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Vorwort zur fünften Auflage. 

D ie vorliegende fünfte Neubearbeitung des Buches ist ebenso wie die 
vierte nach drei Jahren nötig geworden. Sie hätte sogar noch früher 

erscheinen können, da die vierte Auflage schon einige Zeit vergriffen war, 
und wäre auch früher erschienen, wenn nicht die Erfahrung gezeigt hätte, 
daß in dem ersten Quartal jeden Jahres in der Regel eine gewisse Pause 
in dem Erlasse neuer gesetzlicher Bestimmungen eintritt, so daß dieser 
Augenblick für die Herausgabe einer Gesetzsammlung am günstigsten ist. 

In den letzten drei Jahren ist die pharmazeutische Gesetzgebung 
wieder recht produktiv gewesen, freilich teilweise mehr quantitativ wie 
qualitativ. Die Sammlung und Sichtung des umfangreichen Materials 
zeitigte folgendes Ergebnis: eine Fülle neuer Einzelbestimmungen auf 
dem Gebiete des engeren Apothekenrechts, mehrere wichtige reichsrecht
liche Anordnungen, betreffend Eichwesen und Branntweinsteuer, zwei große 
neue Reichsgesetze sozialpolitischen Inhalts und eine lange Reihe z. T. 
bedeutsamer gerichtlicher Entscheidungen auf allen den Interessenkreis der 
Apotheker berührenden Gebieten. Die Aufnahme all dieser Neuerschei
nungen hatte zur Folge, daß trotz sparsamster Ausnutzung des Raumes 
der Umfang des Buches sich wie schon bei der letzten Auflage wieder 
um ca. 50 Seiten vermehrt hat. Es ist das vielleicht eine unerwünschte 
Wirkung. Aber solange in der Apothekengesetzgebung das Prinzip be
folgt wird, jeder Einzelfrage einen neuen besonderen Erlaß zu widmen, 
alle früheren Bestimmungen aber daneben weiter bestehen zu lassen, muß 
auch eine Gesetzsammlung naturgemäß von Auflage zu Auflage umfang
reicher werden, da sie immer nur Zuwachs erhält, ohne daß es anderseits 
möglich wäre, ältere Anordnungen als obsolet auszuscheiden. Eine Aus
nahnle zeigt sich diesmal nur in der Reichsgesetzgebung, wo in dem Ab
schnitt über das Maß- und Gewichtswesen und besonders in dem völlig 
neu bearbeiteten Kapitel über die sozialpolitische Gesetzgebung die Rechts
lage auf Grund neuer moderner Gesetze und Verordnungen einheitlich 
dargestellt werden konnte. Das bisherige Krankenversicherungsgesetz ist, 
obwohl es noch bis Ende dieses Jahres gilt, nicht mehr abgedruckt, da 
seine Bestimmungen den Apothekern wohl allgemein bekannt sind und 
seine Beibehaltung daher, die den Raum erheblich belastet hätte, für die 
wenigen Monate nicht nötig schien. 



IV Vorwort zur fünften Auflage. 

Im übrigen ist an der bewährten und allgemein als zweckmäßig an· 
erkannten Einteilung, Anordnung und Bearbeitung des Stoffes nichts ge
ändert worden. Wohl aber wurde in mehreren besonders verwickelten 
Fragen, so bei der Verlegung und Verpachtung von· Apotheken und im 
Steuerrecht, die Erläuterung wesentlich erweitert und so der überblick 
über die Rechtslage nach Möglichkeit vereinfacht und geklärt. 

Wie bisher war auch bei Bearbeitung dieser Auflage in erster Reihe 
der Gedanke leitend, daß das Buch dem praktischen Apotheker ein zu· 
verlässiger und bequemer Führer in dem Labyrinth seiner aus Reichs- und 
Landesrecht zusammengesetzten und vielfach veralteten Gesetzgebung sein 
solle. Diesem Zwecke kann aber nicht eine einfache Aneinanderreihung 
der einzelnen Bestimmungen dienen, sondern nur eine systematische Zu
sammenfassung und Verarbeitung derselben, die allein durch die örtliche 
Vereinigullg zusammengehöriger Dinge und zahlreiche Verweisungen eine 
rasche Orientierung über das geltende Recht ermöglicht. Hand in Hand 
geht damit eine aus den reichen Erfahrungen einer vieljährigen Redak
tionspraxis schöpfende, sorgfältige Erläuterung aller irgendwie zweifelhaften 
Punkte unter vollständiger Heranziehung der gesamten Rechtsprechung. 
Von der erfolgreichen Durchfühnmg dieser Prinzipien wird hoffentlich 
auch die vorliegende Ausgabe, die den ganzen bis März 1913 vorliegen
den Gesetzes- und Rechtsstoff umfaßt, zeugen und sich damit die 
Gunst des Apothekerstandes in gleichem Maße wie die früheren Auflagen 
erringen. 

Berlin, März 1913. 

Die Verfasser. 
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A. Reichsgesetzgebung. 

J. Verwaltung im Reiche. 
:!ler 21rtifel 4 ber >8erfaffung be5 SDeutfcf)en lReicf)e5 bom 16. 21prif 1871 

(lR.o.um. ®. 63) befagt u. a. folgenbe5: 
Der Beaufsichtigung seitens des Reichs und der Gesetzgebung des

selben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten: 
1. die Bestimmungen ... über den Gewerbebetrieb, einschließ

lich des Versicherungswesens . . .; 
2: die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für die Zwecke 

des Reichs zu verwendenden Steuern; 
3. die Ordnung des Maß-, Münz- und Gewichtssystems ... ; 
5. die Erfindungspatente; 
6. der Schutz des geistigen Eigentums; 

13. die gemeinsame Gesetzgebung über das gesamte bürgerliche 
Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren; 

14. das Militärwesen des Reichs und die Kriegsmarine; 
15. Maßregeln der Medizinal- und Veterinärpolizei. 

Unter BiHer 15, bie abweicf)enb Mn aUen übrigen ,giffern ben 2frtife1 
nicf)t tJorfe~t, finb nur ein I! eIn e WCaßregeln ber WCebi&inal~ unb >8eteriniir~ 
.).1oIi&ei gemeint; ber größte :teil berfelben, barunter in!3befonbere bie Q:rricf)tung, 
>8erlegung unb. ber Q3etrieb ber 21.).10 ti) efen , wirb nocf) auf lanbe5recf)tlicf)em 
~ege geregelt. SDagegen f)aben tJon rein pl)arma&eutifcf)en 21ngelegenf)eiten 
21qneibucf) unb 21qneitafe, wenn aucIJ beren 0nfraftfe~ung burcf) lanbe!3recf)t~ 
licf)e >8erorbnungen erfolgt, ferner bas I,ßrüfung!3wefen unb ber >8erkf)r mit 
21qneimitteln aUßerl)alb ber 21.).1otl)efen eine reicf)sgefe~1icf)e Orbnung erfal)ren.1 ) 

1) Q;tttJa~ ttJeiterge~enb ift bie ,8u[tänbigfeit ber ffieie!)!3berttJaftung für ba!3 ~q.J 0 < 
t~efenttJe[en in ben '!Jeut[e!)en ®dJu~gebietcn. S)ier erging auf @runb be~ § 15 
bei:\ ®e!)u~gebieti:\ge[e~e~ eine )8etorbnung bes ffieie!)sfanölers bett. bie Q;rrie!)tung unb 
ben 5Betrieb bon 2t1.Jot~efen in ben ®e!)u~gebieten 2tfrifa~ unb bet ®üb[ee mit 2tu~na~mc 
bon '!Jeut[dJ< ®übttJeftafrifa born 12. 3anuat 1911. '!Jie )8erorbnung, bie bure!) il.~. 
llmfangreie!)e 2tusfü~rungsbor[e!)riften ber @olltJerneure ergänöt ltJirb, mae!)t ben 5Betrieb 
einer 2{1.Jot~efe in einem ®e!)u~gebiet von einer Q:rlaubni~ bei1i @ouverneurs ab~ängig, 
bie aber beim Q;rttJerb einer be[te~enben 2t1.Jot~efe, fofern ber 5BettJerber im 5Befi~e ber 
911.J1.Jrobation, ber bürgerlie!)en (j;~renree!)te unb in ber )8erfügung über fein )8ermögen 
nid)t befe!)ränft ift, nUt au~ ttJie!)tigcn @rünbell verfagt ttJerben barf. '!Jie (j;rlauJ.Jllii3 fann 
in be[timmten \3'ällen 511rücfgenommen ttJerben. )ffieiter ent~ält bie )8erorbnung 5Be[tim~ 
mungen über ,8ttJeiga1.Jot~efen, .l)aui3a1.Jot~efen, ben 5Betrieb unb bie 5Befie!)tigllng ber 
2{1.Jot~efen. (j;i3 gelten für bie 2t1.Jot~efen ber ®e!)ll~gebiete bai1i 2trilneiblle!), bie 2tfönei< 
taJ;e mit einem vom @ollvernellr feftilll[e~enben 21ufje!)lage, ferner, jottJeit nid)t ber @Oll~ 
uerneur 2tll~na~men 511läjit, bie SfaiferL )8erorbnllng betr. ben lBerfe~r mit 2ttilneimitteln 
born 22. Oftober 1901 unb bie vom 5Bllnbe~rat vereinbarten lBorfe!)riften über bie 2tbgabe 
[tarfttJirfenber 2tqneimittel, über ben lBerfe~r mit @e~eimmitteln unb über ben S)anbel 
mit @iften. )ffieitete 2r1.Jot~efellbetrieMbor[e!)riften fonn ber @olttJerneur erlaffen. 

Böttger· Urban Apothekengesetze. 5. Auf!. 1 



2 1. Verwaltung im Reiche. 

'1>ie ffieid)§gefe~e erqaUen iqre tJerbinbfid)e Sfraft burd) iqre 'Berfünbigung 
im ffieid)§gefe~blatt. '1>ie ffieid)§gefe~e geqen ben Banbei3gefe~en tJor. 

'1>ie ffieid)i3gef e~gebung für 2!ngelegenqeiten bei3 @efunbqeiti3< unb Wlebi3"inaI< 
ttJefeni3 ttJirb im ffieid)i3amt bei3 0nnern bearbeitet, bem aIi3 beratenbei3 Drgan 
bai3 SfaiferIid)e @efunbqeiti3amt crut 6eite fteqt. '1>emfelben geqört ein aui3 
bem 2!,potqeferftanbe qertJorgegangenei3 Wlitglieb an. 

0n 'Berbinbung mit bem Sfaiferlid)en @efunbqeiti3amte fteqt ber ffieid)i3< 
gefunbqeiti3rat, beffen 6d)affung burd) bai3 @efe~ betreffenb bie ~e< 
fämlJfung gemeingefäqr1id)er Sfranfqeiten tJOm 30. 0uni 1900 (ffi.@.~L 
6. 306) qerbeigefüqrt ttJorben ift. '1>iefei3 @efe~ beftimmt in § 43 folgenbei3: 

§ 43. In Verbindung mit dem Kaiserlichen Gesundheitsamt wird ein 
Reichsgesundheitsrat gebildet. Die Geschäftsordnung wird vom 
Reichskanzler mit Zustimmung des Bundesrats festgestellt; Die Mitglieder 
werden vom Bundesrat gewählt. 

Der Reichsgesundheitsrat hat das Gesundheitsamt bei der Erfüllung 
der diesem Amt zugewiesenen Aufgaben zu unterstützen. Er ist befugt, 
den Landesbehörden auf Ansuchen Rat zu erteilen. Er kann sich, um 
Auskunft zu erhalten, mit den ihm zu diesem Zwecke zu bezeichnenden 
Landesbehörden unmittelbar in Verbindung setzen, sowie Vertreter ab
senden, welche unter Mitwirkung der zuständigen Landesbehörden Auf
klärungen an Ort und Stelle einziehen. 

'1>ie tJom ffieid)i3fancrier erlaffene @efd)äfti3orbnung bei3 ffieid)i3gefunb< 
l)eiti3rati3 entqäU u. a. folgenbe ~eftimmungen: 

§ 2. Zu den Verhandlungen über einzelne Gegenstände können Mit
glieder des Kaiserlichen Gesundheitsamtes und andere auf Sonder
gebieten erfahrene Sachverständige, deren Teilnahme von dem Vor
sitzenden für zweckdienlich gehalten wird, zugezogen werden. Den 
Reichs- und Landeszentralbehörden steht es frei, zu den Beratungen Ver
treter zu entsenden. 

§ 5. Der Reichsgesundheitsrat berät in seiner Gesamtheit oder in 
Ausschüssen. 

Ausschüsse werden gebildet für: 
1. Gesundheitswesen im allgemeinen - insbesondere soweit Wohnung, 

Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Bekleidung, Schule, Bäder, Be
stattung und Beförderung von Leichen in Betracht kommen; . 

2. Ernährungswesen - ausschließlich Fleischbeschau; 
3. Wasserversorgung und Beseitigung der Abfallstoffe - einschließ-

lich der Reinhaltung von Gewässern; 
4. Gewerbehygiene ; 
5. Seuchenbekämpfung - einschließlich Desinfektion; 
6. Heilwesen im allgemeinen - insbesondere Unterbringung, Be

handlung und Beförderung von Kranken, Angelegenheiten des 
Heilpersonals; 

7. Heilmittel - einschließlich des Verkehrs mit Giften; 
8. Schiffs- und Tropenhy~ene; 
9. Veterinärwesen - einschließlich Tierseuchenstatistik, Angelegen

heiten des Veterinärpersonals und Fleischbeschau. 

'1>a ber ffieid)i3gefunb1)eiti3rat in feiner @efamt1)eit nur feIten 5ufammentritt, 
(iegt ber 6d)ttJer)Junft feiner :tätig feit bei ben 2Iu5fdJüffen, Mn benen für ba5 
2!lJot1)efenttJefen unb ben 2!qnei. unb @ifttJerfe1)r 2!ui3fd)ufl 7 in ~etrad)t fommt. 
~ei biefem 2!ui3fd)ufl finb bann nod) tJier Unteraui3fd)üffe eingefe~t: je ein 
mebi&inif d)er unb ein ,pl)UrmaDeutifd)er Unteraui3fd)uf3 für bai3 91 r 3 n e i b ud) 
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(an eteHe ber ftü1)eren ~1)annafo1Joe~ShJmmiffion), ferner ein folef)er für ben 
18erfe1)r mit ~qneimitte1n ufhJ. inner1)alb unb auj3er1)alb ber ~1Jot1)efen 
einfef)1ie\31ief) be5 18erfe1)r5 mit @iften, fOhJie ein bierter Unterau5fef)u\3 für bie 
~eftfe~ung ber ~ r& neita~e. 1!em ffieief)5gefunb1)eit5rat ge1)ören öuqeit in~~ 
gefamt 90 WCitglieber an unb barunter befinben lief) 5 ~1Jot1)efer. 

11. Gewerberecht. 
1!a~ grunblegenbe @efe~ über bie reef)t1ief)en 18er1)äftniffe ber @ehJerbe ift 

bie ffieief)5gehJerbeorbnung, bie jeboef) auf bie @rrid)tung unb 18erIegung bon 
~1Jot1)efen uoer1)au1Jt nief)t unb auf ben 18erfauf bon ~qneimitteln nur in fe1)r 
oefef)ränftem Umfange ~nhJenbung finbet. 

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich. 
In der Fassung der Bk. vom 26. Juli 1900 (R.G.Bl. S. 871). 

Titel I. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 1. Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann gestattet, sofern 

nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben 
oder zugelassen sind . . .1). 

§ 2. Die Unterscheidung zwischen Stadt und Land in bezug auf 
den Gewerbebetrieb und die Ausdehnung desselben hört auf. 

§ 3. Der gleichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe, sowie 
desselben Gewerbes in mehreren Betriebs- oder Verkaufsstätten ist ge
stattet ... 2). 

§ 4. Den Zünften und kaufmännischen Korporationen steht ein Recht, 
andere von dem Betriebe eines Gewerbes auszuschließen, nicht zu. 

§ 6. Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf ... die 
Errichtung und Verlegung von Apotheken ... 3). - Auf ... die 

1) s)ie <Mewerbe, auf welcf)e bie <Mew.D. feine Ilfnmenbung finbet, linb im § 6 ge. 
nannt, unb ~ier ift bie Q:rricf)tung unb IBerlegung bon m,pot~efen übet~aulJt unb 
ber IBetfauf bon mt&neimitteln, lomeit nicf)t au§brücflicf)e j8eftimmungen barüber gegeben 
linb, ber )illitfung be§ <Mele~e§ ent&ogen. )illie ba§ ffi.<M. in einem Urteil bom 7. ~uni 1899 
(\13~.2tg. 1901 sJh. 35) au§fü~rte, ift bie[er \13aragralJ~ ba~in 5U berfte~en, bafl 5war 
"bie Q:rricf)tung unb IBerlegung bon mlJot~efen" nicf)t aber lcf)lecf)t~in ba§ mlJot~efer. 
gewerbe jenleit§ be;3 <Meltung;3bereicf)e;3 be;3 <Me[e~e§ bleiben 1011. ~n [einer <Stellung a1;3 
<Mewerbetreibenber im allgemeinen nimmt lomit ber mlJot~efer an ben jJrei~eiten unb 
IBer,pfHcf)tungen ber <Mew.ü. :reil. j8elonbere j8eftimmungen für m,pot~efer ent~ä{t bie 
<Mew.ü. aUflerbem in ben §§ 29, 40, 53, 54 unb 147, 1 betr. mlJlJwbationen, 41 unb 
154 bett. <Me~ilfen, Ee~tHnge unb mrbeitet, 80 unb 148, 8 betr. :ra[en. 

2) muf bas m,pot~efergewerbe finbet § 3 feine mntoenbung, ba § 6 bie Q:rricf)tuug 
bon m,pot~efen au§brücfHcf) a1;3 eine ber imaterien be5eicf)net, bie ber ffiegelung burcf) bie 
<Mew.ü. ent&ogen linb. s)ie jJrage, ob ein m,pot~efer neben ber bereit§ in leinem j8e· 
fite befinbHcf)en m,pot~efe nocf) eine ober mel)rere anbere burcf) S'rmii erwerben unb be· 
treiben barf, mufl au§ ber 2{,pot~efewrbnung bes betreffenben Eanbes beantwortet 
werben. s)ie jJü~rung anberer <Me[cf)äfte burcf) <Stellbertreter neben ber IlflJot~efe i[t 
geftattet. 

3) s)ie imotitJe belagen, bafl ber 2wecf be§ § 6 ber lei: geloi[le 2weige ber <Me werbe· 
ge[e~gebung ober .ürbnung burcf) <SlJ e5 i a1 gel e ~ e tJorhube~alten, weil bie[e1ben ni~t 
beiläufig in einer allgemeinen <Mewerbeorbnung &U erlebigen [inb. S)er Q:rlafl eines 
ffieicf)§gele~e§ über Q:rricf)tung unb IBerfegung bon ~rlJot~efen ift jebod) aufgegeben, (';3 
bleiben ba~er bie bi;3~erigen lanbe§geletllicf)en ~cftil11mlln gen übet Q:ttid)tung, Q:rwctb 
unb j8eli~ ber 9llJotTJefen weiter~in in S'rraft. 

1* 



4 II. Gewerberecht. 

Ausübung der Heilkunde, den Verkauf von Arzneimitteln ... findet 
das gegenwärtige Gesetz nur insoweit Anwendung, als dasselbe ausdrück
liche Bestimmungen darüber enthält!). 

Durch Kaiserliche Verordnung wird bestimmt, welche Apothekerwaren 
dem freien Verkehr zu überlassen sind 2 ). 

§ 7. Vom 1. Januar 1873 ab sind, soweit die Landesgesetze solches 
nicht früher verfügen, aufgehoben: 

1. die noch bestehenden ausschließlichen Gewerbeberechti
gungen, das heißt die mit dem Gewerbebetriebe verbundenen Be
rechtigungen, anderen den Betrieb eines Gewerbes, sei es im all
gemeinen oder hinsichtlich der Benutzung eines gewissen Betriebs
materials, zu untersagen oder sie darin zu beschränken 3) ; 

2. die mit den ausschließlichen Gewerbeberechtigungen verbundenen 
Zwangs- und Bannrechte, mit Ausnahme der Abdeckerei
berechtigungen ; 

3. alle Zwangs- und Banurechte, deren Aufhebung nach dem Inhalte 
der Verleihungsurkunde ohne Entschädigung zulässig ist; 

5. die Berechtigungen, Konzessionen zu gewerblichen Anlagen 
oder zum Betriebe von Gewerben zu erteilen, die dem Fiskus, Kor
porationen, Instituten oder einzelnen Berechtigten zustehen; 

6. vorbehaltlich der an den Staat und die Gemeinde zu entrichtenden 
Gewerbesteuern alle Abgaben, welche für den Betrieb eines 
Gewerbes entrichtet werden, sowie die Berechtigung, dergleichen 
Abgaben aufzuerlegen 4). 

Ob und in welcher Weise den Berechtigten für die vorstehend auf
gehobenen ausschließlichen Gewerbeberechtigungen, Zwangs- und Bann
rechte usw. Entschädigung zu leisten ist, bestimmen die Landesgesetze. 

§ 10. Ausschließliche Gewerbeberechtigungen oder Zwangs
und Bannrechte, welche durch Gesetz aufgehoben oder für ablös bar er
klärt worden sind, können fortan nicht mehr erworben werden. 

Realgewerbeberechtigungen dürfen fortan nicht mehr begründet 
werden 5). 

§ 11. Das Geschlecht begründet in Beziehung auf die Befugnis zum 
selbständigen Betriebe eines Gewerbes keinen Unterschied. 

1) ~eftimmungen üoer %ltöneimittel linb entl)alten in § 6 Wol. 2 unb § 56. 
2) smajigeoenb ift gegenloärtig bie auf @tunb ooiger ~eftimmung erlaHene Sl'ailcr~ 

lid)c )Berorbnung bollt 22. mtooer 1901 unb 31. 9Jlär~ 1911 (1. @Seite 48). 
3) ~iele )8eftimmungen finben (tuie bie amtlicf)en smotibe oemerfen) auf bie burcf) 

§ 6 oon bem borliegenben @ele~e aU$geldl10iienen @etueroe feine Wnroenbung. ~ie 
0: t fluliorecf)te ber Wvot1)efen oleioen allo unoerü1)rt (\.1)ierüoer :teil XIII). 

4) ~a ber § 7 auf bie 0:tricf)tung oon 9XjJot1)efen feine 21ntuenbung finbet, 10 linb 
bie einilelnen Sl'otvorationen 3uft(1)eubeu )8ned)tigungen ilHr 0:tteilun!1 bou ~Xvot1)efen< 
fonöejjiouen 1t11b ilHr Wuferfegun!1 einer 910gaoc bafür, 100 jie, loie 3. I{l. in smecflenourg 
l)iujiclJtlid) einiger @Stäbte nocf) beftel)en, l)ierbutclJ nid)t aujiet Sfraft geje~t. (IIelber, loelcf)e 
0($ (IIe!1enleiftung für ein berlicl)C1tc;3 ffiealvribileg oeil(1)lt tuerben, faHen niclJt nnter bie 
lliogaoen be$ § 7 210j. 1 IJh. 6, tueil § 6 b. @elo.ü. bie 0:rrid)tung unb )Berlegung bon 
21vot1)efen bon bem Wntuenbung'3gebiet ber @etu.ü. giinillid) aU$genommen lJat (ffi.@. 
26. 9fobemoer 1896). ~agegcn loürbqur G:infü1)run!1 einer ~ettieoi3abgaoc für bereits 
ueft(1)enbe WjJot1)efen eine bor1)etige ~nberung bei3 § 7 9ft. 6 ber @etu.ü. etforberlie!) jein. 

5) j!ßenn, tuie logilcf)ertueije a1t~un(1)men, aue!) bie ~eftimmungen be5 § 10 auf 
bll'3 WvotlJefergetuerbe feine Wntuenbung finben, 10 müj3te bie ~egrünbullg bOll lR e a [. 
getueroeberecf)tigungeu in biejem @etueroe, tuo 2anbesbeftimmungen bem nie!)t 
cntgegenft(1)en, nod) tueiterlJin ilu1äjjig jein. ~lt \l5relljien ift bie ~egtünbllng jole!)cr 
inbe'3 fcf)on leit bem 2. 9fobemucr uno unterlagt (1. !Seite 25lJ). 



Reichsgewerbeordnung. §§ 7-29. 

Titel 11. Stehender Gewerbebetrieb. 
I. Allgemeine Erfordernisse. 

§ 14. Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes an
fängt, muß der für den Ort, wo solches geschieht, nach den Landesgesetzen 
zuständigen Behörde gleichzeitig Anzeige davon machen ... 1). 

§ 15. Die Behörde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang 
der Anzeige. 

Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert werden, 
wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere Genehmigung erforder
lich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird. 

§ 15a. Gewerbetreibende, die einen offenen Laden haben oder Gast
oder Schankwirtschaft betreiben, sind verpflichtet, ihren Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen an der Außenseite 
oder am Eingange des Ladens oder der Wirtschaft in deutlich lesbarer 
Schrift anzubringen. 

Kaufleute, die eine Handelsfirma führen, haben zugleich die F i r m a 
in der bezeichneten Weise an dem Laden oder der Wirtschaft anzubringen; 
ist aus der Firma der Familienname des Geschäftsinhabers mit dem aus
geschriebenen Vornamen zu ersehen, so genügt die Anbringung der Firma .. 2). 

H. Erfordernis besonderer Genehmigung. 

§ 29 .. Einer Approbation, welche auf Grund eines Nachweises der 
Befähigung erteilt wird, bedürfen Apotheker 3 ) und diejenigen Personen, 
welche sich als Ärzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte 
und Tierärzte) oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeichnen oder seitens 
des Staats oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen 
Funktionen betraut werden sollen 4 ). Es darf die Approbation jedoch von 

1) ~ie j"yrage, ob ber )Beginn be!3 )BetriebB einet 2tjJotljefe ber 2{ nö e i g e jJ fl id) t 
unterliegt, ift nad) 53 a n b ma n n ilu beialjen, ba nad) § 6 bloli bie Gi:rrid)tung unb ~5erlegun(J 
bon WjJotljefen bet 53anbe!3geje~gebung anljeimfällt, roäljrenb e!3 jid) im § 14 um einc 
)ßerjJflid)tung ljanbelt, bie ein WjJotljefer, ber bie )Bercd)tigung öum )Betriebe einer 2fjJotljefc 
bereit!3 beji~t, jd)on ber Gi:injd)ä~ung öllt CIlerocrbefteuer ljalber, öU erfüllen ljat. :tie jJtelt> 
liijd)e WU!3füljtung!3anroeijung illlt CIlero.D. bom 1. WCai 1904 be jagt ilu § 14 folgenbcs: 

Die im § 14 Abs. 1 erforderte Anzeige hat bei dem Gemeindevorstande des 
Orts zu erfolgen, an dem das Gewerbe betrieben werden soll. Der Anzeige hedarf es 
aueh dann, wenn für den Betrieb des Gewerbes oder für die gewerbliche Anlage eine 
hesondere Genehmigung erforderlich und erteilt ist. . .. Die nach .... § 35 
Abs. 6 außerdem erforderlichen besonderen Anzeigen sind bei der Ortspolizeihehörde 
des Wohnorts des Gewerhebtreibenden zu machen. Im Stadtkreise Berli n ist die im 
§ 14 Abs. 1 vorgeschriebene Anzeige der Verwaltung der direkten Steuern zu erstatten. 

)Bei Gi:rrid)tung eine!3 öroeiten )ßetfauf>310fal!.l aulicr bem bereit!3 bcfteljcnbcn ift 
cbcnfall!3 ljierbon 2lnilcige ilu crftattcn. 2lnbcrcnfalls liegt eine CIlerocrbefteucrfonttllbention 
bor (Db.:rrib. 1879). 

2) ~er Wame muli jo beutlid) angegeben fein, bali iljn ieber, ber jein 2luge barauf 
rid)tet, lejen fann (Sl'.CIl. 8. WotJember 1906, ~1).2tg. 1906 9Cr.91). Wad) ber mreuiiijd)cn 
2(jJotljefen.5.BetrieMorbnung muli ber 2ljJotljefer auiien nod) ba!3 )illort ,,21jJ 0 t 1) e f c" 
anbringen. CIlel)t bieje 5.Beöeid)nung inbe!3 gfcid)fall!3 au!3 ber i5;itma l)erbOr, jo bürfte 
jid) bie nod)malige 2lnbringung be!3 )illortes ,,2ljJotljefe u crübrigen. 

3) ~n ber 2l jJ jJ r 0 bat ion a 1;3 21 jJ 0 tf) e f e t ift nllt bie jJet! önlidje )Befäl)igun(\ 
ilur [elb[tänbigen \!fU!3übung bes 2ljJot1)efergcroerbes cntl)alten, nid)t abcr bie nnd) ben 
53anbe!3geje~en fid) rid)tenbe Sl'onöef[ion 3llt Gi:rrid)tung ober Übernaljme einer 2ljJotljefc. 

4) Wnr bie )Beöeid)nung al!3 2{qt unb bie i5;üljrung ClTötäljnlid)er :ritel ift an bcn 
Q3eli~ einer 9ljJjJrobation gefnüjJft. ~ic 9fu§ü(JUllß bcr ,~)~ilfunbc llll fid) ift burd) 
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der vorherigen akademischen Doktorpromotion nicht abhängig gemacht 
werden. 

Der Bundesrat bezeichnet, mit Rücksicht auf das vorhandene Be
dürfnis, in verschiedenen Teilen des Reichs die Behörden, welche für 
das ganze Bundesgebiet gültige Approbationen zu erteilen befugt sind, und 
erläßt die Vorschriften über den Nachweis der Befähigring 1 ). Die 
Namen der Approbierten werden von der Behörde, welche die Approba
tion erteilt, in den vom Bundesrate zu bestimmenden amtlichen Blättern 
veröffentlicht 2). 

Personen, welche eine solche Approbation erlangt haben, sind 
innerhalb des Bundesgebietes in der Wahl des Ortes, wo sie ihr Ge
werbe betreiben wollen, vorbehaltlich der Bestimmungen über 
die Errichtung und Verlegung von Apotheken (§ 6), nicht be
schränkt 3). 

Dem Bundesrate bleibt vorbehalten, zu bestimmen, unter welchen V or
aussetzungen Personen wegen wissenschaftlich erprobter Leistungen von 
der vorgeschriebenen Prüfung ausnahmsweise zu entbinden sind4 ). 

Personen, welche vor Verkündigung dieses Gesetzes in einem Bundes
staate die Berechtigung zum Gewerbebetrieb als Arzte, Wundärzte, Zahn
ärzte, Geburtshelfer, Apotheker oder Tierärzte bereits erlangt haben, gelten 
als für das ganze Bundesgebiet approbiert. 

§ 33. Wer Gastwirtschaft, Schankwirtschaft oder KleinhandeJS) mit 

§ 1 ber 0.leltJ.ü. iebermann freigegeben unt fann aud) nid)t auf lanbei3gele~Iid)em illlege 
verboten ltJerben (ü.~.0.I. 22. 2lj.lriI 1895, Sf.0.I. 21. I, ®. 29). 91ut für 2lj.lot~efer ift 
butd) § 144 eine 2lui3na~me geld)affen (I. ®eite 17). 

1) 2luf 0.ltUnb bieler \Beftimmung ift bie I,ßtüfungi3otbnung für 2lj.lot~efer 
vom 18. ID1ai 1904 ergangen (I. ®eite 21). 

2) ~ie ~eröffenmd)ung erfolgt iä~rIid) burd) ben lReid)i3an~eiger unb jeiten{l 
bet aj.lj.lrobierenben nid)tj.lreuj3ild)en 2entralbe~örben auj3erbem burd) beren amtnd)e 
ürgane (\Bunbei3rati3beld)luj3 vom 8. ~elJember 1881). 

3) 2lud) 2lj.lot~eferge~Hfen, ltJeId)e in einem \Bunbei3ftaate bai3 0.le~iIfeniJeugnii3 
erltJorben ~aben, bürfen in aUen \Bunbei3jtaaten i~rem \BetUf aI5 0.le~iIfen nad)ge~en 
(\Bunbei3rat5bejd)luj3 vom 2. ~ebtUar 1874). 

4) ~ür bie ~ntbinbung von ber 2lj.lot~eferj.lrÜfung jinb berartige \Beftimmungen 
nid)t ergangen. 

5) Unter ben \Begriff ber ®d)anfltJittld)aft fällt aud) bai3 ~erabreid)en von ID1ineral· 
ltJ a fj er, über~auj.lt iebe 2ltt von 0.letränfen (ü.~.0.I. 4. ~uIi 1877); ,,\BranntltJein" be
greift aud) Biföte, Sfognaf unb ä~nlid)e beftiIlierten @ettänfe (üb.%rib. 14. W1ai 1879, 
Sf.@. 17. ~uli 1909, 1,ß~.2tg. 1909 91r. 64), bagegen nid)t Biför- biJltJ. SfognafeHen3en, bie 
erft lJut \Bereitung von \BranntltJeinen bienen lollen unb ba~er nut ali3 S)albfabrifate an· 
3ule~en linb (ü.B.@. S)ambutg 910vember 1906, 1,ß~.2tg. 1906 fu. 96, 2.0.1. W1agbeburg 
10. mtober 1908, 1,ß~.2tg. 1909 91r. 36), cbenloltJenig Bifötbo~nen (2.0.1. \Braunjd)ltJeig 
20. ID1ai 1909, 1,ß~.Stg. 1909 fu. 43). 

2l1i3 Sflein~anbeI im ®inne von § 33 0.leltJ.ü. ift nad) Urteilen bei3 Sf.0.I. vom 
17. ~uIi 1909 (1,ß~.Stg. 1909 91r. 64) unb bei3 ü.2.0.I. Sföln aui3 bem ~a~re 1911 (I,ß~. 
2tg. 1911 91r. 64) ein S)anbel mit ben W1engen bon \BranntltJein anlJule~en, bie von 
ber bafür lJuftänbigen ~erltJaltung5be~örbe lJu ber betreffenben Seit unb für ben be. 
treffenben \Be~itf ali3 maj3gebenb feftgele~t ltJerben. ~eje ID1enge beträgt für bie alten 
I,ßrovinöen I,ßreuj3en5 nad) einem ~rIaHe vom ~a~re 1858 1Jut~eit einen ~alben 2lnfer 
= 17,175 I. ~n ber I,ßroviniJ ®d)lei3ltJig.S)olftein bilbet bie 0.lrenlJe für ben Sflein~anbel 
bie W1enge von 9 1, in ber I,ßrovin3 S)annover ift ber ~erfauf "unter einem ®tübd)en il 

= 3,894 1, Sflein~anbel. 2lud) bie I]lbgabe von \BranntltJein (Sfognaf, Bifören) in ver. 
(iegelten ~la(d)en ober in I,ßrobeflald)en ift nad) ber neueren lRed)tjj.lred)ung bei3 Sf.0.I. 
unb bei3 ü.~.@. aI5 foniJe((ioni3j.lflid)tiger Sflein~anbel anlJu(e~en. 

~ie ~rage, ob aud) 2lj.lot~efer 3um Sflein~anbeI mit \BranntltJein ber ~daubnii3 
bebürfen, beantltJortet (id) nad) ben §§ 6 unb 33 ber @eltJ.ü. fOlgenbermaflen: ~a bie 



Reichsgewerbeordnung. § 33. 7 

\i'ottfetung bet ll'uflnote 5 bon @leite 6. 
<MetlJ.D. nadj § 6 auf ben ~erfnuf bon 2tqneimitteln nur injotlJeit 2tntlJenbung finbet, 
nli3 fie aUi3brüdIidje Q,Jeftimmungen bnrüoer ent~äIt, § 33 joldje aui3brüdIidje Q,Jeftimmungen 
aoer nidjt trifft, jo ift ber ~erfauf bon Q,JrannttlJein (srognaf) unb ®~iritUi3, f 0 fern bi e j e 
aIi3 2trönei mittel bienen jollen, nidjt fonöeffioni3~flidjtig (~d. bei3 ~inaniHmin. 
bom 10. 2t~ril 1897; sr.<M. 23. mtooet 1905, 1,ß1).3tg. 1905 mr. 86; sr.<M. 22. 3anuar 1906, 
1,ß~.3tg. 1906 mr. 8; sr.<M. 8. mtooer 1906, 1,ß1).3t(1. 1906 mr. 82; sr.<M. 31. ,;'(anunr 1907, 
1,ß1).3tg. 1907 mr. 12; sr.<M. 15. ~eöemoer 1910 (1,ß1).3tg. 1911 mr. 4); D.2.<M. '1'·rei3ben 
mObemoer 1903, 1,ß1).3tg. 1903 mr. 102; 2.<M. ~uii3ourg 19. ~eöemoer 1908, 1,ß1).3tg. 
1909 mr. 26). Q,Jeöüglidj ®~iritui3 mit einem 2tlfo1)olge1)aIt bon 80° ~ralIei3 unb bnrüocr 
1)at bai3 sr.<M. in einem Urteil bom 2. 3anuar 1913 (1,ß~.3t(1. 1913 mr. 6) auf <Mrunb eine':; 
Wlin.<~rL bom 2. mobemoer 1858 angenommen, bail joldjer ®~iritu;3 ein 2triineimittef 
ift, unb bail infolgebcffen bie 2t~ot~efn iiur 2tognoe beHeioen einerQ,JranntltJeinfonöeHion 
gemäil § 33 <MetlJ.<D. nidjt oebürfen, audj tlJenn im ~iniielfalle ber ~ertlJenbungi3iitlJecf 
be':; 6~iritu,:; nidjt feftgeftellt ift. '1'agegen ift bie sronöeHioni3~flidjt gegeoen, tlJenn 
ber srIein1)anbel mit ben genannten I,ßrobuften erfolgt: öu ~rinfötlJeden (st<M. 12. Wlärö 
1906, 1,ß1).3tg. 1906 mr. 22), öU <MenuilötlJeden (sr.<M. 10. 3ltni 1907, 1,ß1).31g. 1907 
mr. 49), ilu getlJerolidjen 3tlJeden (sr.<M. Dftooer 1907, 1,ß1).3tg. 1907 mr. 86), öu tedj< 
nijdjen 3tlJeden (sr.<M. 31. 3anuar 1907, 1,ß~.3tg. 1907 mr. 12), ober üoer1)nlt~t ölt an< 
beren al':; SjeilötlJeden (sr.<M. 22. 3anunr 1906, 1,ß1).3tg. 1906 mr. 8). ~in ~erfauf nI,:; 
<Menuilmittel liegt bor, jooalb bie 2tntlJenbung öU biejem 3tlJede ali3 tlJ(1)rfdjeinlicfJ an
i\une~men ift, audj tlJenn ber sräufer einen anberen ~ertlJenbungi3ötlJed angegeoen ~at 
(sr.<M. 11. ~eilemoer 1905, 1,ß1).3tg. 1905 mr. 100; sr.<M. 15. ~e3emoer 1910, 1,ß1).3tg. 
1911 mr. 4; D.2.<M. ~rei3ben 31. Wläq 1892). 

meuerbin(Ji3 erging 1)ieröu folgenbe bom ~reuilifdjen ~inanö<, Wlebiilinnl., .~mtbeI,:;. 
unb Wlinifter bei3 3nnern unteröeidjnete ~erfügung: 

Min.-Erl. betr. die Betriebssteuerpflicht des Verkaufs von alkoholhaItigen Arznei
mitteln seitens der Apotheker. Vom 20. Juli 1907. 

Auf die an den mitunterzeichneten Finanzminister gerichtete Eingabe vom 
16. Juli 1906, betr. die Betriebssteuerpflicht des Verkaufs von Arzneimitteln mit 
einem Alkoholgehalt von weniger als 86% Tralles, erwidern wir folgendes: 

Die Reichsgewerbeordnung findet auf den "Verkauf von Arzneimitteln" nur 
insoweit Anwendung, als sie ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält. Unter 
Arzneimitteln versteht die Rechtsprechung in übereinstimmung mit der Wissenschaft 
alle "Substanzen, Präparate und Zubereitungen, welche in der medizinischen Wissen
schaft als Heilstoffe, bzw. Heilmittel gelten und in Anwendung kommen". Welche 
Branntweinpräparate in der medizinischen Wissenschaft als Heilstoffe gelten und in 
Anwendung kommen, wird im einzelnen einstweilen zweifelhaft sein und muß auf 
Grund wissenschaftlicher Gutachten entschieden werden, ohne daß es dabei auf den 
Prozentsatz des Alkoholgehalts ankommt. 

Keinem Zweifel aber kann die Qualifizierung als Arzneimittel bei denjenigen 
Branntweinpräparaten unterliegen, welche in das Deutsche Arzneibuch aufgenommen 
sind. Diese sind unzweifelhaft "Arzneimittel" im Sinne des § 6 der Reichsgewerbe
ordnung und unterliegen der Konllessionspflicht - mithin auch der Meldepflicht aus 
§ 52 und der Betriebssteuerpflicht gemäß § 59 des Gewerbesteuergesetzes - nicht. 

Kognak gehört zu den in das Arzneibuch aufgenommenen Präparaten. Sofern 
derselbe als Heilmittel in Anwendung kommen soll, ist daher sein Verkauf gemäß 
§ 6 der Reichsgewerbeordnung von den Vorschriften der Gewerbeordnung befreit. 
Ein zu technischen oder Genußzwecken erfolgender Verkauf würde dagegen, auch 
wenn er in der Apotheke erfolgt, den Vorschriften der Reichsgewerbeordnung, mithin 
auch dem § 33 a. a. O. unterliegen und eine Betriebssteuerpflicht begründen. 

~ine Q,Jeftrafung tlJegen srlein1)anbeli3 mit Q,JrannttlJein ober 6~iritu;3 öU anbeten 
a[,:; Sjeil5tlJeden o1)ne sron5eHion fann jebodj nur erfolgen, luenn <MeltJcrMmäiligfeit feft. 
geftellt ift. (sr.<M. 2. 3annar 1913, 1,ß1).3tg. 1913 mr. 6.) 

~ür ben Q,Jetrieo ber <MafttlJirtfdjaft, ber 6djanftlJirtjdjaft (2tw3jdjanf bon Wlineral. 
tlJa]fer), bei3 srlein1)anbeI':; mit Q,JrannttlJein ober 6tJirituti ift in I,ßreuilen jä1)rlidj eine 
oefonbere Q,Jetrieoi3fteuer JU entridjten. Wlit lRücfjidjt 1)ierauf ift aucfJ ber srlein1)anbel 
mit Q,JrannttlJein, nadjbem bie bor(Jefdjrieoene ~rlnuonii3 baöu erteilt ift, tlodj oefonberi3 
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Branntwein oder Spiritus betreiben will, bedarf dazu der Erlaub
nIS ••• 1). 

Die Landesregierungen sind befugt, außerdem zu bestimmen, daß: 
a) die Erlaubnis zum Ausschänken von Branntwein oder zum Klein

handel mit Branntwein oder Spiritus allgemein; 
b) die Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft oder zum Aus

schänken von Wein, Bier oder anderen, nicht unter a) fallenden 
geistigen Getränken in Ortschaften mit weniger als 15000 Ein
wohnern, sowie in solchen Ortschaften mit einer größeren Ein
wohnerzahl, für welche dies durch Ortsstatut (§ 142) festgesetzt 
wird, von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfnisses abhängig 
sein solle. 

Vor Erteilung der Erlaubnis ist die Ortspolizei- und die Gemeinde
behörde gutachtlich zu hören . . . 

§ 34. Abs. 3. Die Landesgesetze können vorschreiben, daß zum 
Handel mit Giften ... besondere Genehmigung erforderlich ist ... 2). 

§ 35. Abs. 4. Der Handel mit Drogen und chemischen Präparaten, 
welche zu Heilzwecken dienen, ist zu untersagen, wenn die Handhabung 
des Gewerbebetriebes Leben und Gesundheit von Menschen gefährdet . . .3. 

bei ber lluftänbigen 58eTjörbe anllu melben (Sf.@. W1ärö 1900, I,ßl).3tg. 1900 ~It. 27). 
~ie 58etriebSfteuer beträgt in I,ßreujjen für jeben, roeld)er eines ober meTjrere ber ftcller~ 
lJflid)tigen @eroerbe betreibt, roenn er tJon ber @eroerbefteuer befreit ift = 10 W1f., rocnn 
er öur @croerbefteuer tJeranlagt ift: in ber Sflaf(e IV = 15 W1f., III = 25 W1f., II = 50 W1f., 
I = 100 W1f. Über bie roeitere 58efteuerung bes SfleinTjanbelB mit 58ranntroein f. :reil XIX. 

3um .\!lanbel mit tJergäIl tem 6lJiritus bebarf es feiner befonbeten Sfon. 
öellion, lonbern nur einer 2lnöeige bei ber ürtsbeTjörbe. (9cäTjeres I. in :reil VII). 
2lud) unterliegt biefer .\!lanbel feiner 58ettiebs[teuer ((!:t!. bc!3 l5'inanll~W1in. tJom 1. 2llJril 
1896). 

1) Über'bie 58eTjörben, rocld)e bie @eneTjmigung erteilen, beftimmt bas lJreujjild)e 
@efe~ über bie ,guftänbigfeit ber )Berroaltungs< unb )Berroaltungsgerid)tsbeTjörben bom 
1. 2luguft 1883 (1,ßr.@.6. 6. 237) folgenbes: 

§ 114. über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirt
schaft oder E'chankwirtschaft, zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, sowie ... 
zum Handel mit Giften (§§ 33, 34 der R.Gew.O.) beschließt der Kreis(Stadt)ausschuß. 

Wird die Erlaubnis versagt, so steht dem Antragsteller innerhalb zwei Wochen 
der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren vor dem Kreis
(Stadt)ausschusse zu. 

über Anträge auf Erteilung der Erlaubnis ... zum Kleinhandel mit Branntwein oder 
Spiritus, ist zunächst die Gemeinde- und die Ortspolizei behörde zu hören. Wird von 
einer dieser Behörden Widerspruch erhoben, so darf die Erteilung der Erlaubnis nur 
auf Grund mündlicher Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren erfolgen. 

Die Entscheidung des Bezirksausschnsses ist endgültig. In den zu einem Land
kreise gehörigen Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern tritt an die Stelle des Kreis
ausschusses der Magistrat (kollegialische Gemeindevorstand). 

58eöüglid) ber 3urücfnaTjme ber ston3ef(ion f. § 53 @ero.ü. 
2) )Bon biefer ~rmäd)tigung Tjaben bie mei[ten 58unbesftaaten @ebraud) gemad)t. 

2lud) in I,ßteujjen ift ber @iftTjanbel tJon einer befonbeten @eneTjmigung abTjängig. 
(~äTjetes f. in :reil XVI!.) ~a fomit bie ~anbei3gefe~gebung befugt ift, jßorfd)riften 
über bie ~tlaubnis 3um @iftTjanbel öU erIaf[en, Tjat [ie aUd) 3U be[timmen, roai3 unter 
,,@ift" öU tJerfteTjen i[t (Sf.@. 1. mtobet 1894, Sf.@.~L I; 6. 43). ~as ift in I,ßreujjen gc< 
fd)cTjen burd) bic @iftlJo!iöeitJetorbnung tJom 22. l5'ebruat 1906, 2lnlage I ([. :reil XviI). 

3) 3ur Unterfagung bei3 ~togenTjanbeli3 öU S)eilllroecfen ift erforberlid), bali 
bie S)anbTjabung bes @eltJerbebetriebes Eeben unb @efunbTjeit tJon W1enfd)en gefäTjrbet; 
es ift jebod) nid)t nötig, bajj ein 6d)abe bereiti3 eingetreten ift; es genügt, roenn aus bet 
.f,)anbTjabung bei3 58etriebes erTjellt, bajj Eeben unb @elunbTjeit tJon W1enld)en baburd) 
in l5'rage gefteHt roirb (ü.jß.@. 7.l5'ebruar 1900, 20. mtobet 1900, I,ßTj.3tg. 1900 ~r. 29 



Reichsgewerbeordnung. §§ 34-36. 9 

Ist die Untersagung erfolgt, so kann die Landeszentralbehörde oder 
eine andere von ihr zu bestimmende Behörde die Wiederaufnahme des 
Gewerbebetriebes gestatten, sofern seit der Untersagung mindestens ein 
Jahr verflossen ist. 

Personen, welche die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe 
beginnen, haben bei Eröffnung ihres Gewerbebetriebes der zuständigen Be
hörde hiervon Anzeige zu machen l ). 

§ 36. Das Gewerbe . . . derjenigen, welche den Feingehalt edler 
MetalJe oder die Beschaffenheit, Menge oder richtige Verpackung von 
Waren irgend einer Art feststeIJen 2 ), der Güterbestätiger,Schaffer, 
Wäger, Messer, Bracker, Schauer 3) Stauer usw. darf zwar frei betrieben 

unb 86). Sn ber bloben :tatfadje be~ unbefugten 2rr(lnei~ ober @ift~anbe!;3 fann allein 
nodj fein @tunb (lur Unterfagung be~ ;t)rogen~anbeg gefunben werben. Cg ift aber 
(luläHig, au;3 einer gefe~wibrigen 2rrt ber 2rufbewaf)tung von @iften auf eine grobe Un
vorfidjtigfeit unb au~ biefer weiter barauf öU fdj!ieben, bab bie 5)anb~abung be~ @e
Illerbebetriebe~ .\.Jeben unb @efunbf)eit gefä~rbet (,o.){5.@. 17. WCär(l 1900, s:ß~.3tg. 1900 
9Cr. 39; ,o.){5.@. 2. Suli 1906, s:ß~.3tg. 1906 9Cr. 54; ,o.){5.@. 3. ;t)eöember 1908, s:ßf).3tg. 
1908 9Cr. 101). 2rudj wieberf)ofte 2rnfertigung von 2rr3neien nadj äqtlidjcn mCöe1Jten bc~ 
redjtigt bie s:ßo!i(leibef)örbe, einem ;t)rogiften ben 5)anbel mit ~rogen, bie öu 5)ei!3wecfen 
bienen, öu unterfagen. (,o.){5.@. 21. 9Covember 1910, s:ßf).3tg. 1910 9Cr. 96.) (\;;3 ift jebod) 
3u beadjten, bab nidjt ber gefamte ;t)rogenf)anbel, fonbern nur ber 5)anbe! mit foldjen ;t)ro~ 
gen unb \ff)emifalien, bi e ö u 5) eilöw e cfe n bi e ne n, unterjagt werben fann. ~erncr 
11Jridjt ber § 35 nur von ;t)rogen unb djemifdjen s:ßrä1Jaraten, läflt bie log. galcnild)Cll 
s:ß r ä 1J a ra te, fomit anfdjeinenb auber adjt. Q;~ ift aber anöuncl)lncn, bafl bcr @efet~ 
geber biele mef)r fadjmännifdje Unterfdjeibung nidjt beablidjtigt f)at unb aucf) bie frei~ 
gegebenen galenildjen 5)eifmittel gegebenenfalf;3 mit obiger )Beftimmung treffen ItJOllte. 
Sn biefern ®inne erging fo[genbe~ Urteil be;3 Sf.@. tJom 6. Suni 1912: ,,3u ben ;t)rogen 
im ®inne be;3 § 35 finb nicf)t nur 1Jf!anö!idje ober tierifdje, aqneilidjen 3wecfm biencnbe 
mof)ftoffe, fonbern audj bie barau;3 f)ergefteHten 1Jf)armaöcutifdjen 3ubereitungen ßU 
recf)nen. ~ür ben )Begriff ber ;t)rogen fte!lt § 35 nicf)t ba;3 Q;rforberni~ auf, bab bie WCHte! 
aU;3Icf)liefllicf) öU Sjeilöwecfen b~men, lonbern e;3 genügt, wenn lie in ber .\)au1Jtlacf)e eine 
loldje ){5erwenbung finben. 1I Über ba~ ){5erfaf)rcn bei Unterfagung be;3 @ewerbebetriebc;3 
lief)e bie ~uflnote 4 auf ®eite 14. 

1) ;t)ieje 2rn(leigen, bie neben ber nad) § 14 erforbedidjen gef)en, finb bei ber ,ort;3. 
1Joliöeibef)örbe be;3 ~of)nort;3 be;3 @ewerbetreibenben anßubringen (I. ~uflnote 1 auf ®. 5). 

2) 3u ben s:ßerlonen, weldje bie )Beldjaffenf)eit ulw. einer ~are fejtltellen, gef)ören 
bie gericf)tlidjen 5)anb el~ cf) e mUer, welcf)e burcf) bie amtlicf)en 5)anbeH3bertretungen 
(.\)anbel5fammern) beeibigt unb öffentlicf) angeftellt werben. 

3) ;t)ie redjtlidjen ){5erf)ältni\\e ber ~leiidjbelcf)auer unb :tricf)inenlcf)auer finb 
jett geregelt butcf) ba;3 @ele~ betr. bie ®d)lacf)tl.Jief)~ unb ~leilcf)belcf)au bom 
3. Suni 1900 (ffi.@.)B1. ®. 547) unb bie baßu edaffenen 2ru;3füf)tung;3beftimmungen be;3 
)Bunbe~rat~ vom 30. WCai 1902. 2X1Jotf)efer genieflen bei ber 3ulaffung (lur :tridjinen
Idjau eine gewiHe ){5ergünftigung nadj WCaflgabe eine~ gemeinlamen Q;da\\e;3 ber WCinifter 
ber WCeb. 2rngelegenf)eiten unb für .\.Janbwirtjdjaft vom 24. WCäq 1905. 

Min.-Erl. betr. Zulassung von Apothekern zur Trichinenschau. Vom 24. März 1905. 

Während nach § 11 Abs. 1 der Ausführungsbestimmung E. des Bundesrats (B.B.E.) 
lind nach § 43 Abs.2 der preußischen Ausführungsbestimmungen vom 20. März 1903 
(A.B.J.) die Ärzte und Tierärzte ohne besondere Prüfung zur Ausübung der Trichinen
schau zugelassen sind, bestehen derartige Ausnahmevorschriften für die Apotheker 
nicht, so daß diese sich den für die Laien maßgebenden Bestimmungen zu unterwerfen 
haben. Damit wird dem allgemeinen Bildungsstande der Apotheker und ihren be
sonderen Fachkenntnissen namentlich ihrer Fertigkeit im Gebrauche des Mikroskops, 
nicht in genügendem Maße Rechnung getragen. Zwar verlangt die Trichinenschau 
auch Kenntnisse über die Grundzüge der Lehre vom Körperbau des Schweines und 
vom feinereh Bau der Muskulatur, ferner übung in der Entnahme der Proben und 
endlich die Fähigkeit, Trichinen und Finnen richtig zu erkennen und zuverlässig von 
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werden, es bleiben jedoch die verfassungsmäßig dazu befugten Staats
oder Kommunalbehörden oder Korporationen auch ferner berechtigt, 
Personen, welche diese Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung 
der bestehenden Vorschriften zu beeidigen und öffentlich anzu
stelle n. 

Die Bestimmungen der Gesetze, welche den Handlungen der genannten 
Gewerbetreibenden eine besondere Glaubwürdigkeit beilegen oder an diese 
Handlungen besondere rechtliche Wirkungen knüpfen, sind nur auf die 
von den verfassungsmäßig dazu befugten Staats- oder Kommunalbehörden 
oder Korporationen angestellten Personen zu beziehen. 

§ 40. Die in den §§ 29-33a und im § 34 erwähnten Approbationen 
und Genehmigungen dürfen weder auf Zeit erteilt, noch vorbehaltlich der 
Bestimmungen in den §§ 33a, 53 und 143 widerrufen werden l ). 

Gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den 
§§ 30, 30a, 32-33a und 34, sowie gegen Untersagung des Betriebes der in 
den §§ 33a, 35 und 37 erwähnten Gewerbe ist der Rekurs zulässig. Wegen 
des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21 2 ). 

anderen Parasiten zu unterscheiden. Es wird daher, da diese Eigenschaften, nach der 
Art ihrer Ausbildung wohl den Ärzten und Tierärzten, nicht aber auch den Apothekern 
ohne weiteres zuzutrauen sind, bei letzteren auf den Nachweis der zur Trichinenschau 
nötigen Fähigkeiten durch Ablegung einer Prüfung nicht verzichtet werden können. 
Dagegen sind die Apotheker imstande, sich die gedachten Kenntnisse selbständig zu 
erwerben und durch eigene Weiterarbeit auch zu erhalten. Es kann ihnen daher die 
Beibringung eines Ausbildungsnachweises (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 B.B.E. und § 45 Abs. 2 
A.B.J.) und die Ablegung der Nachprüfungen (§ 9 B.B.E. und § 48 Abs. 1 A.B.J.) er· 
lassen werden. Auch ist in der Vorbildung der Apotheker und ihrer gesellschaftlichen 
Stellung einer der besonderen Gründe zu sehen, die nach § 44 Abs. 3 A.B.J. die Aus
führung der Prüfung durch den Departementstierarzt rechtfertigen. 

Da die Apotheker sich an der Untersuchung ausländischen Fleisches zurzeit nicht 
beteiligen und auch in Zukunft nicht beteiligen werden, erscheint eine Abänderung 
der B.B.E. nicht notwendig. Es genügt vielmehr, wenn in den § 43 A.B.J. folgender 
Abs. 3 eingeschoben wird: 

"Apotheker können sich über die zur Vornahmc der Trichinenschau erforder
lichen Kenntnisse durch Ablegung einer Prüfung vor dem Departementstierarzt 
ausweisen, ohne zur Beibringung eines Ausbildungsnachweises (§ 45 Abs. 2) ver
pflichtet zu sein. Auch sind sie von den nach § 48 vorzunehmenden Nachprüfungen 
befreit. " 

l) :llie 2tvvrobationen be~ § 29 jinb bie ber WrIJte unb 2tvotf)efer, bie be~ § 34 bie 
stonöeHionen ßum S)anbel mit ®iften. 2tu~ ben 5Seftimmungen ber §§ 40, 53 unb 143 
folgt, baji einem2tvotqefer bie 2tvvrobation, fofern fie auf (Ilrunb ricf)tiger 9Cacf)· 
weife erworben wurbe, nur bann im ®trafwege entIJogen werben fann, wenn bem 
0'nqaber bie bürgerlicf)en ~qrem:ecf)te aberfannt worben finb. :llurcf) 9Cicf)taUi3übung 
bei3 5Serufe~ erlifcf)t bie 2tvvrobation nicf)t. ~ritgegenfteqenbe 5Seftimmungen ber 2tvo. 
t'f)efenorbnungen finb, ba bie ®ültigfeit bei3 § 29 ber ®ew.O. auf bai3 2tvotqefergewerbe 
aui3brüd!icf) au~gefvrocf)en ift, gegenwärtig ungültig. 

:llie \lIvotqefenfonlJejjionen fallen nicf)t unter bie ®ew.O., bie l5-rage, ob beren 
8 u r ü dn a 1) me IJuläjjig ift ober nicf)t, muli baqer auf ®runb ber Ianbei3gefe~licf)en 5Se. 
ftimmungeu b5W. bei3 0'nqalti3 ber stonlJe\fion~urfunben beantwortet werben. macf) ber 
vreujiifcf)en ,\3anbe~. biJw. 2tvotqefengefe~gebung ift biefeIbe nicf)t iJu1äjjig. 

2) :llie §§ 20 unb 21 befagen folgenbe'il: 
§ 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde zulässig, 

welche bei Verlust desselben binnen 14 Tagen vom Tage der Eröffnung des Bescheides 
an gerechnet, gerechtfertigt werden muß. Der Rekursbescheid ist den Parteien 
schriftlich zu eröffnen und muß mit Gründen versehen sein. 

§ 21. Die näheren Bestimmungen über die Behörden und das Verfahren, sowohl 
in der ersten als in der Rekursinstanz, bleiben den Landesgesetzen vorbehalten . . . 
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IH. Umfang, Ausübung und Verlust der Gewerbebefugnisse. 

§ 41. Die Befugnis zum selbständigen Betriebe eines stehenden Ge
werbes begreift das Recht in sich, in beliebiger Zahl Gesellen, Gehilfen, 
Arbeiter jeder Art und, soweit die Vorschriften des gegenwärtigen Ge
setzes nicht entgegen stehen, Lehrlinge anzunehmen. In der Wahl des 
Arbeits- und Hilfspersonals finden keine anderen Beschränkungen statt, 
als die durch das gegenwärtige Gesetz festgestellten. 

In betreff der Berechtigung der Apotheker, Gehilfen und Lehrlinge 
anzunehmen, bewendet es bei den Bestimmungen der Landesgesetze 1 ). 

§ 41a. Soweit nach den Bestimmungen der §§ 105b-105h Gehilfen, 
Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen 
nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein Ge
werbebetrieb an diesen Tagen nicht stattfinden. Diese Bestimmung findet 
auf den Geschäftsbetrieb von Konsum- und anderen Vereinen entsprechende 
Anwendung 2). 

1) ;tIie in ben Illl:JOtf)eferorbnungen \:Jorgefd)rie6enen ~efd)ränfungen 6eiJüglid) ber 
Illnnaf)me \:Jon ilef)rlingen f)a6en fomit if)re @eHung 6ef)aHen (f. steil XIV). ~e< 
crüglid) ber Illnnaf)me \:Jon IlljJotf)efergef)i1fen geHen bie burd) bie ~efanntmad)ung 
bei3 ffieid)i3fancrleril tJom 13. 0anuar 1883 unb 12. jJc6ruar 1902 mitgeteilten ~unbei3< 
rati36efd)1üffe (f. ~eite 47). 

2) Illuf ben ~etrie6 ber IlljJotf)efen finbet § 41a bett. bie ~onntagi3ruf)e nur in fef)r 
befd)ränftem Umfange IllnlUenbung. ~olUeit ei3 fid) um Illrcrneimittel f)anbelt, fann er 
nid)t in 5Betrad)t fommen, ba bie @ettJ.Ü. laut § 6 aUf ben QSetrauf \:Jon Illrcrneimitteln 
nur injottJeit IllnttJenbung finbet, a15 jie aui3brüdlid)e ~eftimmungen barüber entf)ält, 
ttJai3 \:Jodiegenb nid)t ber jJaU ift. Illber aud) beöüglid) fonftigerlllrtifel fönnte man bai3 gleid)e 
annef)men. ;tIenn § 41a f)ält fid) aui3brüdlid) im ffiaf)men ber §§ 105 b bii3 105 h. ;tIiefe 
aber finben lUieber laut § 154 auf @ef)Hfen unb ilef)rlinge in IlljJot1)efen feine IllnttJen< 
bung. ,J'n biefem 6inne entfd)ieben aud) ba!3 il.@. Stiel unter bem 9. IlljJrH 1894 (1.15f).3tg. 
1894 IJh.54) unb bail Ill.@. ilübecf unter bem 10. Illuguft 1906 (1.15f).3tg. 1906 91r. 65). 
IllbttJeid)enb urteilte jebod) bail St.@. (gi3 ftellte ftd) auf ben 6tanb1-JUnU, baji nur ber 
cigentHd)e IlltJot~efenbetrieb, b. ~. nur ber QSeTfauf \:Jon Illröneimitteln unb @egenftänben 
crur StranfenjJflefle, \:Jon ben ~eftimmungen bei3 § 41 a @ettJ.ü befreit tft, b er QS erfauf 
anberer Illrtife1 ali3llljJot~eferttJaren allo aud) in IlltJotl)efen öur 3eit ber ge< 
ttJerblid)en ~onntagi3ruf)e gemäfl § 41 a @ettJü. ntd)t iJuläjfig ifi. ,J'n bem UrteH 
\:Jom 15.jJebruar 1909 (1.15~.3tg. 1909 91r. 21) fagt bai3 St.@. ~ierüber: ,,:'Der IlltJot~efer, 
ber neben ~eHmitteln ober @egenftänben bcr StranfenjJflege ;tlrogen, ilebeni3< ober @c< 
nUflmittel unb anbete )illaren fü~rt, tft infottJeit gettJö~nlid)er Staufmann unb fann fid) für 
biefen .panbcl nid)t auf bie IllUi3na~mebeftimmungen berufen, bie aUi3fd)liefllid) für ben 
IlljJot~efenbetrieb getroffen finb. ;tIen IlljJot~efen ift Iebiglid) tm ,J'ntereHe bei3 l,j5ubHfumi3 
eine 60nberftellung eingeräumt. :'Der Stranfe foll öU jeber 3eit, namentlid) aud) am ~01111< 
tage, fid) ~eH< unb ilinberungi3mittel befd)affen bürfen. ;tIie lllui3naf)meftellung ber 
IlljJotf)efe foll ober nid)t ba3u bienen, bafl bai3 l,j5ub1ifum in ber 3eit, ttJenn anbete @e< 
fd)äfte gefcfJloHen fein müHen, feincn fonfUgen ~ebarf in ber IlljJotf)efe becft. ;tIe mnad) 
unterftef)t ber IlljJot~efer, jottJeit er mit anberen@egenftiinbenali3llljJotf)efer< 
ttJ aren ~ anb e1 treibt, ben nUg e mei nen QS orfd)ri f ten üb er b en @elUerbebetrieb, 
ini3bejonbere aud) bcn ~eftimmungen ber §§ 41 a, 105 b, 146 a @ettJÜ." ;tIiefe Illuffnlfung 
mUfl nunmef)r in ber I,j5rat;ii3 ng maflgebenb angefef)en 11mben. Illber bn ei3 eine oe< 
fUmmte, flore @tenöe iJttJifd)en Illröneimitteln unb anbetcn Illttifefn nid)t giM, inbcm 
ülivenöl, ~almiafgeift, sterjJcntinöl, (gfjig, ~onig ufttJ. ebenfogut öU ~eil. ttJie öU anberen 
3IUecfen gebraud)t lUerben fönnen, ift in bcr I,j5mlii3 bicfe Unterfd)eibung fd)lUer burd)< 
öufü~rcn. ,J'ebenfalli3 ttJirb ber IlltJot~efer bei jebem öur 3cit ber ~onntag<3rul)e bei i~m 
verlangten WUtter, beHen atiJneiltd)e QSerttJenbung nid)t fid)er ober ttJa~rfd)ein!id) ift, fid) 
beiJüglid) be<3 beabfid)tigten @ebraud)ei3 informieren müHen. 

Illufler ben Illnorbnungcn ber @ettJ.ü. übet 60nntagi3tulje befte~en in I,j5rcujien 
nod) überall gleid)lautenbe jJto\:Jin5ielle 1,j50li~ei\:Jetorbnungen über ~onntagi3lj eili 13 un g, 
ttJeld)e anbete 3ttJecfe \:Jctfolgen unb nid)t ttJie bie @ettJ.Ü. \:Jon foöia1jJonttfd)en, fonbern 
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Wei tergehenden landes gesetzlichen Beschränkungen des Gewer be
betriebes an Sonn- und Festtagen steht diese Bestimmung nicht entgegen. 

bon religiöfen, firdjlidjen @efidjtiljJUnften auilge1)en. '!Iie für ben 2anbeilj.Joliöeibe crirf 
5Berlin (b. f. bie ®tabt< b~ilJ. @emeinbebeöirfe 5Berlin, lI1)arfottenburg, ®djöneberg, 
91euföHn, )!Bilmerilborf, 2idjtenberg unb ®tralau) erfaf)ene lBetorbnung 1)at in i1)ren 
ilJefentfidjften 5Beftimmungen folgenben )!BorHaut : 

P.-V. betr. die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage. Vom 27. März 1903 
und 17. Mai 1910. 

§ 1. An den Sonntagen und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten 
sowie alle geräuschvollen Arbeiten in den Häusern und Betriebsstätten verboten, sofern 
sie geeignet sind, die äußere Heilighaltung der Sonn· und Feiertage zu beeinträchtigen. 

Zu den hiernach verbotenen Arbeiten gehören insbesondere: 
cl. der Betrieb der offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes (vgl. jedoch 

§§ 5 und 6). 
§ 5. Soweit die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter auf Grund der Gewerbeord· 

nung an Sonn· und Feiertagen gestattet ist, findet das Verbot des § 1 auf die Arbeiten 
in offenen Geschäftsstellen des Handelsgewerbes ... keine Anwendung. 

§ 6. Das offene Aushängen und Aufstellen von Waren in und vor den Laden· 
türen ist an Sonn· und Feiertagen nur während der zulässigen Verkaufszeiten gestattet. 
Außerhalb dieser Zeiten müssen die Ladentüren geschlossen sein. Schaufenster und 
Schaukästen sind während der Stunden des Hauptgottesdienstes (§ 15) zu verhängen. 

§ 7. Apothekern ist der Ver kauf von Arzneimitteln und Gegenständen 
der Krankenpflege jederzeit gestattet. 

§ 16. Zuwiderhandlungen gegen die Polizeiverordnung werden, sofern nicht nach 
den bestehenden Strafvorschriften eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis 
zu sechzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen bestraft. 

§ 17. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. Die über die Sonntagsruhe 
im Handelsgewerbe und im Gewerbebetriebe erlassenen Verordnungen werden durch 
diese Polizeiverordnung nicht berührt. 

5Bei biefen lßerorbnungen fdjeint, ilJie fdjon aui.l bem )!Bortlaut 1)ertJorge1)t, tatfädjlicf) 
bie Illbficf)t geilJaltet lIu 1)aben, ben Illl.JOt1)efcm ben lßerfauf anberet 2lttifel ag ber in § 7 
genannten ilJäl1tenb ber allgemeinen ffiu1)eöeit nidjt ilu geftaHen. '!Iiefer Illuffaffung ilJürbe 
llltdj bail oben angefü1)rte Urteil beil st'.@. entf\.mdjen. Illucf) bai3 in ben \,13oliöeitJerorb. 
nungen ent1)altene @ebot beil lßer1)ängenil ber ®cf)aufenfter fie1)t bai3 st'.@. für lllj.Jo< 
t1)efer al!3 maflgebenb an, fOilJeit eil fidj um anbere 2htifel al!3 2lröneimitte1 ufilJ. 1)anbelt. 
(g traf 1)ierüber folgenbe ~ntfdjeibungen: 

1. ®oilJeit bie \,13olißeitJerorbnungen über bie äuflere Sjeili(1)altung ber ®onn< nnb 
~efttage ein lßer1)ängen ber ®djaufenfter anorbnen, bürfen bie 21j.Jot1)efcr ilJii1)renb ber 
1)ierfür borgefdjriebenen 3eit nur Illrilneimittel ober @egenftänbe ber st'ranfenj.Jflege in 
i~ren ®djallfenftern aUi3ftellen 1mb alldj nur berartige )!Baren tJerfaufen. Illnbere )!Baren 
müHen aui3 ben ®djallfenftern entfernt ilJerben (st'.@. 24. ~uli 1908, \,131).3tg. 1908 91r. 70). 

2. Unter ben )!Baren, beren 2lu0fteHen in ®djaufenftern unterla\jt ift, finb jebodj 
nur foldje @egenftiinbe öu tJerfte1)en, lueldje iidj im Sjanbe1i3tJerfe1)r befinben, nidjt aber 
\l(j.Jj.Jarate, ilJie Illbbamj.Jffcf)alen unb 9Jleflrö1)rcn, ilJeldje ber betreffenbe @eilJerbetreibenbe 
in feinem @efdjiifti3betriebe braudjt (st'.@. 8. 910tJember 1906, \,131).3fg. 1906, 91r.91). 

'!Iail @ebot beil lßer1)ängeni3 ber ®djaufcnfter befte!)t in \,13reuflen öuröeit nur nodj 
im ,\2anbei3j.Joliileibeilirfe 5Berlin. \lXudj 1)ier ift aber feine 9Xu~ebung gej.Jlant. 

~m Illnfdjluj3 1)ieran fel erltJii1)nt, bafl audj bie luelteren fOilialj.Jolitildjen 9Jlaj3n(1)men 
ber @eilJ.O. auf bail j.J!)armaöeutifdje \,13erfonal in ben lllj.Jot1)efen feine IllnilJenbung finben. 
(fi.l1)anbelt fidj babei namentlidj um folgenbe \,13unfte: ffiu1)eöeit unb 9Jlittagi3j.Jaule, 91eun-
1tf)rldjluj3 unb ®i~gelegen1)eit. '!Iie 5Beftimmungen über ffi u 1) ca eil unb 9Jlitt ag~ j.J auf e 
linb in § 139 c ent1)alten unb fommen gemäj3 § 154 für lllj.Jot1)eferge1)ilfen unb <2e1)r
linge über1)auj.Jt nicf)t in 5Betradjt. '!Ier ~ceunu1)rfcf)lufl ber @efdjäfte ift burdj § 13ge 
geregelt, lautenb: 

§ 13ge. Von neun Uhr abends bis fünf Uhr morgens müssen offene Verkaufs· 
stellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein. Die beim Ladenschluß im 
Laden schon anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 
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§ 42a. Gegenstände, welche von dem Ankauf oder Feilbieten im Um
herziehen ausgeschlossen sind, dürfen auch innerhalb des Gemeinde
bezir kes des Wohnorts oder der gewerblichen Niederlassung von Haus 
zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen 
öffentlichen Orten nicht feilgeboten oder zum Wiederverkauf angekauft 
werden ... 

§ 45. Die Befugnisse zum stehenden Gewerbebetriebe können durch 
Stellvertreter ausgeübt werden; diese müssen jedoch den für das in 
Rede stehende Gewerbe insbesondere vorgeschriebenen Erfordernissen ge
nügen 1 ). 

§ 46. Nach dem Tode eines Gewerbetreibenden darf das Gewerbe für 
Rechnung der Witwe während des Witwenstandes, oder wenn minder
jährige Erben vorhanden sind, für deren Rechnung durch einen nach § 45 
qualifizierten Stellvertreter betrieben werden, insofern die über den Betrieb 
einzelner Gewerbe bestehenden besonderen Vorschriften nicht ein anderes 
anordnen 2). Dasselbe gilt während der Dauer einer Kuratel oder N ach
laßreguliernng. 

§ 47. Inwiefern für die nach den §§ 34 und 36 konzessionierten 
oder angestellten Personen eine Stellvertretung zulässig ist, hat in jedem 

2Xudj I)ier ergi6t lidj für ben )Serfauj bon 9lt&neimitteln bie Unalt\l.Jenbbarfeit oI)ne 
ttJeitereil auil § 6 ber @ettJ.O. \5ür ben lonftigen @elcljäft!3berfeI)r. in ben 2X1JotI)efen 
naclj neun UI)r abenb!3 fönnte jeboclj nadj 2Xnalogie be!3 borerttJäI)nten Urteifil beil Sf.@. 
bom 15. \5ebruar 1909 ber § 139 e bielleicljt boclj I)erange~ogen ttJerben. <;Die 5lMannt. 
madjung beil ffieiclji:lfanijleril bom 28. 1JC0bember 1900 (ffi.@jBL, 6. 1033), ttJelclje bie 
(l;inricljtung bon 6i~gelegenI)eit für 91ngeftellte in offenen )Setfauf!3ftellen 
anorbnet, finbet auf 911JotI)efen nidjt 2XnttJenbung, ba jie auf @runb beil für 2X1JotI)efer. 
geI)ilfen nidjt geltenben § 139h etlajjen ift. ~ebodj finben alle biele )Beftimmungcn 
auf faufmännildjeil \l3erlonal ()BucljI)alter, Sfajjierer, (l;~1Jebienten), ttJeldje in 911Jo. 
tI)efen beldjäftigt !inb, ebenlo natürliclj auf l)ier tätige \,llrbeiter, 2XnttJenbung (I· \5uji
note 1 aUf eeite 20). 

1) <;Die \5rage, ob § 45 ber @ettJ.O. bett. 6teUbertretung auclj auf ba!3 2X1JotI)efen. 
)l.Jelen 2XnttJenbung finbet, ift bon ben I)öd)ften @eridjten übereinftimmenb beiaI)t ttJorben. 
1S0ttJoI)l bail ffi.@. (7. ~uni 1899, \.ßI).3tg. 1901 IJCr. 35 unb 19. WCai 1911, WCeb.2X. 1911 
Seite 533) ttJie auclj bail O.)S.@. (2. 1JC0bember 1905, \.ßI).3tg. 1906 IJCr. 31) I)aben ent. 
icljieben: ,,§ 45 ber @ettJ.O. gilt aud) für ba!3 \l(1JotI)efenttJejen. :tier ~nI)aber einer 2X1JO~ 
tI)efe barf biefe fomit burdj einen a1J1Jtobierten 2X1-lOtI)efer berttJalten laffen, unb öttJar 
o1)ne @ene1)migung ber ffiegierung.":tIer entgegenfteI)enbe § 41 ber 1Jreujiifcljen 9(1Jo. 
t1)efen.)BetrieMorbnung ift bom 0. )S,(Sj. für ungültig erHätt ttJotben. (<;Da5 biei3beöüg. 
liclje Urteil be5 O')S'@' ift auf lSeite 328 abgebrucft.) :l)ie {5-ragc, ob bie gleidjen ffied)t5~ 
berI)ältni(fe auclj für bie )Set1Jadjtung Don 911JotI)efen gelten, I)ängt Don ber (l;ntjcljei. 
bung ab, ob ber \l3ädjter al5 ISteHbettreter im 6inne bon § 45 @ettJ.O. an~uleI)en ift. 
:tIie!3 ttJirb iebodj bon einijelnen 6eiten beftritten, ttJeil ba5 @eldjäjt Don bem \~äcljtet für 
eigene ffiecljnung, bon bem IStellDertreter bagegen für ffiecljnung beil (l;igentümer!3 be. 
trieben )uerbe. (lJCäI)ere!3 f. lSeite 277.) <;Danaclj ift ber \.ßäcljter fein ,,6tellberttetet". 
Begt man biefe 2Xnfdjauung 3ugrunbc, bie audj bon ber ffiecljtll.necljung geteilt toirb, fo 
)l.Jütbe bie 3uläHigfcit ber )Serpadjtung Don 2X1JotI)efen, jO)l.Jeit lanbeßrecljtliclje )SerIJotc 
befteI)en, iebenfa1l5 niÖ)t butdj ben § 45 geftü~t )l.Jetbell fönnen. )illoI)1 aber entgält § 48 
(l}ettJ.O. (f. biefen) eine ~eftimlllultg, ouil ber lladj einem Urteil bei3 .\t'.OI. Dom 18. WCai 
1912 (~1).3tg. 1912 9ft. 76) I)erborgeI)t, ban bie ~\et1Jndjtung bon 1Jribilegicrten 
~l1JotI)efen auf lanbe5redjtlicljem )illege nier)! untetjagt ttJetben fann. 9cäI)ere5 über bie 
~}tedjt51age I)inficljtliclj ber )Ser1Jacljtnllg bon 9!1Jot1)efen in \l3teujien f. ®eite 278. 

2) :l)iefer \l3aragra1JT) finbet nur bebingungi3ttJeile aUf bai3 2X1JotI)efergetuerlJe 
2ülttJenbung, b. 1). nur inlo)oeit, al;:i bit' übet ben )Betrieb be!3ielbeu beftel)enben be~ 
jonberen )Sorfcljtiften nicljt ein anberei3 nnorbnen. )illo allo ht ben 2X1Jot1)eferorbnungcn 
Don bem § 46 abttJeid)enbe ~eftilt1n11tl1gen (leitel)en, bleiben birfelbcn nad) tl1ie bor 
in ~trllft. 
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einzelnen Falle die Behörde zu bestimmen, welcher die Konzessionierung 
oder Anstellung zusteht . . .I). 

§ 48. Realgewerbeberechtigungen können auf jede, nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes zum Betriebe des Gewerbes befähigte Person 
in der Art übertragen werden, daß der Erwerber die Gewerbeberechtigung 
für eigene Rechnung ausüben darf 2 ). iI 

§ 53. Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen können von 
der Verwaltungsbehörde nur dann zurückgenommen werden, wenn die 
Unrichtigkeit der Nachweise dargetan wird, auf Grund deren solche erteilt 
worden sind, oder wenn dem Inhaber der Approbation die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt sind, in letzterem Falle jedoch nur für die Dauer 
des Ehrverlustes 3). 

Außer aus diesen Gründen können die in den §§ 30, 30a, 32, 33, 34 
und 36 bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise 
zurückgenommen werden, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen 
des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei der Erteilung 
der Genehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetzes .vor
ausgesetzt werden mußten, klar erhellt. Inwiefern durch die Handlungen 
oder Unterlassungen eine Strafe verwirkt ist, bleibt der richterlichen Ent
scheidung vorbehalten ... 4). 

1) ;})er § 34 1)anbeIt tJOll ben SfonheHionen äum Sjanbel mH @iften, ber § 36 betrifft 
bie 'i}lcijdjbejdjauer, l))1etall\Jrobierer unb Sjanbel~djemifer. 

2) ;})ieje )8eftimmltng gilt audj für 91\Jot1)efen~ffiealberedjtigltngen. Über i1)rc Wn· 
tucnbung auf bie )8er\Jadjtung bon %1\Jot1)efcn\JritJilegien jie1)e bie 'iYujillote äu § 45, jotuic 
bie 9{ui3fü1)t\lngen auf 6eite 278. 

3) 0n Übereinftimmung mit § 1~3 ber @etu.:D. ift f)ier aui3gej\Jrodjen, baji bie ~nt· 
öie1)ung ber W\J\Jtobationen ber Wqte unb 2l\Jot1)der tuegen )8erle~ung (1)ter )8erufi3-
lJflidjten gegentuärtig ali3 91ebenftrafe nidjt me1)r ber1)ängt tuetben fann (j. audj bie Wn
metfung äu § 40). ;})urdj bie 3urücfna1)me ber WVvrobation tJerHert ber Wvot1)efer bie 
jBefugnii3 Jum lelbftänbigen jBetriebe bei3 W\Jot~efergetuerbei3 unb tuirb, tuenn er bai3 
@e\tJerbe iJU betreiben fortfä~rt, gemäii § 147, 1 beftraft. 

4) Wbj.2 bei3 § 53 fommt nament1idj bei 3urücfna1)me ber @iftfonöcjjion 
gegenüber ;})rogiftcn unb anbeten @iftI)änblcrn in 2lntuenbung. ;})a in ~reujien bie 
3uoerfäHigfeit bci3 @etverbetreibenben bie erfte )8oraui3je~ung fÜt ~~teiIung bet @ift
fonJejjion ift, jo wirb bie 3urücfna1)me berjelben bnrdj tuieberI)olte ~erftöjie gegen bic 
gift\Joliöcihdjcn ~otfdjriftcn unb bamit bctvicfcne Un5utJer1äHigfeit geredjtfertigt (iJaI)l. 
rcidje ~ntjdjeibungen be~ :D.)8.@.). ;})ie lJreujiijdje WUi3fü1)tungi3anweijung 511t @ctv.:D. 
tJom 1. l))1ai 1904 jagt über ben § 53 folgenbeil : 

59. Zur Erhebung der Klage auf Untersagung des Gewerbebetriebes (§§ 35, 
53, Abs. 3) und Zurücknahme von Approbationen Genehmigungen und Be· 
stallungen (§ 53, Abs. 1, 2) ist die Ortspolizeibehörde des Ortes, an dem das Gewerbe 
betrieben wird, mit der Maßgabe zuständig, daß sie zuvor die Ermächtigung des Re· 
gierungspräsidenten einzuholen hat, wenn die Klage abzielt . . . . auf Entziehung 
der Approbation eines Arztes oder Apothekers ... 

62. Ist die Zurücknahme der in den §§ 29, . . . 33, . . . 34, 36 bezeichneten 
Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen rechtskräftig erfolgt, so hat die 
Ortspolizeibehörde die Auslieferung der Approbations-, Konzessionsurkun
den, Prüfungs- und Befähigungszeugnisse usw. nötigenfalls auf dem in §§ 127 ff. L.V.G. 
bezeichneten Wege herbeizuführen. 

Über bie 3uftänbigfeit ber )8eI)örbeu im 'iYalle beil § 53 jagt bas lJteujiifdje @eje~ 
über bie ,8uftänbigfeit bet ~ettualtu1tgil~ unD )ßertualtungsgeridjt5beI)örben 
tJom 1. Wuguft 1883 (~t.@.6. 6.237): 

§ 119. Der Kreisausschuß, in Stadtkreisen und in den zu einem Landkreise ge
hörigen Städten mit mehr als 10 000 Eiuwohnern der Bezirksausschuß, entscheidet 
auf Klage der zuständigen Behörde: 
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§ 54. Wegen des Verfahrens und der Behörden, welche in bezug auf 
die untersagte Benutzung einer gewerblichen Anlage (§ 51), auf die Unter
sagung eines Gewerbebetriebes (§ 35) und die Zurücknahme einer 
Appro bation, Genehmigung oder Bestallung (§§ 33a, 53) maßgebend sind, 
gelten die Vorschriften der §§ 20 und 211). 

Titel 111. Gewerbebetrieb im Umherziehen. 

§ 55. Wer außerhalb des Gemeindebezirkes seines Wohnortes oder 
der durch besondere Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde dem Ge
meindebezirke des Wohnorts gleichgestellten nächsten Umgebung desselben 
ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgängige 
Bestellung in eigener Person 

1. Waren feilbieten, 
2. Warenbestellungen aufsuchen oder Waren bei anderen Personen als 

bei Kaufleuten, oder an anderen Orten als in offenen Verkaufs
stellen zum Wiederverkauf ankaufen, 

3. gewerbliche Leistungen anbieten will, 
bedarf eines Wandergewerbescheins, soweit nicht für die in Ziffer 2 
bezeichneten Fälle in Gemäßheit des § 44a eine Legitimationskarte genügt. 

§ 56. Beschränkungen, vermöge deren gewisse Waren von dem Feil
halten im stehenden Gewerbebetriebe ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, gelten auch für deren Feilbieten im Umherziehen. 

Ausgeschlossen vom Ankauf oder Feilbieten 2 ) im Umhcr
ziehen sind ... 

7. solche mineralische und andere Öle, welche leicht entzündlich sind, 
insbesondere Petroleum, sowie Spiritus; 

9. Gifte und gifthaltige Waren 3), Arznei A ) und Geheim
mi tte15) sowie Bruchbänder; 

10 .... Futtermittel ... 

1. über die Untersagung des Betriebes der im § 35 der R.Gew.O. 
gedachten Gewerbe; 

2. über die Zurücknahme von Konzessionen .... zum Kleinhandel mit 
Branntwein und Spiritus sowie .... zum Handel mit Giften (§ 53 a. a. 0.). 

§ 120. Der Bezirksausschuß entscheidet auf Klage der zuständigen Behörde über 
die Zurücknahme: 

1. der im vorstehenden § 119 Nr.2 nicht gedachten im § 53 der Gew.O. aufge· 
führten Approbationen, Genehmigungen und Bestallungen .... 

1) 6. lYujinote 2 auf 6eite 10. 
2) § 56 ber @ew.O. fe!)Iiel'lt bie baferbft genannten )lliaren bom ,,2rnfauf ober lYci1-

bieten", alro bon jebem 5Berfe~r im Um~er~ie~en au~. ~er 5Segriff 2rnfauf ift flar. 
2(1~ lYeilbieten bon )lliaren im Um~eqie~en ~at ba~ sr.@. in me~reren G\:nt[e!)eibungcn 
(26. 6e.):Jtember 1899, ~o~. X, 6.196; 4. ~uni 1894, sr.@. 2r. I, 6.31; 24. ~anuar 1910, 
lffieb.2r. 1910, 6. 87) übcreinftimmenb "ba~ fäufIie!)e 2rnbieten bon )lliaren, wefd)e bcr 
gewerbetteibenbe Um~ercrie'f)er mit fie!) füIJrt" befiniert. ~as Ulojie 2ruffue!)en bon 
5Sefteffungen auf 2rqnei- unb @e~eimmittef ift bagegen aus § 56, 9 ber @ew.O. nid)t 
ftrafbar (Sf.@. 6. lJCobember 1884, @oft. 42, 6. 152; 4. zsuni 1894, Sf.@.~f. I, 6. 31; 
25. ~nni 1894, ffieger XVI, 6. 19; 6. ZSnni 1901, I,(lIJ.gtg. 1901 IJCr. 48). G\:ine 5Berur
teilung wegen guwiberIJanbfung fann aber nur erfolgen, Wenn gewerMmäjiiges Sjanbeln 
tJorliegt. (St@. 13. lffiai 1912, I,(lIJ.gtg. 1912 IJCr. 43.) 

3) 2(1~ @ifte finb in erfter ffieiIJe bie in bem ber 5Berorbnnng über ben Sjanbel mit 
@iften (I. :teH XVII) beigegebenen 5Beqeie!)nis ber @ifte genannten 6toffe ~u oer
fteIJen, barüber IJinau~ aber aue!) alle (onftigen Sföt\ler, bie in fleiner ~oli~ genommen, 
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§ 56a. Ausgeschlossen vom Gewerbebetrieb im Umherziehen 
sind ferner: 

1. die Ausübung der Heilkunde, insoweit der Ausübende für die
selbe nicht approbiert ist; 

3. das Aufsuchen von Bestellungen auf Branntwein und Spiritus bei 
Personen, in deren Gewerbebetriebe dieselben keine Verwendung 
finden ... 

§ 56 b. Der Bundesrat ist befugt, soweit ein Bedürfnis obwaltet, an
zuordnen, daß und inwiefern der Ankauf oder das Feilbieten von einzelnen 
der im § 56 Abs. 2 ausgeschlossenen Waren im Umherziehen gestattet sein 
soll. Die gleiche Befugnis steht den Landesregierungen für ihr Gebiet oder 
Teile desselben hinsichtlich der im § 56 Abs. 2 Ziffer 10 bezeichneten Gegen
stände zu ... 

Titel V. Taxen. 
§ 7S. Hinsichtlich der Taxen für solche gewerbetreibende Personen, 

welche nach den Bestimmungen im § 36 von den Behörden zu beeidigen 
und anzustellen sind, wird durch das gegenwärtige Gesetz nichts geändert. 
Die nach § 36 zuständigen Behörden sind befugt, für diese Personen auch 
da Taxen einzuführen, wo dergleichen bisher nicht bestanden. 

§ 79. Die in den §§ 73-7S" genannten Gewerbetreibenden sind be
rechtigt, die festgestellten Preise und Taxen zu ermäßigen. 

§ SO. Die Taxen für die Apotheker können durch die Zentral
behörden festgesetzt werden. Ermäßigungen derselben durch freie Ver
einbarungen sind jedoch zulässig 1 ). 

blirdj i1)re djemifdje jßefdjaffen1)eit bie @efunb1)eit böw. bai3 Beben 5U &erftören ge" 
eignet \inb. 

4) Unter 2traneimitteI im ®inne bei3 § 56, 9 finb, wie bas D.~.@. in ben ~r" 
fenntniffen vom 17. SDeöember 1894 (Sf.@.2t. I, ®. 55) unb 6. 2tjJtil1905 (1.jSf).3tg. 1905 
9'h. 30) über3eugenb bargetan, alle imittel ilu oerftef)en, "tueld)en beim ~anbel 'oie 
~igenjd)aft einer ~eiltuirfung beigelegt tuirb, unb iltuar aud) bann, tuenn 'oie imittel 
nid)t öU ben in ben lBeqetd)niHen A unb B ber lBerorbnung über ben lBer
fef)rmit 2trilneimitteln aufgeil(1)lten geI)ören, unb tuenn jie nad) if)rer 3ujammen" 
je~ung für ben ~eililtuecf oollftänbig tuirfungi3loi3 finb." 3n gleid)em ®inne 1)at bai3 SUl. 
cdannt in ben Urteilen oom 17. 3uli 1902 (1.jS1).3tg. 1902 91r. 59), 22. 3anuar unb 
30. imäril 1903 (1.jSf).3tg. 1903 91r. 9 unb 27), 24.3uni, 23. 2tu\Wft unb 7. 9100ember 1907 
(1.jS1).3tg. 1907 91r. 53, 71 unb 91), 24. :Januar HllO (imeb.2t. 1910, ®. 87); ebenfo D.~.(\l" 
<&elle 29. imai 1897 (lReger XVIII, ®. 30). 

5) )fiie aui3 ber amtlicf)en jßegrünbung f)ervorgef)t, tuollte ber 0efe~geber bULdj 'oie 
~infügung ber @e1)ei mm it tel in ben § 56 aud) ®djön1)eiti3mittel treffen. ~in @e1)eim" 
mittel im ®inne bei3 § 56, 9 wäre bemnadj öU befinieren ali3 "ein &u ~eil" ober foi3mctifdjen 
3wecfen bei imenfd)en ober :rieren beftimmtei3 imittel, über beffen 91atur unb 3u
fammenfe~ung nid)t f,päteftens beim tyeilbieten in qualitativer unb quantitativer jße
aie1)ung ooHflänbige unb gemeinverftänblid)e 2tngaben gemad)t werben". 

1) SDai3 lRed)t, 2trilneita;t;en fefti\11je~etl, ru1)t nad) § 80 ber @etu.D. nid)t bei ben 
lReid)i3be1)örben, jonbem bei ben 3cntralbe1)örben ber ein1lelnen jßunbesftaaten. ®eit 
1. 2t,pril 1905 gilt jebodj in aUen ®taaten 'oie gleid)e, bULd) eine ~ereinbarung ber oer, 
bünbeten )Regierungen feftgeftellte SDeutfdje 2tr1lneita;t;e, 1111 beren :Jnfraftfe~ung e!3 
befonberer ~infü1)rungsoetorbnungen ber ~in1lelftaaten bebarf. 

Bk. des Reichskanzlers batr. die Einführung einer einbeitlichen Deutschen 
Arzneitaxe. Vom 23. Februar 1906. 

Zufolge einer uuter den Bundesregierungen getroffenen Verständigung wird vom 
I. April d. J. ab in den Bundesstaaten eine einheitliche Arzneitaxe eingeführt werden. 
Den Bundesregierungen ist überlassen geblieben, einen Preisnachlaß (Rabatt) für 
Arzneilieferungen an öffentliche Anstalten und Kassen und an solche Vereine und 
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Die Bezahlung der approbierten Ärzte usw. (§ 29 Abs. 1) bleibt der 
Vereinbarung überlassen. Als Norm für streitige Fälle im Mangel einer 
Vereinbarung können jedoch für dieselben Taxen von den Zentral
behörden festgesetzt werden. 

Titel X. Strafbestimmungen. 
§ 143. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abge

sehen von den in den Reichsgesetzen vorgesehenen Fällen ihrer Entziehung, 
weder durch richterliche noch administrative Entscheidung entzogen 
werden ... 1). 

§ 144. Inwiefern abgesehen von den Vorschriften über die Entziehung 
des Gewerbebetriebs (§ 143) Zuwiderhandlungen der Gewerbetreiben
den gegen ihre Berufspflichten, außer den in diesem Gesetze erwähnten 
Fällen, einer Strafe unterliegen, ist nach don darüber bestehenden GA
setzen zu beurteilen 2). 

Anstalten, welche der öffentlichen Armenpflege dienen, sowie für Tierar:meien vorzu
schreiben. 

~ie ~eutlclje 9(r~neita6e crlcljeint aHjäf)diclj illl1n 1. 0nnuar in neuer 2(w3ga!Je. 
)lIOlt bem !Jei i'tjrer lBereinl.lllrung ben ~U1tbe5Itnnten tJorbe'tjnItenen ffiecljte, I,ßtei5nnd)· 
lnlfe für fl'aflen unb %ieratoneien tJotöulcljreiben, 'tjaben bie einöelnen ffiegietungcn in 
je'tjr tJerlcljiebennrtiger msdle CIlcbrnud) gemncljt. 0lt I,ßreuj3en finb inbeHen bi5'tjer feiner· 
lei mntlicljc ffinbatte tJOrgelcljrieben. ~n>3 tuirb liclj nber für strnnfenfaHen nnd) bem 0n. 
frofttreten tJon ~uclj II ber ffi.lB.D. änbern (f. %eH IX). 

(Q;ine (Q;rläutetlmg öm 9lt~neita!e wmbe burd) einen ~reuj3ilcljen wei n.·(Q; rl. 11 cir. 
bie ~erecljnung tJon .l;,)nltbberfnuf5nrtifelnbom 17. weai 1904 ba'tjinge'tjenb gegebelt: 

daß der Apotheker nicht verhindert werden kann, sowohl beim Vorliegen einer 
ärztlichen Verordnung wie auch bei der Abgabe· auf mündliches oder schriftliches Er
fordern die Arzneien nach den Ansätzen der Arzneitaxe zu berechnen. Nur die 
überschreitung der Arzneitaxe ist unstatthaft. 

lBon bieler lelbfttJerltänbHcljen (Q;rInubni>3 Wirb ber I}Ij.Jotl)efer, ba er CIlelcljäft<3mann 
i1t unb tJielfaclj mit einer Itarfen stonfunenö öu recljnen 'tjat, aber nur in ben feltenlten 
'(Yitnen CIlebrauclj mad)en fönnen. 

~ie 91röneita!e ift allo für ben 91~0t1)efet inlofern binbenb, ng fie nicljt überlcljritten 
luerben barf. Überlcljreitungen ber %a6e werben gemäj3 § 148, 8 ber CIlew.O. beftraft. 
Unterljalb ber %a!e öu tJerfaufen, ift bem 2(~otf)efer inbe>3 nicljt tJerwe1)rt, unb er fann 
bon bieler (Q;daubni~ 10wo1)1 im (Q;inöeltJerfe1)r aH3 bei 2(blcljluj3 bon 2(r~neilieferungen 
an stranfenfaflen, .\t'ranfen'tjäuler ulw. burclj CIlewä1)mng tJon ffiabatt in beliebiger .l;,)ölje 
jeberöeit CIlebrauclj macljen. 0'n biefem 6inne ifi ber &weite 6a~ be~ § 80 ,,(Q;rmäj3igungen 
butclj freie lBereinbarung linb &uläHig" ~u berlte1)en. ~er 6n~ belagt allo ba5felbc luie 
§ 79. ilCicljt anwenb!Jar ift bagegen bie 2(qneita!e auf msaren, bie nicljt öu ben 9lr~neien 
ge1)ören, bon ben 2(j.Jot'tjefern jeboclj 'tjerfömmliclj betfauft lnerben. (Q;ine lolclje 2(ui3. 
be1)nung Würbe nicljt nur bcm jßegriff einer ,,2(r~lleita6e", fonbern auclj ber ratio legis, welclje 
auf ber gefe~licljen ~elcljränfung be~ lBerfauf>3 tJon 2(r~neimitteln beru1)t, wiberl~recljen. 

1) 'ß'inbet auf 2(j.Jot1)efenberecljtigungen feine 2(nwenbung; 'tjin]icljtliclj i'tjrer bleibt 
e>3 bei ben lanbe>3gelc~lid)en lBorfcljriften. 

2) ~urclj § 144 linb in~befonbere auclj biejenigen lanbe>3recljtlicljen ~eftimmungell 
aufrecljterl)alten luorben, welclje ben 2(j.Jot'tjefern bie 2(u5üoung ber äqtlid)en I,ßra6i§ 
ullb bie I}{bgabe tJon 2(röneimitteln o'tjne är~tliclje Orbination lJerbieten. (Urteile bei3 
st.CIl. bom 3. 'ß'cbruar 1887 unb 18. ~OlJember 1889, 0'0'tj. VII, 6. 225 unb X, 6. 180). 
~ie 2(u~übung ber 2(qt~ra!i~ ilt gegenwärtig mit ber ein&igen in § 56 aber CIlew.O. 
tJorgeleljenen ~efcljränfltng an jebermann freigegeben; inbe~ bn naclj § 144 ber CIlew.O. 
bie für bie etn~elnen @ewerbetreibenben befteljenben !Jejonberen ~eruf~1JflicfJten in straft 
bleiben unb bie ~icljtau>3übung ärötlicljer lBenicljtungen ölt ben jßeruf>3~flicljten be!3 
2(~otqefer5 ge'tjört, fo bleibt bieler tJon ber 'ß'reigebung be!3 2frötgewerbe5 unberü1)rt 
~wein .• lBerf. tJom 23. 6e~tember 1871). 

Böttgcr· Urban, Apothekengesetze. 5. Auß. 2 
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Jedoch werden aufgehoben die für die Medizinalpersonen bestehenden 
besonderen Bestimmungen, welche ihnen unter Androhung von Strafen 
einen Zwang zu ärztlicher Hilfe auferlegen. 

§ 147. Mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Unvermögensfalle mit 
Haft wird bestraft: 

1. wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, 
zu dessen Beginn eine besondere polizeiliche Genehmigung (Kon
zession, Approbation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die vor
schriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder fortsetzt, oder von 
den in der Genehmigung festgesetzten Bedingungen abweicht 1). 

3. wer, ohne hierzu approbiert zu sein, sich als Arzt, (Wundarzt, 
Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Tierarzt) bezeichnet, oder sich 
einen ähnlichen Titel beilegt, durch den der Glaube erweckt wird, 
der Inhaber desselben sei eine geprüfte Medizinalperson 2). 

-----

1) Unter biefen ~aragrajJlj fällt bie unbefugte ~(u;'lübung be;'l ~jJoU)ercrgr
\tJerbe;'l burd) einen SJlid)tajJotljefer, nid)t aber bie unbefugte Q:nid)tung einer 
~jJotljefe burd) einen ~jJjJrobiertell, ba bie ffieid);'lgefe~gebung nur für bie Q:rteilung ber 
~jJjJrobati(1Jt 3uftänbig ift, \tJäljrenb bie Sl'ortöe(fionienmg bon ~fjJotljefen 2anbe;'lfad)e ift. 
(Sl'.@. 27. ~jJril1899, Sl'.@.~. III, 15. 377.) 

~on einem unbefugten ~jJotljefenbetrieb im ®inne be;'l § 147, 1 tann ·htbeffen 
nid)t oljne \tJeitere;'l fd)on bann gefjJrod)en \tJerben, \tJenn jemanb ben ~jJotljefen bor· 
beljaItene ~eilmittel berfauft. Q:in unbefugter ~jJotljefenbetrieb liegt bielme1)r erft bann 
bor, \tJenn fid) jemanb ~jJotljefer nennt unb ba;'l ~ublifum in ben (SHauben berfe~t, c;'l 
ljanble fid) bei feinem @efd)äft um eine ~jJotljefe (Sl'.@. 23. mtober 1905, ~lj.2tg. 1905 
SJlr. 86), bö\tJ. \tJenn ge\tJerMmäjiig Wlebtramente nad) ärötlid)er ~orfd)rift burd) Wlijd)en, 
Sl'od)en, ~eftimeren uf\tJ. l)ergeftent \tJerben (O.,\2.@. Sl'öln 27. 0Ulli 1904, ~lj.2tg. 1904 
SJlr. 53). Q:in Urteil be;'l O.2.@ .. \)amburg bom 27. \Jebruar 1911 (~lj.2tg. 1911 SJlr. 21i) 
gelangt 5u folgenbem Q:rgebni;'l: ,,1. 8ur Q:rfüHung be;'l5tatbeftnnbe;'l bes § 147,1 ber (S)ell). O. 
ift nur ba;'l Wloment ber @e\tJerMmäjiigfeit bei unerlaubtem %öneibetfauf erforberiidl; 
e;'l ift nid)t nötig, baji ba;'l betreffenbe (Sjefd)äft am 2fjJotl)ek beöeid)nct ober barin reöe,p
tiert \tJirb. 2. Sft bie erftgennnntc ~oraui3fet&Ullg gegeben, fo fnnn gegen einen :r:rogiftcn 
(jleid)3eitig \tJegen 2u\tJiberljanblung gegen § 147, 1 @elv.ü. unb § 367, 3 ®tt.@.~. nuf 
®trafe etfnnnt \tJerben. 3. Sn fold)en \Jällen fnnn bnnn nud) eine Q:in3ieljung ber berbotB
\tJibrig feilgeljnftenen ~r3neimittel im Urteil nU;'lgef,prod)en \tJerben. 11 ~er einfnd)e ~n
tnuf bon ~qneien, \tJefd)e ben ~,potljefern lJorbeljnften finb, ift nad) § 367, 3 ®tr.@.5B. 3u 
beftrafen (f. ®eite 137). 

2) \Jür bie unbefugte \Jüf)tUng beB :titeg ,,~,potljeferli ift eilte ®trafbeftimmunfl 
ltid)t borgefeljen. üb bie ®trafbeftimmung beB § 3602iff. 8 ber ffi.®tr.@.D. ange\tJenbet 
\tJerben tann, ift 3\tJeifelljaft. ~oljl aber tann auf @tUnb lanbeBred)tlid)er jSeftimmungelt 
(in ~reujien gemäji :teil 11 5titel17 § 10 beB ~llg. 2anbred)t;'l, \tJonad) bie Q:rljaltung 
ber öffentlid)en Orbnung 3u ben ~ufgaben ber ~o!i3ei geljört), @e\tJerbetreibenben bie 
öffentlid)e jSeifegung be;'l :titeg ~jJotljefer unterfagt \tJerben. ,\)anbeft e;'l fid) babei Ulll 
@e\tJerbetreibenbe, bie nid)t ng 2tjJotljefer ajJjJrobiert filtb, fo \tJirb bie Unterfagung 
oljne \tJeitere;'l möglid) fein, ja in fold)en \JäHen ift nud) eine Sl'lage nuf @tUnb be;'l ~ett
be\tJerbgefe~e!3 gegeben, bn bie \JüljtUng be;'l ~jJotljefertitel;'l burd) eincn nid)t am 9t,po
tf)der ~jJjJrobierten5u geJd)äftlid)en21lJecfen (1) gegen biefes @efe~ berftöjit (ffi.@. 12. geo
bember 1912, ~lj.2tg. 1912 SJlr. 92). ®inb bie @e\tJerbetreibenben bagegen im jScfi~ 
5\tJar ber ~jJjJrobation, nber nid)t ber Sl'otwffion !Jum ~etriebe einer ~jJotljete, fo ift bie 
Wlöglid)feit eine;'l Q:infd)reiten;'lnur bann gegeben, \tJenn burd) bie näljere im einDeInen 3u 
jJrüfenbe ~rt unb ~eife ber 5titefbeilegung bei bem IlJeniger urteil;'lfäljigen ~ublifttllt 
ber 0rrtum ljerborgetUfen \tJerben tann, al;'l fei ba;'l @efd)äft ber betreffenben ~erfolt 
eine ~jJotljefe. ~uf biefem ®tanb,punft rteljt bie neuere ffied)tfjJred)ung be;'l ü.~.®. 
nU;'lnnljm;'llO!3. U. a. Urteile tJom 14. ~C3ember 1878 (Q:ntfd). IV, 6. 342), 5. Wlni 1892 
((§;ntjcfJ· III, @). 442), 8. ifuni 1905 (l,j3lj.,8tg, 1905 ilCr. 47), 7. Sufi 1900 (~f).2tg. 1900 
SJlr. 63 unb 81), 10. 0uni 1901 (~lj.2tg. 1901 SJlr. 49), 7. 0uli 19rJ4 (~lj.2tg. 1904 SJlr. 56). 

~uB bem gleid)en 2Inlaji unb unter benfelben ~orauBfe~ungen fönnen nud) anbere 
jSc3cid)nungen auf \Jirmenfd)ifbern bon ~rogiften, \tJenn fie 3ur ~enlJcd)ielungen mit 
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§ 148. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unvermögensfalle mit 
Haft bis zu vier Wochen wird bestraft: 

1. wer außer den im § 147 vorgesehenen Fällen ein stehendes Gewerbe 
beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmäßig anzuzeigen. 

4. wer der nach § 35 gegen ihn ergangenen Untersagung eines Ge
werbebetriebes zuwiderhandelt oder die im § 35 vorgeschriebene 
Anzeige unterläßt. 

5. wer ... den §§ 42a-44a zuwiderhandelt; 
7 a. wer dem § 56 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer 1-5, 7--11 . . . den §§ 56 a oder 

56 b zuwiderhandelt; 
8. wer bei dem Betriebe seines Gewerbes die durch die Obrigkeit oder 

durch Anzeige bei derselben festgelegten Tax e n übe r sehr e i t e t ... 1 ), 

9. wer die gesetzlichen Pflichten gegen die ihm anvertrauten Lehr
linge verletzt; 

14. wer den Vorschriften des § 15a zuwiderhandelt. 
§ 151. Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften 

von Personen übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Lei
tung des Betriebs oder eines Teiles desselben oder zur Beaufsichtigung 
bestellt hatte, so trifft die Strafe diese letzteren. Der Gewerbetreibende 
ist neben denselben strafbar, wenn die übertretung mit seinem Vorwissen 
begangen ist, oder wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen 
Beaufsichtigung des Betriebs oder bei der Auswahl oder der Beaufsich
tigung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen 
Sorgfalt hat fehlen lassen 2 ). . 

Ist an eine solche Übertretung der Ver! ust der Konzession, Appro
bation oder Bestallung geknüpft, so findet derselbe auch als Folge der 
von dem Stellvertreter begangenen übertretung statt, wenn diese mit Vor
wissen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden 3). Ist dies nicht 
der Fall, so ist der Vertretene bei Verlust der Konzession, Approbation usw. 
verpflichtet, den Stellvertreter zu entlassen. 

Schlußbestimmungen. 
§ 1544 ). Von den Bestimmungen im Titel VII finden keine Anwendung: 

einer 2llJotljefe 2{nfa13 geben, berboten \1Jerben. 'llie j5ltmenbelleicljnung: WCebillinaI~ 
'llrogetie ljat ber O.~.@. für llu1iijjig edliitt (2{lJril 1910, ~lj.Etg. 1910 ~h. 33). (§;ine 
lJolljtiinbige ®ammlung ber in bieler WCaterie ergangenen (§;ntlcljeibungen ift abgebrudt 
bei )B ö t tg er: ,,'lliereiclj5gele~licljen )Beftimmungen über ben ~erfef)t mit ~frDneimittrllt 
nuflerl)afb ber 2{lJotljefen", IV. mUf1. l . )Berlin 1902, ~erfag bon 0ufiu5 ®lJringer. 

1) ~caclj biefer EiHet wirb bie Überjcljreitung ber mqneitaten bcftrafi. @r~ 
Icljieljt bie %atüberlcljreitung unter %iiufcljung be5 SEiiufet5 unb in ber mbjicljt, fid) einen 
recljt!3wibrigen ~ermögen§borteif Dn betlcljaffcn, fo fnnn jie aud) n15 )Betrug aufgefaflt 
unb bnnaclj beftraft werben (I. ®eite 134). 

2) 'llie %enbenil be!3 § 151 geljt ba1jin, bafl @e\llcrbetteibcnbe, benen l)injicljtlicl) 
iljtC!3 )Betriebc5 ein bejtimmte!3 %un ober Unterfajjen 3Uf IJ.lfhcljt gcmacljt ift, bafür ber< 
nntwortliclj jinb, ba13 biele ~orjcljriften befolgt werben unb bafl jie baljet jold)c ~et< 
anjtaltungen ilu treffen f)aben, ba13 bie 5Befolgung bieler ~orlcljriften leiten!3 i1jrer 
@ewerbegeljilfen gelicljert ift. (ffi.@. 12. OUober 1880, (§;. II, ®. 321 i SE.@. 3. j5cbruar 
1887, 00lj. VII, ®. 225.) ~gL auclj bie j5uflnote 1 auf ®eite 138. 

3) 'lla meber reiclj!3ge[ e~1iclj ber ~ e t 1 u ft be r m lJ lJ tob a ti ° n aHi mlJotljefer, 
noclj fan~.ei3geje~1iclj bie (§;ntilieljung ber SEonllefjion lIum )Betrieoe ber mlJotljefe 
an eine Ubertretung lJoUöeilicljet ~orfcljriften gefnü1Jft ift, ljat § 151 mbf. 2 für mlJo~ 
tljefer feine )Bebeutung. 

4) § 154 in ber j5ajfung bei3 @. bett. bie mbiinberung ber @ewetbeotbnung bont 
28. 'llellemoer 1908 (m.@.)B1. ®. 667). 

2* 
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1. die Bestimmungen der §§ 105 bis 139m auf Gehilfen und Lehr
linge in Apotheken 1 ); 

2. die Bestimmungen der §§ 105, 106-119b sowie, vorb.ehaltlich des 
§ 139g Abs. 1 und der §§ 139h, 1391, 139m, die Bestimmungen der 
§§ 120a-139aa auf Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge ; 

3. die Bestimmungen der §§ 133g-139a auf Arbeiter in Apo
theken 2 ) ••• 

§ 155. Wo in diesem Gesetz auf die Landesgesetze verwiesen ist, 
sind unter den letzteren auch die verfassungs- oder gesetzmäßig erlassenen 
Verordnungen verstanden . . . 

1) <.:Die ~eftimmungen, roeldje banadj für W,)Jot1)eferge1)iIfen unb 2e1)rlinge 
aujier Wnroenbung bleiben, bilben ben sritel VII ber @ero.O., ber bie "geroerblidjen 9lr~ 
beiter (@efellcn, @e1)i1fen, 2c1)rIinge, 5Settieb~beamte, 1illetfmeifter, :redjnifer, ~abtif. 
arbeiiert be1)anbeIt. <.:Die WUi3na1)mebeftimmung in § 154 1)at bie 1illitfung, baji bie W,)Jo~ 
t1)eferge1)ilfen unb ~2e1)rlinge \Jon allcn fo~ial~lOlitifd)cn W1ajina1)men ber @cro.O. aui3~ 
gefdjloHcn finb (f. ~ujinote 2 auf 6eite 11). <.:Die im § 154 ent1)aItcne Wui3na1)mc beöie1)t fid) 
jebodj nur auf bie eigentlidjen ,)J1)armaöeutifdj~tcdjnifdjen @e1)ilfen unb 2e1)rlinge mit bc~ 
ftimmler )8or~ unb WU!3bilbung, umfajit aber nid)t fonftige faufmiinnifdje ober gC\1)erblidjc 
.pilf!3ftiifte, roie )Sudj1)alter, Sfajjierer, Q;~\)cbienten, s,ßader, 21rbeiter ufro., bie in gröjieren 
W,)Jot1)efen 1)äufig neben bem tedjnifd)en l,ßerfonaI angefteHt finb. <.:Diefen @runbfa~ l)at 
ba!3 O.2,@. W1ündjen burdj Urteil \Jom 10. Suli 1900 Qlti3gef\)rodjen (1,ß1).2tg. 1900 
?Rr. 57). WUf ba!3 in W\)ot1)efen befdjiiftigte Iaufmiinnifdje l,ßerfonaI finben alfo bie ~e· 
ftimmungen ber @ero.O. über 60nntagi3ru1)e, ffiu1)e\)aufen, 9Ieunu1)rfdjluji u. bgL in 
\Jollem Umfange l.lInroenbung. \lIn 6telle ber aui3genommenen l,ßaragrn\)l)en treten 
für bie @e1)ilfen unb 2e1)rlinge in 91\)ot1)efen, foroeit e!3 fidj um bie ffiedjti3\Jer1)iiltnijfe 
3roifdjen benfelben unb ben I,ßrinöi\)alen 1)anbeIt, bie ~eftimmungen bei3 Sj.@.~. b~\1). 
bci3 ~.@.~. (f. :reil VIII). . 

1illie bie @ero.O., fo 1)aben aud) 3roei neuere @efe~e, ba!3 @eroerbegeridjti3gefe~ 
unb ba!3 @efe~ bett. Sfaufmanlli3geridjte, bie W\)ot1)eferge1)ilfen unb ~2el)tlinge 
in Wui3na1)mebeftimmungen bc1)anbclt. <.:Die betreffenben 5Seftimmungen lauten: 

Gewerbegerichtsgesetz. In der Fassung der Bk. vom 29. September 1901. 

§ 81. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung anf Gehilfen 
und Lehrlinge in Apotheken und Handelsgeschäften .... 

Gesetz betr. Kaufmannsgerichte. Vom 6. Juli 1904. 
§ 4. Auf Handlungsgehilfen, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 

den Betrag von 5000 Mark übersteigt, sowie auf die in Apotheken beschäftigten Ge
hilfen und Lehrlinge finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung. 

2) ~ür bie I21rbeiter in 2I\)ot1)cfen finb nur bie ~eftimmungeri bei3 Wbfdjnittr~ IV 
bci3 :1itel!3 VII aufgel)oben (§§ 133 g-139 a), bie bie )8orfdjriften für ~etriebe cntI)alten, 
in benen in ber ffiegelminbefteni3 10 Wrbeiter bcfdjiiftigt \lJerben. <.:Denlllad) gilt für bie 
in Wvotl)efcn befdjiiftigten Wrbeiter, Sjau!3burfdjcn ufro. u. a. ber \Jon ben ~ 0 r t b ilb u n g i3 ~ 
fdjulen 1)anbelnbe § 120 ber @cro.O., ber bie @eroerbcunterne1)mcr \Jer\)ffidjtet, i1)ren 
I21rbeitern unter adjtöel)n Suf)ten, roeldje eine ~ortbilbllngi3fdjule befudjen, l)ieröu bie 
nötige 2eit öU gcroii~ren. <.:Die Wrbeitgebcr ber t\rortbilbungi3fdjü{er fönnen naff) bCllt 
\)rcujiifdjcn @. \Jom 1. Wuguft 1909 (I,ßr.@.6. 6. 733) öU ~eitriigen für bie ~ortbilbung!3~ 
fdjulen ~craugcöogcn roerben. 6treitigfeiten über bie Sjeranöie~ung \Jon W\)ot1)efenbe~ 
fi~ern 3ur 2a~lung foldjer 5Seitriige finb im vri\Jaten ffied)t!3l1.Jege öU cntfdjeiben. <.:Doi3 
Ißcrl1.Jaltungsftreit\Jerfal)ren ift bafür nidjt 3ttftiinbig. (~e3.~I211ti3\dj. ~rei3la((, 13. Sa~ 
ttum 1910, 1,ß1).2tg. 1910 9Ir. 6). 
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111. Prüfungswesen. 
~a~ gefamte ,pf)arma~eutife!)e ~rüfung~wefen ift gegenwärtig einl)eitfid) 

bure!) nae!)ftef)enbe ~rüfung~orbnung für 2'f,potf)efer geregelt: 

Prüfnngsordnnng Iur Apotheker. 
Bk. des Reichskanzlers vom 18. Mai 1904. (RZ.Bl. S. 150.) 

Der Bundesrat hat beschlossen, auf Grund der Bestimmungen im § 29 
der Reichsgewerbeordnung der nachstehenden- Prüfungs ordnung für Apo
theker seine Zustimmung zu erteilen. 

A. Zentralbehörden, welche Approbationen erteilen. 
§ 1. Der selbständige Betrieb einer Apotheke erfordert eine A p pro

bation. 
Zur Erteilung der Approbation als Apotheker für das Reichsgebiet 

sind befugt: 
1. die Zentralbehörden derjenigen Bundesstaaten, welche eine oder 

mehrere Landesuniversitäten haben, mithin zurzeit die zuständigen 
Ministerien des Königreichs Preußen, des Königreichs Bayern, des 
Königreichs Sachsen, des Königreichs Württemberg, des Groß
herzogtums Baden, des Großherzogtums Hessen, des Großherzog
tums Mecklenburg-Schwerin und in Gemeinschaft die Ministerien 
des Großherzogtums Sachsen und der sächsischen Herzogtümer; 

2. das Herzoglich Braunschweigische Staatsministerium und das 
Ministerium für Elsaß-Lothringen. 

B. Vorschriften über den Nachweis der Befähigung als Apotheker!). 
§ 2. Die Approbation wird demjenigen erteilt, welcher die pharma

zeutische Prüfung vollständig bestanden und den Bestimmungen über 
die Gehilfenzeit entsprochen hat 2 ). 

1) Über bie ~uläHigen g)glJenfationen f. § 38. jßgL ferner bie 2{ui3fü~tung~, 
borfcf)riften auf @:leite 40 u. 43. 

2) Wucf) ltJeibl'icf)e I$erjonen rönnen unter benfelbeu ~ebiuguugen ltJie WCänner 
ben WlJot~eferbetuf ergreifen unb bie WlJlJrobation erltJerben. Sn einem l)ierauf oe
öügIicf)en Q;rl. bom 6. WlJrU 1905 oemerfte ber lJreußijcf)e WCebi5inalminifter, "baß ci3 
ltJeibIicf)en I$erjonen, ltJelcf)e bie ~ebingungen für bie 2ulaHung ~u ben lJ~arma&eu
tijcf)en I$rüfungen erfüllen, unbenommen ijt, ben WlJot~eferbetuf 5U ergreifen. J/ ()fiie 
ltJeit bei WCitgIiebern geiftHcf)er ShanfenlJflege - jßereinigungen jßergünftiguugen ~uläHig 
jinb, ift au~ ber ,2anbei3geje~geoung &u erfe~en, f. @:leite 320 H.). Sn einem ltJeitereu 
WCin.-Q;rl. bom Wuguft 1906 ltJirb iubeHen gejagt, baß ber erfolgreicf)e ~efucf) einer 
lJreußifcf)en ~ö~eren WCäbcf)enjcf)ule aucf) bei Wolegung einet @:lonberlJtüfung im 
,2atein nicf)t afi3 gleicf)ltJettig mit ber im § 6 2loj. 1 ber I$rüfung~orbnung für 2llJot~efer 
1J0m 18. WCai 1904 für bie 2ulaHung ~um 2llJot~eferoetuf geforberteu @:lcf)ulbilbung 
angefe~en ltJerben fann. g)agegeu finb burcf) einen Q3unbci3rati3befcf)luß 1J0m 5. :tc
,)ember 1912 bie 1J0n ben @:ltubieuauftalteu (für ~rauen) aui3geftellten 2eugniHe ali3 
gleicf)ltJertig mit benen ber @~mnafien, mealg~mnafien ober Dberrealfcf)ulen ~inficf)tlid) 
ber 2ulaHung ,)um 2llJot~eferberuf anerfannt ltJorben. 

Bundesratsbeschluß betr. die Zeugnisse der Studienanstalten. Vom 5. Dezember 1912. 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 5. Dezember 1912 - § 1048 der Proto

kolle - entsprechend dem Antrag des Ausschusses für Handel und Verkehr beschlossen: 
C. daß die Zeugnisse der Reife für die zweitoberste Klasse 
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Der pharmazeutischen Prüfung hat die pharmazeutische Vorprü
f u ng vorherzugehen. 

Die Zulassung zu den Prüfungen sowie die Erteilung der Approba
tion ist zu versagen, wenn schwere strafrechtliche oder sittliche Ver
fehlungen vorliegen. Die Entscheidung erfolgt endgültig durch die Zentral
behörde des Bundesstaats, in dem die Zulassung nachgesucht wird; sie ist 
bindend für die übrigen in Betracht kommenden Zentralbehörden und 
diesen durch Vermittlung des Reichskanzlers mitzuteilen. 

I. Pharmazeutische Vorprüfung. 
§ 3. Die Prüfungskommissionen für die Vorprüfung bestehen 

aus einem höheren Medizinalbeamten als Vorsitzenden und zwei Apothekern, 
von denen tunlichst einer am Sitze der Kommission als Apothekenbesitzer 
ansässig sein soll. 

Der Sitz der Prüfungskommissionen wird von den Zentralbehörden 
der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. 

a. der preußischen Studienansta1ten, 
b. der sächsischen Studienanstalten, 
c. des Mädchengymnasiums (Lessingschule) in Karlsruhe und der Mädchen· 

oberrealschule (Liselotteschule) in Mannheim 
als ausreichender Nachweis der wissenschaftlichen Vorbildung im Sinne des § 6 Nr. 1 
Abs. 1 der Prüfungsordnung für Apotheker anerkannt werden und 

D. daß der Nachweis von Lateinkenntnissen gemäß § 6 Nr. 1 Abs.2 der Prüfungs
ordnung für Apotheker durch das auf Grund einer Prüfung ausgestellte Zeugnis des 
Leiters 

a. einer preußischen Studienanstalt mit gymnasialer oder realgymnasialer Richtung, 
b. einer sächsischen sechsklassigen Studienanstalt, 
c. des Mädchengymnasiums (Lessingschule) in Karlsruhe 

erbracht werden kann, soweit solche Prüfungen stattfinden. 
'})anad) fönnen nunme~r j"yrauen auf Glrun'o 'oer bon ben Stn'oicnanftaltcn au§< 

geftcHten Seugniffe ali3 ~lJotljcferelebinnen eint.~eten. 
Su ben frü~eren jj3rüfung§borjd)riften für 9Tröte un'o ~lJot~efer ~atte 'oer 5Sun'oe;:;< 

rat nad) einer 5Sefanntmad)ung 'oe;:; ffieid);:;fanöfer;:; bom 24. ~lJril 1899 einen 5Sejd)lufl 
gefaflt, 'oer 'oie 3ulafjung weiblid)er jj3erjonen öu 'oie jen 5Serufen un'o ben erfor'oedid)en 
jj3rüfungen in 'oie )ffiege leiten joHte, un'o 'oer in 'oen nad)fte~en'o angefü~rten 3iffern 1 
un'o 2 nod) ie~t 5Se'oeutung ~at. 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Prüfungsordnungen für Ärzte, Zahnärzte und 
Apotheker. Vom 24. April 1899. 

Auf Grund der Bestimmungen im § 29 der Gew.O. für das Deutsche Reich hat der 
Bundesrat beschlossen, daß den Prüfungsordnungen für ,Arzte, Zahnärzte und Apo
theker fortan folgende Auslegung gegeben werde: 

1. Als Universitätsstudium gilt auch die Zeit, in welcher die zur Prüfung 
sich Meldenden gastweise (als Hospitanten oder Hospitantinnen) an einer 
Universität - bei der Apothekerprüfung auch an einer gleichstehenden Lehr
anstalt - Vorlesungen besucht haben, sofern sie ungeachtet des Nachweises 
der für die Zulassung vorgeschriebenen schulwissenschaftlichen Vorbildung, 
sowie der erforderlichen sittliehen Führung aus Gründen der Universitätsver
waltung von der Immatrikulation ausgesehlossen waren, und die Einhaltung 
eines ordnungsmäßigen akademischen Studienganges nachgewiesen wird. 

~. Als Universitätsabgangszeugnis gilt in den unter 1 bezeichneten Fällen 
jede Bescheinigung der Universitäts- oder Anstaltsbehörde über die voll
ständige Erledigung des Studiums. 

Glcgc11luärtig fönnen j"yrauen unter ben gleid)en 5Se'oingungen )uie Wlänner an aUcn 
'oeutjd)cn Sjod)fd)ulen immatrifuliert werben. j"yür 'oie 0mmatriMation öum Stu'oium 'ocr 
jj3f)armaöie genügen für j"yrauen aud) 'oie in 'oem 5Sun'oe;:;rab3befd)lufj bom 5. ~eßember 1912 
genannten 3engniHe ber Stu'oienanftalten. (6äd)jifd)er Wlin.G\:rL bom 2. 0anuar 1913). 
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Der Vorsitzende und die Mitglieder sowie deren Stellvertreter werden 
für drei Jahre von derjenigen Behörde ernannt, welche die Aufsicht über 
die Apotheken an dem Sitze der Prüfungskommission führt!). 

Für die Prüfung von Lehrlingen, welche von einem der prüfenden 
Apotheker ausgebildet worden sind, ist der Stellvertreter einzuberufen. 

§ 4. Die Prüfungen werden in der zweiten Hälfte der Monate März, 
Juni, September und Dezember jeden Jahres an den von der Aufsichts
behörde (§ 3) festzusetzenden Tagen abgehalten. 

§ 5. Die Zulassung zur Prüfung erfolgt vorbehaltlich des § 2 
Abs. 3 durch die Aufsichtsbehörde, in deren Bezirke die Lehrzeit beendet 
wird 2 ). Den Zulassungsantrag hat der ausbildende Apotheker spätestens 
bis zum 15. des vorhergehenden Monats einzureichen; spätere Meldungen 
dürfen nur ausnahmsweise berücksichtigt werden 3). 

§ 6. Der Meldung zur Prüfung sind beizufügen: 
1.4 ) Der Nachweis der erforderlichen wissenschaftlichen Vorbil

d ung. Der Nachweis ist zu führen durch das von einem Gym
nasium, einem Realgymnasium oder einer Oberrealschule 5) des 
Deutschen Reichs ausgestellte Zeugnis der Reife für Prima 6). 

Inhaber eines Zeugnisses einer Oberrealschule haben außerdem 
den Nachweis zu erbringen, daß sie bereits bei Zulassung zur Apo
thekerlaufbahn 7) in der lateinischen Sprache diejenigen Kenntnisse 
besessen haben, welche für die Versetzung nach der Obersekunda 
eines Realgymnasiums notwendig sind. Dieser Nachweis ist durch 
ein auf Grund stattgehabter Prüfung ausgestelltes Zeugnis eines 
Gymnasiums oder Realgymnasiums zu führen 8 ). 

1) Unter Wufiicljgoei)örbe im !Sinne bel' §§ 3 21bl. 3, 4, 5 unb 7 ift in I,]3reuBcn 
bcr ffiegietUngs~rälibent 5u berftei)en (I. Wusfüi)tUngsanroeilung !Seite 43). 

2) :tJie W~oti)efedei)dinge jinb allo in bel' )ffi ai) f bel' sr 0 m mi jj ion, bei rodcljcr 
Fe bie ~or~rüfultg aOilulcgclt ilJÜnjcljcn, in bem !Sinne cincr ~ejcljränfung unlerroorfclt, 
baB jie an bie srommijjion ii)rci3 .\3ei)rbcilirfs gebunbcn linb. :tJie 3ufajfung einei3 W~o~ 
ti)eferIei)rftngs ilur lBor~rüfung fann bereits bann erfolgen, rocnn bie borgelcljrteocnc 
.\3elJrilett bon bemlc1ben crft mit bem WlJfaufe bes betreffcnben I,]3rüfung§monat;3 ilurücf~ 
(lelegl roitb (og1. § 6 ~lr. 2). 

3) ~ür bie ~orm bes ®ejuclj!3 um3ulajjung öur lBor~rüfung ift ein amtltcIJctl 
9Jhtfler angegeben (f. !Seite 41) 

4) ~ii3~enlatton ilulälfig (I. § 38). 
5) ~n einer ~erfügung bei3 ffieiclji3amlei3 bci3 ~nnern bom 14. 9Jläq 1911 ilJirb bie 

flld)liclje CSJletcljrocrttgfeit ber bon ben liclJenftufigen lJejjijcljen ffiealfcljulen unb bcr lJölJeren 
'5ürgerlcljufe ~iclJurg aUi3geftcllten Cl:ntIaHungi3öeugnijfe mit ben 3eugniHen bel' ffieife 
für bie I,]3rtma einer überreaflcljule anctfannt. ~etr. !StubienanftaHen I. ®eite 21. 

6) ~er ~reuBijclje sruUu5minifter i)at es in einem Cl:in5effaUe af§ gtlmblä~ftcljen 
~ebenfen nicljl unlerliegenb beöeicljnet, ausnalJmi3roeile !Scljülern ber D b er I du nb a 
naclj anberti)allJjäI)rigcm ~eluclje bieler srlajfe bie ffieife für bie Unter~rima 5uiluerfenneu, 
lofern lie bes 9cacljrueiles bel' 1,]3 l' i mareife für ben Cl:intritt in einen ~etUf bebürfen. 

7) ~ie roillenlcljaftliclje lBorbbilung mUB allo auclj i)injicljtliclj bcr .\3aleiufenntnijje 
Id)on bor Q3eginn ber 9(~oti)eferIaufbaf)n erruorlJen lein. ~ie Wnred)nung einer bor 
Cfrlangung bel' crforberlicljen llJijjenlcljafHicljen lBorbilbung ölttücfgelegten W~oti)efer~ 
lelJröeit fönnte nur im 1!\5egc bei3 ~ii3~enles erfolgen (bg1. § 38). 

8) ~ebes 3eugnii3 (allo auclj bas ffieifcilcugnii3) einer DbeneaIjcljule bebarf 
ber Cl:rgäu5ung burclj ben in Eiffer 1 Wbl. 2 angefüi)rten macljrueis, unb bieler ift bcreit5 
bor Cl:intritt in ben 1)(~otlJcterbernf öU erbringen. ~ie I,]3rüfungflorbnung berlangt ferner, 
bnfj bcr ~laclji1Jcgl ber ~l1teinfemünifjc burd) ein nUf (Shunb einer I,]3rüfung aui3~ 
ge lieHt es 3cugni;3 ~u fÜlJren ift. Über biele I,]3rüfungen erging ein ~reuf3ijcljcr WlinA~tf. 
iJom W~ril 1909 (1,]3i).3tg. 1909 9ft. 32). ~anaclj i)at bie Wlelbung öu ben I,]3rüfungen 
bei bemjenigen ~robinöialld)uUoneghtm öU erfolgen, bejjen Wmti30eteiclj ber ~etreffenbe 
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2.1) Das Zeugnis des ausbildenden Apothekers über die Dauer der 
Ausbildung, die Führung und die Leistungen des Lehrlings 
während der Ausbildungszeit nach beigefügtem Muster 12 ). Das 
Zeugnis muß von dem zuständigen Medizinalbeamten (Kreisarzt, 
Bezirksarzt usw.) hinsichtlich der Dauer der Ausbildungszeit amt
lich bestätigt sein. Die Ausbildung umfaßt einen Zeitraum von 
drei Jahren 3), für die Inhaber des Reifezeugnisses einer neunstufigen 
höheren Lehranstalt einen solchen von zwei Jahren und muß in 
Apotheken des Deutschen Reichs erfolgenol ). In die Ausbildungs
zeit wird der Prüfungsmonat eingerechnet. Sie darf nicht unter
brochen sein; doch können Unterbrechungen, die in Urlaub oder 
Krankheit und ähnlichen entschuldbaren Anlässen ihre Ursache 
haben, bis zur Gesamtdauer von acht Wochen in die Ausbildungs
zeit eingerechnet werden 5). 

butd) ben )llio~nort ber 0:ltern ober burd) ben (lrt ber bon i~m ilu!e~t beiud)ten ®d)ufe 
ange~ört. 0:s ift babei bas 2eugnis ber {atein{oien ®d)ule boqu!egen unb beftimmt an· 
augeben, ob unb wo ber mntragfteHer fd)on frü~er ben ~eriud) gemad)t ~at, bie ~rüfung 
i\u edebigen. 

1) ilg~eniation ilu!öfiig (f. § 38). 
2) Sn einer ~erfügung bom 1. 910bember 1904 bemerfte ber 5SerHner ~oH&ei. 

~röiibent ~ierilu: "baji 2eugnifie o~ne bie borgeid)riebenen mngaben über bie ~ü~rung 
unb bie ileiftungen, bie eine 2tujierung barüber ent~aHen müHen, wie bie ile~r~erren 
bie ileiftungen beurteUen, als ben ~orid)riften enti~red)enb nid)t angeie~en unb bem· 
ilufolge aud) nid)t rreisäriltIid) beglaubigt werben fönnen." 

3) 0:inen a mtlid)en ile~rVlan für bie musbUbung ber m~ot~eferle~rlinge unb bie 
~erteilung bes ile~rftoffi3 auf bie brei ile~ria~re ~at ber ffiegierungs~räfibent in (l~veln 
in einer ~erfügung bom 8. Suli 1909 angegeben. iliefelbe ift auf ®eite 314 abgebrucft. 

4) ilie %ätigfeit in einer ~~armaijiefd)u!e, in ber mvot~eferle~rHnge für bie 
~orvrüfung t~eoretifd) bor bereitet werben, fann nad) einem 0:rI. bes ~reujiifd)en imebi. 
ilinalminifters bom 7. mlJrU 1893 nicf)t in mmecf)nung fommen. Sn bieiem 0:d. ~eilit es: 

Nach bekanntgewordenen Vorgängen scheint in den beteiligten Kreisen eine ab
weichende Ansicht namentlich hinsichtlich des Besuches der Pharmazeutenschulen zu 
bestehen, welcher, so empfehlenswert er für die theoretische Ausbildung des Lehrlings 
neben seiner praktischen Ausbildung in der Apotheke sein mag, doch diese letztere 
auch nur teilweise zu ersetzen imstande sein dürfte. 

Eine irrtümliche Auffassung des Begriffes der vorschriftsmäßigen d. h. im Sinne 
der einschlägigen Bestimmungen anrechnungsfähigen Lehrzeit würde den Lehrling 
durch die selbstverständliche Hinausschiebung seiner Zulassung zur Gehilfenpriifung 
benachteiligen. 

Das bewußte Verschweigen in Abrechnung zu bringender Unterbrechungen, so
fern dadurch die Bestätigung eines wahrheitswidrigen Lehrzeugnisses herbeigeführt 
wird, kann den Tatbestand der intellektuellen Urkundenfälschung erfüllen und die 
Bestrafung des schuldigen Lehrherrn auf Grund des § 271 des Reichsstrafgesetzbuches 
zur Folge haben. 

5) ~ieri\u erging folgenber 0:d. bes ~reujiifcf)en imebiijinalminifters: 

Min.-Erl., betr. Unterbrechungen der pharmazeutischen Lehrzeit. 
Vom 5. Februar 1908. 

In § 6 Nr. 2 der Priifungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 ist VOl'

geschrieben, daß die dreijährige, bzw. - für die Inhaber des Reifezeugnisses einer 
neunstufigen höheren Lehranstalt - zweijährige Lehrzeit der Apothekerlehrlinge 
nicht unterbrochen werden darf, daß aber Unterbrechungen, die in Urlaub oder Krank
heit und ähnlichen entschuldbaren Anlässen ihre Ursache haben, bis zur Gesamt
dauer von acht Wochen in die Ausbildungszeit eingerechnet werden können. 

Gemäß Nr. 7 des Erlasses vom 15. September 1904 waren bisher Gesuche um 
Einrechnung einer Unterbrechung der Lehrzeit in die Ausbildungszeit von den Regie-
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3. Das Tagebuch, welches der Lehrling während seiner Ausbildungs
zeit über die im Laboratorium unter Aufsicht des ausbildenden 
Apothekers oder Gehilfen ausgeführten pharmazeutischen Arbeiten 
führen und das eine kurze Beschreibung der vorgenommenen Ar
beiten und der Theorie der in Betracht kommenden chemischen 
Vorgänge enthalten muß. Dem Tagebuch ist eine Bescheinigung 
des ausbildenden Apothekers beizufügen, daß der Lehrling die Ar
beiten selbst ausgeführt hat. 

§ 7. Nach Empfang der Zulassungsverfügung, in welcher auch der Zeit
punkt der Prüfung bekanntgemacht wird, hat der ausbildende Apotheker 
dafür Sorge zu tragen, daß die von dem Lehrlinge zu entrichtenden Prü
fungsgebühren im Betrage von 24 Mark,an die von der Landesbehörde 
zu bestimmende Stelle eingezahlt werden, und den Lehrling gleichzeitig 
dahin anzuweisen, daß er sich vor Antritt der Prüfung mit der Zulassungs
verfügung und der Quittung über die eingezahlten Gebühren noch persön
lich bei dem Vorsitzenden der Prüfungskommission zu melden hat. Der 
Zulassungsverfügung ist ein Abdruck der gegenwärtigen Bekanntmachung 
beizufügen. 

§ 8. Die Prüfung zerfällt in drei Abschnitte: 
I. die schriftliche Prüfung, 

H. die praktische Prüfung und 
IH. die mündliche Prüfung. 
§ 9. I. Zweck der schriftlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob der 

Lehrling die ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen, soweit dieses von 
ihm gefordert werden kann, beherrscht und seine Gedanken klar und richtig 
auszudrücken vermag. 

Der Lehrling erhält drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiete der 
pharmazeutischen Chemie, eine dem der Botanik oder Pharmakognosie und 
die dritte dem der Physik entnommen ist. 

rungspräsidenten spätestens zwei Monate vor Ablauf der Lehrzeit mir zur Entscheidung 
vorzulegen. 

Zur Vereinfachung des Geschäftsganges bestimme ich, daß künftig die Regie. 
rungspräsidenten in Fällen, bei denen eine Unterbrechung bis zur Gesamtdauer von 
acht Wochen in Frage kommt, selbst über die Zulassung des Lehrlings zur Prilfung zu 
befinden haben. 

Zugleich bemerke ich, daß im allgenieinen derartigen Gesuchen zu entsprechen 
sein wird und zwar unabhängig davon, ob die Unterbrechung auf ein Jahr der Lehr· 
zeit entfällt oder auf die drei bzw. zwei Jahre der Lehrzeit sich verteilt, wofern 

1. die Unterbrechung in Urlaub, ärztlich oder sonst zuverlässig bescheinigter 
Krankheit oder in anderen entschuldbaren Anlässen ihre Ursache hat, als 
welche z. B. gelten dürfen: verspäteter Eintritt in die Lehre infolge Schlusses 
des Schulunterrichtes erst nach Beginn des Kalendervierteljahres oder wegen 
Schwierigkeiten beim Ermitteln einer geeigneten Lehrstelle, verspätete An
meldung des Lehrlings beim beamteten Arzt oder Zeitverlust bei Stellen
wechsel, 

2. die Zeugnisse des Lehrlings über Fleiß und Führung günstig lauten. 
übrigens hat die Entscheidung über Einrechnung einer Unterbrechung nicht 

zu beliebiger Zeit während der Lehrzeit zu erfolgen, sondern immer erst dann, wenn 
der Lehrling, im Falle der Genehmigung des Gesuchs, zum nächsten Prüfungstermine 
zuzulassen ist. In Zweifelfällen ist auch künftig meine Entscheidung einzuholen. Stets 
hat dies wie bisher auch ferner zu geschehen bei Gesuchen um Anrechnung längerer 
als achtwöchiger Unterbrechung der Lehrzeit und um Befreiung von sonstigen Vor
schriften des § 6, Nr. 2; ebenso unverändert bei Gesuchen um Dispens von den Be
stimmungen des § 6 Nr. 1. 



26 UI. Prüfungswesen. 

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung durch 
das Los bestimmt und sind sämtlich so einzurichten, daß je drei von ihnen 
in . sechs Stunden bearbeitet werden können. 

Die Bearbeitung erfolgt unter ständiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

§ 10. H. Zweck der praktischen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Lehrling das für die Tätigkeit eines Gehilfen erforderliche Geschick 
sich angeeignet hat. 

Der Prüfling hat: 
1. drei ärztliche Verordnungen zu verschiedenen Arzneiformen zu 

lesen, anzufertigen und die Preise zu berechnen; 
2. zwei galenische Zubereitungen und ein pharmazeutisch-chemisches 

Präparat ·des Deutschen Arzneibuchs anzufertigen; 
3. zwei chemische Präparate auf ihre Reinheit nach Vorschrift des 

Deutschen Arzneibuchs zu untersuchen. 
Die Aufgaben zu 2 und 3 werden aus je einer hierzu angelegten Samm

lung durch das Los bestimmt, die Verordnungen zu den Arzneiformen von 
den Examinatoren unter tunlichster Benutzung der Tagesrezeptur gegeben. 

Die Lösung der Aufgaben geschieht unter ständiger Aufsicht je eines 
der beiden prüfenden Apotheker. 

§ 11. Hr. Zweck der mündlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Lehrling die Arzneimittel kennt und sie von anderen Mitteln zu unter
scheiden weiß, ob er die Grundlehren der Botanik, der pharmazeutischen 
Chemie und Physik beherrscht und ob er sich hinlänglich mit den gesetz
lichen Bestimmungen bekannt gemacht hat, welche für die Tätigkeit eines 
Gehilfen maßgebend sind. 

Er hat: 
1. mehrere frische oder getrocknete Pflanzen zu bestimmen; 
2. mehrere Drogen und pharmazeutisch-chemische Präparate zu er

kennen und ihre Abstammung, ihre Anwendung zu pharmazeu
tischen Zwecken sowie die vorkommenden Verfälschungen zu er
läutern; 

3. Fragen aus den Grundlehren (Abs. I) und aus der Apothekengesetz
gebung zu beantworten. 

Bei der Prüfung hat der Prüfling auch die während der Ausbildungs
zeit angelegte Pflanzensammlung nebst einer Bescheinigung des aus
bildenden Apothekers vorzulegen, daß, soweit ihm bekannt, der Prüfling 
die Pflanzen selbst gesammelt hat. 

§ 12. Für die Prüfung sind zwei Tage bestimmt. 
In der Regel sind nicht mehr als vier Prüflinge zu einer mündlichen 

Prüfung zuzulassen. 
§ 13. über den Gang der Prüfung eines jeden Prüflings wird eine 

Niederschrift aufgenommen, welche von dem Vorsitzenden und den 
beiden Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnen und zu den Akten 
der Aufsichtsbehörde zu nehmen ist. 

§ 14. Für diejenigen Prüflinge, welche die Prüfung bestanden haben, 
wird unmittelbar nach Beendigung der Prüfung ein von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission unterzeichnetes Zeugnis nach dem beigefügten 
Muster 2 ausgefertigt und nebst den gemäß § 6 vorgelegten Zeugnissen dem 
ausbildenden Apotheker zur Aushändigung an den Prüfling zugestellt!). 

1) ~ie 3eugniHe über bie 1:Jqarma~eutijd)e )Bor1:Jrü(ung jinb in I,13reujien mit 3 9Jlf. 
ftem1:Jef1:J(fid)tig. (inäqerei3 j. in :teil XIX.) 



Prüfungsordnung für Apotheker. Staatsprüfung. 37 

In dem Prüfungszeugnis ist das Gesamtergebnis durch eme der Zen
suren "sehr gut", "gut", "genügend" zu bezeichnen. 

§ 15. Das Nichtbestehen der Prüfung hat die Verlängerung der 
Ausbildungszeit um drei bis sechs Monate zur Folge; nach dieser Frist 
muß die Prüfung vollständig wiederholt werden. 

über das Nichtbestehen ist von der Prüfungskommission ein Vermerk 
auf der im § 6 Ziffer 2 genannten Urkunde zu machen. 

Wer bei der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel während der Prüfung 
betroffen wird, ist auf drei Monate zurückzustellen. Die Prüfung gilt in 
diesem Falle als nicht bestanden. 

Wer auch bei der zweiten Wiederholung nicht besteht, wird Zu einer 
weiteren Prüfung nicht zugelassen 1). 

11. Pharmazeutische Prüfung. 

§ 16. Die pharmazeutische Prüfung kann vor jeder bei einer 
Universität oder einer Technischen Hochschule des Deutschen Reichs ein
gerichteten pharmazeutischen Prüfungskommission abgelegt werden. Die 
Prüfungskommissionen werden jährlich von der zuständigen Behörde 
(§ 1) aus je einem Lehrer der Botanik, der Chemie, der Pharmazie und 
der Physik sowie einem oder zwei Apothekern gebildet. Der Lehrer der 
Chemie kann durch den Lehrer der Pharmazie ersetzt werden 2). 

Der Vorsitzende der Kommission und dessen Stellvertreter werden von 
der zuständigen Behörde (§ 1) ernannt; sie können aus der Zahl der Mit
glieder gewählt werden. 

Der Vorsitzende leitet die Prüfung, ist berechtigt, ihr in allen Ab
schnitten beizuwohnen, achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü
fungsordnung genau befolgt werden, bestimmt unter Beachtung der V 01'

schriften der Prüfungs ordnung die Examinatoren für die einzelnen Prü
fungsabschnitte, ordnet bei vorübergehender Behinderung eines Mitgliedes 
dessen Stellvertretung an, berichtet unmittelbar nach Abschluß einer jeden 
Prüfungsperiode der vorgesetzten Behörde über die Tätigkeit der Kom
mission und legt Rechnung über die Gebühren. 

In jedem Jahre finden zweimal (im Sommer- und im Winterhalbjahre) 
Prüfungen statt. 

§ 17. Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind bei der zu
ständigen Behörde (§ 1) oder bei der von dieser bezeichneten Dienststelle 
einzureichen 3). 

1) :tJie ~rüfung barf al\o im ge!Uöen breimal abgelegt )uerbelt, e~e ber 2{us\djlujj 
bon weiterer ~rüfultg eintritt. (Il;ine nodjmalige ,8ula\\ltng auf bem 1illege bes :tJis~ 
~en\es ift nidjt borge\e~en. 

2) Unter bem )]e~rer ber ~~armaöie" ift ein 3e~rer nidjt irgenbeinei3 ~~armaöeu~ 
ti\djen iradjei3, fonbern ber ~~atmaöeuti\djen (E~emie ölt berfte~en. 

3) ~n einem an bie Uniber\itäti3furatoren geridjteten (Il;tl. bom 15. ®e~tember 1904 
bemerfte bet ~reujjifdje WCebiöinalminifter ölt § 17 foIgenbes: 

Die Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind wie bisher an das Universitäts
Kuratorium zu richten. Wenn bei Prüfung der Unterlagen sich keine Anstände er
geben, ist die Zulassung zu verfügen, der Kandidat zu benachrichtigen und dem Vor
sitzenden der Prüfungskommission unter Übersendung der Akten Mitteilung zu machen. 
Bezüglich der Einzahlung und Verteilung der Prüfungsgebühren verbleibt es bei dem 
bisherigen Verfahren. über die ausnahmsweise Berücksichtigung verspäteter Anträge 
ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

Unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 7. Oktober 1880 mache ich darauf 
aufmerksam, daß die Immatrikulation der Kandidaten der Pharmazie in der Philo-
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Die MeldWlg zur PrüfWlg im Sommerhalbjahre muß spätestens bis 
zum 15. März, die MeldWlg zur PrüfWlg im Winterhalbjahre spätestens 
bis zum 15. August unter Beifügung der erforderlichen Zeugnisse eingehen. 
Spätere Meldungen dürfen nur ausnahmsweise berücksichtigt werden1 ). 

Der MeldWlg sind die nach § 6 für die Zulassung zur pharmazeutischen 
Vorprüfung erforderlichen Nachweise sowie das Zeugnis über die bestandene 
Vorprüfung (§ 14) beizufügen 2). 

Die Zulassung zur Prüfung ist außerdem bedingt durch den 
Nachweis: 

1. einer nach bestandener pharmazeutischer Vorprüfung Wld vor Be
ginn des Universitätsstudiums (Ziffer 2) in Apotheken des Deutschen 
Reichs zugebrachten Gehilfenzeit von mindestens ein
jähriger Dauer 3 ); 

sophischen Fakultät für das Studium der Pharmazie in Zukunft von dem Nachweise 
einer in Apotheken des Deutschen Reiches zugebrachten Gehilfenzeit von mindestens 
einjähriger Dauer abhängig und in der Prüfungsordnung eine dispensweise Be
freiung von der Erfüllung dieses Erfordernisses nicht vorgesehen ist. 

Über ebentuelle Unterbred)ungen ber @Serbierial]re erging ein baI) eril d) er 
WCinA;rrf. bom 18. üftober 1907, ber "im Q:inberftänbnijfe mit bem ffieid)iSamte beiS 0n< 
nem" folgenbeiS berfügte: . 

Auf das eine Servierjahr vor dem Universitätsstudium darf eine Unterbrechung 
durch Urlaub bis zu 14 Tagen oder an deren Stelle eine Unterbrechung durch Krank
heit bis zu 4 Wochen angerechnet werden. Auf die beiden Servierjahre nach dem 
Studium darf insgesamt eine vierwöchentliche Unterbrechung durch Urlaub oder 
an deren Stelle eine achtwöchentliche Unterbrechung durch Krankheit Anrechnung 
finden. Dauer und Grund derartiger Unterbrechungen sind in das von den aus
bildenden Apothekern auszustellende Zeugnis über die Ableistung der Gehilfenzeit 
einzutragen. 

1) Q:in Q:rl. bes ~reuMd)en WCebi3inalminifters bom 19. 2luguft 1905 befagt: 
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler werden die Meldetermine 

für die noch nach den alten Prüfungsvorschriften für Apotheker vom 5. März 1875 
abzulegenden pharmazeutischen Prüfungen hiermit gemäß § 17 Abs. 2 der Prüfungs
ordnung vom 18. Mai 1904 für die Zukunft auf den 15. August bzw. 15. März jedes 
Jahres festgesetzt. 

Q:in beftimmter ::termin für ben j{J e gin n ber \ßrüfungen ift in ber \ßrüfungiSorbnung 
inbeHen nid)t feftgefe~t (bgl. § 16 2lbf. 4). 

2) Q:iS finb alfo bei bem 3ulaHungsgefud) 3ut ~l]atma3eutifd)en \ßrüfung folgen be 
~ad)tueife bei3ufügen: 1. bas @Sd)u13eugnis; 2. bas .\:leljr3cugnis; 3. bas ::tagebudj 
(Q:laborationsiournal!); 4. bas jßor~rüfungsßeugnis; 5. bas ober bie @eljilfenlJeugnijje; 
6. bas Uniberfitäts3eugnis unb 7 . .\:lebenslauf. 2ludj ettua erteilte s!)is~enfationen \inb 
in Urfd)rift beiIJufdjlieflen. tyür bie tyorm bes @efud)es um 3ulaflung IJltt \ßljormn< 
ßeutifdjen \ßrüfung ift ein amtlidjes WCufter borgefd)rieben (f. @Seite 42). 

3) SjierIJu erging folgenbe 
Bk. des Reichskanzlers, betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. 

Vom 6. Februar 1905. 
Auf Grund der Bestimmungen im § 29 der Gew.O. für das Deutsche Reich hat 

der Bundesrat beschlossen: 
Der Reichskanzler wird ermächtigt, von der Vorschrift im § 17 Abs.4 

Ziffer 1 der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 in überein
stimmung mit der zuständigen Landeszentralbehörde zugunsten solcher Apo
thekergehilfen, die vor dem 1. Juli 1904 in einer ausländischen Apotheke als 
Gehilfen eingetreten sind, Ausnahmen zuzulassen. 

0m üortgen ift eine s!)is~enfotion bon ber jßorfd)rift in 3iffer lnid)t tJorgefeljen. 
s!)ie einiäljtige @el]ilfenIJeit bot bem @Stubium mufl olfo gnnlJ in 2l~otl]efen bes 
S!)eutfd)en ffieidjs IJugeorad)t fein. 91nbers oei ber ~raHifdjen :tätig feit no dj ber @Stonts. 
~rüfung (f. § 35). 
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2.1) eines durch ein Abgangszeugnis bescheinigten sachgemäßen Stu
diums von mindestens vier Halbjahren an einer Universität 
des Deutschen Reichs 2). Insbesondere ist nachzuweisen, daß der 
Studierende während des Universitätsstudiums mindestens je zwei 
Halbjahre an analytisch-chemischen und pharmazeutisch-chemi
schen übungen 3), mindestens ein Halbjahr an übungen in der 
mikroskopischen Untersuchung von Drogen und Pflanzenpulvern 
regelmäßig teilgenommen, auch sich mit den üblichen Sterili
sationsverfahren vertraut gemacht hat; die Nachweise sind 
durch Bescheinigungen der zuständigen UnivE'rsitätslehrer zu er
bringen 4 ). 

1) Sl)i5~enfation öu1äHig (1. § 38). 
2) 9JCit ffiüdjicf)t auf bie jßrüfung;3orbl1ung für 2!~ot~efer ~at ber § 2 ber ~reulii. 

fcf)en lBorfcf)riften für bie C5tubierenben ber ,ganbe;3uniberfüäten ulttl. b011l 
1. Dftober 1879;7. ~ebruar 1894 burcf) lBerorbnung be;3 9JCebiöinaI11linifter;3 bOHl 
6. Sanuar 1905 fo1genbe ~aHung er~aHen: 

§ 2. Zum Nachweise der wissenschaftlichen Vorbildung für das akademische 
Studium haben Angehörige des Deutschen Reiches außerdem dasjenige Reifezeugnis 
einer deutschen nennstufigen höheren Lehranstalt beizubringen, welches für die Zu
lassung zu den ihrem Studienfach entsprechenden Bcrufsprüfungen in ihrem Heimat
staate vorgeschrieben ist; auf Grund ausländischer Reifezeugnisse dürfen Reichs
angehörige nur dann immatrikuliert werden, wenn daraufhin ihre Zulassung zu den ihrem 
Studienfach entsprechenden Berufsprüfungen in ihrem Heimatstaate gesichert erscheint. 
Genügt nach den bestehenden Bestimmungen für ein Berufsstudium der Nachweis 
der Reife für die Prima einer neunstufigen höheren Lehranstalt, so reicht das auch 
für die Immatrikulation aus. Die Fakultät, bei welcher der Studierende einzutragen 
ist, bestimmt sich durch das von ihm gewählte Studienfach. 

C5tubierenbe ber jßljarmaöie mit jßrimaneröeugnii3 erljaHen banacf) an ben ~rcu. 
f;ifcf)en Uniber[itäten ie~t bie grolie 9JCatrifel. 

3) ~ieröu bcftimmte ein er!!. be;3 ~reuliifcf)en 9J1ebi&inalminifter;3 bom 9. 2!ug1lft 
1907 fo(genbe;3: 

Ein zur Entscheidung vorliegendes Gesuch gibt mir Veranlassung, darauf hin
zuweisen, daß die Tätigkeit in einem Privatlaboratorium die nach § 17 Abs. 4 Nr. 2 
der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 nachzuweisende Teilnahme 
an analytisch-chemischen und pharmazeutisch-chemischen übungen bei Instituten 
der Universität nicht ersetzen kann und daher auch nicht für die Zulassung zur phar
mazeutischen Staatsprüfung in Gemäßheit der vorgedachten Bestimmung in An
rechnung gebracht werden darf. 

~erner itlirb in einem ert1ail be;3 ~reuliifcf)en 9J1iniftcri3 beil Snnetn bom 30. S1Illi 
1911 eine )Bc!eljrung ber C5tubierenbcn ber jßljarmaöie bei )Beginn be;3 C5tubium;3 baljill> 
geljenb angeregt, "bali bic ftiinbige )Befcf)äftigung mit bcr <fljemie ttJäljrenb fämtlid)et 
®htbienljalbialjre für eine grünblirI)e 2!u;3bifbu1lg ber jßljatma3euten bon bcf9nbcrcm 
Wert ift, bali fentcr bie lBcrtci1ung ber borgefd)tiebcncn ~taftifcf)en d)cmi[d)cn Ubungelt 
auf bie bjer ®tubie1lljaibialjre a!;3 ffiegef öU betracf)ten ift unb enblicf) bic anall)tifd»d)c> 
mifcf)en Übungen ben ~1)arma3euti[cf»cf)emi[cf)en bOtan3ugeljen ljaben. 1I 

4) ~iequ erging fo1genbcr Q;rL be~ ~reuliifcf)en 9JCebiijinaiminifter;3 bom 17. mtober 
1906: 

Im § 17 Abs. 4 Ziffer 2 der Prüfungsordnung für Apotheker vom 14. Mai 1904 
ist vorgeschrieben, daß behufs Zulassung zur pharmazeutischen Prüfung der Nach
weis regelmäßiger Teilnahme an bestimmten übungen zu erbringen sei. Hier
nach können nur solche Zeugnisse als ausreichend für die Zulassung zur Prüfung be
trachtet werden, in denen die Regelmäßigkeit der Teimahme ausdrücklich bescheinigt 
ist. Ich ersuche deshalb ergebenst, bei der Zulassung zur Apothekerprüfung darauf 
zu achten, daß die von den Universitätslehrern ausgestellten Zeugnisse dem Wort
laute der Prüfungsordnung entsprechend den regelmäßigen Besuch der Pflichtübungen 
boocheinigen. Zeugnisse, welche diesen Vermerk nicht enthalten, sind als genügend 
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Dem Besuch eine:t Universität steht der Besuch der Technischen Hoch
schulen zu Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt und Braunschweig gleich. 

Außerdem sind der Meldung beizufügen: 
a. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf, in welchem der Gang der 

Universitätsstudien darzulegen ist, sowie, 
b. falls der Kandidat sich nicht alsbald nach dem Abgange von der 

Universität meldet, ein amtliches Zeugnis über seine Führung in 
der Zwischenzeit. 

Die geforderten Nachweise nebst dem vorstehend zu b. bezeichneten 
Zeugnisse sind in Urschrift vorzulegen. 

§ 18. Der Zulassungsverfügung ist ein Abdruck dcr gegenwär
tigen Bekanntmachung beizufügen. 

Der Kandidat hat sich binnen einer vVoche nach Behändigung der 
Zulassungsverfügung mit dieser Verfügung und der Quittung über die ein
gezahlten Gebühren (§ 33) bei dem Vorsitzenden der Prüfungskommission 
ohne besondere Aufforderung persönlich zu melden. 

§ 19. Die Prüfung zerfällt in folgende Abschnitte: 
1. die schriftliche Prüfung; 

H. die praktische Prüfung: 
A. die analytisch-chemische Prüfung; 
B. die pharmazeutisch-chemische Prüfung; 

IH. die mündliche Prüfung: 
A. die allgemein-wissenschaftliche Prüfung; 
B. die pharmazeutisch-wissenschaftliche Prüfung. 

Schriftliche Prüfung. 

§ 20. 1. Zweck der schriftlichen Prüfung ist, zu ermitteln, ob 
der Kandidat die ihm zur Bearbeitung vorzulegenden Fragen vollständig 
beherrscht und seine Gedanken klar und richtig auszudrücken vermag. 

Der Kandidat erhält drei Aufgaben, von denen eine dem Gebiete der 
anorganischen, eine dem der organischen Chemie und eine dem der Botanik 
oder Pharmakognosie entnommen ist. 

Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung 1) durch 
das Los bestimmt und sind sämtlich so einzurichten, daß jede Aufgabe 
in längstens drei Stunden erledigt werden kann. 

Die Bearbeitung erfolgt unter ständiger Aufsicht ohne Benutzung von 
Hilfsmitteln. 

Praktische Prüfung. 

§ 21. II A. Zweck der analytisch-chemischen Prüfung ist, zu 
ermitteln, ob der Kandidat die in der analytischen Chemie erlangten wissen
schaftlichen Kenntnisse nicht nur theoretisch sich angeeignet hat, sondern 
auch praktisch in dem erforderlichen Maße zu verwerten imstande ist. 
Insbesondere muß der Kandidat befähigt sein, folgende Aufgaben richtig 
zu lösen: 

nicht anzuerkennen. Die mit den Pflichtübungen betrauten Dozenten ersuche ich, 
auf vorstehende Bestimmung gefälligst aufmerksam zu machen. 

iYür bie iYalfung biefer 3eugnilfe finb ie~t beftimmte Wlufter borgefd)rieben (bg1. 
ben Cl:d. bom 14. Wlai 1908 auf 6eite 40). 

1) ~ie iYeftftel1ung bieler 6ammlung liegt ben ein5elnen I,ßrüfungsfommilfionen 
ob. 0'm @egenla~ 5u ber bei ben ~or1Jtüfungen 5u berwenbenben 6ammlung (j. 6eite 45) 
ift ~iet ein allgemeines Wluftet betlelben nid)t betöffentHd)t worben. 
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1. eine natürliche, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte 
chemische Verbind ung oder eine künstliche, zu diesem Zwecke 
besonders zusammengesetzte Mischung aus nicht mehr als sechs 
Stoffen qualitativ zu analysieren und außerdem drei einzelne 
dem Kandidaten zu bezeichnende Bestandteile einer chemischen 
Verbindung oder einfachen Mischung, deren Zusammensetzung dem 
Examinator bekannt ist, quantitativ zu bestimmen; 

2. eine vergiftete organische oder anorganische Substanz, pin 
Nahrungsmittel oder eine Arzneimischung in der Weise zu u n t er
suchen, daß die Ergebnisse über die Art des vorgefundenen Giftes 
oder der Verfälschung und, soweit dies nach der Beschaffenheit des 
vorgefundenen Giftes oder der Verfälschung verlangt werden kann, 
auch über die Menge des Giftes oder des vprfälschenden Stoffes eine 
möglichst zuverlässige Auskunft geben. 

Die Aufgaben werden von den Examinatoren bestimmt und unter Auf
sicht bearbeitet. 

Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeitpn 
auszuführen sind. 

über die Ausführung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der 
vom Examinator zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 

Der Examinator ist berechtigt, den Kandidaten auch mündlich über 
die Aufgaben zu prüfen. 

Bei der Zensur haben die Examinatoren den Gegenstand der gestellten 
Aufgaben namhaft zu machen. 

§ 22. II B. Zweck der pharmazeutisch-chemischen Prüfung 
ist, zu ermitteln, ob der Kandidat das für seinpn Beruf erforderliche tech
nische Geschick sich angeeignet hat. 

Der Kandidat hat: 
1. zwei pharmazeutisch-chemische Präparate anzufertigen; 
2. die Prüfung und Wertbestimmung einer Droge auf mikroskopi

schem Wege und 
3. die Prüfung und Wertbestimmung je einer Droge oder einps galeni

schen Arzneimittels auf chemischem Wege auszuführen. 
Die Aufgaben werden aus einer hierzu angelegten Sammlung 1) durch 

das Los bestimmt und unter Aufsicht erledigt. 
Der Examinator bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Arbeiten 

auszuführen sind. 
über die Ausführung der Arbeiten hat der Kandidat innerhalb der von 

dem Examinator zu bestimmenden Frist schriftlichen Bericht zu erstatten. 
Der Examinator ist berechtigt; den Kandidaten auch mündlich über 

die Aufgaben zu prüfen. 

Mündliche Prüfung. 

§ 23. III A. Zweck der allgemein-wissenschaftlichen Prüfung 
ist, zu ermitteln, ob der Kandidat in der Chemie, Physik und Botanik 
wissenschaftlich soweit ausgebildet ist, wie es sein Beruf erfordert. 

Die Prüfung wird von drei Mitgliedern der Prüfungskommission in 
Gegenwart des Vorsitzenden abgehalten. 

In der Regel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Prü
fungstermine zugelassen. 

§ 24. III B. Die pharmazeutisch-wissenschaftliche Prüfung 
wird von den Lehrern der Botanik und Pharmazie und den Apothekern 
in Gegenwart des Vorsitzenden abgehalten. 
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Der Kandidat hat: 
1. mindestens zehn frische oder getrocknete, offizinelle oder solche 

Pflanzen, welche mit den offizinellen verwechselt werden können, 
zu bestimmen und zu erklären; 

2. mindestens zehn unzerkleinerte Drogen zu erkennen und ihre Ab
stammung und äußeren Merkmale sowie ihre Anwendung zu phar
mazeutischen Zwecken und die vorkommenden Verfälschungen zu 
erläutern; 

3. von mehreren chemischen Rohstoffen und pharmazeutisch
chemischen Präparaten die Eigenschaften, die Zusammen
setzung, Darstellung, Prüfung und Wertbestimmung sowie die vor
kommenden Verunreinigungen zu erklären; 

4. ausreichende Kenntnisse in den das Apothekenwesen betreffenden 
gesetzlichen Bestimmungen darzutun. 

In der Regel werden nicht mehr als vier Kandidaten zu einem Prü
fungstermine zugelassen. 

§ 25. über die mündlichen Prüfungen (§§ 23, 24) wird für jeden Kandi
daten eine besondere Niederschrift unter Anführung der Prüfungsgegen
stände aufgenommen und von den Examinatoren vollzogen. 

§ 26. über jede der in den Prüfungs abschnitten I, II A und II B 
(§§ 20-22) zu fertigenden einzelnen Arbeiten sowie über den Ausfall eines 
jeden Teiles der Prüfungsabschnitte III A und III B (§§ 23 und 24) wird 
eine Zensur erteilt. Hierbei sind nur die Bezeichnungen sehr gut (1) -
gut (2) - genügend (3) - ungenügend (4) - schlecht (5) zulässig. Die 
Zensur wird erteilt: in dem Abschnitt I von sämtlichen Mitgliedern der 
Kommission, mit Einschluß des Vorsitzenden und mit Ausschluß des Lehrers 
der Physik, in den übrigen Abschnitten von den zuständigen Examina
toren. Ergibt sich bei der Erteilung der Zensur für die einzelnen Arbeiten 
im Abschnitt I Stimmengleichheit, so entscheiden die Stimmen, welche 
sich für dic mindergünstige Zensur aussprechen. Die Zensur wird bei den 
mündlichen Prüfungen in der Niederschrift (§ 25) vermerkt. 

§ 27. Wird in den Abschnitten I, II A oder II B für eine Arbeit, in 
dem Abschnitte III B für einen Teil dieses Abschnitts die Zensur "unge
nügend" (4) oder "schlecht" (5) erteilt, oder werden in dem Abschnitte lIlA 
eine Stimme für die Zensur "schlecht" (5) oder zwei Stimmen für die Zensur 
"ungenügend" (4) abgegeben, so gilt der betreffende Prüfungsabschnitt als 
nicht bestanden. 

Wer bei der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel während der Prü
fung betroffen wird, ist auf sechs Monate zurückzustellen. Der Prüfungs
abschnitt gilt in diesem Falle als nicht bestanden. 

Tri t t ein Kandidat ohne genügende Entschuldigung von einem bereits 
begonnenen Prüfungsabschnitte zurück, so kann durch einen mit Zu
stimmung des Vorsitzenden gefaßten Beschluß der Prüfungskommission 
der betreffende Prüfungsabschnitt für nicht bestanden erklärt werden. 

Nach dem Ergebnisse der Einzelzensuren wird die Zensur für jeden 
in allen Teilen bestandenen Prüfungsabschnitt in der Weise bestimmt, daß 
die Summe der Zensuren für die einzelnen Teile des Abschnitts durch die 
Anzahl der Teile dividiert wird. Ergibt sich bei der Division ein Bruch, 
so wird dieser bei Festsetzung der Zensur für den Abschnitt ohne Abrun
dung eingestellt. 

§ 28. Ist nach § 27 ein Prüfungsabschnitt nicht bestanden, so muß er 
wieder holt werden. Die Festsetzung der Wiederholungsfrist geschieht 
durch den Vorsitzenden im Benehmen mit den zuständigen Examinatoren. 
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Die Wiederholung eines nicht bestandenen Prüfungs abschnitts darf bei 
der Zensur "ungenügend" (4) in der Regel erst nach drei Monaten, bei der 
Zensur "schlecht" (5) in der Regel erst nach sechs Monaten erfolgen, muß 
aber spätestens innerhalb der beiden folgenden Prüfungshalbjahre statt
finden, widrigenfalls auch die früher mit günstigem Erfolge zurückgelegten 
Prüfungen zu wiederholen sindi). Das gleiche tritt ein, w.enn ein Kandidat 
nach erfolgreicher Ablegung eines Prüfungsabschnitts dill Fortsetzung der 
Prüfung ohne genügenden Entschuldigungsgrund über die nächsten zwei 
Prüfungshalbjahre hinaus verzögert 1). 

Wer auch bei der zweiten Wiederholung eines Prüfungsabschnitts nicht 
besteht, wird zu einer weiteren Prüfung nicht zugelassen 2). 

§ 29. Die einzelnen Prüfungen sind in der im § 19 angegebenen 
Reihenfolge ohne Unterbrechung zurückzulegen. Die Aufgaben für jeden 
Abschnitt sind erst bei Beginn der Prüfungen zu erteilen. Zwischen den 
einzelnen Abschnitten darf in der Regel nur ein Zeitraum von einer Woche 
liegen. 

Zu dem Abschnitte II wird nur zugelassen, wer den Abschnitt I be
standen hat, zum Abschnitte III B nur, wer die sämtlichen früheren Ab
schnitte bestanden hat. Wer die Abschnitte II A oder II B nicht besteht, 
hat die Wahl, ob er sich den Prüfungen in den Abschnitten II B und III A 
beziehungsweise III A sogleich oder erst nach Wiederholung der nicht be
standenen Abschnitte unterziehen will. 

§ 30. Hat der Kandidat den Abschnitt III B bestanden, so wird un
mittelbar nach dessen Beendigung die Gesamtzensur unter entsprechen
der Anwendung des § 27 Abs. 4 Satz 1 bestimmt. Ergibt sich bei der Ge
samtzensur ein Bruch, so wird derselbe, falls er über 0,5 beträgt, als ein 
Ganzes gerechnet; anderenfalls bleibt er unberücksichtigt. 

Die Gesamtzensur wird in der Niederschrift über den Abschnitt III B 
(§§ 24, 25) vermerkt. 

Der Vorsitzende überreicht hierauf die vollständigen Prüfungsverhand
lungen, einschließlich der die Meldung und Zulassung des Kandidaten be
treffenden Urkunden, der zuständigen Behörde (§ 1). Diese erteilt das 
Prüfungszeugnis unter Angabe der Gesamtzensur nach dem beigefügten 
Muster 3 3). 

§ 31. Wer sich nicht rechtzeitig gemäß den Bestimmungen des § 18 
persönlich meldet, oder die für die Anfertigung der Arbeiten oder für 
die mündlichen Prüfungen gesetzten Zeiten ohne hinreichende Griinde 
versäumt, kann auf Antrag des Vorsitzenden von der zuständigen Be· 
hörde (§ 1) bis zum folgenden Prüfungshalbjahre zurückgestellt 
werden. 

§ 32. Die Prüfung darf nur bei der Ko m missio n fortgesetzt oder 
wiederholt werden, bei welcher sie begonnen ist 4). 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingereichten Zeugnisse (§ 17) sind dem 
Kandidaten erst nach vollständig bestandener Prüfung zurückzugeben. 

1) ~g;~enfation ~uläf(ig (f. § 38). 
2) ~reimal barf fomit ein I,jSrüfung5abfdjnitt abgelegt \uerben, elje bet 2Iu5fdjluji 

lJon weiterer I,jSrüfung eintritt. (fine nodjmalige 3ulaHung im )!Bege be5 ~i5~enfe5 
ift nidjt borgefeljen. 

3) ~er 5Bunbe5rat ljat fein @inberftänbni5 bamit erflärt, ball in bem ,8euglli5 
übet bie ~ljatma~eutifdje I,jStüfung (!muftet 3) audj bie ,8enfuren bet ein~elnen I,jSrüfung~. 
abfdjnitte angegeben werben rönnen. (fine )!Bieberljolung bet I,jStüfung ~um ,8wede 
bet (ft5ielung einet bef(eren ,8enfut mull 015 nidjt ftottljaft gelten. 

4) ~i5~enfation ~uläHig (j. § 38). 
Böttger- Urban, Apothekengesetze. 5. Autl. 
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Verlangt er sie früher zurück, so sind die Behörden (§ 1) durch Vermitt
lung des Reichskanzlers zu benachrichtigen, daß der Kandidat die Prüfung 
begonnen, aber nicht beendigt hat, und daß ihm auf seinen Antrag die 
Zeugnisse zurückgegeben worden sind. 

In die Urschrift des letzten Universitäts-Abgangszeugnisses ist ein 
Vermerk über den Ausfall der bisherigen Prüfung einzutragen. 

§ 33. Die Gebühren für die gesamte Prüfung betragen 140 Mark. 
Davon sind 

für die Abschnitte I, II A, II B und III A je 18 Mark 
für Abschnitt III B . . . . . . . . . . . . . . . 
für Verwaltungskosten, Anschaffung von Prüfungs-

72 Mark, 
24 

gegenständen usw. .............. 44 
herechnet. 

Bei Wiederholung einzelner Abschnitte sind nach diesen Sätzen auch 
die betreffenden Gebühren, für Verwaltungskosten jedoch nur im Falle 
einer Wiederholung der Abschnitte II A, II B und III A je 10 Mark noch
mals zu entrichten. 

§ 34. Wer während der Prüfung zurücktritt oder zurückgestellt wird, 
erhält die nach § 33 zu berechnenden Gebühren für die noch nicht be
gonnenen Prüfungen zurück. 

ill. Praktische Tätigkeit nach der Prüfung. 
§ 35. Nach vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung 1) und 

in der Regel im Anschluß an dieselbe hat der Kandidat weitere zwei Jahre 
als Gehilfe in Apotheken, darunter mindestens ein Jahr in Apotheken 
des Deutschen Reichs, sich praktisch zu betätigen 2). 

Die Wahl der Apotheken steht dem Kandidaten frei, jedoch 
sind die Landesregierungen befugt, in besonderen Ausnahme
fällen einzelne Apotheken als nicht geeignet zu. bezeichnen. 

Während dieser Gehilfenzeit, welche in der Regel ohne Unterbrechung 
zu erledigen istB), hat der Kandidat seine praktischen Kenntnisse und Fähig
keiten zu vertiefen und fortzubilden, sowie auch ausreichendes Verständnis 
für die Aufgaben und Pflichten des Apothekerberufs zu zeigen. Den N ach
weis, daß die Gehilfenzeit mit Erfolg zurückgelegt worden ist, hat der Kan-

1) 0n einer ~erfügung beil ~edlenbutgifcf)en ~inifteriumil in ffioftod bom 
30. 0anuar 1908 roirb gefagt, baji eil für CStubimnbe ber ~~atmaiJie, bei i~ren fväteren 
®efucf)en um (hteilung ber Wvvrobation uniJuläffig ift, eine ®e~ilfentätigfeit, bie 
roä~renb ber v~arma&eutifcf)en ~rüfung nacf) bem iRicf)tbefte~en eineil ~rüfungi3teileil 
bi;3 iJu ber ~ieber~olung auilgeübt roitb, in irgenbeiner ~eife auf bie vrüfungi3-
mäjiige ®e~ilfentätigfeit \)On brei 0a~ren aniJurecf)nen. CS. aucf) CSeite 36. 

2) :tli;3venfation &uläffig (f. § 38). 
3) :tlie ~rüfungilorbnung fagt, baji bie VtafHfcf)e 5rätigfeit nacf) mefte~en ber CStaatil

vrüfung "in ber ffiegel" im Wnfcf)Iuji an biefelbe unb "in ber ffiegeI" o~ne Untetbtecf)ung 
iJu erlebigen ift. WUilna~men, etroa &um 3tlJede beil CStubiumil alil iRa~rungilmittel
cf)emifer obet ber :tloftorVtomotion ober ber Wbfeiftung beil erften ~ilitär~albia~te.i3 
bürften alfo nicf)t aUilgefcf)loffen fein. :tlocf) befagt ein vreujii\cf)er ~in.-mefcf)eib bom 
12. 0uli 1910, baji &U einet Unterbrecf)ung ber nacf) beftanbenet v~arma&eutifcf)er ~rü
fung borgefcf)riebenen 1JtlJeijäl)rigen vraftifcf)en 5rätigfeit bie ®ene~migung ber &uftän
bigen 3entralbe~örbe erforberlicf) ift. Unterbrecf)ungen 1Jum 3tlJede ber Wfliftententätig
feit an v~arma&eutifcf)en Uniberfitätilinftltuten tlJerben bei metlJerbungen um WVo
t~efenfon1Jeflionen bem Wvvobationi3alter bii3 1Jur :tlauer bon 4 0a~ren ~in1Jugerecf)net 
(nä~erei3 f. CSeite 269). Über Unterbrecf)ungen ber iJtlJeijä~rigen vraftifcf)en 5rätigfeit 
og!. ben auf CSeite 28 abgebrucften ba~tifcf)en ~in.·~tl. bom 18. mtober 1907. 
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didat durch ein Zeugnis zu erbringen, das eine eingehende Würdigung 
seiner Tätigkeit enthält. Das Zeugnis ist von dem Apotheker, der die Aus
bildung geleitet hat, nach dem Muster 4 auszustellen und von dem zu
ständigen Medizinalbeamten zu beglaubigen 1). 

Gewinnt die zuständige Behörde (§ 1) nicht die überzeugung, daß der 
Kandidat durch seine Beschäftigung den nach Abs. 3 zu stellenden An
forderungen entsprochen hat, so hat der Kandidat die Tätigkeit als Ge
hilfe während eines von der Behörde zu bestimmenden Zeitraums fort
zusetzen. 

C. Erteilung der Approbation. 

§ 36. Nach Ablauf der im § 35 vorgeschriebenen Gehilfenzeit hat der 
Kandidat bei der zuständigen Behörde (§ 1) des Bundesstaats, in dem er 
die pharmazeutische Prüfung bestanden hat, die Erteilung der Approba
tion als Apotheker zu beantragen. Dabei sind einzureichen: 

das Prüfungszeugnis (§ 30), die Zeugnisse über die nach der pharma
zeutischen Prüfung abgeleistete regelmäßige Tätigkeit als Apotheker
gehilfe (§ 35) und die auf die Zeit seit Ablegung der pharmazeu
tischen Prüfung bezüglichen polizeilichen Führungszeugnisse sowie 
eine Geburtsurkunde 2). 

Die Approbation3) wird nach dem beigefügten Muster 5 erteilt 4). 
§ 37. Dem Reichskanzler werden von den Behörden (§ 1) Verzeich

nisse der in dem abgelaufenen Jahre Approbierten eingereicht. 

D. Ausnahmen. 

§ 38. Von den Vorschriften im § 6 Ziffer 1 und 2, § 17 Abs. 4 Ziffer 2, 
§ 28 Abs. 2, § 32 Abs. 1 und § 35 Abs. 15) kann der Reichskanzler in über· 
einstimmung mit der zuständigen Landeszentralbehörde Ausnahmen 
zulassen 6). 

1) WCit jBeßug auf biefe jBeftimmung erfudjt eine ~erf. be5 j.1reuflifdjen WCebißinal. 
minifter5 bom 14. CSej.1tember 1907 bie ffiegierungSj.1räfibenten, "bie 2!j.1otljefer bei3 jBe
ßirfei3 gefälligft anßumeifen, bei ber 2!ui3ftellung foldjer ,8eugniHe fidj genau an bai3 bor
gefdjriebene WCufter ~u ljalten, audj finb bie st'reisäqte ßU beranlaffen, bei ber jBeglaubi. 
gung bem WCufter nidjt entfj.1redjenbe ,8eugniHe ~urücfßumeifen ober beren Q;rgänßung 
ßU berlangen. 1I Q;in meiterer j.1reuflifdjer WCin .• Q;rL bom 22. WCäq 1910 mieberljolt biefe 
maljnung unb fügt ljinßu: "Q;benfo finb bie Sl'reisär3te barauf ljin3umeifen, bafl bie ge. 
nannten ,8eugniHe bei ber jBeglaubigung einen CStemj.1el bon 3 WC. (bor bem 1. 0uH 1909 
betrug berfelbe 1,50 WC.) erforbern. (Q;rlafl bom 21. WCai 1907.) :tJie CStemj.1elmarfen 
finb feiten5 ber Sl'rei5äqte 3u bermenben." 

2) ~ür bie ~orm bes @efudje5umQ;rteilungber2!j.1j.1robation ift ein amtlidjei3 
WCufter borgefr!Jrieben (f. CSeite 41). Q;ine ffiücfgabe ber bem @efudj beigefügten ,8eug. 
niffe ober bie Uberfenbung bon ,8eugni5abfdjriften feitens be5 WCinifterium5 erfolgt nid)t, 
ba bie ,8eugniffe im Driginale bei ben 2!ften bleiben müHen unb 2!bfdjriften aU5 ben 
2!ften im allgemeinen nidjt erteilt merben. iffier auf bie ,8eugniHe iffiert legt, mufl fidj ba
ljer bor Q;inreidjung ber Urfdjrift eine beglaubigte 91bfdjrift fertigen loHen unb biefe für 
ben ~ufünftigen @ebraudj ~urücfbeljalten. (WCin .• Q;rL bom 9. 0anuar 1909.) 

3) :tJie jBeredjnung be5 2!j.1j.1to"bation5alter5 bei Sl'on~ejjion5bemerbungen re
gelt ein j.1reuflifdjer WCin.·Q;rl. bom 18. 910bember 1909 (abgebrucft auf CSeite 268). 

4) :tJie 2!j.1j.1robation 1ft in \ßreuflen mit 1,50 WCr. ftemj.1elj.1flidjtig (j. ~eil XIX). 
5) ~ie iffiorte: "unb § 35 2!bf. 111 fjnb burdj jBf. bC5 ffieidj5fanßler5 bom 7. ~eoember 

1910 (ffi.,8.jBl. CS.672) eingefügt morben. 
6) 91adj biefem \ßaragraj.1lj finb alfo 2!u5naljmen (~i5j.1 en f ati 0 nen) bon ben jBe. 

ftimmungen ber \ßrüfung50rbnung nur in folgenben ~ällen ßuläjjig: 
1. f)in]idjtlidj ber fdjulmijjenfdjaftlidjen ~orbilbung; 

3* 



36 In. Prüfungswesen. 

Mit dem Gesuch um Dispensation von der Vorschrift des § 32 Abs. 1 
ist zugleich eine Erklärung der bisherigen Prüfungskommission wegen 
etwaiger dem Wechsel der Kommission entgegenstehender Bedenken vor
zulegen. 

2. ljinlief)tHef) ber 'Ilauer ber Beljwit; 
3. ljinlief)tHef) beil 6tubiumil bon bier 6emeltern; 
4. ljinlief)tlief) be~ .8eitraumil ber mlieberljolung eineil nief)t beftanbenen ~lbfef)nittil 

ber 6taatsjJrüfung unb 
5. ljinlief)tlief) ber )!Bal)l ber Stommi[[ion für 'oie %ort!e~ung ober )!Bieberljolung ber 

6taatiljJrüfung; 
6. ljinlief)t1ief) ber crweijäljtigen jJtaItilef)en :lätigfeit naef) ber 6taatiljJrüfung. 
7. 'Ilacru fommt noef) auf <Mrunb ber \Befanntmaef)ung beil ffieief)ilfanöleril bom 

6. %ebruar 1905 (I. 6eite 28) 'IliiljJenlation bon bem 0:rforbernis einer einjäljrigen 
<Meljilfenaeit in beutlef)en ~jJotljefen augun[ten lolef)er ~jJotljefergelji1fen, 'oie 
bor bem 1. Suli 1904 in einer auSllänbilef)en ~j.1otljefe eingetreten jinb. 

Über 'IliiljJenlationsgeluef)e bon ~jJotljeferleljrlingen lagt ein \Belef)eib 
beSl ffieief)sfan3lers tJom Saljre 1909, "baß <Melud)e um .8ula[[ung aut 9XjJotljeferlaufbaljl1 
unter \Befreiung tJon ben \Be[timmungen 'oer \13rüfungilorbnung für 2{jJotljefer tJom 
18. \mai 1904 bei ber au[tänbigen .8enttalbeljörbe beiljenigen \Bunbe~itaate!3. einauteief)cll 
finb, in beffen \Beairf 'oie Beljwit begonnen werben foH". 

'IliiljJen[ationilgeluef)e ber ~jJotljdetleljrlinge linb banad) an ba~ au[tänbige 
\mini[tetium aU rief)ten, jeboef) bem ffiegierungiljJrälibenten einöuteicgen. 0:ine aHjäljrlid) 
eda[[ene ~erfügung beil \Berliner \13oliöeijJriijibenten ragt barüber in llberein[timmung mit 
früljeren \mini[terialeda[[en folgenbei3: 

Apothekerlehrlinge, welche eine Dispensation von einzelnen Vorschriften der Prü· 
füngsordnung betreffend die pharmazeutische Vorprüfung für Apotheker vom 18. Mai 
1904 nachsuchen wollen, haben mit dem Gesuche alle zur Beurteilung desselben dienen
den Unterlagen (Zeugnisse über die schulwissenschaftliche Vorbildung, Lehr- und Sero 
vierzeugnisse usw.) in Urschrift oder beglaubigter Abschrift einzureichen. Gesuche um 
Dispensation von dem Erfordernis einer ununterbrochenen Lehrzeit müssen so zeitig 
gestellt werden, daß ihre Erledigung vor dem Termin für die nächste pharmazeutische 
Vorprüfung erfolgen kann. Dies ist aber nur möglich, wenn die Gesuche in den ersten 
14 Tagen des Vierteljahrs hier eingehen, an dessen Ende die Prüfung abgelegt werden 
soll. Später eingehende Gesuche haben keine Aussicht auf Berücksichtigung. 

)Bgl. baau 'oie ~ui3füljtungi3altlveilung be~ \mini[teri3 tJom 15. 6ejJtember 1904 
.8iHer 7 (I. 6eite 44). 0:inöelne ffiegietungi3jJrä[ibenten tJedangen, baa bieje 'Ilii3jJen[ationi3. 
geluef)e tJon bem ausbilbenben ~(vot'f)efer eingcreief)t werben unb öwar unter Um· 
ftänben [ef)on 3 \monate bor ~blauf ber Be1)wit. ~n bie[em %alle \inb 'oie Q>e[uef)e bem 
ffiegierungi3jJrälibenten gemäa § 49 ber 'Ilien[tmtlvei[ung für Sfreii3äröte bmef) bie S)anb 
bei3 ö~ftänbigen Sfreii3arcrteil boraulegen. 

Uber SDii3jJen[ationsge[uef)c bOll 'Stubenten ber \,ßljarmacrie äuaerte [ief) 
ein \Be[ef)eib bes ffieief)i3fancrleri3 1J0m 17. Sanuar 1902 bal)in, "baa <Me[uef)e um SDis
ven[ation bon ben \13rüfungsbor[ef)riften für ~vot1)efer bei ber öuftänbigen .8entral. 
beI)örbe beilienigen \Bunbesftaatei3 einaureief)en [inb, Ivelef)em 'oie \13rüfungsfommi[[ion, 
bei ber 'oie \,ßrüfung abgelegt werben [oll, angeljört". 

\Bei 0:rteilung bes 'Ilii3vcn[ei3 tJon bem 0:rforbernii3 einer a Iv ei j ä 1) Ti gen jJ ra fti [d) e n 
:lätigfeit naef) ber 'Staati3vrüfung wirb naef) einer in einer lje[[i[ef)en \min .• ~erf bom 
10. ~jJtil1911 mitgeteilten ~ereinbatung unter ben \Bunbeilftaaten wie folgt tJetfaljren: 

Zunächst ist grundsätzlich daran festzuhalten, daß die Kandidaten der Phar
mazie vor Erteilung der Approbation eine außerhalb des Studiums zurückgelegte prak
tische Gehilfentätigkeit in Apotheken von mindestens dreijähriger Dauer nachweisen. 
Demgemäß wird nicht angerechnet eine Gehilfentätigkeit, die innerhalb des Studiums 
während der Universitätsferien abgeleistet wird. Ebensowenig gelangen auf die drei
jährige Gehilfenzeit ein pharmazeutisches oder gleichartiges Universitätsstudium oder 
eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent zur Anrechnung, die nach vollständig 
bestandener pharmazeutischer Prüfung zurückgelegt sind. Eine den einjährigen Zeit
raum übersteigende Gehilfenzeit vor Beginn des Studiums wird ganz oder teilweise nur 
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E. Schluß- und Übergangsbestimmungen. 

§ 39. Auf die Lehrlings-, Gehilfen- und Studienzeit ist die Militär
dienstzeit nicht anzurechnen l ). 

§ 40. Vorstehende Bestimmungen treten am 1. Oktober 1904 in Kraft. 
§ 41. Wer spätestens am 1. Oktober 1904 als Apothekerlehrling ein

getreten ist, wird zu den Prüfungen zugelassen, wenn er auch nur den 
Nachweis der bisher erforderten wissenschaftlichen Vorbildung erbringt. 

Apothekergehilfen, die am 1. Oktober 1904 eine mindestens einjährige 
Gehilfenzeit abgeleistet haben, sind berechtigt, den Rest der Gehilfenzeit 
ganz oder teilweise vor dem Universitätsstudium abzuleisten. Leisten sie 
die Gehilfenzeit ganz vor dem Universitätsstudium ab und melden sie sich 
spätestens am 15. März 1908 zur Ablegung der Prüfung, so dürfen sie diese 
(einschließlich etwaiger Wiederholungsprüfungen) auf ihren Antrag nach 
den bisherigen Vorschriften ablegen. Beginnen sie das Universitätsstudium 
vor vollendeter dreijähriger Gehilfenzeit, so ist ihnen die vorher abgeleistete 
Gehilfenzeit, soweit sie ein Jahr übersteigt, auf die im § 35 vorgeschriebene 
praktische Tätigkeit anzurechnen. 

Apothekergehilfen, die spätestens im Sommerhalbjahr 1904 das Uni
versitätsstudium begonnen haben, dürfen die Prüfung (einschließlich et
waiger Wiederholungsprüfungen) auf ihren Antrag nach den bisherigen 
Vorschriften ablegen 2). 

solchen Kandidaten ausnahmsweise angerechnet, die nachgewiesenermaßen durch 
zwingende Umstände an dem rechtzeitigen übergang zum Universitätsstudium gehindert 
waren; aber auch von diesen Kandidaten ist zu fordern, daß sie sich nach Ablegung der 
pharmazeutischen Prüfung während einer angemessenen Zeit - etwa für die Dauer 
eines Jahres - als Gehilfe in Apotheken betätigen. Der den einjährigen Zeitraum über
steigenden Gehilfenzeit vor Beginn des Studiums kann in besonderen Ausnahmefällen 
eine Gehilfenzeit gleich geachtet werden, die während der Studienzeit, aber unter Unter
brechung des Studiums abgeleistet ist, falls durch ganz besonders ungünstige Unter
haltsverhältnisse die Unterbrechung des Studiums bedingt wurde. 

l) ~rü~er ltJar (0:rI. be5 lJteuflifcljen W1ebicrinalminifter5 bom 14. @)elJtember 1888 
unb bC5 ffieiclj5fanillcr5 bom 16. W1iiril 1891) bie ~ntecljnung ber W1Hitiirbienftileit 
auf bie @)erbierileit bann iluliiHig, "ltJenn ber betreffenbe l,ß~armaileut auclj ltJii~renb 
feine5 W1ilitiirbienfte5, foltJeit le~tere5 e5 i~m geftattet, in einer ~lJot~efe a15 0Je~ilfe tiitig 
geltJefen ift unb ljierüber ein @)erbierileugni5 beiilubtingen bermag." 

~U5 ber ~aHung be5 § 39 ber I,ßrüfung50rbnung ift inbeHen ilu fe~en, bafl ie~t eine 
~ntecljnung ber W1ilitiirileit überljaulJt nicljt meljr erfolgen foll, auclj ltJenn ber betreffenbe 
0:iniii~rige nebenbei in einer ~lJotljefe tiitig ift. ~agegen fann ein ltJiiljrenb be5 W1ilitiir~ 
bienfte5 abfolbierte5 @)tubium bei ebentueller flJiiterer I,ßromotion ober 9'laljtung5mittel~ 
cljemiferlJrüfung angerecljnet ltJerben. 9'lur eine ~ntecljnung bei ber lJljarmaileutifcljen 
I,ßrüfung ift au5gefcljloHen. 0:ine ~ntecljnung be5 ~ienftljalbialjre5 a15 einjiiljrig~freiltJmiger 
W1ilitiimlJotljefer fommt ljier nicljt in QJetmcljt, ba biefe5 erft naclj 0:rlangung ber 
~lJlJrobation a15 ~lJot~efer abgeleiftet tuerbcn barf. 

2) ~ie Übergang5befti m mungen be5 § 41 erliiutert nacljfteljenber lJreuflifcljer 

Min.-Erl. betr. die Prüfungsordnung für Apotheker. Vom 24. November 1904. 

Der Ausdruck "Ablegung der Prüfung nach den bisherigen Vorschriften" im Sinne 
des § 41 Abs. 2 nnd 3 der Prüfungsordnung vom 18. Mai 1904 schließt das Prüfungs
verfahren und die Zulassungsbedingungen (also auch die Vorschriften über die Studien
dauer) ein. 

Die Zulassung zur Prüfung mit dem Nachweise eines pharmazeutischen Studiums 
von nur drei Halbjahren und die Abhaltung der Prüfung nach dem bisherigen Ver-
fahren k!t~ de~~ch nur erfolgen . 
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Muster 1 (zu § 6) 

Zeugnis über die Tätigkeit als Apothekerlehrling. 

Dem (Vor- und Zuname).. . ............. . 
geboren am ten .............. .in ............ . 
wird hiermit bescheinigt, daß er vom .......... tflIl·· ............... 19 .... . 
bis zum ......... ~ ........................................ 19 ..... in der von mir geleiteten 
Apotheke als Lehrling beschäftigt gewesen ist. 

(Folgen die Angaben über die Führung und die Leistungen des Lehrlings 
während der Lehrzeit.) 

.. , den ten 

(Unterschrift des Apothekers.) 

Beglaubigt . 

................. , den .... ..!~E ..................... 19 ... . 

(Siegel und Unterschrift des Medizinalbeamten.) 

............ 19 ..... . 

Muster 2 (zu § 14). 

Zeugnis über die pharmazeutische Vorprüfung. 

Dem (Vor- und Zuname) ......................................... ....... . 
geboren am _ ........ te_n ....... . ............... in ............................. . 
wird hiermit bescheinigt, daß er vor der unterzeichneten Prüfungskommis-
sion die pharmazeutische Vorprüfung mit der Zensur .......... bestanden hat . 

.......... ........ , den _ ......... tell ......................................... 19 ..... . 

Prüfungskommission für die pharmazeutische Vorprüfung. 

(Siegel der Prüfungskommission und Unterschrift der Mitglieder.) 

a. gemäß § 41 Abs. 2 a. a. O. bei Apothekergehilfen, welche 
1. am 1. Oktober 1904 eine mindestens einjährige Gehilfenzeit abgeleistet hatten 

und 
2. den Rest der Gehilfenzeit ganz vor dem Universitätsstudium zurücklegen und 

schließlich 
3. sich spätestens am 15. März 1908 zur Ablegung der Prüfung melden; 

b. gemäß § 41 Abs.3 a. a. O. bei Apothekergehilfen, die spätestens im Sommer· 
halbjahr 1904 das Universitätsstudium begonnen haben. 

Weitere Voraussetzung für die Ablegung der Prüfung nach den bisherigen Vor· 
schriften ist in beiden Fällen (a und b) nach dem Wortlaute des § 41 der Prüfungsord
nung vom 18. Mai 1904 ein entsprechender Antrag des Kandidaten. Wo indes aus Un
kenntnis der Bestimmungen bei der Meldung zur Prüfung ein derartiger Antrag unter. 
lassen worden ist, habe ich nichts dagegen einzuwenden, wenn den betreffenden Kandi
daten nach Belehrung über die Sachlage eine entsprechende Ergänzung ihres Antrages 
nachgelassen wird. 

Bei dieser Gelegenheit ordne ich ferner zur Vermeidung einer verschiedenartigen 
geschäftlichen Handhabung während der übergangszeit hiermit an, daß hinsichtlich 
der Festsetzung der Wiederholungsfristen fortan allgemein nach der Bestimmung des 
§ 28 Abs. 1 der Prüfungsordnung vom 18. Mai 1904 verfahren werde. Die Festsetzung 
der Wiederholungsfrist hat demnach auch in denjenigen Fällen durch den Vorsitzenden 
der Prüfungskommission nach Benehmen mit den zuständigen Examinatoren zu er· 
folgen, in denen die Prüfung im übrigen noch nach den VQ,sphriften vom 5. Mäp; 1879 
II-b~elegt wird. . 
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Muster 3 (zu § 30). 

Zeugnis über die pharmazeutische Prüfung. 
Dem Kandidaten der Pharmazie (Vor- und Zuname) 

geboren am ........ ten . in . . ............. . 
wird hiermit bescheinigt, daß er vor der . .......... ... Prüfungskommission 
in ...................................... am. ten .. 19 . die 
pharmazeutische Prüfung mit der Zensur........ bestanden hat. 

...................... , den. ten 19 

(Siegel und Unterschrift der Behörde.) 

Muster 4 (zu § 35). 

Zeugnis über die Tätigkeit als Apothekergehilfe 
für den Kandidaten der Pharmazie ................. . 

Dem Kandidaten der Pharmazie (Vor- und Zuname) .... 
..... aus.............. . .... wird hiermit bescheinigt, daß er nach 

vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung vom ..... ~en... ... 19 
bis zum ten . .... 19. in der von mir geleiteten Apotheke als Ge-
hilfe beschäftigt gewesen ist. 

(Folgt eine nähere Würdigung der Art der Beschäftigung, wobei anzugeben 
ist, inwieweit der Gehilfe in der bezeichneten Zeit seine praktischen Kennt
nisse und Fähigkeiten vertieft und fortgebildet und ausreichendes Verständnis 

fiir die Aufgaben und Pflichten des Apothekerberufes gezeigt hat.) 

., den ten 

(Unterschrift des Apothekers.) 

Beglaubigt (z. B. mit dem Bemerken, 
daß Nachteiliges über den pp. nicht 
bekannt geworden ist). 

. , den. 19 .. 

(Siegel und Unterschrift des Medizinalbeamten.) 

19 

Muster 5 (zu § 36 ). 

Nachdem der Kandidat der Pharmazie (Vor- und Zuname) ....... . 
aus............... am ........ ~n 19. die 

pharmazeutische Prüfung vor der Prüfungskommission in .. 
mit der Zensur bestanden und die Bestimmungen über die 
Gehilfenjahre mit dem ..... ten ............. 19.. erfüllt hat, wird 
ihm hierdurch 

die Approbation als Apotheker 
für das Gebiet des Deutschen Reichs gemäß § 29 der Reichsgewerbeord
nung erteilt. 

............ ....... , den .... ·····te~ 

(Siegel und Unterschrift der approbierenden Behörde.) 

Approbation 
für 

als Apotheker. 

19 
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0n unmittelbarem 3ufammenf)ange mit ber ~rüfung~orbnung für ~-IJl'e 
tt)efer ftef)t eine auf @runb einer lEereinbarung unter ben 5Sunbe~regierungelt 
erfaffene lEerfügung be~ -IJreuf3ifcf)en .\htltu~minifter~ tJom 14. Wlai 1908, bie 
für eine 2l:n&af)l auf bie ~rüfung~orbnung be&üglicf)er 3eugniffe unb @efucf)e 
beftimmte Wlufter angibt. '!Iie lEerfügung lautet: 

lUin.-Erl. betr. die Cür die pharmazeutischen PrüCungen 
zu verwendenden Formulare. Vom 14. Mai 1908. 

Der Herr Reichskanzler hat nach Verständigung mit den Bundes
regierungen angeordnet, daß die für die pharmazeutischen Prüfungen zu 
verwendenden Formulare einheitlich gestaltet werden. 

Demzufolge ist für die Niederschrift über den Gang der pharma
zeutischen Vorprüfung (§ 13 der Prüfungsordnung vom 18. Mai 1904) das 
beifolgende Muster l ) aufgestellt, welches fortan bei den Prüfungen der 
Apothekerlehrlinge ausschließlich anzuwenden ist. 

Gleichzeitig ist das anliegende Muster eines Gesuches für die M eI
d ung von Apothekerlehrlingen zur pharmazeutischen Vor
prüfung (§§ 5/6 der Prüfungsordnung) entworfen worden. Dieses Muster 
ersuche ich, den Apothekenbesitzern, welche Lehrlinge ausbilden, bekannt
zugeben und zur Benutzung zu empfehlen, damit Rückfragen und Ver
zögerungen in der Zulassung möglichst vermieden werden. 

Ein Muster für den Antrag der Kandidaten auf Erteilung der 
A p pro bation als Apotheker (§ 36 der Prüfungsordnung) ist ebenfalls 
angeschlossen. Auch dieses ersuche ich, in geeigneter Weise zur Kenntnis 
der beteiligten Kreise zu bringen. 

An die Herren Regierungspräsidenten und den Herrn Polizeipräsi
denten in Berlin. 

Der Herr Reichskanzler hat nach Verständigung mit den Bundes
regierungen angeordnet, daß die für die pharmazeutischen Prüfungen zu 
verwendenden Formulare einheitlich gestaltet werden. 

Demzufolge sind für die gemäß § 17 Abs. 4 Nr. 2 der Prüfungsordnung 
vom 18. Mai 1904 auszustellenden Bescheinigungen die beifolgenden Muster 
1 bis 4 aufgestellt worden l). Dieso sind nunmehr ausschließlich von den 
zuständigen Universitätslehrern anzuwenden. 

Für die Niederschriften über die mündlichen Prüfungen (§ 25 der 
Prüfungsordnung) sind die anliegenden Muster 5 und 6, für die Bestim
mung der Gesamtzensur sowie für die Vorlage der Prüfungsverhandlungen l ) 

ist das beigeschlossene übersichtsmuster 7 künftig zu benutzen 2). Die 
Zensierung der schriftlichen Ausarbeitungen hat auf diesen selbst zu er
folgen. 

1) ('!;in ,fJreujiildjer Whn .• (,!;rL bont 22. Wätö 1910 beftimlllt 1)ieqll, baji Dei ('!;inreid)Ull\1 
ber ~rüfungsber1)anblungen bie stagebüdjer (§ 6 ,8iffer 3) nidjt mit bor~ulegen flnb. 
(,!;S ift nadj ffiücfgabe bes 5811dje'3 an ben ~rüfIing nur ein ~ermetf bei~ufügett, baji bus 
)Sud) ber ~rüfungsfommijfion borgelegen 1)at. 

2) <;Die beiliegenben WuHer für bic \Rieberf djrift über ben @ang ber ~or,fJrüfung, 
für bie 58efdjeinigungen übet ben ®t1rbiengang be'3 .lruttbibaten, für bie \Rieberfdjrift über 
ben münbIirljen steil ber ,fJ1)armaöeuti\djen ~rüfung \oroie für bie 58eftimmung ber @e. 
\amtöenfur fittb, ba fie nur für bie WitgIieber ber ~rüfuttgi3fommiHionen fe1bft, foroie bie 
betreffenben ~odjldjune1)rer 58ebeutung 1)aoen, 1)ier fortgeIallen. <;Dagegen flnb bie lJor, 
mulare für bie @efudje um ,8ula\\ung öur ~or,fJrüfung, um ,8ulajfung öur ®taats,fJrüfung 
l-lnb 1-1111 q;rteilune ber W~~tooation, bie aHsemeinei3 ~nteref\e oefi~en, ao~ebru(ft, 
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(Ich ersuche ergebenst den Vorsitzenden der dortigen pharmazeu
tischen Prüfungskommission hiernach mit entsprechender Nachricht zu 
versehen, auch den in Frage kommenden Universitätslehrern von dem 
Verfügten Kenntnis zu geben.) 

Des weiteren ist noch das anliegende Muster eines Gesuches für die 
Meldung zur pharmazeutischen Prüfung (§ 17 der Prüfungsordmmg) 
entworfen worden. Dieses Muster ersuche ich in geeigneter Weise zur 
Kenntnis der Kandidaten zu bringen und ihnen für die Meldung zur Be
nutzung zu empfehlen, damit Rückfragen und Verzögerungen in der Zu
lassung möglichst vermieden werden. 

An die Herren Universitäts-Kuratoren. 

An .. 

Pharmazeutische Vorprüfung . 

.................... .. ....... , den. ten .......................... 19 

. bitte ich, den in meiner Apotheke beschäftigten Apotheker-
lehrling auf Grund der in den Anlagen beigefügten Nach-
weise: 

1. das Zeugnis der Reife ...... von deo 

vom. . ten 19. 
1) sowie des Zeugnisses über die für die Versetzung nach der 
Obersekunda eines Realgymnasiums notwendigen Kenntnisse 
in der lateinischen Sprache von de .. . 
vom ......... ten . . ............... .19 ..... , 

2. de.. . .. Zeugnisse... über die Dauer der Ausbildung, die Führung 
und die Leistungen während der Ausbildungszeit 2 ), 

3. des während der Ausbildungszeit geführten Tagebuchs nebst 
de. Bescheinigung ..... , daß der Lehrling die Arbeiten selbst 
ausgeführt hat, 

zur Ablegung der pharmazeutischen Vorprüfung vor der Prüfungs· 
kommission in .......... 1m .. .. ten .19 . zulassen Zll 

wollen. 

In .. 

(Name) . 
(Wohnung) . 

Gesuch um Erteilung der Approbation als Apotheker. 

....... , den ......... ten 19 

bitte ich gehorsamst, mir auf Grund der in den Anlagen beigefügten 
Nachweise: 

1. des Prüfungszeugnisses vom. . .. ten. 19 .. 
2. der Zeugnisse über die nach der pharmazeutischen Prüfung 

abgeleistete regelmäßige Tätigkeit als Apothekergehilfe und zwar 
vom ... ,ten. .19 .... bis ten 19 .... in. 

1) Nur bei Lehrlingen, die im Besitze des Zeugnisses einer Oberrealschule sind, 
auszufüllen. (~mtl. ~nmetfung.) 

2) Nach Muster 1 zu § 6 der Bekanntmachung, betreffend die Prüfungsordnung 
für Apotheke!:, vom l8. Mai 1904. (~mtL ~nmetfuns.) . 
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3. de. auf die Zeit seit Ablegung der pharmazeutischen Prüfung 
bezüglichen polizeilichen Führungszeugnisse.. vom... . ten 

.19. 
4. meiner Geburtsurkunde, 

die Approbation als Apotheker hochgeneigtest erteilen zu wollen und 
bemerke bezüglich meiner Militärdienstpflicht, daß ich .... 

(Name) 
(Wohnung) 

An 

Pharmazeutische Prüfung. 

, den .. ten. .19 

bitte ich, mich zu der im Halbjahr 19 ..... von 
der Pharmazeutischen Prüfungskommission in .......... statt-
findenden pharmazeutischen Prüfung zulassen zu wollen. Als Nach
weise, die für die Zulassung erforderlich sind, füge ich urschriftlich 
in den Anlagen bei: 

1. das Zeugnis der Reife von de 

vom .............. ten ........ 19 
1) sowie das Zeugnis über die für die Versetzung nach der 
Obersekunda eines Realgymnasiums notwendigen Kenntnisse 
in der lateinischen Sprache von de vom 
.......... ten . . .... 19 ..... , 

2. d .... Zeugni über die Dauer der Ausbildung, die Führung 
und die Leistungen während der Ausbildungszeit als Apotheker
lehrling, 

3. das während der Ausbildungszeit geführte Tagebuch, 
4. das Zeugnis über die am ten ............ 19 ..... bestandene 

pharmazeutische Vorprüfung, 
5. d.. NachweL über eine Gehilfenzeit in Apotheken des 

Deutschen Reichs und zwar von ten .......... 19. bis 
te~ .. 19 ..... in . 

6. d .... Nachwei. über ein Studium von 
und zwar 

an ............... vom ..... tEJn . . .... 19 ...... bis .. ten. 
laut Abgangszeugnisses vom ten . 

Halbjahren 

19 .... 
.. 19 

d. Nachwei über die Teilnahme an analytisch-chemi-
schen Übungen während .. Halbjahre, 
d.. Nachwel.. ........ über die Teilnahme an pharmazeutisch-
chemischen übungen während .... Halbjahre, 
d N achwei.. über die Teilnahme an Übungen in der 
mikroskopischen Untersuchung von Drogen und Pflanzenpulvern 
während ... Halbjahr, 
den Nachweis über das Vertralltsein mit den üblichen Sterili-
sationsverfahren, 

1) Nur von Kandidaten, die im Besitze des Zeugnisses einer Oberrealschule sind, 
auszufüllen. (I2lmtL I2lnmetfung.) 
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7. einen eigenhändig geschriebenen Lebenslauf. 
8. 1) .......... amtliche ..... Zeugni über die Führung während 

in. 

der Zeit zwischen dem Abgange von der Universität und der 
Meldung zur pharmazeutischen Prüfung. 

(Name) ... 
(Wohnung) 

~ine ml1gemeine mU5fü'f)rung5anroeifung ijUt I,ßrüfung50rbnung ifi unter 
bem 15. 6e~tember 1904 bom ~reuaifcf)en SMtu5minifter erIaffen roorben. 6ie 
lautet: 

Ausf"ührungsanweisung zur Prüfungsordnung für 
Apotheker. Vom 15. September 1904. 

Zu den Bestimmungen der neuen Prüfungsordnung bemerke ich im 
einzelnen folgendes: 

1. Die nach § 3 Abs. 3, §§ 4, 5 und 7 der "Aufsichtsbehörde" und 
der "Landesbehörde" übertragenen Obliegenheiten sind von Ew. Hoch
wohlgeborenen wahrzunehmen. 

Zu § 3. 

2. Als Sitz der Prüfungskommission für die pharmazeutische 
Vorprüfung bestimme ich für jeden Regierungsbezirk den Amtssitz des 
Regierungspräsidenten (s. o. Ziffer 1). 

Wegen Bildung der Prüfungskommission für den dortigen Bezirk für 
die Zeit vom l. Oktober 1904 bis Ende September 1907 ersuche ich das 
Erforderliche zu veranlassen. 

Zum Vorsitzenden ist in der Regel der Regierungs- und Medizinalrat 
oder sein Stellvertreter zu ernennen. 

Zu § 5. 
3. über die ausnahmsweise Berücksichtigung verspäteter Mel

dungen ist dortseits Entscheidung zu treffen. 

Zu § 6. 
4. Die Kreisärzte sind anzuweisen, vor Erteilung des Zulassungs

zeugnisses als Apothekerlehrling (vgl. § 43 der Apotheken-Betriebsord
nung und § 51 der Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 23. März 1901) 
an Inhaber eines Zeugnisses einer Oberrealschule sich zu überzeugen, ob 
der vorgeschriebene Nachweis der erforderlichen Kenntnisse in der latei
nischen Sprache erbracht ist. 

5. Ferner sind die Kreisärzte, wie schon in dem Runderlasse vom 
25. Juli 1895 - M. 7194 - angeordnet, darauf hinzuweisen, daß Lehr
zeugnisse, die ohne die vorgeschriebenen Angaben über die Führung 
und die Leistungen des Lehrlings zur Bestätigung vorgelegt werden, als 
ungeeignet zurückzuweisen sind. 

6. Die Beglaubigungen der Lehr- und Servierzeugnisse (vgl. § 6 
Ziffer 2, § 17 Abs. 4 Ziffer 1, § 35 Abs. 3 der Prüfungsordnung) durch die 

1) Diese Zeugnisse sind nur beizubringen, wenn die Meldung zur Prüfung nicht 
ii!sbald niw)l dem Abgange von der Universität erfolgt. (Wmtl. ~tnmetfung.) 
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Medizinalbeamten sind stempelfrei (vgl. Erl. vom 28. Oktober 1897 
- M. 7682 -)1). 

7. Anträge, welche eine Ausnahme von den Vorschriften des § 6 
Ziffer 1 und 2 bezwecken, sind dortseits vorzuprüfen und nebst sämtlichen 
zur Beurteilung erforderlichen Zeugnissen und sonstigen Unterlagen mit 
einem sich zur Sache äußernden Begleitberichte rechtzeitig, und zwar, 
wenn es sich um eine Ausnahme von der Vorschrift des § 6 Ziffer 2 handelt 
- spätestens zwei Monate vor Ablauf der Lehrzeit - an mich einzureichen. 2) 

Zu § 7. 

8. Es wird sich empfehlen, mit der Vereinnahmung der Prüfungs
gebühren die Regierungshauptkasse zu beauftragen. Aus den Prüfungs
gebühren sind zunächst die bei der 'Prüfungskommission entstehenden säch
lichen Ausgaben zu bestreiten. Der verbleibende Rest der Gebühren gelangt 
nach näherer Bestimmung von Ew. Hochwohlgeboren unter dem Vorsitzen
den und den Mitgliedern der Prüfungskommission zur Verteilung. 

9. Die den Zulassungsverfügungen beizulegenden Abdrücke der Prü
fungsordnung sind dortseits zu beschaffen . 

Zu §§ 9, 10. 

10. Die bei der schriftlichen und praktischen Prüfung zu verwendende 
A ufgabensamml ung habe ich von der technischen Kommission für die 
pharmazeutischen Angelegenheiten erneut zusammenstellen lassen und füge 
zwei Abdrücke der Zusammenstellung für die dortigen Akten und zur 
übermittlung an den Vorsitzenden der Prüfungskommission bei. 

Zu § 15. 

11. über die Dauer der Verlängerung der Ausbildungszeit bei 
Nichtbestehen der Prüfung hat der Vorsitzende nach Anhörung der Mit
glieder der Prüfungskommission Entscheidung zu treffen. 

Zu § 35. 

Etwaige Anträge wegen Bezeichn ung einer Apotheke als nicht 
geeignet für die praktische Betätigung der Kandidaten nach bestandener 
pharmazeutischer Prüfung sind mit eingehender Begründung an mich ein
zureichen. 

An die Herren Regierungspräsidenten. 

Abschrift übersende ich Euerer Exzellenz zur gefälligen Kenntnis
nahme. 

1) :tIie ljier lJroflamierte 6 te mlJ er f r e i CJ e it fJat bcr WHnifter in flJäteren Q:rIa(fen 
nur noe!) für bie Bcljröeugniile, bie ,8eugniile ber nie!)t c6aminietten 2rlJotljefetgeljilfell 
unb bie 6ettJiewugni(fe aj:Jj:Jtobiettet 2rj:Jotljefet (füt le~tete aue!) nut, fofern fie llUt 
,8eHteftate finb, obet bie ~eglaubigung fie!) 1cbiglie!) auf bie ~cfd)äftigung5bauet etftreeIt) 
allerfannt. :tIie ~eglaubigung bet 6ervie{ßCugniHe ber st'anbibaten bet I,ßljatma3ie 
(§ 35 2rbf. 3 bet I,ßrüfung50rbnung) ift 'Dagegen lj:Jäter, im @egenla~ öU obiger 2rngabe, 
aU5brücfliclj aIs ftempefllfficf)tig edlärt morben. ~er 6tempel beträgt 3 WH. 2rlleil ~ä· 
ljere I. ~ei1 XIX. 

2) ~iefe ~eftimmung ift bure!) ben. auf 6eite 24 abgebrueIten Wlin.·Q:rl. vom 5. l:\'e. 
~Tuar 1908 tei1mcile abgeänbert motbett 
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Mit Rücksicht darauf, daß die Militärdienstzeit der Apotheker 
nach § 39 der Prüfungsordnung auf die Lehrlings-, Gehilfen- und Studien
zeit zukünftig nicht angerechnet werden darf, wird es sich empfehlen, bei 
Bewerbungen um Apothekerkonzessionen die etwa abgeleistete 
Militärdienstzeit auf das Approbationsalter der Bewerber insoweit in An
rechnung zu bringen, als durch die Erfüllung der Militärdienstpflicht die 
Erlangung der Approbation verzögert worden ist. 

An die Herren 0 berpräsiden ten. 

Zusammenstellung von Aufgaben für die Prüfungen 
der Apothekergehilfen. 1) 

I. Pharmazeutische Chemie. 

Aceturn et Acidum aceticum. 
Acidum arsenicosum et Liquor Kalii 

arsenicosi. 
Acidum benzoicum. 
Acidum boricum et Borax. 
Acidum carbolicum et Kreoso

tum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidum hydrocyanicum , AquaAmyg

dalarum amararum et Oleum 
Amygdalarum aeth8reum. 

Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tartaricum et Tartarus de

puratus. 
Aether et Aether aceticus. 
Ammonium bromatum, Kalium bro

matnm, Natrium bromatum. 

Aqua chlorata et Choralum hydra-
tum. 

Bismutum et ejus salia. 
Calcium et ejus salia. 
Chininum et ejus salia. 
Chloroformilim et J odoformium. 
Cuprum et ejus salia. 
Emplastra et SaponeR. 
Ferrum et ejus Ralia. 
Glycerinum. 
Hydrargyrum et ejus salia. 
J odum et ejus salia. 
Kalium et ejus salia. 
Lithargyrum et Minimn. 
Magnesium et ejus salia. 
Natrium et ejus salia. 
Plumbum et ejus salia. 
Spiritus. 
Sulfur. 
Zincum ef, ejus salia. 

11. Botanik und Pharmakognosie. 

Adeps et Sebum. 
Amylum et Dextrinum. 
Balsamum peruvianum. 
Benzoe. 
Camphora. 
Cetaceum. 
Cortex Chinae. 
Orocus. 
Flores Arnicae. 
Flores Chamomillae. 
Flores Koso. 
Flores Sambuci. 

Flores Verbasci. 
Folia Digitalis. 
Folia Hyoscyami. 
Folia Menthae piperitae. 
Folia Sennae. 
Folia Uvae Ursi. 
Fructus Anisi et Fruct. Foeniculi. 
Fructus Juniperi. 
Gummi arabicum. 
Lycopodium. 
Manna. 
Myrrha. 

1) :,jn ber burdj lJJ1inA~r1. vom 19. :,juni 1911 abgeänbertcn iYajjung. 
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Oleum Amygdalarum. 
Oleum Jecoris Aselli. 
Oleum Ricini. 
Oleum Sinapis. 
Opium. 
Radix Althaeae. 
Radix Gentianae. 
Radix Ipecacuanhae. 
Radix Liquiritiae. 
Radix Sarsaparillae. 
Radix Senegae. 

Radix Valerianae. 
Rhizoma Calami. 
Rhizoma Filicis. 
Rhizoma Rhei. 
Saccharum et Saccharum Lactis. 
Secale cornutum. 
Semen Lini. 
Semen Sinapis. 
Semen Strychni. 
Tubera J alapae. 
Tubera Salep. 

IH. Physik. 

Thermometer. 
Barometer. 
Wagen. 
Spezifisches Gewicht. 
Freier Fall des Körpers. 
Elektrizität. 
Magnetismus. 
Wärme. 

Adhäsion, Kohäsion. 
Mikroskop. 
Dampfmaschine. 
Luftpumpe. 
Aggregatzustände der Körper. 
Polarisation. 
Apparate zur Maß-Analyse. 
Telephon und Telegraph. 

IV. Galenische Zubereitungen. 

Aqua Calcariae. 
Aqua Foeniculi. 
Aqua Menthae piperitae. 
Cuprum aluminatum. 
Electuarium e Senna. 
Emplastrum Cantharidum ordina

rium. 
Emplastrum Cantharidum perpe-

tuum. 
Emplastrum fuscum camphoratum. 
Emplastrum Hydrargyri. 
Emplastrum Lithargyri. 
Emplastrum Lithargyri compositum. 
Emplastrum saponatum. 
Emulsio Olei J ecoris AselIi. 

Infusum Sennae compositum. 
Liquor Ammonii anisatus. 
Sirupus Althaeae. 
Sirupus Amygdalarum. 
Tinctura J odi. 
Tinctura Rhei aquosa. 
Unguentum diachylon. 
Unguentum Glycerini. 
Unguentum Hydrargyri rubrum. 
Unguentum Kalii jodati. 
Unguentum leniens. 
Unguentum Paraffini. 
Unguentum Zinci. 
Vinum camphoratum. 

V. Pharmazeutisch-chemische Präparate. 

Acidum benzolcum. 
Aqua chlorata. 
Aqua hydrosulfurata. 
Bismutum subgallicum. 
Bismutum subnitricum. 
Ferrum sulfuricum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyrum oxydatum via humida 

paratum. 

Hydrargyrum praecipitatum album 
Liquor Kalii ace ti ci. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Liquor Kalii carbonici. 
Liquor Plumbi subacetici. 
Mixtum sulfurica acida. 
Sapo kalinus. 
Sirupus Ferri jodati. 
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VI. Chemische Präparate zur Prüfung. 

Acetanilidum. 
Acidum aceticum. 
Acidum benzoicum. 
Acidum boricum. 
Acidum carbolicum. 
Acidum citricum. 
Acidum hydrochloricum. 
Acidum nitricum. 
Acidum phosphoricum. 
Acidum salicylicum. 
Acidum sulfuricum. 
Acidum tannicum. 
Acidum tartaricum. 
Aether. 
Aether aceticus. 
Ammonium bromatum. 
Ammonium chloratum. 
Aqua Amygdalarum amararum . 
Aqua chlorata. 
Balsamum Copaivae. 
Balsamum peruvianum. 
Bismutum subgallicum. 
Bismutum subnitricum. 
Bismutum subsalicylicum. 
Bromoformium. 
Calcaria chlorata. 
Calcium phosphoricum. 
Chininum ferro-citricum. 
Chininum tannicum. 
Chloralum formamidatum. 
Choralum hydratum. 
Chloroformium. 
Cocainum hydrochloricum. 
Codeinum phosphoricum. 
Ferrum lacticum. 
Ferrum pulveratum. 

Ferrum reductum. 
Glycerinum. 
Hydrargyrum bijodatum. 
Hydrargyrum chloratum. 
Hydrargyrum oxydatum. 
Hydrargyrum praecipitatum album 
J odoformium. 
Kalium bromatum. 
Kalium carbonicum. 
Kalium. chloricum. 
Kalium jodatum. 
Kalium nitricum. 
Kreosotum. 
Liquor Ammonii caustici. 
Liquor Ferri sesquichlorati. 
Liquor Kalii arsenicosi. 
Magnesia usta. 
Magnesium carbonicum. 
Morphinum hydrochloricum. 
Natrium bicarbonicum. 
Natrium bromatum. 
Natrium nitricum. 
Natrium sulfuricum. 
Phenacetinum. 
Phenylum salicylicurn. 
Pyrazolonum phenyldimethylicum. 
Pyrazolonum phenyldimethylicum 

salicylicum. 
Stibium sulfuratum aurantiacum. 
Sulfur praecipitatum. 
Tartarus depuratus. 
Tartarus natronatus. 
Tartarus stibiatus. 
Zincum oxydatum. 
Zincum sulfuricum. 

2lg Q;rgän&ung &ur I,:ßtüfung!3orbnung für 2lpot1)efer finb nod) &\t1ei ftü1)ere 
).8unbe!3rat!3befd)1üffe an&ufe1)en, \t1e1d)e bie ,8ulaHung bon 2lpot1)efer~ 
ge1)ilfen in beutfd)en 2l,poff)efen betreffen. 1)iefe mit ben ).8efanntmad)ungen 
be!3 lReid)!3fan&Ier!3 bom 13. 0anuar 1883 unb bom 12. ~ebruar 1902 beröffent~ 
Ud)ten ).8efd)lüffe be!3 ).8unbe!3rat!3 bleiben &ufolge ).8unbe!3rat!3befd)luffe!3 bom 
5. mai 1904 burd) bie I,:ßtüfung!30rbnung für 2lpot1)efer unberü1)rt. 

1)ie ).8efd)1üffe lauten: 

Bk. des Reichskanzlers vom 13. Januar 1883. 
Der Bundesrat hat beschlossen, die Bekanntmachung, betreffend die 

Prüfung der Apothekergehilfen, vom 13. November 1875 durch die nach
stehende Vorschrift zu ergänzen: 

"Als Apothekergehilfe darf nur servieren, wer den maßgebenden 
Vorschriften über die Prüfung der Apothekergehilfen durchweg ge
nügt hat." 
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Bk. des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902. 

Der Bundesrat hat beschlossen, die Bekanntmachung vom 13. Januar 
1883 durch folgende Vorschrift zu ergänzen: 

"Der Reichskanzler wird ermächtigt, in übereinstimmung mit der 
zuständigen Landeszentralbehörde in besonderen Fällen Personen, 
welche die Prüfung der Apothekergehilfen im Inlande nicht abge
legt haben, mit Rücksicht auf eine im Auslande abgelegte gleich
artige Prüfung ausnahmsweise in einer deutschen Apotheke als 
Apothekergehilfe zuzulassen." 

IV. Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb 
der Apotheken. 

9naageoenb für ben Umfang be5 auaeff)alb ber ~lJoff)efen cruge1affenen 
~qneif)anbe15 ifi bie auf ®wnb bon § 6 ~f. 2 ber ®ettJ.D. ergangene Sfaifer
Iicf)e )ßet:Orbnung oetreffenb ben )ßerfef)r mit ~rcrneimittefn 1). :tlie bie50ecrüg
licf)e )ßerorbnung fautet: 

Verordnnng, betr. den Verkehr mit Arzneinlitteln. 2) 

Vom 22. Oktober 1901 (R.G.BI. S. 380). 

Wir W i I he Im, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 
lISW. verordnen im Namen des Reichs auf Grund der Bestimmungen im 
§ 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung (R.G.BI. 1900 S. 871), was folgt 3 ): 

1) ,ßubereitungen unb I5toffe, \uelclje nid)t unter biefe }ßetorbnungen fallen, finb 
bamit, fofem fie nicljt öU ben @iften ge~ören unb mit lHu!.lna~me von l5üjiftoff, 
bem freien }ßetfe~r überlaf[en. jßoliöeiverorbnungen, me1clje noclj meiterge~enbe me. 
fcljränfungen ober }ßerbote be!.l \5eil~alteni3 unb }ßetfaufen!.l von IHr5neimitteln aujier~alb 
ber IHlJot~efen feftfe~en, finb ungültig (Sf.@. 16. ~uni 1898, Sf.@.IH. 11, 15. 239 unb 276; 
4. Wlai 1899, Sf.@.IH. III, 15. 378; 16. ~e5ember 1901, Sf.@.IH. IV, 15. 600; 25. l5elJtember 
1905, jß~.,ßtg. 1905, ~r. 78). 

l50meit bie freigegebenen ,ßubereitungen unb I5toffe aber 5u ben @iften ge~ören, 
bürfen fie aujier~alb ber IHlJot~efen nur von fonöef[ioniet1en @ift~änblem unb nur unter 
ben in ber @iftverorbnung angegebenen mebingungen feilge~alten unb verfauft merben 
(Sf.@. 11. ~eöember 1899, Sf.@.IH. III, 15. 397. ~ä~ere!.l l)ierüber in :reif XVII). ~er 
Umfang bes 5ugelaf[enen @iftl)anbel$ ift im übrigen nicljt allgemein feftge1egt, fonbem 
ricljtet ficlj bielmel)r banaclj, für melclje @ifte im Q;inöelfalle bie bel)örbliclje @enel)migung 
nacljgefucljt böm. erteilt \uorben ifi. @ifte, tl.1elclje im }ßeqeicljni!.l B ber }ßerorbnung 
bom 22. Oftober 1901 angefül)rt finb, bleiben natürlidJ unter allen Umftänben vom Sflein
l)anbe1 aujierl)alb ber IHlJotl)efen au!.lgefcljlof[en (Sf.@. 10. Wlai 1900, Sf.@.IH. III, 15. 379). 

~a!.l \5eill)alten unb ber }ßetfauf bon l5üjiftoff ift burclj ba!.l l5üjiftoffgefe~ vom 
7. ~uli 1902 (f. l5eite 194) aujierl)alb ber IHlJotl)efen überl)aulJt berboten. Q;benfo barf 
ber ,ßmifcljenl)anbel mit füliftoffl)altigen ~al)rungi3. unb @enujimitte1n nur burclj bie 
IHlJotf)efen erfol(\en. 

2) Q;in aUi3fül)rlicljer Sfoml11entar öU ber }ßetorbnung ift erfcljienen unter bem :rite!: 
~ie reiclji3gefe~lidJen meftiml11ungen über ben }ßetfel)r mit IHr5neil11itteln aujierl)alb ber 
IHlJotfJefen. Unter menu~ung ber Q;ntfcljeibungen ber bcutfcljen @ericljti3l)öfe erläutert 
bon Dr . .):l. m ö t t ger, ffiebafteur ber jßl)arl11aöeutifcljen ,ßeitung. }ßiede vermel)rte 21uf· 
lage. merlin 1902. }ßnlag von ~uliui3 I5lJringer. ~ie neuere ffiecljtflJrecljung auf biefem 
@ebiet ift 5ufal11l11cngeftellt in: ,,\5reigegebene unb nicljt freigegebene IHröneimittel". 
l50nberabbrucf aus jßlJarmußcutifdJe ,ßehung 1911 ~r. 65 bii3 67. merlin 1911. }ßerlag 
bon ~uliu!.l I5lJringer. 

3) Übertretungen beI Q3crorbnung merben naclj § 367,.3 I5tr.@.m. beftraft (fiel)e 
l5eite 137). 
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§ 1. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse A aufgeführten Zu
bereitungen dürfen, ohne Unterschied, ob sie heilkräftige Stoffe ent
halten oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung 
von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) außerhalb der Apotheken nicht 
feilgehalten oder verkauft werden. 

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeichneten Zubereitungen, 
soweit sie als Heilmittel feilgehalten oder verkauft werden, 

a. kosmetische MitteP) (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Fär
bung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle). Desinfektions
mittel und Hühneraugenmittel nur dann, wenn sie Stoffe ent
halten, welche in den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes nicht abgegeben werden dürfen 2 ), kos
metische Mittel außerdem auch dann, wenn sie Kreosot, Phenyl
salicylat oder Resorcin enthalten; 

b. künstliche Mineralwässer nur dann, wenn sie in ihrer Zu
sammensetzung natürlichen Mineralwässern nicht entsprechen und 
zugleich Antimon, Arsen, Baryum, Chrom, Kupfer, freie Salpeter
säure, freie Salzsäure oder freie Schwefelsäure enthalten. 

Auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten und dergleichen), auf 
Zubereitungen zur Herstellung von Bädern, sowie auf Seifen 
zum äußerlichen Gebrauche findet die Bestimmung im Abs. I nicht 
Anwendung. 

§ 2. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse B aufgeführten Stoffe 
dürfen außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 

§ 3. Der Großhandel unterliegt den vorstehenden Bestimmungen 
nicht. Gleiches gilt für den Verkauf der im Verzeichnisse B aufgeführten 
Stoffe an Apotheken oder an solche öffentliche Anstalten, welche 
Untersuchungs- o<;ler Lehrzwecken dienen und nicht gleichzeitig Heil
anstalten sind. 

§ 53). Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 in 
Yti'aft. Mit demselben Zeitpunkte treten die Verordnungen, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 27. Januar 1890, 31. Dezember 1894, 
25. November 1895 und 19. August 1897 (R.G.BI. 1890 S. 9, 1895 S. 1 und 
455, 1897 S. 707) außer Kraft. 

Verzeichnis A. 
1. Abkochungen und Auf- I 3. Auszüge in fester 

güsse (decocta et infusa); I flüssiger Form (extracta et 
2. Ätzstifte (styli caustici); turae), ausgenommen: 

oder 
tinc-

1) ~ietbei ift aud) § 3 bes ®efe~es bett. bie 58etltJenbung gefunbljeitSfd)äb. 
lid)er ~atben bei bet ~etftenung bon ~aljtUngsmitteln, ®enujimitteln unb ®ebraud)s. 
gegenftänben bom 5. Sufi 1887 (f. @leite 193) foltJie § 21 bes ®efe~es bett. bie j{tefei" 
tigung bes j{tranntltJeinfontingents bom 14. Suni 1912 (f. @leite 96) ~u berM
jid)tigen. 

2) @l. :reil XV. 
3) § 4 ber 58eto"Cbnung ltJeld)er ben ffieid)sfan~fer ermäd)tigte, "ltJeitere im ein. 

öefnen beftimmt öU beöeid)nenbe 2ubereitungen, @ltoffe unb ®egenftänbe bon bem ~eH" 
ljalten unb 58erfaufen aujierljafb bet lllj.1otljefen aus~ufd)fiejien", ift burd) ~aiferHd)e 
58erorbnung bom 31. !mät~ 1911 (ffi.®.58L @l. 181) aufgeljoben ltJotben, nad)bem bas 
~.®. untet bem 6. :Oftobe-c 1910 (l.j3lj.2tg. 1910 ~t. 84) beHen Ungüftigfeit aUiilgefj.1tod)en 
unb entfd)ieben ljatte, baji bie ®ten~en bes freien Illt~neibetfeljts gemäji § 6 bet ®eltJ.:O. 
nur burd) Sfaifedid)e 58etotbnung nid)t aber burd) 58efanntmad)ung bes ffieid)iilfan3Iers 
feftgefe~t ltJetben fönnen. 

Böttger-Urban, Apothekengesetze. O. Aufi. 4 
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Arnicatinktur , 
Baldriantinktur, auch ätherische, 
Benediktineressenz, 
Benzoetinktur, 
Bischofessenz, 
Eichelkaffeeextrakt, 
Fichtennadelextrakt, 
Fleischextrakt, 
Himbeeressig, 
Kaffeeextrakt, 
Lakritzen (Süßholzsaft), auch mit 

Anis, 
Malzextrakt, auch mit Eisen, 

Lebertran oder Kalk, 
Myrrhentinktur, 
Nelkentinktur, 
Teeextrakt von Blättern des Tee

strauches, 
Vanillentinktur , 
Wachholderextrakt ; 

4. Gemenge, trockene von 
Salzen, oder zerkleinerten Substan
zen, oder von beiden untereinander, 
auch wenn die zur Vermengung be
stimmten einzelnen Bestandteile ge
sondert verpackt sind (pulveres, 
salia et species mixta), sowie Ver
reibungen jeder Art (triturationes), 
ausgenommen: 

Brausepulver aus Natriurnbikar
bonat und Weinsäure, auch mit 
Zucker oder ätherischen OIen 
gemischt, 

Eichelkakao, auch mit Malz, 
Hafermehlkakao, 
Riechsalz, 
Salicylstreupulver, 
Salze, welche aus natürlichen 

Mineralwässern bereitet oder 
den solchergestalt bereiteten 
Salzen nachgebildet sind, 

Schneeberger Schnupftabak mit 
einem Gehalte von höchstens 
3 Gewichtsteilen Nießwurzel in 
100 Teilen des Schnupftabaks; 
5. Gemische, flüssige und 

Lösungen (mixturae et solutiones) 
einschließlich gemischte Balsame, 
Honigpräparate und Syrupe, aus
genommen: 

Ätherweingeist (Hoffmannstrop
fen), 

Ameisenspiri tus, 

Aromatischer Essig, 
Bleiwasser, mit einem Gehalte von 

höchstens zwei Gewichtsteilen 
Bleiessig in 100 Teilen der Mi
schung, 

Eukalyptuswasser, 
Fenchelhonig, 
Fichtennadelspiritus (Waldwollex-

trakt), 
Franzbranntwein mit Kochsalz, 
Kalkwasser, auch mit Leinöl, 
Kampferspiritus, 
Karmelitergeist, 
Lebertran mit ätherischen OIen, 
Mischungen von Ätherweingeist, 

Kampferspiritus, Seifenspiritus 
Sahniakgeist und Spanischpfef
fertinktur, oder von einzelnen 
dieser fünf Flüssigkeiten unter
einander zum Gebrauche für 
Tiere, sofern die einzelnen Be
standteile der Mischungen auf 
den Gefäßen, in denen die Ab
gabe erfolgt, angegeben werden. 

Obstsäfte mit Zucker, Essig oder 
Fruchtsäuren eingekocht, 

Pepsinwein, 
Rosenhonig, auch mit Borax, 
Seifenspiritus, 
weißer Syrup; 

6. Kapseln, gefüllte, von Leim 
(Gelatine) oder Stärkemehl (cap
sulae gelatinosae et amylaceae re
pletae), ausgenommen solche Kap
seln, welche 

Brausepulver der unter Nr. 4 an-
gegebenen Art, 

Copalvabalsam, 
Lebertran, 
N atriurnbikarbonat, 
Ricinusöl oder 
Weinsäure 

enthalten; 
7. Latwergen (electuaria); 
8. Linimente (Linimenta), 

ausgenommen flüchtiges Lini
ment; 

9. Pastillen (auch Plätzchen 
und Zeltchen), Tabletten, Pillen 
und Körner (pastilli-rotulae et tro
chisci-, tabulettae, pilulae etgranula), 
ausgenommen: 

aus natürlichen Mineralwässern 
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oder aus künstlichen Mineral
quellsalzen bereitete Pastillen, 

einfache Molkenpastillen, 
Pfefferminzplätzchen, 
Salmiakpastillen, auch mit Lak-

ritzen und Geschmackzusätzen, . 
welche nicht zu den Stoffen des 
Verzeichnisses B gehören, 

Tabletten aus Saccharin1 ) Na
triumbikarbonat oder Brause
pulver, auch mit Geschmackzu
sätzen, welche nicht zu den Stof
fen des Verzeichnisses B gehören; 
10. Pflaster und Salben (em-

plastra et unguenta), ausgenom
men: 

Bleisalbe zum Gebrauche für Tiere, 
Borsalbe zum Gebrauche für Tiere, 
Cold-Cream, auch mit Glyzerin, 

Lanolin oder Vaselin, 

Pechpflaster, dessen Masse lediglich 
aus Pech, Wachs, Terpentin und 
Fett oder einzelnen dieser Stoffe 
besteht, 

englisches Pflaster, 
Heftpflaster, 
Hufkitt, 
Lippenpomade, 
Pappelpomade, 
Salicyltalg, 
Senfleinen, 
Senfpapier, 
Terpentinsalbe zum Gebrauche 

für Tiere, 
Zinksalbe zum Gebrauche für 

Tiere; 
11. S u P posi torien (supposi

toria) in jeder Form (Kugeln, Stäb
chen, Zäpfchen oder dgl., sowie 
Wundstäbchen (cereoli). 

Verzeichnis B 2). 

Bei den mit * versehenen Stoffen sind auch die Abkömmlinge 
der betreffenden Stoffe sowie die Salze der Stoffe und ihrer Ab

kömmlinge inbegriffen. 

* Acetanilidum. 
Acida chloracetica. 

tAcidum acetylosalicylicum (Aspiri
num). 

Acidum benzoicum e resina subli-
matum. 

Acidum camphoricum. 
Acidum cathartinicum. 
Acidum cinnamylicum. 
Acidum chrysophanicum. 
Acidum hydrobromicum. 
Acidum hydrocyanicum. 

* Acidum lacticum. 
* Acidum osmicum. 
Acidum sc1erotinicum. 

*Acidum sozojodolicum. 
Acidum succinicum. 

* Acidum sulfocarbolicum. 
* Acidum valerianicum. 
* Aconitinum. 
Actolum. 
Adonidinum. 
Aether bromatus. 

Aether chloratus. 
Aether jodatus. 
Aethyleni praeparata. 
Aethylidenum bichloratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Aluminium acetico tartaricum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitrosum. 
Anthrarobinum. 

* Apomorphinum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 
Aqua Lauro-cerasi. 
Aqua Opii. 
Aqua vulneraria spirituosa. 

* Arecolinum. 
Argentaminum. 
Argentolum. 
Argoninum. 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 

* Atropinum. 

1) :tlie jyreigabe ber ~ace!)arintabletten 1ft bure!) bai3 ~ü\3ftoffgefe~ born 7. ,Juli 
1902 (j. ~eite 194) aufge1)oben. 

2) Q:inje!)IiejiHe!) ber bure!) ~aijerHe!)e )ßerorbnung bOnt 31. 9Rät& 1911 (ffi.o.U81. 
~. 181) eingefügten 7 9RitteL:tliejelben finb bme!) ein t getenn&eie!)net. 

4* 



IY. Verkehr mit Arzneimitteln außerhalh der Apotheken .. 

Betolum. 
Bismutum bromatum. 
Bismutum oxyjodatum. 
Bismutum subgallicum (Dermato-

lum). 
Bismutum subsalicylicum. 
Bismutum tannicum. 
Blatta orientalis. 
Bromalum hydratum. 
Bromoformium. 

*Brucinum. 
Bulbus Scillae siccatus. 
Butylchloralum hydratum. 
Camphora monobromata. 
Cannabinonum. 
Cannabinum tannicum. 
Cantharides. 
Cantharidinum. 
Cardolum. 
Castoreum canadense. 
Castoreum sibiricum. 
Cerium oxalicum. 

*Chinidinum. 
*Chininum. 

ChinoYdinum. 
Chloralum formamidatum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 

*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 

*CocaYnum. 
*Coffelnum. 
Colchicinum. 

*Coniinum. 
Convallamarinum. 
Convallarinum. 
Cortex Chinae. 
Cortex Condurango. 
Cortex Granati. 
Cortex Mezerel. 
Cotoinum. 
Cubebae. 
Cuprum aluminatum. 
Cuprum salicylicum. 
Curare. 

*Curarinum. 
Delphininum. 

*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 

*Duboisinum. 
*Emetinum. 
*Eucainum. 
"!,Eukalyptusmittel Heß (Eukalyptol 

und Eukaplytusöl Bess') 
Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel tauri depuratum siccull1. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicicum. 
Ferrum arsenicosum. 
Ferrum carbonicum saccharatum. 
Ferrum citricum ammoniatum. 
Ferrum jodatum saccharatum. 
Ferrum oxydatum dialysatum. 
Ferrum oxydatum saccharatum. 
Ferrum peptonatum. 
Ferrum reductum. 
Ferrum sulfuricum oxydatum am-

moniatum. 
Ferrum sulfuricum siccum. 
Flores Cinae. 
Flores Koso. 
Folia Belladonnae. 
Folia Bucco. 
Folia Cocae. 
Folia Digitalis. 
Folia J aborandi. 
Folia Rhois toxicodendri. 
Folia Stramonii. 
Fructus Papaveris immaturi. 
Fungus laricis. 
Galbanum. 

*Guajacolum. 
Hamamelis virginica. 
Haemalbuminum. 
Herba Aconiti. 
Herba Adonidis. 
Herba Cannabis indicae. 
Herba Cicutae virosae. 
Herba Conii. 
Herba Gratiolae. 
Herba Hyoscyami. 
Herba Lobeliae. 

*Homatropinum. 
tHomeriana (auch als Brusttee 

Homeriana oder russischer Knö
terich Polygonum aviculare Ho
meriana) 1 ). 

Hydrargyrum aceticum. 

1) Über ben 1l3erfe~r mit ShötericI) erging nacI)fte~enbe 58!. bes lJreuilifd)en 
Mebiöinafminifters tJOm 8. Mäq 1905 (Ne ~ierin erltJä~nte 58I. bes ffieicI)sfan31ers 
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Hydrargyrum bijodatum. 
Hyürargyrum bromatum. 
Hydrargyrum chloratum. 
Hydrargyrum cyanatum. 
Hydrargyrum formamidatum. 
Hydrargyrum· jodatum. 
Hydrargyrum oleinicum. 
Hydrargyrumoxydatum via humida 

paratum. 
Hydrargyrum peptonatum. 
Hydrargyrum praecipitatum album. 
Hydrargyrum salicylicum. 
Hydrargyrum tannicum oxydula-

tum. 
*Hydrastininum. 
*Hyoscyaminum. 
Itrolum. 

tJohannistee Brockhaus (auch als 
Galeopsis ochroleuca vulcania der 
Finna Brockhaus). 

J odoformium. 
Jodolum. 
Kairinum. 
Kairolinum. 
Kalium jodatum. 
Kamala. 

tKnöterichtee, russischer, Weide
manns (auch als russischer Knö
terich- oder Brusttee Weide
manns). 

Kosinum. 
Kreosotum (e ligno paratum). 
Lactopheninum. 
Lactucarium. 
Larginum. 
Lithium benzoicum. 
Lithium salicylicum. 
Losophanum. 
Magnesium citricum effervescens. 
Magnesium salicylicum. 

\JOnt 1. SUobet 1903 entJog ,,~onteriana" unb "lilleibemann5 tuffifdjen St'nöteridjtee" 
bcm freien lBerfe~r, wa5 je~t bie ~aiferlidje lBcrorbltlt1lg lJont 31. WCäq 1911 tltt). 

Min.-ErI., betr. den Verkehr mit Knöterich. Vom 8. März 1905. 
Die Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers, betreffend den Verkehr mit 

Arzneimitteln, vom 1. Oktober 1903, hat mehrfach die Auslegung erhalten, daß Vogel
knöterich, oder wenigstens russischer Knöterich in jeder Form, vom Großhandel ab· 
gesehen, unter allen Umständen als Heilmittel nur in Apotheken feilgehalten oder ver
kauft werden dürfe. Diese Auslegung ist nicht zutreffend und entspricht nicht der 
gesetzgeberischen Absicht. 

Die Bekanntmachung verfolgte den Zweck, die allgemeine Durchführung der im 
Bundesrate vereinbarten, durch den Runderlaß vom 8. Juli 1903 bekannt gegebenen 
Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln da
durch sicherzustellen, daß der Vertrieb aller in den Verzeichnissen A und B zu diesen 
Vorschriften aufgeführten Mittel gemäß § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung den Apothekern 
vorbehalten wird, soweit dies nicht bereits bisher der Fall war. Auf die unter Nr. 33, 
42 und 46 des Verzeichnisses A ausgeführten Mittel bezog sich die Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 1903. Wenn dort der Warenbezeichnung Homeriana in Klammern 
beigefügt ist, "a uch Br usttee Ho merania, russischer Knöterich, Pol ygon u m 
a vic ulare", so kommt diesem erläuternden Zusatze selbständige Bedeutung nicht zu, 
es handelt sich vielmehr nur um einen Hinweis darauf, daß die regelmäßige unter der 
Bezeichnung Homeriana in den Verkehr gebrachte Ware gelegentlich auch unter den 
beigefügten anderen Bezeichnungen vertrieben wird. Die der Hauptbezeichnung "Knö
terichtee, russischer, Weidemanns" beigefügte Erläuterung dürfte Mißverständnissen 
nicht ausgesetzt sein. 

Der Vorschrift der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1903 unterliegen deshalb nicht 
Knöterich oder Knöterichtee schlechthin, sondern nur die als "Homeriana" oder als 
"Weidemanns russischer Knöterichtee" in den Handel kommenden Waren, diese aller
dings auch dann, wenn sie unter den in der Bekanntmachung aufgeführten anderen 
Bezeichnungen vertrieben werden. 

(lfin weitem (1ft!. be~ fJteuj3ifdjen WCebi3inalminifter~ born 13. Suni 1908 befaj3t 
fidj mit bem WCittel ,,\ß 0 I ~ fJ e c (audj 9Catutftäutettee lilleibemanni3)/1 unb bemern, bau 
,,\ßol~fJec nut eine anbete jße3eidjnung für ben tuflifdjen ~nötetidJ be~leIben lilleibe· 
mann iftunb ba~er eoenf 0 ttJie anbete in 3ufunft etttJa auftaudjenbe ttJeitete jßeöeidj· 
nungen fdjon burdj bie jße.fanntmadjung 1J0m 1. mtobet 1903/11. 2'{fJtil190S \Jon bem 
ßeilbieten unb lBetraufen aH3 S)eilmitteI auj3er~alb ber ~{fJoffJefen aUi3gefdjloffen ift./1 
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Manna. 
Methylenum bichloratum. 
Methylsulfonalum (Trionalum). 
Muscarinum. 
Natrium aethylatum. 
Natrium benzoicum. 
Natrium jodatum. 
Natrium pyrophosphoricum ferra-

turn. 
Natrium salicylicum. 
Natrium santoninicum. 
Natrium tannicum. 

*Nosophenum. 
Oleum Chamomillae aethereum. 
Oleum Crotonis. 
Oleum Cubebarum. 
Oleum Matico. 
Oleum Sabinae. 
Oleum Santali. 
Oleum Sinapis. 
Oleum Valerianae. 
Opium, ejus alcaloida eorumque 

salia et derivata eorumque salia. 
(Codeinum, Heroinum, Morphi
num, ;Narceinum, Narcotinum, 
Peroninum, Thebainum, et alia). 

*Orexinum. 
*Orthoformium. 

Paracotoinum. 
Paraldehydum. 
Pasta Guarana. 

*Pelletierinum. 
*Phenacetinum. 
*Phenocollum. 
*Phenylum salicylicum (Salolum). 
*Physostigminum (Eserinum). 
Picrotoxinum. 

*Pilocarpinum. 
*Piperazinum. 
Plumbum jodatum. 
Plumbum tannicum. 
Podophyllinum. 
Praeparam organotherapeutica. 
Propylaminum. 
Protargolum. 

*Pyrazolonum phenyldimethylicum 
(Antipyrinum). 

Radix Belladonnae. 
Radix Colombo. 
Radix Ipecacuanhae. 
Radix Gelsemii. 
Radix Rhei. 
Radix Sarsaparillae. 

Radix Senegae. 
Resina Jalapae. 
Resina Scammoniae. 
Resorcinum pw:um. 
Rhizoma Filicis. 
Rhizoma Hydrastis. 
Rhizoma Veratri. 
Salia glycerophosphorica. 
Salopphenum 
Santoninum. 

*Scopolaminum. 
Secale cornutum. 
Semen Calabar. 
Semen Colchici. 
·Semen Hyoscyami. 
Semen St. Ignatii. 
Semen Stramonii. 
Semen Strophanthi. 
Semen Strychni. 
Sera therapeutica, liquida et sicca, 

et eorum praeparata ad usum 
humanum. 

*Sparteinum. 
Stipites Dulcamarae. 

tStroopal (auch als Heilmittel Stroops 
gegen Krebs-, Magen- und Leber
leiden, auch Stroops-Pulver). 

*Strychninum. 
*Sulfonalum. 
Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
Tannalbinum. 
Tannigenum. 
Tannoformium. 
Tartarus stibiatus. 
Terpinum hydratum. 
Tetronalum. 

*Thallinum. 
*Theobrominum. 
Thioformium. 

*Tropacocainum. 
Tubera Aconiti. 
Tubera Jalapae. 
Tuberculinum. 
Tuberculocidinum. 

tUrea diaethylmalonylica, Acidum 
diaethylbarbituricum (Verona
lum). 

I *Urethanum. 
*Urotropinum. 
Vasogenum et ejus praeparata. 

*Veratrinum. 
Xeroformium. 



Beaufsichtigung des Verkehrs mit Arzneimitteln. 

*y ohimbinum. 
Zincum aceticum. 
Zincum chloratum purum. 
Zincum cyanatum. 

Zincum permanganicum. 
Zincum salicylicum. 
Zincum sulfoichthyolicum. 
Zincum sulfuricum purum. 
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~er buref) botfte'f)enbe ~erorbnung freigegeoene 2lqneibetfe'f)r ftlielt fief) 
in ben ~rogen'f)anbfungen ao, benen fief) a15 oefonbere moart noef) bie 
fogenannten ~rogenfef)ränfe oeigefellt 'f)aoen. ~iefe ®efef)äfte unterliegen 
in \,ßreuflen einer botltlelten ~efief)tigung, einmal unb ~tIJar aUjä'f)rHef) buref) 
~ommiffare ber Drgtlo1i~eioe'f)örbe, unb ~tIJeiten5 in ber ffiege! aIfe brei Sa'f)re 
buref) bie ftaatIief)en 2ltlot'f)efentebifion~fommiffionen. ~ie t1JefentIief)ften 'f)ietüoer 
fotIJie über ben ~etrieo ber ~rogen'f)anbfungen oefte'f)enben tlreuflifef)en ~or~ 
fef)riften finb folgenbe: 

Kin.-Erl., betr. Grundzüge über die Regelung des Verkehrs 
mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken und die Be

aufsichtigung desselben. 
Vom 22. Dezember 1902 und 13. Januar 19101). 

Um die in den einzelnen Landesteilen bestehenden Bestimmungen über 
Einrichtung und Betrieb der Drogen-, Material-, Farben- und ähnlicher 
Handlungen einheitlich zu gestalten, habe ich den Erlaß über die Besich
tigung solcher Handlungen vom 1. Februar 1894 nach Anhörung von Ver
tretern des Apotheker- und des Drogistenstandes einer Umarbeitung unter
worfen. Dabei sind die auf den gemeinschaftlichen Erlaß vom 10. Februar 
1900 erstatteten Berichte in der Weise verwertet worden, daß die von der 
Mehrzahl der Berichterstatter befürworteten Vorschläge tunlichste Berück
sichtigung gefunden haben. 

Im Einverständnis mit den Herren Ministern des Innern und für Handel 
und Gewerbe lasse ich Ew. Hochwohlgeboren die beifolgenden Grundzüge 
über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken 
mit dem ergebensten Ersuchen zugehen, auf Grund derselben in dem dort
seitigen Bezirke, soweit es noch nicht geschehen sein sollte, eine entsprechende 
Polizeiverordnung zu erlassen bzw. bestehende Verordnungen entsprechend 
abzuändern (vgl. § 367 Nr.5 des Reichsstrafgesetzbuchs) 2). 

Für die Ausführung der Aufsicht über die genannten VerkFtufsstellen 
füge ich folgende Anweisung hinzu: 

1. Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Drogen, Gifte oder 
giftige Farben feilgehalten werden, sind nebst den zugehörigen Vorrats
und Arbeitsräumen, sowie dem Geschäftszimmer des Inhabers der Hand
lung unvermuteten Besichtigungen zu unterziehen 3). 

1) )Bg1. ljier3u: Q3etrieMborjdjriften für ~rogen- unb ®iftljanblungen in ~reuj3en. 
Bum ®ebraudje für ®eroeroetreibenbe unb Q3eljörben bearbeitet bon ~. Urban, ffiebaf
tCut an ber ~ljarma3eutijdjen ,8eitung. Q3erlin. )BetIag bon Sulius 6lJringer. 

2) ~erartige ~oIi3eibetorbnungen über ben Q3etrieb bcr ~rogenljanblungen 
hnb in allen lJreuj3ijdjen ffiegierungsoc3iden mit Wusnaljme bon 6igmaringen etIajjen 
luorben. 

3) ~in Whn.-~rr. bom 3. Sanuar 1911 beljnt bie ffiebijionen auf bie jog. ~ental
'l>elJots aus. Sn bem Q:tlaji f)eijit es: 

Euere pp. ersuche ich ergebenst, der Geschäftspraxis der sogenannten Dental. 
Depots und ähnlichen Handlungen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.' Sofern nicht 
feststeht, daß sie ausschließlich Großhandel (Verkauf an Wiederverkäufer) betreiben, 
sind sie gemäß Ziffer 1 des Erlasses vom 22. Dezember 1902 in Verbindung mit dem 



56 IV. Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken. 

Wenigstens einmal jährlich, nach Bedarf aber auch häufiger, sind zu 
besichtigen alle Handlungen, in denen die genannten Waren allein oder 
vorzugsweise feilgehalten werden, ferner solche Verkaufsstellen, deren letzte 
Besichtigungen gröbere Mängel ergeben haben, oder deren Geschäfj:,sbetrieb 
das Vorhandensein von Vorschriftswidrigkeiten vermuten läßt, und endlich 
die Drogenschränke. Bei kleineren Handlungen, namentlich bei solchen, 
in denen die genannten Waren nur vereinzelt neben anderen feilgehalten 
werden, keine Drogenschränke vorhanden sind und der Verdacht von Ord
nungswidrigkeiten nicht vorliegt, darf ein Zeitraum von zwei, ausnahms
weise auch von drei Jahren zwischen zwei Besichtigungen liegen. 

2. Zu Beginn jeden Jahres haben die Ortspolizeibehörden sich mit dem 
zuständigen Kreisarzt darüber ins Einvernehmen zu setzen, welche Ver
kaufsstellen im Laufe des Jahres besichtigt werden sollen. Der streng 
vertraulich zu behandelnde Besichtigungsplan darf bestimmte Ter
mine, an denen die Besichtigungen im Laufe des Jahres stattfinden sollen, 
nicht festsetzen. 

3. Die Besichtigungen erfolgen durch die Ortspolizeibehörde unter 
Mitwirkung des Kreisarztes, der die Besichtigung leitet. Auf dessen 
Erfordern ist zu der Besichtigung größerer Handlungen von der Ortspolizei
behörde ein approbierter, nicht im Drogenhandel tätiger oder tätig ge
wesener Apotheker zuzuziehen l ). In geeigneten Fällen kann seitens der 
Ortspolizeibehörde von der Beteiligung des Kreisarztes an der Besichtigung 
mit dessen Einverständnis abgesehen und statt seiner ein approbierter, 
nicht im Drogenhandel tätiger oder tätig gewesener Apotheker als Sach
verständiger beteiligt werden. 

Besichtigungen an Orten außerhalb seines Wohnsitzes hat der Kreisarzt 
tunliehst gelegentlich der Anwesenheit aus anderweiter Veranlassung vor
zunehmen. 

Ein Apotheker darf an dem Orte, in dem er eine Apotheke besitzt oder 
in einer solchen tätig ist, an der Besichtigung nur teilnehmen, wenn der Ort 
über 20 000 Seelen zählt, auch in solchen Orten ist von der Mitwirkung eines 
dort geschäftlich angesessenen oder in einer Apotheke tätigen Apothekers 
in den Fällen abzusehen, in denen die zu besichtigende Handlung als Kon
kurrenzgeschäft für dessen Apotheke zu betrachten ist. 

Erlasse vom 13. Januar 1910 alljährlich in gleicher Weise, wie die Drogenhandlungen, 
einer Besichtigung zu unterziehen. 

Q:in tueiterer 9Rin.<Q:rI. vom 15. S'uni 1912 tueift bie st'regiiqte an, von jeber ~eft< 
fieHung eine~ ~edaufe~ bem freien ~erfeI)r eniöogener 2lqneimittel bmdj ein 'lJental< 
'1)elJoi· fIber für ben ~meberlaHungi3ort be~ betreffenben '1)ental<'lJelJoti3 öuftiinbigen 
s:ßoliöeivertualtung öm Q:in(eitung ber ftrafredjUidjen ~erfolgung 9Ritteifung öu madjen." 

1) '1)ie lBeftimmungen über bie 2uöieI)ung von 2llJotI)efern al~ ®adjverftiin< 
bige jinb burdj 9Rin.<Q:rI. vom 17. mtober 1912 "ergiinöt" tuorben. 'lJanadj foH bei ben 
lBefidjtigungen ber in ~rage fommenben ~erfauf~ftellen fünftig nadj folgenben @ejidjti3< 
lJunften verfaI)ren tuerben: 

Zu den Besichtigungen sind als Sachverständige außer dem Kreisarzt auch appro
bierte Apotheker hinzuzuziehen. Approbierte Apotheker, die eine Drogenhandlung be
sitzen oder besessen haben, können als Sachverständige zugelassen werden, wenn ihre 
Geschäftsführung bei wiederholten Besichtigungen zu keinerlei Tadel Anlaß gegeben hat. 

'1)ieje lBeftimmung ift aber, tuie ein tueiterer 9Rin.<Q:rI. vom 22. 910vember 1912 
TjervorTjebt, nidjt fo 3u verfteI)en, baf) nun 3u allen lBejidjtigungen von '1)rogenTjanb< 
lungen aUf)er bem st'reii3aröt fieg audj ein 2llJotI)efer 3ugeöogen tuerben müHe. "S)in< 
jidjtlidj ber im Q:in3elfalle öu treffenben Q;ntjdjeibung ber ~rage, ob ein st'rei~aqt 0 b e r 
ein 2llJotI)efer, ober ob beibe ag ®adjverftiinbige I)eran3u3ieI)en finb, bleibt ei3 bei ben 
lBeftimmungen be~ Q;rlaHe~ vom 13. S'anuar 1910." 
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4. über die Besichtigung ist unter Zuziehung des Geschäftsinhabers 
oder seines Beauftragten an Ort und Stelle eine Niederschrift aufzu
nehmen, von welcher dem Geschäftsinhaber auf Antrag kostenpflichtig Ab
schrift zu erteilen ist. 

5. Die Entscheidung darüber, ob den zur Tragung einer Uniform ver
pflichteten Polizeibeamten für die Mitwirkung bei der Besichtigung 
die Anlegung von Zivilkleidern aufzuerlegen oder zu gestatten ist, wird 
Ew. Hochwohlgeboren Ermessen überlassen l ). Die Polizeibehörde wird 
zweckmäßig durch Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft vertreten werden, 
um erforderlichenfalls sofort Beschlagnahmen ausführen zu können. 

6. Bei der Besichtigung ist festzustellen: 
a. Ob der Betrieb nur in den der Polizeibehörde angezeigten Räumen 

stattfindet. Die Durchsuchung anderer Räume darf nur unter Be
obachtung der Vorschriften der §§ 102 und flg. der Reichsstraf
prozeßordnung erfolgen 2). 

b. Ob die Bestimmungen der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901 - R.G.BI. 
S. 380 - innegehalten sind, insbesondere, ob etwa in den Neben
räumen namentlich der Drogenhandlungen Arzneien auf ärztliche 
Verordnungen angefertigt werden. 

c. Ob die Aufbewahrung der Gifte und der Verkehr mit denselben 
den Vorschriften der Polizeiverordnungen über den Handel mit 
Giften vom 22. Februar 1906 entsprechen. Auch die Konzession 
zum Gifthandel ist einzusehen und das Giftbuch nebst Giftscheinen 
auf ordnunngsmäßige Führung zu prüfen. 

d. Die Besichtigung hat sich ferner auf die Aufstellung und Aufbe
wahrung sämtlicher Arzneimittel, der indirekten Gifte und der 
giftigen Farben und Trennung der arzneilichen Stoffe von den 
Nahrungs- und Genußmitteln zu erstrecken. 

e. Auch ist festzustellen, ob die vorgeschriebenen Sondergeräte für 
die Gifte und differenten Mittel (Wagen, Löffel, Mörser) vorrätig, 
gehörig bezeichnet und sauber gehalten sind. 

Präzisierte Wagen und Gewichte, sowie besondere Wagen für unschäd
liche Arzneimittel sind nicht erforderlich. 

Die Vorschriften der Polizeiverordnungen über den Handel mit Giften 
vom 22. Februar 1906 bleiben für die Bezeichnung der Gefäße sowie auch 
im übrigen unberührt. 

7. Bei der Beurteilung der Güte der Waren in denjenigen Hand
lungen, in welchen Arzneistoffe feilgehalten werden, sind nicht so strenge 
Anforderungen zu stellen, wie an die Beschaffenheit der Arzneistoffe in 
Apotheken. 

8. Vorschriftswidrige Waren sind mit zu Protokoll gegebener 
Zustimmung des Geschäftsinhabers oder seines Vertreters zu vernichten; 
falls die Zustimmung versagt wird, sind sie in geeigneter Weise, z. B. durch 
amtliche Versiegelung, bis zur richterlichen Entscheidung aus dem Ver
kehr zu ziehen. 

In dem Strafverfahren ist für den Fall der Verurteilung die Einziehung 
der vorschriftswidrigen Ware nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
zu beantragen. 
-,-~---

1) ~ieröu ocftimmt ber ergän5enbe minAhL bom 17. mtooer 1912: 
Soweit angängig, ist darauf zu achten, daß die Polizei beamten bei den Besichti

gungen Zivilkleidung tragen. 
2) i!iefe >norfdJriften finb in :reil VIII abgebruc!t. 
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Für die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder Irrtum 
beruhender Mängel, geringer Unordnung und Unsauberkeit in den Ver
kaufs- und Nebenräumen hat die Polizeibehörde unter Hinweis auf den 
Befund der Besichtigung Sorge zu tragen. Gröbere Verstöße, erhebliche 
Unordnung und Unsauberkeit sind ernstlich zu rügen und im Wieder
holungsfalle zur Bestrafung zu bringen. 

Wegen der übertretung der Vorschriften der Kaiserlichen Verord
nung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnungen, betreffend 
den Verkehr mit Giften vom 22. Februar 1906 hat die Polizeiverwaltung 
auf Grund des Gesetzes vom 23. April 1883 in Verbindung mit der Aus
führungsanweisung vom 8. Juni desselben Jahres die Strafe festzusetzen, 
wenn nicht nach Beschaffenheit der Umstände eine die Zuständigkeit der 
Ortspolizei überschreitende Strafe angemessen erscheint, in welchem Falle 
die gerichtliche Verfolgung durch den Amtsanwalt zu veranlassen ist. 
Mit besonderer Strenge sind Fälle der Anfertigung von Arzneien zu 
verfolgen; auch ist gegebenenfalls auf Grund des § 35 Abs. 4 der Gewerbe
ordnung für das Deutsche Reich (in der Fassung der Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 26. Juli 1900) zu verfahren. 

9. Der Kreisarzt hat eine Zusammenstellung der unter seiner Leitung 
stattgehabten Besichtigungen in Gemäßheit der Vorschrift des § 55 der 
Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 1. September 1909 Ew. Hoch
wohlgeboren mit dem Jahresberichte einzureichen. 

Gelegentlich der Apothekenbesichtigungen haben die Bevoll
mächtigten auch die hier gedachten Verkaufsstellen einer Besichtigung 
nach vorstehenden Grundsätzen zu unterwerfen und die darüber auf
genommenen Verhandlungen Ihnen einzureichen 1). 

10. Die durch die Besichtigung der Verkaufsstellen usw. entstehenden 
Ausgaben sind als Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung zu betrachten 
und fallen denjenigen zur Last, welche diese Kosten nach dem bestehen
den Rechte zu tragen haben. 

11. Auf Geschäfte, welche ausschließlich Großhandel betreiben, 
finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

Grundzüge über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb 
der Apotheken 2 ). 

1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln außerhalb der Apotheken be
treiben will, hat in Zukunft zugleich mit der durch § 35 Abs. 6 der Reichs
gewerbeordnung vorgeschriebenen Anzeige einen Lageplan und eine 
genaue Angabe der Betriebsräume einschließlich des Geschäftszimmers 
zu den Akten der Ortspolizeibehörden einzureichen. 

Auch die Aufstellung von sogenannten Drogenschränken ist genau 
anzugeben. 

Andere als die bezeichneten Räume dürfen weder als Betriebs- noch als 
V orrats- oder Arbeitsräume benutzt werden. In den Räumen dürfen, abgesehen 
von Warenproben, nur Waren vorhanden sein, die feilgehalten werden. 

1) Sn Übereinftimmung IJiermit fagt bie 2l"ntueifung für bie amtHcf)e 5Seficf)< 
tigung ber 2l",potIJefen bom 18. ~ebruar 1902 (f. steH XVIII) in: 

§ 27. Soweit möglich, haben die Bevollmächtigten auch Drogenhandlungen, 
welche an demselben Orte sich befinden wie die besichtigten Apotheken, nach den 
darüber bestehenden Vorschriften zu besichtigen. 

2) Sn ber burcf) WlinA~rr. bom 17. Dftober 1912 geänberten ~affung. 



Grundzüge über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln. 59 

2. Sämtliche Betriebsräume müssen geräumig, während der Benutzung 
genügend erhellt sein und ebenso wie die Behälter für Arzneimittel stets 
ordentlich und sauber gehalten werden. 

3. Die Vorräte von Arzneimitteln müssen sich in dichten, festen Be
hältern befinden, die mit festen, gut schließenden Deckeln oder Stöpseln 
versehen sind, oder, soweit sie Schiebladen darstellen, von festen Füllungen 
umgeben sind oder dichtschließende Deckel besitzen. 

Die Behälter sind mit fest an ihnen haftenden lateinischen und deutschen 
Bezeichn ungen, in gleicher Schriftgröße, die dem Inhalte entsprechen, 
in haltbarer schwarzer Schrift auf weißem Grunde zu versehen. Als fest 
haftende Bezeichnungen genügen für Ballons und ähnliche Gefäße auch 
sicher mit dem Aufnahmebehältnis verbundene Anhängeschilder. Bezeich
nungen in anderen Sprachen sind unzulässig. Zur Herstellung der Bezeich
nungen kann, sofern es die bisher bestehenden Polizeiverordnungen schon 
gestatteten, bereits vorhandenen Handlungen eine übergangszeit bis zum 
31. Dezember 1912 gewährt werden; neue Einrichtungen sind dagegen den 
Bezeichnungsvorschriften sogleich unterworfen. 

Arzneimittel, die lediglich für den Gebrauch in der Tierbehandlung als 
Heilmittel dem freien Verkehr überlassen sind, müssen auf den V orrats
behältern und Abgabegefäßen oder -umhüllungen über oder unter der 
sonstigen Aufschrift mit dem deutlich lesbaren Vermerk "Tierheilmittel" 
versehen sein. 

4. Die Behälter sind im Verkaufsraume wie in den Vorratsräumen nach 
dem lateinischen Alphabet in Gruppen, die der Art der Behälter ent
sprechen, übersichtlich einreihig und von anderen Waren getrennt zu ordnen. 

5. Arzneimittel, die gleichzeitig als Nahrungs- oder Genußmittel 
dienen oder technische Verwendung finden, brauchen, wenn dieser Ver
wendungszweck überwiegt, nicht wie Arzneimittel bezeichnet und diesen 
nicht eingereiht zu werden. 

6. Verschiedene Arzneimittel in einem Behälter aufzubewahren, ist 
verboten. Dagegen darf dasselbe Arzneimittel in ganzer, zer
kleinerter oder gepulverter Ware in gesonderten Fächern desselben 
Behälters aufbewahrt werden, und zwar auch in abgeteilten Mengen, falls 
die Ware in besondere Umhüllungen oder in bezeichnete Papierbeutel ein
geschlossen ist. 

7. Auf den Umhüllungen oder Gefäßen, in denen die Abgabe von 
Arzneimitteln erfolgt, ist spätestens bei der Abgabe der deutsche Name des 
darin abgegebenen Arzneimittels deutlich zu verzeichnen. Werden Arznei
mittel in abgefaßter Form vorrätig gehalten, so müssen sie übersichtlich 
geordnet, ohne daß jedoch einreihige Aufstellung erforderlich ist, und vor 
Staub geschützt aufbewahrt werden und auf jedem einzelnen Gefäß oder 
jeder sonstigen Packung die deutliche deutsche Aufschrift des Inhalts 
tragen. 

8. Die vorhandenen Arzneimittel müssen echt, zum bestimmungs
gemäßen Gebrauch geeignet, nicht verdorben und nicht verunreinigt sein 1). 

1) ilCac!) älUei 9:nin"(~rIafien bom 13. \5ebtuat 1906 unb bom 12. 9:nai 1911 finb mit 
benatutiettem ~hanntlUein fOlUie mit 9:netI)~laUoI)ol unb metI)~la1foI)olI)al. 
tigen s:j3rä,patClten (6,pritol, 6,pititogen ufltJ.) I)ergeftellte Sjeilmittel, jelbft ltJenn fie nur 
äum äufletlic!)en @ebrauc!)e beftimmt finb, al5 ec!)t unb 5um @ebtCluc!)e geeignet nic!)t 
an3ufeI)en. ,,6ie bütfen baI)et aUfletI)alb bet 2l,potI)efen ebenjoltJenig ltJie in biefen jelbft 
abgegeben lUerben." S'n beiben s:j3unften finb in ber )8ranntltJeinfteuergefe~gebung 
(f. :reH VII) ieN ausbrücfHc!)e l8erbote mit ftrenger 6trafanbroI)ung enff)alten. 
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9. Den Besichtigungsbevollmächtigten steht das Recht der Pro be
entnahme von Waren zu. 

10. Auf Geschäfte, die ausschließlich Großhandel betreiben, finden 
die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung. 

11. Unberührt bleiben die Vorschriften der Landespolizeiverordnung 
vom 22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften (Med. Min.-Bl. 
S. 115). 

Min.-Erl., betr. die Überwachung der Schrankdrogisten. 
Vom 5. Juli 1898. 

Um den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gefahren, welche durch 
die neuerdings immer mehr aufkommenden sogenannten Schrankdro
gisten herbeigeführt werden, wirksam zu begegnen, ersuchen wir ergebenst, 
die nachgeordneten Behörden, insbesondere auch die Medizinalbeamten zur 
strengsten Handhabung der folgenden Maßnahmen zu veranlassen: 

Den Vorschriften über Besichtigung der Drogen- und ähnlicher 
Handlungen vom 1. Februar 1894 1 ) unterliegen auch die Schrankdro
gisten ; dieselben sind nach § 35 Abs. 4 und 6 der Reichsgewerbeordnung 
(Novelle vom 6. August 1896) verpflichtet, den Handel mit Drogen und 
chemischen Präparaten, welche zu Heilzwecken dienen, der zuständigen 
Behörde anzumelden, widrigenfalls gemäß § 148 Ziffer 4 der Gewerbe
ordnung auf Geldstrafe bis zu 150 Mark und im Unvermögensfalle auf 
Haft bis zu vier Wochen erkannt werden kann. Ergibt die Besichtigung, 
daß die Handhabung des Gewerbebetriebes Leben oder Gesundheit von 
Menschen gefährdet, so ist der Handel laut § 35 der Gewerbeordnung zu 
untersagen. In dieser Beziehung kommt namentlich die mittelbare Ge
fährdung in Frage, insofern die rechtzeitige Anrufung des Arztes verzögert 
oder verhindert wird. Jene Gefährdung wird nicht nur durch Schrank
revisionen, sondern auch durch die anderweitig bekannte Art und Weise 
des Arzneiverkaufs festzustellen sein. Die Polizeibehörde wird die Bean
tragung der Untersagung des Handels schon dann in Erwägung zu ziehen 
haben, wenn nach ihren Ermittlungen der Schrankdrogist auch bei 
schweren, einen Arzt unbedingt erfordernden Krankheiten 
Arzneien verkauft. 

Durch eine scharfe Kontrolle der Erfüllung der Anzeigepflicht, durch 
häufige und unerwartete eingehende Besichtigungen seitens der berufenen 
sachverständigen Personen, sowie durch Untersagung des Gewerbebetriebes 
in jedem Falle, in dem Leben oder Gesundheit von Menschen durch die 
Art der Ausübung des Betriebes gefährdet werden, wird es voraussichtlich 
gelingen, die Ausschreitungen der Schrankdrogisten und ihrer Lieferanten 
zu verhüten. 

v. Militär-Apothekenwesen. 
Sn ber beutfcljen mrmee gibt e5 folgenbe mrten 9RilitäralJot1)efer: 
a. j8 ei m B anb 1) e er: Q;iniä1)rig~freittJimge 9RilitäralJot1)efer, ®taMalJot1)efer, 

SforlJ5ftaMalJot1)efer, 1. DbetftaMaj:Jotf)efer; ba5u bie ~rj:Jotf)efer be~ )Seut:1auoten~ 
ftanbe5: UnteralJot1)efer unb DberalJotf)efer. 

1) Se~t 22. SDeöemoer 1902 un'o 13. Sanuar 1910 (f. @leite 55). 
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b. ,Jn ber Wearine: W1atineftaMavot~efer, W1arineobetftabßavot~efer. @in· 
jä~rig~freiwi1fige mvot~efer unb W1i1itäravot~efer beß )Seurlaubtenftanbeß gibt eß 
in ber W1arine nicf)t. 

'!lie einjä9rig~freiwiHigen W1i1itäratJot~efer unb Unteravot~efer finb ~er, 
fonen beß 1S01batenftanbeß, bie Dberavot~efer, IStaM~ unb SforVßftaMatJot~efer 
fowie bie W1arineftaM~ unb W1arineobetftaMavot~efer obere W1ilitärbeamte, ber 
DberftaMatJotl)efer .8itJilbeamter ber W1HitärtJerwaltung, ber @outJerttemeng~ 
avot~efer in ~fingtau .8itJilbeamter ber @outJememenißtJerwaltung . 

.8um '!lienft alß einjä9rig~freiwiHige W1ifitäratJot~efer werben nur fold)e 
öum einjä()rig~freiwif1igen '!Iienft berecf)tigte junge 2eute augelaffen, welcf)e be~ 
reitß ein ~albeß ,Ja~r mit ber )fiaffe gebient, baß militärifcf)e '!Iienftöeugniß unb 
bie ~rtJtJrobation aiß mtJot~efer erworben ~aben. 

'!lie )Seftimmungen über bie W1ifitärbienftvflicf)t im alfgemeinen unb ben 
einjä~rig~freiwif1igen '!lienft im befonberen finb niebergelegt in ber '!l e u t f cf) e n 
)fie ~ ro rb n lt ng. g)ie wicf)tigften ~unHe, bie ~ier intereffieren, finb folgenbe: 

Deutsche Wehrordnuug. 
In der Fassung der Bk. vom 22. Juli 1901 (R.Z.BI. Nr. 32). 

§ 29. Vorläufige Entscheidungen. 4. Zurückstellung über das 
dritte Militärpflicht jahr 1) hinaus ist durch die Ersatzkommission zulässig ... 
c. infolge erlangter Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste und zwar 
bis zum 1. Oktober des siebenten Militärpflicht jahres (§§ 32, 5 und 93) 2). 
Auch in diesen Fällen darf die Zurückstellung in der Regel nur von Jahr 
zu Jahr erfolgen. (Siehe jedoch § 93, 2 und 3) . 

. 5. Zurückstellung wird von derjenigen Ersatzkommission verfügt, in 
deren Bezirke der Militärpflichtige gestellungspflichtig ist (§ 26, 2). 

7. Zurückstellungen Militärpflichtiger auf Grund besonderer im Ge
setze nicht ausdrücklich vorgesehener Verhältnisse können ausnahmsweise 
von der Ersatzbehörde dritter Instanz 3 ) bis zum dritten Militärpflicht jahre 

1) ~ie jffieqwrbnung unterfdjeibet folgenbe aHgemeine jßegriffe: 
jffieqrp flidj t, bon boHenbetem 17. bi~ öum boHenbeten 45. 2eben~jaqtc: 
WH Ht ä r p f lidj t tJom 1. 0'anuar bei3jenigen Sl'alenberjaqrei3, in roeldjem bai3 20. 2c~ 

bensjaqr boHenbet roirb, biil öut enbgültigen C:rntldjeibung über bie ~ienftberpflidjtung. 
~ie jffieqrpflidjt ßerfällt in: 

1. ~ienft.\Jflidjt, tJom boHenbeten 20. 2eben~jaqr bis öum 31. Wlät& besjenigcn 
Sl'alenberjaqreil, in Iveldjem bai3 39. 2cbeniljaqr tJoUenbet roirb; He befteqt auil: 
a. ~ienftpflidjt im fteqcnben &jene, 7 0'aqre tJon ~ienfteintritt an, um~ 

fajit aftitJe ~ienftpflidjt unb ffieletbepflidjt. 
b. 2anbroeqr.\Jflidjt, 1. WUfgebot 5 0'aqrc, II. Wufgebot bi~ &um 31. Wlärö 

beiljenigen Sl'alenberjaqte~, in roefdjem bai3 39. 2ebeni3jaqr boHenbet roirb. 
c. C:rrfa~refertJePflidjt, 12 0'aqre bom 1. Dftober be~ienigen Sl'arenberjaqrei3 

ab, in roefdjem ba~ 20. 2ebeni3jaqr tJoHenbet rohb. 
2. Banbftutmpflidjt, 1. Wufgebotil bom boUenbeten 17. Bebeni3jaqte bis ilum 

31. Wlätil bei3jenigen Sl'alenberjaqtei3, in roefdjem bas 39. Bebensjaqt boH~ 
enbet roirb. 11. WUfgebots bis ilum bollenbeten 45. 2ebeni3jaqte. 

2) ~M ift bai3 0'aqt, in roeldiem bai3 26. Bebensjaqr boUenbet rohb. 
3) ~ie C:rrf a~ b e qötben ilerfaUen in C:rtfa~beqörben ber Wlinifterialinftanil, C:rrfa~. 

beqörben ber brUten 0'nftanil, Dber.C:rrfa~fommif\ionen (ilroeite 0'nftanil), C:rrfa~fommif\ionen 
(erfte 0'nftanil). 0'n ben einileInen C:rrfa~beilitfen fteqt ber fommanbierenbe @encral 
bes Wtmeeforpil in @emeinfdjaft mit bem ~qef ber \ßrotJin&iaI. ober 2anbeiltJerroaItung!3~ 
beqörbe, fOfern nidjt qierfür in einöeInen jßunbei3ftaaten befonbere jßeqörben befteUt 
finb, ben C:rrla~angefegenqeUen aIi3 "C:rrfa~beqötbe brliter 0'nftan3/1 tJor (lffieqt
orbnung § 2). 
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verfügt werden. Ferner kann die Ersatzbehörde dritter Instanz Zurück
stellungen der zum einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigten 
über die in Ziffer 4c erwähnte Frist hinaus ausnahmsweise, in der Regel 
von Jahr zu Jahr, bis zum 1. Oktober des neunten Militärpflicht jahres ge
nehmigen 1). 

Zurückstellungen Militärpflichtiger über die in Abs. 1 sowie die in 
Ziffer 3 und 4a und b erwähnten Fristen hinaus können ausnahmsweise 
von der Ministerialinstanz genehmigt werden. Solche Zurückstellungen 
sind seitens der Ersatzkommission auf dem Instanzenwege zu beantragen. 
Die Zurückstellung ganzer Berufsklassen auf Grund dieser Bestimmung 
ist unzulässig. 

8. Nach Eintritt einer Mobilmachung 2) verlieren alle Zurückstellungen 
ihre Gültigkeit. Sie können jedoch durch die Ersatzkommission (Ziffer 5) 
und zwar für die Zeit bis zum nächsten Musterungsgeschäfte von neuem 
ausgesprochen werden. 

§ 32. Zurückstellung in Berücksichtigung bürgerlicher Ver
häl tnisse. 1. Zurückstellungen in Berücksichtigung bürgerlicher Verhält
nisse finden auf Ansuchen (Reklamationen) der Militärpflichtigen oder deren 
Angehörigen statt. 

2. Es dürfen vorläufig zurückgestellt werden: . " f. Militärpflichtige, 
welche in der Vorbereitung zu einem bestimmten Lebensberufe oder in der 
Erlernung einer Kunst oder eines Gewerbes begriffen sind und durch eine 
Unterbrechung bedeutenden Nachteil erleiden würden. 

5. Im dritten Militärpflicht jahre muß über die in Berücksichtigung 
bürgerlicher Verhältnisse Zurückgestellten endgültig entschieden werden. 
Auf die unter 2f aufgeführten Militärpflichtigen finden die Bestimmungen 
des § 29 Ziffer 4 b oder c Anwendung. 

§ 88. Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst. 1. Die 
Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst wird durch Erteilung eines 
Berechtigungsscheines zuerkannt. 

2. Die Berechtigungsscheine werden von den Prüfungskommissionen 
für Einjährig-Freiwillige (§ 2, 7) erteilt. 

§ 89. Nachsuchung der Berechtigung. 2. Die Berechtigung wird 
bei derjenigen Prüfungskommission für Einjährig-Freiwillige nachgesucht, 
in deren Bezirk der Betreffende gestellungspflichtig sein würde (§§ 25 und 26), 
sofern er bereits das militärpflichtige Alter erreicht hätte. 

3. Wer die Berechtigung nachsuchen will, hat sich spätestens bis 
zum 1. Februar des ersten Militärpflicht jahres bei der unter Ziffer 2 
bezeichneten Prüfungskommission schriftlich zu melden. 

Zwischen dem 1. Februar und dem 1. April des ersten Militärpflicht
jahres eingehende Meldungen dürfen ausnahmsweise von der Prüfungs
kommission berücksichtigt werden (Ziffer 1). 

§ 93. Pflichten der zum einjährig-freiwilligen Dienste Be
rechtigten. 2. Beim Eintritt in das militärpflichtige Alter haben sich die 
zum einjährig-freiwilligen Dienste Berechtigten, sofern sie nicht bereits vorher 
zum aktiven Dienste eingetreten sind, sowie diejenigen Militärpflichtigen, 
welche gemäß § 89, 3 die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste 
bei der Prüfungskommission nachgesucht haben, bei der Ersatzkommission 
ihres Gestellungsorts (§ 26, 2) schriftlich oder mündlich unter Vorlegung 

1) ~ai3 ift bai3 .;5a~r, in weldjem bai3 28. 2ebeni3ia~r ooUenbet wirb. 
2) Über bie ffiücfwirfung einer WlobiImadjung aUf bie m1Jot~efer bei3 jBeutIaubten. 

ftanbei3, f. @leite 77. 
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ihres Berechtigungsscheins, sofern ihnen derselbe bereits behändigt ist, bzw. 
unter Vorlegung des Zeugnisses über die bestandene Prüfung zum See
steuermann oder über die bestandene Vorprüfung zum Schiffsingenieur 
(§ 88, 3) zu melden und ihre Zurückstellung von der Aushebung zu be
antragen. 

3. Sofern sich die Betreffenden im Besitze des Berechtigungsscheins 
befinden, werden sie durch die Ersatzkommission bis zum 1. Oktober ihres 
vierten Militärpflicht jahrs, d. i. des Jahres, in welchem sie das 23. Lebens
jahr vollenden, zurückgestellt. 

4. Versäumnis der unter Ziffer 2 festgesetzten Meldung hat, sofern 
nicht auch der unter Ziffer 3 angegebene Zeitpunkt überschritten wird, 
nicht den Verlust der Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienste, wohl 
aber eine Bestrafung wegen Verstoßes gegen die Melde- und Kontrollvor
schriften (§ 26, 7 erster Absatz) zur Folge. 

6. a. Eine weitere Zurückstellung durch die Ersatzkommission ist bis 
zum 1. Oktober des siebenten Militärpflicht jahrs, d. i. des Jahres, 
in welchem das 26. Lebensjahr vollendet wird, ausnahmsweise 
und zwar in der Regel nur von Jahr zu Jahr zulässig. 

b. Im übrigen siehe § 29, 7 zweiter Absatz. 
c. Die Zurückstellung muß rechtzeitig bei derjenigen Ersatzkommis

sion nachgesucht werden, welche die erste Zurückstellung ver
fügt hat. 

d. Die Einreichung eines Gesuchs um weitere Zurückstellung entbindet 
nicht von der Verpflichtung der Meldung zum Dienstantritte bei 
einem Truppen-(Marine-)teile(Ziffer 8). 

8. Wer den Zeitraum der ihm gewährten Zurückstellung verstreichen 
läßt, ohne sich zum Dienstantritte zu melden, oder nach Annahme zum 
Dienste sich rechtzeitig zum Dienstantritte zu stellen, verliert die Berech
tigung zum einjährig-freiwilligen Dienste. Letztere darf nur ausnahms
weise durch die Ersatzbehörde dritter Instanz, welche der unter Ziffer 6c 
bezeichneten Ersatzkommission vorgesetzt ist, ... wieder verliehen werden. 

§ 94. Meldung Einjährig-Freiwilliger zum Diensteintritte. 
1. Der Diensteintritt Einjährig-Freiwilliger findet alljährlich bei sämtlichen 
Waffengattungen am 1. Oktober, sowie bei einzelnen durch die General
kommandos zu bestimmenden Infanterietruppenteilen (Bataillonen) am 
1. April statt. Ausnahmen hiervon können nur durch die Generalkom
mandos verfügt werden. 

Der Diensteintritt der Einjährig-Freiwilligen bei der Marine erfolgt 
nach den in der Marineordnung enthaltenen Bestimmungen. 

2. Die Meldung zum einjährig-freiwilligen Dienste kann zu den unter 
Ziffer 1 genannten Zeiten und im Laufe des den einzelnen Terminen voran
gehenden Vierteljahrs erfDlgen. In begründeten Ausnahmefällen darf diese 
Frist im Interesse der Bewerber bis zu einem halben Jahre vor dem Ein
stellungs termine durch die Generalkommandos verlängert werden 1). 

Bei der Meldung ist der Berechtigungsschein und ein obrigkeitliches 
Zeugnis über die sittliche Führung seit Erteilung der Berechtigung 
vorzuzeigen. 

'!>ie flerfönIidjen, '!>ienfi~ unb ~infommen~ber1)ältniffe ber WUlitäraflot1)efer 
finb frufammenfaffenb burdj eine st'abinett~orber bom 14. ?mai 1902 geregelt, 
ttJeldje folgenbermaj3en lautet: 

1) Biffet 2 in oet \)-afiung oet ~efanntmad)unn born 25. WUit5 1904. 
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Persönliche, Dienst- und Einkommensverhältnisse der 
Jlilitärapotheker. 

Kabinettsorder vom 14. Mai 1902 (A.V.BI. S. 161). 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
Die Militärapotheker werden dem Sanitätskorps angegliedertl). Ihre 

Dienst- und Rangverhältnisse regeln die beiliegenden Ergänzungsbe
stimm ungen zur Verordn ung über die Organisation des Sanitäts
korps vom 6. Februar 1873 und die zugehörigen übergangsbestim
mungen. 

Gleichzeitig genehmige Ich die anliegenden .Änderungen der Heer
ordnung nebst übergangsbestimmungen mit der Maßgabe, daß die 
neuen Vorschriften über die Dienstpflicht der einjährig-freiwilligen Militär
apotheker vom 1. April 1903 ab in Kraft treten. Alle über denselben Gegen
stand früher erlassenen Vorschriften sind aufgehoben. 

Das Kriegsministerium hat das Weitere zu veranlassen 2). 

Anlage I. 

I. Ergänzungsbestimmungen zur Verordnung über die Organisation 
des Sanitätskorps vom 6. Februar 1873. 

§ 1 erhält folgenden Zusatz: 
Dem Sanitätskorps sind die Militärapotheker angegliedert. 

Hinter 
§ 42 ist zu setzen: 

Vierter Abschnitt. 
Dienstverhältnisse, Rang und Ergänzung der Militärapotheker. 

Einteilung der Militärapotheker. 

§ 43. Zu den Militärapothekern gehören: 
a. als obere Militärbeamte Korpsstabsapotheker, Stabsapo

theker, Oberapotheker; 
b. als Personen des Soldatenstandes Unterapotheker, einjährig

freiwillige Mili tära pothe ker. 

1) ~ail CSanitätilforjJil befteqt nad) § 1 ber 58erorbnung bom 6. lYebruar 1873 
a. auil ben im Dffiöimange fteqenben 9JHHtäräqten - bem CSanitätiloffiöierfurjJil -; 
b. ben im Unteroffiöimange fteqenben illCilitäräqten, ben BaIJarettgeqilfen unb miIi< 
tärifd)en $franfenltJättern. Wn bet CSjJi~e beil CSanitätilforjJil fteqt bet @enetalftabilatlJt 
bet Wtmee alil Q::qef beilfelben. 

2) }Bei 58etö(fentlid)ung ber $fabinettilorbet gab ber $friegi3miniftet unter bem 29. illCai 
1902 befannt, "baa bufolge Wletqöd)fter $fabinettilorber bom 10. WjJril1902 ber Dber< 
ftabilajJotqefer im $friegilminifterium im unmittelbaren 58etfeqr mit ben ~rujJjJen bie 
Uniform bet ~orjJ~ftaMajJotqefer mit ben feinem iRange entfjJred)enben WbIJeid)en an< 
legen batf." Ubet iRang unb Uniform bei3 Dberftab;3ajJotqefer;3 erging folgenbe be< 
fonbete $fabinett;3orber: 

Kabinettsorder, betr. Rang und Uniform des Oberstabsapothekers. 
Vom 17. Januar 1907. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1. dem Oberstabsapotheker im Kriegsministerium wird der Rang der Räte 

IV. Klasse der höheren Provinzialbeamten beigelegt; 
2. der Oberstabsapotheker erhält die Uniform der Korpsstabsapotheker mit 

den seinem Range entsprechenden Abzeichen (Epauletten mit silbernen Fransen 
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§ 44. Jedem Sanitätsamt ist zur Bearbeitung der pharmazeutischen 
und chemischen Arbeiten ein Korpsstabsapotheker zugeteiltl). 

Die Stabsapotheker sind den Chefärzten in größeren Garnison
lazaretten zur Leitung des pharmazeutischen Dienstes unterstellt und unter
stützen die Korpsstabsapotheker bei chemischen Arbeiten 2). 

Die Oberapotheker und Unterapotheker, soweit sie nicht zu 
übungen einberufen sind, gehören dem Beurlaubtenstande an und sind für 
den pharmazeutischen Dienst im mobilen Verhältnis bestimmt. über den 
Sanitätsdienst sämtlicher Militärapotheker vgl. F.S.O. u. K.S.O. 

§ 45. Apotheker, Apothekergehilfen, - Lehrlinge und - An
wärter 3), welche die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst haben, 
genügen ihrer aktiven Dienstpflicht entweder 

a. ganz mit der Waffe oder 
b. ein halbes Jahr mit der Waffe 4 ) und, wenn sie das Dienstzeugnis 

(vgl. § 4)5) erlangt und die Prüfung als Apotheker 6) bestanden 

und geflochtenen Achselstücken) und zwei g~stickten silbernen Litzen am 
Kragen und an den Armelaufschlägen des Waffenrocks; außerdem die Gala
hose. 

~ei ~efanntgabe biefet ütbet bemetfte ber Sh'ieg5miniftet unter bem 27.3'a" 
nuat 1907 ba&u: 

Die Galahose für den Oberstabsapotheker besteht aus langer Tuchhose von 
schwarzem Grundtuche mit je 4 cm breitem Streifenbesatz von karmesinrotem Samt 
an den beiden äußern Seiten, mit Abstand von 0,5 cm von dem Vorstoße in den Seiten· 
nähten angebracht. 

1) mujierbem ift im mebißinifdjen Unterfudjung~amt ber Sl'aifer.jffiil~eIm5" 
mfabemie in ~er1in foroie beim Sl'ommanbo ber @Sdju~tru~~en im ffieidj~folonialamt je 
ein Sl'or~~ftab~a~ot~efer angefteHt. '1>ie @efamt&a~l ber Sl'or~~ftab~a~ot~efer beträgt bem
uadj im '1>eutfdjen ffieidje 27. 

2) ~lnjierbem linb gegcn\l1ädig ein @SlaMa~ot~efet bei ber Sl'aifer"jffiil~elmil-9Ha. 
bemie in ~edin unb ßIl1ei @StaMa~ot~efer in ber @Sdju~ttUlJlJe für @Sübroeftaftifa tätig 
(in jffiinb~uf unb Sl'ectmanni3~OOlJ). '1>ic @ciamt&a~l ber aftiben @StaMa~ot~efet beträgt 
ßur~cit 31. '1>odj foUen in beu nädjften ~tagia~ren ini3gefamt 11 roeitere @StaMa~ot~efet
fleHen geldjaffen' roetben. 

3) Über m~ot~eferanroärter bgl. jyujinote 1 auf @Seite 75. 
4) ~ei ime1bung &um ~intritt ift bem betreffenben mbjutanten gleidj mit&utcilen, 

baji man bail 5roeite Sjalbja~r alil imilitäralJot~efer bienen rooUe. 
5) '1>ail '1>ienftileugni5 ift nadj § 4 ber ~etorbnung "ein bon ben militärifdjen 

~orgefe~ten aUi3geftenteil '1>ienftöeugniil/l, in roe1djem aUilgef~rodjen roirb, baji bie in 
ber mbleiftung i~rer '1>ienft~flidjt begriffenen jungen ,Beute, "nadj i~ret jyü~rung, '1>ienft
a~lJmation, ~~arafter unb @ejinnung für roürbig, joroie audj nadj bem @rabe ber er" 
roorbenen '1>ienftfenntnijfe für qualifißiert eradjtet roerben, bereinft bie @SteHung eineil 
militärijdjen ~orgeje~len im @Sanität5bienft ßU beffeiben. /I Um bai3 ljroeite Sjalbja~r alil 
imilitära~ot~efer bienen &U fönnen, ilt a110 ~infidjmdj ber militärifdjen Oualififation 
nut bie (Erlangung beil '1>ienflljcugniffe5, nidjt aber bie 18eförberung i\um @efreiten bor
gefdjrieben. jffier bai3 '1>ienftöeugniil nidjt erlangt, muji audj ba5 5roeite Sjalbja~r fofort 
unter ber jffiaffe roeiter bienen. 

6) mlil bie Sl'abinettilotber bom 14. imai 1902 edaffen rourbe, roar nadj ber geltenben 
lJIjatmaljeutijdjen I,ßrüfungilborfdjtift bail ~efte~en ber I,ßrüfung alil m~ot~efer mit bet 
(Er!angung bet m~~robation ibentifd). 91adjbem bie unterbeffen in Sl'raft getretene 
I,ßrüfung50rbnung bom 18. imai 1904 borgejdjrieben ~at, baji bie mWcobation erft nadj 
einer aUf bie I,ßrüfung folgenben mit (Erfolg 5urücrgelegten öroeijä~rigen 1Jraftifdjen %ätig
feit erteilt ItJirb, muj3 obige ~eftimmung ba~in aufgefaj3t roerben, baji nidjt me~r bai3 
~efteIjen ber 1J~armaöeutifdjen @Staat51Jrüfung, fonbern erft bie Cl:tlangung ber m1J~ro
bation alil m1Jot~efer 5um Wbbienen beil 5roeiten Sjalbja~ril ali3 imilitärapot~efer be
redjtigt. '1>ieil geIjt auel) auil § 21 ber Sjeerorbnung beutlidj IjertJOr (f. @Seite 75). 

Böttger -Urban, Apothekengesetze. 5. Auf!. 5 
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haben, ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke als einjährig-frei
willige Militärapotheker. 

Behufs Erlangung des Zeugnisses über die bestandene Prüfung als 
Apotheker werden die unter b Bezeichneten, wenn sie ein halbes Jahr 
mit der Waffe gedient und das Dienstzeugnis erlangt haben, unter V or
behalt der Ableistung des Restes der aktiven Dienstzeit als Sanitätsmann
schaften zur Reserve beurlaubt. 

Den Rest ihrer aktiven Dienstzeit müssen sie spätestens im letzten 
Halbjahre ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere 1) ableisten. Sie haben 
sich daher nach erlangter Approbation spätestens 9 Monate vor Ablauf 
ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere durch ihre Kontrollstelle bei 
dem Generalarzt des Armeekorps, in dessen Dienstbereich sie einzutreten 
wünschen 2), zur Einstellung als einjährig -freiwillige Militärapotheker zu 
melden 3). 

Einjährig-freiwillige Militärapotheker können durch den Generalstabs
arzt der Armee vom Orte ihres Diensteintritts im Falle dienstlicher N ot
wendigkeit versetzt werden. Sie erhalten in solchen Fällen eine tägliche 
V ergütung4 ). 

1) SDie ,3uge1)örigfeit llum fte1)enben Sjeer bauert lieben 3a1)re unb luitb nad) 
bem ttJirflid) erfolgten SDienfteintritte mit ber Wlallgabe bered)net, ball biejenigen Wlann< 
Id)aften, ttJeld)e mit ber ,3eit bom 2. mtober bis 31. Wlärll eingefteHt ttJerben, a15 am 
bor1)erge1)enben 1. DHober eingefteflt gelten (?me1)rorbnung §§ 6 unb 7). SDer letlte Wlelbc< 
termin 3um Q:intritt ag einjä1)rig<freittJiHiger WliHtärajJot1)efer ift banad) 61/ 4 3a1)re nad) 
bem aUf biefe ?meife bered)neten SDienfteintritt bei ber ?maffe (1. aud) Sjeerorbnung § 21, 3). 

2) WjJjJrobierte WjJoff]efer Wnnen, fofern jie ffieid)~ange1)ötige finb unb i1)ren ?mo1)n< 
\i~ in ~urojJa 1)aben, aUf begrünbeten Wntrag mit @ene1)migung bes Shiegsminifterium!3 
unb be~ st'ommanbo~ ber 6d)u~trujJjJen bas öttJeite Sjalbjal)r H)rer SDienftjJfIid)t ag eilt< 
jä1)rig<freittJiHige WlifitärajJot1)efer in ber 6d)u~trujJjJe für SDeutfd) < 6übltlcftafrifa 
genügen. 3u biefem 3ttJede ift ein entfiJredjenbe>3 @efudj an ba>3 öu[tänbige Q3eöirfs< 
fommanbo öu ridjtcn, ttJcfdjes ben Wntragftener auf %roiJenbienftfälJigfeit unterfudjen 
fällt unb bei günftige m WusfaH biefer Unterfud)ung ba~ ?meHere ttJegen ber Q:inftenultg 
beranfallt. 

3) '1las jßewid)niß berjenigen @arnifonorte bllttJ. @arnifonla~arette im '1leutfd)en 
ffieidjc, bei ttJeld)en bie Wnftellung bon einjä1)rig<freittJiHigen WlilitärajJot1)efern 
ftattfinbet, ift in jebem ,3a1)rgange bei3 ~1)armaöeutifd)en st'afenberi3 (jßerIag bon 3uIiU>3 
6jJringer, Q3erIin) abgebrucft. 

'1lie 3a1)1 ber bei einem @ornifonla3arett ein3ufteHenben WliHtärojJot1)efcr rid)tet 
fitf) nad) § 96, 4 Wnmetfung ber iYriebeni3fanitäti3orbnung. 3n ber ffiegel er1)alten @or< 
nifonlallorette mit einer 9'lormaIfranfen3a1)1 bon 71-120 einen, bon 120-240 3ttJei unb 
bon 241 unb barüber brei WliHtärajJot1)efer; bod) fann unter befonberen Umftänben 
bie Q:infteHung einer grölleren Wn3a1)1 bon WlHitärajJot1)efern in bie @arnifonlaöaretie 
mit ,3uftimmung ber WlebiöinalabteiIung bei3 st'riegi3minifteriumi3 erfolgen. '1len @arnifon< 
loöaretien mit 6anitätsbeiJot unb 1)~gienifd)<d)emifd)er Unterfud)ungsfleHe, fottJie ben< 
jenigen mit I)~gienifd)<d)emifd)em ,\:laboratorium ttJirb je ein WlHitärajJot1)efer befonbers 
geluä1)rt. SDie in bem mebiöinifd)en Unterfud)ungsamte bei ber st'aifer ?mif1)e1ms<9Uabemic 
unb in ben 1)~gienifd)<d)emifd)en Unterfud)ungi3fteHen berbrad)te '1lienflßcit fann bis ßlt 
einem I)afben 3aI)re auf bie iJroftifdje %ätigfeit für bie jßorbcreitung ßUt .paujJ!lJrüfung 
ag 9'la1)rungsmitte1d)emifer in 9Xnred)nung gebrad)t ttJerben. '1lem @eludj Um Q:infteHung 
afs einjä1)rig<freittJiHiger WlifitärajJotI)efer finb beißufügen: bie WjJjJrobation 015 2(jJo< 
t1)efer, bas ':tienft3eugnis unb ber WliIitärjJall. 

4) Wud) öur Wu~bifbung im iYeIbfa3arett<~erttJa1tungi3bienft fönnen unter 
Umftänben bie WlHitärajJot1)efer fommanbiert ttJerben. Sjierüber befagt eine jßerfügung 
bOm 8. 9'lobember 1893 folgenbes: 

1. Die Ausbildung der Militärapotheker im Feldlazarett-Verwaltungsdienst wird 
vom Sanitätsamt im Einvernehmen mit der Korpsintendantur geregelt. Die-
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Vor Ablauf der Dienstzeit haben sich die einjährig-freiwilligen Militär
apotheker einer mündlichen Prüfung zu unterziehen. Bei der Entlassung 
aus dem aktiven Militärdienst wird denjenigen, welche diese Prüfung be
standen haben, ein Zeugnis des Korpsgeneralarztes ausgestellt, welches sich 
darüber ausspricht, daß der Betreffende während seiner Diem;tzeit zur 
Beförderung sich geeignet gezeigt hat. (Befähigungszeugnis.) Die
jenigen, welche dieses Zeugnis nicht erlangt haben, können zur nachträg
lichen Erwerbung desselben eine achtwöchige übung als Unterapotlieker 
innerhalb der nächsten zwei auf ihre Entlassung folgenden Jahre ableisten. 
Bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienste treten die Militärapotheker 
als Unterapotheker zum Beurlaubtenstande. 

§ 46. Zwecks Beförderung zum Oberapotheker müssen die Unterapo
theker des Beurlaubtenstandes, welche das Befähigungszeugnis (§ 45) be
sitzen, eine sechswöchige Dienstleistung bei einem Garnisonlazarett 
ablegen1 ). Im Mobilmachungsfalle kann von der übung abgesehen werden. 

über den Erfolg der übung hat der Korpsgeneralarzt ein Zeugnis aus-

selbe findet nur in denjenigen Garnisonlazaretten statt, in welchen der ord
nungsmäßige Dienstbetrieb in der Lazarettapotheke nicht darunter leidet. 

2. Bei Bestimmung der Zeit und der Dauer der Vorbereitung zum Verwaltungs
dienst ist zu berücksichtigen, daß auf die militärisch-pharmazeutische Aus
bildung und Beschäftigung nach wie vor der Schwerpunkt gelegt und eine 
überbürdung der betreffenden Militärapotheker vermieden werden muß. 

3. Die Festsetzung der Dienststunden bleibt dem Chefarzte überlassen, der die 
Ausbildung der Militärapotheker überwacht. 

1) '!iie UntetalJot1)efer er1)aIten babei ein Übungi3gelb bon 2 WH. lJto %ag 
unb 90 WCf. ~inneibungi3ge1b. 

~eit bem ~tagia1)r 1908 ttJerben, um für ben Shiegi3faH eine aui3reief)enbe 2In< 
oa1)l genügenb' gefef)uUer WCHitätalJot1)efer 3m ~erfügung ou 1)aben, neben b~n Unter< 
alJot1)efem auef) () b et~lJ ot1)efer b es j8 eutlaub t en ftanb ei3 ou feef)i3ttJöef)igen Ubung en 
(A) einge30gen. '!iie Übungen finb bei ben 6anität5ämtem am 6i~e ber (SJenetalfom< 
manb05 ab3ulegen, unb 3ttJar bei folef)en, an beren 6tanbort fief) gleief)3eiti9 ba5 6anität5< 
belJot unb ba5 :rtainbelJot befinben. '!iie Übungen linb fo 3u legen, bafl bie Übenben 
ßU einer 5rranfenttägerübung mit 1)etange30gen ttJerben Wnnen. 

'!ier '!iienft erftredt lief) auf folgenbe \)3unfte: 
1. '!iienft beim 6anität5belJot: a. j8efef)affung unb 2Ibna1)me bon är3tfief)en @e< 

räten, ~erbanbmittefn, 2IlJot1)efengeräten unb 2Ir3neimitteln; b. 2Infertigung, 5reimftei
maef)ung uni> antifelJtifef)e '!imef)tränfung bon ~erbanbmitteJn, .\)erftel1ung bon ~etbanb
ftofflJaflftüden unb 2It3neitabletten; c. 2Iufftifef)ung unb \)3tüfung ber beim 2a3arett 
lagemben %rulJlJen-6anitäti3aui3rüftung; d. ~erttJaUung, ~ef)riftbetfe1)t unb lReef)nung5-
ttJefen ber 2a3arettalJot1)efe unb bei3 6anitäti3belJoti3. 

2. '!iienftuntenief)t im ~tiebeni3- unb 5rrieg5<~anitäti3bienfte mit befonberer j8etüd
fief)tigung ber %ätigfeit bet WCilitätalJot1)efet im WCobilmaef)ungi3falJe. j8efanntmaef)ung 
mit ben in ~tage fommenben bef onbeten '!iienftborfef)tiften. 

3 . .\)etan3ie1)ung ou ben \)3adübungen gelegentHef) bet 5rtanfenträgetübung. 2Iuflet
bem ift 'oie .\)etan3ie1)ung folef)er übetalJot1)efer, bie ben j8ef(1)igungsaui3ttJeitl füt 9Ca1)
rungtlmitteH:f1)emifer befi~en unb fief) ttJ(1)renb ber etften 4 m3oef)en ber Übung A be< 
fonberi3 ge~ignet unb tüef)tig geheigt 1)aben, hur '!iienftleiftung beim 6anitiiti3amte für ben 
lReft ber Übungi3bauer hufäflig. 

~ine j8eförbetung ift naef) ~er feef)tlttJöef)igen Übung A nief)t botgefe1)en, boef) finb bie 
üb etalJ 0 t1) efer, ttJefef)e bie etfte Ubung mit ~tfofg abgefeiftet 1)aben, im WCobilmaef)ungi3< 
faUe hUt j8efe~ung bet 1)ö1)eten WCUitätalJot1)efetfteUen, fottJeit Fe nief)t born 5rtiegi3mini
ftetium, WCebi3inal.2Ibteilung, befe~t ttJerben, 3u beftim!11en. 

übetalJot1)efet bei3 j8eurfauOtenftanbei3, bie 'oie Übung A mit ~rfolg abgefeiftet 
(Jaben unb ben \8ef(1)i,gungi3naef)ttJeis für 9Ca1) rungi3 mit te (ef) e m Her befi~en, rönnen 
3u einer breilt1öef)igen Übung Beinberufen unb nacf) erfofgreief)er 2Ibleiftung biefer Übung 

5* 
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zustellen, in welchem zum Ausdruck zu bringen ist, ob der Unterapotheker 
nach seiner Führung und Dienstleistung, sowie auch nach seinen mora
lischen und Charaktereigenschaften zur Beförderung zum Oberapotheker 
pflichtgemäß empfohlen werden kann. Kann dieses Zeugnis nicht erteilt 
werden, so entscheidet der Korpsgeneralarzt, ob dem Unterapotheker zu 
gestatten ist, zur Erlangung desselben eine nochmalige sechswöchige Dienst
leistung ablegen. Bleibt auch die zweite übung erfolglos, so kann eine 
Beförderung im Frieden nicht stattfinden. 

Die Beförderung zum Oberapotheker erfolgt mit Zustimmung 
des Generalkommandos auf Vorschlag des Korpsgeneralarztes 1) durch das 
Kriegsministerium 2 ). 

§ 47. Apotheker, welche das Befähigungszeugnis (§ 45) erworben haben 
oder dem Beurlaubtenstande als Offiziere angehören, können, falls sie den 
Befähigungsausweis für Nahrungsmittelchemiker besitzen, schulden
frei und felddienstfähig sind, behufs Einstellung als Stabsapotheker vom 
Generalstabsarzt der Armee zu einer Probedienstleistung einberufen werden. 
Anträge auf Einberufung zur Dienstleistung als Stabsapotheker sind auf 
dem Dienstwege an den Generalstabsarzt der Armee zu richten. 

Hat der Einberufene während der in der Regel auf sechs Monate be
messenen Probezeit nach dem Berichte des Korpsgeneralarztes seine Be
fähigung zur Wahrnehmung der Stelle dargetan, so wird er durch das 
Kriegsministerium unter Erteilung einer Anstellungsurkunde zum Stabs
apotheker ernannt und endgültig in seinem Amte bestätigt. Für Unter
apotheker sind die ersten 6 Wochen der Probedienstzeit der in § 46 er
wähnten übung gleich zu achten. 

Rangverhältnisse und Einkommen. 

§ 48. Die einjährig-freiwilligen Militärapotheker und Unter
apotheker stehen im Range eines Portepeeunteroffiziers. Die Ober
apotheker zählen zu den mittleren Beamten, die Stabsapotheker und 
Korpsstabsapotheker zur fünften Rangklasse der höheren Provinzial
beamten 3). 

ßur 5Beförberung 3um ®tabilavot~efer beil 5Beurlaubtcn[tanbcil \.10tgc[ef)logcn 
\Verben (f. ®eite 76). 

stlie Dberavot~efct et~alten bei Übungen ein täglidjcil Übungilgelb \.1on 3 9)U., ein 
~inf[eibung!lgelb \Jon 120 mit fOll.lie ®er\Jiil unb ffieifegebü~rnijfe (6 mit 'ragegelber für 
~in" unb ffiücfreife, \Ju~rfoften \Jon 7 I,ßf. für boil Stilometer unb 2 mit für 9cebenfo[tcn). 

1) ~c~t be!l 5Beoirfilfommanboil ([. ®eite 76). 
2) stlie 5Beförberung erfolgt fofort nadj erfo1greidjer Übung o~ne bie frü~er oor" 

gefdjriebene ö\Veiiä~rige 1lliarteöeit. ~m übrigen \Jgl. ~ierßu § 21 bet ~eerorbnung (®. 75). 
3) 9Cur bie ®toM" unb StorVilftaMavot~efer 3ä~{en banadj ßU ben ~ö~eren 5Beamten, 

unb ll\Var öur fünften Stlajfe. ~nbejfen fann ältercn StorVilftabilavot~efern ba!l I,ßräbifat 
a15 :OberftaMavot~efer mit bem ver[önlidjen ffiange ber ffiäte IV. Stlaffe \Jcrlic~en l1.1crben. 

~ierüber erging folgcnbe 

Kabinettsorder, betr. Rangverhältnisse und Uniform der Korpsstabs- und Stabs
Apotheker. Vom 28. August 1909. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1. die zur V. Rangklasse der höheren Provinzialbeamten gehörenden Korps

stabsapotheker können Mir nach zwölf jähriger Dienstzeit, von der Anstellung 
ftlS Stabsapotheker ab gerechnet, zur Verleihung des Charakters als Ober
stabsapotheker mit dem persönlichen Range der Räte IV. Klasse - ohne 
Rücksicht auf deren Gesamtzahl - vorgeschlagen werden; 

2. die Korpsstabsapotheker und Stabsapotheker erhalten zwei gestickte silberne 
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Das Einkommen der Korpsstabsapotheker und Stabsapotheker be
steht in dem etatsmäßigen Gehalt nebst W ohnungsgeldzuschuß und Servis. 
Bei Dienst- und Versetzungsreisen erhalten sie Vergütungen nach den für 
Beamte der Militärverwaltung bestehenden Vorschriften 1). 

Litzen am Kragen und an den Armelaufschlägen des Waffenrocks, außerdem 
die Galahose, beides nach dem für den Oberstabsapotheker im Kriegsministe
rium vorgeschriebenen Muster. 

Über bie ffian\1tJer~äUniffe be5 DberftaMaIJot~efer5 f. ~uflnote 2 auf '5eite 64. 
~ie @rußfra\1e ber WlilitäraIJotl)efer ift fol\1enbermaflen gere\1elt: a;iniä~ri\1. 

freittJilli\1e WlilitäraIJot~efer unD UnteraIJotl)efer ~aben aHl l,ßerjonen be5 '5olbaten. 
ftanbe5 im ffian\1e eine5 l,ßortelJeeunteroffi~ier5 o~ne ttJeitere5 IllnjIJrudJ auf ben @rufl ber 
WlannfdJaften unb Unteroffi~iere; ~infidJtlidJ ber aHl obere Wlilitärbeamte qualifWerten 
Sl'orIJ5ftaMaIJot~efer, '5taMaIJot~efer unb DberaIJot~efer \1ilt fol\1enbe )8erorbnun\1: 

Kabinettsorder, betr. Grußpflicht und Helmabzeichen der Beamten 
der Militärverwaltung. Vom 15. Mai 1905. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1. Die in Ziffern 166 und 168 der Garnisondienstvorschrift vom 15. März 1902 

für obere Militärheamte enthaltenen Bestimmungen über die beim Erscheinen in Uni
form zu erweisenden Ehrenbezeugungen gelten fortan für alle oberen Beamten 
der Militärverwaltung. 

2. Die bis jetzt nur einem Teile der oberen Militärbeamten gegenüber bestehende 
Grußpflicht der Unteroffiziere und Mannschaften wird auf alle oberen 
Beamten der Militärverwaltung bei ihrem Erscheinen in Uniform ausgedehnt. Sie 
haben demgemäß als Mützenabzeichen den für die zu grüßenden Beamten vorgeschrie
benen silbernen Adler nach den Festsetzungen Meiner Ordre vom 3. August 1898 zu 
tragen. 

3. Um die Beamten der Militärverwaltung auch beim Erscheinen im Helm als 
solche kenntlich zu machen, führen sie das für sie bestimmte Mützenabzeichen -
obere Beamte den Adler, Unterbeamte das Wappenschild - auch am Helm, und zwar: 
auf silbernem Helmzierat vergoldet, auf vergoldetem Helmzierat von Silber, nach den 
Mir vorgelegten Proben. 

Bezüglich derjenigen Beamten, die anderweite Hoheitsabzeichen tragen, ist das 
Entsprechende zu vereinbaren. 

Über bie ffiangber~ä1tniffe unb Uniform ber WlarineaIJot~efer ergingen nad). 
fte~enbe befonbere )8erorbnun\1en: 

Kabinettsorder, betr. die Rangverhältnisse und Uniform der Marineapotheker. 
Vom 4. August 1902. 

Ich bestimme: 
Die Marinestabsapotheker und die Marineapotheker gehören zu den höheren Be

amten der Marine mit dem Range der Räte fünfter Klasse. Sie erhalten die Uniform 
der Marinekriegsgerichtsräte mit dem Range der Räte fünfter Klasse, jedoch mit der 
Abänderung, daß überall an die Stelle des karmoisinroten Samts dunkelblauer Samt 
tritt. In den Epauletten und Achselstücken tragen die Marinestabsapotheker zwei 
Rosetten, die Marineapotheker eine Rosette. 

Kabinettsorder, betr. die Titel der Marineapotheker. 'Vom 26. Januar 1907. 
Ich bestimme: 
Die Marinestabsapotheker haben den Titel Marineoberstabsapotheker und di 

Marineapotheker den Titel Marinestabsapotheker zu führen. Hinsichtlich des Ranges 
und der Uniform dieser Beamten verbleibt es bei Meiner Order vom 4. August 1902 

Zin ber Wlarine finb im \1an&en biew~n IllIJot~efer täti\1, je ein WlarineoberftaM 
aIJot~efer ber Dftfee unb ber lJCorbfee, 5e~n Wlarineftab5aIJot~efer unb 5\tJei IllIJot~efer 
al5 Sjilf5arbeiter. ~ie beiben WlarineooerftaMalJof~efer ftelJen im ffiange unb @elJal1 
ben SfotlJ~ftaMalJotf)efern, bie RRarineftaMalJotf)efer ben 15taMalJotf)efern \1leidJ. 

1) ~ie @elJalt5fätle ber WlilitäralJotlJefer finb \1e\1enttJärti\1 nadJ ber ~e. 
folbun\1i3orbnung bom 15. Ziuli 1909 (ffi.@jSI. '5. 573) folgenbe: '5taMalJot~efer: 2700-
3300-3900-4500 Wlf. Sl'orlJ5ftaMaIJotf)efer unb Dberftab5aIJotf)efer bei ben Wlarine. 
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Disziplin. 
§ 49. Die DiszipIinverhältnisse der Korpsstabsapotheker, Stabs

und Oberapotheker regeln sich nach dem R.B.G., sowie nach der Diszi
plinarstrafordnung für das Heer. Die Disziplinarstrafverhältnisse der Unter
apotheker sind in der letzten Dienstvorschrift festgesetzt. 

Der Korpsstabsapotheker ist berechtigt, sämtlichen übrigen Mili
tärapothekern seines Dienstbereichs Weisungen in bezug auf den militär
pharmazeutischen Dienst zu geben und eine mangelhafte Ausführung seiner 
Anordnungen zu rügen; eine Bestrafung ist jedoch an zuständiger Stelle 
zu beantragen. Die gleiche Befugnis steht den übrigen Militärapothekern 
bezüglich der Amtsgenossen geringeren Grades zu. 

Das Unterpersonal der Arznei- und Verbandmittelanstalten, der Laza
rettapotheken und Sanitätsdepots hat den dienstlichen Anordnungen der 
Militärapotheker Folge zu leisten. 

Beförderung, Versetzung und Verabschiedung. 
§ 50. Beförderungen, Versetzungen und Verabschiedungen der Korps

stabsapotheker, Stabsapotheker und Oberapotheker erfolgen durch das 
Kriegsministerium. Bei der Beförderung und bei der Anstellung ist mög
lichst das Dienstalter zu berücksichtigen. 

Meldungen. 
§ 51. Die Militärapotheker sind verpflichtet ihren im Garnisonorte 

befindlichen unmittelbaren Vorgesetzten alle ihre Person betreffenden dienst- . 
lichen Meldungen nach Maßgabe der örtlichen Bestimmungen schriftlich 
oder mündlich zu erstatten. 

Auszeichnungen. 
§ 52. Auszeichnungsvorschläge für Korpsstabsapotheker, Stabs- und 

Oberapotheker sind von den Korpsgeneralärzten dem Generalstabsarzt der 
Armee einzureichen 1). 

@)anität5ämtem: 3000-3600-4200-4800-5400-6000-6600-7200 WH. DberftaM. 
a,)Jotf)efer beim Shieg!3minifterium: 6000-6600-7200 WU. ~er DberftaMa,)Jotf)efer er< 
f)ält auterbem 600 Wlf. ,)Jenfjon!3fäf)ige ,ßulage. . 

~ail %Iuffteigen in eine f)öf)ere @ef)altilflaHe finbet oon brei öu brei S'af)ren ftatt. 
,ßu bem @ef)alt fommt nocf) ber fffiof)nungilgelböufcf)ut. ~er fffiof)nung!3gelböufcf)ut mirb 
für aHe Wlilitära,)Jotf)efer nacf) @)eroiilfIaHe III berecf)net unb beträgt f)ier je nacf) ber 
Drt5flaffe 630 WH. (in Sflaffe E), 720 WH. (D), 800 WH. (C), 9209J1f. (B) unb 1300 WH. 
in Drtilflaffe A. 

1) %In %I,)Jotf)efer beil lSeurIaubtenftanbes fann bie 2anbmef)rbienftauilöeicf)< 
nu ng oerlief)en merben. Sjierüber erging bie folgenbe 

Kabinettsorder, betr. Landwehr-Dienstauszeichnung 1. und 2. Klasse. 
Vom 28. Juni 1906. 

Auf den Mir gehaltenen Vortrag genehmige Ich, daß Mir auch für die im Offizier
range stehenden M il i t ä rb e amte n unter den für Offiziere und Sanitätsoffiziere gültigen 
Festsetzungen Vorschläge zur Verleihung der ersten Klasse der Landwehr-Dienstaus
zeichnung vorgelegt werden dürfen. Gleichzeitig bestimme Ich, daß auch die Vor
schläge zur Verleihung der zweiten Klasse der Landwehr-Dienstauszeichnung an 
diese Beamten zu Meiner Entscheidung zu bringen sind. 

~ie lSeftimmungen über bie ~erleif)ung ber Banbmef)rbienftausöeicf)nung an 
Dffibiere unb @)anität5offiöiere finb in %Inlage 9 3m Sjeerorbnung entf)alten unb lauten: 

Die erste Klasse der Auszeichnung können nur Offiziere und Sanitätsoffiziere des 
Beurlaubtenstandes erhalten, welche freiwillig eine zwanzigjährige Dienstpflicht im 
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Uniform. 
§ 53. Die Militärapotheker erscheinen im Dienst in Uniform (vgl. 

die Anlage). Den einjährig-freiwilligen Militärapothekern und den Unter
apothekern ist das Tragen von Zivilkleidern auch außer Dienst nicht 
gestattet. Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen durch den 
Korpsgeneralarzt genehmigt werden. 

Beurlaubungen der Militärapotheker. 
§ 54. Der Chefarzt ist berechtigt, dem Stabsapotheker Ur la u b bis 

zu 14 Tagen, der Korpsgeneralarzt dem Stabsapotheker und Korpsstabs
apotheker Ur laub bis zu 11/ 2 Monaten zu erteilen, der kommandierende General 
bis zu drei Monaten. (Im übrigen s. § 14 des R.B.G. und die Verordnung 
über den Urlaub der Reichsbeamten und deren Stellvertretung vom 2. No
vember 1874, A.V.BI. S. 127 u. ff.) 

Einjährig-freiwilligen Militärapothekern und Unterapothekern steht 
ein Anspruch auf Urlaub nicht zu, doch kann ihnen ausnahmsweise Urlaub 
gewährt werden und zwar vom Chefarzt bis zu 14 Tagen, vom Korpsgeneral
arzt bis zu 11/2 Monaten, vom kommandierenden General bis zu 3 Monaten. 
Bezügliche Anträge sind an den Chefarzt zu richten. 

Bei Beurlaubungen wird der Korpsstabsapotheker durch den rang
ältesten Stabsapotheker seiner Garnison, der Stabsapotheker durch einen 
hierzu geeigneten Militärapotheker vertreten. Dauert die Vertretung 
voraussichtlich länger als 11/2 Monate, oder steht eine geeignete Persön
lichkeit aus der Zahl der Stabsapotheker und einjährig-freiwilligen Militär
apotheker der Garnison nicht zur Verfügung, so sind dem Kriegsministerium 
wegen der Vertretung geeignete Vorschläge zu unterbreiten. 

Erhält ein einjährig-freiwilliger Militärapotheker während der Dauer 
seines Dienstjahres mehr als 14 Tage Urlaub, so ist er verpflichtet, die 
über diese Dauer hinausgehende Urlaubszeit nachzudienen. 

Gesuche. 
§ 55. Kein Militärapotheker darf dienstliche Gesuche mit Umgehung 

seiner Vorgesetzten vorlegen. Dienstlich unzulässige Gesuche muß der Vor
gesetzte zurückgeben. 

Beschwerden. 
§ 56. Bezüglich der Vorschriften über den Dienstweg und die Behand

lung von Beschwerden sind die besonderen Allerhöchsten Anordnungen 
maßgebend. 

Krankheits- und Todesfälle. 
§ 57. Bei Krankheits- und Todesfällen von Militärapothekern finden 

die §§ 34, 35 und 36 dieser Verordnung, für die Vertretung bei Erkrankungen 
§ 54 sinngemäße Anwendung. (Im übrigen siehe § 20 des R.B.G.) 

Heiraten der Militärapotheker. 
§ 58. Die Erlaubnis zur Verheiratung erteilt: 
a. der Generalarzt der Armee: für die Korpsstabsapotheker und die 

Stabsapotheker ; 
---- -,---

stehenden Heere und in der Landwehr ersten Aufgebots übernommen und sich durch 
reges Interesse für den Dienst hervorgetan haben. Eine Doppelrechnung von Kriegs. 
jahren findet hierbei nicht statt, auch bleibt in der Landwehr zweiten Aufgebots ab
geleistete Dienstzeit außer Berechnung. 

~orftet)enbe5 gilt alio ie~t aud) füt obere illliHtürbeamte ([JberalJott)efet). ::Die 
'i!ufnat)me ber illlilitüralJott)efer in bic ffia 11 (J < 1l1l b 0 lt a t ti e tU ft e ift in I,ßreu~elt 
bi5 ie~t ltod) nid)t erfOlgt. 
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b_ der Korpsgeneralarzt: für die einjährig-freiwilligen Militärapotheker. 
§ 59. MiIitärapotheker des Beurlaubtenstandes bedürfen zu ihrer Ver

heiratung einer Erlaubnis nicht. 

11. Übergangsbestimmungen. 
1. Die vor dem 1. April 1902 angestellten Stabsapotheker stehen, so

lange sie den Befähigungsausweis für Nahrungsmittelchemiker nicht 
besitzen, den Oberapothekern im Range gleich, deren Uniform sie anzu
legen haben. 

2. Die Unterapotheker und Militärapotheker, die ihrer Dienstpflicht 
nach den bisherigen Bestimmungen genügen oder genügt haben, gehören 
auch ferner zu den unteren Militärbeamten und tragen die bisherige 
Uniform. 

Anlage. 

Nachweisung der Dienstbekleidung für die Militärapotheker. 

I. Korpsstabsapotheker. 

Waffenrock!): Von dunkel
blauem Tuch Init abgerundetem 
Kragen und schwedischen Armel
aufschlägen von karmesinrotem 
Samt; Vorstöße vorn herunter und 
an den Taschenleisten von karmesin
rotem Tuch, silberne, zweimal der 
Länge nach mit einem blauen Sei
denfaden durchzogene Epauletthalter 
mit Unterfutter von karmesinrotem 
Tuch und versilberte, gewölbte, 
glatte Knöpfe. 

überrock: Von dunkelblauem 
Tuch 2 ) Init Kragen von karmesin
rotem Samt; Vorstöße um die Ar
melumschläge und an den Taschen
leisten, sowie Brustklappenfutter von 
karmesinrotem Tuch und versilberte 
flache Knöpfe. 

Epauletts 3 ): Mit gepreßten 
versilberten, an den Innen- und 
Außenseiten vergoldeten Halbmon-

den mit Feldern von karmesinrotem 
Samt, Unterfutter von karmesin
rotem Tuch, mit Einfassung von 
Epauletthaltertresse. Die Felder mit 
vergoldetem Wappenschild, einen 
Adler auf silbernem Grunde enthal
tend, mit Krone darüber. Zwei ver
goldete Rosetten. 

Achselstücke 3 ): Aus fünf 
Plattschnüren von Silber mit blauer 
Seide durchwirkt; die drei mittleren 
in einem Geflecht vereinigt, die 
äußeren danebenliegend, mit Ab
zeichen wie auf den Epauletten. 
Karmesinrote Tuchunterlage. 

Ho se: Von schwarzem Tuch 
mit karmesinroten Vorstößen in den 
Seitennähten. 

Mantel oder Paletot: Von 
grauem Tuch. Kragen nach innen 
von dunkelblauem Tuch, nach außen 
von karmesinrotem Samt. Ver
silberte, gewölbte, glatte Knöpfe 4). 

Mütze: Von dunkelblauem 

1) 9Cacf) ber Sfaoinettsorber vom 28. 2!uguft 1909 ([. !Seite 68) er~aItcn aujicrbent 
bie SforlJsftab5alJot~efer unb !Stab5alJot~efer 5ttJei geftidte· [ifoeme Ei~en am st'ragen 
unb an ben 5itrnteIauffcf)lägen bes lffiaffenrods, attjierbent bie @ala~o[e, oeibe;3 llacf) bent 
für ben .üoerftab5alJot~efer im st'riegi3ntinifterittnt vorge[cf)riebenen W1ufter. 

2) Üoerröde von bunfeIbIauent %ucf) ftatt ber frü~er lJOrge[cf)riebcnen blau[cf)ttJawn 
[inb butcf) st'aoineW30rbet vom 28. W1ai 1903 eingefü~rt ttJotben. 

3) ~affung laut st'abine!tsorber vom 28. 2Ittguft 1909. 
4) ~ier5u erging foIgenbe 

Kabinettsorder, betr. die Offiziers-Paletots. Vom 20. Dezember 1903. 
Auf den Mir gehaltenen Vortrag bestimme Ich: 
1. Die Paletots der Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Militär

verwaltung sind künftig mit einer oben eingenähten Längsfalte im Rücken
stück zu fertigen. Paletots bisherigen Schnittes dürfen aufgetragen werden. 
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Tuch mit Besatz von karmesinrotem 
Samt; Vorstoß um den Rand des 
Deckels von karmoisirirotem Tuch. 
Auf dem Besatzstreifen die Landes
kokarde, am Deckel die deutsche 
Kokarde; zwischen beiden ein kleiner 
silberner Wappenadler. 

Bewaffn ung: Infanterieoffi
zierdegen 1 ); Portepee von Silber und 
dunkelblauer Seide. Koppel mit 
silbernem Tressenbesatz. 

Helm: Lederhehu mit eckigem 
Vorder- und abgerundetem Hinter
schirm, versilberten Beschlägen, glat
ter Spitze auf vierblätteriger Unter
lage und versilberten, gewölbten 
Schuppenketten Wappenadler (ohne 
Devisenband) mit F. R. Rechts die 
deutsche, links die Landeskokarde 2 ). 

H. Stabsapotheker. 
Waffenrock: Wie zu I. 
überrock: Wie zu 1. 
E pa uletts 3 ): Mit silbernen ge

preßten Halbmonden, Felder von 
karmesinrotem Samt und Unter
futter von karmesinrotem Tuch, 
Schieberborte von silberner, mit 
blauer Seide durchzogener Tresse. 
Die Felder mit vergoldetemWappen
schild und zwei vergoldeten Rosetten. 

Achselstücke 3 ): Aus vier 
dicht nebeneinanderliegenden Platt
schnüren von Silber mit blauer Seide 
durchwirkt, mit vergoldetem Wap
penschild und zwei vergoldeten Ro- I 

setten. Futter und Vorstoß von 
karmesinrotem Tuch. 

Hose: Wie zu 1. 
Mantel oder Paletot: Wie 

zu 1. 
Mütze: Wie zu 1. 
Bewaffn ung: Wie zu 1. 
Helm: Wie zu I. 

IH. Oberapotheker. 
Waffenrock: Wie zu 1. 
überrock: Wie zu I. 
Epauletts: Wie zu H., jedoch 

ohne Rosetten. 
Achselstücke: Wie zu H., je

doch ohne Rosetten4 ). 

Hose: Wie zu I. 
Mantel oder Paletot: Wie 

zu I. 
Mütze: Wie zu 1. 
Bewaffnung: Wie zu 1. 
Helm: Wie zu 1. 

IV. Unterapotheker, einjährig- frei
willige Militärapotheker. 

Waffenrock: Wie zu I., je
doch Kragen und Armelaufschläge 
von karmesinrotem Tuch, ohne 
Epauletthalter. Schulterklappen von 
karmesinrotem Tuch mit silberner 
Einfassungstresse ; die einjährig-frei
willigen Militärapotheker außerdem 
mit Einfassung von schwarz und 
weißer Schnur. 

überrock: Keiner. 
Epauletts: Keine. 

2. Die Offiziere, Sanitätsoffiziere und oberen Beamten der Militärverwaltung 
tragen die für sie vorgeschriebenen Achselstücke auch zum Paletot, der 
dementsprechend mit Schulterknöpfen und Tuchösen zu versehen ist. 

1) Baut Sfabinettsorber bom 15. ~uni 1905 jinb bie ~egen- unb ®äbe1jcf)eiben 
bunM 5U färben. \JCacf) einer weiteren Sfabinettsorber bom 3. \JCobember 1910 fommt an 
ben ~egen- (®äbeHSfovve1n ber 0ffi5iere ujw., jowie ber ){3eamten ber W'CiIitär
berwaltung ber ®cf)weberiemen (®cf)Ievvriemen) unb bemgemäfl am ~egen (®äbel) bas 
untere ffiingbanb in iYortfaIl. iYerner jinb berjcf)iebene ~erbe\ferungen für bie Sfovve! 
gene1)migt worben. ~ie bi(31)etigen ~egenjcf)eiben mit unterem ffiingbanb bürfen nacf) 
Q:ntfernung ber unteren ffiingbanböje aUfgetragen werben. 

2) Eu ben genannten Sfleibungsftüc!en fommt nocf) bie 2itetu fa, bie je~t für alle 
W'CiIitärverjonen aus grauem :tucf) borgejcf)rieben ijt. Q:ine SfabineW30rber bom 1. iYe
bruar 1912 geftattet bas ~nlegen bon ®cf)nürjcf)u1)en mit @amafcf)en in unb aufler 
~ienft, ausgenommen 5um ~arabeani\ug unb beim Sfircf)gang im ®tanbort. 

3) iYajfung laut Sfabineitsorber bom 28. ~uguft 1909. 
4) Q:ingefü1)rt butcf) Sfabinetisorber bom 25. OUober 1906. 
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Achselstücke: Keine. 
Hose: Wie zu I. 
Ma n tel oder Paletot: Paletot 

wie zu I., jedoch Kragen nach außen 
von karmoisinrotem Tuch und mit 
Schulterklappen wie am Waffenrock. 

Mütze: Wie zu 1., jedoch Be
satz von karmesinrotem Tuch und 
ohne Wappenadler. 

Bewaffn ung: Infanterieoffi
zierdegen ; Portepee von Silber und 

I schwarzer Seide. Unterschnallkop
pel von schwarzem Lackleder. 

Helm: Lederhelm mit eckigem 
Vorder- und abgerundetem Hinter
schirm, weißen Beschlägen, glatter 
Spitze auf vierblätteriger, durch 
Kopfschrauben befestigter Unterlage 
und weißen, gewölbten Schuppen
ketten. Wappenadler (ohne Devisen
band) mit F. R. Rechts die deutsche, 
links die Landeskokarde. 

I. Änderungen der Heerordnungi). 
Anlage II. 

Gültig vom 1. April 1903 ab. 

lL Übergangsbestimmungen. 
1. Diejenigen Apotheker, welche sich am I. April 1903 noch in Ab

leistung ihrer aktiven Dienstpflicht als einjährig-freiwillige Militärapotheker 
befinden und nach Ausfall einer vor Beendigung ihrer Dienstzeit abzuhalten
den Prüfung das Befähigungszeugnis zum Oberapotheker erwerben, werden 
als Unterapotheker, anderenfalls als Militärapotheker zur Reserve beurlaubt. 

2. Das gleiche gilt für diejenigen Apotheker, die noch am I. April 1903 
auf Grund der Bestimmungen des § 21, 4 H.O. nach halbjähriger aktiver 
Dienstzeit mit der Waffe vorläufig entlassen sind oder am 31. März 1903 
diese Dienstzeit bei guter Führung beenden, falls sie es nicht vorziehen, 
ihrer weiteren Dienstpflicht nach den neuen Bestimmungen zu genügen 2). 

3. Die Unterapotheker und Militärapotheker, die ihrer Dienstpflicht 
nach den bisherigen Bestimmungen genügen, oder genügt haben, gehören 
auch ferner zu den unteren Militärbeamten. 

4. Befähigungszeugnisse zur Weiterbeförderung stellt der Korps-
generalarzt aus. 

5. Die Beförderung der unter 1 und 2 genannten Apotheker erfolgt: 
durch den Korpsgeneralarzt zum Unterapotheker 3); 

durch das Kriegsministerium auf Vorschlag des Korpsgeneralarztes 4 ) 

zum Oberapotheker. 
----._---

. 1) ~ie 9Ceuorbnung ber ~ienfttJerI)ältnifje ber WUlitärajJotI)efer madjte audj eine 
~nberung ber I)ierüber geltenben \)3unfte ber ~eerorbnung notwenbig. ~ie einöelnen 
~nberungen jinb I)ier fortgelafjen. ~afür jinb aUe für WIilitäralJotI)efer in 5Setradjt 
fommenben 5Seftimmungen ber ~eerorbnung in iI)rer ie~t gültigen Ü'afjung auf lSeite 75 
im 2u[ammenI)ange abgebrucft. 

2) In diesem Falle ist von der nachträglichen Beibringung des Dienstzeugnisses 
abzusehen. (2rmtl. 2rnmerfg.) 

3) Militärapotheker, welche die vorgeschriebene Prüfung (Ziffer 1 und 2) vor Be
endigung ihrer aktiven Dienstzeit nicht bestanden haben, dürfen behufs Erlangung des 
Befähigungszeugnisses zum Oberapotheker (Ziffer 4) bzw. Beförderung zum Unter
apotheker zu einer Nachprüfung im Garnisonlazarett des Stationsortes des Korps
generalarztes zugelassen werden. Bezügliche Gesuche sind durch Vermittlung des Be
zirkskommandos an den Korpsgeneralarzt zu richten. (2rmtL 2rnmerfg.) 

4) Zum Oberapotheker können Unterapotheker auf ihren an die Bczirkskom
mandos zu richtenden Antrag vorgeschlagen werden, sofern sie mindestens zwei Jahre 
dem Beurlaubtenstande bei tadelloser Führung angehört haben. Den Vorschlägen 
sind Auszüge aus der Landwehrstammrolle beizufügen. Die Beleihung eines Unter
apothekers mit einer etatsmäßigen Apothekerstelle der mobilen Feldarmee hat die Be
förderung desselben zum Oberapotheker zur Folge. (2rmtl. 2rnmetfg.) 
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Weben ber )ille'f)rorbnung unb ber burd) bie srabinett~orber bom 14. Wlai 1902 
ergän~ten ?ßerorbnung über bie ürganifation be~ 6anitäh3for,):J~ ent'f)ält nod) 
bie Sjeerorbnung, bie bie mi1itärifd)e Q;rgän~ung ber )ille'f)rorbnung bUbet, 
me'f)rere bie SDienftber'f)ältniffe ber beutfd)en 2l,):Jot'f)efer berü'f)renbe j{)eftim~ 
mungen, bon benen ein fe'f)r bebeutfamer ::teil ebenfall~ erft burd) bie ürber 
bom 14. Wlai 1902 feine ie~ige @eftalt er'f)alten 'f)at. Sn i'f)rer ie~t güftigen 
~affung 'f)at bie ?ßerorbnung in ben 'f)ier in ~rage fommenben \.ßunften 
folgenben )illortlaut: 

Heerordnung. 
Vom 22. November 1888. 

§ 17. Entlassungspapiere. 1. Jeder Soldat, welcher aus dem 
aktiven Dienst entlassen wird, erhält einen Militärpaß. 

2. Der Militärpaß wird . . . für Unterärzte, Militärapotheker und 
Krankenwärter vom Korpsgeneralarzt erteilt. 

4. Neben dem Militärpaß erhält jeder Mann bei seiner Entlassung aus 
dem aktiven Dienst ein Führungszeugnis. .. Das Führungszeugnis wird 
. . . für die Unterärzte und Militärapotheker vom Korpsgeneralarzt ... 
unterzeichnet. 

5. Mediziner, welche nach halbjährigem Waffendienst als Sanitäts
mannschaften entlassen werden, erhalten statt des Führungszeugnisses ein 
Dienstzeugnis. über den Inhalt dieses Dienstzeugnisses siehe § 4 
der Verordnung über die Organisation des Sanitätskorps. Etwaige Strafen 
sind in gleic'Q-er Weise, wie bei den Führungszeugnissen vorgeschrieben, 
aufzunehmen. Auf einjährig-freiwillige Militärapotheker und Unterroßärzte 
findet vorstehendes sinngemäße Anwendung. 

6. Einjährig-Freiwillige usw., welche zu Reserveoffizieraspiranten er
nannt werden, erhalten bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienst neben 
den Führungszeugnissen besondere Befähigungszeugnisse. 

Befähigungszeugnisse zur Weiterbeförderung für Unterärzte, Militär
apotheker und Unterapotheker werden durch den Korpsgeneralarzt aus
gestellt. 

§ 19. Einjährig-freiwilliger Dienst im allgemeinen. 1. Der 
einjährig-freiwillige Dienst wird mit der Waffe abgeleistet. 

Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und-Anwärter!) dürfen ihrer 
einjährig-freiwilligen Dienstzeit auch ein halbes Jahr mit der Waffe und nach 
bestandener Prüfung als Apotheker ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke 
- einjährig-freiwilliger Militärapotheker - genügen. 

§ 21. Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und -An
wärter!). 

1. Apotheker, Apothekergehilfen, -Lehrlinge und -Anwärter, welche 
die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst haben, genügen ihrer 
aktiven Dienstpflicht entweder 

a. ganz mit der Waffe, oder 
b. ein halbes Jahr mit der Waffe und, wenn sie das Dienstzeugnis 

(§ 17, 5) und die Approbation als Apotheker erlangt haben, 
ein halbes Jahr in einer Lazarettapotheke - einjährig-freiwilliger 
Militärapotheker. 

1) Unter Apothekeranwärtern sind diejenigen jungen Leute zu verstehen, 
welche durch das vom Kreisarzt ausgestellte Zulassungszeugnis und durch eine von 
der Polizeibehörde beglaubigte Bescheinigung des Apothekenvorstandes nachweisen, 
daß sie als Lehrlinge angenommen sind. (Wmtl. Wnmetfg.) 
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2. Behufs Erlangung der Approbation als Apotheker werden die unter 
1 b Bezeichneten, wenn sie ein halbes Jahr mit der Waffe gedient und 
das Dienstzeugnis erlangt haben, unter Vorbehalt der Ableistung des 
Restes der aktiven Dienstzeit als Sanitätsmannschaften zur Reserve be
urlaubt. 

3. a. Den Rest ihrer aktiven Dienstzeit müssen sie spätestens im 
letzten Halbjahre ihrer Zugehörigkeit zum stehenden Heere ab
leisten 1 ). 

b. Sie haben daher bis spätestens neun Monate vor Ablauf ihrer Zu
gehörigkeit zum stehenden Heere (W.O. § 11, 5) - d. i. bis zum 
1. Juli, sofern ihre Dienstpflicht bei der Frühjahrskontrollver
sammlung endet, oder bis zum 1. J an uar, sofern dieselbe bei der 
Herbstkontrollversammlung ihr Ende erreicht - sich bei ihrer 
Kontrollstelle zum Wiedereintritt zu melden. Ihre Einstellung 
erfolgt zum 1. Oktober und zum 1. April. Ausnahmen genehlnigen 
die Generalkommandos. 

c. Bei Unterlassung der Meldung werden sie durch das Bezirkskom
mando zum Dienst mit der Waffe (für das am 1. Oktober oder 
am 1. April beginnende letzte Halbjahr ihrer Zugehörigkeit' 
zum stehenden Heere) zu einem selbstgewählten , anderenfalls 
zu dem nächsten Truppenteil ihrer Waffe einberufen und über
wiesen. 

d. Etwaige Anträge auf Verlängerung der unter a. festgesetzten Frist 
dürfen unter der Bedingung der entsprechenden Verlängerung der 
Dienstpflicht im stehenden Heere und in der Landwehr ersten Auf
gebots ausnahmsweise durch die Generalkommandos genehlnigt 
werden. 

4. Die einjährig-freiwilligen Militärapotheker erhalten Unterricht in 
dem Sanitätsdienst im Felde und den Dienstobliegenheiten eines Oberapo
thekers 2 ). 

Die näheren Bestimmungen hierüber trifft der Korpsgeneralarzt. 
5. Sie treten bei ihrer Entlassung aus dem aktiven Dienste als Unter

apotheker zum Beurlaubtenstande. 
6. Wer bei Beendigung seiner aktiven Dienstzeit das Befähigungs

zeugnis des Korpsgeneralarztes erlangt und sich im Reserveverhältnis durch 
eine sechswöchige übung als Unterapotheker bei einem Garnisonlazarett 
oder gelegentlich einer sonstigen Einziehung das erforderliche weitere 
Zeugnis des Korpsgeneralarztes erworben hat, wird auf seinen Antrag zum 
Oberapotheker befördert 3). 

1) 15. ~uflnote 1 aUf l5eite 66. 
2) SDer Unterridjt tuitb butdj ben I5taMa1Jotljefer erteiH. 
3) SDa~ ~erfaljren über bie ~eförberung ift je~t nnter Wbänberung obiger ~efti11l. 

11lungen neu geregelt burdj nadjftef)enbe ftiegs11linifterielfe 
Verfügung betr. die Beförderung der Militärapotheker des Beurlaubtenstandes. 

Vom 14. November 1911. 
§ 21, 6 H. O. wird dahin abgeändert, daß die Beförderung zum Oberapotheker 

nicht mehr auf Antrag des Unterapothekers, sondern auf Vorschlag des Bezirkskomman
dos erfolgt. In der gleichen Weise ist bei Beförderungen von Oberapothekern zu Stabs
apothekern zu verfahren. 

Zur Beförderung dürfen nur solche Unterapotheker usw. in Vorschlag gebracht 
werden, die 

a. nach dem Urteile des Bezirkskommandeurs mit Rücksicht auf ihre Lebens
stellung und ihr außerdienstliches Verhalten zum Oberapotheker UHW. geeig
net sind; 
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über Ort und Art der übung bestimmt das Generalkommando. Im 
übrigen siehe § 36, 10. 

7. über die Ausstellung von Befähigungszeugnissen siehe § 17, 6. 
§ 36. Allgemeine Dienstverhältnisse der Personen des Be

urlaubtenstandes. 
10. Die Oberapotheker gehören zu den oberen Militärbeamten. Die 

Beförderung hierzu erfolgt nach Zustimmung des Generalkommandos auf 
Vorschlag des Korpsgeneralarztes durch das Kriegsministerium 1). 

§ 39. Kontrollversammlungen. 5. Die Offiziere, Maschinen
ingenieure, Sanitätsoffiziere und oberen Militär(Marine-)beamten des Beur
laubtenstandes nehmen an den Kontrollversammlungen in Uniform teil. 

§ 43. Einberufung der Offiziere, Ärzte und Beamten des 
Beurlaubtenstandes. 4. Die zur Verwendung als ... Feldapotheker 
bestimmten Personen des inaktiven Standes . . . werden durch die Korps
generalärzte unmittelbar einberufen 2). 

b. eine gesicherte bürgerliche Existenz in ihrem Beruf als Apotheker oder d1ll'ch 
eine mit der Pharmazie in Verbindung stehende oder sonstige wissenschaftliche 
Tätigkeit besitzen; 

c. sich mit ihrer Beförderung schriftlich einverstanden erklärt haben. 
In den Beförderungsvorschlägen zum Stabsapotheker sind der Tag der erfolg

reich abgeleisteten übung B, das Datum der Approbation als Nahrungsmittelchemiker 
sowie als Apotheker und das Datum der Geburt anzugeben. 

Die Beförderung erfolgt gemäß § 46 der Ergänzungsbestimmungen zur Verord
nung über die Organisation des Sanitätskorps vom 6. Februar 1873 (A. V. BI. 02 Nr. 18 
Seite 163). 

1) Die Beleihung eines Unterapothekers mit einer etatsmäßigen Apothekerstelle 
der mobilen Feldarmee hat seine Beförderung zum Oberapotheker zur Folge. (21mt!. 
2fnmetfg.) 

2) ~m il;alfe einer weobil madjnng jollen nadj einem strieg§.~weinAhL bom 13. ~e< 
bruat 1877 5Befi~er, ~ädjter llllb ~er\tJalter bon 2fj.Jot~efen erft bann öur 5Befe~ung 'ocr 
j.JI)atlttaöcutifdjen \}elbftellen 'f)erangeöogen werben, wenn ber 5Bebarf aw3 bet Eal)l bet 
fonbitioniercnben unb berjenigen 21j.Jot~efer be;3 5Beutlaubtenftanbe;3, 'oie fidj einem an< 
beren 5Bentie &ugewanbt ~aben, nidjt mel)t gebe at werben fann. ~iefc WlalitegeI foll 
berl)ütbet11, bali fleinere ®emeinben im \}alle einer weobHmadjung gan& oI)ne 21j.JotI)efcr 
fin)). 5Bei 'ocr geringen 2fnöoI)I bon j.J'f)arma5eutijdjen 6teIlcn im \}alle einc;3 strieges 
fonnte bisl)cr bct 5Bebari an 2Ij.Jot'f)efet11 faft bollftänbig aus ber Ea'f)I ber obcngenannlcn 
fonbitioniercnben ujw. 2Ij.Jot'f)efcr bes 5Beudaubtenftanbe!3 gcbeat \1.lerben, fo bali bic 5Be< 
ji~er, audj biejenigen in grölieren 6täbten, nur feIten füt eine \}elbfteIle, in nidjt biel 
I)äufigeren \}i:illcn für eine 6teUe beim ®ütetbej.Jol, beim ffiefetbe~ ober \}eftungslaöarett 
eine Cl:inbet11fung DU erwarten l)aben werben. 

2Ij.Jj.Jtobicrte 21j.Jot'f)efer, bic mit ber ~affe gebient l)oben unb nidjt Offiöiere ober 
Offioier!3afj.Jirantcn 'oe,} 5BeutIaubtenftanbe!3 jinb, werben (Sjeerorbnung §§ 29, 3 unb 
33, 3 b) in ben bon ben 5Beöirfsfommanbo!3 gefü'f)tten .\:liften bejonber!3 beijeidjnet unb bem 
storj.Jsgeneralaröt ilut stenntni>3 gebradjt, bamit berjelbe im mebatf>3falle biejeIocn 5ur 
~erwenbung in j.J'f)arma~eutifdjen il;elbftellen 'f)eran~ie'f)en fann. 

~onadj bütfte bie il;tage einer Cl:inberufung im weobilmadjung>3falle an 'oie allein 
arbeitenben mefi~er bOIl 2(j.Jot'f)efen im allgemeinen wo'f)I nur jellen 'f)erantreten. 60llte 
'oie'} bennodj gejdje'f)en, fo bleibt für 'oie ~erjonen be5 60Ibatenftanbe!3, aIjo audj Unter~ 
aj.Jot'f)efet, immer nodj bie weöglidjfeit einer Eurücfftellung auf ®runb be!3 § 122 ber 
~.O., worin e5 'f)eilit: 

1. Zurückstellungen dürfen aus folgenden Gründen (Zurückstellungsgründe) ein
treten: c. wenn in einzelnen dringenden Fällen die Zurückstellung eines Mannes, dessen 
geeignete Vertretung auf keine Weise zu ermöglichen ist, im Interesse der allgemeinen 
Landeskultur und der Volkswirtschaft für unabweislich notwendig erachtet wird. 

®efudje biefet 21rt \inb laut § 123 ~.O. bei bem ~orfte'f)et ber ®emeinbe ober bei3 
gleidjartigen ~erbonbe>3 anöubtingen. ~od) finb laut § 124, 4 ~.O. ®efud)e um Eu< 
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§ 44. überführung zur Landwehr ersten und zweiten Auf
gebots oder zum Landsturm. 1. Die überführung der Mannschaften 
zur Landwehr ersten Aufgebots bzw. zweiten Aufgebots geschieht nach 
W.O. §§ 11, 5 bzw. 12, 4 und 13, 5. Der übertritt bzw. die überführung 
der Mannschaften zum Landsturm erfolgt nach W.O. §§ 12, 5-7 bzw. 
13, 5 und 18, 5. 

2. Freiwilliges Verbleiben von Mannschaften in der Landwehr ersten bzw. 
zweiten Aufgebots kann durch die Bezirkskommandos genehmigt werden. 

3. Die Versetzung der ... oberen Militärbeamten 3 ) von der Reserve 
zur Landwehr ersten Aufgebots erfolgt durch den Bezirkskommandeur nach 
denselben Grundsätzen wie die der Mannschaften . . . 

Wer freiwillig in der Reserve zu verbleiben wünscht, hat dies seinem 
Bezirkskommando zu melden. 

4. Die Versetzung der ,. oberen Militärbeamten von der Landwehr 
ersten Aufgebots zur Landwehr zweiten Aufgebots erfolgt bei Voraussetzung 
der erfüllten Dienstpflicht in ersterem auf eigenen Antrag der oberen Militär
beamten, oder wenn das Dienstinteresse es gebietet, jedoch im allgemeinen 
nur zu den vorgesehenen Zeitpunkten (Kontrollversammlungen). 

Die Versetzung wird durch die Bezirkskommandeure verfügt und zwar, 
sofern ein eigener Antrag vorliegt, ohne weiteres, sofern ein solcher nicht 
vorliegt, nach Einholung des Einverständnisses der nächsten Waffenbehörde 
bzw. auf Anordnung oder Antrag derselben. 

5. Auf die Dauer der Dienstpflicht im allgemeinen hat das längere 
Verbleiben in der Reserve bzw. in der Landwehr ersten Aufgebots keinen 
Einfluß. 

7. Vor überführung von oberen Militärbeamten zum Landsturm ist 
(ebenfalls) der Abschied nachzusuchen (Ziffer H)l). 

8. Für . . . obere Militärbeamte, welche dem zweiten Aufgebot der 
Landwehr angehören, ist nach erfüllter Gesamtdienstpflicht die Verabschie
dung behufs überführung zum Landsturm nachzusuchen, sofern sie nicht 
freiwillig im Beurlaubtenverhältnis verbleiben wollen 1). 

9 .... Obere Militärbeamte, welche für den Mobilmachungsfall unab
kömmlich erklärt sind (W.O. § 1262 )), sind in der Regel nicht über den 
Zeitpunkt des Ablaufs ihrer Dienstpflicht im Beurlaubtenverhältnis zu 
belassen. 

11. Die Verabschiedung der oberen Militärbeamten des Beurlaubten
standes ist beim Kriegsministerium zu beantragen. 

rücfftellung im Illugenolicf ber 0:inoerufung foroie laut § 99, 1 )lli.O. alle ffieflamationen 
bei ber 0:inoerufung unb nad) § 126, 4 )lli.O. UnaMömmlid)feit§etflärungen im Illugen< 
bHcf ber 0:inberufung un&uläHig. 

iJür obere Wlilitäroeamte, alfo Obeta~ot~efer unb 6tab§a~ot~efer be§ \Se< 
udaubtenftanbe§, ift ba§ 2urücfftellung§berfa~ren in § 51 ber ~eerorbnung geregelt (1. 
biefen). 

3) Für die Berechnung der Dienstpflicht der .... oberen Militärbeamten sind 
die für die Mannschaften gültigen Bestimmungen maßgebend. (Illmtl. Illnmedg.) 

1) :tler Illbf d) ie b fann frü~eften§ &um 3l. Wläq be§jenigen Sfalenberja~re§, in roeld)em 
ba$ 39. ~eben§ja~r bollenbet roirb, nad)gefud)t ilJerben. :tler Illntrag ift an ben &uftänbigen 
\Se&itf~fommanbeut bU rid)ten unb roitb bon biefem bem Sftieg§miniftetium unter< 
breitet. :tlie iJrage, ob ben Wlilitärbeamten be§ \Seutlaubtenftanbe§ auf @runb 20 jä~tiger 
2uge~örigfeit bum \Seurlaubtenftanbe ber Illofd)ieb mit ber 0:tlauonii3 &um ~tagen 
bet ~anbroe~tatmeeunifotm oeroilligt roetben fann, ift in bet I,ßt06i§ oi§~et bet
neint rootben. 

2) § 126 )lli.O. gilt nur für \Seamte, fommt olfo für Ill~ot~efer im allgemeinen nid)t 
in \Setrod)t. 
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§ 51. Beso ndere Die ns tver hält nisse der Offiziere des Be
urlaubtenstandes. 2. Gesuche und Meldungen sind stets an das 
Bezirkskommando zu richten. 

Gesuche um Zurückstell ung auf Grund dringender häuslicher und 
gewerblicher Verhältnisse hinter die letzte Jahresklasse der Reserve, Land
wehr ersten Aufgebots oder Landwehr zweiten Aufgebots unterliegen der 
Begutachtung des Bezirkskommandos und der Entscheidung des General
kommandos. 

3. a. Während der Dauer der Zurückstellung auf Grund dringender 
häuslicher und gewerblicher Verhältnisse sowie wegen Unabkömmlich
keit auf Grund der §§ 125 (ausschließlich Ziffer 3) und 126 W.O. finden 
Beförderungen im allgemeinen nicht statt. 

SDie nä~eten l8eftimmungen übet bie 6anität5einrid)tungen bet m-tmee i}u 
iJrieben~i}eiten finb in if)ten Q;inöeI~eiten in bet iJrteben~~6anität~orbnung 
bom 16. IDlai 1891 unb beren ilCael)trägen unb Q;rgän&ungen ent~aHen. SDer hJid)~ 
tigfte bamu~ ift nael)fte~enb furö öufammengefaj3t: 

SDie oberfte Beitung be~ S)eew3fanität5hJefen~ Hegt in ben S)änben be~ 
~rieg~minifter~ böhJ. ber IDlebiöinafabteifung, beren Q:~ef ber @enemfftaMaröt 
ber m-rmee ifi. iJür iebe~ m-rmeeforj.J~ hJirb ein 6anität5amt gebifbet, an beffen 
6,pi~e ber ~or,p~generafaröt fte~t unb bem auel) ein ~orp~ftaMapot~efer an~ 
ge~ört. SDa~ 6anitäißamt ift bie borgefe~te l8e~örbe ber IDlilitärfaöarette feine~ 
@efel)äfißbereiel)~ unb regelt unb beauffiel)tigt ben 6anitäißbienft in benfefben. 
Q;~ trifft biefen Baöaretten gegenüber Q;ntfel)eibung in beöug auf ben gefamten 
äqtfiel)en unb ,p~armaöeutifel)en SDienft. 1Eorgefe~ter be5 gefamten Baöarett~ 
perfona15 ift ber @enemfaröt, beffen SDi~öipfinarftmfgehJaft auel) bie IDlilitär~ 
a,pot~efer unterliegen. 

@arnifonfaöarette mit einer ilCormaUmnfenöa~f (4% ber @arnifoMfo,pf~ 
ftärfe) bon 71 unb barüber er~aHen eine Baöaretta,pot~efe, befte~enb au~ 
einer m-bteifung für m-qneiberforgung (m-röneiabteifung) unb au~ ber m-bteifung 
für äröt1iel)e 0nftrumente, @eräte unb 1EerbanbmitteI (1EerbanbmitteIabteifung). 
1Eorftanb ber Bacrarettapot~efe ift in ben Bacraretten am 6i~ eine~ @eneml~ 
fommanbo~ ein 6taMapot~efer, in ben anberen 6tanborten ein 6taM~ ober 
OberfiaMaröt. 2um SDienft in ber m-röneiabteifung hJerben bem Baöarett ein~ 
jä~rig~freihJif1ige IDli1itärapot~efer überhJiefen. 

0n \l3reuj3en er~aften Baöarette mit einer ilCormaUranfenöa~I bon hJeniger 
a15 71 feine Baöarettapot~efe, fonbern eine fogenannte m-r&nei~ unb 1Eer, 
banb mittelanftalt. 

iJür iebe~ m-rmeeforp5 befinbet fid) im @arnifonfa&arett am 6i~ be5 @eneml~ 
fommanb05 ein 6anität5be,pot, ba5 bie bem 6anitäißamt unterfieHten IDliIitär~ 
fa&arette mit m-qneimittefn, ffieagentien, SDe5infeftion5mittefn ufhJ. &u ber~ 
forgen ~at. 1Eorftanb ift ber 6taMapot~efer. Q;5 befte~t ebenfo hJie bie Ba&arett~ 
apot~efe aU5 einer m-r&nei~ unb einer 1Eerbanbmittefabteifung. 

0n ben Ba&aretten am 6i~ ber 6anität5ämter finb auj3erbem nod) I) ~ 9 i ~ 
enifel)~eI)emifel)e Unterfud)ung5fteHen unb 6tationen Gur m-nfertigung 
bon m-r&neitab!etten (:tabfettenfiationen) eingeriel)tet. SDie bafteriologifel)e 
m-bteilung ber Unterfuel)ung5fieHen leitet ein 6tabaröt, bie el)emifd)e ber ~or,p5~ 
fiaMapot~efer be5 betreffenben 6anität5amte~. 

m-uj3erbem befie~t in l8erlin in 1Eerbinbung mit ber ~aifer~~BiI~elm5~ 
m-fabemie für ba5 militärär&t1id)e l8iIbung5hJefen ein mebißinifd)e5 Unter~ 
fuel)ung5amt; ba5felbe fte~t unter Beitung eine5 @enemloberarMe5, bem ein 
~or,p5ftaMa,pot~efer a15 1Eorftanb ber el)emifd)~p~armafologifd)en m-bteiIung 
beigegeben ifi. 
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~m ~n'f)ange ber 'iS-t:ieben~~6anitägorbnung finb nod)maIi3 bie ,).Jerfönlid)en, 
~ienft~ unb Q;infommen~ber'f)äUniHe ber Sfor,).J~ftaMa,).Jot'f)efer, 6taMa,).Jot'f)efer 
unb einjä'f)t:ig~frehtJil1igen SJJUlitära,).Jotijefer in aUer ~u~fü'f)rIid)feit be'f)anbeU, 
worüber bereit~ bie Sfabinett~orber bom 14. SJJCai 1902 ba~ )lliefentHd)fte ent'f)äU. 

~ie 6anitägeimid)tungen im ~elbe ]inb geregelt burd) bie Sfrieg~. 
60ni tlitBorbnung bom 27_ ~anuar 1907. 

VI. Maß- und Gewichtswesen. 
~a~ gefamte SJJCaj3~ unb @ewid)t5\tlefen ift im ~eutfd)en 31eid)e ein'f)eit1id) 

burd) eine neue SJJCaj3~ unb @e\tlid)gorbnung 1) geregeU, bie laut Sfaiferlid)er 
)Berorbnung bom 24. SJJeai 1911 (31.@.lBl. 6. 24:1) am 1. ~lJri1 1912 in Sfraft 
getreten ift 2). )Bon biefem @efe~ intereHieren ben ~lJot'f)efer bie nad)fteijenb 
abgebrucften lBeftimmungen über bie @id)ung unb 9Cad)eid)ung bon SJJCaj3en, 
(lje\tlid)ten unb )lliagen. ~ie §§ 1-5 entijaUen nm angemeine ~efinitionen über 
lBeöeid)nung unb lBebeutung ber 2ängen~, 'iS-läd)en~ unb Sför,).Jermaj3e fo\tlie ber 
@e\tlid)te, bie al~ befannt bOrauB&ufe~en finb 3). 

1) ~ine fommentierte 2iuilgabe ber 9Rall' unb illcluid)ti3orbnung mit allen 9htil· 
[ül)tll11gilbeftimmungen Dom illeI). ffiegARat 'Ilt. I,ß I at 0 ift im ~erlage Don ;snliu'3 
SVtingcr in 5Ectlin erld)ienen. 

2) ~on älteren 5Eeftimmungen I)aben nod) bie folgenben über bie in 9lvotI)cfen 
ilu1äffigen )illagen unb illelOid)te 5Eebeutung (5Ef. ber l)1ormal.~id)ung'3fomllliHion 
Dom 6. mai 1871, 17. ~uni 1875 unb 24. mtobet 1882): 

1. Medizinalgewichte, d. h. alle solche Gewichte, welche auf den Präzisionswagen 
der Apotheker in Anwendung kommen, gelten als Präzisionsgewichte im Sinne der Eich
ordnung. Alle die Präzisionsgewichte betreffenden Bestimmungen in der Eichordnung, 
der Gebührentaxe und den sonstigen Erlassen der Normal-Eichungskommission finden 
auch auf die 1Iedizinalgewichte Anwendung. 

2. In den Offizinen (Arznei-Verkaufslokalen der Apotheken) dürfen andere als 
Präzisions wagen nicht vorhanden sein. In allen übrigen Geschäftsräumen der Apotheken 
sind neben den Präzisionswagen solche Handelswagen zulässig, bei welchen die größte 
einseitige Trägfähigkeit oder größte zulässige Last nicht weniger als ein Kilogramm 
beträgt. 

:!liefe 5Eeftimmungen lOerben ergänöt burd) foIgenbe 2inotbnungen ber vreu· 
iiild)en 91lJot1)efenbetrieb!:lorbnung Dom 18. \Jebntar 1902 (f. :teil XIV): 

§ 4. Der Rezeptiertisch soll ... mindestens mit einer feinen Tarierwage bis zu 
1000 g Tragkraft, vier Handwagen, deren kleinste 5 g Tragfähigkeit hat, sowie den 
zugehörigen Gewichten von 200 g abwärts ausgestattet sein. 

§ 24. Sämtliche Wagen in der Offizin wie in den Nebenräumen von 1 kg Trag
fähigkeit abwärts müssen ebenso wie sämtliche Gewichte von 500 g abwärts präzisiert 
sein und den Bestimmungen der Eichordnung für das Deutsche Reich vom 27. De
zember 1884, der Bekanntmachung vom 27. Juli 1885 (R.G.Bl. 1885, S. 14 und 263) 
und der Bekanntmachung über die Prüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken 
vom 10. Juli 1895 entsprechen. 

3) ,l3aut 5Ef. beil ffieid)ilfanölen3 Dom 17. ;sanuar 1912 (ffi.,3.5Ef. @S. 17) IJat ber 
)8unbei3rat in leiner Sij,mng Dom 14. 'Ileöember 1911 nad)fteI)enbe ,3 uf ammen ftef~ 
lung ber abgefür&ten mall' unb illelOid)t'3bqeid)nungen &ur 9lnlOenbung emlJ· 
fol)fen: 

1. Längenmaße: 
Kilometer. km 
.Meter . . m 
Dezimeter dm 
Zentimeter cm 
Millimeter mm 

2. Flächenmaße: 
Quadratkilometer qkm oder km2 

Hektar. . . . _ . ha 
Ar ........ a 
Quadratmeter. _ . qm oder m2 

Quadratdezimeter . qdm oder dm2 
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Maß- und Gewichtsordnung. 
Vom 30. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 349). 

§ 6. Zum Messen und Wägen im öffentlichen Verkehre, sofern dadurch 
der Umfang von Leistungen bestimmt werden soll, dürfen nur geeichte 
Maße, Gewichte und Wagen angewendet und bereit gehalten werden 1). 

Zum öffentlichen Verkehre gehört der Handelsverkehr auch dann, wenn 
er nicht in offenen Verkaufsstellen stattfindet. 

Den Maßen stehen im Sinne dieses Gesetzes gleich die zur Raummessung 
bestimmten Meßwerkzeuge für Flüssigkeiten und für trockene Gegenstände. 

Unberührt bleiben die Vorschriften über die Eichung der zu steuer
amtlichen Zwecken bestimmten Geräte. 

Durch Beschluß des Bundesrats kann für bestimmte Arten von Betrieben 
sowie für den Verkehr bestimmter Arten von Waren, insbesondere für den 
Verkehr nach und von dem Auslande, die Anwendung und Bereithaltung 
solcher nicht nach den inländischen Vorschriften geeichter Meßgeräte zu
gelassen werden, welche auf einem anderen als dem metrischen System 
beruhen 2). 

§ 8. Für den Verkauf weingeistigel' Flüssigkeiten nach Stärkegraden 
dürfen nur geeichte Thermo-Alkoholometer ... angewendet und bereit 
gehalten werden. 

§ 10. Die Eich ung besteht in der vorschriftsmäßigen Prüfung und 
Stempelung der Meßgeräte durch die zuständige Behörde; sie ist entweder 
Neueichung oder Nacheichung. 

Quadratzentimeter. qcm oder cm2 

Quadratmillimeter. qmm oder mm2 

Liter .. . .. 1 
Milliliter . .... ml 

3. Körpermaße: 
4. Gewichte: 

Kubikmeter . . 
Kubikdezimeter 
Kubikzentimeter 

cbm oder m3 

cdm oder dm3 

cem oder em3 

Tonne t 
Doppelzentner dz 
Kilogramm. kg 
Hektogramm. hg 

Kubikmillimeter emm oder mm3 Gramm . .. g 
Hektoliter . .. hl Milligramm. mg 

1) ~ür bie 0:idj1Jflidjt ber in 2t1Jot~efen gebraudjten Wlejigeriitc ergibt fidj fomit 
folgenbes3: 

I. 0:idj1Jflidjtig finb in fämtlidjen beutfdjen 2t1Jot~efen: 
1. 2tUe imagen unb ®ettJidjte. 
2. 2iingenmajie, bie öum 2tbmelfen geftridjener ~flafter u. bgL gebraudjt ttJerben. 
3. ~~ermo"2tlfo~olometer, fottJeit jie füt ben lBetfauf ttJeingeiftiger ~liiffigfeiten 

nadj ®tiirfegraben benutöt ttJerben. 
I I. lJl idj t eidj1Jflidjtig linb bagegen: 

1. Wlenfmen, ba fie in ben 2t1Jot~den nut a!;3 ~ilf~inftrumente für ben inneten ~e
trieb bienen joUen. imetben ~liilfigfeiten nadj Wlaji geforbert, fo jinb lie, unter 2ugrunbe" 
legung bes3 11Jeöifijdjen ®ettJidjtes3 aUf ®ettJidjt um3medjnen unb nadj ®ettJidjt aböu
geben. 

2. ~er lJlormafttoVfenöii~Ier. 
3. imagen nadj Wlo~t ober imeft1Jl)al 3m ~eftimmung be~ f1Jeöififdjen ®ettJidjte~. 
4. ~ie djemijdje image für feinere anaI~tijdje imägungen nebft ben 3ugeMtigen 

(ljettJidjten. . 
5. ~ie anaI~tildjen WlejittJerföeuge für djemijdje unb 1J~~jifalijdje Unterfudjungeu. 
2) 2tuf ®runb bielet ~eftimmuug ~at ber ~unbe~rat für ben lBetfe~r mit 1J~arma

öcutijdjen imaren uadj bem 2tus31aub bie 2tnttJenbuug unb )8ereit~aftung ber auf bem 
englifdjeu ®~ftem beru~euben ®ettJidjte bis3 aUf ttJeitere~ 3uge1affen. (~f. bes ffieidj~. 
fau3lets bom 18. :tIe3ember 1911, ffi.®.~l. ®. 1063). 

Böttger - Urba n, Apothekengesetze. 5. Anß. 6 
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§ 11. Die dem eichpflichtigen Verkehre dienenden Meßgeräte sind 
innerhalb bestimmter Fristen zur Nacheich ung zu bringen. Die Fristen, 
innerhalb deren die Nacheichung vorzunehmen und zu wiederholen ist, 
betragen bei 

a. den Längenmaßen, den Flüssigkeitsmaßen, den Meßwerkzeugen für 
Flüssigkeiten, den Hohlmaßen und Meßwerkzeugen für trockene 
Gegenstände, den Gewichten, den Wagen für eine größte zulässige 
Last bis ausschließlich 3000 Kilogramm sowie den Fässern für Bier 
zwei Jahre, 

b. den Wagen für eine größte zulässige Last von 3000 Kilogramm und 
darüber, den festfundamentierten Wagen und den Fässern für Wein 
und Obstwein drei Jahre. 

Die Frist beginnt mit dem Ablaufe desjenigen Kalenderjahres, in 
welchem die letzte Eichung vorgenommen worden ist. Bei Fässern, in 
denen Wein gelagert ist, endet die N aeheichungsfrist nicht, bevor das Faß 
entleert worden ist. 

§ 12. Der Bundesrat ist ermächtigt, die Verpflichtung zur Neueichung 
oder Naeheiehung auf andere als die in den §§ 6 bis 9 bezeichneten Gegen
stände auszudehnen sowie einzelne Arten von Gegenständen, die nach den 
Vorschriften des Gesetzes eichpfliehtig sind, von der Verpflichtung zur 
Neueiehung oder Nacheiehung auszunehmen 1). Er ist ermächtigt, die Vor
schriften über die Fristen für die Nacheichung in Ansehung einzelner Arten 
von Gegenständen abzuändern und zu ergänzen. 

§ 13. Im eichpflichtigen Verkehr ist die Anwendung und Bereit
haltung von unrichtigen Maßen, Gewichten, Wagen, Thermo-Alkoholo
metern und Gasmessern sowie die Anwendung von unrichtigen Fässern 
untersagt. Das gleiche gilt für solche Gegenstände, welche gemäß § 12 
vom Bundesrate für eichpflichtig erklärt worden sind. 

Als unrichtig gelten diejenigen Meßgeräte, welche über die vom Bundes
rate festgesetzten Grenzen (Verkehrsfehlergrenzen) hinaus von der 
Richtigkeit abweichen 2). 

§ 14. Zur Eich ung sind nur zuzulassen: 
diejenigen Längenmaße, welche dem Meter oder seinen 

ganzen Vielfachen, oder seiner Hälfte, seinem fünften oder 
seinem zehnten Teile entsprechen; 

diejenigen Körpermaße, welche dem Kubikmeter, dem 
halben Kubikmeter, dem Hektoliter oder dem halben Hekto
liter oder den ganzen Vielfachen dieser Maß größen, oder dem 
Liter, seinem Zwei-, Fünf-, Zehn- oder Zwanzigfachen, oder 
seiner Hälfte, seinem vierten, fünften, zehnten, zwanzigsten, 
fünfzigsten oder hundertsten Teile entsprechen; 

diejenigen Gewichte, welche dem Kilogramm, dem Gramm 
oder dem Milligramm, oder dem Zwei-, Fünf-, Zehn-, Zwanzig
oder Fünfzigfachen dieser Größen oder der Hälfte, dem vierten, 
dem· fünften, dem achten oder d\lm zehnten Teile des Kilo-

1) Illuf (llwnb biejer )Seftimmung I)at ber )Sunbe$rat ga'n~ aU$ (llla$ ~ergeftellte 
Weej3geräte tJon ber ~erVflid)tung 3ur 9Cacf)eid)ll11g aU$genommen. ()Sf. be$ mcicf)?'~ 
fmt31er$ tJom 18. ~eöemoer 1911, m.(ll.)S1. IS. 1064). 

2) Cf$ ift ÖU unterfd)eiben3tuifcf)en ~erfe~r$fe~lergren3en (§ 13 ber Rn. ltnb (1).:0.) 
ullb Cficf)fe~lergren3en (§ 19). Cfrftere gelten für bie 9Cacf)eicf)ung, fotuie al~ 3u1ä\\igc 
(llreni\en im ~erfe~r unb jinb tJom )Sunbei3rat feftgeje~t (1. lSeite 87), lc~tere gelten 
für bie 9Ceueicf)ung unb jinb in bet bon ber 9Cormal~Cfid)ungi3fommi\\ion erlafleneu Cficf)~ 
orbnung (I. lSeite 84) ent~arten. 
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gramms sowie der Hälfte, dem fünften oder dem zehnten Teile 
des Grammes entsprechen. 

§ 15. Die Eichung wird durch Eichämter ausgeübV). Sie werden 
hierzu mit den erforderlichen Eichnormalen, Apparaten und Stempeln aus
gerüstet. Die Eichämter können auf besondere Zweige des Eichwesens 
beschränkt werden. 

§ 16. Der Bundesrat erläßt die Bestimmungen über die von den Eich
behörden zu erhebenden Gebühren 2). 

Die Festsetzung der Nacheich ungsgebühren erfolgt innerhalb der 
vom Bundesrate zu bestimmenden Höchstbeträge durch die Landes
regierungen 3). 

§ 19. Die Kaiserliche N ormal- Eich ungskommission hat darüber 
zu wachen, daß das Eichwesen im gesamten Reichsgebiete nach übereinstim
menden Regeln und dem Interesse des Verkehrs entsprechend gehandhabt wird. 

Sie hat die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz über Material, 
Gestalt, sonstige Einrichtung und Bezeichnung aller eichfähigen Meß
geräte, sowie über die Bedingungen ihrer Eichfähigkeit zu erlassen und die 
von den Eichbehörden innezuhaltenden Fehlergrenzen (Eichfehler
grenzen) festzusetzen 4). Ihr ist es vorbehalten, zu bestimmen, ob und 
unter welchen Voraussetzungen Gegenstände zur Eichung zuzulassen sind, 
die den allgemeinen Ausführungsvorschriften nicht entsprechen 5). 

Der Kaiserlichen Normal-Eichungskommission liegt ob, das bei der 
Eichung zu beobachtende Verfahren, sowie die Bedingungen festzustellen, 
unter denen Meßgeräte, die nicht oder nicht mehr den Vorschriften ent
sprechen, aus dem Verkehre zu ziehen sind, überhaupt alle die technische 
Seite des Eichwesens betreffenden Fragen zu regeln. 

Meßgeräte, die von der Kaiserlichen-Normal-Eichungskommission ge
prüft und gestempelt sind, gelten als geeicht im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 21. Meßgeräte, die den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend 
geeicht sind, dürfen im ganzen Reichsgebiet angewendet werden. 

§ 22. Wer in Ausübung eines Gewerbes den Vorschriften der §§ 6 
bis 9, 11, 13 dieses Gesetzes, den auf Grund des § 12 dieses Gesetzes er-

1) ~ie (§idjiimter linb laut § 18 Itaatlidje me~örben. ~odj finb bie ilanbe5< 
regierungen befugt, ®emeinben, toeldje 3m 2eit beil ~nhafttretenil bieleil ®ele~e5 
eigene (§idjiimter beli~en, bie meibe~altung ber leNeren in toibmuflidjer ~eile 5u 
geltatten. ~n s:ßreujien linb inbeHen laut WCin.l:hl. bom 26. WCiirö 1912 bie ~idjiimter 
ber @emeinben aufge~oben unb nur nodj @emeinbe<i5'ajieidjiimter in ben ~einbau< 
gegenben 5ugelajjen. 

2) Wuf ®runb biefer meltimmung erging bie ~idjgebüf)tenorbnung bom 18. ~e< 
öember 1911 (I. @leite 88). @lie regelt bie ®ebüf)ren für bie ~eueidjung. 

3) ~ie i5'eftle~ung ber ~adjeidjungiJgebüflren ilt für s:ßreujien erfolgt burd) 
WCinAß. bom 13. WCiiq 1912 (I. @leite 89). 

4) Wuf bieje meftimmung beruf)t bie bOn ber ~otmaH~idjungiJfommilfion edaffenc 
~id)orbnung bom 8. ~obember 1911 (j. @leite 84). 

5) 2(uf ®runb bieler ~tmiidjtigung flat bie ~ormal<o;idjungiJfommiffion unter bem 
25. WCiiq 1912 (iR.®.mf. @l. 217) nadjfteflenbe ÜbergangiJbeftimmungen für bie 
~eueidjung bon WCejigeriiten edaffen: 

1. Noch nicht geeichte Meßgeräte, die den Vorschriften der am 1. April 1912 in 
Kraft tretenden Eichordnung vom 8. November 1911 oder der dazu erlassenen Instruk
tion vom 27. November 1911 in bezug auf Material, Gestalt, Einrichtung oder Bezeich
nung nicht entsprechen, wohl aber in den bezeichneten Punkten, nach den vor dem 
1. April 1912 geltenden Vorschriften zulässig sind, werden noch bis zum 31. Dezember 
1913 zur ersten Neueichung zugelassen. 

2. Bereits geeichte Meßgeräte der in Nr. 1 bezeichneten Art werden noch bis zum 
31. Dezember 1921 zur Wif'derholung der Neueichung zugelassen. 

6 * 
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assenen Anordnungen des Bundesrats oder den sonstigen Vorschriften der 
Maß· und Gewichtspolizei zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis 
einhundertfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Der Ausübung eines Ge
werbes im Sinne dieser Vorschrift steht der Geschäftsbetrieb von Vereinen 
auch insoweit gleich, als er sich auf die Mitglieder beschränkt. 

Neben der Strafe ist auch die Unbrauchbarmachung oder die 
Einzieh ung der vorschriftswidrigen Meßgeräte zu erkennen, auch kann 
deren Vernichtung ausgesprochen werden. Es macht keinen Unterschied, 
ob die Geräte dem Verurteilten gehören oder nicht. Ist die Verfolgung 
oder die Verurteilung einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann 
auf die Unbrauchbarmachung oder die Einziehung und auf die Vernichtung 
selbständig erkannt werden. 

§ 24. Für diejenigen Meßgeräte, welche beim Inkrafttreten dieses Ge· 
setzes bereits mit einem die Zeit ihrer Eichung oder letzten Nacheichung 
bezeichnenden Jahreszeichen versehen sind, beginnen die im § 11 fest
gesetzten Fristen für die Nacheichung oder deren Wiederholung mit dem 
Ablaufe des so bezeichneten Kalenderjahres, für diejenigen Meßgeräte, die 
noch kein Jahreszeichen tragen, mit dem Ablaufe des Jahres, in welchem 
dieses Gesetz in Kraft trittl). 

~ie \tJicf)tigften @rgänöungen ber W1aj3~ ultb @ehJicf)t0orbnung bUben bie 
bon ber 1)(0rmal~@id)ungsfommif1iolt erlaffene @icf)orbl1ltng, fOhJie bie Q50rf d)rif~ 
ten über bie Q5erfegrsfeglergrenöen ber W1ej3geräte unb bie @icf)gebügrenotb~ 
ltung, le~tere betbe bom \8unbestat feftgefe~t. ~ür ben 21,)Jot1)efenbetrie6 
gaben \'10lt bieien Q5etotbnungen botnegmlicf) folgenbe \8eftimmungen \8e~ 
beutung: 

Eichordnung für das Deutsche Reich. 
Vom 8. November 19112) (Beilage zu R.G.Bl. Nr. 62). 

Allgemeine Vorschriften. 
§ 5. Jedes Meßgerät muß die vorgeschriebene Bezeichnung tragen. 
§ 7. Als richtig im Sinne der Eichordnung gelten die Meßgm:äte, die 

von den Eichnormalen oder von den mit Eichnormalen festzustellenden 
Sollgrößen im Mehr oder Minder höchstens um die in den besonderen V 01'

schriften festgesetzten Fehlergrenzen (Eichfehlergrenzen) abweichen. 
Die in den besonderen Vorschriften angegebenen Fehlergrenzen gelten 

für die Neueichung. Für die Nacheichung gelten die Verkehrsfehler
grenzen (§ 13 der Maß- und Gewichtsordnung), soweit nicht Gegenteiliges 
bestimmt ist. 

§ 10. Die Stempelung ... geschieht bei der Neueichung mit dem 
Stempelzeichen und dem Jahreszeichen 3 ) •••• Bei der Nacheichung wird, 
außer bei den Fässern, nur das Jahreszeichen angewandt; nur bei den 
kleinen Gewichten (§ 80) und den kleinen Präzisionswagen (§ 100) ist von 
jeder Stempelung abzusehen. 

----~-~.-

') 15ür biejenigen W1ajie, @eroidjte unb )illagen oon roeniger alil 3000 kg griiflter 
~elaftltng, bie am 1. 2llJril 1912 nodj fein .;-sa1)reilöeidjen trugen, ober foldje, bie mit 
bem .;-sa1)reilöeidjen ,,12 /1 geftemlJelt IUaten, beginnt bie madjeidjungsfrift mit beUt 
1. .;-sanuar 1913 unb enbet mit 31. ~eöembet 1914. ~ie mit ,,13/1 geftemlJeItcn 
@egenftiinbe müffen erft im .;-sa1)te 1915 nadjgeeidjt roerben. 

2) 15ür ~at)ern gilt bie oon ber Sl'gL ~at)erifdjen mormaH~idjung!SfommiHion in 
W1ündjen etfaffene gleidjlautenbe ®djorbnung bom 10. ~e5ember 1911. 

3) ~ie n(1)eren ~orfdjriften über bie bei ber @:idjung an&uroenbenben 6ie mlJef. 
unb .;-salJreilöeidjen finb ent1)alten in einet ~f. beil ffieidjilfanöleril bom 14. mooember 
1911 (ffi.@.~l., 6. 951). 
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Besondere Vorschriften. 

V. Gewichte. 

A. Handels- und PräzIsionsgewichte. 

§ 74. Zulässige Gewichtsgrößen. Zulässig sind Handels- und 
Präzisionsgewichte von 50, 20, 10, 5, 2, 1 Kilogramm, 500, 250, 200, 125, 
100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Gramm; außerdem Präzisionsgewichte von 500, 
200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Milligramm. 

§ 76. Gestalt. 1. Die Körper der Gewichte von 50 Kilogramm bis 
1 Gramm sollen die Form eines geraden Zylinders . . . haben. 

2. Bei den Gewichten von 50 Kilogrammm bis 250 Gramm, sowie bei 
den Gewichten von 125 Gramm muß die Höhe größer sein als der Durch
messer. 

Die Gewichte von 50 und 20 Kilogramm müssen mit Handhabe, die 
Gewichte von 10 Kilogramm mit Handhabe oder Knopf, die Gewichte 
von 5 Kilogramm bis einschließlich 1 Gramm mit Knopf versehen sein, 
nur die eisernen Gewichte von 200 und 100 Gramm müssen ohne Knopf 
hergestellt sein. Knopf und Handhabe müssen so eingerichtet sein, daß 
sie ein leichtes Anfassen des Gewichts mit der Hand ermöglichen. 

3. Die Gewichte von 500 Milligramm abwärts müssen als Blechplätt
chen mit einer aufgebogenen Seite ausgeführt sein, und zwar: 

50 
20 
10 
5 
2 
1 

500 
250 
200 

50 
20 
10 

5 
2 
1 

500 
250 
200 
125 
HiO 
50 

die Stücke von 500, 50 und 5 Milligramm in der Gestalt eines regel
mäßigen Sechsecks, 

die Stücke von 200, 20 und 2 Milligramm in der Gestalt eines regel
mäßigen Vierecks, 

die Stärke von 100, 10 und 1 Milligramm in der Gestalt eines regel
mäßigen Dreiecks. 

§ 79. Fehlergrenzen. Die Fehlergrenzen betragen: 
1. bei Handelsgewichten von 

Kilogramm 5 Gramm I 125 Gramm .... 70 Milligramlll 
4 

, 
100 · ... 60 

2,5 50 · ... 50 
1,25 20 · ... 30 
0,60 10 .... 20 
0,40 5 16 

Gramm ... 250 Milligramm 2 10 
125 1 10 
100 

2. bei Präzisionsgewichten von 
Kilogramm 2,5 Gramm 20 Gramm .... 15 Milligramm 

2,0 I 10 10 
1,25 5 6 
0,625 

" 
2 3 

0,300 
" 1 2 

0,200 
" 

500, 200 und 
Gramm ... 125 Milligramm 100 Milligramm 1 

65 50, 20 und 
50 10 Milligramm 0,5 
35 5 0,25 
30 2 0,2 
25 1 0,1 
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VI. Wagen. 

A. Handelswagen. 

§ 95. Fehlergrenzen. 1. Die Empfindlichkeit der Wagen muß hin
reichend sein, daß nach Aufbringung der größten zulässigen Last die fol
genden Gewichtszulagen noch einen deutlichen bleibenden Ausschlag be
wirken, und zwar: 

bei gleicharmigen Wagen (§ 87, 1 und 2) 
mit einer größten zulässigen Last von 

100 Gramm und weniger . . . . . 
für jedes Gramm der größten zulässigen Last, 

mindestens 200 Gramm, aber nicht mehr als 
5 Kilogramm. . . . . . . . . . . . . 
für jedes Gramm der größten zulässigen Last, 

10 Kilogramm und mehr ....... . 
für jedes Gramm oder 0,5 Gramm für jedes 
volle oder angefangene Kilogramm der größten 
zulässigen Last, 

2 Milligramm 

1 
" 

0,5 

nlindestens 100, aber nicht mehr als 200 Gramm 200 
mindestens 5, aber nicht mehr als 10 Kilogramm 5 Gramm; 

bei ungleicharmigen Wagen (§ 87, 3, 4 und 5) 
0,6 Gramm für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last; 

bei Laufgewichtswagen (§ 87, 6, 7 und 8), und zwar: einfachen 
Balkenwagen mit Laufgewicht und Skale (6) 

1 Gramm für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last; 
zusammengesetzten Balkenwagen mit Laufgewicht und Skale und 
Brückenwagen mit Laufgewicht und Skale (7 und 8) 

0,6 Gramm für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last. 
2. Nach Aufbringung des zehnten Teiles der größten zulässigen Last 

muß der fünfte Teil der unter Nr. 1 für sie berechneten Zulage noch einen 
deutlichen bleibenden Ausschlag bewirken. 

B. Wagen für besondere Zwecke. 

1. Präzisionswagen. 

§ 97. Zulässige Gattungen. Zulässig sind nur gleicharmige Balken
wagen l ). 

§ 99. Fehlergrenzen. 1. Die Empfindlichkeit der Wagen muß hin
reichend sein, daß nach Aufbringung der größten zulässigen Last Gewichts
zulagen in den folgenden Bruchteilen der für gleicharmige Wagen (§ 95) 
festgesetzten Zulagen noch einen deutlichen bleibenden Ausschlag ergeben, 
und zwar bei Wagen mit einer größten zulässigen Last von: 

10 Gramm und weniger. .. die Hälfte, 
mindestens 20 Gramm und weniger als 5 Kilo-

gramm ....... . 
5 Kilogramm und mehr . . 
ferner bei den Wagen von mindestens 10, aber 

nicht mehr als 20 Gramm. . . . . . . . . . 

em Viertel, 
ein Fünftel, 

10 Milligramm. 

') @jog. @jatte!tvagen jinb fornit a{§ \,ßtäöifion§tvagen nidjt eidjfä1)ig unb bütfc_n 
ba1)et in ben WjJot!jefen nidjt l)enu~t tvetben. \}Üt \,ßreujien !jatte ba§ fdjon ein WCin .• (,l;r1. 
born 30. 9(obernoet 1868 au§gefjJtodjen. 
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2. Hinsichtlich der Anforderungen an die Empfindlichkeit nach Auf
bringung des zehnten Teiles der größten zulässigen Last, sowie an die Rich
tigkeit der Hebelverhältnisse finden die Bestimmungen für Handelswagen 
(§ 95 NI'. 2) Anwendung unter Berücksichtigung der unter NI'. ~ vorge
schriebenen Zulagen. 

Verkehrsfehlergrenzen der Meßgeräte. 
Bk. des Reichskanzlers vom 18. Dezember 1911 (R.G.Bl. S. 1065). 

§ 1. Die Verkehrs fehlergrenzen der Meßgeräte werden wie folgt festge
setzt, wobei die im einzelnen angegebenen Sätze sowohl im Mehr als im 
Minder gelten. 

für 

V. Gewichte. 

A. Handels- und Präzisionsgewichte. 
Die Fehlergrenzen betragen: 

für Gewichtsgrößen bei bei 
von Handelsgewichten Präzisiollsgewichten 

50 Kilogramm 10 Gramm 5 Gramm 
20 8 4 
10 5 2,5 
5 2,5 1,25 

" 2 1,2 0,600 " 
1 

" 
0,8 0,400 " 

500 Gramm 500 Milligramm 250 Milligramm 
250 250 130 
200 200 100 
125 140 70 
100 120 60 

50 100 50 
20 60 30 
10 40 20 

5 32 12 
2 24 6 

20 4 
500 Milligramm 2 
200 2 
100 2 

" 50 1 
20 1 
10 1 
5 0,5 
2 0,4 
1 0,2 

VI. Wagen. 

A. Handelswagen. 
Die Fehlergrenzen betragen: 

die größte zulässige Last: 
bei gleicharmigen Wagen 
100 Gramm und weniger 

mit emer größten zulässigen Last von 
4 Milligramm, 
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für jedes Gramm der größten zulässigen Last, 
mindestens 200 Gramm, aber nicht mehr als 5 Kilo-

gramm ............... 2 Milligramm, 
für jedes Gramm der größten zulässigen Last, 

10 Kilogramm und mehr . . . . . . . . 1 
für jedes Gramm oder 1 Gramm für jedes Kilo

gramm der größten zulässigen Last, 
mindestens 100 Gramm, aber nicht mehr als 

200 Gramm . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
mindestens 5 Kilogramm, aber nicht mehr als 10 Ki-

logramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Gramm; 
bei ungleicharmigen Wagen 1,2 Gramm für jedes Kilogramm der 

größten zulässigen Last, 
bei einfachen Balkenwagen mit Laufgewicht und Skale 2 Gramm 

für jedes Kilogramm der größten zulässigen Last, 
bei zusammengesetzten Balkenwagen mit Laufgewicht und Skale 

und 
bei Brückenwagen mit Laufgewicht und Skale 1,2 Gramm für jedes 

Kilogramm der größten zulässigen Last. 

B. Wagen für besondere Zwecke. 

1. Präzisionswagen. 
Die Fehlergrenzen betragen; 

für die größte zulässige Last 
bei Wagen mit einer größten zulässigen Last von 

10 Gramm und weniger . . . . . . . . . . . die Hälfte 
der unter A für gleicharmige Wagen vorgeschriebe-

nen Fehlergrenze, 
mindestens 20 Gramm und weniger als 5 Kilo-

gramm .................. em Viertel 
der unter A für gleicharmige Wagen vorgeschrie-

benen Fehlergrenze, 
5 Kilogramm und mehr . . . . . . . . . . . . ein Fünftel 

der unter A für gleicharmige Wagen vorgeschrie-
benen Fehlergrenze, 

mindestens 10 Gramm und nicht mehr als 20 Gramm 20 Milligramm. 

~ie bei ber @icfJung &u erL)ebenben @eOül)ren regelt bie @id)gebül)rell~ 
orbnung1), 5ßf. belS ffieicfJlSfan&lerlS tJom 18. ~e&ember 1911 (ffi.@.5ß!. 6. 1074). 

~ie in il)r feftgefe~ten @icfJgebül)ren werben faut Biffer 1 für bie lJ1eueicfJung 
(I,ßrüfung unb 6temlJelung) in tJoHer S)öl)e, für bie I,ßrüfung ol)ne 6temlJe1ung 
&1tt S)älfte erl)oben. 5ßei ber ben 53anbeiSregierungen &uftel)enben 'iJeftfe~ung ber 
lJ1acfJeicfJungiSgeoül)ren bürfen bie 6ä~e ber @icfJgebül)renorbnung nicfJt 
überfcf)ritten Werben (Biffer 9). lBon einer Wiebergabe ber einöelnen @icfJge~ 
b ü 1) ren fann 1)ier abgefe1)en werben. 

~ie @icf)gebü1)renorbnung gUt nur für bie lJ1eueicf)ung. ~ie @ebüf)ten 
für bie lJ1acf)eicf)ung werben, wie in § 16 ber [l(a13- unb @ewicf)gorbnung be~ 
ftimmt ift, burcfJ bie 53anbeiSregierungen feftgefe~t. 6ie bürfen bie @ebü1)ren 

1) ~ie a:id)gebü~renorbnung )virb ergiinöt burd) eine @ebü~renotbnung für eid)< 
amtIid)e \ßtüfungen unb 5Beglaubigungen aulier~alb be~ eid)VfIid)tigen 18etfe~r~. 
5Bunbe~rat~befd)!uli vom 7. 0uni 1912, 5Bf. be~ meid)~fanölet~ vom 21. 0uni 1912 
()R.8.181., 6. 5.'l9). 
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bet meueic9ung nic9t übetlteigen (mt. 9 bet ~ic9gebüf)tenorbnung). ~Üt ~teuj3en 
erging f)ierüber bie illCinAR, betr. bie mac9eic9ung5~ unb 58eric9tigung5gebüf)ren 
bom 13. illCärö 1912. mac9 11)r betragen bie @ebüf)ren für bie mUc9eic9ung ber 
~räöifion5mej3geräte unb ber ~ugen für eine gröj3te öuIäffige ~uft bon 
3000 kg unb burüber ebenfobieI wie bei ber meueic9ung, fonft bie .\"läIfte ber 
meueic9ung5gebüf)ren. 58ei ~rüfungen bon illCej3geräten ein&eIner 9.{ntrag~ 
fteUer, für bie befonbere ffiunbreifen, &.58. i)Wecf5 mad)eid)ung ber 9.{tJoo 
t f) cf e ng e rät e beranftuItet werben, werben bie in ber ~id)gebü1)renorbnung 
feftgefetten @ebü1)ren erf)oben. ~erben @ewic9te bei ber mUcgeid)ung bericf)~ 
tigt, fo werben @ebü1)ren wie für bie meueid)ung er1)ooen. ~ür fonftige 58eo 
ricf)tigung5uroeiten werben @eoüf)ren nic9t er1)ooen. 

'!)urc9 bie ill1afl~ unb @ewicf)t5orbnung bom 30. illCui 1908 ift bie tJeriobifcf)e 
macf)eicf)ung eicf)tJfHcf)tiger Meflgeräte eingefü1)rt, gIeicf)&eitig finb bie ~riften 
beftimmt, inner1)alo beren bie macf)eid)ung &u erfolgen 1)a1. ~ür bie 9.{tJotf)efen~ 
geräte wur in ~reuflen fd)on lange bor1)er ein gani) gleicf)e5 58erfa1)ren eingefü1)rt 
worben, weIcge5 bemnucf) uucf) unter ben neuen 58orfc9riften in @eItung bleibt. 
Maflgebenb bufür finb nud)fte1)enbe Minifteriulberorbnungen (fämtIicf) gemein~ 
fum erlaffen bon ben Miniftern für .\"lanbe1 unb @eweroe unb ber Mebiöinufo 
ungelegen1)eiten) : 

Prüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken. 
Min.-Erl. vom 10. Juli 1895. 

In betreff der Nachprüfung der Wagen und Gewichte der Apotheker 
bestimmen wir im Einverständnis mit der Kaiserlichen N ormaleichungs
kommission folgendes: 

1. Die Apothekenvorstände haben sämtliche in der Apotheke und den 
übrigen Geschäftsräumen in Gebrauch befindlichen Wagen und Gewichte 
alle zwei Jahre dem nächstgelegenen Königlichen Eichungsamte zur 
Prüfung vorzulegen l ). 

1) Sn meljteten .pteufli(djen s:ßrobin~en ift neuerbing~ burdj lBereinoaru,ng ~\ui(d)c1t 
ben @idjämtem unb ben ill:.potljefem bie Q;intidjtung getroffen, baj3 ftatt ber UOerfenbllllg 
ber jffiagen unb @e\Didjte an bie Q;idjämter ein jSeamter ber letteten bie 9!.potljefen oc~ 
judjt unb bie madjeidjllng ber ftaglidjen @eräte an Drt unb ~telfe bornimmt. 1)arüIJcr 
erging nadjfteljenber Wlin.~Q;rl. bom 29. 1)e&emoer 1910: 

Für die staatlichen Eichämter in Berlin, Stettin, Breslau, Magdeburg und Kiel 
ist bereits versuchsweise genehmigt worden, daß abweichend von den Bestimmungen 
der Bekanntmachung über die Prüfung der W~gen und Gewichte in den Apotheken 
vom 10. Juli 1895 die Revision der Wiegegeräte der Apotheken an Ort und Stelle vor· 
genommen wird. 

Gegen die Ausdehnung einer solchen Genehmigung auf weitere Bezirke würde 
der Herr Minister für Handel und Gewerbe unter der Voraussetzung keine Bedenken 
zu erheben haben, daß Mehrkosten für die Staatskasse daraus nicht erwachsen und im 
Einzelfalle nicht etwa wegen der besonderen Verhältnisse des betreffenden Eichamts 
der Durchführung dieser Maßnahme Schwierigkeiten entgegenstehen. 

Einer Anderung des § 24 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 
bedarf es bis auf weiteres nicht. 

Unter ber @eltung ber neuen 9J(all~ unb @e\Didjgorbnullg bürfte biejei3 lBerfa'f)rclt 
für bie madjeidjung ber ill:j.Jotljefengcräte bai3 üOIidje \Derben. lBcrgl. bcn Q;rl. bom 13. Wlär5 
1912 (I. ooen). ill:udj bai3 aUgemeine madjeidjung~gcldjäft foll, \Die ein .prcujjifdjer 
Wlin..(~rL bom 20. ill:uguft 1912 bejagt, "jo\Dcit e§ jid) nid)t am 6ite ber C!:id)ämter boll~ 
~ieljt, in ber jfficile ftattfinben, ball bie Q;idjmeifter nadj einem fCftcn s:ßlane ~ctumreijell 
unb bie Ividjtigercn Drte aUe 2 Sa~re auffudjcn, um aUf iiffentlidjcn Q;idjtagcu an urt 
unb @lteUe bie madjeidjullg bOwmel)ltlcn. U 
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2. Der Nachweis der erfolgten Vorlegung wird geführt durch die 
darüber von dem Eichamte auszustellende Bescheinigung. Damit die 
Frist von zwei Jahren möglichst nahe innegehalten wird, soll die Vorlegung 
alle zwei Jahre stets in demselben Halbjahre stattfinden, in welchem die 
erste Vorlegung stattgefunden hat. Die Einsendung der Wagen und Ge
wichte hat derartig rechtzeitig zu erfolgen, daß das Eichamt mindestens 
einen Monat zur Erledigung Zeit hat. 

Zum Nachweise der Zugehörigkeit der in der Apotheke und den übrigen 
Geschäftsräumen vorhandenen Wagen und Gewichte zu den darüber aus
gestellten eichamtlichen Bescheinigungen genügt es, wenn Art und Stück
zahl der ersteren mit Art und Stückzahl der durch letztere als geprüft 
nachgewiesenen Gegenstände übereinstimmt. 

3. Die königlichen Eichämter haben die ihnen alle zwei Jahre in dem
selben Halbjahr vorzulegenden Wagen und Gewichte der Apotheken, nach 
erfolgter Prüfung oder Berichtigung und Neueichung binnen spätestens 
einem Monat zurückzugeben und darüber Befund- bzw. Eichscheine 
auszustellen. 

4. Die königlichen Eichämter haben an den in Ziffer 1 genannten 
Wagen und Gewichten außer den durch die Eichungsinstruktion vorge
schriebenen Berichtigungen bereits gestempelter Wagen und Gewichte 
folgende Berichtigungen auszuführen. 

a. die im Zusatz 47 zur vorgenannten Instruktion (Mitteilungen der 
Kaiserlichen Normaleichungskommission S. 126) behandelte Be
richtigung zu leichter Gewichte aus Messing, Bronze und dgl. 
von 20 g und darüber. Falls die hierzu erforderliche Einrichtung 
nicht vorhanden ist, sehe ich, der Minister für Handel und Ge
werbe, einem entsprechenden schleunigen Antrage entgegen; 

b. die Berichtigung anderer als gleicharmiger Balkenwagen, soweit sie 
durch Tarierung der Schalen (Brücken) oder des Balkens (Gegen
gewichtshebels) tunlich ist. Die Berichtigungsgebühren sind die
selben, wie sie in der Eichgebührentaxe für die Berichtigung neuer 
Wagen vorgeschrieben sind. 

5. Falls sich herausstellt, daß sich eine unrichtig befundene Wage 
zwar nicht durch Tarierung, aber noch auf andere Weise, insbesondere durch 
Nachschleifen oder Ersetzen einzelner oder aller Schneiden berichtigen läßt, 
hat das Königliche Eichamt diese Berichtigung durch einen sachkundigen 
Gewerbetreibenden unter überwachung der Angemessenheit der Berichti
gungskosten 1) baldigst herbeizuführen und die Wage dann von neuem zu 
eichen. Für die erste Prüfung solcher Wagen sind ebensowenig Gebühren 
zu erheben, wie für die erste Prüfung neuer Gegenstände, bei welcher sich 
die Notwendigkeit eichamtlicher Berichtigung ergib't. 

6. Die Berichtigung der Präzisionswagen ist nicht nur dann 
aus- bzw. herbeizuführen, wenn die äußersten Grenzen der im öffentlichen 
Verkehr noch zu duldenden Abweichungen der Wagen von der absoluten 
Richtigkeit (Bekanntmachung vom 27. Juli 1885, R.G.BI. S. 263) über
schritten sind, sondern auch schon dann, wenn die Unrichtigkeit der Wage 
nach Aufbringung des zehnten Teiles der größten zulässigen Last das 

1) :1lurd) weinifteriaHhI. bom 1. DHober 1897 luuxbe berfügt, baa bie )lliagell 
fortan erft nad) 5ßerftänbigung mit ben ~efi~ern crur ffie1Jaratur weitergegeben werben 
folIen. 
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Doppelte der für diese Belastung vorgeschriebenen Eichfehlergrenze (§ 62 
der Eichordnung) überschreitet!). 

7. Bei Rückgabe unrichtiger und nicht mehr berichtigungs
fähiger Wagen und Gewichte der Apotheker sind die der Eichungs
instruktion entsprechenden Rückgabescheine auszustellen. Außerdem sind, 
ohne Erhebung von Gebühren, auch Rückgabescheine über diejenigen 
Wagen oder Gewichte auszustellen, welche nicht wegen Unrichtigkeit, son
dern aus anderen Gründen unzulässig befunden worden sind. 

8. Die Apothekenvorstände sind verpflichtet, alle notwendigen Be
richtigungsarbeiten ausführen zu lassen und deren Kosten zu tragen. 
Eines Antrags auf Ausführung der notwendigen Berichtigungen beim Eich
amte bedarf es nicht. 

Mit kassiertem Stempel zurückgegebene Wagen oder Gewichte dürfen 
in die Apotheke und die übrigen Geschäftsräume überhaupt nicht mehr 
zurückgebracht werden, sondern sind sofort durch neue, vorschrifts
mäßig geeichte zu ersetzen 2 ). 

9. Dem Apothekenvorstand ist es unbenommen, nach erfolgter eich
amtlicher Nachprüfung seiner im Gebrauch befindlichen Wagen oder Ge
wichte zu deren Vermehrung neue Wagen und Gewichte anzuschaffen. 
Die Neuheit dieser Gegenstände ist indessen durch Vorlegung der Rech
nung nachzuweisen. 

10. Die unter Ziffer 2 genannten eichamtlichen Bescheinigungen 
bestehen aus den in Ziffer 3 und 7 genannten Eich-, Befund- und Rück
gabescheinen. Der Apothekenvorstand hat diese Bescheinigungen dem mit 
der Revision der Apotheke betrauten Beamten zur Prüfung ihres 
Datums und zur Vergleichung der in ihnen aufgeführten Wagen und Ge
wichte mit den vorrätigen vorzulegen. Die vorhandenen alten Wagen und 
Gewichte müssen mit den in den Eich- und Befundscheinen nachgewiesenen 
übereinstimmen. An Stelle der durch Rückgabescheine als ferner unbrauch
bar nachgewiesenen Wagen oder Gewichte müssen neue vorhanden sein, 
und zwar darf der über die Beschaffung beigebrachte Nachweis kein späteres 
Datum aufweisen, als 6 Wochen nach dem Datum des Rückgabescheines. 
Etwa seit der letzten Nachprüfung beschaffte neue Wagen oder Gewichte 
sind besonders vorzulegen nebst der in Ziffer 9 erwähnten Rechnung, welche 
ein späteres Datum als das der vorerwähnten eichamtlichen Bescheinigungen 
tragen muß3). 

1) I2!n bie (Stelle bet ljiet genannten lSefanntmad)unf\ un'o ber ftüljeren (,j;id)~ 
Otbnung fin'o natürlid) ie~t überall 'oie entf~ted)enben neuen lSeftimmungen (j. (Seite 85 
mib 87) getreten. 

2) ~ie lEerroenbung bor[d)rifH3roibriger )fiagen un'o @eroid)te roit'o nad) 
§ 22 bet WCajj~ u. @eroA)r'og. be[traft. 

3) ~iequ erliejj 'oer lSetliner ~oliöei~täfi'oent nad)fteljenbe 

Verfügung, betr. den Nachweis der Wagen und Gewichte in den Apotheken. 
Vom 12. April 1911. 

Bei den Apothekenbesichtigungen der letzten Zeit hat sich wiederholt ergeben, 
daß die Zahl der von meinen Bevollmächtigten vorgefundenen Wagen und Gewichte 
nicht mit den Ziffern übereinstimmte, die gelegentlich der Nachprüfung an Ort und 
Stelle in das Prüfungsbuch eingetragen waren, oder daß nicht mehr festzustellen war, 
welche Gegenstände dem Beamten tatsächlich vorgelegen hatten und welche ihm nicht 
zur Nachprüfung übergeben worden waren. Dieser übelstand wird zum Teil dadurch 
behoben werden, daß fortan jede Wage und die größeren Gewichtsstücke bei jeder Nach
prüfung einen Vermerk erhalten. Tatsächlich waren vom Apothekenvorstand aber 
auch nicht immer sämtliche Wagen und Gewichte vorgewiesen worden; nachweislich 
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11. Eine anderweite polizeiliche oder medizinal polizeiliche 
überwachung der Wagen und Gewichte in den Apotheken und 
deren Nebenräumen findet fernerhin nicht mehr stattl). 

Min.-Erl. vom 25. Juni 1896. 
In der Bekanntmachung über die Prüfung der Wagen und Gewichte 

in den Apotheken vom 10. Juli 1895 ist die alle zwei Jahre zu wieder
holende Vorlegung sämtlicher in der Apotheke und in den übrigen Ge
schäftsräumen befindlichen Wagen und Gewichte zur Nacheichung an das 
nächstgelegene Königliche Eichungsamt vorgesehen. Zur Erleichterung der 
den Apothekenvorständen hieraus erwachsenden Mühe und Kosten wird 
gestattet, daß die Handelswagen und Handelsgewichte dem nächst
gelegenen Gemeindeeichungsamt zur Nacheichung vorgelegt werden 
können 2). Auch ist es zulässig, daß diese Nacheichung in den Räumen 

bleiben z. B. vielfach bezeichnete Sonderwagen, Wagen des homöopathischen Schrankes 
und zurzeit unbenutzte und auf Seite gelegte Wagen dem Beamten vorenthalten. 

Ich mache deshalb darauf aufmerksam: 
1. daß sämtliche Wagen und Gewichte, die sich in Räumlichkeiten der Apotheke 

befinden, jedesmal der Nachprüfung unterworfen werden müssen; 
2. daß für diese Nachprüfung selbst zwar der Beamte des Eichamtes verantwort

lich ist, daß aber 
3. der Apothekenvorstand dafür zu sorgen hat, daß dem Beamten die nachzuprü

fenden Gegenstände ausnahmslos vorgewiesen werden und er 
4. auch darauf zu sehen hat, daß meinen Bevollmächtigten zu jeder Zeit der Be

weis der ordnungsmäßigen Erledigung dieser Aufgabe erbracht werden kann. 
Sollten sich fernerhin in dieser Beziehung Mängel ergeben, die auf eine Versäumnis 

des Apothekenvorstandes zurückzuführen sind, so werde ich mich genötigt sehen, ihn 
zur Verantwortung zu ziehen. 

1) :!liefe mnorbnung \1Jmbe in einer &\1Jeiten lBerfügung ber[elben Winifter Don 
gleid)em :!Iatum (10. Suli 1895) nod) befonber5 \1Jieber~olt. Q;5 \1Jar ~iet (lefagt: 

Die Bevollmächtigten für die amtliche Besichtigung der Apotheken sind darauf 
hinzuweisen, daß die im § 14 der Anweisung der amtlichen Besichtigung der Apotheken 
usw. vom 16. DezeI}1ber 1893 vorgeschriebene Prüfung der Wagen und Gewichte in 
Zukunft ni c h t mehr stattfindet, und statt dessen nur eine Prüfung der eichamtlichen 
Bescheinigungen gemäß Ziffer 10 der Bekanntmachung vom heutigen Tage vorzu
nehmen ist. Ich, der Minister der geistlichen usw. Angelegenheiten, halte es dabei 
für erstrebenswert, daß diejenigen Wagebalken und Gewichte, welche für den Gebrauch 
in der Apotheke nicht wieder hergestellt werden können, aus dem Verkehr gezogen 
und vernichtet werden: dies darf jedoch nur mit Zustimmung des Apothekenvor
standes, welche in der Besichtigungsverhandlung zu erklären ist, geschehen. 

:!Iie ie~t gültige 2ln\1Jeifung für bie amtlid)e Q3efid)tigung ber 2lvot~efen Dom 
18. \yebruar 1902 (f. :reil XVIII) beftimmt bementfvred)enb in ben §§ 4 unb 15 nu r 
folgenbe5: 

Der bevollmächtigte Medizinalbeamte prüft die Bescheinigungen über die Richtig
keit der Wagen und Gewichte. 

Der Apothekenvorstand hat die eichamtlichen Bescheinigungen über die Nach
prüfung der Wagen und Gewichte auf Erfordern vorzulegen. 

~ierauf ~at fid) alfo bie :rätigfeit ber 2lvot~efenreDiforen ~infid)tlid) ber Wagen 
unb @e\1Jid)te 5u befd)ränfen. :!Iie Q3eftimmung in § 4 be5 ~reufiifd)en 2lui3fü~rung5~ 
gefe~e5 5ur Wafi· unb @e\1Jid)t50rbnung Dom 3. Suni 1912 (~r. @.6. 6.129), 
\1Jonad) bie Q3eamten ber ~oli5ei befugt finb, "bie bem eid)Vflid)tigen lBerfe~re (§§ 6 
bii3 9 unb § 13 ber Wafi~ unb @e\1Jid)ti3orbnung) bienenben ffiäumlid)feiten \1Jä~renb ber 
übIid)en @efd)äft5ftunben &U betreten", 0&\1J. bie barauf beru~enben Wafina~men finben 
nad) einem. Win. crrl. Dom 28. :!Ie&ember 1912 auf 2lvot~efen feine 2ln\1Jenbung. 

2) :!liefe Q3eftimmung qatie~t feine Q3ebeutung nte~r, ba bie @emeinbeeid)ung5~ 
ämter in ~reufien faltt Win .• Q;rL Dom 26. Wäq 1912 mit Snfrafttreten ber neuen Wafi· 
unb0eluir9t<sorbnung nUfgeI)OOell \1Jorbcn finb. 



Eichung chemischer Meßgeräte. 93 

der Apotheken selbst durch den Eichmeister des betreffenden Eichamts 
stattfindet, wofür jedoch außer der Eichgebühr die Diäten und Reisekosten, 
sowie die Kosten des Transports der zur Ausführung der Nacheichung ,er
forderlichen Hilfsmittel gemäß Ziffer 4 der allgemeinen Bestimmungen deI' 
Eichgebührentaxe vom 28. Dezember 1885 zu zahlen sind. Im übrigen 
gelten die in der angezogenen Bekanntmachung vom W. Juli 1895 er
lassenen Bestimmungen. 

Bei der Versendung von Wagen zur Nacheichung dürfen in keinem 
Fall solche Teile zurückgehalten werden, welche Pfannen enthalten. 
Es sind also die Schalen, Gehänge und die Ständer, sofern sie Pfannen 
tragen, mitzusenden. Dagegen sind Stative, welche zum Aufhängen von 
Wagen dienen, deren Balken in einer Schere spielt, nicht mit vorzulegen, 
ebensowenig Gegenstände, wie Etuis, Pinzetten usw . 

.sm mnfcf)luf3 an biefe ~erorbnungen erging nocf) ber folgenbe 
Min.-Erl., betr. die Normalgewichte in den Apotheken. Vom 28. Dezember 1897. 

Es ist der Wunsch ausgedrückt worden, daß es gestattet werden möge, 
die sogenannten Normalsätze der Apotheker, die bisher zur Nach
prüfung der Präzisionsgewichte bei den Apothekenrevisionen dienten, weiter
hin als Präzisionsgewichte in den Offizinen zu verwenden, nachdem sie 
durch die vorgeschriebene zweijährige Wiederholung der Eichung der Prä
zisionsgewichte entbehrlich und überflüssig geworden sind 1 ). Da es sich 
um eine Verwendung der Gewichte handelt, welche deren Eichung als Prä
zisionsgewichte voraussetzt, so wird diesem Wunsche nur insoweit nach
gegeben werden können, als die Reichsgesetzgebung seiner Gewährung nicht 
entgegensteht. Es werden also alle diejenigen Normalgewichte anstandslos 
auch als Präzisionsgewichte in den Offizinen benutzt werden können, die 
einen der hierzu erforderlichen Eich ungsstempel (Präzisions- oder Gold
münzstempel) tragen; auch können alle derartigen Normalgewichte, die in 
bezug auf Material, Gestalt und sonstige Beschaffenheit den geltenden Vor
schriften entsprechen, der Eichung und Nacheichung als Präzisionsgewichte 
unterzogen und dadurch in den Offizinen verwendbar gemacht werden. 

Da nach vorstehendem nur ein sehr geringer Prozentsatz der Gewichte 
als nicht eichungs- oder nacheichungsfähig auszuscheiden sein dürfte, so 
erscheint es nicht angezeigt, ihretwegen Ausnahmen von den geltenden 
Vorschriften zuzulassen. 

5illäLjrenb nacf) ben reicf)f3recf)tHcf)en lSeftimmungen bie in ben &l:JotLjden tJor~ 
Ljanbenen 5illagen unb @eltJicf)te ben \l,3räöifionf3ftempe1 tragen müffen, ift für bie 
im Baooratorium georaucf)ten cf)emifcf)~anal~tifcf)en l.m e 1313 e rä t e eine Q;icf)pflicf)t 
nicf)t tJorgefcf)rieoen. Q;!J ergingen Ljierüoer folgellbe ~erfügungell: 

Eichung cltemischer Meßgeräte. 
Min.-Erl. vom 2. Januar 1897. 

Im Einvernehmen mit der Kaiserl. Normaleichungskommission ist dem 
Kgl. Eichungsamte in Köln die Befugnis erteilt worden, chemische Meß-
-----

1) Sjiewt ~ntte Icf)on 'oie (ölueite) illlinifteriniverfügung vom 10. Suli 1895 folgen'oe~ 
lieftimmt: 

Der im § 24 Abs. 2 der Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der Apotheken 
usw. vom 16. Dezember 1893 vorgeschriebene Satz Normalgewiehte ist in Zukunft 
nieht mehr erforderlich. 

i)ie je~t gültige WlJot~etenbettieosot'onung vom 18. ~ebtUat 1902 (f. ~eil XIV) 
er\1.1ä~nt einen folcf)en mOtmarge\1.1icf)t!3fa~ 'oa~et übet~aulJt nicf)t me~t. 
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geräte, d. h. Geräte, wie sie bei chemischen Analysen in Fabriken, Berg
werks- und Hüttenbetrieben, Apotheken usw. zur Ausführung chemischer 
Untersuchungen dienen, zu eichen. .. Hierauf werden insbesondere die 
Besitzer von Apotheken hingewiesen, deren Geräte stets diejenige Ein
richtung und Genauigkeit aufweisen müssen, welche zu ordnungsmäßig 
auszuführenden" chemischen Analysen erforderlich sind. 

Min.-Erl. vom 12. März 1897. 

Auf den Bericht vom 25. Januar d. J. erwidern wir, daß der Erlaß 
vom 2. Januar d. J. mit der Bekanntmachung von demselben Tage füglich 
nicht hat beabsichtigen können, den Eichzwang auf Gegenstände auszu
dehnen, die ihm gesetzlich nicht unterliegen. Der Erlaß bezweckt nur, 
den Besitzern von Apotheken und chemischen Fabriken, überhaupt allen 
beteiligten Kreisen davon Kenntnis zu geben, wo sie chemische Meßgeräte 
prüfen lassen können, weil sie ein Interesse daran haben, zur Ausführung 
chemischer Analysen zuverlässige Meßgeräte zu besitzen. 

~en ~reuflifd)en W~otf)efem ifi alfo anf)eimgefteHt, ob fie if)re anal~tifd)en 
WCeflgeriite eid)en laffen tuollen ober nid)P). ~ie @runbfii~e, nad) benen bie 
@id)ung von WCefltuerföeugen für tuiffenfd)aftlid)e unb ted)nifd)e Unterfud)ungen 
(d)emifd)en unb 1Jf)~fifanfd)en WCeflgeriiten) erfolgt, finb in ber @id)orbnung 
entf)~~ten. 

UDer bie jßrüfung von :t::f) e r mo met e tu f)at bie jßf)~fifalifd)~:t::ed)nifd)e 
ffieid)5anftalt unter bem 28. W~ril 1909 (ffi.,8.>BL IS. 194) unb 29. lSe~tember 
1911 (ffi.,8.>B1. IS. 568) neue >Beftimmungen erlaffen. 

VII. Die Branntweinsteuergesetzgebung. 
~ie >Brannttueinfteuergefe~gebung f)at für ben eigentlid)en W~otf)efen~ 

betrieb gegentuärtig nur nod) geringe >Bebeutung. ~(1)renb urf~rünglid) für 
bie lBertuenbung von unbenaturiertem >Brannttuein &u SJeil&tuecfen allgemein 
®teuerfreif)eit getuii1)rt tuurbe, ifi biefe lBergünftigung im ~aufe ber Sa1)re ®d)ritt 
für ®d)ritt me1)r eingefd)ränft tuorben, fo bafl ie~t öur >Bereitung brannttuein~ 
f)a1tiger S)eiImittel fteuerfreier >Brannttuein felbft nad) vorangegangener l8er~ 
giiUung nid)t me1)r vertuenbet tuerben barf. SJCur &ur ~arfiellung ein&elner be~ 
ftimmter d)emifd)~~1)arma5eutifd)er jßrii~arate fotuie fold)er SJeilmitiel, tueld)e 
>Brannttuein nid)t me1)r ent1)aHen, tfi bie >Benu~ung fteuerfreien >Brannttuein5 
in unvoHftiinbtg vergiilltem ,8uftanbe &ugelaffen. W15 bie Snbuftrie bann in~ 
folge ber baburd), fotuie burd) bie @r1)ö1)ung ber >Brannttueinfteuer bebingten 
l{5erteuerung brannttuein1)altiger jßrii~arate ba&u überging, in biefen ben 
~t1)~lano1)ol burd) WCetf)~lanof)ol &u erfe~en, tuurbe aud) ein umfaffenbe5 l8er~ 
bot ber fold)e @rfa~mitteI ent1)altenben ,8ttbereitttngen gefd)affen. 

~ie ffied)t51age grunbet fid) auf ba5 >Brannttueinftettergefe~ vom 15. Suli 
1909 unb bie ba&u vom >Bunbe5rat erlaffenen >Brannttueinfteuer~Wu5fü1)rung5~ 
beftimmttngen infonber1)eit bie >Brannttueinftetter~>Befreiung50rbnung, fotuie 
auf ba5 @efe~ bett. >Befeitigung be5 >Brannttueinfontingent5 vom 14. Suni 1912. 

1) 0'n Ubereinftimmung ~iermit ift im ~eutjcf)en Wqneibucf) V in Eiffer 18 ber 
2!lfgemeinen jSeftimmungen fofgenbe5 gefagt: 

Die Verwendung geeichter Meßgefäße bei den maßanalytischen Bestimmungen 
erübrigt sich, wenn der Apotheker diese Gefäße nach den hierfür üblichen Regeln 
selbst geprüft hat und die etwaigen Fehler bei den Berechnungen berücksichtigt. 



Branntweinsteuergesetz. 

Branntweinstenergesetz. 
Vom 15. Juli 1909 (R.G.BI. S. 661). 

§ 1. Gegenstand. Der im Inlande hergestellte Branntwein unter
liegt einer in die Reichskasse fließenden Verbrauchsabgabel). 

§ 2. Höhe. Die Verbrauchsabgabe beträgt von der innerhalb des 
Kontingents (§§ 24-41) hergestellten Alkoholmenge 1,05 Mark, von der 
außerhalb des Kontingents hergestellten Menge 1,25 Mark für das Liter 
Alkohol 2). 

§ 3. Befreiung. Von der Verbrauchsabgabe befreit bleibt: 
1. Branntwein, der ausgeführt wird; 
2. Branntwein, der zu gewerblichen Zwecken einschließlich der Essig

bereitung, zu Putz-, Heizungs-, Koch- oder Beleuchtungszwecken 
verwendet wird, nach näherer Bestimmung des Bundesrats; 

3. der Schwund bei der unter amtlicher überwachung erfolgten Reini
gung, Lagerung und Versendung von Branntwein. 

Die Befreiung von der Verbrauchsabgabe tritt nach näherer Bestim
mung des Bundesrats auch dann ein, wenn durch elementare Ereignisse 
oder unverschuldete Vorgänge Branntwein vernichtet worden oder un
brauchbar geworden ist, sowie in allen Fällen, in denen überwiegende 
Gründe der Billigkeit für eine Befreiung sprechen. 

Der Bundesrat wird ermächtigt, auch solchen Branntwein von der 
Verbrauchsabgabe freizulassen, der in öffentlichen Kranken-, Entbindungs
und ähnlichen Anstalten oder in öffentlichen wissenschaftlichen Lehr
anstalten verwendet wird 3). 

§ 21. Vergällung des Branntweins. Die Vergällung (Denaturie
rung) des Branntweins erfolgt unter amtlicher überwachung; sie ist ent
weder vollständig, das heißt eine solche, die an sich als genügend erachtet 
wird, den Branntwein zum Trinkgebrauch unverwendbar zu machen; oder 
unvollständig, das heißt eine solche, neben der weitere Maßnahmen zur 
Verhütung der mißbräuchlichen Verwendung des Branntweins zu treffen sind. 

§ 107. Branntweinhandel. Die Verwendung von Branntwein
schärfen ist untersagt. Die Bestimmungen, die hierüber vom Bundesrate 
getroffen werden, sind dem Reichstage mitzuteilen. 

Unter der Bezeichnung Kornbranntwein darf nur Branntwein in den 
Verkehr gebracht werden, der ausschließlich aus Roggen, Weizen, Buch
weizen, Hafer oder Gerste hergestellt und nicht im Würzeverfahren erzeugt 
ist. Als Kornbranntweinverschnitt darf nur Branntwein in den Verkehr 
gebracht werden, der aus mindestens 25 Hundertteilen Kornbranntwein 
neben Branntwein anderer Art besteht. Unter der Bezeichnung Kirsch
wasser oder Zwetschenwasser oder ähnlichen Bezeichnungen, die auf die 
Herstellung aus Kirschen oder Zwetschen hinweisen (Kirschbranntwein, 

1) '!lie I5traf\:lorfd)riften für bie ~interiJiel)ung bet iBerbraud)sabgabe fO\1.1ie für 
2u\1.1ibet~anblung gegen bie iJU bcm @efet erlaffcucn iBet\1.1aHungi3beftimmungen finb 
iu ben §§ 111-143 ent~aIten. 

2) 9,ad) § 1 bes @efetc;3 bett. 5Sefcitigung bes 5Srannt\1.1cinfontingent>3 \:lom 14. 0uni 
1912 \1.1itb ba>3 Sfontingcnt ber 5Srannt\1.1einbrcnnereien nur für 5Sat)ern, )ffiürttemberg 
uub 5Sabc1t mtfred)tge~alte1t, im übrigen aber befeitigt. '!let niebrigete I)Xbgabenfat 
von 1,05 m. für bas )2itet 2moI)of ttJirb aufge~oben. '!lod) flnb für ben @cftungsbrmtd) 
be>3 SfontingenEl verfd)iebcnc ~rmäßigungen ber )Setbraud)sabgabe \:Jon 1,25 m. \:JOt· 
gefe~en. 

3) iBon biefet ~rmäd)iigung ~at bet 5Sunbesrat @ebraud) gemad)t. iBgl. \Brunnt
\tJeinfteuer-5Sefrehl11gsorbnung § 29ff. (l5eite 105). 
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Kirsch, Zwetschenbranntwein und dergleichen), darf nur Branntwein in 
den Verkehr gebracht werden, der ausschließlich aus Kirschen oder Zwet
schen hergestellt ist. Die näheren Bestimmungen trifft der Bundesrat.1) 

§ 108. Der Bundesrat wird ermächtigt: 
1. den Kleinhandel mit vergälltem Branntwein abweichend 

von den Vorschriften des § 33 der Gewerbeordnung zu regeln; 
2. zu bestimmen, daß beim Kleinhandel mit vergälltem Branntweine 

die Alkoholstärke durch Aushang in der Verkaufsstelle ersichtlich 
gemacht wird 2 ). 

§ 109. Vollständig vergällter Branntwein darf im Kleinhandel nur in 
Behältnissen von 50, 20, 10, 5 und einem Liter Raumgehalte feilgehalten 
werden, die verschlossen und mit einer Angabe des Alkoholgehalts ver
sehen sind. Der Bundesrat wird ermächtigt, im Falle des Bedürfnisses 
Erleichterungen in bezug auf die Größe der Behältnisse und den Verschluß 
zuzulassen 3). 

§ 1l0. Es::ligsäureverbrauchsabgabe. Essigsäure, die im Inland 
aus Holzessig oder essigsauren Salzen gewonnen ist, unterliegt einer in die 
Heichskasse fließenden Verbrauchsabgabe, die 0,30 Mark für das Kilogramm 
wasserfreier Säure beträgt. Die Verbrauchsabgabe ist durch Abfertigung 
festzustellen und vom Hersteller zu entrichten, sobald die Essigsäure die 
Erzeugungsstätte verläßt. 

Von der Verbrauchsabgabe befreit bleibt nach näherer Bestimmung 
des Bundesrats Essigsäure, die ausgeführt oder zu gewerblichen Zwecken 
verwendet wird. 

@ine ilJidjtige Q:rgänöung bei3 mranntilJeillfteuergefe~e5 hUbet ba5 nad)~ 
ftel)enbe 

Gesetz betr. Beseitigung des Branntweinkontingellts. 
Vom 14. Juni 1912 (R.G.Bl. S. 378). 

§ 21. Nahrungs- und Genußmittel - insbesondere Trinkbranntwein 
und sonstige alkoholische Getränke -, Heil-, Vorbeugungs- und Kräfti
gungsmittel, Riechmittel und Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung 
der Haut, des Haares, der Nägel oder der Mundhöhle dürfen nicht so her
gestellt werden, daß sie Methylalkohol enthalten 4). Zubereitungen 
dieser Art, die Methylalkohol enthalten, dürfen nicht in den Verkehr ge
bracht oder aus dem Ausland eingeführt werden. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung: 
1. Auf Formaldehydlösungen und auf Formaldehydzubereitungen, 

deren Gehalt an Methylalkohol auf die Verwendung von Formal
dehydlösungen zurückzuführen ist, 

2. auf Zubereitungen, in denen technisch nicht vermeidbare geringe 

1) j"l,aifung be~ 2lbi3. 2 faut § 19 be!3 @efe~ei3 iJom 14. 011ni 1912. 
2) jßgl. ljietöll ~ranntroeinfteuel>~efreiungi3orbnung § 15 (CSeite 101). 
3) CSa~ 2 ljin&ugefügt burclj § 20 be~ @eje~e~ iJom 14. 0uni 1912. ~er ~unbe~e 

rat ljat iJon biejer ~tmäcljtigullg @ebranclj gemacljt. jßetgL ~rallntroeinfteuere~efrei~ 
ungi30tbnung § 15 (CSeite 101). 

4) '1lurclj bieje ~eftimmug ift bie jßerroenbung iJon ~ranntroein, bet mit ilJCetlj~ l~ 
alfoljoI iJergäIIt ift, iJon reinem ilJCetlj~Ia{foI)oI, foroie iJon metlj~laIfoljoIljaltigell CSj:Jiritui3e 
erfa~mitte(n (CSj:Jtlto(, CSj:Jiritogen, ~oIumbiajj:Jititui3, I.13ro CSiJitit) &ur '1latftellung eine~ 
ber oben genannten meUtel alfgemein iJerboten, jofem ba~ fettige I.13täiJarat noclj mcetlj~f. 
aHoflol entfläft. ilJCetlj~faffoljol nub biejen entljaItenbe CSj:Jititu~erja~mittel bürfen baljet 
nur nod) für rein tecljnijclje 2roede, &. ~. Bade, l.13olituten, Unge5iefermittel ujro., jßer~ 
roenbung fiuben. 



Beseitigung des Branntweinkontingents. 97 

Mengen von Methylalkohol sich aus darin enthaltenen Methylver
bindungen gebildet haben oder durch andere mit der Herstellung 
verbundene natürliche Vorgänge entstanden sind. 

§ 24. Wer der Vorschrift des § 21 Abs. 1 vorsätzlich zuwiderhandelt, 
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. Ist die Zuwiderhand
lung aus Fahrlässigkeit begangen, so ist auf Geldstrafe bis zu eintausend 
Mark oder auf Gefängnis bis zu zwei Monaten zu erkennen. 

§ 27. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegenstände erkannt 
werden, die den in den §§ 24 bis 26 bezeichneten Vorschriften zuwider her
gestellt, in den Verkehr gebracht oder eingeführt worden sind, ohne Unter
schied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht; auch kann die Vernich
tung ausgesprochen werden. Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer 
bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung selbstän
dig erkannt werden. 

Die Vorschriften des §§ 16, 17 des Gesetzes, betreffend den Verkehr 
mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 
14. Mai 1879 finden auch bei Strafverfolgungen auf Grund dieses Gesetzes 
Anwendung. 

Eu bent )8rCllmti1.Jeinfteuergefe~ l)at ber )8unbe~rat eine ffiefiJe \)on )8rml1tt~ 
i1.Jeinfteuer~l2(u~füf)rung~beftimmungen erlaffen. )Bon biefen fommen 1)ier nut 
bie )8ranntltJeinfteuer~)8efreiung~orbnung unb bie @ffigfäure~Drbnung in )8e< 
tradjt. :tJie für -lJqarmaöeutifdje unb djemifdj,inbuftrieUe ~reife ltJidjtigften )8e~ 
)timmungen ber erfteren lauten: 

Branntweinstener-Befreiungsordnung. 
Bk. des Reichskanzlers vom 9. September 1909 (R.Z.Bl. S. 1091) und vom 19 .• Jnli 

1912 (R.Z.Bl. S. (36). 

Erster Abschnitt. Steuerfreie Verwendung von Branntwein. 1) 

I. Umfang der Steuerbefreiung. 

§ 1. (1) Für Branntwein, der zu gewerblichen Zwecken einschließ
lich der Essigbereitung, zu Putz-, Heizungs-, Koch- oder Beleuchtungs
zwecken oder in öffentlichen Kranken-, Entbindungs- und ähn-

1) 'Ilie med)tsfage ~infid)tHd) ber fteuerfreien 5t5ertoenbung bon mrannt, 
to ein, 10toeit Fe gier intereHiett, ift nad) ben meftimmungen bet mrannttoeinfteuer, 
befteiung50tbnung fur~ fofgenbe: 

1. 5t5oIfftänbig bergäUter mtannttoein batf bertoenbet toerben öm ,ljetfteUultg 
fämtfid)cr Sjcilmittef (aud) :tier~ei1mittel), toeld)e im fertigen 3uftanbe mrann1~ 
tuetn nid)t megr entgalten. 'Ilie 5t5ettoenbung berattigen mrannttociniß bebarf 
feiner hefonbeten Cl:tlaubnis im Cl:inöe!falle unb unterliegt feinet stonttolle aUBet 
ben für ben 5t5erfegt mit bergälltem mrannttoein allgemein borgefd)tiehenen 
mebifionen (§ 28 mefr.D.). 3ufammenfe~ung unb 5t5ettoenbung beiß amtHd)en 
5t5etgällungißmittefiß finb in § 3 ber mefr.D. angegeben. 5t5erbotcn ift bie menu~ung 
betattigen mtannttoeiniß öttt ~erftellung bon Cl:tllcugniffen, bie aliß Cl:tfa~ bon 
mtannttoein genoffen toerben fönnen, bon alfogolljaItigen Cl:qeugniffen, bie 3um 
mcnfd)lid)en Q:lenuffe bienen fönnen, 3m ,ljcrftellung bon nid)t fcftcn @leifen, bon 
flüffigen alfo1)ol1)altigcn l,j3arfümerien, l0toie bon sto~h 3(1)n, unb WIunbtoälfern 
(§ 14 mefr.D.). 

2. 3u bemlelben .gtoede toie im l1alfe 1 ift es ferner möglid) , einen unbol!· 
ftänbig, b. ~. ettoaiß fd)toäd)er bergällten Wlfo1)of öu benu~en. 'Ilaiß 5t5ergülIungiß, 
mittel befte~t hann au~ 2,51 Sjolögeift ober nut 0,5 1 l,j3~ribinbalen auf 100 1. Wber 
bie Wußnu~ung biefet Cl:tmäd)tigung ift bon einer befonberen Cl:tlaubnis im Cl:inöeI. 

Böttger·Urban, Apothekengesetze. 5. Auf!. 7 
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lichen Anstalten oder in öffentlichen wissenschaftlichen Lehr
anstalten Verwendung findet, wird Steuerfreiheit nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen dieses Abschnitts gewährt, und zwar in der Regel 

falle abgängig, unh 'oie Wntoenbung biefei3 fd)ttJäd)et oergällten )BranntttJeini3 
untetliegt in allen igten ~gafen oon bet Wbfcttigung unb 2agctung an bii3 3ut 
enbgültigen )Benu~ung unb ~etted)nung einet veinlid)en unb umftänblid)en 
Sfonttolle (§§ 17-21 ber )Befr.ü.): Fe ift oerboten 3ut SjerfteHung oon nid)t 
feltcn l5eifen, oon flüffigen alfogolgaltigen ~arfümerien, oon Sfovh ,8agn< un'o 
9RunbttJäjfem ober bon .ulfogolgaltigen ~töeugniffen, ttJeld)e 5um menfd)lid)en 
@enuHe bienen fönnen (§ 16 )Befr.ü.). 

3. 9Rit @enegmigung bei3 SjauvtamHl batf bei ber ~abtifation befUmmtet ~tä< 
varate ein nod) auf anbete Wtt unoollftänbig oergälltet )BranntttJein beUlt~t 
toetben, bei bem bai3 ~ergäHungi3mittel jebeilmal mit befonberer ffiücffidlt nuf 
bai3 ~nbvtobuft aUi3gettJägIt ift. 'Ilie Sfontrollc ift fJier biefelbe wie im \jaHe 2. 
'Ilie ~tävarate, für weld)e fteucrfreier )BranntttJein in biefet ltntJollftiinbi(1clt 
~ergäI!ung 3uge1ajfen ift, finb folgenbe: 

Äther Jodsilberkollodium 
Äthylschwefelsaure Salze Kampfer synthetischer 
Agaricin Klebegummipräparate 
Aldehyd Kollodium 
Bleiweiß Lösungen von Kollodiumwolle in Brannt-
Bromäthyl wein und Amylacetat oder anderen 
Bromhaltige Fette zu Heilzwecken Lösungsmitteln (Zaponlack) 
Bromoform Lösungen von Teerfarbstoffen für die 
Bromsilbergelatine Zeugdruckerei 
Bromsilberkollodium Nähstoffe für Heilzwecke (Nähseide, ge-
Chemische Präparate, welche Brannt- drehte Darmschnüre usw.), sowie zum 

wein nicht mehr enthalten, mit Aus- Füllen der Aufbewahrungsgläschen. 
nahme folgender Äther: formicicus, Pankreatin 
valerianicus, butyricus, oxalicus, se- Paraldehyd 
bacinicus Pflanzenbasen (Alkaloide) 

Chloräthyl Photographische Papiere 
Chloralhydrat Podophyllin 
Chloroform Salizylsäure 
Chlorsilberkollodium Salizylsaure Salze 
Chlorsilbergelatine Santonin 
Elektrodenplatten für elektrische Sammler Scammonium 
Essigäther Seifen, feste 
Essigsaure Salze (Bleizucker usw.) Tannin 
Galalith Teerfarbstoffe einschließlich der zu ihrer 
Glykoside Gewinnung bestimmten Hilfs- und 
Guajakharz Zwischenstoffe 
Harze und Gummiharze Trockenplatten 
Jalapenharz Verbandstoffe 
Jodäthyl Wissenschaftliche (medizin., botan., zoo-
Jodhaltige Fette zu Heilzwecken (Jodipin, log.) Präparate zu Lehrzwecken 

Morrhuol usw.) Wollfette (Lanolin). 
Jodoform W ollspicköle(Spinnöle, Walkfette,Schmälz-
Jodsilbergelatine fette). 

llie für biefe ~älle bcftimmten )ßergällungi3mittel finb: 2ttget, )Ben50!, 
)Bromätg~l, ~glorätg~I, ~glotoform, ~oboform, SfaIiIauge, Sfamvfer, IJCntron< 
lnuge, ~etroleumbenlJin, ffiiöinui3öl, %erventinö!, %ieröf. 

4. ügne ~ergänung batf fteuetfteier )BranntttJein 1ebiglid) oon ftnatlicf)en unb 
fommunalen Shanfen'f)äufem, ~ntbinoung'3. uno ä'f)nlid)en Wnftalten, a1fo aud) 
9Rilitätla3aretten u. bgL, foroie oon öffentlid)en roiffenfd)aftlid)en 2egranftalten 
in beten 5Setrieben lJu allen roiffenfd)aftIid)en unb S)eil3wecfen, ben unmittel< 
baren ttJie ben mittelbaren, benu~t werben. 
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nach Vergällung des Branntweins (§§ 2-28), in besonderen Fällen ohne 
Vergällung auf Grund eines Nachweises über die Verwendung des Brannt
weins (§§ 29-46). 

(2) Die Verwendung von vergälltem Branntwein zum Heilge brauch 
ist nur insoweit als eine Verwendung zu gewerblichen Zwecken anzusehen, 
als der Branntwein zur Herstellung der im § 4 unter d und e aufgeführten 
Heilmittel und anderer Heilmittel, die Branntwein nicht mehr 
e n t haI t e n, verwendet wird. Hierbei macht es keinen Unterschied, 
ob es sich um einen Heilgebrauch bci Menschen oder um einen solchen 
bei Tieren handelt!). 

H. Vergällung von Branntwein. 

§ 2. Die Vergäll ung ist entweder vollständig, d. h. eine solche, die 
an sich als genügend erachtet wird, den Branntwein zum Trinkgebrauch 
unverwendbar zu machen, oder unvollständig, d. h. eine solche, neben der 
weitere Maßnahmen zur Verhütung der mißbräuchlichen Verwendung des 
Branntweins zu treffen sind. 

§ 3. (1) Zur vollständigen Vergällung dient, vorbehaltlich einer 
anderen Bestimmung des Bundesrats, ein Gemisch von vier Raumteilen 
Holzgeist und einem Raumteile Pyridinbasen (allgemeines Vergällungs
mittel), welchem bei seiner Zusammensetzung Lavendelöl oder Rosmarinöl 
bis zu 50 g auf jedes volle Liter hinzugefügt werden darf. Von dem Ge
mische sind dem zu vergällenden Branntwein 2,5 I auf je 100 1 Alkohol 
zuzusetzen. 

(2) Die vollständige Vergällung kann auch in der Weise erfolgen, daß dem 
Branntwein 1,251 des allgemeinen Vergällungsmittels und 2-201 Benzol 
auf je 1001 Alkohol zugesetzt werden. 

§ 4. Zur unvollständigen Vergällung dürfen folgende Stoffe 
(besondere Vergällungsmittel) verwendet werden, die dem zu vergällenden 
Branntwein in den dabei bezeichneten Mengen auf je 1001 Alkohol zuzu
setzen sind: 

a. Zu gewerblichen Zwecken aller Art einschließlich der Her
stellung.der unter d und e aufgeführten Heilmittel und anderer Heil
mittel, die Branntwein nicht mehr enthalten (§ 1 Abs. 2): 2,51 Holz
geist oder 0,5 1 Pyridinbasen. 

c. Zur Herstellung von ... synthetischem Kampfer: I kg 
Kampfer oder 2 1 Terpentinöl oder 0,5 1 Benzol. 

d) Zur Herstellung nachbenannter Erzeugnisse: Äther (Schwefel
äther) mit der aus § 27 sich ergebenden Beschränkung, äthylschwefelsaure 
Salze, Agarizin, Podophyllin, und Scammonium, Guajakharz, Jalapenharz, 
sowie andere Harze und Gummiharze, Aldehyd, gewöhnlicher und Paral
dehyd, Bleiweiß und essigsaure Salze (Bleizucker usw)., Brom- (Chlor-, 
J od-) silber-Gelatine und ähnliche Zubereitungen, sowie photographische 
Papiere und Trockenplatten, Chloralhydrat, Chlor- und Jodäthyl, Elektroden
platten für elektrische Sammler, Essigäther mit der aus § 27 sich ergebenden 
Beschränkung, Glykoside, Klebegummipräparate, Kollodium- und Chlor-

1) mad) bem )ffiortlaut ber §§ 1 unb 14 ber 5SranntttJeinfteuer.5Sefreiungßorbnung 
barf benaturierter 6Vitituß bei unmittelbarer )ßerttJenbung (Q:inreibung ujttJ.) nid)t aIß 
~ei1mittel benutlt ttJerben. )ffienn ber Wqt ober :tierarcrt fomit benaturierten @5\litituß 
auf ffiecrevt berfd)reibt, jollte ber Wvotf)efer nur bann bergällten l8ranntttJein betab· 
folgen, ttJenn betfelbe nid)t alß ~eilmittel, jonbern 5u ben in § 1 bet l8t.·6t.·l8.-:\). genann
ten 3ttJecfen, nämlid) jßutJ·, ~ei5ungi3., S'rod)< obet l8eleud)tungi33ttJecfen, bienen jon 

7* 
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(Brom-, Jod-) silber-Kollodium, sowie Lösungen von Kollodiumwolle in 
Branntwein und Amylacetat oder anderen Lösungsmitteln (Zaponlack), 
Pankreatin, Pflanzenbasen (Alkaloide), Salicylsäure und salicylsaure Salze, 
Santonin, Tannin, Teerfarbstoffe, einschließlich der zu ihrer Gewinnung 
bestimmten Hilfs- und Zwischenstoffe, sowie Lösungen von Teerfarb
stoffen für die Zeugdruckerei, chemische Präparate, nicht genannte, welche 
Branntwein nicht mehr enthalten, mit Ausnahme der im § 71 unter abis e 
bezeichneten zusammengesetzten Ather (Ester)l) , Verbandstoffe, einschließ
lich der Nähstoffe für Heilzwecke (Nähseide, gedrehte Darmschnüre usw.): 
10 I Ather (Schwefeläther) oder 1 I Benzol oder 0,5 1 Terpentinöl oder 
0,025 I TieröL 

Das aus vergälltem Branntwein hergestellte, zum Handel bestimmte 
Kollodium muß mindestens ein Hundertstel seines Gewichts an Kollodium
wolle enthalten. In Zweifelsfällen sind Proben zu entnehmen und durch 
einen Chemiker nach der in Anlage 1 a gegebenen Anleitung auf den Gehalt 
an Kollodiumwolle zu untersuchen. 

Die Steuerfreiheit für Branntwein zur Herstellung von Nähstoffen 
für Heilzwecke erstreckt sich auch auf den Branntwein zum Auffüllen der 
Gläschen, in denen die Nähseide, gedrehten Darmschnüre usw. aufbewahrt 
und feilgehalten werden. 

e) Zur Herstellung von Chloroform, Jodoform, Bromoform, 
Brom- und Chloräthyl, sowie von brom- oder jodhaitigen Fetten zu 
Heilzwecken (Jodipin, Morrhuol usw.): 300 g Chloroform oder 200 g .Todo
form oder 300 g Bromäthyl oder 500 g ChloräthyL 

Es ist gestattet, das zuzusetzende Jodoform zunächst in einem Teile 
des zu vergällenden Branntweins aufzulösen und den Rest des Brannt
weins mit der Lösung zu vermischen. 

1. Zur Herstellung wissenschaftlicher (medizinischer, botanischer, 
zoologischer) Präparate zu Lehrzwecken: 1 1 Petroleumbenzin. 

m. Zur Herstellung von festen Seifen: 1 kg Rizinusöl und 400 g 
Natron- oder Kalilauge. Es ist gestattet, das zuzusetzende Vergällungs
mittel zunächst in einem Teile des zu vergällenden Branntweins, auch 
unter Erwärmen, aufzulösen und den Rest des Branntweins mit der Lösung 
zu vermischen. Als fest sind Seifen anzusehen, wenn sie sich bei gewöhn
licher Wärme (15-20°) in Stücke von bestimmter Form schneiden lassen. 
Seifen, die unter Verwendung von derartig vergälltem Branntwein herge
stellt sind, dürfen nicht mehr als zwei Zehntel ihres Gewichts an Alkohol 
und an Wasser und müssen mindestens vier Zehntel ihres Gewichts an ver
seifbaren Bestandteilen enthalten. In Zweifelsfällen sind Proben zu ent
nehmen und durch einen Chemiker nach der in Anlage 1 b gegebenen An
leitung auf ihren Gehalt an Alkohol, Wasser und verseifbaren Bestandteilen 
zu untersuchen. 

n. Zur Herstellung von Wollfetten (Lanolin), Wollspickölen (Spinn
ölen, Walkfetten, Schmälzfetten) und Galalith: 5 I Petroleumbenzin. 

§ 12. Es ist verboten, aus vergälltem Branntwein das Vergäll ungs
mittel ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem vergällten 
Branntwein Stoffe beizufügen, durch welche die Wirksamkeit des Ver
gällungsmittels in Beziehung auf Geschmack oder Geruch vermindert wird. 

§ 14. (1) Der vollständig vergällte Branntwein darf zu sämtlichen 

1) ~ie~ jinb Aether formlcicus, - valerianicus. - butyricus. - oxalicus, - seba
cinicus. 
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im § 1 Abs. 1 und 2 bezeichneten Zwecken verwendet werden!). Die Ver
wendung des Branntweins zur Herstellung von Erzeugnissen, die als Er
satz von Branntwein genossen werden können, von alkoholhaitigen Er
zeugnissen, die zum menschlichen Genusse dienen können, zur Herstellung 
von nicht festen Seifen (§ 4 unter m), von flüssigen alkoholhaltigen Par
fümerien, sowie von Kopf-, Zahn- und Mundwässern ist unzulässig. 

§ 15. (1) Auf den Handel mit vollständig vergälltem Brannt
wein findet § 33 der Gewerbeordnung keine Anwendung 2). 

(2) Wer mit vollständig vergälltem Branntwein handeln will, hat dies 
vor Eröffnung des Handels der Hebestelle und der Ortspolizeibehörde unter 
Bezeichnung der Verkaufsstelle anzumelden. Die Hebestelle trägt die An
meldung in ein Verzeichnis ein und erteilt über die Anmeldung eine Be
scheinigung, ohne welche mit dem Handel nicht begonnen werden darf. 
Die Bescheinigung ist in der Verkaufsstelle aufzubewahren und den Be
amten auf Verlangen vorzuzeigen. Liegen Tatsachen vor, welche die Unzu
verlässigkeit des Gewerbetreibenden in Beziehung auf den Handel mit 
vergälltem Branntwein wahrscheinlich machen, so hat die Hebestelle vor 
Erteilung der Bescheinigung an das Hauptamt zu berichten. 

(3) Vollständig vergällter Branntwein darf im Kleinhandel nur in Be
hältnissen von 50, 20, 10, 5 und einem Liter Raumgehalt feilgehalten 
werden, die mit einer Angabe des Alkoholgehalts und mit einem besonderen 
Verschlusse derart versehen sind, daß der Inhalt ohne Verletzung des Ver
schlusses nicht entnommen werden kann. Die näheren Bestimmungen über 
Art und Anbringung des Verschlusses trifft der Reichskanzler 3). Das 
Hauptamt kann im Falle des Bedürfnisses für einzelne Händler zulasssen, 
daß der Branntwein in Mengen von weniger als einem Liter in beliebigen, 
mit dem vorgeschriebenen Verschlusse nicht versehenen Behältnissen ab
gegeben wird, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden: Der 
Branntwein muß in dem Verkaufsraum unter den Augen des Käufers in 
das für diesen bestimmte Behältnis aus einem den Bestimmungen ent
sprechenden Behältnis von einem Liter Raumgehalt abgefüllt werden. 
Dieses Behältnis muß vorschriftsmäßig bezeichnet und verschlossen sein, 
bevor es zum Zwecke des Abfüllens angebrochen wird. Aus Behältnissen 
von mehr als einem Liter Raumgehalt darf nicht abgefüllt werden. Von 
jeder nach Handelsmarke oder Alkoholstärke verschiedenen Branntweinart 
darf nur ein angebrochenes Behältnis vorhanden sein. Im übrigen darf in 
dem Verkaufsraum und in den mit diesem in unmittelbarer Verbindung 
stehenden Räumen vollständig vergällter Branntwein nur in vorschrifts
mäßig bezeichneten und verschlossenen Behältnissen aufbewahrt werden 4 ). 

1) Illlfo, jO\1Jeit ~ei1mitte1 in \Betrad)t fummen, nur iJUt ~erftellung oer in § 4 
unter d unO e angefüljrten ~rä.)Jarate unb anberer ~ei1mittel, \1J eId) e \B r an n t \1J ci n 
nid)t meljr entljalten. 

2) Bum ~anbel mit boUftänbig bergälltem \Brannt\1Jein ift alfo eine oefonbere 
@eneljmigung nid)t erforberIid). ~erner ift nad) einer lSerfügung bes .)Jreuf:;ifd)en 
~inaniJminifters bom 1. IllVriI 1896 oer ~anbeI mit benaturiertem \Branllt\1Jein einet 
\Betrieosfteuer nid)t meljr unter\1Jorfen. 

3) ~iefe \Beftimmungen finb entljalten in einer \Bf. bes ffieid)sfaniJlers bom 18. ~Jläq 
1910 (ffi.B.\BL @). 91). ~arin ift u. a. angeorbnet, baf:; jebes \BeljäItnis mit einer 
)Beöeid)nung oes ffi a um g e lj a Ites unO Illngaoe ber \Brannt\1Jeinftärfe iJu berfeljen ift. 

4) mur \1Jo bas ~auvtamt im ~inöeIfalle bie OJeneljmigung erteilt ljat, ift fomit 
bie Illogaoe bon bol1ftänbig bergälItem \Branntwein in mengen unter einem Biter ßuläjfig. 
0n allen anbern ~ällen barf jold)er )Branntwein nur nod) in bollftänbig gefüllten, ber, 
jd)lofjenen unb Vlomoierten \Beljältern bon 1, 5, 10, 20 ober 501 0n'f)alt feilgel)alten 
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(4) Vergällter Branntwein, in dem das Alkoholometer eine wahre 
Stär ke von weniger als 80 Gewichtsprozent anzeigt, oder der in unerlaubter 
Weise (§ 12) behandelt ist, darf nicht verkauft oder feilgehalten werden. 

(5) In den Verkaufsräumen ist an einer in die Augen fallenden Stelle 
und in Druckschrift mit mindestens 1/2 cm großen Buchstaben eine Be
kanntmachung folgenden Inhalts auszuhängen: 

a. Vergällter Branntwein, in dem das Alkoholmeter eine wahre Stärke 
von weniger als 80 Gewichtsprozent anzeigt, darf nicht verkauft, 
oder feilgehalten werden. 

b. Vollständig vergällter Branntwein darf im Kleinhandel nur in Be
hältnissen von 50, 20, 10, 5 und einem Liter Raumgehalt feilgehalten 
werden, die verschlossen und mit einer Angabe der Alkoholstärke 
versehen sind. 

c. Es ist verboten, aus vergälltem Branntwein das Vergällungsmittel 
ganz oder teilweise auszuscheiden oder dem vergällten Branntwein 
Stoffe beizufügen, durch welche die Wirksamkeit des Vergällungs
mittels in Beziehung auf Geschmack oder Geruch vermindert wird, 
oder solchen Branntwein zu verkaufen oder feilzuhalten. 

d. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unter
liegen den Strafvorschriften des Branntweinsteuergesetzes. 

(6) Gewerbetreibenden, denen vom Hauptamt gestattet ist, vollständig 
vergällten Branntwein im Kleinhandel in Mengen von weniger als einem 
Liter abzugeben, haben in der im Abs. 5 angeordneten Weise noch folgende 
Bekanntmachung auszuhängen: 

Vollständig vergällter Branntwein darf in Mengen von weniger 
als einem Liter in beliebigen, mit dem vorgeschriebenen Verschlusse 
nicht versehenen Behältnissen nur dann abgegeben werden, wenn er 
in dem Verkaufsraum aus einem den Bestimmungen entsprechenden 
Behältnis von einem Liter Raumgehalt unter den Augen des Käufers 
in das für diesen bestimmte Behältnis abgefüllt wird. Das Behältnis, 
aus dem abgefüllt wird, muß, bevor es angebrochen wird, nach amt
licher Vorschrift bezeichnet und verschlossen sein. Im übrigen darf 
in dem Verkaufsraum und in den mit diesem in unmittelbarer Verbin
dung stehenden Räumen vollständig vergällter Branntwein nur in 
vorschriftsmäßig bezeichneten und verschlossenen Behältnissen auf
bewahrt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafvorschrif
ten des Branntweinsteuergesetzes. 
(7) Das Hauptamt kann die Erteilung der Bescheinigung versagen 

oder die Fortsetzung des Handels mit vergälltem Branntwein untersagen, 
wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbe
treibenden in Ansehung dieses Gewerbebetriebes wahrscheinlich machen. 
Von der Entscheidung ist der Ortspolizeibehörde Mitteilung zu machen. 

(8) Die im § 28 Abs. I bezeichneten Befugnisse stehen für den Handel 
mit vollständig vergälltem Branntwein auch den Beamten der Polizei
verwaltung zu. 

§ 16. (1) Wer Branntwein unvollständig vergällen lassen will, 
hat beim Hauptamt die Genehmigung hierzu schriftlich nachzusuchen und 
dabei das Vergällungsmittel, den Verwendungszweck unter Bezeichnung 
der herzustellenden Erzeugnisse, die Art und Weise der Verwendung und 

u n b v e da u f t werben. ~a biefe \}orberung aUf gefe~nd)er @runblage beru1)t, 1)at iie 
aud) gegenüber einer etwaigen ~erorbnung von ®pirit. benaturat, auf iir5tlid)em lRe5ept 
@eItung. 
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den Ort der Lagerung des vergällten Branntweins anzugeben. Die Ent
scheidung über den Antrag ist vom Hauptamt zu treffen; der Antrag ist 
abzulehnen, wenn der nach § 4 unter a zu vergällende Branntwein zur 
Herstellung von nicht festen Seifen, von flüssigen alkohol
haitigen Parfümerien, von Kopf-, Zahn- und Mundwässern 
oder von alkoholhaitigen Erzeugnissen verwendet werden soll, die 
zum menschlichen Genusse dienen können. 

§ 17. Der unvollständig vergällte Branntwein darf nur zu dem ge
nehmigten Zwecke (§ 16), nur in der angemeldeten Art und Weise und, 
soweit nicht das Hauptamt im Einzelfall eine Ausnahme zuläßt oder die 
§§ 23-26 Platz greifen, nur von demjenigen verwendet werden, auf dessen 
Antrag die Vergällung erfolgt ist. 

§ 23. (1) Die Vergällung von Branntwein mit 2,5 Liter Holz
geist (§ 4 unter a) kann auch dann gestattet werden, wenn der Brannt
wein nicht in den Gewerberäumen des Antragstellers verwendet, sondern 
an andere Gewerbetreibende abgegeben werden soll. 

(2) Auf den Handel mit Holzgeistbranntwein finden die Bestimmungen 
des § 15 Abs. 1, 4 und 5, sowie die §§ 24 und 25 Anwendung. In die Bekannt
machung nach § 15 Abs. 5 sind indessen nur die Vorschriften unter a, c 
und d daselbst aufzunehmen. 

§ 24. (1) In dem nach § 16 zu stellenden Antrag ist die Erlaubnis 
nachzusuchen, den vergäll ten Branntwein zu ver kaufen. Das Haupt
amt erteilt geeignetenfalls für ein Betriebsjahr einen Verkaufserlaubnis
sehein nach Muster 10, der in ein Verzeichnis einzutragen ist. Der Erlaubnis
sehein ist bei dem Kontrollbuch aufzubewahren und spätestens am achten 
Tage nach Ablauf seiner Gültigkeitsfrist an das Hauptamt zurückzugeben. 

(2) Der Branntwein darf nur an Gewerbetreibende abgegeben werden. 
die ihre Berechtigung zum Ankauf von Holzgeist-Branntwein durch V or
zeigung ihres Ankaufserlaubnisseheins (§ 25) nachweisen. Der Händler 
darf den Branntwein nicht in kleineren Mengen als zwei Liter und nur 
insoweit abgeben, als dadurch die in dem Ankaufserlaubnissehein angegebene 
Höchstmenge nicht überschritten wird. Beim Verkaufe hat der Händler 
die verkaufte Menge nach Litern unter Beifügung seines Namens und des 
Tages jedesmal auf dem Ankaufserlaubnisscheine zu vermerken und diesen 
an den Käufer zurückzugeben. 

(3) Über den zum Verkaufe bestimmten Holzgeist-Branntwein ist vom 
Händler statt des Kontrollbuchs nach Muster 7 ein solches auch nach 
Muster 11 fortlaufend zu führen. Die Abschreibungen im Kontrollbuche 
sind auf Grund der Vermerke auf den Ankaufserlaubnisscheinen nach näherer 
Bestimmung des Hauptamts zu prüfen. 

§ 25. (1) Wer Holzgeist-Branntwein beim Händler kaufen will, hat 
bei dem Hauptamt, in dessen Bezirk seine Gewerbsanstalt liegt, die Ge
nehmigung hierzu nachzusuchen. Dabei sind die Art der beabsichtigten 
Verwendung des Branntweins und der voraussichtliche Jahresbedarf nach 
Litern anzugeben. 

(2) Das Hauptamt erteilt geeignetenfalls für ein Betriebsjahr einen 
Ankaufserlaubnissehein nach Muster 12, der in einer besonderen Ab
teilung des im § 24 vorgeschriebenen Verzeichnisses einzutragen ist. Erweist 
sich die festgesetzte Höchstmenge als unzureichend, so kann das Hauptamt 
sie auf Antrag erhöhen. Der Ankaufserlaubnissehein ist bei jedem Ankauf 
von Holzgeist-Branntwein dem Händler zur Eintragung der gekauften 
Menge vorzulegen, außer dieser Zeit aber zur Einsicht der Beamten bereit
zuhalten. Er ist dem Antrag auf Erteilung eines neuen Erlaubnisseheins 
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beizufügen, spätestens aber am achten Tage nach Ablauf seiner Gültig
keitsfrist an das Hauptamt zurückzugeben. 

(3) Auch der vom Händler abgegebene Holzgeistbranntwein steht bis 
zum Verbrauch unter amtlicher überwachung. Die Direktivbehörde kann 
verlangen, daß der Verbraucher durch seine Bücher oder durch eine be
sondere Buchführung die Verwendung des Branntweins nachweist; dies 
hat namentlich dann zu geschehen, wenn die jährliche Bedarfsmenge 100 
Liter überschreitet. Ist besondere Buchführung angeordnet, so finden die 
Bestimmungen über Bestandsaufnahmen (§ 21) entsprechende Anwendung. 
Während der Versendung nachweislich zugrunde gegangener Branntwein 
bleibt steuerfrei; die Entscheidung trifft das Hauptamt des Bestimmungs
orts der Sendung. 

(4) Der Erlaubnisschein ist solchen Personen zu versagen, die den 
Branntweinausschank betreiben oder mit vergälltem oder unvergälltem 
Branntwein handeln. Er kann auch in anderen Fällen versagt werden, 
insbesondere wenn Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des 
Gewerbetreibenden bei Verwendung vergällten Branntweins wahrschein
lich machen. 

§ 27. (1) Für vollständig oder unvollständig vergällten Branntwein, 
der zur Herstell ung von Äther oder Essigäther verwendet werden 
soll, wird die Steuerfreiheit nur unter der Bedingung gewährt, daß der 
Äther oder Essigäther unter amtlicher überwachung entweder ausgeführt 
oder im Inland zu gewerblichen Zwecken, zur Vornahme von Unter
suchungen zu wissenschaftlichen oder technischen Zwecken, zur Herstellung 
von Verbandstoffen und nicht äther- und essigätherhaltigen Heilmitteln 1) 
oder im Betriebe der im § 29 bezeichneten Anstalten verwendet wird. So
weit der Äther und Essigäther nicht von Hersteller verbraucht, sondern 
an andere Gewerbetreibende oder die genannten Anstalten abgegeben werden 
soll, finden die in den §§ 23 bis 25 gegebenen Bestimmungen über die Er
teilung von Verkaufs- und Ankaufserlaubnisscheinen, über Buchführung, 
Bestandsaufnahmen und Behandlung zugrunde gegangenen Branntweins 
rnit der Maßgabe Anwendung, daß die Anschreibungen über Verkauf, An
kauf und Verwendung der Äther- und Essigäthermengen nach Gewicht zu 
erfolgen haben. 

(2) Eine Ankaufserlaubnis für Äther (Äthyläther, Schwefeläther), der 
aus steuerfreiem Branntwein hergestellt ist, kann auch dann erteilt werden, 
wenn der Äther vom Käufer ausgeführt oder an ankaufsberechtigte Gewerbe
treibende und Anstalten abgegeben werden soll. Der Zwischenhändler 
unterliegt in diesem Falle denselben überwachungsmaßnahmen wie der 
zum Verkaufe des Äthers ermächtigte Hersteller 2). 
-_.-------

1) 'l>ie fteuerfreie ~erlt>enbung tJon 2tt~et unb (;l;Higät~er im 2rvot~efen
oetrieoe ift nadj einer ~erfügung be~ ~totJinöialfteuerbiteftor~ ber ~totJinö j8ranben. 
ourg a15 eine ~etlt>enbung 5u gelt>erolidjen Blt>ecren im ®inne ber j8ranntlt>einfteuer
oefreiung!3orbnung nidjt an5ufe~en. 2rvot~efet bürfen ba~er fteuerfreien ill:t~er 05lt>. 
(;l;Higät~er nut 5ur ~orna~me lt>iHenfdjaftlidjer ober tedjnijdjer Unterfudjungen (5. j8. 
~rüfung ber 2rqneiftoffe), 5ur S)etfteHung tJon ~eroanbftoffen unb nidjt ät~er~aHigen 
S)eUmitteln oe5ie~en unb tJerlt>enben. jJür bie tJorfdjrift~mä!3ige ~erlt>enbung be~ fteuer> 
freien Ouantum!3 fann eine oefonbere j8udjfü~rung tJon ber 'l>ireftitJoe~örbe tJorgefdjrieoen 
ioerben. 

2) ,,'l>er Blt>ifdjen~änblet unterliegt ~enferben SfontroUen iuie ber S)erfteHer." 
2ruf ben .\)erfteller finben aber, lt>enn er ben ill:t~er iueitertJerfauft, bie in ben §§ 23-25 
gegebenen ~orfdjtiften über bie (;l;rteUung tJon ~etfauf~- unb 2rnfauf!3edauoni~fdjeinen 
"entfvredjenbe 2rnlt>enbung". ,3n § 25 ift nun über ben 2rnfauf~edaubni~fdjein gefagt: 
,,'l>er (;l;daubngfdjein ift foldjen ~etfonen öU tJerfagen, bie ben j8ranntlt>einaUi3fdjanf 



Brann tweinsteuer-Befreiungsordnung. 105 

(3) Das Hauptamt kann Ätherfabrikanten gestatten, aus steuerfrei ab
gelassenem Branntwein hergestellten Ather (Äthyläther, Schwefeläther) 
gegen Versteuerungen des verwendeten Branntweins zu anderen als den im 
Abs. 1 angegebenen Zwecken zu verwenden oder abzugeben. Gegebenen
falls ist der Äther zur Versteuerung (Nachzahlung der Verbrauchsabgabe 
zum Satze von 1,25 M., Rückzahlung der Vergütung) anzumelden, sein Ge
wicht amtlich festzustellen und die zu entrichtende Steuer unter Annahme 
von 1,6 I Alkohol für jedes volle Kilogramm Ather zu berechnen. 

(4) Die näheren Anordnungen trifft die Direktivbehörde. 
(5) Das mit Hilfe von Äther oder Essigäther (Abs. 1) hergestellte, zum 

Handel bestimmte Kollodium muß den im § 4 unter d vorgeschriebenen 
Mindestgehalt an Kollodiumwolle besitzen; in Zweifelsfällen ist es nach 
der Anleitung in Anlage 1 a durch einen Chemiker zu untersuchen. 

§ 28. (1) Die Be amt e n sind befugt, die Gewerbe- und Geschäfts
räume, in denen die Lagerung, die Verwendung oder der Verkauf ver
gällten Branntweins stattfindet, während des Betriebs oder der Offen
haltung des Geschäfts zu jeder Zeit, sonst von morgens 6 bis abends 9 Uhr 
zu betreten, die Vorräte an vergälltem und unvergälltem Branntwein zu 
prüfen und Proben davon zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer 
für entnommene Proben Entschädigung in Höhe des üblichen Kaufpreises 
zu leisten. Die näheren Bestimmungen über die Zahl und Ausführung der 
Revisionen trifft die Direktivbehörde. 

(2) Die Beteiligten sind verpflichtet, auf Erfordern den Bestand an 
vergälltem und unvergälltem Branntwein sowie an Vergällungsmitteln anzu
geben und vorzuzeigen sowie den Beamten über den Gewerbe- oder Geschäfts
betrieb Auskunft zu erteilen. Die Oberbeamten sind berechtigt, die Ein
kaufs-, Lager-, Betriebs- und Verkaufsbücher während der Geschäftsstunden 
einzusehen. 

III. Steuerfreie Verwendung von unvergälltem Branntwein. 
§ 29. (1) Ohne Vergäll ung darf Branntwein steuerfrei abgelassen 

werden: 
a. an Kranken-, Entbindungs- und ähnliche Anstalten, 

welche nicht nach § 30 der Gewerbeordnung der Konzessionspflicht 
unterliegen, sowie an öffentliche wissenschaftliche Lehr
anstalten!). 

(2) Lehranstalten ist die Befrehmg nur dann zu gewähren, wenn in der 
Anstalt ständig eine planmäßig geordnete Lehrtätigkeit von besonders hierzu 
angestellten Lehrkräften ausgeübt wird, wenn diese Lehrtätigkeit den Haupt
zweck der Anstalt bildet und die Verwendung des Branntweins mit der 
Lehrtätigkeit in unmittelbarem Zusammenhange steht 2). 

betreiben ober mit vergälltem ober un~ergämem ~rannth.1ein ljanbeln./I 3m ~rläuteruttg 
biefer 2Inorbnung, bie alfo auf bie 2Itljeredaubni!Jfdjeine "entfvtedjenbe 2Inh.1enbung /l 

finben foH, ljat ber Vteuflifdje jyinanöminifter im 0aljre 1901 folgenbe 2Inorbnung erraffen: 
Mit Rücksicht darauf, daß Ankaufserlaubnisscheine über Ather nur zu

verlässigen Personen erteilt werden sollen, erscheint es unbedenklich, die Ausfertigung 
von Ankaufserlaubnisscheinen auch für solche Personen zu gestatten, die mit Ather, 
der aus versteuertem Branntwein hergestellt ist, Handel treiben. 

1) ,,8ffentIidje" 2eljranftalten finb nur foldje, bie au!J öffentIidjen mUtteln llllter· 
ljaIten \1Je1:ben. ~iit ~ri\)Qte ,geljtanftalten ift bie metßünftißunß be~ § 29 alfo oljne )Se. 
beutung. 

2) ~in ~rL bei3 vreuflifdjen jyinall~minifteri3 vom 8. \mai 1910 befagt ljiequ: 
Universitäten sind öffentliche Anstalten, bei denen diese Voraussetzungen vor-
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§ 30. (1) Der ohne Vergällung steuerfrei abgelassene Branntwein darf 
a. von den in § 29 unter a bezeichneten Anstalten innerhalb ihres 

Betriebes zu Heilzwecken oder zu sämtlichen wissenschaftlichen 
Zwecken ... verwendet werden. 

(3) In den Fällen zu a macht es keinen Unterschied, ob die Ver
wendung des Branntweins unmittelbar zu den bezeichneten Zwecken erfolgt 
oder ob nur eine mittelbare Verwendung, z. B. zum Reinigen von 
Geräten, zur Desinfektion des Operateurs oder des Operationsfeldes, zur 
Heizung von Inhalationsapparaten stattfindet. 

)Sebot butd) ba0 @efe~ bom 14. S'uni 1912 unb bie ie~ige 'iJaffung ber 
)8ranntttJeinfteuerbefreiung50rbnung ein genereHe0 ~erbot ber mnttJenbung 
bon illCet1)l)Ialfo1)oI böttJ. lJon mit ~)oIögeift bergäfrtem )SranntttJein 3Ut ~at~ 
lteHung branntttJeingartiger ~!t&neimitter gef d)affen ttJar, ergingen in I,ß teu 13 en 
megrere illCinAhlaffe (bom 20. S'uni 1905, 13. 'iJebtuar 1906 unb 12. illCai 
1911), ttJeId)e eine foId)e )8erttJenbung für un3uläffig erHärten (fiege aud) ~eite 59). 
'!liefe ~erfügungen finb ie~t burcl) obi~e0 0lefe~ übergort. ~er erften bon ignen 
war aber eine ted)nifd)e IUnttJeifung für ben 9Cad)ttJet0 bon .sjolögeift in brannt~ 
\ueingaHigen IUröneimitteln beigegeben, bie nod) ie~t ge\uiffe0 S'ntereffe bean~ 
flnud)t. ~ie lautet: 

Min.-Erl., betr. den Nachweis von Holzgeist in branntweinhaitigen Arzneimitteln. 
Vom 20. Juni 1905. 

In den Preislisten mehrerer Großdrogenhandlungen findet sich in 
neuerer Zeit bei zahlreichen weingeisthaitigen Arzneimitteln der Zusatz 
"hergestellt aus Spiritus mit Holzgeist denaturiert". 

Obgleich die Verwendung solcher Fabrikate für Heilzwecke unzulässig 
ist, so besteht doch die Möglichkeit, daß dieselben in einzelnen Fällen in 
Apotheken Eingang finden. 

Euer usw. wollen die im dortigen Bezirk mit der amtlichen Besichti
gung der Apotheken betraute Kommission anweisen, die in Frage kom
menden Arzneimittel bei den regelmäßigen Besichtigungen der Apo
theken der Prüfung auf einen Gehalt an dem als Denaturierungs
mittel verwandten acetonhaitigen Holzgeist zu unterwerfen. 

Da das Arzneibuch für das Deutsche Reich, vierte Ausgabe, keine 
Anweisung für den Nachweis von Holzgeist in branntweinhaitigen Arznei
mitteln gibt, habe ich nach Anhörung von Sachverständigen das in der 
anliegenden Beschreibung angegebene Verfahren für die erforderliche Unter
suchung ausarbeiten lassen. 

Durch Aceton oder Holzgeist verunreinigte und damit für Heilzwecke 
nicht geeignete Arzneimittel, welche in Apotheken oder Apothekerwaren
handlungen vorgefunden werden, sind aus dem Verkehr zu ziehen und die 
betreffenden Geschäftsvorstände unter . Androhung weiterer Maßnahmen 
auf das Strafbare des Verkaufs derartig verfälschter Heilmittel hinzuweisen. 

liegen. Dasselbe ist bei den einer Universität zur Ausübung der Lehrtätigkeit angeglie
derten Einrichtungen und Sammlungen anzunehmen, sofern nicht im Einzelfalle be
sondere Gründe entgegenstehen. Dagegen fehlen die Voraussetzungen bei solchen 
öffentlichen wissenschaftlichen Versuchsanstalten u. dgl., an denen zwar auch eine 
Lehrtätigkeit betrieben wird, deren Hauptzweck aber in der Förderung von Landwirt
schaft und Gewerbe oder in wissenschaftlicher Forschung besteht, sowie bei öffentlichen 
Museen, die in erster Linie allgemeinen Kulturaufgaben dienen, während die Lehrtätig
keit als solche demgegenüber zurücktritt. 
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Vm'f'ahl'en tür den Nachweis von Holzgeist in b'ranntweinhaltigcn 
Arzneimitteln. 

Zur Denaturierung von Branntwein ist nach der Branntweinsteuer
Befreiungsordnung acetonhaItiger Holzgeist zu verwenden. In der Regel 
wird es genügen, wenn die Abwesenheit von Aceton in den zu prüfenden 
Arzneimitteln festgestellt wird. Zu dem Zweck sind in einem 50 ccm fassen
den Kölbchen, welches mit einem aufsteigenden, zweimal rechtwinklig ge
bogenen, ungefähr 75 cm langen Glasrohr und einer Vorlage verbunden ist, 
5 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit mit kleiner Flamme vorsichtig 
zu erhitzen, bis 1 ccm Destillat übergegangen ist. Unter Beobachtung der 
erforderlichen Vorsicht wird dabei der absteigende Schenkel des Glasrohrs 
nicht warm. Das erhaltene Destillat wird mit der gleichen Menge Natron
lauge alkalisch gemacht und das Gemisch mit 5 Tropfen einer Lösung von 
21/ 2 T. Nitroprussidnatrium in 100 T. Wasser versetzt. Bei Gegenwart 
von Aceton tritt Rötung bis Rotfärbung ein, die nach vorsichtigem über
sättigen der Natronlauge mittels Essigsäure in violett übergeht. Enthält 
die Flüssigkeit kein Aceton, so nimmt sie unter gleichen Umständen 
eine rein gelbe Farbe an, die auf Zusatz von Essigsäure wieder ver
schwindet. 

Soll neben dem Aceton auch der Holzgeist nachgewiesen werden, so 
ist in nachstehender Weise zu verfahren: 

In dem oben beschriebenen Kölbchen werden 10 ccm des Spiritus
präparates unter den angegebenen Vorsichtsmaßregeln der Destillation 
unterworfen, bis 1 ccm Flüssigkeit übergegangen ist. Das Destillat wird 
mit 4 ccm verdünnter Schwefelsäure (20prozentige) gemischt und in ein 
weites Reagensglas übergeführt. In das durch Eintauchen des Reagens
glases in kaltes Wasser gut gekühlte Gemisch wird nach und nach unter 
starkem Umschütteln 1 g fein zerriebenes Kaliumpermanganat eingetragen. 
Sobald die Violettfärbung verschwunden ist, wird die Flüssigkeit durch ein 
kleines, nicht angefeuchtetes Filter in ein Reagensglas filtriert, das meist 
schwach rötlich gefärbte Filtrat einige Sekunden lang gelinde erwärmt und 
darauf 1 ccm des nun farblosen Filtrats vorsichtig mit 5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure gemischt. Dem abgekühlten Gemenge wird eine frisch be
reitete Lösung von 0,05 Morphinhydrochlorid in 2,5 ccm konzentrierter 
Schwefelsäure hinzugefügt und durch vorsichtiges Umrühren mit einem 
Glasstabe die Mischung bewirkt. 

Enthält das untersuchte Präparat Holzgeist, so tritt bald, spätestens 
innerhalb 20 Minuten, eine violette bis dunkelviolettrote Färbung ein. 
Holzgeistfreie Präparate zeigen nur eine schmutzige Trübung. 

Für die Prüfung auf Verunreinigung durch acetonhaItigen Holzgeist 
kommen zunächst folgende Arzneimittel in Frage: 

Spir. Angelic. comp., Tinct. Aloes, 
caeruleus, Arnicae, 
camphoratus, Asae foet., 
Cochleariae, Benzoes, 
Formicarum, Cantharid., 
russicus comp., Capsici, 
saponato-camph., Catechu, 
saponatus, Myrrhae, 

" Sapon. kaI., Jodi. 
" Sinapis. 
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Letztere ist vor der Destillation durch Zusatz von 5 ccm Wasser und 
2,0 fein zerriebenem Natriumthiosulfat zu 10 ccm Tinktur und darauf 
folgendes Schütteln zu entfärben. 

Spiritus und Spiritus aethereus, sowie auch von den obengenannten 
Präparaten: Spiritus Angelicae compositus. Spiritus camphoratus und 
Spiritus Formicarum können ohne vorherige Destillation der Prüfung auf 
einen Gehalt an Aceton unterzogen werden. Spiritus caeruleus ist vor der 
Destillation mit verdünnter Schwefelsäure anzusäuern. 

@in gemeinfamer @rIafl ber .\Jreuflifd)en IJJHnifter ber geiftIid)en ufw. ~n~ 
gelegen'f)eiten, ber tyinanöen unb bes Snnern bom 13. DItober 1906 rid)tet fid) 
bann nod) befonbers gegen bie )8erwenbung bon benaturiertem 6.\Jiritus öur 
Sjerftenung bon :trinfbranntweinen. 'llanad) fonen bie :trinfbranntweine aud) 
auf einen etwaigen ®e'f)aU an benaturiertem Q3ranntwein unterfud)t unb Q3e~ 
funbe bon benaturiertem 6.\Jiritus in :trinfbranntweinen auf ®runb bes Wa'f)~ 
rungsmittelgefe~es öur ftrafred)tlid)en )8erfolgung gebrad)t werben. 

'llie unter bem 9. 6e.\Jtember 1909 (ffi.8.Q3L 6. 1173) erlaffene 
@lfigfäur e ~ Drb nu ng 1)at für ben ~.\Jot1)efenbetrieo geringere Q3ebeutung. 
S1)r wefentlid)fter Sn'f)aU ift ba'f)er im nad)fte1)enben nur fura öufammengefaflt. 
Wad) § 110 bes Q3ranntweinfteuergefe~es erftredt fid) bie Q3efteuerung ber 
@lfigfäure nur auf ,,@ffigfäure, bie im Snlanbe aus Sjolöeffig ober effigfauren 
6alöen gewonnen ift". 'llie ~bgabe ift babei auf 30 I,ßf . .\Jro $rUo wafferfreier 
6äure feftgefe~t. 6teuerfrei fon bleiben @ffigfäure, bie ausgefü1)rt ober öu ge~ 
werblid)en 8weden berwenbet wirb. Wad) ber. @ffigfäureorbnung ift nun weiter 
öu untetid)eiben öwifd)en fold)er @ffigfäure, bie öu ®enuflöweden geeignet 
unb fold)er bie nur au gewerblid)en 8weden geeignet ift. ,\2e~tere ift fteuer~ 
frei, es wirb baöu aber nur unreine 6äure gered)net, für beren ~eftftenung ein 
oefonberes )8erfa'f)ren angegeben ifi. @rftere ift fteuer.\Jflid)tig, foweit fie nid)t 
ausgefü'f)rt ober öu gewerblid)en 8weden berwenbet werben fon. Sm ganöen 
ergibt fief) alfo folgenbe~: 

1. ®teuer.\Jflid)tig ift nur au~ Sjolöeffig ober effigfauren 6alöen 1)er~ 
gefteHte öu ®enuflöweden geeignete, b. 1). reine @ffigfäure, bie weber au~gefü1)rt, 
noef) öu gewerbIief)en 8weden berwenbet wirb. 

2. 6teuerfrei ift: a. ®ärungseffigfäure, b. aus Sjolöeffig ober effigfauren 
6alöen gewonnene 6äure, bie wegen i1)rer Unrein1)eit nur öu gewerbIief)en 
8weden geeignet ift, c. reine 6äure biefer Sjerfunft, wenn fie ausgefüf)rt ober 
tatfäef)Iidj au gewerbIid)en 8wecfen berwenbet werben foll. 

'Ilie )8erwenbung bon @ffigfäure öur 'llarftellung bon S~ eil m i tt eIn ift 
jebod) nid)t in jebem ~alle alS eine )8erwenbung öu gewerDlid)en 8weden an~ 
öufe1)en. Sjierüber tft bielme1)r bom Q3unbesrat laut Q3t bes ffieid)sfanöler5 
tJom 16. Sufi 1912 (ffi. 8. Q31. 6. 596) folgenbe Q3eftimmung getroffen: 

Die Verwendung der zu Genußzwecken geeigneten Essigsäure zur Her
stellung von Heilmitteln, die in fertigem Zustand freie Essigsäure nicht 
mehr enthalteni), ist als eine Verwendung zu gewerblichen Zwecken anzu
sehen. Bei der Beurteilung dürfen geringe Mengen freier Essigsäure unbe
rücksichtigt bleiben, wenn ihr Vorkommen auf Zufälligkeiten, Mängel bei 
der Herstellung, längere Lagerung usw. zurückzuführen ist. Zur Bereitung 
anderer Heilmittel darf nur versteuerte Essigsäure verwendet werden. 

'llamit tft biefe ~ngelegenf)eit naef) bem gleief)en I,ßrinöi.\J geregelt, wie 
bie )8erwenbung fteuerfreien )Branntweins öur 'llarftellung bon ~)eHmitteln. 

1) 2. IS. ~iquor 9Uuminii ncctici (@utncf)tcn ber S1'nilerL 'recf)l1ilcf)cn \l5rüfttl1g!3~ 
ftrne bom 11. 9Rär& 1911). 
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'!Iie ftelletfteie j8WtJenbllng teinet ~fHgfäure &ll geroerbIief)en 2roeden roitb 
meift nur naef) bor1)eriger j8ergäl111ng ber ~ffigfäure &llgdaffen, roobei bas j8er~ 
gäl111ngsmittef je naef) bem einödnen ~an befonbers geroä1)ft roerben fann. ~ft 
eine j8ergäUung mangefs eines geeigneten ffiCittefS aber nief)t mögfid), fo fann 
aud) ber ~k&ug unbergäntet fteuerfreier ~ffigfäure geftattet roerben, roO&U ItJieber 
befonbere 2'fnfaufs~ unb j8ertaufs~~rfaubnisfef)eine erforberIief) finb. 

~m ~(nfef)fu\3 an bas fSranntroeinfteuergefe~ fei 1)ier eine fSeftimmung bC0 
fSraufteuergefe~es unb ber ~uge1)örigell 2'fusfü1)tUllgsanroeifung erlui:ignt, bie 
fief) mit ber fSefteuetUllg bon ffiCaföettraft befaj3t. 

Brausteuergesetz. Vom 15. Juli 1909 (R.G.BI. S. 773). 
§ 4. Ist mit der steuerpflichtigen Bereitung von Bier oder bierähn

lichen Getränken zugleich eine Bereitung von Essig oder von Malzextrakt 
und sonstigen Malzauszügen verbunden oder werden diese Erzeugnisse aus 
Malz in eigens dazu bestimmten Anlagen zum Verkauf oder zu gewerblichen 
Zwecken bereitet, so muß die Brausteuer auch von dem zu ihrer Herstellung 
verwendeten Malze entrichtet werden. 

Brausteuer-Ausführungsbestimmungen. Vom 24_ Juli 1909 (R.l.BI. S. 413). 
§ 11. (3) Die Bereitung von Malzextrakt zu Heilzwecken in 

Apotheken und pharmazeutischen Laboratorien nach den Vorschriften 
des Deutschen Arzneibuchsl ) und ebenso die Bereitung von Malzextrakten 
und sonstigen Malzauszügen in Anlagen, in denen diese Erzeugnisse zur 
Herstellung anderer Waren, z. B. Zucker- und Malzzuckerwaren, Malz
essenz und dergleichen restlos weiterverarbeitet oder mitverarbeitet werden, 
ist der Brausteuer nicht unterworfen. Die Bereitung von Malzextrakt und 
sonstigen Malzauszügen in diesen Anlagen ist jedoch, wenn sie gewerbs
mäßig erfolgt, dem zuständigen Hauptamt anzumelden und unterliegt den 
von diesem erforderlichenfalls anzuordnenden überwachungsmaßnahmen2 ). 

l) :tIicfcr S)inwciB auf baB :tIeutfclje Illröneiouclj ift itttümliclj. :tIaB Illrßneibud) gibt 
teine jßorfcljriften üoet bie ~ereitung Mn illlalöe~tmH, folclje finb bielmeI)t in bem err. 
gänöungBbnclje öum Illrllneiouclj enff)alten. 

2) :tImclj bie lllui3füI)mngi3oeftimmungen wirb rsteuerftei~eit borgefe~en: 1. für bie 
lI~ereitung bon illlalöer.traft ßU S)eiföweden in llliJot~efen unb iJ~atmaöeutifcljen ,\}aoo. 
tatorien lwd) ben jßorfcljriften bei3 :tIeutfcljen 2Ttöneioucljei3/1; 2. für bie ~ereitung bon 
BJMßc!tmft in 21nlagen, in benen bai3feloe 3m S)erfteUung bon ,ßuderwaren ufw. reftloi3 
tJemroeitet toirb. 0'n erfterem lt,aHe (oei ber ~mitung öU S)eiföweden in llliJot~efen ufto.) 
tuirb bie rsteuetfrei~eit 0 ~ n e jß 0 r 0 e ~ alt aui3gefiJrocljen, in le~tmm (oei ber ~ereitullg 
in ,ßudet\1Jarenfaorifen) bagegen toirb fie bon ber ~ebingung ao~ängig gemad)t, bat bie 
~ergeftelltcn illlalßc!lraHe ober .auBöüge te fH 0 B öm lt,aoriration ber oetreffenben ,ßuder. 
waren ufw. bertoenbet werbelt. @efcljie~t bieB lticljt, toirb alfo eilt %eil ber W1alöaUi3öüge 
al;3 folclje betfauft, fo ift bie galtiJc illlalömenge fteueriJflicljtig. 0'lt biefer bem ~ortlaut 
ber 2Üti3f. ~eft. cntfiJrecljenben ~ra!i;3 ift fiJäter eilte W1ilbctung eiltgetretelt. 0'n eiltet 
~f. bcr CSäcljjifcljen @eneralöollbireftion bom 5. 0'altuar 1911 whb mitgeteilt, 

daß der Herr Reichskanzler in übereinstimmung mit der allgemeinen Ansicht der 
Bundesregierungen es für zulässig erachtet, daß im Sinne von § 11 der Ausführungsbe
stimmungen zum Brausteuergesetze nicht nur der mit medizinischen Stoffen vermischte 
und der zur restlosen Weiterverarbeitung zu Malzzuckerwaren und dergleichen bestimmte, 
sondern auch der reine, in chemischen Fabriken zum Verkauf hergestellte zähflüssige 
und trockene Malzextrakt von der Brausteuer unter zweckmäßigen Kontrollmaßregeln 
gegen eine mißbräuchliche Verwendung freigelassen wird. 

Der Brausteuer sollen Malzauszüge insofern unterliegen, als sie mit der Bereitung 
von Bier, bierähnlichen Getränken oder Essig in Zusammenhang gebracht werden. 
Der Fabrikant, der hiernach Malzextrakt steuerfrei herstellt, hat insbesondere gelegent-
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(4) Wird Malz in anderen als den in Abs. 3 bezeichneten Anlagen zur 
Herstellung von Malzextrakt oder sonstigen Malzauszügen verwendet oder 
wird von den in Abs. 3 bezeichneten Anlagen ein Teil der gewonnenen 
Malzauszüge verkauft oder zur Herstellung von Bier, bierähnlichen Ge
tränken oder Essig weiterverarbeitet, so ist die Brausteuer von der gesamten 
verwendeten Malzmenge zu entrichten. Die Anlagen sind in diesem Falle 
als Brauereien anzusehen. 

VIII. Handelsrecht, Bürgerliches und Strafrecht. 
m3äqrenb bie @etuerbeorbnung nur öu einem :reif unmittef6ar auf ba~ 

mpotf)efergetuerbe antuenbbar ift, gelten bie groten ffieicf)':;gefe~e, ba':; ~anbd~. 
gefe~bucf), ba~ ~ürgerlicf)e @efe~bucf) unb ba~ ®trafgefe~bucf) für ba~ 'Ileutfcf)e 
~Reicf), in bolfem Umfange aucf) für ben mpotqeferftanb. ~n biefen @efe~bücf)em 
fotuie in ben fie ergänöenben @efe~en unb )ßerorbnungen über ba':; gerid)tlicf)e 
)ßerfaqren unb ba':; @ebüqrentuefen ifi eine ganöe ffieiqe \.Jon ~eftimmungen 
ent1)alten, bie für ben mpot1)efer ag @efcf)äft5mann bon groter ~ebeutung finb. 
'Iliefef6en finb im folgenben öufammengeftent: 

Handelsgesetzbuch. 
Vom 10. Mai 1897 (R.G.BI. S.219). 

Erstes Buch. Handelsstand. 
Erster Abschnitt. Kaufleute. 

§ 1. Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist, wer ein Handels
gewerbe betreibt. 

Als Handelsgewerbe gilt jeder Gewerbebetrieb, der eine der nach
stehend bezeichneten Arten von Geschäften zum Gegenstande hat: 

1. die Anschaffung und Weiterveräußerung von beweglichen Sachen 
(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, ob die Waren un
verändert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter 
veräußert werden . . . 1 ) 

§ 4. Die Vorschriften über die Firmen, die Handelsbücher und die 
Prokura finden auf Handwerker, sowie auf Personen, deren Gewerbe
betrieb nicht über den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, keine 
Anwendung .... 

lieh der in Absatz 3 von § 11 der Ausführungsbestimmungen vorgeschriebenen Anmel
dung Herstellungs- und Verwendungsweise des Malzextrakts anzugeben und sich dabei 
ausdrücklich zu verpflichten, ihn nicht zur Bereitung von Bier, bierähnlichen Getränken 
oder Essig abzugeben. 

1) :tJa bie W1Jot~efet ficlj mit bet Wnfcljaffung unb ~eiterlJeräujietUng 1J0n beweg. 
licljen ®acljen (~aren), teif!3 in unlJeränbertem 2uftanbe, teif!3 naclj erfolgtet Q3e· 
nrbeitung obet }Betatbeitung bejcljäftigen, jo finb fie nIß SI' a u fl e u t e im ®inne be!3 ~anbeIß
gefe~buclje!3 an&ufe~en unb bie IJOn iljnen für iflrell alefcljäft!3bettieb gefcljloHellen }Ber
träge naclj ben Q3eftimmungen be~ S)anber~gefe~buclje~ öU beurtei1en. Sn bieiem ®inne 
ljaben enifcljieben: ffi.D.S).al. (19. Suni 1876), E.@. Sl'atI!3rulje (26. Suni 1880), D.E.@. 
®tuttgart (1882), ().,I}.@. WCüncljen (27. ®e1Jtembet 1882), enbliclj bn!3 ffi.al. mit be. 
fonbetem Q3eöug auf bie 1JtCuflifclje alefe~gebung (28. ?HOlJember 1893, \ß~.2tg. 1898 
?Hr. 77 unb 7. Suni 1899, \ß~.2tg. 1901 ?Hr. 35) 
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§ 7. Durch die Vorschriften des öffentlichen Rechtes, nach welchen 
die Befugnis zum Gewerbebetrieb ausgeschlossen oder von gewissen 
Voraussetzungen abhängig gemacht ist, wird die Anwendung der die Kauf
leute betreffenden Vorschriften dieses Gesetzbuchs nicht berührt. 

Zweiter Abschnitt. Handelsregister. 

§ 8. Das Handelsregister wird von den Gerichten geführt. 
§ 13. Soweit nicht in diesem Gesetzbuch ein anderes vorgeschrieben 

ist, sind die Eintragungen in das Handelsregister und die hierzu erforder
lichen Anmeldungen und Zeichnungen von Unterschriften sowie die sonst 
vorgeschriebenen Einreichungen zum Handelsregister bei jedem Register
gericht, in dessen Bezirke der Inhaber der Firma eine Zweigniederlas
sung besitzt, in gleicher Weise wie bei dem Gerichte der Hauptnieder
lassung zu bewirken. 

Eine Eintragung bei dem Gerichte der Zweigniederlassung findet nicht 
statt, bevor nachgewiesen ist, daß die Eintragung bei dem Gerichte der 
Hauptniederlassung geschehen ist. 

§ 14. Wer verpflichtet ist, eine Anmeldung, eine Zeichnung der Unter
schrift oder eine Einreichung von Schriftstücken zum Handelsregister vor
zunehmen, ist hierzu von dem Registergerichte durch Ordn ungsstrafen 
anzuhalten. Die einzelne Strafe darf den Betrag von dreihundert Mark 
nicht übersteigen. 

Dritter Abschnitt. Handelsfirma. 

§ 17. Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er im 
Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt!). Ein Kauf
mann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden. 

§ 18. Ein Kaufmann, der sein Geschäft ohne Gesellschafter oder nur 
mit einem stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen 
mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu führen 2). 

Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschafts
verhältnis andeutet oder sonst geeignet ist, eine Täuschung über die Art 
oder den Umfang des Geschäfts oder die Verhältnisse des Geschäftsinhabers 
herbeizuführen. Zusätze, die zur Unterscheidung der Person oder des Ge
schäfts dienen, sind gestattet. 

§ 19. Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft hat den 
Namen wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Vorhandensein 
einer Gesellschaft andeutenden Zusatz oder die Namen aller Gesellschafter 
zu erhalten. 

Die Firma einer Kommanditgesellschaft hat den Namen wenig
stens eines persönlich haftenden Gesellschafters mit einem das Vorhanden
sein einer Gesellschaft andeutenden Zusatze zu enthalten. 

Die Beifügung von Vornamen ist nicht erforderlich. Die Namen anderer 

1) sms SjofaiJot~efe barf eine 2{iJot~efe nm bann beöeief)ne tmerben, l11enn 
beten Sn~aber bas SjofiJräbifat vedie~en ift. 2lnbernfalls fann bie l,ßoliöei bie 5Se~ 
öeief)nung alS SjofaiJot~efe verbieten, auef) menn biefe im SjanbelSregifter eingetragen 
ift. ~as SjofiJräbifat ge~t nief)t mit bet ~irma auf ben Qle!ef)äftsnaef)folger über, 
fonbem {Jaftet an ber l,ßerfon (ü.iß.Ql. 31. Sanuar 1910, 1,ß~.3tg. 1910 91r. 11). ~a;3 
ffieef)t, fief) SjofaiJot~efer öU nennen, erli!ef)t mit bem 5Sefitlted:)t, fofem bie ißerlei1)ungi3~ 
urfnnbe nid:)t aUi3btücflid:) etwai3 anberei3 beftimmt. jffieber bie 0:intragung im Qlrunbbud:), 
nod:) bie 3a~lung eines Sfanons, noef) auef) ber gute Qllaube ift maj3gebenb. (ü'iß.Ql. 
30. 910vembet 1911, 1,ß~.3tg. 1911 91t. 97.) 

2) ~ine l)iermit übereinftimmenbe ~orberung ent~ä1t § 15a ber Qlem.ü. (f. @leite 5). 
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Personen als der persönlich haftenden Gesellschafter dürfen in die Firma 
einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft nicht 
aufgenommen werden. 

§ 22. Wer ein bestehendes Handelsgeschäft unter Lebenden oder von 
Todes wegen erwirbt, darf für das Geschäft die bisherige Firma mit oder 
ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fort
führen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen Erben in die 
Fortführung der Firma ausdrücklich willigen ... 

Wird ein Handelsgeschäft auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pacht
vertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses übernommen, so finden diese 
Vorschriften entsprechende Anwendung. 

§ 23. Die Firma kann nicht ohne das Handelsgeschäft, für welches 
sie geführt wird, veräußert werden. 

§ 24. Wird jemand in ein bestehendes Handelsgeschäft als Gesell
schafter aufgenommen oder tritt ein neuer Gesellschafter in eine 
Handelsgesellschaft ein oder scheidet aus einer solchen ein Gesellschafter 
aus, so kann ungeachtet dieser Veränderung die bisherige Firma fortgeführt 
werden. Bei dem Ausscheiden eines Gesellschafters, dessen Name in der 
Firma enthalten ist, bedarf es zur Fortführung der Firma der ausdrück
lichen Einwilligung des Gesellschafters oder seiner Erben. 

§ 25. Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der 
bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis 
andeutenden Zusatzes fortführt, haftet für alle im Betriebe des Geschäfts 
begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Die in dem 
Betriebe begründeten Forderungen gelten den Schuldnern gegenüber als 
auf den Erwerber übergegangen, falls der bisherige Inhaber oder seine 
Erben in die Fortführung der Firma gewilligt haben. 

Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur 
wirksam, wenn sie in das Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht 
oder von dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt wor
den ist. 

Wird die Firma nicht fortgeführt, so haftet der Erwerber eines Handels
geschäfts für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten nur, wenn ein be
sonderer Verpflichtungsgrund vorliegt, insbesondere wenn die übernahme 
der Verbindlichkeiten in handelsüblicher Weise von dem Erwerber bekannt
gemacht worden ist. 

§ 29. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma und den Ort seiner 
Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirke sich die Nieder
lassung befindet, zur Ein tragung in das Handelsregister anzumelden; 
er hat seine Firma zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen 1). 

1) mudj mvot~efer jinb banadj Jur (i\;intragung i~rer !(Jirma in$ SJanbeI$regifter 
berWidjtet. il1ur joldje @efdjüfte, bie nidjt über ben Umfang be$ Sfleingel1.Jerbe$ ~inauß. 
ge~en, finb nadj § 4 be$ SJ.@.){J. bon biejer lBerVfIid)tung befreit. ~ie (i\;intragung in$ 
.vanbel<3regifter ljat für mvotljefer audj bie 2ugeljörigfeit &U ben .v anb eIß Ia m m e t1t 
ilur !(JoIge. ~enn § 3 2iffer 1 beß vreu\3ifdjen @efe~e$ über bie SJanbel<3fammern bom 
24. !(Jebruar 1870 b&l1.J. 19. muguft 1897 beftimmt: 

§ 3. Die Mitglieder der Handelskammer werden gewählt. Berechtigt an der 
Wahl teilzunehmen, und verpflichtet, zu den Kosten der Handelskammer 
bei zutrage n, sind, sofern sie zur Gewerbesteuer veranlagt sind: diejenigen Kaufleute 
(natürliche und juristische Personen), die als Inhaber einer Firma in einem für den 
Bezirk der Handelskammer geführten Handelsregister eingetragen stehen . 

.viequ ge~ören aljo audj bie mj.Jot~efer. 
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§ 30. Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Orte oder 
in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister 
eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden ... 

§ 31. Eine Änderung der Firma oder ihrer Inhaber sowie die Ver
legung der Niederlassung an einen anderen Ort ist nach den Vorschriften 
des § 29 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Das gleiche 
gilt, wenn die Firma erlischt. Kann die Anmeldung des Erlöschens einer 
eingetragenen Firma durch die hierzu Verpflichteten nicht auf dem im 
§ 14 bezeichneten Wege herbeigeführt werden, so hat das Gericht das Er
löschen von Amts wegen einzutragen. 

Vierter Abschnitt. Handelsbücher. 

§ 38. Jeder Kaufmann ist verpflichtetl), Bücher zu führen und 
in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen 2 ). 

Er ist verpflichtet, eine Abschrift (Kopie oder Abdruck) der abge
sendeten Handelsbriefe zurückzubehalten und diese Abschriften sowifl die 
empfangenen Handelsbriefe geordnet aufzubewahren 3). 

§ 39. Jeder Kaufmann hat bei dem Beginne seines Handelsgewerbes 
seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines 
baren Geldes und seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu ver
zeichnen, dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände anzugeben 
und einen das Verhältnis des Vermögens und der Schulden darstellenden 
Abschluß zu machen. 

Er hat demnächst für den Schluß eines jeden Geschäftsjahrs ein solche::; 
Inventar und eine solche Bilanz aufzustellen; die Dauer des Geschäfts
jahrs darf zwölf Monate nicht überschreiten. Die Aufstellung des Inventars 
und der Bilanz ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang 
entsprechenden Zeit zu bewirken. 

Hat der Kaufmann ein Warenlager, bei dem nach der Beschaffenheit 
des Geschäfts die Aufnahme des Inventars nicht füglich in jedem Jahre 
geschehen kann, so genügt es, wenn sie alle zwei Jahre erfolgt. Die Ver
pflichtung zur jährlichen Aufstellung der Bilanz wird hierdurch nicht 
berührt. 

§ 40. Die Bilanz ist in Reichswährung aufzustellen. 
Bei der Aufstellung des Inventars und der Bilanz sind sämtliche Ver

mögensgegenstände und Schulden nach dem Werte anzusetzen, der ihnen 
in dem Zeitpunkte beizulegen ist, für welchen die Aufstellung stattfindet. 

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werte 
anzusetzen, uneinbringliche Forderungen abzuschreiben. 

§ 41. Das Inventar und die Bilanz sind von dem Kaufmanne zu un ter
zeichnen. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, 
so haben sie alle zu unterzeichnen. 

1) ~ie 91icf)terfüllung ber bem .\faufmann in ben §§ 38n. auferlegten ~er,pfIicf)
tungen {Jat, wenn er feine ,8aIjlungen einfteHt ober in .\fonfur~ gerät, ftrafrecf)tlicf)e iYolgen m 239 unb 240 ber .\fonfur~orbnung, f. ~eite 130). 

2) @eeignete illMter öU einrr ,praftifcf)en 58ucf)füIjrung in 2l,potIjefen finb an
gegeben in Dr. jffi. 9J(a ~ er: ~ie faufmännifcf)e 58ucf)füIjrung in ber 2l,potf)efe unb 
Dr. Q:. \)JI ~ I i us: :!let \lXjJotf)efet al§; @efcljäft§mann (fJeibe: ~erlag bon 3uIiu6 ~,pringer 
in 58etlin). 

3) ~ie 2lufbewalJrung5öeit für bie.\)anbe15bücf)er unb .\)anbe15briefe beträgt 
nacf) § 44 .\).@.58. 10 JaIjre. 

Böttger· Urban. Apothekengesetze. 5. Aull. 8 
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Das Inventar und die Bilanz können in ein dazu bestimmtes Buch 
eingeschrieben oder jedesmal besonders aufgestellt werden. Im letzteren 
Falle sind sie zu sammeln und in zusammenhängender Reihenfolge geordnet 
aufzubewahren. 

§ 43. Bei der Führung der Handelsbücher und bei den sonst erforder
lichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer lebenden S pr ach e 
und der Schriftzeichen einer solchen zu bedienen. 

Die Bücher sollen gebunden und Blatt für Blatt oder Seite für 
Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. An Stellen, die der Regel 
nach zu beschreiben sind, dürfen keine leeren Zwischenräume gelassen 
werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung darf nicht mittels 
Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemacht, es darf nichts 
radiert, auch dürfen solche Veränderungen nicht vorgenommen werden, 
deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie bei der ursprünglichen Ein
tragung oder erst später gemacht worden sind. 

§ 44. Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Ha ndels bücher bis zum 
Ablaufe von zehn Jahren, von dem Tage der darin vorgenommenen 
letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. Dasselbe gilt in An
sehung der empfangenen Handelsbriefe und der Abschriften der abge
sendeten Handelsbriefe sowie in Ansehung der Inventare und Bilanzen 1). 

Fünfter Abschnitt. Prokura und Handlungsvollmacht. 

§ 48. Die Prokura kann nur von dem Inhaber des Handelsgeschäfts 
oder seinem gesetzlichen Vertreter und nur mittels ausdrücklicher Er
klärung erteilt werden. Die Erteilung kann an mehrere Personen gemein
schaftlich erfolgen (Gesamtprokura). 

§ 52. Die Prokura ist ohne Rücksicht auf das der Erteilung zugrunde 
liegende Rechtsverhältnis jederzeit widerruflich, unbeschadet des An
spruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. Die Prokura ist nicht über
tragbar. Die Prokura erlischt nicht durch den Tod des Inhabers des Handels
geschäfts. 

§ 53. Die Erteilung der Prokura ist von dem Inhaber des Handels
geschäfts zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Ist die 

1) 2(Ui3 ber ~erlJflidjtung, bie @e[djäf1;3büdjer unb .)8riefe 10 0aqre lang auf> 
ßubetuaqren, folgt jebodj nidjt oqne tueiterei3, bafi bie[e :tlofumente bei einem )8efi~. 
tu edjf el b ei3 @efdjäf1;3 bom ~erfäufer bem stäufer mit übergeben m,erben müHen. 
:l)a be[teqenbe @efdjäfte in ber ffiegel ol)ne 2lftiba unb \l3alfiba, oqne Ubernaqme ber 
2lufien[tänbe unb oqne ~erlJflidjtung, bie (Sdjulben ÖU beöaqlen, beräufiert tuerben, fo 
geqen bie @e[djäfti3büdjer, [otueit [ie (l;intragungen aui3 ber )8efi~öeit bei3 ~erfäuferi3 
entqalten, ben neuen (l;rtuerber nicf)t$ an. 0n berartigen ;sälIen tuirb man bie .\,;)anb. 
lungi30üdjer feinei3tuegi3 ali3 ,Buoeqör bei3 @efdjäftei3 betradjten fönnen. )]]irb jebodj ein 
befteqenbei3 @efdjäft berartig berfau,t, bafl tueit öurücfliegenbe (l;reigniHe unb (l;ngage. 
menti3 in iqrer ::totalität bon bem neuen (l;rtueroer mitüoernommen tuerben, tuie ei3 bei 
brm ~erfauf bon 2llJotlJefen tuOlJI laum boqufommen Wegt, [0 tuirb man aH3 mutmafi· 
lidjen \l3arteituillen tuolJl annel]men müHen, bau bie Sjanblungi30üdjer audj aui3 ber älteren 
,Beit aEl ,8ttoelJör bei3 @e[djäftei3 gelten foHen. (l;~ fönnen fidj inbeffen ;sälle ereignen, 
in tueldjen ber ~erfäufer, oqne öur 2lui3qänbigung ber )8üdjer an ben stäufer berlJflidjtet 
ÖU fein, ei3 bodj geftatten mufi, bafi ber stäufer bie )8üdjer einfielJt, um 2luffdjlufl über 
ffiedjti3berqältni[fe öU getuinnen, in tueldje er ali3 ffiedjt$nadjfolger [einei3 ~orgängeri3 im 
(Sle[djäft eingetreten i[t. mne ~erlJflidjtung öur ~orlegung ber )8üdjer febiglidj öU bem 
Stuecfe, um baraui3 ben Umfa~ bei3 @e(cf)äftei3 in ber[djiebenen WConaten unb 0aqren 
aui3 ber früqeren )8efi~5eit bei3 ~erfäuferi3 feft5u[tellen, ift aber gefe~lidj nidjt ßU fon
[ttuieren, falli3 nidjt ber staufbertrag ba3u. einen beftimmten 2lnqalt barbietet. fln le~. 
lerem (Sinne qat audj gelegentlidj bai3 D.2.@. S)amburg ent(djieben. 
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Prokura als Gesamtprokura erteilt, so muß auch dies zur Eintragung an
gemeldet werden. Der Prokurist hat die Firma nebst seiner Namensunter
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen. Das Erlöschen 
der Prokura ist in gleicher Weise wie die Erteilung zur Eintragung an
zumelden. 

Sechster Abschnitt. Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge. 

§ 59. Wer in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer 
Dienste gegen Entgelt angestellt ist (Handlungsgehilfe)l), hat, soweit 
nicht besondere Vereinbarungen über die Art und den Umfang seiner Dienst
leistungen oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen sind, die 
dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste zu leisten, sowie die dem Orts
gebrauch entsprechende Vergütung zu beanspruchen. In Ermangelung 
eines Ortsgebrauchs gelten die den Umständen nach angemessenen Leistungen 
als vereinbart. 

§ 60. Der Handlungsgehilfe darf ohne Einwilligung des Prinzipals 
weder ein Handelsgewerbe betreiben noch in dem Handelszweige des 
Prinzipals für eigene oder fremde Hechnung Geschäfte machen2 ). 

Die Einwilligung zum Betrieb eines Handelsgewerbes gilt als erteilt, 
wenn dem Prinzipal bei der Anstellung des Gehilfen bekannt ist, daß er 
das Gewerbe betreibt, und der Prinzipal die Aufgabe des Betriebs nicht 
ausdrücklich vereinbart. 

§ 61. Verletzt der Handlungsgehilfe die ihm nach § 60 obliegende 
Verpflichtung, so kann der Prinzipal Schadensersatz fordern; er kann 
statt dessen verlangen, daß der Handlungsgehilfe die für eigene Rechnung 
gemachten Geschäfte als für Reehnung des Prinzipals eingegangen gelten 
lasse und die aus Geschäften für fremde Hechnung bezogene Vergütung 
herausgebe oder seinen Anspruch auf die Vergütung abtrete. 

1) S)anblungsgef)ilfe im 6inne bei3 S).®.>B. ift alfo nur, ,,\ver in einem S)anbel!3. 
geweroe öur S3eiftung faufmänni[djer 'Ilienfte gegen efntgelt angefteHt ift. J/ 'Ila bie WlJo, 
t1)efen öum S)anbeli3ge\ver6e ge1)ören, \vürben W\J 0 t1) derg e 1)i I fe n alfo ol)ne \veiterei3 
al!3 S)anblung!3ge1)ilfen anöufe1)en fein, wenn il)re ~ienfte "faufmännijd)e" wären. Über 
le~tere ~tage ift fidj jebodj bie ffiedjtf\Jredjung nidjt einig. ef<3 liegen 1)ierü6er folgenbe 
efntfdjeibungen bor: ,,'Ila ber ~\Jotl)efer .\faufmann ift, jinb bie in feinem >Betriebe tätigen 
\(5erfonen, info weit, ali3 jie nidjt aU<3fdjliejilidj ober bOr!oiegcnb tedjnifdje 'Ilien[tc bet
ridjten, al;3 laufmännifdje 2lroeiter anöufe1)cn.J/ ffi.®. 7. 0'uni 1899 (\(5l).,8tg. 1901 
mr.35.) efoenfo S3.®. I >Berlin 8. WCätö 1900 (\(51).,8tg. 1900 mt. 40). mod) beftimmter 
erflärte ba<3 .\f.®.: "W\Jot1)eferge1)ilfen finb regelmäiiig S)anblungi3ge1)ilien unb unter· 
liegen ba1)er ben j80rfdjriften befl S)anbel!3gefe~budje0." .\f.®. 28. ~mai 1902 (\(51).,8tg. 
1902 mr. 80). ~erncr: 0:in botöugi3il.1eife für bie ffieöetltut unb ben S)anbberfauf 
engagierter W\Jot1)eferge1)ilfe ift ali3 S)anblungi3ge1)i1fe im 5inne bei3 S).ili.lS. anöufe1)en. 
S3.®. Ulm 25. ~anuar 1907 (\(51).,8tg. 1907 mt.15). 'Ilagegen berneinten bie S)anblungi3. 
ge1)ilfeneigenfcI:Jaft ber WlJot1)eferge1)iIfen folgenbe ®eridjte, weldje bie stätigfcit ber an· 
geftcHten WlJot1)efer ali$ eine borwiegenb tcdjni\dje anlal)en: D.S3.®. lSrc6lau 15. mo< 
bembrr 1904 (\(51).,8tg. 1905 mr. 16) unb S3.®. ~ran!furt a. D. 15. ~efJruar 1904 (\(51).,8tg. 
1904 mr. 28). S)ieröu fajite ferner ber lJrcujiifdje WlJot1)eferfammeraUi3fd)uji in leiner 
5i~ung bom 22. mObemoer 1904 folgenbe ffiefolution: ,,'Iler W\Jotl)efedammeralli3fdjuji 
ift ber Wnfidjt, ban bie §§ 59-75 be!3 S)anbel;3gefe~e0 bom 10. WCai 1897 fidj auf 
21\Jot1)efergel)ilfen unb 'lllJot1)efetIe1)rlinge mitOeöie1)en." 

)[Berben bie W\Jot1)efetgrl)ilfen nidjt ali3 S)anblungflgr1)ilfen angeje1len, fo regeln 
lidj il)re redjtlidjen j8er1)ältniHe nadj ben lSc[timmllngen befl lS.®.lS. über 'Ilienftbertrag 
(f. 5eite 125). 

2) Unter biefei3 j8eroot würbe biefleid)t aud) ge1)örcn, )venn ben Wngeftellten in 
WlJotl)efen bon bem ~aotifanten einetl lJ1)arma5cutifdjen \(5rälJaratfl ein bem nmfa~ biefcß 
WCitteli3 in ber oetr. \!l1Jot1)efe entf1Jredjenber Gkwinn ßugefidjert unb gewiihrt wirb. 

8* 
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Die Ansprüche verjähren in drei Monaten von dem Zeit,punkt an, in 
welchem der Prinzipal Kenntnis von dem Abschlusse des Geschäfts erlangt; 
sie verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf Jahren von dem 
Abschlusse des Geschäfts an. 

§ 62. Der Prinzipal ist verpflichtet, die Geschäftsräume und die 
für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen und Gerätschaften 
so einzurichten und zu unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb und die 
Arbeitszeit so zu regeln, daß der Handlungsgehilfe gegen eine Gefährdung 
seiner Gesundheit, soweit die Natur des Betriebs es gestattet, geschützt 
und die Aufrechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes gesichert ist. 

Ist der Handlungsgehilfe in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, 
so hat der Prinzipal in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der 
Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen 
und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, 
die Sittlichkeit und die Religion des Handlungsgehilfen erforderlich sind. 

Erfüllt der Prinzipal die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesund
heit des Handlungsgehilfen obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden 
auf seine Verpflichtung zum Schadensersatze die für unerlaubte Hand
lungen geltenden Vorschriften der §§ 842-846 des Bürgerlichen Gesetz
buchs entsprechende Anwendung. 

Die dem Prinzipal hiernach obliegenden Verpflichtungen können nicht 
im voraus durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden. 

§ 63. Wird der Handlungsgehilfe durch unverschuldetes Unglück 
an der Leistung der Dienste verhinderP), so behält 2) er seinen Anspruch 
auf Gehalt und Unter haI P), jedoch nicht über die Dauer von sechs 
Wochen hinaus. 

1) § 63 bei:! Sj.@.~. regelt bie iJürforge, bie bem ~~anblungi:!geljilfen in Sfranf. 
ljeigfüllen 5uteil roerben foll. Unter "untJerfdjulbetem Unglücf" ift in erfter ffieilje 
SfranfiJeit ilu tJerftefJen. )ffiirb ber Sjanblungßgeljilfe nidjt burdj untJerfdjulbetei3 Unglücf, 
jonbem aui:! einem anbeten bon iljm nidjt tJerjdjulbeten @tunbe, 3. ~. burdj 0:inbetufung 
i\u einer militürijdjen 'Ilienftleifhmg, an ber ~erridjtung feiner 'Ilienfte tJerljinbert, fo 
rrgelt fidj fein mnf1Jtudj auf @eljalt roüljrenb joldjer Übungen lebiglidj nadj § 616 beß 
~.@.~. (f. ~.eite 125), ba, roie baß Sf.@. im mür5 1904 entjdjieb (~lj.Btg. 1904 9Cr. 24) 
militürijdje Ubungen nidjt ali3 "Unglücf" im 6inne bei:! § 63 Sj.@.~. anßufeljen jinb. 

2) ~eljält, b. lj. ber Sjanblungßgeljilfe ljat ben mnf1Jtudj, injoroeit er iljn audj jonft 
ljaben luürbe. 0:nbet baß 'Ilienftberljältniß baljer infolge orbnungi3mäj3iger nidjt roegen 
ber 0:rfranfung erfolgtet Sfünbigung auf @tunb ber §§ 66 unb 67 bor mblauf bet jedjß 
)ffiodjen, jo fäUt mit bem mblauf beß 'IlienftberljältniHcß audj bet ~{nj1Jtudj auf @eljalt 
unb Unterljalt. 'Ilaß Sfünbigungi3redjt beß ~rinili1Jali3 roirb burdj § 63 nidjt bctüljrt: 
inßbejonbere fann rine, roenn audj nur jedjß )ffiodjen anljaltenbe Sfranfljeit beß @eljilfen 
ben ~rin5i1Jal 5ur fofortigen ,\,löfung beß 'IlienftberljältniHeß nadj § 72 mbf. 1 Biffer 3 
beranlaHen, aber bem @eljilfen bleibt in biefem iJalle unter allen Umftünben ber 
mnf1Jrudj auß § 63 (bg1. § 72 mb). 2). 

3) Sjanblungi3geljilfen, roeldje in bie qäui3lidje @emeinfdjafl be;3 ~rin3i1Jali3 aUf. 
genommen finb, ljaben nadj § 617 be;3 ~.@.~. (f. 6eite 126) audj mnf1Jtudj auf ~\er. 
1Jflegung unb ätijtlidje ~eljanblung. 0:in aUßbtücflidjer mnf1Jtudj auf freie mqnei 
ift im @efe~ nidjt borgefeljen. 'Ilodj bürfle in ben iJäUen bei3 S 617 ~.@.~. in ber ljier 
3u leiflenben ~er1Jf[egung audj bie @eluöljt freier mrönei mit entfJalten fein. mu;3 ber 
iJaHung be;3 ~aragra1Jljen, baji ber @eljilfe [einen 9lnj1JtudJ auf @eljalt "u 11 b U n t er· 
ljalt" beljölt, ergibt [idj, ball @eljilfen, bie nidjt in bie ljäui3lidje @emeillfcTJaft aufge~ 
nommen jinb, aljo feinen UnterTJalt beim ~rinöi1Jal geniejien, undj nidjt mnj1Jrüdje anf 
einen joldjen "beTJalten" fönnen. 6ir ljaben nur 9In[1Jtudj auf iJortöul)lung be;3 @eljalt>3. 
'Ilie ~cr1Jflidjtnng be;3 ~rin3i1Ja{(l ijur @cwöljtung bei3 Unterljalti3 löjit jidj nidjt in eine 
~erbinbfidjfeit 311 einer @elbleiftlmg llmttlanbeln. (st'fm. m. S)umbm\1S'uni Hl()!), ~fJ. gtg. 
1905 9Cr. 49). 
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Der Handlungsgehilfe ist nicht verpflichtet, sich den Betrag anrechnen 
zu lassen, der ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer Kranken- oder 
Unfallversicherung zukommt. Eine Vereinbarung, welche dieser Vorschrift 
zuwiderläuft, ist nichtig!). 

§ 64. Die Zahlung des dem Handlungsgehilfen zukommenden Ge
halts hat am Schlusse jeden Monats 2 ) zu erfolgen. Eine Vereinbarung, 
nach der die Zahlung des Gehalts später erfolgen soll, ist nichtig. 

§ 66. Das Dienstverhältnis zwischen dem Prinzipal und dem 
Handlungsgehilfen kann, wenn es für unbestimmte Zeit 3 ) eingegangen ist, 
von jedem Teile für den Schluß eines Kalendervierteljahrs unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt werden 4 ). 

§ 67. Wird durch Vertrag eine kürzere oder längere Kündigungs
frist bedungen, so muß sie für beide Teile gleich sein; sie darf nicht weniger 
als einen Monat betragen. 

Die Kündigung kann nur für den Schluß eines Kalendermonats zu
gelassen werden. 

Die Vorschriften des Abs. 1 finden auch in dem Falle Anwendung, 
wenn das Dienstverhältnis für bestimmte Zeit mit der Vereinbarung ein
gegangen wird, daß es in Ermangelung einer vor dem Ablaufe der Vertrags
zeit erfolgten Kündigung als verlängert gelten soll. 

Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist nichtig. 
§ 68. Die Vorschriften des § 67 finden keine Anwendung, wenn der 

Handlungsgehilfe einen Gehalt von mindstens fünftausend Mark für 
das Jahr bezieht . . . 

§ 69. Wird ein Handlungsgehilfe nur zu vorübergehender A us
hilfe angenommen, so finden die Vorschriften des § 67 keine Anwendung, 
es sei denn, daß das Dienstverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus 
fortgesetzt wird. Die Kündigungsfrist muß jedoch auch in einem solchen 
Falle für beide Teile gleich sein. 

§ 70. Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt 5). 

!) 0>rojie Uneinig feit f)ettfd)t in ber med)tfpred)ultg barüoer, ob nur bie )Seftlmlllung 
in l2(of. 2 öwingenbe~, burd) )Serträge nid)t nOiluänbetnbe~ ffied)t ift, wie bic jffiort< 
laHung bie6 anbeutet, ober 00 au~ inneren 0>rültben ber l.ßaHu~: ,,(l;ine )Sereinoarung, 
\1Jdd)e biefer )Sorfd)rift &uwiberläuft, ift nid)tig" - ficI) nud) aUf bie in 1210f. 1 ent~altenc 
I.ßflid)t öur fed)\lwöd)entlid)en 0>e~alts3a~lung beöie~t. Sl)ic meid)\lregierung ~ält le~tcrc 
%tffaHllng für irrig. 

2) 0>emeint ift ber .\t'alenbermonat. 0ft ber lette :rng eine~ Wlonnt0 ein ®01111< 
ober ~eiertng, fo ~at bie ,3a~lung nm näd)ften jffietftage 1IU erfolgen. 

3) Sl)as Sl)ienfttJer~ältnis fann nud) nuf 0 e fti m m t e ,3 e it (3. )S. brei W(onate) ein< 
gegangen werben unb enbet bann mit bem 1210lauf bes oetreffenben ,3eitrnums o~nc 
weiteres. jffiirb bas Sl)ienfttJer~ältni~ nad) 1210lnuf biefe;3 8eitraums ftiHfd)weigenb fort< 
gefe~t, fo giU e~ nunme~r a15 auf unbeftimmtc ,3eit eingegangen. 

4) Sl)ie gefetlid)e .\t'ü nbigung~fti fl beträgt fed)s jffiod)en. Sl)er le~te öu1äHige .\t'ün< 
bigung;3termin ift lebiglid) banad) lIu bercd)nen unb fällt mit bem 15. bes bem üunt1al(l< 
fd)luji tJorange~enben ilJ(onat~ nid)t &ulammen. 

5) Sl)ie l21uflöfung bes Sl)ienfttJer~ältniHe~ in ben ~ier fraglid)en ~ällen oe. 
barf nid)t erft eines lRid)terfprud)s, fonbern infolge ber .\t'ünbigung (lRücftrittserfliirung) 
tritt bie l21uflöfung o~ne weitere(l ein, info fern biefelbe ocred)tigt wat, \1)orüber im ®treit< 
falle ber lRid)ter öu entld)eiben 11nt. Sl)ic in ben §§ 71 unb 72 aufgefü~rten ~älle linb 
lebiglid) )S e if pie 1 e, bie bem lRid)ter I21n~alt;3punfte für bic I2l0fid)t bes 0>efe~geber(l 
gewii~ren follen. 
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Wird die Kündigung 1) durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet 2). 

§ 71. Als ein wichtiger Grund, der den Handlungsgehilfen zur 
Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es, 
sofern nicht besondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, 
namentlich anzusehen 3): 

1. wenn der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung seiner Dienste unfähig 
wird; 

2. wenn der Prinzipal den Gehalt oder den gebührenden Unterhalt 
nicht gewährt; 

3. wenn der Prinzipal den ihm nach § 62 obliegenden Verpflichtungen 
nachzukommen verweigert; 

4. wenn sich der Prinzipal Tätlichkeiten, erhebliche Ehrverletzungen 
oder unsittliche Zumutungen gegen den Handlungsgehilfen zu
schulden kommen läßt oder es verweigert, den Handlungsgehilfen 
gegen solche Handlungen eines anderen Angestellten oder eines 
Familienangehörigen des Prinzipals zu schützen. 

§ 72. Als ein wichtiger Grund, der den Prinzipal zur Kündigung 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es, sofern nicht be
sondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen, namentlich an
zusehen 4 ): 

1) S'i'ünbigung ift lJiet im <Sinne vowitiget 9XuflJebung be{l 'IlienftverlJältniHe~ ßU 
vcrfte1)en. 

2) 'Iler bem @elJilfen ÖU leiftenbe <Sdjaben§erja~ tlJirb regelmällig in ber 3(1)lung 
be{l @elJa1t!3 für bie 3eit bi§ öur j5eenbigun\1 be§ 'llienftvertragei3 ober 9Xblauf ber S'i'ün
bigungi3frift beftelJen. Cl:r mull jidj jebodj ba~jenige anredjnen IaHen, tlJa~ er burdj anber
tlJeitige ~ertlJenbung jeinet 9Xtbeitsfraft ertlJirbt ober öU ertlJerben bii!3tlJilli\1 unterlällt. 

~ei ~ertragilbrudj beil @e1)ilfen 1)at ber $rinöijJal folgenbc ~(njjJrüdje: 
1. Cl:r fann aUf Cl:rfüHung be§ 'Ilienftvertragcil fIagen unb biefen mnjjJtudj nadj ben 

§§ 887, 888 ber 3ivilvroöellorbnung vol1ftrecfen. 3ur ~eiftung ber 'llienfte burdj @e1b 
ober &jaftftrafc fann ber @e1)ilfe nidjt geötlJun\1en Ivctben, audj nidjt bailu, bie unöufäHiger
tlJeife tlJä1)renb ber ~ertrag;3bauer bei einem anbeten $rinöijJal \1eleifteten 'llienfte öu 
unterfaHen. 

2. Cl:r fann 6djabenerfa~ von bem @elJilfen verfangen in ber &jö1)e, in ber ber 6djaben 
nadjtlJeiilbar fdjon entftanben iftj Cl:rja~ ber mui3lagen für $orto unb ;Jnjertion iJur Cl:r
langung einer mU(31)ilfe ober einei3 Cl:rfa~manneil unb Cl:rja~ ber ~often einei3 Cl:rja~manne!3, 
anberenfalliS Cl:rfa~ beiS frei öU jdjä~enben 6djabcniS aller burd) eine ~etrieMeinfdjrän
fung cntftel)enbcn ~crmögen!3. unb @ejdjäftßnadjtcHc. 

3) Ob bei einem 5.ffiedjjel ber @efdjäit'iiin1)aber ber &janblungilge1)ilfe 9Xuf
l)ebung beiS 'Ilienftver1)ältnijfciS verfangen rann, ift nadj ber 2age bei3 ei1.!öelnen \3"alls 
öU entldjeibcn. ;jft nadj be~ 2age bc§ \3"alls ani\une1)men, ball burdj ben Ubergang be§ 
@eldjäft1l eine tlJefentlidje 9Xnbenmg bci3 ~etlra\1§inpalti3 nidjt ftattfinbet, jo mull jidj 
ber S)anblungilge1)ilfe bie \!.lcrtragBcrfüllun\1 jeitenB beB neuen @cjdjäft!3inpaberi3 a!(l 
bic i1)m im \!.lettrage getlJä1)rleiftcte gefallcll lallen (ffi.D .. I).0J. 25. 0uni 1875). 

4) Cl:ine jofortige Cl:ntlajiung be1l (S)e1)iifcn lanll (lUd) nodj burdj anbere 015 
bic 1)ier genannten Umftänbe gcredj1fertig1 jein. 60 jinb u. a. von ben 0Jcridjtcll a10 
aUi3reidjcnbe Cl:ntlaHung(lgrünbc angeje1)en luorbcn: 

1. UngebülJrlidjei3 renitente~ j5ene1)llIen gegenüber bem <IfJef (~.@. 28. ~Jlai 1902, 
$1).31g. 1902 g(r.80); 

2. Un~oHcnbc§ grobe§! j5rnc1)llIcn cinc0 %(ngcfteUten gegen bas $ubHfultt ($1).3tg. 
1908 g(r. 19). 

3. bie 5.ffieigenmg eines Iwi freier )ffio1)nung engogicrten WjJot1)efergehHfen, biele 
freie 5.ffiolJnung in ber 9!vot1)efc audj &U benlt~en (D.2.@, <Ielle 16. mtobcr 1905, 
$1).31g. 1905 g(r. 103) j 
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1. wenn der Handlungsgehilfe im Dienste untreu ist oder das Ver
trauen mißbraucht oder die ihm nach § 60 obliegende Verpflich
tung verletzt; 

2. wenn er seinen Dienst während einer den Umständen nach erheb
lichen Zeit unbefugt verläßt oder sich beharrlich weigert, seinen 
Dienstverpflichtungen nachzukommen; 

3. wenn er durch anhaltende Krankheit, durch eine längere Freiheits
strafe oder Abwesenheit oder durch eine die Zeit von acht Wochen 
übersteigende militärische Dienstleistung an der Verrichtung seiner 
Dienste verhindert wird; 

4. wenn er sich Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen 
den Prinzipal oder dessen Vertreter zuschulden kommen läßt. 

Erfolgt die Kündigung, weil der Handlungsgehilfe durch unverschul
detes Unglück längere Zeit an der Verrichtung seiner Dienste verhindert ist, 
so wird dadurch der im § 63 bezeichnete Anspruch des Gehilfen nicht berührt. 

§ 73. Bei der Beendigung des Dienstverhältnisses kann der Hand
lungsgehilfe ein schriftliches Zeugnis über die Art und Dauer der Be
sehäftigung fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen des Handlungs
gehilfen auch auf die Führung und die Leistungen auszudehnen!). 

Auf Antrag des Handlungsgehilfen hat die Ortspolizeibehörde das 
Zeugnis kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 74. Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dem Hand
lungsgehilfen, durch welehe dieser für die Zeit nach der Beendigung des 
Dienstverhältnisses in .seiner gewerblichen Tätigkeit besehränkt 
wird, ist für den Handlungsgehilfen nur insoweit verbindlich, als die Be
schränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand nieht die Grenzen überschreitet, 
durch welche eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Handlungs
gehilfen ausgeschlossen wird. 

Die Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mehr als drei 
Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an erstreckt werden 

Die Vereinbarung ist nichtig, wenn der Handlungsgehilfe zur Zeit des 
Abschlusses minderjährig ist 2 ). 
--"_._---

4. bie )ffieigerung eine~ ~ljJotljdergeljilfen, telejJljonilclje lBe)tellungen anB-uneljmcn 
(~LGI. ~berilroalbe 23. 0anuar 1903, Il5lj.,8tg. 1903 inr. 30); 

5. abfällige 9tuj3erungen über bie strebitfäljigfcit beil ~ljef(; (O.,\3.GI. &)a111111 <SejJ
tembn 1904, Il5b.,8tg. 1904 inr. 81). 

6. stranfljeit eine1\ Gleililfen, bie g!ciclj beim 2lntritt einer neuen <stelle auftritt, ba 
er bie Icljon oorljanbene stranfljeit nicljt oerfcljroeigen burfte (stfm.GI. I.mainö 
0uni 1907, Il5lj.3tg. 1907 in!. 51). 

~agegen ift bie )ffieigerung einei3 nur für bie ffie&et1Ütr enga(1ierten Gleljilfen, aUf 
mnorbnung bei3 (&ljefi3 aucIj aOllufafjen, fein triftiger Glrunb &ur loforligen ~nt1aHlIng 
(O.B.GI. lBrei3lall 25. inooember 1904, Il5lj.,8tg. 1905 inr. 16). 

(\;in ungerecljjfertigt entlaHener &)anblungi3geljilfe 1)at nicljt nötig, um ficlj 
\eine Glelja!ti3anfjJrüclje 31! ficljern, feine ferneren ~ienftleiftungen noclj oefonbers an
öubieten (O.RGI. stiel inooemoer 1904, Il5lj.3tg. 1904 inr. 100). 

1) ~ie iBor!cljrift ift obligatorifclj unb unoer3icljtbar: öU oeacljten ift, baj3 bem ,panb
lungsgeljilfen nur auf lein iBedangen ein ~ienft3eugni6 über bie jJüljrung unb bic 
Beiftungen aUS3U)tellen ift. \5alfclje WUi3ftellung oon ,8eugniHen loirb naclj § 363 
'5tr.GI.58. beftraft (f. <Seite 137). iBg1. ferner § 48 ber jJreuj3ilcljen 2ljJotljefenoetrieMorbnung 
(I. <Seite 316). 

2) ~ie §§ 74 unb 75 treffen barüber lBef!immung, i11loieroeit bie logenannte ston
funen1!flaulel roir!lam ifi. ~ie ~or\cljriften beöieljcn liclj nur auf ~anblung!Jgcljilfen 
unb naclj § 76 auf &)anblung5Ieljrlinge. ~ine äljnlid)e 58eftimmung ift für tecljni\clje Wn
geftellte in § 133f ber ßJcro.O. entljalten, roäljrenb im übrigen § 138 Wb!. 1 bes 58.GI.58. 
9ilt, lautenb: ,,(\;in mecljts~ejcljäft, baß ~egen bie (luten <Sitten oerftöjjt, ift nicljtis ", 
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§ 75. Gibt der Prinzipal durch vertragswidriges Verhalten dem Hand
lungsgehilfen Grund, das Dienstverhältnis gemäß den Vorschriften der 
§§ 70, 71 aufzulösen, so kann er aus einer Vereinbarung der im § 74 be
zeichneten Art Ansprüche nicht geltend machen. Das gleiche gilt, wenn 
der Prinzipal das Dienstverhältnis kündigt, es sei denn, daß für die Kün
digung ein erheblicher Anlaß vorliegt, den er nicht verschuldet hat, oder 
daß während der Dauer der Beschränkung dem Handlungsgehilfen das 
zuletzt von ihm bezogene Gehalt fortgezahlt wird. 

Hat der Handlungsgehilfe für den Fall, daß er die in der Vereinbarung 
übernommene Verpflichtung nicht erfüllt, eine Strafe versprochen, so kann 
der Prinzipal nur die verwirkte Strafe verlangen; der Anspruch auf Er
füllung oder auf Ersatz eines weiteren Schadens ist ausgeschlossen. Die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herabsetzung einer 
unverhältnismäßig hohen Vertragsstrafe bleiben unberührt 1). 

Vereinbarungen, welche diesen Vorschriften zuwiderlaufen, sind nichtig. 
§ 76. Die Vorschriften der §§ 60-63, 74, 75 finden auch auf Hand

I ungslehrlinge Anwendung 2). 
Der Lehrnerr ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß der Lehrling in 

den bei dem Betriebe des Geschäfts vorkommenden kaufmännischen Arbeiten 
unterwiesen wird; er hat die Ausbildung des Lehrlings entweder selbst 
oder durch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter zu 
leiten. Die Unterweisung hat in der durch den Zweck der Ausbildung 
gebotenen Reihenfolge und Ausdehnung zu geschehen. 

Der Lehrherr darf dem Lehrlinge die zu seiner Ausbildung erforder
liche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen 
nicht entziehen; auch hat er ihm die zum Besuche des Gottesdienstes an 
Sonntagen und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. 
Er hat den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anzuhalten. 

In betreff der Verpflichtung des Lehrherrn, dem Lehrlinge die zum 
Besuch einer Fortbildungsschule erforderliche Zeit zu gewähren, bewendet 
es bei den Vorschriften des § 120 der Gewerbeordnung 3). 

§ 77. Die Dauer der Lehrzeit bestimmt sich nach dem Lehrver
trag, in Ermangelung vertragsmäßiger Festsetzung nach den örtlichen Ver
ordnungen oder dem Ortsgebrauche. 

Das Lehrverhältnis kann, sofern nicht eine längere Probezeit ver
einbart ist, während des ersten Monats nach dem Beginne der Lehrzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. Eine Ver
einbarung, nach der die Probezeit mehr als drei Monate betragen soll, ist 
nichtig. 

Nach dem Ablaufe der Probezeit finden auf die Kündigung des 
Lehrverhältnisses die Vorschriften der §§ 70--72 Anwendung 4). Als 

1) § 343 jS.@.jS. beftimmt, baii, wenn rine lleooidte ®trafe unber1)ält> 
ni!3mäiiig 1)0d) ift, lie auf 2lntrag be!3 ®d)ulbner!3 burd) Urteil auf ben angemelfenen 
jSetrag 1)erabgele~t werben fann, baii bei ber jScurteHung ber 2lngemeHen1)eit jebes 
bered)tigte SntereHe bes @läubigers, nid)t bloii bas )BermögentlintereHe in jSetrad)t 
öu öie1)en ift unb baii nad) Q:ntrid)tung ber ®trafe bie ~erable~ung ausgefc1)1oHen ift. 

2) \Jerner gelten laut § 77 für SjanblungsleI)rlinge bie )Borld)riften ber §§ 70 
bitl 72 über bie .!fünbigung. 

3) ;snterefliert 1)ier nid)t, toci! § 120 ber @e\tJ.D. auf @e1)i1fen unb ,l3ef)rlinge in 
2lvot11efen feine 2lnwcnbung finbe!. 

4) :flie .!fünbigung bet ,l3e1)rlinge ilt bunod) welentlid) anbertl geregelt wie bie 
.!fünbigung ber ~onblung!3gel]i1fen. Q;ine .!fünbigung be!3 ,l3e1)tber1)ältniHei3 ift bom .\).@.jS. 
nur in folgenben \JäHen botgefe1)en; 
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ein wichtiger Grund zur Kündigung durch den Lehrling ist es insbesondere 
auch anzusehen, wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen gegen den Lehr
ling in einer dessen Gesundheit, Sittlichkeit oder Ausbildung gefährdenden 
Weise vernachlässigt 1). 

Im Falle des Todes des Lehrherrn kann das Lehrverhältnis innerhalb 
eines Monats ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

§ 78. Wird von dem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings oder, sofern 
dieser volljährig ist, von ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Er
klärung abgegeben, daß der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder zu 
einem anderen Beruf übergehen werde, so endigt, wenn nicht der Lehr
ling früher entlassen wird, das Lehrverhältnis nach dem Ablauf eines Monats. 

Tritt der Lehrling der abgegebenen Erklärung zuwider vor dem Ab
laufe von neun Monaten nach der Beendigung des Lehrverhältnisses in 
ein anderes Geschäft als Handlungslehrling oder als Handlungsgehilfe ein, 
so ist er dem Lehrherrn zum Ersatze des diesem durch die Beendigung 
des Lehrverhältnisses entstandenen Schadens verpflichtet. Mit ihm haftet 
als Gesamtschuldner der neue Lehrherr oder Prinzipal, sofern er von dem 
Sachverhalte Kenntnis hatte. 

§ 79. Ansprüche wegen unbefugten Austritts aus der Lehre 
kann der Lehrherr gegen den Lehrling nur geltend machen, wenn der Lehr
vertrag schriftlich geschlossen ist 2). 

§ 80. Bei der Beendigung des Lehrverhältnisses hat der Lehrherr dem 
Lehrling ein schriftliches Zeugnis über die Dauer der Lehrzeit und die 
während dieser erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über 
sein Betragen auszustellen 3). 

Auf Antrag des Lehrlings hat die Ortspolizei behörde das Zeugnii; 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ 81. Personen, die nicht im Besitze der bürgerlichen Ehren
rechte sind, dürfen Handlungslehrlinge weder halten, noch sich mit der 
Anleitung von Handlungslehrlingen befassen. Der Lehrherr darf solche 
Personen zur Anleitung von Handlungslehrlingen nicht verwenden. 

a. innerljalb ber in ber ffiegel eineu \J)ll1nllt tuäljrenbcn I,ßrobröcit jebct6cit oljnc 
Sfünbigungi3ftift (§ 77 21bf. 2); 

b. im i5'-alle bei3 ~obci3 bci3 2eljrljmn innerljlllb einei3 \JJ(onntB oljnc stünbigung~< 
frift (§ 77 mbl. 4); 

c. bei Übertritt 3U eincm llnberen illetucroc ober )Bentie, Stünbigung;3frift ein 
\JJ(onat (§ 78): 

d. im übrigen jeberöeit oljue stünbigungi3frift, tuenn eiu tuicljtigrr @wnb \.16rliegi 
(§ 77 mbf. 3). mg loId]C tuicljtige @rünbe geHen biefelben tuie bei ben ,panb. 
lung~geljilfen: nur ift öugunften ber 2eljrlinge nOd] ber @wub ljinöugefügt, 
bafl ber 2eljrljm feine iEerVflid]tungen gegen ben ,\3eljrling in einer beilen 
@efunbljeit, ®ittlid]feit ober mlli3bilbung gefäljrbenbeu 1illeife bernlld]läiligt. 

91atürlid] ftel)en biefe )Beftimmungen einer befonberen ffiegc1ung ber srünbigungs< 
\.1erljältniile im .\3el)tbertmge nid]t entgegeu. 

1) mg ein tuid]tiger @wnb ift ferner llnöufeljen, tuenn ber .\3eljrljerr öUt (Xrfüllung 
ber iljm \.1ettmgsmäflig obliegenben iEcrVflicljtung unfäljig tuirb. 'J:;er Übergnng bei3 @e< 
fcljäfti3 nuf einen neucn 0nljnbcr ift unter Umftiinben für ben 2e1)rling ein mli3reicljenber 
@runb öur muflöfung bei3 .\3eflr\.1crljältni(fes. 

2) ~er ileljrling aber fann nUd] bei münblid]em ilel)rbcrtrnge \Unfvrüclje fold]cr 
\Urt gegen ben ileflrljerrn gcltenb macljeu. 

3) 1illäljrenb bai3 3cu(lnii3 eines ßlr{)i1fen nad) * 73 nur auf beHrn lBerlallgeu auel) 
lluf bie (I'üljrullg unb .\3eiftungen aui35ubeljncll ift, ljat liclj boi3 (;\;ntlaHungs3eugni(l 
b ei3 2e lj rli ngi3 oljne tueiterei3 oud] auf beilen SfenntniHe, i5'-äfligfeiten unb )Betragen 
1J u erftreden. 
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Die Entlassung von Handlungslehrlingen, welche diesem Verbote 
zuwider beschäftigt werden, kann von der Polizeibehörde erzwungen 
werden, 

§ 82. Wer die ihm nach § 62 Abs. 1, 2 oder nach § 76 Abs. 2, 3 dem 
Lehrlinge gegenüber obliegenden Pflichten in einer dessen Gesundheit, 
Sittlichkeit oder Ausbildung gefährdenden Weise verletzt, wird mit Geld
strafe bis zu einhundertfÜllfzig Mark bestraft. 

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher entgegen der Vorschrift 
des § 81 Handlungslehrlinge hält, ausbildet oder ausbilden läßt. 

§ 83. Hinsichtlich der Personen, welche in dem Betrieb eines 
Handelsgewerbes andere als kaufmännische Dienste leisten, be
wendet es bei den für das Arbeitsverhältnis dieser Personen geltenden 
Vorschriften 1 ). 

SlJer le~te 12!bfcf)nitt be~ .S)anbe1~gefe~bucf)5 über bie .S)anblung5ge'f)i1fen unb 
~~e'f)r1inge finbet in ben )Beftimmungen be5 )Bü rg erHcf)en ® ef e~bucf)5 über 
ben SlJienftbertrag eine wicf)tige 0;rgänöung. 12!uflerbem ent'f)ält ba5 )Bürgerlicf)e 
®efe~bucf) nocf) eine 12!nöa'f)l weiterer ~eftfe~ungen, bie aU5 befonberen ®tünben 
für ba~ ~{~otf)efergewerbe bon )Bebeutung finb. 

Bürgerliches Gesetzbuch. 
Vom 18. August 1896 (R.G.BI. S. 195). 

Erstes Buch. AlIgemeiner Teil. 

Sachen. 

§ 96. Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstücke 
verbunden sind, gelten als Bestandteile des Grundstücks 2). 

§ 97. Zu b e hör sind bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der 
Hauptsache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen 
bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden 
räumlichen Verhältnisse stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie 
im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird 3 ). 

Die vorübergehende Benutzung einer Sache für den wirtschaftlichen 
Zweck einer anderen begründet nicht die Zubehöreigenschaft. Die vorüber
gehende Trennung eines Zubehörstücks von der Hauptsache hebt die Zu
behöreigenschaft nicht auf. 

1) lIiiir bie in 2f\lotf)rfen oefd)äftigten \lXroeitcr uflu. gelten bie 5Beftimmun(Jen ber 
Glclu.D. (f. lSeite 20). 

2) ~iefer l,ßatagra\l~ ift für bie Q;r~eoung ber Umfa~fteuern bon W\lo~ 
tl)cfcnbcred)tigungen \Jon grofler 5Bebeutung, inbem aus i~m fOlgt, bafl W\lot~efen~ 
lJribilc(Jien, lueld)e mit bem Q;igentum an einem @runbftücf berbunben (inb, al\1 5Beftanb~ 
teile be\1 @runbftücfs geHen unb ba~er ttlie bi eIes ber auf ben 5Bcji~)ued)fcl bes Glrunb> 
ftücfes fle legten 1Steuer unterliegen. (9Cä~eres f. in 'reif X I X.) 

3) ?illenbet mnn biele 5Beftimmungen auf bie W\lotlJefen an, 10 folgt barau!3, bafl 
olS 2ubef)ör bilt1.1. als l,ßertincnöftücfe einer W\lot~efe an~ufelJen (inb: alle WCofle, 
(\)ell1id)te, Cllerätjd)often, 0lefäfle ulttl. in ben \)l\lotqefenräumen, olle WCöoelftücfe in ben 
~tontors unD aud) olle WCö6el unb lonftigen Cllerätjd)aften in benjenigen ffiäumen, ttleld)e 
mit bem 9Xpotqefenbetriebe in irgenbeinem 2u;ommenqong lieqen, allo ;J. 5B. in bem 
®d)laftaume, ber ben 121pot~eferge(Jilfcn obet ,tleqrlingen öur Ubernad)tung angettlielen 
ift, benn alle biele ®ad)en jinb beftimmt, bem \uittjd)aftlid)cn 3tt1ed ber ~au\ltfad)e öU 
bienen Hub fteqen aud) ölt ber ~ml\ltlad)e in einem \let ttlirtfd)aftlid)en gJeftimmun(j ent· 
I \lred)enben ~erlJäHnifle. . 
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Vertrag. 

§ 154. Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Ver
trags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei 
eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht 
geschlossen. Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht 
bindend, wenn eine Aufzeichnung stattgefunden hat. 

Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, 
so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung 
erfolgt ist 1 ). 

§ 157. Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 

Verjährung. 

§ 196. In zwei Jahren verjähren die Ansprüche 
1. der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, welche 

ein Kunstgewerbe betreiben, für Lieferung von Waren, Ausführung 
von Arbeiten und Besorgung fremder Geschäfte, mit Einschluß der 
Auslagen, es sei denn, daß die Leistung für den Gewerbebetrieb des 
Schuldners erfolgt 2) ; 

14. der Ärzte, insbesondere auch der Wundärzte, Geburtshelfer, Zahn
ärzte und Tierärzte, sowie der Hebammen für ihre Dienstleistungen, 
mit Einschluß der Auslagen. 

Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse. 

Verpflichtung zur Leistung. 

§ 276. Der Schuldner hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, 
Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Fahrlässig handelt, wer die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt ... 

Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im voraus 
erlassen werden. 

§ 278. Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetz
lichen Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie 

1) 'Ilie ljrage, ob S't'aufoertriige über \!i1Jotqefen ber notariellen Q:rricf)tung be
bürfen, iit foIgenbermaflen geregelt. Q:ine lebiglicf) fonöeHionierte 911Jotqefe ift iiu ben 
beroeglicf)en ®acf)en öU recf)nen, eine 1Jrioilegierte 211Jotqefe öU ben unberoeglicf)en. S't'auf
oertröge über 1Jrioi!egierte 911Jofqefen bebürfen baqer ber für bie (Slrunbftüc!'3oerfiiufe 
oorgeleI)enen befonberen notariellen ober gericf)t1icf)en Q:rricf)tllng. S't'auflJertrilge über 
fonöejjionierte 9q.JOtqefen linb bagegen an feine befonbere ljorm gebllnben. 

2) \!iucf) bie ljorberungen ber \!i 1J 0 tI) er e r lJ er j ii 1) ren banacf) in 2 Zlaqren, unb 
3roar beginnt biefe öroeijiiqrige )8erjilqrung'3fri[t mit bem \!iblauf bei3jenigen Zllll)l"c'3, in 
"Dcm bic jl;orberungen ent[tanbcn [\nb. 'Ilie )8erjiiqrung )uirb nicf)t untcrbrocf)cn burcI) 
ein einfacf)c'3 Wlaqnoetfaqrm, (onbern nur: a. burcI) fcI)riftlicf)e'3 9lnerfenntnii.l bet ~c. 
rccf)tigung ber \l,orberung [eiten0 bei3 ®cf)nlb1\er~: b. bmcf) \!iböaqlung: c. bmcI) gericf)tlidlc 
S't'lage ref1J. 3aqlungi3befeql ober d. burcf) \!inmelbung 3um S't'onfurfc 'Ilie roirf\llmftc 
ljorm ber Unterbrecf)ung ber )8erjiiqrung i\t bie Q:inflagung ber ljorberung, benn )uenn 
ber (Slliiubiger ein Urteil erroidt qat unb biefei3 in ffiecf)ti3fraft erroacf)fen iH, fo tritt unter 
llllen Umftiinben bic breijiigjiiqrige )8rrjiiqrung ein, aucf) roenn fonft bie ®cf)nlb fcf)on in 
füröerer Seit lJerjiiqrt roilre. \!iucf) burcf) Umroanblung bet )illarcn\cf)ltlb in dn 'Ilarleqcll 
(§ 607 \!ibf. 2 ~.(Sl.~.) rohb bie )8etjiiqtltng untetbrocf)en unO bie 30jöhrige )8etjiiqtunß~. 
frift eingefü1)rt. ' ... 
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eigenes Verschulden 1). Die Vorschrift des § 276 Abs. 2 findet keine An
wendung. 

Kauf. Tausch. 

§ 459. Der Verkäufer einer Sache haftet dem Käufer dafür, daß sie 
zu der Zeit, zu welcher die Gefahr auf den Käufer übergeht, nicht mit Feh
lern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen 
oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder 
mindern. Eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit 
kommt nicht in Betracht. 

Der Verkäufer haftet auch dafür, daß die Sache zur Zeit des übergangs 
der Gefahr die zugesicherten Eigenschaften hat 2 ). 

§ 460. Der Verkäufer hat einen Mangel der verkauften Sache ni c h t 
zu vertreten, wenn der Käufer den Mangel bei dem Abschluß des Kaufes 
kennt. Ist dem Käufer ein Mangel der im § 459 Abs. I bezeichneten Art 
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, so haftet der Verkäufer, 
sofern er nicht die Abwesenheit des Fehlers zugesichert hat, nur, wenn er 
den Fehler arglistig verschwiegen hat. 

§ 462. Wegen eines Mangels, den der Verkäufer nach den Vorschriften 

1) § 278 fommt öur WnltJenbung, ltJenn ei3 jiclj um ~rfünung einer ~erbinblicljfeit 
bei3 ~rinöilJaIi3 burclj Wnge[teHte ljanbelt. ~ie SjaftlJflicljt bei unerlaubten .\:lanb" 
lunAen. ber WngeftelIten, aIlo ltJenn biefe in Wusfüljnmg iljtet ~etticljtungen einem 
anberen @)cljaben öugefügt ljaben, regelt ficlj naclj § 831 58.@.58. (I. @)eite 129). 

2) ~ieler lowie bie fofgcnben l,ßaragralJljen fönnen beim 58eli~wecljlef tJon 2{lJotljdCll 
58cbeutltng gewinnen. ~i3 liegen barüber fofgcnbc 11 rteile bor: 

1. 0)awntierung cinci3 bcitilllmten Um[a~ci3. \}ür ben 2flJotf)cfer, ber bei 
bcr ~lclcljäftBfüljntl1g an @)tanbei3lJflicljten geImnben i[t, fann nur ber Um[a~ majigebenb 
fein, ber in [tanbci3gemäjier ?meile eröieft i[t, ben er arfo bei ~aljrung ber @)tanbeBlJfIicljtcn 
locHer ßlt cröielcn ljoffen fann. 0'ft iTjlll ltnbefannt, baji ber 11 mfa~ ßltm :reH nicl)t ftanbefl' 
(lcllläj3 cqicIt ift, [0 uerfteTjt balJer 'ocr rebIicl)c )lkrfeTjr 'oie (\)arantic baI)i1t, baji 'oie Um" 
fa~Mffer burcl) ftanbei3gemäjie 58etrieMweife gCluonncll ift. (O.~.@. 0'ena 11l. W1ai 1911, 
I,ßTj.8tg. 1912, 9'lr. 16.) 

2. 8ugeficl)erter ffieillgeluinn. 9'/id)t jebe bei @elegellljeit bon )Berfaufi3uerljanb, 
lungcn [citcni3 bei3 )Bedäuferi3 abgegebene Cfrffänmg tann aIi3 eine 8u[icl)erung im @)innc 
bes § 459 bcs 58.0).58. an(le[eI)en werbcn. 0:benfo l)at ein fcl)riftficl)er )Bertrag bie )Bennu, 
tltng ber )Boflftänbigfeit unb ffiicljtigfeit für ficlj, 10 bnji n([e bei CSlefegcnl)eit bet )Botuer1)anb, 
lungen abgegebenen Cfrffärtmgcn \0 fange nidJt ilu beacl)ten finD, aIß nicljt bargefegt IUitb, 
bllji auclj bllS münbIid) 58eflJrocljenc geHcn folle. S)anbclt ei3 ficlj bei 2Ingabc be!3 fficitlbCr, 
bieltftei3 fomit nicljt um einc 8uficl)erung, \onbcrn nur um eitle @)cIjä~lmg öweifs ffiecljt, 
fertigung 'ocr .\,;löljc be!3 .\tmtflJreifei3, fo föltueu, IUetlnn ber ffieintJcrbienft nicljt erreicljt 
luirb, W1inberungi3anflJrücljc ~inficljtlid) be5 .\lauflJreifei3 be5I)alb nicljt gcHenb gemacljt 
Mtben. (ffi.@ 9. jl;ebruar 1911 I,ßTj.8tg. 1911, 9'lt. 28.) 

3. )BeIfauf cinet '.J{lJotljefe in retJifion5fäljigctn 8u[tanbe. ~er .\läufer 
einer 2I,pot~efe, bcr jiclj im )Bertrage "bic Ubergabe bC5 @cjcljäftC5 in orbent!icljem, retJi, 
fioni3fäljigem 8uftanbe" aUi3bebingt, fantt aucIj tJerlangen, baji etwaige W1ängef gegen~ 
über biejem 8uftanbe tJom )Berfäufer befeitigt luerbcn. :rut !e~teret bie5 nicljt, fo fann 
ber Sfäufer bie 58efeitigung ber mängel auf .\loften bei3 )Berfäuferi3 tJorneljmen. ,2e~terer 
ift if)m in bicfcm \}alfe gcmäji § 463 58.@.58. oltm @)cIjabenerfa~ tJcrlJfIicljtet. (ffi.@. 16. ~c~ 
&cmber 1911, 1,ß1).8tg. 1911, IJCr. 101.) 

4. ?mcrt bci3 ?marcnfageri3 unb 0'lltJcntars. ~er ~ert eitler .\lauffacIje ift 
nicljt ölt 'oe ren Cfigenf c1jaften im @)inne bei3 @e[e~ei3 5u öäljlen. ~aljet finb )illettangaben 
(wie über ben ~ert bei3 ?marenlagets unb 0'nbentars) nicljt aIß 8uficljerungen bon C:l:igen, 
\cIjaften auf5UfaHen. 150lange eine Cftffärung über ben )illett einer 15acl)e nicl)t burcl) tat· 
fäcl)1iclje 2InlJafti3lJunfte begrünbet ift, geTjt fie über ben ffialjmetl einei3 Urteili3nicljt I)inau5. 
O.,2.@. <!SeHe 29. lJCobember 1912. 
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der §§ 459, 460 zu vertreten hat, kann der Käufer Rückgängigmachung des 
Kaufes (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 
verlangen. l ) 

§ 463. Fehlt der verkauften Sache zur Zeit des Kaufes eine zugesicherte 
Eigenschaft, so kann der Käufer statt der Wandlung oder der Minderung 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Das gleiche gilt, wenn 
der Verkäufer einen Fehler arglistig verschwiegen hat. 

Dienstvertrag.2) 

§ 611. Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste 
zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Ge
währung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

Gegenstand des Dienstvertrages können Dienste jeder Art sein. 
§ 612. Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die 

Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen 

einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen. 

§ 613. Der zur Dienstleistung Verpflichtete hat die Dienste im Zweifel 
in Person zu leisten. Der Anspruch auf die Dienste ist im Zweifel nicht 
übertragbar. 

§ 614. Die Vergütung ist nach der Leistung der Dienste zu entrichten. 
Ist die Vergütung nach Zeitabschnitten bemessen, so ist sie nach 
dem Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. 

§ 615. Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste 
in Ver zug, so kann der Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht 
geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nach
leistung verpflichtet zu sein. Er muß sich jedoch den Wert desjenigen 
anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung 
erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder 
zu erwerben böswillig unterläßt. 

§ 616. Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf 
die Vergütung nicht dadurch verlustig, daß er für eine verhältnismäßig 
nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird 3 ). 

1) .1) a U5\ dj tu am llt ift nadj ber fficd)tllJred)ung be5 ffi.CI). ein 9J/angel bC5 
@runbftücf5, bei bellen )Sor1)anbenjein ber Sfäufer gelltl1i3 § 462 ~Hil.l{l. ~ßanblung 
ober Whnberung berlangen fann. 

2) l1ür WlJot1)efergelJilfen, bie nidjt a15 S)anblung{\gel)i1fen an,1uicl)cn linb uötu. 
bon ben @eridjten nidjt a15 \oldje angejelJen ltJerben, regeln lidj ib,re redltlidjen )Ser
l)ältnijfe lebiglidj nadj ben meftimmungen üuer ben 'llienfttlertrag. 'llie meftimmungen 
lommen aber andj gan,1 angemein für .\)anblnng5ge1)ilfen infotueit in metradjt, a15 baß 
.p.@.m. in feinem fedjften Wufdjnitt nidjt ein anbere5 angeorbnet b,at. )[\gl. ferner 'oie 
nllgemeinen meftimmungen bC5 m.@.m. über lZjerträge (§§ 145-157). 

3) 'ller § 616 )5.@.)5. fütbet Wntuenbung: 1. auf joldjc %tgeltellte, bie nicf)t 311 
ben S)anblung5ge1)ilfen im 6innc be>3 ,\).(\).)5. r\cllüten, unb 2. nuf .l)anblung0gelJilfcn 
1)infidjtIidj joldjer Unterbredjungen 'ocr 'llienftöeit, 'oie nid)t in "untlerfdJulbetem Unglitcf" 
i1)re Ur\adje 1)aben. iJürS)anblung>3ge1)ilfcl1 gilt in lc~tercm iJnlle § 63 .\:1.@.m. (\. 6eite 107). 
'ller @e1)a!t>3an\lJrudJ eine>3 lJingeftdlten ift nad) § fi16 I{l.ClUH. nie!)t tuie undj § 63 
~.@.j8. in jebcm 3·alle untler\elJulbctcn Ungliid\\, \l1l1bern nm bnnn begrünbet, ltJenn 
bie j8e1)iuberung eine "ber1)ältni0mäi3ig nie1)t er1)eblidjc Beit" ausfüllt. :Ob bie>3 &uttifft 
ober nidjt, beurteilt fidj im einöelnen il'alle nadj bem it\er1)ältni<3, in bem bie 5:länge ber 
Unterbredjung 1Iur 5:länge brt 'llienftöeit fte1)t. )tn1)et fönne113. j8. militärildje Übungen 
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Er muß sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit 
der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehen
den Kranken- oder Unfallversicherung zukommt!). 

§ 617. Ist bei einem dauernden Dienstverhältnisse, welches die Er
werbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsächlich in An
spruch nimmt, der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufge
nommen, so hat der Dienstberechtigte ihm im Falle der Erkrankung die 
erforderliche Verpflegung und ärztliche Behandlung bis zur Dauer 
von sechs Wochen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhält
nisses hinaus, zu gewähren, sofern nicht die Erkrankung von dem Ver
pflichteten vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden 
ist~). Die Verpflegung und ärztliche Behandlung kann durch Aufnahme 
des Verpflichteten in eine Krankenanstalt gewährt werden. Die Kosten 
können auf die für die Zeit der Erkrankung geschuldete Vergütung an
gerechnet werden. Wird das Dienstverhältnis wegen der Erkrankung von 
dem Dienstberechtigten nach § 626 gekündigt, so bleibt die dadurch herbei
geführte Beendigung des Dienstverhältnisses außer Betracht3). 

Die Verpflicht,ung des Dienstberechtigten tritt nicht ein, wenn für die 
Verpflegung und ärztliche Behandlung durch eine Versicherung oder 
durch Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist. 

§ 618. Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder 
Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, 

--_._---,_._~---------,_.--- " 

bi;3 5u adjtwödjentlidjer :t:auer unter Umftänben bei jaI)relanger :tätigfeit al;3 oerI)ältnN< 
mäflig ni dj t erI)eblidje, in anberen n:ällen wieber al;3 erI)eblidje Unterbredj:tngen an< 
gefeI)en werben. ::Die;3 gilt aber alle;3 nur für fog. ~flidjtübungen. Sft bie Übung eine 
freiwillige, fo ift ber ~rin5iva[ überI)auvt niemal;3 öur @eI)a1t;35aI)lung oerbunben, weil 
ber ~ngeftellte ber ge.fdjäftlidjen :tätig feit bann nidjt "oI)ne fein )ßerfdjulben" entöogen ift. 
mt bie freiwillige Ubung eine längere (etwa oier< bN adjtwödjentlidje), fo fann ein 
S)anblung!3geI)i1fe fogar auf @runb be§; § 72, 2 be§; ~.@.)8. fofort entlajfeu \uerben. weil 
"er feinen ::Dienft wäI)renb einer ben Umftänben nadj erI)eblidjen Seit unbefugt tJerläflt". 
n:erner gibt eine bie ::Dauer tJon adjt 5illodjen überfteigenbe militäriidje ::Dienftieiftung 
beil ~anblung!3geI)ilfen, audj wenn e;3 fidj um eine ~lidjtübung I)anbelt, bem ~rincrival 
nadj § 72, 3 be;3 ~.@.)8. oI)ne weitere;3 ba\3 ffiedjt 5ur fofortigen @ntiaffung bC\3 ~n. 
ge[tellten. 3n bkfem n:allc fdjeibet natürlidj audj jebe )ßerVflidjtung ~ur n:ortöaI)lung 
be;3 @eI)alteil aU;3. 

1) 5illäI)renb § 63 beil ~.@.)8. ben ~anblung;3geI)ilfen für nidjt oerVflidjtet erflärt, 
lidj ben )8etrag 'anredjnen ~u laffen, ber iI)m für bie Seit ber )ßerI)inberung aU\3 einer 
Sfranfen< ober Unfalloerlidjerung ~ufommt, unb eine bieler )ßorfdjrift öuwiber
laufenbe ~ereinbarung auilbrücflidj für nidjtig beöeidjnet, i[t im § 616 be;3 )8.@.)8. gerabe 
ba;3 @egentcil angeortmet. ~icr m u fl fidj ber 3ur ::Dien[tlei[tung )ßerVflidjtete einen 
foldjen )8etrag anredjnen laffen. 

2) Sur )ßervf1egimg unb ärötlid)en )8eI)anblung bürfte audj bie @ewäI)rung 
fr eie r 2h 5 ne i öU redjnen fein. ::Dodj treten alle biefe )ßervflidjtungen be;3 § 617 nur 
ein, wenn folgenbe )ßorauille~ungen erfüllt finb: 

a. bauernbe;3 ::Dicn[toerI)ältniil, weldje;3 bie @rwerMtätigfeit beil )ßerVf1idjteten 
ooll[tänbig ober I)auvtfädjlidj in ~nfvrudj nimmt; 

b. ~ufnaI)me be;3 )ßerVflidjteten in bie I)äu;3lidje @emeinfdjaft; 
c. nidjt oorfä~lid)e ober grob faI)rläffige ~erbeifüI)rung ber @tfranfung. 
~nge[tellte, weldje in bie I)äu\3lidje @emeinfdjaft beil ~rin5iv(1l;3 auf(jenommcn 

(inb, I)aben jebodj einen ~n(1Jrudj auf ~ervflegung unb ärötlidje )8eI)anblung nur bann, 
wenn bie @rfranfung wäI)renb beil ::Dien[ttJerI)ältniffe;3 lidj eingeftellt I)at, alfo erft, nadj< 
bem lie iI)re 6tellung angetreten I)a6en. (D.,\3.@. Sfolmar 14. n:ebruar 1905. mg.gtg. 
1906 9h. 16). 

3) ::D. I). in bie(em n:alle (wenn infolge ber SfranfI)eit bem ~nge[teUten gefünbigt 
wirb) ift bie ~crvflcgllng ullb ärötlidje )8eI)anblung audj über bie )8eenbigung beil ::Dienft
IJcrI)ältni\\cil gi110u;3 auf oolle led)il 5illodjen öu gcwäI)ren. 
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so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner 
Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, daß der 
Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, 
als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 

Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so 
hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraumes, 
der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrich
tungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesund
heit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind. 

Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und 
der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so 
finden auf seine Verpflichtung zum Schadenersatz die für unerlaubte Hand
lungen geltenden Vorschriften der §§ 842-846 entsprechende Anwendung. 

§ 619. Die dem Dienstberechtigten nach den §§ 617, 618 obliegenden 
Verpflichtungen können nicht im voraus durch Vertrag aufgehoben oder 
beschränkt werden. 

§ 620. Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die 
es eingegangen ist. 

Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus 
der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann 
jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621-623 kündigen. 

§ 621. Ist die Vergütung nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung 
an jedem Tage für den folgenden Tag zulässig. 

Ist die Vergütung nach Wochen bemessen, so ist die Kündigung nur 
für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; sie hat spätestens am ersten 
Werktage der Woche zu erfolgen. 

Ist die Vergütung nach Monaten bemessen, so ist die Kündigung nur 
für den Schluß eines Kalendermonats zulässig; sie hat spätestens am fünf
zehnten des Monats zu erfolgen. 

Ist die Vergütung nach Vierteljahren oder längeren Zeitabschnitten 
bemtlssen, so ist die Kündigung nur für den Schluß eines Kalenderviertel
jahres und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen 
zulässig. 

§ 622. Das Dienstverhältnis der mit festen Bezügen zur Leistung 
von Diensten höherer Art Angestellten, deren Erwerbstätigkeit durch 
das Dienstverhältnis vollständig oder hauptsächlich in Anspruch genommen 
wird, insbesondere der Lehrer, Erzieher, Privatbeamten, Gesellschafterinnen, 
kann nur für den Schluß eines Kalendervierteljahres und nur unter Ein
haltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt werden, auch 
wenn die Vergütung nach kürzeren Zeitabschnitten als Vierteljahren be
messen ist!). 

§ 623. Ist die Vergütung nicht nach Zeitabschnitten be
messen, so kann das Dienstverhältnis jederzeit gekündigt werden; bei 
einem die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig oder hauptsäch
lich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnis ist jedoch eine Kündigungs
frist von zwei Wochen einzuhalten. 

§ 624. Ist das Dienstverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder 
iür längere Zeit als fünf Jahre eingegangen, so kann es von dem Verpflich-

1) (;\;5 ift anilune!jmen, baB bie :tiitigfeit ber angefteHten ~qJ 0 t f) er e r alS ileiftung 
bon ~ienften ljöljerer ~rrt an5ujeljen ift unb i!jr Sl'ünbigungi3berl)ältnis nur bem § 622 
unterliegt, aljo, wie es ba;3 Sj.@.5S. in § 66 iür bie .\)anblungi3geqilfen beftimmt, eben
fall>3 ein bierteliäqrlicf)ei3 ift. 
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teten nach dem Ablauf von fünf Jahren gekündigt werden. Die Kün
digungsfrist beträgt sechs Monate. 

§ 625. Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit 
von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so 
gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil un
verzüglich widerspricht. 

§ 626. Das Dienstverhältnis kann von jedem Teile ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt 1 ). 

§ 627. Hat der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauern
den Dienstverhältnisse mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art 
zu leisten, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden 
pflegen, so ist die Kündigung auch ohne die im § 626 bezeichnete Voraus
setzung zulässig. 

Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, daß sich der Dienst
berechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, daß ein 
wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne 
solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 

§ 628. Wird nach dem Beginn der Dienstleistung das Dienstverhältnis 
auf Grund des § 626 oder des § 627 gekündigt, so kann der Verpflichtete 
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Te i I der Ver g ü tun g 
verlangen. Kündigt er, ohne durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles dazu veranlaßt zu sein, oder veranlaßt er durch sein vertragswidriges 
Verhalten die Kündigung des anderen Teiles, so steht ihm ein Anspruch 
auf Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge 
der Kündigung für den anderen Teil kein Interesse haben. Ist die Ver
gütung für eine spätere Zeit im voraus entrichtet, so hat der Verpflichtete 
sie nach Maßgabe des § 347 oder, wenn die Kündigung wegen eines Um
standes erfolgt, den er nicht zu vertreten hat, nach den Vorschriften 
über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückzu
erstatten. 

Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des anderen 
Teiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersatze des durch die Aufhebung des 
Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 629. Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses hat 
der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemessene Z e i t 
zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu gewähren. 

§ 630. Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann 
der Verpflichtete von dem anderen Teile ein schriftliches Zeugnis über 
das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Ver
langen auf die Leistungen und die Führung im Dienste zu erstrecken 2). 

Mäklervertrag. 

§ 602. Wer für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß eines 
Vertrags oder für die Vermittlung eines Vertrags einen Mäklerlohn ver
spricht, ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, wenn der Vertrag 
infolge des Nachweises oder infolge d8r Vermittlung des Mäklers zustande 

1) lilläqrenb baß S,\@.58. für bie 58eurteilung folcf)cr "roicf)tiger 0tünbe" meqr, 
facf)e 58eiflJiele angibt, übcrhlfjt bns 58.0.58. bie ~ütbigung bielet IYälIe gan~ bem ricf)ter. 
HeI)en G'rmeHen. 

2) ~iejer ~aragraVI) elltlvricf)t bem § 73 bes ~.0.58. (j. @Seite 119). 
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kommt. Wird der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, 
so kann der Mäklerlohn erst verlangt werden, wenn dic BedingU:1g eintrittl). 

Aufwendungen sind dem Mäkler nur zu ersetzen, wenn es vereinbart 
ist. Dies gilt auch dann, wenn ein Vertrag nicht zustande kommt. 

§ 653. Ein Mäklerlohn gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die dem 
Mäkler übertragene Leistung den Umständen nach nur gegen eine Ver
gütung zu erwarten ist. 

Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen 
einer Taxe der taxmäßige Lohn, in Ermangelung einer Taxe der übliche 
Lohn als vereinbart anzusehen. 

Unerlaubte Handlungen. 
§ 823. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, 

die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines 
anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet ... 

§ 831. Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz 
des Schadens verpflichtet, den der andere in Ausführung der Verrichtung 
einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Er s atz p fl ich t tritt nicht ein, 
wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern 
cr Vorrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung 
der Verrichtung zu leiten hat, bei der Beschaffung oder der Leitung die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn der Schaden auch 
bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde 2). 

Die gleiche Verantwortung trifft denjenigen, welcher für den Geschäfts
herrn die Besorgung eines der im Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte 
durch Vertrag übernimmt. 

'!lern SjanbeI5gefe~bucl) unb bern )Bürgerfid)en @efe~bucl) fcl)fief3en fid) bie 
.\t'onfur50rbnung unb bie 3ibiLproöef3orbnung an. )Beibe @efe~e ent, 
~aUen ebenfaHß einige \8eftirnrnungen, bie an biefer ®tel1e iJu enuä~nen finb. 

Konkursordnung. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.BI. S. 612). 

§ 61. Die Konkursforderungen werden nach folgender Rang
ordnung, bei gleichem Range nach Verhältnis ihrer Beträge, berichtigt: 
--------

1) ~et aUf eine Offerte 1)in fid) eint' lJetfäu(lid)e W1Jot1)efe llad)roeifen läJJt unb mit 
bcr lS'otbetllng einer ~tobifion für bielen 9Cad)roeiSl fid), roenn aud) ftillfd)roeigenb, 
cinberf±anben erflärt, if± tlur 2a1)lung biefes 9JCäUedoI)nes ber1Jflid)tet, aud) roenn bie 
roeiteren Sfauf'ßber1)anblungen unb ber 2Tbfd)fujj o1)ne jebe jßeteiligung be!3 )ßermittler!3 
erfolgen. (O.B.(,\). a:elle 15. Dftober 1910.) ':Dem Wlaffer fann eine ~robifion aud) für 
ben i}all roidfam berf1Jrod)cn roerben, bajj ba,:; (,\)efd)äft oIJne feine W1itroidung, ja o1)ne 
bajj er übedJau1Jt eine stätigfeit aufgeroenbet l)at, öuftanbe (lefommen ift. (ffi.('\). 15. 9Co~ 
bember 1910, ~1).2tg. 1912, 9Cr. 1.) 

2) Wuf ('\)runb bie\e5~aragra1J1)en traf bas O.S3.('\). [elle im W1ai 1908 (~1).2tg. 
1908 9Cr. 27) folgenbe ~nt\d)eibung: ~in 211Jot1)efer ift für ben bon feinem (,\)e1)ilfen butd) 
unrid)tige Wnfertigung eines fd)roer leferlid)en ffieöe1Jtes berurfad)ten ®d)aben bann 
1)aft1Jfhd)tig, roenn er bei ber Wusroa1)1 bes (,\)e1)i!fen nidit bie im )ßerfe1)t üblid)e ®orgfalt 
beobad)tet 1)at (ij. )S. bnrd) 2lnftellung cine'ß aUi.llänbifd)en (,\)e1)ilfcn o1)ne bie bai)u er~ 
forbetlid)e @enc1)migung). 

':Die jßegreni\un(l ber öibilred)tlid)en S)aft1Jflidlt ber (,\)ejd)äfti.littf)aber für )ßer~ 
leI)en i1)tet 2lngefteTlten, roe1d)e § 831 bC>3 jß.('\).jß. getroffen 1)at, entf1Jtid)t im all~ 
gemeinen bet ffiegelung, roeld)e bie ftt a Ir e d) tl i d) e Sj alt ba dei! burd) bie (,\)e\e~gebun(l 
unb ffied)tf1Jted)ung erfa1)ten 1)a1. 011 biefet jßetlie1)un(l linb 3u llcrgleid)en § 151 (,\)elo.D. 
1mb § 367,5 ®tr.(,\).58. (\. Geite 19 unb 138). 

Böttger· Urban. Apothekengesetze. [,. Autl. 9 
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1. die für das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens oder dem 
Ableben des Gemeinschuldners rückständigen Forderungen an Lohn, 
Kostgeld oder anderen Dienstbezügen der Personen, welche sich 
dem Gemeinschuldner für dessen Haushalt, 'Virtschaftsbetrieb oder 
Erwerbsgeschäft zur Leistung von Diensten verdungen hatten; 

2. die Forderungen der Reichskasse, der Staatskassen und der Ge
meinden, sowie der Amts-, Kreis- und Provinzialverbände wegen 
öffentlicher Abgaben, welche im letzten Jahre vor der Eröffnung 
des Verfahrens fällig geworden sind, oder nach § 65 als fällig gelten; 
es macht hierbei keinen Unterschied, ob der Steuererheber die Ab
gabe bereits vorschußweise zur Kasse entrichtet hat; 

3. die Forderungen der Kirchen und Schulen, der öffentlichen Ver
bände und der öffentlichen, zur Annahme der Versicherung ver
pflichteten Feuerversicherungsanstalten wegen der nach Gesetz oder 
Verfassung zu entrichtenden Abgaben und Leistungen aUf; dem 
letzten Jahre vor der Eröffnung des Verfahrens; 

4. die Forderungen der Ärzte, ·Wundärzte, Tierärzte, Apo
theker, Hebammen und Krankenpfleger wegen Kur- und Pflege
kosten aus dem letzten Jahre vor der Eröffnung des Verf!ihrens 1 ) 

insoweit der Betrag der Forderungen den Betrag der taxmäßigen 
Gebührnisse nicht übersteigt; 

5. die Forderungen der Kinder, der Mündel und der Pflegebefohlenen 
des Gemeinschuldners in Ansehung ihres gesetzlich der Verwaltung 
desselben unterworfenen Vermögens; das Vonecht steht ihnen nicht 
zu, wenn die Forderung nicht binnen zwei J alu·en nach Beendigung 
der Vermögensverwaltung gerichtlich geltend gemacht und bis zur 
Eröffnung des Verfahrens verfolgt worden ist; 

6. alle übrigen Konkursforderungen. 
§ 239. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über 

deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen 
betrüglichen Bankerutts mit Zuchthaus bestraft, wenn sie in der 
Absicht, ihre Gläubiger zu benachteiligen: 

1. Vermögensstücke verheimlicht oder beiseite geschafft haben; 
2. Schulden oder Rechtsgeschäfte anerkannt oder aufgestellt haben, 

welche ganz oder teilweise erdichtet sind; 
3. Handelsbücher zu führen unterlassen haben, deren Führung 

ihnen gesetzlich oblag, oder 
4. ihre Handelsbücher vernichtet oder verheimlicht, oder so geführt 

oder verändert haben, daß dieselben keine übersicht des Vermägens
zustandes gewähren. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht 
unter drei Monaten ein. 

§ 240. Schuldner, welche ihre Zahlungen eingestellt haben, oder über 
deren Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden ist, werden wegen 
einfachen Bankerutts mit Gefängnis bestraft, wenn sie: 

1. durch Aufwand, Spiel oder Wette, oder durch Differenzhandel mit 
Waren oder Börsenpapieren übermäßige Summen verbraueht haben 
oder schuldig geworden sind; 

1) ':Dali es ber 0>emein)d)ulbnet )dbft iit, bcr lief) in Sl'm nnb \l.lflege beianb, ift nid)t 
l1otllJrl1big. '}):1?' j/Sorred)t ift mtef) bLUtlt begrül1bet, lt'enn bie st0ilen bnrd) bie Cl:rfranht11g 
einp0 Ö·amilienange1)iirigcn, ':Dienftbotcn Ufll1. cntitanbrn jinb, )ofnn Der (Ilc" 
meinjef)ulbner, of)ne bali cr gcfc~lief) l)icWl bcr1JiHcf)tct ifl, einen 21qt mit 1)('); I8cl)müI" 
lung beauftw3t bht1.J. 91qncien bi'30gi'11 1)1t. 
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2. in der Absicht, die Eröffnung des Konkursverfahrens hinauszuschieben, 
Waren oder Wertpapiere auf Kredit entnommen und diese Gegen
stände erheblich unter dem Werte in einer den Anforderungen einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft widersprechenden Weise veräußert oder 
sonst weggegeben haben; 

3. Ha ndels bücher zuführe n unterlassen haben, deren Führung 
ihnen gesetzlich oblag, oder dieselben verheimlicht, vernichtet oder 
so unordentlich geführt haben, daß sie keine übersicht ihres Ver
mögenszustandes gewähren, oder 

4. es gegen die Bestimmung des Handelsgesetzbuchs unterlassen haben, 
die Bilanz ihres Vermögens in der vorgeschriebenen Zeit zu 
ziehen. 

Neben der Gefängnisstrafe kann in den Fällen der Nr. 1, 2 auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 

Sind mildernde. Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu 
6000 Mark erkannt werden. 

Zivilprozeßordllullg. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.BI. S. 410). 

§ 811. Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen: 
7. bei ... Beamten, ... sowie Ärzten und Hebammen die zur 

Verwaltung des Dienstes oder Ausübung des Berufes erforderlichen 
Gegenstände, sowie anständige Kleidung; 

9. die zum Betriebe einer Apotheke unentbehrlichen Ge
räte, Gefäße und Waren l ). 

(;)j~ folgen nunmeqr bie bem @eoiete be~ ®trafred)g unb be~ gerid)t1id)en 
)Eerfaljten~ in ®traffad)en angeljörenben ffieid)<:lgeie~e: ba~ ®trafgeie~~ 
oud), bie ®traf.prooef30rbnung unb ba~ @erid)gbetfaHung<:lgefe~ für 
ba~ 'Ileutfd)e ffieid), fo\t1eit iljre jSeftimmungen ljier bon jSebeutung finb. 

Strafgesetzbuch f"ür das Deutsche Reich. 
Vom 15. Mai 1871 (RG.BI. 1876 S. 40). 

Strafen. 

§ 40. Gegenstände, welche durch ein vorsätzliches Verbrechen oder 
Vergehen hervorgebracht, oder welche zur Begehung eines vorsätzlichen 
Verbrechens oder Vergehens gebraucht oder bestimmt sind, können, 
sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer gehören, eingezogen werden 2). 
Die Einziehung ist im Urteile auszusprechen. 

Teilnahme. 

§ 47. Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinsehaftlich aus
führen, so wird jeder als Täter bestraft. 

§ 48. Als Anstifter wird bestraft, wer einen anderen zu der von 
demselben begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Ver
sprechen, durch Drohung, durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, 

1) 2tnbers jebod) beim Sfonfur5berfaqren. ;Die Sfonfur;3orbnnng jagt qier&u in 
§ 1 2tb\. 2: ,,;Die im § 811 IJh. 9 ber 2ibillJro&ej3orbnung borgejeI)cnen ~eld)ränfungen 
fommen im Sfo.nfursberfaI)ren nid)t 5m 2t1l\lJcnbun(\." 
. 2) ~ei "Ubertretungen" (allo cr. ~. 113erfauf nid)t freigegebener 2tr~neimittel 
bmd) ;Drogiften) ift bie CfinaieI)ung jomit nid)t 5u1äHig; in lold)en ~iil1en fann balJer 
and) nid)t auf 113ernid)tnn(\ etfannt tlJetbm (Stell. 7. ~(lJri{ 1898, Sf.ill.9!. II, @;. 2ß). 

9* 
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durch absichtliche Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtums oder 
durch andere Mittel vorsätzlich bestimmt hatl). 

Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
angestiftet hat. 

§ 49. Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Täter zur Begehung des 
Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe ge
leistet hat 2). 

Die Strafe des Gehilfen ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, 
welches auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich 
Hilfe geleistet hat, jedoch nach den über die Bestrafung des Versuches 
aufgestellten Grundsätzen zu ermäßigen. 

Vergehen wider die Sittlichkeit. 
§ 184. 3 ) Mit Gefängnis bis zu einern Jahre und mit Geldstrafe bis 

zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer 
3. Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt 

sind, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt 
oder solche Gegenstände dem Publikum ankündigt oder anpreist 4). 

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

Verbrechen und Vergehen wider das Leben. 
§ 219. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einer 

Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben oder getötet hat, gegen 
Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr beige
bracht hat 5 ). 

1) ~er 2rnfallf bem freien 1Eerfe1)r entöogcnct 9Iqneimittel in ~rogen< 
ljanblungen ~roecfs Ci:rftattung einet @)trafan~eige ift feinc 119!nftiftung" im @)innc bes § 48. 
(2.®. BanbSberg a.~. 21. mtober 1881, B.®. ®era 25. imäq 1889, B.® . .l)itjd)berg 
i. @)d)l. 1. imärö 1910, I,ßlj.3tg. 1910 IJh.32, .lf.®.9L VI, @). 552, B.®. 3roicfau 17. 9l1Jril 
1912, I,ßlj.3tg. 1912 il1r. 37.) .. 

2) ~eiljilfe ift jomH nur bei 1Z5erbred)en unb 1Z5ergeljen, nid)t aber bei Ubertretungen 
ftrafbar. 3uroiberljanblungen gegen mcbiilinal1Joliilcilid)e 1Eorjd)riften jinb faft ftet;:; 
llbertrctungcn. 

3) § 184 in ber ~aj[nng bes ®eje~es bom 25. Suni 1900 (Ilt®.~f. @). 301). 
4) .l)ierunter fallen aud) 1Eorbeugungsmittel gegen ®ejd)led)t~franfljeiten 

(B.®. I ~erlin 25. Suli 1904, B.® . .l)amburg 20. Suli 1904, I,ßlj.3tg. 1904 il1r. 62; ffi.@. 
19. Suni 1903, I,ßlj3tg. 1903 il1r.93, ffi.<Si. 10. imäq 1905, .lf.<Si2r. V, @). 555), joroie 
antifonöe1Jtionelle imittel unb 2r1J1Jarate (ffi.<Si. 14. Suni 1906, .lf.<Si.91 V, @).563, 
ffi.<Si 25. ~ebruar 1909, I,ßlj.3tg. 1909 9h. 18, 1lt.<Si 21. ~e3embet 1909, .lf.<Si.9L VI, @). 510 
unb öa1jrreid)e roeitere Urteile). 91ud) bie 1Eer[eub~tng einet ~ r o[ d) Ü te, in ber antUonöe1J< 
tioneHc imittef em1Jfoljrcn \vcrben, lebiglid) an 2rqte, 2r1Jot1)efer, ~rogiften unb .l)änbler 
mit d)irurgijd)en Snftrumentcn, roirb bom ffi.<Si. aIß eine nad) § 184, 3 itrafbare 9Infünbi< 
gung gegenüber bem l,ßublifurn ange[c1)en. (ffi.<Si. 13. Sanuar 1910, I,ßlj.3tg. 1910 9'r. 6, 
1R.<Si. 11. ~e3ember 1908, .lf.<Si.9L VI, @). 506.) l,ßoliileiberorbnnngen, roeld)e ben 
gleid)en <Siegenftanb betreffen, in i1)ren 2rnorbnungen aber über bie ~eftimmung in 
§ 184, 3 @)tr.<Si~. ljinausgeljen, [inb ungültig (.lf.(\). 12. ~eilember 1900, \,ßlj.3tg. 1900 
il1r. 102). 

5) ~ie roij[entlid)e 2rbgahe untallglid)et imittel öur 9lbtreibung ber Beibe<3< 
f rud) i unter 1Eor[1JiegeIung ber %auglid)feit ift ~etrug. Ci:in I,ßlenarbejd)lufl beoS ffi.@. 
IJOm 14. ~e3ember 1910 (1,ß1).3tg. 1911 il1r. 17) bejagt l)ierüber: "t:i'ine iBermögew30rjd)äbi< 
\1ung im @)inne bes ~etrug~1Jaragta1J'f)en ift audj bann aniluneljmen, \uemt icmanb 
glaubte, ein \vtrf[ames 9lbtreibungoSmittel i\1t faufen, aber ein llnroirf[ames erljaltcn fjat, 
cben[o ift in eincm [o(d)cn ti'al(c;sntulIlsemgllllg im @)innc bc\5 § 2ß3 anilunc'f)lIlCll." 
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§ 220. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren 
Wissen und Willen vorsätzlich abtreibt oder tötet, wird mit Zuchthaus 
nicht unter zwei Jahren bestraft. 

Ist durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht worden, 
so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche Zucht
hausstrafe ein. 

§ 222. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen ver
ursacht, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft 1 ). 

Wenn der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen 
setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes 2 ) besonders ver
pflichtet war, so kann die Strafe bis auf fünf Jahre Gefängnis erhöht 
werden. 

Körperverletzung. 

§ 229. Wer vorsätzlich einem anderen, um dessen Gesundheit zu be
schädigen, Gift oder andere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit zu 
zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung verursacht 
worden, so ist auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren und, wenn durch 
die Handlung der Tod verursacht worden, auf Zuchthaus nicht unter zehn 
Jahren oder auf lebenslängliches Zuchthaus zu erkennen. 

§. 230. Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines 
anderen verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu 900 Mark oder mit Ge
fängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 

War der Täter zu der Aufmerksamkeit, welche er aus den Augen 
setzte, vermöge seines Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders 
verpflichtet, so kann die Strafe auf drei Jahre Gefängnis erhöht 
werden 3). 

1) 'lla~ ®ttafgeje~budj be1)anbelt in § 222 bie faljrläHigc :tötung ullb in § 230 bie 
faljrläHige Sför1JertJetle~ung. ~eibe ~atagra1Jljen erljöljen bie ®trafen, wenn ber :täter 
öU ber Wufmerfjamfeit, wefdje er aufler ~{ugen je~te, tJermöge jeinei3 Wmtei3, ~erufes 
ober @ewerbei3 bejonberi3 ber1Jflidjtet war. (,fine Sför1JertJetle~ung (:tötung) fann ebenjo. 
ItJoljI burdj eine faljrläHige UnterIajfung, ali3 burdj eine faljrläHige stätigfeit tJerurjadjt 
werben. ~aljrIä\\igfeit ift nadj ber ~ubifatur beB ffi.@. WufleradjtlaHen ber \Jflidjt. 
gemäflen ®orgfalt bei )ßoraui3jeljbarfeit beB (,frfoIgei3. 'ller SfaujaIöujammenljang 3tDijdjen 
ber bie )ßerle~ung einer ~erufi3\Jflidjt entljaltenben &)anbIung unb bem eingetretenen 
redjh3wibrigen (,frfolge ift bann ali3 aUi3gejdjIoHen ilu etadjten, wenn feftftel)t, bafl ber 
le~tere audj oljne )ßorliegen ber erfteren eingetreten ieilt würbe (ffi.@. 20. 'lleilember 1886). 

(,fine )ßerurjadjung beB stobeB eineB WCenjdjen burdj ~aljrläHigfeit ift bagegclt an· 
genommen worben, wenn ein W1Jotljefer bei )ßerorbnung eine~ ftad ttJirfenben @iftei3 
in üb~rmäfligen, mit ben &)ödjftgaben bei3 Wrilnei(ludjei3 nid)t im (,finflang ftel)enben 
'llojen, bie befonbere (,frflärung bei3 Wrötes nidjt eingeljolt l)at (ffi.@. 27. lSe\Jt. 1888). 
~erner finb auf @runb bei3 § 222 einileIne )ßerurteilungen tJon W\Jotljefern erfolgt tDegen 
faljr!äHiger :tötung burdj WrilneitJerwedjfefung. Wudj bie 2lbgabe eine~ flatfwirfellbell 
~(rilneimitteg (efljlotöillf) oIJne äti\tlid)e~ ffieile\Jt faun, wenn bie Wnwenbung bei3 9JHtteJS 
ben stob ber betreffenben ~erjon önr ~o(ge gel)abt ljat, bie )ßerurteifung bei3 W\JoH)efet0 
wegen faljrlälfiger stötung ljerbeifüljtcu. (~.@. strier mtobet 1912, ~lj.Stg. 1912 SJIr. 88.) 

2) Unter bem ,,@eluerbe" ift nidjt ein geje~lidj umfdjriebener Sfrei<3 bon ~efug' 
niHen, jonbern jebe fortgeje~te auf (,frwetb getidjtete stätigfeit öU tJetfleljen. ~ei 'llrogiften 
liegt baljet audj bann bie ~(ufletadjtlaHung einet Wufmerfjamfeit, öU ber jie burdj iljr 
@ewetbe bejonber~ tJet\Jflidjtet jinb, bor, wenn jie einen iljnen geje~lid) nidjt geftatteten 
&)anbeI betreiben (ffi.@. 8. W1Jril 1895, Sf.@.W. I, 10. 113). ~n bem gleidjen Urteil \uirb 
au<3gel1Jtodjen, bafl bie ~eftimmung in § 222 böw. 230 Wbf. 2 audj aUf bie @el)ilfen 
bei3 @efdjäfti3inl)aberi3 Wnwenbung finbe!. 

3) )ßgl. l)ieröu bie ~uflnoten öU § 222. )ßetUtteilungen bon W\Jotljefern \tJegen 
faljrläHiaer Sför\Jerbetle~ung finb 1t(lmentlidj einige WCale wegen unerlaubter \11 b gab e 
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§ 231. In allen Fällen der Körperverletzung kann auf Verlangen des 
Verletzten neben der Strafe auf eine an denselben zu erlegende B u ß e bis 
zum Betrage von sechstausend Mark erkannt werden. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schädigungsanspruchs aus. 

Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamt
schuldner. 

§ 232. Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller durch Fahr
lässigkeit verursachter Körperverletzungen (§§ 223, 230) tritt nur auf An
trag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit übertretung einer Amts-, 
Berufs- oder Gewerbepflicht begangen worden istl). 

Betrug. 

§ 263. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechts
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen 
dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Ent
stellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder 
unterhält, wird wegen Betruges mit Gefängnis bestraft, neben welchem 
auf Geldstrafe bis zu 3000 Mark, sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte erkannt werden kann. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich auf die 
Geldstrafe erkannt werden. Der Versuch ist strafbar 2). 

bon l.lJC Oi V ~i um an l.lJCorV11iniften unb baburclj bebilt(\ter @elunb~eit~ldjäbigung ber< 
leIben erfolgt (u. a. ffi.@. 12. ~uli 1902, E. XXXV, ®. 332, ffi.@. 6. 0ult 1906, ~~.8tg. 
1906 ~r. 55, ffi.@. in. 9lvril1907, st.@.91. VI, ®.324). 2lber audj in anberen \1ällen, 
tuenn e~ fidj um an iidj öulällige 9lr&neiabgabe ~anbelt, ift fdjon fa~tfällige störver
bede~ung angenommen tuorben, ij.~. bei übermäjiig oft tuieber~olter 9lnfcrtigung 
einer oviumljaltigen 9lqnei, tto~bem bie 9lnfertigung bei3 ffieöevtei3 nadj ben jßor
fdjriften über bie 9lbgabe ftarftuitfenber 9lröneimittel ijuläHig tuat (ffi.@. 12. 0ult 1902, 
~lj.8tg. 1902 \Jet. 87). 'Ilie meiften jßeruttetlungen von 2lvotljefern tuegen faljtläffiger 
störverbetle~ung flnb, äljn!tel) tuie bie auf § 222 fiel) grünbenben Urteile, butdj einfael)e 
9lrilneibertueel)felungen veranlajit tuorben. \1rrner ergingen folgenbe Urteile: Q:in 9lvo
tljefer, ber 91 ftlj mafiä uter abgibt, oljne butel) fel)rift1td1e @ebrauel)i3antueilung barauf 
aufmerffam öU mael)en, baji bie(elben nut äujierliel) butel) Q:inatmen anöutuenben flnb, 
ljanbelt faljrlä\(ig, unb fann, tuenn butel) umiel)ttgen @ebrauel) ein ®djaben entfteljt, 
tuegen fa~r!ä\(iger störverver!e~ung beftraft tuerben (ffi.@. 24. 9lVril 1902, ~~.8tg. 1902 
%. 35). - 'Iler 9lVotljefer, ber ein 9lrijneimittel abgibt, oljne fiel) bei unbeutlidjer jßet
fel)reibtueife bei3 9lrötei3 genau öU bergetui\\ern, ob ei3 aum tuhmel) bai3 bon iljm betlangte 
l.lJCittel ift, fann für bie \1olgen, bie fidj aui3 ber 9lbgabe einei3 falfdjen l.lJCitteli3 ergeben, 
ftrafredjtlidj ijut )ßetanttuortung geöogen tuerben (\1ormalin ftatt \1urunfultn). (~.@. I 
~erlin, 3. 9lVrif 1908, ~lj.8tg. 1908 lJlr. 29). - \1a~rIäffige störverberle~ung Hegt bor, 
tuenn ein 9lvotljefer einem stranfen auf belfen (unriel)tige) ®d)ilberung bei3 ~eibeni3 ein 
l.lJCittel berabfolgt unb biefei3 eben infolge ber unridjtigen 9lngaben IdjäbHdj tuirft. (91.@. 
~rei3lau 22. ®evtember 1909, ~lj.8tg. 1909 ~r. 77.) 

1) \1a~tläffige störverberle~ungen, bie in 9lVotljefen begangen tuerben, (inb 
bemnad) von 9lmti3 tuq:ten ijU verfolgen. 

2) 9lli3 ~ e tru gift 5. m. bie abfidjmdje )ßertuenbung billiger ®utrogate ber 
berorbneten l.lJCittel ober teiltueife \1ortla(fung teurer ~e[tanbteile einer 91 r & nei be
[traft tuorben. (ffi.@. 30 ,;Jun.t 1905, ~lj.8tg. 1905 ~r. 53.) 

\1emcr fann audj in ber Uberfdjreitung ber 9lr&neltat;e unter Umftänben ein 
55etrug erblidt tuerben. .pieriiber äu~ert fief) ein Urteil bes ffi.@. bom 22. f§unuur 1909 
jolgenbermajien: "Q:in ~lvotljefenbeji~er fann burdj \1orbetung unb 9lnnaljme von bie 
9lr5neitat;e über(el)reitenben ~rrifen bann einen ~ettug begeljen, tuenn nadj feinem unb 
bei3 stäuferi3 lffitllen bie :rat;e bei ben ~eredjnungen ber 9lr3nei\Jreife 3ugrunbe gelegt 
tuerben foll, fona~ ber 9l~otljefer ver~fli~tet ift, na~ ber 9lr3neita!e bie 9lr3neien 3u 
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Urkundenfälschung. 

§ 267. Wer in rechtswidriger Absicht eine inländische oder ausländische 
öffentliche Ur k und e oder eine solche Privat urkunde, welche zum Beweise 
von Rechten oder Rechtsverhältnissen von Erheblichkeit ist!), verfälscht 
oder fälschlich anfertigt und von derselben zum Zwecke einer Täuschung 
Gebrauch macht, wird wegen Urkundenfälschung mit Gefängnis bestraft. 

§ 268. Eine Urkundenfälschung, welche in der Absicht be
gangen wird, sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu ver
schaffen oder einem anderen Schaden zuzufügen, wird bestraft 2), wenn 

I. die Urkunde eine Privaturkunde ist, mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark er
kannt werden kann; 

2. die Urkunde eine öffentliche ist, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, 
neben welchem auf Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu sechs
tausend Mark erkannt werden kann. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe ein, 
welche bei der Fälschung einer Privaturkunde nicht unter einer Woche, 
bei der Fälschung einer öffentlichen Urkunde nicht unter drei Monaten 
betragen soll. N eben der Gefängnisstrafe kann zugleich auf Geldstrafe bis 
zu dreitausend Mark erkannt werden. 

§ 274. Mit Gefängni~, neben welchem auf Geldstrafe bi", zu 3000 M. 
erkannt werden kann, wird bestraft, wer 

1. eine Urkunde, welche ihm entweder überhaupt nicht oder nicht 
ausschließlich gehört, in der Absicht, einern Anderen Nachteile zuzu
fügen, vernichtet, beschädigt oder unterdrückt. 

Verletzung fremder Geheimnisse. 
§ 300. Rechtsanwälte, Advokaten, Notare, Verteidiger in Strafsachen, 

Ärzte, Wundärzte, Hebammen, Apotheker, sowie die Gehilfen dieser Per-
---_._--

berecf)ncll, unb bn Sfäufet biei3 öU cnuarten betecf)tigt ift, ber 2"flJotljefer aber in bem 
9.3etuufitfcin, baji ber stäufer bie ~orberullg auf ihre ~erttagi.lmäfiigfeit niclJt lJrüfe ober 
nicf)t lJriifen fönne, biefe Umftänbe argliftig bellu~lt, um im Sjinblicf auf bie ®eWo(1enneit 
bc~ stäufer~ mittcfB feiner ~orbcrun(1~aufftellullg in bicfem ben 0trtum ölt erregen ober 
ßlt erhalten, er türl11e fiel) anf ben ffied)nungi3oni3fteHer iJerlaHen, biefer fotbete nur, tuas 
er bcrttag0mii13i\1 DU fotberu bcrccl)tigt fei, lliimlicf) bie ~reife liOcf) :ra).;e." Ci'ine ~er< 
mtcHullg auf ®nmb bieier WU01egung erfolgte butcf) 13.®. ®lo(lau 4. \JJlärö 1909 (1,)31). 
3tg. 1909 9Cr. 20). lYerner entfcf)ieb b00 ffi.C\l. untcr bellt 6. ilJlärö 1911 (~lj.3tg. 1911 
illr. 20): ::tie l3ieferung lltiubertuertiger ?lIr3neimittel unb )Berecl)nullg betfelben nnd) 
bem für bolltuertige aU0geluorfenen :1:ot:lJrcife ift a!':; )Betrug ftraf6ar. 

Illud) auf ben ~erfauf bon tuitfun(l0Iofen, icf)luinbeIljaften ® cf) ci llt mit te! n ift 
ber 5Bctrug0lJaragwlJI) mit Ci'rfo1g ongetuenbct luorben. (u. a. ffi.GIl. 11.l))(ai 1911, ~I). 
3tg. 1911 \Jh. 39). 

1) ::tie ~ragc, ob bl10 äqtlicf)e ffiq c lJ teine Urfunbe im ftrafrecf)tlid)cn Sinne 
ift, ift oom fficicf)>3gerid)t in fonftanter ~ra!iB oejaljt luorben. 2irötlicf)e ffieöelJte (inb oEl 
llrfunben, unb ötuar ali3 folcf)e ~ribaturfunben an3ujeljen, llJe1cf)e geeignet unb oeftimml 
finD, öum )Bell.1ei!c recf)1ßerljeblicf)er :ratjacf)en 3u bienen (m.®. 8. mlooer 1901, Sf.®.21. IV, 
S. 212, ferner ffiecl)tilJt. X, 5.563). :Bic l2!bfcf)rift cinc~ ffiCöClJtl'0, bie burcf) ben 
~enul'tf ,,(SolJia" unb bie llutcrfcf)rifl "gei,. :Br. X" e!fenncn rä13t, bafl C0 fein Crigiunl< 
reöelJt, fonbcrn öle 2Cbfcf)rift eine0 fo1cf)en ift, fann bogegen 010 betuci0ctI)e6lid)c lltful1bc 
nicf)t lutgejeljen lucrben. :Bic l2(nberung befl %lllteM be5 ~mlJfängcr0 auf ford)er 12((1< 
fcf)rift ift bol)cr feine llrfnllbcnfiiljcf)1ttlg (l3.®. '\'!übec[ 6. 0auuar 1911, ~lj.3tg. 1911 
~Ir. 52). 

2) Unter biefe betjd)iirfte 9.3eftiml1umg fänt Ö. 9.3. bie betrügerifcf)e ~(nberung äröt< 
licf)er S'fajfen<ffieilelJte burcf) einen 2"flJotljefer 3um 31lJecfe ber Ci'riliefung einci3 gröfleren 
®etuinne~ (E.®. WI.<®labbacf) Wlai 1910, ~lj.3tg. 1910 9h. 43). 
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sonen werden, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen 
kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes anvertraut sind, mit Geldstrafe 
bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraftl). 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. 

§ 324. Wer vorsätzlich Brunnen- oder Wasserbehälter, welche zum 
Gebrauche anderer dienen, oder Gegenstände, welche zum öffentlichen Ver
kaufe und Verbrauche bestimmt sind, vergiftet, oder denselben Stoffe 
beimischt, von denen ihm bekannt ist, daß sie die menschliche Gesundheit 
zu zerstören geeignet sind, ingleichen wer solche vergiftete oder mit gefähr
lichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich oder mit Verschweigung dieser 
Eigenschaft verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt, wird mit Zucht
haus bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines 
Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren 
oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

"übertretungen. 

§ 360. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird best,raft: 
7. wer unbefugt die Abbildung des Kaiserlichen Wappens oder 

von Wa p p e n eines Bundesfürsten oder von Landeswappen ge
braucht2); 

8. wer unbefugt ... TiteJ3), Würden oder Adelsprädikate annimmt; 

l) \Rut ba~ "unb efug te" Offenbaren bon \ßtibatgel)einmiHen ift ftrafbar. ~a~ 
6trafgeje~budj läßt aljo eine "befugte" Offenbarung ÖU, o1)ne bieje 5Sefugniill1Odj irgenb~ 
einer ffiidjtung einllujdjränfen: He fann mit1)in burd) eine anbere 5Seruf;3l3fHdjt gegeben 
jein (ffi.®. 16. WCai 1906). ~er 5Seji~ bon \ßribatge1)eimniHen im 6inne beil § 300 
be;3 6tr.®.5S. beredjtigt audj lIut ~ertoeigenmg ber WU!3jage alil ,ßeuge im ,ßibH~ unb 
6trafberfa1)ren. 

2) ~ie 5Senu~ung bOll \ß 1) an ta ji e Iv a 13 13 e n, \ß1)antajieablcm U\I11. ift geftattet, 
eoenjo bÜtfen ~rogiften nnb Sfaufleutc jidj ber gebräudjHdjen Wl3off)efenembleme be· 
bienen. ~emer ift bcn beutjdjen 'iYabrifanten öut 5Seöeidjnung bon )illaren ober auf Gfti~ 
fetten ®eoraudj unb Wbbilbung bc!3 ffieidj.<3ableril, jebodj o1)ne 5Senu~ltng ber 'iYorm eine;'l 
)illal3l3enjdjilbe;'l geftattet (Sfaijerl. ~. bom 16. Wlärö 1872 unb 5Sf. be;'l ffieid)ilfOltÖ"ler;'l 
bom 11. Wl3ril1872, ffi.®.5Sl. 6.90 unb 93). ~ie 'iYü1)rung beil ffioten Sfreuöeil ift ba· 
gegen burdj ein bejonbereil ®eje~ bom 22. WCär5 1902 berboten (j. 6eite 182). 

3) ~er WU;3brucf: ,,:t it e 1" beöeidjnet 1)ier eine butdj 1)ö1)ere ~erlei1)ung öU cr~ 
toerbenbe ffiangftellung, nidjt aber eine ltJiHenjdjaftlidje ober geltJerbHd)e :tätigfeit, 
audj ltJenn öU beren WU;3übltng eine amtHdje OuaHfifation, Wl3l3robation ober Sfon~ 
lIe\\ion erforberHdj ift. ~er "Wqttitel" ift in § 147 ber ®eltJ.O. bejonberil gefdjü~t, ber 
"Wl3ot1)efertitel" nidjt. ~er :titel "Sj of 0130 t 1) ef e r 11 ift bagegen an eine befonbere 
~erlei1)ung gebunben. S)ierülier f. 'iYußllote 1 auf 6eite 111. Über ben ~oftortitel 
erging lladjfte1)enbe 

Kgl. Verordnung, betr. die Führung der mit akademischen Graden verbundenen 
Titel. Vom 7. April 1897. 

§ 1. Preußische Staatsangehörige, welche einen akademischen Grad außerhalb 
des Deutschen Reichs erwerben, bedürfen zur Führung des damit verbundenen Titels 
der Genehmigung des Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten. 

§ 2. Für nichtpreußische Reichsangehörige und Ausländer, welche einen akade
mischen Grad außerhalb des Deutschen Reiches erwerben, gilt die Bestimmung des 
§ 1 mit der Maßgabe, daß es, sofern sie sich nur vorübergehend oder im amtlichen Auf
trage und in beiden Fällen nicht zu literarischen oder sonstigen Erwerbszwecken in 
Preußen aufhalten, genügt, wenn sie nach dem Recht ihres Heimatsstaats zur Führung 
des Titels befugt sind. 
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10. wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not, von der 
Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe aufgefordert, 
keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche 
eigene Gefahr genügen konnte 1 ) ; 

11. wer ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregt oder wer 
groben Unfug verübt. 

§ 363. Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines 
besseren Fortkommens oder des besseren Fortkommens eines anderen zu 
täuschen, . . . Dienst- oder Arbeitsbücher oder sonstige auf Grund be
sonderer Vorschriften auszustellende Zeugnisse, sowie Führungs- oder 
Fähigkeitszeugnisse falsch anfertigt oder verfälscht, oder wissent
lich von einer solchen falschen oder verHUschten Urkunde Gebrauch macht, 
wird mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft. 

§ 367. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der 

Handel mit denselben nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhält, ver
kauft oder sonst an Andere überläßt 2) ; 

4. wer ohne die vorgeschriebene Erlaubnis Schießpulver oder andere 
explodierende Stoffe oder Feuerwer ke zubereitet; 

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von Gift
waren, Schießpulver oder Feuerwerken, oder bei der Aufbewahrung, 
Beförderung, Verausgabung oder Verwendung von Sprengstoffen 

§ :3. Die Frage, ob die Voraussetzungen der §§ 2H Ab. 1 und 147 NI'. 3 der R.Gew.O. 
vom 21. Juni 1869/1. Juli 1883 zutreffen, wird durch die Bestimmungen der §§ 1 und 2 
nicht beriihrt. Ebenso bleiben die statuarischen und sonstigen Vorschriften iiber die 
Habilitation von Privatdozenten an den Landesuniversitäten unverändert in Geltung. 

§ 4. Die vorstehende Verordnung greift beziiglich aller akademischen Grade 
Platz, welche nach dem 15. April 1897 verliehen werden. Fiir akademische Grade, 
welche v 01' diesem Zeitpunkt verliehen sind, bewendet es bei den bisherigen Bestimmungen. 

~ic ffied)Elgültigfeit 'oielet )ßctor'onung beftätigte ein Utteil 'oes Sl'.CIl. Dom ~uni 1904 
(~t)·3tg. 1904 \Jh. 50). ~m ~lnld)luji an 'oieie )ßetot'onung tjaben lid) im 1lliege 'oet )ßet. 
cinbatung 'oie qauptläd)lid) in lSetrad)t fommen'oen lSun'oestegienmgen 'oatjin \.Jet· 
[tän'oigt, nut lold)e im ~(uslan'oe ertuorbenen :t>oftotlitel ~ur \}üqtung im ~nlan'oe ßlt· 
3ulaHen, 'oie nid)t bloji gleid)tuertig, fon'oern and) gleid)artig mit ben 1J0n 'oeutld)en Uni· 
berfitäten berlienenen :t>oftortiteln \inb. 

1) ~ier fommt aud) 'oie ~ilfeleiftung bei iBrän'oen in iBetrad)t. (finjJre1tf3ifd)c'3 
CIlefe~ bom 21. ~eßcmber 1904 ermäd)tigt 'oie ~olißeibenöt'ocn öum Cil:rlaHe bon \,ßoIiöei
beror'onungen über 'oie )8erjJflid)tung ßut ~ilfeleiftung bei 55ränben. :t>arauf~in finb in 
me nt eren jJreuf3ifd)en ffiegierung!3beöirfen un'o ~robinhert )ßerot'onungen ergangen, 
tveld)e 'oie ~i1feleiftnng bei ISrän'oen bötu. 'oie 55i1'oung bon ~flid)tfeuerinel)ren regeln. 
\!{ \J 0 t tj e f er )in'o 'oabei in 'oer ffiegcl bon 'oer ::teilnatjme an ben Übungcn 1tlt'o bon 
'oer ,\3öfd)\Jflid)t aus'orücf1id) befreit. 

2) :t>er § 367,3 'oes IStr.CIl.55. entl)ält eine IStrafbeftimmung 1\ur lSid)etung 'oer 
leiblid)en 1lliotjlfatjrt 'oes !Bolfe!3. Cil:r rid)tet lid) gan& angemein gegen ben unbefugten 
~(r3nei. un'o CIliftbedetjr au\ierl)alb her \!!\Jottjefen, betrifft 'oatjer lotuotjl :t>rogen. 
~än'olet, tueld)e bie füt .. lie majigebenbe !Berotbnung bom 22. mtober 1901 (I. lSeite 48) 
überlreten, tuie aud) \!!röte, sticräröte, Sl'ranfenanftalten, Sl'ranfenfaHen un'o )ßereinc, 
tucld)e unerlaubtertueije ~{r1\neien an ihre ~atienten baln. WHigliebet lelbf! abgebcn. 
1llield)e CIlifte nur mit \Joliöcilid)er (!:r1aubnis abgegeben tunben 'oürfen, beftimmt laut 
§ 34 CIletu.D. 'oie ,\3an'oesgeletgebung. ~n ~reu\ien gilt tjierüber 'oie CIliftjJo!iöei\.Jeror'onung 
bom 22. \}ebruClt 1906 (I. IScite 374). mne genaue :t>arlegung bel' gefamten \}olge. 
rungen, 'oie fid) aui3 § 367, 3 für ben \!{r3n~ibctfetjr aujiertjalb ber \!!\Jottjdcergeben, in'3· 
befonbcte bes :t>is\Jenjietted)tes 'oer \!!r~te, Sl'tanfenfaHen unb )ßereine ift in 
bem auf IScite 48 ettuä~nten $fommentar öur )ßeror'onung bom 22. Dftobcr 1901 bOll 
55öttget gegeben. 
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oder anderen explodierenden Stoffen, oder bei Ausübung der Be
fugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie 
der Arz neie n die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt!); 

5a. wer bci Versendung oder Beförderung von leicht entzündlichen 
oder ätzenden Gegenständen durch die Post die deshalb er
gangenen Verordnungen nicht befolgt; 

6. wer Waren, Materialien oder andere Vorräte, welche sich leicht 
von selbst entzünden oder leicht Feuer fangen, an Orten oder 
in Behältnissen aufbewahrt, wo ihre Entzündung gefährlich werden 
kann, oder wer Stoffe, die nicht ohne Gefahr einer Entzündung 
beieinander liegen können, ohne Absonderung aufbewahrt 2) ; 

1) 'tier § 367, 5 be;3 05tr.QUS. ift bie ftrafrecf)tlicf)e @runblngc, nacf) ber iBerftöjje bcr 
1!l\.JOtljefer gegell iljre ~etrieb;3borlcf)riften ftrafrecf)t!icf) gealjnbet werben (Sf.@. 8. e;c< 
(ltunr 1912, I.]3I).,8tg. 1912 9'1r. 16). Unter ber .pett[cf)aft be;3 früljerelljJte1!jjilcf)cll 05tr.@.~. 
l10m 14. ~{pril1851 tuurben bie belonbcren ~eruf;3jJflicf)tell ber 2ljJofqefer auf @rullb beB 
WCcbiDinalcbifts Dom 27. 05cptembcr 1725 unb ber rebibiertcn Wpotljeferorbnung Dom 
11. mtober 1801 im 'tIi;3öiplillarwege burcf) ürbnullgsftrafen rc[p. 2!lJ\Jrobntion0ent~ 
DicT)ungen aufrecf)t erI)aHcn. ~licrin ift bnrd) ba5 ffi.05tr.@.~. infofern eine 2!nbentng ei1t~ 
(letretcn, ag § 367, 5 nucf) bicfe be[onberen ~erufslJf!icf)ten ber ~.lpotljefer umfafll. Wenn 
baI)er ein Wpotljcfer biefelben bcrlc~t, 10 mujj nunmcI)r bie 05taat;3< reflJ. 2!mlsnnwa!i< 
fcf)aft angcgangcn \1Jcrbcn, wäljrcnb C0 nicf)t meljr öufäHig ift, bajj wegcn etwaiger iBerflÖfle 
gegen bicle iBorlcf)riften ürbnungsftrafen berljängt werben. 'l)iefe 2lltffaHung ift be< 
grünbet in öwei Urteilen bcs lJrcuflifcf)en ü.iB.@. bom 29. ,;sunt 1898 unb 26. üftobcr 
1903, rowie eincm lJreuflilcf)cn WCinAhI. bom 21. ,;sanuar 1902 (I. 05eite 237). Unter 
bcn "iBerorbnun(len über bie 2!usübung ber ~efugni0 öur ,8ubereitun\1 ober Ü"cilljaltung 
bon Wrnneien" \inb bie \1efamten, ben WlJotljefenbettieb re\1elnbcn reicf)s< ober lanbes· 
\1ele~licf)en iBorlcf)riften 5u berfteljen, [lJeöiell in I.]3reuflen nicf)t nur 1.]30liöeibcrorbnungen 
[onbern, wie bas Sf.@. am 24. 05elJtember 1900 (l.]3lj.,8tg. 1900 I)(r. 78) ent[cf)ieb, aud) 
WCinifterialerlaffe. 'tIaljer wurbe aucf) bie vreujji[cf)e 2!lJotljefenbetrieMorbnung ([. :teil XIV) 
bom Sf.@. unter bem 25. ,;suli 1901 (l.]3lj.3tg. 1901 I)(r. (2) al5 recf)tsgültige iBerorbnung 
im 05inne bes § 367, 5 05tr.@.~. erflärt. 

Über bie ftrafrecf)tlicf)e iBerantwortlid)feit be,:; 2!potljefenbe[i~cr0 bei 
3uwiberljanblungen leiner WngefteUten gegen § 367, 5 5tr.@.~. traf ba;:; Sf.@. unter bem 
23. e;ebruar 1893 (l.]3lj.,8tg. 1906 I)(r. 36) folgenbe e;eftftellungen: 

1. ~in WlJotljefer ift für bie bon feinem @eljilfen in leiner Wbwelcnljeit begnn(lenen 
Ubertretungen bes § 367, 5 05tr.@.~. unb bes § 148,8 ffi.@ew.ü. ftrafred)tlid) 
berantwortlicf). 

2. 05eine 05trafbarfeit ift jebocf) ausge[cf)loHen, wenn ber @eljllfe a10 6tellIJertreter 
im 05inne bes § 45 a. a. Ü. unb oljne iBorwiHen bes 2!lJotljcfers t)anbelt 0 b e r 
wenn ber WlJotljefer [owoljl bei ber Wuswaljl bes @eljilfen, ag bei ben bem[dben 
erteilten Wnweijungen alle!.l iljm WCöglicf)e getan ljnt, um für ben lYall [einer 
Wbwefenljeit einem WCiflgriff bes @eljilfen tJoqubeugen unb Übertretungen be,:;< 
jelben öU berljüten. 

'l)ie[e Q;nt[cf)eibung bewegt [icf) al[o auf ber gleicf)en @runblage wie § 151 ber 
@ew.ü. unb § 831 bes ~.@.~. I)(atürlicf) bleibt bie iBeranttoortlicf)feit ber 2!ngeftellten 
für iljre iBerfeljlungen baburcf) unberüljrt. Wucf) ein 2eljrling ift für feine iBer[eljen unter 
Umftänben [elbftänbi\1 qaftbar (2.@. I ~etlin 18. WCai 1897, Sf.@.21. H, 05. 1(8), ebenjo 
cin WlJotlje!ergeljiIfe (2.@ . .\töln 13. ,;sufi 1907, 1.]31).,8lg. 1907 I)(r. 75). e;erner erging 
folgenbes Urteil: "Wenn eine iBerurteilung eines WlJotljefer!.l wegen iBor[cf)rift(lwibrig< 
feiten in feiner Wvotljefe, bie bei ber ffiCbi[ioll feftgefteHt tuorben finb, ftattfinben [oll, [0 
mUfl iljm aucf) ein iB e rf cf) u lb e n nacf)gewiefen toerben. üljne eine [olcf)e e;eftftellung 
fann eine iBcrurteilung nicf)t eintreten. 2{ucf) müHen beftimmte e;eftftellungen ginficf)t< 
lid) ber )ßorfd)rift0ttJibtigfeiten getroffen werben. mngemeine mW3fügrungen reicf)en nicf)t 
aus". (Sf.@. 18. 05elJtember 1911 I.]3q.3tg. 1911 I)(r. 76.) 

2) Über ben iBerfeljr mit leicf)t ent~ünblicf)en e;lüHigfeiten, fog. WCineralölen, 
[inb in I.]3reujien belonbere 1.]30lioeiIJerorbnungen ergangen (f. 05eite 346). 



Strafprozeßordnung. Sachverständige. 139 

7. wer verfälschte oder verdorbene Getränke oder Eßwaren, 
insbesondere trichinenhaltiges Fleisch feilhält oder verkauft!). 

Strafprozeßordllullg. 
Vom 1. Februar 1877 (R.G.BI. S. 253). 

Sachverständige. 

§ 73. Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die 
Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch den Richter. Sind für gewisse 
Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen 
andere Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es 
erheischen 2). 

§ 75. Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung 
Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten 
Art öffentlich bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder 
das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, ö ff e n t
lieh zum Erwerbe ausübt, oder wenn er zur Ausübung derselben öffent
lich bestellt oder ermächtigt ist. 

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch derjenige verpflichtet, welcher 
sich zu derselben vor Gericht bereit erklärt hat. 

§ 77. Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines zur 
Erstattung des Gutachtens verpflichteten Sachverständigen wird dieser 
zum Ersatze der Kosten und zu einer Geldstrafe bis zu 300 Mark ver
urteilt. Im Falle wiederholten Ungehorsams kann noch einmal eine Geld
strafe bis zu 600 Mark erkannt werden ... 

§ 84. Der Sachverständige hat nach Maßgabe der Gebührenordnung 3 ) 

Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis, auf Erstattung der 
ihm verursachten Kosten und außerdem auf angemessene Vergütung für 
seine Mühewaltung 4). 

§ 91. Liegt der Verdacht einer Vergiftung vor, so ist die Unter
suchung der in der Leiche oder sonst gefundenen verdächtigen Stoffe durch 
einen Chemiker oder durch eine für solche Untersuchungen bestehende 
Fachbehörde vorzunehmen. Der Richter kann anordnen, daß diese Unter
suchung unter Mitwirkung oder Leitung eines Arztes stattzufinden habe. 

1) '1:lurd) ba!3 9,aI)rung'iimittel(\eje~ bollt 14. ill1ai 1879 (\. 6eite 188) i1t nad) 
ber neueren !Red)t\llred)ung ber § 367, 7 be'ii 6tr.GU8. nid)t aufler Sl'taft gele~t (D.B.@. 
SJambutg 28. ~an!lar 1903, I,ßq.Btg. 1903 9h. 13; Sl'.@. 1. ~ugu1t 1903, 1,ß1).Btg. 1903 
9h. 63). '1:lie \8efitmmung be'ii § 367, 7 erfotbett 1)injid)thd) be'ii \Jeil1)alteni3 in objeHiber 
SJiniid)t nid)t, bafl bem @egenftanbe eine ~ur :.täujd)ung geeignete \8e~eid)nung gegeben 
roorben ijt (!R.@. 11. \Jebtuar 1882). 

2) \Jiir d)emijd)e Unterjud)ungen jinb gegenroärtig in ber !Regel alllltobierte 
9Caljtungi3mitteId)emifet angeftellt, 10 bafl ber~llotljefet nut nod) jeIten in bie Ba(\e 
fommt, eine gerid)tlid)e Unterjud)ung aU'ii&ufii1)ren b3ro. ein barauf fuflenbc'ii ~ntereHe 
ab3ugeben. @leid)rooljl ift bet ~llot1)efer auf (\)tunb bet Mn iqm abgelegten 6taat§;. 
llrüfung öUt ~nfettigung einer d)emild)en ~naHlje befäljigt, unb bemnad) ber !Rid)ter 
a.~f (\)tunb be'ii § 73 in ber Bage, ieben ~llotqefer etJentuel1 ljietmit beauftragen aU 
fonnen. 

3) @ebüljrenorbnung für Beugen unb 6ad)bet1tänbige (j. 6eite 141). 
. 4) ~nter ben "oeturjad)ten Sl' 0 1t e n/J \inb jorooql bie Sl'olten bet etroa etfotbetlid)en 

!Relje, role aud) jold)e ~u§;lagen hU ber1te1)en, roeld)e bem 6ad)betftänbiflen butd) bie 
(l;r1tatiung be'ii ®utad)ten'ii obet butd) bie bemje1ben borangegangenen lad)betftänbigen 
Unterlud)ungen erroad)jen jinb. 
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Beschlagnahme und Durchsuchung 1). 

§ 94. Gegenstände, welche als Beweismittel für die Untersuchung von 
Bedeutung sein können oder der Einziehung unterliegen, sind in Ver
wahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen. 

Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und 
werden dieselben nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlag
nahme. 

§ 95. Wer einen Gegenstand der vorbezeichneten Art in seinem Ge
wahrsam hat, ist verpflichtet, denselben auf Erfordern vorzulegen und 
auszuliefern. 

Er kann im Falle der Weigerung durch die im § 69 bestimmten Z w an g s
mittel2) hierzu angehalten werden. Gegen Personen, welche zur Ver
weigerung des Zeugnisses berechtigt sind, finden diese Zwangsmittel keine 
Anwendung. 

§ 98 Abs. 1. Die Anordnung von Beschlagnahmen 3 ) steht 
dem Richter, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und den· 
jenigen Polizei- und Sicherheitsbeamt~n zu, welche als Hilfsbeamte dei 
Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben Folge zu leisten haben 4). 

§ 102. Bei demjenigen, welcher als Täter oder Teilnehmer einer straf
baren Handlung oder als Begünstigter oder Hehler verdächtig ist, kann 
eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume, sowie seiner 
Person und der ihm gehörigen Sachen, sowohl zum Zwecke seiner Ergreifung, 
als auch dann vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, daß die Durch
suchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde. 

§ 105 Abs. 1. Die Anordnung von Durchsuchungen steht dem 
Richter, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwaltschaft und den
jenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten zu, welche als Hilfsbeamte der 
Staatsanwaltschaft den Anordnungen derselben Folge zu leisten haben. 

§ 1l0. Eine Durchsicht der Papiere des von der Durchsuchung 
Betroffenen steht nur dem Richter zu. 

Andere Beamte sind zur Durchsicht der aufgefundenen Papiere nur 
dann befugt, wenn der Inhaber derselben die Durchsicht genehmigt. 
Anderenfalls haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie für geboten er
achten, in einem Umschlage, welcher in Gegenwart des Inhabers mit dem 
Amtssiegel zu verschließen ist, an den Richter abzuliefern. 

Dem Inhaber der Papiere oder dessen Vertreter ist die Beidrückung 
seines Siegels gestattet; auch ist er, falls demnächst die Entsiegelung oder 
Durchsicht der Papiere angeordnet wird, wenn dies möglich, aufzufordern, 
derselben beizuwohnen. 

Der Richter hat die zu einer strafbaren Handlung in Beziehung stehen
den Papiere der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 

1) ;Die ~Jeftimmungen ber 0tr. \.13.:0. über )Selef)lagna1jmc unb ;Duref)IUef)ung 
gelten auef) für bie iRetJifionen ber 2ljJot1jefen unb ;Drogen1janblungen. )Se
Ief)Iagna1jmen, ;Duref)[uef)ungen ber 1illo1jnung [otuie ber S,ßajJiere linb allo 1jierbei nur 
inner1)alb ber" bon ber ®tr. S,ß.:O gegebenen mren~en 5u1iif[ig. 

2) )Sei Uberlretungen .\jaf! biB jeef)!3 1illo cf) en. 
3) ;Der § 98 [prief)! nur bon ber ptoöcf[ualen )Sefef)Iagna1)me, be5ie1)t jief) aber 

nicf)t aUf S,ßrii tJ en tib mali re g el n, tueIef)e S,ßoliöeibcamte im 3nteref[e ber öffentlid)en 
:Orbnung bornel)men (iR.m. 16. 9(obember 1885, (1;. XIII, 0. 44). 

4) S)ier1)cr ge1)ören u. a. bie S'rriminalfommiHare, S,ßoliöeifommiHare, 2lmt!3bor
fte1jer, nief)t aber bie S,ßoliöeijefretiire ober -0ergeanten, 0cf)u~leute unb menbarmen, 
[eIbf! bann nief)t, tuenn jie mit bcr 1Bertre!ung ber S,ßoliöei bei ben )Sejicf)tigungen be
auftragt flnb. 
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Gerichtsverfassungsgesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.BI. S. 371). 

§ 33. Zu dem Amte eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste das 30. Lebens

jahr noch nicht vollendet haben; 
2. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den Wohnsitz 

in der Gemeinde noch nicht zwei volle Jahre haben . . . 
§ 35. Die Berufung zum Amte eines Schöffen dürfen ablehnen ... 
3. Ärzte; 
4. Apotheker, welche keine Gehilfen haben; 
5. Personen, welche das 65. Lebensjahr zur Zeit der Aufstellung der 

Urliste vollendet haben, oder dasselbe bis zum Ablaufe des Ge~ 
schäftsjahres vollenden würden ... 

§ 85 Abs. 2. Die Vorschriften der §§ 32-35 über die Berufung zum 
Schöffenamte finden auch auf das Geschworenenamt Anwendung. 

. '!lai3 CSJ e b ü lj tenltJ ef en beljanbe1n ebenfal(!3 brei CSJefe~e, bon benen ba!3 
erfie, bie CSJebüljrenorbnung für 8eugen unb @)acf)berfiänbige ein ffieicf)i3~ 
gefe~ ift, ttJäljrenb bie beiben anbeten CSJefe~e über bie CSJebüljren ber W1ebi~inal~ 
b ea mten unb bie ffieif efofien b er @)taat0beamten bern preuBifcf)en 2anbei3~ 
recf)t angeljören. 

Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige. 
In der Fassung der Bk. vom 20. Mai 1898 (R.G.BI. S. 689). 

§ 1. In den vor die ordentlichen Gerichte gehörigen Rechtssachen, 
auf welche die Zivilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung oder die Kon
kursordnung Anwendung findet, erhalten die Zeugen und Sachverständigen 
Gebühren nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

§ 2. Der Zeuge erhält eine Entschädigung für die erforderliche 
Zeitversäumnis im Betrage von 10 Pfg. bis zu einer Mark auf jede ange
fangene Stundel). 

Die Entschädigung ist unter Berücksichtigung des von dem Zeugen 
versäumten Erwerbes zu bemessen und für jeden Tag auf nicht mehr als 
zehn Stunden zu gewähren ... 

§ 3. Der Sachverständige erhält für seine Leistungen eine Ver
gütung nach Maßgabe der erforderlichen Zeitversäumnis im Betrage bis 
zu zwei Mark auf jede angefangene Stunde. 

Die Vergütung ist unter Berücksichtigung der Erwerbsverhältnisse des 
Sachverständigen zu bemessen und für jeden Tag auf nicht mehr als zehn 
Stunden zu gewähren. 

Außerdem sind dem Sachverständigen die auf die Vorbereitung des 
Gutachtens verwendeten Kosten, sowie die für eine Untersuchung ver
brauchten Stoffe und Werkzeuge zu vergüten 2). 

1) ~in nid)t unter I2tbj. 3 fallenber Beuge erljält nur bann ~ntjd)äbigung 
iür ~rt1.1 erb 5 v e r1 u ft, ttJenn er tatjäd)lid) ~rttJerb verjäurnt. :!lern ffiid)ter fteljt e'3 frei, 
einen bejonberen 91ad)ttJei'3 bafür ilU vedangen ober nid)t. 

2) ~ine ~rljöljung ber ~nt1d)äbigung übet ben feftgejetten Sjöd)ftbetmg (ba'3 
ift 10 Wlad l.JtO :rag für Beugen unb 20 Wlad ®ebüljren lJro :rag für 6ad)verftänbige) 
ift, aud) ttJenn gröBere ~eriäurnni5 nad)gcltJiden 11.1irb, nid)t ftattljaft 2{ \J 0 tlje fern, 
ttJdd)e oljne ®eljilfen arbeiten, unb lid) bai)et bei ~or1abung a15 Beuge obcr 6ad)oer. 
ftänbiger einen ~ertreter engagieren müHen, 1ft 'oie ~rftattung ber 2{Ui31agen für bielcn 
\)on ben (Sleridjten bCi31)alb früljer n id) t lI1t\1cbifligt morOel!. ~1l 'oiejem 6inne ljaben 
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§ 4. Bei schwierigen Untersuchungen und Sachprüfungen ist dem 
Sachverständigen auf Verlangen für die aufgetragene Leistung eine Ver
gütung nach dem üblichen Preise derselben und für die außerdem statt
findende Teilnahme an Terminen die im § 3 bestimmte Vergütung zu ge
währen. 

§ 5. Als versäumt gilt für den Zeugen oder Sachverständigen auch 
die Zeit, während welcher er seine gewöhnliche Beschäftigung nicht wieder 
aufnehmen kann. 

§ 6. Mußte der Zeuge oder Sachverständige außerhalb seines 
A ufen thaI tsortes einen Weg bis zur Entfernung von mehr als 2 Kilo
meter zurücklegen, so ist ihm außer den nach §§ 2-5 zu bestimmenden 
Beträgen eine Entschädigung für die Reise und für den durch die Ab
wesenheit von dem Aufenthaltsorte verursachten Aufwand nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen zu gewähren. 

§ 7. Soweit nach den persönlichen Verhältnissen des Zeugen oder 
Sachverständigen oder nach äußeren Umständen die Benutzung von 
Transportmitteln für angemessen zu erachten ist, sind als Reiseent
schädigung die nach billigem Ermessen in dem einzelnen Falle erforderlichen 
Kosten zu gewähren. In anderen Fällen beträgt die Reiseentschädigung 
für jedes angefangene Kilometer des Hinweges und des Rückweges 5 Pfg. 

§ 8. Die Entschädigung für den durch Abwesenheit von dem 
Aufenthaltsorte verursachten Aufwand ist nach den persönlichen 
Verhältnissen des Zeugen oder Sachverständigen zu bemessen, soll jedoch 
den Betrag von 5 Mark für jeden Tag, an welchem der Zeuge oder Sach
verständige abwesend gewesen ist, und von 3 Mark für jedes außerhalb 
genommene Nachtquartier nicht überschreiten. 

§ 9. Mußte der Zeuge oder Sachverständige innerhalb seines 
Aufenthaltsortes einen Weg bis zu einer Entfernung von mehr als 
zwei Kilometer zurücklegen, so ist ihm für den ganzen zurückgelegten Weg 
eine Reiseentschädigung nach den Vorschriften des § 7 zu gewähren. 

§ 10. Konnte der Zeuge oder Sachverständige den erforderlichen Weg 
ohne Benutzung von Transportmitteln nicht zurücklegen, so sind 
die nach billigem Ermessen erforderlichen Kosten auch außer den in den 
§§ 6, 9 bestimmten Fällen zu gewähren. 

§ 11. Abgaben für die erforderliche Benutzung eines Weges sind 
in jedem Falle zu erstatten. 

§ 12. Bedarf der Zeuge wegen jugendlichen Alters oder wegen Ge
brechen eines Begleiters, so sind die bestimmten Entschädigungen für 
beide zu gewähren. 

§ 13. Soweit für gewisse Arten von Sachverständigen besondere 
Ta xvorschriften bestehen, welche an dem Orte des Gerichts, vor welches 
die Ladung erfolgt, und an dem Aufenthaltsorte des Sachverständigen 

ent[djieben: ,o.B.@. ®tetiin 14. :tleöember 1897 unb ,\3.@ . .\"lilbe0I)eim 23. Wlärö 1901. 
9Ceuerbing!3 ergingen aber 'f)ierüber foIgenbe ben 21pot'f)efem günfti[Je (:fnt[djeibungen: 
"l8eritetetfoften fönnen oon 21pot'f)efem, 'oie ag Beuge ober ®adjoerftänbiger geIaben 
finb, bann liquibiert merben, menn ber 21pot'f)efer ben l8etireter nidjt freittJiHig 
angenommen 'f)at, um eine i'f)m burdj feine 21bttJefen'f)eit bto'f)enbe (:frttJerb~einbulie 
aböuttJenben, fonbern ttJenn er bnrdj 'öie l80rfdjrift bes öffentlidjen lRedjts öur 21n
na'f)me einei3 l8ertreters geöttJungen ift, b. T)., ttJenn er feinen @e'f)ilfen 'f)äft". (,o.B.@ . 
.\;lamm 14. ,;Juni 1910, 1,jS'f).,8tg. 1910 inr. 59.) @anö ä'f)nlidj entjdjieb .I:.@. @Iogau 28. Wlöq 
1912 (1,jS'f).,3tg. 1912 Wr. 30). 
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gelten, kommen lediglich diese Vorschriften in Anwendung l ). Gelten solche 
Taxvorschriften nur an einem dieser Orte, oder gelten an demselben 
verschiedene Taxvorschriften, so kann der Sachverständige die Anwen
dung der ihm günstigeren Bestimmungen verlangen . . . 

§ 15. Ist ein Sachverständiger für die Erstattung von Gutachten 
im allgemeinen beeidigt, so können die Gebühren für die bei bestimmten 
Gerichten vorkommenden Geschäfte durch übereinkommen bestimmt 
werden 2). 

§ 16. Die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen werden 
nur auf Verlangen derselben gewährt. Der Anspruch erlischt, wenn 
das Verlangen binnen drei Monaten nach Beendigung der Zuziehung 
oder Abgabe des Gutachtens bei dem zuständigen Gerichte nicht ange
bracht wird. 

§ 17. Die einem Zeugen oder Sachverständigen zu gewährenden 
Beträge werden durch das Gericht oder den Richter, vor welchem die 
Verhandlung stattfindet, festgesetzt. 

Sofern die Beträge aus der Staatskasse gezahlt und dieser nicht . er
stattet sind, kann die Festsetzung von dem Gerichte oder dem Richter, 
durch welche sie erfolgt ist, sowie von dem Gerichte der höheren Instanz 
von Amts wegen berichtigt werden. Gegen die Festsetzung findet Beschwerde 
nach Maßgabe des § 567 Abs. 2 und der §§ 568-575 der Zivilprozeßord
nung sowie des § 4 Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes, in Strafsachen nach 
Maßgabe der §§ 346-352 der Strafprozeßordnung statt3). 

Gesetz, betr. die Gebühren der MedizinalbeamtelI. 
Vom 14. Juli 1909 (Pr.G.S. S. 625). 

§ 1. Die Kreisärzte erhalten für amtliche Verrichtungen, deren 
Kosten der Staatskasse zur Last fallen, soweit dieses Gesetz in den §§ 3 
und 5 nicht ein anderes bestimmt, außer ihren etatsmäßigen Bezügen 
keine weitere Vergütung aus der Staatskasse 4 ). 

1) ,8ur Wuflfü!)rung befl § 15 !)at ber j.Jreuj3ifdje 0uftiöminifter unter bem 5. i);ebtltat 
1900 eine allgemeine iBerfügung über bie Wui3tua!)1 unb iBereibigung bon 6adj
berftänbigen erlaHen. Q;fl !)eij3t barin: 

§ 1. Die Auswahl der als Sachverständige für gerichtliche Angelegenheiten im 
allgemeinen zu beeidigenden Personen geschieht durch den Landgerichtspräsidenten. 

§ 2. Die Auswahl erfolgt von Amts wegen ohne Rücksicht auf etwaige Anträge. 
§ 7. Bei jedem Gerichte wird ein nach den einzelnen Angelegenheiten geordnetes 

Verzeichnis der im allgemeinen beeidigten Sachverständigen geführt. 
2) i);ür (I!) e m He r befte!)t eine bejonbere :ta!;borfdjrift, lneldje gemäa § 13 ber ,8eu

gengebü!)renorbnung allein ilur %{ntuenbung fommen barf. :1::ieje :tapwrfdjrift ift baß 
@eje~, betr. bie @ebü!)ren ber WCebiöinalbeamten, bOrn 14. 0uli 1909 (j. oben), tueldjeß 
audj für nidjt beamtete 6adjberftänbige 9Inroenbung finbet. (Sf.@. 10. 0uli 1911, 1,ß!).,81g. 
1912 91r. 23.) 

3) ~ie ~efdjtuerben finb an feine i);rift gebunben; fie ridjten fidj gegen ben Wnja~ 
unb bie Sjö!)e ber @ebü!)ten unb ge!)en, fallfl bic (l;eftfe~ung bOrn WmElgeridjt erfolgt ifl, 
an bie Eanbgeridjtc, fallfl bie i);cftfe~ung bon ben Eanbgeridjten erfOlgt ift, an bie. :Ober
lanbeßgerid)te. Unter iBerlangen (§ 16) lnirb nur bie einfadje Q;rflärung berftanben, boa 
man @ebü!)ren !)aben tuolle. 

4) ,8u ben amtlidjcn iBerridjtungcn, für tueldje bie WCebiöinalbcamten feine 
@ebü!)rcn bcanfprudjen fönnen, ge!)öten iJ. ~. bie ~eglaubigungen ber 6erlJieröeug
nijfe bel: 1ll1:JOtqefcdc1)tlingc unb -@cqiifcn einfcl)licfilicl) ber .\t'.anbibaten ber ':ßqarmacrie 
unb ber fonbittonierenben approbierten Wpot!)efer, bie W1ufterungen unb gelegentlidjen 
~efidjtigungen ber WlJot!)efen fOlnie bie !)ierbei borilunc!)menben I,ßrürungcn ber WlJot!)efer
[c1)rlinge. 
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2. Bei anderen amtlichen Verrichtungen erhalten die Kreis
ärzte Gebühren, und zwar 

1. wenn es sich um ortspolizeiliche Aufgaben handelt, deren Erfüllung 
den Gemeinden gesetzlich obliegt, von den letzteren 1), 

2. in allen übrigen Fällen von den Beteiligten, in deren Interesse die 
Verrichtungen erfolgen 2). 

§ 3. Für die Tätigkeit als gerichtliche Sachverständige (Ge
richtsärzte) steht den Kreisärzten ein Anspruch auf Gebühren zu. 

§ 5. Die Kreisärzte erhalten aus der Staatskasse, in den Fällen des 
§ 2 von den Beteiligten, Tagegelder und Reisekosten nach Maßgabe 
der für Staatsbeamte geltenden allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 3 ). 

Die Tagegelder und Reisekosten in gerichtlichen Angelegenheiten 
(§ 3) werden durch Königliche Verordnung festgesetzt 4). 

Werden die in dem § 2 bezeichneten Verrichtungen an dem W ohn
ort oder in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometern von dem
selben vorgenommen, so haben die ](reisärzte Anspruch auf Ersatz der 
verauslagten Fuhrkosten. 

§ 7. In den Fällen der §§ 2 und 3 werden Tagegelder nur insoweit 
bezahlt, als sie die Gebühren für die auf der Reise vorgenommenen am.t
lichen Verrichtungen übersteigen. 

§ 8. Für die Gebühren ist der dem Gesetze beigefügte Tarif maß
gebend. 

Der Minister der Medizinalangelegenheiten kann im Einvernehmen 
mit den sonst beteiligten Ministern Änderungen des Tarifs vornehmen. 
Diese Änderungen sind durch die Gesetzsammlung bekanntzumachen. 

Der abgeänderte Tarif ist dem Landtage, wenn er versammelt ist, 
sofort, andernfalls bei seinem nächsten Zusammentreten vorzulegen. Die 
Änderungen sind außer Kraft zn setzen, soweit der Landtag seine Zu
stimmung versagt. 

§ 9. Werden in den Fällen, in welchen der Tarif einen Mindest- und 
Höchstsatz vorsieht, Bedenken gegen die Angemessenheit des ge-

1) Eu ben ort5tloli5eilid)en gebül)tcntlflidjtigcn ®eld)äften gef)ören u. a. 
bie ffiebifionen bon w(inerallllllHerfabrifen, ~rogen~, tyatben-, ®tft~ unb Wröneimittel
f)anblungen. 

2) Eu ben im ~ntereiie bon I,ßribattlerlonen aU5gefüf)rten amtlid)en 
~etrid)tungen ift 5. Q). bie WU5ftellung bon EulaHung55cugniHm iJum Wtlotf)efer
beruf, lotuie bon Q)cfäbigungsöeugnificn ßUllt Sjanbcl mit ®iften öU red)nen. 

3) ®ele~, betr. bie ffieifefoften ber IStaaElbeallttcn bOllt 26. ~u!i 1910 (I. IScite 147). 
4) 9htf ®runb biefer Q)eftimmung erging bic folgcnbe 

Kgl.V., betr. die Tagegelder und Reisekosten der Medizinalbeamten in gericht
lichen Angelegenheiten. Vom 14. Jnli 1909 (Pr.G.S. S 635). 

§ 1. Die Kreisärzte erhalten bei Reisen in gerichtlichen Angelegenheiten. un
beschadet der Bestimmungen des § 6 des oben genannten Gesetzes, 

1. an Tagegeldern 9 Mark; 
2. an Reisekosten : 

a .. bei Reisen, die auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht werden 
können, für das Kilometer 9 Pfennig, und für jeden Zu- und Abgang 3 Mark; 

b. bei Reisen, die nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder Dampfschiffen 
zurückgelegt werden können, für das Kilometer 50 Pfennig. 

Eine Ermäßigung der Tagegelder bei eintägigen und bei solchen zweitägiger 
Dienstreisen, die innerhalb 24 Stunden begonnen und vollendet werden, tritt nicht 
ein. Im übrigen finden jedoch die für die Staatsbeamten geltenden allgemeinen Be· 
stimmungen iiber die Gewährung von Tagegeldern und Reisekosten Anwendung. 
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forderten Betrags erhoben, so entscheidet, soweit nicht für gewisse 
Verrichtungen ein anderes bestimmt ist, der Regierungspräsident, inner
halb des seiner Zuständigkeit unterstellten Bezirkes der Polizeipräsident 
von Berlin, endgültig. 

§ 10. Als Kreisärzte im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die Kreis
assistenzärzte. 

§ 13. Wird zu einer gerichtlichen oder medizinalpolizeilichen Fest
stellung ein Chemiker zugezogen, so erhält er für seine Arbeit, einschließ
lich des Berichts, Gebühren. 

Hinsichtlich des Tarifs für die Gebühren gelten die Vorschriften der 
§§ 8 und 9. 

Etwaige Auslagen für Benutzung eines besonderen Lokals sind dem 
Chemiker neben der Gebühr zu vergüten. 

§ 14. Für die Besichtigung einer Apotheke an seinem Wohn
ort oder in einer Entfernung von weniger als zwei Kilometern erhält der 
medizinische Kommissar sechs Mark Entschädigung 1). 

Der pharmazeutische Kommissar erhält Tagegelder und Reise
kosten nach den den Kreisärzten zustehenden Sätzen, außerdem 1,50 Mark 
für jede Apothekenbesichtigung als Ersatz für verbrauchte Reagentien 2 ). 

1) :;Diele )Beftimmung finbet auf i e ben mit ber 2t1Jotf)efenrebilion beauftragten 
Sf 0 m m i ff ariu5, 0110 auef) auf ben ffiegierung5.lffiebibinalrat, menn er an f ci ne m 
iill 0 f) not t e eine ffiebijion \Jornimmt, ~(nttJenbung (lffiinA8erf. bOm 20. ,;suli 1872). 
:;Demjelben SfommiHariu5 finb bagegen für l8ifitationen au 5ttJärtiger 2t1J 0 tf) e fe n 
reglement5mäflige ffieilefoften unb :ragegelber ~ugebi1ligt. .\)inlief)t1ief) ber .\)öf)e ber 
reglement5mäfligen ffieileforten unb :ragegelber gilt iett aU(lIef)lieflhef) bai3 CIlefet bom 
26. 0uli 1910 (I. ®eite 147). 

:;Die naef) § 14 obigen CIlefete5 bem mebibini[ef)en SfommiHar für bie an feinem 
iillof)norte borgenommenen 2t1Jotf)efenbilitationen buftel)enbe CIlebüI)r bon 6 Iffiatf er
f)äH auef) ber Sfreii3arbt, menn er bie ffiebilion al5 ®tellbertreter beB ffiegierung§.lffiebWnal. 
rat§ bornimmt. 9Cimmt er bagegen in [einer Grigenfef)aft aEl Sfreii3arbt an ber )Befief). 
tigung teil, fo befommt er bafür ebenfomenig eine Grntfef)äbigung ttJie bei fonftigen bon 
if)m borgenommencn \l3elief)tigungen unb Iffiulterungen bon 2t1Jotf)efen (lffiinAEerf. bom 
28. Iffiärb 1873). 

2) :;Der 1Jf)armaßeutifef)e Sfommi[[ariUi3 erf)ält bei ffiebilion au!3ttJärtiger 
2t 1J 0 t f) cf e n ffieifeforten unb :ragege1ber mie ber Sfrei!3at3t, auef) menn er im ®taat5· 
bienft aEl 1Jf)atmabeutifef)er 2tf[ef[ot angeftellt ift (lffiin .• l8erf. bom 22. [)ftober 1873). 
Hber bie .\)öf)e ber CIlebüf)ren lief)e bie· 2tnmerfung auf ®eite 148. 

"l8on einer )Beftimmung übet bie 0:ntfef)äbigung be!3 1Jf)armaöeuti[ef)en Sfommif[ar!3 
bei 2t1Jotf)efenoelief)tigUl}gen an lei n e m )ffio f)nort ift abge[ef)en, inbem e!3 [ief) em1Jfief)lt, 
e!3 bei ber bi!3f)erigen Ubung, monaef) biere 0:ntlef)äbigung im )liege ber l8ereinbarun(l 
feftgelett mirb, auef) in 8ufunft bU belaHen." (2tmtl. )Begtünbung.) ®eit bem 1. 9X1Jtil 
1912 mirb ben )Bebollmäef)tigten neben ben ffieilefoften angemein ein e be [0 n b e r e 
0:nt[ef)äbigung tür if)re lffiüf)ettJaftung ullb bie bem eigenen CIlefef)äft!3betrieb entbogene 
:rätigfeit gettJäDrt llnb nmar in ,~)i;f)e bon 10 ~J1. für jebr ~He[id)tiguug. .\)ierilber erging 
folgenber 0:rlali: 

Min.-Erl., betr. die KOllten dEr amtlichen Apothekenbesichtigungen durch die 
pharmazeutischen Bevollmächtigten. Vom 22. Mai 1912. 

Bei dem Titel 21 des Kapitels 07 a des Etats der Medizinalverwaltung meines 
Ministeriums sind Mittel bereitgestellt worden, um den pharmazeutischen Bevollmäch
tigten vom 1. April d. J. ab neben den Reisekosten noch eine besondere Entschädigung 
für ihre Mühewaltung in der Weise zu gewähren, daß sie für jede Resichtigung 10 (zehn) M. 
erhalten. Ausgenommen sind, wie ersichtlich, die Besichtigungen am Wohnorte und in 
den Vororten bis zu 2 km Entfernung, für welche den pharmazeutischen Bevollmächtig
ten in verschiedenen Großstädten als einzige Bezüge für ihre Tätigkeit nach besonderem 
Lbereinkommen ausnahmsweise schon jetzt Entschädigungen gezahlt werden. Es steht 

Böttger- Urban, Apothekengesetze. "~. Aufi. 10 
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Anlage I. 
Tarif für die Gebühren der Kreisärzte. 

Allgemeine Bestimmungen. 

1. Den Kreisärzten stehen für gerichts ärztliche Verrichtungen (§ 3 
des Gesetzes) Gebühren nach Maßgabe der Bestimmungen unter A, für 
die übrigen amtlichen Verrichtungen (§ 2 a. a. 0.) nach Maßgabe der Be
stimmungen unter B des nachstehenden Tarifs zu. 

2. Die Höhe der Gebühr ist, sofern der Tarif einen Mindest- und Höchst
betrag vorsieht, innerhalb der festgesetzten Grenzen nach den besonderen 
Umständen des einzelnen Falles, insbesondere nach der Beschaffenheit 
und Schwierigkeit der Leistung, sowie dem Zeitaufwande zu berechnen. 
Bei ausnahmsweise schwierigen und umfangreichen Verrichtungen darf 
die Höchstgebühr mit Zustimmung des Regierungspräsidenten (Polizei
präsidenten in Berlin) überschritten werden. 

Wird mehr als der Mindestsatz einer Gebühr beansprucht, so ist dies 
in der Gebührenberechnung unter Angabe der besonderen Umstände des 
einzelnen Falles näher zu begründen. 

3. Verrichtungen, für welche der Tarif Gebührensätze nicht aus
wirft, sind nach Maßgabe der Sätze, die für ähnliche Leistungen in dem 
Tarife gewährt werden, zu vergüten. 

B. Gebühren für sonstige amtliche Verrichtungen (§ 2 a. a. 0.). 
7. Besichtigung einer Mineralwasserfabrik, Drogenhand

lung, Farbenhandlung, Gifthandlung, Arzneimittelhandlung 
8. Zulassungszeugnis zur Erlernung der Apothekerkunst 
9. Prüfungszeugnis behufs Verwaltung einer Kranken

hausapotheke für Mitglieder von Krankenpflegegenossen-
schaften ................... . 

3-10 Mark. 
6 " 1) 

6 Mark. 
Der mitprüfende pharmazeutische Kommissar erhält, die gleiche 

Gebühr. 
Anlage II. 

Tarif für die Gebühren der Chemiker für gerichtliche und 
medizinalpolizeiliche Verrich tungen. 

Allgemeine Bestimmungen. 
1. Chemiker, welche zu einer gerichtlichen oder medizinalpolizei

lichen Feststellung zugezogen werden, erhalten Gebühren nach Maßgabe 
des nachstehenden Tarifs. 

2. Bezüglich der Höhe und Festsetzung der Gebühren .sowie der Ver
richtungen, für welche der Tarif Gebührensätze nicht auswirft, gelten die 
Vorschriften der Nummern 2 und 3 der allgemeinen Bestimmungen des 
Tarifs für die Gebühren der Kreisärzte. 

3. Chemiker erhalten bei der Zuziehung zu gerichtlichen oder medizinal
polizeilichen Verrichtungen in einer Entfernung von mehr als 2 Kilometern 
vom Wohnorte Tagegelder und Reisekosten nach Maßgabe der für die 

jedoch nichts im Wege, bei einer Erneuerung des übereinkommens auch diese Entschädi
gungen, deren Höhe jetzt verschieden ist, allgemein auf 10 M. für jede Besichtigung 
zu vereinbaren. 

1) ~urd) biefe gefe~Iid)e jSeftimmung ift bie ben gleid)en @egenftanb betreffenbe 
Wnotbnung in § 17 ber ffievibierten WjJotljeferorbnung vom 11. Dftober 1801, \!Jonarlj 
bie fragIid)e @ebüljr "nid)t meljr a15 1 staler" betragen foIIte, aufgeljoben. 
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Kreisärzte geltenden Bestimmungen (§ 5 Abs. 1 und 3, §§ 6 und 7 Satz 1 
des Gesetzes). 

Bei Verrichtungen der bezeichneten Art am Wohnort oder in einer 
Entfernung von weniger als 2 Kilometern haben sie Anspruch auf Ersatz 
der verauslagten Fuhrkosten. 

Tarif. 
Gebühren für die gerichtlichen und medizinalpolizeilichen Verrichtungen 

der Chemiker. 

2. Erteilung einer schriftlichen Auskunft ohne nähere 
gutachtliche Ausführung. . . . . . . . . . 3 Mark. 

3. Erteilung einer schriftlichen Auskunft mit näherer 
gutachtlicher Ausführung . . . . . . . . . 5 

4. Schriftliches, ausführliches, wissenschaftlich begrün-
detes Gutachten ohne technische Untersuchungen 10-30 

5. Chemische, physikalische, mikroskopische, photochemische, bio
logische und bakteriologische Untersuchungen von 

a. Nahrungs- und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegen
ständen einschließlich Wasser und Luft, für jede 
Probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50 Mark, 

b. Geheimmitteln, Mitteln zur Beseitigung der Leibes
frucht, Arzneistoffen und Arzneizubereitungen, für 
jede Probe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-75 1)" 

c. Blut, Samenflecken, menschlichen und tierischen 
Haaren, Geweben und Gespinsten, Bekleidungs
stücken, Waffen und Werkzeugen, Münzen, Me
daillen, Banknoten, Schriftfälschungen, für jede 
Probe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-75 

d. Leichenteilen, Darm- und Mageninhalt, Speisen und 
Getränken, Bekleidungsstücken, Erde sowie anderen 
Gegenständen, auf Gifte oder starkwirkende Stoffe 
und zwar für jedes Objekt, welches dem gegebenen 
Auftrage gemäß von anderen getrennt untersucht 
werden muß, oder, sofern die Untersuchung von 
mehreren Objekten gemeinschaftlich in demselben 
Untersuchungsverfahren stattfinden kann, für jede 
solche Gruppe von Objekten ........... 6-150 Mark. 

Für die Bearbeitung des schriftlichen Gutachtens sowie für den Ver 
brauch von Stoffen und Werk zeugen wird in den unter Ziffer 5 angegebenen 
Fällen eine besondere Vergütung nicht gewährt. 

Gesetz, betr. die Reisekosten der Staatsbeamten. 2 ) 

Vom 26. Juli 1910 (Pr.G.S. S. 150). 

1. Die Staatsbeamten erhalten bei Dienstreisen Tagegelder nach den 
folgenden Sätzen: 

1) stlie @ebül)ren ber lrl)emifer für berartige Unterfudjungen finb l)öl)er, ttJie 'oie 
ber Sfreisär(\te. S3e~tere erl)alten nadj bem (oben nidjt abgebrucften) :rarif A: ,,@e
ridjtSüw,tlidje lBerricf)tungen" für Unter\udjung eines maf)rungs- unb @enunmittels 
fottJie @ebraudjsgege)tftanbes, eines ~qneiftoff5, @el)eimmittels unb berglei.djen nebft 
fut(\Cr gutadjtlidjer li{u\3eruttg 3 bis 10 9R. 

2) Über 'oie ~nttJenbung biefes @efe~es auf 'oie 9Rebi cr inalbeamten erging 
folgen'oer Chlaj3 'oes 9Re'oicrinalminifters vom 10. 9Rai 1901: 

10· 
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I. Aktive Staatsminister 35 M., II. Beamte der ersten Rangklasse 
28 M., III. Beamte der zweiten und dritten Rangklasse 22 M., IV. Beamte 
der vierten und fünften Rangklasse 15 M., V. Beamte, die nicht zu den 
obigen Klassen gehören, 12 M., soweit sie bisher zu diesem Satze berechtigt 
waren, VI. SubiJJternbeamte der Provinzial-, Kreis- und Lokalbehörden 
und andere Beamte gleichen Ranges 8 M., VII. Andere Beamte 6 M., so
weit sie bisher zu diesem Satz berechtigt waren, im übrigen 4 M. 

Wird die Dienstreise an demselben Tage angetreten und beendet, so 
werden ermäßigte Tagegelder gewährt, und zwar bei I 23 M., bei II 18 M., 
bei III 15 M., bei IV 12 M., bei V 9 M., bei VI 6 M., bei VII 4,50 Moder 
3 M. Erstreckt sich die Dienstreise auf 2 Tage und wird sie innerhalb 
24 Stunden beendet, so wird das F(2 fache der Sätze unter I bis VII ge
währt. 

§ 3. Bei Dienstreisen erhalten an Fahr kos ten für das Kilometer, 
einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung : 

1. für Wegestrecken, die auf Eisenbahnen oder Schiffen zurückgelegt 
werden können, a) die im § 1 unter I-IV genannten Beamten 9 Pf., wenn 
der Fahrpreis für die erste Wagenklasse bezahlt ist, sonst 7 Pf., b) die 
unter V und VI genannten Beamten 7 Pf., wenn der Fahrpreis für die 
zweite Wagenklasse oder die erste Schiffsklasse bezahlt ist, sonst 5 Pf., 
c) die unter VII genannten Beamten 5 Pf.; 

2. für Wegestrecken, die nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder 
Schiffen zurückgelegt werden können, a) die unter I-IV genannten Be
amten 60 Pf., b) die unter V und VI genannten Beamten 40 Pf., c) die unter 
VII genannten Beamten 30 Pf. 

Der Nachweis, für welche Wagen- oder Schiffsklasse der Fahrpreis be
zahlt ist, wird durch die Versicherung des Beamten geführt. 

In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 erhalten für jeden Zu- oder Abgang 
am Wohnort oder an einem auswärtigen übernachtungsorte die unter 
I-IV genannten Beamten 1,50 M., die unter V und VI genannten Beamten 
1,00 M., die unter VII genannten Beamten 0,50 M. 

§ 7. Für Geschäfte am Wohnort erhält der Beamte keine Tagegelder 
und Fahrkosten. Dies gilt auch von Geschäften außerhalb des Wohnorts 
in geringerer Entfernung als 2 km von diesem. War der Beamte durch 

Die Kreismedizinalbeamten haben vom 1. April dieses Jahres ab bei Dienstreisen 
in medizinal-und sanitätspolizeilichen Angelegenheiten Tagegelder und 
Reisekosten entsprechend den für die Staatsbeamten geltenden allgemeinen Bestim
mungen, und zwar sowohl die Kreisärzte, als die Kreisassistenzärzte nach den für die 
Beamten der fünften Rangklasse geltenden Sätzen zu erhalten. 

~ei ~ienftreifen in gerief)tlief)en mngclegenqeiten gelten ieN lebigHef) bk 5Bc
ftimmungen ber SfgUR bom 14. 0uH 1909 (I. 6eite 144). 

9Caef) einem WCinAhL bom 27. 0uli 1901 finbet ba5 @ele~, betr. bie stagegelber 
unb ffieilefoften ber 6taagbeamten bom 21. 0uni 1897 (ie~t @ele~ bom 26. 0uli 1910) 
bom 1. 9L).lti! 1901 ab auef) auf bie ,pqarmaöeutilef)en Sfommiffare 9rltllJenbung. 

\j'ür bie ,pqarmaöeutilef)en Sfommiffare ergibt jief) qiernaef) folgenbeti: 6ie er· 
f)aHen bei ~ejief)tigungen bon m,potljefen eine bejonberc Q;ntjef)äbigung bon 10 WC. ,pro 
ffiebijion (I. 6eite 145) ober ftatt beffen bei 5Befief)tigungen am m.lol)llOrte eine im m.legc 
ber ~ereinbarung feftöuje~enbe @ebüljr, femer bei aU5tuärtigcn 5Bcjief)tigungcn bie rcglc
ment5mäiiigcn ffieilcfolten unb stagegelber ber Sfreii3äqte. ~a bi eie ~eamten öHr V. 
rej,p. IV. ffiangflafje geljören, erljalten bie ,pljarma3eutijef)cn Sfommifjare bie unter I V 
in bem @ele~ .bom 26. 0uH 1910 aUfgefül)rten E:ä~e, a1fostagegelber 15 böm. 12 WH., 
ffieijefoften 9 bom. 7, b31lJ. 60 ~fg. ,pro Sfilomcter, 2Ib. unb 3ugong 1,50 WH., lluiicrbcm 
ftrt~ 1.50 wcr. für ffiCll[lCnticn für jcbl' rt'llibiertc 9fpot1)cfc. 
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außergewöhnliche Umstände genötigt, eine Fahrgelegenheit zu benutzen, 
oder hat er sonstige notwendige Unkosten, wie Brücken- oder Fahrgeld, 
gehabt, so werden die Auslagen erstattet. 

§ 8. Haben an Fahrkosten, einschließlich der Auslagen für Zu- und 
Abgänge, höhere als die bestimmungsmäßigen Beträge aufgewendet werden 
müssen, so sind diese zu erstatten. 

IX. Die sozialpolitische Gesetzgebung. 

Unter ber foöia1tJolitifd)en @efe~gebung tJerfte'f)t man bie @efamt'f)eit ber 
oum 6d)u~e unb im ~ntereffe ber arbeitenben 5rlaffen ber lBetJölferung ge
fd)affenen gefe~1id)en lBeftimmungen. :t:iefe lBeftimmungen, bie frü~er in lIIe'f)~ 
men nad)einanber et1affenen @efe~en ent'f)alten waren, finb ie~t in ber ~autJt~ 
fad)e in einem einöigen ein'f)eitlid)en @efe~, ber ffieid)~tJerfid)erung00rbnung 
tJereint, weld)e bie brei groj3en @ebiete ber sttanfentJerfid)erung, ber Unfan~ 
tJerfid)erung unb ber SntJaliben- unb ~interb1iebenentJerfid)erung umfaj3t. 
Cl:rgänöt wirb bie ffieid)stJerfi d]erung~orbnung burd) eine 6onbertJerfid)erung 
ber in ge'f)obener 6tellung tätigen 2'fngefteUtcn, ba0 ~erfid]erung§gefe~ für 
2lngeftelIte, weId]e0 biefen ffiu~egelb im ~ane ber lBeruf0unfä'f)igfeit ober be0 
gefe~1id)en 2Uter0, fowie ~interb1iebenenrenten iJufid)ert. ?meitere ~erfid)e
tung0gefe~e gibt e0 im ffieid)0red]te nid]t, nad]bem ba0 @efe~ über bie einge
fd)riebenen ~ilf~faffen in3wifd]en burd] ein befonbere0 ®efe~ tJom 20. :t:eöember 
] 911 (ffi.®.lBl., 6. 985) aufge'f)oben worben ift. 'tlagegen treten ben rcid)0~ 
gefe~1id)en lBeftimmungen bie ~otfd)riften ber 2anbe0gefe~gebung über bie 
.~natJtJfd]aft0tJereine unb bie stn(q.J1Jfd)aft0faffen, wefd)e butd) bie ffieid]0tler~ 
jid)erung~otbnung unberü'f)rt geblieben finb, ergänöenb öur 6eite 1). 

'tla5 S'ntereffe be5 2'f1JofiJeferftanbe5 an biefen ®efe~en ift ein b01J1JeHe5. 
:tier 2'f1Jof~efer fte1)t i1)nen gegenüber einmal a15 2'frbeitgeber, ber in feinem lBe
triebe tJerfid]erung51Jflid)tige ~erfonen befd]äftigt unb 3tueiten5 a15 2ieferant 
ber für bie erfranften ~erfid]erten gebraud]ten 2'fr3neien. 2me0 %i1)ere 1)ierüber 
ergibt fid) aU0 ben im folgenben angefü1)rten wid]tigften lBeftimmungen biefet 
(\)efe~e. 

Reichsversichernngsordnnng 
Vom 19. Juli 1911 (R.G.BI. S.509)2). 

Zweites Buch. Krankenversicherung. 

Erster Abschnitt. Umfang der Versicherung. 
1. Versicherungspflicht. 

§ 165. Für den Fall der Krankheit werden versichert: 
1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten; 

1) 0:ine gute Uberfd)rift übcr bic (Iltullböüge bcr Bcrfid)etullgsgefc~c gibt: ~. See l~ 
mann. ':.Die ffieid)svcrfjd)crung. BcilJöig, ~ctlag VOll >S. (M. :1:eubner. 

2) Bon ber ffi.~.:\J. finb in straft getreten bö\1J. treten in straft: 
1. ':.Das vierte >Sud) (0nvaliben- unb ~interbliebencnverfid)crung) am 1. 0anuar 

1912 (0:inf.~(Mef. flur ffi.){5.0. vom 19. ~uli 1911, ffi.®.>S!. S. 839, ~!tt. 2); 
2. ':.Das britte >Sud) (Unfallbcrfid)crung) am 1. ~anuar 1913 (staiferl.){5. vom 5. 0uli 

1912, ffi.®.>Sl. S. 439, Wrt. 3); 
3. ':.Da!3 ötoeite >Sud) (sttanfenverfid)erung), fotuie alle übrigen Borfd)riftcn ber ffi.Q3.f; 

am 1. 0alluar 1914 (staifer!. B. bom 5. 0ufi 1912, I}(rt. 4). 
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3. Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken1). 

Vorsausetzung der Versicherung ist für die im Abs. 1 unter Nr. 1-5 
und Nr. 7 Bezeichneten mit Ausnahme der Lehrlinge aller Art, daß sie gegen 
Entgelt (§ 160) beschäftigt werden, für die unter Nr. 2-5 Bezeichneten, 
sowie für Schiffer außerdem, daß nicht ihr regelmäßiger Jahresarbeitsver
dienst 2500 Mark an Entgelt übersteigt. 

§ 168. Der Bundesrat bestimmt, wieweit vorübergehend~ Dienst
leistunge n versicherungsfrei bleiben 2). 

§ 169. Versicherungsfrei sind die in Betrieben oder im Dienste 
des Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde 
oder eines Versicherungsträgers Beschäftigten, wenn ihnen gegen ihren 
Arbeitgeber ein Anspruch mindestens entweder auf Krankenhilfe in Höhe 
und Dauer der Regelleistungen der Krankenkassen (§ 179) oder für die gleiche 
Zeit auf Gehalt, Ruhegeld, Wartegeld oder ähnliche Bezüge im anderthalb
fachen Betrage des Krankengeldes (§ 182) gewährleistet ist. 

§ 172. Versicherungsfrei sind: 
1. Beamte des Reichs, der Bundesstaaten, der Gemeindeverbände, der 

Gemeinden ... 
2. Personen des Soldatenstandes, die eine der im § 165 bezeichneten 

Tätigkeiten im Dienste ... ausüben3). 

§ 174. Auf Antrag des Arbeitgebers werden von der Versicherungs
pflicht befreit: 

1. Lehrlinge aller Art, solange sie in Betrieb ihrer Eltern beschäf
tigt sind. 

1) Über bie st'ranfenberfidjerung ber 2rngeI)ötigen be5 2r~otI)eferftanbe5 
ergibt fidj aU5 ber ffi.~.D. fo{genbe5: 

1. ~erfidjerung5\)f1idjtig jinb (§ 165): 
a. 2L),Jotl)eferIeI)rlinge in allen \)'ällen. 
b. 2r\)otl)efergel)Hfen unb .~erwaHer, WL 'tn iI)r ~aI)rei3arbeili3tJerbienft an C:fnt. 

geH 2500 WI. nidjt überfteigt (ali3 ®eI)Ufen geHen bie une1:amierten, bie .\fan· 
bilaten unb bie a\)\)robierten). 

2. ~erfidjerungi3beredjtigt \inb (§§ 313, 314, 176): 
a. iur )illeiterberjidjerung: 2r\)otI)efergel)iljen unb .~erwaHer, bie aui3 ber 

~erfidjerungi3\)flidjt aUi3fdjeiben Cl'~' burdj ®teigen bei3 ®el)aftei3 über 
2500 WI.). ®ie fönnen bii3 5u einem ®efamteinfommen bon 4000 WI. Wlit. 
glieb il)rer .\franfenfaHe blieben. 

b. 5um freiWilligen C:fintritt in bie ~erficIlerung: 2r\)otI)efenbefiter, bie rege{. 
mäliig feinen ober I)ödjften 5wei ~erfidjerungßHlidjtige befdjäftigen, fofern 
iI)r ®efamteinfommen 2500 WI. nidjt überfteigt. ®ie fönnen bann Wlitglieb ber 
.\faHe bleiben, biß iI)r ®efamteinfommen auf über 4000 WI. fteigt. 2500 WI. 
ift alfo bie ®ren5e für ben C:fintritt, 4000 WI. bie ®ren5e für baß ~erbfeiben 
in ber freiwilhgen ~erfidjerung. 

3. ~erfidjerungßfrei finb (§§ 168, 169, 172, 174): 
a. 2(\)otI)efer, bie ®taati3. ober st'ommunalbeamte finb, fowie unter ber näl)eren 

~orau5fetung beß § 169 in ®taag. ober .\fommunialbienft ftef)enbc 2(\)0' 
tI)efer unb 1,ll1]armafreuten; 

b. einiäI)rig'freiwiflige Wlilitärn\)otI)efer unb Untera\)otf)efer. 
c. auf 21ntrng 2(\)otI)efedeI)rlinge, bie im ~etriebe iI)rer C:fHern befdjäftigt finb. 

2) ®oldje ~eftimmungen jinb 11. 3. nodj nidjt ergangen. ~iß bal)in werben alfo 
~ ee. re t e r in W\)o t 1] efe n lJinjidjtlidj ber .\franfentJerfidjerung wie W\)otlJefergel)Ufen 
5u bel)anbeln fein, fofern bie ~ertretung nidjt nur eine ganl! aU0naI)m§\ueife, gelegent. 
lidje ift. 

3) '1). f. audj bie einiäI)rig·freiWilligen WlilitäralJotI)efer unb UnternlJo tI)efer 
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11. Versicherungsberechtigung. 
§ 176. 1. Versicherungsfreie Beschäftigte der im § 165 Abs. 1 be

zeichneten Art. 
2. Familienangehörige des Arbeitgebers, die ohne eigentliches Arbeits

verhältnis und ohne Entgelt in seinem Betriebe tätig sind. 
3. Gewerbetreibende und andere Betriebsunternehmer, die in ihren 

Betrieben regelmäßig keine oder höchstens zwei Versicherungspflichtige 
beschäftigen, können der Versicherung freiwillig beitreten, wenn nicht 
ihr jährliches Gesamteinkommen 2500 Mark übersteigt. 

Der Bundesrat bestimmt, wieweit unter der gleichen Voraussetzung 
Personen, die nach § 168 versicherungsfrei sind, der Versicherung freiwillig 
beitreten können. 

§ 178. Die Versicherungsberechtigung erlischt in allen Fällen, wenn 
das regelmäßige jährliche Gesamteinkommen 4000 Mark übersteigt. 

Zweiter Abschnitt. Gegenstand der Versicherung. 

I. Leistungen im allgemeinen. 
§ 179. Gegenstand der Versicherung sind die in diesem Buche vorge

schriebenen Leistungen der Krankenkassen 1 ) (§ 225) an Krankenhilfe, 
Wochengeld und Sterbegeld. Diese Leistungen gelten als Regelleistungen 
der Kassen .... 

II. Krankenhilfe. 
§ 182. Als Krankenhilfe 2) wird gewährt: 
1. Krankenpflege von Beginn der Krankheit an; sie umfaßt ärzt

liche Behandlung 3) und Versorgung mit Arznei, sowie Brillen, 
Bruchbändern und anderen kleineren He i I mit tel n 4), und 

1) Sl'ranfenfa[[en jinb nadj ber llVR:O. (§ 225) lebiglidj bie :Orti3franfenfa]fen (unb 
ötuar angemeine unb oefonbere :Otrsfranfenfaffen), bie s:!anbfranfenfaffen, bie metrieM
franfenfaHen unb bie ~nnungsfranfenfa\\en. ':tIa3u treten aoer bie nadj lanbesgeje~lidjen 
~orfdjriften erridjteten fna~~jdjaftlidjen Sl'ranfenfaHen. 6djfiejifidj jinb nodj unter ge
tui]fen ~orausje~ungen ~erjidjerungsvereine auf @egenfeitigfeit (als foldje gelten bic 
frü~eren eingefdjrieoenen SjilfsfaHen nadj Wuf~eoung bei3 jie oetreHenben @efe~e;3, f. 
6eite 149) ali3 0:rfa~fa]fen ßuge1affen. ~m ganöen fönnen fomit 6 verfdjiebenc Wrten von 
Sl'affen in ber reidj;3gefe~lidjen Sl'ranfenverfidjerung tuhfen. Wlle oefte~enben @emeinbe
franfenverfidjerungen finb laut Sl'aif. ~. tJom 5. ~ltfi 1912 (ffi.@.ml. 6. 439) mit Wblauf 
bc'3 31. ':tIcöcmocr 1913 ßlt fdjliejicn. 

2) ':tIie ·':tIauer ber @etuä~rung ber Sl'ranfen~ilfe beträgt in ber ffiegel 26 )ffiodjen. 
3) ':tIie Sl'alfen finb alfo ßur @etuä~rung freier ä r 3 t li dj e r me~anblung ver~flidjtet. 

~e~anblung bltrdj 9'Cidjtärßte, Watur~eilfunbige uftu. ift aUi3gefdjloffen (§ 122). 
':tIaraui3 folgt altdj, tuie in einer ~erfügung be'3 Wlagiftrati3 öU Wlagbeburg vom 
23. Wlai 1905 bargelegt tuirb, baji bie Sl'ranfenfaffen nidjt beredjtigt jinb, o~ne äqtlidjc 
~erorbnung 2(rönei- unD Sjeilmittel an Sl'affenmitglieber ßum ~e3uge aus W~ot~efen uftu. 
jelbft anßutueifen. 

':tier Wrßt iit in ber Wrt ber me~anblung erfranfter Sl'affenmitglieber audj in feiner 
)ffieije oejdjränft. ':tier von einöelnen Sl'affen ben %tröten gegenüber aui3geüOte 3tuang 
ßm ~erorbung oefonberi3 oilliger Wrßnei mittel ift nadj einem Urteil bes 
53.@. I merlin vom 13. ~amtar 1900 (Sl'.@.2L III, 6. 124) ungefe~lidj, ber Wrßt fann 
nadj biefem Urteil für bie ~erorbnung temerer Wlebifamente ali3 bie Sl'aflenantueifung VOr
fdjreiOt, nidjt ~aftbar gemadjt tu erben. 

4) ':tIie ffi.~.:O. unterfdjeibet tuie bas frü~ere Sl'.~.@. ötuifdjen Wqnei unb 
SjeHmitteln. Wqnei ift fteEl unb unoefdjränft öU getuä~ren, von Sjeilmitteln nur bie 
"fleineren/l, tute mtillen, ~rudjoänber unb anbere. Unter "Sjeilmitteln/l in biefem 6inne 
finb alfo nidjt aqneilidje, mebifamentöie Wlittel, ionbern beim Sjeilverfaljren georaudjte 
Sjilfi3mitte1 ßU verfteljen. :Obligatorijdj ßU getuäljren jinb von biefen laut § 182 bie "flei-
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2. Krankengeld in Höhe des halben Grundlohnes für jeden Arbeitf;
tag, wenn die Krankheit den Versicherten arbeitsunfähig macht; es 
wird vom vierten Krankheitstag an, wenn aber die Arbeitsun
fähigkeit erst später eintritt, vom Tage ihres Eintritts an gewährt. 

§ 193. Die Satzung kann mit Zustimmung des Oberversicherungsamts 
für kleinere Heilmittel einen Höchstbetrag festsetzen, auch bestimmen, 
daß die Kasse bis zu dieser Höhe einen Zuschuß für größere Heilmittel ge
währen darf. 

Sie kann bei der Krankenpflege noch andere als kleinere Heilmittel, 
insbesondere Krankenkost, zubilligen. 

Dritter Abschnitt. Träger der Versicherung. 

VII. Vereinigung, Ausscheidung, Auflösung, Schließung. 

§ 29P). Den Beschluß des Oberversicherungsamts (§ 284 Abs. 1) hat 
der Vorstand der aufzunehmenden Kasse den Ärzten und den Zahnärzten, 
zu denen die Kasse in einem Vertragsverhältnisse steht, unverzüglich mit
zuteilen. Der Arzt oder Zahnarzt kann sich darauf binnen 14 Tagen 
der aufnehmenden Kasse gegenüber bereit erklären, für sie tätig zu 
werden, unter den Bedingungen, die er mit der aufgenommenen Kasse ver
einbart hatte, oder unter den Bedingungen der aufnehmenden Kasse mit 
ihren Ärzten und Zahnärzten. Nimmt die aufnehmende Kasse den An
trag nicht unverzüglich an, so hat Rie den Arzt oder Zahnarzt zu entschädigen. 
Hat sich der Arzt oder Zahnarzt nicht binnen vierzehn Tagen bereit erklärt, 
so kann von diesem Zeitpunkt ab das Vertragsverhältnis von beiden Seiten 
unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist, jedoch frühestens 
zu dem Tage der Aufnahme gekündigt werden. Vertragsrnäßige Hechte, 
zu einern früheren Zeitpunkt zu kündigen, werden hierdurch nicht berührt. 

nercn", nad) § 193 fann aber aud) cin3nfd)nB ilU "gröBeren" getuälJrt tuerben. :i)er Unter< 
fd)ieb &tuiid)en beiben bürfte banad) tH1rne1)mlid) im ~oftenl.l1tnfte liegen. "St'feinere" 
~eHmittel bürften, tuic in 9(nafogie eine!3 Urteils be!3 [UB.ill. bom 19. :i)eöember 1887 
ani\unel)men ift, fold)e iein, bie im ~often,punft ben Q3rillen unb Q3rud)bänbern einiger< 
mallen älJnlid) finb. 

~ie \}rage, ob ~ ein (unb St' 0 g n a f) öu benjenigcn 9Jlittcln gel)ört, beren freie 
G~etuälJtUng ben ~affen obliegt, ift bon ben illerid)tcn frülJcr \uieberlJolt ueanttuortet 
:uorben. 3n ber fficgel ging bie efntfd)eibung balJin, ball ~ein an fid) ötuat nid)t öu ben 
,,21qneien", tuo'f)l auer unter Umftänbcn öu ben ,,~cilmitteln" öu rcd)nen feLefin 3tuang 
ilut illetuäl)tUng bon ~ein liege balJet nut bann bor, tuenn biefer al!3 ~eillltittel unb in 
einer Quantität gebrand)t werbe, bie illt \!Srcile ben Q3rillen unb Q3tUd)uänbern einiger< 
mallen gleid)ftänbe. 150 lauten bie efntfd)cibungen be!3 ,preullifd)en O.)B.GIJ. bollt 19. ~e~ 
3cmber 1887, be(l babifd)en )B.ill. bom 24. 9(obemuet 1897 unb be(l ba\)erifd)en )B.ill. bom 
28. 2f,pril 1902 (\!S1J.3tg. 1902 9cr. 90). 21nbere GlJerid)te, \uie Rill. Q3romuerg 11. 21,pril 
1890 (\!S1J.3tg. 1890 9(r. 59) unb i.l.ill. ~annober 18. 9(obemuer 1897 (\!S1J.3tg. 1897 
9(r. 101) lJauen ~cin unter Ulltitänbel1 aud) al(l ,,2lr&nei" gelten IaHen, olfo eine un< 
uebingte )Ber,pflid)tung ber Sfafjen 3ut illetuäl)tUng be;3ielben anerfannt. 3nbefjen finb 
aUd) entgegenftelJenbe Urteile ergangen, tueld)e ~ein tueber al!3 2!rilnei nod) al!3 ~eil< 
mittel anfelJen, fo ,\].ill. 2Htona 14. 0uni 1897 (Sf.GIJ.21. Ir, 15. 51) unb ,\].ill. Q3raun;3berg 
25·3anuar 1904 (\!S1J.3tg.1905 9Ir.103). )Berbanbftoffe unb \}leifd)faft edlärtc 
ein Urteil be;3 '\].ill. Q3ielefelb bollt 27. 910bcmuer 1905 (\!Sl)-3tg. 1905 9(r. 15) als 
,,21rilneien", 9Jlineraltuäf(er ein Urteil bes ,\].ill. ~mlltOber bom 3uli 1907 (\!S1J.3tq. 
1907 9(r. 56) al!3 ,,~eilmitte! ". 

') § 291 betrifft bie )Bereinigung bon SfrallfenfaHen. :i)er im § 284, 21bf. 1 ertuäl)nte 
5l':Jefd)!ufl bes OuertJer(id)erung;3alltie!3 betrifft bie \}eftfe~ung be!3 ::tage;3, mit bem bie 
~nberung ()Bereinigung ober 2(uflöfung) in Straft tritt. 
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Dies gilt entsprechend für Vertragsverhältnisse der Kasse mit Apo
the ken besi tzern und -verwaltern, Heilanstalten aller Art und den 
im § 122 aufgeführten Personen sowie mit Lieferanten. 

§ 302 1 ). Den Beschluß des Oberversicherungsamtes (§ 284 Abs. 1) hat 
der Vorstand der Kasse, die aufgelöst oder geschlossen wird, den Angestell
ten, den Ärzten und den Zahnärzten, mit denen die Kasse in einern Vertrags
verhältnisse steht, unverzüglich mitzuteilen. Das Vertragsverhältnis endet 
3 Monate nach der Mitteilung, jedoch frühestens mit dem Tage der Auf
lösung oder Schließung. Hierauf ist in der Mitteilung hinzuweisen. Vertrags
mäßige Rechte, zu einem früheren Zeitpunkt zu kündigen, werden hier
durch nicht berührt. 

Dies gilt entsprechend für Vertragsverhältnisse der Kasse mit Apo
thekenbesitzern und -verwaltern, Heilanstalten aller Art und den 
im § 122 aufgeführten Personen sowie mit Lieferanten. 

Vierter Abschnitt. Verfassung. 

I. Mitgliedschaft. 

§ 306. Die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger beginnt mit dem 
Tage des Eintritts in die versicherungspflichtige Beschäftigung. 

§ 312. Die Mitgliedschaft erlischt, sobald der Versicherte Mitglied 
einer anderen Krankenkasse . . . wird. 

§ 313. Scheidet. ein Mitglied, das auf Grund der Reichsvenücherung 
.... in den vorangegangenen 12 Monaten mindestens 26 Wochen oder un
mittelbar vorher mindestens 6 Wochen versichert war, aus der versiche
rungspflichtigen Beschäftigung am;2), so kann es in seiner Klasse 
oder Lohnstufe Mitglied bleiben, solange es sich regelmäßig im .Jnland 
aufhält und nicht nach § 312 ausscheidet. Es kann in eine niedere Klasse 
oder Lohnstufe übertreten. 

§ 317. Die Arbeitgeber haben jeden von ihnen Beschäftigten, der zur 
Mitgliedschaft bei einer Orts-, Land- oder Innungskrankenkasse verpflichtet 
ist, bei der durch die Satzung oder nach § 319 bestimmten Stelle binnen 
drei Tagen nach Beginn und Ende der Beschäftigung zu me I den. Ände
rungen des Beschäftigungsverhältnisses, welche die Versieherungspflicht 
berühren, haben sie gleiehfalls binnen drei Tagen zu melden. 

VI. Verhältnis zu Ärzten, Zahnärzten, Krankcnhäusel'll ulld 
Apotheken. 

§ 368. Die Beziehungen zwil.;chen Kl'ankenkaksen und Ärzten werden 
durch schriftlichen Vertrag geregelt; die Bezahlung anderer Ärzte kann die 
KaRse, von dringenden Fällen abgesehen, ablehnen 'l). 

1) § 302 betrifft bie Illufföjuug uub 6ef)liejiuug l101t SfwnfcnfnHelt. 
2) )l(u~jef)ciben nui.l ber berfief)crung!3\.lflief)tigclt >sefd)äftigung" bebeutet ,,~[us. 

jef)eiben lUt0 ber >Berjid)erung>3\.lflid)t". li:iu folef)c!3 liegl nuef) bnnn \.JOt, Mnn bcr (5) e· 
1) nIl cinc5 >Betjief)erungs\.lflid)tigen bei un\.Jeränberter ::tötigfeit nu f über 2500 W(. ft c i 9 1. 
0n jolef)en \5ällen fnnn aljo ber bisl)erige 5Bcrjid)ewngi.l\.lflid)tige, jofcm er jief) rcgelmiijii[l 
im 0nlanbc nufl)ält, ircill1illige!3 9Jlit[llieb jeiner StaHl' bleiben. li:r muji jebod) nw3· 
jef)cibcn (§§ 178 unb .'314), luCltn lein CllelnmteinIommcll (niel)1 Itur (\lc~nlt) 4000 ml. 
überfteigt. 

3) '1lie stnHe rann alfo uad) § 368 bie ,,>Sc3n~lung anberer lilrötc" ali3 ber berlwglid) 
\.Jer\.lilief)tetcn nblel)nen, nief)t aber bie >Seöal)lung ber Illrllnei febiglid) b(51)aI6, tueil fie 
bon einem "anberen" Illröte \.Jer[ef)rie6en ift. ~erciti.l unter ber früljeren ben stoffen 
ljierin mel)r \5reiljeit loHenben (5)efc~gebung traf ein nrteil bci.l 0.)8.0\. 'I:retiben bom 28. 
'1lqembet 1907 (1,]31).,8tg. 1908 91r. 98) bie \5eftftellung, bnji bie ShanfenfnHc \.Jcr\.lilid)let 
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§ 370. Wird bei einer Krankenkasse die ärztliche Versorgung dadurch 
ernstlich gefährdet, daß die Kasse keinen Vertrag zu angemessenen Bedin
gungen mit einer ausreichenden Zahl von Arzten schließen kann, oder daß 
die Arzte den Vertrag nicht einhalten, so ermächtigt das Ober versicherungs
amt (Beschlußkammer) die Kasse auf ihren Antrag widerruflich, statt der 
Krankenpflege oder sonst erforderlichen ärztlichen Behandlung eine bare 
Leistung bis zu zwei Dritteln des Durchschnittsbetrags ihres gesetzlichen 
Krankengeldes zu gewähren 1). 

§ 372. Genügt bei einer Krankenkasse die ärztliche Behandlung oder 
Krankenhauspflege nicht den berechtigten Anforderungen der Erkrankten, 
so kann, vorbehaltlich des § 370, das Oberversicherungsamt nach Anhören 
der Kasse jederzeit anordnen, daß diese Leistungen noch durch andere 
Arzte oder Krankenhäuser zu gewähren sind. 

Diese Anordnung soll nur auf so lange getroffen werden, wie es ihr Zweck 
fordert und bedarf, wenn sie über ein Jahr gelten soll, der Genehmigung 
der obersten Verwaltungsbehörde 2 ). 

§ 373. Wird die Anordnung nicht binnen der gesetzlichen Frist befolgt, 
so kann das Oberversicherungsamt selbst das Erforderliche auf Kosten der 
Kasse veranlassen. Verträge, welche die Kasse mit Arzten oder Kranken
häusern bereits geschlossen hat, bleiben unberührt 2). 

§ 375 3 ). Die Satzung kann den Vorstand ermächtigen, innerhalb des 

ift, aud) bie Sfoften für biejenigen 2rqneimittel ilU tragen, tueld)e ein 91id)tfaHenaqt ber
Id)rieben unb bie ber Sfranfe aui3 ber SfaHena,pot~efe beilogen ~at. '1lie ~oraUi3fe~ungen, 
unter benen eine Sfaffe bie lBeila~lung ber (bon irgenb einem 2rqt einem Sfaffenmitglieb 
berfd)riebenen) 2rrilnei able~nen barf, finb je~t in § 375 genau angegeben. 

1) 0n bielem \Salle tuürbe lomit aud) bie freie 2rrönei fortfallen. 
2) '1lie §§ 372 unb 373 gelten aud) für bie 2rröneiber[orgung (I. § 375). 
3) § 375 regelt erld)ö,pfenb bai3 ffied)t ber Sfranfenfaffen ~nr Sulaffung biltu. 2rui3. 

fd)lienung beftimmter 2r,pot~efen bon ber 2rrilneilieferung. uber bie :tragtueUe biefer 
lBeftimmung ~at bei ber britten Befung bei3 @eje~ei3 in ber ffieid)i3tagi3ji~ung bom 29. il.Rai 
1911 ber ffiegierungi3fommiffar @e~. Dber ffieg.-ffiat !S,piel~agen nad)fte~enbe (;frflärung 
abgegeben: 

,,'1lie lBeftimmung bei3 § 375 ~at ilunäd)ft ben Stuecf, bie einilelnen 2r,pot~efer bagegen 
ilu fd)ü~en, ban jie bollfommen bon bem ~ertrieb ber 2rrilnei bei einem gronen :teil ber 
lBebölferung aUi3gefd)altet tuerben. 2rber ilunäd)ft ift ja bie SfaHe unter allen Umftänben 
bered)tigt, i~rerleiti3 ~erträge abilufd)lienen, mit tuem lie tuill, alfo aud) mit aUi3tuärtigen 
@ron~änblern über bie Bieferungen bon 2rrilnei, ~erbanbi3ftoffen u.bg!. 

'1lai3 aber, ltJai3 i~r ~ier unter Umftänben unterlagt tuirb, ift, ban jie bie lBeila~lung 
berjenigen ~erbanbi3ftoffe unb 2lqneien abIe~nt, bie ein ~erfid)erter aui3 einer anberen 
Duelle beilogen ~at. '1lieje le~tere lBefugniß, bie 2rbIe~nung ber lBeila~lung, ift ~ier im 
aIlgemeinen nad) 2rbf. 1 bei3 § 375 gegeben, tuenn bie Sfajfe !Sonberberträge fd)lient mit 
2r,pot~efen, '1lrogiften u. bg!. inner~alb i~rei3 Sfaffenbereid)i3. !Sobalb lie auner~alb bei3 
Sfajjenbereid)i3 lold)e ~erträge abfd)Hent, ift i~r biefe lBefugniß nur mit @ene~migung bei3 
~erlid)erungi3amti3 gegeben. '1lie \Solge babon ift bie, ban eine Sfaffe fe~r tuo~l o~ne tueUmi3 
bered)tigt ift, i~rerfeiti3 bon aUi3tuärti3 ~er in grölieren il.Rengen ~erbanMftoff u. bgl. 
3U beöie~en 1mb unentgeltlid) an i~re il.RitgHeber abilugeben. jffienn aber ein il.Ritglieb 
ilu ben ebentuell bon ber ~ö~eren ~ertualtungi3be~örbe feftgefe~ten 91ormal,preilen beiltu. 
ffiabatt,preifen eine fold)e jffiare bon anberen 2r,pot~efen inner~aIb bei3 Sfaffenbeilirfi3 be
i\ie~t, unb ötuar aud) öu ettuai3 ~ö~eren ~reilen, ali3 bie Sfaffe an ben aui3tuärtigen <SJron
l)änbler geöa~lt ~at, 10 tuürbe bie SfaHe nid)t bered)tigt fein, bie lBeila~lung biefer Biefe
rung abi\ule~nen. '1lai3 ift ber !Sinn bei3 § 375./1 

'1lanad) tuäre bie ,praftild)e jffiirfung ber !Sd)u~beftimmung in § 375 folgenbe: 
'1lie SfranfenfaHen jinb ~injid)tlid) bei3 lBeilugi3 bon 2rri\neienunb 2rrilneimitteln nid)t 

auf ben staHenbereid) beld)ränft. !Sie bürfen 2rrilneien aud) bon aUi3tuärtigen (aber 
nid)t aUi3länbild)en 1) 2rtlOt~efen unb freigegebene S)eilmittel aud) bon aui3tuärtigen 
'1lrogiften ober @roli~anblungen beilie~en unb barüber ~erträge abfd)lielien. (;fine lBe-



Reichsversicherungsordnung. Krankenversicherung. 155 

Kassenbereichs oder mit Genehmigung des Versicherungsamts darüber 
hinaus wegen Lieferung der Arznei l ) mit einzelnen Apothekenbesitzern 
oder -verwaltern oder, soweit es sich um die dem freien Verkehr überlasse
nen Arzneimittel handelt, auch mit anderen Personen, die solche feilhalten, 
Vorzugsbedingungen zu vereinbaren 2). Alle Apothekenbesitzer und -ver
walter im Bereiche der Kasse können solchen Vereinbarungen beitreten 3). 

jcf)ränfung befte1)t für jie nur beöüglicf) ber 2{bfe1)nung ber 58eöa1)fung ber bon anberer 
6eite gelieferten 2{qnei unb 3ttJar nacf) folgenber maj3gabe: 

1. '1)ie 58eaa1)fung ber bon anberer 6eite gelieferten 2{ranei barf nur bann abge. 
le1)nt ttJerben, ttJenn bie st'affe inner1)alb be~ st'affenbereicf)~ ober mit @ene1)migung be~ 
)Berficf)erungsamtes barüber 1)inaus )Boröugsbebingungen bereinbart 1)at unb bie 2{lJo, 
t1)efe, bie bie 2ieferung au~gefü1)rt 1)at, entttJeber nicf)t aum st'affenbereicf) ge1)ört, ober 
biefen )Bereinbarungen nicf)t beigetreten ift. 

2. '1)agegen barf bie 58eöa1)lung ber bon anberer 6eite gelieferten 2{ranei n icf) tab. 
gele1)nt ttJerben: 

a. jffienn bie st'aHe über bie 2{raneilieferung über1)aUlJt feine )Boraugsbebingungen 
bereinbart 1)at; 

b. ttJenn bie st'affe inner1)alb bes st'afjenbereicf)s ober mit @ene1)migung bes )Ber
ficf)erungsamtes barüber 1)inaus )Boraugsbebingungen bereinbart 1)at unb bie 
2{lJot1)efe, bie bie meferung au~gefü1)rt 1)at, öum st'afjenbereicf) ge1)ört unb 
biefen )Bereinbarungen beigetreten ift. 

c. ttJenn bie st'affe o1)ne @ene1)migung be~ )Berficf)erungsamte~ folcf)e )Boraug~
bebingungen auj3er1)alb bes st'afjenbereicf)s bereinbart 1)at, 

d. in allen bringenben ~ällen; 
e. auf 2lnorbnung ber 1)ö1)eren )BerttJaltungi3be1)örbe barf bei ~ntna1)me ber ~anb. 

bctfaufsartifel aus 2{lJot1)efen aU einem bie amtlicf)e ~eftfe~ung nicf)t über· 
fteigenben \ßreife bie 58eöa1)lung nicf)t be(31)alb abgefel)nt ttJerben, ttJeil mit 
'1)rogiften niebrigere \ßreife bereinbart finb. 

'1)iefe ffiecIJtßfolge beginnt natürlicf) erft mit 0nftafttreten bes atlJeiten 58ucIJes ber 
ffi.)B.O. (1. 0anuar 1914), bann aber tritt fie fofort unb unbefcIJabet etttJaiger befte1)enber 
60nberberträge in bonem Umfange in jffiirffamfeit. 2{lJotl)efer, bie auf @runb biefer 58e. 
ftimmungen Illnf,prucIJ aUf ){leaaljlung ber bon iljnen gelieferten Illrönei ljaben, bie aber feinen 
)Bertrag mit einer st'aHe abgefcIJloHen ljaben, böttJ. feinem )Bertrag beigetreten finb, müHen 
gegenüber einer st'ajfe ber fie st'rebit gettJäljrt 1)aben, il)ren IllnflJrucIJ aUf 58cöa1)lung ber 
2{raneifoften aUf bie 58eftimmungen ber 58.@.58. über @efcIJäft!3fü1)rung o1)ne 2{ufttag 
(§§ 677--687) grün ben. 

1) ~ine gefe~licIJe )BerlJflicIJtung öur meferung ber 2{rönei aUf st'rebit an Stralllen· 
faHen befte1)t niclJt. '1)ocIJ ift bie @ettJä1)rung bon, st'rebit angemein üblicIJ. ~inficIJt1icIJ 
ber ~orm ber ffiecIJnungslegung unb .beaa1)lung \jilt folgenbes: 

1. ~inficIJtlicIJ ber ffiecIJnung!3legung: ';tie ffiqe,pte ift ber 2{lJot1)efer nicIJt 
tlerlJflicIJtet, ber st'aHe bor 58caa1)lung bcr ffiecIJnung ljeraußaugeben. ~r mus jie i1)r aber 
Dur ~inficf)t unb \ßrüfung am Orte feines jffio1)nfi~e(5 3Ut )Berfügull9 fteHen (O.2.@. 
lIeUe 27. 9'Cobember 1906, \ß1),.8tg. 1907 9'Cr. 8). ~in neuerei3 Urteil bei3 2.@. 2eilJöig bom 
2{uguft 1909 1)at jebocIJ ttJiebcr ben 2llJot1)efer für berlJfliclJtet erflärt, bie ffieaelJte ber 
st'ajfe bor 58eaa1)fung ber ffiecf)nung an i1)re m jffio1)nfi~ öUt \ßrüfung bor3ulegell. '1)as 
ttJürbe lJraftifcIJ natütlicf) ber 58eifügung aUt ffiecIJnung gleicIJfommen. 

2. ){leöüglicIJ ber 58eaa1)lung bon 2{rilneirecf)nungen: st'ranfenfa\\e:t, 58eruf!3. 
geno\\enfcf)aften ufttJ. 1)aben nacIJ ben für öffentlidJe st'affen geltenben 58eitimmungen 
in ber jffieife öu öa1)len, baji ber fällige 58etrag ent\lJeber bon bem ~mlJfang!3betecf). 
tigten bei ber st'aHe abge1)oben ober bem ~mlJfangsberecIJtigten auf be \\ e n @ef a 1) r 
u nb st' 0 ft en faffenfeits überfenbet ttJirb (O.)B.@. 1. 2{lJril 1901 unb 5. 9'Cooember 1903, 
be!3gL 2.@. I 58erlin 2. mära 1903, \ß1) . .8tg. 1906 9'Cr. 93). 

!) )Berträge mit st'ranfenfajfen über bie 2{nfertigung ber für bie st'affenmit. 
glieber berorbneten 2{r&neien Fnb feine jffierfberträge, fonbern 2iefernngsberträge (ffi.@. 
16. 0uni 1899, \ß1) . .8tg. 1900 9'Cr. 8). 

3) ~a!3 ffieclJt öum 58eitritt &U ben abgefcIJlojfenen )Bor&ugsbereinoarnngen ift aUf 
2{lJot1)efenbefi~et unb -betttJaItet be~ st'aHenbereicIJ;3 befcIJränft. ~;3 bürfen 
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Der Vorstand kann dann, von dringenden Fällen abgesehen und vorbehalt
lich des § 376 Abs. 3, die Bezahlung der von anderer Seite gelieferten Arznei 
ablehnen. 

Genügt die Arzneiversorgung, die eine Kasse gewährt, nicht den be
reclltigten Anforderungen der Erkrankten, so gelten die §§ 372, 373 ent
sprechend. 

§ 3761 ). Die Apotheken haben den Krankenkassen für die Arzneien 

alfo tueber 2.{lJotI)eIer auflerqalb ber SMfeubereid)5 nod) ettua 'f)infid)tlid) freigegebener 
2lröneimittel ;3)rogiften beitreten. :tier § beötuecft fomit, tuie aud) aU5 ben Wlotiben 'f)erbor. 
gef)t, unter ber \Borau0fe~ung gleid)er ~iefetUngBbebingungen bie fr eie 2.{ lJ 0 t q e fe n tu a'f) I 
ein5ufü'f)ren. .\:linfid)tlid) ber freigegebenen 2.{rilneimittel barf aber bie .\faHe nut einilehle 
beftimmte ;3)rogen'f)anblungen, bemgemafl aud) nut bie eigene :trogennieberlage ber 
.\faHe ilut i!iefetUng öulaHen. Sie barf bann abgefel)en, bon bringenben ITalIen iltuar 
anbere :tIwgiitcn auBjd)Iieflen, mufl aber, tue11l1 eine ~lnorbnung ber 'f)öljeren \Bertual. 
tllngi3bel)ötbe gemafl § 376 2Ibj. 3 erge'f)t, bie 0:ntna'f)me jold)er Wlittcl alli3 2.{lJot'f)efen öll 
einem bie allltlid)e ITeftje~ung nid)t überfteigenben ~reije ilulajfen. 

Über bas S db ftbii3lJ en fi eren bon 2{ rö n ei mi tt e In butd) .\fr a n fe 11 fa n e n 
erging nad)fte'f)enber lJreuflifd)_r WlinAhl.: 
Min.-Erl., betr. die Lieferung von Arzneimitteln an die Mitglieder von Kranken

kassen. Vom 31. Januar 1902. 
Einzelne Krankenkassenvorstände sind in neuerer Zeit dazu übergegangen, die 

Lieferung von Arzneimitteln an die Kassenmitglieder unter übergehung der bestehen
den Arzneiabgabestellen selbst zu bewirken. Insoweit es sich dabei um Arzneistoffe 
handelt, welche neben den Apotheken auch in anderen Geschäften feilgehalten und 
verkauft werden dürfen, wird sich gegen dieses Verfahren nichts einwenden lassen. 
Dagegen dürfen alle nach der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 bzw. 
vom 1. April d. J. ab nach der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 den 
Apotheken vorbehaltenen Arzneimittel, sowie Arzneizubereitungen uml Mischungen 
den Mitgliedern nur durch die Apotheken geliefert werden. 

lJie 2lröneiniebcrlagen ber .\franfcnfaHen fallen nad) einem llridl beil sr. 0\. bom 
2,'3. :veifember 1907 (~f).3tg. 1908 I)(r. 4) nid)t unter bie \ltcufji\d)cn l:j3oliöeiberorbnllngcn 
übcr bie lHegelung bei3 \Berfc1)ti3 mit \}It;\neimitteIn mtflctl)olb ber ~lJotljcfen, unter< 
liegen oIfo aud) nid)t ben in le~teren gegebenen ){lefttmmungen üuer bie ~(llfbetua~tung 
unb 6ig11tent1t\l ber ~qneimittel. 

.\franfcnfaHen, lucId)e bem freien \Berfef)r enlöogcnc WlitteI an if)re Wlit· 
gfieber leIbft abgeben, mad)en fiel) baburd) einer Übertretung bes §367, 3 Str.@.){l. [d)ulbig. 
(0.,\3.(\1. )Etcslau 29. ~uguft 1900, ~~.3tg. 1900, I)(r. 99; o.~.@. Olbenbutg 22. 1)(0-
bemuer 1902, ~lj.3tg. 1903, I)(r. 24; O.~.@ . .\:lamm 1. ',!)eJember 1902, ~'f).3tA. 1903, 
I)(r. 3; SL@. 12. 0aJt11at 1903/ 1,ß1).3Ig. 1903, I)(r. 6; 0.,\3.@. :vrri3ben 28. 9luguft 1906, 
I,ßl).3tg. 1907, 9h. 69; O.~.@. sröln 22. W1ai 1909, ~'f).3tg. 1909, 1JCr. 1)3.) ){lei ber 
\}(nflageerljebullA \lrAen Sh'anfenfafjcn in [old)cn i)'allen [oll nad) einer \Berf. bei3 \lren. 
l3ijcqc11 0u[ttöminiftet>3 bom 4. 0ufi 1908 bie 2.{nflaAe alldJ auf bie unerlaubte ,,3ube< 
rcitllnA bon \}(röncicn" im Sinnc be0 ~ 367,3 Str.@.){l. aU0Aebel1l1t luerben. 

1) 1illiiI)tcnb bet ~ 375 im \ucjcntlid)en einen Sd)u~ bcr \}(lJotf)efer bOt unbered)tigtcr 
~(lt?'jd)lieflung bon ber ~ieferung für Sfwnfenfaf]en entI)ölt, fleHt ber § 376 in feinen beibel! 
etften 2o.ifa~cn eine Sd)lt~beftimnllt1tg für bie .\fajfen bar, inbelll cr, abgefe'f)en bolt ber 
möglid)en \}reifajfung geringer )Eetrage, einen obligatotifd)en lHq e lJ t II rw bat t unb 
.ljöd)ftlJreije für ,Ij a nb b e da II 153 art ire I einfüqrt. :tn beibe W1aflnol)men bon ber oberfielt 
bölU. f)ö'f)eren ~\er\Ualtungi3bef)örbe feftgefetli lU erben, ift il)rc ::trag\1Jeite lebiglid) bl'lt ben 
cntf\lred)cnben ~orjd)riftClt abf)ängig. :tieje ]inb bi,:; je~t nod) nid)t ergangen. 

9!bfatl 3 tOlltlllt nur für freigegebene 2lqneillliltel in ){letrad)t unb tuill \.lcrl)üten, 
bafl beim )Eeöuge fold)er bie 9IlJot'f)efcn über'f)aUlJt aui3gefd)loHen 11Jerben. :tod) ift &U 
bead)ten, bafl bieje lHed)t0folgc nid)t im (Sle\e~ feftgelcgt ift, jonbern nur bann gilt, \ucnn 
bie l)öl)erc ~etlua(tungBbe'f)ötbe eB anorbnet. 

"Ober\te \Bcrtualtungi3bef)örbc" ift in ~reuflen bai3 W1inifterium. I/S)öf)ere 
~~ntualtltngBbc1)örbe tfi laut WlinAhl. \.lom 7. :tc3clllber 1911 ber lHegiewngi3lJraji. 
bent. 'J(n feine SteHe tritt für bcnStabtfreii3 ){ler!in im i)'alle bei3 § 376 ber ObcrlJrajiben!. 
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einen Abschlag von den Preisen der Arzneitaxe zu gewähren. Die 
oberste Verwaltungsbehörde bestimmt seine Höhe; sie kann ihn für die ein
zelnen Apotheken davon abhängig machen, daß die Kasse aus ihnen min
destens zu einem bestimmten Betrage bezieht. 

Die höhere Verwaltungsbehörde setzt unter Rücksicht auf die ört
lichen Verhältnisse und die im Handverkauf üblichen Preise die Höchst
preise von solchen einfachen Arzneimitteln fest, welche sonst ohne ärzt
liche Verschreibung (im Handverkauf) abgegeben zu werden pflegen. 
Diese Höchstpreise dürfen einen Betrag nicht überschreiten, der sich nach 
Absatz 1 ergibt. Die oberste Verwaltungsbehörde kann näheres anordnen. 

Beziehen die Berechtigten die im Abs. 2 bezeichneten Arzneimittel 
zu einem Preise, der die Festsetzung nicht übersteigt, aus einer Apotheke, 
so kann die höhere Verwaltungsbehörde anordnen, daß die Kasse die Be
zahlung nicht deshalb ablehnen darf, weil sie nach § 375 mit Personen, 
die nicht Apothekenbesitzer oder -verwalter sind, niedrigere Preise ver
einbart hat. 

Sechster Abschnitt. Aufbringung der l\littel. 
§ 380. Die Mittel für die Krankenversicherung sind von den Arbeit

gebern und den Versicherten aufzubringen. 
§ 381. Versicherungspflichtige haben zwei Drittel, ihre Arbeitgeber ein 

Drittel der Beiträge zu zahlen. 
Versicherungsberechtigte haben die Beiträge allein zu tragen. 
§ 393. Die Arbeitgeber haben die Beiträge für ihre Versicherungs

pflichtigen an den Tagen einzuzahlen, welche die Satzung festsetzt. 
Die Zahltage dürfen höchstens einen Monat auseinander liegen. An den
selben Tagen haben die Versicherungsberechtigten die Beiträge einzu
zahlen. 

§ 394. Die Versicherungspflichtigen müssen sich bei der Lohnzah
lung ihre Beitragsteile vom Barlohn abziehen lasscn. Die Arbeitg~ber 
dürfen die Beitragsteile nur auf diesem Wegc wieder einziehen. 

Siebenter Abschnitt. Kassenverbände. 
§ 406. Krankenkassen können sich durch übereinstimmenden Beschluß 

ihrer Ausschüsse zu einem Kassenverbande vereinigen, wenn sie ihren 
Sitz im Bezirke desselben Versicherungsamts haben. 

§ 407. Der Kassenverband kann für die ihm angeschlosspncn Kassen 
gemeinsam: 

2. Verträge mit Ärzten, Zahnärzten, Zahntechnikern, Apotl1eken
besitzern und -verwaltern oder anderen Arzneimittelhändlern,Kran
kenhäusern, sowie über Lieferung von Heilmitteln und anderEm Bedürf
nissen der Kranken pflege vorbereiten oder abschließEm.1 ). 

§ 410. Was nach den §§ :~68-376 für Krankenkassen gilt, ist auf 
Kassenverbände entRprechend anzuwenden 2). 

1) ?rlad) § 8 bcs CSlejr~cs oett. bil' 9hrfl)eOllng be" S)iif\3faHl'1lgcjct 11l1m 20. 'k;qcmorr 
1911 OR.CSl.IJ3L S. 985) bürfen (md) ~Hcrjid)crung'ßllereil1(, auf CSlegenjeitigfeit 
(b.j. bie frül)eren S)ilf'ßfal\en, jofern jie al0 f1eincrc ~creine anctfannt jinb) jid) ßU eincm 
~eroanbe lJereinigen öU bem3tueclr ber 9fbjrfJliefjllll(l (1emcinjamer ~crtriige mit 
~(rötell, 2q:JOt1)efen, Shanfenl)iilljctIt llnb .~iefcran ten bOll .I:.wiflltittcllt 11l1b 11l1beten ~e< 
bilrfnillen bet strallfenjJflege. 

2) (I'ür bie 2fjJoU)efer ergibt jid) aUß obigcn ~<orid)riften folgenbc stonjequellö: 
1. ffied)t'ßgültige ~ertriigl' über bie ~iefcrUll\l bon 9(rßllei fömtrll aUßer mit ben 

cill~r1nen stallcn (!lid) mit jold)C1l .lfnl\clt\Jrrbiillbcll llogejd)lojjen 111crben, Jl1eld)e bellt 
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Neunter Abschnitt. Knappschaftliche Krankenkassen. 

§ 502. Die §§ 368-376 gelten. Im übrigen bleiben, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes vorschreibt, landesgesetzliche Vorschriften über die 
Knappschaftsvereine und die Knappschaftskassen unberührt 1). 

Drittes Buch. Unfallversicherung. 

Erster Teil. Gewerbe - Unfallversicherung. 

Erster Absehnitt. Umfang der Versicherung. 

§ 537. Der Versicherung unterliegen: 
2. Fabriken, Werften, Hüttenwerke, Apotheken 2), gewerbliche 

Brauereien und Gerbereibetriebe. 

§ 406 entijJred)en, al[o fid) auf ben 18eöitf be!3 lEerfid)erung!3amte!3 befd)ränfen, ober bie, 
fall!3 fie fid) \l.Jeiter erftrecfen, aU!3brücfHd) öugelaffen finb. 

2. I2tnbere Sfaffenoereinigungen bürfen nur mit befonberer @ene1)migung ber oberften 
lEer\l.Jaltung!3be1)örbe fold)e lEerträge abfd)Hefien, anbernfaU!3 nid)t. 

3. jJür ben lEertragMbfd)lufi mit einem Sfaffenoerbanbe gelten bie gleid)en 18eftim~ 
mungen bet ffi.lE.:\). (§§ 375 u. 376) \l.Jie für bie I2tqneilieferung an einöelne Sfranfenfaffen. 

mad) einem jJteufii[d)en WCinAhL bom 26. l2tuguft 1912 jinb bet lEetbanb ber 
:\)tt!3ftanfenfaffen unb bie fogen. .8 e n tr a Ho m m i ff i 0 ne n ber Sfranfenfaffen feine 
Sfaffenberbänbe im ®inne ber §§ 406-413 ber ffi.lE.:\). 

1) :Die ffiegelung ber lEerl)ältniHe bet Sfn a jJ jJ f d) a f tMa ff e n unb lEereine ift fo~ 
mit ber Banbe'3gejetlgebung übedaHen. :Dod) fd)reibt bie ffi.lE.p'. au!3brücflid) bor, bafi 
bie 18eftimmungen bet §§ 368-376, \l.Jeld)e bai3 lEer1)ältnii3 öU I2tröten unb I2tjJot1)efen 
betteffen, aud) für fnajJjJfd)aftlid)e SfranfenfaHen gelten. :Die Banbei3gefetlgebung fann 
ba1)er in biefer ~injid)t nid)ti3l2tb\l.Jeid)enbei3 beftimmen unb 1)at bie lEorfd)riften ber §§ 368 
bi'3 376 öumeift \l.JÖttlid) übernommen. :Die biesbeöüglid)en jJreuflifd)en 18eftimmungen 
lauten: 

Knappsohaftsgesetz. Vom 17. Juni 1912 (Pr.G.S. S. 137). 

§ 24. Die Satzung kann den Vorstand ermächtigen, innerhalb des Kassen
bereichs oder mit Genehmigung des Versicherungsamts, in dessen Bezirke die Kasse 
ihren Sitz hat, darüber hinaus wegen Lieferung der Arznei mit einzelnen Apo
thekenbesitzern oder -verwaltern oder, soweit es sich um die dem freien Verkehr 
überlassenen Arzneimittel handelt, auch mit anderen Personen, die solche feilhalten, 
Vorzugsbedingungen zu vereinbaren. Alle Apothekenbesitzer und -verwalter im Be
reiche der Kasse können solchen Vereinbarungen beitreten. Der Vorstand kann 
dann, von dringenden Fällen abgesehen und vorbehaltlich des Abs. 5, die Bezahlung 
der von anderer Seite gelieferten Arznei ablehnen. 

Genügt die Arzneiversorgung, die eine Kasse gewährt, nicht den berechtigten 
Anforderungen der Erkrankten, so gilt § 22 entsprechend. 

Die Apotheken ha~en den Krankenkassen für die Arzneien einen Abschlag 
von den Preisen der Arzneitaxe zu gewähren. Der Minister für Handel und Ge
werbe bestimmt seine Höhe; er kann ihn für die einzelnen Apotheken davon ab
hängig machen, daß die Kasse aus ihnen mindestens zu einem bestimmten Betrage 
bezieht. 

Der für den Sitz des Knappschaftsvereins oder der besonderen Krankenkasse 
(§ 5) zuständige Regierungspräsident setzt unter Rücksicht auf die örtlichen Ver
hältnisse und die im Handverkauf üblichen Preise die Höchstpreise von solchen 
einfachen Arzneimitteln fest, welche sonst ohne ärztliche Verschreibung (im Hand
verkauf) abgegeben zu werden pflegen. Diese Höchstpreise dürfen einen Betrag 
nicht überschreiten, der sich nach Abs. 3 ergibt. Der Minister für Handel und 
Gewerbe kann näheres anordnen. 

Beziehen die Berechtigten die im Abs. 4 bezeichneten Arzneimittel zu einem 
Preise, der die Festsetzung nicht ü1:ersteigt, aus einer Apotheke, so kann der 
Regierungspräsident anordnen, daß die Kasse die Bezahlung nicht deshalb ablehnen 
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§ 543. Betriebe ohne besondere Unfallgefahr kann der Bundes
rat für versicherungsfrei erklären. 

§ 544. Gegen Unfälle bei Betrieben oder Tätigkeiten, die nach den 
§§ 537-542 der Versicherung unterliegen (Betriebsunfälle), sind versichert: 

1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, 
2. Betriebsbeamte, deren Jahresverdienst nicht 5000 Mark an Ent

gelt übersteigt, 
wenn sie in diesen Betrieben oder Tätigkeiten beschäftigt sind. 

§ 548. Die Satzullg kann die Versicherungs p fli c h t erstrecken: 1. auf 
Betriebsunternehmer, deren Jahresarbeitsverdienst nicht 3000 Mark 
übersteigt oder die regelmäßig keine oder höchstens zwei Versicherungs
pflichtige gegen Entgelt beschäftigen. 

§ 550. Unternehmer (§ 633) .... die ihr Gewerbe für eigene Rech
nung betreiben, können sich gegen die Folgen von Betriebsunfällen seI bst 
versichern, wenn sie nicht mehr als 3000 Mark Jahresarbeitsverdienst 
haben oder wenn sie regelmäßig keine oder höchstens zwei Versicherungs
pflichtige gegen Entgelt beschäftigen. 

Die Satzung kann sie zur Selbstversicherung auch dann zulassen, wenn 
sie mehr als 3000 Mark Jahresarbeitsverdienst haben oder regelmäßig we
nigstens drei Versicherungspflichtige gegen Entgelt beschäftigen. 

Zweiter Abschnitt. Gegenstand der Versicherung. 

§ 555. Gegenstand der Versicherung ist der in den folgenden Vorschrif
ten bestimmte Ersatz des Schadens, der durch Körperverletzung oder 
Tötung entsteht. 

darf, weil sie nach Abs. 1 mit Personen, die nicht Apothekenbesitzer oder -verwalter 
sind, niedrigere Preise vereinbart hat. ' 

2) § 537 fagt frwar, bal3 aUe W~otT)efen ber UnfaHberfidjerung unterliegen. (;fr 
tl1irb aber ergän5t burdj bie §§ 544 unb 548. :!larauß ergibt fidj folgenbeß: :!ler Unfall
berfidjerungß~flidjt nadj ber llVB.O. unterliegen W~otT)efen bann, wenn 1. in iT)nen @e
T)ilfen, .\3eT)rlinge, fBetrieMbeamte, ober audj fBudjT)alter ober staffierer, fowieWrbeiter ober 
@efeHen befdjäftigt werben, ober 2. wenn bie @)a~ung bie iBerfidjerungß~flidjt audj auf 
fBetrieb5unterneT)mer gemäl3 § 548 erftrecft T)at. iBerfidjerung5frei finb arfo, abgefeT)en 
bon ~an 2, 9r~otT)efen, beren fBefi~er 0 T)ne iebe ~ilf5fraft, T)ödjften5 mit Unterftü~ung 
iT)rer (;fT)efrau tätig finb. :!labet madjt bie rein frufäHige fBefdjäftigung einer ~ilf5fraft, 
beren ~eranöieT)ung nidjt tJorau5gefeIJen werben fann, einen fBetrieb nidjt tJerfidjerung!3-
~flidjtig. 

,8u ben tJerfidjerung5~ ff idj Hg en ~erfonen geT)ören: 
1. :!la5 gefamte ~T)armafreutijdje W~otT)efen~erfonar: iBerwalter, @eT)ilfen, .\3eT)r

linge, aber audj iBeriteter, joweit beren fBejdjäftigung nidjt nur eine ganö aU!3naT)m!3weife 
ober rein frufäHige ift. 

2. staufmännijdje Wngefteute, fBudjT)after, .\3ageriften, staffierer ufw., bie in bem 
W~otT)efenbetriebe tätig jinb. 

3. .\3aboratorium!3arbeiter, .\3aufburjdjen, Wbfal3mäbdjen, ffieinmadjefrauen u. bergt 
4. ~amiHenangeT)örige be!3 UnterneT)mer!3, bie in bem fBetriebe befdjäftigt werben, 

mit WU!3naT)me b'er (;fT)efrau, bie niema!5 ali3 Wrbeiterin iT)re5 (;fT)emanne!3 angejeT)en 
werben fann unb beren :tätigfeit gemäl3 § 159 ffi.iB.O. feine iBerjidjerung'3~f!idjt begrünbet. 

. (;fine @eT)alt'3grenöe für bie iBerfidjerung'3pflidjt T)at bie ffi.iB.O. T)icr nur für fBe· 
trieMbeamte tJorgejeT)en (5000 WC). 

:tI ie n ft boten ber @ewerbetreibenben jinb bann a1i3 unfanberjidjerung'3~flidjtig 
anfrufeT)en, wenn iT)re fBefdjäftigung im @ewerbebetriebe, jelbft wenn fie nebenT)er ge
fdjieT)t, aU5brücflidj ober ftillfdjweigcnb mit aU!3bebungen ift, unb jidj ber .\3oT)n barauf 
mit beöieT)t, e'3 fei benn, bal3 bie :tätig feit nur eine gelegentlidje ift, ober in einem unoe
beutenben, nidjt nennen'3werten Umfange ftattfinbet. iBerfidjerung!3 b c r edj t i 9 lln (l 
unb iBerfidjerung!3freiT)eit jinb in ben §§ 550-554 geregelt. 
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§ 558. Bei Verletzung sind vom Beginne der 14. Woche nach dem Un
fall zu gewähren: 

1. Krankenbehandlung; sie umfaßt ärztliche Behandlung und 
Versorgung mit Arznei, anderen Heilmittelni), sowie mit den 
Hilfsmitteln, die erforderlich sind, um den Erfolg des Heilverfah
rens zu sichern oder die Folgen der Verletzung zu erleichtern (Krük
ken, Stützvorrichtungen und dergleichen); 

2. eine Rente für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit. 
§ 573. Ist der Verletzte auf Grund der Reichsversicherung ... gegen 

Krankheit versichert, so sind ihm mindestens die Regelleistungen der 
Krankenkassen nach § 179 an Krankenhilfe zu gewähren. Dabei beträgt 
jedoch das Krankengeld vom Beginne der 5. Woche nach dem Unfall bis 
zum Ablauf der 13. mindestens zwei Drittel des maßgebenden Grund
lohns .... 

§ 577. Ist ein Verletzter. der zu den nach den §§ 544, 545 Versicherten 
gehört, ni c h t auf Grund der Reichsversicherung .... ge gen Kr a n k
heit versichert, so hat ihm .... der Unterneh'mer- für die ersten 
13 Wochen Krankenhilfe zu gewähren. Für das Maß der Leistungen und 
für den Ersatz gelten die §§ 573-576 entsprechend 2). . ... Für Betriebs
beamte gelten diese Vorschriften nur, wenn deren ,Tahresarbeitsverdienst 
2500 Mark nicht übersteigt. 

Vierter Abschnitt. Verfassung der Berufsgenossenschaften. 

§ 649. Mitglied der Berufsgenossenschaft ist jeder Unternehmer, 
dessen Betrieb zu den ihr zugewiesenen Gewerbszweigen gehört und in 
ihrem Bezirke seinen Sitz hat 3 ). 

§ 650. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Eröffnung des Betrieb" 
oder mit seiner Versicherungspflicht ... 

§ 651. In jedem Betriebe hat der Unternehmer dur eh einen A usha n g 
bekannt zu machen: 

1. welcher Genossenschaft und Sektion der Betrieb angehört, 
2. wo die Geschäftsstelle des Genossenschafts- und des Sektionsvor

standes ist. 
§ 653. Wer mit einem Betriebe Mitglied einer Genossenschaft wird, 

hat binnen einer Woche dem Versicherungsamt, in dessen Bezirke der Be
trieb seinen Sitz hat, anzuzeigen: 

1) ~ei ber llnfallberjidjcnmg linb Il1lllit nellen ber WrJnri lällltlidje Sj e if mitte I 
irei 3U getuäl)reJl, nidjt nur Illie bei ber SfranfcnlJerjidjenmg bie "Heineren" S)eilmittel. 

2) ~a bie S2eifhmgen ber Unfa({bcrjidjerung laut § 558 erft bon ~kginn ber 14. ~odje 
l1n eintreten, joll für ben ){3erle~ten audj bii3 baIjin gejorg! tuerben. ~icjen 3tuerf verfolgen 
bie ~eftimmungen in §§ 57~ unb S77. Unterliegt ber ){3erle~te gleidj3eitig ber Shanfen~ 
berlidjerung, jo tritt bieje in ben erften Li ~odjen ein, mobei laut § 573 bas Shanfengelb 
eine (frf)ö()Hng erfäl)tt. ~ft ber )(Ictll'ttc nidjt auf @runb ber llL){3JJ. gegen Sfrnnf~eit lJer~ 
iidjert, jo nlllji laut § 577 bcr lln t c rn d) me r in ben erften 13 ~od)en bie gleidjen ,\,lci> 
ftungcn luic einc .\hanfcntaHc gCllläl)tl'n unb il1tJlH ShanfenIjilfe, b. i. nad) § 182 Shanfen~ 
j.Jffege unb Shanfcngelb. \l,ür .pllllDlungsgel)ilfcn, unb bllilU geIjörcn aHdj 3umcift bie 
angcfteHten 9(j.JotI)efer, bleibt gcmäjj § 6a Sj.(\J~ß. (I. 8eite 116), banrlJcn ber 9(njvrudj auf 
~ort3al)lung Des (llel)aItc0 für bic l'l'ften 6 ~od)en befteIjcn. 

3) T:ie bcr llnft1lllJcriidjcrllng unterliegenben ~(votIjcfen gel)örcn iett jämtlid) ber 
~rruf>3genoiicnjl)t1fj ber d)cmijdjen ~nbuftrie an unD linD, fall;3 lie auf @tllnb 
be-3 früqcrcn @elc~l'''' bei einer anberen ~)erufi3genoHenjdjaft (,\,lagcrcibertlf;3genoHell~ 
Idjaft) bnjidFrt mar:ii, mit Dcm 1. 8'allltar 19B aus biejet llu~gejdjiebell. >Sr beB 
ffieidj0fanölerSi lJom 10. Cftobl't l~lU ()R.B.~l. '8. 787). 
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l. den Gegenstand und die Art des Betriebs, 
2. die Zahl der Versicherten, 
3. die Genossenschaft, welcher der Betrieb angehört, 
4. wenn der Betrieb erst nach Inkrafttreten des Gesetzes eröffnet 

ist, den Eröffnungstag und, wenn der Betrieb erst nach Inkraft
treten des Gesetzes versicherungspflichtig geworden ist, den Tag des 
Beginns der Versicherungspflicht. 

Die Anzeige ist doppelt einzureichen; der Empfang wird bescheinigt. 
Ist der Betrieb schon angemeldetl) und findet nur ein Wechsel in der 

Person des Unternehmers statt, so ist eine nochmalige Anzeige nach Abs. 1 
nicht erforderlich. 

Sechster Abschnitt. Aufbringung der Mittel. 

§ 731. Die Berufsgenossenschaften haben die Mittel für ihre Aufwen
dungen durch Mitgliederbeiträge aufzubringen, die den Bedarf des ab
gelaufenen Geschäftsjahrs decken. 

§ 757. Die Mitglieder können gegen die Feststellung ihrer Beiträge 
binnen 2 Wochen Einspruch bei dem VOI'stand erheben, bleiben aber 
zur vorläufigen Zahlung verpflichtet. 

Unfallanzeige. 

§ 1552 2 ). Der Betriebsunternehmer hat jeden Unfall in seinem Be
trieb anzuzeigen, wenn durch den Unfall ein im Betriebe Beschäftigter 
getötet oder so verletzt ist, daß er stirbt oder für mehr als 3 Tage völlig 
oder teilweise arbeitsunfähig wird. 

Der Unfall ist binnen drei Tagen anzuzeigen, nachdem dcr Betriebs
unternehmer ihn erfahren hat. 

§ 1553. Die Anzeige ist schriftlich oder mündlich der Ortspolizeibe
börde des Unfallorts und der durch die Satzung bestimmten Stelle des 
Versicherungsträgers zu erstatten. 

Viertes Buch. Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung . 

. Erster Abschnitt. Umfang der Versicherung. 
1. Versicher u ngs pflich t. 

§ 1226. Für den Fall der Invalidität und des Alters, sowie zugunsten 
der Hinterbliebenen werden vom vollendeten 16. Lebensjahr an versichert: 

1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienstboten, 
3. Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge In 

A potheken 3 ). 

Voraussetzung der Versicherung ist für alle diese Personen, daß SlC 

1) ~Üt nlle beftegenben, aber noci) nici)t bcrjici)erten ~q.Joff)efen tunt nuf 0lrunb 
bom ~tt. 49 bcs Q;infügrungsgcje~es Jut ffi.lE.D. burci) lEerf. bes ffi.lE.~. bom 15. 0nnunr 
1912 bereiti.l 3um 15. \möq 1912 bie ~(nmelbung borgejci)tieben. ~ie nnci) § 653 erfor, 
berlid)c ~Xn3eige fommt jomit nur für neu errici)tete ober neu in bie lEerjici)erungßvflici)t 
eintretenbe ~[votgefen in !Betrnci)t. 

2) g)ie §§ 1552 unb 1553 jinb in bem jeci)ften !Buci)e ber ffi.lE.D.betitelt "lEerfngren" 
entgnlten, aber tuegen bet ,8ujnmmenf)nnges an obiger Stelle eingefügt. ~ür bie Unfnll< 
nnileigen ift burci) !BI. bes ffi.lE.~. tJom 19. ~eJemoer 1912 ein oe onberes \muftet bor, 
gefci)rieoen. 

3) ~ür bie ~lngef)örigen bes 9Ivotf)eferftnnbeil ftcHt fici) bie ffieci)t<3lnge f)injici)tlici) 
ber 0nbnlibentJerjici)erung tuie folgt: 

Bö t t ger - 11 r ban, Apolhekengesetze. ;,. Au!!. 11 
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gegen Entgelt (§ 160) beschäftigt werden, für die unter Nr. 2-5 Bezeich
neten, sowie für Schiffer außerdem, daß nicht ihr regelmäßiger J ahres
arbeitsverdienst 2000 Mark an Entgelt übersteigt. 

§ 1227. Eine Beschäftigung, für die als Entgelt nur freier Unterhalt 
gewährt wird, ist versicherungsfrei. 

§ 1232. Der Bundesrat bestimmt, wieweit vorübergehende Dienst
leistunge n versicherungsfrei bleiben 1). 

§ 1234. Versicherungsfrei sind die in Betrieben oder im Dienste 
des Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde 
oder eines Versicherungsträgers Beschäftigten, wenn ihnen Anwartschaft 
auf Ruhegeld im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Sätzen 
der ersten Lohnklasse, sowie auf Witwt:Jnrente nach den Sätzen der gleichen 
Lohnklasse und auf Waisenrente gewährleistet ist. 

§ 1235. Versicherungsfrei sind: 
1. Beamte des Reichs, der Bundestaaten, der Gemeindeverbände, 

der Gemeinden und der Versicherungsträger .... 
2. Personen des Soldatenstandes, die eine der im § 1226 bezeichneten 

Tätigkeiten im Dienste .... ausüben 2). 

Ir. Versicherungsberechtigung. 

§ 1243. Zum freiwilligen Eintritt in die Versicherung (Selbstver
Richerung) sind bis zum vollendeten 40. Lebensjahre berechtigt: 

1. die im § 1226 unter Nr. 2-5 Bezeichneten und Schiffer, wenn ihr 
regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst mehr als 2000, aber nicht über 
3000 Mark beträgt; 

2. Gewerbetreibende und andere Betriebsunternehmer, die in ihren 

1. '1;er )ßer[id)erung~\JflidJt unterliegen: 
a. biejenigen (über 16 0a1)re alten) ~).Jot1)efetfe1)rlinge, bie (einerlei ob mit 

ober o1)ne freie 6totion) ein regelmäj3iges Q:ntgelt (@e1)olt ober %afcf)engelb) 
für i1)re %ätigfeit er1)olten; 

b. biejenigen ~).Jot1)efer ge 1) il f e n, beren regelmäj3iger 001)resorbeitsoerbienft 
2000 m. on Grntgelt (@e1)alt, 60cf)< unb onbere 58eilüge, a1fo aud) freie 
1mo1)nung) l1icf)t über[teigt. 

2. ~erficf)etttngi3frei jinb: 
a. ~\Jot1)efer, bie 6tooti3< ober stommunolbeolllte ober unter ben )ßoraui3-

fe~ungen bei3 § 1234 im 6too15< bilW. stommunolbien[t befcf)äftigt finb; 
b. einjäljrig<freiwillige militära\JotTJefer unb Untera\Jotljefer. 

3. 3m freiwilligen 1m e it e r 0 e rfid) e ru n 9 [inb berecf)tigt olle ~\Jotljefetleljrlinge 
unb <gel)ilfen, bie (&. 58. oud) bmd) 6telgen beß @eljolteß über 2000 m.) oui3 einem oer
[id)erungi3\Jflid)tigen )ßerljältnH3 ausfd)eiben. '1;ie 58ered)tigung öur 1meiteroer[id)etttng 
ift weber bmd) eine ~lteri3< nod) eine @e1)alt;3grenöe befd)ränft. 

4. 3m freiwilligen 6elbftoer[id)erung finb bis ilum 40. '\!ebeni3jaljre bered)tigt: 
a. biejenigen ~).Jotljeferleljrlingc, bie oljne Grntgclt nUr gegen freien Hntet< 

f)aU befd)äftigt Illerben; 
b. biejenigen 21\Jotljefer 9 e 1) i1 f e n, beren regelllläj3iger 3aljrci3arbcitsocrb ienft 

über 2000, aber nicf)t über 3000 m. beträgt; 
c. biejenigcn ~\Jotljefen b e fi ~ er, bie rcge1mäj3ig feine ober 1)öd)ftel15 &Illei 

)ß erfi d) ettt ngi3).Jflid) ti 9 e b cf d) ä i ti 9 cu. 
fl. 'llie freiWillige 3 u f a ~ 0 e rf id) c r Il n 9 [teljt allel1 )ßcrjid)Ctttllg'3\Jf1icf)tigcl1 ober 

<umd)tigten frei (j. § 1472). 
1) 601cf)e 58e[tilllmungeu finb uod) nicf)t ergangen. )ßertteter in W).Jot1)efeu 

Itlcrben baljer bis auf weiteres, fofern bie )ßcttretung nicf)t nut eine gon& gelegentlid)e 
~(l!sl)ilfe barftellt, l)infid)t1id) ber )ßerficf)erung wie W).Jotljefergeljiffen öu bel]allbrln [eil1. 

2) 911[0 emd) cinjäljrig<Treiwilligc Wlilitära\J(ltljef~t unb Untcra\Jolljdci:. 
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Betrieben regelmäßig keine oder höchstens zwei Versicherungs
pflichtige beschäftigen, sowie Hausgewerbe'treibende; 

3. Personen, die nach den §§ 1227, 1232 versicherungsfrei sind. 
Die Berechtigten können die Selbstversicherung beim Ausscheiden aus 

dem Verhältnis, das die Berechtigung begründet hat, fortsetzen oder später 
nach § 1283 erneuern. 

§ 1244. Wer aus einem versicherungspflichtigen Verhältnis ausscheidetl), 
kann die Versicherung freiwillig fortsetzen oder später nach § 1283 er
neuern (Wei terversiche,rung). 

III. Lohnklassen. 
§ 1245. Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes werden für die 

Versicherten folgende Lohnklassen gebildet: 
Klasse I bis zu 350 Mark, 

II von mehr als 350 bis zu 550 Mark, 
III " " 550 " " 850 

" IV" " "850",, 1150 
V" " ,,1150 Mark. 

§ 1246. Soweit die folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmen, 
ist für die Zugehörigkeit zu den Lohnklassen statt des tatsächlichen 
Jahresarbeitsverdienstes ein Durchschnittsbetrag maßgebend. 

Im einzelnen gilt als Jahresarbeitsverdienst: 
1. für Mitglieder einer Krankenkasse oder knappschaftlichen Kran

kenkasse das 300fache des Grundlohnes (§§ 180, 181), 
3. im übrigen der 300fache Betrag des Ortslohns, soweit das Ober

versicherungsamt für einzelne Berufszweige nichts andereR be
stimmt. 

§ 1247. Wenn im voraus für Wochen, Monate, Vierteljahre oder Jahre 
eine feste bare Vergütung vereinbart iRt, die den Durchschnittsbetrag 
übersteigt, so ist diese maßgebend. 

§ 1248. Die Versicherung in einer höheren Lohnklasse ist erlaubt, 
der Arbeitgeber aber zum höheren Beitrag nur verpflichtet, wenn er SIe 

mit dem Versicherten vereinbart hat. 

Zweiter Abschnitt. Gegenstand der Versicherung. 
§ 1250. Gegenstand der Versicherung sind Invaliden- oder 

Altersrenten, sowie Renten, Witwengeld und Waisenaussteuer für Hinter
bliebene. 

§ 1251. In valide n oder Altersrente erhält, wer die Invalidität 
oder das gesetzliche Alter 2) nachweist, sowie die Wartezeit erfüllt und die 
Anwartschaft aufrecht erhalten hat. 

Fünfter Abschnitt. Aufbringung der Mittel. 
§ 1387. Das Reich, die Arbeitgeber und die Versicherten bringen die 

Mittel für die Versicherung auf. 
------

1) 2'(u;3[d)eiben au;3 einem ber[id)erung;3~f!id)tigen 1Ber'f)äHni;3liegt and) bei ®teigen 
be;3 @e'f)alte;3 über bie für bie 1Berfid)etttl1g;3~f!id)t maj3gebenbe @renöe bon 2000 we. 
bor. 2'(~ot'f)efer, bie ber\id)erung;3~flid)tig waren, beren @e'f)alt aber über 2000 we. geftiegen 
ift, fönnen fid) al[o, o'f)ne burd) eine obere @e'f)alt;3grenöe be[d)ränft öU [ein, freiwillig 
weiter ber[id)ern. SDod) liegt eine innere 9Cotwenbigfeit bafür nid)t bor, ba bie ~q,lOt'f)er< 
ge'f)Ufen fämtlid) bi;3 öu einem @e'f)alt bon 5000 we. ber ~lngeftelltenber[id)entng (f. 
®eite 165) unterliegen. 

2) 70 zsa'f)re. 
11* 
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Das Reich leistet Zuschüsse für die in jedem Jahre tatsächlich gezahlten 
Renten, Witwengelder und Waisenaussteuern (§ 1285), die Arbeitgeber 
und die Versicherten entrichten für jede Woche der versicherungspflich
tigen Beschäftigung (Beitragswoche) laufende Beiträge zu gleichen Teilen 
(§§ 1243, 1439, 1458). 

Die Beitragswoche beginnt mit Montag. 
§ 1392. Bis auf weiteres wird als Wochenbeitrag erhoben: 

In Lohnklasse I. 16 Pfennig, 
II. 24 

" 
In . 32 

" IV. 40 
V. 48 

" 

Sechster Abschnitt. Beitragsverfahren. 

In. Entrichtung der Beiträge durch die Arbei tge ber. 
§ 1426. Der Arbeitgeber, der den Versicherten die Beitragswoche hin

durch beschäftigt, hat für sich und ihn den Beitrag zu entrichten. 
Beschäftigen mehrere Arbeitgeber den Versicherten während der 

Woche, so zahlt der erste von ihnen den ganzen Betrag. Hat weder er noch 
der Versicherte selbst den Beitrag entrichtet (§ 1439), so hat der nächste 
Arbeitgeber den Beitrag zu entrichten, kann aber von dem ersten Ersatz 
beanspruchen. 

§ 1428. Der Arbeitgeber entrichtet die Beiträge, indem er bei 
der Lohnzahlung für die Dauer der Beschäftigung Marken nach der Lohn
klasse des Versicherten in die Quittungskartel) klebt. Sie werden von 
der Versicherungsanstalt des Beschäftigungsorts ausgegeben. Der Arbeit
geber hat sie aus eigenen Mitteln zu erwerben. 

§ 1429. Bei Versicherten, die durch Vertrag für mindestens ein Viertel
jahr dem Arbeitgeber zur Arbeit verpflichtet sind, kann der Arbeitgeber 
die Marken zu anderer Zeit, spätestens in der letzten Woche jeden Viertel
jahrs, einkleben. Auf jeden Fall sind die Marken bei Ablauf der Beschäfti
gung einzukleben. 

§ 1431. Die Marken müssen entwertet werden 2 ). Als Tag der Ent
wertung soll der letzte Tag desjenigen Zeitraums angegeben werden, für 
welchen die Marke gilt. 

§ 1432. Die Versicherungspflichtigen müssen sich bei der Lohnzahlung 
die Hälfte der Beiträge und, wer über die gesetzliche Lohnklasse hinaus 
versichert, ohne die Versicherung in einer höheren Lohnklasse mit dem 
Arbeitgeber vereinbart zu haben, auch den Mehrbetrag vom Barlohn ab
ziehen lassen. Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem Wege den Beitrags
teil der Versicherten wieder einziehen. 

IV. Entrichtung der Beiträge durch die Versicherten. 
§ 1439. Auch der Versicherte kann die vollen Beiträge entrichten. 

Der Arbeitgeber hat ihm die Hälfte, und zwar der gesetzlichen Beiträge, 

1) 2'( Ui3gab efte lIen für bie Ouittungßfarten jinb in \j3reuflen laut ffilin.Cl:rL Dom 
20. 910tJember 1911 bie Ort~1:Joli5eibe~örben, in CIlemeinben mit ~önigL \j3oli5eitJerloal!ullg 
and) bie ,CIlemeinbetJorftiinbe. 

2) Uber ba~ Cl:nt\l.Jerten ber 58eitragßmarfen erging eine 58I. be~ ffieid)i3fan5Ier~ 
tJom 10. ~otJember 1911 (ffi.CIl.58L 6. 937). '1lie \l.Jicf)tigften 58eftimmungen berjelbel1 
finb auf jeber ~ntJalibel1farte tJermerft. 
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wenn nicht die Versicherung in einer höheren Lohnklasse vereinbart ist, 
zu erstatten. 

Der Anspruch besteht nur, wenn die Marke vorschriftsmäßig entwertet 
ist. Er ist spätestens bei der zweitnächsten Lohnzahlung zu erheben, es 
sei denn, daß der Versicherte ohne sein Verschulden wirksame Beiträge 
nachträglich entrichtet hat. 

§ 1440. Freiwillig Versicherte verwenden, .... Marken der Ver
sicherungsanstalt, in deren Bezirk sie beschäftigt sind oder sich unbeschäf
tigt aufhalten. Die Wahl der Lohnklasse steht ihnen drei. 

§ 1441. Auch wer sich während einer entgeltlichen, aber nicht bar be
zahlten oder nur vorübergehenden Beschäftigung (§§ 1227, 1232) freiwillig 
versichert, hat Anspruch auf den Beitragsteil des Arbeitgebers. 
Dieser kann es ablehnen, mehr zu erstatten, als er gesetzlich (§§ 1245 bis 
1247) verpflichtet ist. 

Siebenter Abschnitt. Freiwillige Zusatzversicherung. 

§ 1472. Alle Versicherungspflichtigen und alle Versicherungsberechtig
ten können zu jeder Zeit und in beliebiger Zahl Zusatzmarken einer be
liebigen Versicherungsanstalt in die Quittungskarte einkleben. Sie erwerben 
dadurch Anspruch auf Zusatzrente für den Fall, daß sie invalide werden. 
Der Wert der Zusatzmarke beträgt 1 Mark. 

Versicherungsgesetz für Angestellte. 
Vom 20. Dezember 1911. (RG.Bl. S. 989.) 

Erster Abs~hnitt. Umfang der Versi~herung. 
L Versicherungs pflich t. 

§ L Für den Fall der Berufsunfähigkeit (§ 25) und des Alters sowie 
zugunsten der Hinterbliebenen werden vom vollendeten 16. Lebensjahr 
an nach den Vorschriften dieses Gesetzes versichert!): 

1. Angestellte in leitender Stellung, wenn diese Beschäftigung ihren 
Hauptberuf bildet, 

3. Handlungsgehilfen und Gehilfen in Apotheken 2 ). 

Voraussetzung der Versicherung ist für alle diese Personen, daß sie 
nicht berufsunfähig (§ 25) sind, daß sie gegen Entgelt (§ 2) als Angestellte 
beschäftigt werden, daß ihr Jahresarbeitsverdienst 5000 Mark nicht über-

1) '!Ia0 )8erfid)erung0gefe~ für 9lngeftellte ift laut Sl'aiferl.)8. bom 8. iJ(obember 1912 
(ffi.(')UBl." 15. 533) am 1. ,J'anuar 1913 in Sl'taft getreten. 

2) UOer ben Umfang ber )8er[id)erung gegenüber ben 9lngelJörigen bei3 9l\JotlJefer. 
rtanbetl ergibt jid) folgenbei3: 

1. )8 erf id) e rungi3\J fl id) Hg finb bon bem eigentlid)en \Jl)armaöeutifd)en ~erjonal 
nur bie 9l\JoH)efergelJilfen unb .bertualter, jofern [ie nid)t beruftlunfäl)ig unb beim 
0:intritt in bie berjid)erungi3\Jflid)tige 58ejd)äftigung nod) nid)t 60 ,J'al)re alt jinb, gegen 0:nt· 
gelt befd)äftigt tuerben unb il)t ,J'al)tei3arbeiElberbienft 5000 me. nid)t überfteigt. 

2. )8etfid)etungi3bered)tigt Hnb (§§ 15, 394): 
a. 9l\J0 tI)efer gel) il f e n unb • b e rtu alte r, bie aui3 einer berjid)erung~\Jflid)tigen 

58efd)äftigung aUi3\d)eiben (ö. 58. butd) 9lnfauf ober Sl'onöejjioni3erleilung ober 
aud) burd) ®teigen bei3 @el)aHe!3 über 5000 me.). 

b. im erften ,J'alJte nad) ,J'nftafttteten bei3 @efe~e~: 9l\Jotl)efer ge lJ il fe n ober 
• b er tu alte r mit einem ,J'al)re~arbeit~berbienft bon 5000-10000 me. 

c. 9l\JotlJefen be fi ~ er, bie in ilJrem 58ettiebe regelmäjiig lJöd)fteni3 brei ber· 
fid)erungs\Jflid)tige ~erfonen bejd)äftigen. 

3. )8erfid)erungi3frei jinb (§§ 9, 10, 11, 390): 
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steigt, und daß sie beim Eintritt in die versicherungspflichtige Beschäf
tigung das Alter von 60 Jahren noch nicht vollendet haben. 

§ 2. Zum Entgelt im Sinne dieses Gesetzes gehören neben Gehalt 
oder Lohn auch Gewiunanteile, Sach- und andere Bezüge, die der Versicherte, 
wenn auch nur gewohnheitsmäßig statt des Gehalts oder Lohnes oder neben 
ihm von dem Arbeitgeber oder einem Dritten erhält. Der Wert der Sach
bezüge wird nach Ortspreisen berechnet, welche die untere Verwaltungs
behörde festsetzt. 

§ 7. Eine Beschäftigung, für die als Entgelt nur freier Unterhalt ge
währt wird, ist versicherungsfrei. 

§ 8. Der Bundesrat bestimmt, wieweit vorübergehende Dienst
leistungen versicherungsfrei bleiben1 ). 

§ 9. Versicherungsfrei sind die in Betrieben oder im Dienste des 
Reichs, eines Bundesstaats, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde 
oder eines Trägers der reichsgesetzlichen Arbeiter- oder Angestelltenver
sicherung Beschäftigten, wenn ihnen Anwartschaft auf Ruhegeld und 
Hinterbliebenenrenten im Mindestbetrage nach den Sätzen einer vom 
Bundesrate festzusetzenden Gehaltsklasse (§ 16)2), gewährleistet ist; dabei 
ist das Durchschnittseinkommen der betreffenden Beamtenklassen zu be
rücksichtigen. 

§ 10. Versicherungsfrei sind 
1. Beamte des Reichs, der Bundesstaaten, der Gemeindeverbände und 

der Gemeinden ... 
3. Personen des Soldatenstandes, die eine der im § 1 bezeichneten 

Tätigkeiten im Dienste ... ausüben8 ). 

§ 11. Auf seinen Antrag wird von der Versicherungspflicht befreit, 
wem von dem Reiche, einem Bundesstaat, einem Gemeindeverband, einer 
Gemeinde ... , Ruhegeld, Wartegeld oder ähnliche Bezüge im Mindest
betrage nach den Sätzen der Gehaltsklasse A bewilligt sind und daneben 
Anwartschaft auf Hinterbliebenenfürsorge (§ 9) gewährleistet ist. 

a. o'f)ne roeitere§: in ftaatfid)en ober fommunalen Wj.Jot'f)efen angeftelfte Wj.Jo
t'f)efer unter ben ~orau§fe~ungen ber §§ 9 unb 10, foroie einiii'f)rig·frei. 
roillige IDCiIitiiraj.Jot'f)efer unh Untetaj.Jot'f)efer; 

b. aUf Wntrag: in ftaatIid)en ober fommunalen Wj.Jot'f)efen angefteIlte Wj.Jot'f)efer 
unter ber ~orau6fe~ung be§ § 11; 

c. aUf 2rntrag: angefteIIte 2rj.Jot'f)efer, für bie bor bem 5. ~e5ember 1911 bei 
einer Bebeni3berjid)erung§gejeIIjd)aft ein ~erjid)erungi3bertrag gejd)IoHen ift, 
roenn ber ~a'f)rei3betrag ber meittiige bafüt minbefteni3 ben meitriigen gleid). 
fommt, bie fie nad) biejem @eje~ ßU tragen 'f)iitten; 

d. auf 2rntrag: angeftelfte 2rj.Jot'f)efer, bie beim @intteten in bie berfid)etungs
j.JfIid)tige mejd)iiftigung ba§ 30. Bebensia'f)r überfd)ritten 'f)aben unb jeit min. 
beftens brei ~a'f)ren in ber gIeid)en ~eije bei einer Bebensberjid)erung ber
fid)ert finb; 

~n ben ~iirren unter c unb d linb jebod) bie 2rrbeitgeber berj.Jflid)tet, ben nad) 
biefem. @efe~ auf fie entfa!fenben meittagsanteH an bie ffieid)sbetjid)erungs. 
anftaft ab5ufü'f)ren, roofür bem met\id)erten bie 'f)alben Beiftungen be§ @e
fe~es geroii'f)rt roerben. 

4. Wusgejd)lo(fen bon ber ~etfid)erung jinb 2rj.Jot'f)eferIegrIinge. 
1) @ine jold)e meftimmung ift bis ie~t nid)t ergangen. ~erttetet in 2rj.Jotgefen 

jillb ba'f)er 'f)injid)tfid) ber ~erjid)erung biS auf roeiteres roie Wj.Jot1)eferge'f)iIfen 5u be. 
!janbefn, fofem bie ~ertretung nid)t nur eine gan5 gelegentHd)e· aUi3I)ilf'l\roeife ift. 

2) 2r16 majigebenb gat ber munbeilrat laut mf. beil ffieid)ilfan51ers bom 29. ~uni 1912 
(ffi.@mr. (S. 405) biejenige @e1)aUsfIaHe be5eid)net, roeld)e bem tatjiid)Iid)en (Stellen
einfommen ber bett. ~erfonen 5u ber Seit entjj.Jrid)t, 5u bet bie Q:ntfd)eibung roirf\am roirb. 

3) Wlfo uud) einiäljrig-freiroilIige IDCilitäraj:Jotljefet unb Unteraj:Jotljefet. 
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II. Freiwillige Versicherung. 
§ 15. Wer aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung ausscheidet 

und mindestens 6 Beitragsmonate auf Grund der Versicherungspflicht 
zurückgelegt hat, kann die Versicherung freiwillig fortsetz,en. Hat 
er 120 Beitragsmonate zurückgelegt, so kann er sich die bis dahin erworbene 
Anwartschaft durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr (§ 172 Abs. 2) 
erhalten. Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Versicherung auch 
während des Aufenthalts des Versicherten im Ausland freiwillig fortgesetzt 
oder aufrechterhalten werden. 

III. Gehalts klasse n. 
§ 16. Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes werden für dic Ver

sicherten folgende Gehaltsklassen gebildet: 
Klasse A . . . . . . bis zu 550 M. 

850 " B von mehr als 550 
C 850 
D " U50 
E 
F 
G 
H 
J 

1500 
" 2000 
" 2500 
" 3000 
" 4000 

U50 " 
" 1500 " 
" 2000 " 
" 2500 " 
" 3000 " 
" 4000 " 
" 5000 " 

§ 18. Eine freiwillige Versicherung ist höchstens in derjenigen 
GehaltsklaRse zulässig, die dem Durchschnitt der letzten 6 Pflichtbeiträge 
entspricht oder am nächsten kommt. 

§ 19. Der Versicherte kann bis zum vollendeten 25. Lebensjahr in 
eine höhere Gehaltsklasse, als der Höhe seines Jahresarbeitsverdienstes 
entspricht, übertreten. Ein Versicherter, der in 0ine versicherungspflichtige 
Beschäftigung mit geringerem Entgelt, als seiner bisherigen Gehaltsklasse 
entspricht, eintritt, kann in seiner bisherigen Gehaltsklasse bleiben, falls 
er mindestens 6 Beitragsmonate in der höheren Gehaltsklasse auf Grund 
der' Versicherungspflicht zurückgelegt hat. 

Der Arbeitger ist nur dann zum höheren Beitrag verpflichtet, wenn 
dies vereinbart worden ist. 

Zweiter Abschnitt. Gegenstand der Versicherung. 
1. Allgemeines. 

§ 20, Gegenstand der Versicherung sind Huhegeld und Hinterbliebe
n0nrenten. 

§ 21. Huhegeld erhält, wer die Berufsunfähigkeit (§ 25) oder das 
gesetzliche Alter nachweist, sowie die Wartezeit erfüllt und die Anwart
schaft aufrechterhalten hat. 

§ 22. Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn der Ver
storbene zur Zeit seines Todes die Wartezeit für das Ruhegeld erfüllt und 
die Anwartschaft aufrechterhalten hat. 

II. Ruhegeld. 
§ 25. Ruhegeld erhält derjenige Versicherte, welcher das Alter von 

65 Jahren vollendet hat oder durch körperliche Gebrechen oder wegen 
Schwäche seiner körperlichen und geistigen Kräfte zur Ausübung seines 
Berufs dauernd unfähig ist. Berufsunfähigkeit ist dann anzunehmen, 
wenn seine Arbeitsfähigkeit auf weniger als die Hälfte derjenigen eines 
körperlich und geistig gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken ist. 
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Ruhegeld erhält auch derjenige Versicherte, welcher nicht dauernd 
berufsunfähig ist, aber während 26 Wochen ununterbrochen berufsunfähig 
gewesen ü;t, für die weitere Dauer der Berufsunfähigkeit (Kranken
Ruhegeld). 

X. Berechnung der Versicherungsleistungen. 

§ 55. Das Ruhegeld beträgt nach Ablauf von 120 Beitragsmonaten 
ein Viertel der in dieser Zeit entrichteten Beiträge und ein Achtel der übrigen 
Beiträge. 

I<'ünfter Abschnitt. Deckung d"r Leistungen. 

I. Attfbringung der Mittel. 

1. Allgemeines. 
§ 170. Die Arbeitgeber und die Versicherten bringen die Mittel für 

die Versicherung auf. Sie entrichten für jeden Kalendermonat, in welchem 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung stattgefunden hat, laufend Bei
träge zu gleichen Teilen. Das gleiche gilt für Krankheitszeiten, in denen 
die Versicherten das Gehalt fortbezogen haben. 

Beitragsfrei ist, wer Ruhegeld nach den Vorschrift,en dieses Geset zes 
bezieht. 

§ 171. Als Beitragsmonate für die Berechnung der Leistungen gelten 
Kalendermonate, für die Beiträge entrichtet sind. 

2. Höhe der Beiträge. 
§ 172. Der monatliche Beitrag ist nach dem Prämiendurchschnitts

verfahren für alle Versicherten derselben Gehaltsklasse gleich hoch zu be
messen. Er beträgt bis auf weiteres 1 ) 

m Gehaltsklasse A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 

1,60 M. 
3,20 " 
4,80 " 
6,80 " 
9,60 " 

13,20 " 
16,60 " 
20,00 " 
26,60 " 

1) \JCadjfteljenbe :tabelle 5eigt @eljalHlflaffcn ullb \Beiträge ill überjid)tlid)er 
2!norbmmg: 

- -- ---
Saljresarbeitsberbienft \Beitrag in 9J1arf für 

@eljalts~ 
9J1arf 1 9J1onat 12 

flaHe 9J1onatr 

A bis öU 550 1,60 19,20 
B bon 550 11 11 850 3,20 38,40 
C 11 850 11 11 1150 4,80 57,60 
D 11 1150 11 11 1500 6,80 81,60 
E 11 1500 11 11 2000 9,60 115,20 
F 

11 2000 11 11 2500 13,20 158,40 
G 11 2500 11 11 3000 16,60 199,20 
H 11 3000 11 11 4000 20,00 240,00 
J 11 4000 11 11 5000 26,60 319,20 
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Die Anerkennungsgebühr zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft be
trägt jährlich 3 Mark und kann in Teilbeträgen oder in einer Summe ent
richtet werden. 

3. Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitgeber. 

§ 176. Der Arbeitgeber, der den Versicherten den Beitragsmonat 
hindurch beschäftigt, hat für sich und ihn den Beitrag zu entrichten. 

§ 177. Beschäftigen mehrere Arbeitgeber den V"rsicherten während 
des Monats oder findet die Beflchäftigung nicht den Beitragsmonat hin
durch statt, so hat jeder Arbeitgeber 8 Hundertstel des für die Beschäftigung 
gezahlten Entgelts als Beitrag zu zahlen1 ). Der hiernach für den Monat SIch 
ergebende Beitrag ist auf 10 Pf. aufzurunden. übersteigen die hiernach für 
einen Monat eingezahlten Beiträge den Beitrag der höchsten Gehaltsklasse, 
so wird der überschießende Betrag dem Versicherten für spätere Beitrags
monate gutgeschrieben. 

§ 178. Die Versicherungspflichtigen müssen sich bei der Gehalts
zahlung die Hälfte der Beiträge, und wer über die gesetzliche Gehaltsklasse 
hinaus versichert, ohne die Versicherung in einer höheren Gehaltsklasse 
mit dem Arbeitgeber vereinbart zu haben, auch den Mehrbetrag vom Ge
halt abziehen lassen. Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem Wege den 
Beitragsteil der Versicherten wieder einziehen. 

Die Abzüge sind auf die Gehaltszeiten gleichmäßig zu verteilen. Die 
Teilbeträge sind auf volle 10 Pf. aufzurunden. 

§ 179. Sind Abzüge bei einer Gehaltszahlung unterblieben, so dürfen 
sie nur noch bei der nächsten nachgeholt werden, es sei denn, daß der Ar
beitgeber ohne sein Verschulden wirksame Beiträge nachträglich ent
richtet (§ 205). 

§ 181. In den Fällen des § 176 haben die Arbeitgeber die am Schlusse 
eines jeden Monats fälligen Beiträge spätestens bis zum 15. des nächsten 
Monats den Beitragsstellen (§ 186) portohei einzuzahlen 2 ). Bei der 
ersten Beitragsleistung haben die Arbeitgeber über die fälligen Beiträge 

1) 0nt ü'ulle betl § 177 rid)tet lid) ber )B e i t tu 9 lontii nid)t nud) ber (llel)u!t,3. 
nulle, fonbern beträgt 8 % be!3 ~ntgelt;3. 0nt ü'oHe be;3 § 177 ift uud) für bie ,8ul)fung 
ber )Beiträge febiglid) bus l.jSoftfd)ecfoerfaf)!cn \Jorgefd)rieben (f. bie fofgenbe ü'ujinotc). 

2) Über bie )Beitrogi3 ö0l)fung erging nud)ftel)cnbe )Bf. ber ffieid)socrlid)crung<3. 
unftuft für 2fngefteUte: 

Bk. betr. die Beitragsentrichtung für die Angestelltenversicherung. 
Vom 24. Mai 1912. 

r. A. In den Fällen des § 176 a. a. O. (Beschäftigung bei einem einzigen Arbeit
geber einen vollen Beitragsmonat hindurch) wird folgendes Zahlungsverfahren und fol
gende Quittungsleistung zugelassen: 

1. Die Beiträge sind auf das Konto der Reichsversicherungsanstalt bei dem Post. 
scheckamt in Berlin einzuzahlen. 

2. Für die Einzahlung haben sich die Arbeitgeber der für den Verkehr mit der 
Reichsversicherungsanstalt bestimmten Vordrucke zu bedienen, die nach den 
Bestimmungen über den Postscheckverkehr zu beziehen sind. 

3. Die übersichten und Veränderungsanzeigen (§ 181) sind der Reichsversiche
rungsanstalt unmittelbar einzureichen. 

4. Als Quittung über eingezahlte Beiträge dient dem Arbeitgeber an Stelle der 
Marken der ihm verbleibende Abschnitt der Zahlkarte oder die ihm erteilte 
Nachricht über die Belastung seines Kontos. 

5. Dem Angestellten dient als Quittung über die Zahlung seines Beitragsteiles 
an den Arbeitgeber an Stelle der Marken eine in die Versicherungskarte einzu
tragende Bescheinigung des Arbeitgebers. Diese hat handschriftlich oder durch 
Stempel den jeweiligen Beitragsmonat, den fälligen Beitrag und bei jedem Bei-
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übersichten den Beitragsstellen einzureichen, die von diesen der Reichs
versicherungsanstalt zu übersenden sind. Sofern eine Änderung eintritt, 
haben die Arbeitgeber diese spätestens mit der nächsten Beitragsleistung 
den Beitragsstellen anzuzeigen. Die Beiträge werden für die Reichsver
sicherungsanstalt bei der Reichsbank eingezahlt. 

§ 183. über eingezahlte Beiträge wird durch Marken quittiert l ), 

welche die Reichsversicherungsanstalt für jede Gehaltsklasse an die Bei
tragsstelle überweist. Die Marken müssen die Bezeichnung der Gehalts
klasse und des Geldwerts enthalten. 

§ 185. Die Arbeitgeber haben die empfangenen Marken sofort in die 
Versicherungskarte des Angestellten einzukleben und zu entwerten 2). 

Die Marken gelten alsdann als Quittung für die Entrichtung des Beitrags. 
§ 186. Die Beitragsstellen werden nach Bedarf von der Reichs

versicherungsanstalt eingerichtet 3). 
§ 188. Der Versicherte hat sich die Versicherungskarte ausstellen 

zu lassen. Die Ausstellung ist vom Versicherten mittels Aufnahmekarte, 
die über Alter, Familienverhältnisse und Gehaltsbezüge Aufklärung geben 
muß, bei der Ausgabestelle (§ 194) zu beantragen 4). 

trag den Namen dcs Arbeitgebers zu enthalten; sie ist vom Arbeitgeber sofort 
nach der Einzahlung des Beitrags auszustellen. 

B. In den Fällen des § 177 a. a. O. (Beschäftigung bei mehreren Arbeitgebern 
oder nicht einen vollen Beitragsmonat hindurch) gelten an Stelle der Vorschriften des 
§ 187 Abs. 1, 2 a. a. O. die Bestimmungen unter A; die Einzahlung des Beitrags hat 
bei der Zahlung des Entgelts, spätestens am Schlusse des Beitragsmonats zu erfolgen. 
Der Einsendung der Versicherungskarte (§ 195 Abs. 2 a. a. 0.) bedarf es nicht. 

II. 1. Beitragsstelle ist die Reichsversicherungsanstalt. 
2. Soweit Arbeitgeber in den Fällen des § 176 a. a. O. zur Quittungsleistung 

Marken verwenden wollen, werden sie ihnen auf Verlangen nach Eingang 
der Beiträge von der Reichsversicherungsanstalt übersandt. 

~me ttJidjtigeren ~eftimmungen über bie ~eittag;3enttidj1ung 1)a1 bie ffieidj;3· 
betjidjetung;3anf1al1 in einem WCetfblatt iJufammengefaf3t, ba{l bon i1)r &u et'f)alten ifi. 

1) ~iefe ~eftimmung roirb vtaftifdj nur nodj ttJenig in ~etradjt lommen, benn ftatt 
ber ~erttJenbung bon WCaden 1)at bie ffieidj{lberfidjerung;3anftalt (~f. bOm 24. WCai 1912, 
f. escHe 169) ben l.lS oftf dj e cfb erfe 1)r für bie ~eHrng{lein&a1)lung für ben ~all be;3 § 176 
&ugelajfen, für ben ~alf be;3 § 177 borgefdjrieben. 0n bielen ~ällen bient ftatt ber WCaden 
bie ~eldjeinigung be;3 WrbeHgeber;3 in ber ~erlidjerung{lfarte a1;3 Quittung. Wrbeitgeber, 
bie gleidjttJo1)I bei ftänbig befdjäftigten Wngeftellten (§ 176) WCaden benullen ttJollen, 
lönnen biefe nadj bor1)eriger ~in&a1)lung ber fälligen ~eiträge, tunlidjft aUf ba{l l.lSoft. 
jdjecflonto, bon ber ffieidj{lberlidjerung{lanftalt beiJie1)en. ~ie WCaden finb allo nidjt, roie 
bie 0nbalibenmaden, in beliebiger ,8a1)1 fäufIidj iJu 1)aben, lonbern ttJerben nur in Sjö1)e 
ber geßaWen ~eHräge geliefert. 

2) fiber ba{l ~ntttJerten ber ~eitragi3matfen ber2IngefteHtenberlidjerung erging 
eine ~f. betl ffieidj{lfanßler{l bOm 29. 0uni 1912 (ffi.®.~l. es. 406), bie ein gleidje{l ~nt. 
roetiungi3berfa1)ren ttJie bei ben 0nbalibenmaden borfdjreibt. ~odj roirb bie Quittierung 
burdj WCaden in ber I.lSra/;i{l iJumeift burdj ba{l in ber 58f. ber ffieidj{l.~erfidjerung{lanftalt bom 
24. WCai 1912 (I. eseHe 169) angegebene ~erfa1)ren erlcllt ItJerben. 

3) ~in&ige 58eitrag{lfteUe ifi laut 58f. bom 24. WCai 1912 (f. oben) bie ffieidj;3. 
betjidjerung{lanfialt. 

4) WUi3gabefteUen linb in I.lSreuf3en laut WCin .• ~rl. bom 18. 0uli 1912 bie [lrii3. 
voliöeibe1)örben, in ®emeinben mit ~gl. 1.lS0liöeiberttJaItung bie ®emeinbeborftänbe. 
,8um ,8ttJ ecfe ber ~{u;3ftellung ber erften ~arte 1)at fidj ber ~erjidjerie bon ber Wui3gabe. 
ftelle ~or brucfe einer Wufna1)me. unb einer ~erfidjerungi3farte nebft ber baßu ge1)örigen 
~ele1)rung geben ßU laffen; er 1)at beibe ~orbrucfe genau aUi3ßufüllen unb burdj i1)re ~in. 
reidjung bei ber Wui3gabeftelle bie WUi3ftellung ber ~erjidjerung;3farte öll beantragen. 
stie ~orbrucfe ber ~lufna1)me. unb ~erjidjerungi3farten linb burdj 58f. be{l ffieidj!3. 
fa nöleri3 bom 29. 0uni 1912 (ffi.®.~I. es. 408) befanntgegeben. 
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4. Entrichtung der Beiträge durch die Versicherten. 

§ 204. Wer sich während einer entgeltlichen, aber nicht bar bezahlten 
oder nur vorübergehenden Beschäftigung (§§ 7, 8) freiwillig versichert, 
hat Anspruch auf den Beitragsteil des Arbeitgebers. Dieser kann 
es ablehnen, mehr zu erstatten, als er nach diesem Gesetze für eine ver
sicherungspflichtige Beschäftigung beizutragen verpflichtet ist. 

Neunter Abschnitt. Schluß- und Übergangsbestimmungen. 

IV. Versicherungsverträge mit Lebensversicherungsunter
nehmungen. 

§ 390. Angestellte, für die vor dem 5. Dezember 1911 bei öffentlichen 
oder privaten Lebensversicherungsunternehmungen (§ 1 des Gesetzes über 
die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901) ein Ver
sicherungsvertrag geschlossen ist, können auf ihren Antrag von der 
Beitragsleistung befreit werden, wenn der Jahresbetrag der Beiträge für 
diese Versicherungen beim Inkrafttreten dieses Gesetzes mindestens den 
ihren Gehaltsverhältnissen zur Zeit des Antrags entsprechenden Beiträgen 
gleichkommt, die sie nach diesem Gesetze zu tragen hätten!). 

Das gleiche gilt für Angestellte, die beim Eintreten in die versiche
rungspflichtige Beschäftigung das dreißigste Lebensjahr überschritten ha
ben und seit mindestens drei Jahren in einer dem ersten Absatz entsprechen
den Weise versichert sind. 

§ 391. Der Antrag auf Befreiung von der Beitragsleistung ist in 
der ersten Aufnahmekarte (§ 188) zu stellen. Mit dem Antrag ist der Ver
sIcherungsschein (Aufnahmeschein u. dgl.) vorzulegen. Die Befreiung ist 
iri der Aufnahme- und Versicherungskarte zu bescheinigen. 

§ 392. In den Fällen des § 390 ist der Ar bei tge ber verpflichtet, den 
:nach diesem Gesetz auf ilm entfallenden Beitragsan teil an die Reichs
versicherungsanstalt abzuführen; dem Versicherten werden dafür die halben 
Leistungen dieses Gesetzes gewährt. Hat der Arbeitgeber zu den Beiträgen 
für Versicherungen seiner Angestellten (§ 390) Zuschüsse gezahlt, so kann 
er diese Zuschüsse um die an die Reichsversicherungsanstalt zu entrichten
den Beiträge kürzen. 

V. Freiwillige Versicherung. 
§ 394. Im ersten Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hat 

die Reichsversicherungsanstalt auf Antrag Angestellten mit einem Jahres
arbeitsverdienste von 5000 bis unter 10000 Mark zu gestatten, sich nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes über die freiwillige Versicherung 
selbst zu versichern, wenn sie den Nachweis führen, daß sie in den letzten 
4 Kalenderjahren vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eine nach diesem 
Gesetze ohne Rücksicht auf das Jahreseinkommen versicherungspflichtige 
Beschäftigung in mindestens 30 Kalendermonaten ausgeübt haben. 

Dasselbe Recht steht Personen zu, die in ihrem Betriebe regelmäßig 
höchstens 3 versicherungspflichtige Personen beschäftigen, vorausgesetzt, 
daß sie in mindestens 30 Kalendermonaten eine den Bestimmungen des § 1 
entsprechende Beschäftigung ausgeübt haben. Die im § 51 bezeichneten 
Zeiten sind der versicherungspflichtigen Beschäftigung gleichzuachten. 

1) :1)ie \13rämien für bie 2eben,:lberlicljerung müHen 0110, wenn )Befreiung bon ber 
teicljsgefe~Iicljen lEerficljerung eintreten foll, minbeftens bie Själfte ber born @efe~ bor
gefe~enen )Beiträge (f. § 172) ausmad)en. 
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~n gewiffem 3ufammenf)ange mit ben Wroeiterbetfid)erung!3gefe~en fteI)t 
nod) ba!3 bie Wtmen,pflege regelnbe ®efe~ üoer ben Unterfiü~ung!3wof)nfl~l) 
bom 30. [l(at 1908 (ffi.®,jSL EI. 381). 

x. Das geistige und gewerbliche Eigentum. 
a;in oefonbete!3 st'a,pitel ber ffieid)!3gefe~geoung tft bem Eld)u~e be~ geiftigen 

unb geweroHd)en a;igentum!3 gewibmet. SJierf)er gef)ören in erfiet ffieif)e ba\3 
\ßatentgefe~, bie ®efe~e ijum Eld)u~e bon ®eoraud)!3mufiem unb m3atenöeid)en 2) 

fowie gegen ben unlauteren m3ettoewero. ~f)nen fd)Heflt fid) bann ba!3 urfprüng< 
Hd) au!3 mHitärifd)en ®rünben gefd)affene ®efe~ 5um Eld)u~e be!3 ®enfer Weu< 
tralität5öeid)en!3 an. 

WU\3 bem \ßatentgefe~ unb ®eoraud)!3mufierfd)u~gefe~ feien nad)ftef)enb 
nur bie afferwid)tigfien )Beftimmungen angefüf)rt. 

Patentgesetz. 
Vom 7. April 1891 (RG.Bl. S. 79). 

§ 1. Patente werden erteilt 3) für neue Erfind ungen, welche eine 
gewerbliche Verwertung gestatten 4). 

Ausgenommen' sind: 
1. Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten 

zuwiderlaufen würde; 
2. Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln'», sowie 

von Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden, 
soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur Her
stellung der Gegenstände betreffen 6). ------1) Über bie @ettJ(1)rung bon ~r5nei an S)i1fi3oebürftige ergingen ljieWI 

me1)rfadj Grntldjeibungen beB für bie Sjanb1)aoung biefeB @efe~eB 3uftänbigen )BunbeB· 
amtB für bai3 SjeimalttJelen. WuB bielen ~ntldjeibungen gibt lidj fo!genbei3: 

~enn in jyäHen bringenber 9101 einem Sjilfi3bebitrftigen bon einem W,).lot1)der 
butdj .\3ieferung !.Jon Wr3nei &jUfe gereiftet, bies bem Drti3armen!.Jerbanbe fofort an ge
öeigt unb !.Jon bielem nadjträglidj gene1)migt worben ift, 10 linb bie entftanbenen Wrönei. 
foften alB Wrmen,).lflegefoften anöufe1)en unb !.Jon bem ~Ttmen!.Jerbanbe öU erftatten. 
SDer W,).lot1)efer wirb alfo in foldjen jyäHen gut tun, bem Drtsarmen!.Jerbanbe unter 
(:l;inreidjung ber ffiedjnung fofort 9Xnöeige öU madjen. (:l;in Urteil be(l ,\.lAJ. :rilfit 
!.Jom 24. !Se~tember 1909 (1,ß1).,8tg. 1910 91r. 20) belagt: ,8ut borläufigen Unter
ftütung eines Sjilfi3bebürftigen ift ber Drti3armenberoanb beB UnfaHorteB ber,).lflidjtet. 
SDiefer mUß audj bie Sfoften ber erforberlidjen Wröneien an ben W,).lotnefer 3a1)len. 

2) (:l;ine !.Jollftänbige !Sammlung aller ben @efdjäfti3freis bei3 l,ßatentamtei3 be. 
rü1)renben @elete unb ergänöenben Wnorbnnngen ift unter bem :ritel ,,:raldjenbudj 
b ei3 ge tu erb lid) e n ffie d) ti3l d) u t e 13" in amtlid)er Wusgabe in (Earl Sje~mann~ ~erlag 
in )BerHn erld)iencn. 

3) SDie born l,ßatentamt unter bem 22. 91otJemoer 1898 erlaHenen n(1)eren me· 
ftimmungen über bie Wnmelbnng !.Jon (:l;rfinbungen finb in :reil II beB l,ß1)armajeu< 
tilcf)en Sfalenbers abgebrudt. 

4) Wnal~tifd)e Unterfud)ungi3tJerfa1)ren finb nid)t ,).latentfä1)ig, tueil fie 
nid)t auf bie .\)ertJorbrtngung tuitlld)aftlid) bertuertbarer (:l;wugniHe gerid)tet finb, 
fonbern ber (:l;rfenntnis bienen. (I,ß.-W. mejdjilletbe-W6t. II 8. jyebruar 1911; )Beld)werbe< 
2T61. I 29. SDe&ember 1910, I,ßI). ,8lg.1911 91r. 35.) 

5) Unter WqneimitteI nim !Sinne bon § 1 910il. 2, ~h. 2 beil l,ßatentgefe~es finb aud) 
.l)eiImittel für :riete &U betfteqen. ~ierqeilmittel finb banad) bom l,ßatentfd)u~ aus
geldjloHen. (I,ß .• W. )Befdjwetbe.Wbt. II 31. DEober 1910, 1,ß1).,8tg. 1911 91r. 28). 

6) Wröneimittel finb alfo nidjt 1Jatentkroar, 11:J01)1 aber fann ein neues dj e mi I d) e i3 
~erfa1)ren aur &jerftellung eines belannten ober neuen Wröneimittels fd)u~fä1)ig fein 
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§ 4. Das Patent hat die Wirkung, daß der Patentinhaber ausschließ
lich befugt ist, gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, 
in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Ist das Patent 
für ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch auf die durch 
das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse!). 

§ 7. Die Dauer des Patents ist fünfzehn Jahre; der Lauf dieser 
Zeit beginnt mit dem auf die Anmeldung der Erfindung folgenden Tage ... 2) 

§ 35. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Bestim
mungen der §§ 4 und 5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, ist 
dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Handelt es sich um eine Erfindung, welche ein Verfahren zur Her
stellung eines neuen Stoffes zum Gegenstand hat, so gilt bis zum Beweise 
des Gegenteils jeder Stoff von gleicher Beschaffenheit als nach dem paten· 
tierten Verfahren hergestellt. 

§ 36. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider eine 
Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark 
oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des 
Antrages ist zulässig. 

Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die Befugnis 
zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich be
kannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu der
selben ist im Urteil zu bestimmen. 

§ 37. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende Buße bis zum Betrage von 10000 Mark erkannt werden. 
Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schädigungsanspruches aus. 

§ 39. Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts verjähren 
rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in 3 Jahren. 

§ 40. Mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark wird bestraft: 
1. wer Gegenstände oder deren Verpackung mit einer Bezeichn ung 

versieht, welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daß die Gegen
stände durch ein Patent nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt 
seien; 

2. wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern, auf Empfeh
lungskarten oder in ähnlichen Kundgebungen eine Bezeich n u ng 
anwendet, welche geeignet ist, den Irrtum zu erregen, daß die darin 
erwähnten Gegenstände durch ein Patent nach Maßgabe dieses Ge·· 
setzes geschützt seien 3). 

(\ßatentamt 9. ~otJember 1893). SDie!e ?Seftimmung fann, wie es J. ?S. beim ~nti~~rill 
ber j5all war, bann, wenn nm ein ein3ige!3 gewerfJIidj berwertbares jßerfalJren befannt 
ift, tat!iidj1idj im Q;nbergcbnis &U einem \ßatcnt!djut unb Wlono~ol für bas \ßriivarat 
felblt fü~ten. 

1) SDies trifft al!o auf ~ljarmaöeutifdje \ßrii~aratc frU, bie nadj eincm ~atentiertrn 
jßerfaljren ljcrgeftellt werben. 

2) SDer \ßatent!djut liiuft in jebcm ~ane mit 15 0aljrcn ab. Q;ine jßerliingerung 
ber 6dju~bauer, wic bei alebraudjsmuftern unb ~arenileidjen, ift bei \ßatenten aus, 
gefdjlojjen. SDie .\loften be!3 \ßatentfdju~e!3 betragen für bie 150aljre ein!djlieli1idj ber 
Wnmelbung!3gebüljren iJu!ammen 5300 we. 

3) SDie üblidjc, bom \ßatcntamt cmVfoljlcnc ?Se1Jeidjnung vatcntierter alegenitänbe 
ijt: "SDeutjeEje!3 81eidj!3-\13atcnt" ober abgcfiir3t "SD. 81. \13." unter Q3eifiigung ber 91ummer 
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Gesetz, betr. den Schutz von Gebrauchslllustern. 
Vom 1. Juni 1891 (R.G.BI. S. 290). 

§ 1. Modelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen 
oder von Teilen derselben werden, insoweit sie dem Arbeits- oder Gebrauchs
zweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen 
sollen, als Ge bra uchs m uster1) nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt 2) ... 

§ 4. Die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Sinne des 
§ 1 hat die Wirkung, daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht 
zusteht, gewerbsmäßig das Muster nachzubilden, die durch Nachbildung 
hervorgebrachten Gerätschaften und Gegenstände in Verkehr zu bringen, 
feilzuhalten oder zu gebrauchen .. ,3) 

§ 8. Die Dauer des Schutzes ist 3 Jahre; der Lauf dieser Zeit 
beginnt mit dem auf die Anmeldung folgenden Tage. Bei Zahlung einer 
weiteren Gebühr von 60 Mark vor Ablauf der Zeit tritt eine Ver
längerung der Schutzfrist um 3 Jahre ein ... 

§ 9. Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit den Bestimmungen 
der §§ 4 und 5 zuwider ein Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, ist dem 
Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Die Klagen wegen Verletzung des Schutzrechtes verjähren rück
sichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in 3 Jahren. 

§ 10. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider 
ein Gebrauchsmuster in Benutzung nimmt, wird mit Geldstrafe bis zu 
5000 Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. 

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des 
Antrags ist zulässig. 

Wird auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die Befugnis 
zuzusprechen, die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich be
kannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu der
selben ist im Urteil zu bestimmen. 

§ 11. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn 
zu erlegende Buße bis zum Betrage von 10000 Mark erkannt werden. 
Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamtschuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schädigungsanspruchs aus. 

be~ \13atente~; @egen[tänbe, bie 5um \13atent angemelbet finb, Wnnen bie me5eicf)nung 
,,~. !R. \13. angemelbet" ober" \13atent angemelbet" er1)alten, nicf)t aber etwa ,,~. !R. \13. a." 
ober ,,\13atent a." (!R.@. 9. 0uni 1898). 2rliß irrefü1)renb finb [trafbar meöeicf)nungen 
wie ,,\13atentti[ef)", "lJatentamtlief) ge[ef)ü~t/i, fal!tl batl \13atent noef) nief)t erteilt ift. (§;ben[o 
[teHen me5eief)nungen wie "lJatentamtlief) ge[ef)ü~t/i unb aHe älJnlief)en für @egen
[tiinbe, bie nur @ebrauef)tlmu[ter- ober lffiarenöeief)en[ef)u~ geniel3en, eine naef) § 40 betl 
\13.@. [trafbare \13atentanmal3ung bar (.\f.@. 12. 'iYebruar 1900, \131).3tg. 1900 9Cr.35; 
O.,\3.@ . .\folmar 5. 9Cobember 1901, \13lJ.3tg. 1902 9Cr. 28; ,\3.@. 11 merlin 8. 2rlJril 1904, 
\131).3tg. 1904 9Cr. 32). 

1) @ebraucf)tlmu[terfiilJig i[t al!e~, was buref) ein "im 0 b eH", b. 1). buref) eine ein-
1)eitlief) naef)bilblief)e ober abbilblief)e ~ar[teHung betförlJert werben fann. 

2) ~ie bom \13atentamt unter bem 22. 9Cobemoer 1898 erla[[enen~ meftinunungen 
über bie 2rnmelbung bon @ebrauef)ißmuftern linb in :reil II betl \13lJarma5eutilef)en 
sralenbe~~ abgebrucft. 

3) UOlief) für @ebrauef)tlmu[ter unb bom \13atentamt emlJfolJlen ift bie meöeief)nung 
,,~eutlef)eiß !Reief), @ebraucf)i3mu[ter/i ober abgefür5t ,,~.!R. @. im./i unter meifügung 
ober lffiegla[[ung ber 9Cummer ber (§;intragung. 6trafbar iit al;3 irrefü1)renb bei @e
brauef)i3mu[tern bie meöeief)nung /ilJatentamtlief) gelef)üW (I. 'iYul3note 3 auf 6eite 173). 
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Q;ine ltJefentIid) tiefere Q;inl'uirfung auf bie ~'flarma&eutifd)e I,ßtari!3 aI5 bie 
borertlJä'flnten beiben @efe~e 1), übt ba!3 britte ber ben 6d)u~ be!3 geiftigen 
~igentum!3 betreffenben gefe~Iid)en lEeftimmungen, ba!3 1maren&eid)engefe~, au!3. 

Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen. 
Vom 12. Mai 1894 (R.G.BI. S. 441). 

§ 1. Wer in seinem Geschäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner 
Waren von den Waren anderer 2) eines Warenzeichens 3) sich be
dienen will, kann dieses Zeichen zur Eintragung in die Zeichenrolle an
melden. 

§ 2. Die Zeichenrolle wird bei dem Patentamt geführt 4). Die An
meld ung eines Warenzeichens hat schriftlich bei dem Patentamt zu 
erfolgen. Jeder Anmeldung muß die Bezeichnung des Geschäftsbetriebes. 
in welchem das Zeichen verwendet werden soll, ein Verzeichnis der Waren, 
für welche es bestimmt ist, sowie eine deutliche Darstellung und soweit 
erforderlich eine Beschreibung des Zeichens beigefügt sein. 

Das Patentamt erläßt Bestimmungen über die sonstigen Erfordernisse 
der Anmeldung 5). 

Für jedes Zeichen ist bei der Anmeldung eine Ge bühr von 30 Mark, 
bei jeder Erneuerung der Anmeldung eine Gebühr von 10 Mark zu ent
richten. Führt die erste Anmeldung nicht zur Eintragung, so werden von 
der Gebühr 20 Mark erstattet. 

§ 4. Die Eintragung in die Rolle ist zu versagen für Freizeichen 6 ), 

sowie für. Warenzeichen, 

1) 2!ujier $atenten unb @ebraudy~muftem e!;iftieren nody bie fogenannten @e· 
fdy mads mufter. ~ierunter jinb öU berfte~en W1ufter unb W1obeIle, weldye auf einer 
~liidye ober als lJlaftifdye @ebilbe in (,frfdyeinung tretenbe ~ormen barfteHen unb al5 
~orbilber für bie iiujierlidye 2!u~ftattung irgenb weldyer gewerbIidyer (,fwugnif[e ilu 
bienen beftimmt finb. ~ie (,fintragung ber @efdymad!3mufter erfolgt nidy t beim l,ßatent
amt, fonbem bei benienigen @eridytsbe~örben, weldye mit ber ~üqrung ber ~anbeH:l" 
regifter beaUftragt finb. 

2) ~a~ @efe~ gibt bas ffiedyt ~ur 0:intragung eine~ )ffiarenileidyell~ alfo nur bem
ienigen, ber "in feinem @efdyiifgbetriebe öur Unterfdyeibung feiner )fiaren 
bon ben )fiaren anberer eine~ )fiarenileidycn~ fidy bebienen wiH". ~anady ift bie 0:intragung 
bon fogenannten ~ er ei ns maden an fidy ausgefdylojfen. ~ody fann ba~ mit ber I5dyaffung 
foldyer ~ereinsmarfen erftrebte Siel, nady einer ~enffdyrift be~ l,ßatentamts bom 31. ,;sanuar 
1896, in ber )fieife erreidyt werben, baji bie (,fintragung bon einem :reilnel)mer nady
gefudyt wirb unb biefer fidy öur @eftattung ber ~enu~ung gegenüber ben übrigen W1it
gliebem ber ~ereinigung berlJflidytet. 

3) Unter )fiarenöeidyen finb foldye Sfennöeidynungen öU berfteqen, bie auf ber 
)fiare felbft obet beren ~erpadung angebradyt werben. ~as )fiarenöeidyen fann in einem 
~i!be (~ilb3eidyen) ober audy nur in einem )fiorte ()fiortöeidyen) befteqen. 2!uf bem 
@ebiete ber 2!röneimittel qaben insbefonbere biefe )fiOtt3eidyen eine aujietorbentlidy 
grojie ~ebeutung erlangt. ~ie übIidye Sfenn3eidynung bes )fiarenileidyenfdyu~es ift: 
,,(,ftifette bilw. ~ame gefe~lidy gefdyü~t", ober "unter ~r .... alS )fiarenileidyen ge
fdyÜ~t". 

4) ~as $atentamt qat bie )fiaren, für ttJeldye Seidyen angemelbet werben, in 
beftimmte )fiarenflaHen grulJlJiert. Suqeit gibt e~ beten 42. Sflaffe 2 betrifft: 
,,2!r3neimitte1 unb ~erbanbftoffe für W1enfdyen unb :riere, ~rogen, :rier- unb I,ßflan3en
bertilgungsmittel, Sfonferbierungsmittel, ~esinfeftion5mittel". 

5) ~ie bom $atentamt unter bem 22. ~obember 1898 erlaffenen nälJeren ~e
ftimmungen über bie %1:nmelbung bon )fiaren3eidyen jinb in :reil 11 bes $qarma-
3eutifdyen Sfalenber5 abgebrucft. 

6) Unter ,,~reiileidyen" berfteqt man foldye Seidyen, ttJeldye im freien @ebraudje 
aHer ober gewifjer Sflafjen bon @ewerbetreibenben lidj befinben. ~ei ben einöelnen 
Warenflallen linb audj im\3auf ber 3eit beftimmte 3eidjen aU5brücflicf) al5 ~reiöeicfJrn 
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l. welche ausschließlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wörtern 
bestehen, die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, 
über die Beschaffenheit, über die Bestimm ung l ), über 
Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse der Ware ent
halten; 

2. welche in- oder ausländische Staatswappen oder Wappen eines 
inländischen Ortes, eines inländischen Gemeinde- oder weiteren 
Kommunalverbandes enthalten; 

3. welche Argernis erregende Darstellungen oder solche Angaben ent
halten, die ersichtlich den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent
sprechen und die Gefahr einer Tä usch ung begründen. 

Zeichen, welche gelöscht sind, dürfen für die Waren, für welche sie 
eingetragen waren, oder für gleichartige Waren zugunsten eines anderen, 
als des letzten Inhabers erst nach Ablauf von zwei Jahren seit dem Tage 
der Löschung von neuem eingetragen werden. 

§ 5. Erachtet das Patentamt, daß ein zur Anmeldung gebrachtes 
Warenzeichen mit einem anderen, für dieselben oder für gleichartige 
Waren2 ) auf Grund des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 
1874 oder auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes früher angemeldeten 
Zeichen übereinstimmt 3 ), so macht es dem Inhaber dieses Zeichens 
hiervon Mitteilung. Erhebt derselbe nicht innerhalb eines Monats nach 
der Zustellung Widerspruch gegen die Eintragung des neu gemeldeten 
Zeichens, so ist das Zeichen einzutragen. Im anderen Falle entscheidet 
das Patentamt durch Beschluß, ob die Zeichen übereinstimmen: 

Aus dem Unterbleiben der im ersten Absatz vorgesehenen Benach
richtigungen erwächst ein Ersatzanspruch nicht. 

§ 6. Wird durch Beschluß (§ 5 Abs. 1) die übereinstimmung der 
Z ei c h e n verneint, so ist das neu angemeldete Zeichen einzutragen. 

Wird durch den Beschluß die übereinstimmung der Zeichen fest
gestellt, so ist die Eintragung zu versagen ... 

§ 7. Das durch die Anmeldung oder Eintragung eines Warenzeichens 
begründete Recht geht auf die Erben über und kann durch Vertrag oder 

ctflätt botu. beftätigt tuotben. 0n stlaHe 2: "Wtfrneimittel unb IBetbanbftoffe" finb biei3 
bi<3 ie~t namentlid) folgenbe 2eid)en: 

a. )fiort5eid)en: ~arraco, ~uUrid)<3 6alfr, (famIJf)otil1, (fatbolil1eum, ~el1tila, 
Ciau be ~otot, Cit;IJeUet, S)ämatogen, S)ienfong·@ffenfr, 6t. 0acoMbalfam, stlelJlJer
beinfd)ei3 \ßflaftet, 2anolin, WCentf)olin, \ßf)enacetin, 6ulfonal, Utbanui3IJillen, IBafeline, 
)fiunbergeift. 

b. ~ilb5eid)en: ~er Wei3fulalJftab, ~Hb einei3 Cingel§, Citifett mit ~Hb frtueier ;rauben 
unb 0nfd)rift ,,;rillt), ed)tei3 S)arlemer Öl", WCaria mit 0efui3finb. 

1) )fiorte, tueld)e Wngaben über bie ~eftimmung ber )fiare entf)alten, foUen nur 
bann \1on ber Ciintragung aU<3gefd)loffen fein, l1Jenn fid) ber IBerfef)r berfelben be bienen 
mUß, um nad) bem üblid)en 6IJrad)gebraud)e )fiaten oU befd)reiben, unb bie bei3f)alb 
in biefer il)rer 2tuecfbeftimmung unerfe~lid) finb. ~anad) ift WntiIJ t)rin für eintragung<3. 
f älJig erflärt. 

2) ~ie mef)rfad)e Ciintragung bei3felben 2eid)eni3 ift alfo nur bann unJu, 
fäHig, tuenn bai3 2eid)cn für biefelbe obet gleid)artige )fiate beftimmt ift. trür gano 
tJerfd)iebenen )fiarenfla fen angef)örenbe )fiaten fann bemnad) unter Umftänben aud) 
bai3 gleid)e 2eid)en tJetfd)iebenen 0nf)abem gefd)ü~t tuerben. 

3) ~ie 0:lleid)artigfeit tJon )fiatenfreid)en ift bann gegeben, tuenn ein Wätet 
angemelbetei3 2eid)en in feinem 0:lefamteinbrucf auf ben stonfumenten bet )fiate eine 
IBettued)i3lungllgcfaf)r mit bem früT)er angemeIbeten 2eid)en naf)e legt (ffi.0:I. 1907, \ßf).2tg. 
1907 mr. 71). 
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durch Verfügung von Todeswegen auf andere übertragen werden. Das 
Recht kann jedoch nur mit dem Geschäftsbetriebe, zu welchem das Waren
zeichen gehört, auf einen anderen übergehen. Der übergang wird auf An
trag des Rechtsnachfolgers in der Zeichenrolle vermerkt, sofern die Ein
willigung des Berechtigten in beweisender Form beigebracht wird. Ist 
der Berechtigte verstorben, so ist der Nachweis der Rechtsnachfolge zu 
führen 1 ). 

Solange der übergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist, kann 
der Rechtsnachfolger sein Recht aus der Eintragung des Warenzeichens 
nicht geltend machen ... 

§ 8. Auf Antrag des Inhabers wird das Zeichen jederzeit in der Rolle 
gelöscht. 

Von Amts wegen erfolgt die Löschung: 
1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Erneuerung 

10 Ja h r e verflossen sind; 
2. wenn die Eintragung des Zeichens hätte versagt werden müssen. 
Soll die Löschung ohne Antrag des Inhabers erfolgen, so gibt das 

Patentamt diesem zuvor Nachricht. Widerspricht er innerhalb eines Monats 
nach der Zustellung nicht, so erfolgt die Löschung. Widerspricht er, so 
faßt das Patentamt Beschluß. Soll infolge Ablaufs der zehnjährigen Frist 
die Löschung erfolgen, so ist von derselben abzusehen, wenn der Inhaber 
des Zeichens bis zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung unter Zah
lung einer Gebühr von 10 Mark neben der Erneuerungsgebühr die Er
neuerung der Anmeldung nachholt; die Erneuerung gilt dann als an 
dem Tage des Ablaufs der früheren Frist geschehen 2). 

§ 9. Ein Dritter kann die Löschung eines Warenzeichens be
antragen: 

1. wenn das Zeichen für ihn auf Grund einer früheren Anmeldung 
für dieselben oder für gleichartige Waren in der Zeichenrolle oder 
in den nach Maßgabe des Gesetzes über den Markenschutz vom 
30. November 1874 geführten Zeichenregistern eingetragen steht; 

2. wenn der Geschäftsbetrieb, zu welchem das Warenzeichen ge
hört, von dem eingetragenen Inhaber nicht mehr fortgesetzt wird; 

3. wenn Umstände vorliegen, aus denen sich ergiebt, daß der lnhal t 
des Warenzeichens den tatsächlichen Verhältnissen nicht ent
spricht und die Gefahr einer Täuschung begründet ... 

1) @e~t ba~ @ejdjäft, bem ein :mL1rel1öeidjen bient, butdj lBettrag auf einen 
anbeten übet, jo ge~t im 2ttJeifel audj ba~ lRedjt auf baß :mare1töeidjen o~ne ttJeitete~ 
auf ben neuen ZSnl)aber übet (lR.@. 9. ~ebtuar 1892). :mirb ein 2eidjen o~ne ben @e~ 
jdjäfgbetrieb übertragen, jo berliett e~ leine recf111idle cr!;iftenö unb ge~t untet (lR.@. 
15. ZSanuat 1904). 

2) crine )8f. be~ 1.\5.91. bom 5. ~Jlai 1904 gibt ~ieri\u folgenbe crrläutetungen: 
Die Schutzdauer läuft seit dem Tage, an dem das Zeichen bei dem Kaiser· 

lichen Patentamt angemeldet worden ist. Die Erneuerung kann innerhalb der zehn· 
jährigen Frist jederzeit bewirkt werden. Der neue zehnjährige Zeitraum beginnt nicht 
mit Ablauf der bisherigen Frist, sondern schon mit dem Zeitpunkt der Erneuerung. 

Zur Erneuerung genügt die an das Patentamt zu richtende unterschriebene Er
klärung, des in der Zeichenrolle eingetragenen Zeicheninhabers oder seines bevollmäch
tigten Vertreters, daß die Anmeldung des - mit der Rollennummer zu bezeichnen
den - Warenzeichens erneuert werde, und die gleichzeitig porto- und bestellgeldfreie 
Zahlung der Erneuerungsgebühr von 10 Mark bei der Kasse des Patentamts. Der 
Vorlegung der Eintragsurkunde bedarf es nicht. 

Nur der eingetragene Zeicheninhaber kann die Erneuerung der Anmeldung 
bewirken, und nur an ihn ergehen Zustellungen. 

Böttger-Urban, Apotbekengesetze. 5. Auf!. 12 
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Der Antrag auf Löschung ist im Wege der Klage geltend zu machen 
und gegen den eingetragenen Inhaber oder, wenn dieser gestorben, gegen 
dessen Erben zu richten ... 

§ 10. Anmeldungen von Warenzeichen, Anträge auf über
tragung lmd Widersprüche gegen die Löschung derselben werden in dem 
für Patentangelegenheiten maßgebenden Verfahren durch Vorbescheid und 
Beschluß erledigt. In den Fällen des § 5 Abs. 1 wird ein Vorbescheid nicht 
erlassen. 

Gegen den Beschluß, durch welchen ein Antrag zurückgewiesen wird, 
kann der Antragsteller, und gegen den Beschluß, durch welchen Wider
spruchs ungeachtet die Löschung angeordnet wird, der Inhaber des Zeiche ns 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Patentamt B esch werd e 
einlegen ... 

§ 11. Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Gerichte über 
Fragen, welche eingetragene Warenzeichen betreffen, Gutachten abzu
geben, sofern in dem gerichtlichen Verfahren voneinander abweichende 
Gutachten mehrerer Sachverständigen vorliegen. 

§ 12. Die Eintragung eines Warenzeichens hat die Wirkung, 
daß dem Eingetragenen ausschließlich das Recht zusteht, Waren der 
angemeldeten Art oder deren Verpackung oder Umhüllung mit dem Waren
zeichen zu versehen, die so bezeichneten Waren in Verkehr zu setzen, 
sowie auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen, 
Rechnungen oder dergleichen das Zeichen anzubringen l ). 

1) § 12 beil @efe~e!l, ber bie recljilid)en lillirfungen beil lillaren3eid)enjd)u~eil fenn
ß~icljllet, unb bem bie 6trafoeltimmung in § 14 öur 6eite fte~t, ift auclj Mn grunblegenber 
5Sebentung für ben lillortöeid)enfclju~ oon 2rqneimitteln. 5Sei ber 5Seurteilung 
ber :tragweite bieje!l 6c1ju~eil ~at man jiclj öunäcljft öU uergegenwärtigen, ball ba!l ganae 
@eje~ nur ba!l burclj SDrucf, ®d)rift ober jonjtwie jicljtOar angeoracljte, oljo mit ben 2rugen 
wa~rgenommene ,ßeicljen jcljü~t, nicljt aoer ba;3 gej1Jrocljene unb mit bem @e~ör erfallte 
m3ort. SDie münbfid)e j8enennung einer m3are mit einem gefd)ü~ten ,8eid)en fann 
aljo niemal!l unter biej e;3 @eje~ falim (too~l aber unter bail @efe~ gegen ben unlauteren 
)!llet1oewero, j. \Jullnote 1, ®eite 186). ®trafbar ift immern nur bie geje~wibrige 2rnbrin
gung ober 5Senu~ung eineil jicljtbaren ,ßeid)enil. (ffi @. 2. 9Couemoer 1897, 15. 2r1Jri11898 
unb 18. 9CotJemoer 1898, ~l).,ßtg. 1898 9Cr. 101). 

2rnbererjeitil ilt aber bie lBerwenbung unb 2rnoringung beil gejcljü~ten 
,8eicljen!3 naclj § 12 bail aU!3jcljliellliclje ffiecljt be;3 ~ingetragenen. SDieje 5Se
ltimmung ilt nad) grunblegenben ~ntjcljeibungen beil ffi.@. tJom 4. WCai 1897 (~~.,ßtg. 
1905 9Cr. 13) unb 2. 9CotJember 1897 (~l).,8tg. 1898 9Cr. 12) ba~in öU tJerfteT)en, ball 
nur ber 3n~aber ber gejcljü~ten ,ßeid)en berecljtigt ilt, bie m3ate bamit öU tJerje~en, 
ber ,ßwijd)en~änbler bail m3arenöeicljen a1jo auclj für bie ecljte lillate nid)t ober l)öcljften!3 
mit ouilbrürIlicljer ~inwil1igung beil 5Sered)tigten anbringen barf. ~twail einge~enber 
1Jräöijierte ein Urteil ber ffi.@. tJom 18. 2r1Jrif 1910 (~~.3tg. 1910 9ft. 40) bie ffied)til1age. 
~il fteIlte fo1genbe 9Cormen auf: 1. ~ine lBerletöung beil @eje~es fann an jid) jd)on bann 
tJorliegen, wenn bie ed)te lillate ol)ne @ene~migung bes ,ßeid)enbetecljtigten mit bem 
gejcljüNen ,ßeid)en tJerje~en wirb. 2. 5Seim lBerfe~r mit S)eilmitteln ift jebod) o~ne wei
teres anöune~men, ball bet \Jabrifant, jofern er nid)t auBbrücfliclj ben entgegengeje~ten 
lillillen funbgegeben ~at, bem 2r1Jot~efer geftattet, baB gejcljü~te ,ßeicljen für bas betreffenbe 
ecljte WCifte1 jelbft öU tJerwenben. 3. 3n jolcljen \Jällen ilt bas lBerjel)en unb 3ntJerfe~r
bringen ber au!l ben ecljten ®toffen gefertigten lillaren mit bem gejd)ü~ten 3eicljen ftrafloil. 

3n einer neueren ~ntjcljeibung bom 19. SDeöember 1912 (~~.3tg. 1912 9Cr. 103) 
ging jebod) bO;3 ffi@. noclj einen ®cljritt toeiter unb erflärte "lillenn jemanb eine lillare 
l)erfteIlt unb öum lillieberberfauf bertreiOt, jo mull er auclj ilu1aHen, ball jie unter i~rem 
nebräud)lid)en 9(amen tJerfauft wirb, joweit e>3 jid) ~ier um eine 3n~artil- unb 5Sejcljaffen
I)eitBangabe ()anDeH. SDer \Jabrifant 'f)at nid)t ba?> ffied)t, bem 2L).lotI)efer öU berbieten, 
3ubereitungen beil WCitte!§ unter bem gefd)ü~jen 9Camen in lBerfeT)r öU bringm 11 

~ür bie 1J~armaileutifd)c ~ra~i0 ergibt liclj nunme~r fofgenbc0: 
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Im Falle der Löschung können für die Zeit, in welcher ein Rechts
grund für die Löschung früher b3r3its vorgolegen hat, Rechte aus der Ein
tragung nicht mehr geltend gemacht werden. 

§ 13. Durch die Eintragung eines Warenzeichens wird niemand ge
hindert, seinen Namen, seine Firma, seine Wohnung, sowie An
gaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung, über die Beschaffenheit, 
über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder Gewichtsverhältnisse von 
Waren, sei es auch in abgekürzter Gestalt, auf Waren, auf deren Ver
packung oder Umhüllung anzubringen und derartige Angaben im Geschäfts
verkehr zu gebrauchen 1). 

§ 14. 2 ) Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waren oder 

1. 5Bei ber Illbgabe von Illröneimitteln in Illpot!)efen ift bie 5Bcöcic1)uung ber ec1)ten 
)illare unb ber biefe ec1)te )illare entl)altenben 2ubereitungen mit bem gef c1)ü~ten )illaren~ 
b&lU. )illortöeic1)en &uläj\ig, fofern e!3 fic1) babei nur um eine 0nl)alt!3~ ober 5Be\c1)affenl)eit!3~ 
angabe l)anbelt. 

2. ::Der \}abrifant fann bie 5Bemt~ung be!3 if)m gejc1)ü~ten 2eic1)eni3 für feine )illare 
burc1) ::Dritte nur a1§ )illarenöeic1)en (b. !). öur Unterfc1)eibung feiner )illare von ben )illaren 
anberer), nic1)t aber a1§ notlUenbige 0n!)alt!3~ unb 5Bejc1)affenl)citi3angabe tJerbieteu. 

3. ::Die 5Beuu~ung eine!3 gejc1)ü~ten )illareuöcic1)eni3 für )illaren anbeter .\)erfunft 
bleibt natürlic1) in iebem \}ane verboten. 

:Die reic1)i3geje~lic1)e 5Beitimmung ge!)t natürlic1) etl1Jaigen anber!31autenben lanbe!3~ 
rec1)tHc1)en Illnorbnungen ol)ne lUeiterei3 tJor. ::Dal)er erHiirte auc1) bas ffi.@. in einem 
Urteil tJom 10. 9Jlai 1904 (\ßl).2tg. 1904 91r. 76), bn13 ber prcn13ifc1)e err!. über bie 21b~ 
jc1)rift äqtHd)er ){5erorbnungen auf bem Illröneibeljiilter nur von ber ){5orl1ltsje~ung 11110< 

gegangen fein fann, "ba13 burc1) bie Illnbringung ber 5Beöeic1)nung nidjt in frembc lH10< 

jdjlie13lidje ffiecf)te eingegriffen lUerbe." 
1) § 13 be!3 )illaren1Jeidjengefe~ei3 gibt jebodj fein llnbebingtei3 ffiedjt, nll!3 feinem 

91a men ober jeiner \}ir ma in ){5erbinbung mit nod) anberen )illorten ein )illarenöeidjcn 
~1l bilben, insbefonbere audj fein medjt, feinen 9camen ober feine \}irma in bie 2eid)en~ 
rolle al!3 )illaren~eidjen eintragen öU laffen, ohi1Jol)1 einer jolc1)en erintragung ein !Je< 
retts frül)er angemelbeteß unb eingetragenes ,ßeic1)en entgegenltef)t (ffi.@. 1907, \ßlj.gt\l. 
1907 91r. 71). 

2) § 14 entljält bie in ber ffiegel mtgelUenbete (Strafbeftimmung bes (\)ejete>3. ;:Ver 
\ßaragra1J1) unterjc1)eibel öl1Jijdjen 5Bcftrafung unb erntjdjäbigung. a:rftere ift tJon ber 
){5orau~je~ung abljängig gemad)t, baji bie lUibcrrec1)tlic1)e 5Benutung einei3 gefd)ütten 
2eidjen~ "lUijfentlic1)/1 erfolgt ift, 11Jiiljrenb für bie erntfcf)äbigung~1Jflid)t aud) jcf)on grobe 
\}(1)tläHigfeit genügt. )illeitere ){5oraußjetungcn a10 eine 11Jijfentlicf)e 8eid)cnuetletlullg 
lUerben jebodj in § 14 Illbi. 2 nidjt gerorbert. 0ltilbejonbere geljören iJUlIt :tntlJcftanb 
be~ ){5erge1)enß auiS § 14 ~6i. 2 i1Jeber eine aui 1:äujc1)ung ber .\läufer gcric1)tctc 
Illbfidjt bes 1:äters, nodj au cf) nur bie illlöglidjfcit einer berattigcn ::tättjd)ung (tll.(\\. 
13. lll1Jril 1901, \ßl).2tg. 1901 ?Jet. 46; ffi.@. 17. 9100ember 1905, \,]51).3Ig. 190, mr. 4). 

)illicf)tig finb nodj fo!genbe fjeftflellungen, bie bos ffi.@. in einem ~13!cll(trbcicf1!llB 
ber vereinigten (Straffenate tJom 24. 910vember 1909 (1,131).2Ig. 1910 91r. 19) getroff~n 1)l11: 

,,1. )iller ag ){5erfiillfer in ein il)m vom Sl"äujer öl!! ){5eriiigung gefteittes, mit 
einem, toie er lUei13, gejcf)ü~ten )illawl&cid)cn bel jel)enes @efiili, ba0 ber stiiufer, Delll 
){5erfäufer errennbar, mit ber ~llate öu feinem I,ßribatgebraudj tJcrmenben lUiII, ol)ltl' 
eigene 5Beredjtigung ßum (I.lebrm:c1)e beB 2eicf)en0 eine ([nbere ntß bie tJom .\läufer 
tJerlangte, bem geic1)ü~ten 8eid)en cntlptedjenbe gIeic1)nrtige )illnr~ einfüIi!, olJne ben 
~äufer barüber Qltf5Uffiircn, verfiel)t eine )illare im (Sinne bes ®eje~e0 tJom 12. ~Jlai 
1894 &um (Sc1)ll~e ber )illarenbeöcidjnungen ölvar lUijjentlidj, aber ni dj t IU: b er ~ 
re c1) tli c1) mit einem nac1) 9Jlajigabe bieies @eje~e0 gcjcl)ü~ten 2eid)cn. 

2. )iller bie unter ben borbeöeid)neten Umftänbcn in bn~ O\efäli bes; StilUf?,,;; 
einge!unte )illare bem srüufer 1J u be l\ e n \ß r i v a t 9 c b rau cf) fäurficlj überläßt, brin\Ji 
ni c1) teine i1Jibmec1)tlicl) gefennlldcf)nete )illatc roiHcntlic1) in ){5errer,t". 

::Dagegen bar! in einem mit einem \1ejcf)ü~t;'1t \fl!arcnöcicf)en vcrje1)cncn illcfii13 
3um 2roecfe be;3 0ntJetfel)rbringcn0 (!) ci11l' al1be·te Illinre alß bie, für \ucldje 

12* 
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deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, Preislisten 1 ), 

Geschäftsbriefe , Empfehlungen, Rechnungen 2) oder dergleichen mit dem 
Namen oder der Firma eines anderen oder mit einem nach Maßgabe dieses 
Gesetzes geschützten Warenzeichen widerrechtlich versiehP) 
oder desgleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt 
oder feilhält, ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. 

Hat er die Handlung wissentlich begangen, so wird er außerdem mit 
Geldstrafe von einhundertfünfzig bis fünftausend Mark oder mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten bestraft4 ). Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag 
em. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig. 

§ 15. Wer zum Zweck der Täuschung in Handel und Verkehr 
Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung, oder Ankündigungen, 
Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder dergleichen 
mit einer Ausstattung, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als 
Kennzeichen gleichartiger Waren eines anderen gilt, ohne dessen 
Genehmigung versieht, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig ge
kennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem Verletzten 
zur Entschädigung verpflichtet und wird mit Geldstrafe von 100 bis 
3000 Mark oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft 5). 
Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des An
trages ist zulässig. 

§ 16. Wer Waren oder deren Verpackung oder Umhüllung oder An
kündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen oder 
dergleichen fälschlich mit einem Staatswappen oder mit dem Namen 

bai3 2eid)en gefd)ütt ift, \1.Jeber feHget)aHcn nod) berfauft luerben. (ffi.GJ. mtobet, 
6. unb 20 :!le~ember 1910, 2. WCär~ 1911, ~1).2tg. 1910 91r. 87, 1911 ger. 19.) 

1) :!lie Il{ufnaqme cillC0 einem anberen geid)üttcn ~ortöeid)enil in eine ~reiil< 
nfte in ber m3eiie, bau bei bem gefd)ütten m30rtc oqne ~rcii3angabe auf ben angemein 
üblid)cn m3arennamen ber\1.Jiefen 111itb (5. ?E. G'1;a1gin bibe WCctqt)1acetanifib), famt ItJcber 
aUf GJrunb beil m3arenbcöeid)nungi3gefetci3, 1tod) auf (ljrunb bei3 m3ettbe\1.Jcrbgeletes be< 
anftanbet ItJerben (ffi.GJ. 1900, ~I).2tg. 1900 91t. 74). \}erncr entfd)icb baB ffi.GJ. im 0'a1)tc 
1910: ,,:!lie lBerltJenbnng einci3 fremben m3arenöeid)eni3 in ~reii3liften fteIft feilte )tier< 
lctung beB m3arenöeid)engcjcteB bat, 111enn biele lBer\1.Jcnbung nut (jum 2111crfe ber ?Ee< 
nellllUng bcr ~aren o1)ne auffäHige0 .t)CrIJorqelien bes 2eid)ens gcld)iel)t." 

2) ::Die b(of3C ?Eenennung einet m3are mit einem alB Iffiarenileid)en gefrl)ütten m30rt 
auf einer aU!.lgefd)tielienen ffi c d) nun gift fein nnbefugtei3 \,llnlitingen bes m3aren< 
ileid)eni3 ([I"\3.GJ. 91aumbutg 14. 910bember 1903, ~q.2tg. 1904 91r. 29). 

3) 6d)on bni3 bloiie \1.Jiberred)tlid)e ,,~e i:f e q en" einer 1illnre mit einem gefd)ütten 
m3arenöeid)en i[t f±tafliar. ,,::Die 9ln\1.Jenb6arfeit bes § 14 erforbert nid)t ben 9lad)~ 
\1.JeiS ber 2'f6(id)t, bie 111ibemd)tlid) gefennöcid)nete m3are feilöu1)alten. Q;;'\ genügt, baii 
bie 10 gdennöeid)nete 1illare im GJeld)ä[tslofal für bas fllufenbe ~ubmum jid)tbar auf< 
gefteHt i;t, unb baii ber 2'fngeflagte fid) befien be\1.Jußt ift" (ffi.GJ. 20. WCärö 1905, ~IJ.3tg. 
1905 91r. 64). ~ür ben %atbeftanb bei3 § 14 beil GJefetei3 ift ei3 ferner 1J01l[tänbig gleid)< 
gültig, ob ba;'\ gefd)ü~te m3arenöeid)en auf bie lBerjJacfung geHebt tuhb, nad)bem fid) 
bereits bie llliare in ber ~acful1g befinbet, ober ob biefei3 fd)on 1J0rqer gefd)iel)t. :!las 
0'nl1etfeqrbtingen ift bereiti3 in bemjenigen 2'fugenblicf bollenbet, in tl1clcf)cm bie m3are 
ber l,ßoft ober bem ®jJebitcur übergeben 111irb, um fie bem Q;mjJfänger öu übermitteln, 
unb J.tid)t erft in bcmjcnigen 2'fugenblicf, in \1.Jeld)cm ber Cl:mjJfängcr Fe erqält (2.GJ. 
::Danfrlg 2. ~ebruar 1909, ~q.2tg. 1909 91t. 22). 

4) ~ür lBedetungen bes m3arellöeid)enge[eteß, bic bon 2'fngeftcllten of)ne m3if[en 
unb llliillen bei3 ~efiterB oegnngen \1.Jerben, fann letteter nid)t öut lBeranl\1.Jortung ge~ 
;Jogen \1.Jerben (ffi. GJ. 22. 2'fjJril 1907, ~q.3tg. 1907 \let. 34). 

5) § 15 liefniit fid) nid)t mit ben in bie 2eid)enroHe bes ~ntenlamtß eingetragenen 
1illnrenöeid)en, fonbem er \1.Jm bie äUßere 2'fu!3ftattung fd)üten, butd) \1.Jeld]e eine 
Iffiate fid) bem \lIuge beB srunben a('3 bic eines beftil11mtcn G.\e\1.Jerbetreilienben tJräfentiert. 
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oder Wappen eines Ortes, eines Gemeinde- oder weiteren Kommunalver
bandes 1) zu dem Zweck versieht, über Beschaffenheit und Wert der Waren 
einen Irrtum zu erregen, oder wer zu dem gleichen Zweck derartig 
bezeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Geldstrafe 
von 150 bis 5000 Mark oder mit Gefängins bis zu ß Monaten bestraft. 

Die Verwendung von Namen, welche nach Handelsgebrauch zur Be
nennung gewisser Waren dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, 
fällt unter diese Bestimmung nicht. 

§ 18. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung 
kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an 
ihn zu erlegende Buße 2 ) bis zum Betrage von 10000 Mark erkannt 
werden. Für diese Buße haften die zu derselben Verurteilten als Gesamt
schuldner. 

Eine erkannte Buße schließt die Geltendmachung eines weiteren Ent
schädigungsanspruchs aus. 

§ 19. Erfolgt eine Verurteilung auf Grund der §§ 14-1ß, 18, so ist 
bezüglich der im Besitz des Verurteilten befindlichen Gegenstände auf 
Beseitigung der widerrechtlichen Kennzeichnung, oder, wenn 
die Beseitigung in anderer Weise nicht möglich ist, auf Vernichtung 
der damit versehenen Gegenstände zu erkennen. 

Erfolgt die Verurteilung im Strafverfahren, so ist in den Fällen der 
§§ 14 und 15 dem Verletzten die Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung 
auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekannt zu machen. Die Art der 
Bekanntmachung sowie die Frist zu derselben ist in dem Urteil zu be
stimmen. 

§ 20. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes wird durch 
Abweich ungen nicht ausgeschlossen, mit denen fremde Namen, Firmen, 
Zeichen, Wappen und sonstige Kennzeichnungen von Waren wiedergegeben 
werden, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr einer Ver
wechsIung im Verkehr vorliegt 3 ). 

1) 9'Hcf)t beruoten ift bie Ilhltuenbung bOll I'änbernamen. 
2) Wud) gegen bell @e1)ilfen fann, wenn er tuijfelltlief) 3m Sjerbeifül)rll11(\ be0 

flrafreef)tlief) berlJönien Grrfofge5 mitgewirft f)at, auf j8uj3e erfannt tucrben (ffi.ell. 
24. mtober 1905, jß1) . .8tg. 1906 9Cr. 47). 

3) § 20 1)at für ben ~arenileief)en[ef)u~ bOI1 Wroneimitteln babmef) j8ebclItung 
gCluonllen, baj3 jief) bie @ewo1)n1)eit ein(\ebürgert 1)al, für Grrja~mittel gejcf)ü~ter ~aren 
ba0 eingetragene ~aren5eief)cn mit j8enll~ung ber )ffiortc "Grr[a~ fur" ober bgL ou gr· 
brauef)en; aljo i) j8. "I}Icet~Ijaliil~ljällre, Grrja~ für W[virin" ober "Mentholunl vaJeriani· 
cum (i8aIiboler\a~)". '1lie ffied)t[vred)lIng 1)at nnn entjef)ieben, baj3 jolcf)e j8eöeief)nungen 
nief)t unter § 20 bei5 ~aren~eief)enge[e~e0 fancu, nljo feinen i8erftoli gegen ba5 @e[cb 
barftelfcn, wenn bie gan5e Wnorbnung ber Grtifelte ober j8e3cid)nung [ef)on baß getuöl)n. 
Iief)e '1lurcf)[d1l1ilt5vuulifum erfenncn läflt, bafl nicf)t bai5Sriginal, jonbern ein Grrfa~. 
vrälJarat bOfliegt. 0'n einem Utteiluom 14. 9cobembcr 1911 ragt ba0 ffi.@. I)ierüber: "Grin 
aUgemeiner @runb[a~, bali bie i8erbinbung ,Grr[a~ für' mit einer lJcrfel)rBgeläufigcll )ffiaren· 
belreid)nung ftetB gIeid)Debeutcnb [ei mit ber )ffinrcnbcöeief)nun!j [erbft, ift n ief) taufau, 
ftellen. i8ielmel)r fommt eß fteg auf bic Umftänbe be':; eillirelnen il;alIe5 an. u 9Iu0 glcid)el1 
Grrwägungcn erflärte baB ,\3.@. IStuttgart (10. Weäq 1911, ~'f) . .8tg. 1911 9Cr. 41) ben (\je· 
brauef) ber )5e&eid)nU11g "ll{rfenferrato[e.Cl:r[at" für feine )(serlebung bei5 ge[d)übtcn3eief)cn0 
2lr[enferrato[e. )5efonber0 wurbe auef) bann bie 2!ntucnbbnrfcit bC0 § 20 llctjagt, lucnll 
bie j8clreief)nung in jßrei0!iften erfolgt ift, bie nur für €ad)berjtänbige beftimmt finb 
(ffi.@. 8. Wäq, 10. Wprif unb 27. Juli 1906, :O.S.(Sl .. \)llmburg 26. Wai 1906, ~l).3tg. 
19069Cr. 30, 50, 61 unb 93). 'I:agegen liegt einc ~etle~ul1g beB rlejd)ü~tc1t .8eief)ens bOT, 
tuenn biefeB febiglief) buref) 5flalltmern ober <Mleief)I)citBftrid)e mit anbeten ~ortel1 bcr· 
bunben ift, Ir. j8. I}(ccti)ljalilri)f[äure = 2ifvirin (ffi.@. 20. :Oftober 1903), ober l11enn ba(l 
~ort "Cl:r[a~" nnr abgefüröt luiebergegeben wirb, 3. j8. ,,2!fvirin Gr. iI (ffi.m. 23. il;ebruar 
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2H5 ~tgän5ung bet brei borgenannten @efete erging nod) ein @efet bett. 
ben 6d)ut bon @rftnbungen, 9JCuf;ern unb mlarencretd)en auf 2{U5' 
fteHungen born 18. W1äq 1904 (lR.@.\B1. 6. 141). 

S'n naiJen \BeöteiJungen &urn mlarcnöetd)engefet fteiJt ba5 folgenbe @efe~, 
ttJeld)e5 ben @ebraud) be5früf)er a15 ~reiaetd)en angef el)cnen rot e n 5tre u ö e >3 

etner einfd)ränfenben lRegelung unterl1.l0rfcn iJat. 

Gesetz zum Schutze des Genfer Neutralitätszeichens. 
Vom 22. März 1902 (R.G.BI. S. 125). 

§ 1. Das in der Genfer Konvention zum Neutralitätszeichen erklärte 
rote Kreuz auf weißem Grunde sowie die Worte "Rotes Kreuz" dürfen, 
unbeschadet der Verwendung für Zwecke des militärischen Sanitätsdienstes, 
zu geschäftlichen Zwecken, sowie zur Bezeichnung von Vereinen oder 
Gesellschaften oder zur Kennzeichnung ihrer Tätigkeit nur auf Grund einer 
Erlaubnis gebraucht werden. 

Die Erlaubnis wird von den Landeszentralbehörden nach den vom 
Bundesrate festzustellenden Grundsätzen für das Gebiet des Reiches er
teilt! ). Die Erlaubnis darf Vereinen oder Gesellschaften, welche sich im 
Deutschen Reiche der Krankenpflege widmen und für den Kriegsfall zur 
Unterstützung des militärischen Sanitätsdienstes zugelassen sind, nicht 
versagt werden. 

Die von dem Bundesrate festgestellten Grundsätze sind dem Reichs
tage alsbald zur Kenntnisnahme mitzuteilen. 

§ 2. Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider das rote Kreuz 
gebraucht, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit; 
Haft bestraft. 

§ 3. Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes wird durch 
Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen das im § I erwähnte 

1911, \ß'f).,3tg. 1911 \nt. 16), obet menn aUf bie \ßacfung eine ~mette gefleht mirb, meldje 
in fettet 13djtift bas gefdjüNe )fiOtt (,,®onofan") ttägt, mä'f)tenb batuntet in freineten 
5Budjftalicn bas )fiOtt ,,~tfaj?" gebrucft ift (B.®. SDanöig 2. iJelituat 1909, \ß'f).,3tg. 1909 
\nr. 22). 

,3ur lBeurteilung ber iJrage, oli eine ~ermedjf1ungBgefa'f)r im 13inne bon 
§ 20 borliegt, fommt es im angemeinen barauf an, oli audj liei olierf1ädjHdjer 5Betradjtung 
beB )fiatenöeidjenB burdj baB faufenbe \ßuliHfum bie ~ermedjf1ungBmögHdjfeit aus> 
gefdj10ffen ift (iR.®. 18. 0uni 1906, \ß'f).,3tg. 1906 \nr. 50). 

SDie 5BHbung neuer )fiortöeidjen aus liereits eingetragenen )fiortöeidjen 
ift nadj einem Utteil beB iR.®. bom 1. l1lvti11898 lietr. 5BorogHnetin1anoHn bann 5u. 
läffig, menn in bet \neuliilbung bas gejdjü~te )fiottöeidjen mit anbeten )fiorten in eine 
foldje ~erliinbung getreten ift, bafl es bet äulieten ~rfdjeinung unb bem ~langlaute 
nadj mit biefen eine otganifdje ~erliinbung eingegangen ift unb in bieier ,3ujammen. 
je~ung a1$ ein'f)eitHdjer \name in bie ~rfdjeinung tritt unter l1lufgabe feinet eigenen 
0nbibibualität. 

1) SDie ~tIaubnii3 öur iJü'f)rung bes iRoten ~teuöes mirb nadj ben bom iReidjB
fanöler unter bem 7. WCai 1903 (iR.®.5BL 13. 215) befanntgegebenen ®runbfäj?en nur 
"benjenigen ~ereinen ober ®efenfdjaften einidjHelilidj ber iRitterorben fomie ber geift. 
lidjen Orben unb ~ongregationen erteilt, meldje fidj im SDeutfdjen iReidje ber ~ranfen, 
Vf1ege mibmen unb burdj eine 5Befdjeinigung bei3 ßuftänbigen ~riegi3miniftetiltms nadj. 
meifen, bafl fie für ben ~tiegBfan öur Untetftü~ung beB mUitätifdjen 13anitäti3bienfteB 
öuge1affen finb". iJÜt ®emerlietreilienbe einfdjHeflHdj ber l1lvot'f)efer ift a1fo bie iJü'f)tung 
beB iRoten ~teltöes ölt gefdji"iftlidjen ,3mecfen irgenbme1djet 2ftt, iJirmenoeöeidjnungen, 
~tei§liften, ®efdjäfti3vaVicren, Um1Jülltmgen ober ~tifetten \lon )fiaten lt. bgl., au!3· 
gefdjloHen. 



Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. 183 

Zeichen wiedergegeben wird, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die 
Gefahr einer Verwechslung vorliegt!). 

§ 4. Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1903 in Kraft. 
§ 7. 2 ) Warenzeichen , welche das rote Kreuz enthalten, sind von der 

Verkündung des Gesetzes ab von der Eintragung in die Zeichenrolle aus
geschlossen, sofern nicht die Anmeldung vor dem 1. Juli 1901 erfolgt ist3). 

m5ä1)renb ba0 \13atentgef e~, ba0 ®ebraucf)0mufter- unb m5arenö-eicf)engef e~ 
babU beftimmt finb, gelUiffe 2trten be0 geifligen Q;igentum0 bei i1)rer gelUerblicf)en 
)ßerlUertung &U fcf)ü~en, 1)at ba0 folgenbe @efe~ gegen ben unlauteren m5ett
oelUero eine angemeine ~icf)erung unb ~tärfung be0 gelUerb1icf)en lRed)gfcf)u~e~ 
bur 2tufgaoe. 

Gesetz gegen den uulauteren Wettbewerb. 
Vom 7. Juni 1909 (R.G.m. S. 499). 

1.4 ) "Ver im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes 
Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann 
auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden 5.). 

§ 2. Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirt
schaftliche Erzeugnisse, unter gewerblichen Leistungen und Interessen 
auch landwirtschaftliche zu verstehen. 

1) il[l~ berroecf)ilung~fälJig mit bem @enfer .\'f'teu5 im !Sinne bon § 3 be~ 
@eje~e~ jinb bon ber ffiecf)tllmcf)ung bi~lJer folgenbe ,8eid)en angejelJen roorben: {§;in 
bem @enfer Sl'reuö älJn1icf)e~ Sl'reuö auf golbfarbigem G\runbe (1,ß.21. 21M. II f. 
jillarenöeicf)en 21. Wlärö 1904, I,ßlJ.,8tg.1904 inr.80). {§;in bunfe1toja jcf)raffierte~ 
Sl'reuö mit ben UmriHen bei3 @enfer Sl'reu5ei3 auf lJellroja @tunbe (1,ß.21. ~ejcf)ro.~21bt. I 
6. ~ebtuar 1904, I,ßlJ.,8tg.1904 inr.39). {§;in rotei3 Sl'reuö mit golbencm !Stern 
in ber Wlitte unb golbenen lt5eröicrungen an ben Sl'teuöbalfen (ü . .2.@. ~tei31au 10. Wlai 
1904, I,ßlJ.,8tg. 1904 inr. 39). {§;in Sl'teu5 in ben ~otmen be~ @enfer ineutta1itäti3öeicf)en~, 
roelcf)ei3 nur öU öroei :!lritteln rot unb ilU einem :!lrUtel fcf)roarö gefärbt ift (21.@.Bei1J3ig 
mtober 1907, 1,ß1).,8tg. 1907 inr. 86). 

~agegen rourbe bie @efa1)r einer lt5erroecf)flung bei folgenbcn ,8eicf)en be rn ein t: 
{§;in rote;3 Sl'reuil, in beHen ~läcf)e ein roeij3eil 00ijanniterfreuö auilgej1Jart ift (1,ß.21. 
~efcf)ro.~iJ(bt. I 4. 0ufi 1904, 1,ß1).,8tg. 1905 IJh. 40). {§;in \1Jeij3eil Sl'teU3 in rotem 
~elbe in ben ~ormm beil @enfer Sl'reU3ei3 (,2,@. :!latmftabt 21uguft 1906, 1,ß1).,8tg.1906 
inr. 67). :!lail fog . .2ailantilfreu3 (.2.@. ~tanffurt a. Wl. üUober 1907, I,ßlJ.,8tg. 1907 
inr. 86). 

2) :!lie §§ 5 unb 6 beil @eje~ei3, roelcf)c bie jilleitetbenu~ung bei3 @enfer ineutralitäti3' 
öeicf)eni3 genelJmigten bei jillaren, bie bei lBerfünbung be~ @eje~ei3 fcf)on mit bem roten 
Sl'reuile beöeicf)net roaren, foroie bi;3 1. 0uli 1906 bei geroijjen jillarenileicf)en, ~irmen unb 
lBcreinen, lJabcn ie~t feine ~ebeutung melJr. 

3) 21ucf) bie bor bem 1. 0uIi 1901 angemelbeten jillarenöeicf)en mit bem rotcn 
Sheuil lJaben nacf) § 6 bei3 @eje~e;3 am 1. 0u1i 1906 i1)re ffiecf)t;3ftaft bcrlorcn, müHen 
balJer in ber ,8eicf)enrol1e be;3 l,ßatentamt;3 bon 21mt;3 \uegen gelöjcf)t roerben. 

4) :llai3 @eje~ gibt in ben §§ I, 3, 13, 14, 16, 19 unb 21 öibUrecf)t1icf)c, in ben §§ 4, 
12, 15, 17, 18, 20 unb 22 ftrafrecf)tlicf)e Wlittel 3m lBerfolgung einei3 unlauteren 
jill ettb ero erb ei3. 

5) UnterlaHungilflagen auf @tunb ber §§ 1 unb 3 beil jillettbcroerbgeje~e;3 {önucn 
jeiteni3 ber iJ(llotlJefer mit (§;rfolg aucf) gegen :!lr 0 gifte n angefitengt \uerben, roelcf)c 
öU ,8roecfen bci3 jillettberoerfJi3 gegen bie guten <:sitten berftoj3enbe .\:lanblungen bor~ 
nelJmen ober unricf)tige 21ngaben, ij. lB. über jillert unb jillirfung ber bon i1)nen bertriebenen 
12!tijneimittell11acf)en (.2.@ . .\:lamburg 29. Wlai 1911, I,ßlJ.,8tg. 1911 ~r. 67). :!lagegen fann 
ber 2111ot1)efer gegen einen :!lrogiften lebiglicf) roegen lBerfauf!3 nicf)t freigegebener 21rönei~ 
mittel eine Unterlaffung~f!age mit !StrafanbrolJung nicf)t erlJcbel1, roei! für eine unter 
öffentIicf)e <:strafe geftellte .\:lanblung nur bie öffcntlid)e <:strafe beil !Strafgeje~ei3 in ~e. 
tracf)t fommt. (ffi.@. 28. !Selltember 1911, I,ßl).,8tg. 1911 ~Ir. 103.) 
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§ 3. Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, 
die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über geschäft
liche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, 
die Herstellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder gewerb
lichen Leistungen, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von 
vVaren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder den 
Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte unrichtige An
gab e n 1) macht, die geeignet sind, den Anschein eines besonders günstigen 
Angebots hervorzurufen, kann auf Unterlassung der unrichtigen Angaben 
in Anspruch genommen werden. 

§ 4. Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen 
Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mit
teilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, über 
geschäftliche Verhältnisse 2), insbesondere über die Beschaffenheit, den 
Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung von Waren oder 
gewerblichen Leistungen, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle 
von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlaß oder 
den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte wissentlich 
unwahre und zur Irreführung geeignete Angaben macht, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark 
oder mit einer dieser Strafen bestraft 3 ). 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten unrichtigen Angaben in einem 
geschäftlichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten ge
macht, so ist der Inhaber oder Leiter des Betriebs neben dem Angestellten 
oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mit seinem Wissen ge
schah. 

§ 5. Die Verwendung von Namen, die im geschäftlichen Verkehre 
zur Benennung gewisser Waren oder gewerblicher Leistungen dienen, 
ohne deren Herkunft bezeichnen zu sollen, fällt nicht unter die Vorschriften 
der §§ 3, 4. 

Im Sinne der Vorschriften der §§ 3, 4 sind den dort bezeichneten An
gaben bildliehe Darstellungen und sonstige Veranstaltungen gleich zu achten, 
die darauf berechnet und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen. 

§ 12. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
5000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht nach anderen 
Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt wird, bestraft, wer im 
geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes dem Ange-

1) 'Ilas ®efe~ beJie~t fid) in ben §§ 3 unb 4 auf unrid)tige Wngaben jeber 2frt. 
'Ilie in bem frü~eren ®efe~ ent~a!tene ~efdJtiinfüng auf Wngaben tatliidJlidJer Wrt ift 
gefallen. ~ür bas öibilred)tlid)e Q:inld)reiten (~ 3) genügt im übrigen, baji bie Wngaben 
unrid)tig unb geeignet fjnb, ben Wnld)ein eines befonbertl günftigcn Wngeboti3 ~erbor. 
öurufen. Q:in ftrafred)tlid)cs Q:inld)reiten auf ®runb bes § 4 ift jebod) nur bann möglicf), 
wenn bie Wngaben wiffentlid) unwa~r unb our 0rtefü~rung geeignet unb in brr Wblid)t 
erfolgt finb, ben 2(nld)ein eines befonbers günftigen Wngebot5 ~erboröurufen. 

2) ~ierunter fiillt aud) bie ®efd)äftsbqeid)nung a15 ~abrif leHens lold)er 
~irmen, bie in ber ~auvtfad)e ,ßwifd)en. ober srlein~anbel treiben unb nur einen ge
ringen :reil ber berfauften ~aren lelbft ~erftellcn (ffi.®. 1909, 1,ß~.,ßtg. 1909 SJer. 46). 

3) Wuf ®runb biefes § 4 fann bie ~eftrafung bon nid)t aV\Jrobierten ~emünftlern 
wegen unlauteren ~ettbewerbetl burd) unwa~re, übertriebene WnVreifung i~ter ileiftungen 
ober bon ~eifmitterfabtifanten wegen irrefü~tenber ou weit ge~enber Wngaben über bie 
~irfung ber bon iljnen ljetgeftenten ~eilmittel erfolgen. (,8aI)lreiclje Urteile bC5 ffi.(S).) 
Wud) fällt unter bie I5ttafbeftimmung bieies l,ßatagrav~en bie ~ü~rung betl WV 0 t~ ele r· 
t ite g oU gefd)äftHd)en ,ßtDecfen burd) l,ßerfonen, tDeld)e n id) t im ~efi~e ber 2lvvrobation 
al5 W,).Jofflefer finb (ffi.®. 12. inobember 1912, I,ßl).,ßtg. 1912 in!. 92). 
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stellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs Geschenke 
oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, um durch un
lauteres Verhalten des Angestellten oder Beauftragten bei dem Bezuge 
von Waren oder gewerblichen Leistungen eine Bevorzugung für sich oder 
einen Dritten zu erlangen. 

Die gleiche Strafe trifft den Angestellten oder Beauftragten eines 
geschäftlichen Betriebs, der im geschäftlichen Verkehre Geschenke oder 
andere Vorteile fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, damit Cl' 

durch unlauteres Verhalten einem anderen bei dem Bezuge von Waren 
oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb eine Bevorzugung verschaffe. 

Im Urteil ist zu erklären, daß das Empfangene oder sein Wert dem 
Staate verfallen sei. 

§ 13. In den Fällen der §§ 1, 3 kann der Anspruch auf Unter
lassung von jedem Gewerbetreibenden, der Waren oder Leistungen 
gleicher oder verwandter Art herstellt oder in den geschäftlichen Verkehr 
bringt, oder von Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen geltend 
gemacht werden, soweit die Verbände als solche in hürgerlichen Rechts
streitigkeiten klagen können 1). Auch können diese Gewerbetreibenden und 
Verbände denjenigen, welcher den §§ 6, 8, 10, 11, 12 zuwiderhandelt, auf 
Unterlassung in Anspruch nehmen. 

Zum Ersatze des durch die Zuwiderhandlung entstehenden Schadens 
ist verpflichtet: 

1. wer im Falle des § 3 die Unrichtigkeit der von ihm gemachten An
gaben kannte oder kennen mußte. Gegen Redakteure, Verleger, 
Drucker oder Verbreiter von periodischen Druckschriften kann 
der Anspruch auf Schadensersatz nur geltend gemacht werden, 
wenn sie die Unrichtigkeit der Angaben kannten; 

2. wer gegen die §§ 6, 8, 10, 11, 12 vorsätzlich oder fahrlässig ver
stößt2). 

Werden in einem geschäftlichen Betriebe Handlungen, die nach §§ I, 
3, 6, 8, 10, 11, 12 unzulässig sind, von einem Angestellten oder Beauftragten 
vorgenommen, so ist der Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber 
des Betriebs begründet. 

§ 14. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes über das Erwerbsgeschäft 
eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, 
über die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen be
hauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschäfts 
oder den Kredit des Inhabers zu schädigen, ist, sofern die Tat
sachen nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des ent
standenen Schadens verpflichtet. Der Verletzte kann auch den Anspruch 
geltend machen, daß die Behauptung oder Verbreitung der Tatsachen 
unterbleibe. 

Handelt es sieh um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende 
oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist 
der Anspruch auf Unterlassung nur zulässig, wenn die Tatsachen der Wahr
heit zuwider behauptet oder verbreitet sind. Der Anspruch auf Schadens
ersatz kann nur geltend gemacht werden, wenn der Mitteilende die Un
richtigkeit der Tatsachen kannte oder kennell mußte. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

1) ~gL bie 2!nmerfung &U § 22. 
2) ':Die §§ 6-10 ~anbeln bon bem ~erfauf bon )lEaten aU(l Sfonfuri3maHen loroic 

bon 2!ui3oerfäufen. 
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§ 15. Wer wider besseres Wissen über das Erwerbsgeschäft eines 
anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts, über 
die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen der 
Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitetl), die geeignet sind, 
den Betrieb des Geschäfts zu schädigen, wird mit Gefängnis bis zu einem 
Jahre und mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten Tatsachen in einem geschäft
lichen Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten behauptet 
oder verbreitet, so ist der Inhaber des Betriebs neben dem Angestellten 
oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mit seinem 'Wissen geschah. 

§ 16. Wer Im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma 
oder die besondere B ezeich n ung ei nes Erwerbsgeschäfts, eines 
gewerblichen Unternehmens oder einer Druckschrift in einer Weise be
nutzt, welche geeignet ist, Verwechsel ungen mit dem Namen, der 
Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein 
anderer befugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der 
Benutzung in Anspruch genommen werden. 

Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens ver
pflichtet, wenn er wußte oder wissen mußte, daß die mißbräuchliche Art 
der Benutzung geeignet war, Verwechselungen hervorzurufen. 

Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts stehen solche 
Geschäftsabzeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschäfts von 
anderen Geschäften bestimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb 
beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten. 
Auf den Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen (§§ 1, 15 des Gesetzes 
zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, R.G.BI. S. 441) 
finden diese Vorschriften keine Anwendung. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
§ 17. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 

5000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als Ange
stellter, Arbeiter oder Lehrling eines Geschäftsbetriebs Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anver
traut oder sonst zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des 
Dienstverhältnisses unbefugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes oder 
in der Absicht, dem Inhaber des Geschäftsbetriebs Schaden zuzufügen, 
mitteilt. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschäfts- oder Betriebs
geheimnisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mit
teilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende 
eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt ver
wertet oder an andere mitteilt. 

§ 18. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 
5000 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die ihm 
im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften 
technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, 
Rezepte, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an 
andere mitteilt. 

1) ~ine roid)tige Wnroenbung ljat bieiet \.j5aragraVlj auf 'oie jßerabfolgung bon ~t. 
\atlpräparaten gefunben. ~a!3 ffi.®. ljat unter bem 23. ~anuar 1912 (~lj.3tg. 1912 
91t. 63) entid)ieben, baji 'oie ftiIlid)rocigenbe jßerabfolgung ein eil inbentiid)en ~ria~mitteli3 
an ®telle bei3 berlangten gejd)ü~ten, aud) oljne baji eine id)riftlid)e lBefieid)nung mit bem 
geid)ü~ten ~namen ftattfinbet, einen jßetftoji gegen § 15 beil jffiettberoetbgeie~eil barftell!. 
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§ 19. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 ver
pflichten außerdem zum Ersatze des en tstandenen Schadens. Mehrere 
Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 

§ 20. Wer zu Zwecken des Wettbewerbes es unternimmt, einen 
anderen zu einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Abs. 1, 
§ 18 zu bestimmen, wird mit Gefängnis bis zu 9 Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu 2000 Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

§ 21. Die in diesem Gesetze bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung 
oder Schadensersatz verj ähren in 6 Monaten von dem Zeitpunkt an, 
in welchem der Anspruchsberechtigte von der Handlung und von der Person 
des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis 
in 3 Jahren von der Begehung der Handlung an. 

Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der Verjährung 
nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden entstanden ist. 

§ 22. Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der in den §§ 6, 
10, 11 bezeichneten Fälle nur auf Antrag ein. In den Fällen der §§ 4, 8, 12 
hat das Recht, den Strafantrag zu stellen, jeder der im § 13 Abs. 1 
bezeichneten Gewerbetreibenden und Verbände1 ). 

Die Zurücknahme des Antrags ist zulässig. 
Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, 

können von den zum Strafantrage Berechtigten im Wege der Privatklage 
verfolgt werden, ohne daß es einer vorgängigen Anrufung der Staatsanwalt
schaft bedarf. Die öffentliche Klage wird von der Staatsanwaltschaft nur 
dann erhoben, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 

Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die Schöffen
gerichte zuständig. 

§ 26. Neben einer nach Maßgabe dieses Gesetzes verhängten Strafe 
kann auf Verlangen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende B u ß e 
bis zum Betrage von 10000 Mark erkannt werden. Für diese Buße 
haften die dazu Verurteilten als Gesamtschuldner. Eine erkannte Buße 
schließt die Geltendmachung eines weiteren Entschädigungsanspruchs aus. 

XI. Die Nahrungsmittelgesetzgebung. 
~er merfef)r mit inaf)rung5mitte1n, @enuflmitte1n unb @eoraucf)5gegen~ 

ftänben ift im ~eutfcf)en ffieicf)e burcf) ein aHgemeine5 @efe~ unb eine ffieff)e 
fpeßieHer @efe~e geregeU. 0:5 finb bie~ im ganaen in cf)rono1ogifcf)er ~o1ge nacf)~ 
ftef)enbe @efe~e2): 

1) ~anad) rönnen gemäß § 13 %rbf.1 m:qte unb beten )Eerbänbe (m:röteIammern unb 
.)Eereine) nur gegen \l3erjonen, bie ,,~eiftungen gIeid)er ober tJertt>anbter %rrt" in ben 
ge\d)äftfid)en )EetfelJr bringen, aljo \l3er\onen, tt>e1d)e bie ~ei1funft aUßüben, 6trafantrag 
fteHen. ~aß ffi.@. lJat tebod) l)ier&u unter bem 11. S'anuar 1906 (\l3lJ.,8tg. 1906 
~r. 68) fol\1enben @runbjat aufgeitent: ,!)ie 2!nfünbigung eineß WWte1ß gegen 
befUmmle Sl'ranfgeiten ift eine ber ärötlid)en ~eiftung tJertt>anbte ~ätigfeit. ~em~ 
gemäß jinb bie m:röte aIß I,jSrobuöenten tJertt>anbter gett>erbHd)er ~eiftungen bered)tigt, 
aud) gegen fold)e 2!nfünbigungen tJon ~eilmitteln auf @runb be~ @efete~ öur me. 
fämpfung beß unlauteren jillettbett>crbei3 6trafantrag 3u fteHen, tt>e1d)e tJon \l3erjonen 
aui3gef)en, bie nid)t bie ~emunbe ausüben. 

2) 0:ine aui3fülJrlid)e mearbeitung biejer @ejete ift erjd)ienen unter bem ~ite1: ~ie 
~af)tungi3mitte1gejetgebung im ~eutjd)en ffieid). ~on @elJ. :Dber-ffieg.-ffiat 
I,jSrof. Dr .. ~ tJon mud)fa. merlin 1912, )Eet1ag tJon S'uliui3 6pringer. 
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1. ®efe~ betr. ben )Berlegr mit magrung!3mitteln, ®enu\3mittein unb ®e< 
braud)!3gegenftänben oom 14. Wai 1879. :t:a!3 fogenannte angemeine mag< 
rung!3mitte1gef e~. 

2. ®efe~ betr. ben )Berlegr mit blei< unb &infgaltigen ®egenftänben oom 
25. Suni 1887. 'lla!3 fogenannte )Blei unb 3infgefe~. 

3. ®efe~ betT. bie )Berwenbung gefunbgeit!3fd)äblid)er tJarben bei ber Sjer< 
ftellung oon magrung!3mitteln, ®enu\3mitteln unb ®ebraud)!3gegenftänben oom 
5. Suli 1887. 'lla!3 fogenannte tJarbengefe~. 

4. ®efe~ betr. ben )Berlegr mit )Butter, stäfe, ®d)mal& unb beren Q;rfa~< 
mittein oom 15. Suni 1897. 'lla!3 fogenannte Wargarinegef e~. 

5. ®efe~ betr. bie ®d)lacl)toieg< unb tJleifd)befd)au oom 3. Suni 1900. 'lla!3 
fogenannte tJleifd)b efd)augef e~. 

6. ®ü\3ftoffgefe~ oom 7. Suli 1902. 
7. )lleingefe~ oom 7. m):Jri11909. 
)Bon biefen ®efe~en gaben ba!3 )Blei~ unb 3infgefe~I), ba!3 Wargatinegefe~2) 

unb ba!3 tJleifd)befd)augefe~3) oodiegenb lein Sntereffe. 'llagegen ftegen bie übrigen 
angefügrten ®efe~e aud) öum m):Jotgefenwefen unb &um mqneioerfegr in )Be· 
&iegungen. Sgre bie!3beöüglid)en )Beftimmungen finb bager im folgenben im )llort· 
laut wiebergegeben. 

Gesetz, betr. den Verkehr mit Nahrungsmitteln, 
Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen. 

Vom 14. Mai 1879 (R.G.BI. S. 145). 

§ 1. Der Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln4 ), sowie mit 
Spielwaren, Tapeten, Farben, Eß-, Trink- und Kochgeschirr und mit 
Petroleum unterliegt der Beaufsichtigung nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

1) IllU5 bem )Blei< unb Sinfgele~ ift 11m folgenbe in § 2 entI)aItene )Bcftimmung 
{]erb orö u!) e 0 cn : 

Zur Herstellung von Mundstücken für Saugflaschen, Saugringen und 
Warzenhütchen darf blei· oder zinkhaItiger Kautschuk nicht verwendet sein. 

2) Sur Illu~fü'f)rung be~ Wlargarinegele~e~ erging eine umfangreid)e amtlid)e III n· 
ttJeifung ßUt d)emild)en Unterjud)ung bon \5etten unb ~äje1t. )Befanntmad)ung 
be5 ffieid)i3fanöleri3 bom 1. I}!lnil 1898. 

3) lJlad) § 21 bei3 \51eifd)oefd)aug~fe~e~ fann bet Sufa~ oeftimmter !Stoffe öU \:\-lcifd) 
(\51 ci f d) fon f er b i e tun 9 i3m i tt cl) burd) ben )Bunbei3wt berooten roerben. Illuf mnmb 
biefer )Beftimmung rourben burd) jBf. be(l ffieid)Bfanll!eri3 Mm18. \5eoruar 1902 unb 4. 0uli 
1908 folgenbe (Stoffe, foroie bie fold)c (Stoffe ent'f)altenben 3uoereillmgcn "aIß gejunb< 
!)eiti3fd)äblid)e unb täufd)enbe 3ufä~e 5u \:\-lcifd) unb bellen 3uoereitungen" Oe5eid)net 
unb bamit i!)re Illnroenbung oei ber geroerMmäj3igen 3uoereitung bon \3'Ieijd) berooten: 

Borsäure und deren Salze; Formaldehyd und solche Stoffe, die bei ihrer Ver· 
wendung Formaldehyd abgeben; Alkali· und Erdalkali.Hydroxyde und .Karbonate; 
schweflige Säure und deren Salze sowie unterschwefligsaure Salze; Fluorwasserstoff 
und dessen Salze; Salicylsäure und deren Verbindungen; chlorsaure Salze. 

Dasselbe gilt für Farbstoffe jeder Art, jedoch unbeschadet ihrer Verwendung 
zur Gelbfärbung der Margarine und der Hüllen derjenigen Wurstarten, bei denen die 
Gelbfärbung herkömmlich und als künstliche ohne weiteres erkennbar ist, sofern diese 
Verwendung nicht anderen Vorschriften zuwiderläuft. 

Cl:ine mit bem fl'leijd)oeld)auge\e~ in )Berbinbung ftebenbe )Berfügung oett. bie 
3ula\\ung bon I}!lJot!)efern bur :trid)inenfd)au ift bereitil auf (Seite 9 aogebrucft. 

4) ~luf ~lrßneimittel f1riliebt !ief) boi3 @e\r~ \omit nief)l. lJlod) einem Urteil be~ 
ffi.@. bOrn 15. ,Jonuar 1906 (~'f).3tf\. 1906 IJlr.6) \lebt aui3 bem me\e~ oe5üg1id) ber 
2lrßneien nid)ttl 1]erlJor. "menujimittel !inb fold)e !Stoffe, bie (jerool)nbeiti3mäjiig in ben 
srörlJer aufgenommen werben. ~a03 ift oei ~lqneien nicf)t o'f)ne roeiterei3 ber 
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§ 2. Die Beamten der Polizei sind befugt, in die Räumlichkeiten, 
in welchen Gegenstände der im § 1 bezeichneten Art feilgehalten 1) werden, 
während der üblichen Geschäftsstunden oder während die Räumlichkeiten 
dem Verkehre geöffnet sind, einzutreten. 

Sie sind befugt, von den Gegenständen der im § 1 bezeichneten Art, 
welche in den angegebenen Räumlichkeiten sich befinden, oder welche 
an öffentlichen Orten, auf Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umherziehen 
verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke 
der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen 2 ). Auf 
Verlangen ist dem Besitzer ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder 
versiegelt zurückzulassen. Für die entnommenen Proben ist Entschädi
gung in Höhe des üblichen Kaufpreises zu leisten. 

§ 3. Die Beamten der Polizei sind befugt, bei Personen, welche auf 
Grund der §§ 10, 12, 13 dieses Gesetzes zu einer Freiheitsstrafe verurteilt 
sind, in den Räumlichkeiten, in welchen Gegenstände der im § 1 bezeichneten 
Art feilgehalten werden, oder welche zur Aufbewahrung oder Herstellung 
solcher zum Verkaufe bestimmter Gegenstände dienen, während der im 
§ 2 angegebenen Zeit Revisionen vorzunehmen. 

Diese Befugnis beginnt mit der Rechtskraft des Urteils und erlischt 
mit dem Ablaufe von 3 Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem 
die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlassen ist. 

§ 4. Die Zuständigkeit der Behörden und Beamten zu den in §§ 2 
und 3 bezeichneten Maßnahmen richtet sich nach den einschlägigen landes
rechtlichen Bestimmungen. 

Landesrechtliche Bestimmungen, welche der Polizei w e i tel' geh end e 
Befugnisse als die in §§ 2 und 3 bezeichneten geben, bleiben unberührt. 

§ 5. Für das Reich können durch Kaiserliche Verordnung mit. 
Zustimmung des Bundesrats zum Schutze der Gesundheit Vorschriften er
lassen werden, welche verbieten: 

1. bestimmte Arten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung 
von Nahrungs- und Genußmitteln, die zum Verkaufe bestimmt sind; 

jJa11". 2lnberetfeit§! fel)Hef3t aocr oei einem ~räiJarat, ber fOltJo1)1 aHl %öneimittel wie 
a(5 0.lmuf3mittel bienen foll, 11. 55. ein Belien!3oitter, bie 2lniJreijung al§ 2Xröneimittcl 
beffen gleiel)öettige 2luffaffung al':; 0.lenuf3mittel niel)t auB. ,,!Ste1)en ber SjerfteHung unb 
bem )Bertrieo nael) oeiberlei ffiiel)tung bcrjel)iebene geje~liel)e )Beroote entgegen, jo ent
l)ält bie ben )Berooten iJuwiber erfolgte S)crftellung ujw. auel) eine )Berle~ung ber mel)reren 
!Strafgefe~e (ffi.0.l. 13. 0uli 1881). lJJlanbelöl ijt nael) einem Urteil be!3 21.0.l. ~re!3lau 
bom 24. 0anuar 1910 (Sr,0.l.21. VI, !S. 552) fein S)(a1)rungB- ober 0.lenuf3mittel, fonbern 
ein 2lqneimittel unb al§! jold)eB ben ~eftimmungen bei3 s)M)rungi3mittelgeje~ei3 niel)t 
unterworfen. :tJeBgl. jJenel)el1)onig (2L@. ~rei31au 29. mtolier 1909, ~1).8tg. 1909 
S)(r. 88). 

1) :tJer ffieel)t!3oegriff bei3 jJeill)alteni3 im !Sinne beiß S)(a1)rung5ntittelgeje~ei3 1)at 
iJur notloenbigen ~ormI5je~ung, baf3 bie feilge1)altenen 0.legenftänbe, unb ö1tJar in ber 
ffiegel wenigfteni3 bon einem oeftimmten ürte aU!3, 3Unt 2lnfaui burel) baB ~ublifum 
bereit ge1)alten nnb biefem öugängliel) gemadjt werben (ffi.0.l. 12. lJJlär3 1903, ~l).8tg. 
1904 S)(r. 25). 

2) :lJie Sjanb1)aoung ber S)(a 1) ru n g0 m iHe Hon trolle unb 9c(1)rungBmittefunter
fuel)ung ift lanbei3gefe~!iel) geregelt. jJür ~reuf3en gilt, toie ein 9)ein.-0:rl. bom 1. :tJe3cmoer 
1910 oefagt, folgenbei3: 

Die Begutachtung der im allgemeinen Verkehr befindlichen Nahrungsmittel 
für die Zwecke der polizeilichen Aufsicht über den Lebensmittelverkehr ist, soweit nicht 
für einzelne Nahtrungsmittel besondere Bestimmungen gelten, in erster Linie Sache der 
Nahrungsmittelchemiker bei den als öffentlich anerkannten und ihnen gleich erachteten 
N ahrungsmi tteluntersuchungsanstalteJl. 



190 XI. Nahrungsmittelgesetzgebung. 

2. das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Nahrungs- und 
Genußmitteln von einer bestimmten Beschaffenheit oder unter einer 
der wirklichen Beschaffenheit nicht entsprechenden Bezeichnung!). 

§ 8. Wer den auf Grund der §§ 5, 6 erlassenen Verordnungen zuwider
handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 

Landesrechtliche Vorschriften dürfen eine höhere Strafe nicht an
drohen. 

§ 9. Wer den Vorschriften der §§ 2-4 zuwider den Eintritt in die 
Räumlichkeiten, die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert, 
wird mit Geldstrafe von 50 bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 10. Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 
1500 Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: 

1. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs
oder Genußmittel nachmacht oder verfälscht 2 ), 

1) Wuf @runb biefer ~efHmmungen erging bie 
Kaiserl.V., betr. den Verkehr mit Essigsäure. Vom 14 . .Tuli 1908 (R.G.BI. S. 475). 

§ 1. Rohe und gereinigte Essigsäure (auch Essigessenz), die in 100 Gewichts· 
teilen mehr als 15 Gewichtsteile reine Säure enthält, darf in Mengen unter 2 I 
nur in Flaschen nachstehender Art und Bezeichnung gewerbsmäßig feilgehalten oder 
verkauft werden: 

1. Die Flaschen müssen aus weißem oder halbweißem Glase gefertigt, länglich 
rund geformt .und an einer Breitseite in der Längsrichtung gerippt sein. 

2. Die Flaschen müssen mit einem Sicherheitsstopfen versehen sein, der bei 
wagerechter Haltung der gefüllten Flasche innerhalb einer Minute nicht mehr als 50 ccm 
des Flascheninhalts ausfließen läßt. Der Sicherheitsstopfen muß derart im Flaschen· 
halse befestigt sein, daß er ohne Zerbrechen der Flasche nicht entfernt werden kann. 

3. An der nicht gerippten Seite der Flasche muß eine Aufschrift vorhanden sein, 
die in deutlich lesbarer Weise 

a. die Art des Inhalts einschließlich seiner Stärke an reiner Essigsäure angibt, 
b. die Firma des Fabrikanten des Inhalts bezeichnet, 
c. in besonderer für die sonstige Aufschrift nicht verwendeter Farbe die War. 

nung "Vorsicht! Unverdünnt lebensgefährlich" getrennt von der sonstigen 
Aufschrift enthält, 

d. eine Anweisung für den Gebrauch des Inhalts der Flasche bei der Verwendung 
zu Speisezwecken erteilt. 

Weitere Aufschriften dürfen auf der Flas"he nicht vorhanden sein. 
§ 2. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung auf das Feilhalten und 

den Verkauf von Essigsäure in Apotheken, soweit es zu Heil· oder wissenschaft· 
lichen Zwecken erfolgt. 

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsäure der im § 1 bezeichneten Art 
unter der Bezeichnung "Essig" ist verboten. 

2) Gfin ~erfä{fd)en Hegt bor, Wenn mit ber urfjJrüngHd)en )!Bare burd) 8ufe~en 
bon ®toffen eine iiuflerlid) nid)t edennoare ~etfd)led)terung botgenommen ober einer 
minber guten )!Bare bUtd) Wnwenbung fünftlid)er Whttel ber ®d)ein einet veHeren ~are 
gegeven ift (ffi.@. 21. WjJril 1885). ~emgemäfl ift aud) ber 8uja~ bon \yarojtoff ~u 
\yrud)tjiiften (,ljimbeerjaft) of)ue ~effaration un~uliiHig (OJ.l.@. j{lre~lau 22. unb 29. 9fo
tJemver 1910, ~q.8tg. 1910 9h. 101). ~agegen wirb neuerbing>3 bie Sl'onjerbierung bon 
\yrud)tliiften mit (etltJa 0,2 jJ. c.) Wmeifenfäure, wenn ber 8ula~ rid)tig beflariert 
ift, nid)t af5 9faqtung;3mittelfiilfd)ung angejeqcn (@utad)ten ber ~i\\enjd)aftlid)en ~e,pu
tation für baB Wcebiöinalwelen, w.@. rbtettin, 0uni 1911, ~I).8tg. 1911 9ft. 46). @emiifl 
§ 10 beB 9caqrungBmitte1ge\e~ei3 ift aud) bie 2lbgabe einei3 mit rbjJirHuB betbünnten 8 i
tronenö le~ im W,potqefenqanbbcrfauf oqne ~eflaratiolt bi eier ~erbünnung ali3 9,aq
tungi3mittelfäl\d)ung öu bettad)ten (2.@. ~tenölau 9,obembet 1906, ~q.2tg. 1906 9ft. 92). 
Gftwa~ anber~ entfd)ieb 2.@. ~rei31au 22. 0anUat 1910 (~q.8tg. 1911 9ft. 83): ,,~ie 
iBetbünnultg bOlt 2ittonenö! mit Sviritu0 fleHt feine ?JCu'f)tlmgßmittelfäljcl)ung im Ginne 
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2. wer wissentlich Nahrungs- oder Genußmittel, welche verdorben oder 
nachgemacht oder verfälscht sind, unter Verschweigung dieses Um
standes verkauft oder unter einer zur Täuschung geeigneten Be
zeichnung feilhält. 

§ 11. Ist die im § 10 Nr. 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit 
begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu 150 Mark oder Haft ein. 

§ 12. Mit Gefängnis, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft: 

1. wer vorsätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, anderen als 
N ahrungs- und Genußmittel zu dienen, derart herstellt, daß der 
Genuß derselben die menschliche Gesundheit zu beschädigen 
geeignet ist, ingleichen wer wissentlich Gegenstände, deren Genuß 
die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, als N ahrungs
oder Genußmittel verkauft, feilhält, oder sonst in Verkehr 
bringt 1) ; 

2. wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände, Spielwaren, Tapeten, Eß-, 
Trink- oder Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, daß der 
bestimmungsgemäße oder vorauszusetzende Gebrauch dieser Gegen
stände die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, in
gleichen wer wissentlich solche Gegenstände verkauft, feilhält oder 
sonst in Verkehr bringt. 

Der Versuch ist strafbar. 
Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der 

Tod eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu 
5 Jahren ein. 

§ 13. War in den Fällen des § 12 der Genuß oder Gebrauch des Gegen
standes die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet und war 
diese Eigenschaft dem Täter bekannt, so tritt Zuchthausstrafe bis zu 
10 Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verur
sacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter 10 Jahren oder lebens
längliche Zuchthausstrafe ein. 

Neben der Strafe kann auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 
werden. 

§ 14. Ist eine der in den §§ 12, 13 bezeichneten Handlungen aus Fahr
lässigkeit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder 
Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten und, wenn durch die Handlung ein 
Schaden an der Gesundheit eines Menschen verursacht worden ist, auf 
Gefängnisstrafe bis zu einem Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen 
verursacht worden ist, auf Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu 
3 Jahren zu erkennen. 

§ 15. In den Fällen der §§ 12-14 ist neben der Strafe auf Ein
ziehung der Gegenstände zu erkennen, welche den bezeichneten Vor-

Mn § 10, 1 be5 ~a1)rung5mittelgeje~ei3 bar; bie 2Ibgabe einei3 jo berbünnten öle5 unter 
)Serjd)l1Jeigung biefei3 Umftanbei3 fann aber gleid)l1Jo1)1 nad) § 10, 2 bei3 (\:\efe~ei3 beftruft 
l1Jerben. 1I \Sem er l1Jürbe nad) ber ffied)tjpred)ung ber )Serfauf eine5 aU5 3itronenjäure 
unb 3ucferjirup 1)ergeftelften Sfunftprobufte;3 lebiglid) ali3 ,,3 Hronen j aftll ober ,,3 i~ 
tronenfirupll unter obige tSttafbeftimmung fallen. ~ad) einem Urteil bei3 ffi.(\:\. bom 
24. ~uni 1909 (1,ß1).3tg. 1909 ~r. 52), bett. ~ruubenbruft~onig (~ruube1in) fann man aud) 
ein nod) nid)t bor1)anbene;3 ~a1)rung;3mittel fä!jd)en, inbem man i1)m eine anbere 3u~ 
fammenfe~ung gibt, a10 bex ~ame berrät. 

1) 2Iuf (\:\runb biejer 5Seftimmung l1Jurbe u. a. ber \Sabrifant einei3 ~imbeerjirup;3, 
bem ein gel1JiHer I,ßro~entja~ tSali&l)l\äure &ugeje~t l1Jar, l1Jegen ~nberfe'f)tbringen;3 eine;3 
gejunb'f)eit;3jd)äblid)m ~a'f)rl!ng;3mitteli3 bcfttaft (ffi.ßl. 9Jlai 1909, 1,ß'f).3tg. 1909 ~h. 37). 
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schriften zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr 
gebracht sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder 
nicht; in den Fällen der §§ 8, 10, 11 kann auf die Einziehung erkannt 
werden. 

Ist in den Fällen der §§ 12-15 die Verfolgung oder die Verurteilung 
einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung 
selbständig erkannt werden. 

§ 16. In dem Urteil oder dem Strafbefehl kann angeordnet werden, 
daß die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt 
zu machen sei. 

Auf Antrag des freigesprochenen Angeschuldigten hat das Gericht die 
öffentliche Bekanntmachung der Freisprechung anzuordnen; die Staats
kasse trägt die Kosten, insofern dieselbe nicht dem Anzeigenden auferlegt 
worden sind. 

In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachung zu bestimmen. 
Sofern infolge polizeilicher Untersuchung von Gegenständen der im 

§ I bezeichneten Art eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung ein
tritt, fallen dem Verurteilten die durch die polizeiliche Untersuchung er
wachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den Kosten des 
gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen 1 ). 

§ 17. Besteht für den Ort der Tat eine öffentliche Anstalt zur 
technischen Un tersuch ung von N ahrungs- und Gen ußmitteln 2 ), 

so fallen die auf Grund dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen, soweit die
selben dem Staate zustehen, der Kasse zu, welche die Kosten der Unter
haltung der Anstalt trägt. 

Gesetz, betr. die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben 
bei der Herstellung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 

Gebrauchsgegenständen. 
Vom 5. Juli 1887 (R.G.BI. S. 277). 

§ 1. Gesundheitsschädliche Farben dürfen zur Herstellung von 
Nahrungs- und Genußmitteln, welche zum Verkaufe bestimmt sind, nicht 
verwendet werden. 

Gesundheitsschädliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind die
jenigen Farbstoffe und Farbzubereitungen, welche: Antimon, Arsen, Baryum, 
Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummi
gutti, Korallin, Pikrinsäure enthalten. 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, nähere Vorschriften über das bei 
der Feststellung des Vorhandenseins von Arsen und Zinn anzuwendende 
Verfahren zu erlassen 3). 

1) mbj. 3 be~ § 16 ift burd) @eje~ tJOm 29. ,;suni 1887 (ffi.@.jSl. ®. 276) 'f)in&u< 
gefügt. 

2) g)ie jSe&eid)nung aEl lIöffentlid)e~ d)emijd)e~ ,Baboratorium" fann aber 
aud) einem Ij3rivatd)emifer für jein ber Dffentlid)feit ~Ut ~erfügung fte'f)enbe~ ,;snftitut 
auf Olrunb be~ § 17 be~ 9Ca'f)rung0mittelgcjetc0 nid) t verboten merben. ®o entfdJieb 
im Olegenjat 5u einer ~erf. be5 jSerlinet lj3oliöeil-näjibenten ba5 O.~.Ol. unter bem 
8. mtobet 1909 (lj3g.2tg. 1909 snr. 82). 

3) muf Olrunb biefer jSeftimmung erging bie jSefanntmad)ung be5 ffieid)0fanöferil 
bom 10. mpril1888 betr. bie Unterfud)ung bon ~arben, Olefpinften unb Olr< 
meben auf Wrfen unb 2inn. 
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§ 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von Nahrungs- und 
Genußmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen Gefäße, Um
hüllungen oder Schutzbedeckungen, zu deren Herstellung Farben der im 
§ 1 Abs. 2 bezeichneten Art verwendet sind, nicht benutzt werden. 

Auf die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, blanc 
fixe), Barytfarblacken, welche von kohlensaurem Baryum frei sind, Chrom
oxyd, Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen als Metallfarben, Zinnober, 
Zinnoxyd, Schwefelzinn als Musivgold, sowie auf alle in Glasmassen, Gla
suren oder Emails eingebrannte Farben und auf den äußeren Anstrich von 
Gefäßen aus wasserdichten Stoffen findet diese Bestimmung nicht An
wendung. 

§ 3. Zur Herstellung von kosmetischen Mitteln (Mitteln zur 
Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mund
höhle), welche zum Verkauf bestimmt sind, dürfen die im § 1 Abs. 2 be
zeichneten Stoffe nicht verwendet werden. 

Auf schwefelsaures Baryum (Schwerspat, blanc fixe), Schwefelcadmium, 
Chromoxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf 
Kupfer, Zinn, Zink und deren Legierungen in Form von Puder findet diese 
Bestimmung nicht Anwendung 1). 

§ 8 Abs. 2. Die Herstellung der 0 b I a t e n unterliegt den Bestimmungen 
im § 1, jedoch sofern sie nicht zum Genusse bestimmt sind, mit der Maß
gabe, daß die Verwendung von schwefelsaurem Baryum (Schwerspat, 
blanc fixe), Chromoxyd und Zinnober gestattet ist. 

§ 10. Auf die Verwendung von Farben, welche die im § 1 Abs.2 
bezeichneten Stoffe nicht als konstituierende Bestandteile, sondern nur als 
Verunreinigungen, und zwar höchstens in einer Menge enthalten, welche 
sich bei den in der Technik gebräuchlichen Darstellungsverfahren nicht 
vermeiden läßt, finden die Bestimmungen der §§ 2-9 nicht Anwendung. 

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft: 
1. wer den Vorschriften der §§ 1-5, 7, 8 und 10 zuwider Nahrungs-

1) Über bie 21u$legung biejeG l.lSaragra1Jljen ljat jidj ba$ m.CIl. in einem Urteil bom 
27. ~ebruar 1899 (StCll.21. H, 15. 375) baljin aU<3gej1Jrodjen, bali unter I5toffen, bie nadj 
§ 3 be$ ~arbengeje~e$ in fO$metijdjen WIitteln nidjt entljalten jein bürfen, nidjt nur 
,,~arbftoffe", fonbern bie im § 1 21bj. 2 be$ CIleje~e$ genannten srör1Jer: 21ntimon, 
21rfen ufro. agfoldje öU berfteljen jinb. ;Demgemäli erffärte ba$ m.CIl. ben ~ertrieb einer 
quedjilberdjlorürljaltigen 150mmerj1Jroffenfalbe aUf CIlnmb bon § 3 be$ CIleje~e{5 bom 
5 . .Juli 1887 für un&uläffig. 21udj ba~ sr.CIl. bertrat in einem Urteil bom 17 . .Juni 1909 
(l.lSlj . .8tg. 1909 iRr. 51), bei bem e~ jidj um bleiljaltigen ;Diadj~lonrounb1Juber ljanbelte, 
ben gleidjen I5tanb1Junft. Unb in einem roeiteren Urteil betr. ba{5felbe WIittel bom 7. :Of. 
tober 1912 (l.lSlj . .8tg. 1912 iRr. 93) j1Jradj e>3 unöroeibeutig aU{5, bali bie lBeftimmung in 
§ 3 21bj. 1 lidj nidjt nur auf bie in § 1 21bL 2 genannten I5toffe jelbft, lanbern audj auf 
beren djemildje ~erbinbungen erftrede, jOluie roeiter, bali bie ~eftimmung feine{5roeg>3 
aUf ~arben ober färbenbe I5toffe beldjränft jei. ~emgemäli rourbe bie 21bgabe beG blei· 
ljaltigen ;Diadj~lon1Juber§ a15 ein ~erftoii gegen § 3 be§ CIleje~e1l angejeljen. Gfbenlo ent. 
jdjieb f.L\.l.CIl. l.lSojen 22. Oftober 1910 (l.lSl) . .8lg. 1911 iRr. 41). ~a § 3 be1l CIleje~e1l audj 
für ben ~erfauf bon fo1lmetijdjen WIitteln in 211Jotljefell gilt, ift audj ein ~erfauf bon 
150mmerj1JroHelljalben, bie Ouecfjilber1Jrä&i1Jitat cntljaltell, ober bon jogenanntem 
englijdjen SjaarluaHer, ba1l unter .8uja~ bon )Bleiacetat ljergeftellt ift, ftrafbar. iRatür· 
lidj fommt ba{5 ~arbengeje~ nur bann in )Betradjt, roenn bie WIittel lebiglidj au fo>3. 
metijdjen .8roecfen beftimmt jinb. I.lSrä1Jarate, bie öU Sjeilöroeden bienen joHen, unter. 
liegen bei iljrer 21bgabe in 211Jotljefen nidjt bem ~arbengeje~, jonbern nur ben ~or. 
jdjriften über bie 21bgabe ftad roirfenber 21raneimittel (j. :reif XV). ~erner jinb WIittel 
aum ~ärben bon tot e m Sjaar nidjt a16 fO;3metijdje WIittel im l5inne Mn § 3 allaU. 
jeljen. (21.CIl. WIagbeburg 15. 211Jtil 1909, I.lSlj . .8tg. 1909 iRr. 90.) 

Böttger-Urban, Apothekengesetze. 5. Auß. 13 



194 XI. Nahrungsmittelgesetzgebung. 

mittel, Genußmittel oder Gebrauchsgegenstände herstellt, aufbe
wahrt oder verpackt, oder derartig hergestellte, aufbewahrte oder 
verpackte Gegenstände gewerbsmäßig verkauft oder feilhält; 

§ 13. Neben der im § 12 vorgesehenen Strafe kann auf Einzieh ung 
der verbotswidrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, verkauften oder 
feilgehaltenen Gegenstände erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem 
Verurteilten gehören oder nicht. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 14. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 
1879 bleiben unberührt. Die Vorschriften in den §§ 16, 17 desselben finden 
auch bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des gegenwärtigen Ge
setzes Anwendung. 

Süßsto:ffgesetz. 
Vom 7. Juli 1902 (R.G.BI. S. 253). 

§ 1. Süßstoff im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf künstlichem 
Wege gewonnenen Stoffe, welche als Süßmittel dienen können und eine 
höhere Süßkraft als raffinierter Rohr- oder Rübenzucker, aber nicht ent
sprechenden Nährwert besitzen 1 ). 

§ 2. Soweit nicht in den §§ 3-5 Ausnahmen zugelassen sind, is t es 
verboten: 

a. Süßstoff herzustellen oder Nahrungs- oder Genußmitteln bei 
gewerblicher Herstellung zuzusetzen; 

b. Süßstoff oder süßstoffhaltige Nahrungs- oder Genußmittel aus de m 
Ausland einz uführen 2); 

c. Süßstoff oder süßstoffhaltige Nahrungs- oder Genußmittel feilz u
halten oder zu verkaufen 3 ). 

§ 3. Nach näherer Bestimmung des Bundesrats ist für die Herstel
l ung oder die Einfuhr von Süßstoff die Ermächtigung einem oder mehreren 
Gewerbetreibenden zu geben. 

Die Ermächtigung ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zu 
erteilen und der Geschäftsbetrieb des Berechtigten unter dauernde amtliche 

1) 91adjbem burdj bai3 ~üjiftoffgele~ b3W. bellen ~u;Z;fü~rungi3beftimmungen bie 
Sjerftellung oon ~üjiftoff 3um 9J1ono1Joi einer ein3igen \}abrif edlärt worben ift, linb bie 
oerldjiebenen bii3~er im Sjanbel befinblidjen ~üjiftoffe oerldjwunben. ~i3 e~iftiert ie~t 
nur nodj bai3 ~acdjarin in leinen oerldjiebenen ~tätfegraben. 

::Die ~acdjarinfabrif bringt 3ur3eit folgenbe I,ßrä1Jarate in ben Sjan bei: 
1. ffiaffiniertei3 ~acdjarin 550fadj = 100 p. c. 
2. -I3eidjt Iöi3lidjei3 raffiniertei3 ~acdjarin 475fadj 90" 
3. srriftalI.~acdjarin 450fadj 75 
4. ~acdjarintäfeldjen 91r. 1 1l0fadj = 20 :: 
5. " 91r. 2 180fadj = 33 11 

6. " 91r. 3 350fadj = 64 " 
l80n ben ~acdjarinen 91r. 1-3 werben @läfer 3u je 50 unb 25 g oon ben ~äfeld)en 

1l0fadj @läler 3U 1/4 unb 1/12 kg, \}lafon~ ßU 300 ~tücf unb ffiö~rdjen ßU 25 ~tücf geliefert. 
~nbere ali3biefe 10 l,ßacfungen fommen leit 1. mtober 1910 nidjt in ben inlänbifdjen l8ede~r. 

2) ::Die ::Durdjfu~r oon ~üjiftoff ift nur erlaubt, wenn ber ~üjiftoff unter 30U, 
unb fteueramtIidjem l8erfdjluji fte~t (ffi.@. 18. 3uni 1906, 1,ßl) . .8tg. 1906 91r. 51). 

3) ::Die frü~er oielfadj üblidje @rati~beigabe oon ~üjiftofftab1etten burdj 
~rauereien ift al~ ein oerfdjleierte~ l8erfaufen berleIben an3ule~en unb bemnadj uno 
allfällig (ffi.@. 27. 3uH 1904, 1,ß~ . .8tg. 1904 91r. 62; ffi.@. 23. 9J1ai 1905). 
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Überwachung zu stellen. Auch hat der Bundesrat in diesem Falle zu be
stimmen, daß bei dem Verkaufe des Süßstoffs ein gewisser Preis nicht über
schritten werden sowie ob und unter welchen Bedingungen eine Ausfuhr 
von Süßstoff in das Ausland erfolgen darf. 

§ 4. Die Ab gab e des gemäß § 3 hergestellten oder eingeführten Süß
stoffs im Inland ist nur an Apotheken und an solche Personen gestattet, 
welche die amtliche Erlaubnis zum Bezuge von Süßstoff besitzen. 

Diese Erlaubnis ist nur zu erteilen: 
a. an Personen, welche den Süßstoff zu wissenschaftlichen Zwecken 

verwenden wollen; 
b. an Gewerbetreibende zum Zwecke der Herstellung von be

stimmten Waren, für welche die Zusetzung von Süßstoff aus 
einem die Verwendung von Zucker ausschließenden Grunde er
forder lieh ist; 

c. an Leiter von Kranken-, Kur-, Pflege- und ähnlichen Anstalten 
zur Verwendung für die in der Anstalt befindlichen Personen; 

d. an die Inhaber von Gast- und Speisewirtschaften in Kurorten l ), 

deren Besuchern der Genuß mit Zucker versüßter Lebensmittel 
ärztlicherseits untersagt zu werden pflegt, zur Verwendung für die 
im Orte befindlichen Personen. 

Die Erlaubnis ist ferner nur unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs 
und nur dann zu erteilen, wenn die Verwendung des Süßstoffs zu den an
gegebenen Zwecken ausreichend überwacht werden kann. 

§ 5. Die Apotheken dürfen Süßstoff außer an Personen, welche eine 
amtliche Erlaubnis (§ 4) besitzen, nur unter den vom Bundesrate festzu
stellenden Bedingungen abgeben. 

Die im § 4 Abs. 2 zu b benannten Bezugsberechtigten dürfen den Süß·· 
stoff nur zur Herstellung der in der amtlichen Erlaubnis bezeichneten 
Waren verwenden und letztere nur an solche Abnehmer abgeben, welche 
derart zubereitete Waren ausdrücklich verlangen. Der Bundesrat kann 
bestimmen, daß diese Waren unter bestimmten Bezeichnungen und in be
stimmten Verpackungen feilgehalten und abgegeben werden müssen. 

Die zu c und d genannten Bezugsberechtigten dürfen Süßstoff oder 
unter Verwendung von Süßstoff hergestellte N ahrungs- oder Genußmittel 
nur innerhalb der Anstalt (zu c) oder des Ortes (zu d) abgeben. 

§ 7. Wer der Vorschrift des § 2 vorsätzlich zuwiderhandelt, wird, 
soweit nicht die Bestimmungen des Vereinszollgesetzes Platz greifen, mit 
Gefängnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit 
einer dieser Strafen bestraft. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden, so tritt Geld
strafe bis zu 150 Mark oder Haft ein. 

§ 8. Der Strafe des § 7 Abs. 1 unterliegen auch diejenigen, in deren 
Besitz oder Gewahrsam Süßstoff in Mengen von mehr als 50 Gramm 
vorgefunden wird, sofern sie nicht den Nachweis erbringen, daß sie den 
Süßstoff nach Inkrafttreten dieses Gesetzes von einer zur Abgabe befugten 
Person bezogen haben 2 ). 

Ist in solchen Fällen den Umständen nach anzunehmen, daß der 

l) Wlil Sturort im !Sinne biefer 18eftimmung ift nadj ben WW3füljrung!3ueftimmungen 
iiuqeit nur lJIeuenaljr aniiujeljen. 

2) ~ieje 18eftimmung ueiiieljt jidj nadj einem Urteil be!3 iR.®. bom ~e&emuer 1904 
(~lj.2tg. 1904 IJIr. 101) nidjt auf bie l8ruttomenge ber borljanbenen !SacdjarintJrätJamte, 
jonbern nur auf beren ~nlja1t an reinem !Süflftoff. 

13* 
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vorgefundene Süßstoff nicht verbotswidrig hergestellt oder eingeführt 
worden ist, so tritt statt der Strafe des § 7 Abs. I diejenige des Abs.2 
daselbst ein. 

§ 9. In den Fällen des § 7 und § 8 ist neben der Strafe auf Einzieh ung 
der Gegenstände zu erkennen, mit Bezug auf welche die Zuwiderhandlung 
begangen worden ist. 

Ist die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht 
ausführbar, so kann auf die Einziehung selbständig erkannt werden. 

§ 10. Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
und öffentlich oder den Beteiligten besonders bekannt gemachten Ver
waltungsvorschriften werden mit einer Ordnungsstrafe von einer bis 
zu 300 Mark geahndet. 

Ausrührungsbestimmungen 
zum Süßstoft"gesetze vom 7'. Juli 1902. 

Bk. des Reichskanzlers vom 23. März 1903 und 17. Dezember 1908. 
(R.Z.Bl. 1903 S. 103 und 1908 S. 522.) 

§ 1. Die Durchführung der Vorschriften des Süßstoffgesetzes wird in 
den einzelnen Bundesstaaten denjenigen Behörden und Beamten über
tragen, denen die Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern ob
liegt. Auch sind die Behörden und Beamten der Lebensmittelpolizei ver
pflichtet, bei der allgemeinen überwachung des Verkehrs mit N ahrungs
und Genußmitteln darüber zu wachen, daß eine unzulässige Verwendung 
von Süßstoff nicht stattfindet. 

Die Reichsbevollmächtigten für Zölle und Steuern und die Stations
kontrolleure haben in bezug auf die Ausführung des Süßstoffgesetzes die 
selben Rechte und Pflichten, welche ihnen bezüglich der Verwaltung der 
Zölle und Verbrauchssteuern beigelegt sind. 

Der Reichskanzler ist ermächtigt, im Einvernehmen mit den beteiligten 
Bundesregierungen auch andere Behörden und Beamte zur Durchführung 
des Gesetzes heranzuziehen. 

Zu § 3 des Gesetzes. 

§ 2. Zur Herstellung von Süßstoff wird unter Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs die Saccharinfabrik, Aktiengesellschaft, vorm. Fahl
berg, List & Co. in Salbke-Westerhüsen ermächtigt. 

Als Süßstoff im Sinne dieser und der nachfolgenden Bestimmungen 
gelten auch diejenigen süßstoffhaItigen Zubereitungen, welche nicht un
mittelbar zum Genusse bestimmt sind, sondern nur als Mittel zur Süßung 
von N ahrungs- und Genußmitteln dienen. 

§ 4. Bei dem Verkaufe des Süßstoffs seitens der Fabrik an in
ländische Abnehmer darf der Preis von 30 Mar k für ein Kilogramm raffi
niertes Saccharin nicht überschritten werden. Der Reichskanzler wird er
mächtigt, die Höchstpreise für die einzelnen in der Fabrik hergestellten 
Süßstoffarten unter Zugrundelegung des vorgenannten Einheitspreises fest
zusetzen. 

Zu § 4 des Gesetzes. 

§ 6. Im Inlande darf die Fabrik Süßstoff nur gegen Vorlegung des 
amtlichen Bezugsscheins (§ 7) und nur gegen vorschriftsmäßig aus
gestellte Bestellzettel (§ 8) abgeben. 
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Auf der Rückseite des dem Besteller zurückzugebenden Bez ugs
scheins hat die Fabrikleitung den Tag der Lieferung sowie die Art und 
die Menge des gelieferten Süßstoffs einzutragen und diese Eintragung durch 
Beischrift von Ort und Bezeichmmg der Fabrik und des Namens des Ein
tragenden zu bescheinigen. 

Die Bestellzettel sind mit einem Vermerk über die Ausführung 
der Bestellung und mit der Nummer, unter der die Abschreibung des ab
gegebenen Süßstoffs im Lagerbuche (§ 3) erfolgt ist, zu versehen und bei 
diesem Buche aufzubewahren. 

§ 7. Die Leiter von Apotheken sowie die im § 4 Abs. 2 des Ge
setzes bezeichneten Personen haben, soweit sie Süßstoff beziehen wollen, 
die Ausstellung eines Bezugsscheins - für jedes Kalenderjahr besonders 
- bei der Steuerbehörde durch Vermittlung der Bezirkssteuerstelle zu 
beantragen. In den Anträgen der im § 4 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten 
Personen ist der Verwendungszweck des Süßstoffs anzugeben. 

Die Ausstellung der Bezugsscheine hat für ·die Leiter von Apotheken 
seitens der zuständigen Hauptzoll- oder Hauptsteuerämter nach Muster 1 
zu erfolgen. 

Die Erteilung der Erlaubnis zum Bezug und zur Verwendung von 
Süßstoff an die im § 4 Abs. 2 des Gesetzes bezeichneten Personen bleibt 
der Direktivbehörde vorbehalten 1). Sie erfolgt durch Ausstellung eines 
Bezugsscheines nach Muster 2. 

In den Bezugsscheinen für die im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes bezeich
neten Gewerbetreibenden sind auch die Waren, bei deren Herstellung der 
Süßstoff verwendet werden soll, genau zu bezeichnen. 

Zur erstmaligen Erteilung eines Bezugsscheins an die im § 4 Abs. 2 
zu b des Gesetzes bezeichneten Gewerbetreibenden und bei einer Änderung 
des Verwendungszwecks für den von diesen Gewerbetreibenden zu be
ziehenden Süßstoff (Herstellung anderer Waren unter Verwendung von 
Süßstoff als der bisher erlaubten) bedarf die Direktivbehörde der Zustim
mung der obersten Landesfinanzbehörde und des Reichskanzlers 2). 

Jedem Bezugsschein ist ein Muster zum Süßstoff-Bestellzettel (§ 8) 
beizufügen. Widerrufene oder abgelaufene Bezugsscheine sind einzu
ziehen. 

§ 8. Die Inhaber von Bezugsscheinen (§ 7) können ihren Bedarf an 
Süßstoff entweder unmittelbar aus der Süßstofffabrik (§ 2) oder aus einer 
inländischen Apotheke beziehen. 

Die Bestellungen haben schriftlich mittels eines nach Muster 3 aus
zustellenden Bestellzettels zu erfolgen. Jeder Bestellung ist der Bezugs
schein beizufügen. 

1) Sjierau5 roie aU5 § 4 Iliof. 1 be5 <Mefe~e5 ge~t ~erbor, bafl bie .tleiter bon 1li.).10-
t~efen, im <Megenfa~ öU ben anberen im § 4 be5 <Mefe~e5 genannten l,ßerfonen, öum ~e
öuge bon ®üflftoff einer befonberen amtHcf)en (;\;daubnt5 nicf)t bebürfen. ®ie bürfen 
aber nacf) §§ 7 unb 8 ber lliu5fü~tUng5befHmmungen ®üflftoff nur bann einfaufen, roenn 
fie im ~efi~e be5 borgefcf)riebenen ~eöug;3fcf)eine5 ftnb (D . .tl.<M. Sjamm 1906, 1,ß~.3tg. 
1906 9(r. 56). 

2) ~n beftimmten iYälfen ~at ber vreuflifcf)e iYinanöminifter im (l;inbetne~men 
mit bem ffieicf)5fanöIer ben 20lfbirefttbbe~örben bie feIoftänbige (;\;rteiIung bon ®üfl. 
ftoffbeöug5fcf)einen öum 3roede ber SjerfteIIung bon befHmmten m.laren, für roeIcf)e bie 
3ufe~ung bon ®üflftoff aU5 einem bie lBenuenbung bon 3uder aU5fcf)Iieflenben <Mrunbe 
erforbedicf) ift, übertragen. g)ie WWteI, um bie C5 ficf) babei I)anbeIt, foroie bie 
lueiteren (;\;inöef~e iten ~ierüber finb angegeben in 1,ß~.3tg. 1905 9(r. 99. 
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Zu § 5 des Gesetzes. 

§ 10. Die in der Saccharinfabrik zu Salbke-Westerhüsen hergestellten 
Röhrchenpackungen zu 25 Saccharintäfelchen Nr. 1 mit höchstens 20 
v. H. und zusammen nicht über 0,4 g Gehalt an raffiniertem Saccharin 
dürfen von der Fabrik nicht unter einem Preise von 9 Pfg. das Stück ab
gegeben werden. Ihre Abgabe seitens der Apotheken unterliegt 
keiner Beschränkung!). 

Andere Süßstoffarten oder Saccharintäfelchen Nr. 1 in anderer Packung 
dürfen die Apotheken nur gegen Vorlegung des amtlichen Bezugsscheins 
(§ 7) und vorschriftsmäßig ausgestellte Bestellzettel (§ 8) oder gegen schrift
liche mit Ausstellungstag und Unterschrift versehene Anweisung eines 
Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes verabfolgen 2). 

') ~ie 2tu5fü1)rung5beftimmungen öum ®üflftoffgefeb fa gen jebt, feit 17. ~e3ember 
1908, aU!3brücfliel), bafl bie 2tbgabe ber ffiö1)rel)enllacfungen öu 25 ®acel)arin. 
täfeIel)en 9h. 1 in 2tllot1)efen teiner ~ejel)ränfung unterliegt. ~ie 2tllot1)eter fönnen 
alfo in jebem crinöelfalle beliebig biele folel)er ffiö1)rel)en aogeben. ~ie au!3 ber frü1)eren 
iJaliung . ber 9lu5fü1)rung5beftimmungen unb ber baöu ergangenen ffieel)tfllreel)ung be5 
ffi.@. fiel) ergebenbe ~efel)ränfung auf bie 2tbgabe nur eine5 ffiö1)rel)en!3 in jebem crinöel
falle oefte1)t fomit jebt niel)t me1)r. Über bie 2tu5ftattung biefer ffiö1)rel)enllacrungen er· 
ging bie fo1genbe 

Bk. des Reichskanzlers, betr. die Fabrikpackung der Saccharintabletten. 
Vom 22. Januar 1906. 

Die in Deutschland und Luxemburg allein zum Handverkauf - ohne ärztliche 
Anweisung - in den Apotheken zugelassenen Fabrikpackungen von 25 Stück Süß
stoff täfelchen von höchstens 110facher Süßkraft und einem Gehalte von zusammen 
nicht über 0,4 g reinen Süßstoff (zu vgL § 10, Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen 
zum Süßstoffgesetze) werden seit dem 1. Januar 1906 von der Saccharinfabrik in Salbke
Westerhüsen nur noch in einer Aufmachung abgegeben. Diese Aufmachung besteht 
aus einem verkorkten Glasröhrchen - ohne Pappumhüllung usw. -, auf welchem 
folgende Aufschrift aufgeklebt ist: 

,,25 Saccharin-Täfelchen Nr. 1 (20% raff. Saccharin) 1 Täfelchen = 

1'/~ Stück Würfelzucker. 
Einziger, ärztlicher empfohlener Ersatz für Zucker bei Diabetes, Fettleibig

keit, Gicht, Magenleiden. 
Ausgezeichnet zum Versüßen von allen Speisen und Getränken. 
Diese Packungen dürfen in den Apotheken ohne ärztliche Anweisungen 

abgegeben werden. Saccharin-Fabrik, A.-G., Salbke a. d. Eibe." 
Die Aufschrift ist rot überdruckt mit dem Namenszuge: "Dr. Fahlberg". 

2) ~ie 2tbgaoe bon ®üflftoff barf banael) in 2tllot1)efen nur erfolgen: 
a. an Sn1)aber eine5 ~eöug!3fel)eine5 gegen jßorlegung be5feloen unb eine!3 bor· 

fel)rift5mäfligen ~efteUiletteg ober 
b. gegen fel)riftliel)e, mit ~atum unb Unterjel)rift berje1)ene 2tnroeifung eine5 2tqte5, 

3a1)narilte5 ober ::tieraröte!3 (jeboel) in biefem iJalle gegen eine 2tnroeifung niel)t 
me1)r ag 50 greinen ®üflftoff) ober 

c. im Sjanboerfauf ®üflftofftäfelel)en bon 1)öel)ften!3 110fael)er ®üflfraft in iJabrif. 
llacfungen (@la;3rö1)rel)en) bon niel)t me1)r ag 25 ®tücf mit 3ufammen niel)t übet 
0,4 g @e1)ali an reinem ®üfiftoff (beliebig oiele ffiö1)rel)en in jebem iJalle). 

Sjierbei jinb folgenbe Urteile bc!3 2.@. ,\2anb51)ut bom 17. ®elltember 1909 (~1).3tg. 
1911 9h. 7.3) beael)ten!3roert: 

1. ;t)ie 2tbgabe oon ®ü\3floff (abgeje1)cn oon ben bem Sjanboedauf überfallenen 
::tabletten) aUf blo\3e;3 jßedangen be!3 ~ubmumß ift auel) bann gefebroibrig, 
roenn ber 2Tllot1)efer nuel) ober auel) fel)on bor ber 2tbgabe fid) bon einem 2trot 
ein auf bic abgegebene ober abilugebenbe 9J1enge lautenbc5 ffie&ellt uU5ftellen 
rä~t. ~enn eine jolel)e iiqt1iel)e ~nroeijun$ mufl im {lufammen1)ange mit !,let 
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Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte dürfen Anweisungen zum Bezuge von 
Süßstoff nur in Ausübung ihres ärztlichen Berufs und über nicht größere 
Mengen ausstellen, als sie zur Erhaltung oder Wiederherstellung oder zur 
Abwehr von Schädigungen der Gesundheit von Menschen oder Tieren in 
dem zur Behandlung stehenden Falle erforderlich scheinen1 ). Gegen eine 
solche Anweisung dürfen nicht mehr als 50 g raffiniertes Saccharin oder 
eine entsprechende Menge der übrigen Süßstoffarten abgegeben werden2 ). 

Die vorgelegten Bezugsscheine sind, nachdem auf ihrer Rückseite 
der Tag der Abgabe sowie Art und Menge des abgegebenen Süßstoffs ein
getragen und diese Eintragung durch Beischrift von Ort und Bezeichnung 
der abgebenden Apotheke und des Namens ihres Leiters bescheinigt worden 
ist, dem Besteller zurückzugeben. 

Die Bestellzettel und die ärztlichen Anweisungen sind zurück
zubehalten und, geordnet nach dem Tage der Abgabe des Süßstoffs, dem 
Süßstoffausgabebuche (§ 11) als Belege beizufügen 3). 

§ 11. über den Verbleib des Süßstoffs hat der Leiter der Apotheke 
ein besonderes Buch - Süßstoffausgabebuch - für jedes Kalenderjahr 
zu führen (Muster 4) 4). In dieses ist jede auf Bestellzettel abgegebene Süßstoff
menge sofort nach der Abgabe unter Angabe des Tages der Abgabe, des 
Empfängers und der Form und Menge des abgegebenen Süßstoffs einzeln 
einzutragen. Die Eintragung des sonst abgegebenen und des im Apotheken
betriebe verwendeten Süßstoffs kann monatlich im Gesamtbetrag erfolgen. 

Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind der Bezugsschein, das 

ärötlidjen I,jSta);ii3 unb bom 21qte in 21u!3übung leinei3 äröt1idjen 5Serufes aus
gefteHt fein. 

2. Q:in 21röt, ber auf 6üflftoff lautenbe ffieöejJte nidjt in 21U!3übung feiner ärötlidjen 
:tätig feit, fonbern nur auf m5unjdj bes 21jJoffleferi3, um biejem bie 21bgabe öU er· 
möglidjen, aU!.lfteUt, berftöflt bamit gegen bie 21ui3fü'f)rungi3beftimmungen I!um 
6üliftoffgeje~. 

1) '!lie 21bgabe bon 6acdjarin ö-U S3e'f)rl!roecfen ift nadj einem Urteil bei3 ü.S3.®. 
'!lresben bom 6ejJtember 1909 (1,jS'f).,8tg. 1909 ~r. 75) unöuläjjig, audj roenn Fe in 21jJo
t'f)efen auf fdjriftlidje lBerorbnung einei3 %ötei3 erfolgt. '!ler 21rö-t barf 6acdjarin nur 
öum ,8roecfe einer Sjeilung ober ärötlidjen 5Se'f)anblung berjdjreiben. 

2) ~ie je~ige ~ajjung biefer 5Seftimmung gibt öU ,8ro~ifefn feinen 21nlafl. '!ler 
jJreuflifdje ~inanö-minifter 'f)atte fie audj jdjon frü'f)er in Übereinftimmung mit bem 
ffieidji3fanöler ba'f)in aui3gelegt (Q:d. bom 0'a'f)re 1904), "bafl bie 21lJotflefer gegen eine 
ärötlidje 21nroeifung 50 greinen 6üliftoff, gleidjbiel in roeldjer ~orm unb W(ijdjung, 
alfo audj 6üflftoff bon roeniger ali3 550fadjer 6üflfraft in Wlengen bon meflr ali3 50 g, 
berabfolgen, fofern nur ber ®eflalt an reinem 6üflftoff in ber abgegebenen Wlenge 
bie ®ren3e bon 50 g nidjt überfteigt. U Q:ine :tabelle, roefdje bie Wlengen ber berfdjiebenen 
6acdjarine angibt, bie 50 g reinem @Süflftoff entfvredjen, tft bem amtlidjen Wlufter einei3 
@Süflftoffausgabebudjes beigegeben (j. 6eite 205). mige 5Sejdjränfung gilt inbejjen 
nur für jebei3 einö-elne ffieöelJt. megen meflrere ärötlidje 21nroeijungen gleidjöcitig bor, 
jo barf natürlidj auf jebei3 berjelben bN 50 g 6üflftoH berabfolgt roerben. 

3) ffie&elJ te, roeldje nidjt lebigIidj auf 6üflftoff lauten, jonbern bie ®runblage für 
Sjerftellung bon 21qneimitteln bilben, bei beren ,8ubereitung 6üflftoff mit tJerroenbet 
roorben ift, braudjen nidjt 3-urücfbeflalten roerben, ba esjidj in biefen ~ällen um eine 
lBerroenbung bon 6üflftoff im 21jJofflefenbetriebe im @Sinne bon § 11 ber 21w3füflrungi3-
beftimmungen, beHen Q:inttagung monatlidj im ®efamtbetrage erfolgen fann, 'f)anbelt. 
(5Sejdjeibe ber ,8on. unb 6teuerbireUion in '!lrei3ben bom 25. 0'uni 1903 unb bei3 Wlecflen. 
burgijdjen SjaulJtfteuetamti3 bom ~ebruar 1904). 

4) '!lurdj bie ~nberung ber 21ui3fü'f)rungi3beftimmungen 3-um 6üflftoffgeje~ bom 
17. '!leöember 1908 ift ein amtlidjei3 Wluftet einei3 6üflftoffaUi3gabebudjei3 eingefülJrt, 
bem andj :tafeln 5ur ~eredjnnng be~ 6üflftoffgeflalt~ beigegeben Hnb (j. 6eite 204). 
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Süßstoffausgabebuch nebst Belegen sowie die Bestände an Süßstoff auf 
Verlangen vorzulegen. 

Am Schlusse des Jahres sind die von den Lieferern des Süßstoffs auf 
dem abgelaufenen Bezugsscheine gemachten Anschreibungen und das Süß
stoffausgabebuch abzuschließen, die nach dem Süßstoffausgabebuche 
verwendete oder abgegebene Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und 
der verbliebene Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen oder, 
falls auf einen solchen verzichtet ist, im Süßstoff~sgabebuche für das 
neue Jahr zu vermerken. Alsdann sind der abgelaufene Bezugsschein und 
das Süßstoffausgabebuch mit den zugehörigen erledigten Bestellzetteln und 
ärztlichen Anweisungen der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

§ 12. Den Apothekern ist es ferner gestattet, von Gewerbetreibenden 
denen die Erlaubnis erteilt ist, bestimmte Waren unter Verwendung 
von Süßstoff herzustellen, derart zubereitete Waren Zunl Wiederverkaufe 
zu beziehen. Soweit es sich hierbei um Nahrungs- oder Genußmittel handelt, 
ist beim Verkaufe die Vorschrift im § 16 Abs.2 zu beachten. 

§ 13. Auf Apotheken, in denen Waren unter Verwendung von Süß
stoff zum Verkaufe hergestellt werden, finden für die Herstellung und 
den Vertrieb dieser Waren die Vorschriften des § 7 Abs. 3-5 und der §§ 16, 
17 Anwendung l ). 

§ 14. Personen, welchen die Erlaubnis zur Verwendung von Süßstoff 
zu wissenschaftlichen Zwecken erteilt ist, sowie staatliche Behörden 
und öffentliche Anstalten zur Untersuchung von Nahrungs- und Genuß
mitteln sind von besonderen Anschreibungen über den Bezug und die Ver-

l) ~iele 58eftimmung beilieqt lief) auf alle 2l1Jotqefer, bie überqau1Jt in iqrem 58c< 
triebe lüjiftoffqaltige lffiaren, lei e5 im grojien oum lffiiebedauf, lei e5 auef) im fIeincn 
lIur bireften 2rbgabe an ba5 ~ublifum, qerftcllcn. Sjierüoer erging folgenber 

Er!. des Reichskanzlers, betr. die Herstellung süßstoffhaitiger Waren durch 
Apotheker. Vom 1. September 1903. 

Nach § 13 der Ausführungsbestimmungen sollen die im § 7 Abs. 2 und den §§ 10 
und 11 für die Apotheker erlassenen milderen Vorschriften keine Anwendung finden, 
wenn und soweit die Apotheken süßstoffhaltige Waren zum Verkaufe herstellen. In 
diesem Falle sollen die Apotheker vielmehr als Gewerbetreibende der im § 4, Abs. 2 
zu b des Gesetzes bezeichneten Art angesehen und den für diese erlassenen schärferen 
Bestimmungen unterstellt werden. Eine Unterscheidung zwischen denjenigen Apo. 
thekern, welche die süßstoffhaitigen Waren zum Großhandel und denjenigen, welche 
sie zum Absatze im Handverkaufe herstellen, ist dabei nicht gemacht. Alle Apotheker, 
welche süßstoffhaltige Waren, wie Saccharin-Strychningetreide, Salolmundwasser, ver
süßten Lebertran usw. zum Verkauf herstellen wollen, auch diejenigen, welche bereits 
Inhaber eines Süßstoffs bezugsscheins nach Muster I sind und die hergestellten Waren 
nur im Handverkaufe des eigenen Geschäfts abzusetzen beabsichtigtigen, haben hier
nach bei der zuständigen Steuerbehörde die Erlaubnis zur Herstellung der süßstoff
haitigen Waren nachzusuchen, welche durch Ausstellung eines Bezugsscheins nach 
Muster 2 erteilt wird, unterliegen hinsichtlich des genannten Betriebes der steuer· 
behördlichen Aufsicht und haben die für solche Betriebe vorgesehene besondere 
Buchführung zu beobachten. 

2(1Jotqefer, tllelef)e aujier bem Sjanbel mit 6üjiftoff felbft nod) facd)arinqaHige ~rii. 
1Jarate qerftellen tlloHen, bebürfen alfo bailu einer befonberen 0:rfaubni5, einei3 befonberen 
58qugsjef)eines unb müHen bejonberen 6üjiftoff ilU biefem 2tllede beöieqen. ~er 58eßug 
barf babei laut 58eougsfef)ein enttlleber aui3 ber 6acef)arinfabrif ober aus einer inliiubi[d)en 
2r1Jot1)efc, mit1)iu aud) aU5 ber eigenen 2r1Jot1)efe erfolgen. ~n le~terem iralle muji 
biefer lSorgang aber orbnungsmiijiig gebuef)t tllerben. ~ie lSertllenbung bon 6üji. 
ftoff bei ber 2rnfettigung iiWlief)er ffieöe1Jte ift natürlief) biefer 58efef)riinfung nief)t 
ttntertllorfen. 
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wendung des Süßstoffs befreit. Sie sind jedoch verpflichtet, hierüber der 
Direktivbehörde auf Verlangen Auskunft zu geben. 

Am Schlusse des Jahres haben sie die von den Lieferern des Süßstoffs 
auf ihrem Bezugsscheine gemachten Anschreibungen abzuschließen, die 
Menge des im Laufe des Jahres verwendeten Süßstoffs abzusetzen, den 
verbliebenen Bestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen und als
dann den abgelaufenen Schein der Bezirkssteuerstelle einzusenden. 

§ 15. Leiter von Kranken-, Kur-, Pflege- und ähnlichen 
Anstalten, welchen die Erlaubnis zur Verwendung von Süßstoff für die 
in der Anstalt befindlichen Personen erteilt ist, dürfen Süßstoff oder unter 
Verwendung von Süßstoff hergestellte Nahrungs- oder Genußmittel nur 
innerhalb der Anstalt abgeben. Sie haben über den abgegebenen oder zur 
Herstellung von Nahrungs- oder Genußmitteln verwendeten Süßstoff monat
lich Anschreibungen zu machen, welche mit dem ihnen erteilten Bezugs
scheine den Oberbeamten der Steuerverwaltung auf Verlangen zur Einsicht
nahme vorzulegen sind. 

Am Schlusse des Jahres sind diese Anschreibungen abzuschließen, ihre 
Summe von der nach den Anschreibungen der Lieferer des Süßstoffs be
zogenen Menge auf dem Bezugsschein abzusetzen und der verbliebene Süß
stoffbestand in dem neuen Bezugsscheine vorzutragen. 

Der abgelaufene Bezugsschein ist durch den Leiter der Anstalt mit 
einer Bescheinigung dahin zu versehen, daß die abgeschriebene Menge ledig
lich für die in der Anstalt befindlichen Personen verwendet worden ist, 
und sodann der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

§ 16. Die im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes benannten Gewerbetreiben
den dürfen den bezogenen Süßstoff nur zur Herstell ung der in dem 
amtlichen Bezugsscheine bezeichneten War e n verwenden 1). Sowei t es 
sich hierbei um Nahrungs- oder Genußmittel handelt, müssen diese Waren 
in den Verkaufsräumen an besonderen Lagerstellen aufbewahrt werden, 
welche von den Lagerstellen für die ohne Verwendung von Süßstoff her
gestellten Waren getrennt und durch eine entsprechende Aufschrift gekenn
zeichnet sind. 

Die unter Verwendung von Süßstoff hergestellten Nahrungs- oder 
Genußmittel dürfen zum Wiederverkaufe nur an Apotheken 2 ), 

im übrigen nur an solche Abnehmer, welche derart zubereitete Waren aus
drücklich" verlangen, und nur in äußeren Umhüllungen oder Gefäßen ab
gegeben werden, welche an in die Augen fallender Stelle die deutliche, nicht 
verwischbare Inschrift 

tragen. 

"Mit künstlichem Süßstoffe zubereitet. Wiederverkauf außerhalb 
der Apotheken gesetzlich verboten." 

1) ~n einer Tjiequ ergangenen )l3erfügung \)Om ~aTjre 1908 ctf/ärte e!3 bn~ .paupt. 
50lfamt 'llre!3ben I für llnöllläHig, wenn bon einem @ewerbetreibenben, bem ein ®üllftoff· 
beöugsfd)ein für anbere l,jSerlonen al!3 2IpotTjefer (9JCufter 2) erteilt worben war, ber auf 
biefen beöogene !5üllftoff nid)t in feiner )BetrieMftätte 51lt .perftellnn(l ber geneTjmigten 
~aren ocrwenbet, lonbern in llnberarlieitetem 3uftanbe mit ben ülirigen )Beftanbteilen 
ber ~aren nad] britten ürten oerfenbet wirb, wo 'oie 3ulammenfe~ung 'ocr ~aren oor
genommen werben 1011. 11 'llie )l3erwenbung bes !5üllftoffes öHr .perftellllng ber ge. 
neTjmigten ~aren mua felbftoerftänblief) in 'oer eigenen )Betrieosftätte 'oes bie )l3er. 
(lünftigung geniellcnben @eweroetreioenben erfolgen, bie fief) an bemjenigen ürte oe. 
fin'oet, ber im )Be5ugs!ef)ein angegelien if1." 

2) 'llaburef) ift ben 2Ipot1)efern bas 9"Ronopol für ben ~i e b e r verfauf 1 ü il It off· 
Tjaftiger ilCalJrungs. unb @enuamitte1 verHeIlen. 
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Die Ausfuhr der unter Verwendung von Süßstoff hergestellten Waren 
unterliegt keiner Beschränkung. 

§ 17. Der Geschäftsbetrieb der im § 4 Abs. 2 zu b des Gesetzes be
nannten Gewerbetreibenden l ) untersteht der amtlichen Aufsicht, deren 
Umfang im einzelnen Falle von der Direktivbehörde zu bestimmen ist. 
Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind auf Verlangen die Geschäfts
bücher, soweit sie Angaben über den Bezug von Süßstoff und seine Ver
wendung sowie über die Herstellung und den Absatz der unter Verwendung 
von Süßstoff zubereiteten Waren enthalten, zur Einsichtnahme vorzulegen 
und die Bestände an Süßstoff und an Waren, die unter Verwendung von 
Süßstoff hergestellt sind, vorzuzeigen. 

Nach Anleitung dieser Oberbeamten hat der Gewerbetreibende für 
jedes Kalenderjahr fortlaufende Anschreibungen über die bezogenen und 
verwendeten Süßstoffmengen und über die unter Verwendung von Süßstoff 
hergestellten Waren zu führen. 

Die Anschreibungen sind am Schlusse des Jahres abzuschließen und 
mit dem abgelaufenen Bezugsscheine der Bezirkssteuerstelle einzureichen, 
nachdem die verbliebenen Bestände in den Anschreibungen für das neue 
Jahr vorgetragen sind. 

§ 18. Der Reichskanzler ist ermächtigt, eine vorübergehende Erhöhung 
der gemäß § 4 festgestellten Höchstpreise für Süßstoff sowie in ein
zelnen Fällen die Einfuhr von Süßstoff aus dem Ausland unter Festsetzung 
der Bedingungen zuzulassen. 

Direktivbezirk Muster 1. 

Süßstoffbezugsschein für Apotheken2). 

Nr ........... für 19 

(Name des Bezugsberechtigten) . .............. . ........................ . 

ist berechtigt, im Kalenderjahr 19 ..... für die von ihm geleitete. 
Apotheke zu (Ort, Straße, Hausnummer) ... . ............. . 

Süßstoff aus anderen inländischen Apotheken oder unmittelbar aus der 
Saccharinfabrik zu Salbke-Westerhüsen bei Magdeburg gegen vorschrifts
mäßig ausgestellte Bestellzettel zu beziehen. 

(Ort und Tag) ..... 

. ........... Haupt ..... . ..amt. 

(Stempel) (Unterschrift) 

Ein Muster zum Süßstoffbestellzettel liegt an. 

Anleitung zum Gebrauche. 

1. Bei jeder Süßstoffbestellung ist dieser Bezugsschein dem Lieferer vorzulegen. 
Letzterer hat den gelieferten Süßstoff auf der Rückseite dieses Scheins in den 
Spalten 1 bis 16 einzutragen, die Richtigkeit der Eintragung durch Ausfüllung 

1) 2f1jo aud) betjenigen ~:q.Joff)det, roeld)e bie @eneljmigungen 3ut ~etfteUung 
beftimmtet ?maten untet jßetroenbung non 6üflftoff beji~en. 

2) 'l)ai3 6d)ema 3U bem 6üflftoffbe3ugi3jd)ein füt m,potljefet ift ljiet nid)t mit ab. 
gebmdt, ba jid) biejei3 aui3 bem jebem m,potljefer übetroiejenen Q:~em~Iar bei3 5Se5ugi3-
id)einei3 olJne roeiteWi3 ergibt. 
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der Spalten 17/18 zu bescheinigen und alsdann den Bezugsschein dem Besteller 
zurückzugeben, den Bestellzettel aber als Beleg zum Süßstoffausgabebuche 
(Lagerbuche) zurückzubehalten. 

2. Der Besteller (Inhaber des Bezugsscheins) hat in Spalte 19 den Tag des Eintreffens 
der bestellten Süßstoffsendung zu vermerken. Am Jahresschlusse hat er die 
Eintragungen der Lieferer des Süßstoffs auf der Rückseite dieses Scheines ab
zuschließen, von der Summe die nach dem Süßstoffausgabebuche abgegebene 
oder verwendete Menge abzusetzen und den verbliebenen Bestand in dem Be
zugsscheine für das neue Jahr vorzutragen. 

3. Der abgelaufene Bezugsschein ist alsdann mit dem abgeschlossenen Süßstoff
ausgabebuch und den zu diesem gehörigen Belegen (erledigte Bestellzettel und 
ärztliche Anweisungen) der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

Direktivbezirk MU8ter 2. 

Süßstoffbezugsschein für die im § 4 Abs. 2 des Süßstoffgesetzes 
genannten Personen 1). 

Nr .......... für 19 

(Genaue Bezeichnung des Inhabers des Bezugsscheins) . 

zu (Ort, Straße, Hausnummer) ...................................................... .. 

wird hiermit unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs die Erlaubnis er
teilt, im Kalenderjahr 19.. Süßstoff aus einer inländischen Apotheke 
oder unmittelbar von der Saccharinfabrik in Salbke-Westerhüsen bei 

Magdeburg gegen vorschriftsmäßig ausgestellte Bestellzettel zu beziehen 
und den bezogenen Süßstoff 

(Angabe des Verwendungszweckes; bei den unter ~ 4 Abs. 2 unter b des Gesetzes 
bezeichneten Gewerbetreibenden genaue Bezeichnung der Waren, bei deren Her-

stellung Süßstoff verwendet werden soll.) 
zu verwenden. 

(Ort und Tag) ...... 
(Bezeichnung der Direktivl:ehörde) . 
(Stempel und Unterschrift) .... 

Ein Muster zum Süßstoffbestellzettel liegt an. 

Anleitung zum Gebrauche. 

r. Bei jeder Süßstoffbestellung ist dieser Bezugsschein dem Lieferer vorzulegen. 
Letzterer hat den gelieferten E'üßstoff auf der Rückseite dieses Scheines 
in den Spalten 1 bis 6 einzutragen, die Richtigkeit der Eintragung durch 
Ausfüllung der Spalten 7 und 8 zu bescheinigen und alsdann den Bezugs
schein dem Besteller zurückzugeben, den Bestellzettel aber als Bpleg zum 
Süßstoffausga l:ebuche (Lager buche) zurückzu t ehalten. 

2. Der Besteller (Inhaber des Pezugsscheins) hat in Spalte 9 den Tag des Ein
treffens der cesteIlten Süßstoffsendung zu vermerken. 

3. Der bezogene Süßstoff darf nur zu den im vorstehenden Bezugsschein an
gegebenen Zwecken verwendet werden. 

4. Am Jahresschlusse hat der Inhaber des Bezugsscheins die Eintragungen der 
Lieferer des Süßstoffs auf der Rückseite dieses Scheines abzuschließen, die 

1) ~ud) bas 6d)ema iJU biejem 6üliftoffbe31lgsid)ein ifi ~ier nid)t mit ab(\cbrucrt, 
Q(l ei$ alls bem ~egußs!d)ein leIbft erjid)tlid) ift. • 
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verwendete Süßstoffmenge abzusetzen und den verbliebenen Bestand in dem 
Bezugsscheine für das neue Jahr vorzutragen. 

5. Der abgelaufene Bezugsschein ist alsdann _1) mit der im § 15 Abs. 3 der 
Ausführungsbestimmungen vorgeschriel:enen Bescheinigung - mit den im 
§ 17 der Ausführungsbestimmungen vorgeschriebenen Anschreibungen - der 
Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

Muster 3. 
Süßstoffbestellzettel. 

Auf Grund des anliegenden von de 

zu .......... . .......... unter NI' .......... ausgestellten Bezugsscheins für das 

Kalenderjahr 19.. bestelle ich hiermit 

(Form und Menge des gewünschten Süßstoffes sowie sonstige Wünsche hinsichtlich 
der Lieferung.) 

(Ort und Tag) .................. . 

(Firma) ................................................................................................... . 

(Unterschrift) 

Muster 4. 

Süßstoff-Ausgabebuch 2) des Leiters der Apotheke 

In ........... .. .. , .................... straße Nr ... für das Kalenderjahr 19 .... 

Anleitung zum Gebrauche. 

1. Jede gegen Bestellzettel auf Grund von Bezugsscheinen abgegebene Süßstoff
menge ist sofort nach der Abgabe unter Angabe des Tages der Abgabe und des 
Empfängers einzeln einzutragen. 

2. Die Eintragung der gegen ärztliche Anweisung abgegebenen Mengen, der Zahl 
der ohne ärztliche Anweisung und ohne Bestellzettel abgegebenen Röhrchen
packungen und der im Apothekenbetriebe verwendeten Mengen kann monat
lich im Gesamtbetrag erfolgen. 

3. Die Bestellzettel und die ärztlichen Anweisungen sind zurückzubehalten und, 
geordnet nach dem Tage der Abgabe des Süßstoffs, dem Süßstoff-Ausgabebuch 
als Belege beizufügen. 

4. Am Schlusse des Jahres ist das Süßstoff-Ausgabebuch abzuschließen. Die ab
gegebenen oder verwendeten Gesamtmengen sind auf dem Bezugsscheine von 
den empfangenen Gesamtmengen abzusetzen; das Ausgabebuch mit den er
ledigten Bestellzetteln und ärztlichen Anweisungen ist alsdann mit dem ab
gelaufenen Bezugsscheine der Bezirkssteuerstelle einzureichen. 

Falls in dem Süßstoff-Ausgabebuch nur die Verwendung von aus dem Vor
jahr übertragenen Süßstoffmengen nachgewiesen wird, ist beim Abschlusse des 
Süßstoff-Ausgabe buchs anzugeben, auf welchen Bezugsschein der Süßstoff seiner
zeit bezogen worden ist. 

5. Umrechnungstafeln - siehe letzte Seite. 

1) Unzutreffendes ist zu durchstreichen. (2lmtl. 2lnmerfung.) 
2) ~in ben amtlidjen )Horldjriften entl1Jredjenbe5 6üflitoff -l2lu5gabebudj ift 

im )HerIage bon 3'uHus 61Jringer in 58erHn erfdjienen. ~a biefe5 ba5 genaue borge
fdjriebene 6djema jU bem 2lu5gabebudj jottJie bie amtIidjen Wlujtereintraguugen eut-
1)iilt, finb bieje 1)ier nidjt mit abgebrucU. 
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Umrechnungstafeln. 

I. Es sind enthalten 
---

I Saccharin- Saccharin - Saccharin- leicht lös-
Kristall- liehem raffl-, täfelchen täfelchen täfelchen Saccharin nierten Nr.l Nr.2 Nr.3 (75%) Saccharin in Gramm (20%) (33%) (64%) (90%) 

----
______ i _____ 

Gramm raffiniertes Saccharin 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I & I 

1 f 0,20 I 0,33 
I 

0,64 0,75 
I 0,9 

2 0,40 
I 

0,66 1,28 1,50 1,8 
2,25 0,45 0,74 

I 
1,44 1,69 2,03 

2,50 0,50 I 0,83 1,60 1,88 2,25 
5 1 1,65 3,20 3,75 4,5 
7,50 1,50 

I 
2,48 4,80 5,63 6,75 

10 2 3,30 6,40 7,50 9' 
12,50 2,50 4,13 8 9,38 11,25 
15 3 I 4,95 

I 
9,60 11,25 13,50 

22,50 4,50 7,43 14,40 16,88 20,25 
25 5 8,25 16 18,75 22,50 
50 10 16,50 32 37,50 45 

831/ 3 (1/12 kg) 16,667 - - - -
100 20 33 64 75 90 
200 40 66 128 150 180 
250 50 82,50 160 187,50 225 
500 100 165 320 375 450 

1000 200 330 640 750 900 

III. Auf eine ärztliche Anweisung dürfen nicht mehr als 
50 g raffiniertes Saccharin oder 

H. Es sind enthalten 
-

Saccharin-
täfelchen 

in Stück Nr.l 

I Gramm raff. 
Saccharin 

f-------,-- ----
1 I 2 

25 0,37037 
50 0,74074 
75 1,11111 

100 1,48148 
125 1,85185 
150 2,22222 
200 2,96296 
250 3,70370 
300 4,44444 
400 5,92592 
500 7,40740 
600 8,88888 
700 10,37036 

1000 14,81480 
1250 18,51850 
2500 37,03700 

12500 185,18500 
25000 370,37000 

250 g oder 3375 Stück (135 Röhrchen) Saccharintäfelchen Nr, 1 oder 
151,51 g oder 303 Stück Saccharintäfelchen Nr. 2 oder 
78,125 g oder 156 Stück Saccharintäfelchen Nr. 3 oder 

662/ 3 g Kristall-Saccharin oder 
555/ 9 g leicht lösliches raffiniertes Saccharin 

abgegeben werden. 

Weingesetz. 
Vom 7. April 1909 (R.G.BI. S. 393). 

§ 1. W ei n 1) ist das durch alkoholische Gärung aus dem Safte der 
frischen Weintraube hergestellte Getränk. 

§ 2. Es ist gestattet, Wein aus Erzeugnissen verschiedener Herkunft 
oder Jahre herzustellen (Verschnitt). Dessertwein (Süd-, Süßwein) darf 
jedoch zum Verschneiden von weißem Weine anderer Art nicht verwendet 
werden. 

§ 5. Es ist verboten, gezuckerten Wein unter einer Bezeichnung 
feilzuhalten oder zu verkaufen, die auf Reinheit des Weines oder auf be
sondere Sorgfalt bei der Gewinnung der Trauben deutet; auch ist es ver
boten, in der Benennung anzugeben oder anzudeuten, daß der Wein Wachs
turn eines bestimmten Weinbergsbesitzers sei. 

1) ~uf ltJein~alttge ~qneimitter, fogenannte ~ q nd ltJ e i tte, ltJie <I1)itta<, l,ßeHitt<, 
stampfet<, ffi~abatbetltJein ufltJ. be5ie~t fief) bai3 @efe~ nief)t. 



206 XI. Nahrungsmittelgesetzgebung. 

Wer Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt, ist verpflichtet, dem 
Abnehmer auf Verlangen vor der übergabe mitzuteilen, ob der Wein ge
zuckert ist, und sich beim Erwerbe von Wein die zur Erteilung dieser 
Auskunft erforderliche Kenntnis zu sichern. 

§ 6. Im gewerbsmäßigen Verkehre mit Wein dürfen geographische 
Be z ei c h n un g en nur zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet werden 1). 

Die Vorschriften des § 16 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Waren
bezeichnungen vom 12. Mai 1894 und des § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Be
kämpfung des unlauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896 finden auf die 
Benennung von Wein keine Anwendung. Gestattet bleibt jedoch, die 
Namen einzelner Gemarkungen oder Weinbergslagen, die mehr als einer Ge
markung angehören, zu benutzen, um gleichartige und gleichwertige Erzeug
nisse benachbarter oder nahegelegener Gemarkungen oder Lagen zu bezeichnen. 

§ 9. Es ist verboten, Wein nachzumachen. 
§ 10. Unter das Verbot des § 9 fällt nicht die Herstellung von dem 

Weine ähnlichen Getränken aus Fruchtsäften, Pflanzensäften oder 
Malzauszügen. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, die Verwendung bestimmter Stoffe bei 
der Herstellung solcher Getränke zu beschränken oder zu untersagen 2). 

1) ~anad) barf 5. Q3. unter ber Q3e5eid)nung %ofaier ober ~Jtebi5inal. %ofaier 
nur ein jffiein in lEetfeljr gebrad)t werben, ber aU5 %ofaier %rauben ljergeftel!! ift, mit
ljin au~ bem %ofaier jffieinbaube5irf ftammt. ~er lEerfauf eine5 anberen Ungarweins 
a15 %ofaier ftel!! nad) einem Utteil be5 ffi.<M. bom 1. Dftober 1907 (jßlj.3tg. 1907 sJh. 80 
unb 89) aud) einen lEerftoß gegen ba5 jffiaten5eid)engeje~ bar. 

@benjo barf nad) § 6 be5 jffieingeje~e5 bie Q3e5eid)nung "illCebi5inal. Ungar
w ci n" nur fur jffiein, ber tatjäd)lid) aU5 Ungarn ftammt, angewenbet werben. 6eit 
1. Sanuar 1909 ift aber in Ungarn bie ~erftellung bon 6ußweinen aUßerljalb be5 %ofaier 
jffieinbaugebiet5 unb jeit 1. Sanuar 1910 aud) ber ~anbel bamit in Ungarn unterjagt. 
mad) mU5berfauf ber nod) in ~eutjd)lanb borljanbenen lEorräte (bgl. § 34 mbj. 3 be5 
jffieingejetleß) wirb baljer aud) bie Q3elletd)nung "illCebillinal. Ungarwein" berfel)winben 
mUfjen, foweit fie fur anbere aÜ3 %ofaiet·6uflweine angewenbet wirb. illCit anberen Q3e. 
lleiel)nungen bon jffieinen befaflt jiel) nael)fteljenber aUf ein ffiunbjel)teiben beß ffieiel)ßfanIJ' 
lets bom 10. illCai 1912 lid) ftütlenbet 1Jteujiifel)et @daji: 

Min.-Erlaß betr. die Bezeichnung von Weinen als Medizinalwein, Blutwein 
und dergl. Vom 24. September 1912. 

Ein Begriff "Medizinalwein", "Medizinalsüßwein" und dergl. wird von seiten 
der Wissenschaft nicht anerkannt, so daß sich also eine wissenschaftliche Begriffsbe
stimmung für derartige Weine nicht geben läßt. Nachdem sich die Bezeichnungen 
aber seit einer Reihe von Jahren eingebürgert haben, können sie als zulässig angesehen 
werden bei konzentrierten, ungezuckerten Süßweinen von besonderer Güte und Rein
heit, die nach Herstellung und Beschaffenheit dem deutschen Weingesetz und den im 
Ursprungslande geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 

Der Name "Blutwein", mag er auch ursprünglich von der Farbe des Weines her
rühren, erweckt im Verkehr die Annahme, daß der Wein besondere blutbildende oder 
blutverbessernde Eigenschaften besitzt. Da solche Eigenschaften keinem Weine mit 
Sicherheit beigelegt werden können, muß die Bezeichnung als auf Täuschung berechnet 
und zur Irreführung der Käufer geeignet angesehen werden. Im Interesse der Ver
braucher und des einwandfreien Weinhandels ist demnach dem Gebrauche von Be
zeichnungen wie "Blutwein" und ähnlichen ("Kraftwein" und dergI.) entgegenzutreten. 
Sollte gezuckerter Wein unter einem solchen Namen in den Verkehr gebracht werden, 
so kann auf Grund der §§ 5,28 Ziff 1 des Weingesetzes vorgegangen werden. Im übrigen 
wird sich in den meisten Fällen die Möglichkeit bieten, auf Grund der §§ 3, 4 des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb unter Umständen auch des § 263 Strafgesetzbuchs 
einzuschreiten. 

2) lEon bieler @tmäd)tigung ljat ber Q3unbe~rat <Mebtaud) gemad)t. lEgT. bie mUs
füljrungsbejtimmungen bom 9. Suli 1909 (6eite 211). 
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Die im Abs. 1 bezeichneten Getränke dürfen im Verkehr als Wein nur 
in solchen Wortverbindungen bezeichnet werden, welche die Stoffe kenn
zeichnen, aus denen sie hergestellt sind. 

§ 13. Getränke, die den Vorschriften der §§ 2, 3, 4, 9, 10 zuwider 
hergestellt oder behandelt -worden sind, ferner Traubenmaische, die einen 
nach den Bestimmungen des § 3 Abs. I oder des § 4 nicht zulässigen Zusatz 
erhalten hat, dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 15, nicht in 
den Verkehr gebracht werden. 

§ 15. Getränke, die nach § 13 vom Verkehr ausgeschlossen 
sind, dürfen zur Herstellung von weinhaitigen Getränken, Schaumwein 
oder Kognak nicht verwendet werden. Zu anderen Zwecken darf die Ver
wendung nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde erfolgen. 

§ 16. Der Bundesrat ist ermächtigt, die Verwendung bestimmter 
Stoffe bei der Herstellung von weinhaitigen Getränken, Schaumwein oder 
Kognak zu beschränken oder zu untersagen sowie bezüglich der Herstellung 
von Schaumwein und Kognak zu bestimmen, welche Stoffe hierbei Ver
wendung finden dürfen, und Vorschriften über die Verwendung zu erlassenI). 

§ 18. Trinkbranntwein, dessen Alkohol nicht ausschließlich aus 
Wein gewonnen ist, darf im geschäftlichen Verkehre nicht als Kognak 
bezeichnet werden2 ). 

Trinkbranntwein, der neben Kognak Alkohol anderer Art enthält, darf 
als Kognakverschnitt bezeichnet werden, wenn mindestens 1/10 des Alkohols 
aus Wein gewonnen ist. 

Kognak und Kognakverschnitte müssen in 100 Raumteilen 
mindestens 38 Raumteile Alkohol enthalten. 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder ähnlichen Gefäßen unter der 
Bezeichnung Kognak gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten wird, muß 
zugleich eine Bezeichnung tragen, welche das Land erkennbar macht, wo 
er für den Verbrauch fertiggestellt worden ist. Die näheren Vorschriften 
trifft der Bundesrat 3). 

Die vom Bundesrate vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch in die 
Preislisten und Weinkarten sowie in die sonstigen im geschäftlichen Ver
kehr üblichen Angebote mit aufzunehmen. 

§ 19. Wer Trauben zur Weinbereitung, Traubenmaische, Trauben
most oder Wein gewerbsmäßig in Verkehr bringt oder gewerbsmäßig Wein 

1) 9lael) ben §§ 10 unb 16 be~ ~eingeje~e~ jomie ben ~iernuf beöügliel)en 2!u~
fü~rung~beftimmungen be&ie~t jiel) ba~ >Eerbot bet >Eermenbung beftimmter !btoffe 
auf bem lillein ä~nliel)e @ettänfe aus lYruel)tjäften, ~flanuenjäften obet W1aluausuügen, 
fernet auf meinljaltige @etränfe, beren meueicljnung bie >Eetmenbung bon ~etn an
beutet, lomie auf !bcljaummein unb .\fognaf. 2umiberljanblungen bagegen (b. lj. gegen 
bie >Eetmenbung ber !btoffe) jinb aUel) im ~eingele~ (§ 26, 1) mit !bttafe bebto~t. 2!ber 
bie meitetgeljenbe meftimmung (§ 26, 3), bie aUel) ba~ 2!nfünbigen, lYeifljalten, >Eer
faufen ulm. ber berbotenen !btoffe uum 2mede ber >Eermenbung bei bet ~einbereitung 
untet !bttafe ftellt, etftredt liclj nut auf ~ein, !bel)aummein, meinljaltige obet mein
äljnliclje @ettänfe. ~et .\fognaf ift ljiet nicljt betüdjicljtigt, unb 10 ergibt liclj, baj3 eine 
!bttafbeftimmung füt bas 2!nfünbigen, lYeil~alten, >Eetfaufen ujm. bon !btoffen, beren 
>Eetmenbung bei bet .sjerftellung bon .\fognaf berboten ift, feljlt. 

2) ~et 2!wbrud "W1ebi&inal • .\fognaf" ift naclj mie bOt geftattetj abgeleljen ba. 
bon, baj3 bie untet bemlelben betfaufte ~are .\fognaf im !binne be~ § 18 2!bf. 1 fein 
mUll, fo ~at fie aud) nod) ben ~otfd)tiften bei3 ~eutfd)en ~töneibud)$3 3u entf,)lred)en 
unb muj3 lelbftbetftänbliclj auclj bem S)erftellung~lanbe entf1Jteel)enb al~ beutfel)er, fran-
3öjijel)er ujm. 5rognaf be5eiel)net metben. 

3) >Egt bie 2!usfüljrung~beftimmltngen !beite 212. 
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zu Getränken weiter verarbeitet, ist verpflichtet, Bücher zu führen l ), 

aus denen zu ersehen ist: 
1. welche Weinbergsflächen er abgeerntet hat, welche Mengen von 

Traubenmaische, Traubenmost oder Wein er aus eigenem Gewächse 
gewonnen oder von anderen bezogen und welche Mengen er an andere 
abgegeben oder welche Geschäfte über solche Stoffe er vermittelt hat; 

2. welche Mengen von Zucker oder von anderen für die Kellerbehand
lung des Weines (§ 4) oder zur Herstellung von Haustrunk (§ 11) 
bestimmten Stoffen er bezogen und welchen Gebrauch er von diesen 
Stoffen zum Zuckern (§ 3) oder zur Herstellung von Haustrunk 
gemacht hat; 

3. welche Mengen der im § 10 bezeichneten dem Weine ähnlichen Ge
tränke er aus eigenem Gewächse gewonnen oder von anderen be
zogen und welche Mengen er an andere abgegeben oder welche 
Geschäfte über solche Stoffe er vermittelt hat. 

Die Zeit des Geschäftsabschlusses, die Namen der Lieferanten und, 
soweit es sich um Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr als einem 
Hektoliter im einzelnen Falle handelt, auch der Abnehmer, sind in den 
Büchern einzutragen. 

Die Bücher sind nebst den auf die einzutragenden Geschäfte bezüg
lichen Geschäftspapieren bis zum Ablaufe von fünf Jahren nach der letzten 
Eintragung aufzubewahren. 

Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und die Führung 
der Bücher trifft der Bundesrat; er bestimmt, in welcher Weise und inner
halb welcher Frist die bei dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen 
Bestände in den Büchern vorzutragen sind. 

§ 21. Die Beobachtung der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch die 
mit der Handhabung der Nahrungsmittelpolizei betrauten Behörden und 
Sachverständigen zu überwachen2 ). 

Zur Unterstützung dieser Behörden sind für alle Teile des Reichs 
Sachverständige im Hauptberufe zu bestellen. 

§ 22. Die zuständigen Beamten und Sachverständigen (§ 21) sind be
fugt, außerhalb der Nachtzeit und, falls Tatsachen vorliegen, welche an
nehmen lassen, daß zur Nachtzeit gearbeitet wird, auch während dieser 
Zeit, in Räume, in denen Traubenmost, Wein oder dem Weine ähnliche 
Getränke hergestellt, verarbeitet, feilgehalten oder verpackt werden3 ) und 

1) ~a in jeber WlJot'f)efe, wenn aud) teilweije in geringem Umfange, lffiein (Ir. ~. 
9J1ebilrinal-Ungarwein) in lBetfe'f)r geb!ad)t wirb, erfttecft fid) bie lBerlJfHd)tung IrUt 
~ud)fü'f)rung aud) auf WlJot'f)efer. Übet bie \ueiteren ~eftimmungen übet bie Wrt 
ber ~ud)fü'f)rung f. 6ette 213. 

2) Über bie WW3übung ber lffieinfontroUe liujiert fid) ein gemeinfamer lJreujii\d)ct 
9J1inArrL bom 7. 6clJtember 1909 folgenbermajien: 

In denjenigen Teilen des Staatsgebietes, für die bisher Sachverständige im Haupt
beruf nicht bestellt sind, hat die Weinkontrolle einstweilen in der bisherigen Weise zu 
erfolgen. Jedoch ist die, in den meisten Regierungsbezirken von uns bereits wieder
holt angeregte Ersetzung nicht genügend sachverständiger Weinkontrolleure aus ver
schiedenen Beruf~ständen durch Nahrungsmittelchemiker der mit der Untersuchung 
der Nahrungsmittel für die polizeiliche Kontrolle beauftragten Untersuchungsanstalten 
mit Nachdruck zu betreiben. 

3) :r:ic einßclnen @e\d)iifHlbetriebe, Weld)e ber SfontroUe unterliegen, finb für 
I,ßreujien in einem auf @runb bei5 ftü'f)eten lffieinge\et\Ci5 ergangenen, aber aud) auf ba3 
neue @cfe~ anweubbaren 9J1inArtL bom 28. zsuli 1903 folgenbermaßen gefennlreid)nct: 

Nicht nur Räume, in welchen Wein gekeltert und auf anderem Wege hergestellt 



Weingesetz. 209 

bei gewerbsmäßigem Betrieb auch in die zugehörigen Lager- und Geschäfts
räume, ebenso in die Gflschäftsräume von Personen, die gewerbsmäßig 
Geschäfte über Traubenmaische, Traubenmost, Wein, Schaumwein, wein
haItige, dem Weine ähnliche Getränke oder Kognak vermitteln, einz u
treten, daselbst Besichtigungen vorzunehmen l ), geschäftliche Auf
zeichnungen, Frachtbriefe und Bücher einzusehen, auch nach ihrer Auswahl 
Proben zum Zwecke der Untersuchung zu fordern oder selbst zu ent
nehmen 2 ). Über die Probenahme ist eine Empfangsbescheinigung zu 
erteilen. Ein Teil der Probe ist amtlich verschlossen oder versiegelt zurück
zulassen. Auf Verlangen ist für die entnommene Probe eine angemessene 
Entschädigung zu leisten. 

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom 1. April bis 30. Sep
tember die Stunden von fJ Uhr abends bis 4 Uhr morgens und in dem Zeit
raume vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 9 Uhr abends his 
() Uhr morgens. 

wird, sind in der vorgeschriebenen Weise durch geeignete Sachverständige zu über· 
wachen, sondern alle Räume, in denen Wein, weinhaltige oder weinähnliche Getränke 
gewerbsmäßig hergestellt, aufbewahrt, feilgehalten oder verpackt werden, sind 
der Kontrolle zu unterwerfen. 

Über bie ~rage, inwieweit llC jJ ° t ~ efe ll, ~rogellljanbfungen unb üljnlicf)e 0\c< 
(d)üfte ber )!Beinfontrolle unterliegen, )tlmbe in einem W'lirvQ;rL bom 11. mObember 
1904 gefagt, 

daß die Ausdehnung der Kontrolle auf Flaschenlager in Krämereien, Drogenhand
lungen und ähnlichen Geschäften nicht erforderlich ist, falls kein Bezug von Wein in 
Fässern stattfindet. Für die gebrauchsfertigen Flaschen genügt alsdann der glaub
würdige Nachweis, daß dieselben in einem der regelmäßigen polizeilichen Kontrolle 
unterstellten Betriebe abgefüllt worden sind. A pothe ken unterliegen der Kontrolle 
im Sinne des Weingesetzes nur dann, wenn in denselben ein Nebenhandel mit Wein 
betrieben wird, für welchen die angeführten Bedingungen nicht in Betracht kommen. 

Q;in weiterer 9'JCin.·Q;d. bom 19 . .suli 1905 betonte bann nodj, baB bie ~eibringung 
einc5 91adjweife5 über bie ~erfunft ber \Jlafdjenweine nidjt burdj ,poli&eilidje IlCnorbnung 
eqwungen werben fann, fonbern ben ~ünblern nur anljeimgefteUt ift, um baburd) ~e. 
freiung bon ber eingeljenben )!Beinfontrolle aU eröielen. 

llC,potljefer, bie )!Beine lebiglidj im eigentlidjen IlCjJotljefenbetriebe berwenben öur 
'ilarftellung bon weinljaltigen ~eilmitteln ober ßur Q3erwenbung in ber lReßelJtur, fönnen 
baljer nadj bem erwäljnten Whn .• Q;d. ber ~eauffidjtigung überljaujJt nidjt unterworfen 
werben, gleidjgüHig, wie unb woljer fie ben )!Bein beßogen ljaben. 91ur fofern ein wenn 
aucf) unbebeutenber 91ebenljanbel mit )!Bein bodiegt, ift bie ~erecf)tigung ber )!Bein
fon trolle gegeben. 6ie tritt jebodj aucf) bann nur in ßwei \JäHen ein, nümlicf): a. wenn 
ber )!Bein in ~üffern bC30gen ift ober b. wenn ber ~e3ug ßwar in gebraucf)i3fertigen 
\Jlafcf)en erfOlgte, iebocf) nicf)t ber glaubwürbige macf)wei5 erbracf)t werben fann, baf! bie 
\Jlafcf)en in einem ber regelmäf!igen +,ofiöeilicf)en ~ontrone unterfteHten ~etriebe ab. 
gefüllt finb. 

l) madj einem frü~eren jJreuf!ifcf)en W'lin.-Q;rI. bom 28. 3uH 1903 folien bie ber 
)!BeinfontroUe unterHegenben lRäume im 2aufe bon 3 3a~ren minbeften5 einer un~ 
uermuteten ~ e fi cf) ti gun g burcf) bie 6adjberftünbigen unterworfen werben. 

2) ~ür bie Unterfucf)ung bon )!Bein ift bie bom lReicf)5fanöfer unter bem 25. 3uni 
1896 erlaffene unb unter bem 2. 3uH 1901 in einigen ~unften geänberte llC nw ci fun g 
öur cf)emifcf)en Unterfucf)ung be5 )!Beini3 (lR . .8.~l. 1896 6. 152 unb 19016.234) 
maf!gebenb. \Jür bie Unterfudjung bon )!Bein, %raubenmoft unb %raubenmaifdje, bie 
in bai3 .8ollinlanb ein g e f ü lj r t werben, finb nacf) einem lJreuf!ifdjen W'lin.·Q;rI. bom 
31. llCuguft 1909 öuftänbig "bie mit ber +,oliöeilidjen 91aljwng5mittelunterfudjung be~ 
trauten ftaatlidjen 'lCnftaHen unb bie ahl öffentficf)e im !Sinne tJon § 17 be5 @efe~e5 
bom 14. W'lai 187·9 anerfannten Unterfucf)ungi3anftaHen für 91aljrung!$mittel ufw./1 'ilie 
weiteren ~eftimmungen über bie Q;infuljr bon )!Bein finb in ber )!Bein30Horbnung, 
J8f. be5 lReicf)5fan3Ieri3 bOm 17. 3uH 1909 (lR . .8.J8f. 6. 333), ent~alten. 

Böttger-l!rban, Apothekengesetze. 5. Auf!. 14 
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§ 23. Die Inhaber der im § 22 bezeichneten Räume sowie die von 
ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind verpflichtet, den 
zuständigen Beamten und Sachverständigen auf Erfordern diese Räume zu 
bezeichnen, sie bei deren Besichtigung zu begleiten oder durch mit dem 
Betriebe vertraute Personen begleiten zu lassen und ihnen Auskunft über 
das Verfahren bei Herstellung der l<Jrzeugnisse, über den Umfang des Be
triebs, über die zur Verwendung gelangenden Stoffe, insbesondere auch 
über deren Menge und HerkLmft, zu erteilen sowie die geschäftlichen 
A ufzeichn ungen, Frachtbriefe und Bücher vorzulegen. Personen, 
die gewerbsmäßig Geschäfte über Traubenmaische, Traubenmost, Wein, 
Schaumwein, weinhaltige oder dem Weine ähnliche Getränke vermitteln, 
sind verpflichtet, Auskunft über die von ihnen vermittelten Geschäfte zu 
erteilen sowie die geschäftlichen Aufzeichnungen und Bücher vorzulegen. 
Die Erteilung von Auskunft kann jedoch verweigert werden, soweit der
jenige, von welchem sie verlangt wird, sich selbst oder einem der im § 51 
Nr. 1-3 der Strafprozeßordnung bezeichneten Angehörigen die Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde. 

§ 24. Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetz
widrigkeiten, verpflichtet, über die Einrichtungen und Geschäftsverhält
nisse, welche durch die Aufsicht zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegen
heit zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung der Ge
schäfts- oder Ret,riebsgeheimnisse zu enthalten. Sie sind hierauf zu be
eidigen. 

§ 25. Der Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob. 
Der Bundesrat stellt die zur Sicherung der Einheitlichkeit des Vollzugs 

erforderlichen Grundsätze, insbesondere für die Be s tell u n g von ge
eigneten Sachverständigen und die Gewährleistung ihrer Unabhängig
!teit fest. 

Die weiter erforderlichen Vorschriften zur Sicherung des Vollzugs 
werden durch die Landeszentralbehörden oder die von diesen ermächtigten 
Landesbehörden erlassen. 

Der Reichskanzler hat die Ausführung des Gesetzes zu überwachen 
und insbesondere auf Gleichmäßigkeit der Handhabung hinzuwirken. 

§ 321 ). Die Vorschriften anderer die Herstellung und den Vertrieb 
von Wein treffender Gesetze, insbesondere des Gesetzes, betreffend den 
Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen 
vom 14. Mai 1879, des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 

1) :tlie §§ 26-31 enti)alten bie ~um ~eil fei)r fdjtlJeren !Strafbeftimmungen für 
3utlJiberi)anblungen gegen bai3 @efe~ ober belfen ~ui3füi)rungi3beftimmungen. ~ertJOr-
3uljeben ift babon nur, baj3 nadj § 26, 3 mit @efängniil biil ~u 6 ~onaten unb mit @elb
ftrafe bii3 iju 3000 ~arf ober mit einer biefer !Strafen beftraft tlJitb: "tlJer !Stoffe, beten 
~et\uenbung bei ber ~erftellung, 5Bei)anblung ober ~etarbeitung bon illiein, !Sdjaum
lueht, tlJeinljaltigen ober tlJeinäljnlidjen @ettänfen un~uläffig ift, ~u bielen 3tlJecfen an
fü n b i g t, feilljält, betfauft ober an lidj bringt, bei3gleidjen tlJet einen biefen 3tlJecfen 
bienenben ~etfauf foldjer !Stoffe bermittelt. 1I :tler !SdjtlJer~unft liegt ljietbei in ben illiorten 
"ou biefem 3tlJecfe ll.l.Rut bai3 oum 3tlJecfe ber )l3ettlJenbung bei ber ~erftellung, 5Be
l)anblung ober ~etarbeitung bon illiein UltlJ. erfo1genbe ~nfünbigen, j5eilljalten, ?B er
faufen UltlJ. biefer !Stoffe foll berboten fein. illietben bie genannten !Stoffe ilu anbeten, 
tedjnifd)en ober mebiöinifdjen, 3tlJecfen angefünbigt, feilgeljalten ober betfauft, fo fann 
bie obige ~orfdjrift beil illieingefe~eil niemalil in j5rage fommen. 0nfolgebefjen muj3 
in loldjen j5ällen ftetil ber l.RadjtlJeii3 gefüljtt luerben, (lu tlJeldjem 3tlJecfe bie betteffenben 
!Stoffe angefünbigt, feifgeljaIten unb betrauft tlJerben. ~gl. ferner bie ~nmetfung 
öu § 16 (!Seite 207). 
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12. Mai 1894 und des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wett
bewerbes vom 27. Mai 1896 bleiben unberührt, soweit nicht die Vorschriften 
dieses Gesetzes entgegenstehen. Die Vorschriften der §§ 16, 17 des Gesetzes 
vom 14. Mai 1879 finden auch bei Strafverfolgungen ,mf Grund der Vor
schriften dieses Gesetzes Anwendung. Durch die Landesregierungen kann 
jedoch bestimmt werden, daß die auf Grund dieses Gesetzes auferlegten 
Geldstrafen in erster Linie zur Deckung der Kosten zu verwenden sind, 
die durch die Bestellung von Sachverständigen auf Grund des § 21 dieses 
Gesetzes entstehen. Die Verwendung erfolgt in diesem Falle durch die mit 
dem Vollzuge des Gesetzes betrauten Landeszentralbehörden, durch welche 
die etwa verbleibenden überschüsse auf die nach § 17 des Gesetzes vom 
14. Mai 1879 in Betracht kommenden Kassen zu verteilen sind. 

§ 34. Dieses Gesetz tritt am 1. September 1909 in Kraft. 
Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz, betreffend den Verkehr mit 

Wein, weinhaitigen und weinähnlichen Getränken, vom 24. Mai 1901 außer 
Kraft. 

Der Verkehr mit Getränken, die bei der Verkündung dieses Gesetzes 
nachweislich bereits hergestellt waren, ist jedoch nach den bisherigen 
Bestimmungen zu beurteilen l ). 

Bestimmungen zur Ansführnn" d«'s \l'eing«'setzes. 
Bk. des Reichskanzlers vom 9. Juli 1909 (R.G.BI. S. 549). 

Auf Grund der §§ 3, 4, 10 bis 14, 17 bis 19 des Weingesetzes vom 7. April 
1909 (R.G.BI. S. 393) hat der Bundesrat die nachstehenden Ausführungs
bestimmungen beschlossen: 

Zu §§ 10, 16. 
Die nachbezeichneten Stoffe: 

lösliche Aluminiumsalze (Alaun u. dgl.), Ameisensäure, Bariumver
bindungen, Benzoesäure, Borsäure, Eisencyanverbindungen (Blut
laugensalze), Farbstoffe mit Ausnahme von kleinen Mengen ge
brannten Zuckers (Zuckercouleur), Fluorverbindungen, Formaldehyd 
und solche Stoffe, die bei ihrer Verwendung Formaldehyd abgeben, 
Glyzerin2 ), Kermesbeeren, Magnesiumverbindungen, Oxalsäure, Sali
zylsäure, unreiner (freien Amylalkohol enthaltender Sprit, unreiner 
Stärkezucker, Stärkesirup, Strontiumverbindungen, Wismutverbin
dungen, Zimtsäure, Zinksalze, Salze und Verbindungen der vor
bezeichneten Säuren sowie der schwefligen Säure (Sulfite, Metasulfite 
u. dgl.) 

dürfen bei der Herstellung der im § 10 des Gesetzes bezeichneten dem 
Weine ähnlichen Getränke, von weinhaitigen Getränken, deren Bezeichnung 

l) 2(uf @runb biejer )Seftinllnung, jottJie be~ ungarijcljen lIDeingeje~eß bürfen. ttJie 
ein l-Jteujiijcljer Whn.<0:rL bom 16. 'Ilc&emoer 1909 oelagt, bie bor bcm 1. ZSanuar 1909 
IJcrgeftellten unb bot bem 1. zsanuar 1910 eingcfüljrten lBorriite gellJtiteter u n g a ti I cIj er 
~ ci ne, (ottJeit jie ben oh3ljedgcn )ScftinllllUngen entflnecljen, auclj ttJcitctljin oi~ &um 
tJölligen lBerorauclj in ben lBedcqr gebracljt tuetben. 

2) 'Ilail lBerbot bes @I~&erin~uja~eil ift beilqalb interejfant, ttJeil bail 'Ileutfclje Wr~nei. 
buclj bei ~ e lJ f i nttJ ci n einen @cljalt bon 2 ~ro&ent @1~5crin tJorfcljreibt. ®olange ber 
~eHinttJein nur ali3 .\)eilmitteI bienen joll - unb bai3 ijt natürIiclj bie ffie(\el -, ift ein 
.\l'onflift mit bem lIDeingefe~ aui3gejcljloj\en. ®oll er aber aHl ttJeinljaltiges @etriinf bienen, 
jo ttJürbe bie Wbgabe einei3 naclj ber offi&iellen lBorfcljrift ljergeftellten ~riilJaratei3 gegen 
bus lIDeingefetl berftol3en. 

14* 



212 XI. Nahrungsmittelgesetzgebung. 

die Verwendung von Wein andeutet, von Schaumwein oder von Kognak 
nicht verwendet werdenI). 

Zu § 18. 

Kognak, der in Flaschen gewerbsmäßig verkauft oder feilgehalten 
wird, ist nach dem Lande, in dem er fertiggestellt ist, als 

Deutscher, Französischer usw. Kognak (Cognac) 
zu bezeichnen. 

Hat im Auslande hergestellter Kognak in Deutschland lediglich einen 
Zusatz von destilliertem Wasser erhalten, um unbeschadet der Vorschrift 
des § 18 Abs. 3 des Gesetzes den Alkoholgehalt auf die übliche Trinkstärke 
herabzusetzen, so ist er als 

Französischer usw. Kognak (Cognac) in Deutschland fertiggestellt 
zu bezeichnen. 

Die Bezeichnung muß in schwarzer Farbe auf weißem Grunde deutlich 
und nicht verwischbar auf einem bandförmigen Streifen in lateinischer 
Schrift aufgedruckt sein. Die Schriftzeichen müssen bei Flaschen, welche 
einen Raumgehalt von 350 ccm oder mehr haben, mindestens 0,5 cm hoch 
und so breit sein, daß im Durchschnitte je 10 Buchstaben eine Fläche von 
mindestens 3,5 cm Länge einnehmen. Die Inschrift darf, falls sie einen 
Streifen von mehr als 10 cm Länge beanspruchen würde, auf zwei Zeilen 
verteilt werden. Der Streifen, der eine weitere Inschrift nicht tragen darf, 
ist an einer in die Augen fallenden Stelle der Flasche, und zwar gegebenen
falls zwischen dem den Flaschenkopf bedeckenden überzug und der die 
Bezeichnung der Firma enthaltenden Inschrift dauerhaft zu befestigen. 
Wird der Streifen im Zusammenhange mit dieser oder einer anderen Inschrift 
hergestellt, so ist er gegen diese mindestens durch einen 1 mm breiten 
Strich deutlich abzugrenzen. 

Zu § 19. 
Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist, Bücher zu führen, hat 

sich hierbei sowie bei allen mit der Buchführung zusammenhängenden 
Aufzeichnungen der deutschen Sprache zu bedienen. Die Landeszentralbe
hörde kann die Verwendung einer anderen Sprache gestatten. 

Die Bücher müssen gebunden und Blatt für Blatt oder Seite für Seite 
mit fortlaufenden Zahlen versehen sein. Die Zahl der Blätter oder Seiten 
ist vor Beginn des Gebrauchs auf der ersten Seite des Buches anzugeben. 
Ein Blatt aus dem Buche zu entfernen, ist verboten. 

An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, dürfen keine leeren 
Zwischenräume gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung 
darf nicht mittels Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich ge
macht, es darf nichts radiert, auch dürfen solche Veränderungen nicht 
vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie bei 
der ursprünglichen Eintragung oder erst später gemacht worden sind. 

Die Bücher und Belege sind sorgfältig aufzubewahren und auf Ver
langen jederzeit den nach § 21 des Gesetzes zur Kontrolle berechtigten 
Beamten oder Sachverständigen vorzulegen. Sind die Geschäftsräume von 
den Kellereien oder sonstigen Lagerräumen getrennt, so sind die Bücher 
auf Verlangen auch in den zu kontrollierenden Räumen vorzulegen. 

Im einzelnen ist den Vorschriften des Gesetzes nach der den Mustern A 
bis G beigefügten Amyeisungen mit folgender Maßgabe zu genügen: 

Es haben Buch zu führen: 

1) j8gL ljiettu bie \l(nmetfung 1 auf 6eite 207. 
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c. Schankwirte, Lebensmittelhändler, Krämer und sonstige Kleinver
käufer, die Traubenmost oder Wein nur in fertigem Zustande be
ziehen und unverändert wieder abgeben, nach Muster Fl). 

1) ~ai3 1)ier angefü1)rte imufter einei3 lmeinbuef)i3 ift für alle ~leinberfiiufer bon 
lmein, mit1)in auef) für 'oie mjJot1)efer maj3gebenb. (§;in auf @mnb biefei3 imufteri3 be< 
arbeitetei3 "lmeinbuef) für mjJot1)efer unb fonftige ~leinbetfiiufer bon lmein" 
ift im ~etfage bon SuliUi3 :svringer in merlin erfef)ienen. ~on bem mbbmcf bei3 imufteri3 F 
ift bei.l1)a1b 1)ier abgefe1)en. Über 'oie S)anb1)abung ber lmeinbuef)fü1)rung feiten!3 ber 
9tjJotijefer ergibt fief) aui3 bem @efe~ unb ben mUi3fül)mngi3befHmmungen im ganöen 
folgenbei.l: 

1. Sur \Jü1)mng bei3 lmeinbuef)i3 finb affe' mjJot1)efer berjJffief)tet, ba alle in 
i1)rem @efef)iifte lmein, öum minbeften UngarttJein afi3 fo1ef)en berfaufen. lmie bide 
\Jlafef)en fie im S(1)re berfaufen, ift babei gleief)güftig. 

2. :tlie müef)er ;tnb in beutfef)er :SjJraef)e öU fü1)ren. 
3. :tlie müef)er müHen gebunben unb mIaU für mIaU ober :Seite für :Seite mit 

fortIaufenben S(1)1en berfe1)en fein. :tlie S(1)1 ber mläUer ober :Seiten ift bor meginn 
bes @ebrauef)!3 auf ber erften :Seite bes muef)es anöugeben. (§;in mlatt aus bem muef)c 
öU entfernen, ift berboten. 

4. mn :5teHen, bie ber ffiegel naef) öU befef)reiben flnb, bürfen feine leeren 
SttJi f ef) enriiu me gelaffen ttJerben. ~er urfjJrüngIief)e Sn1)aft einer (§;intragung barf 
nief)t mittels :tluref)ftreief)ens ober auf anbere lmeife unleferIief) gemaef)t, es barf nief)t;3 
rabiett, auef) bürfen folef)e ~eränberungen nief)t bOrgenommen ttJerben, beren mc< 
fef)affen1)eit es ungettJij3 liij3t, ob fie bei ber urfjJrünglief)en !:5:intragung ober erft flJäter 
gemaef)t ttJorben flnb. 

5. :tlie muef)fü1)rung erftrecft fief) auf aHe fHHen lm ci n e (lmeij3luein, ffiotttJein 
UngarttJein, :51)errl), :5übttJeine ufttJ.), fottJie auf bem lmeine (1)nIief)e @etriinfe 
aui3 \Jmef)tfiiften (001)annii3beerttJein, (§;rbbeerttJein ufttJ.), $flanöenfiiften (lmermutttJein, 
m irfenttJ ein) ober imalöausöügen (imaItonttJein). muf ttJein1)aftige mrilneimittel, foge< 
nannte mqneittJeine ($elJjin<, C&1)ina<, ffi1)abarber<, C&onburangottJein ober Ulfrief)i3 
~räuterluein ufttJ.) ift bie metjJfIief)tung ilur muef)fü1)mng nief)t aUi3gebe1)nt. (§;benfo< 
\uenig auf ~ognaf unb <Sef) au mttJ ein. 

6. ~ei (§;imief)tung bei3 lmeinbuef)i3 finb öuniief)ft aIfe bor 1) an '0 e n e n ~ e ft ii 1l be 
an lmeht auföune1)men unb in bem ~uef)e unter (§;ingang afi3 ~eftanb boqutragen. 

7. SJlaef) mortragung ber ~eftanbsaufn(1)me ift im lmeinbuef) unter (§;ingang 
ieber Sugang an lmein in @ebinben, ~orbflafef)en ober einöe1nen \JIafef)en fjJätefteni3 
aef)t ::tage naef) bem (§;ingange öU buef)en. :tlabei finb bie Seit bes @efef)iift!3abfef)luHe!3 
unb bie SJlamen ber meferanten aniJugeben. ~ei :SeIbftabfünung bon lmein in \Jlafef)en 
ift bas abgefüllte Duantum naef) .\3itern unter mU<3gang öU bermetfen, ttJi(1)renb bie eilt< 
gefüU!en \JIafef)en naef) S(1)I unter (§;ingang einöutragen finb. 

8. Unter musgang ift fjJiiteften<3 inner1)alb aef)t ::tagen öU buef)en: a. 'oie mer< 
arbeitung bon lmein (:S1)ettl), lmeij3ttJein ujttJ.) öut :tlarftellung ttJein1)aftiger 2tqnei, 
mittel ($elJjin<, C&1)ina<, C&onburango<, ffi1)abarber< ufttJ. lmein), b. bie mbfülIung bon 
@ebinben ober ~orbflafef)en auf einöelne \Jlafef)en (ttJobei le~tere als (§;ingang einöutragen 
finb); c. 'oie ~erttJenbung bon lmein in ber ffieöejJtur; d. ber merfauf bon einöelnen 
\Jlafef)en im @efef)iift; e. ber :Selbftberbrauef) im S)aui3l)alt. :tlie (§;intragungen unter 
c-e Wnnen monatfief) im @efamtbetrage, naef) lmeinforten gefonbert, flJiiteften<3 bi<3 
öum lle1)nten ::tage bei3 folgenben imonat;3 erfolgen. 

9. :tlie (§;intragung bei3 im S) a ui31) a It berbrauef)ten lmeini3 in bai3 lmeinbud) ift 
in bem :5ef)ema bei3fefben aui3brücflief) borgefef)rieben. :Sie fönnte 1)öef)ften<3 unterbIeiqen, 
ttJenn ber für ben $ribatgebrauef) beftimmte lmein unab1)iingig bon bem für bie mjJot1)efe 
bienenben gefauft unb in ganö anberen ffiiiumen gelagert ttJirb, fo baj3 beibe meftiinbe 
boneinanber böfIig getrennt finb. 

10. (§;<3 ift nief)t nötig, baj3 bie \J I a f ef) eng rö 13 eber eil1öeInen lmeinforten unter< 
einanber gIeief) groI3 ift. mber bei jeber lmeinforte barf unter Ih, 1/2 unb 1/4:\Jlafef)cn 
l1atürfief) nur eine beftimmte \Jlafef)engröj3e berftanben ttJerben. 

11. :tlie ~eöeief)nung "lmeij3ttJein" ober "ffiotttJein" genügt im lmeinbuQ) niel)t. 
(§;i3 ift bieIme1)r bie genaue Wtarfe unb bie meöugi3quelfe i}u bermerfen. 
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Die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Bestände sind 
längstens bis zum 1. Oktober 1909 in den Büchern vorzutragen. Mit Rück
sicht auf die Vorschrift des § 34 Abs. 3 des Gesetzes ist bei Getränken, 
soweit sich dies nicht aus dem Eintrag ohne weiteres ergibt, in der Spalte 
für Bemerkungen anzugeben, wann sie hergestellt sind. 

Den zur Buchführung Verpflichteten ist gestattet, nach Bedarf ihrer 
Betriebe die Bücher auch zu anderen, in dem Vordrucke der Muster nicht 
vorgesehenen geschäftlichen Aufzeichnungen zu benutzen und den V 01'

druck entsprechend zu ergänzen, soweit es unbeschadet der übersichtlich
keit geschehen kann. 

Die Verwendung der Muster A-G darf außerdem unterbleiben, wenn 
die vorgeschriebenen Angaben in Bücher anderer Form eingetragen werden, 
die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung geführt werden, 
doch sind die Muster zu verwenden, wenn die von der Landeszentralbehörde 
hierfür bestimmte Behörde festgestellt hat, daß die geführten Bücher keine 
genügende übersicht gewähren. Die Behörde entscheidet hierüber auf An
rufen des Betriebsinhabers oder des nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Kontrolle bestellten Sachverständigen endgültig. 

2I:uj3er ben in ben borfteqenben ®efe~en beqanbelten @egenftänben gibt es 
im )ßerfeqr mit ilCaqrung!3- unb ®enuj3mitteln nocf) eine ganöe 2I:nöaql imaterien, 
bie nicf)t burcf) 6pe3ialgefe~e geregeft finb. ;t!aöu geqört insbefonbere bie .\)er
)t e nu ng u nb b er )ß e rt ri e 0 fo q 1 e n f au rer ® e tr än fe (fünftncf)er imineral
loäffer). ;t!arüoer finb auf ®runb eine!3 5Bunbesrat!3oefcf)luffe!3 bom 9. ilCobem
oer 1911 in me1)reren 5Bunbe!3ftaaten unb ben ,).Jreul3ifcf)en \l3robinöen gleicf)
rautenbe \l3oHöeiberorbnungen ergangen. ;t!ie ttJicf)tigften 5Beftimmungen ber 
,).Jreul3ifcf)en )ßerorbnungen lauten: 

Polizei verordnung betr. die Herstellung kohlensaurer 
Getränke und den Verkehr lllit solchen Getränken l ). 

§ 1. Die nachstehenden Vorschriften erstrecken sich auf alle Anlagen, 
in denen Getränke - mit Ausnahme von Schaumwein und Fruchtschaum-

12. @e~ucfert finb in ber ffiegel nur Wlofel~ unb ffiqeinmeine, 6übmeine nidJt. 
)Der ~ermed "geöucfert" märe alio nur bei erfteren öU bejaqen. 

13. )Da§ ~einbudJ ift in jebem S'aqre einmal ab5 uf dJl i efjen. )Die borqanbenen 
~orräte finb unter 0:ingang, nadJ ~einforten gefonbert, neu einöutragen. 

14. )Da für bie ~einbudJfüqrung borgefdJrieben ift, bafj feine leeren 3mifdJen< 
räume bleiben follen, ift öU emlJfeqlen, bon ber Wnlage eine§ befonberen lBlatte§ für 
jebe ~einforte ab5ufeqen. 

15. ~enn neben ber WlJotqefe eine befonbere @rofjmeinqanblung gefüqrt mirb, 
fo qat für lel,)tere eine befonbere lBudJfüqwng öU erfolgen. Wl§bann genügt e§, menu in 
bem m3einbudJ ber WlJotqefe nut bie öU le~terer geqörigen lBeftänbe an m3ein eingetragen 
merben. 

16. )Den öut lBudJfüqwng ~erlJflidJteten ift geftattet, nadJ lBebarf iqrcr lBetriebe 
bie lBüdJer aUdJ öU anberen, in bem ~orbrucfe ber Wlufter nidJt borgefeqenen gefdJäft~ 
lidJen WuföeidJnungen bU benu~en unb ben ~orbwcf entflJredJenb 5u ergän5en, 
fomeit eiß unbefdJabet ber UberfidJtlidJfeit gefdJeqen fann. 

17. )Die lBüdJer unb lBelege finb forgfältig biiß ilum Wb lauf bon 5 S'aqren nadJ 
ber le~ten 0:intragung aUTilubcmaqren unb auf ~erlangen jebewit ben ilur SfonttoUc 
beredJtigten lBeamten ober 6adJberftänbigen borilulegen. 6inb bie @efdJäftißräume 
bon ben Sfellereien ober fonftigen -I3agerräumen getrennt, 10 finb bie lBitdJer auf ~er. 
langen audJ in ben ilu fonltollierenben ffiäumen borilu!e\1en. 

l) i,jSoliöeitJerorbnungen auf @runb bieje§ 9lormalentmurfi3 finb bi>3qer in folgenben 
lJreufjifdJen i,jSrobinilen, 0ilm. lBeilitfcn ergangen: :8ftlJreufjcn 6. ~Iobemoer 1912, ~eft~ 
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wein - unter Zusatz von Kohlensäure gewerbsmäßig hergestellt werden, 
sowie auf den gewerbsmäßigen Verkehr mit solchen Getränken 1). 

§ 2. Zur Herstellung solcher Getränke muß destilliertes Wasser 
oder Wasser aus öffentlichen Wasserleitungen verwendet werden, das bis 
zur Verwendung in sauberen, festverschlossenen Gefäßen aufzubewahren 
ist. Der' zuständige Regierungspräsident, im Landespolizeibezirk Berlin: 
der Polizeipräsident in Berlin, kann undestilliertes Wasser anderer Herkunft 
zur Verwendung zulassen, wenn der Unternehmer auf Grund einer ört
lichen Besichtigung der Entnahmestelle und einer chemischen und bakterio
logischen Untersuchung des Wassers durch geeignete Sachverständige nach
weist, daß das Wasser einwandfrei ist. Die Wiederholung dieses Nachweises 
kann in bestimmten, von dem zuständigen Regierungspräsidenten (im Lan
despolizeibezirk Berlin: von dem Polizeipräsidenten in Berlin) festzu
setzenden Zeitabschnitten und außerdem dann gefordert werden, wenn 
der Verdacht einer Verunreinigung vorliegt. 

§ 3. Die zu verwendende Kohlensäure muß frei von gesundheits
schädigenden Beimengen sein; die als Zusätze zu den Getränken benutzten 
Salze, Säuren usw. müssen rein sein und, soweit sie im Deutschen Arz
neibuche vorkommen, die dort vorgeschriebene chemische Reinheit besitzen 2). 
Zur Herstellung von Getränken, die als Frucht- oder Brauselimonaden in 
den Verkehr gebracht werden, dürfen neben Wasser. Kohlensäure und Rohr
oder Rübenzucker nur natürliche Fruchtsäfte oder reine Fruchtsirupe 
(Zubereitungen aus natürlichen Fruchtsäften und Zucker) benutzt werden. 
Bei der Herstellung von Getränken aus dem Safte von Zitronen, Orangen und 
anderen Früchten der Gattung Citrus ist ein Zusatz des entsprechenden 
natürlichen Schalenaromas zulässig. Enthalten die Getränke andere als 
die genannten Stoffe, so müssen sie als Kunsterzeugnisse gekenn
zeichnet werden. 

Wird die Kohlensäure von den Mineralwasseranstalten in Entwick
lungsapparaten aus kohlensauren Mineralien und Mineralsäuren hergestellt, 
so ist sie vor ihrer Verwendung in geeigneter Weise, zu reinigen. Die ver
wendeten Säuren müssen arsenfrei sein. 

§ 15. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Polizeiver
ordnung werden, sofern nicht andere Strafvorschriften Platz greifen, mit 
Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle im Unvermögensfalle 
entsprechende Haft tritt. 

§ 16. Diese Vorschriften treten unter Aufhebung aller früheren, die 
gleichen Gegenstände regelnden Vorschriften für N e~anlagen sofort, 1m 
übrigen am 1. Mai 1913 in Kraft. 

iJreuflen 23. Dftober 1912, il. \ß. 5S. 5SetIin 10. \Jebtuar 1913, 5Sranbenburg 31. mlobet 
1912, ®ad)fen 17. 'rleöember 1912, ®d)le5roig •. \lolftein 30. ,Januar 1913, Sjannober 
21. ~obember 1912, ~eftfalen 20. ~obember 1912, ®igmaringen 27. 'rle~ember 1912, 

1) 'rler @eltung5bereid) ber ~erorbnung erftredt fid) nad) einer in einem iJreuflifd)en 
minA;frL bom 26. muguft 1912 gegebenen (1;rläutetung nid)t nur aUf bie Sjerftellung unb 
ben gerocrMmäfligen ~erfeflr fünftlid)et minera!roäffet bon 5Sraufe. unb \Jtud)tlimona. 
ben, fonbern aud) aUf ben in ®d)anfftätten ftattfinbenben ~etfeflr mit (1;rfrifd)ung5ge. 
tränfen, bie aU5 foflfenfaurem )!Baffer unb \Jrud)tfaft burd) mifd)ung fletgeftellt roerben, 
foroie auf bie Sjerftenung unb ben ~erfeflr bon natüdid) borfommenben mineral. ltnb 
.~ciIbrunnen, forocit bei beten 121bfü!fnng Sfofllenjäure, oflnc Unterfd)ieb roo fie (Je. 
IOOlllten ift, i\ugefc~t wirb, 

2) (1;5 lammen borneflmlid) folgcllbc im mWlcibud) angefüflrte ®toffc in 5Setrad)t: 
Natrium ehloratum, Natrium earbonieum, Natrium bicarbonicum, Natrium sulfuri. 
eum, Natrium phosphoricum, Kalium carbonicum, Kalium bicarbonicum, Magnesium 
sulfuricum, Acidum citricum. Acidum tartaricum. 
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Übet bie ~tüfung bey out ~etfteUung bet fünftHd)en WlineralttJäffet bie~ 
nenben 2tpparate erging ein preuf3ifd)es @efe~ betr. bie Stoften bet ~tÜ~ 
fung überttJad)ungsbebürftiger 21nlagen bom 8. 3uH 1905 (~r.@.6. 
6. 317). inad) bemfe1ben fann ben jßefi~ern bon WlinerahlJafferap,paraten in 
~o1i&eiberorbnungen bie ißerpflid)tung auferlegt ttJerben, bie our ~rüfung 
ber 21,pparate nötigen 21rbeitsfräfte unb ißorrid)tungen bereitöufteHeh unb bie 
Stoften ber ~rüfungen öu tragen. 

3m Bufammenl)ange mit ber '!Iutd)fül)rung ber inal)rungsmitte1gefe~e er· 
folgte ber @rlaf3 befonberer ~rüfung5borfd)riften für inal)rungsmitteld)emifer. 

Vorschriften, 
betr. die Prüfung der Nahrungsmittelchemiker. 1) 

Bundesratsbeschluß vom 22. Februar 1894. 2 ) 

§ 1. über die Befähigung zur chemisch-technischen Beurteilung von 
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen (Reichsgesetz 
vom 14. Mai 1879) wird demjenigen, weIcher die in folgendem vorgeschrie
benen Prüfungen bestanden hat, ein Ausweis nach dem beiliegenden 
Muster erteilt. 

§ 2. Die Prüfungen bestehen in einer Vorprüfung und einer Haupt
prüfung. 

Die Hauptprüfung zerfällt in einen technischen und einen wissenschaft
lichen Abschnitt. 

A. Vorprüfung. 
§ 3. Die Kommission für die Vorprüfung besteht unter dem Vor

sitz eines Verwaltungsbeamten aus einem oder zwei Lehrern der Chemie 
und je einem Lehrer der Botanik und der Physik. 

Der Vorsitzende leitet die Prüfung und ordnet bei Behinderung eines 
Mitgliedes dessen Vertretung an. 

§ 4. In jedem Studienhalbjahr finden Prüfungen st.att. Gesuche, 
welche später als vier Wochen vor dem amtlich festgesetzten Schluß der 
Vorlesungen eingehen, haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung im 
laufenden Halbjahr. Die Prüfung kann nur bei der Prüfungskommission 
derjenigen Lehranstalt, bei welcher der Studierende eingeschrieben ist oder 
zuletzt eingeschrieben war, abgelegt werden. 

§ 5. Dem Gesuche sind beizufügen: 
1. Das Zeugnis der Reife von einem Gymnasium, einem Realgym-

1) efine Elammlung aller meftimmungen über bie ~rüfung ber )Ra1)rung$~ 
lltittel~[1)emifer für ba$ ~eutjdje lReidj unb bie einlfefnen munbe$ftaaten ift im )ßer~ 
lage tJon Suliu$ El,pringer in merlin erjdjienen. 

2) ~ie ~rüfung$tJotjdjtiften jinb im munbe$tat nut "beteinbatt" worben, i1)te 
redjt1idje m3irfjamfeit finben jie erft burdj entj,predjenbe efinfü1)rung$berorbnungen 
ber efin&elftaaten. ~ür ~reufien ift bie efinfü1)rung ber )ßorjdjriften burdj efr!. be$ 
WHniftet$ ber WCebicrinalangelegen1)eiten bollt 10. WCai 1895 erfolgt. Sn biejem efr!. 1)eifit 
e$ ferner: 

Diejenigen Chemiker, welche den Befähigungsausweis erworben haben, 
sollen vorzugsweise berücksichtigt werden, und zwar vornehmlich: 

a. bei der öffentlichen Bestellung (§ 36 der Gew.O.) von Sachverständigen für 
Nahrungsmittelchemie; 

b. bei der Auswahl von Gutachtern für die mit der Handhabung des Nahrungs
mittelgesetzes in Verbindung stehenden chemischen Fragen, sowie 

c. bei der Auswahl der Arbeitskräfte für die öffentlichen Anstalten zur techni
schen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln (§ 17 des Nahrungs
mittelgesetzes). 
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nasiwn, einer Oberrealschule oder einer durch Beschluß des Bundesrats 
als gleichberechtigt anerkannten anderen Lehranstalt des Reichs l ). 

Das Zeugnis der Reife einer gleichartigen außerdeutschen Lehr
anstalt kann ausnahmsweise für ausreichend erachtet werden. 

2. Der durch Abgangszeugnisse oder, soweit das Studium noch fort
gesetzt wird, durch das Anmeldebuch zu führende Nachweis eines 
naturwissenschaftlichen Studiums von sechs Halbjahren, 
deren letztes indessen zur Zeit der Einreichung des Gesuchs noch 
nicht abgeschlossen zu sein braucht. Das Studium muß auf Uni
versitäten oder auf technischen Hochschulen des Reichs zurück
gelegt sein. 

Ausnahmsweise kann das Studium auf einer gleichartigen außer
deutschen Lehranstalt oder die einem anderen Studiwn gewidmete 
Zeit in Anrechnung gebracht werden. 

3. Der durch Zeugnisse der Laboratoriwnsvorsteher zu führende Nach
weis, daß der Studierende mindestens fünf Halbjahre in chemischen 
Laboratorien der unter Nr.2 bezeichneten Lehranstalten gear
beitet hat. 

§ 6. Der Vorsitzende der Prüfungskommission entscheidet über die 
Zulassung und verfügt die Ladung des Studierenden. Letztere erfolgt 
mindestens zwei Tage vor der Prüfung, unter Beifügung eines Abdrucks 
dieser Bestimmungen. Die Prüfung kann nach Beginn der letzten sechs 
Wochen des sechsten Studienhalbjahres stattfinden. Zu einem Prüfungs
termin werden nicht mehr als vier Prüflinge zugelassen. Wer in dem Termin 
ohne ausreichende Entschuldigung nicht rechtzeitig erscheint, wird in dem 
laufenden Prüfungshalbjahr zur Prüfung nicht mehr zugelassen. 

§ 7. Die Prüfung erstreckt sich auf unorganische, .organische und 
analytische Chemie, Botanik, Physik. Bei der Prüfung in der unorganischen 
Chemie ist auch die Mineralogie zu berücksichtigen. 

Die Prüfung ist mündlich; der Vorsitzende und zwei Mitglieder müssen 
bei derselben ständig zugegen sein. 

I) ~et )Sunbei3rat f)at in feinet 6i~ung bom 13. ).J)(ai 1902 belcf)Io(\en, ba!3 an 
ber cf)emilcf)~tecf)l!.ifcf)en \l!bteilung einer ba~erifcf)en 3'nbuftriefcf)ule erworbene ffieife~ 
öeugni!3 für ben Ubertritt in bie tecf)nilcf)e Sjocf)fcf)ule, fO\l1ie ba!3 an ber cf)emifcf)en Wb. 
teilung ber Sföniglicf) läcf)\ifcf)en @ettJerbeafabemie öu ~l)emni~ erlangte Wbfolutotial~ 
öeugnii3 a1i3 gleicf)berecf)tigt im 6inne beil § 5 SiHet 1 ber iBotfcf)riften betr. bie ~rüfung 
ber ~al)tungi3mittelcf)emifet, anöuetfennen. 

3'n einem )Sefcf)eibe bom 24. ~eöembcr 1909 bemerftc ber \lreuijilcf)e illlinifier 
ber geift!. ufw. Wngelegenl)dten: "baf3 5-u ben ~rüfungen a1i3 \)cal)tung.~mittcl.~~emifcr 
aucf) iYrauen i}uöulalien \inb, lofern fie bie burcf) bie ~rüfung(lborlef)riften bom 22. iYe~ 
bruar 1894 geforberten ~aef)weile erbringen." ~euerbingil finb auef) bie ffieifeöeugniHe 
ber 6 tub i e n an fta He n (für iYrauen) a1<3 aU!3reief)enber ~aef)weis ber wiHenlef)aftlid)en 
iBorbilbung für bie SulaHung 5-u ben ~rüfungen als ~a~tungi3mittelcf)emifer aner~ 
fannt worben. ~er bie!.lbqüglief)e )Sunbe!.lrat!3belef)luji bom 5. :tJeßember 1912 (I. and) 
6eite 21) ifi l)infief)tlief) ber \)cal)rungi3mittclef)emifet\ltüfuug bi(31)er nut aus einer 
6äef)\ilcf)en iBetf· bom 2. 0annar 1913 befannt geworben. Sn bi eIer 1)eillt eil: 

Der Bundesrat hat beschlossen, daß 
1. die Reifezeugnisse der sächsischen Studienanstalten als ausreichender Nach

weis der wissenschaftlichen Vorbildung im Sinne von § 5 Ziff. 1 der Vor
schriften, betreffend die Prüfung der Nah ru ngsmi ttelchemi ker, an
erkannt werden. 

'I;ie gIeief)e lBereef)tigung bütfte 11101)1 auef) ben \lreuf3Hef)cn iStubienanltaften, bem 
illläbef)eng~mnafinm (s:'eHingfef)uIe) in SfatI!.lru1)c unb ber illläbcf)enoberrealfef)nle (mlc< 
lottefef)ule) in illlannl)eim berliel)en worben fein (bergt. iSeite 21). 
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Die Dauer der Prüfung beträgt für jeden Prüfling etwa eine Stunde, 
wovon die Hälfte auf Chemie, je ein Viertel auf Botanik und Physik entfällt. 

Wer die Prüfung für das höhere Lehramt bestanden hat, wird sofern 
er in Chemie oder Botanik die Befähigung zum Unterricht in allen Klassen 
oder in Physik die Befähigung zum Unterricht in den mittleren Klassen 
erwiesen hat, in dem betreffenden Fach nicht geprüft. 

§ 8. Die Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung werden von dem Exa
minator für jeden Geprüften in ein Protokoll eingetragen, welches von dem V 01'

sitzenden und sämtlichen Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnen ist. 
Die Zensur wird für das einzelne Fach von dem Examinator erteilt, 

und zwar unter ausschließlicher Anwendung der Prädikate "sehr gut", 
"gut", "genügend" oder "ungenügend". 

Wenn in der Chemie von zwei Lehrern geprüft wird, haben beide sich 
über die Zensur für das gesamte Fach zu einigen. Gelingt dies nicht, so 
entscheidet die Stimme desjenigen Examinators, welcher die geringere Zen
sur erteilt hat. 

§ 9. Ist die Prüfung nicht bestanden, so findet eine Wiederhol ungs
prüfung statt. Dieselbe erstreckt sich, wenn die Zensur in der ersten 
Prüfung für Chemie und für ein zweites Fach "ungenügend" war, auf sämt
liche Gegenstände der Vorprüfung und findet dann nicht vor Ablauf von 
sechs Monaten statt. 

In allen anderen Fällen beschränkt sich die Wiederholungsprüfung huf 
die nicht bestandenen Fächer. Die Frist, vor deren Ablauf sie nicht statt
finden darf, beträgt mindestens zwei und höchstens sechs Monate und wird 
von dem Vorsitzenden nach Benehmen mit dem Examinator festgesetzt. 
Meldet sich der Prüfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden aus
reichende Entflchuldigung innerhalb des nächstfolgenden Studiensemesters 
nach Ablauf der Frist nicht rechtzeitig (§ 4) zur Prüfung, so hat er die 
ganze Prüfung zu wiederholen. 

Lautet in jedem Fache die Zensur mindestens "genügend", so ist die 
Prüfung bestanden. Als Schlußzensur wird erteilt "sehr gut", wenn die 
Zensur für Ohemie und ein anderes Fach "sehr gut", für das dritte Fach 
mindestens "gut" lautet; "gut", wenn die Zensur nur in Chemie "sehr 
gut" oder in Chemie und noch einem Fach mindestens "gut" lautet; "ge
nügend" in allen übrigen Fällen. 

§ 10. Tritt ein Prüfling ohne eine nach dem Urteil des Vorsitzenden 
ausreichende Entschuldigung im Laufe der Prüfung zurück, so hat er 
dieselbe vollständig zu wiederholen. Die Wiederholung ist vor Ablauf von 
sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 11. Die Wiederholung der ganzen Prüfung kann auch bei einer 
anderen Prüfungskommission geschehen. Die Wiederholung der Prüfung 
in einzelnen Fächern muß bei derselben Kommission stattfinden. 

Eine mehr als zweimalige Wiederholung der ganzen Prüfung oder der 
Prüfung in einem Fache ist nicht zulässig. 

Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können aus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

§ 12. über den Ausfall der Prüfung wird ein Zeugnis erteilt. Ist die 
Prüfung ganz oder teilweise zu wiederholen, so wird statt einer Gesamt
zensur die Wiederholungsfrist in dem Zeugnis vermerkt. Dieser Vermerk 
ist, falls der Prüfling bei einer akademischen Lehranstalt nicht mehl' ein
geschrieben ist, auch in das letzte Abgangszeugnis einzutragen. Ist der 
Prüfling bei einer akademischen Lehranstalt noch eingeschrieben, so hat 
der Vorsitzende den Ausfall der Prüfung und die Wiederholungsfristen als-
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bald der Anstaltsbehörde mitzuteilen. Von dieser ist, falls der Studierende 
vor vollständig bestandener Vorprüfung die Lehranstalt verläßt, ein ent
sl,rechender Vermerk in das Abgangszeugnis einzutragen. 

§ 13. An Gebühren sind für die Vorprüfung vor Beginn derselben 
30 Mark zu entrichten. 

Für Prüflinge, welche das Befähigungszeugnis für das höhere Lehramt 
besitzen, betragen in den im § 7 Abs. 5 vorgesehenen Fällen die Gebühren 
20 Mark. Dasselbe gilt für die Wiederholung der Prüfung in einzelnen 
Fächern (§ 9 Abs. 2). 

B. Hauptprüfung. 
§ 14. Die Kommission für die Hauptprüfung besteht unter dem 

Vorsitz eines Verwaltungsbeamten aus zwei Chemikern, von dener einer 
auf dem Gebiete der Untersuchung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und 
Gebrauchsgegenständen praktisch geschult ist, und aus einem Vertreter der 
Botanik. Der Vorsitzende leitet die Prüfung und ordnet bei Behinderung 
eines Mitgliedes dessen Vertretung an. 

§ 15. Die Prüfungen beginnen jährlich im April und enden im 
Dezember. 

Die Prüfung kann vor jeder Prüfungskommission abgelegt werden. 
Die Gesuche um Zulassung sind bei dem Vorsitzenden bis zum 1. April 

einzureichen. Wer die Vorbereitungszeit erst mit dem September beendigt, 
kann ausnalunsweise noch im laufenden Prüfungsjahre zur Prüfung zuge
lassen werden, sofern die Meldung vor dem 1. Oktober erfolgt. 

§ 16. Der Meldung sind beizufügen: 
1. ein kurzer Lebenslauf; 
2. die in § 5 Nr. 1-3 aufgeführten Nachweise; 
3. das Zeugnis über die Vorprüfung (§ 12); 
4. Zeugnisse der Laboratoriums- oder Anstaltsvorsteher darüber, daß 

der Prüfling vor oder nach der Vorprüfung an einer der im § 5 
Nr. 2 bezeichneten Lehranstalten mindestens ein Halbjahr an Mikro
skopierübungen teilgenommen und nach bestandener Vorprüfung 
mindestens drei Halbjahre l ) mit Erfolg an einer staatlichen Anstalt 
zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln 
tätig gewesen ist. 

Wer die Prüfung als Apotheker mit dem Prädikat "sehr 
gut" bestanden hat 2 ), bedarf, sofern er die im § 5 Nr. 2 bezeich
nete Vorbedingung erfüllt hat, der im § 5 Nr. 1 und 3 vorge
sehenen Nachweise sowie des Zeugnisses über die Vorprüfung 
nicht 3). Wer die Befähigung für das höhere Lehramt in Chemie und 

1) ~acf) einer 0;ilifcf)eibung be;3 babifcf)en iminifter;3 be;3 zsnnern ift unter "S)afb< 
j(1)r" im lSinne obiger )Eorfcf)riften bei ~nftaIten, wefcf)e einer Unioerfitüt angegfiebert 
[inb, ein UnioerfitütSlfemefter, bei [onftigen ~nftaUen ein stafenber1)afbja1)r crU oerfteljen. 

2) ~acf) bem @ortfaut biefer 5Seftimmung genügt ba.s 5Sefte1)en ber 1.1 1) arm a < 
öeutifcf)en IStaati31.1rüfung mit ~ote I, ber 5Sefi~ ber ~1.11.1robation aÜ3 911.1ot1)efer, 
bie je~t erft ßwei zs(1)re nau) ber IStaat51.1rüfung erteilt. wirb, ift nicf)t erforberficf). 0;Sl 
fte1)t banacf) benjenigen stanbibaten ber ~ljarmaßie. wefcf)e bie IStaat51.1rüfun\1 mit 
bem ~rübifat "fe1)r gut" beftanben 1)aben, frei, in unmittelbarem ~nfcf)(uji batan 
unter ben oben genannten )Eergünftigungen ~(1)tung;3mitte1cf)emie ÖU ftubieren unb erft 
nacf)1)er bie ~1.11.1robation bmcf) ~bfeiftung ber ,praftijcf)en ::tütigfeit ßU erwerben. 

3) ~,pot1)efer mit bem ~rübifat "je1)r gut" in ber IStaal;3,prüfung ljaben bem< 
nacf) aujier ben in § 16 ,8iffer 1 unb 4 genannten ~orbetungen nm ein fecf)5femefterigeß 
IStubium nacf)öuweifcn. 0;tfaHen ift i1)nen ber ~acf)wei;3 ber ffieife, einer fünffemefterigen 
::tütigfeit in cf)emijcf)en 2aboratorien unb ber beftanbenen )Eor1.1rüfung. Über bie ,8u< 
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Botanik für alle Klassen und in Physik für die mittleren Klassen dar
getan hat, bedarf, sofern er den im § 5 unter Nr. 3 vorgesehenen Nach
weis erbringt, des Zeugnisses über die Vorprüfung nicht. Wer an einer 
technischen Hochschule die Diplom-(Absolutorial-)Prüfung für Chemiker 
bestanden hat, bedarf des Zeugnisses über die Vorprüfung nicht, wenn die 
bestehenden Prüfungsvorschriften als ausreichend anerkannt sind 1). 

Wer nach der Vorprüfung ein halbes Jahr an einer Universität oder 
technischen Hochschule dem naturwissenschaftlichen Studium, verbunden 
mit praktischer Laboratoriumstätigkeit, gewidmet hat, bedarf nur für zwei 
Halbjahre des Nachweises über eine praktische Tätigkeit an Anstalten zur 
Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln. 

Den staatlichen Anstalten dieser Art können von der Zentralbehörde 
sonstige Anstalten zur technischen Untersuchung von N ahrungs- und Ge
nußmitteln, sowie landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten gleichgestellt 
werden 2). 

§ 17. Der Vorsitzende der Kommission entscheidet über die Zu
lassung des Studierenden. Dieser hat sich bei dem Vorsitzenden 
persönlich zu melden. 

Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn Tatsachen vor
liegen, welche die Unzuverlässigkeit des Nachsuchenden in bezug auf die 
Ausübung des Berufs als Nahrungsmittelchemiker dartun. 

§ 18. Die Prüfung ist nicht öffentlich. Sie beginnt mit dem tech
nischen Abschnitt. Nur wer diesen Abschnitt bestanden hat, wird zu dem 
wissenschaftlichen Abschnitt zugelassen. Zwischen beiden Abschnitten soll 
ein Zeitraum von höchstens drei Wochen liegen; jedoch kann der Vor
sitzende aus besonderen Gründen eine längere Frist, ausnahmsweise auch 
eine Unterbrechung bis zur nächsten Prüfungsperiode gewähren. 

§ 19. Die technische Prüfung wird in einem mit den erforder
lichen Mitteln ausgestatteten Staatslaboratorium abgehalten. Es dürfen 
daran gleichzeitig nicht mehr als acht Kandidaten teilnehmen. 

Die Prüfung umfaßt vier Teile. Der Prüfling muß sich befähigt erweisen: 
1. eine, ihren Bestandteilen nach dem Examinator bekannte ehe mi s ehe 

Verbindung oder eine künstliche, zu diesem Zweck besonders zu
sammengesetzte Mischung qualitativ zu analysieren und min
destens vier einzelne Bestandteile der von dem Kandidaten bereits 
qualitativ untersuchten oder einer anderen dem Examinator in bezug 

laHung ber W1Jotljef~r öur I,ßrüfung ali3 9caljrungi3mitteldjemifer erging ferner ber auf 
6eite 198 aogebrudte Cii:rl. bei3 ffieidji3fanöleri3 vom 26. 3'anuar 1897. 

1) Wli3 gIeidjroertig mit ber 5ßor1Jrüfung für 9'Caljrungi3mitteldjemifcr im 6inne 
bei3 § 16 Wbj. 2 ber ooigen I,ßrüfungi3orbnung jinb oii3l)er von bem ffieidji3fanöler an~ 
etfannt roorben bie 'Vi1J I 0 m1J rü f u ng en ber %edjnijdjen Sjodjjdjulen in 6tuttgart, 
SParli3rulje, 'Varmftabt unb mraunjdjroeig. 

'Vie 6rage, ob bie an einer beutjdjen Univetjität etfolgte I,ßro motion ßum 'VoftOt 
ber I,ßl)ilojo1Jljie ali3 Cii:rja~ ber 5ßor1Jrüfung gelten fönne, roirb in einem Cii:rl. bei3 1Jreu~ 
jiijcf)en Webißinalminifteri3 vom 4. 9'Covember 1896 verneint. 

2) Cii:in 5ßewidjnii3 ber ßur Wui3bilbung ber 9'Ca1)rungi3mitteldjemifer öuge1aHenen 
Wnftalten 1ft im I,ßljarmaöeutijdjen SPalenber %eH 11 abgebrudt. 9'Cadj neueren me. 
ftimmungen (in I,ßreujien Win.Cii:tl. vom 4. 3'uH 1908) rohb aujierbem in allen mun~ 
bei3ftaaten eine 1)albjä1)rige (in mat)ern eine (lanöjä1)rige) %ätlgfeit in einer ber bei 
jebem Wrmeefor1Ji3 eingeridjteten ljt)gienijdj~djemijdjen Unterjudjungsftellen ali3 ein 
Sjalbja1)r (03ro. in mat)ern ali3 ein 3'aljr) ber im 6inne bes § 16 Wbf. 1 3iffer 4 ber 
I,j3rüfungsvorfdjriften für 9'Caljrungi3mitteldjemifer aböuleiftenben 1Jraftijdjen %ätigfeit 
anetfannt. 'Viefe 5ßergünftigung gilt in erfter Binie für einjäljrig~freiromige WWitär
a1Jot1)efer. 
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auf Natur und Mengenverhältnis der Bestandteile bekannten chemi
schen Verbindung oder Mischung quantitativ zu bestimmen; 

2. die Zusammensetzung eines ihm vorgelegten Nahrungs- oder 
Genußmittels qualitativ und quantitativ zu bestimmen; 

3. die Zusammensetzung eines Gebrauchsgegenstandes aus dem 
Bereich des Gesetzes vom 14. Mai 1879 qualitativ und nach dem 
Ermessen des Examinators auch quantitativ zu bestimmen; 

4. einige Aufgaben auf dem Gebiete der allgemeinen Botanik (der 
pflanzlichen Systematik, Anatomie und Morphologie) mit Hilfe des 
Mikroskops zu lösen. 

Die Prüfung wird in der hier angegebenen Reihenfolge ohne mehr
tägige Unterbrechung erledigt. Zu einem späteren Teil wird nur zugelassen, 
wer den vorhergehenden Teil bestanden hat. 

Die Aufgaben sind so zu wählen, daß die Prüfung in vier Wochen 
abgeschlossen werden kann. 

Sie werden von den einzelnen Examinatoren bestimmt und erst bei 
Beginn jedes Prüfungsteils bekanntgegeben. Die technische Lösung der 
Aufgabe des ersten Teils muß, soweit die qualitative Analyse in Betracht 
kommt, in einem Tage, diejenige der übrigen Aufgaben innerhalb der vom 
Examinator bei Überweisung der einzelnen Aufgaben festzusetzenden Frist 
beendet sein. .. 

Die Aufgaben und die gesetzten Fristen sind gleichzeitig dem V 01'

sitzenden von den Examinatoren schriftlich mitzuteilen. 
Die Prüfung erfolgt unter Klausur dergestalt, daß· der Kandidat die 

technischen Untersuchungen unter ständiger Anwesenheit des Examinators 
oder eines Vertreters desselben zu Ende führt und die Ergebnisse täglich 
in ein von dem Examinator gegenzuzeichnendes Protokoll einträgt. 

§ 20. Nach Abschluß der technischen Untersuchungen (§ 19) hat der 
Kandidat in einem schriftlichen Bericht den Gang derselben und den 
Befund zu beschreiben, auch die daraus zu ziehenden Schlüsse darzulegen 
und zu begründen. Die schriftliche Ausarbeitung kann für die beiden 
Analysen des ersten Teils zusammengefaßt werden, falls dieselbe Substanz 
qualitativ und quantitativ bestimmt worden ist; sie hat sich für Teil 4 
auf eine von dem Examinator zu bezeichnende Aufgabe zu beschränken. 
Die Berichte über die Teile 1, 2 und 3 sind je binnen drei Tagen nach Ab
schluß der Laboratoriumsarbeiten, der Bericht über die mikroskopische 
Aufgabe (Teil 4) binnen zwei Tagen, mit Namensunterschrift versehen, 
dem Examinator zu übergeben. 

Der Kandidat hat bei jeder Arbeit die benutzte Literatur anzugeben 
und eigenhändig die Versicherung hinzuzufügen, daß er die Arbeit ohne 
fremde Hilfe angefertigt hat. 

§ 21. Die Arbeiten werden von den Fachexaminatoren zensiert und 
mit den Untersuchungsprotokollen und Zensuren dem Vorsitzenden der 
Kommission binnen einer Woche nach Empfang vorgelegt. 

§ 22. Die wissenschaftliche Prüfung ist mündlich. Der Vor
sitzende und zwei Mitglieder der Kommission müssen bei derselben ständig 
zugegen sein. Zu einem Termin werden nicht mehr als vier Kandidaten 
zugelassen. 

Die Prüfung erstreckt sich: . 
1. auf die unorganische, organische und analytische Chemie mit be

sonderer Berücksichtigung der bei der Zusammensetzung der N ah
rungs- und Genußmittel in Betracht kommenden chemischen Ver
bindungen, der Nährstoffe und ihrer Umsetzungsprodukte, sowie 
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auf die Ermittlung der Aschenbestandteile und der Gifte minera
lischer und organischer Natur; 

2. auf die Herstellung und die normale und abnorme Beschaffenheit 
der Nahrungs- und Genußmittel, sowie der unter das Gesetz 
vom 14. Mai 1879 fallenden Gebrauchsgegenstände. Hierbei ist 
auch auf die sogenannten landwirtschaftlichen Gewerbe (Bereitung 
von Molkereiprodukten, Bier, Wein, Branntwein, Stärke, Zucker 
u. dgl. m.) einzugehen; 

3. auf die allgemeine Botanik (pflanzliche Systematik, Anatomie und 
Morphologie) mit besonderer Berücksichtigung der pflanzlichen Roh
stofflehre (Drogenkunde u. dgl.), sowie ferner auf die bakterio
logischen Untersuchungsmethoden des Wassers und der übrigen 
Nahrungs- und Genußmittel, jedoch unter Beschränkung auf die 
einfachen Kulturverfahren ; 

4. auf die den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Ge
brauchsgegenständen regelnden Gesetze und Verordnungen, 
sowie auf die Grenzen der Zuständigkeit des Nahrungsmittelchemi
kers im Verhältnis zum Arzt, Tierarzt und anderen Sachverstän
digen, endlich auf die Organisation der für die Tätigkeit eines Nah
rungsmittelchemikers in Betracht kommenden Behörden. 

DIe Prüfung in den ersten drei Fächern wird von den Fachexaminatoren, 
im vierten Fache von dem Vorsitzenden, geeignetenfalls unter Beteiligung 
des einen oder des anderen Fachexaminators abgehalten. Die Dauer der 
Prüfung beträgt für jeden Kandidaten in der Regel nicht über eine Stunde. 

§ 23. Für jeden Kandidaten wird über jeden Prüfungsabschnitt ein 
Proto koll unter Anführung der Prüfungsgegenstände und der Zensuren, bei 
der Zensur "ungenügend" unter kurzer Angabe ihrer Gründe aufgenommen. 

§ 24. über den Ausfall der Prüfung in den einzelnen Teilen des tech
nischen Abschnitts und in den einzelnen Fächern des wissenschaftlichen 
Abschnitts werden von den betreffenden Examinatoren Zen s ur e nunter 
ausschließlicher Anwendung der Prädikate "sehr gut", "gut", "genügend", 
"ungenügend" erteilt. 

Für Botanik und Bakteriologie muß die gemeinsame Zensur, wenn 
bei getrennter Beurteilung in einem dieser Zweige "ungenügend" gegeben 
werden würde, "ungenügend" lauten. 

§ 25. Ist die Prüfung in einem Teile des technischen Abschnitts nicht 
bestanden, so findet eine Wiederholungsprüfung statt. Die Frist, 
vor deren Ablauf die Wiederholungsprüfung nicht erfolgen darf, beträgt 
mindestens drei Monate und höchstens ein Jahr; sie wird von dem V 01'

sitzenden nach Benehmen mit dem Examinator festgesetzt. 
Hat der Kandidat die Prüfung in einem Fache des wissenschaftlichen 

Abschnitts nicht bestanden, so kann er nach Ablauf von sechs Wochen zu 
einer Nachprüfung zugelassen werden. Die Nachprüfung findet in Gegen
wart des Vorsitzenden und der beteiligten Fachexaminatoren statt. Besteht 
der Kandidat auch in der Nachprüfung nicht,. oder verabsäumt er es, ohne 
ausreichende Entschuldigung sich innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der 
für die Nachprüfung gestellten Frist zu melden, so hat er die Prüfung in 
dem ganzen Abschnitt zu wiederholen. Dasselbe gilt, wenn der Kandidat 
die Prüfung in mehr als einem Fache dieses Abschnitts nicht bestanden 
hat. Die Wiederholung ist vor Ablauf von sechs Monaten nicht zulässig. 

§ 26. Erfolgt die Meldung zur Wiederholung eines Prüfungsteils 
nicht spätestens in dem nächsten Prüfungsjahre, so muß die ganze Prüfung 
von neuem abgelegt werden. 
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Wer bei der Wiederholung nicht besteht, wird zu einer weiteren Prü
fung nicht zugelassen. 

Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen können aus besonderen 
Gründen gestattet werden. 

§ 27. Nachdem die Prüfung in allen Teilen bestanden ist, ermittelt 
der Vorsitzende aus den Einzelzensuren die Schlußzensur, wobei die 
Zensuren für jeden einzelnen Teil des ersten Abschnitts doppelt gezählt 
werden, so daß im ganzen zwölf Einzelzensuren sich ergeben. 

Die Schlußzensur "sehr gut" darf nur dann gegeben werden, wenn 
die Mehrzahl der Einzelzensuren "sehr gut", alle übrigen "gut lauten; 
die Schlußzensur "gut" nur dann, wenn die Mehrzahl mindestens "gut" 
oder wenigstens sechs Einzelzensuren "sehr gut" lauten. In allen übrigen 
Fällen wird die Schlußzensur "genügend" gegeben. 

Nach Fests.tellung der Schlußzensur legt der Vorsitzende die Prüfungs
verhandlungen derjenigen Behörde vor, welche den Ausweis über die Be
fähigung als Nahrungsmittelchemiker (§ 1) erteilt. 

§ 28. Wer einen Prüfungstermin ohne ausreichende Entschuldigung ver
säumt, wird in dem laufenden Prüfungsjahr zur Prüfung nicht mehr zugelassen. 
Der Vorsitzende hat die Zurückstellung bei der im § 27 bezeichneten Be
hörde zu beantragen, falls er die Entschuldigung nicht fürausreichend hält. 

Tritt ein Prüfling ohne ausreichende Entschuldigung von einem be
gonnenen Prüfungsabschnitt zurück, oder hält er eine der im § 19 Abs. 4 
und § 20 vorgesehenen Fristen nicht ein, so hat dies die Wirkung, als wenn 
er in allen Teilen des Abschnitts die Zensur "ungenügend" erhalten hätte. 

§ 29. Die Prüfung darf nur bei derjenigen Kommission fortgesetzt 
und wiederholt werden, bei welcher sie begonnen ist. Ausnahmen können 
aus besonderen Gründen gestattet werden. 

Die mit dem Zulassungsgesuch eingereichten Zeugnisse werden dem 
Kandidaten nach bestandener Gesamtprüfung zurückgegeben. Verlangt 
er sie früher zurück, so ist, falls die Zulassung zur Prüfung bereits aus
gesprochen war, vor der Rückgabe in die Urschrift des letzten akademischen 
Abgangszeugnisses ein Vermerk hierüber, sowie über den Ausfall der schon 
zurückgelegten Prüfungsteile einzutragen. 

§ 30. An Gebühren sind für die Hauptprüfung vor Beginn derselben 
180 Mark zu entrichten. Davon entfallen: 

I. auf den technischen Abschnitt für jeden der ersten drei Teile 
25 Mark, für den vierten Teil 15 Mark, 

H. auf den wissenschaftlichen Abschnitt 30 Mark, 
IH. auf allgemeine Kosten 60 Mark. 

Wer von der Prüfung zurücktritt oder zurückgestellt wird, erhält die 
Gebühren für die noch nicht begonnenen Prüfungst'eile ganz, die allge
meinen Kosten zur Hälfte zurück, letztere jedoch nur dann, wenn der 
dritte Teil des technischen Abschnitts noch nicht begonnen war. 

Bei einer Wiederholung sind die Gebührensätze für diejenigen Prüfungs
teile, welche wiederholt werden, und außerdem je 15 Mark für jedenzu wieder
holenden Prüfungsteil auf allgemeine Kosten zu entrichten. Für die N achprü
fung in einem Fache des wissenschaftlichen Abschnitts sind 15 Mark zu zahlen. 

§ 31. über die Zulassung der in vorstehenden Bestimmungen vor
gesehenen Ausnahmen entscheidet dic Zentralbehörde. 

Ausweis für geprüfte Nahrungsmittelchemiker. 
Dem Herrn . . . . . . aus . . . . . . . wird hierdurch bescheinigt, daß 

er seine Befähigung zur chemisch-technischen Untersuchung und Beurtei-
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lung von Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen durch 
die von der ..... Prüfungskommission zu ...... mit dem Prädi-
kate .. .. abgelegte Prüfung nachgewiesen hat . 

. , den . . . ten . . . . .. 18 .... 

(Siegel und Unterschrift der bescheinigenden Behörde.) 

~ie in borfte1)enber $rüfungi3orbnung für ma1)rungi3mitteld)emiter borge< 
f el)enen QSergünftigungen für 2ltJot1)efer bei ber ,8ulaHung &ur ~autJttJrüfung er~ 
fu1)ren eine @r1äuterung burd) bie folgenbe jBefanntmad)ung bei3 ffieid)i3fan&leri3: 

Bk., betr. die Zulassung von Apothekern zur Prüfung als Nahrungsmittelchemiker. 
Vom 26. Januar 1897. 

Nachdem die in § 16 Abs. 2 der Prüfungsvorschriften· für Nahrungs
mittelchemiker den Apothekern mit der Prüfungsnote "sehr gut" einge
räumten Vergünstigungen hinsichtlich ihrer Zulassung zur Hauptprüfung 
mehrfach zu Zweifeln Anlaß gegeben haben, beehre ich mich in nach
stehendem die Auslegung, welche diesseits den gedachten Bestimmungen 
gegeben wird, mitzuteilen. 

Zunächst steht nach dem Wortlaute und Sinne der bezeichneten V 01'

schriften nichts entgegen, daß denjenigen Apothekern, welche das für 
die Zulassung der Prüfung erforderliche naturwissenschaftliche Studi um 
von sechs Halbjahren vor Ablegung der Apothekerprüfung noch nicht ganz 
zurückgelegt haben, die Nachhol ung der fehlenden Studiensemester nach 
der bestandenen Apothekerprüfung gestattet wird. Was ferner die prak
tische Tätigkeit an einer staatlichen Untersuchungsanstalt für Nahrungs
und Genußmittel (§ 16 Abs. 1 Ziffer 4 der Prüfungsvorschriften) anlangt, 
so darf dieselbe, ebenso wie sie bei Nahrungsmittelchemikern mit regel
mäßigem Studiengange nach ausdrücklicher Vorschrift erst für die Zeit 
nach bestandener Vorprüfung vorgesehen ist, bei Apothekern erst nach 
der als Ersatz für die Vorprüfung geltenden Apothekerprüfung erfolgen. 

Diese praktische Tätigkeit in der Untersuchung von Nahrungs- und 
Genußmitteln zeitlich zusammenfallen zu lassen mit demjenigen Univer
sitätsstudium, welches ein Apotheker behufs Erreichung der vorgeschrie
benen sechssemesterigen Studienzeit nach der bestandenen Apothekerprü
fung ablegt, ist meines Erachtens mit den geltenden Vorschriften nicht ver
einbar. Durch die Bestimmung in § 16 Abs. 2 Satz 1 der Prüfungsvorschriften 
ist denjenigen Apothekern, welche die Prüfung mit dem Prädikate "sehr 
gut" bestanden haben, mit Rüeksicht auf die hierdurch nachgewiesenen 
Kenntnisse die Vorprüfung sowie der Nachweis der Gymnasialrei:Ee und 
der 21/ 2 jährigen Beschäftigung in chemischen Laboratorien erlassen, da
gegen ist die Einräumung noch größerer Vergünstigungen nicht beab
sichtigt. Als eine weitere und zwar nicht unerhebliche Erleichterung würde 
es aber anzusehen sein, wenn die bei den Nahrungsmittelchemikern ge
trennten Teile des Studienganges, nämlich das theoretische Studium auf einer 
Hochschule und die praktische Tätigkeit in einer Untersuchungsanstalt, bei 
den in Frage stehenden Apothekern miteinander verbunden werden dürften. 

Außerdem erscheint eine so weitgehende Begünstigung der Prüfungs
kandidaten mit pharmazeutischer Vorbildung auch im Interesse einer tun
liehst gründlichen Ausbildung der Nahrungsmittelchemiker nicht wünschens
wert, es ist vielmehr besonderer Wert darauf zu legen, daß die praktische 
Tätigkeit erst nach Abschluß des gesamten theoretischen Studiums beginnt. 



B. Landesgesetzgebung. 

XII. Verwaltung in Preußen. 
I. Zentralbehörden. und Standesvertretungen. 

a. Das Ministerium. 
'Ctatl mebiöinaftuefen unb fomit aucfy batl 9XtJotf)efcnluefcn unterftallb in 

I{5reuflen, nacfybem etl borf)er bon bem minifterium betl Snnern berlvaftet ruorben 
\Dar, feit (Ihünbung betl minijteriumtl ber geiftHcfyen Untmicfyt5~ ul1b ~)(ebiöinal~ 
angelegenl1eiten im Saf)re 1817 biefem minifterium. ~urcfy stgL :Orber bOllt 
27. 9l:tJri!1872 ruurbe bereittl batl ~eterinärruefen an batl 2anbruirtfcfyaft5mini~ 
fterium übertragen. ~ie gefamte übrige mebiöinaIberruaUung einfdJIieflIid) 
bctl 9l:potf)efenruefentl ging bann am 1. 9l:jni! 1911, nacfybem ein 9l:Uerf)öcfyfter 
(idafl bom 30. 910bember 1910 bie @enef)migung erteilt f)atte, b0111 stultutl~ 
minifterium auf ba5 ~JCinifterium betl Snnern über, unb erfteretl minifteriutlt 
erf)ielt bie jBeöeicfynung "minifterium ber geiftticfyen unb Untmicfygangelegen~ 
~eiten". ~ie ,8uftänbigfeittlfrage luurbe burcfy nacfyftef)enbe ~erfügung ber 
bei ben lieteiIigten minifter geregelt: 

Min.·Erl., betr. die Zuständigkeit in Angelegenheiten des Medizinalwesens. 
Vom 24. März 1911. 

Zufolge der Allerhöchsten Kabinettsorder vom 30. November 1910 
betreffend die überweisung der Medizinal-Verwaltung an das Ministerium 
des Innern, geht vom 1. April d. J. ab die Zuständigkeit für die Angelegen
heiten, welche unter "Medizinalwesen" die im Kapitel 97 ades Staats
haushaltsetats aufgeführten Behörden, Anstalten und Einrichtungen be
treffen, auf das Ministerium des Innern über. Das Gleiche gilt von allen 
anderen Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere 
von den Heilanstalten und sonstigen Einrichtungen der Fürsorge für 
Kranke und Gebrechliche mit Ausnahme der Universitätsanstalten und 
ihres Personals, von der Gesundheitspolizei, sowie von den Angel!;lgen
heiten der beamteten und nicht beamteten Ärzte und ihrer Hinterbliebenen, 
der Zahnärzte, der Apotheker und des Arzneiverkehrs, der Heb
ammen und des niederen Heilpersonals, des Krankenpflegepersonals, der 
Desinfektoren und der Leichenschauer, sowie der Gesundheitskommissionen, 
soweit unten nichts anderes bestimmt ist. 

Im besonderen bemerken wir folgendes: 
1. Es verbleiben dem Ministerium der geistlichen und Unterrichts-An

gelegenheiten: 
1. Die Angelegenheiten des medizinischen, des zahnärztlichen und 

des phannazcutischcn Studiums'), sowie der ärztlichen und 
der zahnärztlichen Vorprüfung. 

---~,-_ .. _-----

1) 2fljo nm für ba5 6tubium felbft, aber nidjt für bie I,]5rüfungen ullb bie ,8ulaHung &U 
biefen, ift ba~ WCinifterinm ber geiftlidjen unb UnterridjH3angelegen'f)eiten &uftänbig geblieben. 

Böttger-lTrban, Apothekengesetze. ;,. Aufl. 15 
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2. Die Verleihung des Professortitels, sowie die Erteilung der Erlaub
nis zur Führung eines außerdeutschen Doktortitels und eines außer
preußischen Professortitels an Arzte, Zahnärzte, Apotheker 
und sonstige Angehörige der Medizinalverwaltung. 

3. Das Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. 

Ir. Zu dem an das Ministerium des Innern übergehenden Geschäfts
bereich gehören insbesondere auch: 

1. Die Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen, der 
Apothekerrat und die technische Kommission Hili phar
mazeutische Angelegenheiten. 

2. Das Institut für Infektionskrankheiten in Berlin. die Versuchs
und Prüfungsanstalt für 'Vasserversorgung und Abwässerbeseiti
gung in Berlin, die Hygienischen Institute in Posen, Beuthen (Ober
schlesien) und Saarbrücken, die Medizinal-Untersuchungs ämter und 
-stellen, die Impfanstalten. 

3. Die Inanspruchnahme des Instituts für experimentelle Therapie in 
Frankfurt a. M., sowie der Universitäts- und sonstigen Institute, 
soweit sie Aufgaben der Medizinalverwaltung erfüllen. 

4. Die Bearbeitung der Vorschriften über die Prüfungen der Krf:lis
ärzte, Arzte, Zahnärzte, Apotheker und Nahrungsmittelche
miker, die Angelegenheiten dieser Prüfungen, das Praktische Jahr 
der Mediziner lmd die Erteilung der Ermächtigung zur Beschäfti
gung von Medizinalpraktikanten an Krankenanstalten und Insti
tute; die Erteilung der A p pro bat ion als Arzt, Zahnarzt oder 
Apotheker, auch in den Fällen, in denen sie unter Befreiung 
von den ärztlichen, den zahnärztlichen oder den pharmazeutischen 
Prüfungen erfolgt, sowie die Erteilung des Ausweises als Nahrungs
mittelchemiker. 

fi. Die Angelegenheiten des ärztlichen, des zahnärztlichen und des 
pharmazeutischen Berufes, die Fortbildung der Arzte, Zahn
ärzte und Apotheker, einschließlich der Akademien für prak
tische Medizin in Köln und Düsseldorf, sowie die Zentralkomitees 
für das ärztliche und für das zahnärztliche Fortbildnngswesen m 
Preußen. 

7 ..... der Schutz des Genfer Konventionszeichens .... 
10. Die Nahrungsmittelkontrolle (mit Ausnahme der Fleischbeschau) ... 

SDie WCebiöinalangefegenl)etten werben im WCinifterülllt be5 3'nnern in 
etner befonberen WCebiöinalabteHung bearbeitet. SDiefelbe beftel)t aU5 einem 
(ärötlicf)en) SDireftor unb aU5 vortragenben, teim tecf)nifcf)en, teH5 für bie )Ber
)ua!tung quaHfiiJierten ffiäten (auraeit fünf). jJerner finb bei ber WCebi5inalab~ 
teilung brei S)Hf5arbeiter tätig, barunter fett 1. üftober 1898 ein ~potl)efer. 
SDie ~tene be5 Ie~teren ift feit 1. ~{pri1 1913 eine ftänbige etagmäflige. 

UOer ba5 )Berorbnung5recf)t ber WCinifter beftimmt ba5 @efe~ über bie aH~ 
gemeine ~anbe5verwaftung vom 30. 3'uH 1883 (\l3r.@.6. 6. 195) in § 136 
fo(genbe5: . 

§ 136. Soweit die Gesetze ausdrücklich auf den Erlaß besonderer 
polizeilicher Vorschriften (Verordnungen, Anordnungen, Reglements usw.) 
durch die Zentralbehörden verweisen, sind die Minister befugt, innerhalb 
ihres Ressorts dergleichen Vorschriften für den ganzen Umfang der Monarchie 
oder für einzelne Teile derselben zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung 
dieser Vorschriften Geldstrafen bis zum Betrage von einhundert Mark an
zudrohen ... 
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Zum Erlasse der im § 367 Nr. 51) des Strafgesetzbuches für das Deutsche 
Reich gedachten Verordnungen sind auch die zuständigen Minister befugt. 

0n biefer le~tgenannten 5Beftimmung finben faft aHe bom fjreufhfcf)en 
imebiainalminifter über ba~ 2tfjotf)efen\1Jefen edaffenen ~rnorbnungen ilJre recf)t~ 
licf)e @runblage. 

2tl~ tecf)nifcf) . begutacf)tenbe St'onfuftaHbbef)örben bato. a(~ @)tanbe~ber· 
tretungen ftef)en unter ber imebi5inalabteifung: 

b. Die wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen. 

CSie beforgt ben \1JiHenfcf)aftlicf)en steil be~ imebiainal\1Jefens, fjrüft bie barin 
gemacf)ten jJortfcf)ritte, teilt felbige aur ~(n\1Jenbung in fjoli,JeiHcf)er .~inficf)t ber 
2tbteHung mit unb unterftü~t biefelbe mit if)rem @utacf)ten über @egenftänbe, 
\1Jobei es auf funftberftänbige unb \1Jiffenfcf)aftficf)e @utad)ten anfommt (0nftr. 
bom 23. 0anuar 1817). a;in birefter a;ingriff in bie lBerttJaltung ftegt igr nidJt au. 

~ie ~efjutation beftegt auqeit aus einem ~ireftor unb 19 imitgliebern. 

c. Die technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten. 

Über bie St'omfjetena berfe1ben erging bie nacf)ftef)enbe 

Instruktion für die technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten. 
Vom 27. Oktober 1849. 

§ 1. Die technische Komlnission für pharmazeutische Angelegenheiten 
ist eine konsultative Behörde, welche auf Erfordern des Ministers der 
Medizinalangelegenheiten in pharmazeutischen Angelegenheiten Gutachten 
abzugeben hat. Der bisherige Name: KOIllJIlission zur Bearbeitung der 
Arzneitaxe, welcher für den Geschäftskreis derselben zu eng ist, fällt weg. 

§ 2. Die Kommission besteht aus einem Dirigenten, welchen der 
Minister der usw. Medizinalangelegenheiten in der Regel aus einem Rate 
der Medizinalabteilung auswählen wird, und mindestens dreien von dem 
Minister aus der Zahl der hier wohnhaften Apotheker auf drei JaIve 
zu ernennenden Mitgliedern. Die nach Ablauf dieser Frist Ausscheidenden 
können wieder ernannt und etwa säumige Mitglieder auch vor Ablauf der 
dreijährigen Frist ihres Auftrags entbunden werden. Die Zuziehung außer
ordentlicher Hilfsarbeiter erfolgt auf Antrag des Dirigenten durch den 
Minister. 

§ 3. Der Dirigent und die Mitglieder werden bei ihrer Einführung 
auf die Erfüllung ihrer Amtspflichten und die Pflicht der Amtsver
schwiegenheit insbesondere verpflichtet. 

§ 4. Die Stelle des Dirigenten und der Mitglieder der Komlnission 
sind Ehrenämter und werden als solche une n t gel tl ich verwaltet. 

§ 5. Alle Geschäfte der Kommission werden ihr von dem Minister 
der usw. Medizinalangelegenheiten aufgetragen, so daß sie mit keiner 
anderen Behörde in offizieller Verbindung steht und demnach auch nur 
mit dem Minister zu korrespondieren hat. 

§ 6. Der Geschäftsgang ist möglichst einfach zu gestalten und wird, 
soweit nicht in gegenwärtiger Instruktion oder SI)IlSt eine bestimmte Norm 
vorgeschrieben ist, von dem Dirigenten geregelt und kontrolliert. 

§ 7. Die Aufträge, welche die Kommission erhält, werden derselben 
in der Regel durch Marginaldekrete, welche der Minister oder der Direktor 
der Medizinalabteilung vollzogen hat, zugefertigt. Sie werden dem Diri-

1) Über § 367, 5 ®tt.@.~. f. ®eite 137. 
15* 
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genten behändigt, der sie zuschreibt und (zur Eintragung in das Journal 
der Kommission, welches an jedem Vortragstage dem Dirigenten vorgelegt 
wird, und zur weiteren Beförderung) an die Registratur der Medizinal
abteilung des Ministeriums übersendet. 

§ 8. Es steht dem Dirigenten frei, dieselbe Sache - mit möglichst 
gleichmäßiger Geschäftsverteilung - einem oder zweien Re f e I' e n t e n, 
oder einem Referenten und einem Korreferenten zuzuschreiben. 

§ 9. Zur Einhaltung eines prompten Geschäftsganges werden die 
zugeschriebenen Sachen von den Referenten resp. Korreferenten, wenn 
irgend möglich, jedesmal in der nächsten Sitzung zum Vortrag gebracht 
und bei Meinungsverschiedenheit wird abgestimmt, wobei die Stimme des 
Dirigenten für den Fall der Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. 

§ 10. Keine Sache darf ohne Vortrag abgemacht werden und jedes 
Gutachten wird von sämtlichen anwesenden Mitgliedern in der Sitzung 
vollzogen. 

§ 11. Zu jeder Sitzung, welche durchschnittlich alle 14 Tage in dem 
Lokale des Ministeriums der Medizinalangelegenheiten in einer Abendstunde 
stattfinden wird, ladet der Dirigent schriftlich ein. Die Zahl der Sitzungen 
bestimmt sich nach den vorliegenden Geschäften. 

§ 12. In jeder Sitzung wird ein Protokoll, in welchem die vor
getragenen Sachen verzeichnet sind, geführt. Die Sitzungsprotokolle werden 
dem Minister am 1. Juni und am 1. Dezember jeden Jahres vorgelegt. 

§ 13. Jedem Mitgliede steht es frei, bei abweichender Meinung von 
dem ConcIusum der Kommission ein Votum separatum dem Gutachten 
beizufügen. 

§ 14. Die Gutachten und sonstigen Berichte der Kommission werden 
unter Rückgabe der etwa mitgeteilten Aktenstücke von dem Dirigenten 
br. m. dem Minister vorgelegt. Die Protokolle und sonstigen Schriftstücke 
der Kommission werden in der Registratur der Medizinalabteilung ver
wahrt. Die Kommission hat demnach keine besondere Registratur. 

d. Der Apothekerrat. 

'llerfeloe Wurbe burcl) Sfaoinetgorber born 29. ~!lJriI 1896 oegrünbet. zriir 
feine ~irffarnfeit tuurbe nacl)fte'f)enbe ®efcl)äfganweifung erraffen: 

Geschäftsanweisung für den Apothekerrat. 

§ 1. Der Apothekerrat ist eine beratende Behörde. Er hat die 
Aufgabe, der Medizinalverwaltung in Organisations- und Verwaltungs
fragen, welche das Apothekerwesen betreffen, als Beirat zu dienen und 
Gutachten zu erstatten. 

Demgemäß hat der Apothekerrat 
1. über alle ihm von dem Minister der Medizinalangelegenheiten vor

gelegten Verhandlungen, Vorschläge oder Fragen sich gutachtlich 
zu äußern. 

2. aus eigenem Antriebe dem Minister Vorschläge zur Abstellung 
von Mängeln in bezug auf das Apothekerwesen zu machen, auch 
neue Maßnahmen in Anregung zu bringen, welche ihm geeignet 
erscheinen, das Apothekerwesen zu fördern. 

§ 2. Der Apothekerrat besteht: 
1. Aus dem Dire ktor der Medizinalabteilung des Ministeriums der 

geistlichen usw. Angelegenheiten als Direktor, 
2. aus den technischen vortragenden Räten der Medizinalabteilung, 



Apothekerrat. 22D 

3. aus vier Apothekenbesitzern, 
4. aus vier approbierten, nichtbesitzenden Apothekern als Mit

gliedern. 
Der Direktor wird vom König, die Mitglieder werden vom Minister 

der Medizinalangelegenheiten ernannt, und zwar diejenigen aus dem Apo
thekerstande auf die Dauer von fünf Jahren. Der Direktor und die Mit
glieder werden bei ihrer Einführung mit Verweisung auf die sonst etwa 
geleisteten Amtseide durch Handschlag auf die Erfüllung ihrer Amts
pflichten, insbesondere auf die Pflicht der Amtsverschwiegenheit verpflichtet. 

§ 3. Der Direktor und die in Berlin wohnhaften Mitglieder erhalten 
keine Besoldung oder Entschädigung, die auswärtigen Mitglieder da
gegen Tagegelder und Reisekosten nach den im Art. I § 2 I Nr. 1 A 
und B der Verordnung, betreffend die Tagegelder und die Reisekosten der 
Medizinalbeamten vom 17. September 1876 (G.-S. S. 411), vorgeschriebenen 
Sätzen. 

4. Der Apothekerrat wird von dem Minister der Medizinalangelegen
heiten in der Regel jährlich einmal berufen. 

Der Direktor erläßt die erforderlichen Einladungen zu den Sitzungen. 
Das Nichterscheinen eines Mitgliedes bedarf einer Entschuldigung mit An
gabe des Behinderungsgrundes. 

§ 5. Der Apothekerrat ist beschlußfähig, wenn außer dem Direktor 
oder seinem Stellvertreter und einem der technischen vortragenden Räte 
mindestens vier der Mitglieder aus dem Apothekerstande anwesend sind. 

§ 6. Die Beschlüsse des Apothekerrats werden durch Stimmen
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Direktors. 

§ 7. Der Direktor regelt den Geschäftsgang des Apothekerrats. 
Er hat dabei die von dem Minister der Medizinalangelegenheiten getroffenen 
Bestimmungen genau zu beachten. 

In Behinderungsfällen wird er durch den anwesenden dienstältesten 
technischen Rat vertreten, sofern seitens des Ministers nicht anderweitige 
Verfügung getroffen wird. 

Alle Anträge auf Erstattung von Gutachten oder auf Äußerung über 
zweifelhafte Fragen, welche von anderen Behörden oder von Privatpersonen 
an den Apothekerrat oder den Direktor gelangen, sind dem Minister zur 
Verfügung vorzulegen. 

§ 8. Die Aufträge, welche der Minister der Medizinalangelegenheiten 
dem Apothekerrat erteilt, werden an den Direktor abgegeben. 

Der Direktor überträgt die schriftliche Bearbeitung je zwei Mitgliedern 
als Referenten und Korreferenten und sorgt für die Erledigung. 

Die von dem Minister dem Apothekerrat zur Beratung überwiesenen 
V 0 rl a gen werden nebst den Referaten vervielfältigt und den Mitgliedern 
vor der Sitzung zugestellt. 

In der Sitzung trägt der Referent das von ihm verfaßte Referat vor, 
der Korreferent nur die von ihm etwa zu machenden Anderungsvorschläge. 

Keine Sache darf ohne Vortrag erledigt werden. 
§ 9. über die Verhandlungen in den Sitzungen des Apothekerrats 

ist ein Protokoll zu führen. Dasselbe muß den wesentlichen Inhalt der 
Beratungen und die gefaßten Beschlüsse nach ihrem Wortlaut enthalten. 

Das Protokoll ist nach Abschluß der Verhandlungen von einer Kom
mission zu redigieren und zu unterschreiben; diese Kommission besteht 
aus dem Direktor, dem Protokollführer und einem von dem Direktor zu 
bestimmenden Mitgliede des Apothekerrats. Einwendungen gegen das 
Protokoll können bei dem Direktor angebracht werden. 
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§ 10. Nach Abschluß der Verhandlungen des Apothekerrats über
reicht der Direktor mittels Berichts dem Minister der Medizinalangelegen
heiten die beschlossenen Gutachten und Anträge nebst den Proto
kollen. 

Diese und die sonstigen Schriftstücke werden in der Registratur der 
Medizinalabteilung des Ministeriums aufbewahrt. 

e. Die Apothekerkammern. 

'tIurdJ Sl'önigHcf)e lBerorbnun\) bom 2. jJebmar 1901 ift in ben Wpotf)efer
fammern eine tJOl1ftänbig au§gebi1bete p1)armaseutifcf)e ®tanbe§bertretung ge· 
fcf)affen worben, bie neben bem 9Xpot!)eferrat befte1)P). 

Verordnung, betr. die Einrichtung einer Standesvertretung der Apotheker. 
Vom 2. Februar 1901 (Pr.G.S. S. 49). 

Erster Abschnitt. 

Die Apothekerkammern. 

§ 1. Für jede Provinz 2 ) ist eine Apothekerkammer zu errichten. 
Der. Bezirk der Apothekerkammer der Provinz Brandenburg hat zugleich 
den Stadtkreis Berlin, der Bezirk der Apothekerkammer der Rheinprovinz 
zugleich die Hohenzollernschen Lande zu umfassen. 

Die Kammern erhalten ihren Sitz am Amtssitze des Oberpräsidenten, 
die Kammer der Provinz Brandenburg und des Stadtkreises Berlin erhält 
ihren Sitz in Berlin. 

§ 2. Der Geschäftskreis der Apothekerkammern umfaßt die Er
örterung aller Fragen und Angelegenheiten, welche den Apothekerberuf 
oder die Arzneiversorgung betreffen oder auf die Wahrnehmung und 
Vertretung der Standesinteressen der Apotheker gerichtet sind. Die Apo
thekerkammern sind befugt, innerhalb ihres Geschäftskreises Vorstel
lungen und Anträge an die Staatsbehörden zu richten, und sollen die 
letzteren geeignetenfalls den Apothekerkammern Gelegenheit geben, sich 
über einschlägige Fragen gutachtlich zu äußern 3). 

§ 3. Die Mitglieder der Apothekerkammern werden gewählt. Die 
Wa h I erfolgt innerhalb des Bezirks der Kammer, getrennt nach Regierungs
bezirken (Wahlbezirken). Der Stadtkreis Berlin bildet einen eigenen Wahl
bezirk. 

Wahlberechtigt und wählbar sind diejenigen approbierten Apo
theker, welche innerhalb des Wahlbezirks ihren Wohnsitz haben, Ange
hörige des Deutschen Reichs sind und sich im Besitze der bürgerlichen 

. Ehrenrechte befinden. Zu den Apothekern im Sinne der vorstehenden 
Bestimmung gehören neben den Apothekenbesitzern auch diejenigen appro-

1) 0:ine 0:inqabe brö %Cpotqefetfammeraw3!cf)uf[eö um 0:rfetung be<3 9TpoH)efmats 
burcf) ben Sl'ammerausjcf)ufl ift bom Wlinifter unter bem 6. Oftober 1903 abgeleqnt 
tuorben. 

2) %Cuf (lJrunb eines 5toifcf)en brr I,ßreuflifcf)en unb ber 6cf)aumburg-mpvijcf)en ~lc
~ierung abgejcf)lollenen 6taatsbertrags bom 3. Zlanuar 1910 (1,ßr.(IJ.6. IS . .35) unb eines 
6cf)aumburg·2ippi[cf)en (lJe[etcs bom 18. Wliir& 1910 finb bie im ~ürftentum iScf)au m· 
burg.2ippe tooqnqaften %Cpotqefer an bie %Cpotqdedammer ber I,ßrobinö .\)e[[cn. 
91allau, uub ötoat an ben ~aqlbeöirf ffiegABeö. Sl'a\\el, ange[cf)loHcn. 

3) ~urcf) 18erfüqunq be<3 ~uftiöminifteriS tJom 19. Wliirö 1901 ift angeorbnet toorben, 
Dnfl bei ber 58ereibigung gericf)tlid)er 6ad)berftiinbigen, bei benen baiS 2Xpotqefcntoefen 
intereffiert ift, bie %Cpotqeferfammern borqer DU qören finb. 
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bierten Apotheker, welche als Verwalter oder Gehilfen in einer Apotheke 
tätig sind, der Erfüllung ihrer Militärdienstpflicht obliegen, ein pharmazeu
tisches staatliches Amt bekleiden, sowie auch diejenigen, welche die Aus
übung des Apothekerberufs nicht mehr betreiben, sofern sie sich nicht 
einem anderen Berufe zugewendet haben. 

Das Wahlrecht und die Wählbarkeit der in dem Abs. 2 aufgeführten 
Apotheker gehen verloren, sobald eins dieser Erfordernisse bei dem bis 
dahin Wahlberechtigten nicht mehr zutrifft . 

. Das Wahlrecht und die Wählbarkeit ruhen während der Dauer eines 
Konkurses, während der Dauer des Verfahrens auf Zurücknahme der 
Approbation als Apotheker und während der Dauer einer gerichtlichen 
Untersuchung, wenn dieselbe wegen Verbrechen oder wegen solcher Ver
gehen, welche den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich ziehen 
oder nach sich ziehen können, eingeleitet, oder wenn die gerichtliche Haft 
verfügt ist. 

§ 4. Apothekern, welche die Pflichten ihres Berufs in erheblicher Weise 
oder wiederholt verletzt oder sich durch ihr Verhalten der Achtung, welche 
ihr Beruf erfordert, unwürdig gezeigt haben, ist durch Beschluß des V or
stands der Apothekerkammer das Wahlrecht und die Wählbarkeit 
dauernd oder auf Zeit zu entziehen l ). Denselben ist vorher Gelegenheit 
zu geben, sich über die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zu äußern. 
Zu der Beratung und Beschlußfassung über die Entziehung des Wahlrechts 
ü,t ein von dem Oberpräsidenten zu ernennender Kommissarius zuzuziehen, 
welcher das Recht hat, jederzeit gehört zu werden. Ein Stimmrecht steht 
demselben nicht zu. 

Gegen den Beschluß steht dem Betroffenen innerhalb vier Wochen 
von der Zustellung ab die Beschwerde an den Minister der Medizinal-
angelegenheiten zu. . 

Die Bestimmungen über die Entziehung des Wahlrechts finden keine 
Anwendung auf Apotheker, welche als solche ein mittelbares oder unmittel
bares Staatsamt bekleiden oder dem Spruche der Militärehrengerichte unter
liegen. 

§ 5. Die Wahlen finden alle drei Jahre im November statt. Der 
dreijährige Zeitraum, für welchen die Mitglieder gewählt werden, beginnt 
mit dem Anfange des nächstfolgenden .T ahres. 

Vor jeder Wahl ist für jeden Wahlbezirk, das erstemal von dem Re
gierungspräsidenten, in künftigen Fällen von dem Vorstande der Apo
thekerkammer, eine Liste der Wahlberechtigten aufzustellen. Dieselbe 
ist in jedem Kreise (Oberamtsbezirke) in der zweiten Hälfte des der Wahl 
vorhergehenden Monats Juli vierzehn Tage öffentlich auszulegen, nach
dem die Zeit und der Ort der Auslegung vorher öffentlich bekannt ge
macht sind. 

Einwendungen gegen die Liste sind unter Beifügung der erforder
lichen Bescheinigungen innerhalb vierzehn Tagen nach beendigter Aus
legung der Liste bei dem Vorstande der Apothekerkammer ~ das erste-

l) .l)ier5u bemerfte eilte ~erfügltltg bei3 ~mebAmiltifteri3 born 23. l,l{1Jril 1901; 
Diszi plinare Befugnisse über die Apotheker ihres Bezirks sind den Apo

thekerkammern nicht beigelegt. Es ist nur der Gefahr, daß unwürdige Mitglieder des 
Apothekerstandes an der neuen Organisation Anteil erhielten, dadurch vorgebeugt 
worden, daß dem Vorstande der Apothekerkammer das Recht beigelegt ist, derartigen 
Apothekern, soweit sie nicht ein mittelbares oder unmittelbares Staatsamt bekleiden 
oder dem Spruche der Militärehrengerichte unterliegen, das Wahlrecht und die Wähl
barkeit dauernd oder auf Zeit zu entziehen. 
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mal bei dem Regierungspräsidenten - anzubringen. Gegen die hierauf 
ergehende Entscheidung findet innerhalb vierzehn Tagen Beschwerde an 
den Oberpräsidenten statt, welcher endgültig entscheidet. 

§ 6. Zu wählen sind für jede Apothekerkammer auf je vierzig Wahl
berechtigte ein Mitglied und ein Stellvertreter, mindestens aber je 
sechs Mitglieder und Stellvertreter. Wie viele Mitglieder und Stellvertreter 
hiernach auf jeden Wahlbezirk entfallen, wird von dem Oberpräsidenten 
auf Einreichung der Liste der Wahlberechtigten bestimmt und ist bei Ver
öffentlichung des Wahl termins bekannt zu machen 1 ). 

Die Festsetzung und Ausschreibung des Wahl tel' mins geschieht durch 
den Vorstand der Apothekerkammer, das erstemal durch den Regierungs
präsidenten. Die Wahl erfolgt schriftlich durch Einsendung des Stimm
zettels an den Vorstand der Apothekerkammer, das erstemal durch Ein
sendung an den Regierungspräsidenten. 

Jeder Stimmzettel muß Namen, Stand und Wohnort des Wählenden, 
der von ihm gewählten Mitglieder und der von ihm gewählten Stellvertreter 
enthalten und rechtzeitig bis zu dem bekannt gemachten Endtermin (Wahl
termin) eingereicht werden. U ngül tig sind: 

1. Stimmzettel, welche die Person des Wählenden nicht erkennen 
lassen, oder von einer nicht wahlberechtigten Person ausgestellt sind; 

2. Stimmzettel, welche keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten; 
3. Stimmzettel, auf welchen mehr Namen als zu wählende Personen 

verzeichnet sind; 
4. Stimmzettel, welche einen Protest oder Vorbehalt enthalten; 
5. Stimmzettel, insoweit dieselben die Person des Gewählten nicht 

unzweifelhaft erkennen lassen, oder den Namen einer nicht wähl
baren Person bezeichnen, oder der Angabe entbehren, ob der Be
treffende als Mitglied oder als Stellvertreter gewählt worden ist. 

Gewähl t sind diejenigen, welche die meisten Stimmen auf sich ver
eInIgen. Bei Stimmengleichheit entscheidet erforderlichenfalls das Los. 
Das Ergebnis der Wahl ist das erstemal von dem Regierungspräsidenten, 
demnächst von dem Vorstande der Apothekerkammer, innerhalb acht 
Tagen nach Ablauf des Wahl termins , festzustellen und den Gewählten be
züglich der auf sie gefallenen Wahl mit der Aufforderung bekanntzugeben, 
sich über die Annahme oder Ablehnung innerhalb acht Tagen zu er
klären. 

Wer diese Erklärung nicht abgibt, wird als ablehnend betrachtet 
und tritt an seine Stelle derjenige, welcher die nächstmeisten Stimmen 
erhalten hat. Das Ergebnis der Wahl ist dem Oberpräsidenten anzuzeigen, 
welcher dasselbe für den ganzen Bezirk der Apothekerkammer bekannt
macht. Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem gänzlichen oder zeit
weisen Aufhören einer der für die Wählbarkeit vorgeschriebenen Be
dingungen. 

Der Vorstand der Apothekerkammer hat darüber zu befinden, ob einer 
dieser Fälle eingetreten ist. 

Eine Ersatzwahl ist nur dann anzuordnen, wenn einschließlich der 
für die Ausgeschiedenen einberufenen Stellvertreter die Zahl der Mitglieder 
der Apothekerkammer weniger als sechs beträgt. 

Die Mitglieder der Apothekerkammern verwalten ihr Amt als ein 
Ehrenamt. 

2) 0n ber bierten ~a~qJetiobe ber 9XlJot~eferfammet1t, umfaffcnb bie 0a~re 1911 
b~ 1913, betmg bie @efamt5a~1 ber 9Jmglieber 167. 



Apothekerkammern. 233 

§ 7. In dem auf die Wahl folgenden Monat Januar sind die Mitglieder 
der Apothekerkammern von dem Oberpräsidenten behufs Wahl des V or
standes zusammen zu berufen. 

Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind, haben hiervon be
hufs Einladung der Stellvertreter rechtzeitig Anzeige zu machen. 

Die in jedem Wahlbezirke gewählten Stellvertreter werden in der 
Reihenfolge einberufen, in welcher sie der Stimmenzahl nach gewählt sind. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

In der Wahlversammlung führt der Oberpräsident oder dessen Stell
vertreter den Vorsitz. 

Der Vorstand ist für die Dauer der Wahlperiode der Apothekerkammer 
zu wählen und hat aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Mitgliedern 
zu bestehen. Die Apothekerkammer beschließt mit dieser Maßgabe nach 
absoluter Stimmenmehrheit, wie viele Vorstandsmitglieder zu wählen sind. 
Für den Vorsitzenden und jedes Mitglied ist zugleich ein Stellvertreter zu 
wählen. Der Vorstand führt auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur 
Konstituierung des neuen Vorstandes die Geschäfte einstweilen weiter. 

Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel in be
sonderen Wahlgängen. 

Der Vorsitzende wird zuerst gewählt. 
Ungültige Stimmzettel (§ 6) werden als nicht abgegeben betrachtet. 

über die Gültigkeit entscheidet die Apothekerkammer. 
Als gewählt sind diejenigen zu betrachten, welche die absolute Stimmen

mehrheit erhalten haben. Ergibt sich keine absolute Stimmenmehrheit, 
so wird zu einer engeren \Vahl zwischen denjenigen zwei Personen ge
schritten, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das von dem Vorsitzenden zu ziehende Los darüber, wer 
auf die engere Wahl zu bringen, beziehungsweise wer als schließlich gewählt 
zu betrachten ist. 

Die Gewählten haben sich über die Annahme der Wahl, sofern sie an
wesend sind, sofort, anderenfalls nacl't Mitteilung der auf sie gefallenen 
Wahl durch den Oberpräsidenten binnen acht Tagen zu erklären. 

Wer diese Erklärung nicht abgibt, wird als ablehnend betrachtet. 
§ 8. Der Vorstand der Apothekerkammer vertritt dieselbe 

nach außen und vermittelt den Verkehr derselben mit den Staats
behörden. 

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, sofern es 
sich nicht um die Entziehung des Wahlrechts (§ 4) handelt, welche in diesem 
Falle als abgelehnt gilt. 

Zur Beschlußfähigkeit des Vorstandes ist die Teilnahme der Mehrheit 
der Mitglieder erforderlich. Besteht der Vorstand hur aus dem Vorsitzen
den und zwei Mitgliedern, so ist zur Beschlußfähigkeit die Teilnahme aller 
Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse des Vorstandes können mittels 
schriftlicher Abstimmung gefaßt werden, sofern nicht ein Mitglied münd
liche Abstimmung verlangt, oder über die Entziehung des Wahlrechts zu 
beschließen ist. 

§ 9. Der Vorsitzende hat den Verkehr der Apothekerkammer und 
des Vorstandes zu vermitteln und die Beschlüsse derselben zur Ausführung 
zu bringen. 

Der Vorsitzende beruft die Versammlungen der Apothekerkammer und 
des Vorstandes und leitet in beiden die Verhandlungen. Die Berufung 
der Apothekerkammer muß erfolgen, wenn die Hälfte der Mitglieder der-
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selben unter Angabe des zu verhandelnden Gegenstandes schriftlich darauf 
anträgt, oder der Vorstand dieselbe beschließt. 

Die Berufung des Vorstandes muß erfolgen, wenn in gleicher Weise 
zwei Vorstandsmitglieder dieselbe beantragen. 

Die Berufung des Vorstandes und der Apothekerkammer erfolgt mittels 
schriftlicher Einladung, welche spätestens acht Tage vor der Versammlung 
eingeschrieben zur Post zu geben ist. 

Bei der Berufung der Apothekerkammer muß der Gegenstand, 
über welchen in der Versammlung ein Beschluß gefaßt werden soll, be
zeichnet werden. über andere Gegenstände, mit Ausnahme des Antrags 
auf abermalige Berufung der Apothekerkammer, darf ein Beschluß nicht 
gefaßt werden. 

Hinsichtlich der Teilnahme der Stellvertreter an den Sitzungen der 
Apothekerkammer finden die Vorschriften des § 7, Abs.2 und 3 Anwen
dung. 

Im übrigen regelt die Apothekerkammer ihre Geschäftsordnung selb
ständig. 

§ 10. Die Kosten der ersten, im Jahre 1901 stattfindenden Wahl 
zur Apothekerkammer, sowie der von dem Oberpräsidenten ausgehenden 
Veröffentlichung des Ergebnisses der Wahlen trägt der Staat. 

Im übrigen bleibt es den Apothekerkammern überlassen, für die Be
rei ts tell ung der erforderlichen Mittel selbst Sorge zu tragen 1). 

§ 11. Die allgemeine Staatsaufsicht über die Apothekerkammer 
und deren Vorstand wird durch den Oberpräsidenten geführt. 

Zwe'iter Ab8chnitt. 

Der Apothekerkammerausschuß. 

§ 12. Der Apothekerkammerausschuß wird aus Delegirten der 
Apothekerkammern gebildet. Jede Apothekerkammer wählt in den Aus
schuß einen Delegierten. Für den letzteren wird zugleich ein Stellvertreter 
gewählt. 

Der Apothekerkammerausschuß hat seinen Sitz in Berlin. 
Die Mitglieder des Ausschusses verwalten ihr Amt als ein Ehrenamt. 
§ 13. Der Apothekerkammerausschuß hat die Aufgabe, innerhalb der 

den Apothekerkammern zugewiesenen Zuständigkeit eine vermittelnde 
Tätigkeit auszuüben und zwar sowohl zwischen dem Minister der Medi
zinalangelegenheiten und den Apothekerkammern, als auch zwischen diesen 
untereinander. 

Insbesondere liegt demselben ob: 
1. die Vorberatung der von dem Minister ihm überwiesenen Vor

lagen; zu diesem Zwecke hat er die Vorlagen den Apotheker
kammern zur Beratung und Beschlußfassung mitzuteilen, die Er
gebnisse der Beratung und die Beschlüsse der Apothekerkammern 
zusammenzustellen und unter Beifügung der Beschlüsse und der 
ihnen zugrunde liegenden Verhandlungen an den Minister gutacht
lich zu berichten; 

2. die Vorberatung der von einzelnen Apothekerkammern oder 
von Mitgliedern des Apothekerkammerausschusses an ihn gerichteten 

-----
1) 0n einem 5Bejdjeibe l10m 20. %{tltil 1903 bemetfte ber 9J1ebAminifter: 
daß den Apothekerkammern im Gegensatze zu den Ärztekammern ein Umlage

recht nicht zusteht und daß dieselben einen Zwang bei Erhebung von Beiträgen 
nicht ausüben können. 
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Anträge; zu diesem Zweck hat er die Anträge den Apotheker
kammern zur Beratung und Beschlußfassung mitzuteilen, nach den 
Ergebnissen der Beratung die Anträge im Sinne der Mehrheit 
der gefaßten Beschlüsse zu erledigen und hiervon die Apotheker
kammern zu benachrichtigen. 

Die Zuständigkeit der Apothekerkammern wird durch den Apotheker
kammerausschuß nicht beschränkt. 

§ 14. Die Mitglieder des Apothekerkammerausschusses und 
deren Stellvertreter werden für die Dauer der Wahlperiode der Apotheker
kammern gewählt. Die Wahl derselben erfolgt unter sinngemäßer An
wendung der für die Wahl des Vorstandes der Apothekerkammer gegebenen 
Vorschriften in der im § 7, Abs. I bezeichneten Wahlversammlung. 

Der Ausschuß führt auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Kon
stituierung des neuen Ausschusses die Geschäfte einstweilen weiter. 

§ 15. Der Apothekerkammerausschuß wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

Das erstemal erfolgt die Berufung des Ausschusses durch den Minister 
der Medizinalangelegenheiten, welcher auch für diesmal entweder selbst 
oder durch einen von ihm ernannten Kommissar die Wahl des Vorsitzenden 
und des Stellvertreters leitet. 

Der Vorsitzende hat den Verkehr des Ausschusses nach außen zu 
vermitteln und für die Ausführung der Beschlüsse desselben Sorge zu tragen. 

Der Vorsitzende beruft, so oft es die Lage der Geschäfte erfordert, 
jährlich jedoch in der Regel einmal die Mitglieder zu Sitzungen und leitet 
in denselben die Verhandlungen. 

Die Berufung erfolgt mittels schriftlicher Einladung, welche die Gegen
stände der Tagesordnung enthalten muß und spätestens 14 Tage vor der 
Sitzung eingeschrieben zur Post zu geben ist. 

Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind, haben hiervon behufs 
Einladung der Stellvertreter dem Vorsitzenden rechtzeitig Anzeige zu machen. 

Der Vorsitzende hat binnen 14 Tagen nach erfolgter Konstituierung 
des Ausschusses hiervon unter Einreichung eines Verzeichnisses der Mit
glieder und ihrer Stellvertreter dem Minister der Medizinalangelegenheiten 
Anzeige zu erstatten. 

§ 16. Der Apothekerkammerausschuß beschließt nach absoluter 
Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

Zur Beschlußfähigkeit des Ausschusses ist die Teilnahme der Mehrheit 
der Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse des Ausschusses können mittels 
schriftlicher Abstimlmmg gefaßt werden, sofern nicht ein Mitglied münd
liche Abstimmung verlangt. Im übrigen regelt der Ausschuß seine Ge
schäftsordnung selbständig. 

§ 17. Den Apothekerkammern bleibt es überlassen, die für den Apo
thekerkammer~usschuß erforderlichen Mittel bereit zu stellen. 

§ 18. Die allgemeine Staatsaufsicht über den Apothekerkammeraus
schuß wird durch den Minister der Medizinalangelegenheiten geführt. 

§ 19. Diese Verordnung ist durch die Gesetzsammlung zu veröffentlichen. 

2. Provinzial- und Lokalbehörden. 
R. Der Oberpräsident. 

Wn ber~pi~e be~ ~rObÜ13iaHmebi3inaltuefen.~ fte'f)t ber übeqHäfibent. 
~erfelbe leitet, fraft ber i'f)m angemein übertragenen WCacf)tbolIfommen'f)eit, 
bie )ßertualtllng aller bie ®efamt'f)eit ber ~robin3 betreffenben, ober über ben 



23G XII. Verwaltung in Preußen. 

~ereid) eine~ ein5elnen ffiegierung~be5irfe~ f)inau~gef)enben @egenftänbe. ~emer 
ge!)Ört nad) § 2 ber S'nftruftion bom 31. ~e5ember 1825 5U feinen f.j:Je5ie!Ien 
~erwaItung~angelegenf)eiten bie 5ron5eHionierung neuer m.j:Jotf)efen. ~er 
mer.j:Jräfibent füf)rt aud) bie angemeine 6taat5auffid)t über bie m.j:Jotf)eferfammer 
(§ 11 ber ~erorbnung bom 2. ~ebruar 1901). ~e~ weiteren ift if)m burd) § 3 
ber erwäf)nten S'nftruftion ber ~orji~ in bem Weebi&inaffoIfegium ber ~robinö 
übertragen unb ag ted)nifd)er ffieferent ber mebißinalrat berjenigen ffiegierung 
unterjient, an beren 6i~ er feinen 1lliof)nort f)at. 

~er mer.j:Jräfibent ifi gemäfl § 137 be~ @efe~e~ über bie allgemeine Banbe~~ 
berwaltung (f. 6eite 226) befugt, fowof)l für ben Umfang ber ganöen ~robin&, 
toie aud) für mef)r ag einen ffiegierung~beöirf, ober aud) für mef)rere 5rreife, fo~ 
fem biefelben berjd)iebenen ffiegierung~be&irfen angef)ören, gültige ~oIi5eiberorb~ 
nungen 5U erlaffen unb gegen bie ilCid)tbefolgung berfe!ben @e!bftrafen bi~ öum 
~etrage bon 60 mr. anöubrof)en. ~iefe ~oIiöeiberorbnungen bebürfen ber ,8u~ 
ftimmung be~ ~robin5ialrat~1). 

b. Die Provinzial-Medizinal-Kollegien. 

~ie am ~au-\Jtorte jeber ~robinö eingefe~ten ~t:Obinöial~mebi5inal~ 
5roUegien beftef)en a~ 4-6 äqtIid)en mitgIiebem, einem m-\Jotf)efer unb einem 
'tierar5t (le~tere beibe mit Dem 'titel "mffeffor"). ~ie mebiöinaIfoIIegien finb 
nad) § 1 ber S'nfiruftion bom 23. mtober 1817 rein wiffenfd)aftIid)e unb ted)nifd) 
ratgebenbe ~ef)örben für bie ffiegierungen unb @erid)te im ~ad)e ber gerid)t~ 
Iid)en mebißin unb f)aben mitf)in feine ~erwaltung. 

c. Der Regierungspräsident. 

?Reben unb teiIweife unter bem mer-\Jräfibenten ftef)t bie ffiegierung mit 
bem ffiegierung~-\Jräfibenten an if)rer 6-\Ji~e. ,8u beren ffieffort unb öwar 
öU bem ber inneren mbteiIung gef)ören (nad) § 2 ber ffiegierung~inftruftion bom 
23. mrober 1817, aufred)t erljaIten burd) ba5 @efet? bom 31. ~e5ember 1825): 
mebiöinal~ unb @efunbf)eit§angeIegenf)eiten in .poIi5eiiid)er ffiüdfid)t, 5. ~. lBer~ 
Ie1)r mit mebifamenten, lBerf)ütung bon 5ruren burd) unbefugte l,ßerfonen, lBor~ 
feljrungen gegen anfiecfenbe 5rranff)eiten unb 6eud)en unter menfd)en unb 
'tieren, 5rranfen~ unb S'rrenljäufern ufw. muflerbem f)aben bie ffiegierung§.j:Jräfi~ 
benten über ba§ @efunb1)eit§~ unb m.j:Jot1)efenwefen If)re§ ~e5irf§ regelmäflig 
bem minifter ~erid)t 5U erjtatten. 

~er ffiegierung§.j:Jräfjbent ift gemäfl § 137 be§ @efe~e§ über bie aIfgemeine 
Banbe§berwaltung (f. 6eite 226) befugt, für meljrere 5rreife ober für ben Umfang 
be§ gan5en ffiegierung§beöirfe§ gültige l,ßoIi5eiberorbnungen &uerlaffen, weld)e 
ber ,8uftimmung be§ ~e&irf§au§fd)uffe~ bebürfen 2). 

~er ffiegierung§.j:Jräfibent übt aud) bie muffid)t über bie m-\Jotf)efen 
feine§ ~e&irfe~ au§. ~iefe l2{uffid)t§gewaH ber ffiegierungen unb 

1) :tJie ba5 ~eHmitte1tvefen unb ben 2(röneiberfefJr oetreffenben \j301i&ciocrorbnungen 
ber noerpräfibenten unb ffiegierung5prä(ibenten grünben ficlj in ber ffiegel auf § 6 be5 
@efe~e5 üoer bie \j3oIiöeibertvaItung bom 11. WCäq 1850 (\j3r.@.@l. @l. 260), lautenb: 

Zu den Gegenständen der ortspolizeilichen Vorschriften gehören: 
a. der Schutz der Personen und des Eigentums; 
f. Sorge für Leben und Gesundheit. 
2) ,3n l8erHn tritt an @lteUe be5 ffiegierung5präfibenten ber \j3oli5eipräjibent, ber 

ba5 ffiecljt 5um Q;rlaffe bon \j3oIi5eiberorbnungen fotvo~l für ben @ltabtfrei5 l8erIin tvie 
auclj für ben .l3anbei3poH&eioe5irf l8erlin (b. f. bie @ltabtfreife 05tv. @emeinbeoe5irfe l8erfin, 
@:~arIottenourg, @lcljöneoerg, 91eufölln, ~ilmeri3borf, .l3icljtenoerg unb @ltralau, @ef. 
born 13. ,3uni 1900, 27. WCär5 1907, 7. WCäto 1908 unb 23. ,J'uni 1909) oefii}t. 
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$oliöeibet)örben über ba!3 IlllJofiJefenwefen bered)tigt inbeffen nid)t 
öur ~erf)ängung bon Drbnung!3ftrafen gegen IlllJotf)eter wegen nid)t lJfiid)t~ 
gemäf3er lllu!3übung be!3 lBerufe!3. Sn einem [l(inA~rr. born 23. @5elJtember 1871, 
ber bie Unterfagung ber lllu!3übung ber S)eHfunbe burd) IlllJotf)eter begrünbel1 
foHte, Wurbe öwar nod) ber entgegengefe~te @5tanblJunft bertreten, ban e!3 nid)t 
I2fufgabe be!3 ffiid)ter!3, fonbem ber ~erwa1tung!3bef)örben fei, bie Q:rfüHung bet 
befonberen lBeruf!3lJfHd)ten ber IlllJotf)efer fid)eröufteHen. '!la!3 D.~.@. f)at 
jebod) regelmänig - )0 in ben Urteilen born 29. Suni 1898 (Sf.@.Ill. II, @5. 165) 
unb 26. Dftober 1903 (\l5f).3tg. 1904 9(r. 28) - entgegengefe~t entfd)ieben unb 
ben @runbfa~ aufgefteUt, ban ben ffiegierung!3lJräfibenten eine bon 
if)rer Banbe!3lJoliöeigewaft berfd)iebene llluffid)t!3gewaH über bie 
IlllJotf)efen, fowie ein Drbnung!3ftrafred)t ben IlllJotf)efern gegenüber 
nid)t öuftef)e. Sn bem Urteil born 29. Suni 1898 f)eint e!3: 

,,~en illlt 2luffief)t über bie 2lpot~efen berufenen l,ßoHileibe~örben fte~t ö1uar· ßU 
bem 3roecf, bie j5eji~er ber 2llJot~efen öU einer ben @efe~en unb fonftigen rcef)h3gültigen 
~erorbnungen entflJreef)enben @efef)äft'3fü~rung &U nötigen, bie 2lnroenbung ber in 
§ 132 ff. bei3 @eje~e'3 über bie allgemeine ~anbe'3berroaHung borgeje~enen 3roang'3~ 
befugni\je ÖU, b. ~. Fe bürfen i~nen lJllt 0.:rreief)ung bicje'3 3roecfe'3 unter 2lnbro~ung b01\ 
3roa1\g'3mitteln unb gegebenenfall'3 auef) bon ®trafen beftimmte ~anblungen unb Unter~ 
lajfungen unb inBbejonbere bie 2lbftellung ber bei ben ffieuiFonen feftgeftelften 1111~ 
regelmä\3igfeiten aufgeben, bagegen lä\3t lief) au'3 ber 1,ß0liöeigeroalt bie j5e~ 
fugng öur ~etl)ängung bon ®trafen, roeH in ber ~ergangenl)eit bie @e~ 
jd)äfgfü1)rung ben befte~enben ~orjef)riften nief)t ent\proef)en 1)at, nid)t 
l)crleiten. ~aJu beburfte ei3 eine'3 bie l,ßoHlJeibe1)örben ~ierJu ermäef)tigenben @e\e~ei3, 
unb ~iera1t fe~H eB." 

'!larauf f)at fid) bel1n aud) ber [l(inifter in einer )ßetfügul1g born 21. Sanuar 
1902 öU biefem @5tanblJunft betannt unb bie in bem erwäf)nten Q:rlaHe feine!3 
Illmt!3borgänger5 bom 23. @5elJtember 1871 niebergetegte Illnfd)auung a(!3 nid)t 
mef)r outreffenb beöeid)net. 

Min.-Erl., betr. das Aufsichtsrecht der Polizeibehörden über die Apotheker. 
Vom 21. Januar 1902. 

Der in dem Berichte vom 5. August 1901 dargelegten Auffassung, daß 
den Regierungspräsidenten ein von der Landespolizeigewalt verschiedenes 
Aufsichtsrecht über die Apotheker auf Grund der revidierten Apotheker
ordnung vom 11. Oktober 1801 zusteht, vermag ich in übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts vom 29. Juni 1898 
- Entscheidungen Band 33, S. 356 ff. - nicht beizutreten. 

Die zur Aufsicht über die Apotheker berufenen Polizeibehörden sind, 
wie die gedachte Entscheidung hervorhebt, zwar berechtigt, in Gemäßheit 
des § 132 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung zum Zwecke 
der Herbeiführung einer den gesetzlichen und reglementarischen Vor
schriften entsprechenden Geschäftsführung dem Apotheker unter Androhung 
von Zwangsmitteln und gegebenenfalls auch von Strafen bestimmte 
Handlungen und Unterlassungen und insbesondere die Abstellung der bei 
den Revisionen festgestellten Unregelmäßigkeiten aufzugeben. Aber die 
Befugnis, einen Apotheker mit einer Ordnungsstrafe zu belegen, weil 
seine Geschäftsführung in der Vergangenheit den bestehenden Vorschriften 
nicht entsprochen hat, kann aus der Polizeigewalt nicht hergeleitet 
werden. Die für Verletzungen der Berufspflichten in Tit. III., § 2, Lit. e 
der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801 vorgesehenen 
Strafen haben, wie ich abweichend von der in dem Erlasse meines Herrn 
Amtsvorgängers vom 23. September 1871 (M.-BI. f. d. i. V. S. 335) ver-
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tretenen Auffassung bemerke, den Charakter von Kriminalstrafen -
vgl. auch § 367, Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuches -, deren Festsetzung 
nach Lage der bestehenden Gesetzgebung durch die zuständigen Polizei
bzw. Gerichtsbehörden zu erfolgen hat. (Vgl. §§ 447 u. ff., §§ 453 u. ff. der 
Reichsstrafprozeßordnung, Gesetz, betreffend den Erlaß polizeilicher Straf
verfügungen wegen Übertretungen, vom 23. April 1883 G.S. S. 65.) 

Ihrem pflichtmäßigen Ermessen muß es überlassen bleiben, darüber 
zu entscheiden, in welchen Fällen die Bestrafung der bei den Revisionen 
der Apotheken festgestellten Unregelmäßigkeiten oder Verstöße durch 
polizeiliche oder gerichtliche Strafverfügung herbeizuführen ist. In leich
teren Fällen wird es sich empfehlen, von einer solchen Be
strafung Abstand zu nehmen und dem Apotheker in der auf den 
Revisionsbefund zu erlassenden Verfügung wegen Abstellung der Unregel
mäßigkeiten das sonst Erforderliche zu eröffnen1). 

d. Der Regierungs- und Medizinalrat. 

'Ver tecf)nifcf)e \.Beirat bes ffiegierungslnäfibenten für bie fämtHcf)en W~ebiainal
angelegenlJeiten ift ber ?Regierungs- unb mebi~il1alrat. ®eine ®teHung 
wirb beftimmt burcf) § 47 ber Snftruftion bom 23. Dftooer 1817, welcf)er lautet: 

Der Medizinalrat bearbeitet bei den Regierungen alle in die Gesund
heits- und Medizinalpolizei einschlagende Sachen und hat in Beziehung 
darauf alle Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten der übrigen Depar
tementsräte. Er muß die wichtigen Medizinalanstalten von Zeit zu Zeit 
revidieren, auch das beachten, was aus der Instruktion für die Medizinal
kollegien von heute auf ihn Anwendung findet. Er darf zwar medizinische 
Praxis treiben, aber nur insoweit, daß seine Amtsgeschäfte darunter nicht 
leiden. 

SDer ?Regierungs- unb mebiainalrat ifi 1Borfi~enber ber stommiffionen für 
bie pIjarmaöeutifcf)e 1Borprüfung unb für bie \.Beficf)tigung ber ~poH)efen (og1. 
steH III unb XVIII). 

e. Der Landrat. 

DfJerfter Streispo1i3eioeamter ifi ber ~anbrat. 2Hs folcf)er repräfentiert 
er aucf) gleicf)aeitig bie streis-mebiainalpo1i3ei unb 1)at in biefer Q:igenfcf)aft bie 
1Berpflicf)tung, auf aHes au acf)ten, was bas öffentlicf)e ®efunbIjeitswefen in 
jeinem Streife oetrifft. 

~ucf) ber ~anbrat ifi gemäj3 § 142 bes ®eje~es über bie angemeine ~anbes~ 
berwaltung (f. ®eite 226) befugt, unter 2uftimmung bes Streisausfcf)uffes für melJrere 
Drt5po1iaeioeairfe ober für ben ganaen Umfang bes Streifes gültige jßo1iaeioer
orbnungen au erlaffen. 

f. Der Kreisarzt. 

2115 tecf)nifcf)er \.Berater in ®acf)en bes ®efunblJeit5wefens ftelJt bem ~anb
rat ber Streisarat 3Ut ®eite. SDie \.Befugniffe besfeloen unb feine ®tellung finb 
geregelt burcf) bas ®ef e~, oetr. bie SDienftftel1ung bes Sfreisaqtes unb bie \.Bi{
bung bon ®efunblJeitsfommiffionen bom 16. ®eptemoer 1899. SDasfelbe entlJäIt 
u. a. folgenbe \.Beftimmungen: 

1) ~a5 biefer Grtla\3 bom 21. ~anuar 1902 negatib aU511Jridjt, ba\3 bei leidjteren 
gelegentlidj ber 2l1JotTJefenrebifionen feftgeftellten Unregelmii\3igfeiten bon einer ~e. 
ftrafung 2lbftanb ~u neqmen ift, mirb in einer f1Jiiteren ~erfügung bom 30. ~e3ember 
1908, betr. bie stoften für bie 91adjbefidjtigungen ber 2l1JotfJefen 1JOfitib au5gebrücft. ~ort 
TJei\3t e5, ba\3 nur bei \yeftftellung grober Unregelmä\3igfeiten bie fttaftedjtlidje 
\Serfolgung fJerbei3ufüfJren ift (f. ®eite 396). 
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Gesetz, betr. die Dlenststellung des Kreisarztes. 
Vom 16. September 1899 (Pr.G.S. S. 172). 

§ 1. Der staatliche Gesundheitsbeamte des Kreises ist der Kreisarzt. 
Er ist der technische Berater des Landrats, in Stadtkreisen der Polizei
behörde. Der Kreisarzt ist dem Regierungspräsidenten unmittelbar unter
stellt ... 

§ 3. Die Besold ung des Kreisarztes ist pensionsfähig. Wo besondere 
Verhältnisse es erfordern, können vollbesoldete Kreisärzte angestellt werden. 
Dieselben beziehen ein festes Diensteinkommen unter AusschI uß vo n 
Ge bühre n. Soweit nach den bestehenden Vorschriften für gewisse Ver
richtungen Gebühren zu entrichten sind, fließen dieselben zur Staatskasse ... 

§ 6. Der Kreisarzt hat insbesondere die Aufgabe: 
2. die gesundheitlichen Verhältnisse des Kreises zu beobachten und 

auf die Bevölkerung aufklärend und belehrend einzuwirken; 
3. die Durchführung der Gestmdheitsgesetzgebung und der hierauf be

züglichen Anordnungen zu überwachen und nach Maßgabe der be
stehenden Vorschriften die Heilanstalten und anderweitige Ein
richtungen im Interesse des Gesundheitswesens zu beaufsichtigen; 
auch hat er über das Apotheken- und Hebammenwesen, über 
die Heilgehilfen und anderes Hilfspersonal des Gesundheitswesens 
die Aufsicht zu führen. 

§ 9. Der Kreisarzt ist der Gerichtsarzt seines Amtsbezirks. Wo 
besondere Verhältnisse es erfordern, kann die Wahrnehmung der gerichts
ärztlichen Geschäfte besonderen Gerichtsärzten übertragen werden. 

:tier S'rrei5aröt übt fomit im 9camen be5 ffiegierung5tJräfibenten bie tatfäcf)~ 
fi(~e 12rufficf)t über ba5 'l{}1ot~efen\l:Jefen feine5 S'rreife5 aU5, er ift ba5 eigentficf)e 
Organ ber ffiegierung in beaug auf WCebi3-inal~ unb Elanitäg}1ofiöei. )ßon großer 
\8ebeutung für feine :tätigfeit auf biefem @ebiete ift bie bom WCinifter erlaHene 
:tIienftan\l:Jeifung, bie fo1genbe \8eftimmungen über bie \8e&ie1)ungen be5 S'rrei5~ 
arMe5 &um 'lt}1otf)efen\l:Jefen unb bem 'l(r3neitJerfef)r entf)ält: 

Dienstanweisung für die Kreisärzte. Vom 1. September 1909. 
Meldepflicht der Medizinalpersonen. 

§ 45. Der Kreisarzt hat die An- und Abmeldungen der in seinern 
Bezirke sich niederlassenden, um- oder abziehenden Ärzte, Zahnärzte, 
Apothekenvorstände, sowie der Gehilfen und Lehrlinge in den Apo
theken, der Hebammen und sonstigen geprüften Heilpersonen in Gemäß
heit der darüber bestehenden Bestimmungen (vgl. auch Erlaß vom 
11. Dezember 1875) entgegenzunehmen und die Approbationen, Prüfungs
zeugnisse, sowie bei der Führung des Doktor- oder eines anderen Titels die 
Berechtigungsausweise hierfür sich vorlegen zu lassen. Säumige sind zu 
0rinnern und bei erfolgloser Erinnerung der Polizeibehörde anzuzeigen ... 

Apothekenwesen. 
§ 47. Der Geschäftsbetrieb in den selbständigen Apotheken, Zweig

apotheken, Krankenhausapotheken (Dispensieranstalten) und ärztlichen 
Hausapotheken untersteht der Aufsicht des Kreisarztes. 

Der Kreisarzt hat alle Apotheken seines Amtsbezirks einmal jährlich 
außerordentlich und unangemeldet zu besuchen und im allgemeinen, 
namentlich hinsichtlich der Ordnung und Sauberkeit in den Räumen, an 
und in den Arzneibehältnissen, sowie hinsichtlich der Beachtung der gesetz
lichen Vorschriften über den Betrieb zu mustern. 
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Ungünstige Befunde und sonst zu seiner Kenntnis gelangende Unregel
mäßigkeiten im Geschäftsbetriebe, wie unbefugte Ausübung der Heilkunde, 
gesetzwidrige Abgabe von Geheimmitteln oder stark wirkenden Arznei
mitteln, überschreitungen der Taxe, Betrieb von Nebengeschäften ohne 
Genehmigung, unbefugtes Halten von Lehrlingen, sind dem Regierungs
präsidenten anzuzeigen. 

Bei der Musterung der Apotheken sind die vorhandenen Lehrlinge 
nach Vorschrift zu prüfen. 

(Vgl. §§ 469, 470 Ir. 8 A.L.-R., Revid. Apothekerordnung vom 11. Ok
tober 1801, § 367 Nr. 5 Str.G.B., § 28 der Anweisung vom 18. Februar 1902.) 

§ 48. Zu den Apothekenbesiehtigungen, welche im Auftrage des 
Regierungspräsidenten dureh den Regierungs- und Medizinalrat und einen 
pharmazeutischen Bevollmächtigten vorgenommen werden, ist der Kreis
arzt rechtzeitig und vertraulich einzuladen. Er hat, falls nicht triftige 
Gründe ihn hindern, jedenfalls zu erscheinen, wenn eine Apotheke an seinem 
Wohnort besichtigt wird. 

Der Kreisarzt kann ausnahmsweise von dem Regienmgspräsidenten 
mit der Vertretung des Regierungs- und Medizinalrats bei den Besich
tigungen beauftragt werden. 

Die Erledigung der Bescheide, welche auf Grund der Besichtigung 
vom Regierungspräsidenten erlassen werden, ist vom Kreisarzte für die 
Apotheken seines Wohnortes mit Ablauf der gesetzlichen Frist, an aus
wärtigen Orten gelegentlich anderweiter Anwesenheit oder bei der Jahres
musterung zu überwachen. 

Die von den Apothekenvorständen einzureichenden Berichte über die 
Erledigung der Besichtigung;sbescheide hat der Kreisarzt unter Beifügung 
etwaiger Bemerkungen dem Regierungspräsidenten einzureichen. 

(Vgl. die §§ 20, 21 der Anweisung vom 18. Februar 1902.) 
§ 49. Der Kreisarzt hat die ihm einzureichenden Eingaben der 

Apo t h e k e n vor s t ä n d e an den Regierungspräsidenten unter Beifügung 
etwaiger Bemerkungen ohne Verzug weiterzureichen. 

Er hat darüber zu wachen, daß bei Abwesenheit oder Behinderung 
des Apothekenvorstandes die Verwaltung der Apotheke durch 
einen Gehilfen, und wenn die Abwesenheit oder Behinderung länger als 
14 Tage dauert, durch einen approbierten Apotheker besorgt wird. Der 
Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung, sofern sie die Dauer 
von drei Tagen übersteigt, unter Benennung des Vertreters dem Kreisarzte 
rechtzeitig anzuzeigen!). 

Wird der ordnungsmäßige Betrieb einer Apotheke durch Erkrankung, 
Tod usw. des Apothekenvorstandes unterbrochen, so hat der Kreisarzt bei 
dem Mangel eines geeigneten Vertreters bis zum Eintritte eines solchen 
die Schließung der Apotheke beim Regierungspräsidenten unverzüglich 
zu beantragen. 

§ 50. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß in den Apotheken 
nllr solche Apothekergehilfen beschäftigt werden, welche die durch 
§§ 3-15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 18. Mai 1904 vor
geschriebene Prüflmg bestanden haben oder auf Grund einer im Auslande 
abgelegten gleichartigen Prüfung vom Reichskanzler in übereinstimmung 
mit dem Minister der Medizinalangelegenheiten besonders zugelassen sind 
(vgl. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902). 

1) Q:ine gleidJe g:)eftimmung tft in § 41 ber Wrotljefenbetriebflorbmmg entljalten 
(f. <Seite 311). 
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Der Kreisarzt hat weiter darauf zu achten, daß der Apotheken
vorstand seiner Verpflichtung entsprechend ihm den Eintritt und 
den Abgang jedes Gehilfen unter Vorlegung des Gehilfenzeugnisses 
oder der Approbation, und bei der Entlassung des Entlassungszeug
nisses binnen 8 Tagen nach dem Eintritt oder bei dem Abgang anzeigt. 
Das Entlassungszeugnis hat der Kreisarzt hinsichtlich der Beschäftigungs
zeit zu beglaubigen l ) (§§ 47, 48 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Fe
bruar 1902). Handelt es sich um einen Kandidaten der Pharmazie, so ist 
hierbei darauf zu achten, daß das Zeugnis dem durch § 35 der Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 18. Mai 1904 vorgeschriebenen Muster 
entspricht l). 

§ 51. Der Kreisarzt hat demjenigen, welcher als Lehrling in eine 
Apotheke eintreten will, auf Grund der ihm vorzulegenden Papiere (Zeugnis 
über die wissenschaftliche Vorbildung - vgI. § 6 NI'. 1 der Bekanntmachung 
des Reichskanzlers vom 18. Mai 1904 - Zeugnis über die Wiederimpfung, 
Reibstgeschriebener Lebenslauf) ein Zulassungszeugnis auszustellen 2), 
aus dem auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich sein muß. 
Ohne dieRes Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling' annehmen. 
Wechselt ein Lehrling während der Lehrzeit die Lehrstelle, so bedarf das 
Zulassungszeugnis der Genehmigung des für die neue Lehrstelle zuständigen 
Kreisarztes. Vor der Genehmigung hat sich der Kreisarzt das mit Angabe 
des Grundes des Abganges versehene Abgangszeugnis aus der früheren 
Stelle vorlegen zu lassen (vgI. Min.-ErI. vom 27. August 1903). 

Die Ausbildung der Lehrlinge untersteht der Aufsicht des 
Kreisarztes, welcher alljährlich gelegentlich der vorgeschriebenen Apo
thekenmusterung sich von ihren Kenntnissen und Fortsc\J.ritten gemäß 
§ 46 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 zu überzeugen 
hat. über diesen Vorgang ist ein Vennerk im Tagebuch des Lehrlings zu 
machen. 

Das vom Apothekenvorstand bei Beendigung der Ausbildungszeit aus
zustellende Zeugnis, welches außer einem Urteil über Leistungen und 
Führung des Lehrlings auch eine Angabe über etwaige Unterbrechungen 
der Lehrzeit (vgI. § 6 Nr. 2 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
18. Mai 1904) enthalten muß, ist vom Kreisarzt hinsichtlich der Dauer 
der Ausbildungszeit zu prüfen und amtlich zu bestätigen3 ). Dasselbe 
gilt von dem bei Stellenwechsel auszustellenden Abgangszeugnis. 

(VgI. die §§ 42-46 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 
1902.) 

§ 52. Im Auftrage des Regierungspräsidenten hat der Kreisarzt in 
Gemeinschaft mit einem als zweites Mitglied der Prüfungskommission zuzu
ziehenden Apotheker Diakonissen und Mitglieder staatlich anerkannter 
geistlicher Genossenschaften für Krankenpflege (barmherzige Schwestern, 

l) fiber bie ebentuelle ®tem\Jel\Jflid)t biefer 58eglaubigungen f. :teil XIX. 
2) ('\;in (il;rl. beil ffiegierungil-l,ßräfibenten in 58romberg bom 13. 2{\Jril 1893 be

ftimmt, ban bei 2{uilftellung biefeil 3ulaHungilöeugniHeil "bie I,ßrüfung ber 2{\Jot~efer
le~rlinge aud) auf bail etwaige ~or~anbenfein bon 'iJarbenblinb~eit fid) öU erfitecfell 
f)at. {il;in befonberer ~ermetf barüber ift jebeilmal in bail Ee~rlingil3eugniil auföune~men." 

'iJür bail 3ulailungil3eugniil er~ält ber Sfreiilar3i 6 marI @ebü~ren (fiel)e 
®eite 146). 'iJemer berurfad)t biefeil 3eugniil 3 marf ®tem\JeL ~od) ift bie @c
llc~migung beilfelben beim 1illed)fel ber Ee~rftelfe gebü~ren- unb ftem\Jelfrei. 

3) ~a ber Sfreiilatcrt bail (il;ntlaHungilöeugniil bei:l Ee~rlingilnur ,,~infid)md) 
ber ~auer ber 2{uilbilbungi:l5eit" \Jrüfen unb beftätigen foll, fd)eint i~m ein iRed)t crUt 
58eifügung anberweitiger ftitifd)er 58emetfungen nid)t gegeben öU fein. 

13 ö t t ger· U r b lt n, Apothekengesetze. 5. Aufi. 16 
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barmherzige Brüder usw.), welche die Verwaltung der Dispensieranstalt 
eines Krankenhauses übernehmen wollen, zu prüfen 1). Die Verhandlungen 
sind dem Regierungspräsidenten einzureichen, welcher bei günstigem Prü
fungsergebnis das Befähigungszeugnis zur Verwaltung einer Dispensier
anstalt eines Krankenhauses ausstellt (vgl. Min.-Erl. vom 6. April 1905). 

§ 53. Dem Kreisarzt liegt es ob, darauf zu achten, daß die im 
Interesse einer geregelten Arzneiverordnung liegende Vermehrung der 
Apotheken mit der Zunahme der Bevölkerung tunliehst gleichen 
Schritt hält. 

Er hat daher rechtzeitig nach Maßgabe der darüber bestehenden 
näheren Vorschriften die Errichtung neuer Apotheken beim Regierungs
präsidenten anzuregen (vgl. auch Verordnung wegen Anlegung neuer 
Apotheken vom 24. Oktober 1811, Min.-Erl. vom 13. Juli 1840 und vom 
25. September 1866). 

Überwach ung des Arzneimittelverkehrs sowie des Handels mit 
Giften außerhalb der Apotheken. 

§ 54. Der Kreisarzt hat darüber zu wachen, daß die Bestimmungen 
über den Verkehr mit Arzneimitteln und über den Handel mit 
(Eften außerhalb der Apotheken beobachtet werden. Zuwiderhand
lungen hat er zur Kenntnis der zuständigen Behörden zu bringen (vgl. § 367, 
NI'. 3, 5 Str.G.B., §§ 6 Abs. 2,56 der Reichs-Gew.-O., Kaiserl. Verordn., betr. 
den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901, Pol.-Verordn. über 
den Handel mit Giften vom 22. Februar 1906). 

Wegen der Beteiligung des Kreisarztes an den Revisionen derjenigen 
Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Gifte oder giftige Farben feilgehalten 
werden - Drogen-, Material-, Farben- und ähnlicher Handlungen - be
wendet es bei den bestehenden Vorschriften (vgl. Min.-Erl. vom 22. De
zember 1902). 

§ 56. Der Kreisarzt prüft, sei es auf Ersuchen der Konzessionsbehörde 
oder auf direkte Meldung, diejenigen Personen, welche die Genehmigung 
zum Handel mit Giften nachsuchen 2). 

Die Prüfung erstreckt sich bei Bewerbern um eine uneingeschränkte 
Genehmigung zum Gifthandel auf die allgemeine Kenntnis der Vorschriften 
des Strafgesetzbuchs und der Gewerbeordnung über den Handel mit Giften, 
auf die eingehende Kenntnis der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften vom 22. Februar 1906, auf die Kenntnis der Zusammensetzung der 
hauptsächlich gehandelten Gifte und giHigen Farben, der landesüblichen 
Bezeichnung der Gifte und der Gefahren, die beim Umgang mit Giften und 
giftigen Farben drohen (Feuergefährlichkeit, Ätzwirkung, Schädlichkeit der 
Verstäubung u. dgl.). Die Bestimumng einiger Proben von besonders 
charakteristischen Giften und giftigen Farben ist zu verlangen. - Bei 
Bewerbern um eine beschränkte Genehmigung zum Gifthandel (Handel mit 
Giften der Abteilung 3, mit giftigen Farben, mit photographischen Bedarfs
gegenständen u. dgl.) genügt außer der Kenntnis der erwähnten Rechts-

1) ~ie näl)eren meftimmungen über bie ~rüfung ber ~iafo1tiffen finb in :teil XIV 
angegelien (\. ®eite 320). 

2) ~utd) einen im 0a1)re 1912 ergangenen lJJCinAhI. jinb bie Sfrcii3äröte ongetlJiejcn 
tlJorben, "liei mli1)altung bon @i f LI) r ü fun g e 11 lid) ftreng an bie meftimmungen bei3 
§ 56 ber ~ie11fta11l1Jeilu11g 3u 1)alten, b. 1). nur jold)e ~erlo11en, jei ei3 auf ~rlud)en ber 
SfonöcHioni3lie1)örbe ober aUf eigene lJJCelbung, öl! vrüfcn, tlJefd)e bie @enc1)migung 3um 
.\)onbef mit @iften nad)jud)en." 
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vorschriften die Kenntnis der Zusammensetzung derjenigen Stoffe, für 
welche die Genehmigung beantragt wird, und der beim Umgang mit ihnen 
drohenden Gefahren. Die Bestimmung einiger Proben von diesen Stoffen 
ist zu verlangen. 

Bei günstigem Ausfall der Prüfung wird ein Zeugnis erteilt, in welchem, 
falls es sich um eine beschränkte Genehmigung handelt, diejenigen Stoffe 
genau einzutragen sind, für 'welche die Genehmigung nachgesucht \vird. 
Eine zweite Ausfertigung des Zeugnisses ist in der Registratur aufzu
bewahren. 

Bei ungünstigem Ausfall ist ein entsprechender Vermerk zur Registratur 
zu nehmen. 

Auf Ersuchen des Kreis-(Stadt)-Ausschusses hat der Kreisarzt sich 
auch darüber zu äußern, ob eine Beschränkung der Genehmigung auf be
stimmte, genau zu bezeichnende Stoffe geboten ist. 

)llieitere ~eftimmungen über bie !Stellung ber .~Teii3är3te 3u ben 2fjJotqefern 
finb entf)aHen in ber revibierten 2IjJotqeferorbnung stit. I § 17, stU. I I § 7 
(f. steif XIII), in ber 2IjJotf)efenbetriebi3orbnung §§ 33, 41, 43, 46 unb 48 (f. 
:reH XIV) unb ber 2IjJotqefenrevifioni3anttJeifung §§ 6,7,21 unb 28 (f. steil XVIII). 

g. Die Ortspolizeibehörde. 
)lliäqrenb ber ffiegiernngi3jJräfibent bie .\3anbei3lJo(i.~eigejl)aIt innd)at, ift bie 

Orti3lJoliöeibeqörbe biejenige ~nltan3, ttJefd)e ttJegen Ubertretung ber mebi ina(~ 
oo1iöeilicf)en 1Sorfcf)riften ~01i3eiftrafen verfügt unb bie 2Iufficf)t über ben 2Ir3nei~ 
mb @iftverfeqr aulierqafb ber 2{jJotqefen aui3übt. 

3u unterfcf)eiben von biefen !StraftJerfügungen, bie re jJ reff iv ttJegen 3u~ 
viberqanblung gegen befteqenbe 1Sorfcf)riften ergeqen unb gegen ttJelcf)e auf 
:icf)terlicf)e Q:ntfcf)eibung beantragt ttJerben fann, finb bie ein jJ rä v e n ti v e i3 
<l.lebot ober 1Serbot entqaltenben jJoliöeilicf)en 1Serfügungen, bie ficf) auf § 132 
le0 @efe~e0 über bie allgemeine .\3anbe0verroaHung (f. !Seite 200) grünben. lJCad) 
liefem ~aragralJqen finb ber ffiegierungslJräfibent, ber Banbrat, bie :Ort5lJofi3ei~ 
'eqörbe unb ber @emeinbe~(@ut5~)jßorfteqer(~jßorftanb) berecf)tigt, bie von 
qnen in 2Iu0übung ber ort5jJoliöei1icf)en @ettJaIt getroffenen, burcf) iqre gefet~ 
id)en ~efugniffe gerecf)tfertigten 2Inorbnungen burcf) 2InttJenbung von 3ttJangi3~ 
l1itteln burcf)öufe~en 1). 2I10 folcf)e0 3ttJang0mitte1 fommt 1)aujJtfäd)licf) bie 2Xn~ 
Iroqung unb jßolfftrecfung beftimmter !Strafen (@elb~ ober Sjaftftrafe) in ~etrad)t. 

@egen berartige 1Serfügungen fteqt ben bavon ~etroffenen bie .\flage im 
SerttJaltung0ftreitverfaqren offen, unb 3ttJar gegen jJoliöeificf)e 1Serfügungcn 
e0 ffiegierung0jJräfibenten 2) innerqalb 3ttJeier )lliocf)en bie ~efcf)ttJerbe an ben 

1) 9CadJ Urteilen bes ,o.~.@. born 26. ,oftobcr 190.3 (1,(51).,8tg. 190,1 91r. 28) ullb 
om 25. 2flni11912 (1,(51).,8tg. 1912 9Cr. 35) finb ~crfÜf}lmgen, tueldJe gefunbI)cittl~ ullb 
etuerbej:1OlifrcilidJe ,8tuecre berfolgen, nidJt bon bcr -I3aubesj:1Oliöeibc1)örbe (bem fficgic~ 
.ll1gi:ltJriifibenten), fonbern ton ber ,0 rtBtJ 0 li&eib e 1) Li Tb e öu erlafien. ,,~ie S)anb, 
lbung ber @efunbgeiti:l~ unb @etuerbetJ0!i3ei [lebül)r! g!Unbfii~1id), 1mb infotuei! bie 
)efe~e nidJt eiu anbere!3 beftimmen, ben ,ort5tJoliocibe1)örben. /I :tie bom fficgierungs, 
riifibenten an einen 2ftJot1)efer geridJtete ~erfügung, bie -I3eitnng feiner WtJoH)efc felbft 
t überne1)men, tuurbe ba1)er born ,o.~.@. (in bem etften Urteil) "tueil bon einer une 
Iftiinbigen lBe1)örbe getroffen/l, aUßer Shaft gefe~t. l:f6enjo (in bem frtueiten Urteil) 
e bon einem ffiegierungstJriifibenten an einen 2ftJot1)cfer erlafjene ~eriü[lung, illfolgc 
roang15berftcigerung bes @runbftücrcs bie Stonfreffion binnen 8 :ragcn ilurüdöurcidJen. 

2) ~ie Stlage im ~ertua1tung15ftreitberfal)ren ift jebod) nur (legen "tJolißcilicl)e 
erfügungen" im <Sinne bei:l § 1CJO be(l -I3anbesberroaltun(l;'lgefe~e(l 5u1iiffig. @egen dne 
erfügung, bie ber ffiegierungstJriifibent lebiglidJ in l:frlebigung eines bom iminifter 
1)altenen 2fuftrages an einen 2ltJot1)efer erlaffen 1)at, ift in I,(5reuf3en bie lBefdJreitung 
s Stfageroege;'l nidJt ilu1iiffig (,o.~.@. 26. mtober 1903, 1,(51).8tg. 1904 91r. 28). 

16* 
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:OOerpräfibenten unb gegen ben bom :OOerpräfibenten auf bie >Befel)tuerbe er~ 
laHenen >Befd)eib inner1)afb gfeid)er 1}rifi bie st'fage bei bem :OOerbertuaftung5~ 
gerid)t (§ 130 be5 2anbe5bertuaftung5gefe~e5). 

S)infid)tfid) ber >B e 1) ö rb en, bie bie :Grt5pofi&eigetuaU aUGüben, ergibt 
fief), abgefe1)en bon ben ®täbten mit eigener ober ftaatfid)er ~Ofi&eibertuanung, 
TofgenbeG: 

~ie streiGorbnung bom 13. SDe&ember 1877 für bie öftfid)en ~robin5en 
~reuj3en5 (üft~ unb m3eftpreuj3en, ~ommern, >Branbenburg, ®ad)fen, ®d)fe~ 
fien) mit 9tuGna1)me ~ofenG, unb bie fd)feGtuig~1)offteinifd)e bom 26. Wcai 1888 
1)aben unter 9tuf1)ebung ber gut5f)errfid)en ~oli&eigetuaU burd) @inteHung ber 
2anbfreife in 9tmt5be&irfe eine neue fänbfid)e :8rt5poIiöeibertuaUung gefd)affen, 
tuefd)er bie OJemeinbe~ unb OJugborfte1)er nielJt me1)r ag fefbftänbige ~oIi&ei~ 
organe, fonbern nut afG OJe1)Hfen gegenüberfte1)en. SDer 9t m tG b 0 rft e 1) e r 
bertuaUet bie ~ofi&ei. :t:em 2(mt5borfte1)er entfprid)t in ~ofen ber SDiftriftG~ 
fommiffar, in m3eftfafen ber 9tmtmann, in ber ffi1)einprobin& bie >Bitrgermeifterei. 
3n S)annober, S)effen, S)01)en30Hern fe1)U ä1)nHd)eG. Sjier übt a1fo ber OJe~ 
l11cinbcl1orfte1)er bie ürgpoHöe1getuaft QU5. 

XIII. Errichtung und Verlegung von Apotheken. 
:t:ie fanbeGgefe~fid)en >Beftimmungen über bie ffied)te unb ~ffid)ten ber 

preuj3ifd)en 2(pot1)efer finb ent1)aften in ber 9tpot1)eferorbnung nebft i1)ren iJcad)~ 
trägen uno @rgänöungen: ber 2fpot1)efenbetrieMorbnung unb ben )Borfd)riften 
über ben )Berfe1)r mit 9tqneil11ittefn, @ef)eimmittefn unb OJiften. SDaG 9tU~ 
gemeine 2anbred)t, tuefd)eG in :reif II, :rit. 8, 9tbfd)nitt 6 einige >Beftimmungen 
über 9tpot1)efer ent1)ieft, 1)at praftifd) je~t feine >Bebeutung mef)r. 

SDa5 OJrunbgefe~ beG preuf3ifd)en 9tpot1)efentuefenG ift bie ffiebioierte 9tpo~ 
H)eferorbnung bom 11. OUouer 1801. :t:iefdue orbnete bie gefamtelt red)tfid)en 
)Ber1)äftniffe ber 9fpot1)efer, fie ift formeH nOd) in tJOHem Umfange gültig, 
praftifd) auer Dur Beit 1)infid)tfid) ber eigentlid)en >Betriebi3borfd)riften burd) 
fpätere uefonbere )ßerorbnungen erfe~t. SDagegen tuirb burd) bie 9(pot1)efer~ 
orbnun\'l unb bie öu i1)rer 9tui3fü1)rung erfaffenen )ßerorbnultgen nod) ie~t in 
erfter ffiei1)e \'leregeft bie @rrid)tung unb ~erlegung bon 9tpot1)efen, &tuei ~unfte, 
beren @r1ebigung in § 6 ber ffieid)i3AMetu.:8. (f. ®eite 3) ber 2anbeGgefe~gebung 
llorbef)aften geblieben ifi. m3egen i1)rer >Bebeutung ift bie ffiebibierte 9(~On)efer~ 
orbn1lng nad)ftef)enb 3unäd)ft im m30rtfaut abgebructt. 

Reviflierte Apothekerordnung. 
Vom 11. Oktober 1801. 

Bei der illlermüdeten Sorgfalt, welche Wir auf alle Zweige Unserer 
Staatsverwaltung richten, ist es Uns nicht entgangen, wie sehr das Wohl 
Unserer getreuen Untertanen von einer zweckmäßigen Einrichtung der 
Apotheken in Unseren Landen und von einer sicheren Ausübung der Apo
thekerkunst selbst abhange. Unsere durchlauchtigten Vorfahren in der 
Regierung haben zwar bereits im Jahre 1693 eine Ordnung, nach welcher 
sich die Apotheker in Unseren Landen richten sollen, abfassen, und das 
Wesentlichste daraus in die Medizinalordnilllg vom 27. September 1725 
aufnehmen lassen; auch sind seit dieser Zeit mehrere heilsame Verord
nungen ergangen, und im Jahre 1795 von Unserm Ober-Collegio Medico 
et Sanitatis in eine besondere gedruckte' Sammlung gebracht, auch bei 
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der Approbation der Apotheker ihnen zur Nachachtung mitgegeben worden. 
Da indes teils die Fortschritte in der Pharmazie und Chemie, teils der überall 
eingeführte ordnungsmäßige Betrieb aller mit der Staatsadministration 
verwandten Gegenstände eine Revision und Vervollkommnung der bis
herigen Gesetze und Verordnungen, welche sich auf das Kunstgewerbe 
der Apotheker beziehen, nötig gemacht haben, so ist von Uns beschlossen 
worden, die gegenwärtige 

revidierte Ordnung, nach welcher die Apotheker in Uns ern Landen 
ihr Kunstgewerbe betreiben sollen, 

in Kraft eines Landesgesetzes abfassen zu lassen und zur allgemeinen Richt
schnur vorzuschreiben l ). 

1) '1)a bie rebibierte 21j.Jot~eferorbnung ein @eje~ barftellt, me1ef)ei3 a1(0 auef) nur 
auf bem berfaf(unBmäfligen 1ffiege ber @e(e~gebung abgeänbert ober aufge~oben werben 
fann, flaben bie (j.Jäteren butef) Wlinifteria1etlaffe eingefü~rten lSetrieb;3bor(ef)tiften 
nut in(omeit reef)t1ief)e @eltung, alS (ie (ief) mit ber ag @e(e~ er1af(enel1 2lj.Jot~eferorbnung 
bon 1801 becfen (O.~.@. 18. \}ebruar 1907, abgebrucft auf @Seite 399). '1)afl neben ber 
rebibierten 21j.Jot~eferorbnung auef) noef) bai3 Wlebißinalebift bom 27.lSej.Jtember 1725 
ag gültig an&u(e~en ift, ent(ef)ieb ba;3 O.~.@. unter bem 29. Wläril 1897 (st.@.2L 11, 
@S. 116). Sn bem Urteil ~eiflt ei3: 

,,'1)a;3 Wlebioina1ebift bom 27. @Sej.Jtember 1725 beftimmt an bem angefü~rten 
Orte (21b(ef)nitt ,~on ben Wlebicii3', ßiffer 3 2Ib(. 6): ,Chtblief) mirb auef) benen 
Wlebici;3 gänölief) berboten, einen 21j.Jotl)efer bor ben anbeten borilu(ef)lagen 
unb öU recommenbiten, (onbern ei3 mufl benen \]3atienten barin fre~er 1ffiiUe geraffen 
merben.' '1)ie(e lSeftimmung ift in bet ~erorbnllng bom 17. 910bember 1798 t1.Jegen 
21b(ef)affung bei3 @ebrauef)ei3, naef) melef)em bie 21j.Jot~efer ben j.Jraftiöierenben 21ri\ten 
jogenannte 1ffiei~naef)ti3gejef)enfe maef)en (Novum corpus constitutionum, Tom. X, S. 1789 
No. 85 de 1798), ,ben aUi3übenben 2(ri\ten' mit bem ßu(a~ in ernftlief)e \Zrinnerung ge> 
braef)t worben, ,nur bei (eltene~ ober mit boqüglief)er @e(ef)irflief)feit i\uöubereitenbcn 
2Ir3neimitte1n mollen 1ffiit ben ~tröten überlaffen, bem \]3atienten bie 2(j.Jot~efe, morin 
jolef)ei3 Wlebifament ilu ~aben ift, öU benennen, auef) bei gemö~nfief)el1 2lröneimittefn, 
tueld)e bei i1)rer ßubereitung (ef)on eine me1)r ali3 gemeine @e(ef)idlidjfeit ber \j51)armacic 
crforbern, wollen wir ben ausübenben 21röt nidjt ber(djränfen, falli3 er nadj feiner 
@Sadjfenntnii3 glaubt, bafl folef)e in biefer ober jener 21j.Jot1)efe bei3 Orti3 nief)t gleien 
gut IJerfertigt werben, bem \j5atienten bie 21j.Jot~efe naef)i\uweifen, worin bai3 IJer> 
jdJriebenc 21röneimittel öubereitet werben fann.' 2!udj bie ~erotbnung IJom 17. 910-
lJembet 1798 ift wie bai3 Wlebii\inalebift bom stönige erlaHen unb ge~ötig j.Jubfii\iert 
worben. @Sie ~at ba~er ebenfaHi3 @e(e~ei3fraft. 1ffieber bie in ffiebe fte1)enbe lSe> 
ftimmung in i1)t, noef) bie im Wlebii\inalebift finb aui3brücflidj ober buref) entgegen< 
ftenenbe 5Sorfef)riften, namentlief) l1ief)t mittelbar burd) bie \}teigabe ber &jeilfunbe, 
aufge1)oben worben. @Sie gelten b(1)er nodj." 

\j5raftifef) mirb in \}äHen ber lSebori\ugUl1g einei3 2lj.Jot1)eferi3 IJor einem anbcm 
buref) einen 21qt am beften buref) ~ermittlung bei3 ärötlief)en \Zljrengerief)ti3 21b~i1fe i\ll 
judjw fein. '1)er \]3reufl. 21qtlief)e Cl:1)rengeridj1i31)of 1)at benn audj unter bem 17. Suni 
1912 (\]31).2tg. 1912 ger. 96) entlef)ieben: ,,'1)ie \Zmj.Jfc1)lung einer beftimmtcn 2Ij.Jo> 
t1)efe" burdj eincn i11qt o~nc !riftige jadjlief)e @rünbe entI)ält audj unab1)ängig bon bcr 
noef) red)ti3gültigen lSeftimmung bes 9Rebiöi1talebifti3 IJon 1725 naef) bem für bie eI)ten> 
gcrief)tHd)c ~eurteilung aUeilt llnb nusjdjliefllidj maflgebenbcn § 3 bei3 \Z~tengerid)t0> 
geje~es eine e~rengerief)tlidj ftrafbare \j5flief)tberle~ung. ;Der 21röt barf nidjt o~ne mei< 
tere;3 eine bef1im~te 91j.Jot1)efe bisfrebitieren unb tJor einer anberen benaef)teiligcn". '1)cs> 
[1fcief)en 1)n1 ber 2(r~tlici.Je \ZQtengerief)1i3~of unter bem 22. geobember 1909 (\]31).ßt((. 1910 
~J(r. 94) audj bie 5Sertl.Jei(ung eines \]3atienten an einc beftimmte '1)rogen1)anblunß 
butd) bcn bc1)anbclnben 21q1, bie (ef)on baburef) erfolgt, bafl bai3 ffieöej.Jt in einem mit ber 
\}irma ber betreffenben '1)rogerie bebrucften stubert bem \]3atienten übergeben mirb, in 
jebem \Jalle a1;3 einen 5Serftofl gegen bie äqtlief)e @Stanbe(l> unb lSerufi3j.Jflief)ten eraef)tet. 

'1)ie tetJibierte 21j.Jot1)eferorbnung bom 11. Oftober 1801 ift nief)t in allen I,l5rolJinöeH 
ber Wlonaref)ie j.Jubliöiert morben. 91adl einer 21rbeit bon ffiegierungi3af(ef(or stU1)n (~er< 
toaItungi3aref)ib lSb. 15 &jeft 1) l)at bie reIJibierte 21j.Jot1)eferorbnung feine @eltung in 
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Titel I. 
Von den Apothekern überhaupt. 

§ 1. Zur Ausübung der Apothekerkunst an einem Orte berechtigt nur 
1. ein landesherrliches P ri v il e g i um, 

2. das Approbationspatent. 
Das erstere wird von Unserem General-Directorio, das letztere von 

Unserem Ober-Collegio Medico et Sanitatis erteiltl). 

~Ieuborpommern, ffiügen, ben ojtr1)einijd)cn steilen beß ffiegASc&. Si'obleno, bell el)emalig 
franööfj\el)en weftr1)einifel)cn CIlebieten, ben früI)eren ,peröogtümern 3üliel)<li:!ebc<SSerg, in 
6igmaringen unb ~eel)illgcn, bem butel) ben ®taat;3bertrag bom 1. ~eöember 1853 er< 
)l1orbenen 3abegebiet, ferncr in ben 1866 neu erworbenen Banbe,:iteilen .~annotJer, ~effen, 
9CaHau, ~ranffutt a. 9J1., 6el)lc,:iwig<.\)olftein jowie ben burel) bie .\3anbe,:ibcrträge mit SSa~etll 
unb ~eHen an \{5reujien abgetretenen e1)ema!0 ba~erijel)cn unb 1)effijel)en Q.jebiet~teilcn. 3n 
aUen biejen SSeöirfen gelten flatt ber rCbibierten Wpot1)efcrorbnung noel) bie SSeftimmllngen 
ber einöelncn .l3anbe,:igcl e~c. (g jinb bies: in 9ccuborpOmmctll, ffiügen unb ®djleswig< 
.lJolftein bie bänijel)e 9JlebiJinal< nnb ~(pütl)eferorbnung für bie fönigliel)en ffieiel)e unb Banbe 
bom 4. SDehember 1672 nebft ben fficjfripten bom15. Wllgllft 1746 unb 16. mtoner 1705, 
iOl11ie bie 9qJotI)cferorbnung für bas ~)cröoßinm .polftein bom 11. ~ennwr 1854, im CIlroii< 
l)er~ogtum )tkrg, tlJ0le16ft bie fl'llllööjijcf)e ~)erriel)[1ft bas einl)ehnijel)e WiJotI)efergejej3 
unberiilJrt geraHen 1)atte, bie rurfürftlidJe 9Jlcbiöinalorbnung für bie ~er1rogtü11ler 3üliel) 
unb SSerg b011l 8. 3uni 1773, in bCll übrigen (1)emali3 fran3öfi\'-1)en @enieten bie fran< 
iröfifel)en 9J1ebi3inalgefe~e, in ®ig11laringclhpcd)ingen bie 1Serorbnung betr. 5ödannt< 
11ladjung einer allgemeiuen 2Xpot1)efcrorbl1ung für bai3 ~ütftentu11l .\)o1)enirollern<®ig< 
lIlaringen bom 4. 9Jlai 1835, im3abcgebiet bie ülbenburgijel)e 1Serorbnung bü11l 30. 9J1äq 
1832 betr. ba~ Collegium medicum, in ben 1866 neu erworbenen 2anbei3teilen bie 
f)annOberfcf)e 1Serorbnung bett. bas 2fpot1)efenwejcn pp. bom 19. ~eirember 1820, bie 
turfürftlidJ 1)ejjijel)e 9J1ebiöinalorbnung bom 10. 3uli 1830, bie 9J1ebiöinalorbnung für 
bai3 .l3anbgrafentu11l ~ejjen bom 1. 3uni 1831, bie 1Serorbnung bom 28. 2fpril 1837 bett. 
bie Wnnal)me bon Be6rlingen in 9rpot1)efen unb bie Snftruftion ber 2{pot1)efn bom 12. S)e, 
öcmocr 1856 eoenfaI10 für bai;; 2anbgrafentum ~eHen, bai;; ~er1roglicf),j)(aHallifdJe erbift, 
6etr. erinriel)tung ber :1Jleb"1SerllJ. unb bie 3nftrnftiou für bie 9J1ebiiJinaloeamten, beibe 
Dom 14. ffiiätiJ 1818, bie 9Jlebiililtalorbnung für bie \Sreie 6tabt \Sranffurt bom 29. 3uH 
1841, bie 9J1cbiirinalorbnung für bn0 @roii1)eröogtum .\)eHen b011l 25. 31mi 1861 unb 
fcfJHefllidj für bie e1)cmali3 6a~erifdjen :reile bie WiJotlJeferorbnung für bas Si'önigreiel) 
:>Sa~ern bom 27. 3nnuar 1842. S)afl bie W.iJot'f)eferorbnung ini3bejonbere in stöln feine 
(~leltung 1)at, cntfel)ieb bas Si'.@. unter bem 3. ~ebruar 1887 (301). VII, :So 225). 

:>Seireffenb bie 9J1ebial1H11berlllaltung in ben 1866 neu erllJorbenen 2anbei3teileu 
erging bie Si'önigHel)e 1Serorbnung tJom 13. 9J1ai 1867, llJonad) ber 9J1inifter ber geift. 
liel)en ujllJ. 2fngelcgen1)eiten ermäel)tigt llJurbe, "in Wngelegen1)eiten, \l1eldje betreffen 
bie 5öebingllngen für bie 2fnlegung unb ben @efdJijftsbeirieo, jowie für bie 1Sifitation 
ber Wpot'f)efen, bie 5Heauffiel)tigung bei3 9J1ebiainallvejms, ber 9J1ebiöinal<, ®anitäi;'j· unb 
1Seterinär<l{5oliöei, bic ~eftftellung bel' Wr1rneita[e, ben S)ebit ber Wqneüllaren, in bem< 
jeiben 9Jlaiic 1Serfügung öU treffen, wie i1)m jofel)e>3 in ben älteren .\3anbei3ieilen bel' 
9Jlonarcf)ie reHortmäfiig irufommt." :t:arau(1)in neftiuunte ber 9J1inijtcr burcf) 1Serf. 
bollt 13. 3uH 1868 für ben ffieg .• ~q. Si' a fl cl fülgenbes: lI~injiel)t!iel) be>3 Wpot1)efcll< 
)Oejen0 treten: b. bie in beu älteren .l3anbeßteilen gültigen 1Sorjdjriften über WiJotf)efcn< 
bijitationen, c. bie in ben älteren .l3anbesteilen gültigen 1Sorjel)riften über bie SSe< 
I)anblung ber ffieal<\{5ribilegien unb ber perfönlicfJen 2fpot1)efenfon5eHionen in straft. 11 

S)a>3 preußifel)e Si'onfrejjionBbcrfaf)ren, b. 1). bie Gfrriel)tullg neuer ~(potI)efen unb 
bie 2IU,:ifdjreioung unlJ 1Scrlei'f)ung 1)eimgefallener stonöeHionen, füwie bie in ben steHen 
XIV-XVIII allgeiü1)rten 1tJCiteren 1l3elriebstJorfel)riften gelten teboel) gegcntlJärtig mit 
geringen Wusnaljmen für ben 0lefamtumfang ber [lconarcf)ie. 

1) 6eit Gfrlaii beB @etlJerneebiW3 bom 2. 9Cobember 1810 werben \{5ribilegien 
niel)t me1)r bcrHeljen, joubern gefel)ie'f)t bie 9Ceuerridjtung bon 2XpotiJefell auf @nmb 
\.lOll .\1onöefjionen, welel)e bie ül.Jerpräjibenten erteilen (j. 6eite 259). 
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§ 2. Die Apotheken-Privilegia, welche einmal in einem Orte fundiert 
sind, sind sowohl er blich als überhaupt verä uß er lieh 1), es wäre denn, 
daß sie nur dem Besitzer für seine Person verliehen worden 2); doch gehört 
zur Besitzfähigkeit des Erwerbers, daß er selbst ein geler4ter Apotheker 
sei und als solcher von der Medizinalbehörde approbiert werde 3). 

§ 3. Fällt daher eine Apotheke einem nicht gelernten Apotheker, 
es sei durch Erbgangsrecht oder durch andere zum Erwerb eines Eigen
tums geschickte Titel zu, so muß er solche binnen Jahresfrist, welche jedoch 

1) ~ierilu entfd)ieb ba~ ffi.®. unter bcm 28 . .;Janttar 1895 (~n.2tg. 1906 9'lr. 90): 
l2fl1e l2T\)otT)efen\)ribilegien, bie in ~reuilen feit .;Jnfrafttreten bet rebibietten l2T\)otT)efer< 
otbnung bom 11. Oftooer 1801 nid)t burd) efrrid)tung unb jßetrieo einet l2T\)otT)efe in 
:illirffamfeit gefe~t (funbiert) loorben finb, müj1en feit genanntem 2eit\)unft aIß cr< 
lofd)en angefeT)en loetben. 

2) .;Jm jßereid) ber \)teuiliid)en l2i\)otl)eferorbllung finb aHe in ben älteren, nid)t 
unter franilö\ifd)et, ll1eftfälifd)et ober oergifd)er ®efe~geoung geftanbenen 2anbesteilen 
bor efmanation bes ®ell1eroeebift>3 bom 2. mobemoet 1810 bedieT)enen \)T)armaileutild)en 
CIlelucroeoered)tigungen nad) § 2 ber l2i\)otT)eferorbnung ag bererolid)e unb ber< 
ituilerlid)e ffieal\)ribiIegien ilU oetrad)ten, jofern bie )EerleiT)ung nid)t aU5btücflid) 
auf eine oeftimmte ~erlon oeld)ränft ift. ~e~terei3 ift aoer nur aU5naT)m-3lueife ber \yal!. 
'tier jßell1ei-3, bail ein l2i\)otT)efen\)ribilegium bem erften jße\i~er nur für leine l,ßerloll 
berlieT)en luorben fei, ift bon ber ffiegierung, lofern fie biere jßeT)au\)tung aufftent, [eloft 
ilu eroringen. st'atm fie ba-3 nid)t, fo ifi bie )Eerero< unb )Eeräuiletlid)feit be-3felben nid)t 
ilu oeanfianben. 60 ent[d)ieb blt-3 \)teltfl. OOertriounal untcr bem 3 . .;Juli 1877. \yerner 
ergingen folgenbe Urteile: 

1. efin urf\)rünglid) nur llUf oeftimmte 2eit gCll1äT)rte-3 l2T\)otT)efen\)ribilegium fann 
für bas oetrcffenbe ®runbftücf aud) burd) unborbenUid)e ~erjäl)tung erll1oroen 
lein unb muil bemnad) aIß I,ßribileg anerfannt ll1erbeu (ffi.®. 4. \yeoruar 1905, 1,ßT).2tg. 
1905 %:. 69). 

2. ®cgenüoer bcm 2mcifel n11 bcr ffied)tmäiligfcit bes jßefiel)ens eines ~ritJilcgs 
ifi bet CIlegennad)meis einer oetuuf31cn unb red)tmäiligen 2{usüoung möglid). 'tIielet 
'Setucis ber ocmuilten Uiur\)aHon ift a1;3 gelungcn öU octrnd)tcn, mcnn bargetan mitb, 
Dafl bas \2(lJot1)elenlJtitJUeg minDeftelts 80~a'[)te bot 1817 ausgeübt Il1UtDe. 3um 'Se, 
lud[e reid)t aU0, bail fein 9flJL1f~efenllor\.Je\i~er Olt bic efrnclIerttltg bC0 ~ribi1egi3 gebad)t, 
(lUd) feinet bon ber '!{)cf)ÖrDe bahll nllfgcfl1rbcrt 1110rbcn ifi (m.Gl. 19 . .;Juni 1912, ~1). 
Btg. 1912 9h. 50). 

3. 'tier 0:rmero einei3 I,ßribilegs bmd) ultborbenflid)e )EerjäT)ruug bedangt ben 
jßetrieo ber l21\)otT)efe burd) minbeftcns 80 .;JaT)re im 2ujammenT)nnge, oT)ne bnil ll1äT)renb 
bieres 2eitraumei3 ber jemeilige jßefi~er bie Innbes1)errlid)e ®eneT)migung nad)ge[ud)t 
ober erT)alten T)ätte. 'tIie l2Tu;3üoung eines ~ritJilegi3, meld)c ilm unborbenflid)en )Bet< 
jäT)rung füT)rt, muil aoer bie einei3 ffied)tes fein, er, barf fid) bnoei nieT)t um l2iusnu~ung 
einer oloilen )Eergünftigung ober einer oemujiten Uiur\)ation gegcnüoer 9cndJgieoigfeit 
über mad)läffigfeit T)nnbeln (O.~.®. 91aumomg 21. .;Juni 1906, 1,ßT).3tg. 1907 mr. 10). 

4. 'tIie efr[i~ung einei3 l2i\)otT)efen\)ribilegiS erforbert nnd) bem I2illgemeincn 
2nnbted)t gegenüoer bem \yii3fus einen 44jäT)rigen jße\i~. efin lold)er 2eitrnum muil 
nocr oii3 3um eftlnil bei3 ®emeroeebifts bom 2. 9/obemocr 1810 nogell1ufcn fein. 9/nd) 
biefem 2eit\)unft fnnn ein I,ßritJHegium eoenjomenig bmd) G:rfi~ung luie bmd) )Eer< 
leiT)ung ermoroen morben fein (O.)E.@. 19. 9cobemoer 1908, 1,ßT).3tg. 1909 mr. 46). 

3) I,ßribilegierte l2i\)otT)efen bürfen nlfo mit ben in §§ 3 unb 4 ber reb. 12i\).O. 
3uge1nffenen borüoergeT)enben l2Tusnnumen Hut im jße1i~ bon gemäil § 29 ®em.O. 
a\)\)rooierten l2T\)otT)efern fein. ®leid)e!3 gilt, aoge[eT)en bon st'ranfenT)au-3a\)otT)efen uub 
ben \yäHen bei3 § 4 ber 12T\).O., für fonileffioniertc l2i\)otT)efcn, bn bie Stonilclfionen an< 
beren a10 a\)\)rooierten l2i\)otT)efcrn nid)t erteilt merben. 'tIiele jßeftimntllngen [d)lieilen 
jebod) bie 2uilieT)ung ciuc-3 fhnen CIlefellfd)afteriS für \)ribilegierte ober fonilc[fionierte 
I2I\)otT)efen nid)t nus. 91ad) einem Urteil bei3 ffi.®. bom 9 . .;Juli 1909 (1,ßT).2tg. 1909 mr. 78) 
jinb )Eerträge üoer bie,. finan3ieUe jßeteiligung einei3 9'lid)tn\)otT)eferi3 an einer l2i\)otT)efe 
nIS iluläffig ilu ernd)ten'. 2ebiglid) bie \)er[önlid)e ~ht!3üOltl1ß bei3 'Beirieoes burd) einen 
st'tebitgeoer, bet nicf)t 91\)otT)efer ift, ift Ulli)ltläflig. 
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bei erheblichen Umständen von den Medizinalbehörden auf sechs Monat 
erweitert werden kann, auf einen qualifizierten Besitzer bringen, bis dahin 
aber solche durch einen vom Ober-Collegio Medico et Sanitatis approbierten 
und vereideten Provisor verwalten lassenl ). 

§ 4. Nur den Witwen eines privilegierten Apothekers während ihres 
Witwenstandes, und den minorennen Kindern desselben bis zu ihrer 
Großjährigkeit, soll es nach wie vor vergönnt sein, die Apotheke durch 
einen qualifizierten Provisor verwalten zu lassen 2). 

§ 5. Sobald indes ein Sohn, welcher die Apothekerkunst gelernt hat, 
solche annehmen, oder eine Tochter an solchen sich verheiraten will, so 
hört die Administration derselben auf, und der Annehmer muß die Mit
erben nach einer billigmäßigen Taxe abfinden, da dem Staate daran gelegen 
ist, daß die Apotheken sich in den Händen gelernter Apotheker befinden, 
und nicht durch den Weg der Versteigerung zu gar zu hohen Preisen ge
trieben werden. 

§ 6. Wenn an einem Orte, wo bereits privilegierte Apotheken vor
handen, neue Apotheken - Privilegia gesucht werden, so wird das 
Finanzdepartement zuvor mit dem Medizinaldepartement darüber konzer
tieren, weil die zu große Konkurrenz derselben der treuen Ausübung der 
Kunst schädlich ist, doch müssen sich die Apotheker eines solchen Orts 
den gemeinschaftlichen Beschluß dieser Behörden gefallen lassen 3). 

§ 7. Zur Qualifikation eines Apothekers, in Hinsicht auf die Kunst 
nach § 1, gehört, daß er, unter Beibringung des Privilegii und des Attestes 
der Obrigkeit des Ortes seines Etablissements, welchergestalt er die Apo
theke rechtsgültig erworben, auch falls er kantonpflichtig ist, eines Los
scheins von seiten der kompetenten Kantonbehörde, den Lehrbrief, auch 
die erforderlichen Zeugnisse über die gesetzliche Servierzeit beibringe. Alle 
diese Dokumente reicht er bei dem Provinzial-Collegio Medico et Sanitatis 
ein, welches sodann seine theoretische und praktische Prüfung veranlaßt, 
und davon, unter Einsendung des Prüfungsprotokolls samt Beilagen, nach 
Titel II § 2 der Instruktion vom 21. April 1800, berichtet. 

1) \!(U5 bieler )Beftimmung ergibt lief), baß aud) ein (nod) nid)t aiJiJrobierter) Sl'tlllbi. 
bat ber \j3'f)arntaöie einc iJril1ilegierte \!(iJot'f)efe Iäuflid) erwerben tann. ~r mUß 
fie aber nad) liJäteften5 18 9Ronaten auf cinCll aiJiJrobiertcn )Be1i~cr bringen, af§; welef)er 
llatürlid) aUd) er fcIbft eintreten tanl1, wenn er bi5 ba'f)in bie \!(iJiJrobatiol1 erlal1gt~at. 
<Iin illHnAhl. 110m 26. S'uni 1911 l1ertritt ba&u ben IStanbiJul1ft, baß glcid)e5 aud) bei 
l1cdäuflid)cn fonöcHionierten \!(.iJot'f)cfcn gilt. Wud) eine fonöeHionicrte l1etfäuflid)e 
'lfiJotljefe fönne ein Sl'anbibat ber \j3ljarmaöie erwerbcn ullb &unäd)ft huref) einen aiJiJro. 
bierten 2IiJ0tf)efet l1erwn!tcn !n\fen. ,,0:t 'f)at balln in litngftrrt5 18 illConaten bafür ölt forgen, 
baj3 bie 91iJotljcfe einen öum fcIbftänbigcn )Betriebe befäl)igtcn (b. 'f). aI~ 2liJot'f)efet apiJro. 
bietien) )Befi~er er'f)ält, wobei i'f)m unbenommen bleibt, uad) erlangtet \!(piJrobation a!;;5 
2(iJot~efer fid) lelb!t für bie 0:tteilung ber ~~onöeHioll in ~orld)lag öU bringcn. 0~m, bie 
S~on&eflion ilur U:ortfü'f)rung ber \!(pot'f)de ld)on 110t erlangter 2Ip.ptobatil111 ßLt erteilen, 
ift im ,~inblicf auf § 1 ber ffiel1ibiertcn 2liJot'f)eferorbnung bOllt 11. Dftober 1801 unb 
§ 29 ber ffieid)5gewerbcorbllltltg nid)t öLtfäHig. 11 

~a bic rel1ibicrtc 2fiJot'f)efcrorbnung nUr \j3ribilcgicn f~lllltC, il)re bai3 ~etricb(;rcd)t 
betreffcubcn 9'lotlncn ba'f)er nur für bicle gelten ullb eine UbcrtragUllg bC5 § 3 altf. fOll. 
~eHionierte 2(iJoH)efen in feiner gejctllid)ell )BeftitnntuHg alli3grfprod)en ift. crfdyin! bic 
)Bered)tigung ber in bem illCilv0:rL bcrtretclIcn 9(nld)oullIlg &wcifeH)ait. 

2) ~er obige \j3aragraiJ'f) finbet je~t aUf jämtlid)c WiJot'f)efeu, aud) auf bie fon. 
öeHionierten unb bie unl1erfäuflid)en \j3erlonalfonfieHionen \!{nwenbullg (\. ISeite 259 
nnb 276). ~a gier nnr bie ,,)ßertvaltllng ll folrf)er I.llpot1)efen 3uge1aHen iit, ware in bielem 
tl-alle eine ,,)ßeriJad)tungll nid)t jtattI)aft. 

3) j{Jeöüglief) 'ocr @mnbfä~e für bie \Reuerrid)tung l10n \!{pot'f)efen gilt ie~t bie fönig. 
lid)e )ßerorbnLtng 110nt 24. Dftober 1811 (f. ISeite 261). 



Revidierte Apothekerordnung. Titel I. 249 

§ 8. Nur diejenigen Kandidaten, die sich in Städten etablieren wollen, 
welche kursierte Medizinalpersonen erfordern, müssen sich selbst unter 
Beilegung der obigen Dokumente und Zeugnisse bei Unserm Ober-Collegio 
Medico et Sanitatis melden und antragen, daß sie zum hiesigen pharma
zeutischen Cursu und großen Examen, nach Anleitung des Reglements 
vom 1. Februar 1798, verstattet werden, da sie denn auf den Bericht der 
Immediatkommissionen ihr Approbationspatent erhalten. 

§ 9. Dieser Qualifikation müssen sich auch die bereits auf kleinere 
Städte approbierten Apotheker unterwerfen, wenn sie aus diesen in die 
obigen größeren Städte übergehen, außer, daß sie von dem Examine rigoroso 
frei sind, falls sie von dem Collegio Medico der Provinz unmittelbar, und 
nicht bloß durch einen Physikus examiniert worden. 

§ 10. Zu den Städten, welche kursierte Apotheker und Chirurgen er
fordern, gehören: Aurich, Berlin, Brandenburg, Bialystock, Bromberg, 
Cleve, Crossen, Danzig, Duisburg, Elbing, Emden, Frankfurt, Graudenz, 
Halberstadt, Halle, Hamm, Kaliseh, Königsberg in Preußen, Küstrin, Kulm, 
Lissa, Magdeburg, Marienwerder, Minden, Plock, Posen, Potsdam, Star
gard i. Pomm., Stettin, Thorn, Tilsit, Warschau, WeseI, Züllichau. 

Die in den Vorstädten solcher großen Städte sich etablierenden Apo
theker sind zwar nur ebenso, als die in den kleineren Städten sich etablieren
den Medizinalpersonen zu prüfen; sie müssen sich aber alsdann alleR Ge
werbes in der Stadt selbst enthalten, oder kursieren. 

§ 11. Den in einigen Provinzen aus älterer Zeit entstandenen Miß
brauch, daß die Collegia Medica auch mit solchen Personen, die sich in 
den vorgeschriebenen Städten etablieren wollen, Präliminarprüfungen unter 
dem Titel von Tentamen veranstalten, schaffen Wir als unnütz hiermit 
ganz ab. 

§ 12. Dagegen verbleibt den Provinzial-Collegiis Medicis et Sanitatis 
die Prüfung aller Provisoren, sie mögen Apotheken in großen oder kleinen 
Städten vorstehen; jedoch müssen sie davon ebenso, als von der Prüfung 
der Apotheker, behufs der zu erteilenden Approbation, an das Ober-Colle
gium Medicum et Sanit,atis berichten. 

§ 13. Der solchergestalt privilegierte und approbierte Apotheker eines 
Ortes ist nicht allein berechtigt, darin seine Apothekerklillst ungehindert 
auszuüben, sondern er ist auch gleich jedem Materialisten, dem Apotheker
Privilegio gemäß, zum Verkauf aller Materialwaren und Spezereien befugt; 
dagegen steht dem Materialisten kein Debit der präparierten Arzneimittel 
zu. Damit auch der zwischen den Apothekern und Materialisten über den 
privativen und kumulativen Debit der rohen Arzneiwaren seit vielen Jahren 
bestandene Streit für die Zukunft aufhören möge, haben Wir dieser revi
dierten Ordnung ein besonderes Verzeichnis der rohen Arzneiwaren bei
fügen lassen, womit die Drogisten und Materialisten in der dort vorge
sehriebenen Quantität handeln und den Debit exerzieren können, und 
werden die Apotheker, Drogisten und Materialisten hierüber aus Unserm 
Finanz- und Medizinaldepartement durch ein besonderes Reglement noch 
instruiert we'rden 1 ). 

§ 14. Die Ausübung der Apothekerkunst erstreckt sich aber weder 
auf ärztliche noch chirurgische Verrichtungen 2 ). Sollte jedoch 

1) Wtt Gtelle be$ am Gd)htlfe be$ § 13 erwäljtttett 58erlleid)ttilfe$ ber Wrlltteiwaren, 
mit bettett bie '1lrogiftett ljattbeltt bürfett, ift gegettwärtig bie ffieid)(lbetorbttuttg bom 
22. mtober 1901 mit iljrett SJCad)trägctt getreten (f. %eil IV). 

2) '1la$ 58erbot ber WU$übuttg är3thd)er %ätigfeit burd) WlJotljefer itt %it. I 
§ 14 ber rebibiertett WlJotljeferorbttuttg ift burd) § 144 ber <Mew.O. aU$brücllid) auf· 
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an einem Orte oder dessen Nähe bis auf zwei Meilen sich kein Arzt etabliert 
haben, so soll der Apotheker, insofern nicht etwa der dortige Chirurgus 
auf innere Kuren bereits examiniert ist und von Unserm Ober-Collegio 
Medico et Sanitatis approbiert worden, befugt sein, auf seine Prüfung zur 
Verrichtung gewöhnlicher leichter innerer Kuren bei dem Collegio Medico 
der Provinz anzutragen, welches alsdann darüber an Unser Ober-Collegium 
Medicum et Sanitatis zur Approbation berichten muß. Dagegen erfordert 
aber auch das allgemeine Beste, daß Ärzte und zur innerlichen Praxis 
autorisierte Wundärzte an solchen Orten, wo keine öffentliche Apotheke 
vorhanden oder in der Nähe befindlich ist, eine mit den notwendigsten 
Arzneimitteln versehene kleine Hausapotheke sich halten können, jedoch 
lediglich nur zum Gebrauch in ihrer Praxis, nicht aber zum Wiederverkauf 
an andere Personen 1). Auch müssen diese Mittel, besonders die Praeparata 
und Composita, von einem approbierten Apotheker im Lande, welcher für 
deren Güte verantwortlich sein kann, nicht aber von auswärtigen Labo
ranten und Krämern entnommen werden. Imgleichen müssen dieselben 
davon keinen übermäßigen Vorteil verlangen, und in den Preisen dafür 
die Patienten nicht überteuern, sondern ihre Arzneirechnungen ganz nach 
der bestehenden Taxe einrichten, indem sie für die Mühe des einzelnen 
Dispensierens hinlänglich durch den Rabatt entschädigt werden, den Apo
theker, von welchen SlO sich die Arzneimittel undispensiert liefern lassen, 
zu geben pflegen 2). 

Von den Lehrlingen3). 

§ 15. Jeder gelernte, privilegierte und approbierte Apotheker ist Lehr
linge anzunehmen und Gehilfen zu halten befugt. Die Erfahrung hat aber 
gelehrt, daß die Apotheker bei Annahme der Lehrlinge zum öftern ohne 

red)t ed)olten. ,Butuiberljonbfungen ljiergegen linb burd) gerid)tlid)ei3 ®tmfberfoljren, 
nid)t im ~iSöijJlinortuege öU oljnben (.\f.Gl. 18. ~obember 1889 unb 3. iJebruor 1887, 
So1). x, 6. 180, unb VII, 6. 225). jßgl. inbe§ § 37 ber WjJ.QJ.O. (®eite 308). 

1) ~ie 1)ier borgeleljenen QJeld)ränfungen be§ ~(r&neiobgobenred)g ber l!{rötc 
)inb nod) einem Urteil be§ .\f.Gl. bom 7. moi 1900 (.\f.Gl.W. III, ®. 208) gegentuärtig 
HUr nod) betreff§ ber ben WjJot1)efen boroe1)oltenen Wr3neimittel in .\froft. 

2) ~cr § 14 ljot im übrigen in ben §§ 37 unb 51 ber WjJotljefenbetrieMorbnung 
bom 18. iJebruor 1902 (). steil XIV) eine onbertueitige iJoHung er1)oHen. 

3) ~urd) bie fficid)Zl>l,llrüfungsorbnung für WjJotljefer bom 18. moi 1904 (). steillII) 
finb bie einfd)Iägigcn QJeftimmungen ber ein&elnen 9XjJotljeferorbnungen felOftrebenb 
überolI mobifi~iert. ~ie ber jJreufli)d)en, tueld)e im stit. 1, §§ 15-17 bon ben ileljr> 
fingen unb §§ 18-20 bon ben Glcljilfcn ljonbelt, )uurben bereit,:; bor fänger er ,Beit 
(11. 9Xuguit 1864) oufge1)ooen unb bard) neuere er)e~t, inbes oud) bieies "ffiegle ment 
über bie ileljr> unb ®erbieröeit, )oiuie über bie I,llrüfung ber 9XjJotljefer> 
! eIl rIt n g e u n b > Gl e lj i! f en" ift burd) bie genonnte I,llrüfung§orbnung unb bie jJreuflild)c 
WjJotljefcnbetrieb§orbnung in bielen I,llunften obgeänbert tuorben. ~on SntereHe ift our, 
bem ffiegfement ljöd)ften§ nod) ber folgenbe § 16: 

§ 16. Der Gehilfe steht zu dem Apothekenbesitzer, seinem Prinzipal, in dem 
persönlichen Verhältnisse eines ihm für den Geschäftsbetrieb Dienenden und ist dessen 
Anordnungen pünktlichen Gehorsam schuldig. Der Apothekenbesitzer darf dem Ge
hilfen das Dispensieren von Arzneimitteln in der Offizin (das Rezeptieren) und die 
Anfertigung von pharmazeutischen Präparaten im Laboratorium (das Defektieren) 
selbständig überlassen, ist aber für die Arbeiten des Gehilfen verantwortlich. Während 
kurzer zufälliger Abwesenheit des Apothekenbesitzers ist der Gehilfe dessen Stellver
treter. Bei längerer Entfernung vom Geschäft (Reisen) aber ist der Apotheker, falls 
sein Gehilfe nicht bereits die Approbation als Apotheker erlangt haben sollte, ver
pflichtet, einen approbierten Apotheker als seinen Stellvertreter anzunehmen und dies 
dem Kreisphysikus anzuzeigen. 
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die nötige Auswahl und ohne genugsame Rücksicht auf deren Tauglichkeit 
verfahren, bloß ihren Privatnutzen beabsichtigen, und ihrer Verbindlichkeit, 
aus selbigen tüchtige und brauchbare Subjekte zu bilden, zu wenig Genüge 
leisten. 

Es wird daher den Apothekern folgendes zur Pflicht gemacht: 
a. Sollen sie so viel wie möglich dahin sehen, daß sie nur solche Lehr

linge annehmen, die bei einem von der Natur nicht vernachlässigten 
Kopfe, durch eine einigermaßen wissenschaftliche Ausbildlmg und 
durch eine gute sittliche Erziehung zur Erlernung dieser Kunst 
hinlänglich vorbereitet sind. Damit auch der zur Apothekerkunst 
bestimmte Jüngling dem ihm nötigen Schulunterricht nicht zu früh 
entzogen werde, so wird den Apothekern hiermit anbefohlen, keinen 
Lehrling jünger als zu vollen 14 Jahren anzunehmen. 

Da auch insbesondere die Kenntnis der lateinischen Sprache 
zum richtigen Verstehen der Rezepte und der in den Dispensatorien 
enthaltenen Vorschriften ganz unentbehrlich ist, so sollen die Apo
theker fernerhin keine Lehrlinge annehmen, die von der lateinischen 
Sprache nicht wenigstens so viel erlernt haben, daß sie leichte Stellen 
aus einem lateinischen Autor fertig übersetzen können. 

Diese Beurteilung soll aber in Zukunft nicht den Lehrherren 
allein überlassen sein, sondern es wird ihnen hiermit zur Pflicht ge
macht, ihre anzunehmenden Lehrlinge in dieser Hinsicht durch den 
Physikum des Orts zuvor prillen zu lassen. 

Die Apotheker haben ferner dahin zu sehen, ob auch der an
zunehmende Lehrling eine fertige und gehörig deutliche Hand schreibe. 
Dieses ist besonders deshalb notwendig, um zu verhüten, daß durch 
ihn keine, aus unleserlich geschriebenen Signaturen leicht ent
springende Zweifel und Irrtümer auf seiten des Patienten ver
anlaßt werden. 

b. Da auch vielfältig wahrgenommen wird, daß Lehrherren ihre Zög
linge als bloße Arbeitsleute behandeln, hingegen um deren Bildung 
zu brauchbaren Apothekern unbekümmert sind, und genug getan 
zu haben glauben, wenn sie selbige nach verflossenen Lehrjahren 
mit einem Lehrbriefe entlassen, so werden sie hiermit ernstlich er
innert, die ihnen gegen ihre Lehrlinge obliegenden Pflichten nicht 
außer acht zu lassen, sondern selbige durch treue Anweislmg und 
gründlichen Unterricht sowohl im theoretischen, als praktischen 
Teil der Pharmazie, verbunden mit Darreichlmg guter Bücher und 
überlassung der nötigen Zeit zu deren Benutzung, zu geschickten 
und in ihrem Fache tüchtigen Staatsbürgern zu erziehen. 

c. Ist vielfältig der Mißbrauch eingerissen, daß die Apotheker, vor
nehmlich an solchen Orten, wo sie neben ihrem Hauptgeschäft 
noch andere Gewerbe treiben, gar keine Gehilfen, dagegen aber 
zwei bis drei Lehrlinge halten, auch hierzu sogar am liebsten rohe, 
unwissende, schlecht erzogene Knaben von noch unreifem Alter 
auswählen, weil sie diese am besten zu ihren oft mit niedrigen 
Arbeiten verknüpften Nebengewerben zuziehen und gebrauchen 
zu können glauben. Da aber hierdurch die Zahl unwissender 
und höchstens nur zu einigen mechanischen Arbeiten brauch
barer Apothekergehilfen jährlich vergrößert wird, so wird hiermit 
verordnet, daß die Apotheker nur so viel Discipel halten dürfen, 
als sie ausgelernte Gehilfen haben. Haben sie nur einen Gehilfen, 
so dürfen sie auch nur einen Lehrling annehmen. Sind aber ihre 
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Geschäfte so unbeträchtlich, daß sie solche überhaupt nur mit einem 
Menschen bestreiten können, so dürfen sie gar keinen Lehrling, 
sondern bloß einen Gehilfen halten, es sei denn, daß sie erweisen 
können, keinen Gehilfen bekommen zu können, oder daß sie als 
geschickte und ihr Hauptwerk selbst mit Tätigkeit abwartende 
Männer bekannt sind. 

d. Um überhaupt dem Anwachsen schlecht erzogener, l-illwissender 
und untauglicher Apothekergehilfen um so mehr vorzubeugen, so 
wird hiermit festgesetzt: daß hinfüro kein Lehrherr befugt sein soll, 
seinen Lehrlingen den Lehrbrief oder das Attest wohlüberstandener 
Lehrjahre zu erteilen, bevor nicht dieser durch eine von dem Physi
kus des Orts im Beisein des Lehrherrn zu veranstaltende Prüfung, 
welche dem, was man von einem solchen jungen Menschen billiger
weise fordern kann, angemessen sein muß, als tüchtig befunden wor
den. Bei dieser Prüflillg ist besonders darauf zu sehen, ob der Aus
gelernte sich praktische Kenntnisse der Pharmazie und eine hin
längliche Fertigkeit in kunstmäßigen Arbeiten erworben habe, da 
solches bei einem guten Apotheker der Theorie vorangehen muß. 
Findet es sich, daß er noch nicht reif genug ist, um als ein brauch
barer Apothekergehilfe anerkannt zu werden, so hat der Physikus 
ihm anzudeuten, daß er noch nicht entlassen werden könne, sondern 
so lange in der Lehre bleiben müsse, bis er sich hinlänglich qualifi
ziert habe. Ergäbe es sich aber, daß die Schuld der Versäumnis 
in den Lehrjahren weniger am Lehrling, als vielmehr am Lehrherrn 
selbst liege, sie bestehe nun in vorsätzlicher Vernachlässigung des 
Lehrlings, oder in erwiesener Unfähigkeit, brauchbare Subjekte zu 
bilden, so soll einem solchen Apotheker die weitere Befugnis, Lehr
linge zu halten, gänzlich untersagt werden. Der Lehrling soll aber 
verpflichtet sein, so lange bei einem anderen Apotheker in die Lehre 
zu treten, bis er sich die erforderliche Kenntnis und Geschicklichkeit 
erworben hat. 

§ 16. Was die Dauer der Lehrjahre und die sonstigen Bedingungen 
der Rezeption eines Lehrlings betrifft, so hängt zwar dies von der Be
stimmung des mit den Eltern, Vormiindern oder Verwandten desselben 
zu errichtenden schriftlichen Kontraktes ab; doch soll die Lehrzeit nie 
unter vier Jahre bestimmt, auch von dem Lehrherrn dem Lehrling nur 
insoweit ein Nachlaß auf etwa sechs Monate bewilligt werden, als der 
Physikus des Orts nach genugsamer Prüfung von der Reife des Lehrlings 
sich überzeugt und solches schriftlich attestiert hat. 

§ 17. Kein Lehrherr soll daher dem Lehrling den Lehr- oder Gesellen
brief eher erteilen, bis der Physikus des Orts demselben das Fähigkeits
zeugnis dazu gegeben hat, wofür er, sowie für das Attest bei der Rezep
tion des Lehrlings außer dem Stempelpapier, an Gelde nicht mehr als einen 
Taler erhält!). 

Von den Apothekergehilfen. 

§ 18. Der solchergestalt mit dem Lehrbriefe versehene Lehrling wird 
nun ein Apothekergehilfe. Als solcher übernimmt er in der Apotheke, 
bei welcher er sich engagiert, eben die allgemeinen Verpflichtungen, unter 
welchen der Prinzipal, dem er sich zugesellt, zur öffentlichen Ausübung 

1) '!liefe jßeftimmung ift ie~t burd) baB @eie~, bett. bic @ebü~ren ber Wlebiöinaf< 
beamten vom 14. ~uH 1909 (f. :Seite 143), lueld)ei3 bie @ebü~r für Me llCui3ftellung ber 
3ulaHungi3oeugniHe 3m: Q;tletnung bel: llC~ot~eferfunft auf 6 Wlad normiert, er\e~t. 
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dieses Kunstgewerbes von seiten des Staates autorisiert ist. Er muß sich 
daher sogleich mit denjenigen landesherrlichen Medizinalgesetzen und Ver
ordnungen, welche das pharmazeutische Fach betreffen, bekannt machen, 
damit er in Beobachtung derselben, soweit sie auf ihn Bezug haben, sich 
nichts zuschulden kommen lassen möge. Hat selbiger seine Lehrjahre 
in einer inländischen Apotheke zugebracht, so ist zu erwarten, daß er mit 
den Vorschriften der Pharmacopoea Borrussica und mit der Arzneitaxe 
schon bekannt sei; ist er aber ein Ausländer, so muß er sich angelegen sein 
lassen, diese zu studieren, um sich nach Anleitwlg derselben der Anfertigung, 
Dispensierung und Taxierung der Arzneimittel unterziehen zu können. 

Bei der Rezeptur hat er die Behutsamkeit und Genauigkeit in Dispen
sierung der verschriebenen Arzneimittel anzuwenden. Zu dem Ende muß 
er die Vorschrift des Rezepts nicht nur zuvor mit Aufmerksamkeit über
lesen, sondern auch das angefertigte Medikament nicht eher aus der Hand 
stellen, bevor er nicht das Hezept nochmals mit Bedacht gelesen, und von 
der geschehenen richtigen Anfertigung und Signatur sich überzeugt hat. 
Im Laboratorio muß er die Composita und Praeparata, nach Vorschrift 
der Pharmacopea Borrussica, reinlich, ordentlich und gewissenhaft bereiten 
und wohl bezeichnet aufbewahren. 

übrigens wird von einem jeden konditionierenden Apotheker voraus
gesetzt, daß er den Inbegriff seiner Obliegenheiten kenne und stets vor 
Augen habe; daß er, demzufolge, als ein rechtschaffener Gehilfe und Mit
arbeiter seines Prinzipals die ihm anvertrauten Geschäfte mit Treue und 
Fleiß abwarte, ohne dabei die wisssenschaftlichen Kennt,nisse seines Fachs 
zu versäumen; daß er sich vorzüglich auch eines guten moralischen ~T andels 
befleißige, gegen jedermann höflich und bescheiden sei, aller ausschweifen
den und verführerischen Gesellschaften sich enthalte, keine unnötigen und 
unanständigen Besuche in der Offizin annehme, und überall in Erfüllilllg 
seiner Pflichten den ihm untergeordneten, Lehrlingen mit musterhaftem 
Beispiele vorangehe. 

§ 19. Die Bestimmilllg des Gehaltes und der sonstigen Emolumente 
eines Gehilfen hängt von dem schriftlichen Verein beider Teile ab. Wäre 
dergleichen Kontrakt nicht gemacht, so muß sich der Gehilfe in einer der 
§ 10 benannten Städte, neben freier Station, exk!. Kleidung, jährlich mit 
demjenigen Gehalt begnügen, welches ein Apothekergehilfe dieses Orts ge
wöhnlich erhält. 

§ 20. Die Servierzeit eines Gehilfen wird auf fünf Jahre festgesetzt. 
Sollte aber derselbe in Berlin, oder auf Akademien Gelegenheit gehabt 
haben, V orlesilllgen in der Chemie, Pharmazie, Botanik usw. zu hören, 
und er darüber gute Zeugnisse der Lehrer beibringen, auch bei der Prüfung 
zum Apotheker die nötige Geschicklichkeit beweisen, so soll Unser Ober
Collegium Medicum et Sanitatis befugt sein, ihm ein, höchstens zwei Jahre 
zu erlassen, weil nicht bloß Theorie, sondern mehrjährige Ausübung der 
Apothekerkunst zur Bildung eines guten praktischen Apothekers erfordert 
wird und keine andere als die Medizinalbehörde fähig ist, zu beurteilen, 
ob einem Kandidaten der Pharmazie die Ausübung der Apothekerkunst 
mit Sicherheit anvertraut werden kann. 

Von den Provisoren 1). 
§ 21. Ein Kandidat der Pharmazie, wenn ihm die Direktion einer 

Apotheke übertragen wird, führt den Namen Provisor. 
-~,----

1) ~Ct sritef "s:jho vi f Ot" 1ft gegenwärtig nid)t meljt ümdj, vielmel)t l)cijien Dic 
metreffenben ,,~ll!otljefen\)et\l.la1ter". ~ie merwoltung einer Wj:lotljefe (S)aul!t-
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§ 22. Niemand kann zum Provisor angenommen werden, der nicht 
die Lehr- und wenigstens drei Servierjahre überstanden, auch bei dem 
Collegio M:edico et Sanitatis der Provinz die geordnete Prüfung ausge
halten hat. 

§ 23. Er ist an alle den Betrieb der Apothekerkunst betreffende Ge
setze und Verordnungen gebunden, und besonders dafür verantwortlich, 
daß in der Apotheke, welcher er vorsteht, das Kunstgewerbe im ganzen 
Umfange vorschriftsmäßig ausgeübt werde, zu welchem Ende er von dem 
Ober-Collegio M:edico et Sanitatis approbiert und dessen Vereidigung ver
fügt werden muß. 

§ 24. Seine Verhältnisse gegen den Eigentumsherrn der Apotheke 
bestimmt der mit ihm schriftlich zu errichtende Kontrakt. 

Titel II. 
Von der Oberaufsicht über die ApothekenI). 

§ 1. Die pharmazeutische Praxis gehört ihrer Natur nach zu den
jenigen Gegenständen, welche die strengste Aufsieh t Unseres Ober-Collegii 
Medici et Sanitatis und der von selbigen abhängenden Provinzial-Collegio
rum erheischen. Aus dieser Ursache sind, außer der den M:edizinalbehörden 
obliegenden allgemeinen Wachsamkeit über die Apotheken, noch insbeson
dere die Visitationen derselbsen eingeführt. Zu den gewöhnlichen Visita
tionen ist ein Zeitraum von drei Jahren festgesetzt, bei dringenden Ver
anlassungen aber finden auch außerordentliche Visitationen zu unbe
stimmten Zeiten statt. 

§ 2. Bei gewöhnlichen Visitationen hat der Apotheker den dazu er
nannten Kommissarien vorzulegen: 

1. das Privilegium und die auf dessen Besitz sich beziehenden Doku
mente; 

2. die Approbation Unseres Ober-Collegii medici et Sanitatis, oder 
wenn die Apotheke durch einen Provisor verwaltet wird, dessen 
Konfirmation; 

3. die Pharmacopoea Borrussica, die Arzneitaxe, das M:edizinal
edikt, die gegenwärtige revidierte Ordnung für die Apotheker, und 
die etwa in der Folge dazu nötig gefundenen nachträglichen Ver
ordnungen; 

4. das Elaborationsbuch; 

ober giliafa1Jot1)efe) fann nur ein a1J1Jtobierter W1Jot1)efer üb erne1)men ; bon jeber )Ber. 
ttJaHung!3überna1)me ift ber meöirfS3regierung ~(nöeige öU mad)en, ttJelef]e ben metreffenben, 
fofern bieS3 noef] nief]t gefef]e1)en ift, bereibet. gür bie )Bereibigung ber ~(1Jot1)efer 
ift in ber )Berfügung beS3 WlebA1RinifterS3 bom 13. 9Cobember 1888 fofgenbe Q; i b e S3. 
f 0 r m el feftgefe~t: 

Ich N. N. schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß, nachdem 
mir die Approbation zum selbständigen Betriebe einer Apotheke im Gebiete des Deut
schen Reiches erteilt worden ist, ich alle mir vermöge meines Berufes obliegenden 
Pflichten nach den darüber bestehenden oder noch ergehenden Verordnungen, auch sonst 
nach meinem besten Wissen und Gewissen genau erfüllen will. So wahr mir Gott helfe. 

gJem @)ef]ttJörenben bleibt e!3 übetlaHen, biefen Q;ibe(lttJorten bie feinem religiöfen 
mefenntniHe entf1Jreef]enbe mefräftigung(lformel oeiöufügen. gJie )Bereibigung finbet 
buref] bie .\3anbratS3ämter ftatt. 

I) @)tatt ber obigen §§ 1-6 gilt je~t bie WnttJeifung öur mefief]tigung ber W1Jo, 
t1)efen bom 18. gebruar 1902 (f. ;reil XVIII). gJie .\foften ber ffiebijionen trägt bie @)taag· 
faHe. 
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5. die Giftscheine, mit der darüber geführten Kontrolle; 
G. das in den Offizinen vorrätig zu haltende Herbarium vivum ein

heimischer offizineller Pflanzen; 
7. einige Pakete taxierter Rezepte. 
§ 3. Die Gehilfen haben ihren Lehrbrief und Testimonia vorzuzeigen, 

einige zur Prüfung ihrer Fähigkeit ihnen vorzulegende Fragen aus der 
Materia pharmaceutica und der Chemie zu beantworten, ein Pensum aus 
der Pharmacopoea Borrussica ins Deutsche zu übersetzen, auch eine Probe 
ihrer Handschrift ad Acta zu geben. 

§ 4. Auf ähnliche Art werden auch die Lehrlinge in Rücksicht ihrer 
Fähigkeiten und Fortschritte nach Verhältnis ihrer zurückgelegten Lehrzeit 
geprüft. 

§ 5. Die Apotheker nebst ihren Gehilfen und Lehrlingen sind ver
pflichtet, den Kommissarien weder bei genereller Besichtigung der Offizin, 
des Laboratorii, der Materialkammern, Kräuterböden, Keller usw., noch 
bei spezieller Prüfung der Arzneimittel nach dem vorgeschriebenen Ver
zeichnisse irgend Hindernisse in den Weg zu legen, vielmehr selbigen mit 
Achtung und Bereitwilligkeit entgegenzukommen, die von selbigen 
geschehenen Erinnerungen und Belehrungen bescheiden anzunehmen, und 
den von selbigen etwa für nötig erachteten Anordnungen willige Folge 
zu leisten. In streitigen Fällen aber haben sie ihre Gegenerinnerungen 
bescheiden zu Protokoll zu geben und die Entscheidung von der Behörde 
zu erwarten. 

§ 6. Die auf die gewöhnlichen Visitationen gehenden Gebühren und 
Kosten, wie solche in der Medizinalordnung S. 72 und dem hier beiliegen
den Circulari Unseres General-Directorii vom 6. Februar 1798 bestimmt 
sind, tragen die Stadtkämmerei und die Apotheker zu gleichen Teilen. 

§ 7. Außerdem stehen die Apotheker immerwährend unter der un
mittelbaren Aufsicht der Physiker oder derjenigen Personen, denen 
sonst die Aufsicht von der oberen Behörde übertragen worden, als deren 
Pflicht es ist, die Apotheken von Zeit zu Zeit zu besuchen und acht zu 
geben, ob darin alles wohl hergehe und in gutem Stande gehalten werde, 
daher denn auch ein Apotheker, wenn er auf mehrere Tage oder Wochen 
verreisen will, verbunden ist, die Aufsicht über seine Offizin einer dazu 
qualifizierten Person, die während seiner Abwesenheit nötigenfalls die Ver
antwortlichkeit übernimmt, zu übertragen, und solches dem Physikus des 
Orts anzuzeigen 1 ). 

Titel IH. 

Von der Ausübung der pharmazeutischen Kunst selbst 2 ). 

§ 1. Von den Pflichten der Apotheker in Anschaffung, 
Bereitung und Aufbewahrung der Medikamente überhaupt. 

a. Ein jeder Apotheker in Unsern Landen ist schon durch seinen 
geleisteten Eid verpflichtet, stets dafür zu sorgen, daß seine Apotheke 
diejenigen sowohl rohen, als zubereiteten Arzneimittel, welche in der nach 
Maßgabe für größere und kleinere Städte entworfenen Designation spezifi
ziert sind, in bestmöglichster Beschaffenheit und Güte und in einer den 
Bedürfnissen des Orts angemessenen Menge vorrätig enthalte. 

1) Sjierüoer finb ie~t in § 41 ber IJq)otflefenoettieo~orbnung (f. !Seite 311) neue 
iSeftimmungen getroffen. 

2) Wn !Stelle bon ~iteI III ift ie~t bie in ~ei1 XIV aogebrucUe Wj.Jotflefenoetrieoi3< 
orbnung getreten. 
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Die einfachen Arzneimittel aus dem Tier- und Pflanzenreiche muß 
er im Durchschnitte alle zwei Jahre, die gebräuchlichsten aber, oder die 
durch die Zeit leicht an der Kraft verlieren, alle Jahre frisch und in ge
höriger Güte und Menge anschaffen, zur rechten Zeit einsammeln, säubern, 
mit allem Fleiße trocknen und in saubern, dichten Gefäßen unter richtiger 
Bezeichnung aufbewahren. 

Gleichergestalt muß er auf die kunstmäßige Bereitung der pharma
zeutischen und chemischen Praeparata alle Aufmerksamkeit und Sorgfalt 
richten. Bei Anfertigung derselben hat er sich genau an die Vorschriften 
der Pharmacopoea Borrussica zu halten und darf er sich dabei keine will
kürlichen Abweichungen erlauben. Jedoch ist ihm unverwehrt, neben den 
nach der Pharmacopoea Borrussica angefertigten Praeparatis und Com
positis, dergleichen auch nach anderweitigen Dispensatoriis oder besonderen 
Vorschriften vorrätig zu halten, wenn dergleichen von den Ärzten verlangt 
werden. 

b. Die Apotheker sind zwar überhaupt angewiesen, die chemischen 
Arzneimittel selbst zu bereiten. In dem Falle aber, daß sie in der eigenen 
Anfertigung gehindert sind, oder ihre bedürfende Menge dazu zu gering 
ist, müssen sie sich damit aus einer anderen guten inländischen Apotheke 
versorgen, dürfen aber dergleichen nicht von gemeinen Laboranten oder 
ausländischen Drogisten kaufen. 

c. Es ist die Pflicht eines jeden Apothekers, daß er seine sämtlichen 
Waren und Medizinalien oft und fleißig revidiere, um sowohl die abgängig 
gewordenen, als durch Alter oder Zufall verdorbenen Mittel sogleich er
gänzen zu können, damit er stets von der Güte und tadellosen Beschaffen
heit jedes einzelnen Artikels seines Vorrats überzeugt sein und dafür die 
Gewähr leisten könne. 

§ 2. Von dem besonderen Verhalten bei Anfertigung der 
Rezepte. 

a. Sobald ein Rezept zur Bereitung in die Apotheke gebracht wird, 
auf welches der Arzt das Datum, die Jahreszahl, den Namen des Patienten 
und, wenn dem Apotheker dessen Hand nicht bekannt ist, auch seinen 
eigenen Namen geschrieben haben muß, so ist der Apotheker verpflichtet, 
es entweder selbst zu verfertigen, oder einem tüchtigen Gehilfen, allenfalls 
auch einem Lehrlinge, welcher aber wenigstens drei Jahre in der Lehre 
geRtanden und sich wohl appliziert haben muß, zur Bereitung zuzustellen. 
Sowohl die Apotheker, als deren Gehilfen und Lehrlinge, sind verbunden, 
die Arzneimittel auf einem mit Gittern umgebenen Rezeptiertische naeh 
Vorschrift der Rezepte ohne Aufschub vorsichtig und pünktlich zu bereiten, 
die angefertigten Medikamente daselbst bis zur Abholung zu bewahren, 
und solche nebst den Rezepten so wenig während der Anfertigung als nachher 
jemandem vorzuzeigen, noch weniger Abschriften davon zu geben oder 
nehmen zu lassen 1). Damit auch derjenige, welcher am Rezeptiertische die 
Medikamente zusammenmischt, nicht gestört werde, so soll außer den in 
die Offizin gehörigen Personen niemand zu solchen zugelassen werden. 

b. Bei der Rezeptur muß die strengste Genauigkeit, Ordnung und 
Reinlichkeit herrschfm. Sämtliche Gefäße und Instrumente müssen stets 

1) .~)iercru entfef)ieb ba5 ft'.05. untcr bem 12. :De~ember 1910 (\ßq.2tg. 1911 SJ/r . .3): 
,,'tic 2fbgabc einer 9ftAuci bnrcf) bic Gl:I)ciran bcB 2flJotqeferi3 IJcrftöBt nief)t OI)llC 
lucitere;3 gegen ben § 2 a ::titel III ber reb. ~lJ.~D. lUOllacf) bie angefertigten ~)(ebifamentc 
niemmtbem ge~eigt werben bürfen. ®ie wiire nur unfruliiffig, wenn e;3 fief) um eine nief)t 
freigegebene ~t3nci qanbefte Hnb bic Q:f)efrau al5 ,pql1rUlCl3eutifef)e5 \ßerfonClI in ber WlJo~ 
tlJefe tiitig IUOt. SI 
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rein und sauber, auch Wagen und Gewichte im akkuraten Zustande ge
halten werden. Auch das Reinhalten der Seihetücher zu Dekokten und 
Infusionen ist nicht zu vernachlässigen. Mixturen, Pulver, Pillenmassen 
usw., zu denen salinische und metallische Präparate kommen, dürfen in 
keinem metallischen, sondern sollen in steinernen, gläsernen oder por
zellanenen Mörsern bereitet werden. Zu scharfen heftig wirkenden Mitteln, 
als Quecksilbersublimat, ingleichen zu stark riechenden, als Moschus und 
Asa foetida, sollen besondere Mörser und Wageschalen gehalten werden. 
Der in einigen Apotheken noch übliche Gebrauch, Pulver- und Pillen
schachteln mit Goldpapier auszufuttern, wovon die darin al,lfbewahrten 
Arzneimittel leicht mit Kupferteilchen verunreinigt werden, wird hiermit 
untersagt. 

c. Bei Dispensierung der Arzneimittel soll nichts gemessen, viel weniger 
nach dem bloßen Augenmaße genommen, sondern alles ordentlich und 
genau abgewogen werden. Bei den Wässern kann jedoch das Abmessen 
wohl statt haben, nur müssen die eigens dazu bestimmten Mensuren nach 
dem absoluten Gewicht des Wassers richtig abgeteilt sein. Sollten auch 
noch Ärzte im Gebrauch haben, Vegetabilien manipulweise zu verschreiben, 
so sollen diese dennoch gewogen und statt eines Manipuls bei Kräutern eine 
halbe Unze und bei Blumen drei Drachmen nach Gewicht genommen werden. 

d. Zu mehrerer Verhütung, daß keine Verwechslung der Medikamente 
sich zutragen möge, soll in der Apotheke jedesmal der Name des Patienten, 
welcher auf dem Rezepte steht, ingleichen der Name des Apothekers, bei 
welchem das Rezept verfertigt worden, nebst dem Dato, auf der Signatur 
bemerkt werden. Auch soll auf der Signatur die auf dem Rezept bestimmte 
Gabe und Zeit des Einnehmens nicht mit Ziffern bezeichnet, sondern jedes
mal mit Buchstaben deutlich und leserlich geschrieben werden. Ebenso 
muß die Taxe der Medikamente auf den Rezepten, wenn sie bei erfolgender 
Bezahlung zurückgegeben werden, mit deutlichen Ziffern bemerkt sein. 

e. Da noch die Erfahrung gelehrt, daß öfters diejenigen Arzneien, 
welche die Patienten auf Verordnung ihres Arztes zum zweiten oder öftern 
Male machen lassen, nicht vollkommen gleich, sondern in Farbe, Quantität, 
Geschmack und Geruch verschieden sind und hierdurch den Patienten 
verdächtig werden, so soll derjenige Apotheker, in dessen Offizin dergleichen 
Nachlässigkeit erweislich gemacht worden, in 5 Taler Strafe verfallen. 
Damit man aber wisse, wer den Fehler bei der Reiteratur begangen, so 
soll derjenige, der solche verfertigt, jedesmal seinen Namen auf die Signatur 
schreiben. 

f. In gleiche Strafe soll derjenige Apotheker genommen werden, welcher 
die ihm zugeschickten Rezepte, es sei bei Tage oder bei Nacht, nicht so
gleich ohne Aufhaltung verfertigt, den Handkauf vorzieht und die Patienten 
ohne Not auf die Medizin warten läßt. Besonders sollen diejenigen Rezepte, 
die mit cito bezeichnet worden, sogleich bereitet und die Arzneien den 
Boten, welche die Rezepte einhändigen, mitgegeben werden. 

g. übrigens sollen solche von approbierten Ärzten und Wundärzten 
einmal verschriebenen und verfertigten Hezepte, welche Drastica, Vomi
toria, Menses et Urinam moventia, Opiata und andere dergleichen stark 
wirkende Medikamente enthalten, ohne Vorwissen und Bewilligung des 
Arztes zum anderen Male nicht wieder gemacht werden, weil dergleichen 
Mittel, die, zur rechten Zeit verordnet, von guter Wirkung gewesen, dem 
Kranken, wenn er solche zur Unzeit nimmt, den Tod zu Wege bringen 
können. 

h. Wenn dem Apotheker in den vorgeschriebenen Rezepten ein Irrtum 
Böttger-Urban, Apothekengesetze. 5. Auf!. 17 
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odor Verstoß von der Art, daß davon ein Nachteil für den Patienten zu 
besorgen sei, bemerklich werden sollte, so hat er sogleich dem Arzte, welcher 
das Rezept verschrieben, seine Bedenklichkeit und seinen Zweifel bescheiden 
zu eröffnen. Wenn der Arzt den Vorstoß nicht anerkennt, und auf die 
Anfertigung des Rezeptes nach seiner Vorschrift besteht, so kann es der 
Apotheker zwar auf dessen Verantwortung verfertigen; doch hat er zu 
seiner eigenen Rechtfertigung den Fall sogleich dem Physikus, oder wenn 
dieser das verdächtige Rezept verschrieben hätte, dem kompetenten Collegio 
Medico anzuzeigen. 

i. Sollte es sich zutragen, daß ein verschriebenes Ingredienz nicht 
vorrätig oder sogleich nicht anzuschaffen sei, so darf der Apotheker nicht 
willkürlich ein anderes dafür substituieren oder etwas hinweglassen, sondern 
er hat solches sofort dem Arzte anzuzeigen und es diesem zu über
lassen, an dessen Statt ein anderes Mittel von gleicher Eigenschaft zu ver
ordnen l ). 

k. Da auch verlauten will, das noch hier und da unbefugte Personen 
sich mit innerlichen und äußerlichen Kuren befassen, so wird den Apo
thekern hiermit anbefohlen, sich der Verfertigung solcher Rezepte, die von 
dazu nicht qualifizierten Personen verschrieben worden, zu enthalten, und 
sich hierunter lediglich nach dem § 5, S. 28 Unseres Medizinaledikts vom 
Jahre 1725 zu achten; am wenigstens aber Medikamente von heftiger und 
bedenklicher Wirkung, als Drastica Vomitoria, Mercurialia, N arcotica, 
Emmenagoga, namentlich auch Resina und Tinctura Jalapae von der 
Hand, ohne ein von einem approbierten Arzte verschriebenes Rezept ver
abfolgen zu lassen 2 ). 

I. Es haben demnach alle und jede Apotheker in Unseren Landen, 
bei Vermeidung von fünf bis zwanzig Taler Strafe auf jeden Kontraven
tionsfall, und bei wiederholtel' Kontravention bei noch höherer Geldstrafe, 
sich nach diesen Verordnungen zu achten, auch bei Vermeidung gleicher 
Strafe dafür zu sorgen, daß von ihren Gehilfen und Lehrlingen dieselben 
auf das genaueste befolgt werden, gleichwie sie für das, was ihre Gehilfen 
oder andere zu ihrem Hause gehörige Personen hierin zuwiderhandeln, 
schlechterdings einstehen müssen, obschon ihnen das Recht vorbehalten 
bleibt, ihren Regreß an gedachte Personen zu nehmen 3 ). 

übrigens haben Wir, um diesel' revidierten Ordnung desto mehr Voll
ständigkeit zu geben, eine Revision der hauptsächlichsten Verordnungen 
und Gesetze für die Apotheker veranstalten und sie denselben im Anhange 
beifügen lassen 4,). 

l) )ffienn ber 2{~otljefer ein unter ueftimmtcm Wamen uefannte~, au~ beftimmten 
~ngrebienöien 5ul(1mmengele~tei3 2{rilneimHtel unter jßenu~ung ber gleief)en jßeftanb
teile ljerftellt, fo ift barin eine fibertretung ber 2{~otljeferorbnung buref) ttJillfürlief)e 21n" 
\uenbung nief)t oerorbneter 2{tJneiftoffe nicI)t ilu finben (,\3.CI.l. II jßerlin 13. 2{~ril 1905, 
\l31).,8tg. 1905 Wr. 31). ~m übrigen og! ljieröu bie jßeftimmung in § 33 2{bf. 4 ber 2{lJo
tljefenbetrieb~orbnung (f. 6eHe 307). 

2) ~e~t geregelt buref) bie 5Setotbnung bett. bie 2lbgabe ftarfttJirfenber 2{qnei
mittel (I. ~eil XV). 

3) 'Ilie in ber 2{~otljeferorbnung angebtoljten 6ttafen finb nief)t 'Ilii3ili~linar
ftrafen, lonbern 5hi minalftrafen (ft'.CI.l. 3. \Sebruar 1887 unb 18. WotJember 1889, 
~Or). VII, 6. 225 unb X, 6. 180). fiber ben Gfljarafter ber ljier genannten 6trafen og!. 
mIef) bie 2{ui3füljrungen auf 6eHe 237. 

4,) ~m 2fnljange ttJaren foIgenbe 5Serotbnungen elltljalten: 
1. ttJegen jotgfäftiger 2fufbettJoljrllng unb tJorjief)tiger 5Seraofo[gllng ber @i f t

\u aren; 
2. ttJegen ~lblef)Qffung ber mit jßlci \.1erle~ten ilillnernen CI.lefälie; 
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:tlie It>id)tigften )Beftimmungen ber ffiebibierten m1Jot1)eferorbnung [i nb in 
ben erften [ed)!3 l,jSaragra1J1)en ber[eiben ent1)aUen. 6ie be1)anbeIn ben red)t1id)en 
G\(1)arafter ber m1Jot1)efenbered)tigungen, jinb aber im .l3aufe ber ~al)re burd) 
eine groBe mnöa1)l f1Jäterer )8ero~bnungen me1)r ober It>eniger abgeänbert It>orben, 
fo baB fid) eine furöe 1)iftorifd)e )Betrad)tung biefer )8er1)äUniffe nötig mad)t. 

:tlie m1Jot1)eferorbnung fennt nur eine mrt ber m1Jot1)efenbered)tigung, 
nämfid) I,jSribHegien, bei benen fie a. beretblid)e unb beräuBerlid)e I,jSribilegien 
unb b. 1Jet[önlid)e I,jSribi1egien unterfd)eibet. :tlie Q:rteilung neuer ffieaH"SJej]Jerbe< 
bered)tigungen It>urbe jebod) bereit!3 burd) ben Q:rlaB be!3 @elt>etbefteuerge[e~e;3 
bom 2. mObember 1810 aufgef)oben, unb e!3 traten [eitbem an 6teHe ber ~11Jo~ 
ff)efen1Jribilegien bie m1J 0 t1) ef en fo nö eH ion e n. ;Die stonöeffion It>a! 1ebiglid) 
an bie öum )Betriebe be;3 m1Jot1)efergelt>erbe!3 befugte l,jSer[on be;3 st'onöeijionar0 
gefnütlft unb erlo[d), It>enn ber, It>eld)em fie erteilt It>ar, auff)örte, ba;3 @efd)äft 
[elbft öu betreiben. 

;Durd) bie st'abinett!3orber bom 9. :tleöember 1827 It>urben bie ffiegierungen 
jebod) autorifiert, bie in ben §§ 4 unb 5 ber ffiebibierten ~1Jot1)eferorbnung bom 
11. Dftober 1801 öugunften ber ~interbfiebenen eine;3 1JribHegierten ~1JotfJefer0 
ent1)aHenen )8orfd)riften ()8erlt>aHung ber m1Jotf)efe burd) einen 2lbminiftrator 
It>äf)renb be;3 m5it\1.1enftanbe;3 ber )Be[i~etin bcr \1.1. lt>(1)renb be;3 )8orf)anbeniein0 
minorenner st'inber) aud) auf bie .~interb1iebenen eine;3 fon5effionierlen 2(t)o~ 
t1)efer;3 au0crube1)nen. Unb burd) bie 3irMarberfügung bom 23.Suni 1832 
rourben bie ffiegierungen angelt>ie[en, immer et[t bei bem 9)einifterium anöu~ 
fragen, e1)e fie über eine erlebigte st'onöeffion anberlt>eitig crU berfügen gebäd)ten. 
)Belt>ei[e, baB ba!3 WCinifterium ben burd) ba0 @elt>erbege[e~ ge[d)affenen Unter~ 
[d)ieb ölt>i[d)en 1Jribilegierten unb fonöeffionierten m1Jot1)efen lt>enigften;3 bamag 
nid)t tat[äd)1id) in bie I,jSra~i;3 öu übertragen geronnen It>ar. 

;Da aber infolge bie[e;3 )8erfa1)ren;3 bie 211Jot1)efer mit ber 3eit i1)re fon~ 
3ef[ionierten 2lpot1)efen, o1)ne bie Q:rfaubni;3 be;3 6taate0 3ubor eingel)olt öu 
lJaben, öU berfaufen begannen, fo erlieB ba;3 WCinifterium, um bie ilJm 3uftelJenbe, 
aber allm(1)lid) ab1)anben gelommene freie )Berfügung über bie 91tlotf)efen~ 
fon3eHionen It>ieber 3uruuiluerlangen, auf @runb einer stabinett;3orber bOnt 
8. WCäq 1842 bie 3irfularberfügung bom 13. ~uguft 1842, in lt>eId)er bie ffiegie~ 
rungen angelt>ie[en It>urben, in fünftigen ~ällen ber stonöeiiion;3etfebigung nid)t 
ferner, It>ie oi;31)er öfter ger d)eljen, bem aogel)enben mtlotlJefet ober ben en Q:roen 
ben )Borfd)lag be;3 mad)folger;3 in ber st'onöeffion öu geftatten, [onbem bie 2{u;3~ 
lt>a1)l be5 le~teren nad) WCaBgaoe ber oeft(1)enben )Borfd)riften [eloft öu treffen. 

:tlie allgemeine Un3ufriebenljeit ber mtlot1)efer mit bief er )Berfügung unb 
berfd)iebene .~inbemiffe, bie fid) ber ~u5fü1)rung berfe10en in ber I,jSra~i;3 ent~ 
gegenfte1Hen, lieflen inbeffen [d)on ant 6. Oftooer 1846 eine neue S1'abinett;3< 
orber erfd)einen, bie bie 3irfularberfügung bom 13. muguft 1842 unb ba5 barin 
entf)aHene st'onfurrenöberfa1)ren It>ieber auf1)oo unb bie ffiegierungen anlt>ie;3, 
beim 9lbgange eine5 nid)t 1JribHegierten m1Jot1)efer5 bie st'onöeffion bem bon 
1e~teren, re[p. bon beHen Q:rben 1Jtä[entierten @e[d)äft0nad)fo1ger, fa1!5 bel> 
[eIbe borfd)rift!3mäflig qualificriert ift, jebod) mit )Borbe1)alt ber m5iebereinöielJung 
bei bem bereinftigen mbgange be5 neu st'onileffionierten öU berIei1)en. :tJie[ e 

3. roegen llinjd)affung ber Magnesia Nitri; 
4. luegen 9Cid)tanroenbung bei.l Sapo hispanicus ober Sapo venetus "um inner, 

fid)en @ebraud); -
5. roegen llinjd)affung unb ~altltng eines Herbarii vivi plantarum officinalium. 
:tJiele WCaterien jinb jetlt teHs burd) bejonbete @ejetle unb )l5erotbnungen, teHs burd) 

bas llir3neibud) unb bie llipotf)efenbetriebsotbnung anbenlJeitig geregelt. ';;Der übet bie 
lliufberoa1jrung unb )l5erabfolgung ber @iftroaten 1janbelnbe llfbjd)nitt I bes llin1janges 
ift burd) @ejetl bom 13. lliuguft 1895 (\13r.@.6. 6. 519) aufge1joben roorben. 

17* 
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Sfabinetgorber fonte bi~ öum Q;dan eine~ entf1-Hed)enben @efe~e~ in @üftig~ 
feit bleiben. 

2(uf @runb berfefben erfcljien barauf bie 8itfufarberfügung bom 21. OUober 
1846. Sn biefer erfannte ber 9J1inifter an, ban bie )Borau~fe~ungen, bon benen 
bie )Berfügung bom 13. 2(uguft 1842 au~gegangen war, ficlj im .l3eben nicljt be~ 
ftätigt LJätten unb bager ilCacljteife entftanben wären, öU beren jßefeitigung bie 
)Regierungen auf @runb ber Sfabinett00rber bom 5. Oltober 1846 angettJiefen feien: 

beim Ausscheiden eines nicht privilegierten Apothekers aus seinem 
Geschäft die Konzession dem von dem abgehenden Apotheker oder 
dessen Erben präsentierten Geschäftsnachfolger, sofern derselbe vor
schriftsmäßig qualifiziert ist, jedoch immer nur für seine Person 
und unter ausdrücklichem Vorbehalt der Wiedereinziehung der Kon
zession bei seinem dereinstigen Abgange zu erteilen 1). 

Q;ine befinitibe gefe~Hclje )Regelung biefe~ @egenftanbe~ LJat bi~ je~t nod) 
nicljt ftattgefunben, unb f~ werben feit jener 8eit bet borfommenbem Wecf)fel 
aHe @enel)migungen öur UbemaLJme unb ~ortfül)nt1tg (bi~ 1894) fonöeffionierter 
2TjJoHJefen immer noclj unb nur auf @runb bieier 8irfulnrberfügung, b3)lJ. ber 
.\labinett~orber bom 5. Dftober 1846 berliegen Z). 

2Tu~ bem Wortlaut ber öitierten 8irMarberfügung gel)t l)erbor, ban ber 
®taat ficlj ba0 jßeftiitigung0red)t für ben naclj bem 2tu~idJeiben be~ eLften Sfon~ 
i\cifionar~ ,)Jriifentierten i}cael)rofger aHerbing0 borbegalten, bem ~fon3effionar 
i elbf1 aber bie freie ~i~jJofition über bie 2tjJotl)efe feine0weg0 entöogen gat. 9(b~ 
gefelJetl babon, ban e~ in ber )Berfügung l)eint: "bem bon bem abgegenbcn 9(tl0~ 
tf)efer ober beffen Q;rben lJräfcntierten @efd)äfgnacf)rofger ufw.", ban a1fo b1l0 
meel)t be0 9f,)Jotf)efer~, bei .l3e6öeiten über bie 9f,)Jott)efe öu bi~lJonieren, aU0~ 
geflJrod)en ifi, ifi biefe~ med)t in ber 9J1inifieriaü:Jcrrügung bom 9. Weai 1851 
(.I3egnert) !toel) ganÖ' flar in rolgenben Worten öum 2(u~brud gefommen: 

Bei der Extrahierung und dem Erlaß der Allerhöchsten Order 
vom 5. Oktober 1846, sowie bei der darauf sich gründenden Zirku
larverfügung vom 21. desselben Monats und Jahres hat hauptsäch
lich die Absicht vorgewaltet, den Besitzern konzessionierter Apo
theken die freie Veräußerung derselben, soweit als dies, ohne der 
künftigen Gesetzgebung vorzugreifen, geschehen kann, möglich zu 
machen, sowie diejenigen, welche dem Besitzer einer konzessio-

1) 9/ad) biejem @runbia~ wirb aud) in ben j.).Jäter neu erluorbenen Banbe5tcifcn beim 
)Se\i~IUCd)jel bon l2r.).Jot1)efen berfaf)fen. 60 erging für .\) an n 0 b e runter bem 3. ,;sanuar 
1867 nad)ftc!)ellbe lBerf. be5 I,ßreuji. (\)cncralgoubcrnemcnt5 über ba5 lBerfa1)ren bei ~r~ 
teilung bon l2r.).Jot1)efenfonöejiionen: 

In allen Fällen, wo ein Apotheker auf die ihm persönlich erteilte Konzession zu· 
gunsten eines von ihm besonders bezeichneten Geschäftsnachfolgers verzichten will, 
und über die Abtretung der Apotheke eine Vereinbarung bereits getroffen ist, ist dem 
bezeichneten Geschäftsnachfolger, sofer n ih m die gesetzliche Q ualifi ka tio 11 

beiwohnt, ohne Eröffnung des im übrigen beizubehaltenden Konkurrenzverfahrens 
und ohne Rücksicht auf den Betrag des verabredeten Kaufpreises die nachgesuchte 
persönliche Konzession zu erteilen, und zwar derart, daß ein übergehen der Konzession 
vom bisherigen Inhaber mit dessen Einverständnis an den neuen Konzessionar, mithin 
das Erlöschen der neuen Konzession für den bisherigen Inhaber ausgesprochen wird. 

2) ~in Wlin.,~rL bom 28. ,;suni 1912 belagt, baji nad) feftfte1)enbcm, Id)on in einem 
~rlaji bom 24.0'uni 1817 aU5gel.).Jrod)ene,n lBerroaltung5grunbjate ein 12r.).J 0 t1) e Ie r nur 
ein e 12r.).J 0 tI) c I e b c \i ~ e n barf. ::Die Ubertragung ber .lfon3eHion 3um )ffieiteroetrieoc 
einer I2rlJot1)efe auf einen I2rlJotlJefenoeji~er fann erft erfolgen, luemt biejer nad)roeift, 
baji er lid) be§ )Seji~e;3 jeiner oi§1)erigen I2rlJot~efe burd) lBerfauf ober lBcr3id)t auf ba;3 )Sc< 
trieb$red)t cntäujiert 'f)at. 



Anlage neuer Apotheken. 261 

nierten Apotheke, im Vertrauen auf deren Veräußerlichkeit, Geld 
geliehen haben, vor Verlusten zu schützen. 

Unb ebenfo unörueibeutig ljeij3t e~ in einer IDCinifterialberfügung bom 15. Sufi 
1857 (,\3eljnert) foIgenbermaj3en: 

Der Vorbehalt der Wiedereinziehung der Konzession bei dem der
einstigen Abgange des Konzessionars hat nur die Bedeutung, daß 
durch die Verfügung vom 21. Oktober 1846 der definitiven legisla
torischen Regulierung der Angelegenheit nicht präjudiziert werde, 
nicht aber hat dadurch der Aufsichtsbehörde die Be
fugnis beigelegt werden sollen, beim Verkaufe dem 
Käufer die Konzession deshalb zu versagen, weil der
selbe nach der Meinung der Behörde zu teuer gekauft hat. 

~ie lBerfäuflid)feit neu errid)teter 9l1Jotljefen ruurbe jebod) f,)Jäter i)u~ 
näd)ft ruefentlid) befd)ränft unb fd)Hej3Iid) gani) aufgeljoben. ~urd) SfabinettB~ 
orber bom 7. Suli 1886 ruurbe ba~ ffied)t ber lBerfäuflid)feit nur fold)en 2l,)Jo~ 
tljefen belaHen, feit beten ~rrid)tung öeljn Saljre berfloHen finb, unb burd) 
Sfabinetisorber born 30. Suni 1894 ruurbe fd)liej3lid) beftimmt, baj3 ben )Sefi~ern 
neu &u etrid)tenber 2l,)Jotljefen nid)t meljr geftattet ruerben foHe, bie 2l,)JoH)efe 
an einen @efd)äftBnad)fo1ger &U berfaufen. ~anad) befteljen, nad)bem bie öeljn~ 
jäljrig unberfäufIid)en 2l,)Jotljefen inöruifd)en fämtlid) berfäuflid) geruorben finb, 
gegenruärtig folgenbe brei 2frten 2f,)Jotljefenbered)tigungen nebeneinanber: 

1. 2fj.lOH)efen,)JribHegien (-1810, berfäuflid)), 
2. ffieaHonöeffionen (1811-1894, berfäufIid)), 
3. \j3erfonalfonöeffionen (feit 1894, unberfäufHd)). 
Sm folgenben finb biejenigen &ur ~rgän&ung ber ffiebibierten 2lj.Jotljefer~ 

orbnung ergangenen lBerorbnungen angefüljrt, rueld)e bie 9fnlage neuer 2lj.Jo~ 
tf)efen, ba~ Sfon&effion~berfaf)ren, bie lBerlegung bon 2lj.Jotl)efen jmb ben red)t~ 
Hd)en Q:I)arafter ber )Sered)tigungen betreffen. 

I. Anlage neuer Apotheken . 

. I)ierüber ergingen folgenbe lBerorbnungen unb ~daHe: 

Kgr. Verordnung wegen Anregung neuer Apotheken. 
Vom 24. Oktober 1811 (Pr.G.S. S. 356). 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. 
haben, da die bisherigen polizeilichen Gesetze darüber, 

unter welchen Umständen die Anlegung neuer Apotheken zu ge
statten oder zu versagen sei? 

unzulänglich und mangelhaft befunden worden, folgendes zu beschließen 
geruht: 

§ 1. In Absicht der vorschriftsmäßigen Prüfung und Qualifika
tion der Apotheker, sowie ihrer Legitimation, um den Gewerbeschein zum 
Betriebe ihres Gewerbes lösen zu können, behält es bei den schon bestehen
den Gesetzen sein Bewenden, und versteht es sich von selbst, daß auch, 
wer eine neue Apotheke anlegen will, allen desfallsigen Forderungen zu 
genügen hat. 

§ 2. Die Anlegung neuer Apotheken findet wie in Städten, so in Flecken 
und Dörfern nur statt, wenn das Bedürfnis einer Vermehrung derselben 
erwiesen ist. 

§ 3. Wenn der Kreisphysikus im Einverständnis mit der Polizei
behörde (in den größeren Städten sind es die Magistrate oder Polizeiprä
sidien, in den kleineren Städten odor in Flecken, die unter der Kreispolizei 
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stehen, ist es diese) die Anlage einer neuen Apotheke aus Gründen 
nötig finden, so suchen sie von der Medizinaldeputation der Provinzial
regierung die Erlaubnis dazu nach 1). 

§ 4. Für zureichende Gründe werden angenommen: 
eine bedeutende Vermehrung der Volksmenge, 
bedeutende Erhöhung ihres Wohlstandes. 

§ 5. Findet die Medizinaldeputation die angegebenen Gründe hinreichend 
und klar, so erteilt sie die Erlaubnis zur Anlage einer neuen Apotheke, wenn 

entweder noch gar keine Apotheke am Orte vorhanden ist, oder, 
wenn der oder die schon vorhandenen Apotheker, nach vorher
gegangener Aufforderung, der Ansetzung eines neuen nicht wider
s p r e ehe n, oder ihren Widerspruch nicht begründen können 2). 

§ 6. Ist die Medizinaldeputation der Meinung, daß ein solches Wider
spruchrecht begründet sei, so überläßt sie nach der genauesten Aus
mittlung aller Umstände die Sache dem allgemeinen Polizeidepartement 
zur Entscheidung. 

§ 7. In den drei großen Städten Berlin, Königsberg und Breslau wird 
die Entscheidung der Frage über die Anlegung neuer Apotheken von dem 
Polizeipräsidio, im Einverständnis mit dem Stadtphysikus, allemal un
mittelbar von dem Allgemeinen Polizeidepartement nachgesucht. 

§ 8. Dieses bestimmt, wenn der Vorteil des Ganzen die Anlegung 
neuer Apotheken erfordert, die Entschädigung der bis dahin bestandenen 
nach den Grundsätzen des über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe 
erschienenen Gesetzes vom 7. September d. J.3). 

1) 3n einem 55efdjeibe born 29. I2XlJril 1893 erwiberte ber SMtu~minifter auf 
eine cringabe au~ lJl)arma~eutijdjen .\"ereijen, 

daß es jedermann freisteht, die Anlage neuer Apotheken bei den zustän
digen Behörden zu beantragen und gegen deren Bescheid eventuell die Entscheidung 
der höheren Instanzen anzurufen. 

2) ~iel)e giernu 'oie auf 6eite 266 abgebrucften ~erfügungen. 
3) Uber 'oie I2Xblöjung ber jogenanntcn cri;flufiblJribilegien äUßert fidj cin 

(fr!. beB WlebAminifterB bom 19. IJJcärn 1840 (i. 6eite 282) bagin, baß bic "l2Xblöjung 
Der OJcwcrbegeredjtigfeiten älterer ~erfaHung aUf 'oie \yäne einer mit bem I.ßribilegium 
ltodj etWa beionberB berbunbenen cri;flujibberedjtigung, unb nur bei eintretenbem 
l"I,allc einer lUirflidjen 2TlJotgefeltanlage an bem betreffenben ürte bejdjränft ift." 

~ie medjtflJredjung gat lJier3u in me1)reren crntfdjeibungen folgenbe OJrunbfä13e 
aUfgeftellt: I.ßreujii(dje aw3(d)liejilidje 2TlJotl)efengeredjtigfeiten gaben im \yalle ber 9Ceu· 
midjtung einer 21poH)efe innerl)alb ilJreB 2TuBjdjliejiungBbereidjB ein I2Xnred)t auf crnt. 
(d)äbigung. ~or .\"eon~eHionierung ber neuen 2IlJollJefe beftelJl jebodj fein crnljdjäbigung!3. 
anjlJrudj. vie crnljdjäbigung ift bon bcm 9Ccufon~eHionar im ~erein mit 'ocr 6tabtge. 
meinbe auföubtingen. vic .\)öl)e ber I2XblöjungBjumme unb baB ~er1)ältni!3, in bem 'oie 
~ur (fntldjäbigung ~erlJflidjtcten öU berlelben beiöutragen gaben, ift im ~erwaltung~. 
ftreitberfagren feftöuftellen. 0n bielem ~erfal)ren linb alle öur 6djä13ung ber (fnt· 
\cl)äbigung erforbetlidjen l2Xufflärungen [eitcn!3 be!3 OJetidjti.l boröunel)men. ver l'Yeft. 
ftellung ber (fntfdjäbigung ift berienige )illert öugntnbe &U legen, lUeldjen 'oie 55ered)· 
tigung am 1. ~otJember 1810 I)atte. Sl)Ct )illert be'.l OJntnbftücfe~ nebft 0lebäulidjfeiten, 
0nbentar unb 9XlJotgeferwaren bleibt aUßer 55etradjt. Sl)er 0nl)aber 'ocr 55ercdjtigung 
mUß öU ber ermittelten (Entldjäbigung [elbft beitragen. vic ~erlJflidJtung ber 6ta'ot. 
nemeinbe, öu ber crntfdjäbigung beiöutragen, tritt nur für ben l'Yall ein, baß 'oie (Ent· 
jdjiibigung bon ben an erftet <Stelle berlJflidjteten 21lJotgefenbeli13ern nidjt aufgebtad)t 
werben rann, olJne baji [ie ober einer bon ignen baburdj aulier \llCl~rung{lftanb gefetlt 
\Derben. )Sg1- f)ieröu 'oie Urteile be{l lR.OJ. bom 3. mtober 1881 (':ßf).3tg. 1881 %:. 94) 
unb 29. mlober 1903 (l.ßg.3tg. 1904 9Cr. 18); 2.0.1. l"I,ranffurt a. Ü. 11. Wlai 1895 unb 
55eöid!3au!3jdjuß \yranffurt a. Ü. 20. veöembet 1898 (1.ß1).3tg. 1899 9Cr. 5); .3.0.1. Il 
55erlin 10. Oftober 1904 (1.ß~.3tg. 1905 9Cr. 8); o.~.OJ. 2. Sl)eöember 1907 (1.ß1).ßtg. 
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§ 9. Die Bestimmung, inwiefern mit den Apothekern der kleineren 
Städte Gewürzkram oder Materialhandel verbunden sein dürfe, gebührt 
allemal den Polizei- und Medizinaldeputationen der Provinzialregierungen 1). 

Allgemeine Preußische Gewerbeordnung. Vom 17. Januar 1845 (Pr.G.S. S. 41). 

§ 54. Außer der Approbation bedürfen Apotheker, velche sich nicht 
im Besitze eines Realprivilegiums befinden, einer Konzession des Ober
präsidenten2), in welcher der Ort und das Grundstück, wo das Gewerbe 
betrieben werden soll, bestimmt sein muß. 

§ 64. Neue Realgewerbeberechtigungen dürfen fortan nicht 
mehr begründet werden. 

Min.-Erl., betr. rechtzeitige Ausschreibung neuer Apothekenkonzessionen. 
Vom 10. Februar 1892. 

Die Vermehrung der Apotheken hat in der Mehrzahl der Re
gierungsbezirke während der letztverflossenen zwanzig Jahre mit der Zu
nahme der Bevölkerung und dem anerkannt erhöhten Wohlstand nicht 
gleichen Schritt gehalten. Ein derartiges Zurückhalten mit der Errichtung 
neuer Apotheken liegt weder im staatlichen, noch im Interesse des Apo
thekerstandes, gereicht vielmehr den zur Zeit im Besitz befindlichen Apo
thekern zum Vorteil und fördert den sogenannten Apothekenschacher . Bei 
fast jedem Apothekenverkauf werden höhere als die vorher gezahlten Preise 
erzielt, zum Teil aus dem Grunde, weil der Käufer voraussetzt, daß die 
Zunahme des Kundenkreises nach dem bisherigen Gange der Dinge be
hördlicherseits durch eine Neuanlage nicht eingeschränkt werden wird. 
Die Preise der Apotheken haben infolge dieser Umstände aller Orten eine 
außerordentliche Höhe erreicht, da bei der großen Anzahl nichtbesitzender 
Apotheken von Wohlhabenden jede Forderung der Besitzenden oft an
standslos erfüllt wird, 11m zur Selbständigkeit zu gelangen. Durch die 
hohen Kaufpreise ist die Zinsenlast meist derartig gewachsen, daß viele 
Apotheker kaum noch das tägliche Leben aus den Geschäftseinkünften 
bestreiten können und behufs Erhöhung der Einnahmen zu allerlei Mani
pulationen ihre Zuflucht nehmen, welche der öffentlichen Gesundheitspflege 
nicht zum Nutzen gereichen; ich führe beispielsweise nur den Handel mit 
Geheimmitteln an. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß der dürftig 
gestellte Apotheker nicht immer die besten und deshalb teuersten Arznei
mittel vorrätig hält, wie die Ergebnisse der dreijährigen Revisionen hier 
und dort gezeigt haben. So werden die Arzneibedürftigen benachteiligt. 
jungen Apothekern wird die Erreichung der Selbständigkeit erschwert, das 
geschäftliche Verfahren einzelner Apotheker se~t den Apothekerstand in 
den Augen der Bevölkerung herab und führt letztere den dauernd sich 
vermehrenden Drogenhandlungen zu. Um jenen stetig zunehmenden übel
ständen wirksamer zu begegnen, erscheint eine dauernde Vermehrung der 

1908 j)(r. 1?) unb 28. 2r1:JtiI191O (s;ß!j.3tg. 1911 j)(r. 4). 0:i3 !janbeltc lid) !jierbei um 2r\lO~ 
t!jefen in 010, 6triegau, \'Yürftenmalbe 011 ber ~\lree unb j)(auen. Weitere 2rblöfullg0~ 
uerfal)rc11 !jabcn ge\\lielt bei ben 9X\loH)cfen in Sjameln, %enbur(1 (s;ßl).3t(1. 1900 j)(r. 5), 
0:lm>3l)orn (s;ß!j.3tg. 1907 j)(r. 81) unb )ffiarmbrunn i. 6d)1. (s;ß!j.3tg. 1910 ~Ir. 5;~, 1!l11 
,llr. 14 ullb 71, 1!l12 j)(r 33). (~etr. Oltl tlgl. ferner 1.l51).8tg. 1881) \Jer HL) 

1) ,J'e~t erfe~t burd) § 39 ber W\lotl)efenbetrieMorbnung (j. 6eite 310). 
2) mereits burd) bie ,J'n[truftion born 31. SDe3ember 1825 (j. 6eite 236) mar 

bie Sfo n ö e ff ion i e run g neu e r W V 0 t!) cf e n ben OberVrä\ibenten übertragen morben. 
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Apotheken nach dem Beispiele von Berlin, Schleswig, Liegnitz, Oppeln u. a. 
am Platze. 

Ew. Exzellenz ersuche ich ganz ergebenst, die nachgeordneten Be
hörden unter Hinweis auf den diesseitigen Erlaß vom 25. September 1866 
(Min.-Bl. für innere Verw. S.194), welcher bereits eine stärkere Ver
mehrung der Apotheken ohne zu große Rücksichtnahme auf die im Besitz 
befindlichen Apotheker empfohlen hat, dahin zu verständigen, daß die 
Errichtung von Apotheken überall in ernsteste Erwägung zu ziehen und 
zur Ausführung zu bringen ist, falls es das Bedürfnis der Bevölkerung, das 
medizinalpolizeiliche Interesse z. B. bei Vermehrung von Drogenhandlungen, 
schnellem Besitzwechsel in einzelnen Apotheken mit immer steigenden Ver
kaufspreisen, oder sonst das öffentliche Intere~se fordertl). In bezug 
auf das Bedürfnis der Bevölkerung bemerke ich noch, daß die von einzelnen 
Ortsbehörden, besonders aber von den Besitzern beliebte und oft zur Gel
tung gebrachte Anschauung, daß dem Bedürfnis durch ein großes Geschäft 
mit vielem Hilfspersonal genügt sei, und daß Klagen über die Geschäfts
führung des oder der vorhandenen Apotheker nicht laut geworden seien, 
vom medizinalpolizeilichen Standpunkte als unzutreffend zu bezeichnen ist. 

Vom staatswirtschaftlichen Gesichtspunkte kommt es nicht darauf an, 
möglichst umfangreiche Arzneibezugsquellen, sondern eine möglichst große 
Zahl lebensfähiger Arzneiversorgungsstellen zu schaffen. Sache der den 
Regierungspräsidenten beigegebenen Regierungsmedizinalräte ist es, die 
einschlagenden Verhältnisse jederzeit im Auge zu haben und rechtzeitig 
die Anlage neuer Apotheken in Anregung zu bringen. Nicht eine bestimmte 
Einwohnerzahl kann für eine Neuanlage als Norm aufgestellt werden; 
in wohlhabenden Gegenden, besonders in großen Städten mit starkem Ver
kehr, reichen schon 6000, ja 5000 Seelen vollkommen hin, den Bestand 
einer Apotheke zu sichern, während in dünn bevölkerten und armen Be
zirken die doppelte Einwohnerzahl erforderlich ist.' Für die Entscheidung 
der Frage müssen alle Verhältnisse in jedem Einzelfalle eingehend er
wogen werden. Nur wenn die Lebensfähigkeit einer bestehenden Apotheke 
durch die Neuanlage tatsächlich gefährdet wird, ist letztere aufzuschieben. 
Doch kann ich nicht umhin, besonders darauf ganz ergebenst aufmerksam 
zu machen, daß die Einwendungen der angeblich benachteiligten Apotheker 
mit größter Vorsicht zu behandeln sind, da dieselben, wie die Erfahrung 
gelehrt hat, selten begründet und meistens auf nichts anderes, als auf die 
Abwendung auch des kleinsten Nachteiles gerichtet sind. Aus naheliegenden 
Gründen beruhen auch die gutachtlichen Berichte der örtlichen Behörden 
zmveilen auf irrtümlichen Anschauungen. Den Medizinalbeamten, als den 
berufenen Sachverständigen, liegt es ob, derartige Irrtümer aufzuklären 
und irrigen Angaben der. Apothekenbesitzer zu begegnen. 

Zirkular-Erl. der Regierungspräsidenten, betr. die Anlage neuer Apotheken. 
Vom Jahre 1894. 

Gegen die Neuanlage von Apotheken ist mehrfach von den durch 
solche Neuanlagen in ihrem Geschäftsumsatze benachteiligten Apotheken
besitzern Widerspruch erhoben und dieser damit begründet worden, daß 

1) m3eitere an bie Doerj.Jräjibenten gerid)tete 0:rlajje be5 WlebAminifler5 bom 
7. 6ej.Jlemoer 1896 unb 15. Dftooer 1906 wiejen im Ilfnjd)luB an bie 0:tgeoniffe bet 
iBolf5öiiljlungen bom 2. ~e~emoer 1895 unb bom 1. ~e&emoer 1905 eoenfaH5 batauf 
ljin, "baB mit ber j8eiJÖlferung53unaljme tunHd)fl aud) bic iBetmeljrung ber 1}{j.Jo. 
tlj den gleid)cn 6d)ritt 3u ljauen ljat". 



Anlage neuer Apotheken. 26)) 

sie erst vor kürzerer Zeit zu hohen Preisen ihre Apotheken gekauft und 
namentlich für die Verzichtleistung ihrer Geschäftsvorgänger auf die Er
laubnis zum Apothekenbetriebe sehr hohe Entschädigungen in der An
nahme gezahlt hätten, daß neue Apotheken in ihrer Nähe nicht errichtet 
und ihre Einnahmen durch die hieraus erfolgende Einschränkung des Ab
satzgebietes nicht wesentlich vermindert werden würden. Durch die ge
plante Neuanlage würden sie aber so geschädigt, daß sie ihre Familie nicht 
mehr standesgemäß erhalten und ihre Gläubiger nicht befriedigen könnten. 

Dem gegenüber sehe ich mich veranlaßt, den beteiligten Kreisen zur 
Verhütung von Verlusten hiermit größere Vorsicht beim An- und Ver
kaufe von Apotheken zu empfehlen und sie besonders darauf aufmerksam 
zu machen, daß bei der Erteilung der Erlaubnis zur Neueinrichtung von 
Apotheken das allgemeine Wohl entscheidend sein muß lmd die Apotheken
besitzer nicht darauf rechnen können, daß zu ihren Gunsten wegen des 
von ihnen für ihre Apotheken gezahlten hohen Preises von der Neuanlage 
einer an sich notwendigen Apotheke abgesehen werden werde. 

Es ist daher den Käufern von Apotheken, um späteren Verlusten zu 
entgehen, anzuraten, gleich bei dem Kaufe diesem beregten Umstande 
gebührende Rechnung zu tragen und namentlich für die Verzichtleistung 
auf die Genehmigung zum Apothekenbetriebe nicht so hohe Preise zu 
zahlen, daß durch die Neuanlage einer Apotheke in der Nähe ein größerer 
Schaden für sie entstehen muß. Gegen einen solchen werden sie sich daher 
am sichersten schützen, wenn sie bei dem Kaufe von Apotheken dem Um
stande Rechnung tragen, daß die Möglichkeit der Anlage einer neuen Apo
theke nicht ausgeschlossen bleibt und wenn sie, dies stets mit in Rechnung 
ziehend, für die Verzichtleistung auf die Genehmigung zum Apotheken
betriebe nicht Preise bezahlen, welche mit Rücksicht aller übrigen in Be
tracht kommenden Verhältnisse als viel zu hoch angesehen werden müssen. 

Min.-Erl., betr. die Konzessionierung neuer Apotheken. Vom 12. Juli 1894. 

Durch die Allerhöchste Order vom 30. Juni, mitgeteilt durch meinen 
Erlaß vom 5. Juli 1894, ist zur Regelung des Apothekenwesens in Preußen 
ein neuer Weg eröffnet worden, durch dessen richtige Benutzung diese 
Frage ihrer Lösung wesentlich näher geführt werden kann. 

Um eine tunlichst gleichmäßige Behandlung der Sache im gesamten 
Staatsgebiete herbeizuführen, sehe ich mich veranlaßt, die leitenden Ge
sichtspunkte ganz ergebenst mitzuteilen. 

Im Anschlusse an den vertraulichen Erlaß vom 10. Februar 1892, be
treffend die zeitgemäße Vermehrung der Apotheken, ersuche ich das Haupt
augenmerk darauf zu richten, daß die Vergrößerung der Idealwerte 
veräußerlicher Apotheken und die Entstehung solcher Werte bei den 
nach Ablauf von zehn Jahren veräußerlichen Anlagen (Erlaß vom 21. Juli 
1886) tunliehst verhindert werde. Zu dem Zwecke werden in der Nähe 
solcher Apotheken unter Wahrung der Lebensfähigkeit derselben Neu
anlagen so rechtzeitig zu konzessionieren sein, daß eine Er
höhung des zuletzt gezahlten Kaufpreises, sowie bei den für zehn 
Jahre unverkäuflichen Anlagen die Erzielung eines hohen Idealwertes (Preis 
für die Konzession) wenn möglich vermieden wird. 

Ew. Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, die in Gemäßheit 
des § 3 der königl. Verordnung vom 24. Oktober 1811 zur Erörterung der 
Vorfrage behufs Anlage neuer Apotheken berufenen Ortsbehörden ein
schließlich der Kreisphysiker unter Mitwirkung der Grundsätze des er-
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wähnten Erlasses vom 10. Februar 1892 mit geeigneter vertraulicher An
weisung gefälligst versehen zu lassen. 

Die Entwicklung des Geschäftsbetriebes solcher Apotheken dagegen, 
welche auf Grund der Allerhöchsten Order vom 30. Juni d. J. konzessioniert 
worden sind, wird, soweit es das Gemeinwohl und eine schnelle Versorgung 
des Publikums mit Arzneien zulassen, nicht zu beschränken, sondern bis 
zu gewissen Grenzen zu fördern sein, da für solche Anlagen die Entstehung 
neuer Idealwerte ausgeschlossen ist. 

2. Konzessionsverfahren. 

WUt bem bei ber @rteHung neuer ober ber WieberberIef1)ung l)eimgefallener 
mvotl)efenfon&effionen &u beaef)tenben ~erfal)ren befaffen fief) folgenbe ~er~ 
'orbnungen: 

Zirkularverfügung, betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen. 
Vom 13. Juli 1840. 

In Gemäßheit der Allerh. Verordnung vom 24. Oktober 1811 müssen 
die Anträge wegen Errichtung einer neuen Apotheke an einem Orte von 
der betreffenden Orts-Behörde und dem Kreisphysikus ausgehen. Wird 
von diesen beiden im Einverständnis die Anlegung einer neuen Apotheke 
für not.wendig erachtet, so beantragen sie dieselbe bei der Königlichen Re
gierung unter ausführlicher Erörterung der dafür sprechenden Gründe. 
Für zureichende Gründe werden angenommen: eine bedeutende Vermeh
rung der Volksmenge, bedeutende Erhöhung des Wohlstandes. Hierüber 
muß eine genaue auf spezielle Angaben gestützte Nachweisung geliefert 
werden, und in einzelnen vorkommenden Fällen ist den oben aufgestellten 
Bestimmungsgründen nur noch die Berücksichtigung der Hindernisse bei
zufügen, welche etwa aus besonderen obwaltenden Lokalverhältnissen hin
sichtlich der Kommunikation mit dem Orte, an welchem sich bereits eine 
Apotheke befindet, für die auf dieselbe angewiesene Umgebung sich heraus
stellen sollten. Befinden sich an dem Orte, für welchen die Errichtung einer 
neuen Apotheke in Antrag gebracht werden soll, bereits eine oder mehrere 
Apotheken, so sind resp. der oder die vorhandenen Apotheker zuvörderst 
mit ihren etwa dagegen zu machenden Widersprüchen zu hören 1) und letz
tere, von einem gründlichen Gutachten darüber begleitet, in den an die 
Königliche Regierung zu erstattenden Bericht mit aufzunehmen. Die 
letztgenannten Behörden haben nunmehr, event. durch veranlaßte Rück
fragen zur näheren Aufklärung der obwaltenden, hierbei als maßgebend zu 

1) ilCad) einem WCin.>Cl:rl. bom 7. mtober 1911 follen aud) bei IßerIegung bOll 
mlJ 0 t~ efe n bie 5Befi~er ber mlJotr)efen, bie burd) bie in 2ht5fid)t genommene berünbertc 
.\:lage betroffen werben, mit i~ren etwaigen ~iberflJrüd)en ebenfo ge1)ört werben, wie 
e5 nad) bem Cl:rl. bom 1.3. ;suli 1840 bei ~)(euanlagen bon mlJot~efen borgejd)riebcn ift, 
"wenn e5 fid) um bic Ißerlegung bon mlJotflefen in na~e benad)barten ürten ober in ürten 
mit meflreren mlJot1)efen ~anbe1tj/. 

:Dagegen wurbe ein CS:\ejud) be<3 mlJotI)efedammeraU<3fd)ujje<3 um mn~örung bcr 211.10> 
t1)efcrfa m mern bor mU5fd)reibung einer neuen Sfon3eHion ober bor Cl:rteilung ber CS:\c> 
nel)lIligung oUt Ißerlegung einer befte1)cnbcn mlJot~efe burd) WCin.>5Befd)eib bom 7. m> 
tober 1911 abgele1)nt, "wcil fd)on ben beteiligten mlJotflefern genügcnbe CS:\degenl)eit 
5llr CS:\cltenbmad)ung eine5 ctwaigen ~ibcrflJrud)e5 gegeben ift. 0'n geeignet erjd)cincnben 
\Jällen werben aUd) fd)on je~t bon ben S)erren überlJräjibenten bie 2llJotl)eferfammern 
Bur gutad)tlicl)en 91ulierung über in mu~fid)t genommene ilCeuanlagen bon m1.1ot1)efen 
l)cwnge50gen/l. 
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betrachtenden Verhältnisse, den an dieselbe dem Obigen gemäß gerichteten 
Antrag einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen und entweder den nicht 
für gehörig begründet erachteten Antrag, unter Angabe der Gründe, zurück
zuweisen, oder im entgegengesetzten Fall darüber einen gehörig motivierten, 
gutachtlichen Bericht an das betreffende Königliche Ober-Präsidium 
zu erstatten. Von diesem ressortiert demnächst die definitive Entscheidung. 

Aus der obigen Festsetzung des hierbei überall streng zu beachten
den Instanzenzuges leuchtet zugleich ein, daß alle und jede Gesuche, welche 
sich auf die Errichtung einer neuen Apotheke an einem Orte beziehen, 
zuvörderst an die betreffende Ortsbehörde und den betreffenden Kreis
physikus gerichtet werden müssen. 

Was nun für den Fall, daß die Anlegung einer neuen Apotheke an einem 
Orte als statthaft anerkannt sein und um die Verleihung einer Konzession 
dazu sich mehrere Apotheker beworben haben sollten, die Entscheidung 
der Frage betrifft, welchem von den Bewerbern die in Rede stehende Kon
zession zu erteilen sei, so ist hierbei ein ähnliches Verfahren zu beobachten. 
Es haben daher die betreffende Ortsbehörde und der betreffende Kreis
physikus in dem von ihnen an die betreffende Regierung wegen Anlegung 
einer neuen Apotheke zu richtenden Antrage zugleich diejenigen Apotheker 
namhaft zu machen, welche sich um die Erteilung der fraglichen Konzes
sion beworben haben, und demnächst unter ausführlicher Erörterung der 
Gründe sich gutachtlich darüber zu äußern, welchem von den Bewerbern 
der Vorzug einzurämnen sein möchte. Die Königliche Regierung und resp. 
das Königliche Polizeipräsidium in Berlin prüfen die gemachten Vorschläge 
und legen dieselben in einem darüber zu erstattenden gutachtlichen moti
vierten Berichte dem betreffenden Königlichen Oberpräsidium zur Ent
scheidung vor. Um nun den Behörden für die hierzu erforderliche Beur
teilung einen Maßstab an die Hand zu geben, hat ein jeder Apotheker, 
welcher sich um die Erteilung der Konzession zur Anlegung einer neuen 
Apotheke an einem Orte bewirbt, mit seinem desfallsigen Gesuche zugleich 
ein vollständiges Curriculum vitae einzureichen, welchem die Zeugnisse über 
seine Führung während der Lehr- und Servierjahre, die durch Ablegung 
der Staatsprüfung erworbene Approbation, ein Nachweis über seine Be
schäftigung und über seine Führung nach erlangter Approbation, der ge
nügende Ausweis darüber, ob er auch die zur Etablierung einer Apotheke 
und zum Betriebe des Geschäfts erforderlichen Mittel besitze, die Angabe, 
ob er bereits eine Apotheke besessen habe, und wodurch er den Besitz 
derselben aufzugeben veranlaßt worden sei, und die nähere Anführung der 
Umstände beizufügen sind, auf welche einen Anspruch zu begründen er 
sich glaubt berechtigt halten zu dürfen 1). 

1) ,;sn ber ffiegel mirb ie~t bedangt: 1. ber ileben~lauf mit 2l:ngabe ber $fon. 
feHion unb ber ~amilienber1)ältniHe; 2. bie 2l:pprobation; 3. bie freiiläqtlidj beglau. 
bigten, nadj ber Seitfolge georbneten unb ge1)efteten Se u \'In i 11 e über bie bi(31)erige 
5Sejdjäftigung feit 2l:blegung ber 6taat~prüfung in Urjdjrift ober beglaubigter 2l:bjdjrift. 
!liejen Seugnijjen ift ein ,;sn1)altillJerileidjni~ beiilufügen, aui3 lueldjem bie Seitbauer er· 
jidjtlidj ift, auf meldje jidj bie einileinen SeugniHe beilie1)en; bie @ejamtileit ber 5Sejdjäfü. 
gung alB approbierter 9Xpot1)efer ift am 6djluf) nadj ,;sa1)ren, 9:nonaten unb :ragen ßU. 
jammenilutedjnen; 4. Poli3eilidje, ber Seitfolge nadj georbnete unb ge1)eftete ~ü1). 
rungi3ileugniffe aUB allen ürten, an benen ber 5Semerber jeit 2l:blegung ber 6taag· 
prüfung alB 2q:lOtl)efcr ober in jonftiger 5Sejdjäftigung tätig gemcjen ift; 5. ein amt, 
Iidj beglaubigter, auB neuefter Seit 1)errül)renber 9Cadjmeii3 übet bie 3ut 2l:nIegung unb 
ilum 5Setriebe einer 2l:pot1)efe erforberlidjen @e lb mitte I; 6. bie eibe~ftattlidje )Ber· 
fidjetung, bi;31)er eine 2l:vot1)efe nodj nidjt bejeHen öU 1)aben, ober, menn biejeB 
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Indem das Ministerium die Königliche Regierung auffordert, obigc 
Vorschriften durch die Amtsblätter zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 
teilt solches derselben zugleich zur besonderen Richtschnur hinsichtlich der 
zu treffenden Wahl unter den verschiedenen Bewerbern um die Konzession 
zur Anlegung einer neuen Apotheke an einem Orte die hierbei zugrunde 
zu legenden Prinzipien mit, welche nach dem Sr. Maj. dem Könige hierüber 
gehaltenen Vortrage von Allerhöchstdemselben durch die Allerh. Kab.
Order vom 30. Juni v. J. genehmigt worden sind und strenge befolgt werden 
müssen, wenn bei den bedeutenden Vorteilen, die der Gewählte erlangt, 
und bei den mithin hierunter auf das Wesentlichste beteiligten Interessen 
der einzelnen Bewerber nicht zu begründeten Beschwerden über den einem 
der Bewerber gewährten unverdienten Vorzug Veranlassung gegeben 
worden soll. 

Die hierbei zu berücksichtigenden Punkte sind: 
1. Die Führung und Applikation des Bewerbers während seiner 

Lehr- und Servierjahre, die von ihm bei der Ablegung der Staats
prüfung gezeigte geringere oder höhere Qualifikation. 

2. Das frühere oder spätere Datum der Approbation als Provisor, 
welche ihm auf den Grund des bestandenen Staatsexamens erteilt 
worden ist!). 

ber n:aH geroefeu ift, bie geuaue ~l1galie ber ~etf)ältuiHc, bie ben 55elUC1'6cr 3ur~kr< 
iiuflentng feiner 2q.JOtI)efe beranlaflt 'f)alien, fOltJie be0 Sl'auf0< unb ~erfauf~l.ltCife~. 

Ulier bie ~orlegung bon ,Beugnif[en liei bel' 55croerbung um 21\lotI)efen< 
fon3cf[ionen erging ein ~rIafl be~ ilRebiöiualminifter~ born 5. n:ebruar 1909. Sn biefem 
ItJerben bie ffiegierung0lJräfibenten crfudjt, in n:äflen, roo bereit0 ein <Mejud) be~ 55e, 
roerber0 um ~erIei'f)ung einer fdjon frü'f)er aU5gefdjriebenen Sl'on&eHion in bemfelben 
!Herroaltnng5be&irfe borliegt, im SntereHc ber ~eteinfadjung bC5 ~erfa'f)rens unb out 
~rflJarung bon Sl'often, bon bel' bOlJlJeltcll ~otlegung bel' ,BcuglliHe nfro. aböufe'f)en unb 
&U geftatten, bafl bei ben [lJäteren ilRelbungen auf bie crfte 55erocrbung 55eöug genommen 
roerben barf. iJerner gi6t bel' ilRiniftet batin anlJeim, ob nidjt in geeigneten n:älIen auf 
bie lBorIegung bel' Ee'f)röeugni[fe unb bel' :5etbieröeugniHe aU5 bet ,Beit bor ~rIangul1g 
bel' ~lJlJtobation ber3idjtet roerben fann, öumal bercit0 bei bel' 9(\llJrobationserteilllng 
biefe \ßalJiere einet \ßrüfung unteqogen [inb. 

Ülicr bie :5temlJel\lffidjt bel' n:ü'f)rung5öeugnifje unb beglaubigten ~b< 
fu)riften f. steil XIX :5teuergefeiogebung. 

Sn ben neueren SfonöeHion5au5fdjreibungen ift jeiot nodj bie SHauie1 ent'f)alten, 
daß eine anderweitige Regelung des Apothekenkonzessionswesens beabsichtigt 

ist. und daß dabei in Frage steht, ob es sich nicht empfehle, den Konzessionaren 
eine nach den Erträgnissen des Geschäftes abgestufte, mehr oder minder erhebliche 
J~etr ie bsa bga be aufzuerlegen. Es bleibt vorbehalten, dieser Betriebsabgabe wie 
den sonstigen Bestimmungen des neuen Gesetzes auch die vom 1. Juli 1903 ab erteilten 
Konzessionen zu unterwerfen. 

1) Sjieröu roirb in bem auf :5. 45 aligebrucften ilRin.'~rI. born 15. ®elJtcmber 1904 
angeregt, "bei 55eltJerbungen um ~lJot'f)efenfonöef\ionen bie etroa abgeleiftete SJJhl i tär< 
bienft3eit auf ba0 WlJlJrobation5alter bel' 55eroerber inforoeit in 2(nredjnung öu bringen, 
aEl burdj bie ~rfüllung bel' ilRilitärbienftWidjt bie ~r1angung bel' ~lJlJrobation beröögert 
Ivorben i;t". ~ine gleidje 55eftimmung traf fdjolt ein frü'f)erer ~rl. born G. Sanuar 1898. 

Über bie 55eredjnung be0 ~\llJrobation5alter0 erging ein ilRin.<~rl. bom 
18. SJeobember 1909. SJeadj biefem fonen bOlt ben nadj bem ffieglement born 5. ilRärö 1875 
gelJrüften W\lot'f)efern alle roä'f)renb bel' :Dauer einer Sjalbja'f)re5lJrüfung öur ~lJlJrobation 
gelangten Sl'anbibaten a15 g1eidjöeitig alJlJtoliiert eradjtet unb bei ber ~eroerbung um 
eine \l(lJot~efenfonJeffion im :5inne be5 ~daffe5 born 13. Suli 1840 berücffidjtigt roerben. 
55ei ben nadj bel' \ßrüfung50rbnung born 18. ilRai 1904 a\llnobiertcn WlJot'f)efern foll 
bel' stermin ber ~tfünung ber im § 35 ber I]rüfung50rbnung borgefdjriebenen öltJei, 
jä'f)rigcn vraftifdjen stätig feit, ber auu) im 91lJlJrobationsfdjein angegeben roirb, ali3 stag 
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il. Die Führung und Leistung nach empfangener Approbation, ob 
derselbe sich ununterbrochen dem Apothekergeschäft gewidmet 
haV) und dabei eine immer höhere Ausbildung in seinem Fache sich 
zu erwerben bemüht gewesen ist, dadurch also auch zu desto besseren 
Erwartungen hinsichtlich der künftigen Verwaltung seiner eigenen 
Apotheke berechtigt, oder ob dieses nicht der Fall ist, ob er viel
leicht durch die übernahme anderweitiger Geschäfte auf einige Zeit 
seinem eigentlichen Berufe mehr oder weniger sich entfremdet haP). 

4. Die frühere oder spätere Meldung zu der Konzessionsertei
lung zur Anlegung der Apotheke emd 

5. der nachzuweisende Besitz der zum Betriebe seines Geschäfts er
forderlichen Mittel. 

6. Anderweitige Verhältnisse, welche zugunsten des einen oder 
anderen Bewerbers sprechen, z. B. unter Voraussetzung übrigens 
ganz gleicher Qualifikat,ion die Anerkennung von Verdiensten, welche 
der Bewerber durch vorzügliche Leistungen irgendeiner Art sich 
erworben hat usw. 3). 

ber 9-L\.>jJrobatioll anölljeqen fein. )Bgl. ferner ben ~J/inAhl. bom 3. Scj.1tcmber 1910 
über bie 9fmed)nung bcy 2f\jificntentätigfcit l11t jJlJarmoöcutifd)en Unibcr(itäi0inftitutClt 
(j. tttt1et!.l. 

1) UlJcr bie 9lnred)nung ber stonbitio110ilcit bei stonöeffion>3bcl1)crbullgcl1 er< 
gingen 3tuei ~J/iltAtJefd)eibe: 

1. Vom 24. Mai Hll1. Die Anrechnung einer durch Krankheit veranlaßten U n
terbrechung der Beschäftigungszeit auf das Approbationsalter ist bei den Anw'ir· 
tern für Apothekenkonzessionen schon jetzt zulässig. 

2. Vom 27. Dezember 1912. Die Entscheidung über die Anrechnung der bisherigen 
Tätigkeit eines Apothekers bei der Bewerbung um eine Apothekenkonzession liegt in 
der Hand des zuständigen Herrn Oberpräsidenten, der auch in der Lage ist, die besoll
deren Verhältnisse des einzelnen Falles entsprechend zu berücksichtigen. 

2) Sn einem 9Jlin.<Q;rl. bom 3. (SejJtember 1903 it.Jirb barauf lJinget1)iefen, bai; 
bie ~ui3it.Ja{)l uuter ben ~cllJcrbem um bie St'Ouilcfjion ilUt ~nlegung einet ueuen 2{\JO< 
tlJefe nad) ben ~llcrlJiid)fi genelJmigten (\lrunbfä~en ftattfinbet, it.Jeld)e in bem 9Jliniiterial< 
erlaHc lJom 13. Suli 1840 niebergelegt \inb. "Unter ben iJU berücflid)tigenben ~ullftell 
\1)irb bie f)iil)crc \5ad)qu!5bilbung belonber>3 f)erborgeI)oben, ilug1eid) abcr barnuf 
lJingeit.Jiefen, bafj burd) Ubernaf)l1te anberit.Jeitiger @efd)äfte, allo aUd) lold)er it.Jiffen< 
fd)aftfid)er 9catur, eine Q;ntfrembung bon bem eigentlid)en 2XjJotlJeferberuf nid)t lJerbei. 
gefülJrt it.J.~rben barf." 

Sn Ubereinftimmung lJiermit bemern ein WCin.<Q;rl. bom 31. (lftober 1902, "bafj 
bie ~nred)nul1g ber, nad) abgelegter 2(jJotlJeferjJrüfung, auf it.Jeitere>3 (Stubium ober 
ilur (§tlangung bei3 ~oftorgrnbei3 berit.Janbten Seit bei ~eit.Jerbung um eine ~jJotlJefen. 
foniJeffion aud) nad) ben iluWit geltenben ~eftimmungen nid)t aU>3gefd)loffen iit". ~en 
~r(afj einer allgemeinen 2Xnorbnung lelJnte ber WCinifter ab, IIba e>3 ber Q;ntfd)eibung 
ber öuftänbigen ~elJörbe im Q;inöe(faU boqubel)altcn ifi, ob ba>3 tueitere ®tubium ber 
I)ölJeren ~Ui3bilbung be>3 ~eit.Jetber>3 gebient lJat". 

3) ~uf biefe ,fliffer ueßielJt fid) nad)ftelJenber 
Min.-Erl" betr. die Assistententätigkeit an pharmazeutischen Universitätsinstituten. 

Vom 3. September 1910. 
Nach § 35 der Priifungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 haben die Kan

didaten der Pharmazie nach vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung weitere 
zwei Jahre als Gehilfen in Apotheken sich praktisch zu betätigen. Da diese zweijährige 
praktische Tätigkeit in der Regel im Anschluß an die Prüfung und ohne Unterbrechung 
erledigt werden soll, bei Verzögerungen oder Unterbrechungen also die Erlangung der 
Approbation hinausgeschoben und demzufolge das für die spätere Erteilung einer Apo
thekenkonzession in Betracht kommende Approbationsalter verkürzt wird, tragen die 
Kandidaten Bedenken, vor Erlangung der Approbation als Assistenten in pharmazeu
tische Universitätsinstitute einzutreten. Eine weitere wissenschaftliche Tätigkeit der 
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Es bedarf wohl keiner Befürwortung, daß nicht ein einzelner dieser 
Punkte als der allein bestimmende bet,rachtet werden kann; denn wollte 
man als solchen z. B. die früher oder später stattgefundene Meldung gelten 
lassen, so dürfte nur jeder Apotheker unmittelbar nach erhaltener Appro
bation mit den Anmeldungen für verschiedene Orte, in welchen die früher 
oder später eingetretene Statthaftigkeit der Anlegung einer neuen Apotheke 
vorauszusehen ist, sich beeilen, um vor allen späteren, in jeder anderen 
Hinsicht vielleicht bei weitem vorzüglicheren Bewerbern den Vorzug zu 
erlangen. Nur die unparteiische Berücksichtigung aller dieser Momente 
und das Resultat der sorgfältigen Abwägung der einzelnen gegeneinander 
darf daher die zu treffende Wahl begründen. 

Schließlich bemerkt das Ministerium nur noch, daß einem Apotheker, 
welcher bereits eine Apotheke besessen hat, die Konzession zur Anlegung 
einer neuen Apotheke nicht zu erteilen ist, wenn nicht besondere Umstände 
obwalten, durch welche eine hierunter zu machende Ausnahme gerecht
fertigt erscheinen dürfte, in welchem Falle jedoch jedesmal die Genehmigung 
des Ministeriums dazu einzuholen ist. 

Min.-Erl., betr. Ausschreibung von Apothekenkonzessionen. Vom 7. April 1905. 

Es ist mir aufgefallen, daß von den Herren Regierungspräsidenten bei 
der Ausschreibung von Konzessionen für Apotheken mehrfach die Auf
forderung zur Einreichung von Bewerbungen auf preußische Staats
angehörige beschränkt worden ist. Ich mache darauf aufmerksam, daß 
eine solche Beschränkung dem Art. 3 der Reichsverfassung widerspricht!). 

Min.-Erl., betr. Verleihung von Apothekenkonzessionen. Vom 2. Oktober 1902. 

Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, darauf aufmerksam zu machen, 
daß das Vorliegen eines Zivilversorgungsscheines als Anlaß zu be-

Kandidaten an diesen Instituten alsbald nach der Prüfung liegt aber sowohl im In
teresse des pharmazeutischen Unterrichts, wie auch im Interesse der wissenschaftlichen 
Fortbildung der Kandidaten selbst. 

Hiernach dürften die Voraussetzungen für die Anwendung der Vorschrift unter 
Nr. 6 des Erlasses, betreffend die Genehmigung von Apothekenneuanlagen und die 
Verleihung derselben an die Bewerber, vom 13. Juli 1840 gegeben und es unbedenklich 
sein, Unterbrechungen der vorgeschriebenen zweijährigen praktischen Tätigkeit zum 
Zwecke der Assistententätigkeit an den vorerwähnten Instituten bei Bewerbungen um 
Apothekenkonzessionen dem Approbationsalter hinzuzurechnen. Dabei würde die 
Assistententätigkeit jedoch nicht unbegrenzt, sondern nur bis zu einer Dauer von 
4 Jahren zu berücksichtigen sein. 

1) 2{rtife1 3 ber lReicf)!3berfaf[ung lautet in ben beiben erften 91biä~en: 

Art. 3. Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wir
kung, daß der Angehörige (Untertan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates als In
länder zu behandeln und demgemäß zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, zu 
öffentlichen Ämtern, zur Erwerbung von Grundstücken, zur Erlangung des Staats
bürgerrechts und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben 
Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in betreff der Rechtsverfolgung 
und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist. 

Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugnis durch die Obrigkeit seiner 
Heimat oder durch die Obrigkeit eines anderen Bundesstaates beschränkt werden. 

:Ob biefem 91rtifel oie iljm ljier crugeid)obene :rragtveite ljin(id)tIid) ber )ßerIeiljung 
bon 91~otljefenfoncre(iionen tat(äd)Hd) 5ufommt, bürfte bod) fragfid) (ein. 91nbere 
j8unbe~regietltngen legen iljn an(d)einenb anber\l au~ unO ljaIten lid) banad) für be
red)tigt, bei ber Q:rteilung bon 91~otljefenfoncref[ionen bie eigenen ~anbe;3finber boqug~
tvei(e ober aud) au~id)Iieiilid) Ou berücf(id)tigen. 
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sonderer Berücksichtigung bei der Verleihung von Apothekenkonzessionen 
nicht anzuerkennen ist, wenn dadurch ältere, wissenschaftlich gleich be
fähigte Bewerber zurückgesetzt werden. Bei sonst gleicher Befähigung der 
Bewerber ist mit Bezug auf den Erlaß vom 13. Juli 1840 bei der Ver
leihung von Apothekenkonzessionen dem h ö her e n A p pro bat ion s alte r 
eine mehr ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. 

Min.-Erl., betr. Verleihung von Apothekenkonzessionen. Vom 16. April 1908. 

In der pharmazeutischen Fachpresse ist mehrfach darüber Klage geführt 
worden, daß bei der Verleihung von Apothekenkonzessionen das höhere 
A p pro bat ion s alt e r sonst gleich befähigter Bewerber nicht genügend 
berücksichtigt und die Konzession zuweilen Apothekern erteilt worden ist, 
die eine erhebliche kürzere Berufstätigkeit aufzuweisen hatten als ihre Mit
bewerber. 

Wenn auch bei der Auswahl der Bewerber um die Konzession für eine 
Apothekenneuanlage nach dem Erlaß vom 13 . . Juli 1840 das höhere Appro
bationsalter allein nicht als entscheidend anzusehen ist, so ist doch, wie 
auch schon in der Verfügung meines Herrn Amtsvorgängers vom 2. Ok
tober 1902 zum Ausdruck gebracht ist, demselben insofern eine ausschlag
gebende Bedeutung beizumessen, als die Bevorzugung eines Bewerbers vor 
älteren Mitbewerbern nur stattfinden darf, wenn schwerwiegende Gründe 
dies angezeigt erscheinen lassen. 

Einzelne hier bekanntgewordene Vorgänge lassen nicht erkennen, daß 
dieser Grundsatz bisher immer die genügende Beachtung gefunden hat. 
Ich sehe mich deshalb veranlaßt, die Rundverfügung vom 2. Oktober 1902 
in Erinnerung zu bringen. 

Min.-Erl., betr. die Mitbewerbung von Apothekenbesitzern um Apothekenkonzessionen. 
Vom 17. November 1893. 

In neuerer Zeit haben wiederholt Apothekenbesitzer durch Ver
mittlung und unter Befürwortung der Provinzialbehörden bei mir die Ge
nehmigung dazu nachgesucht daß sie gegen Verzichtleistung auf die ihnen 
gehörige Apothekengerechtigkeit sich um die Konzession zu einer Apo
thekenanlage bewerben dürfen. 

Ich habe in solchen Fällen die Genehmigung erteilt, wenn der Gesuch
steller nach den angestellten Ermittlungen ein tüchtiger Apotheker war 
und auch sonst einer besonderen Berücksichtigung würdig erschien, außer
dem aber in bindender Form sich verpflichtet hatte, die folgenden Be
dingungen zu erfüllen: 

1. Er darf die von ihm bis dahin betriebene Apotheke nicht selbst
ständig verkaufen, muß vielmehr auf die Konzession oder das 
Privilegium verzichten. 

2. Die so freiwerdende Apothekengerechtigkeit ist in der bei Apo
thekenanlagen üblichen Weise auszuschreiben; dem neuen Kon
zessionar darf in analoger Anwendung der Allerhöchsten Order vom 
8. März 1842 und des dazu ergangenen Erlasses vom 13. August 
1842 nur die Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekenein
richtung und die bei der Geschäftsübernahme vorhandenen Waren
bestände gegen einen dem wahren zeitigen Wert entsprechenden 
Preis zu übernehmen, welcher eventuell durch Sachverständige fest
zusetzen ist; die Abschätzungskosten sind von dem Verkäufer und 
dem Käufer zu gleichen Teilen zu tragen. (Es sind drei Sachverstän-
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dige zu wählen, und zwar von der Hegierung, dem bisherigen Be
sitzer und dem Konzessionar je einer. Der Sachverständige der 
Hegierung hat das Verfahren zu leiten und den übernahmepreis, 
gegen dessen Festsetzung eine Berufung auf richterliche Entschei
dung nicht zulässig ist, endgültig zu bestimmen.) 

3. Zur übernahme des Apothekengrundstücks ist der Geschäftsnach
folger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so wird 
darauf zu halten sein, daß es nicht zu einem höheren Preise, als 
sein jetziger Wert beträgt, in Rechnung gestellt werde. 

4. Hinsichtlich der Verkäuflichkeit der nach Maßgabe der Ziffer 2 neu 
konzessionierten Apotheke greifen, sobald dieselbe nicht mehr im 
Besitz des ehemaligen Inhabers ist, die Bestimmungen des Aller
höchsten Erlasses vom 7. Juli 1886 und der im Anschluß daran 
ergangenen Rundverfügung vom 21. Juli 1886 Platz. 

Diese Bedingungen zu 1-4 sind in die zu erlassenden Wett
bewerbbekanntmachungen aufzunehmen. 

5. Sobald der Inhaber der schon bestehenden Apotheke auf Grund 
der ihm eventuell zu erteilenden Genehmigung in den Besitz einer 
neuen Apothekenkonzession gelangt ist, hat er dies dem bisher zu
ständigen Oberpräsidenten anzuzeigen, damit der Wettbewerb um 
die erledigte Apotheke ohne Säumen eingeleitet werden kann; letztere 
hat er so lange weiterzuführen, bis sein mit der Konzession ver
sehener Nachfolger die Geschäfte übernommen hat. 

Ich stelle ganz ergebenst anheim, hiernach in geeigneten Fällen meine 
Genehmigung zu beantragen und ersuche zugleich, mir nach Erfolg der 
Verleihung über den für die alte Apothekeneinrichtung nebst Warenbestand 
yereinbarten oder nach Abschätzung gezahlten Preis gefälligst Mitteilung 
zu machen, damit hier die Höhe der Preise, sowie die Art der Abschätzung 
nach den einzelnen Provinzen vergleichsweise zusammengestellt werden 
können. 

Min.-Erl., betr. die Mitbewerbung früherer Apothekenbesitzer 
um Apothekenkonzessionen. Vom 2. Dezember 1893. 

Der Hunderlaß vom 13. Juli 1840, betreffend die Anlegung neuer 
Apotheken (Min.-BI. f. d. inn. Verw., S.310), bestimmt in Schlußsatz: 

"daß einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
die Konzession zur Anlegung einer neuen Apotheke nicht zu er
teilen ist, wenn nicht besondere Umstände obwalten, durch welche 
eine hierunter zu machende Ausnahme gerechtfertigt erscheinen 
dürfte, in welchem Falle jedoch jedesmal die Genehmigung des 
Ministeriums dazu einzuholen ist." 

Diese Bestimmung ist zur Vereinfachung des Verfahrens seit langer 
Zeit in der Weise gehandhabt worden, daß solche Apotheker um eine 
Konzession sich nur bewerhen durften, nachdem sie die diesseitige Ge
nehmigung dazu erhalten hatten. 

Nach dem Wortlaut der Bestimmung ist aber nicht die Bewerbung, 
sondern die Erteilung der Konzession von meiner Genehmigung abhängig. 
Ew. Exzellenz ersuche ich daher ganz ergebenst, in Zukunft Bewerbungen 
von Apothekern, welche bereits eine Apotheke besessen haben, nicht zu
rückzuweisen, sondern die Verhältnisse, welche den Betreffenden zur Ver
äußerung seiner Apotheke veranlaßt haben, sorgfältig zu prüfen und in 
Fällen, welche danach zur Berücksichtigung geeignet erscheinen, behufs 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Erteilung einer Konzession unter 
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Beifügung der stattgehabten Ermittlungsverhandlungen an mich gefälligst 
eingehend zu berichten. 

Ich mache dabei zugleich darauf ganz ergebenst aufmerksam, daß 
Bewerber, welche ihre Apotheke mit Gewinn verkauft oder bereits mehrere 
Apotheken besessen haben, oder durch eigene Schuld zum Verkauf ge
nötigt worden sind, oder durch ihre sittliche Führung zu Bedenken Anlaß 
geben, sich nicht zur Berücksichtigung eignen. 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an ehemalige 
Apothekenbesitzer. Vom 11. Dezember 1894. 

Nachdem seit Erlaß meiner Verfügung vom 2. Dezember 1893 die 
Grundsätze über die Verleihung von Apothekenkonzessionen an ehemalige 
Apothekenbesitzer gleichmäßige Anwendung gefunden haben, überlasse ich 
(den Herren Oberpräsidenten), künftighin nach eigenem pflichtmäßigen 
Ermessen darüber Entscheidung zu treffen, ob einem solchen Be
werber nach Maßgabe der gedachten Verfügung eine Konzession zu ver
leihen ist oder nicht. 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an Apothekenbesitzer 
und die Anlegung von Zweigapotheken. Vom 4. Mai 1895. 

Um in der Bearbeitung der Apothekenangelegenheiten eine größere 
Dezentralisation der Geschäfte herbeizuführen, bestimme ich hierdurch 
folgendes: 

1. Durch Runderlaß vom 11. Dezember 1894 (10359) habe ich es den 
Herren Oberpräsidenten überlassen, nach eignern pflichtmäßigen Ermessen 
darüber Entscheidung zu treffen, ob einem ehemaligen Apothekenbesitzer, 
falls er sich um eine Apothekenkonzession bewirbt, eine solche zu verleihen 
ist oder nicht. 

Im Anschluß hieran ermächtige ich die Herren Oberpräsidenten, 
künf~ighin auch darüber selbständig zu befinden, ob ein noch im 
Besitz einer Apotheke befindlicher Apotheker nach Verzicht
leistung auf die Apothekengerechtigkeit zur Bewerbung um eine andere 
Apothekenkonzession zuzulassen ist oder nicht. Es werden hierbei die in 
den diesseitigen Runderlassen vom 17. November 1893 (M. 10 103) und 
5. September 1894 (M. 8386) dargelegten Grundsätze zu beachten sein. 

H. Außerdem will ich es den Herren Oberpräsidenten überlassen, in 
Zukunft ihrerseits die Genehmigung zur Anlegüng und Fortführung 
von Zweigapotheken, und zwar nach Maßgabe der diesseitigen Erlasse 
vom 7. Februar 1848 und 29. Juni 1854 (Eulenberg, das Medizinalwesen 
in Preußen, S. 486/487), zu erteilen 1). 

1) 1)et ~tl. übet bie Sfonöejjionierung bon ~ilialajJotljefen bom 7. ~ebtuar 
1848 entljäIt u. a. foIgenbe @tunbfä~e: 

Filialapotheken sind zu keiner Zeit bleibende, vielmehr von Zeit und Umständen 
abhängige, vorübergehende Einrichtungen gewesen und daher besonders für Badeorte 
während der Badezeit passend erachtet und gestattet worden. Hiernach richtet sich 
auch der Vorteil, der aus einer solchen Anstalt zu ziehen ist. Das Geschäft muß soviel 
abwerfen, daß mit der Leitung desselben ein examinierter und vereidigter Gehilfe be
auftragt werden kann. Sobald der Gewinn so hoch steigt, daß auch nur mit mäßigen 
Ansprüchen während des ganzen Jahres eine Haushaltung dabei bestehen kann, so 
steht der Erteilung der Konzession zu einer neuen Apothekenanlage nichts weiter im 

E ö t t ger· U r ban, Apothekengesetze. 5. Auß. 1 R 
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Ich mache hierbei zur gefälligen Beachtung zugleich darauf ganz er
gebenst aufmerksam, daß die Genehmigung zur Anlegung oder Fortführung 
einer Zweigapotheke der bisherigen Praxis entsprechend immer nur auf 
drei Jahre zu erteilen ist und daß, wie dies bereits durch Erlaß vom 18. April 
1893 (M. 3684) angeordnet worden, die Zweigapotheke von dem Inhaber 
des Hauptgeschäftes bei etwaiger späterer Abgabe des letzteren 
nicht mit verkauft oder in Anrechnung gebracht werden darf. 
Auch setze ich voraus, daß die Herren Oberpräsidenten ihr Augenmerk 
gefälligst darauf richten werden, daß die Umwandlung einer Zweigapotheke 
in eine selbständige Apotheke erfolgt, sobald nach Lage des einzelnen Falles 
und der dabei in Betracht kommenden Umstände der Zeitpunkt hierfür 
eingetreten ist!). 

Min.-Erl., betr. die Verleihung von Apothekenkonzessionen an Apothekenbesitzer. 
Vom 3. Mai 1905. 

Zur Beseitigung hervorgetretener Zweifel bemerke ich, daß die in dem 
Runderlasse vom 4. Mai 1895 den Herren Oberpräsidenten beigelegte 
Befugnis der selbständigen Entscheidung auch dann Anwendung 
findet, wenn ein im Besitze einer persönlichen Konzession befindlicher 
Apotheker, der auf diese seine Apothekenkonzession verzichtet, als Bewerber 
um eine andere Apothekenkonzession für die Verleihung in Frage kommt. 

Apotheker, welche unter Verzicht auf eine verkäufliche Apotheken
gerechtigkeit sich um eine ausgeschriebene Apothekenkonzession bewerben, 
sollen wie bisher, bei sonst gleichen Verhältnissen, nach Maßgabe der Rund
verfügung vom 13. Juli 1840, Ziffer 3 und 6 vor ihren Mitbewerbern 
den Vorzug haben. 

Min.-Erl., betr. die Bewerbung früherer Apothekenbesitzer um 
Apothekenkonzessionen. Vom 30. Oktober 1901. 

Auf den Bericht vom 25. Juli d. J. erwidere ich Ew. Exzellenz er
gebenst, daß einem Apotheker, welcher bereits eine Apotheke besessen hat, 
bei der Bewerbung um eine ausgeschriebene Apothekenkonzession die Zeit 
des früheren Besitzes von dem Approbationsalter abzurechnen ist, 
wenn der Bewerber nicht einwandsfrei nachweisen kann, daß er zum Ver
kauf seiner Apotheke ohne eigenes Verschulden gezwungen wurde. Ist 
diese Voraussetzung nicht erfüllt, so findet der Erlaß vom 2. Dezember 
1893 entsprechende Anwendung, womit sich die Frage der Abrechnung 
der Besitzzeit von selbst erledigt. 

Min.-Erl., betr. die Weiterführung einer Apotheke durch den ehemaligen Besitzer. 
Vom 24. Februar 1903. 

Ein Spezialfall gibt mir Veranlassung, unter Hinweis auf den Rund
erlaß vom 17. November 1893 in Erinnerung zu bringen, daß ein Apo
thekenbesitzer, welcher in den Besitz einer neuen Apothekenkon
zession gelangt, die von ihm bisher betriebene Apotheke so lange weiter 
zu führen hat, bis sein Nachfolger die Konzession erhalten und die Ge-

Wege. Es könnte sonst leicht dahin kommen, daß zwei Apotheken nur einen Besitzer 
haben. 

:Ilet Ch!aj3 tJom 29. Suni 1854 fagt mit jJ)e~ug auf einen beftimmten iJalJ, "baj3 
bie ~tticljtung bon iYilia!aj:JOtIjefen aUß entfcljeibenben Q}tünben nicljt tatfam ift". 

1) :Ilielem Q}ebanfen entlprecljenb weift ein Wlin .• @rl. bom 13. Wprif 1912 et1teut 
batauf qin, "baj3 mit bet Umwanblung bon ,8weigapotqefen in ~ollapotqefen bOt~U~eqen 
ift, loha!b bie maj3gebenben ~etqiiltniffe eil ügenb geftatten." 
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schäfte übernommen hat. Eine Betriebsunterbrechung, welche namentlich 
in Ortschaften mit nur einer Arzneiabgabestelle zu bedenklichen Folgen 
führen könnte, ist unter allen Umständen zu vermeiden und der Besitz
w6Jchsel derartig zu vollziehen, daß ein Geschäftsschluß, auch nur auf kurze 
Zeit, überhaupt nicht stattfindet. 

3. Besitzverhältnisse konzessionierter Apotheken. l ) 

~äljrenb bie auf ®runb ber Sfabinetgorber iJom 5. üftober 1846 unb 
ber 3irMariJerfügung iJom 21. üftober 1846 iJedieljene,n st'onöeffionen ben 
~ljarafter unbefcf)ränft iJerfäufHcf)er lRecf)te f)aben, ja bie Ubertragung ber st'ono 

5effion nicf)t einmal roegen öu ljoljen Sl'aufpreife§"iJerfagt roerben barf ([J1inAhf. 
iJom 15. 3uH 1857, f. lSeite 261) rourbe fpäter bie Ubertragbarfeit ber Sfonöeffionen 
3ur (§;rricf)tung neuer mpotljden beid)ränft unb fd)liefllicf) ganö aufgel)oben. 

~ie bie§be3ügHcf)en )ßerorbnungen [inb folgenbe: 

Min.-Erl., betr. die Veräußerung neu konzessionierter Apotheken. Vom 21. Juli 1886. 

S. M. der Kaiser und König haben infolge der in letzter Zeit vorge
kommenen zahlreichen Fälle, daß neu konzessionierte Apotheker unmittel
bar oder doch nur ganz kurze Zeit nach der Eröffnung ihrer Apotheke 
diese veräußerten, durch Allerhöchste Order vom 7. d: M. auf meinen 
Antrag zu genehmigen geruht, daß die in der Allerhöchsten Order vom 
5. Oktober 1846 der Regierung erteilte Ermächtigung bis zur anderweiten 
gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens nur bei denjenigen Apotheken 
in Anwendung zu bringen ist, seit deren Errichtung 2 ) zehn Jahre 
verflossen sind, und mich gleichzeitig ermächtigt, die Regierungen ent
sprechend mit Anweisungen zu versehen. 

Auf Grund dieser Allerhöchsten Ermächtigung bestimme ich hiermit 
unter Abänderung der diesseitigen Zirkularverfügung vom 21. Oktober 1846 
(Eulenberg, das Medizinalwesen in Prcußen usw. S. 476 und 477), daß bis 
zur anderweiten Regelung des Apothekenwesens innerhalb der nächsten 
zehn Jahre nach der Errichtung einer neuen Apotheke der Inhaber der 
Konzession ohne besondere Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht be
fugt ist, der Regierung nach Maßgabe der Allerhöchsten Order vom 5. Okto
ber 1846 eine qualifizierte Person mit dem Rechte der Nachfolge zu prä
tentieren; die Regierung soll vielmehr, wenn ein Apotheker innerhalb dieser 
Frist sein Geschäft aufgeben will, ermächtigt sein, die Konzession ander
weitig zu verleihen. Ausnahmsweise und unter ganz besonderen Umständen 
wird dem abgehenden Apotheker die Veräußenmg gestattet werden können, 
dies indessen nur nach ganz genauer Prüfung der obwaltenden Verhältnisse 
und unter Feststellung von Bedingungen geschehen dürfen, welche den 
bisherigen Inhaber bzw. dessen Erben zwar schadlos halten, jedoch eine 
gewinnsüchtige Verwertung der Konzession ausschließen. 

Die Erteilung der Genehmigung in allen dergleichen Fällen bleibt 
meiner Entschließung vorbehalten. 

~urcf) Sfabinett§orber iJom 30. 3uni 1894 wurbe angeorbnet, bafl neu· 
iJerHeljene st'onöeffionen überljaupt nicf)t meljr iJeräuflert ober iJererbt roerben 
fönnen. ~ie§ bebeutete bie (§;infüljrung ber reinen jßerfonaffonöeffionen 
im preuflif cf)en mpotljefenroef en. 

t) Übet bie 3uläffigfeit bet 3u~iequng eineß SJlid)ta1Jotqefetll al1l ftillen @e[eH. 
[d)afterß [. bie lJuflnote 3 auf @leite 247. 

2) Unter "Q:ttid)tung" tft bet :tag ber Q:röffnung bet 2{1Jotqefe 3u betfteqen. 
18* 
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Kabinettsorder, betr. die Präsentation von Geschäftsnachfolgern. 
Vom 30. Juni 1894. 

Auf den Bericht vom 23. d. Mts. genehmige Ich unter entsprechender 
Abänderung der königlichen Erlasse vom 5. Oktober 1846 und 7. Juli 1886, 
daß bis zur anderweiten gesetzlichen Regelung des Apothekenwesens den
jenigen Apothekern, welchen in Zukunft neue Konzessionen zur Erricht.ung 
von Apotheken verliehen werden, die Präsentation von Geschäfts
nachfolgern überhaupt nicht mehr zu gestatten ist, die Konzession 
vielmehr beim Ausscheiden eines Apothekers aus seinem Geschäft zur ander
weiten Verleihung in allen Fällen an den Staat zurückfällt. Den Wihven 
und Waisen der neuen Konzessionare sollen jedoch die im § 4 Titel] 
der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801 bezeichneten Ver
günstigungen zuteil werden. Ich ermächtige das Staatsministerium, hier
nach das Weitere zu veranlassen. 

Min.-Erl., betr. die Erteilung neuer Apothekenkonzessionen. Vom 5. Juli 1894. 

Seine Majestät der König haben durch die in der Anlage (s.o.) ab
schriftlich beigefügte Allerhöchste Order vom 30. Juni 1894 auf Antrag 
des königlichen Staatsministeriums zu genehmigen geruht, daß bis zur 
anderweiten Regelung des Apothekenwesens denjenigen Apothekern, welchen 
in Zukunft die Konzession zur Errichtung einer neuen Apotheke verliehen 
wird, die Präsentation eines Geschäftsnach!olgers überhaupt nicht mehr 
zu gestatten ist. 

In Ausführung dieses Allerhöchsten Order bestimme ich hierdurch 
unter Abänderung der Erlasse vom 21. Oktober 1846 und 21. Juli 1886 
(Min.-Bl. f. d. i. V. 1846 S. 209 und 1886 S. 900), daß, von dem Tage der 
Veröffentlichung dieses Erlasses im Reichs- und Staatsanzeiger . an, Kon
zessionen zur Errichtung neuer Apotheken oder Weiterverleihungen von 
an den Staat zurückgefallenen Apothekergerechtigkeiten nur mit dem 
Zusatz erteilt werden dürfen, daß dem Inhaber die Präsentation eines 
Geschäftsnachfolgers in Gemäßheit der Allerhöchsten Order vom 
30. Juni 1894 nicht gestattet sei. 

In den Wettbewerbbekanntmachungen ist auf diese Bestimmung hin
zuweisen. 

Den Witwen und Waisen eines Apothekers, welcher eine solche 
unveräußerliche und unvererbliche Konzession erhalten hat, soll es erlaubt 
sein, die Apotheke nach Maßgabe des § 4 der revidierten Apothekenordnung 
vom 11. Oktober 1801 verwalten zu lassen. 

~Utd) bie @infülJrung ber Unverfäufiid)feit ber 'lllJotl)efen ilJurbe geilJiffer~ 
mal3en eine neue @rulJlJe von 'lllJotl)efenbered)tigungen, nämiid) bie IJeim~ 
gefaBenen 'lllJoU)efenfonöeffionen, gefd)affen. Überfie erging folgen be >ßer~ 
fügung: 

Min.-Erl., betr. die Behandlung heimgefallener Apotheken. 
Vom 5. September 1894. 

Im Anschluß an den Erlaß vom 5. Juli d. J., betreffend die Einführung 
der Personalkonzession für Apothekengerechtigkeiten, weise ich zur Be
seitigung von Zweifeln, welche inzwischen in der Fachpresse laut geworden 
sind, ganz ergebenst darauf hin, daß auch die von dem bisherigen Inhaber 
an den Staat zurückgegebenen Gerechtigkeiten (Erlaß vom 17 . November 
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1893 Ziffer 2 und 4)1) und solche Konzessionen, welche während der zehn
jährigen Unverkäuflichkeit (Erlaß vom 21. Juli 1886) an den Staat zurück
fallen, in Gemäßheit der Allerhöchsten Order vom 30. Juni d. J. und des 
eingangs bezeichneten Erlasses zu behandeln sind. 

Solche Apothekengerechtigkeiten sind daher jeder Zeit in der bei 
Apothekenneuanlagen üblichen Weise auszuschreiben und zu verleihen; 
dem neuen Konzessionar darf in Anwendung der allerhöchsten Order vom 
8. März 1842 und des dazu ergangenen Erlasses vom 13. August 1842 nur 
die Verpflichtung auferlegt werden, die Apothekeneinrichtung und die bei 
der Geschäftsübernahme vorhandenen Warenbestände gegen einen dem 
wahren zeitigen Wert entsprechenden Preis zu übernehmen, welcher even
tuell durch Sachverständige festzusetzen ist. Die Abschätzungskosten 
tragen Käufer und Verkäufer zu gleichen Teilen. 

Zur übernahme des Apothekengrundstückes ist der Geschäfts
nachfolger nicht verpflichtet; will er dasselbe jedoch erwerben, so ist behufs 
Vermeidung der Entstehung neuer Idealwerte darauf zu halten, daß es 
nicht zu einem höheren Preise, als sein zeitiger Wert beträgt, in Rechnung 
gestellt werde 2). 

trHialalJotf)efen follen naef) ben WCin .• ~rlaffen bom 4. ~J1ai 1895 unb 
18. ~{lJri11893 (f· 6eite 273) mit ber WCutteralJotf)efe nief) t m Hb e dau ft werben. 
0n ber ~rari~ gefef)ief)t e)3 aber in ber ffiegel, ba eine triliafe in ber :tat 
eilt 2ubef)ör ber WCutteralJotf)efe ift, 3u ber fie auef) wirtfef)aftlief) für einen 
beftimmten, bewU1igten 2eitraum gef)ört. 

)Se3üglief) ber ){5erlJaef)tung ber mlJotf)efen erging ber naef)ftef)enbe 

Min.·Erl., betr. die Verpachtung von Apotheken. Vom 21. September 1886. 

Abweichend von den Bestimmungen des Zirkularreskripts vom 19. Mai 
1821 (v. Kamptz, Annal., Band 5, S. 457), welches die Verpachtung von 
Apotheken als den medizinalpolizeilichen Interessen widersprechend und 
mit den Bestimmungen der revidierten Apothekerordnung vom 11. Oktober 
1801 unvereinbar verbietet, geht der Erlaß vom 28. Februar 1870 (Eulen
berg, Medizinalwesen S. 482) von der Annahme aus, daß nach dem Inkraft
treten der Gewerbeordnung die Verpachtung der Apotheken nicht bean
standet werden könne. Zur Begründung dieser Ansicht wird darauf hin
gewiesen, daß die Zulässigkeit einer Stellvertretung im Betriebe von Apo
theken nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund, namentlich nach den §§ 45 und 151 derselben zu beurteilen, der 
privatrechtliehe Titel aber, auf Grund dessen die Stellvertretung stattfindet, 
einer amtlichen Kognition nicht zu unterziehen sei. Diese Ausführung 
erscheint indessen, auch wenn die Grundsätze der Gewerbeordnung über 
die Stellvertretung hinsichtlich der Apotheken für anwendbar erachtet 
werden, aus dem Grunde nicht haltbar, weil als Stellvertreter im Sinne 
der Gewerbeordnung nur solche Personen angesehen werden können, welchen 
das ganze Geschäft im Namen und für Rechnung des Eigentümers über
tragen ist. Da diese Voraussetzungen - vgl. Erkenntnis des Obertribunals 
vom 19. Dezember 1878 (Oppenhof Rechtspr. Bd. 19, S.589), Erk. des 
Ober-Verw.-Ger. vom 10. Mai 1883 (Reger, Entsch. der Gerichte usw., Bd.4, 
S. 21 ff.), Erk. des Reichsgerichts vom 4. März 1881 (Entsch. in Strafs. 

1) ®ief)e ®eite 271. 
2) :;Sn einem bierten %lbja~ befaßte jicIJ bie' )Betfügung nocIJ mit bet )8erIegung bon 

%lj:Jotf)efen. ::Dieler 2{bla~ tumbe aber bmcf) 9J1inA~rL born 3. :;Sanuar 1913 (I. ®eite 280 
aUfgef)ooen. 
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Bd. 3, S. 419) - bei einem Pächter nicht zutreffen, veranlasse ich Ew. pp. 
unter gleichzeitiger Aufhebung des erwähnten Erlasses vom 28. Februar 
1870, fortan die Verpachtung von Apotheken, soweit dieselbe nicht für 
bestimmte Fälle durch gesetzliche Vorschriften ausdrücklich gestattet ist, 
nicht mehr zuzulassen und die Auflösung der dieser Anordnung zuwider 
zurzeit bestehenden Pachtverhältnisse, sobald dies nach den Bestimmungen 
der Pachtverträge ausführbar ist, in geeigneter Weise herbeizuführen 1). 

1) 'tIie muffajfung ber jJreuBifel)cn illCebWnalvettvaItung übet bie 2uliiffigfeit ber 
j{5erjJael)tung bon mjJotqefen qat meqrfael) gelel)tvanft. ~ael)bem man bii3 ~um Saqrc 
1821 bie j{5etjJael)tung ber 9XjJotqefen aIi3 ~uliiffig anlaq, ergingen jjJiitet nael)einanbet 
foIgenbe 113erfügungen: a. illCinARe~fr. vom 19. ~:nai 1821: 'tIie j{5etjJael)tung ber mjJo~ 
tqefen ift berboten. b. illCin.~j{5etfg. bom 28. o:ebruat 1870: 'tIie j{5erjJael)tung ber mjJo~ 
tqefen ift geftattet. c. illCinA~rL vom 21. eejJtember 1886: ;Die j{5erjJael)tung ber mjJo~ 
tqefen ift niel)t ~u~u!aHen. 

@egenwärtig qaben fiel) im gan5en über bie O:rage fofgenbe vier verfel)iebene Wuf· 
faiiungen qerautlgebilbet: 

1. 'tIie erfte nur bon tveniflen geteilte heI)t in Übereinftimmung mit bem illCin.·~rI. 
bom 21. eejJtember 1886 bie j{5erjJael)tung aller mpotqefen aIi3 unftattqaft an. 

2. ;Die DWeite bejonberi3 bon Sl'uqn ('tIie ffieel)ElberqäftniHe ber mpotqeferin \l3reuBcn 
beöügficf:) €teffbertretung, j{5erpael)tung ufw., j{5erwaltungi3arcf:)iv \Bb.15 ~eft 1) ber~ 
tretene [ie1)t bai3 ffiecf:)t ~ur j{5erjJael)tung bei privilegierten Wpotqefen mit ffiücf(iel)t 
auf ben § 48 ber (llm.o. oI!3 Aeluiinrkiftet an, berneint ein fo!cf)etl aber bei fon~ 
örHionierten 2.fjJoff)efcn, lueH ber \l3äcf:)ter niel)t 0'nqalier ber öur 9!ui3üliung ber \Be· 
recf)tigung auf eigene ffiecf)nung erforberfiel)en Sl'onöeffion ift, unb ber Snljalier bai3 
ffieel)t öur 9rU0nu~ung ber \Bercel)iigung niel)t bon feiner \l3erfon alilöfen fann. 

3. ;Der britte, bom st@. (7. 2ibiljcnat) in einem Urteil bom 18. illCai 1912 (\I31j.2tg. 
1912 ~r. 76) angenommene etanb1-Jltnft geljt b(1)in, baß bie j{5erpacf)tung fowoljf 
liei pribilegierten wie liei berfiiufliel)en foni\efjionierten Wpot1)efen 5uWjjig jei, 
liei erftern mit milrffirf)t auf ben § 48 ber @ew.D., liei le~teren, ba aucf) für biefe fein 
"gefc~lirf)CS" j{5crbot ber 5ßerparf)!ll11g (wfte1)t. ,,\I3acf)ttJerträgr ülier Wpotljefeu 
finb nid)t berboten. (S·ür bie privilegierten 9Xpotf)cfen al1l ffiealgewerbcberecf)tigungen 
gilt ber § 48 @ew.D. unb banarf) ift auel) i1)re j{5erpael)tung an einen nacf) § 29 
0lew.D. approbierten 2.fpotl)efer ilu1äffig. Wbcr aucf) für bie fonöeHionierten 2.fpo~ 
tf)efen bcft(1)t in \l3reujien tein gele~licf)es j{5erbot ber j{5erpacf)t1tng. )fieber in 
ber \1rpot1)eferorbmmg Mn 1801 nocf) in ben fpäteren preujiifcf)en @efe~en ift bie 
5ßerpad)ilmg von WlJotf)ercn ausbrücflicf) berboten. @;(l fann aucf) nicf)t 5ugegeben 
werben, boji fie ben @runbfä~en ber 2.fpot1)eferorbnung ober fonftigen 58eftim~ 
mungen 3uwiberliefe." 

4. ;Die tJierte 91uffaHung, bertreten bom ffiecf)ganwaH Bewin6fq ("bie Wpot1)efen~ 
betricbi3red)te in \l3reujicn", 58ertin, j{5er:ag Mn Sulius epringer unb \l31j.2tg. 
1912 ~r. 91) nimmt an, baji § 48 ber @ew.D. öw.~r bie 58ereel)tigung öur j{5erpael). 
tung niel)t liegrünben fann, weil in biejer feine" Uliertragung" einer ffiealgewerlie. 
berecf)tigung, mie fie § 48 borfiel)t, liegt. ,,'tIer j{5erpäel)ter lileibt Snljalier ber @e~ 
werbebereel)tigung unb ülierträgt fie feinei3wegs auf ben \l3äcf)ter. 'tier Snljalier 
bei3 Wpotf)efenpritJilegi3 üliedäjit bem \l3äcf)ter febiglicf) bie ~u~ung berjellien, 
li!eilit alier tro~ ber \l3ac!jt weiter Sn1)aber." @leiel)woljl folgert aber Raus ber 
rec!jtlicf)en ~atur ber 2.fpotljefcnlietriebsreel)tc unb aui3 bem O:e1)len jebes aui3-
brücflicf)en "gefc~lid)en" j{5erliot5 bie Wnjiel)t, baji niel)t nur bie pribilegierte Wpo
tnerc unb bie 2.ftJotljefe mit bcrfäuflicf)cr Sl'on3eHion, fonbern aucf) bie Wpotljefe 
mit u n berfäuflicf)cr Sl'onöejjion frei berpacf)tet werben barf, unb baji bicfe j{5er
pael)tung einer @ene1)migung jeHens ber ffiegierung niel)t liebarf. 

~ael)bem bai3 Sl'.@. in bem errJii1)ntcn UrteH born 18. illCai 1912 (\131). 2tg. 1912 ~r. 
76) bie 5ßerpacf:)tung ]owol)l bei tJribilegiertcn mie bei tJerfäuflidjen fOl1i\e\fionierten 9!jJo< 
tljefen alS cru1äfjig angefef)en, Wirb man ficf) in ber \l3ra6i5 biefer Wnfcf)allung anjcf)liejien 
müHen. ~ur ba, wo in ber Sl'onöejfionsudunbe bem efmpfiinger einer Sl'onaeffion bie 
iYüljrung ber 2.fpotljefe "für eigene ffiecf)nung" 3ut \Bebingung gemael)t ift, Würbe eine 
j{5erjJarf)tung ausgejcf)lojjen fein (ffi.@. 9. Sufi 1909, illCeb. W. 1910 (0. 220). ~benio 
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'!lie l8eftimmung im § 4 'oer m.)JotI)eferor'onung gilt aud) für 'oie )lli i t ltJ e n 
u n '0 mi n 0 ren n e n Sf i n '0 er bon fonöeffionierten m.)JotI)efem. 

Min.-Erl., betr. die Stellung der Witwen und Kinder. Vorn 23. April 1889. 

Aui die Eingabe vom 2. März d. J. erwidere ich Ew. Wohlgeboren, daß 
die Allerhöchste Order vom 8. Juli 1886 und die daraui ergangene Zirkular
verfügung vom 21. dess. Mts. die Frage nicht betroffen hat, ob in geeigneten 
Fällen beim Tode eines konzessionierten Apothekers der Witwe während 
ihres Witwenstandes bzw. den minderjährigen Kindern desselben bis zu 
ihrer Großjährigkeit zu gestatten ist, die Apotheke durch einen qualifi
zierten Apotheker verwalten zu lassen. In dieser Beziehung sind vielmehr, 
wovon Ew. Wohlgeboren die Mitunterzeichneten gefälligst in Kenntnis 
setzen wollen, die vor Erlaß der Allerhöchsten Order vom 8. Juli 
188'6 und der daraui ergangenen Zirkularverfügung vom 21. Juli dess. Js. 
ergangenen Bestimmungen maßgebend geblieben. 

'!len )lliitltJen un'o )lliaifen 'oer 0nI)aber reiner \l3erfonaIfonöeffionen ifi 'Die 
gleid)e )ßergünftigung in 'oer Sfabineth3or'Der bom 30. 0uni 1894 (f. 6eite 276) 
nUi3'Drüdlid) öugefid)ert. Unter Sfin'oern fin'o aud) m'oo.)JtilJfin'oer &U berfteI)en. 

4. Verlegung von Apotheken. 

fiber bie lBedegung bon m.)Jot1)efen liegt einemei1)e befonberer Q;r(affe 
uor, bon 'Denen bie älteren ben @nm'ofa~ aui3f.)Jred)en, baa 'oie )ßerIegung be~ 
fte1)enber m.)JotI)efen nur mit befon'oerer @enef)migung ber megierung erfolgen 
barf .. \)ierüber ergingen fo!genbe @r!affe: 

Min.-Erl., betr. die Verlegung von Apotheken. Vorn 31. Dezember 1846. 

Die Königliche Regierung hat Anträge auf Verlegung von Apotheken 
in andere Lokale, hauptsächlich aus dem Standpunkte der medizinal
polizeilichen Interessen zu beurteilen. Wenn aber der erbetenen Verlegung 
von diesem Standpunkte aus vielleicht auch kein besonderes Bedenken 
entgegenstehen sollte, so folgt daraus doch noch keineswegs, daß deshalb 
der die Verlegung beantragende Apotheker unter allen Umständen ein 
Recht hätte, die Erlaubnis dazu zu verlangen. Eben daraus, weil es zur 
Verlegung einer Apotheke der Genehmigung der Regierung bedarf, folgt, 
daß letztere, bevor sie dieselbe erteilt, alle ihr bekanntgewordenen Ver
hältnisse und Umstände, welche auf die Entscheidung über das Gesuch 
von Einfluß sein können, vorsichtig zu erwägen und zu berücksichtigen 
ebenso befugt als verpflichtet ist. 

Min.-Erl., betr. die Verlegung von Apotheken. Vorn 22. November 1854. 

Die Befugnis der Aufsichtsbehörde, auch bei privilegierten Apo
theken die Verlegung von ihrer Genehmigung abhängig zu machen, folgt 
aus dem § 6 der Apothekerordnung vom 11. Oktober 1801. Danach soll 
bei der Verleihung neuer Apothekenprivilegien an einem Orte, wo bereits 

ift biejelue nidjt am ftattIJaft öU eradjten uei I}ljJotlJefen, bie gemäß § 4 ber rebib. 
91jJAJ. aUf ffiedjnung bon jffiitwen ober minorennen .\'finbern gefüIJrt werben I ba in 
bie\em \j5aragrajJIJ mt>3brütflidj nur bie ,,)8ertualtung" öugelajfen ift (j. @leite 248). 3weifeI. 
l)aft jdjließlidj erjdjeint bie 3uläHigfeit ber )8erjJadjtung bon 3weigajJotlJefen. 0:in unter 
bem 18. üftober 1872, allo nodj öur 3eit, wo ball Wlinifterium bie )8erjJadjtung bon 
I}ljJotlJefen aI>3 &uläHig anjal1, ergangener Wlin.·0:rL erfIärt bie )8etjJadjtung bon iJHiaI~ 
a.poff]efen für unftattIJafi. 
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privilegierte Apotheken vorhanden sind, darauf Rücksicht genommen 
werden, daß eine zu große Konkurrenz der Apotheken der treuen Ausübung 
der Kunst schädlich ist. Dieselbe Rücksicht, sowie die anderweitigen 
medizinal-polizeilichen Momente, welche bei der Anlage neuer Apotheken 
in Betracht kommen, sind in der Regel auch zu wahren bei der Verlegung 
einer Apotheke aus einer Stadtgegend in die andere, wenn in der Stadt 
mehrere Apotheken vorhanden sind. Demgemäß ist seither, namentlich 
auch in Berlin, die Zulässigkeit der Verlegung einer Apotheke stets von der 
Genehmigung der Aufs~chtsbehörde abhängig gemacht worden. Für die 
Medizinalverwaltung ist' es von Wichtigkeit, diesen Grundsatz auch ferner
hin festzuhalten. In betreff der konzessionierten Apotheken ist das vollends 
unbedenklich, da entweder in der Konzession das Grundstück für die 
Anlage der Apotheke bezeichnet ist, oder, wo dies nicht geschehen, die 
Verlegung doch auf der Voraussetzung beruht, daß der bisherige Zustand 
von Anfang an unzweckmäßig geworden sei und die Entscheidung hierüber 
nur demjenigen zustehen kann, von welchem die Konzession verliehen ist. 
Hinsichtlich des Ressorts bemerke ich, daß, wie die Anlage neuer Apotheken 
von den Oberpräsidien ressortiert, so auch die Entscheidung über die Ver
legung vorhandener Apotheken ihnen und nicht den Regierungen gebührt 1). 

Wacf) Q;infiiljntng ber &eljnjäljrigen UnberfäufIicf)feit neu erticf)teter m,po~ 
tljefen im ~aljre 1886 wurbe oeftimmt, baa bie gleicf)en ®ntnbfä~e aucf) auf 
biejenigen m,potljefenoerlegungen an&uwenben finb, welcf)e auf mnttag be~ 
jSefi~er5 geneljmigt werben. :l)ie bie50e&iiglicf)en ~erfiigungen (bom 24. Wo~ 
bemon 1891 unb 24. Ü'eontar 1892) finb aoer je~t gegenftanb5105, nacf)bem 
bie &eljnjäljrige UnberfäufHcf)feit neuer m,potljefen im ~aljre 1894 burcf) bie 
'oauem'oe UnberfäufUcf)feit erfe~t worben ift. :l)afiir wurbe nacf) Q;infiiljntng 
'oer le~teren im ecf)luaaofa~ 'oe5 Q;r1affe5 bom 5. 6e,ptemoer 1894 (f. 6eite 276) 
angeorbnet, baa oei ~er(egun 9 bon m,potljefen bie UnberfäufHcf)feit berfeIoen 
ein&ufiiljren ifi, "wenn burcf) bie ~ertegung bem ~nqaoer 'oer ®eredjtigfeit 
finan&ieHe ~orteUe erwacf]fen ober Wenn burdj bie ~erlegung bie Q;rri cf] tun 9 
einer neuen m,potljefe berljinbert ober ber&ögert wir'o./I ~nbeffen wurbe biefe 
maanaljme neuerbing5 aufgeljooen unb burdj anbere ®runbfä~e erfe~t. Q;5 
erging ber nacf]fteljenbe 

Min.·Erl., betr. die Verlegung von Apotheken. Vom 3. Januar 1913. 
Auf Grund neuerer Erwägungen habe ich mich veranlaßt gesehen, 

die in dem Erlaß vom 5. September 1894 aufgestellten Grundsätze einer 
Nachprüfung zu unterziehen. Mit Rücksicht auf das Ergebnis dieser Prü
fung hebe ich den Absatz 4 jenes Erlasses hiermit auf. über die Verlegung 
von Apotheken haben nach den bestehenden Bestimmungen die Herren 
Oberpräsidenten selbständig zu entscheiden. Der Einholung meiner Ge
nehmigung bedarf es auch dann nicht, wenn zugleich die Erhaltung des 
Rechts der Vorstellung eines Geschäftsnachfolgers in Frage kommt. 

1) 2lU5 einem weiteren ~J1inAhL bom 23. 2luguft 1859 ergeben fidj ljinfjdjtlidj 
ber Q; i n 1J i er) u n 9 übe r ff ü fft ger ~X lJ 0 t lj cf e n reflJ. beren lBetlegung fofgenbe 
(\jrunbfä~e : 

In denjenigen Fällen, in welchen die Einziehung einer Apotheke wegen mangelnder 
Subsistenzfähigkeit und die gleichzeitige Verlegung derselben an einen anderen Ort 
im öffentlichen Interesse für notwendig erachtet wird, darf dem Besitzer der einzuziehen
den Apotheke die bis dahin besessene Konzession behufs Anlegung einer neuen Apo
theke für einen anderen Ort erneuert werden, ohne zuvor die spezielle Genehmigung 
des Ministers dazu einzuholen. 
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Wegen der Prüfung der einschlägigen Verhältnisse verweise ich auf den 
Erlaß vom 22. November 18541). Die Verlegung wird in der Regel nur dann 
zuzulassen sein, wenn durch sie die Errichtung einer neuen Apotheke nicht 
verhindert oder erheblich verzögert wird. Ist bei einer zu verlegenden ver
käuflichen konzessionierten Apotheke der Konzessionsinhaber zugleich 
Eigentümer des bisherigen Apothekengrundstücks, so ist auch darauf zu 
achten, daß durch die Verlegung etwaige Hypothekengläubiger nicht ge
schädigt werden. (Vergl. hierbei die Erlasse vom 9. Mai 1851 und 19. März 
1852, Eulenberg, Med. Wesen in Preußen Seite 480/81)2). 

6ef)on bor'ijer War buref) Q:rL bom 7. Oftober 1911 (f. 6eite 266) beftimmt 
worben, ba~ bei ~1Jotijefenber!egungen bie )Beiiter ber buref) bie ge1Jlante 
)8erlegung betroffenen ~1Jotijefen mit iijren etwaigen msiberf1Jrüef)en bann ge~ 
'f)ört werben f ollen, /I wenn e~ fief) um bie )8erlegung bon ~1Jotijefen in naije 
benaef)barten Orten ober in Orten mit meijreten ~{1Jotijefen ija nb elt" 3). 

5. Sonstige Rechtsverhältnisse der Apotheken. 

a. Apothekenprivilegien. 

1. 'l>ie Q:intragung~fä'f)igreit ber ~1Jot'f)efen1Jribilegien in bie 
®runb~ ref1J .. ~~1Jotijefenbüef)er War lange Beit ®egenftanb ber Sfontro~ 
betfe. Unter bem 19. imär& 1840 erfef)ien ba~ naef)ftef)enbe iminifterialreffri1Jt: 

1) 1. 6eite 279. 
2) I. 6eite 285. 
3) Jm ganben gelten lomit ~inlid)tlid) ber)ßetlegung \.Jon 9QJoH)efen ie~t fol< 

genbe ®tunblä~e: 
1. ~ie )ßetlegung aller W1Jot~efen, 1Jribilegietier wie fonöejjionierter, bebarf ber 

®ene~migung be~ 5uftänbigen Über1Jrälibenten. ~ieler ~at bei )ßedegung fon5ejjionierter 
betfäufHd)et W1Jot~efen aud) ~inlid)md) bet Gft~a1tung ber ~etfäuf1id)feit lelbftänbig ölt 
entld)eiben. 

2. lBei lBeurteilung bon Wnträgen IJur )ßetlegung bon 911Jot~efen in einem ürte, 
in bem lid) me~rere W1Jot~efen befinben, ift barauf ffiücflid)t IJU ne~men, ba% eine IJu gro%e 
S'eonfutten5 ber W1Jot~efen ber ireuen Wu~übung be~ lBetufe~ ld)äbHd) ift; ebenlo finb 
bie anbeten mebicrinal1JoliIJeilid)en imomente, weld)e bei ber 91nlage neuer ~I1Jot~efen in 
lBetrad)t fommen, in ber ffiegel aud) iJu wa~ren bei ber )ßetlegung einer W1Jot~efe aus 
einer 6tabtgegenb in bie anbere, wenn in ber 6tabt me~rere W1Jot~efen bor~anben 
(inb. 

3. lBei Wnträgen auf )ßerlegung \.Jon W1Jotljefen linb be;3ljalb bie lBeli~er ber bmd) 
bie ge1Jlante ~erlegung betroffenen W1Jotl)efen mit i~ren etwaigen )!Biber(1Jrüd)en in 
gleid)cr )!Beile wie bei beabjid)tigten \neuanlagen bon 1l{1Jot~efen IJu ~ören, wenn e;3 fid) 
um bie ~erlegung bon 911Jot~efen in na~e benad)barten ürten ober in ürten mit me~reren 
911Jot~efen ~anbe!t. 

4. ~ie )ßetlegung einer 911Jot~efe ift in ber ffiegel nur bann öU5ulajjen, wenn burd) 
lie bie Gfrrid)tung einer neuen W1Jot~efe nid)t ber~inbert ober er~eblid) betbögert wirb. 

5. ~ft bei einer iJu bedegenben \.JetfäufHd)en fonöelfionierten W1Jot~efe ber S'eonöef< 
fion;3in~aber öugleid) Gfigentümer be;3 bi;3~etigen W1Jot~efengtunbftücf;3, fo ift aud) barau! 
IJu ad)ten, ba% burd) bie )ßedegung etwaige ,p~1Jot~efengläubiger nid)t gefd)äbigt werben. 
Jni3belonbere bei 2wang;3berfteigerung bon W1Jot~efengtunbftücfen ift nid)t &U bulben, 
ba% ber bi;3~erige lBeli~er unter 6d)äbigung ber ,p~~ot~efengläubiger lein W1JoflJeferge< 
fd)äft nad) erfolgter 6ub~aftation betl ®runbftücf;3, in weld)em er bai3felbe bis ba~ht bc< 
trieben, in ein anbere~ ,paUi3 tJetlegt unb auf ®tunb leiner S'eon5e1\ion fort\e~t. \nur, fa!li3 
ei3 bei ber 2\tJang!3berfteigetung einem a1J1Jrobierten W1Jot~efer nid)t gelingt, ben2ufd)lag IJu 
er~alten, bleibt ei3 bem Chmelien ber ffiegienmg \.Jorbel)aftell, ob eine )ßctlegung ber W1Jo< 
t~efe in ein anbere;3 ,pau;3 ölt geitatten ober bie S'eolli1cjjion ahi erlebigt IJl! betrad)ten unb 
anberweit 5u bergeben ift. 
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Min.-Reskript, betr. die Eintragung von Apothekenprivilegien in das Hypothekenbuch. 
Vom 19. März 1840. 

Die vererb- und veräußerlichen Privilegien älterer Apotheken sind 
nicht aufgehoben, da die in § 16 des Edikts vom 2. November 1801 an
geordnete Ablösung der Gewerbegerechtigkeiten älterer Verfassung in Hin
sicht auf die Apotheker zu keiner allgemeinen Ausführung gekommen, 
sondern in der Verordnung vom 24. Oktober 1811, auf welche der § 8 des 
Gesetzes vom 7. September desselben Jahres verweist, nur auf die Fälle 
einer mit dem Privilegium noch etwa besonders verbundenen Exklusiv
berechtigung und nur bei eintretendem Falle einer wirklichen Apotheken
anlage an dem betreffenden Orte beschränkt ist. 

Die Eintragung der solchergestalt noch fortdauernden, älteren Apo
thekenprivilegien in das Hypothekenbuch unterliegt nach Tit. I § 14 
der Hypothekenordnung an und für sich überall keinem Bedenken. Ebenso 
ist auch ihre Verbindung mit einem bestimmten Grundstücke als Real
pertinenz und die diesfallsige Eintragung nach Vorschrift der Hypotheken
ordnung Tit. I § 12, wenn zwar dadurch nach § 4 des Edikts vom 9. Oktober 
1807 und § 33 des Gesetzes vom 7. September 1811 keine untrennbare 
Zubehörigkeit entsteht, doch für überhaupt unstatthaft um so weniger zu 
erachten, als es dem allgemeinen Interesse des Sanitätswesens in der Regel 
nur zuträglich sein kann, wenn die Apotheken bei den für ihr Geschäft 
einmal zweckmäßig eingerichteten Grundstücken verbleiben, aus welchen 
sie ohnehin nicht anders, als nach einer von der Medizinalbehörde erteilten, 
von Zweckmäßigkeit der Lage und der sonstigen Beschaffenheit wiederum 
abhängigen Genehmigung des neuen Lokals verlegt werden können. 

'tIie ie~t geltenbe beutfef)e @runbbuef)orbnung in ber i}affung ber 
)SI. bom 20. WCai 1898 (9T.@j8L 6. 754) beftimmt lebigfief) in § 8 folgenbes: 

§ 8. Rechte, die dem jeweiligen Eigentümer eines Grundstücks zu
stehen, sind auf Antrag auch auf dem Blatte dieses Grundstücks zu ver
merken. 

~eitere )Seftimmungen ent~ä1t bas ~reuf3ifef)e Wusfüqrungsgefe~ aUt @runb~ 
fJUef)orbnung born 26. 6e~tember 1899 (~r.@.6. 6. 307): 

Artikel 22. Die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften der 
Grundbuchordnung und dieses Gesetzes finden, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, auf Bergwerke, selbständige Kohlenabbaugerechtigkeiten und 
andere selbständige Gerechtigkeiten entsprechende Anwendung. 

Artikel 27 Abs. 2. Für andere selbständige Gerechtigkeiten wird ein 
Grundbuchblatt nur auf Antrag des Berechtigten angelegt, soweit sich nicht 
aus den für die Anlegung der Grundbücher geltenden Vorschriften ein 
anderes ergibt. 

'tIie qieraus. fief) für W~otqefen~ribifegien ergebenbe 9Teef)tslage faf3t. ein 
Urteil bes ~.@. born 9. WCärö 1903 (~q.2tg. 1903 9Cr.39) baqin öufammen: 

,,~ür eine Wvot!)efengereef)tigfeit, bie ag eine felbftänbige 0Jereef)tigfeit im ®inne 
be5 WrtifeI5 40 ~reufj. WU5f.0J. J. 58.0J.58. JU etaef)ten ift, fann gemäfj WrtifeI 27 2(bf. 2. 
2(u5f·0J· 3. 0Jmnbbuef)orbnung bom 26. ®evtember 1899 ein befonbete5 0Jtunb. 
buef)blatt angelegt ItJerben. Wvot!)efengereef)tigfeiten, ltJelef)e mit einem 0Jmnbftüde 
berbunben finb, finb auf ba5 0Jtunbbuef)blatt biefe5 0Jtunbftüde5 eintragbat." 

Unb eine wettere Q;ntfef)eibung ber sr.@. born 4. 0anuar 1909 (~f).3tg. 
1909 9Cr. 46) f~rief)t folgenben 9Teef)ggrunbfa~ aus: 

"lJür 0Jereef)tigfeiten, bie nief)t geltJiffen 0Jrunbftücfen anfleben, fonbem für fief) 
felbft befte!)en, einen eigenen beftimmten )illert !)aben, uuef) o!)ne ben 5Sefi~ eine5 0Jrunb~ 
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ftüdi3 aui3geüDt, folglief) für fief) allein beräuflert unb berpfänbet merben rönnen, ~at auf 
I2(ntrag bie I2(nIegung einei3 befonberen @mnbbuef)blattei3 3-U erfolgen. ~ine· @ereef)tig< 
feit ift im 6inne bei3 I2(rt. 27 2!.@. @.5S.0. unb bes I2(rt. 40 12(.@. 5S.@.5S. nur bann 
felbftänbig, menn fie nief)t jubieftib binglief) ift, b. lJ. bem iemeiligen ~igentümer eines 
Olnmbftüds ~uftelJt." 

'l)ie (;l;intragung ber 2!iJotEJefeniJrlbilegien im ®runbouc!) fiJieIt oei ber .Sjeran< 
&ie'f)ung berfeloen Jur UmfaNteuer eine groj3e ffioHe. m5eiterei3 'f)ieriioer ift in 
:teil XIX ®teuergefe~geoung mitgeteilt. 

2. ~on geringerer l8ebeutung für bie I.1Sra~ii3 ift bie i)'rage ber (;l;nteignung 
bon ®runbftücfen, auf benen 2!iJot'f)eferiJribiIegien ru'f)en. .Sjierüoer 
oefagt ein born ®~nbifui3 Dr. bon Sl'a ~ f e r< l8erHn erftattetei3 ®utac!)ten ('l)eutfc!)e 
0uriften<,8tg. 1903): 

,,~ie bor 1810 erteilten llIpotlJeferpribilegien gelten 10ttJO~1 naef) bem alten (§ 69 
~ig.~rm.@. bom 5. 9J1ai 1872) t1Jie naef) neuem (I2(rt. 40 ~r.I2(.@. ff' 5S.@.5S.) ffieef)t ag 
lelbftänbige @ereef)tigfeiten (lBerorbnung bom 24. Oftober 1811, ffieffript bom 19. Wlärff 
1840; Oberncd, ffieief)~<@mnbbuef)reef)t 6. 379, § 80 lub 3). \Jür biefe , felbftänbigen 
@ereef)tigfeiten', lofem fie - mie in bielem \Jalle - ein @mnbbuef)blatt er~a1ten ~aben, 
geHen bie lid) aUf @mnbftüde beßiel)enben lBorlef)riften bes 5S.@.5S. unb bie für ben 
~rmerb bes ~igentumß unb bie I2(nfprüef)e aUß bem ~igentum an @mnbftüden geltenben 
lBorfef)riften (I2(rl. 49 ~r.I2(.@. frum 5S.@.5S.). ~ieje @ereef)tigfeiten finb meber 5Seftanb< 
teile, noef) im ted)1lifd)en 6inne 5Se1aftungen ober ffieef)te irgenbeines @mnbftüdcß; jie 
beftelJen für lief) lelbft unb fönnen olJne ben 5Seli~ eineß @runbftüdeß für lief) aUßgeübt, 
fo1gIief) auef) für lief) beräuflert, berpfänbet unb - enteignet merben; ilJre @leief)ftellung 
mit ben @mnbftüden ge~t jo meH, bl1fl für fie ein eigenes @mnbbuef)blatt angelegt mitb, 
unb bafl ff. 5S. ein )illeef)fel im ~igentum berjelben buref) llIuflallung (ober beren 6urrogate) 
erfolgen muli. zsn aUen bielen 5Seöie~ungen unterftelJen fie ben 910rmen bes ZSmmobilien< 
reef)tB, unb e0 ift nief)t öweife1lJaft, ban lie auef) orbnung0mäflig enteignet werben fönnen. 
~enn baB @efe~ über bie ~nteignung bon Olrunbeigentum bom 11 . .suni 1874 ift eine 
,für ben ~rwerb beB ~igentumß an @runbftüden geltenbe lBorjef)rift' im 6inlle bei3 
I2(rt. 30 ~r.l2(ui3f.@., unb feine @eHung!.lfraft ift bom neuen ffieef)te unberü~rt geblieben 
(I2(rt. 109 ~inf.@.). 5Sei biefer 6aef)lage fann § 6 ~nteignung!.lgefe~ nief)t in \Jrage fommen, 
jonbern bai3 I2Lpot~eferpribi1egium ift naef) §§ 1 ff. lelbftänbig al!3 folef)e!3 öU enteignen. 
~ai3 ~ribileg leIber ge~t natürlief), wie iebei3 enteignete @mnbftüd, mit ber ~nteignung 
in bai3 ~igentum ber enteignenben @emeinbe über unb für ben I2(potljefer unter. U 

Uber bie (;l;nteignung eine!3 mit bem (;l;igentum an bem enteigneten ®runb. 
jtücf berbunbenen 2!iJotf)efeniJribileg!3 erging folgenbeß Urteil beß ffi.®. bom 27. i)'e< 
bruar 1912 (1.1S'f).,8tg. 1912 \)Cr. 51): 

,,1211;3 5SeftanbteH eineß @runbftüdi3, auf bem ein ~tibHegium tuljt, teilt bie @eteef)tig< 
feit bie reef)tlief)en 6ef)idfale biefeß @runbftüdi3 unb Wirb bon bellen Übeteignung an bie 
~nteignetin mitergriffen. lJolgfid) ift aud) Q:ntlef)äbigung fÜt bie ~nthieljung bei3 ~igen< 
tumß am ganöen @tunbftücfe, unb, ba bieie~ bie llIpotljefergereef)tigfeit mitumfaflt, auef) 
Q:ntlef)äbigung für beren ~ntöie~ung hU gewäljren. ~afür ge~en bie ~ierbutef) aböugel< 
tenben )illerte auf bie ~nteignerin über, bie zsnljaberin ber mitenteigneten I2(potljefer< 
gereef)tigfeit wirb./I 

b. Apothekenkonzessionen. 

1. Uber bie rec!)tIic!)e l8ebeutung ber berfäuffic!)en Sl'on&effionen 
im angemeinen ift folgenbe!3 &lt bemerfen: 'l)ie Sl'on&effion ift feine felbftänbige 
®erec!)tigfeit, fonbern fie ifi eine iJerfönlic!)e getverblid)e l8efugnii3 ä'f)nlic!) tvie 
eine ®afttvirtfcf]aft5fonöeHion, nur mit ber l8efonber'f)eit aUi3gefiattet, baf; ber 
2!iJot'f)efer bei ben bor bem 30. 0uni 1894 erteilten Sl'on&effionen einen Wad)< 
folg er iJräfentieren fann unb le~terer, feine formelle Dualififation borau!3gefe~t, 
fonöeffioniert tverben mua. 0n biefer l8efonberf)eit liegt ber m5ert ber Sl'on< 
&effion. ,8ube'f)ör be!3 2!iJot'f)efengrunbftücfeß ift biefelbe aber nic!)t. (;l;ß tvürbe 
beifiJieli3tveife nic!)tß entgegen fie'f)en, baa ber 2!iJot'f)efer fein @runbftücf berfaufte 
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unb barin fefbft als imieter bie mvofljefe fortfe~te. :3)en recl)tlicl)en ([~arafter 
ber tJerfäuflicl)en mvot~efenfon&effion erläutert nacf)fte~enber 

Min.-Erl., betr. den Verkauf konzessionierter Apotheken. Vom 10. August 1871. 

Die Existenz einer konzessionierten Apotheke, im Gegensatz zu einer 
privilegierten, beruht auf der ihrem Inhaber für seine Person erteilten Kon
zession. Die letztere ist kein Gegenstand privatrechtlicher übertragung 
und der Käufer einer konzessionierten Apotheke erlangt die Konzession 
nicht durch Sukzession in die Rechte seines Verkäufers, sondern kraft einer 
neuen staatlichen Verleihung, ohne welche die Apotheke die Bedingung 
ihrer Leistung einbüßen würde 1). Vom rechtlichen Gesichtspunkte be
trachtet, enthält der übergang einer bloß konzessionierten Apotheke an 
einen anderen allemal die Errichtung einer neuen Apotheke, weil die Kon
zession des Verkäufers durch den Verkauf erlischt. An diesem Verhältnis 
hat die Gewerbeordnung nichts geändert und ist somit der Gegenstand 
auch ferner in derselben Weise wie früher zu behandeln. 

2. 18erVfänbbarfeit ber Sfon&effion .. ~ierüber erging im 3a~re 1896 
nacl)fte~enbes amtlicl)es ®cl)reiben: 

In Apothekerkreisen scheint die Ansicht verbreitet zu sein, daß die 
Konzession zur Errichtung einer Apotheke als Pfando bj ekt für dar
geliehene Gelder dienen könne. Diese Ansicht ist nicht zutreffend. Nur 
Apothekenprivilegien können Pfandobjekte sein. Wenn die Ministerial
erlasse vom 9. Mai 1851 und 19. März 1852 es für zulässig erklären, daß 
bei Zwangsversteigerungen von Grundstücken, in welchen sich eine kon
zessionierte Apotheke befindet, die Konzession für dieselbe dem Ersteher 
des Grundstückes, falls er ein qualifizierter Apotheker ist, verliehen werden 
darf,- so stützten sich diese Bestimmungen darauf, daß die Allerhöchste 
Order vom 5. Oktober 1846 und der darauf ergangene Erlaß vom 21. des
selben Monats (Min.-Bl. f. d. i. V. S. 209) die Veräußerlichkeit konzessio
nierter Apotheken (Präsentation eines Geschäftsnachfolgers) bis auf weiteres 

1) Übet bie Übertragung ber mpot1)efenfonöejjionen 1)at bet ~egierung~
ptäfibent in weatientuetbet unter bem 18. mprif 1898 nadjfte1)enbe ~etfügung an bie 
mpot1)efenbefi~er erlaffen: 

In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, daß zur Veräußerung ge
langte konzessionierte Apotheken von dem Käufer bereits in Besitz genommen und 
weiter betrieben waren, noch bevor die übertragung der Apothekenkonzession bei mir 
überhaupt nachgesucht worden war oder meinerseits stattgefunden hatte. 

Dieses Verfahren ist ungesetzlich und veranlaßt mich, die Herren Apotheker aus
drücklich darauf hinzuweisen, daß eine konzessionierte Apotheke nach ihrem Verkauf 
von dem neuen Besitzer erst dann weiterbetrieben werden darf, nachdem von mir die 
Apothekenkonzession auf ihn übertragen worden ist. 

Um jegliche Verzögerung bei der übertragung einer Apothekenkonzession zu ver
meiden, hat der Verkäufer mir unmittelbar nach der Veräußerung der Apotheke hier
von unter Rückgabe der Konzessionsurkunde Anzeige zu erstatten, während gleich
zeitig von dem Käufer der Antrag auf übertragung der Konzession unter Vorlage des 
Kaufvertrags im Original oder in beglaubigter Abschrift, der Approbation, eines von 
der Polizeibehörde seines bisherigen Aufenthaltsortes ausgestellten und verstempelten 
Führungszeugnisses, sowie einer kurzen Lebensbeschreibung bei mir einzureichen ist. 

2t1)nlidje ~erfügungen jinb audj in anbeten ~egierung~be&irfen etgan\1en. Q;in 
wein.- ~efdjeib tJom 27. mprif 1894 befagt ferner, baß ber ~egierung~präfibent al~ 
muffidjt~be1)örbe beredjtigt ift, bie ~orlegung be~ ötuifdjen bem ~etfäufer unb 
$fäufer einer mpot1)efe abgefdjloHenen $fauftJerttage~ belntfi3 Q;in)idjtnalJme 3u tJet
langen. 
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zugestanden hatten. Anders verhält es sich mit den Apotheken, für welche 
die Konzession nach Maßgabe der Allerhöchsten Order vom 7. Juli 1886 
und des dazu ergangenen Erlasses vom 21. desselben Monats (Min.-Bl. f. d. 
i. V. S. 161) erteilt worden ist. Solche Apotheken sind zehn Jahre nach 
ihrer Errichtung unveräußel'lich; während dieser Zeit ist die Präsentation 
eines Geschäftsnachfolgers also nicht gestattet. Es kann deshalb, falls ein 
Grundstück, in welchem eine solche Apotheke eingerichtet ist, zur Zwangs
versteigerung kommt, die Apothekenkonzession dem Ersteher, selbst wenn 
er ein qualifizierter Apotheker ist, nicht verliehen werden. Die Konzession 
verbleibt vielmehr dem damit Beliehenen oder fällt während der Dauer 
der Unveräußerlichkeit, falls der Beliehene eine Apotheke einzurichten 
oder zu betreiben nicht mehr imstande ist, an den Staat zurück. Personal
konzessionen, welche auf Grund der Allerhöchsten Order vom 30. Juni 
1894 verliehen worden sind, kommen für diese :Frage überhaupt nicht in 
Betracht. 

~on anberer 6eite (lRed)ganroalt unb IJMar Beroin!5f ~ in I,ßl).3tg. 1904 
IJCr. 72 unb 1905 1JCr. 78, foroie ,,~ie Wpot1)etenbetrieb!5red)te in I,ßteuflen", 
)Betün, ~er1ag bon Suliu!5 6ptinget) luirb bie Wnfid)t berteibigt, bafl bie ber" 
fliufUd)e I2(pot1)eIenfon~eHion red)ggültig berpfänbet roerben fann. 

3. Sm .\'ronfutje eine!5 Wpot1)efer!5 1)((t ber .\'ronfUr!5betroalter mit 3u" 
ftlmmung be!5 @(äubigerau!5fd)uffe!5 bie ~erfügung übet baß Wpot1)efengnmb" 
ftüd unb bie .\'ronöeHion, 'fofern (e~tere berfäufHd) ifi. ~!5 ift aber öroeife(" 
1)aft, ob er befugt ift, gegen ben )ffiiHen beß 6d)u(bnerß burd) einen ~ritten bie 
Wpot1)efe für lRed)nung ber :maffe fortfe~en öu IaHen. ~agegen fann ber .\'ron" 
furßberroalter unöroetfe(1)aft baß Wpot1)efengrunbftüd freil)änbig ober burd) 
3roangßberfteigerung berfaufen unb in beiben iJäHen bem .\'räufer ben ~er&id)t 
auf bie .\'ronöeffion unb bie I,ßriif entaUon beß .\'riiuferß aiß lJCad)folger öufid)ern . 

. SJierüber ergingen ~roet :min."~r1affe bom 9. :mai 1851 unb 19. :märö 1852, 
bie fid) auf berfiiuffid)e .\'ronöeHionen beöie1)en unb folgenbeß befagen: 

Bei Subhastation eines Apothekengrundstückes ist das die 
Subhastation leitende Gericht befugt, qualifizierte Apotheker zum Mit
bieten auf das Grundstück und die Apotheke dadurch zu veranlassen, daß 
es denselben zusichert, den Meistbietenden unter ihnen der königl. Regierung 
zur Verleihung der Konzession zu präsentieren, und die königl. Regierung 
ist sowohl dem Gerichte, als auch dem Adjudikatar gegenüber verpflichtet, 
dem zu Präsentierenden, seine formelle Qualifikation vorausgesetzt, die 
Konzession zu verleihen. 

)ffienn fid) bei 3roangßberfteigerung einet bertäufUd)en Wpotl)eIe ber biß" 
1)erige )Befi~er roeigert, auf bie .\'ronöeHion öugunften beß ~rfteigererß öU bet" 
öid)ten, fo muu bie :OrgpoUöeibe1)örbe (aber nidjt ber lRegierungßpriifibent, 
bg1. baß Urteil beß :O.~.@. bom 25. WprU 1912, 6elte 243) il)n burd) eine poft" 
öeHidje ~erfügung unter 6trafanbrol)ung crur lRüdgabe ber .\'ron3eHion bel> 
anIaHen. 

6ie tann fidj babet auf ben 9)(in."~r1. bom19. :miirö 1852 ftü~en, in roeId)em 
eß 1)eiflt: 

Some der bisherige Besitzer etwa die Absicht haben, sein Apotheker
geschäft nach erfolgter Subhastation des Grundstücks, in welchem er das
selbe jetzt betreibt, in ein anderes, vielleicht gemietetes Haus zu verlegen 
und auf Gnmd dieser Konzession fortzusetzen, so würde ein solches in 
fraudem creditorum beabsichtigtes Unternehmen nicht geduldet 
werden dürfen und die Erlaubnis dazu versagt werden müssen. Meldet sich 
aber unter den Bietenden ein qualifizierter Apotheker nicht, oder gelingt 
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es einem solchen nicht, den Zuschlag zu erhalten, so bleibt es dann dem 
Ermessen der Königlichen Regierung vorbehalten, ob dem N. jene Verle
gung des Geschäftes in ein anderes Haus zu gestatten oder die Konzession 
als erledigt zu betrachten und anderweit zu vergeben sei. 

Über bie ffiedjglage bei 3ltJang~berfteigerung einer unberfäuflidjen ~q:1O~ 
t1)de . ent1)ält ba~ auf 6eite 284 abgebrucfte amt1idje 6djreiben nä1)ere mn~ 
gaben. 

~ie Q:ntfcf)eibung, ob bei 3ltJang~tJerfteigerungen bie mtJ 0 t1) efenein ricf)~ 
tung nebft @erätfcf)aften unb imaterialien aI0 \l3ertinenöien be~ ~aufe~ an~ 
öufe1)en ift, 1)ängt bon ber ~eftftenung ab, ob ber Q3efi~er ber mngemein1)eit 
gegenüber eine bauernbe )Serbinbung öltJifcf)en jener Q:inricf)tung unb bem S)aufe 
1)at 1)erfteHen ltJOnen. Sn biefem 6inne ergingen bie Urteile bes S'e.@. bom 
18. Suni 1895 unb bes ffi.@. bom 16. Sanuar 1895 unb 18. imär& 1896 (\l3q.3tg. 
1898 9ft. 50, 57 unb 70). Sn einem neueren Urteile bom 26. Suni 1909 (\l3q-3tg. 
1909 9fr. 97) qat bas ffi.@. bei einer fonöeffionierten mtJotqefe bie mtJotqefen~ 
einricf)tung grunbfä~Hcf) als 3ube1)ör bes @runbftücfs im 6inne bon §§ 97 u. 98 
3iff. 1 Q3.@.Q3. erHärt unb e~ aI0 unerqebHcf) beöeicf)net, baj3 bie St'onöeHion be~ 
mtJotf)efer~,bem bie Q:inricf)tung ge1)örte, nur eine tJerfönHcf)e ltJar unb baj3 nur 
bas Q:rbgefcf)oj3 be~ ~aufes für ben mtJotqefenbetrieb beftimmt wurbe. 

XIV. Apothekenbetrieb. 
~ie Q3eftimmungen über ben eigentlicf)en mtJotqefenbetrieb, ltJelcf)em bie 

ffiebibierte mtJotqeferorbnung i1)ren britten :titel ,,)Son ber mu~übung ber tJ1)arm~ 
öeutifcf)en St'unft felbft' geltJibmet qat, finb gegenltJärtig in einer befonberen mVo~ 
tqefenbetrieMorbnung neu öuf«'tlimengej,aj3t ltJorben. ~iefe Q3etrieMorbnung 
regelt inbeHen ben ~{vot1)efenbetrieb nicf)t erfcf)ÖofJfenb. 6ie ltJirb bielme1)r 
ergänöt burcf) eine grofle 'llniJaqf teHs fefbftänbiger jßerorbnungen unb ®efe~e, 
teHs erfäuternber Q:rfaHe, bie in iqrer @efamfqeit erft bas für ben eigentlicf)en 
Q3etrieb ber vreuj3ifcf)en mvot1)efen geItenbe ffiecf)t barftellen. ~ie ltJicf)tigften 
biefer Q3etrieMborfcf)riften finb folgenbe: 

1. bie WVot1)efenbetrieMorbnung; 
2. bie )Serorbnung über bie mbgabe ftarf ltJirfenber 'llqneimittef; 
3. bie )Serorbnungen über. ben )Serfe'qr mit @eqeimmittefn; 
4. bie \l3ofi&eiberorbnung über ben ,~anbel mit @iften; 
5. bas 6üßftoffgefe~ nebft 'lll@füqrung~beftimmungen; 
6. bie imaj3~ unb @eltJicf)gorbnung nebft 'llusfüqrungsborfcf)riften; 
7. Ne )Serorbnungen über ben )Serfeqr mit SmVfftoff, ~iv1)tqerieferum, 

:tetanu~ferum, :tuberfuIin unb S'eranfqeit5erregern; 
8. bie )Serorbnungen über ben )Serfe1)r mit iminerafölen; 
9. bie Q3eftimmungen über ben Q:iienbaqn~ unb \l3oftbede1)r mit mqneien. 

10. bie Series Medicaminum. 
)Son biefen Q3eftimmungen finb ba~ 6üßfioffgefe~, bie imaj3~ unb @eltJicf)t5~ 

orbnung unb bie &uge1)örigen mu~füqrung~borfcf)riften bereit~ im reicf)~ge. 
fe~Hdjen mbfdjnitt be1)anbelt ltJorben. ~ie )Serorbnungen über fiad ltJirfenbe 
Wqneimittef, @eljeimmittel unb @ifte finben ltJegen iljrer gröj3eren 6elbftänbig
feit unb Q3ebeutung in befonberen :teHen (XV, XVI unb XVII) if)re Q:rfebigung. 
~ie Q3etrieMorbnung feIbft aber, foltJie bie übrigen genannten )ßerorbnungen 
unb bas große ~eer ber fleineren erläuternben Q:rlaffe unb )ßerfügungen flnb 
nacf)fteqenb abgebrucft. 
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Apothekenbetriebsordnung.1 ) 

Min.-Erl. vom 18. Februar 1902. 

A. Einrichtung. 

§ l. Eine Apotheke soll aus folgenden Räumen bestehen: 

l. der in der Regel im Erdgeschoß befindlichen Offizin; 
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2. dem Vorratsraume für die trocken aufzubewahrenden Mit,tel 
Material- und Kräuterkammer nebst Giftkammer oder 
Giftverschlag 2 ) --; 

3. dem Vorratsraume zur Aufbewahrung der kühl zu haltenden Mittel 
- Arzneikeller (Gewölbe, "\Yandschrank usw.) 

4. dem Laboratorium; 
5. der Stoßkammer. 
Sämtliche Räumlichkeiten sollen verschließbar sein und nach Größe 

LInd Einrichtung dem Geschäftsumfang entsprechen. Ihre Zweckbestim
mung muß von dem zuständigen Regierungsprä~identen genehmigt sein 3 ). 

Sie dürfen ohne dessen Genehmigung wedel' zu anderen Zwecken benutzt, 
noch baulich wesentlich verändert werden und sind stets in gutem bau
lichen Zustande, sauber und ordentlich zu erhalten. 

§ 2. Der Apothekenvorstand (Besitzer, Verwalter) muß in demselben 
Hause wohnen, in welchem die Apotheke sich befindet 4). 

Ausnahmen sind mit Genehmigung des Regierungspräsidenten zulässig. 
Das Haus, in welchem eine Apotheke sich befindet, muß außen mit 

der Bezeichnung "Apotheke" und neben dem Eingang mit einer für die 
Apotheke bestimmten Nachtglocke versehen sein. 

1) g)ie l-Jteuflifd)e lllj.1otf)efenbetrieMorbnung ift nad) einem Urteil be~ ~.@I. bom 
25 Suli 1901 (~f).2tg. 1901 ilCr.62) al$ red)1$gültige 1Serorbnung im CSinne be6 
§ 367, 5 6tr.@l.~. an5ufef)en. Übertretungen berfelben werben baf)er, wenn fie ftraf
red)tlid) berfolgt werben, nad) biefem ~aragraj.1f)en (f. CSeite 137) beftraft. 1SgL f)iequ 
bie ~daffe bom 21. Sanuar 1902 unb 30. g)eöember 1908 (CSeite 237 unb 396). )fiie 
baß D.1S.@I. in bem (auf CSeite 399 abgebrucften) Urteile bom 18. ~ebruar 1907 aU6-
füf)rt ift jebod) bie 1llj.1.~.D. al$ lllu~füf)rungßberorbnung 5ur lllj.1otf)eferorbnung nur 
info weit gültig, al$ if)re ~eftimmungen fid) mit ber al$ @lefe~ erlaHenen rebibierten 1llj.10-
tf)eferorbnung bom 11. Dftober 1801 becfen. g)ie~ gilt befonber6 für bie §§ 2, 42 unb 45. 

Sn ber 1Serfügung bom 18. ~ebruar 1902, mit roeld)er ber WCinifter bie 1llj.1.)B.D. 
ben ffiegierungSj.1räfibenten überwie~, war be5ügHd) ber ilCeuerungen berfelben gefagt: 

Die neuen Bestimmungen sind, soweit sie von den bisherigen abweichen, zur Ver
meidung von Härten unter Berücksichtigung der Verhältnisse der einzelnen Apotheken 
mit entsprechender Fristbewilligung zur Geltung zu bringen. 

g)ie lllj.1otf)efenbetrieMorbnung gilt für ben gan~en Umfang be~ j.1reuflifd)en CStaate6. 
2) Vgl. § 9 der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften vom 22. Februar 

1906. (IllmtL Illnmerfg.) 
3). g)en ~on&effion~emj.1fängetn wirb ba1)er bei Übermittelung ber ~on&effion6' 

utfunbe feiten~be~ ffiegierungSj.1räfibenten 3ur ~flid)t gemad)t, bon ber )fia1)1 bes für 
bie Illnlage ber neuen lllj.1ot1)efe in Illusfid)t genommenen @lrunbfiücfes Illn&eige &u 
erftatten. ,,1Sor ftattge1)abter ~efid)tigung bes @lrunbfiücfe6 unb ~rteilung ber @le
ne1)migung &ur ~intid)tung barf bie lllj.1ot1)efe nid)t eingerid)tet unb bOr fiattge1)abter 
ffiebifion nid)t in )Betrieb gefe~t werben." 

4) g)er )Be&ug einer CSommerwo1)nung aUf füröere ,Beit würbe felbftrebenb feiner 
@lene1)migungbebürfen. ilCur ber lllj.1ot1)efer felbft, nid)t feine tyamilie, ift &ttm )fio1)nen 
in ber Illvot1)efe berVflid)tet. mber e~ erfd)eint fraglid) , ob felbfi biefe )Beftimmung 
fid) red)t1id) begrünben läflt. Sn ber reb. mv. D. ifi fie nid)t ent1)alten. 
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1. Die Offizin. 
§ 3. Die Offizin soll trocken, leicht lüftbar, hell und heizbar, mit 

Rezeptier- und Handverkaufstisch, sowie mit den erforderlichen Waren
gestellen ausgestattet sein, deren oberer Teil offene Reihen für die Stand
gefäße bietet, während der untere Schränke oder Schiebekästen aus geruch
losem Holze enthält, welch letztere in vollen Füllungen laufen oder Staub
deckel haben müssen. 

Die Warengestelle in den zu ebener Erde belegenen Räumen sollen so 
oingerichtet sein, daß zwischen der letzten Kastenreihe und dem Fußboden 
sich eine Luftschicht befindet!). 

Die Offizin ist abends durch künstliche Beleuchtung von oben, ins
besondere am Rezeptiertische, gut zu erhellen. 

§ 4. Der Rezeptiertisch soll geräumig, mit einer leicht zu reinigenden 
Platte versehen, auch bei Tage gut beleuchtet, mindestens mit einer feinen 
Tarierwage bis zu 1000 g Tragkraft, vier Handwagen, deren kleinste 5 g 
Tragfähigkeit hat, sowie den zugehörigen Gewichten von 200 g abwärts 2 ) 

und den erforderlichen ß.rbeitsgeräten ausgestattet, vom Handverkaufs
tische räumlich oder in sonst geeigneter Weise getrennt und gegen das 
Publikum abgesperrt sein. 

§ 5. Der Handverkaufstisch, welcher eine Verlängerung des Rezeptier
tisches sein kann, ist mit eigenen Wagen und Gewichten, sowie mit be
sonderen Geräten auszustatten; derselbe soll ebenfalls eine leicht zu reinigende 
Platte haben. 

§ 6. Für die Rezeptur sind mindestens folgende Geräte 3 ) erforderlich: 

1) ~ie ~efleibung bei3 ßuflei3 ber m.larengeftelle burd) eine mit 2uftröd)ern ver< 
[elJenc 6d) u~ lei fte entfj:lrid)t ber ~eftimmllng bei3 § 3 ber ~etrieMorbnung (WlinA~;rl. 
lJom 3. i!(j:lril 1901). 

2) 6iclJe aud) bell lJierJu gelJörigcn § 24. 
3) ~ad) ber 2{potIJefenbelriebi3orbnung unb bem WlillA~rl. lJom 15. ~e3Clltber 1910 

((Seite 299) jollcn in jebcr )ßo!Ia,potlJefc nllo illcnigftcn§ lJorlJnnben fein (§§ 4, 5,6, 
10, 12, 14, 16, 17, 21, 22): 

G. für ben ffic~el.Jtiertifd): 
1 starierwngc bi§ 1 kg stragfraft; 
4 S)anbtvagcn (bie fleinfte mit 5 g stragfiilJigfeit); 
®cwid)te lJon 200 g abwärti3; 
1 C:l:muI[ioni3mör[er von ~oqeIIan ober Wlarmor mit S)015j:liftill; 
4 ~or3ellanmörfer; 
2 cifernc ~iIIenmörfer; 
2 ~owllan<6albenmörfer; 
1 ~iUenmafd)ine aui3 C:l:ifen; 
1 ~iIlenmafd)inc aui3 Sjolß, Sjartgummi ober Sjorn, figniert ,,®ift"; 
1 stab1ettcnmafd)ine; 
1 .panbbamj:lffod)er mit je 1 S'nfunbierbüd)fe von .3inn unb ~oqcllan nebf! 

Sfoliervorrid)tungen j 
~ullJer!d)iffd)en, 6patel, 2öffel; 
1 ~ormaltropfenaälJler; 

b. für ben ®iftfd)ranf ber Dffiain: je 1 Wlörfer, 2öffef, m.lage, figniert 
,,®ift"; 

c. für bai3 Wlorj:llJiumfd)riinfd)en: je 1 Wlörfer, 2öffef, m.lage, figniert "Wlor
VlJinum" ; 

d. für ben S'oboformfaf!en: je 1 Wlörfer, ,\}öffel, m.lage, figniett "S'obofotmium" 
(bie m.lage auflerlJalb auf3ubewaqren); 

e. für ben SjanblJetfaufßtifd): eigene m.lagen unb ®ewid)te; 
f. für bie Wlaterial. unb Sftäutetfammer: bie erforbedid)en m.lagen unb 

®cwid)te, fowie eine Sfnlf<strocfentJorrid)tung; 
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ein Emulsionsmörser von Porzellan oder Marmor mit hölzernem Pistill, 
vier Porzellanmörser außer den bezeichneten (Messingmörser sind da-

neben zulässig), 
zwei eiserne Pillenmörser, 
zwei Porzellansalbenmörser, 
je ein bezeichneter Porzellanmörser für Gifte, Morphinum, Jodoformium, 
eine eiserne und eine aus Holz, Hartgummi oder Horn hergestellte 

Pillenmaschine, letztere, für die Mittel der Tab. B des Arzneibuches 1 ) 

bestimmt, mit "Gift" bezeichnet, 
eine Vorrichtung zur Herstellung von zusammengepreßten Arznei

zubereitungen (Tabletten), 
ein Handdampfkocher mit je einer Infundierbüchse von Zinn und 

Porzellan und den erforderlichen Koliervorrichtungen, 
außerdem Pulverschiffchen von Horn oder Hartgummi, Spatel, Löffel 

von Horn, Holz, Hartgummi oder edlem Metall, darunter bezeieh
nete Löffel, je einer für Gifte, Morphinum und Jodoformium, 

endlich die erforderlichen Gefäße, Kästchen usw. zur Aufnahme der 
zu bereitenden Arzneien in ausreichender Zahl. 

Die Ausstattung mit Geräten, sowie mit Wagen und Gewichten (§ 4) 
richtet sich nach dem Umfange des Geschäftsbetriebes. 

§ 7. In der Offizin oder in einem an dieselbe anstoßenden Nebenraum 
ist eine Reinigungs-(Spül-)Vorrichtung, wenn möglich mit fließendem 
Wasser, anzubringen. 

g. jür bie ®iftfammer: ie 1 W1örjer, 2öfjel, lillage, \igniert ,,®ijt"; 
h. für balS 2aIloratorium: 

1 'iDamvffodj- unb 'iDeftiIlationlSavvarat; 
1 ~intidjtung für freie ~euetUng (lillinbofen); 
1 %roden\djranf; 
bie erjorbedidjen lillagen unb ®ewidjte; 
1 \ßreHe mit Sinn ober betöinnten \ßlatten; 
1 (0djtiinfdjen für bie SMier- unb \ßrej3tüdjer; 
je 1 W1ej3folIlen fru 1 53iter, fru 500 ccm unb llu 100 com; 
1 SfolIlcn llu 50 com mit engem, in 1/10 ccm gefeiltem ~allS; 
4 )Sollvivetten bon 5, 10, 20, 25 cm; 
2 W1ej3vivetien llu 5 unb 10 cm in 1/10 geteilt; 
2 lSüretten llu 25 Ili~ 50 em 1/10 geteilt mit ®la~~a~n unb (0tatibj 
3 (0djeibetridjter llu etwa 200 eom; 
2 ®la~llt)Hnber llu 100 unb 200 eem mit ®la~ftöWI, o~ne %ülle, in 1 em geteilf; 
2 U~rglii\er mit Sflemme; 
1 lillage 3ur lSeft. be~ \Vell. ®eWidjte~ unb für feinere lilliigungen; 
1 ~~fiffator; 
1 2uftIlab; 
1 (0iebet~ermometer: 
1 (0djmelövunft. unb (0iebrvunftIleftimmung~avvarat neIlft Sfavi1lattö~rdjen; 
)SerIlrennung~tiegel, ®la~ro~re aulS staligla~, (0iebefölIldjen, SfölIldjen .aui> ~enaer 

®lalS, lSedjergliijer, \ßtoIlieno~re; 
1 W1iftoffov; 
1 l.j3edolator; 

i. für bie (0toj3fammer: 
1 W1etallmörfer; 
1 lilliege., (0djneibe- ober (0tamvfmeffet mit lStett ober Sfaften; 
6 (0ieIle 9Cr. 1-6. 

~erner müffen in jeber 24Jot~efe bie in § 26 genannten 5Südjer bor~anben fein. 
1) Unter ,,21t1JneiIludj" wirb ftetlS balS geItenbe ,,'iDeutfdje 2lrllneiIludj" berftanben 

(tJgl. § 26). 
"Böttger-Urban, Apothekengesetze. 5. Au!!. 19 
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§ 8. Die Arzneimittel sind in Behältnissen von Glas, Porzellan, Stein
gut, verzinntem Blech, geruchlosem Holz oder sonst geeignetem Material 
aufzubewahren. 

Die Arzneibehältnisse sind in den durch den Ministerialerlaß vom 
22. Juni 1896 (Min.-BI . .f. d. inn. V. S. 123) bestimmten Farben 1 ) nach der 
Nomenklatur des Arzneibuches 2 ) inhaltsgemäß in dauerhafter Schrift deut
lich zu bezeichnen; lackierte Papierschilder mit Druck- oder deutlicher 
Schrift sind zulässig. 

Für die Standgefäße der Säuren und Laugen, sowie des Bromum und 
J<Jdum ist radierte Schrift statthaft 3). Sämtliche Behältnisse und Bezeich
nungen sind in gutem Zustande zu erhalten. 

§ 9. Jedes Arzneibehältnis darf nur das der äußeren Bezeichnung 
entsprechende Arzneimittel enthalten; in geteilten Kästen oder in Kästen 
mit einzeln bezeichneten Einsatzgefäßen von geeignetem Material kann der
selbe Stoff in verschiedener Form (ganz und zerkleinert) aufbewahrt werden. 

Papierbeutel als Einlagen in Kästen sind unstatthaft. Auf Arznei
mittel, welche zur schnellen Abgabe verpackt in ordnungsmäßigen Behält
nissen aufbewahrt werden, findet diese Vorschrift keine Anwendung. 

Arzneispezialitäten . dürfen nur dann gemeinsam in Schränken oder 
Schiebekästen aufbewahrt werden, wenn sie in abgeschlossenen Packungen 
sich befinden, einzeln bezeichnet, sowie ordnungsmäßig und übersichtlich 
aufgestellt sind4 ). Eine äußere Bezeichnung der Schränke oder Schiebe
kästen ist in diesem Falle nicht erforderlich. 

§ 10. Die sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Tab. B des Arznei
buches), sowie alle dort nicht verzeichneten Mittel von gleicher Wirkung o), 
mit Ausnahme des Phosphors, welcher in den Arzneikeller gehört, dürfen 
in der Offizin oder in einem geeigneten Nebenraum in kleinen Mengen in 
einem besonderen, äußerlich mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" be
zeichneten Behältnis vorrätig gehalten werden. Hinter der äußeren Tür 
desselben, welche außer der Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten 

1) ~ie Q3 e3eid)nung b er 2f r3neige fäfle roirb geregelt burd) ben {,hlafl bes W'linifters 
ber W'lebi3inalangelegen~eiten bom 22. 3uni 1896 (I. C0eite 353). ~ie \ßoli3eibetorb~ 
nung über ben ~anbel mit @iften fommt für bielen \Jall nid)t in Q3etrad)t (W'linAhl tJOm 
3. 2fj.JriI1901). 

2) mad) einem W'lin,.(~tl. bom 8. W'lär3 1906 ift es unbebenflid), roenn in 2fj.Jo
t~efen mit älteren Q:inrid)tungen aUf ben C0tanbgefäflen für 2fräneijiruj.Je bie ftü~et 
üblid)e C0d)teibroeile C0 t) ruj.J us neben bet ie~igen C0ituj.Jus bis aUf roeiteres 3uge1ajjen 
roirb. 

3) Q:ine gleid)e Q3eftimmung ift in § 10 ber ~etotbnung bom 22. 3uni 1896 
(f. C0~tte 357) unb in § 4 ber @iftbetotbnung (\. C0eite 375) ent~alten. 

Ubet bie ~etroenbung bon 2fj.Jot'f)efenftanbgefäflcn für 30b unb 30b
föfungen beftimmt ein W'lin.~Q:rl. bom 7. iJebruat 1908, 

daß die Verwendung von Apothekenstandgefäßen mit radierter Schrift für Jod und 
Lösungen von reinem Jod in Weingeist nach § 8 Abs. 3 der Apotheken-Betriebsordnung 
vom 18. Februar 1902 nicht zu beanstanden ist. Dagegen sind Standgefäße für die 
freies Jod nicht enthaltende, farblose Jodtinktur in den durch den Erlaß vom 22. Juni 
1896 vorgeschriebenen Farben zu bezeichnen. 

4) 2fud) bei C0j.Jeäialitäten müHen bie W'littel ber :rabellen B unb C entfj.Jred)cnll 
ben ~otfd)riften in §§ 10 unb 11 aufberoa~rt werben. 

5) Q3ei W'litteln, beren .8uge~ötigfeit 3Ut :rabelle B nid)t un3roeifel~aft feftfte~t, 
fann nad) bem 9Jlin.~Gfrl. born 31. ~eöem6er 1906 (1. @leite 293) 6is 3m anbertueitigen 
Q:ntfd)eibung ben 2fj.Jotf)efern bie 2fufberoaf)tung unb Q3efd)ilberung übetIaHen bleibe!!. 
Q:in 5Bewid)nis bet gebtäud)lid)eten in bet ~irfllng ben W'litteln ber :rabeHe B gleid). 
ftef)enben 2ft3neimittel ift im \ßf)arm. Sfalenber ;reil I abgebrucft. 
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ist, müssen drei oder vier ebenfalls verschließbare Abteilungen (Schränkchen 
oder zum Verschließen eingerichtete Schubfächer), je eine zur Aufnahme 
der Alcaloida, bei welchen auch die Cyanverbindungen aufbewahrt werden 
können, Arsenicalia und Mercurialia sich befinden. Die Türen dieser Ab
teilungen sind mit entsprechender dauerhafter Bezeichnung zu versehen 1 ). 

In diesem Giftbehältnis oder in einem besonderen Kästchen müssen 
sich die mit "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneten Geräte, 
mindestens: 1 Wage, 1 Löffel, 1 Mörser ebenfalls befinden; dieselben sind 
stets für die Verabfolgung und Verarbeitung jener Stoffe zu benutzen und 
nach dem Gebrauch sorgfältigst zu reinigen 2 ). 

Der Schlüssel zum Giftbehältnis ist zuverlässig aufzubewahren 3). 
§ 11. Die vorsichtig aufzubewahrenden Mittel (Tab. C des Arznei

buches), sowie alle dort nicht verzeichneten Mittel von gleicher Wirkung 4 ) 

sind in besonderen, nur für diese Mittel bestimmten Abteilungen der Waren
gestelle unterzubringen 5). 

1) l8g1. tjiequ bie §§ 5-9 ber l8erorbnung ülier ben .s)anbel mit @iften (:reil XVII). 
:Die für bie 2!lJottjefen lieftetjenben 180rldjtiften ülier bie 2!ufliel1:Jatjrung bon @iften, 
l1:Jeldje ülier bie 180rfdjriften ber @ifttJetorbnung tjinaui3geL)en, jinb nadj § 21 ber l8et
orbnung bom 22. l)'eliruar 1906 in S'rraft geMielien. Ulier bie )Seöeidjnun\j ber 2!1i
teilungen bei3 @iftldjranfei3 ergingen im Satjre 1899 folgenbe WCin.-)Seldjeibe: 

Die Bezeichnung "Vegetabilia" an der Abteilung des Giftschrankes, welche die 
Alkaloide enthält, ist sinnentsprechend und war früher ganz gebräuchlich, daher nicht 
zu beanstanden. 

Die Bezeichnung "Hydrargyra" statt "Mercurialia" an den Giftbehältnissen 
oder den Geräten, ebenso die Bezeichnung "Medicamenta tab. B." darf als sinnent
sprechend belassen werden. 

2) :Daji jebe 2!liteilun\j bei3 @iftldjränfdjeni3 lielonhere @eräte flalien müjite, ift lomit 
nidjt erforberIidj. ~;3 genügt eine jillage, ein Böffel unb ein WCötjer für aHe 2!liteilungen 
öulammen. )Selonbere @el1:Jidjte liraudjen nidjt bortjanben öU lein, wie fidj audj au;3 § 8 
ber @iftberorbnung beutlidj ergilit (I. @leite 376). 

3) ~ine beftimmte jßerlon, l1:Jeldje bie ®d)lüHel an lidj öu ne1)men 1)at, ift nidjt 
genannt. ~;3 l1:Jirb a1fo genügen, ben @ldjlüfjel öum @iftfdjranf tag;3über am ffie3elJtier
tildj ober im S'rontor aUf3Uliel1:Ja1)ren. 

4) )Sei WCitte1n, beren ,3uge1)örtgfeit 3Ut :ralieUe C nidjt Un3l1:Jeife(1)aft feftfte1)t, 
fann nadj bem WCin.-~rl. bom 31. :De3emlier 1906 (I. @leite 293) lii;3 3m anberl1:Jeiti\jen 
~ntldjeibung ben 2!jJot1)efern bie 2!ufliel1:Ja1)rung unb )Selcflilberung ülierlafjen lileilien. 
~in l8er3eidjni;3 ber gelitäudjlidjeren in ber jillirfung ben WCitteln ber :ralieHe C gleidj
fte1)enben 2!r3neimittel ift im jß1)arm. S'ralenber :reil I aligebrucft. 

5) Sjier3u ergingen folgenbe WCin.-~rlafje: 
1. Die An bringung besonderer Mahn ungen zur Aufmerksamkeit an den Ge

fäßen einzelner differenter Mittel ist durch die geltenden Bestimmungen nicht ver
boten (1899). 

2. Auf den Standgefäßen der trocknen nar kotischen Extrakte genügt die 
einfache Bezeichnung Extr. Belladonn. sicc., Digit. sicc. usw. Zusätze wie: 1 + 1, 
sumatur duplum u. dgl. sind nicht notwendig. (3. April 1901). 

3. Die Aufbewahrung von Hydrarg. oxyd ul. nigr. unter den vorsichtig aufzu
bewahrenden Arzneimitteln kann nicht beanstandet werden. (3. April 1901). 

4. Die mit Sublimat und Jodoform usw. getränkten Ver bandstoffe sind ohne Ein
schränkung dem freien Verkehr überlassen, können daher von Apothekern anstandslos 
ohne ärztliche Verordnung abgegeben werden; eine Verweisung dieser Stoffe in den 
Separandenraum oder Giftschrank würde den Verkehr ohne zwingenden Grund er
lchweren. (15. Februar 1892.) 

WCi g rä n i n, weldje;3 nadj einem WCin.)Seldjeib bom 20. l)'eliruar1900 liü'll)er fd)l1:Jarö 
luf wein äU lignieren l1:Jar, muji je~t, nadjbem bai3 :Deutfdje 91r3neiliudj V bie jß~raßolone 
iämtfidj in bie :tabelle C bcrltJiefen 1)at, elienfall;3 liei ben WCitteln ber :rali. C auf· 
Jewa1)rt werben. 

19* 
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§ 12. Morphinum und dessen Salze, sowie für die Rezeptur vorrätige 
Zubereitungen derselben (Verreibungerl, Lösungen) sind in der Offizin in 
einem besonderen, lediglich für diesen Zweck bestimmten, verschließbaren, 
mit "Tab. C" bezeichneten Schränkchen, welches aber von dem sonstigen 
Aufstellungsplatz der Mittel der "Tab. C" entfernt angebracht sein muß, 
aufzubewahren. 

Als Zubereitungen des Morphinum und seiner Salze für die Rezeptur 
sind allein zulässig: 

1. eine Verreibung von 1 T. des Morphinum hydrochloricum oder eines 
anderen Morphinumsalzes mit 9 T. Zucker; 

2. Lösungen von 1 T. dieser Salze in 49 T.: 
a. Aqua destillata, 
b. Aqua amygdalarum amararum. 

Als Standgefäße für Morphinum, dessen Salze und die vorbezeichneten 
Zubereitungen sind dreieckige Gläser zu verwenden, welche an einer Seite 
die vorschriftsmäßige Bezeichnung des Inhalts in eingebrannter roter Schrift 
auf weißem Schilde tragen 1). 

Der Innenraum des Schränkchens muß aus zwei Abteilungen bestehen, 
deren eine, mit verschließbarer Tür versehen, für die unvermischten Mor
phinumpräparate bestimmt ist, während in der anderen offenen die Lösungen 
und Mischungen aufzubewahren sind. 

Es ist verboten, abgeteilte Pulver von Morphinum oder dessen Salzen, 
sowie von Hydrargyrum chloratum oder - abgesehen von Abs.2 Nr. 1 
dieses Paragraphen - Verreibungen dieser Mittel mit anderen Stoffen vor
rätig zu halten. 

§ 13. Lösungen von Extrakten mit Ausnahme der narkotischen 2), 
abgeteilte Pulver für die Rezeptur 3), zusammengepreßte Arzneizuberei
tungen, welche Arzneistoffe der Tabellen B oder C des Arzneibuches ent
halten, mit Ausnahme der Santoninum bis 0,05 g oder Coffei"num bis 
0,1 g enthaltenden 4) , fertige Abkochungen, Aufgüsse, mit Ausnahme 

1) )fiie aU5 § 6 ber ~etrieb5orbnung fotoie § 9 ber @ifhmorbnung (I. @Seite 377) 
~erlJorgeI)t, müjfen .. audj liefonbere @eriite für moq.J~ium ()fiage, mörfer, .l3öHef) 
lJor~anben fein. Ulier biefeIlien liefagt ein minA~rl. bon 1899 foIgenbe5: 

Die Bezeichnung "Gift" auf den für die Dispensation vom Morphin bestimmten 
Geräten ist mit Rücksicht auf die ungenügende Unterscheidung von den Geräten für 
die Arzneistoffe der Tab. B nicht zulässig. Die Geräte sind entweder mit "Tab. C" 
oder mit "Morphinum" zu bezeichnen. 

2) .l3öfungen nadotifdjer <;l:;t;trafte nadj 1Sorfd)rift be5 Wt5neiliudj5 liereitet 
(<;l:;t;traft 10, )fianer 6, @ltnerin 3, )fieingeift 1) bütfen alfo borriitig ge~alten toerben. 

3) ~er § 12 berliietet ba5 1Sottiitig~aIten aligeteiIter \13ullJer bon morv~ium unb 
stalomel, ber § 13 ba5 1Sottiitig~alten abgeteilter \13ulIJer üb er~ auV t, inbe5 nur bon 
foldjen, toeldje für bie ffiqevtur bienen. Wbgeteilte \13ulIJer für ben S)anblJedauf 
bürfen IJorriitig ge~alten toerben. ~iefelben bürfen alier natürIidj nut foldje @Stoffe ent· 
f)alten, beren Wbgalie im S)anbbetfauf nadj ben ~ierü!ier befte~enben 1Sorfdjriften (f. 
~eil XV) 5uliif[ig ift. ~et 9Cebenfa~: "toeIdje Wqneiftoffe ber ~abellen Bober C be5 
Wqneibudj5 ent~alten" be5ie~t fidj nur auf ,,5ufammengevreflte Wr5nei&ubereitungen", 
n idj t audj auf "abgeteilte \13ulIJer für bie ffie5evtur". 

4) Unter "Jufammengevrejiten Illqnei~uliereitungen" iinb, toie fidj aU5 ber gefdjidjt. 
lidjen <;l:nttoicflung biefer ~eftimmltng (9Cii~ereti l)ierülier fie~e \13~.2tg. 1911 9Cr. 96) er· 
gibt, nur ~a li I e tt e n ~u IJerfteI)en, nidjt andj l.l5aftiflcn, I.l5lii~djen un)) ii~nlid)e .8nlierei. 
tungen. )fiegcn ber vraftifdjen Unbutdjfü~rliarfeit oliigcn1Serliot5 tohb ber § 13 bei ben 
Wl.Jot~efelltelJifioncn in ~erlin ba~in aU5gelcgt, baji biefer l.l5aragrav~ feincm )fiort1aut 
cntfvrecf)enb nut foldje ~a!ifctten, Iveldje @Stoffe ber ~abellen Bober C "ent~alten", 
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der in das Arzneibuch aufgenommenen, dürfen nicht vorrätig gehalten 
werden 1). 

Salzlösungen vorrätig zu halten, ist gestattet, wenn die gelöste Sub
stanz nicht zersetzbar und die Lösung haltbar ist; das Lösungsverhältnis 
ist auf der Signatur des Standgefäßes in gleicher Weise wie die Bezeichnung 
des Inhalts zu vermerken 2). Die Lösungen sind ordnungsmäßig aufzu
bewahren. 

§ 14. Diejenigen Mittel, welche durch Liehteinfluß leiden, sind in 
schwarzen oder gelben Gläsern oder sonst nach Vorschrift des Arzneibuches, 
alle übrigen Mittel so aufzubewahren, daß sie in tadellosem Zustande bleiben; 
narkotische und aromatische Pflanzenteile sollen in gut schließenden Be
hältnissen, Jodoformium mit den bezeichneten Dispensiergeräten in einem 
besonderen Schrank oder Kasten untergebracht werden. Eine bezeichnete 
Wage für Jodoformium ist außerhalb dieses Behältnisses gesondert auf
zubewahren. 

§ 15. Die Standgefäße und Schiebekästen sind in Gruppen alphabe
tisch übersichtlich zu ordnen. 

ll. 1). a1$ einen ~eftanbteil neben nod) anberen ent1)alten, treffen molle, nid)t aber :ta· 
bretten, meld)e lebigfid) aus einem ®toffe ber :tabellen Bober C "befte1)en". 

~nberleits 1)at bas ~erbot bes § 13 eine [rmeiterung erfa1)ren burd) einen imin.·[rL 
bom 31. :.tJe&ember 1906: 

Die Bestimmung im § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 
über das Vorrätighalten zusammengepreßter Arzneizubereitungen, die Arznei
mittel der Tabellen B oder C des Arzneibuches enthalten, findet sinngemäße Anwen
dung auch auf die zusammengepreßten Zubereitungen aller in jenen Tabellen nicht 
verzeichneten Arzneimittel von gleicher Wirkung. 

Bei Arzneimitteln, deren Zugehörigkeit zu den Mitteln der Tabellen B oder C 
nicht unzweifelhaft feststeht, kann bis zur anderweiten Entscheidung den Apothekern 
die Aufbewahrung und Beschilderung überlassen bleiben. 

0n einer ~erfügung bom 14. 0uli 1905 gab ber ~erlinet i.ßoli~eijJrä\ibent be· 
fannt: 

daß nach Entscheidung des Herrn Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten 
vom 28. Juni 1905 das Verbot in § 13 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 
1902 sich nur auf das Vorrätighalten von zusammengepreßten Arzneizubereitungen 
bezieht, es aber den Apothekern überlassen bleibt, auf ärztliche Verordnungen ver
langte Präparate dieser Art von Fall zu Fall zu beschaffen. 

1) SJCad) einem [dan be$ imhtifters bet imebi&inalangeIegenf)eiten bom 4. 0anuar 
1910 bürfen uud) ~nreibungen ober ~nid)üttelltltgen Mn in )ffiu\ier unlö$lid)en 
~töneiftoffen für bie ffieöejJtur in ben ~jJot1)efen nid)t borrätig ge1)alten merben. 

2) Über bie ~coeid)nung ber .2ölungsbcr1)ältniHc erging nad)fte1)enber 
imin.-[tI. bom 28. imai 1902: 

Auf die an die Technische Kommission für pharmazeutische Angelegenheiten ge
richtete, mir vorgelegte Eingabe vom 5. März d. J. erwidere ich nach Anhörung der 
Kommission, daß das Arzneibuch für das Deutsche Reich (IV. Ausg.) auf Seite Hl 
unter 2 Anweisung gibt, wie ein durch Bindestriche bezeichnetes Lösungsverhältnis 
aufzufassen ist. Seitdem ist es in den Apotheken ein allgemeiner Gebrauch geworden, 
alle Angaben, betreffend das Lösungsverhältnis, möge dasselbe durch Doppelpunkte, 
Bindestriche, Bruchstrich oder Klammern bezeichnet sein, ebenso aufzufassen. Es 
ist daher ein Rezept - Solutio acidi borici 10 : 500 - so auszuführen, daß 10 g Bor
säure in 490 g Wasser gelöst werden, und ist dementsprechend dasselbe zu berechnen. 
Bei Verordnungen, auf welchen nicht ausführbare Lösungsverhältnisse angegeben sind, 
ist Rücksprache mit dem Arzt zu nehmen. ~ -

~ine gIeid)e ~eftimmung ift in bet :.tJeutfd)en ~töneita!e ßiffer 11 b ent1)alten 
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2. Die Material- und Kräuterkammer. 
Vorratsraum für die trocken aufzubewahrenden Mittel, mit der Giftkarnrner 

oder dem Giftverschlag. 

§ Hi. Dieser Vorratsraum, welcher zur Aufnahme aller trocken auf
zubewahrenden Mittel dient, soll hell, trocken, leicht lüftbar und mit ein
fachen, dauerhaft gestrichenen Waren gestellen , sowie den erforderlichen 
Wag-en und Gewichten l ) ausgestattet sein. Schiebekästen müssen aus geruch
losem Holz gefertigt sein, in vollen Füllungen laufen oder Staubdeckel haben. 

Ist für größere Vorräte ein besonderer Raum, z. B. eine besondere 
Kräuterkammer, vorhanden, so ist derselbe entsprechend auszustatten. 

§ 17. Die Giftkammer 2 ) soll sich in dem Vorratsraume (§ 16) befinden 
und eine durchbrochene oder feste Umwehrung haben, welche außer der 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten ist. Sie muß durch Tagos
licht gut erhellt und so geräumig sein, daß ein erwachsener Mensch siel! 
zum Abwägen der Gifte frei darin bewegen kann. Die Eingangstür ist an 
der Außenfläche auf schwarzem Grunde in weißer Schrift mit der Bezeich
nung "Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" zu versehen. 

In der Giftkammer ist der mit dem erforderlichen Arbeitstische (Dis
pensierplatte) versehene Giftschrauk aufzustellen, dessen Tür in gleicher 
Weise wie die Eingangstür zur Giftkammer zu bezeichnen und außer der 
Zeit der Benutzung stets verschlossen zu halten ist. In dem Giftschranke 
müssen sich die im § 10 erwähnten drei oder vier verschlossenen und an 
den Türen entsprechend bezeichneten Abteilungen für die Vorräte der sehr 
vorsichtig aufzubewahrenden Mittel befinden. Die im § 10 bezeichneten 
Geräte müssen auch hier vorhanden sein. 

Wo die Verhältnisse die Anlage der Giftkarnrner in dem Vorratsraume 
nicht gestatten, darf ein anderer, sicher und wenn möglich neben dem 
Vorratsraume belegener, von den Wohnräumen und Wirtschaftsgelassen 
völlig getrennter Raum dazu benutzt werden. 

Sollten vorübergehend größere Mengen zubereiteter Gifte gebraucht 
werden, so können dieselben in dichten und festen und fest verschlossenen 
Behältnissen auch außerhalb des Schrankes in der Giftkammer mit den 
zur Herstellung solcher Giftmischungen dienenden Gefiißen usw. aufgestellt 
werden. 

Der Schlüssel zum Giftschrank ist zuverlässig aufzubewahren 3). 
Ist der Bedarf an Gift so gering, daß der gesamte Vorrat in dem Gift

behältnis der Offizin aufbewahrt werden kann, so ist eine besondere Gift
kammer nicht erforderlich. 

Der Handel mit Giften ist durch die Polizeiverordnungen vom 24. August 
1895 und 16. Oktober 1901 geregelt 4). 

§ 18. Ein etwa vorhandener Trockenboden soll fugendicht und sauber 
gehalten sein. 

l) t;l;in 9J1in .• t;l;rI. bont 20. iJebruor 1900 befogt ljiequ: 
Die Zahl und Art der für die Laboratorien und die Materialstuben 

der Apotheken erforderlichen Wagen und Gewichte wird in jedem Einzelfalle durch 
den Umfang des Geschäftsbetriebes bestimmt. Das Vorhandensein von Präzisions
wagen, deren Tragfähigkeit weniger als 1 kg beträgt, kann in diesen Geschäftsräumen 
nur dann verlangt werden, wenn der Geschäftsbetrieb solche Wagen erforderlich macht. 

2) 18g1. ljierau §§ 5-9 ber @iftberorbnung (:reH XVII). ~iir W.)Jotqefen bcfteqt 
nodj ber @iftberorbnung eine 18er.)Jflidjtung ilur Wnlage einer befonberen @iftfantnter 
nidjt, fonbern bie 180rräte fönnen in ber Offiain untergebradjt merben. 

3) 18g1. qierilu bie ~uflnote 3 auf 6eite 29l. 
4) Se~t ~.18. bom 22. ~ebruar 1906 (f. 6eite 374). 
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3. Der Arzneikeller. 
Vorratsraum für die kühl aufzubewahrenden Mittel. 

§ 19. Die kühl zu bewahrenden Arzneimittelvorräte gehören in den 
Arzneikeller, welcher gepflastert oder zementiert oder asphaltiert oder ge
dielt, möglichst hell, luftig und trocken sein soll. 

An gleicher Stelle ist auch, vor Licht geschützt, der tierische Impf
stoff aufzubewahren. Der Verkehr mit Impfstoff unterliegt den Vorschriften 
des Erlasses vom 28. Februar 1900 1). 

Der Arzneikeller ist in ähnlicher Weise wie die Materialkammer ein
zurichten, jedoch ist eine Wage nicht erforderlich. 

Falls ein Keller wegen Grundwassers oder aus sonstigen triftigen 
Gründen nicht brauchbar ist, so kann an seiner Stelle ein Gewölbe oder ein 
großer Wandschrank im Erdgeschoß benutzt werden. Dieser Raum darf 
so wenig wie der Arzneikeller mit Wirtschaftsräumen oder dem Labora
torium in unmittelbarer Verbindung stehen. 

Der Phosphor muß im Arzneikeller, und zwar unter Wasser, in einer 
mit Glasstöpsel verschlossenen, bezeichneten Flasche, welche in Sand oder 
Asbest in einer außen lackierten, bezeichneten Eisenblechkapsel steht, 
aufbewahrt und nebst allen Phosphorzubereitungen 2) in einer Mauernische, 
welche mittels einer eisernen oder mit Eisenblech beschlagenen, bezeichneten 
Tür verschlossen ist, oder in einem eisernen Schranke oder in einer anderen, 
gleich feuersicheren Weise unter Verschluß' aufgestellt werden. 

§ 20. Wenn besondere Räume zur Aufnahme überschießender Vor
räte, welche in den vorhandenen Standgefäßen nicht untergebracht werden 
können, eingerichtet sind, so müssen dieselben unter Berücksichtigung 
der Vorschriften über die Absonderung der vorsichtig aufzubewahrenden 
Mittel bei deutlicher Bezeichnung der Behältnisse ordentlich gehalten 
werden. 

Mittel der Tab. B des Arzneibuches dürfen hier niemals Platz 
finden. 

4. Das Laboratorium. 3) 

§ 21. Das Laboratorium soll nach Größe und Ausstattung dem Ge
schäftsbetriebe entsprechen, hell und leicht lüftbar, feuersicher, am Fuß
boden wasserdicht und mit feuerfester Decke versehen sein 4} 

1) Se~t 9JCinA~rL vom 23. Sanuar 1910 (i. !Seite 332). 
2) ~ie ~etdeMorbnung verlangt ljier bie 2Xufbetvaljrung aUer ~I)o5.\.lljor1Juberei~ 

tungen in einer 9JCauerni;dje. 2Xnber5 bie ®iftverorbnung. ~iefe nimmt in § 7 (;. !Seite 376) 
~ljo5.\.lljor.\.lHlen aU5brücflidj aU5 unb vertveift biefe in bie ®iftfammer. 9JCan muji an~ 
nel)men. baji biefe !Sonbervorfdjrift audj auf 2X.\.lotljefen 2tntvenbung finbet unb bie 
2(.\.1, ~.D. nut at1Jneilidje ~ljo5.\.1ljot1Jubeteitungen im 2!uge ljat. 

3) Sn bem 2!.\.1otljefenlaboratotium rönnen jebetijeit audj djemifdje Unter~ 
fudjungen von ~aljrung5mitteln, ®enujimitteln, ®ebraudj5gegenftänben ober 
.\.lljt)fiologifdje Unterfudjungen (.\)arn, 9JCagenfaft, !S.\.1utum ufto.) aU5gefüljrt tvetben. ~ei 
2!u5füljrung bafteriologifdjet 2!tbeiten finb jebodj bie butdj ~f. be5 meidj5fanijler5 
tJom 4.9JCai 1904 vetöffentlidjten 5Sotfdjtiften übet ba5 2!tbeiten unb ben 
5Setfeljt mit ~tanfljeit5ettegetn, aU5genommen ~eftetteget, iju betücffidjti(!en 
(f. !Seite 343). 

4) Übet bie feuetfidjete 2!nlegung be5 2abotatotium5 erging nadjfteljenbet 
9JCinAhl. vom 22. Suni 1894: 

Der § 21 des Erlasses vom 16, Dezember 1893, die Einrichtung und den Betrieb 
der Apotheken betreffend, macht einen Unterschied zwischen feuersicher und feuer
fest, indem er vorschreibt, daß das Laboratorium überhaupt feuersicher, die Decke 
aber feuerfest sein soll. Danach genügt es, daß in den Wänden etwa vorhandene Holz-
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Dasselbe soll mindestens mit einer kleinen Dampfkoch- und Dampf
destillationsvorrichtung 1 ) nebst erforderlichen Ausrüstungsgegenständen, 

teile berohrt und mit einer 2 cm starken Kalk· oder Zementschicht überputzt sind. 
Dagegen muß von einer feuerfesten Decke verlangt werden, daß sie entweder ganz 
gemauert, also gewölbt oder durch einen Mantel von Wellblech geschützt sei, welcher 
letztere an den Deckenteilen befestigt sein kann. 

Mit Rücksicht jedoch darauf, daß explosive oder feuergefährliche Stoffe in den 
Apothekerlaboratorien heutzutage kaum noch zur Verarbeitung gelangen, will ich es 
bei den bestehenden Apothekern als genügend ansehen, wenn die Decke keine freien 
Holzteile zeigt, sondern wenn diese, soweit sie vorhanden sind, in der vorgedachten 
Weise durch eine Kalk· oder Gipsschicht von mindestens 2 cm Stärke bekleidet sind. 

Bei Neuanlagen von Laboratorien aber muß es jedenfalls bei der Forderung einer 
feuerfesten Decke verbleiben. 

1) ~ier~u erging ein gemeinfamer Cfr!. ber Whnifter für ~anbeI unb ~ettJerbe 
unb ber imeb .• mngelegenljeiten bom 16. Januar 1894: 

Min.-ErI., betr. die Dampfapparate in den Laboratorien der Apotheken. 
Vom 16. Januar 1894. 

Die in den Laboratorien der Apotheken verwendeten Dampfapparate lassen sich 
von dem Gesichtspunkte der Betriebsüberwachung aus in drei Gruppen teilen: 

1. die regelmäßigen, mit höherem Druck betriebenen Dampfkessel, 
2. die offenen, sogenannten Dampfkessel, 
3. die Apothekerkessel von geschlossener Bauart. 

Die zu 1. bezeichneten Kessel unterliegen den Vorschriften über die Genehmigung 
und Untersuchung der Dampfkessel (Anweisung des Ministers für Handel und Gewerbe 
vom 16. März 1892/6. Mai 1893). Sie umfassen ohne Ausnahme alle die Kessel, die 
mit einem höheren überdrucke als dem einer halben Atmosphäre betrieben werden. 

Die offenen Apothekerkessel - meist Gefäße, deren Deckplatten mit Löchern 
versehen sind, in die Töpfe ohne weitere Befestigung eingehängt werden - unterliegen, 
da sie als Dampfkessel nicht angesehen werden können, den für Dampfkessel erlassenen 
Vorschriften nicht. 

Die Apothekerkessel von geschlossener Bauart endlich, die meist so hergeste)lt 
sind, daß die Töpfe durch Einschrauben oder durch einen festen Verschluß (Bajonett., 
Bügelverschluß usw.) gehindert sind, sich bei entstehendem überdruck zu heben, müssen 
rechtlich als Dampfkessel angesehen werden und deshalb entweder allen Vorschriften 
des Dampfkesselrechts unterstellt, oder nach § 22 Abs. 3 der allgemeinen polizeilichen 
Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln (Bekanntmachung des Reichs· 
kanzlers vom 5. August 1890, R.G.BI. S. 163) mit der Atmosphäre durch ein unver· 
schließbares in den Wasserraum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m Höhe 
und mindestens 8 cm Weite verbunden werden. 

Da jedoch die Betriebsgefahr bei der geringen Größe dieser Apparate und dem 
unbedeutenden Druck, mit dem sie betrieben werden, nur unerheblich ist und sich 
noch dadurch mindert, daß sie meist von sachverständigen und überlegten Personen 
gebraucht werden, so werden für diese Apothekerkessel von geschlossener Bauart auf 
Grund des gedachten § 22 Ziffer 3 folgende Erleichterungen zugelassen: 

An Stelle des in den Wasserraum hinabreichenden 8 cm weiten Standrohrs darf 
ein vom Dampfraum ausgehendes und von ihm nicht abschließbares offenes Stand· 
rohr entweder in Hebform oder nach Art der abgekürzten Manometer mit mehreren auf 
und nieder steigenden Ästen oder Schenkeln angewendet werden, bei dem die Summe 
der Längen der aufsteigenden Schenkel bei Wasserfüllung 5 m, bei Quecksilberfüllung 
368 mm nicht übersteigen darf, und dessen lichte Weite bei einem Inhalte des Kessels 
von 0-60 I wenigstens 25 mm, von 60-951 wenigstens 30 mm, von 95-160 I wenigstens 
40 mm, von 160-250 I wenigstens 50 mm, von 250-350 I wenigstens 60 mm, von 350 
bis 450 I wenigstens 70 mm, von 450 (Xl I wenigstens 80 mm betragen muß. 

Für Apothekerkessel bis zu 60 I Inhalt darf von einem Standrohre gänzlich abge. 
sehen werden und an seine Stelle ein direkt belastetes Sicherheitsventil treten. 

jJerner erlieji ber ~anbeHlminifter untet bem 14. mj.1tH 1898 nocf) foIgenbe jBe· 
ftimmung: 
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einer Einrichtung für freie Feuerung und einem Trockenschrank sowie mit 
den erforderlichen Wagen und Gewichten ausgestattet sein. 

Mit Genehmigung des Regierungspräsidenten kann der Trockenschrank 
auch an einem anderen Orte aufgestellt werden, muß dann aber verschließ
bar sein und den sonstigen Vorschriften entsprechen. 

Eine Presse mit Zinn- oder verzinnten Einsätzen (Platten), sowie ein 
mit Luftlöchern versehenes Schränkchen zur Aufbewahrung der Koller
undPreßtücher ist hier oder an einem benachbarten anderen Orte sach
gemäß aufzustellen. Die Kolier- und Preßtücher (Beutel) sind, soweit 
erforderlich, zu bezeichnen. 

1) Die in dem Arzneibuche zur Prüfung der Arzneimittel vorgeschrie
benen Reagentien und maßanalytische Lösungen 2) nebst den dazu ge
hörigen Geräten 3), nämlich mindestens: 

Auf Grund der Ziffer 3 des § 22 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
5. August 1890 (R.G.BI. S. 163) über die Anlegung von Dampfkesseln bestimme ich 
hierdurch, daß bei Kochkesseln, worin Dampf aus Wasser durch Einwirkung von 
Feuer erzeugt wird, an Stelle des 5 m hohen und 8 cm weiten, in den Wasserraum 
reichenden Standrohrs allgemein gestattet werde, vom Dampfraum ausgehende, nicht 
abschließbare Rohre in He berform oder mit mehreren auf und ab steigenden Sehen· 
keln anzuwenden, deren aufsteigende Äste zusammen bei Wasserfüllung nicht über 
5 m, bei Quecksilberfüllung nicht über 0,37 m Höhe haben dürfen, während der lichte 
Durchmesser runder Rohre überall bei einer wasserberührten Heizfläche 

bis zu 1 qm mindestens 25 mm 
2 30 
3 35 
4 40 
5 45 
6 50 

betragen muß. 

bis zn 7,5 qm 
8,5 

10,0 
11,5 
13,0 

über 13,0 

mindestens 55 mH! 
60 
65 
70 
75 
80 

Hat das Standrohr oder ein Teil desselben einen anderen Querschnitt, so ist ein" 
Querschnittsgröße maßgebend, die der Kreisfläche mit dem angegebenen Durchmesser 
gleichkommt. 

Durch diese Vorschriften, die auch auf die Verfügung vom 16. Januar 1894 (B. 
12855 M. f. H. und M. 217 M. d. g. A.) für Apothekerkessel sinngemäß Anwendung finden, 
werden alle früheren Erlasse, die sich auf den gleichen Gegenstand beziehen, aufgehoben. 

~ie in ben Baboratorien ber 2{~ot1)efen borqanbenen, lebigltdj 5U ~qarma5eutiidje1t 
ober Untenidjt~ö\tJecfen benu~ten ~eftiflieta~~arate \inb bon ber ftänbigen Sl'ontronc 
frei, audj \tJenn ber ~am~ffe\fel b~\tJ. bie größere jSlaie meqr alS 17,175 1 0nf)aU f)at. 
~agegen ift bie Sl'ontrone über bie öum 2{Otreiben bon \maiidje geeigneten ~eftinier. 
a~~arate in 2{~otqefen, \oenn bie jSlaien einen 17,1751 überfteigenben 011qalt qaben, 
auftedjt i}u erqaUen (\min .• ~etf. bom 10. ~e&ember 1881). 

1) ~bi. 5 be~ § 21 in ber ~aHung be~ \minAhI. bom 15. ~eöember 1910 (1. ~eite 299). 
2) Übet bie 2{ufbe\tJa'f)rung bon ffieagentien im 2{~otqefenlaboratorium be. 

iagt eine ~erfügung be~ ffieg .• ~räiib. in ~tettin bom 23. 0uli 1908 folgenbe~: 
Auf Ihre Eingabe vom 28. Juni 1908 erwidere ich Ihnen ergebenst, daß die Auf· 

bewahrung von starken Giften, wie z. B. Acid. arsenie., Brucin, Hydr. bichlorat. 
in einem unverschlossenen Reagentienschrank des Laboratoriums nicht gestattet 
werden kann. Die Gifte gehören bestimmungsgemäß in den Giftschrank und sind dort 
in weiß auf schwarz bezeichneten Gefäßen aufzubewahren. Es kann jedoch nachgegeben 
werden, daß diejenigen giftigen Reagentien, welche als gebrauchsfertige Lösungen 
zur Untersuchung der Arzneimittel vorrätig zu halten sind, z. B. Hydrarg. bichlor. 
1 + 19, Liqu. Hydr. bi chlor. spir. volum. in Mengen, welche dem wirklichen Bedarf 
entsprechen, gemeinsam mit den übrigen Reagentien und ebenso wie diese bezeichnet 
im Reagentienschrank aufbewahrt werden. 

3) ~ine ~erjJfHdjtung öut ~idjung bieier (~Jeräte füt ba~ Baboratorium ber 2{~o. 
tqefer Hegt ltidjt bor. ~g1. qierüber bie 2{u~füqrungen auf ~eite 93. 
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ein Meßkolben zu 1 1, 
" " 500 ccm, 
" " " 100 ccm Inhalt, 

ein Kölbchen zu 50 cem Inhalt mit engem, In 1/10 ecm gefeiltem Hals, 
vier Vollpipetten von 5, 10, 20, 25 cem, 
zwei Meßpipetten zu 5 und 10 ccm Inhalt, in 1/10 cem abgeteilt, 
zwei Büretten zu 25 bis 50 ccm Inhalt, in 1/10 ccm abgeteilt, mit Glas-

verschluß versehen, nebst Stativ; 
ferner: 

drei Scheidetrichter zu etwa 200 ccm Inhalt, 
zwei Glaszylinder zu 100 und 200 ccm Inhalt mit Glasstöpsel, ohne 

Tülle, in 1/1 ccm abgeteilt, 
zwei Uhrgläser mit Klemme, 
eine Wage zur Bestimmung des spezifischen Gewichts und für feinere 

Wägungen, die bei 100 g Belastung noch 0,001 g mit Sicherheit 
erkennen läßt, 

ein Exsikkator, 
ein Luftbad, 
ein Siedethermometer, 
eine Einrichtung zur Bestimmung des Schmelzpunktes und des Siede

punktes nebst den erforderlichen Kapillarröhrchen, 
mehrere Tiegel zur Ermittelung des Verbrennungsrückstandes, 
mehrere mindestens 75 cm lange, etwa 5 mm weite Glasrohre aus 

Kaliglas, 
mehrere Siedekölbchen, Kölbchen aus Jenaer Glas, Bechergläser und 

Probierrohre von ungefähr 20 mm Weite, 
ein Mikroskop, das eine mindestens 350fache Linearvergrößerullg 

leistet und mit einem Okularmikrometer ausgestattet ist, 
ein Perkolator ; 

sind vorrätig zu halten und sachgemäß in den Geschäftsräumen aufzube
wahren. 

Für diejenigen Reagentien, die in gebrauchsfertigem Zustand im Ver
kaufsraume aufgestellt sind, oder die nur bei Bedarf hergestellt werden 
sollen, sind besondere Standgefäße nicht erforderlich. 

Die Reagentien und volumetrischen Lösungen für ärztliche Unter
suchungen (Anlage III des Arzneibuchs) brauchen nicht vorrätig gehalten 
zu werden. 

o. Die Stoßkammer. 
§ 22. Zum Zerkleinern der Arzneimittel dient ein besonderer, heller 

Raum, in welchem außer einem Arbeitstische die erforderlichen Werkzeuge 
(Metallmörser, Wiege, Schneide- oder Stampfmesser mit Brett oder Kasten 
und dgl.) ihren Platz finden. Die im Arzneibuche geforderten Siebel) sind, 
mit den vorgeschriebenen Nummern versehen, an geeignetem Platze, gegen 
Verunreinigung geschützt, aufzubewahren. Siebe für stark wirkende und 
stark riechende Mittel sind entsprechend zu bezeichnen 2). 

§ 23. Alle Nebenräume, mit Ausnahme der in den §§ 18 und 20 er
wähnten, sind mit einem Arbeitstisch auszustatten; sie sind außer der Zeit 
der Benutzung tunliehst verschlossen zu halten. 

1) 'Ilie ~ertuenbung bon @lieoen aui3 .!fupfer", weefjing" ober 5Sron3ebra1)t ift nid)t 
geftattet (wein..(~tL bom 15. 'IleJcmoer 1910, f. @leite 299). 

2) 'Iliefet @la~ ift nad) einem wein .• 5Sefd)eib bom 0a1)re 1899 ba1)in 5u berfte1)en, 
baa, fooalb fid) bai3 5Sebürfnii3 für ben @eoraud) einei3 @lieoei3 für ftatfwitfenbe weittet 
in ber 5lCpot1)efe ergibt, ein fold)ei3 3u oefd)affen unb entfpred)enb 3u oe3eid)nen ift. 
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§ 24. Sämtliche Wagen in der Offizin wie in den Nebenräumen von 
1 kg Tragfähigkeit abwärts müssen ebenso wie sämtliche Gewichte von 
500 g abwärts präzisiert sein und den Bestimmungen der Eichordnung 
für das Deutsche Reich vom 27. Dezember 1884, der Bekanntmachung 
vom 27. Juli 1885 (Reichsgesetzbl. 1885, S. 14 und 263) und der Bekannt
machung über die Prüfung der Wagen und Gewichte in den Apotheken 
vom 10. Juli 1895 entsprechen l ). 

Alle zwei Jahre sind sämtliche in der Offizin und den Nebenräumen 
in Gebrauch befindlichen Wagen und Gewichte dem nächstliegenden Königl. 
Eichungsamt zur Prüfung vorzulegen. Handelswagen und Handelsgewichte 
dürfen auch dem nächstliegenden Gemeindeeichungsamt zur Nacheichung 
vorgelegt werden. 

Damit die Frist von zwei Jahren möglichst innegehalten wird, soll die 
Vorlegung alle zwei Jahre in demselben Halbjahre stattfinden, in welchem 
die erste Vorlegung stattgefunden hat. 

Der Nachweis der erfolgten Vorlegung wird durch die darüber von dem 
Eichungsamte auszustellende Bescheinigung geführt. 

§ 25. Die Vorschriften der §§ 8, 9, ll, 13, 14 und 15gelten auch für 
die Vorratsräume. Ausgenommen sind die im § 14 für Jodoformium ge
troffenen Bestimmungen. 

§ 26. In jeder Apotheke müssen vorhanden sein 2): 
das Arzneibuch für das Deutsche Reich 3 ), 

l) CSielje fjterüoer :teil VI, ima\3~ unb ®ettJid)ti3ttJelen, CSeite 80. 
2) 'l>ie jßeftimmung )1)ieberljolt lid) im § 15 ber Wn)1)eijung für bie amtlid)e jße. 

jid)tigung ber Wpotljefen (j. CSeHe 394). 
3) 2ur~eit gilt bie fünfte Wu1lgabe beil Wr~neibud)es. 'l>ie ba~u erlaffenen Q;in. 

füljrungiltJerorbnungen tauten: 

Bk. des Reiohskanzlers betr. das Deutsohe Arzneibuoh. Vom 6. November 1910. 
Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 3. November 1910 beschlossen, daß das 

Deutsche Arzneibuch, 5. Ausgabe, 1910 vom 1. Januar 1911 ab an Stelle der zurzeit 
in Geltung befindlichen vierten Ausgabe tritt. 

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß 
das Arzneibuch in R. von Deckers Verlag (G. Schenck) zu Berlin erschienen und im 
Wege des Buchhandels zum Ladenpreis von 3,90 M. für ein broschiertes und von 5,70 M. 
für ein in Leder gebundenes Exemplar zu beziehen sein wird. 

Min.-Erl. betr. Einführung des Deutsohen Arzneibuohes. Vom 15. Dezember 1910. 
Gemäß dem Bundesratsbeschluß vom 3. November d. J. (Bekanntmachung des 

Herrn Reichskanzlers vom 6. November d. J.) tritt das Deutsche Arzneibuch, 5. Aus
gabe 1910, vom 1. Januar 1911 ab an Stelle des zurzeit geltenden Arzneibuchs für das 
Deutsche Reich, vierte Ausgabe. 

Hierzu bestimme ich zugleich in Ergänzung der Apothekenbetriebsordnung 
vom 18. Februar 1902 (§§ 6, 16, 21, 22 und 26) und der Anweisung für die amtliche 
Besichtigung der Apotheken von demselben Tage (§§ 14 und 15) was folgt: 

1. Vom 1. Januar 1911 ab muß in jeder Voll-, Zweig-, Krankenhaus- und ärzt
lichen Hausapotheke mindestens ein Arzneibuch für das Deutsche Reich, 5. Ausgabe 
1910 (erschienen in R. von Deckers Verlag, G. Schenck in Berlin) und in jeder Voll
und Zweigapotheke außerdem ein (bei A. Hirschwald in Berlin erschienenes) Arznei
mittelverzeichnis vorhanden sein. Dieses Verzeichnis ist bei Apothekenbesichti
gungen vorzulegen; die mit einem Stern bezeichneten Arzneimittel müssen in jeder 
Voll- oder Zweigapotheke vorrätig sein. 

2. Zu den nach § 6 der Apothekenbetriebsordnung für die Rezeptur erforderlichen 
Geräten tritt fortan noch der im Arzneibuche (allgemeine Bestimmungen Nr. 13) er
wähnte, bei der Anfertigung von Arzneien zu verwendende Normaltropfenzähler. 

3. In dem Vorratsraum für die trocken aufzubewahrenden Mittel oder an einer 
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die Arzneitaxe 1), 

die reichs- und landesgesetzlichen, sowie die reglementarischen Be
stimmungen über das Apothekenwesen 2), 

sonst geeigneten Stelle muß eine Vorrichtung zum Austrocknen der Drogen über ge
branntem KaI k vorhanden sein. 

4. Im Absatz 5 des § 21 der Apothekenbetriebsordnung muß es künftig heißen: ... 
5. Die Verwendung von Sie ben aus Kupfer-, Messing- oder Bronzedraht ist nicht 

gestattet. 
6. Der Absatz 2 des § 14 der Anweisung für die amtliche Besichtigung der Apo

theken hat künftig zu lauten: 
"Der pharmazeutische Bevollmächtigte führt unter Beachtung der Vorschriften 

des Arzneibuchs die chemische und physikalische Prüfung der dazu geeigneten, im Arz
neimittelverzeichnis mit einem Stern bezeichneten, sowie auch anderer vorrätiger, na
mentlich solcher Mittel, aus, welche erfahrungsmäßig oft verfälscht werden oder ver
derben. Er stellt auch die spezifischen Gewichte der in der Anlage IV des Arzneibuchs 
aufgeführten und anderer geeigneter Flüssigkeiten fest." 

Ferner bestimme ich: 
1. Zur Anschaffung der Wage und des Mikroskops nach den neuen Anforde

rungen wird eine Frist bis zum 31. Dezember 1911 festgesetzt. 
2. Arzneimittel, die bei dem Inkrafttreten der 5. Ausgabe des Deutschen Arz

neibuchs in den Apotheken vorhanden sind und den neuen Anforderungen noch nicht 
entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 1911 vorrätig gehalten und verabfolgt 
werden. 

3. Die in der 5. Ausgabe des Arzneibuchs neu eingeführten Bezeichn ungen der 
Arzneimittel sind auf den Behältnissen in allen Apothekenräumen bei Neueinrichtungen 
sogleich, in bestehenden Apotheken spätestens bis zum 31. Dezember 1913 herzustellen. 

4. Die auf Grund der Vorschriften über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, 
sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und Standgefäße in den 
Apotheken (Bundesratsbeschluß vom 13. Mai 1896) erforderlichen Aufschriften auf 
den Behältnissen für solche Arzneimittel, die in der 5. Ausgabe des Arzneibuchs in den 
Verzeichnissen der vorsichtig (Tabelle C) oder sehr vorsichtig (Tabelle B) aufzubewah
renden Mittel aufgeführt sind, müssen in den vorgeschriebenen Farben spätestens 
bis zum 31. Dezember 1911 angebracht sein. 

5. In bestehenden Apotheken dürfen die Gefäße der Reagen tien, die die bisher 
übliche Bezeichnung des Reagens mit dem lateinischen Namen tragen, bis auf weiteres 
beibehalten werden. 

6. Die in den Apotheken bereits vorhandenen Sie be (sofern sie nicht aus Kupfer-, 
Messing- oder Bronzedraht gefertigt sind) dürfen bis zum 31. Dezember 1915 verwendet 
werden, auch wenn sie hinsichtlich der Maschenweite den Anforderungen der 5. Aus
gabe des Arzneibuchs nicht entsprechen. 

Alle entgegenstehenden Bestimmungen sind mit dem 1. Januar 1911 aufgehoben. 
:tJie in ßiffer 4 biefei3 (frlaf!ei3 angeorbn~.ten ~nberungen bon § 21 ber 2X~.m.:O. finb 

im :re~tber le~teren bereiti3 berüdfid)tigt. Uber bie in ßiffer 2 unb 3 borgefd)riebenen 
neuen @eräte tuurben feiten(l ber merliner 2X~off)efenrebiforen folgenbe Q3ereinbarungen 
getroffen: 

1. 2X15 ~ormal < :rro~fen5ä~ler ift jeber 2X~~arat 3u3ulaHen, ber ben 2Xnforbe< 
rungen tatfäd)liclj entWticljt, tuai3 ebigliclj burclj ben 2Xu(lbrutf ,~ormal' oum 2XU(lbrucl' 
gebracljt tuerben fOll. :tJerfelbe braud)t ebenfotuenig tuie bie lmetgeräte etwa geeicljt 
5U fein. 

2. :tJie gIeid)fa115 geforberte Q3orrid)tung 5um 2Xuiltrocl'nen bon :tJrogen ujtu. über 
gebranntem ~a1f, ber fog. ~amaften, foll ~raftifclj braucljbar, b.~. bon einer ben tat~ 
fäd)1id)en ~er~ä1tniHen entf~red)enben @röte fein. (f(l mut jeber 2X~ot~efer in ber Bage 
fein, in bemfelben ettua 1/2 kg Flores Verbasci, Folia Digitalis tota uftu. nad)5utrotfnen. 

1) (fil gift bie bon ben munbe5tegierungen bereinbarte :tJeutfclje l}(r3neita~e 
(tJgl. @leite 16). 

2) ~acIJ bem 9tetJifionilfd)ema tuerben bedangt: :tJie rebibierte 2X~otf]eferorbnung, 
bie auf bie 2X~otlJefe be5üglid)en, orbnungi3mätig gelJefteten neueften bef]örblicljen Q3er< 
fügungen nebft ben mejicljtigungi3befcljeiben. 
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die in einem Aktenheft. vereinigten auf die Apotheke bezüglichen be
hördlichen Verfügungen 1) in Druckexemplaren oder Originalen nach 
dem Datum geordnet und der Bescheid über die letzte amtliche 
Besichtigung, 

ein Giftverkaufsbuch nebst Belegen (Giftscheinen), 
wissenschaftliche Bücher für die Fortbildung der Gehilfen und zur 

Ausbildung von Lehrlingen, 
eine Pflanzensammlung oder ein Werk mit guten Abbildungen von 

Pflanzen und Pflanzenteilen. 
Vorstehend bezeichnete Bücher usw. und die Urkunden über die Be

fähigung, Betriebs- und Besitzberechtigung, sowie das Arbeitstagebuch 
(Elaborationsbuch), das Buch mit den Eintragungen über den Empfang 
und die Abgabe von tierischem Impfstoff 2) und die vorhandenen Re· 
zepte 3 ) sind bei Besichtigungen auf Erfordern vorzulegen. 

B. Betrieb. 
§ 27. In jeder Apotheke müssen die im Arzneiverzeichnis (Series 

Medicaminum) mit einem (*) bezeichneten Mittel 4 ) stets vorrätig und alle 

1) ~ie 2Uten follen mit ber sronJejfion~udunbe beginnen. )Bei Übermittelung 
berjelben wirb ben &m~fängern berjelben bon ben \Reg ,~räjibenten in ber \Regel folgenbe~ 
aufgegeben: 

Mit dieser Verfügung beginnend, wollen Sie über die Apotheke Akten anlegen 
und diese zwecks jedesmaliger Vorlegung bei späteren Revisionen ordnungsmäßig 
fortführen und verwahren. 

2) &in !Sdjema JU biejem )Budje ift in ben ~ugel)örigen )Beftimmungen (f. !Seite 333) 
angegeben. Bu ben ~ier genannten @ejdjäft~büdjern fommt nodj ba~ !Süj3 ftoffau§ gab e~ 
budj, fofern !Sacu)arin gefü~rt \virb (f. !Seite 204), fowie ba~ ~einbudj (f. !Seite 21.3). 

3) ~ie )Beftimmung, bafj audj bie bor~anbenen \Re~e~te borgelegt werben follen, 
fte~t mit bem § 35 ber )BetrieMorbnung in ~ibetj~rurfJ (bg1. ~uj3note 1 auf @:). 395). 

4) ~aß f)ier angeßogene ,,)Ber&eidjniß ber Wt&neimittel nad) bem ~Cltt· 
fd)en Wqneibudj, 5. Wui3gabe. Bum @ebraudj bei ben W~ot1)efenbcfid)ti. 
(!ltngcn" ift nur im )Budj~altbel erfdjienen unb trägt \vcber ~atum nodj Unterfdjrift. 
0~m finb folgcnbe amtlidje )Beftimmungen borgebrucU: 

Die hierin mit einem (Stern) * bezeichneten Arzneimittel müssen in sämtlichen 
Apotheken der Preußischen Monarchie jederzeit vorrätig sein. 

Der Prüfung bei den Apothekenbesichtigungen unterliegen auch alle in dem 
Verzeichnis nicht mit einem (Stern) * bezeichneten, oder darin nicht aufgeführten 
Arzneimittel, welche in den Apotheken vorrätig sind. 

Die mit dem Zusatz "tot" versehenen Arzneistoffe müssen auch in ganzer Ware 
vorhanden sein. 

~ie mit einem (@:)tern) * bcöeidjneten Wqneimittel finb folgenbe: 
Acidum aceticum dilutum. 
- acetylosalicylicum. 
- arsenicosum. 
- benzoicum. 
- boricum. 
-- carbolicum. 
- - liquefactum. 
- hydrochloricum. 
- nitricum. 
- phosphoricum. 
- salicylicum. 
- sulfuricum. 
- tannicum. 
- tartaricum. 

Adeps lanae anhydricus. 
- suillus. 
Aether. 
- aceticus. 
- pro narcosi. 
Aloe. 
Alumen. 
Ammonium chloratum. 
Aqua Aruygdalarum ama· 

rarum. 
Aqua Calcariae. 
- Cinnamomi. 
- destillata. 
Arecolinum hydrobrom. 

Argentum nitricum. 
Atropinum sulfuricum. 
Balsamum peruvianum. 
Bismutum subnitricum. 
Calcium sulfuricum ustum. 
Camphora. 
Cantharides. 
Cera flava. 
Chininum hydrochloricum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroforrnium. 
- pro narcosi. 
Cocainum hydrochloricum. 
Codeinum phosphoricum. 
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vorhandenen Mittel von vorschriftsmäßiger Beschaffenheit sein. Dieselben 
Waren in verschiedener Güte zu führen, ist dem Apotheker nicht gestattet. 

Collodium. 
Cortex Aurantii Fruetus 

tot. 
Chinae tot. 
Cinnamomi. 
Condurango tot. 
Frangulae. 

Cresolum erudum. 
Oroeus tot. 
Cuprum sulfurieum. 
Emplastrum Cantharidum 

ordinarium. 
fuseum eamphoratum. 

- Lithargyri. 
- saponatum. 
Extraetum Aloes. 

Belladonnae. 
Filieis. 
Gentianae. 
Hydrastis fluidum. 
Hyoseyami. 
Opii. 
Rhei. 
Seealis eorn u ti. 
Stryehni. 

Ferrum oxydatum saceha-
ratum. 

- pulveratum. 
- sulfurieum. 
Flores Arnieae. 
- Chamomillae. 
- Sambuei. 
- Tiliae. 
- Verbasei. 
Folia Digitalis tot. 
- Farfarae. 
- Menthae piperitae. 
- Sennae tot. 
- Trifolii fibrini. 
- Uvae Ursi. 
Fructus Anisi. 
- Aurantii immaturi. 
- Cardamomi. 
- Foeniculi. 
- Juniperi. 
Gelatina alba. 
Glyeerinum. 
Gossypium depuratum. 
Gummi arabicum. 
Herba Hyoseyami tot. 
Hydrargyrum. 

biehloratum. 
- bijodatum. 
- chloratum. 

Hydrargyrum oxydatum. 
- - via humida paratum. 
- praeeipitatum album. 
Jodoformium. 
Jodum. 
Kalium bromatum. 

carbonicum. 
chlorieum. 
jodatum 
permanganieum. 

Lanolinum. 
Lichen islandicus. 
Liquor Ammonii anisatus. 
- - caustici. 
- Cresoli saponatus. 
- Ferri sesquichlorati. 
- - arsenicosi. 
- PIumbi subacetici. 
Lithargyrum. 
Lycopodium. 
Magnesia usta. 
Magnesium carbonicum. 
- sulfuricum. 
Miuium. 
Mixtura sulfuriea acida. 
Morphinum hydrochloric. 
Myrrha. 
Natrium bicarbonicum. 
- bromatum. 
- sulfuricum. 
Oleum AmygdaIarum. 
- Anisi. 
- Araehidis. 
- Caeao. 
- Hyoscyami. 
- J ecoris AseIli. 
- Lini. 

Menthae piperitae. 
Olivarum. 
Rieini. 
Sinapis. 

Opium. 
- pulveratum. 
Paraffinum liquidum. 
- solidum. 
Pepsinum. 
Phenacetinum. 
Plumbum aceticum. 
PuIvis Liquiritiae composit. 
Pyrazolonum phenyldime-

thylicum. 
Radix AIthaeae. 
- Gentianae. 
- Ipecaeuanhae tot. 

Radix Liquiritiae. 
Rhei tot. 

- Senegae tot. 
- VaIerianae. 
Resina J aIa pae. 
Rhizoma CaIami. 
- Galangae. 
- Iridis. 
- Zingiberis. 
Saecharum. 
Saccharum Laetis. 
Sapo medieatus. 
Secale cornutum. 
Semen Sinapis tot. 
- Stryehni. 
Serum Antidiphthericum 

Nr.2. 
Sirupus Rubi Idaei. 
- simplex. 
Species ptlOtorales. 
Spirit11S. 

aethereus. 
camphoratus. 
Lavandulae. 
saponatus. 
Sinapis. 

Succus Liquirit. depur. 
Sulfur depuratum. 
Tartarus depuratus. 
- natronatus. 
- stibiatus. 
Terebinthina. 
Tinctnra aromatica. 

Chinae composita. 
- Cinnamomi. 

I _ Digit.l,Iis. 
- Jodi. 
- Myrrhae. 
- Opii benzoica. 
- - crocata. 
- - simplex. 

Rhei aquosa. 
- vinosa. 
Strychni. 
Valerianae. 

I __ aetherea. 
Unguentum Hydrargyri ci-

nereum. 
- Zinci. 
Vaselinum album. 
- flavum. 

I Zincum oxydatum crudum. 
- sulfurieum. 

Reagentien und volumetrische Lösungen, die z ur Prüfung der Arznei· 
mittel erforderlich sind (Anlage II des Arzneibuches). 
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Ausgenommen hiervon sind die lediglich zu technischen Zwecken dienenden, 
als solche unzweideutig bezeichneten Waren. 

§ 28. Der Apothekenvorstand ist für die Güte aller Mittel verant
wortlich, gleichviel, ob er dieselben bezogen oder selbst hergestellt hat, 
die Herstellung darf nur nach Vorschrift des Arzneibuchs statt
finden 1 ). 

Die selbstbereiteten Mittel sind in ein Arbeitstagebuch einzutragen 2), 
die gekauften Mittel dagegen nach den Bestimmungen des Arzneibuchs 
vor Ingebrauchnahme auf Echtheit und Reinheit sorgfältig zu prüfen 3 ). 

§ 29. Der Apothekenvorstand hat fortlaufend die Arzneistoffe, ins
besondere die dem Verderben oder der Zersetzung unterliegenden, sorg
fältig zu prüfen und erforderlichenfalls durch einwandfreie Waren zu 
ersetzen. 

1) ~ine lSeq.JfIid)tung be~ 2LvotlJefer~ ~ur (Selbftbarftellung feiner 
s:)3 rävarate 1ft lJier nid)t ausgefvrod)en, ebenfo ift ber 2LvotlJefer lJinfid)tlid) feiner 
5Se~ugsquenen unbefd)ränft. ~ie 5Seftimmung, bafl bie ~arfteHung ber "lmittel" nur 
nad) lSorjd)rift bes 2Lr~neibud)es ftattfinben barf, fann jid) jelbftrebenb nur auf bie< 
jenigen s:)3rävarate bejd)ränfen, für wcld)e bas 2Lr~neibud) eine lSorfd)rift aur (seIbft< 
bar[teHung gibt. 2LUe übrigen fönnen nad) ben fonft bafür beftelJenben lSorfd)riften bar< 
gefteHt b~l1J. fertig gefauft werben. ~agegen legt ein befonberer WHn.<~rL vom 16. (Sev< 
tember 1912 (f. (Seite 313) benjenigen 2LvotlJefenborftänben, weld)e ,\}elJrHnge ausbilben, 
im Sntereffe biefer bie s:)3flid)t auf, bie in ilJren 5Setrieben gebraud)ten galenifd)en unb ein< 
fad)en VlJarmabeutifd)<d)emifd)en s:)3rävarate tunlid)ft im eigenen 2LvotlJefenlaboratorium 
lJeröufteIlen. 

2Lls 5Srufttee barf nad) einem lmin.<5Sefd)eib bom 3. 2Lvril1901 nur ein nad) 
lSorfd)rift bes 2Lröneibud)es für bas ~eutfd)e 1Reid) bereitetes :=teegemifd) abgegeben 
werben. 

2) 2LIVlJabetifd) unb nad) lmonaten georbnete ~intragungen in ba~ 2trbeit~
tagebu~ finb nad) einem lmin.<5Sejd)eibe bon 1899 als öwecfentfvred)enb anöufelJen. 

3) Über bie s:)3rüfung ber 2Lqneiftoffe bei ~infauf unb 2Lbgabe feiten~ ber 
2LvotlJefer erging anläfllid) eine~ lSergiftungsfan~ burd) 2Lbgabe bon bort)tlJoltigem Starl~< 
baber (Sal~ ein lmin.<~rL bom 13. lmoi 1908. Sn biefem werben bie 1Regierung~vräfi. 
benten erfud)t, 

den Apothekern Ihres Bezirks die gewissenhafte Prüfung bei dem Einkaufe und der 
Abgabe der Arzneistoffe erneut zur Pflicht tu machen und sie zugleich darauf hinzuweisen, 
daß sie durch Verabsäumung dieser Pflicht sich nicht nur den Verwaltungsbehörden 
verantwortlich machen, sondern sich auch schweren kriminellen Ahndungen und der 
Heranziehung zum Ersatz etwa verursachten Schadens aussetzen. 

Sn bem biefer lSerf. bugrunbe liegenben s:)3robefllJat ba~ 1R.0J. unter bem 6. Suni 1907 
(st'.0J.2L. VI, (S. 295) ben 0Jrunbfa~ ausgefvrod)en, bafl ber 91potlJefer, bem bie 5SetrieM· 
orbnung bie forgfältige s:)3rüfung ber gefauften lmitteI auf ~d)tlJeit unb 1ReinlJeit be
fonber~ öur s:)3flid)t mad)t, nid)t einen wefentlid)en :=teil feiner lSerantttJortlid)feit auf 
feinen .I:lieferanten abwälöen barf, inbem er fid) in erfter .I:linie barauf berläflt, bafl biefer 
ilJm eine ed)te unb reine )ffiore gettJälJrt lJat. Sn biefem Urteil fowie einem ttJeiteren 
bom 19. ~eiJember 1907 (st'.0J.2L. VI, (S 299) traf ba~ 1R.0J. bie ~eftfteHung, bafl ber 
91votlJefer fid) nid)t mit ber oberfläd)lid)en s:)3rüfung eine~ fertig be~ogenen st'arl~baber 
(Salöes begnügen barf, fonbern aud) bie d)emifd)e Unterfud)ung bornelJmen mufl. 

~ine anbere wid)tige ~rage ber 2Lr~neimittelvrüfung belJanbelt ein Urteil bes 
st'.0J. bom 2. lmäq 1905 (s:)3lJ.,8tg. 1905 ~r. 67). Sn biefem lJeiflt es: ,,~er 2LvotlJefer 
ift in s:)3reuflen gemäfl § 28 ber 5SetrieMorbnung nur für bie 0Jüte ber offi~inenen 
lmittel berontttJortlid), unb es bürfen in ben 2LvotlJefen aud) fold)e lmittel gefülJrt 
ttJerben, weld)e im 2Lr~neibud) nid)t bewid)net finb unb nad) beffen lSorfd)riften nid)t 
gevrüft werben fönnen." ~as Urteil ift wegen feiner 5Sebeutung auf (Seite 327 im )ffiort< 
laut abgebrucft. 

~ie ~intragung ber s:)3rüfung~ergebniffe in ein lmarenvrüfungsoud) ift nid)t 
melJr borgejd)rieben. 
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§ :30. Arztliche Verordnungen (Rezepte)!) sind unter Beobachtung 
größter Sauberkeit und Sorgfalt 2) ohne Verzug auszuführen 3); vom Arzte 
als "eilig" bezeichnete gehen anderen Verordnungen vor. Die einzelnen 
Bestandteile dürfen nicht abgemessen, sondern müssen abgewogen werden. 

Die zur Verarbeitung von Giften und von stark riechenden Mitteln 
bestimmten Geräte dürfen anderweitig nicht benutzt werden 4). 

1) Q;ine ~efef)ränfung in ber0Hiltigfeit~bauer eine~ ~eöe~te~ befM)t nid)t. 
Wenn ein bom ~ltlJt berfef)riebeneiß ~ecre~t noef) nief)t angefertigt t1Jorben ift, ftellen feiner 
(~äteren ~nfertigung au(l bem 0Jrunbe, roeH ber ~Ui3fteUung;3tag fef)on längere 3eit 5u~ 
rücfliegt, ge(e~lief)e ~ebenfen nief)t entgegen. :!Jie 3uläfligfeit einer roieberl)oUen 9{nferti~ 
gung beurteilt fief) naef) ben iEor(ef)riften bom 22. ~uni 1896 (f. ;reil XV). 

2) Über bie(e ~auptpflief)t im ~!.1Ot'f)efenbetriebe äuflerte (ief) bar, ~.0J. in einem 
Urteil bom 29. ~anuar 1909 (113'f).2tg. 1910 9er. 64) mie folgt: 

"Q;(l bürfen (ief) ~r3t roie ,l3aie uaef) ber (taatlief)en Drbnung be(l ~pott)efertue(ell;3 
barauf berla[(en, bafl in ber ~pot'f)efe bie ~qnei ber iEerorbnung ent(preef)cnb l)ergcftellt 
tuirb. Elie brauef)en nief)t o'f)ne roeitere(l mit ber 9J/öglief)feit öU rcef)nen,. bafl ber 2lpot'f)der 
ber ~fr31lci anbere al~ bie berorbneten Eltoffe öUfügt." 

3) :!Jie iEerpflief)tung be~ ~pot'f)efer~, äqtlic'f)e ~eöepte "ol)nc iEequg au~öu~ 
füllren", (d)lieflt inbeiß nief)t bie iEerVflief)tung ein, jebe ~r3nei auef) 0 l)n e b or'f) er ~ 
gel)enbe ~e3alllung aböugebcn. Q;ine 9J/in.~iEerf. tJom 18. 9J/ai 1821 (agt l)ierübcr: 

Es ist ganz unbedenklich, daß nach den bestehenden Gesetzen die Apotheker 
Kredit zu geben ebenso wenig genötigt werden können wie jeder Handeltreibende und 
<laß sie keine größere Verpflichtung haben, Unvermögenden unentgeltlich Arzneien ver
abfolgen zu lassen als jeder Dritte, den Unvermögenden das zur Bezahlung der Arznei 
nötige Geld vorzuschießen. 

Sm 0Jebiete bei3 bormaligen ~erl!ogtums 9Ca(fau {lat jebod) bie ~rage beiß Sfrebitieren0 
ber ~(vot'f)efer bei ~r3neiliefetung an Drh3arme ober anbere llalllungi3unfäl)ige l13er(onell 
buref) ~eg.~iEerf. bom 4. mtober 1869 eine befonbere ~egelung erfa'f)ren (berg!. I13ll. 
3tg. 1908 9Cr. 2). :!Jie fe'f)lenbe gefe~lief)e iEerNlief)tung bei3 ~pot'f)efer0 3um Sfrebitieren 
bon ~qneien im allgemeinen roirb ber ~uißübung (einer moralifef)en iEerpflief)tung öltt 
~(bgabe bon ~raneiell in bringenben 9Cotfällen natürlief) nief)t im )!Bege fte~en. 

~ie zrrage, ob baiS, roaiß im obigen l13aragrap'f)en über "ffieae~te" ge(agt ift, and) 
auf ben fogenannten ~anbberfauf gilt, {äflt bie ~etrieMorbnung offen. 9CacI) ben 
geltenben mebi&inal-voliöeilief)en jSegriffen ift bie mvot'f)efe eine· ~nftalt, roelef)c, unb 
"Iuar aui3(ef)lie!ilief), bas ffied)t unb bie I13flief)t l)at, bie ~qneibebürfnif(e bes l13ublifumiß 
~lt befriebigen. :!Jie ~t3neien, beren baiß l13ublifum bebarf, rocrben inbei3 nur teilroei(e 
buref) bie ~ermittlung beiß mrötCiß aui3 ber ~potl)efe beaogen; teilroei(e beforgt fie fief) 
bai3 l13ublifum felbft. :!Ja aber ein Unterfef)ieb in ber :!Jignität ber ~r5neimittel auiß bie(er 
;ratfaef)e nief)t 'f)ergeleitet merben fann, mirb ber 0Jrunbfa~ aufgeftellt merben bürfen, 
bafl ber ~pot'f)efer berpflief)tet ift, auef) bie im ~anbberfauf geforberten ~roneimittel, 
felbftrebenb inbei3 nur, (omeit er fie borrätig 'f)at unb (oroeit er naef) ben befte'f)enben ~e~ 
itimmungen (ie abgeben barf, o'f)ne iEequg ab&ugeben. 

4) :!Jage gen ift bie Wieberbenu~ung gebrauef)ter ~r&neigefäfle in geroif(en 
~ällcn auißbrücflief) borgefef)rieben. :!Jie :!Jeutfef)e ~rcrneita~e ent'f)ält 'f)ierüber in 3ifter 14 
folgenbe ~eftimmung: 

Werden verwendbare reine Gläser, Kruken, Schachteln oder Pulverkästchen 
bei Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in die Apotheke gesandt, so ist dafür 
der volle Preis abzurechnen. 

9Caef) einem 9J/in.~Q;rl. bom 23. Eleptember 1909 finb ~älle bon Sfranf'f)eitMber~ 
tragungen buref) ~ieberbenu~ung gebrauef)ter ~rl!neigefäfle bii3 je~t nief)t naef)geroiefen. 
Um ieboef) jeber Übertragung anftecfenber Sfranf'f)eiten auf baiß ~,pot'f)efe1t,perfonal naef) 
9J/öglief)feit bor5ubeugen, follen bie Sfreiißäqte angeroiejen roerben, 

daß bei übertragbaren Krankheiten mit Arzneigefäßen nach der Desinfektions· 
Itnweisung vom 11. April 1907 zu verfahren ist. Arzneigläser und Krucken sind nach 
Maßgabe der Vorschriften für Eß- und Trinkgesohirre, Abschnitt II Nr.6, zu behandeln 
und die aus Holz oder Zelluloid gefertigten Deckel von Arzneibehältnissen, Korke 
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Arztliehe Verordnungen dürfen von Lehrlingen nur unter Aufsicht des 
Vorstandes oder eines Gehilfen, unter deren Verantwortlichkeit, ange
fertigt werden. 

Für die Farbe der Signaturen und die Wiederholung stark wirkender 
Arzneimittel sind die Bestimmungen des Ministerialerlasses vom 22. Juni 
1896 maßgebend 1). 

§ 31. Die Signatur muß in deutscher Sprache 2 ) deutlich und leser-
lich enthalten: 

a. die Bezeichnung der verabfolgenden Apotheke 3 ), 

b. den Tag der Herstellung der Arznei, 
c. die Gebrauchsanweisung 4). 
Gebrauchsanweisungen in fremder Sprache sind daneben zulässig. 

Außerdem müssen die verordneten Bestandteile der Arznei 5) und, wenn 
aus der Verordnung ersichtlich, auch der Name des Kranken auf der Signa
tur vermerkt sein 6). 

und Holzkorkstöpsel sowie Schachteln, Pulverkästchen u. dgl. aus Pappe zu ver
brennen. 

~ie ~ier angeöogene ~eftimmung in Wbfdjnitt II 9ct. 6 ber ~e!3infeftion!3anroeifung 
bom 11. ~Xprif 1907 lautet: 

Eß- und Trinkgeschirre, Tee- und Eßlöffel u. dgJ. sind 15 Minuten lang in Wasser, 
dem Soda - etwa 2 % - zugesetzt werden kann, auszukochen und dann gründlich 
zu spülen. Messer, Gabeln und sonstige Geräte, welche das Auskochen nicht vertragen, 
sind eine Stunde lang in 1 prozentige Formaldehydlösung zu legen und dann gründlich 
trocken zu reiben. 

1) ®ie~e ®eite 353. 
2) ~ie ~otfdjriften über bie ®ignatur in §§ 30ff. ber Wp.~.:O., roonadj bie ®ignatur 

in beutfdjer ®pradje abgerajit fein muji unb Iebiglidj CIlebraudj!3anroeifungen in frember 
®pradje baneben 3uläHig finb, geIten nur für ~itteI, roeldje in einer Wpot~cfe nadj äqt< 
lidjem ffieöept ~ergeftellt roerben, unb beilie~en fidj nidjt auf .\) a n b b e da u f!3 a rtife!, 
tueldje in djemilefwn \3'alJrifen ~ergeftellt roerben unll foroo~l in W,pot~efen roie in ~rogen< 
~anblungen 3um ~erfauf gefüI)rt roerben (.IHM. 6. \3'ebruar 1911, ~~.2tg. 1911 9Cr. 12). 

3) \3'irmcnlJqeidjnltngen in ,pofnifdjer ®,pradje auf ®ignaturen bon ärötlief) 
berfdjriebenen Wr"neien finb un"uläjfig. 9Cadj bem )ffiortlaut bei3 § 31 ber W,p.~.:\J. 
ift e5 aU5gefdjloHen, baa bie ~e"eidjnung ber berabfolgenben Wpot~efe in frember ®pradje 
aUf ber ®ignatur bermerft roerben barf (Sf.m. 6. 9cobember 1905, ~~.2tg. 1906 9Cr. 16). 

4) )ffienn fidj eine ®ebraudj5anroeifung in ber äqtlidjen ~erorbnung nief)t 
finbet, ift ber W,pot~efer audj nidjt berPffidjtet, eine ®ebraudj5anroeifung aUf ber ®ig< 
natur 3U bermerfen. (@rflämng be5 ®e~. :Ob.<~eb.<ffiat5 Dr. ~ietridj in ber ®i~ung 
be5 ,preujiifdjen Wpot~eferfammerau5fdjuffe5 bom 22. 9Cobember 1904.) 

5) S)ier"u erging ein ~in.<@rl. bom 14. ,Juli 1902: 
Auf die Eingabe vom 30. Juni d. J. erwidere ich, daß die Bestimmungen des letzten 

Absatzes des § 31 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 dahin aus
zulegen sind, daß auf der Signatur nicht nur die Bezeichnungen, sondern auch die 
Gewichtsmengen der verordneten Bestandteile der Arzneien zu vermerken 
sind. Ein Anlaß, die Bestimmung durch Aufnahme der Worte "und Gewichtsmenge" 
zu ergänzen, kann hiernach als vorliegend nicht erachtet werden. 

@ine ~erpflidjtung ~ur @intragung ber är"tlidjen ~erorbnungen in ein ffiqe,p t< 
b udj befte~t ie~t nidjt me~r. 

6) 9Cadj einer ,,~eftfteHung", bie ber W,pot~eferfammerausfdjua in feiner ®i~ung 
bom 1. ~e3ember 1910 getroffen ~at, foH bie ~eftimmung in § 31 ber W,p.~.:\J. über 
bie WngalJe ber ~eftanbteile ber Wqnei aUf ber ®ignatut ,.tür aHe 2!r&neialJ< 
ga6eftellen, allo auef) für bie äqtlidjen, ~omöo,pat!)ifdjen unb tieräqtlidjen .\)au5apo< 
t~efen gelten". ~iefer Wnfidjt fann nidjt beigetreten roerben. WU5 ber Q;inteilung ber 
Wp.~.:O. in fünf S)auptabfdjnitte, foroie aus bem ,Jn~alt ber erften brei Wbfdjnitte, ber 
gröjitenteil!3 auf Sjausapot~efen über~aupt nidjt anroenbbar ift, folgt, bafl bon ber gan3en 
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§ 32. Auf der ärztlichen Verordnung ist sogleich nach der Anfertigung 
der ausgeschriebene Name des Anfertigers 1 ) und baldigst die Taxe leser
lich zu vermerken. 

Auf ärztlichen Verordnungen, welche aus öffentlichen oder Kranken
kassen (Krankenversicherungsgesetz in der Fassung vom 10. April 1892, 
Reichsgesetzblatt S. 379) bezahlt werden, ist die Taxe für die Mittel, Arbeiten, 
Gefäße usw. nach den Einzelpreisen auszuwerfen 2). 

§ 33. Wenn der Apotheker in einer ärztlichen Verordnung einen Ver
stoß gegen die bestehenden Vorschriften oder einen Irrtum zu finden glaubt, 
so muß er darüber den verordnenden Arzt mündlich oder in einem ver
schlossenen Briefe verständigen. Besteht der Arzt auf Anfertigung seiner 
Verordnung, so kann der Apotheker dieselbe zwar auf dessen Verantwortung 
anfertigen, ist aber verpflichtet, dem Kreisarzt sogleich Anzeige zu machen, 
oder, wenn dieser die Arznei verordnet haben sollte, die Verordnung dem 

9.qJ.5S.D. für ~a1l0a\lon)efen nur bie 5Sejtimmungcn ber i1)nen gelviblllctcn beionbercn 
2!bfef)nitte D. nnb E. maagebenb iinb unI) baa illre reef)tlief)en )ßer1)ältni\[e in Dielcn 
2Tbfef)nitten erlef)öjJfenb geregelt luerben. Gfine )ßerjJffief)tung öum .lfo.\lieren ift bott für 
.\;}aU0a\lotljefen nief)t tJorgele1)en. 'iYÜt :tieräqte aber gilt bie 2!\l.5S. D. überljau\lt 
nief)t, ba ba>3 )ßeterinärroelen bem . .\3anbluirtld)ait0111inifteriulll nntrrfte1)t, unb ber 
9Jlinifter ber WCeb. 2!ngelegen1)eiten, ber bie 21\l.Q3.D. allein etlaffcn 1)at, o1)ne 9JCitroir< 
hmg be0 .\3anbroirtfef)aft0minifter>3 gar nief)t in ber S3agc tlJäre, ben :tieriiröten )ßO!, 
fd)riftcn über bic @)ignierung ber bon i1)ncn bi!3\lcn\ierten 2!r&neien öU maef)cn. ()ßgL 
Sf.@. 30. WCai 1910, @etlJ.2L X, @). 7.) 

1) '1lie 5Senu~ung einC0 @)te m\l els ober \5afl i mil es ftatt ber ~amen0unter< 
Ief)rift fann nief)t beanftanbet tlJerben. '1lie0 beftätigt naef)fte1)enbex'5 Urteil bex'5 Sf.@. Dom 
27. 3uni 1910 (~1).3tg. 1910 ~r. 62): ,,'1lie 5Seftimmung in § 32 2f\l.5S.D. baji auf ber 
iir3tlief)cn )ßerorbnung ber "aU!3geief)riebene" ~ame be!3 l!fnfertiger>3 öU bermerfen ilt, 
bebeutet naef) i1)rem flaren Wortlaut unb ®inn lvei~er nief)t!3, al!3 baji ber 91ame boIlftänbi{l, 
aljo nief)t abgefüqt, tlJiebetgegeben tlJerben folL Ubet bie .\;}erftellunfj!3art beil [sermerf,:l, 
allo barüber, ob biefer mit ber .panb gefef)rieben [ein mufj ober in anberer ~eife, diva 
butef) WCafef)inenfef)rift, '1lrud ober ®tem\lelung uetlJirU tlJerben barf, lagt ba!3 Wort 
"aU!3geief)rieben" nief)t!3. '1ler @evraud) eine!3 ®tcmjJeI!3 3ur 9Inbringung be!3 9lamen~ 
ift mit1)in 3uläHig." 

Uber bie )ßermerfe be!3 2!\lot1)efer!3 auf ber är3tlief)cn )ßerorbnung erging 
folgenber WCin.·Gfrl. bom 3. 3uni 1903: 

Der § 32 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar 1902 schreibt vor, daß 
auf der ärztlichen Verordnung sogleich nach der Anfertigung der ausgeschriebene Name 
des Anfertigers zu vermerken ist. Daneben wird bei der Abgabe der Arznei häufig 
auch ein Stempel mit der Firma der Apotheke auf die Verordnung aufgedruckt. Hierbei 
ist in letzter Zeit beobachtet worden und hat auch in einem mir bekannt gewordenen 
Falle gelegentlich der Erneuerung eines solchen Rezeptes einen folgenschweren Irrtum 
herbeigeführt, daß diese Vermerke zuweilen in den Text der Verordnung derart hinein· 
geschrieben und gedruckt werden, daß die Angaben des Arztes nicht mehr deutlich 
zu lesen sind. 

Dies gibt mir Veranlassung, zur künftigen Beachtung anzuordnen, daß alle Ver
merke des Apothekers so anzubringen sind, daß der Text der ärztlichen Niederschrift 
durch dieselben nicht berührt oder verdeckt wird. Insbesondere wird es sich bei Mangel 
an genügendem Raume empfehlen, die Apothekenstempel der Rückseite der Verord
nung aufzudrucken. 

2) @)eit 3nfrafitreten bey '1leutlef)en 2[röneita!e (1. 2!\lri11905) ift butef) 3iffer 19 
ber[elben bie )ßerjJflief)tung be!3 2ljJo!1Jeferil öum lBermerf be;3 2lröneijJreife;3 naef) [einen 
@;in3elan[ä~en aUf alle me3ejJte, alfo auef) ~riiJatre5ejJte, aU!3gebeljnt. Gfine )ßetf. 
be!3 meg.<~räf. in ~oblen5 bom 7. '1leöemver 1905 erfIärte ei3 für emjJfe1)len!3tlJert, bie 
Gfin5e!alllä~e ftets nut auf ber ffiüdfeite ber ffie3e\lte, bagegen bie fief) barous ergebenbe 
®ummenut auf ber lBorberfeite ber ffieöejJte öU oeqeief)nen. 
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Regierungspräsidenten zur Prüfung durch den Regierungs- oder Medizinal
rat einzusenden 1). 

Ist der verordnende Arzt nicht zu erreichen, so ist bei Überschreitung 
der Maximaldosen die vorgeschriebene Grenze herzustellen und dem Arzte 
tunlichst bald Kenntnis davon zu geben 2). 

Unleserlich geschriebene Verordnungen dürfen ohne Aufklärung durch 
den Arzt nicht angefertigt werden 3). 

Es ist nicht gestattet, für ein verschriebenes Arzneimittel ein anderes 
zu verwenden 4). 

1) Ob biele ~eftimmung ben 9X~oti)efer tJor !Strafe Ief)ü~en fönnte, im \yal1 Ö. ~. 
bet 9Xröt geifte~franf ift unb biteH töblief)e ~olen tJerlef)teibt, tuüre boef) fraglief). 

~) Sjiequ enti)ült ba~ 9Xröneibuef) in leiner "stabelle A, enti)altenb 'oie größten @aben 
(ma~imalbolen) einiger 9Xröneimittel für einen ertuaef)lenen menjef)en" (Illnlage V) fOl
genbe ~eftimmung: 

Ist eines der nachstehenden Mittel in einer Arznei zum inneren Gebrauch (zum 
Einnehmen) in solchen Mengen enthalten, daß bei dem vorgeschriebenen Gebrauche 
die nachstehende größte Einzelgabe oder größte Tagesgabe, d. h. die sich auf 24 Stunden 
verteilende .Menge, überschritten wird, so darf der Apotheker die Arznei nur dann ab
geben, wenn der Arzt durch ein der ::\irengenangabe des betreffenden Mittels beigefügtes 
Ausrufungszeichen (!) zu erkennen gegeben hat, daß die überschreitung der größten 
Gaben beabsichtigt ist. Dies gilt auch für die Verordnung der nachstehenden Mittel 
in der Form von Augenwässem, Einatmungen, Einspritzungen unter die Haut, Kli
stieren und Suppositorien. 

3) ~ieler ~eftimmung gab ba~ st'.@. in einem Urteile tJom 6. \yebruar 1908 (~i). 
ßtg. 1908 91r. 13) folgenbe 9Xu~legung: "Cl:ine Unlelerlief)feit im !Sinne be~ § 33, 9Xbf. 3 
ber 9X~.~.ü. liegt auef) in bem \yal1e tJor, baß bet )fiott1aut eine~ lReöe~te~ nief)t mit 
!Sief)eti)eU feftgefteHt tuerben fann. § 33, 9Xbf. 3 ber 9X~.~.ü. i)at aber nur lolef)e jßetorb< 
nungen im 9Xuge, bei benen e~ fief) um 'oie 9X n f er ti gun g eine~ lReile~te~, 'oie SjerlteUung 
eine~ mUte15 naef) ben tJom 9Xr3t angegebenen ~eftanbteilen i)anbelt. Cl:r finbet aber feine 
9Xntuenbung in benjenigen \YüUen, tuo 'oie 9Xbgabe tJon 9Xrtifeln in jJrage ltei)t, 'oie in 
IlIlJoti)efen in fettigem ßuftanbe vorrätig gei)alten tuerben." ~ie~ i)inbert natürlicf) 
aber nief)t, baß in \yäUen, tuo buref) 9Xbgabe eine~ faljef)en mitte15 infolge jef)led)tet 
Be~barfeit ber ärötHef)en 9Xntue1jung eine @elunbi)eit~fef)äbigung be~ ~atienten i)erbei. 
gefüi)rt tuorben ift, ber 9Xbgebenbe tuegen fai)rlä\\iget st'örlJerverle~ung ilur jßerant< 
tuortung geilogen tuirb (I. \Yußnote 3 auf !Seite 133). 

@egen jd)leef)te Sjanbjef)tift auf ürlltlief)en lReöelJten unb ba~ \yortfa\\en einer @e< 
brau~!lantueilung bei jßerjef)reibung auef) ItarfllJitfenber 9Xqneimittel rief)tet lief) eine 
ber 2trötefammer llugegangene jßerfügung be!l ~erliner ~oli3eilJr~jibenten tJom 12. 0uli 
1912. ~er jßorftanb ber \ltrötefammer tuirb barin erjud)t, "bie 2tröte in naef)brücflid)et 
)fieile auf bie @efai)ren l.jin3utueijen, bie eine berattige jßerlef)reibung~tueije jotuol.jl für 
ii)re st'lienten al!l aud) für jie lelbft l.jerbeiiii1)ten fann." 

4) Unter einem "anbeten" %öneimittel ilt i)ier ein feinem )fielen naef) anbete~ 
mittel ilu tJetftei)en. ~ie mit bem tuiHenjef)aftlief)en 91amen beöeief)neten ~rülJarate 
Itei)en jeboef) ben ef)emijef) ibentilef)en tuortgejef)ü~ten mitteln nief)t a15 "anbete" 
im !Sinne be~ obigen ~aragralJi)en gegenüber. ~ei ber 9Xbgabe unb ~eöeief)nung 'oie let 
mUtel fommen Iebiglief) bie ~eftimmungen be!l )fiarenöeief)engeje~e~ unb be~ )fiett< 
betuerbgeje~e!l in ~etraef)t (j. auef) !Seite 258). 0m ßulammen1)ang I)iermit ftei)en iolgenbe 
Cl:rla\\e: Cl:in minAhl. betr. bie jß e.rorbn ung tu ortg ef ef) ü~ te r ~(r~ ne i mittel tJom 
28. 0uH 1903 regte an, "biejenigen 9Xröte, tuelef)e 9Xqneicn aUf !Staat!l< unb @emeinbc< 
foften, lotute auf st'often tJon st'ranfenfaHen ober tJon jßereinigungen öur Cl:deief)tetultg 
ber öffentlief)en IllrmenlJflege tJerlef)tetben, anllutueilelt, lief) für iene )fiottfef)u~ genießen< 
ben mittel ber ~elleief)nungen be~ 9Xtönetbuef)e!l für ba~ ~eutfef)e lReief) öU bebienen". 

\yerner erging ein min.<Cl:d. bett. 'oie ~rüfungen ber 9Xröneiteef)nungen 
burd) 'oie ~I)armaöeutijef)en lRetJijoren tJom 6. ill1ai 1902: 

Die nach dem Erlasse vom 26. April 1900 mit der Prüfung der Rezepte und Rech
nungen über die an Staatsanstalten gelieferten Arzneien betrauten pharmazeutischen 
Revisoren sind in der Lage, gleichzeitig Verstöße gegen die gebotene Sparsamkeit durch 
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§ 34. Arzneien, welche nicht von approbierten Ärzten verschrieben 
sind, dürfen nur dann angefertigt werden, wenn dieselben lediglich aus 
solchen Mitteln bestehen, welche auch im Handverkauf abgegeben werden 
dürfen (Ministerialerlaß vom 22. Juni 1896) 1). 

§ 35. Die in den Apotheken befindlichen ärztlichen Verordnungen 
dürfen anderen Personen als dem verordnenden Arzte, dem Kranken und 
dessen Beauftragten oder Vertreter weder gezeigt, noch in Ur- oder Ab
schrift verabfolgt werden 2). 

§ 36. Der Verkehr mit Geheimmitteln regelt sich nach den hierüber 
bestehenden Bestimmungen 3). 

§ 37. Die Ausübung der Heilkunst ist den Apothekern untersp,gt. 
Bei lebensgefährlichen Verletzungen, Vergiftungen oder besonders eiligen 
N otfäl~en ist es dem Apotheker ausnahmsweise gestattet, mangels recht
zeitiger ärztlicher Hilfe die von ihm für zutreffend erachteten Mittel ab
zugeben. Er hat aber dafür zu sorgen, daß beim Eintreffen eines Arztes 
diesem sofort genaue Mitteilung gemacht werde. 

Einfache, die Anwendung eines Mittels erläuternde, kurze Anweisung 
zu geben, ist gestattet 4). 

Verwendung unnötig teurer Arzneimittel, wie Antipyrin, Salipyrin, Dermatol und andere, 
deren Namen geschützt sind, zu überwachen. Zur Vereinfachung des Geschäftsbetriebes 
haben daher die mit der Prüfung der Arzneirechnungen betrauten pharmazeutischen 
Revisoren in der Folge diese überwachung auszuüben und die revidierten Rechnungen 
mit einem entsprechenden Prüfungsvermerk zu versehen. 

~er gier ertlJägnte 9.ninA~tl. bom 26. 2(jJri11900 belagt, ban bie \j3rüfung ber 2(qneie 

rcef)nungen, tlJo e<3 lief) um ~e5a9rung aU5 Staat~ionbi3qanbeIt, buref) ein vgarmaileutiief)ci3 
9.RitgIieb ber 2(jJotgefen<ffiebilion<3fommijjion b3tlJ. ben jJqarma3cutilef)en 2(\\e\\or aln 
Si~ cine5 9.RebiöinaIfoHegium<3 gelef)iegt. 

1) Sjierilu be!11erfte ber ffieg. e \j3rälib. in stöht in einer lBerfügung bom 22. 3un1 1901 : 
daß diese Bestimmung keineswegs so aufzufassen ist, als ob die Apotheker ver

pflichtet wären, jedes dieser Vorschrift entsprechende Rezept einer nicht approbierten 
Person überhaupt anzufertigen, sondern daß es vielmehr dem Ermessen der Apotheker 
überlassen ist, ob sie solche Rezepte anfertigen wollen. Dementsprechend schreibt 
der § 30 der angezogenen Vorschriften ausdrücklich vor, daß "ärztliche Verordnungen 
(Rezepte)" jederzeit ohne Verzug auszuführen sind. Rezepte von Nichtärzten fallen 
also nicht unter diese Bestimmung. 

lBgI. jeboef) lJuflnote 3 auf ®eite 304. 
2) lBgL inbeffen § 26 Ie~ter 2(bfa~. 
3) ~ie bett. ~eftimmungen finb in ben 9.RinA~tIaffen bom 8. 3uIi 1903, 

27. 2(uguft 1907 unb 11. ®ejJtember 1907 entl)aIten (f. %eil XVI). 
4) ~ie ~eftimmung in § 37 bet 2(jJ.~.D. grünbet fief) aUf § 14 ber rebibierten 2(V.D., 

roonaef) bie 2(ui3übung ber 2(Votl)eferfunft fief) "tlJeber auf äqtIief)e nOef) ef)irurgifef)e lBete 

tief)tungen" etfttecft. ~ie lJtage, ob baß ben 2(Votl)efern gemaef)te lBerbot ber 2( Uß' 
übung äriltlief)et lBerrief)tungen aUef) naef) erfOlgter lJreigebung ber 2(rilivta!:iß nOef) 
fortbeftegt, ift feiteni3 bei3 vreuflifef)en 9.Reb.<9.Rinifteriumi3 bejal)t tlJorben. ~in 3irfular. 
~rL bom 23. ®evtember 1871 fÜlJt! lJieriiber aui3: 

Ein Apotheker, welcher sich mit Behandlung von Krankheiten befaßt, verletzt 
die besonderen Pflichten seines Berufes. Die hiergegen gerichteten Strafbestimmungen 
haben mit der Medizinalpfuscherei keinen Zusammenhang, sondern beruhen auf der 
durch die gegenseitige Kontrolle bedingten Scheidung zwischen den Tätigkeiten des 
Arztes und des Apothekers. Dem Verbote des Kurierens seitens der Apotheker ent
spricht das Verbot des Selbstdispensierens seitens der Arzte. Ob durch eine Verletzung 
dieser Verbote außerdem gegen Strafgesetze verstoßen wird, wie es hinsichtlich des 
ersteren bis zum Erlasse der Gewerbeordnung der Fall war, hinsichtlich des letzteren 
noch gegenwärtig der Fall ist, läßt der Charakter der Verletzung einer besonderen 
Berufspflicht unberührt. Es folgt aber daraus, daß die hiergegen verordneten beson-



Apotheken betriebsordnung. Betrie b. 30U 

§ 38. Es ist den Apothekern untersagt, mit Ärzten oder anderen Per
sonen, welche sich mit der Behandlung von Krankheiten befassen, über 

deren Strafen zu denen gehören, welche der § 144 der Gewerbeordnung ausdrücklich 
fortbestehen läßt. 

~gf. ferner bie auf ®eite 17, ~u\3note 2 angefüljrlen analogen Urteile be5 .\f.@. 
SiJie ttJid)tige ~rage, ttJie ttJeit ber me griff ,,2(u~übung ber ~ei1funbe" 3u erftreden 

ift, ift nad) folgenben @e)id)g1:JUnUen 5u beurteilen: SiJer ®d)ttJerjJUntt ber ärilt1id)en :tätig~ 
feit liegt il1ueifeU05 in ber Unterfud)ung be~ .\franfen unb ber SiJiagnofe, alfo in ber ~eft~ 
ftellung ber .\franfljeit. O:rft in ilttJeiter mnie fommt bann bie ~erorbnung ber bagegen 
an3uttJenbenben Whttel, bie burd)au5 nid)t immer 2(rilneimitte1 3U fein braud)en. ~at ber 
2lrili ben .\franfen unterlud)t, 10 liegt lelbftverftänblid) aud) bie meljanbhmg5att in leinen 
Sjänben. ~n ben :taufenben von ~änen aber, 'oie täglid) votfommen, ttJo ber l,ßatient 
leine Beiben feit ~a~)ren feIbft fennt, ober e~ fid) rtut um geringfügige SiJinge ljanbelt, 
entfällt 'oie :tätigfeit be5 2(qte5. SiJie ~ei1mitteljinb ljeute nid)t meljr luie im W1ittel
alter @eljeimni5 ber I[(rilte; bie W1ebiilin ift eine butd)aus 130lJUläre )ffiiHenfd)aft ge
ttJorben. SiJa3u . fommt, bafl neuerbing(l bie ~nbuftrie 'oie SiJarftellung fertiger 2(r3nei. 
mittel in 'oie ~anb genommen ljat, unb nad) itgenb einem guten ffie5eNe ljergeftellte 
I,ßtä13arate, ttJeld)e auf ben O:tifetten bie .\franfljeiten genau angeben, gegen ttJeld)e He 
bienen follen, in ben ~anbel fommen. SiJiefe W1itte1 linb a1fo ~anbegartife1 gettJorben, 
beren 2(bgabe, fofem iie feine ftatfttJitfenben ®toffe entljalten, jebem 2(13otljefer im ~anb
verfauf freifteljt. ~n biejem ®inne ljat jebenfa1l5 aud) bie revibierte 2(13. D. bie ®ad)e 
aufgefaflt, ttJenn He nut von är3t1id)en ~ettid)tungen f13rid)t. 

:tie gleid)e 2(njd)auung vertritt aud) bie ffied)tf13red)ung. o:~ ergingen folgenbe Urteile: 
'llie 2(bgabe eine5 nad) einer beftimmten ~orfd)rift ljergeftellten ~ei1mitteg auf 

~edangen nad) einem beftimmten W1itte1 gegen 'oie betreffenbe .\franfljeit ift feine un~ 
befugte 21u5übung ber ~ri1funbe (.\f.@. 29. W1ai 1902, I,ßlj.,8tg. 1902, mr. 45). - )ffienn 
ein 2(13otljefer einem .\funben, ber ein W1itteI gegen ein beftimmte(l Beiben forbert, meljrere 
berartige, iljren O:igenjd)aften nad) ilu bem gettJünjd)ten ,8ttJede geeignete I,ßrä13arate 
öttJed(l eigener 2(U(lttJaljl namljaft mad)t, jo liegt barin feine 2(u5übung ber ~emunbe 
(O.B.@. ffioftod 28. Oftober 1904, I,ßlj.,8tg. 1905 mr. 11). - ~n ber bloflen ffieflame 
für ein W1ittel gegenüber bem l,ßublifum fann nid)t bie 2(us@ung ber ~emunbe erblidt 
ttJerben. 'llie 2(U(lübung ber Sjeilfunbe beginnt erft, ttJenn fid) ein l,ßatient an eine l,ßer\on 
ttJenbet, um Sjeilung 5U \ud)en, unb jene l,ßet\on Sjeilung verlvrid)t (.\f.@. 7. 'lle3ember 
1903, 28. W1ai 1906, 4. ~uli 1911, I,ßlj.,8tg. 1903 91t. 99, 1906 9er. 44, 1911 91r. 32 
unb 73). - ~on einer 2(U(lübung ber Sjei1furtbe fann nut bann 'oie ffiebe fein, ttJenn ein 
2(13otljefer mit einem beftimmten .\franfen in ~eroinbung tritt, um iI)n von einem Beiben 
5U befreien ober e(l ilU linbern. ~n ber 91nvreifullg eine5 W1itteIi3, ttJobei 'oie 91130tljefe ag 
meöug5quelle angegeben ttJirb, faun nod) nid)t 'oie 2(Ui3übung ber Sjeilfunbe gefunben 
11Jerben (.\f.CIl. 21. W1ai 1906, I,ßlj.,8tg. 1906 ~(r. 42). - ~n ben Urteilen vom 28. W1ai 
1906 unb vom 4. ~uli 1911 erfliirt ba5 .\f.(\j. üoereinftimmenb: ,,~Hemanb fagt von einem 
l,l(qneimittel<CIlroflljänbler, 1,l113off)efer ober 'llrogiften, ber leine W1ittel an13reift unb bem~ 
näd)ft oljne inbivibuelle ~eftftenung abgibt, bafl er Sjeilfunbe betreibe. 'llic %tlid)t cnt· 
fvrid)t aud) 'ocr gettJeroevoliöeilid)en CIlefe~gebung, 'oie ftets ben mctrieb ber Sjeilfunbc 
nUf 'ocr eincn uub bie 21nfünbigung unb ~erabfolgung oon 21qnei~ unb .peilmitteht auf 
'ocr anberen ®eite getrennt oeljanbelt ljat. Ji (~gl. aud) I,ßl).,8tg. 1911 mr. 32). 

'llie ~erfügungen einiger ffiegierungen (u. a. l,ßofen 28. iJebruar 1891, W1erfebutg 
2. W1äril 1897, .\föln 8. 'lle5ember 1897), ttJeld)e fd)on 'oie 2(nem13feljlung unb 2(bgabe von 
Sjeilmitteln im Sjanbverfauf gegen beftimmte .\franff)eiten ag 2(u~übung ber Sjeilfunbc 
oeöeid)neten, finb bamU gegenftanb5105 gettJorben. 

'llie ~rage, ob bas ~erbot bc;;; § 37jid) red)ti3wirffa11l aud) aUf bie 2(u;3üoung ber 
:tierljeilhwbe beöieljt, bürfte JU verneinen fein. O:inmal if11n §14 ber revibiertcn9(~.O., 
'ocr bie CIlrunblage bes § 37 bilbet, nur von "äqtIid)en unb d)irurgifd)en" nid)t aoer 
von "tierärötlid)en Ji ~errid)tungen 'oie ffiebe. ~erner ttJürbe bas notttJenbige stonelat 
einer fold)en meftim11lung, ein ~eroot ber 21röneiaogabe, ttJie es für 9rröte befteljt, ben 
'rierär5ten gegenüber, 'oie ein ttJeitgeljenbes 'llis13e,nfierred)t befi~eu, feljlen. Unb fd)liefl< 
lid) ift es iJum 11linbeften5 jel)r fraghd), ob nad) UOergang bes ~eterinärttJefens auf ba5 
BanbttJirtfd)aftmini[terium ber W1inifter ber W1ebi;\inalangelegenljeiten aUein (ol)ue mlit~ 
tuirfung besBanbluirtfd)aftsminifter(l) in brrBage gettJelen ttJäre, ein ~Ctoot ber IlIu5üoung 
ber 'rierl)eilfunbe öU erlaHm (~lt bieier .pinlicf)t tJgl. Sf.CIl. 30. W1ai 1910, CIle ttJ. 21. X, ®. 7.) 
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die Zuwendung von Arzneiverordnungen Verträge zu schließen!) oder den
selben dafür Vorteile zu gewähren, oder Arzneien anzufertigen, deren Be
standteile durch erdichtete, unverständliche Ausdrücke bezeichnet sind. 

§ 39. Nebengeschäfte dürfen Apotheker nur mit Genehmigung deR 
Regierungspräsidenten, und zwar in besonderen, von den Apothekenräumen 
getrennten und mit eigenem Eingang versehenen Gelassen treiben 2). 

1) ~ieiem \ßaragrav~en ~at ba5 Sf.@. in 5wei 0;ntld)eibungen eine 5iemHd) weit· 
ge~enbe 2Iui3Iegung gegeben. Unter bem 27. iJebtuar 1905 (\ß~ . .8tA. 1905 ger. 18) Hnad) 
ei3 fid) ba~in aUi3, ban iid) ber § 38 aud) aUf bie iEorfte~er bon .\'ttanfen~eiIanftaIten be· 
5ir~cn fann, in weld)en bie \ßatienten nid)t bon bem 3nftituti3lJOrfte~er, ionbern bon 
llirilten be~anbeIt werben, bie bon ben 3nftitut!3lJOrfte~ern Jur \Be~anblung ber Sfranfen 
angefteHt worben fhtb. Unb unter bem 2. Oftober 1905 (\ß~ . .8tg. 1905. ger 80) fü~rte 
ei3 aui3: ,.~er @eje~geber wonte burd) ben § 38 offenbar ber~üten, ban mröte öugunften 
einei3 2Il:JOt~eferi3 me~r unb foftjjJieIigere ffieöelJte aUi3fertigen, aIi3 nötig feien. ~er \Be
griff .8uwenbung fei im angemeinen 6inne gebraud)t; aud) ber wenbe ÖU, weId)er burd) 
feine eigene :tätigfeit bafür forge, ban ein anberer iEermö\1eni3borteiIe er~aIte. jffiai3 bie 
iEerträge anbelange, weId)e iiwifd)en Sfranfenfafjen, SfIinifen ufw. unb 2Ivot~efern ab· 
gefd)loHen feien, fO müffe IJOn lS-aII öU lS-alI gelJrüft werben, ob ber iEertrag unter § 38 
ber 2IlJ.\B.D. falIe. 1I 0;infad)e ,,2IröneiIieferung5berträge" bürften jebenfalIi3 mit bem 
§ 38, ber nur ".8uwenbung!3berträge" betrifft, nid)t foUibieren. 2Iud) ftaatIid)e 2InftaIten 
unb )Be~örben id)Iielien ja mit 2IlJot~efern 2Iri\neHieferungi3berträge ab. 

2) ~er 6d)Iunia~ obiger )Beftimmung bered)tigt öU ber 2Inna~me, ban e!3 fid) ~ier 
nur um iold)e geebengeid)äfte ~anbeIt, weld)e mit bem 2IlJot~eferbetuf nidjt iiufammen> 
~änAen unb beionberer @elaHe bebürfen. ~ai3 iEcrbot ber lS-abrifation bon Wlineral> 
wäHern, iEerbanbftoffen u. bgI. entfl.nid)t bem .8wecf unb 6inn ber iEorfd)rift nid)t. 
0;benio würbe bie Grimid)tung einer ~rogen~anblung, bie ja in geluiffem Umfange 
fdjon bon born~erein in jeber 2q.JOt~efe mit ent~aIten ift (B.@. ~alIe a. 6., \ß~ . .8tg. 1911 
ger. 37), nidjt ali3 ein geebengefdjäft im 6inne be;3 § 39 aufiiufaffen iein. ~er iJorberung 
l1eionberer ffiäume unb eine5 befonberen Gringange5 für eine ioldje erfdjeint ba~er eben· 
fowenig beredjtigt, wie etwa ein iEerbot ber iJirmenbeöeidjnung ,,2IjJot~efe unb ~rogen> 
~anblung ". 

~a!3 .\'t.@. ~at bem § 39 in einem Urteife bom 13.3uH 1908 (\ß~ . .8tg. 1908 ger. 67) foIgenbe 
2Iu;31egung gegeben: ,,~ie iEoridjrift be;3 § 39 ber 2IlJ.)B.O., weldje für geebengeidjäftc 
bie @ene~migung be;3 ffiegictungi3jJräiibenten forbert, beöie~t iidj nur auf geebengefdjäfte, 
wefd)e iidj in bemielben ~auie befinben, nid)t aber auf @eidjäfte an anberen Orten. 
)fieiter beiiie~t fie iidj nur auf @efdjäfte, bie bom ~lJot~efer ieIbft betrieben werben, 
nidjt aber auf fold)e, beren )Betrieb burdj einen anberen erfolgt. 0'n ber Grinridjtung einer 
9ciebetlage freigegebener 2lröneimittel bei einem .\'taufmann be;3 geadjbarorte;3 ifi iomit 
weber ber unöuläHige )Betrieb eine;3 geebengeid)äfti3, nodj bie 2Inlage einer .8weigavo. 
t~efe &u erblicfen." 

lS-emer erging ~ierüber ein Wlin.·Grr!. bom 11. 3anuar 1898: 
Einem Apotheker wird mit Hinblick auf § 3 der Reichsgewerbeordnung im all· 

gemeinen nicht verboten werden können, neben dem Apothekenbetriebe sich noch 
anderweitige Betriebsquellen auf gewerblichem Gebiete zu verschaffen. Ebenso wie 
ein Apotheker Eigentümer eines Rittergutes sein kann, wird er auch Eigentümer eines 
Drogengeschäftes sein dürfen, vorausgesetzt, daß er den Betrieb der Apotheke 
persönlich leitet und die Nebengeschäfte durch Bevollmächtigte besorgen läßt. Dies 
schließt jedoch das Recht der Behörde nicht aus, wenn im Einzelfalle gegründete 
Veranlassung vorliegt, anzunehmen, daß dem ordnungsmäßigen Apothekenbetriebe 
aus dem Betriebe eines zweiten Geschäftes Nachteile erwachsen werden, dem Bewerber 
um die Konzession einer Apotheke die Aufgabe des zweiten Geschäftes als Bedingung 
vorzuschreiben. Dies gilt nicht nur von Neukonzessionierungen, sondern auch von 
der Bestätigung eines präsentierten Geschäftsnachfolgers. § 3 der Reichsgewerbe
ordnung steht in diesem Punkte nicht entgegen, da die Errichtung VOll Apotheken -
die Präsentation eines Geschäftsnachfolgers gehört auch hierher - sich in Gemäßheit 
des § 6 a. a. O. nach Landesrecht regelt. 

2Iudj bie Üoema~me fommunaler ober ionftiger mmter ifi ali3 eine her @e. 
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§ 40. Apothekern, welche ihre Apotheke ohne Gehilfen betreiben, 
kann auf ihren Antrag durch den Regierungspräsidenten widerruflich ge
stattet werden, während bestimmter Stunden sich' aus der Apotheke zu 
entfernen, wenn Fürsorge getroffen ist, daß im Bedarfsfalle der Apotheker 
innerhalb einer Stunde zurückgerufen werden kannI). In Orten mit zwei 
oder mehreren Apotheken kann nach Vereinbarung unter den Apotheken
vorständen mit Zustimmung des Regierungspräsidenten an den Sonn
tagen und Feiertagen abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen 
werden. Durch öffentliche Bekanntmachung am Ort und Aushang in der 
Apotheke2 ) ist die erteilte Genehmigung zur allgemeinen Kenntnis zu bringen3). 

§ 41. Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jede Behinderung in 
der Leitung der Apotheke, wenn sie die Dauer von drei Tagen übersteigt, 
unter Benennung des Vertreters dem Kreisarzt rechtzeitig anzumelden 4). 
Bei Abwesenheit oder Behinderung des Vorstandes bis zu 14 Tagen kann 
die Vertretung durch einen Gehilfen, bei längerer Dauer muß sie durch 
einen approbierten Apotheker ausgeübt werden. Kein Apothekenvorstand 
darf ohne Genehmigtmg des Regierungspräsidenten länger als drei Monate 
im Zusammenhang und während eines Jahres nieht mehr als vier Monate 
in der Leitung der Apotheke vertreten werden 5). 

neqmigung bebürftige jRebenbe[d)äftigung im obigen ®inne nid)t an&u[eqen. Wllber· 
feig fann aber aueI) nad) einer (rntfd)eibung be5 j8eD.·9üt;3fd)uii j8re;31au bom 15. ~ebmor 
1907 (i,ßq.gtg. 1907 jRt. 15) ein oqne i,ßer[onol arbeitenber Wpotqefer niellt öUt 211t;3. 
übung bon (rqrenämtetlt, alfo aud) nid)t &Ut Wnnaqme einer jIDaql &um ®tabt. 
betorbneten geöttJUngen toerben, toenn er baburd) bcr Wpot1]efe i\eittoeilig entöogcn toirb. 
S'n biefern ®inne erging aud) ein W1in.·(rrL bom 14. S'uli 1835. 

1) (rin oIjne pqormaöeutiid)e S)ilf;:;!raft arbeitenbcr I}(potl)efer mad)t fiel) ftrafbar, 
luenn er bie iIjm bom lRegiemng!3präfibenten in CIlemäiil)eit bc!3 § 40 ber Wp.j8JJ. ge\uäqrtc 
freie geit überfd)reitet. Dqne CIlenef)migung beB megierung0präjibenten barf ein oHein 
mbeitenber l}(j.Jotqefer [eine l}(j.Jot'flete nid)t berla\ien. (sr.CIl. 12. ~cöembcr 1910, i,ßIJ.3tg. 
1911 I)'r. 3.) 

2) (rin I,ßlafat an ber :tür einer 9qJotl)efc, boB bie öur 3eit ber ~onntag5t1tl)e geöff· 
neten ~(j.Jot1)efen in j.Jolnifd)er 6j.Jrad)c (nebelt ber beutjd)cn) anfülJrl, bcrftöiit gegcn 
bie öffentlid)e Drbnung. 6eine Cfntfcrnung fanlt balJer bon ber i,ßolillei bcdangt toerben. 
(D.'RCIl. 7. S'unt 1910, I,ßq.3tg. 1910 jRr. 56.) 

3) Sn Cfrgänilung be0 § 40 ber Wj.J.j8.D. ergingen folgenbe W1in .• (rrfaHe über ben 
~(j.Jotqefen[d){uii an 60nn· unb ~efttagen fotoie öur lJCod)töeit: 

L Erl. vom 30. November 1907, Im Verfolg des Erlasses vom 25. Januar d. J. 
will ich nach Anhörung der Apothekerkammern unter Vorbehalt jederzeitigen Wider
rufs Einwendungen dagegen nicht weiter erheben, wenn der nach § 40 Abs. 2 der 
Apotheken-Betriebsordnung vom 18. Februar 1902 zulässige Apothekenschluß an den 
Sonntagen und Feiertagen auch auf die Nachtstunden bis 7 Uhr morgens des folgenden 
Werktages ausgedehnt wird. Voraussetzung bleibt, daß das beteiligte Publikum in 
geeignet erscheinender Weise von dem Schluß der einzelnen Apotheke in Kenntnis 
gesetzt und an den geschlossenen Apotheken ein leicht sichtbarer Hinweis auf die 
nächsten offen gehaltenen Apotheken angebracht wird. 

2. Erl. vom 13. April 1909, Durch den Runderlaß vom 30. November 1907 
ist unter gewissen Voraussetzungen und dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs der 
abwechselnde Schluß eines Teiles der Apotheken des gleichen Ortes während der auf 
den Sonntag folgenden Nachtstunden genehmigt worden. Die seither gemachten Er
fahrungen lassen es unbedenklich erscheinen, unter den gleichen Voraussetzungen diese 
Vergünstigung in geeigneten Fällen für die Nachtzeit überhaupt zuzulassen. 

4) QSergl. aud) § 49 ber ~ienftantoeijung für bie strei§är&te (\. ®eite 240). 
5) jIDie jd)on auf ®eite 13 ertoäqnt, lJaben \0100111 bai3 lR.CIl. 7. S'uni 1899 (i,ßl).3tg. 

1901 9/t. 35) Hnb 19. W1ai 1911 (Wleb.W. 1911 ®. 533) 11Jie Olld) bas D.QS.@. 2. jRoocmber 
1905 (i,ßlJ.3tg. 1906 jRr. 31) ent[d)teben, baii bie Banbe5öentralbeqörbe nid)t bered)tigt 
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C. Personal. 
§ 42. 1 ) Jeder Apothekenvorstand kann soviel Lehrlinge als er Ge

hilfen hat 2}, zur Ausbildung annehmen. Wer keinen Gehilfen hält, kann 
einen Lehrling ausbilden, bedarf aber hierzu der Erlaubnis des Regierungs
präsidenten, welche widerruflich ist 3). In Zweigapotheken dürfen Lehrlinge 
nicht ausgebildet oder beschä.ftigt werden. 

§ 43. Wer als Lehrling in eine Apotheke eintreten will, hat vorher 
ein von dem zuständigen Kreisarzt auf Grund 1. des Zeugnisses über die 
in Gemäßheit der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. März 1875 
§ 4 Nr. 14 ) erforderliche wissenschaftliche Vorbildung, 2. des Revaccina
tionsscheines, 3. des selbstgeschriebenen Lebenslaufes ausgestelltes Zu
lassungszeugnis dem Apothekenvorstand vorzulegen. Aus dem Zeugnis 
muß auch der Tag des Eintritts in die Apotheke ersichtlich sein. Ohne 
dieses Zeugnis darf kein Apothekenvorstand einen Lehrling annehmen. 

Ein Lehrling, welcher während der Lehrzeit die Lehrstelle wechselt, 
hat von dem für die neue Lehrstelle zuständigen Kreisarzt das Zulassungs-

ift, bie iSteUberitetung im 21lJot~eIenbetriebe böm. bie )8ermaltung bon 21lJot~efel1 
burd) eine quafifi5ierte \ßerfon iju befd)ränfen ober bon i~tet @ene~migung ab~ängig ilu 
mad)en, ba § 45 ber @em.C. aud) auf ba$ WlJot~efergemerbe Wnluenbung finbet. jJür 
ba$ tRed)t, ba$ bie iBeilirf$regierungen in WnflJrud) ne~men, ieben illlJot~efellbermalter 
belonben3 ilu beftätigen, fe~lt e$lomit an einer gefe~lid)en Untedage. ~ie tRegierung fann 
nur ben 9Cad)met$ oedangen, baji ber betreffenbe 9llJot~efet im iBefi~ bet 21jJjJrobation 
fid) befinbet unb gemäji § 23 bet reb. WjJ.ü. bereibigt ift; ift biefer 9Cad)mei$ geliefert, bann 
ift bie iStellbertretung red)t$gültig eingefe~t. ~emgemäji erf/ärte ba$ C.?B.@. bie ent~ 
gegenfte~enben 91norbnungen be$ § 41 ber iBetrieMorbnung für ungültig. ~a$ Urteil 
bC$ ü?B.@. ift luegen feiner befonbeten iBebeutung für ben jJreujiifd)en WjJot~eferftanb 
nuf Eeite 328 im )fiortlaut abgebrucft. 

1) §§ 42 unb 43 in ber jJaHung bei3 (ifdaffei3 bei3 Wlinifteti3 ber WlebWnalan~ 
ge!egen~eiten bom 27. Wuguft 1903. 9Cad) ber neuen jJaHung bei3 § 42 bebarf bet o~ne 
@e~ilfen arbeitenbe WjJot~efer nur einer einmaligen, generellen (ifrlaltbni$ ilur Wnna'f)me 
eine$ ,tle'f)rling$. ~od) fann § 42 für ben @eltungi3bereid) ber bänifd)en Wlebi5inal~ unb 
illjJot'f)eferorbnung, alfo in 9Ceu\JorjJommern, tRügen unb Eld)lei3mig~S)olftein (f. Eleite 246) 
nid)t al$ gültig angefe'f)en merben, ba nad) § 14 biefe$ @efe~ei3 bie 2fnna'f)me bon ,8e~r~ 
Iingen aJ.l feine iBefd)ränfung gebunben if1. ?Bgl. bie jJulinote 5u § 45. 

2) Uber bie Sa'f)l ber in 21lJot~efen anilulle'f)menben Be'f)rlinge erging fol" 
genber WlinAhl. bom 10. mtober 1912: 

Unter Gehilfen im Sinne des § 42 Abs. I der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Fe
bruar 1902 sind nur solche zu verstehen, die vollbeschäftigt werden. Gehilfen, welche 
nur aushilfsweise mehrere Stunden in der Woche in einer Apotheke tätig sind, müssen 
bei Prüfung der Frage, wieviel Lehrlinge zur Ausbildung angenommen werden können, 
itußer Betracht bleiben. 

3) S)ier3u traf ba$ Sf.@. in einem Urteil bom 27. iSejJtember 1909 (\ß~.Stg. 1909 
9ct. 104) bie jJeftfteUung, baji fid) bie angeilogene iBeftimmung ber 9ljJ.iB.ü. nur auf ben 
eigentlid)en engeren \,lljJot'f)efenbetrieb be3ie~t. "Unter WJ:JOt~eferleljrHngen finb nur 
\ßer1onen 3u \Jerfte'f)en, meld)e ber WjJot~efenbefi~er im WlJotljefenbetriebe aUi3bifbet 
ober befd)äftigt. Su ben WlJot~eferle~rlingen ge'f)ören affo nid)t l,ßet1onen, meld)e, 
)uenn aud) in ben tRäumen ber WlJot~efe, 10 bod) lebiglid) mit bem ?Beifauf frei, 
gegebener, ben iBeftimmungen über ben 211.JOt~efenbetrieb nid)t ullterHegenber )fiaren 
befajit merben. 1I S)ilfi3fräfte, beren :;tätigfeit lebiglid) ben im 2ljJot~efenbetrieb nebenbei 
gefü'f)rten faufmännifd)en 9lrtifeln getuibmet ift, unterfte'f)en alfo ben mebiöinaljJoHöeiHd)en 
)8eftimmungen nid)t. Su iljret 21nna'f)me bebarf e!3, fOlueit e;3 fid) um BeljrHnge 'f)anbelt, 
feiner @cne'f)migung, unb i'f)r Wntritt braud)t nid)t bem Sfrei;3arilt gemelbet ölt fein. ?Bg!. 
'f)iequ nod) ba;3 auf Eleite 256 angefü'f)rte Urteil bei3 Sf.@. bom 12. ~eßember 1910, jomie 
ben § 48 Ie~ter 2fbfa~. 

4) 0e~t \ßrüfung;3orbnung für 2f)Jot'f)efer 00111 18. Wlai 1904, § 6, 9Cr. 1 (fiel)e 
EieHe 23). 
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zeugnis genehmigen zu lassen. In dem Abgangszeugnis aus der früheren 
Stelle ist der Grund des Abganges von dem Lehrherrn anzugeben. Ohne 
ein so ergänztes Zulassungszeugnis darf kein Lehrling von einem anderen 
Lehrherrn angenonmlen werden. 

§ 44. Der Apothekenvorstand ist für die sachgemäße Ausbildung des 
Lehrlings verantwortlich. Er hat für die erforderlichen Lehrmittel zu 
sorgen, dem Lehrling hinreichend geschäftsfreie Zeit zum Studium, im 
Sommer zum Sammeln von Pflanzen, zu gewähren, die Anlegung und Ord
nung der Pflanzensammlung zu überwachen, sowie selbst oder dnrch einen 
Gehilfen den Lehrling in den praktischen Arbeiten zu unterweisen und 
für die Eintragung des Verlaufes dieser Arbeiten in das Arbeitsbuch Sorge 
zu tragen. 

§ 45. Einem Apothekenvorstand, welcher seine Pflichten als Lehrherr 
nicht erfüllt oder sich anderweitig in sachlicher oder sittlicher Beziehung 
unzuverlässig erweist, kann die Befugnis, Lehrlinge auszubilden, durch den 
Regierungspräsidenten auf Zeit oder dauernd entzogen werden 1). 

1) 'tIie llC1Joff)eferorbnung bom l1.mtober 1801 jagt im § 15 IlCbj. d, baji einem 
~1Joff)efer, Wenn bei ber ~rüfung bei3 Eef)rlingi3 am ®el)luHe ber Eef)röeit fiel) "bOt~ 
jä~liel)e ~ernael)läHigung bei3 Eef)dingi3 ober er\1Jiejene Unfäf)igfeit, brauel)bare ®nb~ 
jette ÖU bilben", f)eraui3fteUen, bie jBefugnü3 oum Sjalten bon Bef)rHngen unter~ 
jagt \1Jerben fann. 'tIie obige jBeftimmung er\1JeUert bi es baf)in, baji auel) einem 9{~o~ 
tf)efer, ber jiel) "anber\1Jeitig in lacf)liel)er ober littliel)er jBeöief)ung unöu\lerIäjjig er~ 
weift", bielei3 ffieel)t entöogen werben fann. 'tIiele crrweiterung entbef)rt nael) einem 
Urteil bei3 D.~.@. \lom 18. \Jebruat 1907 (I. ®eitc 399) für ben @eltungi3bereiel) ber 
teb. 1lC1J.D. ber ffieel)ti3gültigfeit. lJIael) bie(er crnt(el)eibllng f)at bie jBetriebi30rbnung 
\lon 1902 nur in(ofern jBebeutung, ali3 (ie fiel) mit ber ali3 @ele~ erlaHenen 
911Jotf)eferorbnung \lon 1801 becft. Sjiernael) faun bem 91,potf)efer bai3 ffieel)t, 
Eef)rlinge aUi3öubilben, nur bann entöogen \uerben, wenn if)m ein lel)ulbf)aftei3 ~erf)alten 
öur Eart fänt. 

lJIael) einem weiteten UtteH bei3 D.~.@. \lom 29. ~uni 1898 (l,ßlj.3tg. 1898 
IJIr. 74) ljat ber § 45 für bai3 el)emange Sjersogtum lJIaf(au feine @üftigfeit. 'tIiejei3 
Urteil befagt, baji bie llCufliel)ti3bef)örbe öur @ntilieljung ber jBefugnii3, llC,potf)efer~ 
le1)rlinge alti3ilubilben, nur ba bereel)tigt ift, Wo nie ge(e~!iel) gültigen 9l,pot1)eferorb< 
nllngen i1)r ein (olel)ri3 ffieel)t einräumen: ift biei3 niel)t ber \JaU, jo fte1Ji if)r eine jolel)e 
jBereel)tigung niel)t öU unb fann i1)r auel) niel)t burel) miniftetieUe jBeftimmungen cin~ 
geräumt werben. ~m ganöen ergibt fiel) f)inliel)tHel) ber ffieel)ti3ftaft bei3 § 45 ber 1lC,p.jB.D. 
(omit folgenbei3: 'tier § 45 ber 1lC1J.jBJ). ift in \loUem Umfange ungültig in lJIa(fall, im 
ef)emaligen Eanbgrafentllm SjeHen, in \Jranffutt a. W(., ®el)lei3wig~Sjol(tein, lJIeu\lor< 
,pommern unb ffiügen. Sjier tann alfo bie jBefugnii3 öur llCui3bilbung oon Eef)rlingen ben 
llC,pot1)efem überl)au,pt niel)t entöogen \1J erb en, ba bie grunblegenben @e(e~e ein folel)ci3 
ffieel)t ber ffiegierung niel)t einräumen. ~n SjannO\ler, Wo bie ~ntöie1)ung jiel) nur aUf bie 
~ede~ung ber burel) bie )Berorbnung jelbft genannten jBemfi3pfliel)ten grünben barf, unb 
in ben übrigen @ebiegteiIen ~reujieni3, wo bie crnt~ie1)ungi3befugnii3 bireH auf bie ~er< 
le~ung ber Ee~r1JfIiel)t befel)ränft ift, ift ber § 45 nur in(oweit gültig, ali3 er biefe le~< 
teren ~unfte betrifft. 'tIie jBegrünbung ber crntDie1)ung auf "anberweitige UnöutJetläfjig< 
feit in (ael)liel)cr ober jittliel)et jBeöief)ung" i(t reel)tliel) u1t\uirffam. 
. ~ine \1Jettere Iltn\uenbung bet in § 45 gegebenen jBefugniß öur ~ntöieI)ul1g bes 
lHeel)tß öUt Ee1jtlingßalli3bilbung tuttb in folgenbem ~daji llngeregt: 

Min.-Erl. betr. die Selbstdarstellung galeniSCher Präparate in den Apotheken. 
Vom 16. September 1912. 

Bei uen pharmazeutischen Vorprüfungen ist wiederholt die Wahrnehmung ge· 
macht worden, daß die zur Prüfung kommenden Apothekerlehrlinge zum Teil eine nicht 
hinreichende Anleitung in der Ausführung der praktischen Arbeiten in den Apotheken
laboratorien erhalten haben. Eine sachgemäße Ausbildung hierin wird nur dann ge· 
währleistet, wenn die Lehrlinge in den Apotheken dauernd Gelegenheit haben, sich Er-
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§ 46. Die Ausbildung des Lehrlings untersteht der Aufsicht des zu
ständigen Kreisarztes, welcher alljährlich gelt;lgentlich der vorgeschriebenen 
Apothekenmusterung sich von den Kenntnissen und Fortschritten der Lehr
linge zu überzeugen hatl). Zu dem Zwecke hat er auch die Pflanzensammlung, 

fahrung und Sicherheit in der Bereitung galenischer und einfacher pharmazeutisch
ehemischer Präparate anzueignen. 

Die Apothekenvorstände, welche Lehrlinge ausbilden, sind deshalb anzuhalten, 
die in ihren Betrieben gebrauchten derartigen Präparate tunliehst im eigenen Apotheken
laboratorium herzustellen. 

Bei den Apothekenbesichtigungen und den regelmäßigen Musterungen der Apo
theken durch die Kreisärzte ist festzustellen, ob diesen Anforderungen genügt wird. 
Bei nachgewiesener Versäumnis eines Apothekenvorstandes ist der § 45 der Apotheken
Betriebsordnung vom 18. Februar 1902 in Anwendung zu bringen. 

t:rs ift nadj bem Urteil bes D.iß.@. bOm 18. jJebruar 1907 aJt3Une~men, baji bieje 
Q:infüf)rung eines gan3 neuen @runbes öur Q:ntöiel)ung bes ffiedjt!3, ~ef)rlingc aW3öubilbcn, 
bie 2uftiinbigfeit ber ißerwaltung!3be~örbc überfdjreitet unb baf)er nidjt redjtsluidfnm 
fein filnn. Q:ine auf obige ißerfügung geftü~te %twenbung bC0 ~ 45 würbe mit t:rrfolg im 
ißerwaltung!3ftreitberfaf)ren angefodjten werben fönnen. :Der nid)t öu beftreitenbe gute 
2wecf be!3 Whn .• t:rrl. bermag feine ffiedjtmiijiigfeit nidjt öu begrünben. 

1) jJÜt bie 91usbilbun(l ber ~lvotf)eferleqrlinge qat ber ffieg .• l,ßriijibent in 
Dvveln in einer ißerf. bom 8. 0uli 1909 einen nmtlidjen ~eqrVlan aufgeftellt, ber bell 
Bwecr berfolgt, ben ~eqrftoff in gleidjmäfliger )ffieife über bie ehtöelnen .\3eqrjaf)re öU ber· 
teilen. :Durdj ben I,ßlan foll, wie es in ber beigegebenen ißerf. f)eijit, "ber jJreiqeit in ber 
t:rrteilung be!3 Unterridjti3 nidjt borgegriffen werben unb bas ~rogramm foll besqalb auel] 
nidjt in allen feinen t:rinöe1qeiten berbinblidj fein. :Dagegen Wirb öU berlangen fein, bafl 
bie .\3eqrlinge nad) ~blauf bes erften unb &lueitenBeqrjal)res luenigften<3 3/i be!3 betreffen. 
ben 0af)resvenfum!3 bel)errfdjrn". ~iniidjtlid) bes Umfanges bes bon ben ~ef)r!il1gen fru 
füqrenben :tagebudjeß bemcrft ber mcg .• l,ßriifibent, "bafl ei3 ali3 angemeffen gelten fnnn, 
luenn bie .\3ef)r!inge alljäT)tlid) 12 9lusmOcitungen in iqrcm :tagcbudj fertigftencn". :Der 
~eqrVTan Tautet: 

Lehrplan für die Ausbildung der Apothekerlehrlinge. 

Den Lehrlingen sollen geläufig sein: 

Nach dem 1. Jahre: 
Einrichtungen und Inventar der Apotheke, Art der Aufbewahrung der Arznei

stoffe und der Arzneizubereitllngen, für den Lehrling wichtige gesetzliche Bestim
mungen (einschließlich Bestimmungen über Abgabe starkwirkender Arzneien, Eichung 
von Wagen und Gewichten), Anfertigung von Dekokten, Infusen, einfachen Salben. 
Lesen der Rezepte. Erkennen von Drogen und Präparaten durch das Auge. Erklärung 
leichterer Abschnitte des Arzneibuches, das Schreiben der Signaturen (muß möglichst 
deutlich und sorgfältig sein), die Grundsätze für das Ansetzen der Tinkturen, die Di
gestion und die Mazeration. 

Botanik: Vorlage der gesammelten Pflanzen, Erkennung derselben beim An
sehen, möglichst mit Angabe der Pflanzenfamilie. Hauptgliederung des natürlichen 
Systems, spezielle Eigenschaften, Eigentiimlichkeiten und Merkmale einzelner hervor
ragender Familien, die unter den einheimischen Pflanzen Vertreter haben (Labiaten, 
Koniferen. Papilonazeen usw. Offizinelle Pflanzen, die zu diesen Familien gehören). 

Che mie: Die Elemente Chlor, Jod, Brom, Schwefel, Sauerstoff, S1iuren, Basen, 
Salze, Luft, Wasser, Oxydationsprozesse. 

Physik: Vorgänge bei der Destillation, Kochen des Wassers; Thermometer, 
Barometer, Gefrierpunkt, Wagen, spezifisches Gewicht, Araeometer, Mikroskop. 

Am Ende des 2. Jahres: 
Inhalt des Giftschrankes und der Separandenabteilungen, die häufig in Betracht 

kommenden höchsten Dosen; Verhalten bei unleserlich oder fehlerhaft verschriebenen 
Rezepten. Vorschriften für den Giftverkauf, Ausschluß verschiedener Sachen vom 
Handverkauf; Anfertigung leichterer Mixturen, Anstoßen von Pillenmassen und An-
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sowie das Arbeitsbuch derselben zu besichtigen und die Handschriften auf 
ihre Deutlichkeit zu prüfen. 

Die über den gesamten Vorgang aufzunehmende Verhandlung wird 
von dem Kreisarzt und dem Lehrherrn unterschrieben, bei günstigem Er
gebnis der kreisärztlichen Registratur einverleibt, im entgegengesetzten 
Falle aber dem Regierungspräsidenten eingereicht!). 

§ 47. über die Prüfung als Gehilfe und die weitere Ausbildung zum 
Apotheker enthalten die Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom 
5. März und 13. November 1875 (Zentralblat,t f. d. D. R. 1875, S. 167 und 
761) die näheren Bestimmungen 2). 

Apothekergehilfen, welche diesen Bestimmungen nicht genügt haben, 
dürfen in Apotheken nicht tätig sein. Ausnahmen sind in Gemäßheit der 
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 12. Februar 1902 (Zentralblatt 
f. d. D. R. 1902, S. 23) zulässig 3). 

fertigung geteilter Pulver, Salben; Taxieren einfacherer Rezepte. Weitere Ausbildung 
in dem Erkennen von Drogen mit Angabe charakteristischer Merkmale. Beschaffen· 
heit der Präparate mit Angabe der Eigenschaften, Angabe von Vorgängen bei der Zer
setzung von Präparaten, Niederschläge. Pflaster, Seifen. Beschaffenheit der Kola
torien, Filtration, Auswaschen der Niederschläge und deren Prüfung. Herstellung 
eines leichteren Präparates. Abstammung der Drogen. 

Botanik: Namen, Familie usw., speziellere Darstellung des natürlichen Pflan
zensystems. Beispiele offizineller Pflanzen für die einzelnen Gruppen. Charaktelistik 
der Blüten, Kräuter nach dem Text der Pharm. und Erklärung der Charakteristik; 
Fortführung des Herbariums (nach natürlichem System geordnet). 

Chemie: Erklärung der Vorgänge bei der Darstellung der Präparate. Chemische 
Formeln der offizinellen Säuren, Basen, Salze, Kristallwasser. Hygroskopische Sub
stanzen. Äquivalente. Gesetze für chemische Verbindungen. Affinität. Einfache 
chemische Reaktionen, z. B. Prüfung auf Chlor, Schwefelsäure, Metalle usw. 

Physik: Wärme, Dampfapparat, gespannte Dämpfe, Wirkung der3elben; Kühl
wasser, Wirkung desselben; Licht; Wirkung auf ätherische OIe, Phosphor usw. 

Ende des 3. Jahres: 
Anfertigung von Saturationen, Emulsionen, Pillenmassen mit Bals. Cop., Bals. 

peruv., überziehen der Pillen mit Gelatine usw. Taxieren der Rezepte. Erkennen 
sämtlicher Drogen mit Anführung der Hauptmerkmale und vielleicht der Verfäl
schungen und Verunreinigungen, Beschaffenheit der Präparate und Priifung nach 
dem Arzneibuche. Erklärung der Prüfungen. Titriermethode. Ausführung einer solchen 
und Erklärung derselben. Vorlage des Herbariums. Charakterisierung der offizinellen 
Pflanzen (auch die Verwechselungen). Aufbewahrung, Ersatz der verdorbenen Kräuter 
und Wurzeln. Erkennung der Verderbnis, z. B. Würmer in Rad. Rhei, Flor. Arnicae usw. 

Chemie: übersicht der organischen und anorganischen Chemie mit Vertiefung 
in alle einschlägigen offizinellen Präparate. Darstellung von Schwefelsäure, Salz
säure, Soda mit Natr. bicarbon., Glaubersalz, Schwefel, Magnesia, Jod, Phosphor
Spiritus, Chloroform, Fette und OIe, Essig usw. Prüfung dieser Substanzen auf ihre 
Reinheit. 

Physik: Licht; Zersetzungen durch dasselbe. Lichtberechnung (Mikroskop), 
Farben, Elektrizität, Reduktion der Metalle und Lösungen durch Elektrizität, und 
andere Kapitel der Physik (z. B. Magnetismus u. a.). 

1) !Bgl. ~ierou § 51 bet 'llienitanroeilung für bie srrei!3iir~te (f. <Seite 241) 
2) ~e~t: \ßtüfungsotbnung für mlJot~efet bom 18. \mlli 1904 (i. <Seite 21) 
3) 'lliefe fdjon aUf <Seite 48 aogebrudte ~f. lautet: 
Der Reichskanzler wird ermächtigt, in übereinstimmung mit der zuständigen 

Landeszentralbehörde in besonderen Fällen Personen, welche die Prüfung der Apo
thekergehilfen im Inlande nicht abgelegt haben, mit Rücksicht auf eine im Auslande 
abgelegte gleichartige Prüfung ausnahmsweise in einer deutschen Apotheke als Apo
thekergehilfen zuzulassen. 
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§ 48. Der Apothekenvorstand ist verpflichtet, jeden Eintritt und Aus
tritt eines Lehrlings, sowie den Eintritt und den Abgang jedes Gehilfen 
unter Beifügung des Gehilfenzeugnisses 1 ) oder der Approbation, und bei 
der Entlassung des Entlassungszeugnisses behufs amtlicher Beglaubigung 
desselben dem Kreisarzt binnen acht Tagen nach dem Eintritt oder beim 
Abgang anzuzeigen 2). Das Entlassungszeugnis muß eine entsprechende 

1) Über bie 2l'nmelbung uon @5iubenlen ber I,ßqarmaaie al!3 >Bertreter erhef; 
ber ffieg,'l,ßriijibent in jßre~lau unter bem 9. 9Couember 1906 nael)fteqenbe ~erfügung: 

Es ist wiederholt beobachtet worden, daß der Anmeldung von Studierenden der 
Pharmazie als Gehilfen oder als Vertreter des Apothekenvorstandes bei dem zustän
digen Kreisarzte die Gehilfenzeugnisse nicht beigefügt werden, weil diese Befähi
gungsnachweise angeblich auf der Universitäts quästur niedergelegt seien. 

Dieses Verfahren widerspricht den Bestimmungen des § 48 der Apothekenbetriebs
ordnung vom 28. Februar 1902, worin auch für die Studierenden der Pharmazie, sofern 
sie während der Studienzeit als Gehilfen oder Vertreter für längere oder kürzere Zeit 
in Apotheken tätig sein wollen, keine Ausnahme in bezug auf den Anmeldungsmodus 
vorgesehen ist. Falls daher die Pharmaziestudierenden nicht in der Lage sein sollten, 
über das Originalzeugnis zu verfügen, so werden sich dieselben für den Zweck ihres 
Eintritts in eine Apotheke während der Studienzeit eine beglaubigte Abschrift des 
Gehilfenzeugnisses anfertigen lassen müssen, welche dem Apothekenvorstande zwecks 
Anmeldung bei dem zuständigen Kreisarzte vorzulegen ist. 

9Cael) einem Urteil bei3 2l'.@. 2Ulcnburg uom 17. 9Jeiirö 1910 (l,ßq.3tg.191O 91r. 25) 
mael)t jiel) ein in eincr 2l'1-JOtqefe uertretenber @5tubent ber l:j3qarmaöie ftrafbar, lvenn er 
bei eincr ffieuiiion jein @eqilfenöcugni!3 niel)t uotlegen fann. :Der 9lui3tlJeii3 burel) bie @5tu< 
bentenfarte genügt niel)t. 

mnbererjeig bemedte jeboel) ber l,ßoli3eiiJriifibent Mn jßetlin in einer jßf. uom 
6 \)ebruar 1900 über bie :tiitigfeit uon @5iubierenl'len in miJot~efen fo1genbei3: 

Nach § 5 der Vorschriften für die Studierenden der Landesuniversitäten vom 
1. Oktober 1879 dürfen Personen, welche dem Gewerbestande angehören, als "Stu
dierende" nicht aufgenommen werden. Hierzu gehören auch, wie vom Herrn Rektor 
der hiesigen Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität unter dem 26. Januar d. J. 
ausdrücklich mitgeteilt ist, die in einer Apotheke tätigen Pharmazeuten. Da dem
gemäß solche Pharmazeuten, sobald sich herausstellte, daß sie den Apothekerberuf 
praktisch ausübten, in den Büchern der Universität wieder gestrichen worden sind, 
werden Sie hiervon mit dem Ersuchen in Kenntnis gesetzt, Studierende der Phamazie 
als Gehilfen bzw. ständige Vertreter nicht anzunehmen. 

@egen bie gere gen tIiel) e )Bertretung burel) @5tubentcn ber I,ßf)armailie bürfte 
al'cr niel)t~ Cil1öUtlJcnben lein. 

2) :Die I,ßfliel)t öur ~rnmelbung ber @eqi1feu unb ,tlel)rlingc ift in obigel11 l,ßarn< 
graiJl)en nid)t blejen, jonbern bem i\!iJ.otqefenuorftanb auferlegt. Ubct bic anelbe< 
\Jflid)t ber [leebiainaliJerfonen (~rßte, 3alJnäqte, ~(iJotqefet) oefieqen jebod) in 
uerjel)iebenen ffiegierungBbcilirfen noel) befonbere 1.l50liöeiuerorbnungen. :DerartiQe )Ber< 
l1rbnul1gen jinb ergangen für bie ffieg.<jßeilirfe St'önigi3berg nnter bem 11. :Deöemoer 1912, 
@umbinnen unter bcm 9. mtober 1902, 9!llcnjteill unter bem 28. 9,ouember 1907, :Danöig 
17. ,;julli 1903, l,ßogbam 6. ~J(ai 1912, \}ranffmt 30. ,;julli 1902, @5tet!i11 11. DUooer 
1902, St'ö~IiI1 16. ,;juli 1902, @5tralfunb 30. ~J(ai 1900, l,ßojcl1 26. lJIouemoer 1902, jßWl11' 
berg 21. ,;juni 1898, [leagbeburg 15. anai 1902, [leerjcourg 26. ,;juli 1902, (,frfmt 15. \)e, 
bwar 1912, @5e1)leBtlJig 8. 2Xuguft 1902, s;,iannober 26. anai 1903, . .\3üncburg 11./19.SeiJ~ 
tembcr 1902, 2hnBberg 19. anüq 1904, St'öln 1. DHober 1910, :Düfjelborf 15. :Deöembcr 
1902, St'oblwil 21. 2l'uguft 1900. :Dabei ift in ben lZserorbnungcn uon stönigi3berg, :Dan3ig, 
Steltin, anerjebmg, .\)annouer, 2(rn~oerg nnb :Düf!elborf aOlveiel)enb b011 ber 2IiJotqefen, 
lietrieMorbnung beftimmt, bali auel) bie @eqilfen unb . .\3cl)tliuge fiel) j elb ft bci bem St'rci~< 
aqte an, unb ab3Ul11elben qaben. 

:Die 2TuBftellung eine~ Cl:ntIaffung~ileugniHe~ ift in obigem § 48 bem 2l'iJot~efen. 
borftanb ßur I,ßfliel)t gemael)t. anit 58eöug qierauf bemerfte eine ffiegiewng~iJriifibial, 
entjel)eibung uom 7. lJIouember 1894 folgenbei:l: 
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Erklärung enthalten, wenn die Beschäftigung des Gehilfen in. der Apotheke 
nur eine aushilfsweise, auf Tage oder Stunden beschränkte, war. 

Anderes, als das bei dem Kreisarzt angemeldete Personal darf in den 
Apotheken nicht beschäftigt werden 1). 

D. Zweig-, Krankenhaus- und ärztliche Hausapotheken. 
§ 49. Für eine Zweig-, wie für eine Krankenhausapotheke genügt eine 

vorschriftsmäßig, entsprechend den örtlichen Verhältnissen eingerichtete 

Die Ausstellung des mit der pflichtmäßigen Anzeige vorzulegenden Entlass u ngs· 
zeugnisses ist nicht von einem besonderen Verlangen des Austretenden abhängig 
gemacht und demnach ebenso sehr eine vorschriftsmäßige Verpflichtung des Apo· 
thekenvorstandes, wie die zu erstattende Anzeige. Letzterem hat der Physikus das 
mit dem Beglaubigungsvermerk versehene Zeugnis dem Sinne der Vorschriften gemäß 
auch wieder zuzustellen, und dem Austretenden kann es anheim gestellt bleiben, ob 
er es sieh von dem Apothekenvorstand aushändigen lassen will. 

1) :tlie lSeftimmung ift nid)t ftreng \lJörthdj aufryufa\jen, ba jonft audj S~au?'biener 
Hnb ,tlaboratorium?'arbeiter (Stöj3er) barunter faHen toürben, toa5 natiirlidj nidjt be. 
ablidjtigt lein fann. (\)emeint fann nur ba5 im eigenthdjen 1J1)arma&eutijdjen lSetriebe 
tätige s;jSerlonal fein, ba?' allo entweber mit ber S)erftellung unb s;jSrüfung bon I2ltönei. 
mitteln in ber :tlefeftur ober mit ber I2lnfertigung bon ffieöe1Jten biJto. ber I2lbgabe bon 
\llr&neien unb S)anbberfaufi3artifeln an baf.l s;jSubfifum bejdjäftigt ift. :tlemgemäj3 be jagt 
audj ein WlinAhl. bom 9. 2{pri11894, baj3 gegen bie I2lnftellung bon bejonberen Sfajjierern 
ober Sfafjiererinnen in \ll1JotI)efen fein lSebenfen borliegt, "f01ange bie mit ber jffiaI)r. 
neI)mung bei3 Sfaj\engefdjäftetl betrauten s;jSerjonen feine ~ertoenbung ai?, 1JI)arma&eu. 
tildjei3 ,pilfi31Jerlonal finben". :tlagegen l1Jridjt jidj ein Wlin.·lSeidjeib oom 30. ~anuar 
1900 baI)in aU5, baj3 "ba5 ,palten eine?' :tlrogiften in einer l2l1JotI)efe ober in ber 
mit einet 101djen in bem gleidjen ffiaume berbunbenen :tlrogenabgabe uniJuläj\ig ift". 

Q;ine loeitere Wlinifteüalentjdjeibung bom 18. :tle3ember 1908 über bie lSeldjäiti. 
gung oon S)ilf?,1Jerlonal in l2l1JotI)efen toirb in folgenbem lSejdjeib be5 ffiegAßräjibenten 
in lSre51au bom 7. ~anuar 1909 mitgeteilt: 

Auf die Eingabe vom 17. April v. J. werden Sie benachrichtigt, daß der Herr 
Minister der geistlichen, Unterrichts· und Medizinalangelegenheiten nach Anhörung 
des Apothekerrats Entscheidung dahin getroffen hat, daß Bedenken gegen die Heran· 
ziehung von nicht pharmazeutischem Hilfspersonal zu gröberen, Fachkenntnisse nicht 
erfordernden Hilfsleistungen im Apothekenbetriebe nicht bestehen, wenn die Be· 
schäftigung unter Aufsicht und alleiniger Verantwortung des pharmazeutischen Apo. 
thekenpersonals geschieht. Ebensowenig sind Einwendungen zu erheben gegen die 
Beschäftigung derartigen Personals mit den durch den Apothekenbetrieb bedingten, 
die Arzneiabgabe nicht berührenden, kaufmännischen Arbeiten: die Führung der 
Geschäftskasse und der kaufmännischen Betriebe, Ausschreiben von Rechnungen u. a. 

l2luf bas in SfranfenI)au5a1JotI)cfen beldjäitigte S)ilf?,1Jerlonal finben biele lSeftim. 
mungen nadj einem W~in.·lSejdjeib bom 8. Oftober 1912 entl1Jredjenbe ~{n\lJellbung. 

:tlie ~erf. bom 18. :tleöemoer 1908 belagt infofern nidjt?, 91ene5, als jie bie ~ertoen. 
bung oon nidjl1.1~atmaöeutildjem s;jScrfonal nur ÖU gröberen, 'iJadjfenntnillc nicf)t crforber. 
lidjen ,pilf~leiftungen geitatten will. :tlarunter fann man aber llnr bie :tätig feit einetl 
S)au!3biener?', eine5 S)ilj5jungcn ober I2lbfaj3mäbdjen!3 oerfteI)en, bie ie~t Idjon oI)ne 
jebe beI)örblidje Q;tlaubnis in ben ~t1JotI)efen geI)alten toerben; e6enjo I)at 100I)1 nodj 
niemai?,· ein 2toeifel barüber beftanben, baj3 jebe5 gröj3ere l2l1JotI)efengejdjäft lidj öur 
Q;rlebigung ia u fm ä nn i f dj e r 91rbeiten (Sfalle, lSudjfü~tUng, ffiedjnungsldjreiben) be. 
jonbere s;jSer\onen ~alt~n barf (I. ben oben ertoäI)nten Q;tlaj3 oom 9. l2l1Jril 1894). ii'erner 
fönnen für bie ~eranttoortung für bie S)anb1nngen biejes s;jSerjona15 nur bie lSeftimmungcn 
be!3 lS.(\).lS. maj3gebenb fein. 91adj bi elen aber toürbe nltt ber :täter lelbft unb ber (\)eldjäfg· 
'f)Ctt ul§; bcrant\l;)Ortlidj in t5'ragc fommcn fömtcn, unb b\l;)ur f)Uftct bcr let\tere uud) Hut 

unter getoilfen ~oraUi3je~ungcn für ben Sdjaben aui3 ben bon leincn I2lngeftellten ober 
OlcI)ilfcn begangcnen ftrafbaren S)anblungcn (I. Seite 129). 

'!Ja5 Sf.(\). I)at benn aud) bie genannte ~ctfügung in bem jdjon auf Seite 312 erllJäI)n. 
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Offizin mit einem Vorratsraum, in welchem auch kleinere Arbeiten vor
genommen werden können l ). 

§ 50. Sämtliche Arzneimittel einer Zweigapotheke müssen aus der 
Stammapotheke bezogen werden, deren Vorstand für die Beschaffenheit 
und Güte der Arzneimittel der Zweigapotheke verantwortlich bleibt 2). 

Für Krankenhausapotheken, in welchen kein approbierter Apotheker 
tätig ist, sowie für die ärztlichen Hausapotheken müssen sämtliche Arznei
mittel aus einer Apotheke im Deutschen Reich entnommen werden 3). 

ten Urteil bom 27. lSelJtember 1909 (~q.3tA. 1909 9Cr. 104) baqin ertueitert, bajl audj crur 
mejorgung bei3 ~anbberfaufi3, jotueit ei3 fidj babei um freigegebene 21rtifel qan. 
be r t, bie lBertuenbung einei3 nidjt lJqarma5eutljdj borgebilbeten ~erfona15 gegen bie 
befteqenben meftimmungen nidjt berftöjlt. ~erner qat ba5 R'.@. in bem fdjon auf lSeite 256 
ertuäqnten Urteile bom 12. ~e~ember 1910 (~1).3tg. 1911 9Cr. 3) bie 21bgabe einer 2Xqnei 
burdj bie ~qefrau be5 21lJotqefer5 nur bann für un5uläHig erflärt, tuenn e5 fidj um eine 
nidjt freigegebene 21qnei qanbelte unb bie ~Qefrau aEl lJqarma5eutijdje5 ~erjonal in ber 
21lJotqefe tätig tuar. 21uf @runb biejer ~eftftellung qat bai3 53.@. 9Rejeri~ bann unter bem 
4. 9RariJ 1911 (~q.3tg. 1911 9Cr. 35) entfdjieben: ,,~ie 21bgabe freigegebener 21qneimittel 
burdj bie ~qefrau be5 21lJotqefenborftanbe5 ift 5uläffig, audj tuenn bieie nidjt beim R'rei5. 
arilt ali3 in ber 21lJotqefe bejdjäjtigt angemelbet ift. 21udj 5ur lB~raDfolgung ber übrigen 
bon iqm felbft fertiggeftellten 21qneien an ben mefteller barf fid) ber 2(jJotgefenborftanb 
feiner ~qefrau b&tu. ~amilienmitglieber bebienen. 1I ISdjliejllidj qat bail R'.@. unter bem 
27. ~ebruar 1905 (~q.3tg. 1905 9Cr. 18) in Ubereinftimmung mit bem 53.@. I merlin 
entfdjieben, bajl ~ader, tueldje 21qneimittel nur berjJaden unb ebent. botqer unter 21uf· 
fidjt eine5 21lJotqeferi3 mit fertiggebrudten ~tifetten berfeqen, nidjt aU bem anmelbe. 
lJflidjtigen jJqarmaileutijdjen ~erjonal geqören. 

1) 9Raterial. unb R'räutetfammer, 21rilneifeller, 53aboratorium unb IStojifammer 
tuerben aljo qier nid)t geforbert. ~benfotuenig braudjen alle in ber lSerie5 mit einem 
1Stern beileidjneten 9Riltel in st:ranfenqaui3. unb äqtlidjen .\)aui3alJotqefen borrätig aU jein. 
'1lagegen müHen in 3tueigalJotqefen laut [llin.·~d. bom 15. '1leaember 1910 3iffer 1 
(1. lSeite 299) bie in ber lSerieil mit einem 1Stern be3eidjneten ,,21rilneimittelll borqanben 
fein. '1lie ffieagentien unb bolumetrijdjen 53öjungen (21nlage II bei3 21qneibudje5) müqin 
n idj t, ba biefe nidjt frU ben ,,2(r5neimittelnll geI)ören. 

2) '1lie lBerantwortlidjfeit be5 lBorftanbe5 ber IStammajJotqefe er. 
[tredt fidj nut auf bie S3ieferung tlorfdjrifl$mäfliger 2Xrilneimitte! an bie ,8weigalJotqefe. 
9Cidjt aber fann berfelbe etwa für jebe lBorfdjrifti3wibrigfeit, bie in einer ~iliale feftgefterrt 
wirb, qaftbar gemadjt werben. '1lenn ber lBerwalter ber jJiliale ift ®tellbertreter im ®inne 
bon § 45 ber @etuAJ., unb ein foldjer IStellbertreter ift felbft beranttuortlidj, wenn er oqne 
lBorwiffen be5 meii~er(1)anbelt (bgl. bai3 Urteif be~ R'.@. bom 23. ~ebruar 1893, lSeite 138). 

3) '1lieje meftimmung ift tuidjtig. ISie geftattet ben Shanfenqau5berwal. 
tungen, in benen fein 21lJotqefer, fonbern nur eine ~iafoniife angefteUt ift, fowie 2h3ten, 
bie eine fon3eHionierte äqtlidje .\)au5ajJotqefe qaben, im allgemeinen nidjt, iqre 21 q n e i. 
waren aU5 ~rogenqanblungen ober einem är3tlidjen )illarenqauje 3u entneqmen. '1lurdj 
9Rin.·~rl. bom 5. lSelJ/ember 1911 ift bieje lBorjdjrift bejonberi3 in ~rinnerung gebradjt 
unb iqre "genaue mefolgungll eingejdjärft tuorben, "st:ranfenqausalJotljefen, in benen ein 
alJlJtobierter 21lJotqefer tätig ift, jinb für iqren 2lqneibe3ug nidjt auf bie lBermittelung 
gewerblidjer 2(jJotljefen angetuiefen ll (9Rin .• ~rl. bom 30. 9Rai 1910). 

~ine mf. über ben 2(r3neibe3ug ber R'ranfenanftalten, eiufd)liejilidj her ~ri. 
oatflinifen unb ~ntbinbung5anftalten, wefdje bie geltenbe ffiedjti3lage ~ufammenfaHenb 
barfteIlt, ljat ber merliner ~oli3eilJräjibent erlaHen. lSie lautet: 

Bk. betr. den Arzneibezug der Krankenanstalten. Vom 21. März 1912. 

1. In Anstalten, die eine von einem in Deutschland approbierten Apotheker ver
waltete Dispensieranstalt haben, übernimmt der Apothekenverwalter sowohl für die 
Güte der sämtlichen Arzneistoffe, als auch für deren vorschriftsmäßige Zubereitung 
und Abgabe die Verantwortung. Die Anstalten haben das Recht, die Arzneistoffe 
nach eigenem Ermessen zu beziehen. 

2. In Anstalten, die eine Hausapot.heke haben, welche von einer geprüften Diako-
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§ 51. Für ärztliche Hausapotheken ist in einem besonderen tages
hellen, nur für diesen Zweck zu verwendenden Raume ein verschließbarer 

nisse oder Schwester verwaltet wird, trägt diese Schwester lediglich die Verantwortung 
für die sach- und vorschriftsmäßige Zubereitung und Abga'be der Arzneimittel. Nach 
der neuerdings durch Ministerialerlaß vom 5. September 1911 in Erinnerung gebrachten 
Vorschrift des § 50 der Apotheken-Betriebsordnung vom 18. Februar 1902 müssen 
aber sämtliche Arzneimittel und Arzneistoffe aus einer Apotheke im Deutschen Reich 
entnommen werden; der diese Lieferung übernehmende Apothekenbesitzer trägt die 
Verantwortung für Echtheit und vorschriftsmäßige Beschaffenheit der Ware. 

3. In allen Anstalten, welche weder eine Hausapotheke, noch eine Dispensier
anstalt im Rinne der Apothekenbetriebsordnung besitzen, ist der Leiter verantwortlich 
für Beschaffenheit und Zubereitung aller AJ;zneimittel, welche bei Anstaltsinsassen zur 
Anwendung gelangen oder für sie bezogen werden. Sofern er die Arzneimittel nicht 
einer öffentlichen Apotheke entnimmt, hat er sich zu V'ergewissern. daß dieselben hin
sichtlich Güte und Reinheit lind Zubereitung den Aniorderungen des Deutschen Arz
neibuches entsprechen. Alle stark wirkenden Arzneimittel, welche durch Kaiser!. 
Verordnung dem freien Verkehr entzogen sind, müssen, auch wenn es sich um größere 
Bezüge handeln würde, stets Apotheken ,im Deutschen Reich entnommen werden. 

55efonbere 'Berorbnungen über bus 'BorrätigI)ultcn unb bit' 21bgube \Jon 21r3neien 
in SfrunfenunftaIten, bie aber nllt für bie betrejfenben 55e3irfe am majigebenb gelten fönnen, 
f)aben crlaHen bie ffieg,.~räjibenten \Jon .\t'<ljfel unter bem 12. (l,l'bruar 1894, \Jon 9.Jhnben 
unter bem .'3. ~uli 1905 unb \Jon ',j5otsbam untcr bem 26. lJ'Io\Jember 1906. 

lJIeuerbing5 ift aud) ben ~iafo.r-tH\en ein ermeiterte!.l 2:(qneibiilvenjierredjt 
uerHcljen morben. 

Min.-Erl., betr. die von den Diakonissen abzugebenden Arzneimittel. 
Vom 8. März 1904. 

Auf den gefälligen Bericht vom 19 Januar d. J. will ich mich damit einverstanden 
erklären, daß fortan die in dem heifoJgenden Verzeichnis aufgeführten Arzneimittel und 
Arzneizubereitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht gestattet ist, den in der Ge
meindepflege tätigen Diakonissen zur unentgeltlichen Abgabe an Kranke überlassen 
werden dürfen. Ich setze dabei voraus, daß auch diese Mittel stets aus der nächst
belege nen A pothe ke bezogen werden. 

V erzeich nis 
derjenigen Arzneimittel und Arzneizuberilitungen, deren Abgabe im allgemeinen nicht 
gestattet ist, aber den in der Gemeindepflege tätigen Dia.konissen überlassen werden darf. 

Argentum nitricum Höllenstein als Ätzstift., nur zum äußer-
lichen Gebrauch. 

Chininum hydrochloricum in Itbgeteilten Pulvern von 0,25 gegen 

Emplastrum cantharidum ordinarium 
Emplastrum cantharidum perpetuum 
Emplastrum fuscum camphoratum 
Jodoformium 

Liquor Aluminii acetici 
Liquor Ammonii anisatus 
Liquor plumbi subacetici 
Mixtura sulfurica acida 

Pulvis Liquiritiae compositus 
Pulvis Magnesiae cum Rheo 
Species pectorales 
Tinctura amara 
Tinctura Chinae composita 
Ungul'ntum acidi borici 

Fieber. 
Spanischfliegen pflaster. 
Zugpflaster. 
Mutterpflaster, Hamburger Pflaster. 
Jodoform, lediglich zur Herstellung von 

Verbandstoffen, niemals direkt als Heil
mittel. 

Essigsaure Tonerde. 
Anisölhaltige Ammoniakfliissigkeit. 
Bleiessig. 
HallersQhes Sauer, als Zusatz zum kühlen-

den Getränk. 
Brustpulver. 
Kinderpulver. 
Brusttee. 
Bittere Tinktur. 
Zusammengesetzte Chinatinktur. 
Borsalbe. 
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Schrank mit Fächern und Schiebekästen aufzustellen, welche die vorschrifts
mäßige Absonderung der sehr vorsichtig aufzubewahrenden Mittel ermög-

Unguentum basilicum Königssalbe zum Verband eiternder Wund-
flächen. 

Unguentum Plumbi Bleisalbe. 
Unguentum Zinei Zinksalbe. 

~ine ~ergünftigung l)infiel)tlißj ber I!(r&neiabgabe wirb insbefonbere ben bon bem 
Sfranfenl)aufe ber ~arml)er5igfeit in Sfönigsberg i. ~r. fowie ben bon bem ;t>iafoniHen< 
mutterl)aus Eel)mgruben in ~reslau als (\)emeinbefel)weftern in bie ;t>iafoniffenftationen 
ber ffiegierungi3beöirfe Sfönigi3berg bijtlJ. ~rei3[au entfanbten 6el)weftern geWäl)rt. ;t>ie 
I!(r&neiabgabe burel) bie (\)emeinbefel)\ueftern ift babei im ffieg.<~e3. ~reslau auf ürte 
bejel)ränft, an benen fiel) feine I!(fiineimitte[berforgungsftelle (~oll<, 2weig< ober ärötliel)e 
SjausajJotl)efe) befinbet, Wäl)rehb fieim ffieg>~q. Sfönigi3berg in befel)ränftem Umfange 
auel) für ürte mit I!(jJotl)efen an untremittelte Sfranfe iiugefaffen ift. 3n beiben ~änen 
finb aber bie I!(qneimittel feitens ber 6el)wcftern aus ben näel)ftgelegenen I!(jJotl)efcn 
iiu beiiiel)en. 

Über bie ~rteilung ber ~ereel)tigung ölt! ~üfjnll1g einer SjausajJotl)efe an ;t>iafoniHen 
erging eine 2irfularberfügung bes W1inifters ber W1eb.<l!(ngeIegenl)eiten bom 2. 3uH 1853. 
:l>ieje ~erfügung (abgebrucrt in ~l).2tg. 1901 9lr.85) entl)ält ~eftimmungen: 1. in 
betreff bes Umfanges ber SfenntniHe, welel)e bon ben ;t>iafoniHen, bie iiu I!(jJotl)eferinnen 
in ber ;t>i6jJenfieranftalt eines Sfwnfenl)aufes beftimmt finb, bedangt werben müHen; 
2. in betreff bes Unterriel)ti3 ber 5u 2ljJotl)eferillnelt beftimmten ;t>iafoniffen unb 3. in 
betreff ber ~rüfung ber I!(jJotl)eferinncn. 

;t>ie SfenntniHe follten fiel) banael) befel)ränfcn aUf bie äUßeren W1erfmale ber ge· 
bräuel)liel)en ;t>rogen unb '\llräjJarate, auf giftige unb l)eftig wirfenbe 6toffe, auf bie 
I!(ufbewal)rung ber W1ittel unb bie ~el)errfel)ung ber wiel)tigeren ffieijejJturfettigfeitell. 
;t>er Unterriel)t fonte in ber üffißin eines I!(jJotl)efers erfolgen unb bie ~rüfung bor einer 
aus einem Sfreispl)~fifus unb einem I!(potl)efer beftef)enben SfommiHion ftattfinben. 
~e~ter ~unft ift ie~t in ber ;t>ienftanweifung für bie Sfreisäriite § 52 (f. 6eite 241) berM, 
fiel)tigt. 2ur ~rläutetung biefet ~erl)ältniHe ergingen folgenbe ~erfügungen: 

Min.-Erl. vom 6. April 1905. 
Der § 52 der Dienstanweisung für die Kreisärzte bezieht sich ausschließlich auf 

barmherzige Schwestern, Diakonissen und Mitglieder sonstiger geistlicher Kranken
pflegegenossenschaften. Ich bemerke jedoch, daß es weiblichen Personen, welche die 
Bedingungen für die Zulassung zu den pharmazeutischen Prüfungen erfüllen, unbe
nommen ist, den Apothekerberuf zu ergreifen. Ausnahmen hiervon sind zurzeit nur 
bei den in dem § 52 der Dienstanweisung für die Kreisärzte angeführtim Mitgliedern 
geistlicher Krankenpflegevereinigungen und zwar nur dann zulässig, wenn sie in einem 
von dieser Vereinigung unterhaltenen und versorgten Krankenhause den Apotheker
beruf ausiiben sollen. 

Verfügung vom 25. September 1906. 
Nach den bestehenden Bestimmungen dürfen nur solche Personen zur Prüfung 

für die Verwaltung der Dispensieranstalt eines Krankenhauses zugelassen werden, 
welche Diakonissen oder Mitglieder einer staatlich anerkannten geistlichen Genossen
schaft für Krankenpflege sind. Alle anderen im Krankenpflegeberuf stehenden Per
sonen sind von der Prüfung ausgeschlossen, und auch die Mitglieder geistlicher Ge
nossenschaften erwerben nach dem Erlaß vom 2. Juli 1853 durch das Bestehen der 
Prüfung nur die Berechtigung zur Verwaltung der Dispensieranstalt in einer unter 
der Leitung ihrer Genossenschaft stehenden Anstalt. Nach der Verfügung des Ministers 
der Medizinalangelegenheiten vom 25. September d. J. kann ein Bedürfnis zur Abände
rung der vorstehenden Bestimmungen im Sinne einer Ausdehnung der den Diakonissen 
und Mitgliedern geistlicher Genossenschaften gewährten Begünstigungen auf andere 
Personen nicht anerkannt werden. 

Min.-Erl. vom 25. Mai 1912. 
Gegen die Konzessionierung von Krankenhausapotheken (Dispensieranstalten) 

sind Bedenken nicht zu erheben, wenn mit Rücksicht auf die Größe der Kranken-
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lichen; außerdem müssen sich hier befinden: das erforderliche Arbeitsgerät 
an präzisierten Wagen und Gewichten, Mörsern usw_, ein Arbeitstisch mit 
Schiebekästen, sowie ein Handdampfkocher mit Zinn- und Porzellaninfun
dierbüchse. 

Ebehso müssen das Arzneibuch, die Arzneitaxe, die Bestimmungen 
über Hausapotheken l ), das Belagbuch über den Einkauf der Arzneimittel 
und ein Tagebuch zum Eintragen der Verordnungen nebst deren Tax
preisen, sowie die Genehmigung zum Halten einer Hausapotheke und die 
Apothekenbetriebsordnung vorhanden sein. 

Die Genehmigung zur Einrichtung einer Krankenhausapotheke 2 ), 

anstalt oder wegen ihrer erheblichen Entfernung von einer öffentlichen Apotheke ein 
besonderes Bedürfnis dazu vorliegt. Die Verwaltung einer Krankenhausapotheke soll 
in der Regel durch einen approbierten Apotheker stattfinden, und Ausnahmen davon 
sind nur unter den im Erlaß vom 25. September 1906 angegebenen Voraussetzungen zuzu
lassen. Danach darf die Verwaltung auch Diakonissen oder Mitgliedern einer staat
lich anerkannten geistlichen Genossenschaft für Krankenpflege gestattet werden, 
wenn sie gemäß dem ErHtll vom 2. Juli 1853 vorgebildet und geprüft sind, jedoch nur 
bei Apotheken an solchen Krankenhäusern. die sich unter der Lei tu ng ihrer Genossen
schaften befinden. Für Anstalten, deren Leitung offensichtlich in der Hand von Provin
zialbeamten liegt. während barmherzige Schwestern nur mit der Fürsorge für dic Kran
ken betraut sind, gilt die Ausnahme nicht. Die Konzession für eine Krankenhausal'0-
theke beschränkt sich in jedem Falle auf die Arzneiabgabe an die Pfleglinge und das an 
der Behandlung und Pflege der Kranken beteiligte Anstaltspersonal. 

Min.-Erl. vom 8. Oktober 1912. 
Durch das Bestehen der Prüfung auf Grund des Erlasses vom 2. Juli 1853 erlangen 

in Preußen Diakonissen und Mitglieder geistlicher Ordensgenossenschaften für Kranken
pflege die Befugnis zur Führung der Hausapotheke einer unter Leitung ihrer Genossen
schaft stehenden Krankenanstalt. Ob eine von einer Kommune oder einer anderen 
Körperschaft des öffentlichen Rechts unterhaltene Krankenanstalt etwa unter 
Leitung einer solchen geistlichen Genossenschaft steht und daher unter den Erlaß 
vom 2. Juli 1853 fällt, läßt sich nur nach den im Einzelfall getroffenen Abmachungen 
beurteilen. Zur Ausübung der Tätigkeit als Apothekergehilfe außerhalb einer unter 
den Erlaß vom 2. Juli 1853 fallenden Apotheke berechtigt das Bestehen der Prüfung 
nicht. 

l) )illas unter bi elen ,,)Seftimmungen über SjaU?la1Jotqefen" ßU berfteljen ift, ift nicljt 
gan3 flar, ba aUßer ben obengenannten roeitere )Seftimmungen nicljt befteI)en. 

2) Q:inige allgemeine 91nroeilungen über bie ®tUnblä~e bei ~on&eHionietung 
bon ~ranfenljausa1Jotljefen linb in bem imin.-Q:rl. bom 25. imai 1912 (I. 6eite 320) 
entljaHen. ,0'n bielem ift auclj gelagt, baß bie ~on&eHion für eine ~ranfenljaui3a1Jotljefc 
ficlj in jebem ~ane aUf bie ~{rfrneiabgabe an bie ~fleglinge unb bas an bet )Seljanblun\'l 
unb ~flege bet ~ranfen beteiligte 91nftalts1Jerlonal belcljränft. )Sereits in einem früljeren 
imin.-Q:d. bom 5. imai 1911 roar enticljieben, "baß bie )Serecljtigung ber ~i?l1Jenjieran
ftalten an einem ~ranfenljaule "ur 91bgabe bon 91qneien ficlj nur aUf bie ~fleglinge unb 
bas an bet )Seljanblung unb ~flege bet ~ranfen unmittelbar beteiligte 91nftaW31Jerlonal 
erftrecft, unb baß aUe übrigen ilur 91nitalt geljörigen ~er\onen, roie iJ. )S. )Seamie unb Ion< 
füge 91ngeftellie, mit iqrem 91r"neibebatf an bie öffentlicljen 911Joiljefen 1lU bertuejfen 
)inb". Q:in tueiierer imin.-)Selcljeib bemedte ba1lu, "baß bie 91ngeljörigen bei3 an ber )Sc
l)anblung unb ~flege ber ~ranfen unmittelbar beteiligten 91nftalts1JerfonaE3 für ben 91r3< 
neibeöug aus bet 91nftaltsa1Jotl)efe nicljt in )Setracljt fommen". 

Q:ine belonbere jßetfügung ber iminifter bet imeb.<91ngelegenljeiten unb be(l 
0'nnern er\'ling übet bie Sjausa1Jotljefen bei ben 6trafanftalten: 

Min.-Erl., betr. die Hausapotheken bei den Strafanstalten. Vom 12. Mai 1903. 
Bei den Strafanstalten und größeren Gefängnissen in der Verwaltung des Innern 

sind Hausapotheken einzurichten, in denen Arzneimittel vorrätig zu halten sind, 
welche in größerer Menge gebraucht werden und dem Verderben nicht ausgesetzt sind. 

Böttger -Urban, Apothekengesetze. 5. Aufi. 21 
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sowie zum Halten einer ärztlichen Hausapotheke!) wird von dem Re
gierungspräsidenten auf Antrag nach Prüfung der Verhältnisse widerruflich 
erteilt; derselbe stellt nach Anhörung des Regierungs- und Medizinalrats 
das Verzeichnis der für eine ärztliche Hausapotheke zulässigen Arzneimittel 
fesP). Die Entscheidung über die in einer Krankenhausapotheke -vorrätig 
zu haltenden Arzneimittel ist dem Vorstande des Krankenhauses überlassen. 

Die Regierungspräsidenten können, nach Anhörung des Regierungs- und Medizinalrats, 
bestimmen, welche Arzneimittel hierfür zu beschaffen sind. 

Derartige Einrichtungen sind als ärztliche Handapotheken a.nzusehen und zu 
behandeln. Als solche bedürfen sie keiner Musterung durch die Kreisärzte, es genügt, 
wenn der Regierungs- und Medizinalrat bei den jährlichen Revisionen der sanitären 
Einrichtungen der Anstalt diese Handapotheken besichtigt. 

Die Arzneivorräte sind in geeigneten, festen, deutlich bezeichneten Behältnissen 
in zweckentsprechenden Schränken übersichtlich geordnet aufzustellen. Ein besonderes 
Zimmer für diese Schränke ist nicht überall erforderlich, vielmehr kann die Aufstellung 
im Dienstzimmer des Arztes oder Lazarettaufsehers erfolgen. 

Starkwirkende Arzneimittel (Tabelle C des D. A.-B. IV) sind stets unter 
Verschluß des Arztes zu halten und dürfen nur von diesf1m abgegeben werden. 

Die Anfertigung einfacher Lösungen in den Handapotheken zum Gebrauche 
für die Anstaltsinsassen ist gestattet. Die Arzneizubereitungen müssen aber in der 
Regel auf den Namen des einzelnen Kranken aus einer öffentlichen Apotheke ver
schrieben werden. 

Für den Bezug der Arzneien und Drogen sowie für den Abschluß von Verträgen 
bleibt mein, des Ministers des Innern, Erlaß vom 24. Dezember 1899 maßgebend. 

':Der 1)ier angeöogene Gl:rL be;3 Whnifter;3 bC;3 ,Jnnern bom 24. ':Deöember 1899 loutet: 
Bei dem Abschlusse von Verträgen über die Lieferung von Drogen 

und Arzneien ist in der Strafanstaltsverwaltung meines Ressorts bisher verschieden 
verfahren worden, in dem der Preisberechnung entweder die Preisliste einer Drogen
großhandlung mit einem bestimmten prozentualen Aufschlage oder die preußische 
Arzneitaxe ohne oder mit einem prozentualen Abschlage zugrunde gelegt wurde. 

Nach Benehmen mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medi· 
zinalangelegenheiten bestimme ich, daß fortab bei dem Abschlusse von Verträgen der 
vorgedachten Art für Strafanstalten, Gefängnisse und Erziehungsanstalten lediglich 
die Ansätze der Arzneitaxe zugrunde zu legen und je nach dem Umfange der Lieferung 
ein höherer oder geringerer prozentualer Abzug von jenen Preisansätzen zu verein
baren ist. Die Regierungs- und Medizinalräte sind mit der Prüfung der Verträge vor 
deren Genehmigung zu betrauen. 

1) \}efte @runbfii~e, nadj benen bie @cne1)migung 3ut Chridjtung bon iir3tlidjen 
~aU'3avot1)efen 3u erteilen ift, fe1)Ien leiber. 9Cadj ber '!Xvot1)eferorbnung § 14 foU 
2tqtcn "an foldjen ürten, ttJo feine öffentlidje '!XjJot1)efe bor1)anben ober in ber 9CiiI)e 
befinblidj ift", geftattet ttJerben, "eine mit ben notttJenbigften '!Xqneimitteln berfe1)enc 
Ueine Sjau;3ovot1)efe öU 1)alten", jebocl) lebigIidj öum @ebraudj in i1)rer I,ßra~i;3, nid)t 
öum ~ieberberfaur an anbere l,ßerjonen. ':Den etttJa;3 unbeftimmten '!Xu;3brucf "in ber 
9CiiI)e" fommentierte ein @utadjten ber ttJijjenfdjaftfidjen ':Devutation für bO;3 WlebiöinaI. 
ttJefen bom 28. ,Januar 1852 ttJie folgt: ,,9Cut an ürten, bie ttJenigftens eine Wleile bon 
ber niidjften '!Xvot1)efe entfernt finb, ift bem '!Xqt ausnaI)msttJeife geftattet, '!Xr31teimittel 
für feine Shanfen ilU bisvenfieren." Unb eine WlinifteriaIberfügung tJom 2. ®evtem6er 
1840 beftimmte: ,,':Die Q'Jefugni;3 ilum .~a1ten einer Sjau;3aVotI)efe fiiUt ttJeg, fobolb Oll 
bem betreffenben ürte eine felbftiinbige ~vot1)efe midjtet ttJorben ift." 

(1)ne bejonbere Sfonöejjion bürfen 2tröte nut bie bem freien lBetfeI)r übetlajjenen 
'!Xqneimittel feIbft bi'3venjieren (Sf.@. 7. Wlai 1900, Sf@.'!X. III, ®.208), jie bürfen jebod) 
audj aHe übrigen Sjeilmittel bei ber Q'JeX)anblung (1)rer l,ßatienten benu~en (butdj Gl:in. 
reiben, '!Xurvinfe1n, ~intriiufeln ufttJ.), fofern bie WlitteI bei biefer lBerttJenbung berbraud)t 
nnD ben Sfranfen nidjt aI'3 foIdje übetlajjcn ItJerben (~.@. 16. Suni 1900, Sf.@.'!X. II1, ®.272; 
5t'.@. 19. Sunt 1899, 5t'.@.W. III, ®. 379). lBgI. ~ier3u § 367, 3 ®tr.@.Q'J. (f. ®eite 137). 

2) ~ie ),llni\o1)l ber in iir5t1idjen Sja1lsojJot1)efcn 311 1)altenben Wlittel belJanbelte 
ein ~rl. bom 14. Sanua! 1861: 
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E. Homöopathische Apotheken und ärztliche homöopathische 
Hausapotheken. 

§ 52. Wenn in Verbindung mit einer Apotheke homöopathische MitteIl) 
in einem Schrank vorrätig gehalten werden, so ist derselbe in einem be
sonderen, gut belichteten Raume aufzustellen 2). 

Handelt es sich nach dem Ermessen des Regierungspräsidenten um 
eine vollständige homöopathische Apotheke, so muß dieselbe in einem nur 
für diesen Zweck zu verwendenden hellen Raume ordnungsmäßig ein
gerichtet sein. 

Die Urstoffe und Urtinkturen, sowie Verreibungen und Verdünnungen 
bis einschließlich der dritten Dezimalpotenz müssen nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Arzneibuchs über milde und vorsichtig aufzubewahrende 
Mittel (Tab. C) voneinander getrennt aufgestellt, die Gifte (Tab. B) mit 

Hinsichtlich der Hausapotheken praktischer Ärzte muß bemerkt werden, daß ein 
Hauptgrund der in derselben vorgefundenen Mängel darin zu liegen scheint, daß die 
betreffenden Ärzte eine zu große Anzahl von Arzneimitteln halten, von denen viele 
wegen Nichtgebrauchs verderben müssen. Es ist daher darauf zu halten, daß in den 
Hausapotheken praktischer Ärzte nur eine gewisse Zahl, nach einem von der König
lichen Regierung zu revidierenden Verzeichnisse der für die dringendsten Fälle der 
Praxis erforderlichen Medikamente geführt werde. Dahin gehören namentlich (Erlaß 
vom 28. Juni 1859): Acidum hydrochloratum, Äther, Alumen, Chloroformium, Cuprum 
sulfuricum, Gummi arabicum pulveratum, Hydrargyrum chloratum mite, Liquor Am
moniaci caustici, Oleum Olivarum, Oleum Ricini, Radix Jalapae, Radix Ipecacuanhae, 
Secale cornutum pulveratum, Spiritus vini rectificatus, Stibio-Kali tartaricum, Tinc
tura Cinnamomi, Tinctura Opii simplex, Tinctura Valerianae. 

1) ~en 5Begriff ,,~o möovatl)ijdje 2rqnei mittel" befinierte ein Utteil bei3 
D.,\3.@. Wlündjen bom 31. Wlär~ 1903 (~l).ßtg. 1903 ~r. 28) mie folgt: 

"Q:i3 )inb bie @runbfii~e maagebenb, baa ~m 2rnferügung ber Wlebifamente nm ein 
6toff bermenbet merben barf, bei meldjem genau bie ~oteno bel: ~erbünnung ufm. an· 
gegeben fein mua, baa fein 6toff unberbünnt ufm. l)er(Jegeben merben barf, unb ban fein 
6toff, ber eine ftade mlitfung ljetbotrufen mürbe, ali.l Wqnei berorbnet merben barf, 
baa alfo iJorm unb ~o!ii3 bes 2rr~neimitteHl neben ber Q:inl)eitIidjfeit bes !Stoffes me!ent. 
lidje Si'riterien bes l)omöovatl)ifdjen ~eilmitteHl !inb." 

iJetner ift in einem Urteil bes Si'.@. bom 31. Wlär~ 1898 (Si'.@.2r. II, 6. 126) an
genommen morben, baa ein 2rr~neimitte1 bann aHl nadj bomöovatbifdjen @runbfä~en 
5ubereitet an~ufel)en ift, menn bie ~erftenung nadj bem ßentefimal- ober ~e~imalf~ftem 
erfolgt, b.l). menn bie 2rqnei eine ~erbünnung bes ~eilftoffes im ~erl)ä1tnis bon 1 : 100 
ober 1: 10 bebeutet. 

2) Über Ne 2rufftellung bon ~omöovatljifdjen 6djranfavotljefen in ben 
Wvotljefen erging folgenber Wlin"(~d. bom 18. ;suli 1906: 

Unter einem besonderen Raume, wie ihn § 52 der Apothekenbetriebsordnung 
vom 18. Februar 1902 für die Aufstellung eines Schrankes mit homöopathischen Mitteln 
fordert, ist ein solcher Raum zu verstehen, der in der Betriebsordnung als Bestandteil 
der Apotheke nicht aufgeführt ist, z. B. das sogenannte Geschäftszimmer. Es ist auch 
nicht zu beanstanden, wenn in diesem Raume gleichzeitig andere als homöopathische 
Arzneimittel, diätetische Präparate, Weine usw. in vollständig geschlossenen festen 
Gefäßen und in geschlossenen Schränken aufbewahrt werden. Selbst gegen die Auf
stellung von Reagentien im gleichen Raume sind Einwendungen nicht zu erheben. 

Q:ine anbere iJrage, bie 2rufbemal)rung bon @läfern mit l)omöovatljifdjen 
~(qnei mitteln in 6djieblaben bel)anbeIt ein Wlin .• Q:r1. bom 30. ;suni 1900: 

Die Aufbewahrung der Gläser in Kästen darf nur in Kästen mit abgeteilten Fächern 
stattfinden, und zwar jedes Fach nur ein Fläschchen aufnehmen. Die Fläschchen 
müssen gleichmäßig nach Inhalt und Verdünnung oder Verreibung in Worten und 
Zahl bezeichnet sein. In gleicher Weise sind Urtinkturen und Urstoffe aufzubewahren. 
Wenn die Korke außerdem entsprechende Bezeichnung haben, so ist dagegen nichts 
einzuwenden. 

21* 
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Giftwage und Löffel in einem verschlossen zu haltenden, als solches be
zeichneten Giftbehältnis verwahrt werden; auch muß ein mit der Aufschrift 
"Gift" oder "Tab. B" oder "Venena" bezeichneter Mörser vorhanden sein. 
Die Bezeichnung der Standgefäße unterliegt den Bestimmungen des Ministe
rialerlasses vom 22. Juni 1896 1 ). 

Ein Arbeitstisch, Dispensiergeräte und ein homöopathisches Arznei
buch 2 ) müssen vorhanden sein. 

Die ärztlichen homöopathischen Hausapotheken müssen ebenfalls in 
einem lediglich diesem Zwecke dienenden. gut belichteten Rawne auf
gestellt sein. Ein homöopathisches Arzneibuch 3 ), die Arzneitaxe und die 
gesetzlichen Bestimmungen über homöopathische Hausapotheken, sowie 
die ärztliche Approbation und die Genehmigung zum Halten einer homöo
pathischen Hausapotheke müssen vorhanden sein4 ). Der Arzt hat in 

1) ®ieqe ®eite 353. 
2) Q;i3 lommen vorneqmlid) öroei neuere berartige ){lüd)er in ){letrad)t. ~ai3 ~eutfdJe 

~omöopat1Jifd)e 91röneioud) oon Dr. )ffiillmat ®d)roaoe in 2eipöig unb bai3 vom ~eutfdJen 
\}Ipotqeferverein IJeraUi3gegeoene ~eutfd)e ~omöoj.JatqifdJe 91qlteioud). \}[oer aud) bic 
älteren ~ljarmafopöen VOlt 0hulter ultb anbete iinb ali3 \1enügenb anoufeljelt. 

3) )Berg!. I)ieröu bie vorfteqenbc lJußltote. 
4) fioer bai3 ~ii3pe1tfietted)t ber .\)omöojJatI)elt oelteI)en folgenbc ){lcftilll~ 

11lUngen: 

Reglement über die Befugnis der approbierten Medizinalpersonen zum Selbst
dispensieren der nach homöopathischen Grundsätzen bereiteten Arzneimittel. 

Vom 20. Juni 1843. 

Da in bezug auf das Heilverfahren nach homöopathischen Grundsätzen eine 
Modifikation der Vorschrift, nach welcher Arzte usw. die von ihnen verordneten Arz
neien in der Regel nicht selbst dispensieren dürfen, angemessen befunden worden ist, 
so werden über die Befugnisse der Medizinalpersonen zum Selbstdispensieren der nach 
homöopathischer Weise bereiteten Arzneien für den ganzen Umfang der Monarchie 
nachstehende Vorschriften gegeben: 

§ 1. Einer jeden Medizinalperson soll, soweit sie nach Inhalt ihrer Approbation 
zur Zivil praxis berechtigt ist, künftig, nach Maßgabe der nachfolgenden näheren Be
stimmungen, gestattet sein, nach homöopathischen Grundsätzen bereitete Arzneimittel 
selbst zu dispensieren. 

§ 2. Wer von dieser Befugnis (§ 1) Gebrauch machen will, muß hierzu die Er
laubnis des Ministers der Medizinalangelegenheiten einholen. 

§ 3. Da die durch das Prüfungsreglement vom 1. Dezember 1825 angeordneten 
Staatsprüfungen der Ärzte und Wundärzte auf Erforschung der pharmakologischen 
Kenntnisse und der pharmazeutisch - technischen Ausbildung der Kandidaten nicht 
mit gerichtet sind, bei dem Heilverfahren nach homöopathischen Grundsätzen auch 
mehrere, in die Landespharmakopöe nicht aufgenommene Al'zneistoffe angewendet. 
werden, so kann die Erlaubnis zum Selbstdispensieren der erwähnten Mittel nur 
denjenigen Medizinalpersonen erteilt werden, welche in einer besonderen Prüfung 
nachgewiesen haben, daß sie die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, 
um die verschiedenen Arzneimittel voneinander unterscheiden, die verschiedenen 
Qualitäten derselben genügend bestimmen und Arzneimittel gehörig bereiten zu 
können. 

Diese Prüfung soll vor einer Kommission erfolgen, welche der Minister der geist
lichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten aus dazu qualifizierten und ins
besondere mit der Botanik, Chemie und Pharmakologie, sowie mit den Grundsätzen 
des homöopathischen Heilverfahrens praktisch vertrauten Männern bestellen wird. 
Diese Kommission hat ihren Sitz in Berlin. Dem genannten Minister bleibt es indes 
vorbehalten, bei eintretender besonderer Veranlassung die erwähnte Prüfung auch 
anderswo durch dazu besonders bestellte Kommissarien abhalten zu lassen. 

§ 4. Die Einrichtungen, welche. zur Bereitung und Dispensation der Arzneien 
von den dazu für befugt erklärten Medizinalpersonen getroffen worden sind, unter-
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seinem Krankentagebuch entsprechende Vermerke über Menge, Inhalt und 
Taxpreise der abgegebenen Mittel zu machen. 

liegen in gleicher Art, wie dies bei den Hausapotheken stattfindet, welche ausnahms
weise einzelnen Ärzten gestattet sind, zeitweisen Visitationen durch die Medizinal
polizeibehörde. 

Bei den Visitationen müssen die betreffenden Medizinalpersonen sich darüber 
ausweisen: 

a. daß sie zur Bereitung und Dispensation der Arzneien ein nach den Grund
sätzen des homöopathischen Heilverfahrens zweckmäßig eingerichtetes, be
sonderes Lokal besitzen; 

b. daß die vorhandenen Arzneistoffe und Drogen von untadelhafter Beschaffen
heit sind; 

c. daß die wichtigsten Arzneistoffe, dcren namentliche Bezeichnung erfolgen wird, 
in der ersten Verdünnung angetroffen werden, damit die erforderliche chemische 
Prüfung derselben in bezug auf ihre Reinheit angestellt werden könne; und 

d. daß ein Tagebuch geführt wird, in welches die ausgegebenen Arzneien nach 
ihrer Beschaffenheit und Dosis, unter genauer Bezeichnung des betreffenden 
Patienten und des Datums der Verabreichung, eingetragen werden. 

5. Rs ist allen Medizinalpersonen untersagt, zubereitete homöopathische Arz
neien zum Behufe des Selbstdispensierens, sei es in größeren oder geringeren Quanti
täten, direkt oder indirekt aus ausländischen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen. 

§ 6. Wer homöopathische Arzneien selber dispensiert, ist nur befugt, dieselben 
an diejenigen Kranken zu verabreichen, welche er selbst behandelt. 

§ 7. Den Medizinalpersonen, welche die Genehmigung zum Selbstdispensieren 
homöopathischer Arzneimittel erhalten haben, bleibt es untersagt, unter dem Vor
wande homöopathischer Behandlung, nach den Grundsätzen der sogenannten allo
pftthischen Methode bereitete Arzneimittel selbst zn dispensieren. 

§ H. Wer ohne die im § 2 vorgeschriebene Genehmigung sogenftnnte homöo
pathisehe Arzneimittel selbst dispensiert, soll von der Befugnis hierzu für immer aus
gcsehlossen bleiben und außerdem nach den allgemeinen Vorschriften über den un
befugten Verkauf von Arzneien bestraft werden. 

§ 9. Eben diese Strafe (§ 8) und zugleich der Verlust der Befugnis zum Selbst
dispensieren soll denjenigen treffen, welcher sich einer Überschreitung der Vorschriften 
der §§ 6 und 7 schuldig macht. 

§ 10. Übertretungen der §§ 4 und 5 sind mit einer Geldbul3e bis zu 50 Taler zu 
ahnden und können, bei Wiederholung des Vergehens, nach vorangegangener zwei
maliger Bestrafung mit Entziehung der Befugnis zum Selbstdispensieren bestraft 
werden. 

§ 11. Die Untersuchung und Bestrafung der Yergehen gegen die Bestimmungen 
dieses Reglements erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften über das Strafverfahren 
gegen ~Iedizinalpersonen wegen Verletzung ihrer Berufspflichten. 

§ 12. Auf die sogenannten isopathischen Arzneimittel findet gegenwärtiges Regle
ment keine Anwendung. 

'l>urd) eine flJätete Sfabinet1!3orber ift ber ffilinifter ernli'id)tigt, bero(1)rten .f;lomöo~ 
lJat1)en unter geroilfen 5.8ebingungen b~~ belonbere I.ßrü fung ö u etlajj en. 'l>ie ~us~ 
na1)me foH nur bei fold)en alJlJrobierten 2ltöten ftattjinben, roeld)e jid) entroeber al!3 ~d)rift< 
fteHet über .f;lomÖOlJat1)ie au!3geöeid)net, ober bieje .f;leilmet1)obe erroei!31id) jeit minbeftenr, 
5 ,;Ja1)ren ausgeübt 1)aben. 'l>ie @efudie um 3ulajfung öum 0:!:amen ober 0:rlafi be;3~ 
leIben linb burd) bie ffiegierung bem ffiCinifter einöureid)en (3itf.~lEerf. bes ffiCiniftct,3 
ber ffiCeb.~~ngelegen1)eiten Dom 23. @)elJtember 1844). 

lJ1ad) ber 3itfulatDetfügung bes ffiCiniftet;3 Dom 28. iJebtuar 1846 finb bie in § 4 
~bf. c be;3 ffieglement;3 Dom 20. ,;Juni 1843 gebad)tcn ~töneiftoffe folgenbe: 

1. Aconitum. Napellus. 7. Aurum foliatum. 13. Chamomilla (Matri-
2. Alumina. 8. Belladonna (Atr·opa). caria). 
3. Antimonium crudum. 9. Bryonia alba. 14. China (regia et fusca). 
4. - tartaricum. 10. Calcarea carbonica. 15. Cina (Cinae semen). 
5. Arnica montana. 11. Cantharides. 16. Cocculus. 
li. Arscnicum album. 12. Carbo vegetabilis. 17. Coffea arabica. 



326 XIV. Apothekenbetrieb. 

Schlußbestimmungen. 
§ 53. Die Befugnisse, welche in diesen Vorschriften dem Regierungs

präsidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zuständigkeit des 

18. Orocus sativus. 29. Kali carbonicum. 
19. Cuprum (metallicum). 30. Lycopodium clavatum. 
20. Digitalis purpurea. 31. Magnesia carbonica. 
21. Drosera rotundifola. 32. Mercurius solubilis. 
22. Dulcamara (Solanum). 33. Natrium chloratum. 
23. Euphrasia officinalis. 34. Nitri acidum. 
24. Graphites. 35. Nuxvomica(Strychnos). 
25. Hepra sulphuris cal- 36. Opium. 

careum. 37. Petroleum. 
26. Hyoscyamus niger. 38. Phosphorus. 
27. Ignatia amara. 39. Pulsatilla pratensis. 
28. Ipecacuanha (Cephae- 40. Rhus Toxicodendron. 

lis). 41. Sabina (Juniperus). 

42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

Secale cornutum. 
Sepiae succus. 
Silicea. 
Spigelia anthelmia. 
Spongia marina tosta. 
Stannum metallicum. 
Staphisagria (Delphi
nium). 

49. Stramonium (Datura). 
50. Sulphur. 
51. Thuja occidentalis. 
52. Veratrum album. 

Eu § 5 bes ffieglements born 20. S'uni 1843 befugt ein WlinA8efcI)eib born 21. :tl~. 
3ember 1863: 

Wenn § 5 ausdrücklich untersagt, zubereitete homöopathische Arzneien weder 
direkt noch indirekt aus äusländischen Apotheken oder Fabriken zu entnehmen, so 
bezieht sich dieses Verbot mehr noch auf das Entnehmen derartiger Arzneien von 
Nichtapothekern. 

~erner erging folgenber 
Min.-Erl., betr. das Dispensierrecht homöopathischer Arzte. Vom 19. Januar 1897. 

Die Vorschriften des Reglements über die Befugnis der approbierten Medizinal
personen zum Selbstdispensieren der nach homöopathischen Grundsätzen bereiteten 
Arzneimittel vom 20. Juni 1843 (G.-S. S. 305) haben vielfach die Auslegung erfahren, 
daß Ärzte, welche die im § 3 des Reglements bezeichnete Prüfung bestanden haben, 
schon auf Grund des erlangten Befähigungszeugnisses sich zum Selbstdispensieren 
homöopathischer Arzneimittel für berechtigt halten, ohne hierzu die Erlaubnis des 
Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten erhaltf'n zu haben. 
Daß diese Auslegung eine irrige ist, ergeben die Vorschriften der §§ 2 und 3, welche das 
Recht, nach homöopathischen Grundsätzen bereitete Arzneimittel selbst zu dispen
sieren, außer von der durch das Bestehen einer Prüfung nachzuweisenden Befähigung 
noch von einer besonderen Erlaubnis des Ministers ausdrücklich abhängig machen. 
Wer ohne diese Genehmigung homöopathische Arzneimittel selbst dispensiert, soll 
gemäß der Bestimmung im § 8 daselbst von der Befugnis hierzu für immer ausgeschlossen 
bleiben und außerdem nach den allgemeinen Vorschriften über den unbefugten Ver
kauf von Arzneien bestraft werden. 

Indem ich Veranlassung nehme, die vorstehenden Anordnungen des Reglements 
erneut in Erinnerung zu bringen, bemerke ich zugleich, daß ich beabsichtige, bei der 
Handhabung dieser Angelegenheit in Zukunft nach Maßgabe der nachstehenden Ge
sichtspunkte zu verfahren: 

1. Denjenigen homöopathischen Ärzten, welche bisher ohne ministerielle Erlaubnis 
homöopathische Arzneimittel selbst dispensiert haben, wird die Genehmigung 
ohne weiteres erteilt werden, sofern nicht Verfehlungen des Antragstellers 
gegen die medizinal-polizeilichen Vorschriften oder sonstige die Zuverlässigkeit 
der Person in Frage stellende Hinderungsgründe eine Versagung erforderlich 
erscheinen lassen. 

2. Der Umstand, daß bei den vorhandenen Apothekern eines Ortes homöopathische 
Arzneiabgabestellen eingerichtet sind, bildet kein Hindernis für die Erteilung 
der Genehmigung. 

3. Beim Wechsel des Wohnortes des Arztes erlischt die Genehmigung nicht; da
gegen ist der Arzt verpflichtet, von dem Wechsel dem Regierungspräsidenten 
und, falls der Wohnort in den Bezirk einer anderen Regierung verlegt wird. 
auch dem Präsidenten dieser Regierung Anzeige zu erstatten. 

4. Die zurzeit bestehenden Vorschriften über die Einrichtung und Beaufsichtigung 
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Polizeipräsidenten zu Berlin unterstellten Bezirks 1) von dem letzteren 
ausgeübt. 

§ 54. Die vorstehende Betriebsordnung tritt mit dem 1. März 1902 
in Kraft. Mit demselben Tage treten die Vorschriften über Einrichtung 
und Betrieb der Apotheken, Zweig-(Filial-)Apotheken, Krankenhausapo
theken (Dispensieranstalten) und ärztlichen Hausapotheken, sowie die An
weisung zur amtlichen Besichtigung der Apotheken vom 16. Dezember 
1893 außer Kraft. 

Arzneimittelverkehr in Apotheken. 

0n einem Urteil vom 2. IDCär& 1905 (f. 6eite 303) iJat bas tn:euf3ifcf)e st'.@. 
bie wicf)tige~eftftellung getroffen, baf3 in ben m~otiJefen aucf) folcf)e IDCittel ge
füiJrt werben bürfen, welcf)e im mr&neioucf)e nicf)t veqeicf)net finb unb nacf) beffen 
~orfcf)riften nicf)t ge~rüft werben fönnen. ~a biefes Urteil fegr wertvolle mus
legungen ber m~otiJefenoetrieosorbnung, insoefonbere bes § 28 berfe16en, flietet, 
lft es nacf)fteiJenb aus&ugsweife aflgebrucft. 

Urteil des K.G. vom 2. Miif.z 1905. 

9Xu5 ber %ltur bes 91~otljefenbetriebes, ber bgljerigen ~anbljabung bes ftaatlidjen 
91uffidjtsredjts unb ben übrigen in biejer jSc5ieljung erlaHenen 1B0rjdjriften folgt, baf3 
ber IDCinifter biejenigen IDCittel, beren \ßrüfung nadj ben 1B0rjdjriften bes 91r5neibudjs 
unmöglidj ift, nidjt ljat aus ben 91~oiljefen ausjdjHelien wollen. ~ierbei muli ßunädjfi be
rücfjtdjtigt werben, bali nur biejenigen IDCtttel, beren jSeftanbteile, ,3ufammenfe~ung unb 
,3ubereitung im 91rßneibudj borgefdjrieben werben, gemäli § 28 91bf. 2 nadj ben 1B0r
fdjriften bes 91qneibudjes ge~rüft werben fönnen. 'llenn 1B0rjdjriften über 'oie ~er
ftellung unb \ßrüfung ber nidjt im 91r&neibudje befonber5 aufgefüljrten IDCittel cntljält 
biefes jillerf nidjt. jilloljl lann bei ben in ben gebräudjHdjen ~ljarmaoeutifdjen 91r5nei. 
formen (~ab. A crur SPaifer!. lBerorbnung, bett. ben lBerfeljr mit 91r&neimitteln, bo~ 
22. üftober 1901) ljergeftellten IDCitteln, cr. jS. \ßillen (Pillulae) unb 6alben (Unguenta), 
ge~rüft werben, ob fie ben betreffenben angemeinen 1B0rfdjriften be5 91r&neioudjei3 cnj, 
f~redjenb gergeftellt finb (ogi. bett. biefer beiben lYormcn 121qneibudj 6. 286, 395), abcr 
bei ben übrigen nidjt im 91tß-neibudje aUfgefügrten IDCUteln, befonbeti3 ben bort nidjt an
gegebenen djemifdjen \ßrä~araten, tft audj biefe \ßrüfung unau5fügrbar, unb eine \ßrüfun\1 
auf ~djtgeit unb ffieinljeU nadj ben SSeltimmungen be5 91ri\neibudje5 tlt bet allen bort 
nidjt aufgefüljrten IDCitteln unmögHdj. 'llaf3 e;3 fidj nur um eine berartige j~eß-ielle \ßrii
fung ljanbeln fann, ergibt jidj au;3 bem mof. 1 be;3 § 28, wo entj~redjenb ber in moj. 2 
für bie gefauften WUttel \1egeoenen jSeftimmung oetreff;3 ber oon bem m~otljefer lelolt 

der ärztlichen Hausapotheken bleiben auch ferner maßgebend (vgl. die 
§§ 49, 50 der Vorschriften über Einrichtung und Betrieb der Apotheken usw. 
vom 16. Dezember 1893 und §§ 1, 25, 26 der Anweisung zur amtlichen Be
sichtigung der Apotheken usw. vom 16. Dezember 1893). 

Indem ich die entgegengesetzten Bestimmungen des Runderlasses vom 14. No
vember 1895 aufhebe, ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenst, bei berichtlichen 
Anträgen die vorstehenden Gesichtspunkte gefälligst zu beachten. 

madj einem ~r1. be;3 ffieg.<\ßräfibenten in IDCinben bom 26. 3uni 1894 ljaben bie 
jSeftimmungen über 'oie 6ignatur ber 91r~neien (§§ 30 unb 31 ber m~otgefen
betrieoi3orbnung) audj für bie ljomöopatf)i!d)cn ~aui3apotljefen @eltung. S\)odj muf3 'oie 
ffiidjtigfeit biejer 91nfdjauung beftritten I1.Jctben (j. lYuf3note 6 auf 6eite 305). 

'llie mtoneiab(Jabe burdj IJomöo~atljifdje lBereine an beren IDCitgliebcr tft 
lcbigfidj nad) § 367, 3 6tr.@.jS. (j. 6eite 137) &u beurteilen. 

1) 'llie ,3ultiinbigfeit be;3 jSerliner \ßoli&ei~räjibenten gegenüber bem 91potl)efell< 
l1.Jeiell erftrea! fid) auf ben ganben .\3anbei3lJolioeioe~itf jSerlin. 'VerleIbe umlaf3t 
lIudj ben @cjetJen bom 13 . .0uni 1900/ 27. IDCär& 1907, 7. IDCär& 1908 unb 23. 3uni 190\l 
bie 6tabtfreife b&l1.J. @emeinbebe&irfe jSerlin, ~garlottenburg, 6djöneber\1, mcuföllll, 
jillilmer5borf, ilidjtenberg unb 6tralau. 
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qeröufte!1enben tJorgefdjrieben wirb, ban bie .~erftenung nur "nadj lBorfdjrifl beil Wrönei~ 
uUd)c5/1, alfo nad) ben bort für bas betr. WCittel gegebenen 9Cormen erfolgen barf. ~a eil 
[id) qier nUT um eine ,,\j3rüfung nad) ben lBorfd)riften beil Wröneibudje5/1 qanbeIt, eine 
anberweite \j3rüfung aber in ber lBetrie650rbnung nid)t tJorge[d)rieben wirb, ift eß un~ 
er1}eblid), ob bie betr. WCittel, waß bie 6traffammer feftftellt, fid) aud) in ®emänqeit ber 
betreffenben \j3atentbeidjreibungen nid)t nad)jJrüfen IaHen. 

~anad) münte alio, wenn bie WuffaHung ber 6taatsa1t\ualtfd)aft rid)tig wäre, ber 
~erfauf jämtIid)er nid)t im Wröneibud)e aufgefü1}rten WCittel in ben WjJotqefen nad) 
§ 28 uerboten fein. ~em wiberfjJrid)t aber jd)on bie bisqerige ~erwaltungßjJta~is. lBon 
ieqer fin'o in ben WjJotqefen 'oie uerjd)ie'oenften berartigen WCittel, wie Ö. lB. WCinetal~ 
luäHer (aud) fold)e, bie wie Ö. lB. lBitterwäffer nUT öU ~eilöluecfen tJerwenbet werben), 
jJatentierte WCittel ('oeren Wufnaqme in bas Wröneibnd) nad) 6. XVI ber ~orrebe öU ber 
IV. Wuflage tunlid)ft uermieben worben ift) unb tJiele anbere gefüqrt worben, oqne bat 
'oieil jemals bei ben ffietJi(ionen ober fonft tJon ber Wuffid)tsinftanö beanftanbet worben 
ift. ~ie 2uläffigfeit ber ~üqrullg fold)er nid)t im Wröneibud)e aufgefüqrten WCittel er~ 
gebcn aud) bie in lBerfolg bcs § 36 ber lBetrieMorbnung crlaffencn lBorfd)riften, inil~ 
befon'oere ber auf ®runb beil lBunbeilratilbeld)luffeil tJom 25. WCai 1903 ergangene G:r1an 
bes WCinifteril tJom 8. Suli 1903. 

S)iernad) bürfen bie fämtlid)en in ben lBer3eid)nifien A unb B aufgefüqrten WCiltel, 
lueld)e ousnoqmslos im Wröneibudje nid)t oufgefüqrt \inb, in WjJotqefen gefüqrt werben. 
~er WjJotqefer mun fie 5war baroufqin jJrüfen, ob iqre Wbgabe im ~anbtJerfauf (un'o 
gemän § 34 ber lBetrie650rbnung auf ffieöejJt einei3 nid)t ajJjJrobierten ~eilgewerbetrei~ 
benben) öuläffig ift. G:r barf biefe WCitte! aber aud) bann füqren, wenn er nidjt einmal 
bie 2uläHigteit iqrer Wbgabe im ~anbtJedauf beurteilen fann; nur barf er fie bann auil~ 
Id)HenHd) auf Wr5treöejJt abgeben. 

Wud) 1)ieraus geqt 1)ertJor, ban aud) ~JlitteI in 'oen ~XjJot1)efen gefüqtt luer'oen bürfen, 
weld)e im Wröncilmd) nid)t tJeqcid)net lin'o llnb nad) bellen lBorfdjriftcn llid)t gejJrüft 
werben Wnnen. 

Stellvertretung im Apothekenbetriebe. 

)illie oereig auf 6eite 13 unb 311 erltJäf)nt, gat ba5 ~reuf3ifd)e D.>ß.(cIl 
unter bem 2. 9(obemoer 1905 bie bie >ßerltJaHung einer m~otqefe einfd)ränfenbe 
~efttmmung in § 41 WJf. 3 ber m~.j8.D. für ungültig erflärt,inbem e5 in 
UOereinftimmung mit bem :R.®. entfd)ieb, bau für oie 6teHbertretung im 
l2{~otgefenoetrieoe lebiglid) § 45 ber ®eltJ.D. maf3geoenb fei, bie ~erltJaHunß 
einer m~otgefe burd) einen a~~rooierten l2{~otgefer mitgin aud) ogne ®e~ 
negmigung ber :Regierung erfolgen fönne. SDa5 Urteil entgäU fo wertvolle 
Unterfud)ungen üoer bie j8e5iequngen 5ltJifd)en :Reid)5geltJeroeorbnung uno 
~reuuifd)er I2{potgefenoetrieMorbnung, bau e5 nad)ftegenb al5 @rgän&ung &llr 
12{~.j8.D. eoenfaH5 im ~ortlaut ltJiebergegeoen ift. 

Urteil des O.V.G. vom 2. November 1905. 

~ie auf bie 5rlage öU treffellbc G:ntfd)eibung qängt im wefclltlid)ell babon nu, ou 
ber § 45 ber ffi.®.D., laute n'o : 

,,~ie lBefugniHe 5um fteqenben ®ewerbebetriebe fönnen burd) 6teUtJertreter 
ausgeübt llJerben: biefe müHen jebod) ben für bas in ffiebe fteqenbe ®ewerbe ins~ 
befonbere tJorgefdjriebenen G:rforberniHen genügen" -

aud) auf bns WjJotqefergewerbe Wnwenbung finbet. ~enn wenn bies 5U beiaqen ift, [0 
entbeqrt 'oer (oben wiebergegebene) § 41 Wbf. 3 ber WjJ.j8.D., injofern man iqn mit bem 
j8eflagten unb bem WCinifterialfommiHar baqin ouillegt, ban unter "WjJotqefentJorftanb" 
nur ber lBefi~er ber WjJot1)efe unb ber beim ~otqanbenfein einet ~itwe ober minorenner 
5rinber (§ 4 :tUel I ber retJibierten WjJ.D. tJom 11. Dftober 1801) ober ber im ~olle 
eines 6ied)tumi3 bes lBefi~eri3 förmIid) eingeje~te lBerwalter 5u tJerfte1)en fei, ber ffied)ti3~ 
gültig feit, unb bas auf i1)n allein geftü~te ~orgeqen 'oer \j3oliöei ermangelt ber red)tnd)en 
®runbloge. 

:flie obige \Jrage ift nUll berfd)ieben lieantllJortet llJorben. ~erneint llJirb fie u. a, 
unb frllJar meiftens ol:me nä1)ere j8egrünbung, in ben Sfommentaren ßur ®.D. bon tJon 
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~ef)enfel (18b.1 ~. 39), bon ~d)ider (18b. I ~. 15), SjOjfmann (3. ~ufL ~. 118), 
~at)fet.~teiniger (3. ~ufL ~. 142) unb 18crger.m.mqe1mt) (16. WufL ~. 105); 
bej(1)t bon bon Banbmann (unter gewilfen 18efef)ränfungen, 4. ~ufl., 18b. I ~. 398), 
\Reufamv (5. ~ufl. ~. 88), @ün&el, ~a;3 beutfef)e ~\Jotqefereewerbe (~. 24), st'äqler, 
~ie ~tenbertretung im @ewerbebetriebe (~. 29), ~iftor, Uber ba;3 ~\Jotqefenwefen 
(~. 5), 18öttger, ~ie \Jreufiifef)e ~votqefengefe~gebung (~. 34 unb 294), bom iR.@. 
in bem (bereit5 erwäqnten) Urteile bom 7. ,3uni 1899 (,3uriftifef)e m3oef)enfef)t. 1899 ~. 496) 
unb bom st'.@. (,3oqow, ,3aqwüef)er, .18b. XIII, ~. 291). 

~er untewief)nete ~enat qat fief) auf @runb folgenber Q;rwägungen injoweit ber 
~uffaffung be5 ffi.@. angefef)loHen, aB et ben § 45 a. a. O. auf ba5 2.(Votqefer
gewerbe für anwenbbar eraef)tet. 

~ie @.O. entqält in ben §§ 6, 29 (~bf. 1, 3 unb 5), 40, 41 (~bf. 2), 53, 80 (~bf. 1), 148 
\Rr. 8, 151 (~bf. 2) unb 154 (Wbf. 1) 18eftimmungen über ba5 ~votqefergewerbe. ~on 
biefen fommen für bie öur Q;ntfef)eibung fte1)enbe l'Yrage in5befonbere folgenbe in 18etraef)t: 

§ 6 ~bf. 1: ,,~a5 gegenwärtige @efe~finbet feine ~nwenbung auf ... bk G;r
rief)tung unb ~edegung bon ~\Jot1)efen ... - 2.1uf... ben ~erfauf bon ~r~nei
mitteln ... finbet ba5 gegenwärtige @efe~ nur infoweit ~nwenbung, alS basfelbe aus
brüdlief)e 18eftimmungen barüber ent1)äft." 

§ 41 ~bf. 2: "S'n betreff ber \Bereef)tigung bet ~vot1)der, @e1)i1fen unb Bel)t
linge an3uneqmen, bewenbet es bei ben 18eftimmungen ber Banbe5gefe~e." 

§ 154 ~b f. 1: ,,~ie \Beftimmungen ber §§ 105-133 e, 139 c bi$ 139 m finben 
aUf @eqilfen unb ~eqrlinge in ~votqefen ... feine ~nwenbung." 

~U5 biefen ~orfef)riften erqellt, bafi bie @.O. ben ~votqefenbettieb, ber feinet 
\Ratur naef) ~wetfenoi3 ein @cwetbe ift, auef) alS ein folef)es anfleqt. ~enn fic 
würbe fonft nief)t in ber ~tt, tote es gefef)eqen, im § 6 einen ~orbe1)alt qinfief)tlief) bei3 
2.l:votqefergewerbcs treffen unb bei benjenigcn ~orfef)riften, bie für 2.l:vot1)efcr nief)t 
~fatl greifen foHen, biei3 befonbers anorbnen fönnen. ~te1lt aber ber 2.l:votqefenbetrielJ 
ein @ewerbe im ~innc ber @.O. bar, fo mUfi aud) ber § 45 a. a. O. auf iqn 2.l:nwenbung 
finben, infofern nief)t bie oben wiebergegebenen \Beftimmungen bie gegenteilige ~(n
naqme reef)tfertigen. ~as ift aber llief)t ber l'YaH. 

m3as 3unäef)ft ben § 6 ~lbf. 1 ~a~ 1 a. a. O. angel)t, fo lä&t fidj aus ber bort ge. 
gebenen \Beftimmung nief)t qedeiten, bau ber § 45 ber ffi.@.O. naef) bem aui3btüdlidj 
ober ftiHfef)weigenb erflärten m3iHen bes @efe~gebers iju ben für ben Wvotqefenbetrieb 
ausgenommenen ~orfdjriften geqöre. \Rad) iqr foll, \uie bai3 ffi.@. in feinem oben an· 
ge~ogenen Urteile qerborqebt, ~war "bie G;rrid)tung unb ~etlegung bon Wvotqefen", 
nid)t bas Wvotqefergewerbe jd)led)tqin au&erqalb bes @eltungi3bereief)s be5 @efe~C5 
bleiuen. ~ie ~tellbertretung bes Wvotqefenbefi~ers im \Betriebe feiner 21votf)efe fann aber 
nid)t unter bie "Cl:rridjtung" ober gar unter bie ,,~ctlegung" einer W\Jotqefe gebradjt 
werben; benn fie betrifft weber biefe nod) jene, fonbern ben ~{votqefen b e tri e b (ogI. aud) 
bie allerbings bon @eneqmigungen lttlverfönlidjer \Ratm qanbelnben §§ 16, 27 ber @.O., 
in benen bie m30rte "G;rrief)tung" unb "G;rrief)tung ober ~etlegung" bie ~telloertretullg 
nief)t in fief) begreifen, ba es öweifellos im \Belieben ber Unterneqmer fteqt, ob fie ben 
18etrieu ber bort be~eief)neten 2.l:nlagen felbft ober butef) ~tellbertretet füqrett wollen). 

~afi ber @efe~geber nief)t beabflef)tigt qat, bmef) ben qinfief)tlidj ber G;rrief)tung unb 
~erregung bon 2.l:votqefen gemadjten ~orbeqalt bie .8uläHigfeit eines ~tenbertretungs
berqältniHes naef) § 45 a. a. O. ausöufef)lieflen, ergibt flef) auef) aui3 ber 2.l:rt unb m3eife, 
wie bie \Beftimmungen ber vreufiifdjen allgemeinen @.o. übet bie ~tenbertretung burdj 
bie @.o. für ben \Rorbbeutfef)en \Bunb abgeänbert worben flnb. ~ie vreu&ifef)e all. 
gemeine @ O. bom 17. ,3anuar 1845 (@efe~fammhing ~. 41), welef)e berienigen für 
ben \Rorbbeutfef)en \Bunb böw. ber ffi.@.o. im allgemeinen alS ~otbilb gebient qat (bgI. 
~. \B. bon ~anbmann<ffioqmer a. a. O. ~. 2), beqanbelte bie ~tenbertretung in 
ben §§ 61, 62 unb 63. ~iefe lauten: 

1/ § 61. ~ie \BefugniHe 3um @ewerbebetrieue fönnen buref) ~tenbertreter aus· 
geübt werben; biefe müHen ieboef) nief)t nm ben für ben fellJftänbigen @ewerbebetrieb 
im allgemeinen, fonbern aud) ben für bai3 in ffiebe fteqenbe @ewerbe ini3befonbere 
botgefd)riebenen Cl:rforbemijfen genügen. 

§ 62. \Raef) bem :tobe eines @ewerbetreibenben barf bas @ewerbe für ffieef). 
nung ber m3itwe wäqrenb bes m3itwenftanbei3, ober, wenn minberiäqrige G;rben bor· 
IJanben flnb, für beten ffiedjnung burdj einen nadj § 61 qualifiiJierten ~tenbertreter 
betrieben werben, ittfofern bie über ben \Betrieb einöelner @ewerbe befteqenben be. 
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fOllbeten 18otfd)riften nid)t ein anbere5 anorbnen. ila5(elbe gilt wäljrenb ber ilauer 
einer lfurateI ober ~ad)Iajiregunerung. 

§ 63. 3nwiefern ffrr bie in ben §§ 51-54 beöeid)neten ~erfonen eine ~tell
bertretung 3uläffig ift, gat in jebem einöelnen ~aIle bie ~egörbe öu beftimmen, weld)er 
bie m:nfteItung ober ~on3effionierung öuftegt. 

~ei ben im § 55 beöeid)neten <Mewerben ift ber ~etrieb burd) ~teHbertreter 
nid)t ftattgaft. 11 

~ad) ben gier gegebenen ~eftimmungen .gatte, ba ber im § 63 angeöogene § 54 
bon ben m:jJotgefem ganbelt, bie fonöeffionierenbe ~egörbe im Q:in3elfalle frber bie Bu
läffigfeit einet ~tellbertretung im m:jJotgefergelt!erbe 3u befinben. ilie §§ 61 unb 62 finb 
nun, ab gefegen bon einer felbftberftänbIid)en mnberung, weId)e bie ~ejeitigung ber ffrr 
ben jeIbftänbigen <Mewerbebetrieb im allgemeinen borgefd)riebenen Q:tforberniffe 3um 
<Megenftanb gat, wörtlid) in bie <M.O. für ben norbbeutjd)en ~unb unb jj:Jäter in bie ffi.<M.O. 
übernommen worben. m:nber5 bergält es jid) bagegen mit bem § 63. iliejer gat 3war eben
fall5 als § 47 in feinem <Mrunbja~e m:ufnal)me gefunben. Q:r bedt jid) aber ljinjid)tlid) be~ 
~reije5 ber <Mewerbetreibenben, auf ben er m:nwenbung finben joH, nid)t megr mit bem 
§ 63, unb füljrt in5befonbere bie m:jJotgefer nid)t megr auf. ilmn er .gat in ber <M.O. für 
ben Vlorbbeutfd)en ~unb b3W. in ber ffi.<M.O. ben nad)ftegenben jffiortlaut erljalten: 

II§ 47. 3nwiefern für bie nad) ben §§ 34 unb 36 fonöeffionierten ober an
gefteHten ~erjonen eine ~tellbertretung 3uläffig ift, gat in jebem einöelnen ~alle bie 
~egörbe öu beftimmen, weld)er bie ~on3effionierung ober m:nftellung 3uftegt. 

ilasjelbe gilt in ~e3iegung auf biejenigen ~d)ornfteinfeger, benen ein n\egr
be3irf 3ugewiejen ift (§ 39)." 

jffienn gier bie m:j:Jotgefer, weId)e nid)t 3u ben IInad) ben §§ 34 unb 36 fonöejjioniertcu 
ober angefteHten ~erfonen" gegören, im <Megenfa~ 3um § 63 ber j:Jreujiifd)en <M.O. nid)t 
megr erwägnt werben, fo fann bas nur baburd) erflätt werben, baji bie bisger in ~reulien 
für bie Buläfjigfeit ber ~tellbertretung im m:j:Jotgefergewerbe geltenbe ~eld)ränfung 
in ~ortfall fommen joUte. jffiollte ber <Meje~geber tro~ ber m:bänberung bes § 63 ben 
bi5gerigen ffied)ts3uftanb beibegalten, jo gätte es ogne Bweifel nage gelegen, bies auf 
irgenb eine jffieije erfennbar 3u mad)en unb 3um m:usbrud öu bringen, bali er iljn burdJ 
anberweit getroffene ~eftimmungen, namentlid) burd) ben im § 6 gemad)ten 18or
begalt, für gefid)ert erad)te. ilas gat er aber nid)t nur untertaffen, fonbern ber ~egrün
bung öu ben §§ 6, 4.3-46 bes Q:ntwurfs einer <M.O. für ben ~orbbentjd)en ~unb eine 
{Jajjung gegeben, weld)e, wie aud) ba~ ffi.<M. anetfennt, für bie m:nnagme, bai3 jffiort 
lIQ:ttid)tung" gabe bem gewöljnlid)en ~j:Jrad)gebraUd) ßuwiber bie ~tellbertretung mit 
in fid) begreifen jollen, nid)t ben minbeften m:ngalt bietet (bg1. ~tenograjJgijd)e ~erid)te 
über bie 18erganblungen be~ ffieid)stags bes ~orbbeutjd)en ~unbei3, I. Begislaturj:Jeriobc, 
~effion 1869, 111. ~b. ~. 113 unb 120, wojelbft es geilit: 

,,§§ 43-46 gonDeln bon bem <Mewerbebetrieb burd) ~tellbcrtreter; bi e im frbri g eu 
3uge1ajfene ~tellbertretung mulite für bie im § 34 unter 3 be3eid)neten ~erjonen 
bon bejonberer <Menegmigung abljängig gemad)t werben, weil es jid) gier nid)t um 
eigentIid)e <Mewerbetreibenbe, lonbern um in beld)ränHer Bagl m:ngeftellte ljanbeU"). 

~iernad) läßt lid) bie ~telIbertretung nid)t unter ben ~infid)tlid) ber Q:rrid)1ung unb 
18erIegung bon m:jJotgefen getroffenen 180rbeljalt bringen. 3ft bas aber ber {JalI, 10 muli 
ber im § 63 ber jJreuliild)en allgemeinen <M.n aufgeftente <Mrunbja~ burd) bie bom 
~rinöijJ ber freien ~tellbertretung begerrfd)te, iljren <Megenftanb in erfd)öj:Jfenber jffieife 
regelnbe reid)sgeje~lid)e ~eftimmung bes § 45 ber ffi.<M.O. als für ben m:j:Jotgefenbetrieb 
bejeitigt geIten. iler <Merid)tsgof ljat besgalb uud) bem ffi.<M. nid)t barin bei5utreten 
bermod)t, bali, weil im § 6 ber ffi.<M.o. bai3 gan3e Sfon&ejfionsberfaljren bem Eanbes
red)te tJorbegaIten worben fei, bie jJreuliifd)e Banbei3gefe~gebung in ber Bage gewefen 
wäre, bie Q:rteilung bon Sfon5effionen bon ber ~ebiltgltng abgängig 3u mad)en, baa bie 
Q:infe~ung bon ~telltJertretern allgemein ober bod) ogne eine bejonbere <Meneljmigung 
ber ffiegierung nid)t ftattfinbe. ~ällt bie ~telIbertretung im 2lj:Jotgefenbetriebe nid)t 
u.ntet ben 180rbegaIt ber Q:rrid)tung unb 18erIegung bon m:j:Jotgefen, unb ift fie mitgin nad) 
ber reid)5geje~lid)en 18orfd)rift bes § 45 a. a. O. in ben bort beftimmten (ljren5en ftatt
~aft, \0 fann He aud) burd) ein Banbesgelet} nid)t wieber ausgefd)lojjen ober weiter eilt~ 
gejd)ränft werben. jffiäre bies 3uläffig, [0 Helie lid) überbies nid)t abjegen, weshalb bem 
§ 63 ber j:Jreuliild)en <M.O. bie fortbauernbe <Meltung unb bie ~ebeutung einer ben § 45 
einfd)ränfenben lanbe5gelet}Iid)en iSorjd)rif1 ab3ufj:Jred)en wäre. ilurd) biele Q:rwägungen 
finben biejenigen m:u5fügrungen be5 weinifteriaIfommijfars illre jffiiberlegung, weld)e 
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an bie reidjsgeridjtHdje Q;ntidjeibung unb bie bon bon .2anb mann a. a. O. bertretene 
2!nfidjt anfnüjJfen, wonadj ber § 45 für bie ®tellbertreter im 2!jJot1)efergewerbe nur eine 
reidjsgefe~lidje illCinbeftforberung aufftent, weiterge1)enbe lanbesredjtHdje 2!nforberungen 
akc nidjt ausfdjliejit. ~enn iie laufen barauf ljinaus, baji ber § 63 a. a. O. 
eine nodj gültige weitergeljenbe lanbesredjUidje ~orfdjrift barfteUe unb 
bie jJreujiifdje 2anbesregierung ermädjtige, bie SfonöeHion an bie me
bingung 3u fnüjJfen, baji ein ®teHbertreter nur mit @eneljmigung ber 
fon3eHionierenben me1)örbe befteHt werben bürfe. 

Q;benfowenig fann bem illCinifteriaUommiHar barin beigejJflidjtet werben, baji bie 
~idjtanwenbbadeit bes § 45 auf bas 2!jJotljefergewerbe aus bem oben wiebergegebenen 
®a~e 2 bes 2!bf. 1 im § 6 ber lR.@.O. in ~erbinbung mit § 63 ber jJreujiifdjen allgemeinen 
@.O. gefolgert werben müHe. 

Q;s fann 3unädjft bem @efe~geber nidjt unterftellt werben, baji er mit ben ~otten: 
,,~erfauf bon 2!rcrneimitteln" basfelbe ljabe ausbtüden wollen, wie etwa: ,,2!jJotljefer< 
gewerbe". ~äre bas beabfidjtigt geweien, fo würbe es weber bes im ®a~ 1 ausgefjJrodjenen 
~orbeljalHl wegen ber Q;rridjtung unb ~etlegung bon 2!jJotljefen, nodj bes Q;r1aHes ber 
im § 41 2!bf. 2 ber lR.@.O. gegebenen ~orfdjrift beburft ljaben, wonadj es in betreff 
ber meredjtigung ber 2!jJotljeler, @eljilfen unb 2eljtlinge ancruneljmen, bei ben me. 
ftimmungen ber .2anbesgefr~e bewenbet. ~ie obigen jffiorte fönnen besljalb nur bie 
mebeutung flahen, bie iljnen nadj bem gewöljnlidjen ®lJradjgebraudje ~ufommt. jffiirb 
ljierbon ausgegangen, fo foll allerbingil auf ben ~etfauf bon 2!t3neimitte1n bie lR.@.o. 
nur infoweit 2!nwenbung finben, als fie meftimmungen barübet entljält. Unb es be3ieljt 
fidj biefer ~orbelja1t öweifellos audj auf ben in 2r jJ 0 tlj efe n fidj bo1l5ieljenben ~etfauf 
bon 2rr3neimitte1n (og1. bie urfjJrünglidje ~affung bes § 6, nadj we1djer fidj ljinter ben 
~otten ,,~edauf bon 2!röneimitteln" ber bon ben 2!jJotljeferta~en ljanbelnbe § 80 ber 
@.O. angeöogen finbet). 2!llein baraus ergibt fidj nodj nidjt bie ~idjtanwenbbadeit 
bes § 45 auf ben 2!jJotljefenbetrieb fdjledjtljin. ~enn ber )Betrieb einer 2rjJot1)efe um, 
fatit, wie feiner weiteren 2!usfüljrung bebarf, weit meljr al~ ben blojien ~etfauf oon 
2!r5neimitteln; biefer ~etfauf ift nm ein fleiner :reil, gewiHermajien ein 2!usfdjnitt bes 
gefamten 2!jJotljefenbetriebes, unb fteljt mitljin aud) 3u bet ®tellbetlretung bes ~riJotljelen. 
befi~ers in ber 2eitung bes gefamten 2!jJotljefenhetrieoes in bem ~erljältnis eines :reiles 
öu einem @anöen. ~ür ben 2!jJotljefenbetrieb ift abcr ber § 63 ber jJreuliifdjen @.o. 
nadj ben borfteqenben 2!usfü!jrungen burdj ben § 45 ber ffi.@.O. oefeitigt morben. C,re; 
ift bcs!jalo nidjt angängig, ben § 63 für bie gefamte ®tellbetlretung nodj bes!jalo al~ 
gültig an3ufe!jen, weil. ber § 6, ~rof. 1, ®a~ 2 0. a. O. einen ~oroe!jalt megen beil ~er. 
faufes bon ~fr3neimitteln trifft. 2(us biefem ~oroe!jalt in ~eroinbung mit § 63 a. a. 0 
111ürbe !jödjftens gefolgert werben fönnen, bali ber \Betrieo ber ~(jJot!jefen infomeit nidjt 
unter bie @.O. falle, ag er ben ~erfauf bon 2!röneimitteIn 3um @egenftanbe !jat. 2!oer 
audj bas barf nidjt angenommen werben. Gfil fann !jier nidjt bon bem :reile auf bas @an5e, 
fonbern nm oon bem @an3en auf ben :reil gefdjloffen werben. ~ollte ber @efe~geocr 
bie ®tellbertretung für einen :reil bes 2!jJot!jefenoetrieoes, ben ~erfauf oon ~(rcrnei. 
mitteln, ausfdjliejien, fo !jätte bas im @efe~e oefonberen 9Xusbrud finben müffen. ~a 
bi eil nidjt gefdjeljen ift, fo redjtfcrtigt fidj bie Wnnaqme bes @egenteilil. Q;s würbe audj 
ben mebürfniHen beil wirflidjen S!eoens in feiner ~eife entfiJredjen unb öU böllig 1In· 
anneljmoaren ~olgen füljren, wenn eine ®tellbertretung bes WjJotljefers im ®inne ber 
lR.@.O. öwar im allgemeinen öuläffig, ljinfidjtIidj bes ~etfaufs bon 2lröneimitteln aoer 
unftatt!jaft fein foUte. ~en illCatetialien öum § 6 ber @.O. fitr ben ~orbbeutfdjen munb, 
beHen ~orfdjriften burdj ba!3 @efe~ bom 1. 0uli 1883 (lR.@.\B1. es. 159) materielle 9tnbe. 
rungen nidjt erfa!jten !jaoen (bg1. 3. m. bon S!anbmann a. 0. D. es. 61), lätit fidj audj 
in biefem \l3unfte irgenb etwai3 @egenteiligeil nid)t entne!jmen. Üorigeni3 würbe feloft 
bann, wenn bie ~idjtanwenboatfeit bes § 45 aUf ben ~etfauf bon 2!qneimitteln an· 
öuetfennen wäre, ber § 41 2Tof. 3 ber 2TjJ.m.D. oom 18. ~cor. 1902 al5 3u weitgeljenb 
ber lRedjtßgültigfeit entoeljren, bu nadj i!jm fein WjJotljefenborftanb o!jne @ene!jmigung 
bes lRegierungi3jJrälibenten länger ag brei illConate im 31llammen!jang unb wäl)rcnb 
eines 0uljres nidjt meljr al!3 bier illConate in ber 2eitllng bet 2!jJot!jefe berireten 
Iverben barf. 

Q;5 bleibt bemnadj nur nodj 5U jJrüfen, 00 bic oben angeöogencn ~otfdjriften beii 
§ 41 2!of. 2 unb be5 § 154 Wof. 1 ber lR.@.O. bie @ültigfeit be!3 § 45 fitr bas WjJotljefer. 
gewerbe ausfdjHelien. Wudj biefe ~rage muji im berneinenben ®inne oeantwortet werben. 
Wus ben in jenen \l3aragrajJljen gemadjten ~otoe!ja1ten ift aUerbingi3 gefolgert worben, 
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baj3 ber § 45 für bas 2L\Jotf)efergeltJeroe nicljt ~Ia~ greife (IJgL $ra ~ i er<~ teini g er a. a. n.). 
2ur )illibedegung bieier mnficljt genügt ieboclj ein S)inltJei!5 aUf ba;3 oft gebacljte Urteil 
br!5 ffi.@., in bem ficlj f)ierüoer folgenbe!5 aU!5gefüf)d finbet: 

,,?Run bleibt ;;ltJar noclj ;;u erltJägcn, baj3 iiclj gemäj3 § 41 mbf. 2 ber @.n. bie 
lBerecljtigung be!5 mvotf)efer!5, @ef)iffen unb ilef)rlinge ßU f)alten, naclj ben ilanbe!3< 
gefe~en beftimmt, unb baj3 gemäj3 § 154 mbj. 1 bajelbft ber :Iitel VII bes @efe~es, 
burclj ben bie )Serf)äItnijfe ber geltJerbIid)en mrbeiter geregelt ltJerben, auf @ef)iffen 
unb ilef)rIinge in ~ivotf)efen feine mnltJenbung finbet. ~iefe :Iatfacljen \inb aber bod) 
für bie \5tage ber ~teHIJertretung of)ne lBebeutung. ~enn ber ~teHIJertreter bes 
mVotliefers gilt nicljt aEl 2lvotf)efcrgef)iIfe. ~ie Ubemaf)me einer mvotf)cfenlJerltJal< 
tung ift erft naclj lBeenbigung ber ileljr. unb @eljiIfen(~ervier<)ialjre, joltJie naclj mb· 
regung ber mvotljefervrüfung geftattet. ~er ~teHvertreter muj3 ein avvrobietter 
~{votljefer jein, unb ber mvotljefenverltJaHer toitb im @egenfa~ 5um mef)ilfen a1'3 
~fvot{)efenlJorftanb beöeicljnet (:Iitel I §§ 21 ff. ber vreuj3ifcljcn revibierten mV.n. vom 
11. Dfto(ler 1801; §§ 2 ff. ber lBefanntmad)ung bes lBunbe!3tati3, betreffenb bie ~rüfung 
ber ~{lJotI)efer vom 5. IDeärö1875; § 2 be!3 lJreuj3ifcljen IDeinifterialcrlajje!3, betreffenb bie 
lSorfcljriften über Q:imicljtung unb lBetrieb ber mlJotf)efen ufltJ., IJom 16. ~e;;ember 1893)." 

~iefenmu5füf)rungen lft lebigIid) bei;;utreten. 
~cljIiej3Iiclj mag f)ier nod) f)ervorgef)oben ltJerben, baj3 bie lJreuj3ijcljen )SerltJaltung6. 

bef)örben bie von bem erfennenben ~enate im vorftef)enben vertretene muffalfung 
lange 2eit geteilt f)aben. ~o flJricljt in5befonbm ber ~r{aj3 be!3 IDeinifter!3 ber lljltJ. IDeebi· 
öinalangelegenl)eiten V0111 28. ü'ebruar 1870 (~uIenberg, IDeebi;;inalltJefen, ~. 482, unb 
lBött(l er, WlJotf)efengeje~e, ~. 34) aU5brüdfidj aU5, baj3 "bie 2uläjjigfeit einer <steH· 
vertrehm(l im lBetriebc von Il!lJotf)efen nad) ben lBeftimmungen bcr @.n., unb nament< 
lidj bet §§ 45 unb 151 berfeIbcn ölt beurteilen, ber lJrivatred)tIid)e :Iitel aber, nuf @tunb 
befielt bic :Stellvertretung ftattfinbet, einer amtIidjen $rognition nicljt ölt llllterlocrfclI 
fei". Hnb biefer ~rlnji ift buref) bcnjenigC1t vom 21. :SclJtembcr 1886 (mhn.·lBlntt ber 
i nncten )(lcrloaltung 1886, <S. 198) 11 ttr l)infid)tlid) bcr )S e r lJ ad) tu n (l VOll 2l·lJotf)efc11 
nu[gef)obCll 1110rbcll. lrßenn aber ber jJreujiijef)c IDeinifter ber 9Rebiöinalaugelegenf)eiten 
im;snf)re 1870, alfo fuq nnd) ~rlali ber @.n. für ben )Jlorbbcutldjen \Bunb, ber Wnjid)t 
\1cltJclcn ift, baj3 bie §§ 45, 151 n. a. D. mlf 9XlJotf)efcr antocnbbnr nnb nUein maj3gebenb 
feien, fo red)t[crttgt n~fI) bn6 ben :Sdjluj3, ban bie gejc~gebenben \5aftoren bei ~rlan bcr 
(11.:\). ber red)tIicljen l1beqeugun(l gcwefen finb, e~ jollte für bie 6teHbcrtretllltg im 
2llJoHJefergeluerbe bie im §63 ber jJrcllj3ijd)cll m.D. aui:!gellJrodjenc \Beld)ränfung in 
zyortfall fommcn. 

\Bei bicler ffiecljglnge fann blll)ingcfteflt bleiben, ob mit ffiüdfjd)t barnu[, bnf; ber 
§ 2 ber WlJ.\B.D. oom 18. ü'ebntar 1902 bell \Begriff "WlJotf)efenlJorftanb" burd) bie 
in $rlnmmern beigefügten )illorte: ,,\Beli~cr, lS erltJ aft er" erläutert, ltid)t aud) ein vom 
~{lJot1)efenbefi~er (lemäj3 § 45 ber ffi.@.D. bcftcHtcr :SteUvertreter ali3 lSerltJlllter unb 
bamit ali3 ilrlJotf)efenvorftnnb im :Sinne bc!3 § 41 mol. 3 ber obigcn \BetrieMorbnung 
angefe~en werben fönnte. 

?Rad) ben tJOrfteljenben mU5füLJrungen entbef)rt bie le~tere \Bcftimmllng in bcr il)r 
bont \Benagten gegcbenen WU!31egung ber ffiecljt!3güItigfeit. 

Verkehr lIlit IlIlpfstoft'en. 

1)ie l8orfcf)riften über, ben l8erIef)r mit 0m,pfftoff in \2rfJot~efe1t finb in 
nad)fte1)enbem @r1a~ be!3 9JCebiaina!minifter!3 ent1)aIten: 
Min.·Er!., betr. Grundsätze für die Einrichtung und den Betrieb von Niederlagen 

der Königlichen Impfanstalten in Apothekeni). Vom 23. Januar 1910. 

1. Niederlagen der Königlichen Impfanstalten können in alle n Apo
theken eingerichtet werden, die einen bezüglichen Antrag an die zuständige 
Impfanstalt richten. 

1) 3n einem Q:rL vom 31. 3nllunr 1910 6eftimmte ber IDeinifter ber [l(eb .• mngelegen. 
geiten baöu, ban bie neuen @ntnbfä~e "fo[ort in $rraft treten unb nuclj aUf jolclje ilrlJotf)efen, 
ltJeld)e aui:! nnj3erlJreuj3ifcljen ftaatIicljen ober aui:! lJrivaten mnftnlten öm 
@eltJinnung tierifcljen ;smlJfftoffc5 beflogenen .;smlJfftoff llertreiben, fortan WnltJenbung 
illl [inben f)aben". 



Verkehr mit ImpfstoffeIl. 

2. In den Apotheken ist der Impfstoff vor Licht geschützt kühl 
aufzubewahren. Impfstoff, welcher von der Impfanstalt vor mehr als 
drei Monaten hergestellt worden ist, darf von den Apotheken nicht mehr 
abgegeben werdenl ). 

3. Die Impfanstalten haben die einzelnen Impfstoffgefäße in einer 
Packung zu liefern, welche so verschlossen ist, daß sie nicht ohne Zerreißen 
oder Zerbrechen des Verschlusses geöffnet werden kann. Auf der Packung 
selbst mussen angegeben sein: 

a. der' Name der Impfanstalt, 
b. die Nummer des Versandbuches, 
c. der Tag der Abnahme des Impfstoffes, 
d. der Tag, bis zu welchem der Impfstoff verkauft werden darf, 
e. die Zahl der in der Packung enthaltenen Impfstoff-Portionen, 
f. der Preis, für den die Lymphe von den Apotheken .abzugeben ist. 
Auch eine Gebrauchsanweisung und eine zur Mitteilung über die Wirk-

samkeit der Lymphe seitens des impfenden Arztes an die Impfanstalt be
stimmte Postkarte müssen in der Packung enthalten sein. 

4. Die Apotheken haben den Impfstoff nur auf ärztliches Erfor
dern2) und in der Originalpackung der Impfanstalt abzugeben. 

Sie haben ein Geschäftsbuch zu führen3 ), welches folgende Spalten 
enthält: 

a. laufende Nummer, 
b. Datum des Empfanges der Packung aus der Impfanstalt, 
c. Zahl der in der Packung enthaltenen Impfstoff-Portionen. 
d. Tag der Herstellung des Impfstoffes in der Anstalt, 
e. Tag, bis zu welchem der Impfstoff von der Apotheke abgegeben 

werden darf, 
f. Datum des Verkaufs, 
g. Namen des verordnenden Arztes. 
5. Apotheken, welche eine Impfstoffniederlage einer Königlichen 

Impfanstalt übernommen haben, dürfen keinen Impfstoff aus einer 
anderen Bezugsquelle vertreiben. Sie dürfen den aus der Königlichen 
Impfanstalt bezogenen Impfstoff, abgesehen von anderen Apothe
ken, nicht an \Viederverkäufer abgeben4 ). Auch haben sie sich jeglicher 
Reklame mit dem Impfstoff zu enthalten. Dagegen ist es ihnen gestattet, 
den Ärzten ihres Vertriebs bezirks durch einen Aushang in der Apo-

l) 0n &roei WlinAhl. bom 22. Wlür& 1910 unb 15. DUoher 1912 luUtben 'oie )Bor[teljer 
ber 0mvfanftalten angeroie[en, "an ~r1Jotljefen, luelcf)e eine 0mvfftoffniebetlage über~ 
nommen ljahen, mit ffiüeflicf)t auf 3iffer 2 ber ,illrunblü~e für 'oie Cfinricf)tung unh ben 
ben metrieb bon 9hebedagen ber srönigHcf)en 0m1Jfanftaltcn in 911Jo1ljefen' immer mög. 
licf)ft frifcf)e B~ m1Jlje ~u berabfolgen". 

2) Cfin f cf) r if tfi cf) e S ffie3c1Jt bcS 91tilte<3 roitb al10 nicf)t berlangt. 91bet bet 91votljefer 
muji 'oie illeroijiljeit ljaben, baß ein 91t&t es irt, ber ben 0mvfftoff forbert ober fotbern IÜßt, 
unb et mUß aucf) beHen ~camen fennen, ba bieler im ille\cf)üf!$bucf), loweit ein lo1cf)eS i\~ 
füljren ift, angegeben werben mUß. 

3) ~ie )Bet1Jflicf)tung 3Ut IBucf)!üljrung übet 0m1Jfftoff er[tr.eeft ftcf) nUt auf 
fOlcf)e 91votI)efen, 'oie eine offi&ieHe miebetlage ilum ~etttieb bon 0mvfftoff ljaben. 9lvo~ 
lljefer, 'oie lebighcf) im IBebarf'3faHe aus einet mit einet anberen 91votljefe tJerbunbenen 
mieberlage B~mvI)e llUt fofortigen ?llieitetgabe belorgen, braucf)en fein ille(cf)üf!$bucf) ilu 
füljten. 91ber 'oie IBe[timmungen übet 'oie 91bgabe beS ~m1Jfftoffes (3iff. 2 unb 4 91h[. 1) 
gelten für alle 911Jotljefer. 

4)'91n anbete 9l1Jotljefen barf ber ~mvfftoff alfo ßum 3wede be'3 ?lliieberbertaufeS 
ftets abgegeben werben. 
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theke oder in sonst geeigneter Weise anzuzeigen, daß ihnen eine amtliche 
Niederlage einer Königlichen Impfanstalt übertragen sei. 

6. Die Apotheken haben an die Königlichen Impfanstalten für eine 
Packung zu einer Portion 25, für eine solche zu 5 Portionen 60 Pf. zu ent
richten. Sie dürfen eine Packung zu 1 Portion für 50 Pf., eine solche zu 
5 Port,ionen für 1 Mk. verkaufen. Eine Zurücknahme nicht verkauften 
Impfstoffes seitens der Königlichen Impfanstalten findet nicht statt. 

7. Die Impfstoffniederlagen sind von den Apotheken-Besichtigungs
Kommissionen gelegentlich der vorgeschriebenen Apotheken-Besichtigungen 
und von den Kreisärzten gelegentlich der jährlichen Apotheken-Musterungen 
einer Besichtigung zu unterziehen. 

~on geringerer \Bebeutung für bie lJraftifcf)en 9XlJotf)efer finb bie \Beftim~ 
mungen über ben ~etfef)r mit 3mlJfftoffen gegen ~ief)feucf)en. SDie~ 
felbe finb entf)alten in ben unter bem 7. SDeöember 1911 befcf)loffenen 9Xw3füf)~ 
rung!ZlborfdJriften bei3 \Bunbei3rati3 5um ~ief)feucf)engefe~ (\Bf. bei3 lReicf)i3~ 
fanöleri3 bom 25. SDeoember 1911, lR.®.\Bl. 1912, 6. 3) unb für \l3reufien burcf) 
(ilanb\t1irtfcf).) 9Rin.~Q;rl. bom 1. 9Rai 1912 eingefüf)rt. SDie \t1icf)tigften biefer 
\Beftimmungen lauten: 

ViehseuchenpolizeilIche Anordnung. Vom 1. Mai 1912. 

Herstellung und Verwendung von Impfstoffen. 
§ 78. Wer gewerbsmäßig zum Zwecke des Verkaufs Impfstoffe her

stellen will, die zum Schutze gegen Viehseuchen oder zu deren Heilung 
bestimmt sind, bedarf hierzu besonderer Erlaubnis. Die Erlaubnis ist für 
Anstalten von Körperschaften des öffentlichen Rechts vom Minister, im 
übrigen vom Regierungspräsidenten zu erteilen. Sie darf nur solchen Per
sonen gewährt werden, welche die erforderliche Zuverlässigkeit und Sach
kunde nachweisen. 

§ 83. Es bleibt vorbehalten, die Abgabe oder Anwendung bestimmter 
Impfstoffe zu verbieten oder von dem Ergebnis einer staatlichen Prüfung 
abhängig zu machen 1). 

§ 86. (1) Von einer Anstalt, die der staatlichen Prüfung unterstellte 
Impfstoffe in den Verkehr bringt, dürfen gleichartige ungeprüfte Impfstoffe 
nicht abgegeben werden. 

(2) Die Gefäße, in denen die staatlich geprüften Impfstoffe in den Ver
kehr gebracht werden, müssen mit Kennzeichen und Vermerken versehen 
sein, aus denen die Kontrollnummer, der Tag der staatlichen Prüfung, die 
Herstellungs- und Prüfungsstätte, sowie die längste zulässige Dauer der 
Verwendung des Impfstoffs zu ersehen sind; auch müssen sie die deutliche 
Aufschrift tragen: "Staatlich geprüft". Ferner sind den Impfstoffen ge
druckte Anweisungen für die Art ihrer Verwendung und Aufbewahrung 
und die bei ihrer Anwendung etwa besonders zu beachtenden V orsichts
maßregeln beizugeben. 

§ 88. Impfstoffe, die lebende Erreger von Viehseuchen enthalten, 
dürfen nur an Tierärzte abgegeben 2) und nur von Tierärzten zur Impfung 
benutzt werden. Der Regierungspräsident kann Ausnahmen, insbesondere 
für wissenschaftliche Anstalten, zulassen. 

1) ~iequ oemerft ein (EanbtDirt)cf).) Whn.·Q;rl. bom 28. Wliir5 1912, ban 3Uniid)ft 
oeaoficf)tigt ift, bie mogaoe unb 9XnttJcnbung oer ffiotfauf{smvfftoffe bon einer ftaatlicf)en 
~rüfung ao~iingig 3u macf)en. 

~)~. T). feiten$ ber 0'mVfftoffeqeugung$anftaft. Q;ine ~lbgabe ber im § 88 genannten 
0'mvfftoffe an 9rvot~efen 5ttJeus ~iebetbetfauf ift alfo nicI)t 3uge1affm 
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fiber ben lBerfe~r mit ~ilJ~t~erie~eHferum ift feit ber 0;infü~rung be~ WCittel$ 
in ben ~r~neifcf)a~ eine gröflere ~n5a~1 ein5elner lBerorbnungen ergangen, bon 
benen me~rere jebocf) im Eaufe ber Seit burcf) flJätere ~norbnungen abgeänbert 
ober aufler m3irffamfeit gefe~t wurben. ~ie gegenwärtig 5U mecf)t befte~enben 
lBerorbnungen regeln ben lBerfe~r mit ~ilJ~t~erieferum, foweit baburcf) ber ~lJo, 
t~efenbetrieb berü~rt wirb, in folgenber m3eife: 

Min.-Erl., betr. das Diphtherieheilserum. Vom 25. Februar 1895. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe l ) des Mittels in den 
Apotheken treffe ich noch die nachstehenden Anordnungen: 

1. Das Serum antidiphthericum ist vor Licht geschützt und an einem 
zwar kühlen, aber frostfreien Orte aufzubewahren, da das Serum 
durch Gefrieren nach den bisherigen Beobachtungen eine bleibende 
Trübung erfahren kann. 

2. Dasselbe soll klar sein und darf höchstens einen geringen Boden
satz haben. Serum mit bleibenden Trübungen oder stärkerem Boden
satz, sowie Serum einer bestimmten Kontrollnummer, dessen Ein
ziehung auf Grund der Untersuchung der Kontrollstation bestimmt 
wird 2 ), darf nicht abgegeben werden 3 ). Die Fabrikationsstätten 
für Serum 4): Chemische Fabrik auf Aktien vorm. E. Schering in 

l) Sm tl(nfang gibt ber !,l;rf ~orfcljriften über bie 5Beßeicljnung unb \ßlombierung 
ber iYliifcljcljen, tvorüber ie~t ba$ tJrqneibuclj entfvrecljenbe tJrngaben ent~iiH. 'lla5u 
beftimmt dn Whn.·!,l;d. bom 13. 'lleßember 1904, "baf! bon je~t ab auf bem 'llecf. 
V aVi er, mit tvefcljem bie ftaatliclj fontroHierten iYfiifcljcljen mit 'lliv~t~erie~eUferum 
um~üIlt tverben, ba$ 'llatum ber \ßrüfung in iYortfaH fommen barf". 

2) 5Bi$~er finb fo1genbe 9Cummern be$ 'lliv~t~erteferum$ ßm !,l;inßte~ung be. 
fttmmt tvorben: 

1. aU$ ber iYabrif iYarbtverfe borm. meifter, 2uciu$ & 5Brüntng in S)öcljft a. m.: 
91r. 1-1254; 

2. aU$ ber iYabrif bon !,l;. met cf in 'llarmftabt: 91r. 1-261, ferner 91r.264, 265, 
266, 269, 273 unb 277; 

3. aU$ ber cljemifcljen iYabrif auf 2lftien borm. !,l;. !Scljering in 5Berlin: 9lr. 1-237; 
4. aU$ bem !Serum·Eaboratorium ffiüte.!,l;noclj in S)ambmg: 9lr. 1-206, ferner 

9lr. 253, 256 unb 257; 
5. aU$ bem !Siicljfifcljen !Serumtverf in 'llre$ben: 9lr. 58; 
6. au~ bem !Scljtveiöer !Seruminftttut in 5Bern: 9lr. 5 unb 7. 
!,l;in min.·!,l;rl. bom 19. miiq 1907 beftimmt baßu, "baf! fortan fiimtHclje \ßroben 

bon 'lliV~ff)erie~eUferum brei Sa~re naclj tJru$fü~rung i~rer erften ftaatncljen \ßrüfung 
ierientveife ber laufenben S'fontroHnummer naclj einßuöie~en finb". Unb ßtvar finb naclj 
einem tveiteren min .• !,l;rL bom 19. Suni 1907 "bom 1. Sanuar 1908 ab bierteliii~dtclj alle 
über brei Sa~re alten !Sera feiten$ be$ 'llireftor$ be$ Sn~itut$ für e~verimentelle :tf)e. 
raVie in iYranffurt a. m. ßur ferientvetfen !,l;tnßie~ung anßumelben". 

3) 'lla$ 'lleutfclje tJrqneibuclj V befagt über tJrufbetva~ri!l1g unb tJrbgabe bon Serum 
antidiphthericum folgenbe$: 

Flüssiges Diphtherie-Heilserum mit starker, bleibender Trübung oder stärkerem 
Bodensatze darf nicht abgegeben werden. Diphtherieheilserum einer bestimmten Kon
trollnummer, dessen Einziehung verfügt wurde, darf nicht abgegeben werden. Kühl, 
aber frostfrei und vor Licht geschützt aufzubewahren. 

4) 'llte öuge1aHenen iYabrifation$ftiitten für 'lliv~t~erteferum finb gegen-
tviirtig folgenbe: 

bie iYarbtverfe borm. meifter Euciu$ u. 5Brüning ßU S)öcljft a. m.; 
bie cljemifclje iYabrif auf tJrftien bvrm. !,l;. !Scljcring, 5Berlin N. 39; 
bie cljemifclje iYabrif bon !,l;. metcf in 'llatmftabt; 
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Berlin und die Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning in Höehst 
a. M. haben sich bereit erklärt, derartige von ihnen gelieferte, mit 
Plombenverschluß noch versehene Fläsehchen gegen einwandfreie 
Präparate franko gegen franko umzutauschen. 

3. Auf das Diphtherieserum finden die Bestimmungen in den §§ 1 
und 3 der Vorschriften, betreffend die Abgabe starkwirkender 
Arzneimittel usw. in den Apotheken, vom 4. Dezember 1891 1) 

Anwendung, so daß dasselbe hinfort nur gegen ärztliches Rezept 
verabfolgt werden darf. 

4. Vom 1. April d. J. ab dürfen nur noch mit dem staatlichen Prii
fungszeichen versehene Fläschchen verkauft und feilgehalten 
werden. 

Min.-Erl., betr. die Kennzeichnung des Diphtherieheilserums. Vom 11. März 1902. 
Es ist vielfach als übelstand empfunden worden, daß seitens der 

Fabrikationsstätten von Diphtherieheilserum bei der Verpackung und 
Kennzeichnung der Serumfläsehchen nicht gleichmäßig verfahren wird. 
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler (Reiehsamt des Innern) 
bestimme ich daher, daß von jetzt ab der Inhalt der Fläschchen in 
Kubikzentimetern und in Immunisierungseinheiten auf der Umhüllung 
der Fläschchen aufzudrucken und als Farbe der Umhüllung bzw. 
des Etiketts zu wählen ist bei 

200- 599 Immunisierungseinheiten gelb 
600- 999 grün 

1000-1499 weiß 
1500-1999 rot 
2000-2999 violett 
3000 und mehr blau. 

Die Apotheken sind mit entspreehender Weisung versehen worden. 

Min.-Erl., betr. die Verpackung des Diphtherieheilserums in Glasampullen. 
Vom 10. Mal 1902. 

Nach Anhörung des Herrn Direktors des Königlichen Instituts für experi
rnentelle Therapie in Frankfurt a. M., Geheimen Med.-Rats Prof. Dr. Ehr
lich, erkläre ich mich damit einverstanden, daß fortan das Diphtherieheil
serum sowohl, wie bisher, in Fläschchen, welche mit Korkstopfen ver
schlossen sind, als auch in zugeschmolzenen Glasampullen, deren Hals 
sich an einer eingefeilten Marke leicht abbrechen läßt, in den Handel ge
bracht werden darf. Die Glasampullen müssen ebenso wie die Fläschchen 
vor der Füllung durch trockne Hitze von 150 0 C keimfrei gemacht werden, 
auch ist durch vorsichtiges Einfüllen des Serums in die Ampullen zu ver-

lJa~ ®etum·~aooratorium ffiüte.~nod) in S)amourg; 
ba~ ®äd)fifd)e ®ewmwetf in :1lre~ben.m.; 
ba~ ®d)weiöer ®eruminftitut in j8etn. 

S)infid)tlid) be~®äd)fifd)en ®ewmwerfe~ oefagt ein ffiunbfd)reiben be§ ffieid)~fanö< 
Ier§bom 19. :1lelJembet 1910, baa e§ beöügIid) ber ftaatlid)en st'ontroHe ber in iqm qerge< 
ftenten S)eilfera ben ftaatlid) anetfannten ®erumwerfen gIeid)gefteIltift, unb ein I,ßreua. 
Wlin,'.~rLbqm 4.mtober 1912 bemerft, "baa ba~ im ®äd)fifd)en ®ewmwerf unb Snftitut 
für j8aftetiotqeraj.Jie in :1lre~ben·m. 5, ~öbauerftra\le 45, qergefteHte :1lij.JqtqerieqeiIferum 
im st'önigIid)en Snftitut für e!,j.JerimenteUe %Ejeraj.Jie in !frranffurt a. Wl. fortfaufenb ge. 
j.Jrüft wirb unb baqer nid)t 5u oeanftanben ift/'. 

I} 3e~t Wlin.·~r!. bom 22. ~uni 1896 (f. ®eite 353). 
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hüten, daß eine Gerinnung von Serum beim Zuschmelzen der Ampullen 
erfolgt. Der Hals der Ampullen muß an der mit Feilstrich versehenen 
Bruchstelle so weit sein, daß er die Einführung der Spritzenkanüle behufs 
Aussaugung des Serums mittels der Spritze bequem gestattet. Die beste 
Art der Serumentnahme muß auf einer den Ampullen beizufügenden Ge
brauchsanweisung deutlich beschrieben sein. 

Die durch Runderlaß vom 25. Februar 1895 vorgeschriebene Sicherung 
der im Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. kontrol
lierten Fläschchen durch Plombenverschluß ist bei dem in Ampullen ab
gefüllten Serum an der Verpackungshülse anzubringen. Wegen der Ver
packung und Kennzeichnung des in Glasampullen abgefüllten Serums hat 
mein Erlaß vom 11. März d. J. Beachtung zu finden. 

Min.-Erl., betr. die Preise des Diphtherieheilserums. Vom 24. November 1904. 

In Abänderung meiner Erlasse vom 25. Februar und 4. April 1895 setze 
ich den Maximalpreis des Serum antidiphthericum für den Verkehr zwischen 
den Fabrikationsstätten mit den Apotheken nachstehend fest: 

1. Von dem Serum, welches mindestens 350 Immunitätseinheiten in 
ccm enthalten muß, 

für ein Fläschchen mit 200 Immunitätseinheiten (Nr. 0) auf 0,45 Mark, 
für ein Fläschchen mit 600 Immunitätseinheiten (Nr. I) auf 1,10 Mark, 
für ein Fläschchen mit 1000 Tmmunitätseinheiten (Nr. II) auf 1,75 Mark, 
für ein Fläschchen mit 1500 Immunitätseinheiten (Nr. III) auf 2,55 Mark, 
2. Von 500fachem Serum für ein Fläschchen mit 1 ccm 1,20 Mark, 

2 ccm 2,25 Mark, 3 ccm 3,35 Mark, 4 ccm 4,40 Mark. 
Die in meinem Erlaß vom 25. Februar 1895 angegebenen Preis er

mäßigungen für Institute, Kassen, Personen usw. kommen nicht 
mehr zur Anwendung. 

Das dem Apotheker zustehende Entgelt für seine Bemühungen beim 
Vertriebe des Serums, welches von jetzt ab nur in ganzen Fläschchen 
abgegeben werden darf, wird nachstehend festgesetzt: 

1. Von dem mindestens 350fachen Serum für ein Fläschchen Nr. 0 
25 Pfg., Nr. I 40 Pfg., Nr. II 50 Pfg. und Nr. III 55 Pfg. 

2. von dem 500fachen Serum für ein Fläschchen mit 1 ccm 40 Pfg., 
2 ccm 50 Pfg., 3 ccm 55 Pfg. und 4 ccm 60 Pfg. 

Hiernach erhält der Apotheker für die Abgabe eines Fläsch
chens 1): 

1. des mindestens 350fachen Serums Nr. 0 0,70 Mark, Nr. I 1,50 Mark, 
Nr. II 2,25 Mark und Nr. III 3,10 Mark, 

2. des 500fachen Serums zu 1 ccm 1,60 Mark, zu 2 ccm 2,75 Mark, 
zu 3 ccm 3,90 Mark und zu 4 ccm 5 Mark. 

Diese sämtlichen vorstehenden Preisfestsetzungen treten mit dem 
1. Januar 1905 in Kraft. 

Min.-Erlasse, betr. das hochwertige Diphtherieheilserum. 
Vom 16. November 1909 und 20. Januar 1910. 

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 11. März 1902 genehmige ich, 
daß von den Höchster Farbwerken für die Füllungen von hochwertigem 
(500fachem) Diphtherieheilserum mit einem Gehalt von mehr als 3000 Im-

1) ~ie gleidjen I.ßreißanfii~e jinb audj in ber ~eutfdjen 2(r~neita~e angefüljrt. 
Bö t t ger· U r ha n. Apothekengesetze. 5. Autl. 22 
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munisierungseinheiten Umhüllungen oder Etikettes in folgender Farbe zu 
wählen sind: 
bei 3000 bis 3999 Immunisierungseinheiten blau, 
" 4000 " 5999 weiß mit gelbem Querstreifen, 
" 6000 " 7999 " grünem " 
" 8000 und mehr " rotem 

Die Preise des Serums einschließlich Verpackung setze ich unter Bezug
nahme auf den Erlaß vom 24. November 1904 fest 

für 6 ccm mit 3000 Einheiten auf 6,50 Mark, 
8" 4000 8,65 

" 12" 6000 12,85 
" 16" 8000 17,05 

Im Anschlusse an den Erlaß vom 16. November 1909 setze ich die 
Verkaufspreise der Apotheken für hochwertiges (500faches) Diph
therieheilserum wie folgt fest 1) : 

Füllungen mit 3000 Immunisierungseinheiten 7,75 Mark, 
" ,,4000 10,-

6000 14,50 
8000 19,-

Übet bas fefte ;!)i1JljtljetieljeHferum erging ein befonberer Q;t1af3, ber in feinen 
erften biet ,8iffern Die ?Sefel)affenljeit, I.l5tüfung unb )ßet1Jacrung biefe5 ®ernm5 
beljanbe1t, rootübet fiel) ie~t entf1Jteel)enbe 2!ngaben im 2!r&neibuel) befinben. iSür 
ben )ßerfeljt in 2!1Jotljefen ljaben nur Die beiben folgenben ,8iffern ?Sebeutung: 

Min.-Erl., betr. das feste Diphtherieheilserum. Vom 16. August 1898. 
5. Der Vertrieb des geprüften und plombierten Serums darf n ur in 

den Apotheken geschehen. Das Mittel darf von den Apothekern an Nicht
ärzte nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung 
(Rezept) eines Arztes und, soweit auf dem Rezept nicht anderes vorge
schrieben ist, nur in Lösung verabfolgt werden. Die Lösung soll mittels 
destillierten sterilisierten Wassers von 1 ccm auf je 250 Immunisierungs
einheiten in dem Originalfläschchen jedesmal frisch bereitet werden; sie 
soll bis auf kleine Eiweißflöckchen, von klarem Aussehen sein und in den 
Originalfläschchen abgegeben werden. 

6. Der Preis des festen Diphtherieheilserums wird bis auf weiteres auf 
höchstens 2 Mark für eine Dosis von 250 und auf höchstens 8 Mark für 
eine solche von 1000 Immunisierungseinheiten festgesetzt. Eine Preis
ermäßigung für Krankenhäuser, Kassen usw. findet bis auf weiteres nicht 
statt. Dem Apotheker stehen für die Lösung und den Vertrieb des festen 
Diphtherieheilserum 75 Pfg. für ein Fläschchen mit 250 und 1,25 Mark 
für ein solches mit 1000 Immunisierungseinheiten zu. 

Verkehr mit Tetanusheilserum. 
9Ceuerbing5 ift auel) ber )ßerfeqt mit ::tetanu5qeHferum @egenftanb oefon< 

berer )ßorfel)riften geroorben. ;!)iefe1oen finb in folgenDen )ßerorbnungen ent< 
qaften: 

Min.-Erl. betr. die Abgabe des Tetanusheilserums in den Apotheken. 
Vom 10. Mai 1910. 

Nachdem bei der bisherigen Anwendung ein erheblicher Schutzwert 
des Tetanus (Wundstarrkrampf)-Heilserums festgestellt und der Gebrauch 
---------~---

1) ~ie gleid)en S;ßteife finb uud) in bet ~eutfd)cn 2{tcrneitu~e ungefüI)tt. 
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des Mitt.els immer mehr in Aufnahme gekommen ist, werden nach An
hörung von Sachverständigen die beifolgenden "Bestimmungen über die 
Abgabe des Tetanusheilserums (Serum antitetanicum) in den Apotheken" 
erlassen. Mit der staatlichen Prüfung des Serums, das zurzeit von den 
Farbwerken vorm. Meister, Lucius & Brüning in Höchst a. M. und dem 
Behringwerk in Marburg (Bez. Kassel) hergestellt wird, habe ich das 
Königliche Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. be
auftragt. 

Bestimmungen über die Abgabe des Tetanusheilserums (Serum 
antitetanicum) in den Apotheken. 

Tetanusheilserum darf nur abgegeben werden, nachdem es staatlich 
geprüft und zum Verkauf zugelassen ist. Die Abgabe erfolgt nur auf Ver
ordnung eines Arztes oder Tierarztes. 

Das Serum wird in flüssiger und in fester Form entweder in FläRch
chen, die mit einem Gummi- oder Korkstopfen verschlossen sind, oder in 
zugeschmolzenen Glasampullen, abgegeben. . 

Die Gefäße und Verpackung tragen eine Aufschrift, die Angaben über 
die Fabrikationsstätte, über den Inhalt des Gefäßes 

a. in Antitoxin-Einheiten, 
b. in ccm bzw. g und über den Antitoxingehalt von 1 ccm bzw. 0,1 

oder 1,0 g, sowie die Kontrollnummer enthalten. 
Der Verschluß der Fläschchen und die Glasampullen sind staatlich 

plombiert. Auf der einen Seite der Plombe befindet sich ein Stempel
zeichen der amtlichen Prüfungsstelle, auf der anderen Seite der Plombe 
eine Zahl, die die im Gesamtinhalte vorhandenen Antitoxin-Einheiten 
angibt. 

Flüssigtls Tetanusheilserum ist gelblich, es ist klar oder enthält höchstens 
einen geringen Bodensatz und besitzt den Geruch des Konservierungsmittels. 
Serum mit starker bleibender Trübung oder stärkerem Bodensatz darf 
nicht abgegeben werden. 

Festes Tetanusheilserum soll gelbliche mehr oder minder durchschei
nende Plättchen oder ein gelblich weißes Pulver darstellen, das keinerlei 
antiseptische oder sonstige Zusätze erhalten hat und in Vakuumröhrchen 
aufbewahrt wird. Es soll sich binnen einer halben Stunde in der zehn
fachen Menge Wasser zu einer in Farbe und Aussehen dem flüssigen Serum 
entsprechenden Flüssigkeit auflösen. Die Lösung muß bis auf kleine Eiweiß
flöckchen klar sein. 

4faches Serum antitetanicum muß in 1 ccm mindestens 4 A. E., 111 

1 g mindestens 40 A. E. enthalten. 
6faches Serum antitetanicum muß in 1 ccm mindestens 6 A. E., in 

1 g mindestens 60 A. E. enthalten. 
Es können auch hochwertige Sera hergestellt und in den Handel ge

bracht werden, welche gleichfalls der staatlichen Prüfung unterliegen. 
Das Tetanusheilserum ist kühl, aber frostfrei und vor Licht geschützt 

aufzubewahren. 
Serum antitetanicum kommt in 6 Füllungen in den Handel. 
Füllung I enthält 20 A. E., entsprechend 5 ccm eines 4fachen flüssi

gen bzw. 0,5 g eines 40fachen festen Serums; 
Füllung II enthält 100 A. E., entsprechend 25 ccm eines 4fachen 

flüssigen bzw. 2,5 g eines 40fachen festen Serums; 
Füllung III enthält 200 A. E., entsprechend 50 ccm eines 4fachen 

flüssigen bzw. 5 g eines 40fachen festen Serums; 
22* 
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Füllung IV enthält 100 A. E., entsprechend 100 ccm eines 4fachen 
flüssigen bzw. 10 g eines 40fachen festen Serums; 

Füllung I D enthält 20 A. E., entsprechend 31/ 3 ccm eines 6fachen 
flüssigen oder 1/3 g eines 60fachen festen Serums oder verhältnis
mäßig geringeren Mengen eines mehr als 6 fachen flüssigen bzw. 
eines mehr als 60fachen festen Serums; 

Füllung II D enthält 100 A. E., entsprechend 162/ 3 ccm eines 6fachen 
flüssigen bzw. Pis g eines 60 fachen festen Serums oder verhältnis
mäßig geringeren Mengen eines mehr als 6fachen flüssigen bzw. 
eines mehr als 60 fachen festen Serums. 

Der Verkaufspreis ist bei dem flüssigen und festen Serum derselbe 
und beträgt!): 

für die Füllung I seitens der Fabrikationsstätten 1,00, in den Apo
theken 1,50 M. ; 

für die Füllung II seitens der Fabrikationsstätten 4,20, in den Apo
theken 5,75 M. ; 

für die Füllung III seitens der Fabrikationsstätten 8,40, in den Apo
theken 11,00 M. ; 

für die Füllung IV seitens der Fabrikationsstätten 16,80, in den Apo
theken 20,00 M. ; 

für die Füllung I D seitens der Fabrikationsstätten 1,30, in den Apo
theken 2,00 M. ; 

für die Füllung lID seitens der Fabrikationsstätten 5,50, in den Apo
theken 8,00 M. 

Tetanusserum einer bestimmten Kontrollnummer, dessen Einziehung 
verfügt wurde, darf nicht mehr abgegeben werden2 ). 

Für Sera, deren Einziehung angeordnet ist, wird seitens der betreffen
den Fabrikationsstät.te unentgeltlich Ersatz geleistet, wenn die vorhandenen 
Fläschchen dieser Kontrollnummer portofrei der Fabrik eingesandt werden. 

Die Abgabe des staatlich geprüften vicr- bzw. vierzigfachen Tetanus
serums kann auch in Abfüllungen mit nur 10 Antitoxineinheiten, also von 
21/ 2 ccm bzw. 0,25 g unter der Bezeichnung "Tetanus Antitoxin NI'. 0" 
flüssig bzw. fest erfolgen. Die Etikettierungen sind in orangefarbener Farbe 
vorzunehmen. Der Preis für die Abgabe an Apotheken wird auf 0,60 M., 
der Wiederverkaufspreis auf 0,85 M. festgesetzt 3). 

Verkehr mit Tuberkulin. 

mud) über ba~ :tuberMin alt unb ba5 :tuberMin neu fhtb mef)rere mer< 
orbnungen ergangen, bie einanber uie{fad) ergänaen. '1)ie beiben erften übet 
ba5 Wlitte{ 'erfaffenen merorbnungen finb be5f)alb im folgenben bereig aufammen< 
geaogen worben. 

1) '1!ie gleid)en I,ßreife jinh aud) in hie '1!eutjd)e Illr3neita~e aUfgenommen. 
~) ~a~ '1leutfd)e 2!r5neibud) V befagt über 2fufbewa'f)rung unh Illbgabe bon Serum 

antitetanicum f.olgenhe~: 
Flüssiges Tetanusheilserum mit starker, bleibender Trübung oder stärkerem Boden

Ratze darf nicht abgegeben werden. Tetanusheilserum einer bestimmten Kontroll
nummer, dessen Einziehung verfügt wurde, darf nicht abgegeben werden. Kühl, aber 
frostfrei und vor Licht geschützt aufzubewahren. 

){Som :tetanu~jerum finb bi~'f)er eingc50gen: 
1. au~ ben .pöd)fter ~arbtuerfen: 91r. 13 unb :trocfenferum ?Rr. 169; 
2. aus hem )Se'f)ringwerf: 91r. 80. 
3) '1!iefer 2!bfa~ ift Ijincrugefügt burd) W1inA'frlalfe bom 10. 6evtember unh 18. :\)f. 

tober 1912. '1ler ){Serfauf~Vrei~ entfVrid)t bem ber '1leutfd)en 2!qneita~e. 
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Min.-Erl., betr. Tuberkulin alt. Vom I. März 1891 und 25. November 1896. 

Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe des Mittels in den 
Apotheken treffe ich die nachstehenden Anordnungen: 

1. Das Tuberculinum Kochii ist unter den Separanden vor Licht ge
schützt aufzustellen. 

2. Dasselbe ist nur in den unversehrten Originalfläschchen und nur 
gegen schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen 
selbst oder eine von ihm beauftragte Person abzugeben!). 

3. Der Taxpreis des Tuberculinum Kochii wird hiermit für das Fläsch
chen mit 1 ccm Inhalt auf 1,20 Mark, für das mit 5 ccm Inhalt 
auf 3 Mark und für das mit 50 ccm Inhalt auf 22,50 Mark fest
gesetzt 2 ). Die von der Fabrikationsstätte berechneten Verpackungs
kosten sind in diesen Preisen inbegriffen. 

Min.-Erl., betr. Tuberkulin neu. Vom 30. Juni 1897. 
Das von dem Geh. Med.-Rat, Prof. Dr. Koch erfundene neue Heil

mittel gegen die Tuberkulose (T. R), welches von den Farbwerken Meister 
Lucius und Brüning zu Höchst a. M. unter der Bezeichnung "Neues Tuber
kulin Koch" in den Handel gebracht wird, darf ebenso wie das alte Tu
berculinum Kochii - abgesehen vom Großhandel - nur in Apotheken 
abgegeben werden. Hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe des 
Mittels in den Apotheken treffe ich nachstehende Anordnungen: 

1. Das "neue Tuberkulin Koch" ist unter den Separanden vor Licht 
geschützt aufzubewahren. 

2. Dasselbe ist nur in den unversehrten Originalflaschen und nur gegen 
schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen selbst 
oder eine von ihm beauftragte Person abzugeben!). 

3. Der Taxpreis des "neuen Tuberkulins Koch" wird hiermit (ein
schließlich der Verpackungskosten) für das Fläschchen mit I ccm 
Inhalt auf 8,50, für das mit 5 ccm Inhalt auf 42,50 Mark festgesetzt. 

Min.-Erl., betr.die Prüfung des Tuberkulins. Vom 24. März 1902. 
Nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich - vierte Ausgabe, 

S. 395 - unterliegt das Tuberkulinum Kochii der staatlichen Aufsicht, 
welche sich auf seinen gleichbleibenden Gehalt an spezifischem Toxin be
zieht, und wird in amtlich plombierten Fläschchen geliefert; auch darf 
das Tuberkulin gemäß der Kaiser!. Verordnung vom 22. Oktober 1901 
nur in den Apotheken abgegeben werden. 

Mit der Prüfung des Tuberkulins habe ich das Institut für experi
mentelle Therapie in Frankfurt a. M. beauftragt. 

Die kontrollierten Fläschchen sind am Stopfen mit Papier überbunden 

1) muf 2!ntveifung eines :tierar3tes barf alfo :tuberfufin nidjt abgegeben 
tverben. ~a5 bnrdj bie i8erorbnung bom 1. WCär3 1891 borgefdjriebene ~ udj, tveldje5 
ber m,potf)efer über mnfauf unb mbgabe bon :tuberfulin fü~ren follte, ift burdj ben WCin.
~d. bom 25. \Robember 1896 aufge~oben tvorben. Sn bem ber mntveifung für bie amt· 
lidje ~efidjtigung ber m,pot~efen bom 18. ffeoruar 1902 (f. :teil XVIII) beigegebenen 
®djema tvirb jebodj bas ,,~udj über :tubedulinberfauf" irrtümlidjertveife no cf) 
et1uä~nt. 

2) ~iefe fotvie bie in bem WCin .• ~d. bom 30. Suni 1897 für bas TR feftgefe~ten 
:ta~,preife finb audj bon ber ~eutfdjen mr3neita~e übernommen mit ber mbtveidjung, 
baB ber \l3reis für 1 eern :tuberfulin alt 1,50 WCr. beträgt unb bajj ein 'J::ar,preis für 
50 eern :tubetfulin nidjt me~r angegeben ift. 
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(tektiert) und plombiert. Auf dem von dem Plombenverschluß gesicherten 
Deckpapier tragen dieselben das Datum der Prüfung und die Kontroll
nummer ; auf der einen Seite der Plombe befindet sich als Zeichen der 
Prüfungsstelle ein Adler. Außerdem müssen die Fläschchen mit einer An
gabe über den Ort und die Fabrikationsstätte der Herstellung versehen sein. 

Vom 1. Juni d. J. ab dürfen nur noch mit dem staatlichen Prüfungs
zeugnis versehene Fläschchen feilgehalten und verkauft werden. 

Min.-Erl., betr. Tuberkulinverdünnungen. Vom 7. April 1902. 
Gemäß Erlaß vom 1. März 1891 darf TuberkuHnum Kochii m den 

Apotheken nur in den unversehrten Originalfläschchen und nur gegen 
schriftliche Anweisung eines approbierten Arztes an diesen selbst oder eine 
von ihm beauftragte Person abgegeben werden. Die zur Anwendung des 
Tuberkulins erforderlichen Verdünnungen können einwandfrei nur ver
mittels sterilisierter Meßzylinder und Pipetten hergestellt werden, die 
nicht im Besitz eines jeden Arztes, wohl aber in den Apotheken vorhanden 
zu sein pflegen; seitens der letzteren soll deshalb das Tuberkulin fortan 
auch in verdünntem Zustande abgegeben werden dürfen. Da 
aber das Tuberkulin in Verdünnungen schnell verdirbt, wenn zur Ver
dünnung nicht ein entwicklungshemmendes Mittel, am besten eine schwache 
Karbolsäurelösung, verwendet wird, so bestimme ich, daß die Verdünnungen 
nur mit 0,5prozentiger Karbolsäurelösung geschehen, in der Regel erst 
kurz vor Anwendung des Mittels vorgenommen und nicht länger als vier 
Wochen vorrätig gehalten werden dürfen. Die zur Herstellung der Ver
dünnungen bestimmten Meßzylinder und Pipetten, sowie die zur Aufnahme 
der Verdünnungen bestimmten Arzneigläser - sechseckige Gläser mit 
weitem Halse und eingeschliffenem Glasstöpsel - sind unmittelbar vor 
der Herstellung im Trockenschrank bei 150 0 C zu sterilisieren. Zunächst 
wird durch Vermischung von einem Raumteil Tuberculinum Kochii mit 
neun Raumteilen einer 0,5prozentigen Karbolsäurelösung eine 10 prozentige 
Tuberkulinlösung hergestellt, welche als Stammlösung für weitere Ver
dünnungen dienen kann. Das Aufnahmegefäß ist mit dem Gehalt der Lösung 
an Tuberkulin und dem Tage der Herstellung zu signieren. Die Stamm
lösung darf jedoch nicht länger als vier Wochen vorrätig gehalten werden 1). 

Die weiteren Verdünnungen sind so herzustellen, daß von der Stamm
lösung ein Volumteil mit 9 T. O,5prozentiger Karbolsäurelösung und von 
der so gewonnenen Lösung wieder ein Volumteil mit 9 T. 0,5prozentiger 
Karbolsäurelösung vermischt wird usw. 

Diese weiteren Verdünnungen dürfen jedoch immer nur auf schriftliche 
Anweisung (Rezept) eines approbierten Arztes angefertigt und nur an 
diesen selbst oder eine von ihm beauftragte Person abgegeben werden. 

Q:in befonberer 9J1in.~Q:rr. born 28. iJebruat: 1909 befaflt fief) noef) mit bem 
merte!)r ber im 0nftitut \j3afteur in~me bon \j3rofeffor Gralmette !)ergefteaten 

1) ,3n einem Q;d. bom 9. 2ruguft 1902 ift ber j)J(inifter ber 2ruffaffung beigetreten, 
daß der Inhalt angebrochener Originalfläschchen mit Tuberculinum Kochii 

sogleich zu der Stammlösung, die nicht länger als vier Wochen vorrätig zu halten ist, 
verarbeitet werden muß. 

~aö ~eutfdje 2rt5neibudj V, ttJefdjeö bie 5Seftimmungen beö obigen Q;dalfeö übet 
%uberfuIinoerbünnungen im ttJefentlicf)en übernommen !jat, befagt !jiequ: 

Der Inhalt angebrochener Originalfläschchen von Alt-Tuberkulin muß sogleich 
zu einer Stammlösung verarbeitet werden. Verdünnungen des Tuberkulins dürfen nur 
in keimfreiem Zustand und in zugeschmolzenen GlasampuJlen vorrätig gehalten werden. 
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:tuberfufintJrätJarate. Gl:r befagt, baa biefe ~rätJarate, ba fie aU5 2!U~:tuber~ 
Min nadJ S't . .\l'odJ gewonnen werben, tuie biefe5 nadJ ber 1BorfdJrift be5 2!qnei~ 
budJe5 für ba5 'lleutfdJe S'teidJ ber ftaatlidJen 2!uffidJt unterliegen. ,,6ie bürfen 
baljer in 2!tJotljefen nur abgegeben werben, fofem fie ftaatlidJ getJrüft finb." 
Wett ber ~rüfung ift ba5 S'nftitut für e~tJerimentene :tljeratJie in ~ranffurt a. Wf. 
beauftragt. @feidJe5 gUt faut Wfin.~Gl:rfaffen bom 1. Wfär~ 1910 unb bom 29. 
Wfäq 1911 für jßObO ~ :tuberfufin unb für Gl:nbotin. 

Verkehr .-.U Krankheitserregern. 

'llie neuerbing5 erfaffenen 1BorfdJriften über ba5 2!rbeiten unb ben 1Berfeljr 
mit .\l'ranfljeit5erregem fönnen im 2!tJotljefenbetriebe in botJtJelter ~infidJt jße~ 
beutung gewinnen, ba fie fowoljl ba5 2!rbeiten mit beftimmten .\l'ranfljeit5erregem 
unb mit Wfaterial, weldJe5 fofdJe Gl:rreger entljäU, wie audJ ben 1Berfauf bon 
febenben .\l'ufturen berartiger Gl:rreger gewiffen jßefdJränfungen unterwerfen. 
'llie 1BorfdJriften finb bom jßunbe5rat in ber 6i~ung bom 28. 2!tJrif 1904 auf 
@runb bon § 27 be5 @efe~e5 betr. bie jßefämNung gemeingefäljrlidJer .\l'ranf~ 
ljeiten bom 30. S'uni 1900 (S't.@.jßL 6. 306) befdJloffen unb bom S'teidJ5fan5fer 
unter bem 4. Wfai 1904 (S't.@.jßL 6. 159) befanntgegeben worben. S'ljre wicfJ, 
tigften jßeftimmungen fauten: 

Vorschriften über das Arbeiten und den Verkehr .mit Krankheitserregern, 
ausgenommen Pesterreger 1). Vom 4. Mai 1904. 

§ 1. Wer mit den Erregern der Cholera oder des Rotzes oder mit 
Material, welches solche Erreger enthält, arbeiten will, ferner wer der
artige Erreger in lebendem Zustand aufbewahren oder abgeben will, 
bedarf dazu der Erlaubnis der Landeszentralbehörde 2). Die Erlaubnis darf 
nur für bestimmte Räume und nur nach Ausweis der erforderlichen wissen
schaftlichen Ausbildung erteilt werden. Die den Leitern öffentlicher An
stalten e.rteilte Erlaubnis gilt auch für die unter ihrer Leitung in diesen 
Anstalten beschäftigten Personen. 

Lebende Erreger der Cholera oder des Rotzes dürfen nur an Personen 
und Stellen, die von der zuständigen Behörde dic Erlaubnis zur Annahme 
erhalten haben, abgegeben werden. 

§ 2. Wer mit anderen als den im § I bezeichneten Erregern vo n 
Krankheiten, welche auf Menschen übertragbar sind, oder von Tier-

1) ~iefe iBorfd)tiften geHen laut oiegfeudJcn1Joli5eHid)cr 2!norbnung oom 1. ?J)cai 
1912 (f. ®eite 334) aud) für ben iBedel)r mit iBiegfeud)enl'ttegct1t unb für igrc 2Iuf· 
lJel1:Jagtung fOl1:Jie für bie lJei ber 2Xu(\fügtung l1:Jiffenfd)aftIid)er 2IrlJeiteu mit fo!d)cu 0:r· 
regetn 5u lJeolJad)tenbeu iBorfid)t5majirege!u, unb 511:Jar mit ber WlajigalJe, baji bie iBor. 
[d)rifteu be;ii § 1 aud) auf bie 0:rreger ber Wlau!. uub st'faueu[eud)e uub ®d)l1:JeiltejJeft [0. 
Itlie aUf 9,JCatetia!, ba;ii biere 0:rreger elttgäIt, 2!nltleubung fiubelt. 

2) UlJer bie 5ur 2!u;iifügtung ber iBor[d)riftcn 5uftänbigen ~ e gö r b c n lJcftimmt ein 
gemeinfamer jJreujiifd)er Wlin.·0:rl. oom 6. 2!uguft 1904 folgenbc;ii: 

1. Landeszentralbehörde im Sinne des § I der Vorschriften ist bei den Erregern 
der Cholera der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, 
bei den Erregern des Rotzes der genannte Minister in Gemeinschaft mit dem Minister 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Anträge auf Erteilung der nach § 1 er
forderlichen Erlaubnis sind an die Ortspolizeibehörde zu richten. 

2. Zuständige Polizeibehörde im Sinne der §§ 2-4 der Vorschriften ist dic Orts
polizei behörde. 

3. Zuständige Behörde im Sinne der §§ 1, 5 ist der Regierungspräsident, im Landes 
polizeibezirk Berlin der Polizeipräsident in Berlin. 



344 XIV. Apothekenbetrieb. 

krankhei ten, welche der Anzeigepflich tunterliegen 1) oder mit M a t e r i a I , 
welches solche Erreger enthält, arbeiten will 2 ), ferner wer derartige Er
reger in lebendem Zustand aufbewahren will, bedarf dazu der Erlaubnis 
der zuständigen Polizeibehörde des Ortes, in welchem der Arbeits- oder 
Aufbewahrungsraum liegt. Die Erlaubnis darf nur für bestimmte Räume 
und nur nach Ausweis der erforderlichen wissenschaftlichen Ausbildung 
erteilt werden 3). 

§ 3. Wer lebende Kulturen von den im § 2 Abs. 1 bezeichneten 
Krankheitserregern oder Material, wel~hes solche Erreger enthält, 
feilhalten oder verkaufen will, bedarf da~ der Erlaubnis der zustän
digen Polizeibehörde des Ortes, in welchem das Geschäft betrieben wird 4). 
Die Erlaubnis darf nur für bestimmte Räume und nur an zuverlässige 
Personen erteilt werden. 

Der Händler hat über die Abgabe von Kulturen oder Material ein 
Ver z ei c h ni s zu führen, in welches die Art der Krankheitserreger, der 
Tag der Abgabe, der Name und die Wohnung des Erwerbers sowie des 
etwaigen überbringers sofort nach der Verabfolgung vom Abgebenden 
selbst einzutragen sind und zwar stets in unmittelbarem Anschluß an die 
nächst vorhergehende Eintragung. Das Verzeichnis ist drei Jahre lang 
nach Abschluß aufzubewahren. 

§ 4. Wer eine Tätigkeit der im § lAbs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. I 
bezeichneten Art in einem ihm zur Verfügung stehenden Raume einer 
anderen Person gestattet oder aufträgt, hat dies der zuständigen 
Polizf-ibehörde (§ 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1) unter Angabe des Haumes sowie 
der Wohnung, des Berufs, des Vor- und Zunamens dieser Person, ferner 
jeden Wechsel dcs Raumes sofort anzuzeigen. 

1) 9"Iacf) bem lBie~feucf)engefe~ bOm 26. Suni 1909 (ffi.GUSI. 6.519) unterliegen 
folgenbe 6eucf)en ber 2!l13eige~flicf)t: imil3branb, ffiaufcf)btaub, )illilb~ ttltb ffiinberfeucf)c; 
stollttJut; ffio~; Wlaul~ unb Si'lauenfeud)e; 2ungenfeud)e beiß ffiinbbieljiß; ~odellfeud)e ber 
6d)afe; j8efd)älfeud)c ber ~ferbe, jBläißd)enauißfcf)lag ber ~ferbe unb beiß ffiinblJielj0; 
ffiäube ber ~inljufer unb ber 6d)afe; 6d)ttJeinefeucf)e, fofem fie mit crljeblicf)en 6tömngcn 
beiß 9Ulgemeinbefinbeniß ber erfranften stiere berbunben ifi, unb 6d)tueinelJefi; ffiotlauf 
ber 6d)ttJeinc einfd)liefulid) beiß il'reifelfieberi3 (j8acffteinblattem); @efliigelcf)olera unb 
.\)üljner~efi; äufuerlid) crfennbare stuberfulofe bei3 ffiinbbielji3, fofem fie fid) in ber 2ungc 
in uorgefd)rittenem ,Bufianbe befinbet ober ~uter, @ebärmutter ober :Darm ergriffen ljn!. 

2) :Da fd)on bai3 2!rbeiten mit Wlaterial, ttJeld)ei3 ~rreger auf Wlenfd)en übertrag~ 
barer Si'ranfljeiten entljält, bon einer ~tlaubnw abljängig ift, fo bebarf aud) ber 2!lJotljefer, 
ber in feinem 2aboraiorium ba ft erio 10 g i f d) e 11 n t crf ud) u ng en berartigen 9JCatertnl§; 
~. j8. bon gonofoffenljnltigem .\)arn ober tuberfelljaltigem 6vutum nUi3füljren tuilf, 
ebenfalli3 ber uorgefcf)riebenen ~rlaubnii3, bie aber nacf) obigem § 2 nur nacf) 2!ui3ttJeii3 
ber erforberlicf)en ttJilfenfcf)aftlicf)en 2!Ui3bilbung erteilt ttJirb. 2!1i3 berartiger 2!ui3tueii3 
ttJurbe in einem ~alle ba§; ,Beugnii3 einei3 ftaatlicf)en ~~gienifcf)en Snftituti3 über bie 
jBefä~igung bei3 2!ntragftelleri3 ali3 ,\Jetter einei3 baltetiologi\cf)en ,\Jaboratoriumi3 uet' 
langt. 9"Iur 2fr3te unb stierär3te (nicf)t 2!lJot~efer unb (!:~emifer) finb bon ber il'Cad), 
fucf)ung einer befonberen ~tlaubnii3 entbunben. , 

3) :Der § 2 ber ~orfcf)riften beftimmt nid)t, baa bie ~oli~cibeI)iirbc benjenigen ~er~ 
fonen, bie i~re ttJiHenfcf)nftlid)e jBefäljigung bargetan f)aben, bie ~dnubnii3 3um 2!roeitcn 
mit Si'tCln~eitBmegcm erteilen müHe. 2{ucf) ent~ält er feine jonftigen j8efthnmllngen 
barüber, ~tltter ttJeld)en lBotaUi3fe~llngen jold)en ~etfonen bie ~rlallbniiß berjagt werben 
bürfe. ~ie ~rteilung ber ~daubnii3 ift ba~er ~ttJar oljne ba§; lBor~anbenfein gettJiHer ~or~ 
aUBfe~ungen un3uläffig, im übrigen aber in bnB freie ~rmeffen ber jBeljörben geftellt. 
(ü.lB.@. 6. Suni 1910, Wleb.~2!. 1910 6. 577.) 

4) .\)iernad) ttJürbe 3. jB. nud) ber ~erfnuf le6enber ffiotfnllffulturen einer 6efonberen 
~r1nubniB bebürfen. 
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Die sich für die andere Person aus den Bestimmungen in §§ 1-3 er
gebenden Pflichten bleiben unberührt. 

§ 5. Die im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeichnete Tätig
keit sowie die nach § 4 gestattete oder aufgetragene Ausübung solcher 
Tätigkeit durch andere ist einzustellen, wenn die Erlaubnis der Landes
zentralbehörde oder Polizeibehörde zurückgenommen oder wenn die Tätig
keit von der zuständigen Behörde untersagt wird. Die Zurücknahme der 
Erlaubnis oder die Untersagung soll erfolgen, wenn aus Handlungen oder 
Unterlassungen der betreffenden Person der Mangel derjenigen Eigen
schaften erhellt, welche für jene Tätigkeit vorausgesetzt werden müssen. 

§ 6. Wer eine der im § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 bezeich
neten Handlungen vornimmt, hat - auch wenn er von der Einholung der 
Erlaubnis oder von der Anzeigepflicht entbunden ist - die Erreger so 
aufzubewahren, daß sie Unberufenen unzugänglich sind; auch hat er 
sonst alle Vorkehrungen zu treffen, um eine Verschleppung der Krankhei ts
erreger, insbesondere durch Versuchstiere, zu verhüten. Kulturen, infizierte 
Versuchstiere und deren Organe sowie sonstiges die Krankheitserreger ent
haltendes Material müssen, sobald sie entbehrlich geworden sind, derart 
beseitigt werden, daß jede Verschleppung der Krankheitskeime tunlichst 
ausgeschlossen wird. Instrumente, Gefäße usw., welche mit infektiösen 
Gegenständen in Berührung waren, sind sorgfältig zu desinfizieren. 

91ael)bem burel) bie tJorfte~enb angefü~rten lEorfel)riften bas 9lrbeiten mit be~ 
ftimmten Sl'ranf~eitserregern unb mit f oIel)e @neger ent~a!tenbem 9J(atetial Mn 
einer befonberen @r!aubnw ab~ängig gemael)t worben ift, werben bie im 011ter~ 
eHe einer fiel)eren äqtIiel)en :tIiagnofe infeftiöfer Sl'ral1f~eiten erforberIid)en 
bafteriofogifel)en Unterfuel)ungen ftanf~eitstJerbiiel)tigen 9J(ateriag faft aU6fd)lie\3~ 
Hel) in beftimmten ftaatIiel)en ober fiiibtifel)en bafteriologifd)en Unterfud)ultg6~ 
altftaItelt tJorgeltommen. :tIie 9l~ot~efer ~aben fiel) aber auf @rfuel)en grö\3ten~ 
teHs &ur unentgeItIiel)en 2agerung unb 9lbgabe bet babei benötigten lEerfallb~ 
gefäße bereit erflärt. ~ierüber erging folgenber 

Min.-Erl., betr. die Versand gefäße für das bakteriologische Untersuchungsmaterial. 
Vom 19. Juni 1907. 

Nachdem sich die weitaus größere Mehrzahl der Apothekenbesitzer 
in anerkennenswerter Weise damit einverstanden erklärt hat, eine Anzahl 
der Versandgefäße in den Apotheken unentgeltlich zu lagern und auf 
Verlangen an Medizinalbeamte und Ärzte abzugeben, ersuche ich ergebenst, 
demnächst die Verteilung der Gefäße auf die einzelnen Apotheken und 
die Untersuchungs anstalt gefälligst vorzunehmen und das weiter Erforder
liche wegen der Bekanntgabe dieser Maßnahme, auch an Ärzte, zu ver
anlassen. 

Der Verteilung der Gefäße an die einzelnen Regierungsbezirke ist die 
Zahl der in denselben vorhandenen Apotheken zugrunde gelegt, und dabei 
sind für jede derselben je fünf Gefäße für Diphtherie und Typhus, je drei 
für Genickstarre und Tuberkulose und je zwei für Ruhr bestimmt worden. 
Vor der Abgabe der Gefäße sind die dazu gehörigen Briefumschläge mit 
dem Ablösungsstempel und dem Dienstsiegel zu versehen. 

Bei den Apothekern ist für die Folge seitens der Revisoren darauf zu 
sehen und nötigenfalls in geeigneter Weise darauf hinzuwirken, daß die 
Versandgefäße zweckmäßig und jederzeit leicht erreichbar gelagert 
werden. Ich bemerke indessen, daß ein Zwang auf die Apothekenbesitzer 
dieserhalb nicht ausgeübt werden kann, da es sich um eine freiwillig über
nommene Leistung handelt, für welche keine Entschädigung gewährt wird. 
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Sn einem weiteren f)iequ ergangenen Wlin.~@rr. bom 29. Wlai 1908 wirb 
-oemerft, baa ben %q.Jotf)efenoefi~ern weber burdj bie l8efteffung nodj burdj bie 
,8ufenbung ber ®efäae irgenbwefdje Sfoften erwadjfen bürfen. ~erner wirb ben 
%f,potf)efenoefi~ern, oei we!djen merfanbgefäae fagern, em,pfof)fen, auf ben l8rief~ 
umfdjlägen bie ~h:ma if)rer %f,potf)efe an&ugeoen, bamit bie Unterfudjung!3fteffe 
ftet5 weia, wof)er ba!3 merfanbgefäa entnommen worben ift. 

Verkehr :mit ltIineralölen. 

@ine %fngefegenf)eit, bie eoenfaf!5 in ben l8etrieo ber %f,potf)efen eingreift, 
ber merlef)r mit Wlineraföfen, ift burdj gfeidjfautenbe jßo1i&eiberorbnungen in 
einf)eitfidjer m3eife georbnet. ~iefe iSerorbnungen finb auf ®runb einer von ben 
Wliniftern be!3 Snnern unb für S)anbe! unb ®eweroe unter bem 28. %fuguft 1902 
angegeoenen unb burdj @rlaa vom 20. Sanuar 1906 in einigen jßunften ao
geänberten Worma!,po1iaeiverorbnung tei1!3 von ben D6er,präfibenten für ben 
Umfang ber jßrovin3, tei1!3 von ben ffiegierung!3,präfibenten für ben ffiegierung!3~ 
oe&irf erlaffen worben 1 ). (5oweit biefe merorbnungen vorliegenb intereffieren, 
qaoen fie fo!genben m3ort!aut: 

Polizeiverordnung über den Verkehr mit Mineralölen. 
§ 1. Die gegenwärtige Polizeiverordnung findet Anwendung auf Roh

petroleum und dessen Destillationsprodukte (leichtsiedende Öle, 
Leuchtöle und leichte Schmieröle), aus Braunkohlenteer oder Steinkohlen
teer bereitete flüssige Kohlenwasserstoffe (Photogen, Solaröl, Ben
zol usw.) und Schieferöle. 

§ 2. Die im § 1 aufgeführten Flüssigkeiten werden, wenn sie bei einem 
Barometerstande von 760 mm bei einer Erwärmung auf weniger als 21 0 

des hundertteiligen Thermometers entflammbare Dämpfe entwickeln, zur 
Klasse I, wenn sie solche bei einer Erwärmung von 21-65 0 entwickeln, 
zur Klasse II, von 65 bis zu 140 0 zur Klasse III gerechnet 2). Öle mit 

1) 'iDie gegentuärtige ffiedjglage über ben i8etfe~r mit WCineralölen grünbet 
fidj aUf folgenbe ein3elne ~oli3eiberorbnungen: 

~tobinfr DftlJreulien ~.~i8. bom 12. WCäq 1903 unb 1. WCai 1906, 
1/ lilleftlJreulien 1/ 1/ 3. I2{lJrif 1903 11 5. ~uni 1906, 

ilanbeßlJolifreibe5· merlin 11 1/ 3. WCär5 1906, 
Übrige ~rob. mtanbenburg 11 1/ 16. ~uni 1903 1/ 16. WCai 1906, 
~robinfr ~ommem 11 11 29. WCai 1906, 
ffieg.·mefr· ~ofen 1/ 25. I2{lJril 1906, 

" mromberg 11 25. WCai 1906, 
~rObin& ISdjfefien 1/ 1. WCai 1906, 
~tobin& lSadjfen 1/ " 15. mtbr. 1902 unb 9. 9J1ai 1906, 
ffieg.~mefr. ISdjfeßtuig 1/ 3. I2{lJril 1906, 
~rObin& ~annober 1/ 7. iYebr. 1903 '/ 6. I2{lJrif 1906, 
~tobin3 lilleftfafen 1/ 17. WCär& 1903 1/ 21. ~uni 1906, 
~tobin& ~effen-maffau 1/ 11 18. ~uni 1903 11 7. WCai 1906, 
ffieg.·me&. ~öfn 1/ 11 21. I2{lJrif 1906, 

1/ 'iDüffefborf 11 10. mOb. 1902 1/ 2. WCai 1906, 
1/ ~obfen& 1/ 1/ 24. I2{lJril 1906, 

l2{adjen 1/ 1/ 30. mOb. 1902 11 2. I2{lJril1906, 
~rier 1/ 1/ 31. WCäq 1906, 

1/ lSigmaringen 1/ 1/ 21. ~an. 1903 1/ 27. I2{lJril1906. 
2) ,8u ben burdj § 2 gebilbeten brei ~faffen ge~ören in ber ~aulJtfadje folgenbe 

lI;1üffigfeiten; 
~laffe I (~ntflammungßlJunft unter 21 0 C): men&in, men5inät~er, men3innav~t~a, 
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höherem Entflammungspunkt sind den Bestimmungen dieser Verordnung 
nicht unterworfen. 

I. Abschnitt. 

Vorschriften für die Klasse I. 
§ 3. I. In den zum dauernden Aufenthalt und in den zum regelmäßigen 

Verkehr von Menschen bestimmten Räumen, insbesondere in Wohnräumen, 
Schlafräumen, Küchen, Korridoren, Treppenhäusern und Kontoren, in 
Gast- und Schankwirtschaften dürfen, sofern nicht in nachstehendem etwas 
anderes bestimmt ist, nicht mehr als insgesamt 15 kg der Flüssigkeiten 
aufbewahrt werden. 

H. Die Aufbewahrung darf· in den im Abs. I genannten Räumen nur 
in geschlossenen Gefäßen erfolgen. Gefäße zur Aufbewahrung größerer 
Mengen als 2 kg müssen aus verzinntem, verzinktem oder verbleitern Blech 
hergestellt sein; ihre Öffnungen sind durch sicher mit dem Gefäß verbundene, 
haltbare Einsätze (feinmaschige Drahtnetze oder andere, gleich wirksame 
Mittel) gegen das Hindurchschlagen von Flammen zu sichern l ). Die Nähte 
der Gefäße müssen, sofern sie nicht durch Nietung, Hartlötung oder Schwei
ßung hergestellt sind, doppelt gefalzt und gelötet sein. Dicht verschlossene 
Gefäße müssen ein Sicherheitsventil (Federventil, Schmelzplatte) haben, 
das bei Erhitzung der Gefäße eine schädliche Dampfspannung verhütet. 
Das Umfüllen von einem Gefäß in ein anderes darf nur bei Tageslicht, bei 
Außenbeleuchtung, bei elektrischem Glühlicht oder unter Benutzung von 
elektrischen oder Davyschen Sicherheitslampen erfolgen. 

§ 4. 1. In den Verkaufs- oder sonstigen Geschäftsräumen der 
Kleinhändler dürfen insgesamt 30 kg der Flüssigkeiten aufbewahrt werden, 
wenn diese. Räume in keiner Verbindung mit Räumen der im § 3 Abs. I 
gedachten Art stehen oder von ihnen rauch- und feuersicher abgeschlossen 
sind, jedoch dürfen Verkaufs- und sonstige zur Aufbewahrung von Flüssig
keiten dieser Klasse dienende Geschäftsräume mit Kontoren in Verbindung 
stehen, wenn sie zusammen von den übrigen im § 3 Abs. I genannten Räumen 
rauch- und feuersicher abgeschlossen sind. 

Werden vorstehende Bestimmungen nic.ht erfüllt, so sind die Lager
mengen in den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler 
gemäß § 3 Abs. I zu beschränken. 

H. Hinsichtlich der Aufbewahrung und des Umfüllens gelten die Vor
schriften der §§ 3 Abs. Hund 13 Abs. H. 

§ 5. 1. Mengen von mehr als 30 kg, aber nicht mehr als 300 kg dürfen 
nur nach vorausgegangener Anzeige an die Ortspolizeibehörde gelagert 
werden. 

H. Sie dürfen in Kellern oder zur ebenen Erde gelegenen Räumen, 
die durch massive Wände und Decken von allen übrigen Räumen geschieden 
sind, keine Abflüsse nach außen (Straßen, Höfen usw.), keine Heizvor-

~encrol, [anabol, @ai3iit1)er, @afolin, Eigroin, ma~1)t1)a (i}{o1)jJetroleum), ~etroleum. 
iit1)er, ~etroleumbencrin, ~etroleumeffencr, ~ettofeumfjJrit, fünftlidJei3 :=terjJentinöl, :=toluol. 

Stlaffe II (Q;ntflammungi3jJunft öwifdJen 21 unb 65 0 C): ~enainöl, Q;rböl, Staiferöl, 
ileudJtö1. WHneralbrennöl, ileudJt- unb ~renn~etroleum, ~1)otogen, ~u~öl, ®alonöl, 
®olaröl, ®teinö1. . 

Stlaffe III (Q;ntflammungi.llJunft aWifdJen 65 unb 140 0 C): ~lauöl, @ai.löl, @~lböl, 
~araffinöle, ~u~öl aui.l ~raunfo1)lenteer, ffiotöt leid)te ®d)mietöle, 18ulfanö1. 

l) :Die ~a(fung beS; Ilweiten ®a~es; in § 3 2iffer I I tft bUtd) W1in .• Q;tL bom 21. inobem. 
ber 1911 angegeben unb barauf im @eltungiilbereid) aller 18erorbnungen burci] bejonbere 
~oliaeibetorbnungen eingefü1)tt worben. 
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richtungen und Schornsteinöffnungen und reichliche Lüftung haben, ge
lagert werden, sofern die Aufbewahrung in eisernen Fässern oder in hart 
gelöteten oder genieteten Metallgefäßen mit luftdichtem Verschluß unter 
Beachtung der Bestimmungen im § 13 Abs. II erfolgt. 

Kellerräume, die eine unmittelbare Verbindung mit solchen Treppen
häusern besitzen, welche den einzigen Zugang zu höher liegenden, zum 
regelmäßigen Aufenthalt oder zum Verkehr von Menschen bestimmten 
Räumen bilden, sowie Kellerräume, die zum Lagern von Zündwaren oder 
Explosivstoffen dienen, dürfen zur Lagerung nicht benutzt werdeli. Der 
zur Lagerung dienende Teil der Räume muß mit einer aus undurchlässigem 
und feuersicherem Baustoff hergestellten Sohle und Umwehrung von solcher 
Höhe umgeben sein, daß der Raum innerhalb der Umwehrung die auf
bewahrten Flüssigkeiten vollständig aufzunehmen vermag. D'e Türen der 
Lagerräume müssen nach außen aufschlagen und rauch- und feuersicher sein. 

III. Das Umfüllen von Flüssigkeiten in solchen Lagerräumen darf nur 
mittels Hahn oder Pumpe bei Tageslicht, bei Beleuchtung durch unter 
Luftabschluß brennende Glühlampen mit dichtschließenden überglocken, 
die auch die Fassung einschließen, oder bei dicht von dem Raume abge
schlossener Außenbeleuchtung erfolgen. Schalter und Widerstände dürfen 
in dem Raume nicht vorhanden sein. Das Anzünden von Feuer oder Licht, 
sowie das Rauchen in dem Lagerraum ist untersagt. Diese Vorschrift ist 
an den Eingangstüren zum Lagerraum in augenfälliger, dauerhafter Weise 
anzubringen. 

Il. Ab8chnitt. 

Vorschriften für die Klasse II. 

§ 9. In den im § 3 Abs. I bezeichneten Räumen dürfen nicht mehr als 
25 kg der Flüssigkeiten aufbewahrt werden. 

§ 10. In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Klein
händler dürfen insgesamt bis zu 50 kg Flüssigkeiten dieser Klasse in be
liebigengeschlossenenGefäßen, größere Mengen bis zu 200 kg im Faß auf
bewahrt werden. Bei Verwendung von geschlossenen, mit Abfüllvor
richtung versehenen Metallgefäßen, die unter Benutzung von Pumpen oder 
flammenstickenden gepreßten Gasen mit Vorratsfässern in Nebenräumen 
oder Kellern in Verbindung stehen, darf die Gesamtmenge dieses Vorrates 
bis zu 600 kg betragen. Bei anderer Art der Abfüllung dürfen gleiche Mengen 
nur auf Höfen in Schuppen oder solchen Kellern gelagert werden, dic von 
angrenzenden Räumen feuersicher abgeschlossen sind. 

IIl. Ab8chnitt. 

Vorschrifte n für die Klasse IH. 
§ 12. 1. Bei der Lagerung von Mengen von nicht mehr als 10000 kg 

in Fässern ist das Fortfließen der Flüssigkeit durch Tieferlegung der Sohle 
oder durch eine aus undurchlässigem und feuersicherem Baustoff her
gestellte Umwehrung zu verhindern. 

IV. Ab8chnitt. 

Gemeinsame Bestimmungen. 
§ 13. 1. Werden der Klasse nach verschiedene unter diese Ver

ordnung fallende Flüssigkeiten miteinander oder mit anderen leicht 
entzündlichen Flüssigkeiten (Spiritus, Atherarten, Spritlacken und der
gleichen) in demselben Raume oder in solchen Räumen, welche nicht 
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feuersicher voneinander getrennt sind, zusammengelagert, so finden, un
beschadet der für die anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten etwa 
bestehenden besonderen Vorschriften 1), auf die Gesamtmenge aller leicht 
entzündlichen Flüssigkeiten hinsichtlich des Lagerraumes die für die 
leichtest entflammbare Flüssigkeit geltenden Vorschriften Anwendung. 
Die Beschaffenheit der Gefäße bestimmt sich nach der Art und Menge der 
einzelnen Flüssigkeiten. 

In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der Kleinhändler 
dürfen Mineralöle miteinander oder mit anderen leicht entzündlichen Flüssig
keiten bis zu einer Gesamtmenge von 150 kg aufbewahrt werden. Darunter 
dürfen sich bis zu 30 kg Mineralöle der Klasse 1 befinden, wenn die V or
schriften des § 4 erfüllt sind; im anderen Falle bestimmt sich die Höchst
menge letzterer Flüssigkeit nach § 3. 

11. An den in den Lagerräumen zur Aufbewahrung der Flüssigkeiten 
dienenden Gefäßen oder auf besonderen dabei angebrachten Tafeln muß 
die leicht lesbare und nicht verwischbare Aufschrift "F e ue r g e f äh r li eh" und 
eine Bezeichnung angebracht sein, die die Tara und das Fassungsvermögen 
nach dem Gewicht derjenigen Flüssigkeit angibt, für welche die Gefäße 
dienen. Bei Berechnung der gelagerten Flüssigkeiten werden auch die nur 
teilweise gefüllten Gefäße nach ihrem vollen Fassungsvermögen be
rechnet. 

V. Abschnitt. 

übergangs- und SchI ußbestimmungen. 
§ 17. Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung können 

auf Antrag durch die Landespolizeibehörden genehmigt werden 2). 
§ 18. übertretungen dieser Verordnung werden, sofern nicht die Be

stimmungen des Strafgesetzbuches, insbesondere § 367, Nr. 6 3 ) Anwendung 
finden, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder entsprechender Haft bestraft. 

1) \Beftimmungen über anbete feuergefüljrlid)e 6toffe, auf rueld)e bie ~er' 
orbnung in § 13 \BeilUf\ nimmt unb bie banad) elUd) rueitet in (S)eltung b!eibell loHen, 
befteljen bornel)mUd) im 6tabtfreii3 \BetUn in (S)efta!t einet s:j5ofiilCÜJetorbnung bom 
30. \1l,f1ti11891 übct 3agerung unb \1lufbe\ualjrung bon mtljCt, Sfollobium, 
6d)tlJefelfol)lenftoff unb anbeten feuetgefüljtlid)en 6toffen, beten 6iebe, 
,f1unft untet 60 0 C liegt unb rueld)e ilug1eid) beteiti3 bei geruöljnlid)er ::tem,f1eratur leid)t 
eutflammbare ~üm,f1fe entruicMn. ~ie ~crorbnung entljü!t in § 5 folgenbe 6onber, 
beftimmung für \1l,f1otljefen: 

In den Vorrats-(Medizinal- )Kellern dürfen die im § 1 erwähnten Stoffe nur in 
Mengen von höchstens je 2 kg aufbewahrt werden. Größere Mengen bis zu 15 kg können 
in einem besonderen Keller vorrätig gehalten werden. Für Mengen über 15 kg gelten 
die Bestimmungen des § 2, bei Neuanlagen derartiger Räume sind die Laboratorien 
von den Vorratsräumen durch eine Brandmauer zu trennen. 

§ 2 Id)teibt für bie 3agerung bon gtößeren Wlengen ag 15 kg otti3,f1oltöcifid)e (Ir
laubnii3 bor unb nennt gIeid)öeitig bic nüljcren \Bebingungen, an rueld)e bie a:rteilung 
bieier @rlaubnii3 ilu fnü,f1Ten ift. 

2) \1lUT (S)runb bieiei3 s:j5aragra,f1ljen ljat ber ffieg.<s:j5rülibent in D,f1,f1e!n unter bem 
21. Wlüq 1905 folgenbei3 lieftimmt: 

In Apotheken dürfen im Verkaufsraum und im Arzneikeller, bzw. der Tinkturen
kammer von der Klasse 1 (§ 2) der in § 1 der Polizeiverordnung genannten Stoffe Mengen 
bis zu 2 kg in dicht verschlossenen Glasgefäßen aufbewahrt werden, und zwar un
abhängig davon, ob die Bedingungen in § 4 I der Polizeiverordnung erfüllt sind oder 
nicht. 

S) f. 6eHe 138. 
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Eisenbahn- und Postverkehr mit Arzneien. 

S'm ~nfd)fufl an bie borfteqenb aufgefüqrten engeren )8etrieMborfd)riften 
ber ~.potqefer feien im fofgenben nod) bie )8eftimmungen über eine bereinfad)te 
)8eförberung bon ~r&neimittern auf @ifenbaqnen tviebergegeben. ~ieferven finb 
auf @runb eine~ @daffe~ be~ @ifenbaqnminifter~ bom 10. iJebruar 1905 bon 
ber @ifenbaqnbireftion )8erHn namen~ ber übrigen @ifenbaqnbireftionen für ben 
~erfeqr auf ben .preuflifd)~qeffifd)en 6taagba1)nen in @eUung gefe~t tvorben. 

Bk., betr. regelmäßige Beförderung von Arzneimitteln auf den preußisch-hessischen 
Bahnen. Vom 17. Februar 1905 . 

. Zur Erleichterung und Beschleunigung der Beförderung von Arznei
mitteln nach solchen - zumeist ländlichen - Orten, an denen sich eine 
Apotheke nicht befindet, wird auf den preußisch-hessischen Staatseisen
bahnen vom 1. März d. J. ab versuchsweise eine regelmäßige Beförderung 
von Arzneimitteln nach den hierunter abgedruckten Bedingungen einge
richtet werden l ). Nähere Auskunft erteilen die Gepäckabfertigungsstellen. 

1) 2Iu~ bem gIeicf)en ®runbe l)(ü aucf) bie \ßo[tberttJaItung bie :l)berj.JO[tbireftionen 
ermäcf)tigt, auf 2Intrag crttJecf~ be[cf)Ieunigter 58e[tellung bon 58riefen mit ffie
cre\)ten b5ttJ. ra[cf)er 58eförberung bon 2Ir5nei[enbungen iSerfeljr~erleicf). 
terungen 5u gettJäljren. 'llie baraufljin 5ugelaffenen ®:leicf)terungen [inb in ben ein· 
5elnen 58e5irten ben örtlicf)en iSerljäItniHen ent[lJrecf)enb ber]cf)ieben. 3m ein5elnen 
finb je nacf) ber 2age bes ~aUes folgenbe iSorfeljrungen getroffen ttJorben: 

a. 'llie 58riefe mit ffie5e\)ten ttJerben 1. bon ben 2anbbe[teUern, 58eförberern ber 
58oten\)often, ~üljrern ber \ßribat\)er]onenfuljrttJerfe ufttJ. fogleicf) bei ober nacf) ber ffiücf· 
Ieljr bom 58efteUgang ufttJ. in ber 2IlJotljefe abgegeben; 2. ben SPaftenleerern 3ur 2Ib. 
lieferung in ber 2I\)otljefe mitgegeben; 3. auf 58enacf)ricf)tigung mitte15 ~ern[lJrecf)ers 
butcf) einen 580ten ber 2IlJotljefe bon ber \ßoft abgeljoIt. 

b. 'llie !Senbungen mit 2Ir5nei tu erben 1. auf 0::r]ucf)en ber 2I\)otljefe bon ben 2anb. 
befteIlern, 58otenlJoftbeförberern, ben bie 58aljnljofsgänge be[orgenben Unterbeamten, 
ben 1Yüljrern ber \ßribatlJer[onenfuljrttJerfe aus ber 2IlJotljefe abgeljolt; 2. ben 2anb. 
befteIlern U]ttJ. burcf) einen 580ten ber 2I\)otljefe ober burcf) iSermittlung anberer Unter· 
beamten (SPaftenleerer u[ttJ.) mitgegeben (aunerljalb ber !Scf)alterbien[tftunben); 3. bon 
ber 2I\)otljefe ben 58aljnlJoften unmittelbar 5ugefüljrt; 4. mit 2anbbriefträger\)often be. 
förbert, bie [onft nur 5ur 58eförberung bon 58rieflartenfcf)lüffen bienen; 5. aud) !Sonn
tags bon ben 2anbbefteUern befteIlt; 6. auf jebesmaligen borljergeljenben 2Intrag bei 
ber 2Infunft auf bem 58aljnljof ausge[onbert unb nicf)t in bem ®üterlJoftttJagen, [onbern 
auf bem 58ocf,pla~e be~ lffiagens beförbert unb bon bem 0::m\)fänger an einer berabrebeten 
!Stelle entgegengenommen; 7. oljne \ßoft,pafetabre[fe angenommen unb beförbert. 'llas 
\ßoftgelb ttJirb in bieren ~äIlen auf ben !Senbungen [eIbft berred)net; bie lffiert3eid)en 
ttJ erb en, [ofern bie 0::inlieferung nicf)t beim \ßo[tamt erfolgt, burcf) bie 58e[teller U]ttJ. 
ober bie 58aljn,poften entttJertet. 

9Cad) einer 0::nt[d)eibung bes ffieicf)SlJoftamtß ift für 2Ir&neifenbungen, bie bei ben 
\ßoftanftalten unter ,,0::infcf)reiben" ober a15 \ßafet (ttJenn aud) oljne 58egleitabreffe) auner. 
ljalb ber !Scf)aIterbienftftunben eingeliefert ttJerben, bie befonbere 0::inlieferungsgebüljr 
bon 20 \ßf. 3u erljeben. 

58ei ber iSerfenbung bon ffie5e,pten i[t jebod) bas \ßo[tgefe~ 5u bead)ten. 9Cad) 
eine~. Urteil bes ffi.®. bom 19. mtober 1904 (\ßlj.2tg. 1906 9Cr. 21) finb ffie5e,pte, ttJenn 
iljre Uber[enbung eine Wlitteilung bes 2Ib[enbers an ben 0::mlJfänger baljingeljenb be. 
beutet, ban bas ange[cf)loffene 2Ir5neimitteI in feiner 2ufammen[tellung unb ~erftellungs. 
art bem ffiecrelJte ent[,prid)t, als 58riefe im !Sinne bes \ßoftge]e~es an5u[eljen. 3ljre Über
mittelung butcf) eine \ßribatbeförberungsanftaIt ift baljer un5uläffig. !Sie barf auner 
butd) bie \ßo[t nur burd) einen e~lJreffen 58oten, b. lj. einen bom 2Ibfenbet an ben 
0::m,pfänger ber ffiecf)nung bireft gefanbten 58oten, erfolgen. 3n äljnlid)em !Sinne ent· 
fd)ieb aud) ü,2.®. SPiel 4. Wläq 1903 (SP.®.2I. IV, !Seite 261). 0::benfo oerftönt bie 2u
fenbung bon 2Iqneired)nungen in einem !Sammelfuoert alt \ßerfonen in umliegenben 
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Bedingungen für die regelmäßige Beförderung von Arznei
mittelni). 

§ L Eine regelmäßige Beförderung von Arzneimitteln nach bestimmten 
nicht mehr als 25 km vom Versandort entfernten Stationen, an denen 
eine Apotheke nicht vorhanden ist, findet versuchsweise auf besonderen 
Antrag (§ 10) unter nachstehenden Bedingungen statt. 

§ 2. Die Arzneimittel sind in dauerhaften, handlichen und gut schließen
den K as ten zu verpacken, die mit Inhalt höchstens 10 kg schwer sein dürfen. 
Die Arzneikasten müssen in dauerhafter Weise außer dem Namen und 
Wohnort der Versandapotheke die deutliche Adresse des Empfängers und 
den Namen der Eisenbahnversand- und Empfangsstation tragen. 

N achnahme-Belastung ist ausgeschlossen. 
§ 3. Die Beförderungsge bühl' ist für den Kalendermonat, zuerst nach 

Bewilligung des Antrage3 (§ 10) und sodann am L des folgenden Monats, 
jedesmal vor Auflieferung der ersten Sendung zu zahlen. Sie beträgt für 
sämtliche innerhalb dieser Zeit beförderte Sendungen (einschließlich der 
Rückbeförderung der nicht innerhalb 48 Stunden abgeholten - vgl. 6 -, 
der leeren oder nur mit leeren Arzneibehältern und Rezepten gefüllten 
Kasten) und für jede Empfangsstation 3 Mark. 

§ 4. Eine regelmäßige Verwiegung der Arzneikasten findet nicht statt. 
Die Versandstation wird darüber wachen und sich von Zeit zu Zeit durch 
Nachwiegung davon überzeugen, daß das Gewicht der Arzneikasten 10 kg 
nicht übersteigt. Stellt sich heraus, daß das Höchstgewicht von 10 kg 
überschritten ist, oder andere Gegenstände als Arzneimittel oder Rezepte 
sich in dem Kasten befinden, so wird für die Sendung ein Fra c h t z u s chI a g 
von 5 Mark erhoben, und zwar auch dann, wenn die Absicht der Fracht
hinterziehung nicht vorliegt. 

Drten bann, l1Jcnn bieie bie ffied)l1ungen, ol)ne mit il)nen l1Jeitere relclJante WCanipula. 
tionen boqune~men, einfad) an bie Illbrejjaten au§tragen, gegen ba§ ~oftgefe~ (D.2.®. 
imünd)en, 28. mtober 1911 unb 19. mtober 1912, ~~.2tg. 1911 IJh. 89 unb 1912 jJ(r. 86). 
Illud) bie jßeförberung bon ~rofpeften über ein Whtte1 burd) einen ffiei[enben in 
einem ~afet bon einem Drt nad) einem anberen, wo [ie 5ur ~oft gegeben unb unter Drt§. 
porto beförbert werben, ftellt einen ~erftoli gegen ba§ ~oftge[e~ bar. (ffi.®. 7. WCär5 
1911, ~~.2tg. 1911 jJ(r. 20), be>3g1eid)en bie ~erteilung bon ffieflamepro[peften in lJer· 
jd)lojjenen jßriefum[d)lägen burd) ein imejjenger.~o~.~nftitut (lR.®. 10. mt ober 1912, 
~1).2tg. 1912 jJ(r. 83). 

1) 2(u>3 ben ~iequ bom iminifterium unter bem 10. \Sebmar 1905 eda[[enen 2Tu>3. 
fü~rung>3borfd)riften [inb folgenbe jßeftimmungen ~erbot3u~eben: 

Zu § 1. Es sind nur Anträge von Apotheken anzunehmen. 
Zu § 2. Auf den Arzneikasten darf nur ein Empfänger angegeben sein. 
Zu § 4. Die Offnung der Arzneikasten und die Vorlegung der Rezepte ist im 

allgemeinen nur dann zu verlangen, wenn ein Verdacht dafür vorliegt, daß andere Gegen
stände als Arzneimittel zum Versand gelangen. Verzögerungen in der Beförderung 
dürfen hierdurch nicht veranlaßt werden. . 

Zu § 5. Gefüllte Arzneikasten werden ohne Begleitpapiere lediglich auf Grund der 
an denselben befestigten Adressen des Empfängers und der Eisenbahnbestimmungs
station befördert. Eine besondere eisenhahnseitige Abfertigung findet nicht statt. 
Die Arzneikasten sind von allen Bedienten bis zum letzten Augenblick anzunehmen. 

Zu § 6. Die Auslieferung der ankommenden Arzneikasten hat mit größter Beschleu
nigung zu geschehen. 

Zu §7. Die Riickbeförderung der leeren Arzneikasten geschieht lediglich auf Grund 
der an den Kasten befindlichen Bezeichnung der Versandapotheke. Ein Begleitzettel 
ist den Kasten nicht mitzugeben, auch hat jede sonstige eisenbahnseitige Abfertigung 
zu unterbleiben. 
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Wein und Mineralwässer gelten nur dann als Arzneimittel, wenn sie 
auf Grund eines der Sendung beigefügten ärztlichen Rezeptes versandt werden. 

Die Eisenbahnverwaltung kann vom Versender wie vom Empfänger 
die öffnung der Arzneikasten ,md die Vorlegung der Rezepte verlangen. 

Die R e z e pt e dürfen weder mit der Aufschrift einer bestimmten Apotheke, 
noch mit Buchstaben, Zahlen usw. versehen sein, durch die auch beim Fehlen 
einer ausführlichen Adresse eine bestimmte Apotheke gekennzeichnet wird. 

Briefliche Mitteilungen jeder Art sind ausgeschlossen. 
§ 5. Gefüllte Arzneikasten können bis zur unmittelbaren Abfahrt des 

Zuges aufgeliefert werden. 
Die Auflieferung erfolgt ohne Begleitpapier bei der Gepäckabfertigungs

stelle, oder wenn diese geschlossen ist, bei der Station. Soll die Beförde
rung mit einem Güterzuge stattfinden, so kann die Auflieferung des Arznei
kastens bei der Güterabfertigungsstelle gefordert werden. 

Die Arzneikasten werden, sofern nicht die Beförderung mit bestimmten 
Zügen vereinbart ist, mit dem nächsten auf der Bestimmungsstation halten
den Personen- oder Güterzuge befördert. 

§ 6. Der Empfänger hat den Arzneikasten am Zuge oder bei der Ge
päck-(Güter-)Abfertigungsstelle abzuholen, ohne daß eine Benachrichtigung 
über die Ankunft erfolgt. Erfolgt die Abholung nicht innerhalb 48 Stunden, 
so wird der Versender hiervon durch Vermittlung der Versandstation be
nachrichtigt. Ist die Abholung auch nach weiteren 48 Stunden nicht erfolgt, 
so wird der Arzneikasten an die Versandapotheke zurückgeschickt. 

§ 7. Die Ankunft der zurückgesandten leeren Kasten wird der Apo
theke von der Eisenbahnverwaltung nicht mitgeteilt. 

Sie sind bei Vermeidung des tarifmäßigen Lagergeldes für Reise
gepäck binnen 24 Zeitstunden abzuholen . 

. § 8. Bezüglich der Haftung bei Verlust, Minderung, Beschädigung 
oder Verspätung in der Beförderung bewendet es bei den im Abschnitt VIII 
der Eisenbahnverkehrsordnung enthaltenen Bestimmungen mit der Maß
gabe, daß im Falle eines Verlustes, der Minderung oder der Beschädigung 
der zu erstattende Höchstbetrag 3 Mark für jede Sendung beträgt. 

§ 9. Die Kündigung ist an die zuständige Eisenbalmverkehrsinspek
tion zu richten. Sie ist jederzeit mit der Wirkung zulässig, daß die Befördec 
rung mit Ablauf des Monats, in dem die Kündigung eingeht, ihr Ende erreicht. 

Bei nicht pünktlicher Zahlung der Gebühren oder bei Mißbrauch ist 
die Staatseisenbahnverwaltung zur sofortigen Einstellung der in den vor
herigen Paragraphen zugestandenen VergÜllstigungen berechtigt. In letz
terem Falle wird auch nicht ein Teil der Monatsgebühr zurückgezahlt. 

§ 10. Die Versender, welche Arzneimittel unter diesen Bedingungen 
zu befördern wünschen, haben spätestens acht Tage vor Beginn des Ver
sandes bei der Gepäckabfertigungsstelle ihres Wohnortes eine Anmeldung 
nach dem darunter abgedruckten Muster einzureichen. 

über die Genehmigung des Antrages entscheidet die zuständige Eisen
bahnver kehrsinspektion. 

Anmeldung zur regelmäßigen Beförderung von Arzneimitteln. 
Die unterzeichnete Apotheke beantragt hierdurch die Beförderung von 

Arzneimitteln von . . . . . . nach . . . . . . vom . . ten . . . . . . . . 
unter Anerkennung der vorstehenden Bedingungen. Die Beförderung der 
gefüllten Arzneikasten wird mit Zug . . . ., der leer zurückgehenden mit 
Zug .... gewünscht . 

. . . . , den .. ten ..... 
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xv. Verkehr mit stark wirkenden Arzneimitteln. 
'tlie 'iJrage, ltJelc!)e IRröneimittel ber IR.):Jot~efer im .\)anbberfauf abgeben 

barf, foltJie bie lBefc!)affen~eit unb lBeöeic!)nung ber 9{r&neigläfer unb 6tanb~ 
gefäfle in ben 9r.):Jot~efen, iri in einem befonberen iminA~rL be~anbeU, ba biefe 
9(ngelegen~eit auf @runb me1)rfac!)er lBunbe~ragbefc!)1üHe (namentlic!) bom 
13. imai 1896, 22. imärö 1898 unb 6. 'iJebruar 1908) eine in aHm lBunbe~fiaaten 
übereinftimmenbe !Regelung etfa~ren f)at. 'tlie .):Jreuf3ifc!)e ~etorbnung &ut 9(u~~ 
fü~rung biefet lBunbe~rag6efcl)lüffe lautet: 

Din.-Erl., betr. die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, 
sowie die Beschaft"enheit und Bezeichnung der Arzneigläser 

und Standgef"äße in den Apotheken. Vom 22. Juni 1896. 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 13. Mai d. J. (§ 293 der Proto
kolle) beschlossen, die Vorschriften über die Abgabe stark wirkender Arznei
mittel, sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und 
Standgefäße in den Apotheken, veröffentlicht im "Reichs- und Staats
anzeiger" vom 12. Dezember 1891, abzuändern. 

Unter Hinweis auf § 367 Ziffer 5 des Reichsstrafgesetzbuches erlasse 
ich die folgenden Vorschriften zur Nachachtung. 

§ 1. Die in dem beiliegenden Verzeichnis aufgeführten Drogen und 
Präparate, sowie die solche Drogen oder Präparate enthaltenden Zu
bereitungen l ) dürfen nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes 2 ) 

1) ;tlie)ßerorbnnng unterjd)eibct beutlid) 'oie brei megriffe: ;tlrogen, ~rälJa. 
rate unb ,3 ub ereit u ngen. Unter" ~täjJaraten" finb f)ier offenbar 'oie d)emijd)en 
~rä\larate tJetftanben, unter ",3ubeteitungcn/l 'oie \lalenijd)en. ;tla iebod) in bem bei
gegebenen >8eröeid)ni$, \ueIel)cs laut § 1 ber >8erorbnung nur "S)rogen unb ~rüjJarate/i 
cntljüft, auel) eine gto~e 2lnöaljl galenifel)et mCitter be5 9höneibud)es (ö. m. 0:);trafte, :l:inf
turen ujl1.1.) angefül)rt ift, jo ift Ol13Uneljmen, ba~ 'oie im )ßeröeid)ni$ niel)t genannten 
offiöineHen (!) gafenifel)en ~räjJarate, \uie ö.5S. Oleum Hyoscyami, Sirupus 
Ipecacuanhae, Tinctura Opii benzoica, bem ~{j.1otljefenljanbtJerfauf übedaHen finb. mc< 
3ügIiel) 'oe§) Sirupus Papaveris, crging narljfteljenbe )ßetfüg. bes iReg.~~tüfib. in üj.1j.1eln 
tJom 17. 9Räq 1893: 

Ich sehe mich veranlaßt, die Herren Apothekenbesitzer darauf aufmerksam zu 
machen, daß der Sirupus Papaveris als arzneiliche Zubereitung, welche Opium 
beziehungsweise dessen Alkaloide enthält, unter den § 1 der Bestimmungen, betreffend 
die Abgabe stark wirkender Arzneimittel in den Apotheken, fällt und somit vom Hand
verkauf ausgeschlossen ist, wie dieses auch ausdrücklich in einem mir zugegangenen 
bezüglichen Bescheide des Herrn Ministers der geistlichen usw. Angelegenheiten aus
gesprochen worden ist. 

;tla Sirupus Papaveris im neuen ;tleutfd)en 2lrßueibud) V nid)t meljr aufgefü~rt 
ift, ift er te~t allerbings a15 eine ,3ubereitung \)Oll Fruetus Papaveris immaturi bcm 
2ljJotljefenljonbbcrtauf cnt~ogen. 

2) 91ad) einet 0:ntfd)eibung be~ 9Reb.~9Riniftets tJom 20. üftobet 1906 i]t unter 
,,9!töt" im ®inne beil § 1 ber )ßerorbnung tJom 22. Suni 1896 lebiglid) berjenige öU 
tJerfteljen, l1.1efel)et gemü~ § 29 bet CS:Iel1.1erbeorbnung für bas S)eutfd)e iReid) bas iReel)t 
etl1.1orben ljat, fiel) a15 9!töt frU befreid)nen. ;tlie ber 9!bgabe auf är3tHd)e 9!nl1.1eifung tJot< 
beljaltenen 2ltöneien bürfen banad) nUt auf iRe3ejJt einei3 beutjd)en, nid)t aud) einei3 
fremblünbifel)en 2lrfrtes abgegeben l1.1etben (2l.CS:I. 1lliiei3baben Suli 1904, ~lj.,3tg. 1904 
91r. 59). 9!ud) auf 9!norbnung eines nid)t aj.1~tobietten )ßetlreteri3 eines 9!t3te~ bütfen 
! old)e 9!tllneien nid)t abgegeben 11.1 erb en. (9Ri1tA~tr. bom 21. 9!j.1til 1893.) 

iSemer ergingen ljiequ folgenbe 0:ntjd)eibungen: i)er 9!~ot~efer/ ber ein ftad 
nöttger·Urban, Apothekengesetze. 5. Autl. 2il 
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- in letzterem Falle jedoch nur zum Gebrauch in der Tierheilkunde 
als HeilmittelI) an das Publikum 2) abgegeben werden 3). 

§ 2. Die Bestimmungen im § 1 finden nicht Anwendung auf solche 
Zubereitungen, welche nach den auf Grund des § 6 Abs. 2 der Gewerbe
ordnung erlassenen Kaiserlichen Verordnungen auch außerhalb der 
Apotheken als Heilmittel feilgehalten und verkauft werden dürfen (vgl. 
§ 1 der Kaiserlichen Verordnung vom 27. Januar 1890 und Artikel 1 der 
Kaiserlichen Verordnung vom 25. November 1895)4). 

§ 3. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Ge
brauch5 ), welche Drogen oder Präparate der im § 1 bezeichneten Art 
enthalten, ist unbeschadet der Bestimmungen in §§ 4 und 5 ohne jedesmal 
erneute ärztliche oder zahnärztliche Anweisung nur gestattet, 

1. insoweit die Wiederholung in der ursprünglichen Anweisung für 
zulässig erklärt und dabei vermerkt ist, wie oft und bis zu welchem 
Zeitpunkte sie stattfinden darf, oder 

2. wenn die Einzelgabe aus der Anweisung ersichtlich ist und 

wirfenbe 9JCittel ent~a1tenbeil RRcbifamcnt anfcrtigt unb abgibt, ol)ne jid) JU bergewiHern, 
ob bie orbinierenbe \j3erfon ein a1J1Jrobierter Illqt ift, ~anbe1t fa~r1äHig (Sf.@. 25. W1Jril 
1904, \j3~.2tg. 1904 9Cr. 35). i)'ür ben W1Jot~efer liegt eine iir~tlid)e lBerorbnung bor, 
wenn biefelbe bie Unterfd)rift einer i~m a15 WrJt betannten \j3erfon b~w. in ber befannte11 
®d)rift beil auilftelfe11ben Wröteil triigt (ffieg.<\j3riilib. in \j3ofen; W.@ ®d)werin o. ~. 
16. :\:)ftober 1901, \j3~.2tg. 1901 9Cr. 89). 

1) ~ie lBerorbnung fagt, baji bie Wbgabe ber RRittel beil lBeröeid)niHeil nur bann 
ber angeorbneten jSefd)ränfuug unterliegt, wenn i~re lBerwenbung og,p eil mittel 
in jJrage fommt. Q':il ift bail lBerbot ber Wbgabe ber genannten RRittel im ,panbberfallf 
alfo feineilwegil ein abfolutei3. jJorbert iemanb einil ober me1)rere ber genannten RRittel 
öu anberen a15 ,peilJwecten, 10 ift ber W1Jot~efer unter jSeobad)tllng ber etwa in jJrage 
fommenben lBorfd)riften über ben lBerfe~r mit @iften bered)tigt, bie geforberten RRittel 
aböugeben. 

2) "Wn bail \j311bHfllm" fleifit an bie Sfonjumenten. ~er 2wijd)enflanbel an 
anbere W1Jotf)efen wirb bon bet lBerorbnllng jomit nid)t betroffen. 

3) ,;sm 2ufammen~ang mit biefen lBorfd)riften fte~t ber folgenbe 
Min.-Erl., betr. die Arzneiverordnung durch Fernsprecher. Vom 7. Februar 1902. 

In übereinstimmung mit den Ausführungen des Berichtes vom 2. September v. J. 
halte auch ich es für unerwünscht, daß die Arzneiverordnung durch Fernsprecher 
weitere Ausbreitung findet, weil dabei Mißverständnisse nicht ausgeschlossen sind. 

Starkwirkende Arzneimittel dürfen nach § 1 der Vorschriften über die Abgabe 
solcher Arzneimittel vom 22. Juni 1896 (Min.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 123) ohne Vorlegung 
einer schriftlichen, mit Datum und Unterschrift versehenen Anweisung eines Arztes 
nicht abgegeben werden. Nur wenn Lebensgefahr durch Verordnung mittels Fern
sprechers abgewandt werden kann, ist der Gebrauch des Fernsprechers als zulässig 
zu erachten. 

In solchen Fällen hat aber zur Vermeidung von Irrtümern die Ablieferung der 
starkwirkende Mittel enthaltenden Arznei nur gegen Aushändigung der schriftlichen 
ärztlichen Anweisung zu erfolgen. 

Es steht im übrigen dem Apotheker frei, durch Fernsprecher übermittelte Ver
ordnung von Arzneien, welche dem freien Verkehr überlassen sind, auf eigene Verant
wortung abzugeben. 

4) ,;sett Sfaifedid)e lBerorbnung bom 22. mtober 1901 (f. ®eite 48). 
5) jSei ber Wb gabe im ,panbberfouf, alfo o~ne iir3t1id)ei3 ffieöe1Jt (§ 1), erftrecten fid) 

bie jSeld)riinfungen in gleid)er ~eife auf Wqneien öum innerlid)en wie öum äufierlid)en 
@ebraud); bei ber wieber~olten Wligalie aUf lReöe1Jt of)ne jebeilmal ernmte Unterjd)rift 
(§§ 3 unb 4) jebod) nur auf Wröneien öum inneren @ebraud). ffieöe1Jte, bie auf äujiedid) 
an3uwenbenbe 2wecte lauten, bürfen alfo fteti3 o~ne erneute Unterfd)rift wieber an~ 
gefertigt werben. ~ie jSegriffe "äujiedid)/1 unb "innerlid)/1 erläutert § 11. 
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deren l ) Gehalt an den bezeichneten Drogen und Präparaten die 
Gewichtsmenge,. welche in dem beiliegenden Verzeichnis für die 
betreffenden Mittel angegeben ist, nicht übersteigt2). 

§ 4. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauch, 
welche Chloralhydrat, Chloralformamid, Morphin, Heroin3), 

Cocain oder deren Salze, Aethylenpräparate, Amylenhydrat, 
Paraldehyd, Sulfonal, Trional, Urethan oder Verona14) enthalten, 
darf nur auf jedesmal erneute, schriftliche 5), mit Datum und Unterschrift 
versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen. 

Jedoch ist die wiederholte Abgabe von Morphin, Heroin oder deren 
Salzen zum inneren Gebrauch ohne erneute ärztliche Anweisung gestattet, 
wenn diese Mittel nicht in einfachen Lösungen oder einfachen Verreibungen, 
sondern als Zusatz zu anderen arzneilichen Zubereitungen verschrieben sind 6) 

1) 'fla~ jffiort "beren" be~ie'f)t fidj nidjt auf ,,2Inroeifung", fonbern auf "Grin~elgabeU 
'flet @e'f)aIt ber Grinöelgabe bel' 2Ir~nei barf alfo 'oie in bem beinegebenen ißet&eidjni~ 
angefü'f)rten @eroidjgmengen nidjt überfteigen, roenn 'oie ffievetition ~uläHig fein fOll. 
'flie übermäflig oftroieber'f)olte 2Infertigung einer 2Ir&nei au~ ftatfroitfenben ®toffen 
fann jebodj, audj roenn fie nadj obenfte'f)enben ißorfdjtiften ~uläHig ift, ba~ 'flelift einet 
fa'f)r1äffigen ~örvertJerle~ung in' lidj fdjlieflen (f. ba~ Urteil be~ ffi.@. tJom 12 . .suli 
1902 auf ®eite 134).iYerner erging fo1genbe Q:ntjdjeibung: ®e1bft roo jveöielle .sn
ftruftionsoorfdjriften· feljlen, barf bel' 2Ivotljefet ftarf roirfenbe @ifte, roeldje in aufler. 
geroö'f)nlidjen, übermäfligen 'flofen tJerfdjrieben jinb, nidjt o'f)ne bejonbere Q:dlärung 
bes 2Iq~es tJerabfolgen (ffi.@. 27. ®evtembet 1888, ffiedjtjvr. x, ®. 518). 

2) 110er bieffievetition ärötlidjer llleöevte aUf @runb be~ § 3 ber ißerorbnung 
'f)at 'oa~ ~.@. bmdj Urteil tJom 7. iRotJemoer 1912 (\,ß'f).,8tg. 1912 iRr. 91) folgenben @runb
ja~ aufgeftellt: ,,'flet 9lvot'f)efer batf 2Iqneien, roeldje ftarfroirfenbe ®toffe entljalten, 
beren roie'oetljolte ~bgabe jebodj auf ba~ einmal tJerfdjriebene äqt1idje ffie&evt 'f)in oljne 
erneute Unterfdjtift be~felben i)uläHig ift, nidjt in me'f)tfadjen Ouanten 3ugleidj an ben 
betreffenben 2Iröneiemvfänger abgeben, fonbern nut 'oie einmal tJerjdjriebene 'flofii3 
roieberljolen. Q:~ ift ein Unteridjieb öroijdjen llroiebet'f)oltet 2Ibgabe" ber einfadjen (tJer
fdjriebenen) Wlenge unb 9tbgabe einer me1)tfadjen Wlenge aUf einmal. iRur 'oie erftete 
ift in ber ißerorbnung i)ugelaHen." 

3) 'flie meftimmungen über ~eroin in § 4 flnb eingefügt burdj Wlin .• Grr1. tJom 
24. iRotJember 1899. 

4) ~lnöugefügt bmdj Wlin .• Grtl. tJom 29. iYebruat 1908. 
5) Grine münblidje Grrmädjtigung ift alfo 3m ffievetition nidjt genügenb. 
6) 'flie megriffe "einfadje ,göfungen" unb "einfadje ißerreibungen" er

läuterte nadjfte'f)enbe mf. bes \,ßtäfibenten be~ ~aiferlidjen @efunb'f)eitsamtes: 

Bk. betr. die Begriffe "einfache Lösungen" und "einfache Verreibungen". 
Vom 28. Juli 1896. 

Die im § 4 der Bundesratsvorschriften, betreffend die Abgabe starkwirkender Arznei
mittel usw. (Beschluß vom 13. Mai 1896), vorgesehene Erleichterung hinsichtlich der 
Abgabe von Morphin oder dessen Salzen zum inneren Gebrauche beruht auf der Er
wägung, daß Morphin und Salze desselben nicht selten (z. B. bei Bronchialkatarrhen) 
anderen Arzneimittemlediglich in der Absicht zugesetzt werden, um neben der sonstigen 
Wirkung der Arznei auch noch die beruhigenden und schmerzlindernden Wirkungen 
des Morphins dem Patienten zu verschaffen. Es handelt sich dabei stets nur um gering
fügige Mengen, welche in dieser Zusammensetzung die Gefahr des Morphiummißbrauchs 
durch zu häufige Wiederholung der Arznei ohne Vorwissen des Arztes nicht bieten. 
Anders steht es mit den einfachen Lösungen und den einfachen Verreibungen des Mor
phins. Hier sind die hinzugesetzten Stoffe nur die Träger des Morphins bzw. seiner 
Salze und sollen namentlich die zuverlässige Dosierung des bereits in wenigen Zenti
grammen stark wirkenden Medikaments erleichtern. Eine wesentliche arzneiliche 
Wirk,ung kommt dem Zusatze im Verhältnis zu dem Morphin nicht zu. Meist 
werden Stoffe wie Wasser, Weingeist, Zucker, Milchzucker, Gummi arabicum, Stärke
mehl verwendet, es kommt aber auch vor, daß der Zusatz an sich bereits aus ver-
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und der Gesamtgehalt der Arznei an Morphin oder dessen Salzen 0,03 g, 
an Heroin oder dessen Salzen 0,015 g nicht übersteigt. Auf Arzneien, welehe 
Zu Einspritzungen unter die Haut bestimmt sind, findet dies keine 
Anwendung. 

§ 5. Die wiederholte Abgabe von Arzneien in den Fällen der §§ 3 und 4 
Abs. 2 ist nicht gestattet, wenn sie von dem Arzte oder Zahnarzte durch 
einen auf der Anweisung beigesetzten Vermerk untersagt worden ist. 

§ 6. Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der 
Tierärzte zum Gebrauch in der Tierheilkunde ist den Beschränkungen 
der §§ 3-5 nicht unterworfen 1). 

§ 7. Homöopathische Zubereitungen in Verdünnungen oder 
Verreibungen, welche über die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, unter
liegen den Vorschriften der §§ 1-5 nicht 2 ). 

Die Abgabe der im § 1 bezeichneten Arzneimittel hat auch auf An
weisungen der vor dem Geltungsbeginn der Gewerbeordnung approbierten 
Zahnärzte und der Wundärzte zu erfolgen und finden auf solche Anwei
sungen die Bestimmungen der §§ 1-5 ebenfalls Anwendung. 

§ 8. Die Vorschriften über den Handel mit Giften 3 ) werden durch 
die Bestimmungen der §§ 1-7 nicht berührt. 

§ 9. Die von einem Arzte, Zahnarzte oder Wundarzte zum inneren 
Gebrauch verordneten flüssigen Arzneien dürfen nur in runden Gläsern 
mit Zetteln von weißer Grundfarbe, die zum äußeren Gebrauch ver
ordneten flüssigen Arzneien dagegen nur in sechseckigen Gläsern, an 
welchen drei nebeneinander liegende Flächen glatt und die übrigen mit Längs
rippen versehen sind4-), mit Zetteln von roter Grundfarbe abgegeben werden5 ). 

schiedenen Stoffen zusammengesetzt ist, z. B. Brausepulver, ohne daß dadurch die 
ausschlaggebende Bedeutung des Morphins als wesentlicher Bestandteil der Arznei 
vermindert wird. 

Hieraus ergibt sich, daß im Sinne des § 4 a. a. O. als einfache Lösungen oder Ver· 
reibungen nicht ausschließlich derartige Zubereitungen des Morphins mit anderen ein· 
fachen Stoffen, vielmehr solche Zubereitungen aufzufassen sind, bei denen die Zusätze 
im wesentlichen nur die Lösungs- und Verreibungsmittel für das Morphin bilden. In 
zweifelhaften Fällen wird dem Apotheker zu empfehlen sein, eine erneute ärztliche 
Anordnung zu verlangen. 

1) ~efielJte bon :tierürfiten bütfen alfo fium ®ebraudje für :tiere fteb) ol)ne 
erneute Unterfdjrift relJetiert werben. 

2) ~ie jßerorbnung nennt nur bie ~omÖOlJat~ifdjen 2ubereitnngi:lformen ber 
jßerbünnUltgen unb jßeneibungeu, lüjit ba~er bie ~rage offen, ob audj ~omÖOlJat~ifd)c 
6treufügeldjen ber jßergünftigung bei:l § 7 unterliegen. 6tteufügeldjen werben in 
ber ~eife ~ergeftellt, baji 2ucfedügeIdjen mit einer getingen Wlenge ber entflJtedjenbcn 
flüffigen jßerbünnung getrünf! unb bann gettocfnet werben. 6ie fieHen alfo lebiglidj 
eine anbete ~arreidjungi:lform ber jßerbünnungen bar unb fönnen alfo audj in gefc~~ 
Iidjer 5Beöie~ung nidjt gut anbeti:l beutteift luerbcn, ali:l bie jßerbünnungcn, mit beuen 
fie bereitet finb. ~ei:l~alb muli man O1t1te~men, baB fie in ~ö~eren ~oten3en ali:l D 3 
Dcm .~anbberfauf ebenfaHi:l überlaffen linb. 

3) 6. :teil XVII. 
4-) ~ie 5Beftimmung über bie fedji:lecfigen ®lüfer gilt nur für bie ~e3elJtur 

unb nut für 2fqneien, bie bon einem 2fröte, 2a~narote ober ~unbar3te betorbnet, 
alfo öum ®ebraudje bei Wlenfdj en beftimmt finb. ;sm -l,)anbbetfauf, b.1). bei nut münb. 
lidjcr 2fnforberung einei:l Wlittcli:l, liegt eine jß e r lJ flidj tun g öur jßerwenbnng fedji:lecfiger 
®Iüfer nidjt bor (il.®. 6djneibemü~1 2. ;Sanuar 1904, ~~.2tg. 1904 9fr. 16), ebenfowenig 
bei ::tierar5neien. 

5) ~iefe 5Beftimmung über bie ~arbe ber 6ignaturen be3ie~t fid) nur auf 
flüffige 2fqneien, ~at aber eine Q;nveitenmg erfa~ren butdj einen Wlin.·Q;tl. boJ1t 8. W'lai 
1899, ber fofgcnbei:l oeftimmt: 
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Flüssige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes verändert 
werden, sind in gelbbraun gefärbten Gläsern abzugeben. 

§ 10. Die Standgefäße sind, sofern sie nicht stark wirkende Mittel 
enthalten, mit schwarzer Schrift auf weißem Grunde, sofern sie Mittel ent
halten, welche in Tabelle B des Arzneibuches für das Deutsche Reich auf
geführt sind, mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde, sofern sie Mittel 
enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgeführt sind, mit roter Schrift 
auf weißem Grunde zu bezeichnen 1). 

Standgefäße für Mineralsäuren, Laugen, Brom und Jod dürfen mittels 
Radier- oder Atzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weißem Grunde 
haben 2 ). 

§ 11. Arzneien, welche zu Augenwässern, Einatmungen, Ein
spritzungen unter die Haut, Klystieren oder Suppositorien 
dienen sollen, werden hinsichtlich der Zulässigkeit der wiederholten Ab
gabe (§§ 3 und 4) den Arzneien für den inneren Gebrauch, hinsichtlich der 
Beschaffenheit und Bezeichnung der Abgabegefäße (§ 9) den Arzneien für 
den äußeren Gebrauch gleichgestellt 3). 

§ 12. Alle diesen Vorschriften entgegenstehenden älteren Bestim
mungen, insbesondere die Verfügung vom 4. Dezember 1891 werden auf
gehoben. 

§ 13. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Oktober 1896 
in Kraft. 

Acetanilidum 0,5. 
Acetum Digitalis 2,0. 

Verzeichnis. 4) 

I Acidum carbolicum 0,1, ausgenom
men zmn äußeren Gebrauch. 

Entsprechend dem § 9 des Runderlasses vom 22. Juni 1896, betreffend die Abgabe 
stark wirkender Arzneimittel usw., bestimme ich ferner, daß auch Schachteln, welche 
äußerlich anzuwendende Mittel enthalten, mit einer Signatur von rother Grundfarbe 
zu versehen sind. 

1) ~ieil gilt laut §§ 10 unb 11 ber 2!j:J.IS.ü. (f. €:leite 290 unb 291) aucf) für alle in 
ben ;rabellen B unb C beil 2!r~neibucf)il nicf)t ver~eicf)neten WitteI von gleicf)er jffiirfung. 

2) ~ine gleicf)e lSeftimmung ift in § 4 ber '.ß.~. über ben ~anbel mit ®iften (jie~c 
€:leite 375) entljalten. 

3) ~iefe ryaffung beil § 11 beruljt auf einem lSunbei3tatilbefdJlufjl.JOm 22. WCiir~ 1898 
unb tuurbe burcf) Win .• ~rl. vom 19. 2!j:Jril 1898 eingefüljrt. ~anacf) finb getuiffe 2!r&neien, 
wie 2!ugenwiifjer, ~inatmungen ufw., ~inficf)tlicf) ber ,3uliifjigfeit fIber luieberljoltcn 
~{bgabe" ben 2!röneien für ben inneren ®ebraucf) gleicf)geftellt. 0n bem ~ewicf)niil 
ber ~erorbnung finb aber verfcf)iebene WitteI ganö allgemein "ö u m ii ufj eren ® c· 
braucf)" von bem ffieöej:Jtur~wang auilgenommen, Ö. IS. bie ,3inffa13e. ~il ift anilune~men, 
bafj aucf) ~ierbei 2!ugenwiifjer, ~inatmungen ufw. ag innerlid)er ®ebtaucf) anöufeljen 
finb, ba anbetnfaUil jffiiberfj:Jrücf)e entfteljen Würben. 

4) 0n bem ~ewid)nii3 finb nocf) verfcf)iebene weitere 2!uilnaljmen l.JOn ben ISc. 
ftimnutngen beil § 1 angegeben. ~ine 2!nöa~1 ber im ~ewicf)niil genannten Wittel barf 
teilil in beftimmten ryormen ober WCifcf)ungen ~um innerlicf)en ®ebraud), teig allgemein 
öum iiufjerlicf)en ®ebraucf) oljne ffieöej:Jt abgegeben werbcn. ~il bürfen abgegeben werben: 

1. ,3um innetlicf)en ®ebraucf): 
Coffein unb Coffeinsalze in ryorm von ,3eltcf)en mit einem (Ioffeingeljalt biil ~1t 0,1 g, 
Santonin in ryorm von ,3eltcf)en mit einem €:lantoninge~alt biil ~u 0,05 g, 
Resina J alapae unb Tubera J alapae in ryorm ber offiöineUen 0a1aj:Jenj:Jillen, 
Tinct. Opii orocata } in Böfungen, bie in 100 steilen nicf)t me~r al§ 10 steile ber be-

" "simpl. treffenben stinftur entl)alten. 
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Acidum hydrocyanicum et ejus salia 
0,0011). 

- osmicum et ejus salia 0,001. 
Aconitinum, Aconitini derivata et 

eorum salia 0,001. 
Aether bromatus 0,5. 

nommen z. äußeren Gebrauch in 
Mischungen mit 01 oder Weingeist, 
welche nicht mehr als 50 Gewichts
teile des Aethylenpräparates in 
100 Gewichtsteilen Mischung ent
halten. 

Aethyleni praeparata 0,5, ausge- Aethylidenum bichloratum 0,5. 

2. ,3um äujierHd)en @ebraud): 
Acid. carbolicum ) 
Argentum nitricum 
Cantharides I 
cUP,r,um S:U!I:f~CuoYrcl~·lc·cubmOliC' r äum äujiedid)en @ebraud) im allgemeinen, 

Extr. Cannabis indicae 
Tinct. Jodi 

" Veratri J 
3inffaI5e in 1illaffer IÖßIidje 
Aethylenpräparate \ in WCifd)ungen mit Öl ober 1illeingeiit, l1.1eId)e nid)t melJr alS 50 't. 
Chloroform f beß \13rävarateß in 100 't. bet WCifd)ung entlJaIten, 
Kreosotum in S3öfungen, l1.1eId)e nid)t melJt a15 50 't. $fteofot in 100 't. entlJaHen, 
Eox~r. Belladonnae } in \13fIaitern unb @:laIben, 

plUm 
Extr. Conii 1 

" Digitalis 
" Hyoscyami in @:laIben, 
" Opii 
" Sabinae 

Folia Belladonnae 1 
Herba Conii 1 in \13flaftern unb @:laIben unb a15 ,3ufa~ iJu etl1.1eid)enben $fräutem, 

" Hyoscyami 
Folia Stramonü i\um lRaud)en unb lRäud)ern. 
Hydrargyrum in ~otm Mn grauet Duecffilberfalbe (10 : 100), fOl1.1ie in ~orm bon Duecf· 

filberVfIafter, 
Hydrargyrum oxyd. rubr. } in ~orm bon roter bi\l1.1. l1.1eijiet DuecffilberfaIbe im ~er· 

" praecip. alb. lJäItniß Mn nid)t melJr a15 5 : 100, 
Nicotinum unb feine @:laIi\e in ,3ubereitungen i\um äujiedidjen @ebraucI) bei 'tieren, 
Rhizoma Veratri i\um äuj3edidjen @ebraud) für 'tiere, 
01. AmygdaI. aether., fofem eß bon 0:!:Janberbinbungen befreit ift. 

Wnbererfeiti3 lJat baß ~eri\eidjniß eine 0:rl1.1eiterung erfaf)ren burdj bie ~erorbnungen 
über s)iVlJtf)erief)eiIferum, stetanußlJeilferum unb 'tubetfulin, l1.1eId)e be· 
ftimmen, baji biefe WCHte! ebenfaHß nur aUf fdjriftIidje Wnl1.1eifung eineß Wqteß abge. 
geben l1.1erben bürfen (fief)e @:leite 336, 338, 339 unb 341). 

~erner ergingen im 3alJre 1899 in berfd)iebenen oftvreujiifd)en ~reifen (&;Je!:Jbe-
frug, lRagnit, WCemel, Wieberung, ürteIßburg, 'tiIfit) fOl1.1ie unter bem 2. WvriI 1903 
für ben lRegA8ei\. ~romberg \13oIiileiberorbnungen, l1.1eld)e bie Wbgabe bon reinem ober 
mit anberen @:ltoffen bermifd)tem @:ld)l1.1efefätlJer berboten, fOl1.1e\t fie nid)t gefd)af) auf 
äqtIid)eß lRei\evt ober gegen voIii\eilid)e ~efd)einigung, baji ber ~tlJer nid)t ilu @enuji. 
ill1.1ecfen, fonbem nur im @el1.1erbebetriebe beß 0:mVfängeri3 Wnl1.1enbung finben foHe. 
S)erartige ~erorbnungen l1.1urben jebod) bom $f.@.unter bem 25. @:leVlember 1905 
(\13lJ.,3tg. 1905 Wr. 78) für ungültig erflärt, ~a fie in 1illiberfvrud) ftelJen mit ber ~aiferl. 
~erorbnung bom 22. mtober 1901, l1.1eld)e ~tlJer unb ~tlJerl1.1eingeift bem freien ~er-
IelJr übetlaffen lJat. 

1) S)ie öaf)lreidjen @:laIöe, S)etibate unb .\;lomologe bet in bem ~er3eidjnii3 
angefülJrten djemifdjen \13tävarate finb nur bann bem .\;lanbberfauf ebenfaHß enti\ogen, 
l1.1enn bieß in bem ~eti\eidjniß bei bem bett. WCittel aui3brücflidj angegeben ift. @:laliV!:Jrin 
&. ~. a15 S)etibat bes Wnti1J!:Jrins ift ben }Beftimmungen ber ~etorbnung nidjt untetl1.1otfen. 
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Agaricinum 0,1. 
Amylenum hydratum 4,0. 
Amylium nitrosum 0,005. 
Antipyrinum 1,0. 
Apomorphinum et ejus salia 0,02. 
AquaAmygdalarum amararum2,01). 
- Laurocerasi 2,0. 
Argentum nitricum 0,03, ausgenom

men zum äußeren Gebrauch. 
Arsenium et ejus praeparata 0,005 

(Liquor Kalii arsenicosi 0,5). 
Atropinum et ejus salia 0,001. 
Auro-Natrium chlorat. 0,05. 
Bromoformium 0,3. 
Brucinum et ejus salia 0,01. 
Butyl-chloralum hydratum 1,0. 
Cannabinonum 0,1. 
Cannabinum tannicum 0,1. 
Cantharides 0,05, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch 2). 
Cantharidinum 0,001. 
Chloralum formamidatum 4,0. 
- hydratum 3,0. 
Chloroformium 0,5, ausgenommen 

z. äußeren Gebrauch in Mischun
gen mit Öl oder Weingeist, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Chloroform in 100 Gewichtsteilen 
Mischung enthalten. 

Cocalnum et ejus salia 0,05. 
Codelnum et ejus salia omniaque 

alia alcaloldea Opii hoc loco non 
nominata eorumque salia 0,1. 

Coffelnum et ejus salia 0,5, ausge
nommen in Zcltchen, welche nicht 
mehr als je 0,1 g CoffeIn ent
halten. 

Colchicinum 0,001. 
Coniinum et ejus salia 0,001. 

Cuprum salicylicum 0,1, ausgenom
men zum äußeren Gebrauch. 

- sulfocarbolicum 0,1, ausgenom
men zum äußeren Gebrauch. 

- sulfuricum 1,0, ausgenommen z. 
äußeren Gebrauch. 

Curare et ejus praeparata 0,001. 
Daturinum 0,001. 
Digitalinum, Digitalini derivata et 

eorum salia 0,00l3). 
Emetinum et ejus salia 0,005. 
Extractum Aconiti 0,02. 
- Belladonnae 0,05, ausgenommen 

in Pflastern und Salben. 
- Calabar Sem. 0,02. 
- Cannab. Indic. 0,1, ausgenorn-

men zum äußeren Gebrauch. 
- Colocynthidis 0,05. 
- - compositum 0,1. 
- Conii 0,2, ausgen. in Salben. 
Extractum Digitalis 0,2, ausgen. m 

Salben. 
- Filicis 10,0 4 ). 

- Hydrastis 0,5. 
- - fluidum 1,5. 
- Hyoscyami 0,2, ausgen. in Salben 
- Ipecacuanhae 0,3. 
- Lactucae virosae 0,5. 
- Opii 0,15, ausgen. in Salben. 
- Pulsatillae 0,2. 
- Sabinae 0,2, ausgen. in Salben. 

Scillae 0,2. 
- Secalis cornuti 0,2. 

Secalis cornuti fluidum 1,0. 
- Stramonii 0,1. 
- Strychni 0,05. 
Folia Belladonnae 0,2, ausgenommen 

in Pflastern und Salben u. als 
Zusatz zu erweichenden Kräutern. 

1) Q:ntjjJteef)enb ben jßotjef)riften be~ § 1 unterliegt ei3 feinem 3roeifel, ba\3 eine 
2ft3nei, roelef)e Aqua Amgydalarum amararum diluta ent~ä1t, nur auf är3tlief)e~ ffieöejJt 
ag ~ei1mitte1 in ben mjJot~efen abgegeben roerben barf (D.,\3.@. 5Bre~lau 30. 'lleaember 
1902, 1.13~.3t!'l. 1903 9ft. 18). 

2) ~n bem amHief)en 2fbbtud ber jßerorbnung im ilJlinijtcriaIblatt für bie (Jelamte 
innere jßerroaHung 1896 6. 123 finbet jief) bet 3ufa~ "aui3genommen öum äU\3eten 
@ebtauef)" bei [ant~aribei3 nief)t. Q:r entljJrief)t aber bem 5Bunbei3rat5bejef)IuHe bom 
13. imai 1896, auf bem bie jJteu\3ifef)e jßetorbnung betu~t. 

3) 'lligalen ift naef) Sfobert (1.13~.3tg.1912 9fr. 59) nief)t Digitoxin solubile, jonbern 
ein roäHrige~ 'lligitaIii3q;traft. Q:i3 muli jomit ali3 eine 3ubereitung ber :t;igitalii3blätier 
angeie~en roerben unb fällt bei3~alb ebenfo unter bie iBerorbnung, b3ro. ben ffie3ejJtur~ 
3roang, roie Dialysalum Digitalis @0'(a3, Digipuratum unb bie meijten anberen monemen 
:t;igitaIii3jJtäjJarate. 

4) ~inaugefügt buref) imin .• Q:rl. bom 20. imai 1901. 
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Folia Digitalis 0,2. 
- Stramonii 0,2, ausgenommen z. 

Rauchen und Räuchern. 
Fructus Colocynthidis 0,5. 
- - praeparati 0,5. 
- Papaveris immaturi 3,0. 
Gutti 0,5. 
Herba Conii 0,5, ausgenommen in 

Pflastern u. Salben u. als Zusatz 
zu erweichenden Kräutern. 

- Hoyscyami 0,5, ausgenommen in 
Pflastern und Salben und als Zu
satz zu erweichenden Kräutern. 

Heroinum et ejus salia 0,015 1 ). 

Homatropinum et ejus salia 0,001. 
Hydrargyri praeparata postea non 

nominata 0,1, ausgenommen als 
graue Quecksilbersalbe mit einem 
Gehalt von nicht mehr als 10 Ge
wichtsteilen Quecksilber in 100 Ge
wichtsteilen Salbe, sowie Queck
silberpflaster . 

Hydrargyrum bichlorat. 0,02. 
- bijodatum 0,02. 
- chloratum 1,0. 
- cyanatum 0,02. 
- jodatum 0,05. 
- nitric. (oxydul.) 0,02. 
Hydrargyrum oxydatum 0,02, aus

gen. als rote Quecksilbersalbe mit 
einem Gehalt von nicht mehr 
als 5 Gewichtsteilen Quecksilber
oxyd in 100 Gewichtsteilen Salbe. , 

Hydrargyrum praecipitatum album 
0,5, ausgenommen als weiße Queck
silbersalbe mit einem Gehalt von 
nicht mehr als 5 Gewichtst. 
Präzipitatin 100 Gewichtsteilen 
Salbe. 

Hyoscinum (Duboisinum) et ejus 
salia 0,0005. 

Hyoscyaminum (Duboisinum) ct ejus 
salia 0,0005. 

Jodum 0,02. 
Kalium dichromic. 0,01. 
Kreosotum 0,2, ausgen. z. äußeren 

Gebrauch in Lösungen, welche 
nicht mehr als 50 Gewichtsteile 
Kreosot in 100 Gewichtsteilen 
Lösung enthalten. 

Lactucarium 0,3. 
Liquor Kalii arsenicosi 0,5. 
Migraeninum 1,1 2). 

Morphinum et ejus salia 0,03. 
Natrium salicylicum 2,0. 
Nicotinum et ejus salia 0,001, aus

genommen in Zubereitungen zum 
äußeren Gebrauch bei Tieren. 

Nitroglycerinum 0,001. 
Oleum Amygd. aether. 0,2, sofern 

es nicht von Cyan verbindungen 
befreit ist. 

- Crotonis 0,05. 
Oleum Sabinae 0, I. 
Opium 0,15, ausgmJ. In Pflastern 

und Salben. 

1) Sjin3ugefügt burcf) WCin .• Q;rl. born 24. 9Cobember 1899. 
2) Sjin5ugefügt butcf) WCin .• Q;rl. born 10. ~anuar 1906. ;:Der Q;d. f,prid)t i}IUltr Hur 

bon bem "bon ben .\:>öcf)fter ~arbl1Jerfen T)etgeftenten 2rr3neimittel WCigränin". 
;:Docf) fallen Q;tfa~,präjJatate besfelben aucf) oT)ne ausbtücfIicf)e 2rnorbnung nacf) § 1 unter 
bie )ßetorbnung, l1Jenn fie fid) alS %ttijJ~rin ober Gfoffeltt ent~aItenbe 3ubercitungcll 
crlueifen. ~n biefem @linne erging nacf)fteT)enber WCin.·Q;tl. born 6. ~uni 1908 über bM 
Antipyreticum compositum ber ~irma ~. ;:D. iJTiebel in )8edin: 

Es sind in Apothekerkreisen Zweifel darüber entstanden, ob das in seiner Zu
sammensetzung dem Migränin entsprechende Präparat der Firma J. D. Riedel in 
Berlin "Antipyreticum compositum" dem Rezeptzwang unterliege oder in den Apo
theken im Handverkauf abgegeben werden dürfe. 

Das Präparat ist eine Zubereitung, die starkwirkende Stoffe im Sinne der Be
kanntmachung vom 22. Juni 1896 enthält und deshalb ebenso wie andere Antipyrin 
und Coffein enthaltende starkwirkende Arzneimittel nur auf schriftliche Anweisung 
eines Arztes usw. als Heilmittel abgegeben werden darf. 

;:Den 2rjJotT)efenT)anbbedauf übe rl affe n finb bagegen u. a. folgenbe stojJffcf)meriJ
mittel: 2rfjJirin, 2rftrolin, GfitrobaniI1e, Gfitrocol1, GfitrojJT)en, GfT)inin,pT)~tin, 2actojJl)enin, 
WCigtoI, WHgro,pT)en, 9Ceutafin, 9CobafjJitin, ~T)efin, ~leia,p~rin, ~leia,p~tin.~ata, 
~~ramibon, @la1ijJ~tin, @lalojJT)en, @lulfojJ~rin, %~lmarin, )ßaler~bin, )ßinop~rin, 10. 
l1Jic stoffeillöeltd)cn biß i}u einem ®eT)alt bon 0,1 g stoffein ,pro @ltM. 
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Paraldehydum 5,0. 
Phenacetinum 1,0. 
Phosphorus 0,001. 
Physostigminum et ejus salia 0,00l. 
Picrotoxinum 0,001. 
Pilocarpinum et ejus salia 0,02. 
Plumbum jodatum 0,2. 
Pulvis Ipecac. opiat. 1,5. 
Radix I pecacuanhae 1,0. 
Resina Jalapae 0,3, ausgenommen 

in J alapenpillen, welche nach V or
schrift des Arzneibuches für das 
Deutsche' Reich angefertigt sind. 

- Scammoniae 0,3. 
Rhizoma Filicis 20,0 1). 

- Veratri 0,3, ausgenommen zum 
äußeren Gebrauch für Tiere. 

Santoninum 0,1, ausgenommen in 
Zeltchen, welche nicht mehr als 
je 0,05 g Santonin enthalten. 

Scopolaminum hydrobromicum 
0,0005. 

Secale cornutum 1,0. 
Semen Colchici 0,3. 
- Strychni 0,1. 
Strychninum et ejus salia 0,0l. 
Sulfonalum 2,0. 
Sulfur jodatum 0,1. 
Summitates Sabinae 1,0. 
Tartarus stibiatus 0,2. 
Tallinum et ejus salia 0,5. 
TheobrorninumnatriosalicylicUln 1,0. 
Thryreoideae praeparata 2 ). 

Tinctura Aconiti 0,5. 
Belladonnae 1,0. 
Cannab. Indicae 2,0. 
Cantharidum 0,5. 
Colchici 2,0. 
Colocynthidis 1,0. 
Digitalis 1,5. 
- aetherea 1,0. 
Gelsemii 1,0. 
Ipecacuanhae 1,0. 
Jalapae resinae 3,0. 
Jodi 0,2, ausgenommen zum 

äußeren Gebrauch. 

Tinctura Lobeliae 1,0. 
- Opii crocata 1,5, ausgenommen 

in Lösungen, die in 100 Gewichts
teilen nicht mehr als 10 Gewichts
teile safranhaltige Opiumtinktur 
enthalten. 

- Opii simplex 1,5, ausgenommen 
in Lösungen, die in 100 Gewichts
teilen nicht mehr als 10 Gewichts
teile einfache Opiumtinktur ent
halten. 

Scillae 2,0. 
- kalina 2,0. 
Secalis cornuti 1,5. 
Stramonii 1,0. 

Tinctura Strophanti 0,5. 
- Strychni 1,0. 
- - aetherea 0,5. 
- Veratri 3,0, ausgenommen ZUlU 

äußeren Gebrauch. 
Trionalum 1,0. 
Tubera Aconiti 0, l. 
- Jalapae 1,0, ausgenommen in 

J alapenpillen, welche nach V or
schrift des Arzneibuches für das 
Deutsche Reich angefertigt sind. 

Urethanum 3,0. 
Veratrinum et ejus salia 0,005. 
Veronalum (Urea diaethyl-malony-

lica, Acidum diaethyl-barbituri
cum) 0,5 3 ). 

Vinum Colchici 2,0. 
- Ipecacuanhae 5,0. 
- stibiatum 2,0. 
Zincum aceticum 1,2. 
- chloratum 0,002. 
- lacticum ommiaque Zinci salia 

hoc loco non nominata, quae sunt 
in aqua solubilia 0,05. 

- sulfocarbolic. 0,05. 
- sulfuricum 1,0, ausgenommen bei 

Verwendung der vorgenannten 
und der übrigen in Wasser lös
lichen Zinksalze zum äußeren Ge
brauch. 

1) ,pin5ugefügt butd) WhnA;\;tl. bom 20. iUCai 1901. 
2) .\jin3ugefügt butd) iUCinA;\;tL bom 25. ®e1Jtemoer 1897. 
3) .\'lhliJugefügt burd) iUCin .• CZ'rl. bom 29. IJcbtuat 1908. 
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XVI. Verkehr mit Geheimmitteln. 

~er § 36 ber 2l,potflefenfletrieMorbnung befagt: /I~er lBerfeflr mit @e
fleimmitteln regelt fief) naef) b~.n flietiiber beftelJenben 58eftimmungen./1 ~iefe 
)Beftimmungen 1) ergingen in Ubereinftimmung mit ~\1Jei )Bunbe~ragbefef)lüffen 
bom 23. WCai 1903 unb 27. 0uni 1907 in @eftalt folgenber lBerorbnungen 
be5 WCinifter5 ber WCebi&inalangelegenfleiten: 

Verkehr mit Geheimmitteln in den Apotheken. 

Min.·Erl. vom 8. Juli 1903. 

Unter Bezugnahme auf den § 36 der Apothekenbetriebsordnung vom 
18. Februar 1902 bestimme ich über den Verkehr mit denjenigen Geheim
mitteln und ähnlichen Arzneilnitteln, welche in den Anlagen A und B 
aufgeführt sind, folgendes 2): 

1. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese 
Mittel abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen 
sein, welche den Namen des Mittels und den Namen oder die Firma 
des Verfertigers deutlich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift 
auf den Gefäßen oder den äußeren Umhüllungen den Namen oder 
die Firma des Geschäfts, m welchem das Mittel verabfolgt wird, 
und die Höhe des Abgabepreises enthalten; diese Bestimmung findet 
auf den Großhandel keine Anwendung3 ). 

1) ilCeben ben oben angefü~rten WCin.-~rfaf[en ift nod) eine fe~r grofie 3a~f lJon 
l,jSo!i5eilJerorbnungen ber :Dber1:'rii[ibenten unb iRegierung;31:'rii[ibenten über ben @egenftanb 
in @eItung. ~ie[elben [inb 5u[ammengeftent unb unter j{jenu~ung ber umfangreid)en 
iRed)tflmd)ung erfiiutert bei ~. Urban, ,,~ie ge[e~!id)en j{jeftimmungen über bie ilrn
fünbigung lJon @e~eimmittefn, ilrqneimitteln unb S)eilmet~oben im ~eut[d)en iReid)e 
cin[d)iiefilid) ber iBorld)riften über ben iBerfe~r mit @e~eimmitteln". WCit ilCad)t1:ag, ent
l)altenb bie bis WCär5 1908 ergangenen j{jeftimmungen unb ~ntld)eibungen. j{jerfin 1904 
unb 1908. iBedag lJon ,J'ufius !S1:'ringer. 

2) ~ieliimtlid)en j{jeftimmungen biejes ~rlaffes be3ie~en lid) allo nur auf bic in 
ben ilr n lag en A u n b B (I. !Seite 370) genannten 153 WCitteL !Sie [inb babei auf alle 
WCittel an3utllenben, tlleld)e unter einer ber in ben ilrnlagen A unb B aufgefü~rten j{je
öeid)nungen 3ut ~(bgabe bereit ge~alten ober lJerfauft tllerben. ~;3 fommt nid)t barauf 
an, 0& bie WCittel in i~rer 3ujammenle~ung tllirflid) ben in ben iBeröeid)niffen auf
gefü~rten j{jeöeid)nungen entl1:'red)en (Sf.@. 28. !Sej:Jtember 1905, Sf.@.ilr. V, !S.544). 

~ine tllelentlid)e ~rtlleiterung biejer j{jeftimmungen ent~iilt aber ber ~rL bom 
11. Sej:Jtember .1907 (j. Seite 365). ilCad) biejem tllirb bie ilrntllenbung ber iBorld)riften 
auf bie in ben 2iften genannten WCittel "baburd) nid)t aU;3gefd)lof[en, bafi beren j{je-
5eid)nung bei im tllelentlid)en gleid)er 3ujammenle~ung geänbert tllirb". ~abutd) [ollen 
Umge~ungen ber iBerorbnung burd) einfad)e ilCamenMnberung lJer~inbett tllerben. 

3) fiber bie j{jeld)affen~eit ber @efiifie unb iiufieren Um~üHungen, in benen 
bie 153 WCittel abgegeben tll erb en, ent~iilt bie iBerorbnung folgenbe j{jeftimmungen: 

1. ;;Die @efäfie u n b bie äufieren Uml)ülIungen m ü jf e n e n t ~ alt e n: 
a. ben ilCamen bei3 WCitteli3, 
b. ben ilCamen ober bie ~irma beil iBerfertigeriil. 

2. ;;Die @efäfie 0 b e r bie äUßeren Um~üllungen müHe n e n t l) alte n: 
c. ben ilCamen ober bie ~irma be;3 lJerabfolgenben @ejd)iiftei3, 
d. bie S)öl)e bei3 ilrbgabej:Jreijeil unb 
e. bei ben WCitteln ber ilrnlage B unb benienigen ber ilrnlage A, tlleld)e ftarf-
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Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, 
in denen ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, ins
besondere Empfehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgungen, gut
achtliche Äußerungen oder Danksagungen, in denen dem Mittel eine 
Heilwirkung oder Schutzwirkung zugeschrieben wird l ), anzubringen 
oder solche Anpreisungen, sei es bei der Abgabe des Mittels, sei es 
auf sonstige Weise, zu verabfolgen 2). 

2. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Ab
gabe starkwirkender ArzneimitteP) Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in 
Anlage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der 
Apotheker sich nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zulässig
keit der Abgabe im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen 
nur auf schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene An
weisung eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, im letzteren 
Falle jedoch nur beim Gebrauche für Tiere, verabfolgt werden. Die 
wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal erneute derartige An
weisung gestattet. 

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt 
werden dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Um
hüllungen die Inschrift "Nur auf ärztliche Anweisung ab
zugeben" angebracht sein 4). 

witfenbe ®ioHe ent~aIten, bie ~nle!)rift: "mut auf äqtHe!)e mnweilunß 
ab&ußeben". 

3. :tIie 0:lefäfle ober äufleren Um~üllunßen bürfen nie!)t ent~aIten mttf!reilunßen, 
~m\Jfe~lunßen ober berßleie!)en, in benen bem WUttel eine SjeU- ober ®e!)u~wirfunß öU
ßele!)rieben Wirb. mue!) bürfen lole!)e mn\Jreilunßen nie!)t auf 10nftiße filleile betabfolßt 
wetben. 

:.Die mnorbnunßen unter 1. a unb blowie 3. ßeUen aue!) für ben 0:ltoflljanbel. mad) einem 
Urteil beiJ st.0:I. bom 28. ®e\Jtembet 1905 (I,ßlj.,8tß. 1905 fu. 79) müHen bie 0:lefäfle 
böw. Umljüllunßen Ief)on bann mit ben ßeforberten mnßaben betleljen lein, Wenn bie 
bett. Weittel feilßeljaUen werben. ~iJ genügt nief)t, bie mngaben erft beim ~erfauf an· 
5ubringen. 

1) mm lolef)e mn\Jteilungen unb ~m\Jfeljlungen, in welef)en ben ilJlitteln Sj e H. 
ober 6ef)u~widungen Ifugelef)tieben werben, linb betboten. @m\Jfeljlungen an
betet mrt an~ubtingen ift nief)t fttafbar. (st.0:I. 7. ~anuar 1907, I,ßlj.,8tg. 1907 mr. 5.) 

2) ~m\Jfeljlungen ber in ben .\:liften genannten Weittel bürfen auef) unabljänßig 
bon ber mb gabe auf birefteiJ ~erlangen nief)t betabfolgt werben (st.@. 12. ~ebruar 1906, 
1,ßf).,8tg. 1906 mr. 14). ~uef) bie nie!)t öffentlief)e ~erabfolgung (\0 aue!) ~erlenbung 
butef) bie l,ßoft) bon ~n\Jreilungen ber auf ben Biften ftef)enben WUttel ift babmef) unter
lagt. (OJ3.@. ~ena 8. mObembet 1906.) 

Über WUttel, bie ni ef) t in ben beiben .\:liften genannt jinb, bütfen in ~\Jotf)efen I,ßto
l\Jefte ober bgL an ba'3 l,ßubIifum abgegeben werben, loweit bamit nief)t gegen eine anbere 
~etorbnung bett. bie öffentlief)e ~nfünbigung bon ~t5neimitteln (\. ®eite 367) berftoflen 
\1Jirb. :tIenn bie ~erabfolgung bon I,ßto\\Jeften in einet ~\Jotf)efe an iebroeben auiJ bem 
l,ßublifum ftent fteg eine öffentIief)e ~nfünbigunß bar. ~Iur I,ßrof\Jefte, bie in ber Original
\Jadung einei3 (nief)t auf ben @ef)eimmittelliften ftef)enben) I,ßrä\Jarate!3 befinblief) 5ugleief) 
mit le~tetem ben stäufern eingef)änbigt werben, fönnen al!3 ~{nfünbigung nief)t geUen. 
(B,@. ,8ei\Jöig 26. mobember 1910, Sf.@.~. VI, 6. 574.) 

3) ~!3 finb bie!3 bie im :teil XV abgebrucften ~otlef)riften. 
4) EiHet 2 bet jßerotbnung beftimmt, in tueldjen j)'ällen bie in ben .\:liften genannten 

Weittel im SjanblJerfauf abgegeben werben bürfen. ®ef)on au!3 ber ~etotbnung bett. 
bie mbgabe ftatfroirfenbet ~r5neimittel lJom 22. ~uni 1896 (I. ®eite 353) ergibt fief) ia, 
bafl ,8ubereitungen, welef)e ftarfwirfenbe ®toffe im ®inne iener ~otfd)tiften entf)alteu, 
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Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, diese Vorschriften mit 
Geltung vom 1. Januar 1904 an in geeigneter Weise zur Kenntnis der Be
teiligten zu bringen. 

Min.-Erl. vom 27. August 1907. 

Ew. usw. lasse ich mit Bezug auf meinen Erlaß vom 8. Juli 1903, betr. 
den Verkehr mit Geheimmitteln, beiliegend die auf Beschluß des Bundes
rats vom 27 . Juni dieses Jahres neu aufgestellten Verzeichnisse A und B 1 ) 

mit dem ergebenen Ersuchen zugehen, sie gefälligst in geeigneter Weise 
zur Kenntnis der Beteiligten zu bringen. Ich bestimme hierbei, daß die 
neuen Verzeichnisse vom 1. Oktober dieses Jahres an die Stelle der bisherigen 
treten sollen. 

Zu der neuen Fassung der Listen A und B bemerke ich erläuternd, 
daß in ihnen eine Anzahl neu aufgetauchter schwindelhafter oder gesund
heitlich bedenklicher Mittel Aufnahme gefunden haben, daß eine Reihe von 

nur auf är&tlid)e WntIJeifung oerabfolgt tlJerben bürfen. Über biefe ~hunbregel ge1)t aber 
bie @e1)eimmitteloerorbnung nod) in oierfad)er 58e~ie1)ung er1)ebHd) 1)inau~, inbem fie 
folgenbe~ beftimmt: 

a. inüf)t nur WUtteI, bei benen ber Wvot1)efer bie W ntlJefen1)eit ftarftIJirfenber 6toffe 
fonftatiert 1)at, fonbem aud) fd)on biejenigen, bei benen bie WbtlJe[en1)eit [old)er 
6toffe nid)t mit 6id)er1)eit ertIJie[en tlJerben fann, foUen bem Wbgabeoerllot 
unterliegen; 

b. bie in ber Wnlage B genannten Wlittel, bürfen über1)auVt nur auf äri1tlid)e~ 
ffie&eVt oerabfolgt tlJerben; 

c. bei aUen benjenigen Wlitteln, beren erftmalige Wbgabe o1)ne är&tlid)e Wnlveifung 
nid)t geftattet ift, ift aud) bie tlJieber1) orte Wbgabe nur auf jebe~mal erneute 
berartige WntIJeifung &uläHig; 

d. bei allen Wlitteln, tlJeld)e nur auf är&t1id)e WntlJeifung oerabfolgt tlJerben bürfen, 
mufl auf ben Wbgabegefäflen ober ben äufleren Um1)üUungen bie .s'nfd)rift 
"inur auf är&t1id)e WntIJeifung ab&ugeben" angebrad)t fein. 

inad) ber 3ufammenfe~ung ber WlitteI (nä1)ere~ barüber fie1)e in bem auf 6eite 362 
genannten ~ommentar oon Urban) bürfen folgenbe Wlittel ber Wnlage A nur auf ür3t. 
lid)e lBerorbnung (im m!ieberljolung~faUe nur auf jebe~mal erneute berartige lBerorbnung) 
abgegeben tlJerben, unb e~ mufl auf ben Wbgabegefäflen ober ben äufleren UmljüUungen 
berfefben bie ~nfd)rift: "inur auf äqtlid)e I}{ntIJeifung ab&ugeben" angebrad)t fein: 

Ameriean eoughing eure Lutzes (tlJegen be~ @e1)alte~ an Fruct. Papaveris 
immatur.). 

Wft1) mavuloer 6d)iff mann~ (fall~ Folia Belladonnae ent1)altenb). 
WftI)mavuloer 3ematone (tlJegen be~ @e1)alt~ an Herba Hyoscyami. Folia 

Belladonnae unb Fruet. Papav. immatur.). 
WugentIJaffer m!1)ite~ (tlJegen be~ @e1)alt~ an Zine. sulfur.). 
Wu~fd)lagfalbe 6d)ü~e~ (tlJegen be~ @el)alt~ an Hydrarg. praeeipt. alb.). 
~joeat 58auer~ (faU~ Diuretin ent1)aftenb). 
~roVf·~ur Sjaig~ (tlJegen be~ @c1)aIte!3 an Extr. Hydrast. unb an Hydrarg. 

metall.). 
6aniana. \l3räV arate (fall!3 Q:1)loroform ent1)altenb). 
6ituV \l3agliano (faU!3 Tuber. Jalap. unb Resina Scammon. en(1)altenb). 
~aitu fommen nod) bie 30 \l3rävarate ber Wnlage B. 
lBon m!id)tigfeit ift 1)ierbei fo1genbe!3 Urteil be~ ~.@. oom 7. Wlai 1903 (~1).3tg. 

1903 inr. 38): Q;in \}{Vot1)efer, ber eine V1)armaiteutifd)e 6ve3iaIität im Sjanbocdauf 
abgibt, tlJeld)e nad) ben Q;rfIärungen be!3 g.abrifanten unb ben bi?31)erigen Wngaben ber 
mteratur feine ftarftlJirfenben 6toffe ent1)äft, 1)anbeft nid)t fd)ulb1)aft unb ift nid)t ftraf· 
bar, aud) tlJenn fid) !väter ergeben follte, bafl bod) bem SjanDoerfauf ent30gcne 6toffe 
in i~r ent1)aHen tlJaren. 

1) 1)ie lBet3eid)nif]e A unD B finb in Det ie~t geHenDen g.aHung auf ®eite 370ff. 
alrgebmcft. 
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Mitteln aus Liste A in Liste B versetzt worden sind und daß einige schon 
in den früheren Listen enthaltene Mittel, die infolge Änderung ihrer Be
zeichnung nicht mehr unter die Vorschriften der Polizeiverordnung fielen, 
mit ihren neuen Namen aufgeführt worden sind. Mit Rücksicht auf eine 
Entscheidung des Kammergerichts vom 28. September 1905 1 ), nach der 
die Fassung betreffs Homeriana unter Nr. 42 der bisherigen Liste A dahin 
auszulegen war, daß jeder russische Knöterich, einerlei ob er mit Homeriana 
identisch war oder nicht, den Vorschriften der Polizeiverordnung unterlag, 
ist durch die Anführung der Nebenbezeichnungen für Mittel mit ver
schiedenen Namen unter den Eingangsworten "auch als" dafür Sorge ge
tragen worden, daß nur die auf den Listen stehenden Mittel, nicht aber 
auch andere, für die diese Nebenbezeichnungen zutreffen, von den Vor
schriften betroffen werden. 

Alle neu aufgenommenen Mittel sind nach ihrer Zusammensetzung 
und Verwendung als Arzneimittel anzusetzen. Ausschließlich als kosmeti
sches Mittel findet keines von ihnen Anwendung. 

Mit Ausnahme der beiden Mittel "Johannistee BrackhaUf;" (Liste A 
Nr. 58) und "Stroopal" (Liste A Nr. 107) gehören sämtliche Mittel der 
Listen A und B zu den Zubereitungen der Anlage A der Kaiserlichen Ver
ordriung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober HJOl, 
die außerhalb der Apotheken als Heilmittel nicht feilgehalten oder verkauft 
werden dürfen. Die beiden genannten Mittel sind ungemischte Pflanzen
stoffe und waren als solche, da sie im Verzeichnisse B der genannten Kaiser
lichen Verordnung nicht aufgeführt sind, bisher frei verkäuflich. Ihre 
Unterstellung unter den Apothekenzwang gemäß § 4 der Kaiserlichen Ver
ordnung ist durch Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 29. Juli 
dieses Jahres 2) erfolgt. 

Min.-Erl. vom 11. September 1907. 
Im Anschluß an meinen Erlaß vom 8. Juli 1903 und vom 27. August 

dieses Jahres bestimme ich unter Bezug auf § 36 der Apothekenbetriehs
ordnung vom 18. Februar 1902: 

Die Anwendung der in meinem Erlaß vom 8. Juli 1903 erteilten Vor
schriften bezüglich der in den Anlagen A und B des Erlasses vom 27. August 
dieses .Jahres aufgeführten Mittel wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß 
deren Bezeichnung bei im wesentlichen gleicher Zusammensetzung ge
ändert wird. 

Ew. Hochwohlgeboren wollen dies in geeigneter Weise den Beteiligten 
zur Kenntnis bringen. 

2Xuj3et biefen W,inAl:t{afielt, bie fid) an bie ffiegierunggptäfibenten \uanbten 
unb lebigficf) ben )BerIel)" mit ®e1)eimmitteIn in ben 2Xpotl)efen betrafen, ergingen 
!tod) einige weitere gemeinfame ~rIaffe ber &uftänbigen Wlinifter an bie ()ber~ 
vräfibenten, auf ®runb beren biefe bann angemein gültige ~oli3eiorbllungcll 
über ben )Berfeljr mit ®eljeimmittefn unb äljnIicf)en 2Xqneimittefn, infonberl)eit 
über beren öffentIicf)e 2lnfünbigung erlaffen ljaben. '!liefet ®ruppe geljören 
folgenbe Wlin.~~rlaffe an, bie fteg gemeinfam Don ben Wliniftem ber W(ebi5inal~ 
angelegenljeiten, für Sjanbel unb ®ettJeroe unb be~ 0nnem unteröeicf)net finb: 

1) O:in gleidjei3 Urteil 1)atte 'Dai3 st.@. bereiti3 unter 'Dem 16. Wuguft 1904 gefällt 
(st.@.W. IV, <S. 726). )Bergl. audj 'Die ~unnote 1 auf <Seite 371. 

11) Se~t bmdj staifetl. metotbnung lJom 31. j))(äq 1911 (I. <Seite 51). 
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Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln. 

Min.-Erl. vom 8. Juli 1903. 

Der Bundesrat hat am 23. Mai d. J. (§ 409 der Protokolle) beschlossen: 
1. die verbündeten Regierungen zu ersuchen, über den Verkehr mit 

Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln, soweit nicht in ein
zelnen Bundesstaaten strengere Vorschriften bestehen und in Gel
tung bleiben sollen, gleichförmige Bestimmungen nach dem V or
bilde des angeschlossenen Entwurfs nebst Anlagen mit der Maß
gabe zu erlassen, daß diese Bestimmungen am 1. Januar 1904 in 
Kraft treten. 

2. Ergänzungen der dem Entwurfe beigefügten Verzeichnisse A und 
B nur nach den hierüber im Bundesrate zu treffenden Vereinbarungen 
vorzunehmen. 

Ew. Exzellenz ersuchen wir daher ergebenst, auf Grund des § 137 
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 un
verzüglich für den Umfang der dortseitigen Provinz nach erfolgter Zu
stimmung des Provinzialrats eine Polizeiverordnung zu erlassen, durch 
welche vom 1. Januar 1904 an die öffentliche Ankündigung oder 
An preisung der in den abschriftlich beigegebenen Verzeichnissen A und B 
aufgeführten Mittel verboten und zugleich die auf Grund der Verfügung 
vom 3. August 1895 erlassene Polizeiverordnung über die öffentliche An
kündigung von Geheimmitteln, insoweit dieselbe nicht bereits außer Kraft 
gesetzt ist, aufgehoben wird 1). 

Je zwei Abdrucke der erlassenen Polizeiverordnung wollen Ew. Ex
zellenz uns bis zum 1. Dezember d. J. einreichen und zugleich darüber be
richten, welche sonstigen Vorschriften über die Ankündigung oder An
preisung von Arzneimitteln in der dortigen Provinz oder in Teilen derselben 
bestehen 2). 

1) 0:ine berartige ~Aß., tuefdje nur bie öffentlidje Wnfünbigung ober Wn1Jrei
fung ber in ben S3ilten A unb B angefü1)rten 9JCittet berbietet, ilt bon ben :06er1Jräfibenten 
bon jffieft1Jreujien unb ISdjtefien erlaffen tuorben. 3'n Dft1Jreujien, )Branbenburg, S3anbe§
,poIi3eibe3irf )BerIin, ~ommern, ~ofen, lSadjfen, Sjannober, ISdjle§tuig-Sjolftein, )llieftfalen, 
Sjeffen-91affau, ffi1)ein1Jtobin3 unb Sjo1)en30Ilern ift bagegen enttueber ber gan3e 0:nttuurf 
be§ )Bunbei3rati3 (§§ 1-4, Wnlage A unb B unb IStrafbeftimmung), ober bodj ein gröjierer 
~eiI be§felben (in Sjeffen-91affau jebodj mit Wui3na1)me be§ bie Wnfünbigung betreffenben 
§ 4) a1§ ~AR erlaffen tuorben. 

'I>ie >Serorbnungen, tuetdje bie Wnfünbigung ber in ben beiben mften genannten 
9JCitteI tJerbieten, [inb bom sr.@. tuieber1)oH (u. a. 21. 910tJemher 1904, ~1).3tg. 1904 
91r. 96, sr.@. 3. 9JCai 1909, ~1).3tg. 1909 91r. 38) für redjt§güHig erfIärt tuorben. 'I>ai$ 
in i1)nen ent1)attene Wnfünbigung§tJerbot ift ein bebingungi3lofei3 unb abfolutei3 unb be-
3ie1)t fidj auf alle in ben beiben mften genannten 9JCitteI, nidjt nur auf foldje, bie fidj ali3 
,,@e1)eimmittel ober ä1)nIidje 2Ir3neimitteI" barftellen. Q;i3 ift bei31)alh uner1)ebIidj, ob bie 
9JCitteI in )lliirflidjfeit eine biefer beiben )Be3eidjnungen berbienen (sr.@. 21. 910bember 
unb 22. 'I>e3ember 1904, sr.@.2I. IV, IS. 703 unb V, IS. 543). 'I>e§gleidjen erftredt fid) 
bai3 >Serbot audj auf )lliarnungen bor bem @ebraudj bon 91adja1)mungen (St@. 2. 9JCäq, 
8. unb 18. 9JCai 1905, ~1).3tg. 1905 91r. 19, 38, 41, sr.@. 15. 9JCärJ 1906, ~1).3tg. 1906 
91r. 23, sr.@. 20. 2Iuguft unb 27. mtoher 1910, ~1).3tg. 1910 91r. 70 unb 91) fotuie 
auf berfdjleierte Wnfünbigungen, b.1). tuenn IebigIid) bie ,,~abrifate" einer ~irma 
ange,priefen tuerben, eini3 ober me1)rere berfelben aber auf ber S3ifte fte1)en (sr.@. 21. ~e
bmar unb 18. W,pril 1907, ~1).3tg. 1907 91r. 17 unb 34). Wudj ift e§ irrefebant, ob bie 
)Beftanbteile angegeben tuerben ober nidjt (sr.@. 11. 3'anuar 1906), ~1).3tg. 1906 91r. 5). 

2) 91eben ben borgenannten >Serorbnungen befte1)t nodj eine gröjiere 2In3a1)t älterer 
unb audj neuerer ~oli3eiberorbnungen ber Dber1Jräfibenten unb ffiegietungi3,pröfibenten 
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Min.-Erl. vom 27. August 1907. 

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 27. Juni d. J. (§ 612 der Proto
kolle) beschlossen, seine Ew. Exzellenz durch Erlaß vom 8. Juli 1903 mit-

üoet ben ~etfeljt mit @eljeimmitteln unb bie 2Intünbigung bon 2It&neimitteln 
unb S)eil metljoben (\. ~utnote 1 aUf 6eHe 362). ~ie gelamte ffieel)t5lage in ~reuten 
lätt fiel) auf @mnb fämtliel)er ~erorbnungen folgenbermaten &ulammenfajfen. 

1E5 finn berooten: 
1. ~ie 2Infünbigung ber 153 in ben oeiben ~iften angefüljrten @ e lj ei m 1ll i tt el 

unb äljnHel)en 2It&nei mittel: in gan& ~reuten mit 2Iu5naljme bon S)e\1cn< 
majfau; 

2. bie 2Infünbigung bon @eljeimmitteln gegen tierijel)e .\franfljeiten: in 
ben ~robint\en DIt\.n:euten, )fielt\)reuten, 5Sranbenourg<5Serlin, ~ommern, 
6el)lelien, 6ael)len, )fieftfalen unb ffiljein\)tobin&; 

3. bie 2Infünbigung \)On @cljeimmitteln gegen ~flant\enfranfljeiten: in 
gantl ~reuten mit 2IUf3naljme \)On ~olllmern unb S)oljenryollern: 

4. bie 2Infünbigung bon @eljeimmitteIn allgemein: in S)eHen<majfau; 
5. bie 2Infünbigung ber bem freien ~erfeljr ent&ogenen 2Ir& nei mittel: in ben 

~robin&en )fieft\)reuten, 5Sranbenourg ~ 5Sedin, S)ejfen < majfau unb ben ffie< 
giemngf3oe&irfen 6tetHn, 5Sref3lau, D\)\)eln, lJJ1erleourg, IErfurt, IJJhnbclI, 
~üHelborf, .\foolen& unb 6igmaringen; 

6. bie 2Infünbigung bon ffiefla me mittel n: in ben ffiegierung50e&irfen ~ranf< 
furt a. D., 6tettin, lJJ1erleourg, .\faHd, .\foolentl unb 6igmaringen; 

7. ~{nt\eigen bon niel)t a\)\)rooietien ~erlonen, roelel)e bie S)eilfunbe ge< 
roerof3mätig aU5üoen, lofern lie üoer ~oroilbung, 5Sefäljigung ober IErfolge 
bieler ~erlonen &U täulel)en geeignet linb ober \)raljletilel)e ~erl\)reel)ungen 
entljalten: in gantl ~reuten mit 2IUf3naljme bef3 ffieg.-5Se&. 6tettin; 

8. bie 2Infünbigung bon @egenftänben, ~orrid)tungen, 1JJ1eH)oben ober 
lJJ1itteln, roelel)e ilur ~erljütung, ~inberung obet S)eilung bon lJJlenlel)en- ober 
%ierfranfljeiten oeftimmt Iinb, roenn 

a. ben @egenftänben, ~orriel)tungen, lJJletljoben oberlJJ1itteln oejonbere, über 
iljten roaljren )fiert ljinaUi3geljenbe )fiirfungen oeigelegt roerben ober baf3 
~uoIifum burel) bie mrt il)rer mn\)reijung irregefüf)rt ober oeIäftigt tlJirb, 
ober tlJenn 

b. bie @egenftänbe, ~orriel)tungen, lJJletf)oben ober lJJ1itteI if)rer 5Selel)affcn> 
lleH nael) geeignet finb, @elunbf)eHf3oelel)äbigungen f)erbor&umfen: in gal1& 
~reuflen mit ~luf3naljme bef3 ffieg.~5Secr. 6tettin. ~oel) ilt in ben ~robin&en 
6el)lefien unb 6ael)len, ben ffiegierungf30eßirfen .\fönig50erg, lJJlarienroerber, 
~ranffurt, .\föslin, 6trallunb, 5Sromoerg, S)annober, lJJ1inben, 2Irnf3oerg, 
.\l'ajfel, .\föln, .\fooIen& unb 6igmaringen bieles ~eroot nael) leinem )fiort< 
laut ober nael) ber Üoerlel)tift ber ~etorbnung auf lolel)e mnfünbigungen 
belel)ränft, bie \)On niel)ta\)\)tooierten S)cil\)erlonen auf3geljen. 

~en 5Segriff ,,@eljeimmitteI" im 6inne ber unter mr. 2, 3 unb 4 genannten 
2Infünbigungsberoote erläuterte im 2Inlel)lut an bie üoeraus ilaljlrciel)en @etiel)tsurteile 
ljierüoer ein lJJ1in.<lEr1. bom 20. Sanuar 1898 folgenbermaten: 

Es kann von dem Grundsatz ausgegangen werden, daß ein Heilmittel seiner Eigen
schaft als Geheimmittel höchstens dadurch entkleidet wird, daß seine Bestandteile und 
Gewichtsmengen sofort bei der Ankündigung in gemeinverständlicher und für jeder
mann erkennbarer Weise vollständig und sachentsprechend zur öffentlichen Kenntnis 
gebracht werden. Angaben, aus denen nur ein Sachverständiger ein Urteil über das 
Mittel sich bilden kann, sind als ausreichend nicht zu erachten, insbesondere nicht 
die Bezeichnung der Bestandteile des Mittels in lateinischer Sprache. Hiermit steht 
im wesentlichen auch im Einklange die Rechtspechung, nach welcher ein Geheim
mittel jedenfalls dann vorliegt, wenn die Bestandteile und das Mengenverhältnis der 
Zubereitung "nicht ausreichend", "nicht deutlich für das Publikum", "nicht für jeder
mann zweifellos" bei der Ankündigung erkennbar gemacht sind . .. Daß auch die 
Bereitungsweise eines Mittels aus der Veröffentlichung ersichtlich zu sein hat, wenn 
dasselbe nicht als Geheimmittel gelten soll, wird nicht gefordert zu werden brauchen, 
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geteilten Beschlüsse vom 23. Mai 1903 (§ 409 der Protokolle) über Regelung 
des Verkehrs mit Geheimmitteln nach folgenden Richtungen abzuändern: 

1. In den Vorschriften für die Regelung des Verkehrs mit Geheim
mitteln und ähnlichen Arzneimitteln dem § 4 als Abs. 2 hinzu
zufügen: 

"Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreisung der Mittel 
Rteht es gleich, wenn in öffentlichen Drucksehriften auf sonstige 
Mitteilungen verwiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel 
enthalten" 1). 

2. Die den unter I genannten Vorschriften beigefügten Listen A und 
B in der aus der Anlage 2 ) ersichtlichen Fassung neu aufzustellen. 

Ew. Exzellenz ersuehen wir ergebenst, gefälligst die für die dortige 
Provinz auf Grund des erwähnten Erlasses vom 8. Juli 1903 erlassene 
Polizeiverordnung dem Bundesratsbeschlusse vom 27. J-uni d. J. ent
sprechend mit Geltung vom 1. Oktober d. J. an abzuändern 3). 

Zu der neuen Fassung der Listen A und B bemerken wir erläuternd, 
daß in ihnen eine Anzahl neu aufgetauchter schwindelhafter oder gesund
heitlich bedenklicher Mittel Aufnahme gefunden haben, daß eine Reihfl von 
Mitteln ... 4) 

Min.-Erl. vom 9. September 1907. 

In Ergänzung unseres Erlasses vom 27. August d. J. ersuchen wir 
Eure Exzellenz ergebenst, einem Beschlusse des Bundesrats gemäß dem 
§ 1 der für die dortige Provinz erlassenen Polizeiverordnung über den Ver
kehr mit Geheimmitteln bei der angeordneten Abänderung der Polizei
verordnung folgenden Zusatz zu geben: 

"Die Anwendung der nachstehenden Vorschriften auf diese 
Mittel wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß deren Bezeichnung 
bei im wesentlichen gleicher Zusammensetzung geändert wird." 

Auch dieser Zusatz hat am 1. Oktober in Kraft zu treten. 

da mit dem Erlaß des in Frage stehenden Ankündigungsverbots nur beabsichtigt ge
wesen ist, bei den zur öffentlichen Ankündigung zugelassenen Arzneimitteln dem 
Publikum die Möglichkeit zu bieten, ein eigenes Urteil über Heilkraft und Geldwert 
der einzelnen Mittel sich zu bilden, nicht aber auch die Möglichkeit, solche Mittel 
nach dem veröffentlichten Rezepte sich selbst anzufertigen. 

)Reflamemittel" im !Sinne bC5 lEerbot5 ~r. 6 Fnb Weittel, bencn be[ol1berc 
lffiirful1gen füI[cf)Iicf) beigelegt werben, um über H)ren lffiert 5U tüu[cf)en. 

1) 0'n ber jJreufli[cf)en 9JCin.~lEetfügung lJom 27. Illuguft 1907 unb ben auf ®runb 
bet[eiben ergangenen ~roIJÜIITialjJolii\eü)erorbnungen ift ber gier angefügrte ~aff1l5 bC5 
\8unbe5tnt~beicf)11l[[e5 lJom 27. 0'uni 1907 in ber obigen jJa[fung wiebergegcbcn. :tIie. 
felbe ift iebocf) gegenüber bem tat[äcf)licf) gefaflten \811nbe5taWbefcf)luffe eine ehUtl5 IJcr~ 
fürilte. :tIic ricf)tige jJaffung bC5 \8unbe5taWbe[cf)luffe5 lautet: 

Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreisung der Mittel steht es gleich, wenn 
in öffentlichen Ankündigungen auf Druckschriften oder sonstige Mit
teilungen verwiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel enthalten. 

Grrft biere ricf)tige jJaffung macf)t ben !Sinn ber \8eftimmung lJerftänblicf). 
2) !Siege !Seite 370. 
3) :tIa5 ift in tlUen ~rolJin&en unb \8e&irfen entfjJrecf)enb ben obigen 9JCin.-Grrlaffen 

Dom 27. ~(uguft unb 9. !SejJtember 1907 gefcf)egen. 
4) ~ie weitere jJaffung obiger lEetf. ftimmt bw &um !Scf)lufl genau mit bem auf 

!Seite 364 abgebtUcften GrtL be5 9JCeb.~9JCilliftet5 lJom 27. Illuguft 1907 überein. 
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Entwurf von Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln 
und ähnlichen Arzneimitteln.!) 

§ 1. Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln und ähnlichen 
Arzneimitteln, welche in den Anlagen A und B aufgeführt sind, finden 
die nachstehenden Vorschriften Anwendung; die Ergänzung der Anlagen 
bleibt vorbehalten. 

Die Anwendung der nachstehenden Vorschriften auf diese Mittel wird 
dadurch nicht ausgeschlossen, daß deren Bezeichnung bei im wesentlichen 
gleicher Zusammensetzung geändert wird. 

§ 2. Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in denen diese 
Mittel abgegeben werden, müssen mit einer Inschrift versehen sein, welche 
den Namen des Mittels und den Namen oder die Firma des Verfertigers 
deutlich ersehen läßt. Außerdem muß die Inschrift auf den Gefäßen oder 
den äußeren Umhüllungen den Namen oder die Firma des Geschäfts, in 
welchem das Mittel verabfolgt wird, und die Höhe des Abgabepreises ent
halten; diese Bestimmung findet auf den Großhandel keine Anwendung. 

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußeren Umhüllungen, in denen 
ein solches Mittel abgegeben wird, Anpreisungen, insbesondere Emp
fehlungen, Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Äußerungen oder 
Danksagungen, in denen dem Mittel eine Heilwirkung oder Schutzwirkung 
zugeschrieben wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es bei der 
Abgabe des Mittels, sei es auf sonstige Weise, zu verabfolgen. 

§ 3. Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit darüber zu ver
schaffen, inwieweit auf diese Mittel die Vorschriften über die Ab gab e 
starkwirkender Arzneimittel Anwendung finden. 

Die in der Anlage B aufgeführten Mittel, sowie diejenigen in der An
lage A aufgeführten Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker 
sich nicht so weit vergewissern kann, daß er die Zulässigkeit der Abgabe 
im Handverkaufe zu beurteilen vermag, dürfen nur auf schriftliche, mit 
Datum und Unterschrift versehene Anweisung eines Arztes, Zahn
arztes oder Tierarztes, im letzteren Falle jedoch nur beim Gebrauche für 
Tiere, verabfolgt werden. Die wiederholte Abgabe ist nur auf jedesmal 
erneute derartige Anweisung gestattet. 

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche Anweisung verabfolgt werden 
dürfen, muß auf den Abgabegefäßen oder den äußeren Umhüllungen die 
Inschrift "Nur auf ärztliche Anweisung abzugeben" angebracht sein. 

§ 4. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung der in 
den Anlagen A und B aufgeführten Mittel ist verboten. 

Der öffentlichen Ankündigung oder Anpreisung der Mittel steht es 
gleich, wenn in öffentlichen Ankündigungen auf Druckschriften oder 
sonstige Mitteihmgen verwiesen wird, welche eine Anpreisung der Mittel 
enthalten 2). 

!) 'llie ~iet tuiebetgegebene i5aifung be~ ~nttuUtfe!3 ift bie je~t mafjgebenbe unb be
ru~t auf ?Sunbe!3tat!3befdjlüffen bom 23. Wlai 1903 unb 27. ,suni 1907. 'llie iEorfdjtiften 
finb butdj bie bor~er ertuä~nten berfdjiebenen Wlin.-~rlaffe unb jßoIi3eibetorbnungcn 
in bollem Umfange, tuenn audj in fe~r umftänblidjer ~eife, in gan3 jßreufjen 3Ut ~in. 
fü~rung gelangt. mUt ba!3 2lnfünbigung!3berbot be!3 § 4 ift in .\;leffen·maffau nidjt etlaffen 
tu orben, ~ier aber burdj bie iEetotbnungen, tueldje bie 2lnfünbigung nidjt freigegebener 
Wlittel berbieten, erfe~t. 

2) 'llie!3 ift bie ridjtige i5affung be!3 Q3unbe!3rat!3befdjluffe!3. ,sn ben lJteufjifdjen 
jßoli3eibe"Corbnungen finbet fidj jebodj ~ier bie ettua!3 abgefür3te i5affung, bie in bem 
gemeinfamen Wlin.-~l. bom 27. 2luguft 1907 (f. (Seite 368) angegeben ift. 

Bö t t ger' U r ban, Apothekengesetze. 5. Aufl. 24 
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AnlageA. 

1. Adlerfluid. 22. Balsam Lamperts (auch als 
2. Amarol (auch als Ingestol). Gichtbalsam Lamperts oder 
3. Amasira Lochers (auch als Pflan- Lampert-Stepf-Balsam). 

zenpulvermischung gegen Dys- 23. Balsam Pagliano (auch als 
menorrhöe). Tripperbalsam Pagliano). 

4. American coughing eure Lutzes. 24. Balsam Sprangers (auch aIR 
5. Antiarthrin und Antiarthrin- Sprangerscher). 

präparate (auch als SeIls Anti- 25. Balsam Thierrys (auch als allein 
arthrin). echter Balsam Thierrys, eng-

6. Anticelta-Tabletten (auch als lischer Wunderbalsam oder eng-
Anticelta-Tablets oder Fettredu- lischer Balsam Thierrys). 
ziernngs-Tabletten der Anticelta- 26. Beinschäden Indian Bohnert". 
Association). 27. Blutreinigungspulver Hohls. 

7. Antidiabeticum Bauers. 28. Blutreinigungspulver Schlitzes. 
8. Antiepileptique Uten. 29. Blutreinigungstee Wilhelms 
9. Antigichtwein Duflots (auch als (auch als antiarthritischer und 

Antigichtwein Oswald Niers oder antirheumatischer Blutreini-
Vin Duflot). gungstee Wilhelms). 

10. Antihydropsin Bödikers (auch 30. Bräune - Einreibung Lamperts 
als Wassersuchtselixir oder Hy- (auch als Universal-Bräune-Ein-
drops-Essenz Bödikers). reibung und Diphtheritistinktur ). 

11. Antimellin (auch als Essentia 31. Bruchbalsam Tanzers. 
Antimellini composita). 32. Bruchsalbe des pharmazeuti-

12. Antineurasthin(auchalsNerven- sehen Bureaus Valkenberg 
nahrung Hartmanns). (Valkenburg) in Holland (auch 

13. Antipositin Wagners (auch als als Pastor Schmits Bruchsalbe). 
Mittel des Dr. Wagner & Marlier 33. Corpulin (auch als Corpulin-Ent-
gegen Korpulenz). fettungspralinees oder Pralinos 

14. Antirheumaticum Saids (auch als de Carlsbad). 
Antirheumaticum nach Dr. Said 34. Djoeat Bauers. 
oder Antirheumaticum Llicks). 35. Elixir Godineau. 

15. Antitussin. 36. Embrocation Ellimans (auch aIR 
16. Asthmamittel Hairs (auch als Universalembrocation oder Elli-

Asthma cure Hairs). mans Universaleinreibemittel flir 
17. AsthmapulverSchiffmanns (auch Menschen), ausgenommcn Em-

als Asthmador). brocation usw. for horses. 
18. Asthmapulver Zematone, auch 37. Entfettungstee Grundmanm:. 

in Form der Asthmazigaretten 38. Epilepsieheilmittel Quantes 
Zematone (auch als antiasthma- (auch als Spezifikum oder Go-
tische Pulver und Zigaretten des sundheitsmittel Quantes). 
Apothekers Escouflaire). 39. Epilepsiepulver Cassarinis (auch 

19. Augenwasser Whites (auch als als Polveri antiepilettiche Cassa-
Dr. Whites Augenwasser von rinis). 
Ehrhardt). 40. Epilepsiepulver der Schwanen-

20. Ausschlagsalbe Schlitzes (auch apotheke Frankfurt a. M. (auch 
als Universalheilsalbe odor Uni- als antiepileptische Pulver oder 
versalheil- und Ausschlagsalbe Pulver Weils gegen Epilepsie). 
Schlitzes). 41. Eukalyptusmittel Heß' (Euka-

21. Balsam Bilfingers. lyptol und EukalyptusöIHeß')1). 
----~~-

1) Über ben lSerfeljr mit .peli' Q:ufalt),ptu@imittel bergt aud) bie Sfaif.~lS. bom 
31. Wlär& 1911 (f. 6eite 51). 
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42. Ferrolin Lochers. 
43. Ferromanganin. 
44. Fulgural (auch als Blutreini

gungsmittel Steiners und Schul
zef:01). 

45. Gebirgstee, Harzer, Lauers. 
46. Gehöröl Schmidts (auch als ver

bessertes oder neu verbessertes 
Gehöröl Schmidts). 

47. Gesundheitskräuterhonig Lücks. 
48. Glandulen. 
49. Gloria tonic Smiths. 
50. Glycosolvol Linders (auch als 

Antidiabeticum Linders). 
51. Haematon Haitzemas. 
52. Heilsalbe Sprangers (auch als 

Sprangersche, oder Zug- und 
Heilsalbe Sprangers oder 
Sprangersche ). 

53. Heiltränke Jakobis (auch als 
Heil trankessenz, insbesondere 
Königstrank Jakobis). 

54. Homeriana (auch als Brusttee 
Homeriana oder russischer 
Knöterich Polygonum aviculare 
Homeriana)l ). 

55. Hustentropfen Lausers. 
56. Injection Brou (auch als Brou

sche Einspritzung). 
57. Injection au matico (auch als 

Einspritzung mit Matiko). 

58. Johannistee Brockhaus' (auch 
als Galeopsis ochroleuca vul
cania der Firma Brockhaus) 2). 

59. Kalosin Lochers. 
60. Kava Lahrs (auch als Kava

kapseln Lahrs, Santalol Lahrs 
mit Kavaharz oder Kavaharz 
Lahrs mit Santalol). 

61. Knöterichtee, russischer, Weide
manns (auch als russischer Knö
terich- oder Brusttee Weide
manns) 1). 

62. Kongopillen Richters (auch als 
Magenpillen Richters). 

63. Kräutergeist Schneiders (auch 
als wohlriechender Kräutergeist 
oder Luisafluid Schneiders). 

64. Kräuterpillen Burkharts. 
65. Kräutertee Lücks. 
66. Kräuterwein Ullrichs (auch als 

Hubert Ullrichscher Kräuter
wein). 

67. Kronessenz, Altonaer (auch als 
Kronessenz oder Menadiesche 
oder Altonaische Wunder-Kron
essenz). 

68. Kropf-Kur Haigs (auch als 
Goitre-cure oder Kropfmedizin 
Haigs). 

69. Kurmittel Meyers gegen Zucker
krankheit. 

1) ~on ben \lJUtteIn ber ,Bifte A linb fünf, näntIid) ~tocf{jau'3' Soljanni'3tee, &)ej3' 
(:l;ufaI~ptU'3ntitteI, &)onteriana, @ltroojJaI unb 1illeibentann'3 ruflild)er ~nöteridj, 
bie a15 einfad)e 'tJtogen nid)t unter bie ~ailetl. ~erorbnung bOnt 22. mtober 1901 fallen, 
ounäd)ft butd) ~f. be'3 ffieid)<3fan crIer<3 bont 1. mtober 1903 unb 29. Sufi 1907, unb IjJätcr 
ag ba:3 Sr.®. unter bent 6. :OUober 1910 (l,ßlj.3tg. 1910 9'r. 84), biele ~f. für ungültig 
crflärt fjatte, burd) eine belonbere Sfai)erU8. bont 31. \lJCär5 1911 (I. EieHe 51) bent 
freien ~erfeljr entiJogen worben. 3ur WU5fegung erfterer ~f. erging ein \lJCin .• (:l;rl. bont 
8. 9JCäriJ 1905, ber aud) für bie ~cutteilung ber ®eljeintntitteIliften bon ~ebeutung ift. 
'tJer (Id)on auf Eieite 53 abgebrucfte) (:l;rlaj3 belagt, baji ber ~orld)rift nid)t ~nöjerülj 
ober Sfnöterid)tee fd)Ied)tl.jin unterliegen, "fonbern nut bie ag ,&)onteriana' ober ag ,1illeibe. 
ntann§ ruffild)er ~nöterid)tee' in ben &)anbeI fontntenben 1illaren, bieic aHerbing'3 aud) 
bann, tvenn jie unter ben in ber ~efanntntad)ung aUfgefüljtten anbeten ~e3eid)nungen 
bettrieben werben. 11 'tJie gleid)e 121u'3Iegung ntuß aud) für bie ®e1Jeintntittelbetorbnnng 
a10 ntaj3gebenb angeleljen werben. (:l;in Urteil be'3 ~.®. bont 16. Wuguft 1904 (l,ßlj.3tg. 
1904 9(r. 85), wonad) burd) bie betr. l,ßoliöeiberorbnungen nid)t nut bie Wnfiinbignng 
bolt &)ontetiana, loltbern aud) bon jebent anbeten rujfijd)en ~ltötetid) berbotelt ift, 
bürfte baltad) aUf einer ~erfennung ber geje~geberild)elt Wbfid)t betuljen, wie ba'3 
aUd) in bent \lJCin.·(:l;d. bont 27. Wuguft 1907 (f. Eieite 364) beöüglid) eine'3 analogen 
Urteili3 bei3 ~.®. bont 28. EiejJtentber 1905 angebeutet if±. st:utdj bie ie~ige 
t'YaHung ber in ~Iantntet1t beigefügten ~eifeid)nungen erld)eint eine jold)e Wui31egung 
aud) aUi3gefd)Ioffen. 

2) über ben ~erfel.jr ntit ~rocfljaUi3' Soljannii3tee berg!. aud) ~aif.~. bom 
31. \lJCärif 1911 (f. @leite 51). 

24* 
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70. Lebensessenz Fernests (auch als ! 

Fernestsche Lebensessenz). 
71. Loxapillen Richters. 
72. Magenpillen Tachts. 
73. Magentropfen Bradys (auch als 

Mariazeller Magentropfen Bra
dys). 

74. Magentropfen Sprangers (auch 
als Sprangersehe ). 

75. Magolan (auch als Antidiabeti- ! 

kum Braemers). 
76. Mother Seigels pills (auch als 

Mutter Seigels AbführungspiIlen 
oder operating pills). 

77. Mother Seigels syrup (auch als 
Mutter Seigels curative syrup for 
dyspepsia, Extract of American 
roots oder Mutter Seigels heilen
der Sirup). 

78. Nektar Engels (auch als Hubert 
UlIrichsches Kräuterpräparat 
Nektar). 

79. Nervenfluid DresseIs. 
80. Nervenkraftelixir Liebers. 
81. Nervenstärker Pastor Königs 

(auch als Pastor Königs Nerve 
Tonic). 

82. Nervol Rays. 
83. Orffin (Baumann Orffsches 

Kräuternährpulver). 
84. Pain -Expeller 1 ). 

85. Pektoral Bocks (auch als 
Hustenstiller Bocks). 

86. Pillen Beechams (auch als 
Patent pills Beechams). 

87. Pillen, indische (auch als Anti
dysentericum). 

88. Pillen Rays (auch als Darm
und Leberpillen Rays). 

89. Pilules du Docteur Laville 
(auch als Pillen Lavilles). 

90. Polypec (auch als Naturkräuter
tee Weidemanns) 2). 

91. ReduktionspiIlen, Marienbader, 

Schindler-Barnaysche (auch als 
Marienbader ReduktionspiIlen 
für Fettleibige). 

92. Regenerator Liebauts (auch als 
Regenerator nach Liebaut). 

93. Saccharosalvol. 
94. Safe remedies Warners (Safe 

eure, Safe diabetic, Safe ner
vine, Safe pills). 

95. Sanjana-Präparate (auch als 
Sanj ana-Spezifika). 

96. Santal Grötzners. 
97. Sarsaparillian Ayers (auch als 

Ayers zusammengesetzter und 
gemischter Sarsaparillextrakt ). 

98. Sarsaparillian Richters (auch 
als Extractum Sarsaparillae 
compositum Richter). 

99. Sauerstoffpräparate der Sauer-
stoffheilanstalt Vitafer. 

100. Schlagwasser Weißmanns. 
101. Schweizerpillen Brandts. 
102. Sirup Pagliano (auch als Sirup 

Pagliano Blutreinigungsmittel, 
Blutreinigungs- und Bluterfri
schungssirup Pagliano des Prof. 
Girolamo Pagliano oder Sirup 
Pagliano von Prof. Ernesto 
Pagliano). 

103. Spermatol (auch als Stärkungs
elixir Gordons). 

104 .. Spezialtee Lücks (auch aIR 
Spezialkräutertees Lücks). 

105. Sterntee Weidhaas' (auch als 
Sterntee des Kurinstituts "Spiro 
Spero"). 

106. StomakaI Richters (auch als 
Tinctura stomachica Richter). 

107. Stroopal (auch als Heilmittel 
Stroops gegen Krebs-, Magen
und Leberleiden oder Stroops 
Pulver) 3). 

108. Tabletten Hoffmanns. 
109. Tarolin-Kapseln. 

1) :tIa bei ~ain·0:~iJe1fet ein beftimmtet !frabtifant nicf)t angegeben ift, entfcf)ieb 
ba5 Sf.(~. untet bem 28. ®eiJtember 1905 (~lJ.2tg. 1905 9'It. 79), bau untet bem in ben 
@elJeimmitteIliften aufgefülJtten ~täiJatat ~ain'~~iJenet iebe 21:tt bon ~ain·0:~iJenet 
ol)ne ffiücfficf)t aUf ben !frabrifanten3u betftelJen ift. 21:lJnHcf) sr.@. 25. 21:iJti1191O (~lJ.2tg. 
1910 9'It. 36) bett. ffieicf)ef!3 :tIoiJiJef.~ain·0:~iJellet. 

2) Übet ben j)3etfe1)r mit l,j.lolt)iJec betg1. auOJ ben WHn.·0:r1. vom 13. Sani 1908 
(f. ®eite,,53). 

3) Uber ben >8etfe1)t mit ®ttoOiJal betg!. aucf) bie sraif.>8. bom 31. Wläq 1911 
(f. ®eite 51). 
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110. Trunksuchtsmittel des Alkolin
Instituts. 

111. Trunksuchtsmittel Burghardts 
(auch als Diskohol). 

112. Trunksuchtsmittel August 
Ernst (auch als Trunksuchts
pulver, echtes, deutsches). 

113. Trunksuchtsmittel Theodor 
Heintzs. 

114. Trunksuchtsmittel Konetzkys 
(auch als Kephalginpulver oder 
Trunksuchtsmittel der Privat
anstalt Villa Christina). 

115. Trunksuchtsmittel der Gesell
schaft Sanitas. 

116. Trunksuchtsmittel J osef 

1. Antineoon Lochers. 
2. Asthmamittel Tuckers (auch als 

Asthma-Heilmethode [Specific] 
Tuckers). 

3. Augenheilbalsam, vegetabili
scher, Reicheis (auch als Oph
thalmin Reicheis). 

4. Bandwurmmittel Friedrich 
Horns. 

5. Bandwurmmittel Theodor 
Horns. 

6. Bandwurmmittel Konetzkys 
(auch als Konetzkys Helminthen
extrakt). 

7. Bandwurmmittel Schneiders 
(auch als Granatkapseln Schnei
ders). 

Schneiders (auch als Ante
beten). 

117. Trunksuchtsmittel Wesseis. 
118. Tuberkeltod (auch als Ei

weiß- Kräuterkognak -Emulsion 
Stickes). 

119. Universal-Magenpulver Barel
Ias. 

120. Vin Mariani (auch als Mariani
wein). 

121. Vulneralcreme (auch als Wund
creme Vulneral). 

122. Wundensalbe, konzessionierte, 
Dicks (auch als Zittauer Pfla
ster). 

123. Zambakapseln Lahrs. 

AnlageB.l) 

8. Bandwurmmittel Violanis. 
9. Bromidia Battle & Comp. 

10. Cathartic pills Ayers (auch als 
Reinigungspillen oder abfüh
rende Pillen Ayers). 

11. Cozapulver (auch als E'Coza oder 
Trunksuchtsmittel des Coza-In
stituts oder Institut d'E-Coza).2) 

12. Diphtheritismittel Noortwycks 
(auch als Noortwycks antisep
tisches Mittel gegen Diphtherie). 

13. Gesundheitshersteller, natür
licher, Winters (auch als Nature 
health restorer Winters). 3) 

14. Gicht- und Rheumatismuslikör, 
amerikanischer, Latons (auch 
als Remedy Latons). 

1) :l>ie illCittel ber Wnlage B bürfen, - batin beftelJt ber cin&ige Unterj djieb 
gegenüber ben illCitteln ber 1J1nlage A - olJne ffiücfjidjt auf ilJre 3ufammenje1lltng, 
ft e ti3 nur auf fdjriftHdje mit :l>atum unb Unterfdjrift verfelJene Wntoeifung einei3 
Wrötei3, 3alJnarötei3 ober :=tierarötei3, im le~teren ~ane jebodj nur beim <Mebraudje 
für :=tiere, unb bei jillieberlJolungen nur auf jebei3mal erneute bcrartige Wntoeifung 
verabfolgt toerben. :l>ementflJredjenb mufl audj bei allen illCiHeln ber Wnlage B auf 
ben Wbgabegefäflen ober ben äufleren UmljüHungen bie 3nfdjrifi "lJlur auf ärömdje 
Wnlueifung aböugeben" angebradjt fein. 

2) jillegen feiner ben (Io&alJulver gallil älJllndje1l3ufammellfe~ullg fällt audj bas imitte1 
$oubrc 3enento unter bie <MelJcimmittelverorbnung. (Sf.<M. 23.3uH 1910, Sf.<M.9I.VI, 
6. 542.) 

3) lJladj einem iminAhL bom 1. lJlotJember 1911 toirb ber "lJlatürlidje <Mejunb'f)eig. 
IJerfteller" audj unter ber j5cöcidjnung "lJlartlJer ::;tabletten" vertrieben. :l>er iminifter 
tueift barauf 'f)in, "baji ber ~ertrieb bes $rälJarati3 audj unter ber neuen j5eöeidjnung ben 
j5eftimmUllgen ber Sfaijedidjen ~erorbnung, betreffenb ben ~etfelJr mit I).(qneimitteln, 
vom 22. :Oftober 1901, jotuie ben ~orjdjriften über ben ~edelJr mit <MelJeimmitteln unb 
älJnlidjen I).(röneinüttefn unterliegt, ba nadj" ben I).(ngaben ber ~it:ma auf %llJreijungen 
bie 3ujammenje!}ung ber :=tabletten feine I).(nbcrung erjal)ren lJat". 
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15. Gout and rheumatic pills Blairs. 
16. Heilmittel des Grafen Mattei 

(auch als Graf Cesare Matteische 
elektrohomöopathische Heil
mittel). 

17. Heilmittel Kidds (auch als Heil
mittel der Davis Medical Co.). 

18. Kolkodin Heuschkels (auch als 
Mittel Heuschkels gegen Pferde
kolik). 

19. Krebspulver Frischmuths (auch 
als Mittel Frischmuths gegen 
Krebsleiden). 

20. Liqueur du Docteur Laville (auch 
als Likör des Dr. Laville). 

21. Lymphol Rices (auch als Bruch
heilmittel Rices). 

22. Noordyl (auch als Noordyl
tropfen Noo twycks). 

23. Oculin Carl ReicheIs (auch als 
Augensalbe Oculin). 

24. Pillen Morisons. 
25. Pillen Redlingers (auch als Red

lingersche Pillen). 
26. Pink-Pillen Williams (auch als 

Pilules Pink pour personnes 
päles du Dr. Williams). 

27. Reinigungskuren Konetzkys 
(auch als Reinigungskuren der 
Kuranstalt Neuallschwill 
[Schweiz]). 

28. Remedy Alberts (auch als Rheu
matismus- und Gichtheilanstalt 
Alberts). 

29. Sternmittel, Genfer, Sauters 
(auch als elektrohomöopathische 
Sternmittel von Sauter in Genf 
oder Neue elektro-homöopathi
sche Sternmittel usw.). 

30. Vixol (auch als Asthmamittel 
des Vixol Syndicate). 

XVII. Verkehr mit Giften. 
We über bie WJgabe ftad wirfenber ~tJneimittel (:reil XV) unb ben ?Bedef)r 

mit @ef)eimmitteln (:reil XVI) ift aud) über ben ~anbel mit @iften ein ?Bor
fd)riftenentwurf bom l8unbeBrat bereinbart worben. ~uf @runb ber bieB
be&ügIid)en )8unheflraNlbefd)Iüffe, hie unter hem 29. 9Cooember 1894, 17. mai 
1901 unh 1. Ü"ebruar 1906 gefaf3t wurben, erging in ~reuf3en bie nad)ftef)enhe 
bon ben miniftern her geiftfid)en ufw. ~ngdegenf)eiten, heB 3nnern unb für 
~anbd unh @ewerbe gemeinfam erIaffene 

Polizeiverordnung- über den Handel mit Giften. 
Vom 22. Februar 1906. 

Auf Grund des § 136 Abs. 3 des Gesetzes über die allgemeine Landes
verwaltung vom 30. Juni 1883 1) - G.-S. S. 195 ff. - wird unter Bezug
nahme auf die Beschlüsse des Bundesrats vom 29. November 1894, 17. Mai 
190 I und 1. Februar 1906 die nachstehende Polizeiverordnung erlassen: 

§ 1. Der gewerbsmäßige Handel mit Giften unterliegt den Be
stimmungen der §§ 2-18. 

Als Gifte im Sinne dieser Bestimmungen gelten die in Anlage I auf
geführten Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen 2). 

1) § 136 2l6f. 3 he5 ,S3anhe5tJerltJaltung5gefe~e5 f. @leite 226. 
2) ::fIie @ifte, auf ltJefef)e fief) hie ~orfef)riften erftrecfen, finh naef) bem @rabe illrer 

@efäljrfief)feit in brei @ru1J1Jen geteilt. ::fIie ~orfef)riften für bie 2lb gab eber @ifte ber 
2lbteilungen 1 unb 2 finb im ltJefentIief)en bie gleief)en; boef) unterliegen bie @ifte ber 
2lbteilung 1 ftrengeren ~eftimmungen beaügHef) ber 2lufbeltJafJrung. ::fIie @ifte ber 
2lbteilung 3 erfaljren im ~ergleief)e au ben 2lbteiIungen 1 unb 2 ltJieber erljebHef)e Q;r· 
leief)terungen in beaug auf bie 2logabe. 
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Aufbewahrung der Gifte. 

§ 2. Vorräte von Giften müssen übersichtlich geordnet, von anderen 
Waren getrennt, und dürfen weder über noch unmittelbar neben Nahrungs
oder Genußmitteln aufbewahrt werden. 

§ 3. Vorräte von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen Gift
böden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzeln, Kräuter 
usw.), müssen sich in dichten, festen Gefäßen befinden, welche mit 
festen gut schließenden Deckeln oder Stöpseln versehen sind. 

In Schiebladen dürfen Farben, sowie die übrigen in den Abtei
lungen 2 und 3 der Anlage I aufgeführten festen, an der Luft nicht zer
fließenden oder verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, sofern die Schieb
laden mit Deckeln versehen, von festen Füllungen umgeben und so 
beschaffen sind, daß ein Verschütten oder Verstäuben des Inhalts aus
geschlossen ist. 

Außerhalb der Vorratsgefäße darf Gift, unbeschadet der Aus
nahmebestimmung im § 1, sich nicht befinden. 

§ 4. Die Vorratsgefäße müssen mit der Aufschrift "Gift", sowie 
mit der Angabe des Inhalts unter Anwendung der in der Anlage I ent
haltenen Namen, außer denen nur noch die Anbringung der ortsüblichen 
Namen in kleinerer Sehrift gestattet ist, und zwar, bei Giften der Ab
teilung 1 in weißer Sehrift auf schwarzem Grunde, bei Giften der 
Abteilungen 2 und 3 in roter Schrift auf weißem Grunde, deutlich 
und dauerhaft bezeichnet sein. Vorratsgefäße für Mineralsäuren, Lau
gen, Bro mund Jod dürfen mittels Radier- oder Atzverfahrens hergestellte 
Aufschriften auf weißem Grunde haben 1). 

Diese Bestimmung findet auf Vorratsgefäße in solchen Räumen, welche 
lediglich dem Großhandel dienen, nicht Anwendung, sofern in anderer 
Weise für eine Verwechslungen ausschließende Kennzeichnung gesorgt ist. 
Werden jedoch aus derartigen Räumen auch die für eine Einzelverkaufs
stätte des Geschäftsinhabers bestimmten Vorräte entnommen, so müssen, 
abgesehen von der im Geschäfte sonst üblichen Kennzeichnung, die Ge
fäße nach Vorschrift des Abs. 1 bezeichnet sein. 

§ 5. Die in Abteilung 1 der Anlage I genannten Gifte müssen in einem 
besonderen, von allen Seiten durch feste Wände 2 ) umschlossenen Raume 
(Giftkammer) aufbewahrt werden, in welchem andere Waren als Gifte 
sich nicht befinden. Dient als Giftkammer ein hölzerner Verschlag, so 
darf derselbe nur in einem vom Verkaufsraume getrennten Teile des Waren
lagers angebracht sein. Die Giftkammer muß für die darin vorzunehmenden 
Arbeiten ausreichend durch Tageslicht erhellt und auf der Außenseite der 
Tür mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Die Giftkammer darf nur dem Geschäftsinhaber und dessen Beauf
tragten zugänglich und muß außer der Zeit des Gebrauchs vers chi 0 s sen sein. 

§ 6. Innerhalb der Giftkammer müssen die Gifte der Abteilung 1 in 
einem verschlossenen Behältnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden. 

1) 'frür 2f,potljefen 1)at ber § 4 feine QJcbeutung (f. § 9). 'frür bie ®ignierung ber 
®tanbgefiifle in 21,potl)efen gUt bielmeljr nur § 10 ber ~erotbnung bom 22. ,Juni 1896 
(f. ®eite 357). 'l)ie<3 beftiitigt auc1) ein 9JCin..c~t1. bom 3. 2f,pril 1901 (f. 'fruflnote 1 
auf ®eite 290). 

2) 'frür 2f,pot1)efer finb in § 9 auc1) .\.lattenberfc1)Iiige öuge1anen. ~g1. im übrigen 
über bie (Sjiftfammer bie §§ 10 unb 17 ber 2f,pot1)efenbetrieMorbnung (f. ®eite 290 unb 294). 
'frür anbere ~erfauf5ftiitten aEl 2f,pot1)efcn finb aber .\.lattenberfc1)läge, iucH fie ntc1)t allfcitig 
burc1) fefte jffiiinbe umfc1)loHen finb, nac1) § 5 ber ~erorbnllng lln5u1äHig (~.(Sj. 17. Dftol.Jet 
1904, ~.(Sj.2f. IV, 6. 605). 
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Der Giftschrank muß auf der Außenseite der Tür mit der deutlichen 
und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Bei dem Giftschranke muß sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum 
Abwiegen der Gifte befinden 1). 

Größere Vorräte von einzelnen Giften der Abteilung 1 dürfen außer
halb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sich in verschlossenen 
Gefäßen befinden. 

§ 7. Phosphor und mit solchen hergestellte Zubereitungen müssen 
außerhalb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder außerhalb der Gift
kammer, unter Verschluß an einem frostfreien Orte in einem feuerfesten 
Behältnisse und zwar gelber (weißer) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt 
werden. Ausgenommen sind Phosphorpillen; auf diese finden die Be
stimmungen der §§ 5 und 6 Anwendung 2). 

Kali u m und Na tri u m sind unter Verschluß, wasser- und feuersicher 
und mit einem sauerstofffreien Körper (Paraffinöl, Steinöl oder dergleichen) 
umgeben, aufzubewahren. 

§ 8. Zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilung 1 
und zum ausschließlichen Gebrauch für die Gifte der Abteilungen 2 und 3 
sind besondere Geräte (Wagen, Mörser, Löffel und dergleichen) zu ver
wenden, welche mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" in 
den dem § 4 Abs. 1 entsprechenden Farben versehen sind 3 ). In jedem 
zur Aufbewahrung von giftigen Farben dienenden Behälter muß sich ein 
besonderer Löffel 4 ) befinden. Die Geräte dürfen zu anderen Zwecken 
nicht gebraucht werden und sind mit Ausnahme der Löffel für giftige 
Farben stets rein zu halten. Die Geräte für die im Giftschranke befindlichen 
Gifte sind in diesem aufzubewahren. Auf Gewichte finden diese Vor
schriften nicht Anwendung. 

Der Verwendung besonderer Wagen bedarf es nicht, wenn größere 
Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder Abgabegefäßen ge
wogen werden. 

§ 9. Hinsichtlich der Aufbewahrung von Giften in den Apotheken 
greifen nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 4, 5 
und 8 Platz: 

(zu § 4). Die Bestimmungen im § 4 gelten für Apotheker nun inso
weit, als sie sich auf die Gefäße für Mineralsäuren, Laugen, 
Brom und Jod beziehen"). Im übrigen bewendet es hinsichtlich 

~~~~~ 

1) ~iefer stifef] böw. bie stifef]vfatfe muli fief] naef] einer Q:ntfef]eibung be5 Sf.@. 
bom 17. WotJember 1898 (Sf.@.W. H, 6.327) ebenfo wie ber @iftfef]ranf innerf)alb 
ber berfef]loffenen @iftfammer befinben. 

2) Wnbere ,ßubereitungen oon \]3~o5vljor, wie Ö. ~. \]3ljo5v~orvafte, müffen ba· 
gegen an bem gfeief]en Drt, ltJie \]3I)o!5vljor felbft, l1ulierljalb be<3 @iftfef]ranfe5 l1ufbewaljrt 
werben (Sf.@. 3. Wuguft 1899, Sf.@.~L II, 6. 323). ?ßgl. ljiequ ö'ulinote 2 aUf Seite 295. 

3) 0n 2Ivotljefen finb, wie in § 9 beftimmt wirb, befonbere @eräte nur er, 
forbedief] einerfeitil für bie @ifte bcr 2Ibteilung 1 (@iftfef]ranf), anbererfeiti! für 9.Ror, 
vl)ium unb beHelt ,ßubereitungen (9.RorVI)iumfef]ränfef]en). ?ßgL ljieröu bie \}u\inotcn 
2 auf 6eite 291 unb 1 auf 6eite 292. 

4) ~ie befonberen5..löffel für giftige\}arbenmüffen, ltJennfolef]e\}arbcn gefiiljrt 
wcrben, auef] in Wvotljefen tJorljanben fein. 

5) ~en erften Wbfa~ bei! § 9 erläutert naef]fteljenbcr 9.RinA~rl. bom 25. 9.Rai 1898: 
Die Bezeichnung "Gift" an den Standgefäßen der Mineralsäuren usw. 

ist für die Apotheken nicht verbindlich, wie sich aus § 9 in Verbindung mit § 4 der 
Polizeiverordnung über den Handel mit Giften ergibt. Der aus dem § 9 angeführte 
Satz bezieht sich nur auf die Zulässigkeit radierter Schrift für die Standgefäße jener 
Stoffe. 
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der Bezeichnung der Gefäße bei den hierüber ergangenen besonderen 
Anordnungen. 

(zu § 5). Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraum ein
gerichtet wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt 
werden. Kleinere Vorräte von Giften der Abteilung I dürfen in 
einem besonderen, verschlossenen und mit der deutlichen und dauer
haften Aufschrift "Gift" oder "Venena" oder "Tabula B" versehenen 
Behältnisse im Verkaufsraum oder in einem geeigneten Neben
raume aufbewahrt werden 1). Ist der Bedarf an Gift so gering, daß 
der gesamte Vorrat in dieser Weise verwahrt werden kann, so be
steht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer besonderen Gift
kammer nicht. 

(zu § 8). Für die im vorstehenden Absatz bezeichneten kleineren 
Vorräte von Giften der Abteilung 1 sind besondere Geräte zu 
verwenden und in dem für diese bestimmten Behältnisse zu ver
wahren. Für die in den Abteilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, 
ausgenommen Morphin, dessen Verbindungen und Zubereitungen, 
sind besondere Geräte nicht erforderlich. 

Abgabe der Gifte. 2) 

§ 10. Gifte dürfen nur von dem Geschäftsinhaber oder den von 
ihm hiennit Beauftragten abgegeben werden. 

~a eine betattige Illnotbnung aber berelti5 in bem § 10 ber ~etotbnung bom 22. ~uni 
1896 (1. lSeite 357) ent~aIten ift, 10 ergibt fid) a15 vraftifd)e stonfequenö, baj3 ber ganöe 
§ 4 ber @iftb~rorbnung für Illvot~efen über~auvt nid)t in metrad)t fommt. 

1) meftimmungen über bie (;i;inrid)tung biefes @iftfef)ränfef)eni5 ber Dffiilin 
ent~ält § 10 ber Illvoff)efenbettiebi5orbnung (f·. lSeite 290). 

2) ~ie roid)tigften meftimmungen über bie Illbgabe bon @iften in Illvot~eIen 
jinb noef) obiger I,ßA8. folgenbe: ®ifte bürfen abgegeben roerben: 

A. alS S;:l eH mittel obne roeltere (;i;injef)ränfungen: auf ätötIief)e ~etorbnungelt 
unb foroeit gejtattet (jie~e ~etorbnung bom 22. ~uni 1896) auef) im S;:lonbbetfoufe; {Jier 
auef) bom Be{Jtling unb auef) an Sfinber (iofern lief) 1e~tetei3 nief)t butef) bie 91atur böro. 
®efä~t1ief)feit bei5 W1itteH3 tJetbietet) (§ 16); 

B. öU erlaubten geroerbHef)en, roittjef)aftIief)en, roiHen(ef)aftlief)en ober 
fünftlerifd)en .8roeden: 

1. bon ro e m? 91ur bom ®efef)äfti5in{Jaber ober ben bon i{Jm {Jiermit meauftrogten, 
01(0 ben @e~ilfen (§ 10); 

2. an roen? %tn I,ßcr(onen, bie oli3 öUbetläffig befannt finb, obet bie einen (nocI) 
nief)t 14 :rage alten) voliöeilief)en (;i;daubnii5fd)eht öum mcöuge tJon @ift befi~en 
(§ 12 I), feine!3faUi5 aber an stinber unter 14 ~a~re (§ 12 III); anbete arfen~ 
{Jaltige Ungeöiefermitte1, ali3 jylicgenvavier, bürfen nur gegen (;i;daubni!3(ef)ein 
berabfo1gi roerben (§ 18 III); 

3. in roelef)en @efäj3en? 
a. @ifte müffcn in bief)ten, feften, gut berfef)loHenen @efäj3en abgegeben roetben; 

jeboef) genügen für fefte, an ber Buft nief)i llerflieflenbe ober berbunftenbc 
lS>iftc ber %tbteilungcn 2 unb 3 bauer~afic Um~ü11ungen ieber %tri, foferlt 
buref) bie(elben ein ~er(ef)ütten ober ~etftäuben bei5 ~n{JaItei5 ausgefef)lo((en 
luitb (§ 14 I); in 1e~terem jyaUe alfo auef) j8eute1 bon ftäftigem l,ßavier; 

b. e!3 ift berboten, @ifte in :rtin!· obet Sfoef)gefäßen ober in (olef)en jy1a(ef)en 
ober sttügen ab&ugeben, beten jyotrn ober j8eöeief)nung bie @efa~r einer ~er· 
roeef)jlung be;;; ~nb(tItes mit 91(t~ntngil. ober ®enuflmitteln ~etoei3ufü~ten 
geeignet ift (§ 15); 

4. roie beöeief)net? ~ie @efäfle bllro. Um{Jüllungen müHen beöeief)net fein: 
a. mit bem 91amen bes abgebenben @efef)äftes (§ 14 II); 



378 XVII. Verkehr mit Giften. 

§ 11. über die Ab gab e der Gifte der Abteilungen 1 und 2 sind in 
einem mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemäß Anlage II ein
gerichteten Giftbuche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu be
wirken 1 ). Die Eintragungen müssen sogleich nach Verabfolgung der Waren 
von dem Verabfolgenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem An
schluß an die nächst vorhergehende Eintragung ausgeführt werden. Das 
Giftbuch ist zehn .Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die 
Abgabe der Gifte, welche von Großhändlern an Wiederverkäufer, 
an technische Gewerbetreibende oder an staatliche Untersuchungs- und 
Lehranstalten abgegeben werden, sofern über die Abgabe dergestalt Buch 
geführt wird, daß der Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann. 

§ 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, welche 
als zuverlässig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten 
gewerblichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder künst
lerischen Zwecke benutzen wollen. Sofern der Abgebende von dem 
Vorhandensein dieser Voraussetzungen sichere Kenntnis nicht hat, darf er 
Gift nur gegen Erlaubnissehein abgeben 2). 

b. mit bem in ber 2!nlage I gebtaud)ten \namen, neben weld)em bie orgübIid)e 
Q3e5eid)nung angebtad)t werben barf (§ 14 II)i 

c. mit ber 2!uffd)rift ,,@ift", weld)e nur bei feften, an ber .Buft nid)t ßerfliefl
lid)en ober tJerbunftenben @iften ber 2!bteilung 3 burd) bie 2!uffd)rift "jßor
fid)t" erfett werben barf (§ 14 II)i 

d. bei Ungeßiefermitteln ift jeber \ßadung eine Q3ele~rung über bie mit einem 
untJorfid)tigen @e&taud) tJerfnüVften @efa~ren beißufügen (§ 18 I) i 

5. unter weld)en fonftigen Q3ebingungen? Q3ei @iften ber 2!bteilungen 1 
unb 2 gegen Q;inttagung ins @iftbud) unb 2!usfteUung einer Q;mVfangsoefd)ei
nigung (@iftfd)ein). 

1) Q;in @ifttJedauf-Q3ud) für 2!vot~efer unb ~rogiften, ent~altellb bas tJor
fd)rifti:lmäßige lYormular 5um Q:illtragen ber berfauften @ifte, ift in ~anblidjem ~ormat 
lInb baller~aftem Q;inbanb im jßerlage bon ,0ulius 6vringer in ?BerUn erfdjienen. 
~ie ~üf)rung eines @iftbudjes ift inbeffen nur bann erforbedicf), wenn @ifte öum 
3wede bes jßerfaufs bonäti\! ge~a1ten werben (Sf.@. 6.6evtember 1907, \ß~. 3tg. 
1907 \nr. 74). 

2) 2!ls "ag JutJerläHig befannt" im 6inne ber @ifttJerorbnung finb nur foldje 
\ßerfonen, anöufe~en, bie man bon frü~er ~er tatfädjlid) fennt, unb beren 3uberläHigfeit 
man auf @runb biefer Sfenntllis annimmt (Sf.@. 1. \nobember 1900, Sf.@.2!. III, 6.456; 
28. \nobember 1904, Sf.@.W. IV, 6. 737). ,0n allen ~änen, wo bie 3uberläffigfeit llidjt 
befannt ift, mUß fidj ber Q;mVfänger burdj einen bon ber :Ortsvolißeioe~örbe ausge
fteHten Q;rlaubnisfdjein legitimieren. ~ies gilt für bie @ifte aller brei 2!bteiIungen. 
3ur Wbgabe bon anberen arfen~a1tigen Ungeßiefermitteln alS ~IiegenvaVier ift jebocf) 
ftets ein Q;rlaubniSfd)ein erforberlidj (fie~e § 18 2!bf. 3). 

,0m Wnfdjlufl an § 12 ber @iftberorbnung ergingen folgenbe WCin.-Q;dajfe über 
bie Wbgabe bon 6nolimatvaftiHen alt {)cbammcn unb tJon @iften an 3a~ntedjnifer. 

Min.-Erl., betr. die Abgabe von Sublimatpastillen an Hebammen. 
Vom 7. Februar 1905. 

Mit Rücksicht auf die Zweifel, welche über die Abgabe der Sublimatpastillen ent· 
standen sind, weise ich darauf hin, daß dafür ausschließlich die Vorschriften der Kaiser!. 
Verordnung vom 22. Oktober 1901 und der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften vom 24. August 1895 maßgebend sind. Danach ist die Abgabe von Sublimat
pastillen als Desinfektionsmittel sowohl in den Apotheken, als auch außerhalb der
selben in den zum Handel mit Giften berechtigten Verkaufsstellen gegen schriftliche 
Empfangsbescheinigung des Erwerbers oder seines Beauftragten gestattet. Da die 
Hebammen als zuverlässig im Sinne des § 12 der Giftverordnung anzusehen sind und 
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ll'ortjebung ber ll'ujinote 2 bon !Seite 378. 
die Sublimatpastillen ein Erfordernis ihrer Berufstätigkeit darstellen, bedarf es eines 
Erlaubnisscheines nicht. 

Sn einem (Erl. bom 15. Suni 1907 bemerfte bann nodj ber WCinifter, bafi anHifi< 
lidj ber getingen menu~ung ber <sublimatpaftillen ßU <Selbftmorbßwecfen "fein Wnlafi 
borliegt, Ne <Sublimat.paftillen fttengeren iEerfe~rßbefdjränfungen öU unterwerfen, aIß 
lie ßUtöeit unterliegen. 11 ~aß neue ~ eb a m menle~rbudj (2lusgabe 1912, eingefü~rt 
burdj WCin .• (Erla\[e bom 28. <se.ptember unb 19. ?l1obember 1912) ~at übrigenß bie <Subli< 
mat.paftillen aus bem Snftrumentarium ber ~ebammen geftddjen. ~agegen linb bie 
W.pot~efer burdj WCin.<(Erl. bom 19. ~(otJember 1912 aUf bie mereit~altung folgenben Wr< 
tifeg gemäfi § 194 bes ~ebammenle~rbudjß ~ingewielen worben: ,,2Wei je ledjs ftedle 
Sob 0 f or mW attefug e In mit ~aben (:tam.pons) entl)altenbe mfedjbüdjlen, beren über< 
greifenbe ~ecfel an ben iEerldjlufiränbern mit breiten s:jja.pjerftreifen feft überflebt jinb." 

Min.-Erl., betr. die Abgabe von starkwirkenden Arzneimitteln und Giften an 
Zahntechniker. Vom 27. Oktober 1906. 

Von seiten der Zahntechniker werden vielfach, wie sich aus ihren Ankündigungen 
ergibt, betäubende und schmerzstillende Mittel bei der Behandlung von Zahnkranken 
benutzt. Es besteht der begründete Verdacht, daß sie nicht selten auf unzulässige 
Weise in den Besitz der Mittel gelangen. Ich bemerke insbesondere, daß eine Liefe
rung von Giften aus den Gifthandlungen an die Zahntechniker für ihren 
Gewer be betrie b nich t zulässig ist. Selbst wenn man die Verwendung der Gifte 
im Berufe der Zahntechniker als einen erlaubten gewerblichen Zweck ansehen wollte, 
so können die Zahntechniker doch nach ihrer ganzen Vorbildung nich t als hinreichend 
zuverlässig für die Anwendung der Gifte am menschlichen Körper gelten. Daher 
werden sie weder ohne weiteres von den Gifthändlern die Gifte gegen Giftschein, noch 
von den Polizeibehörden für den Bezug der Gifte zur beruflichen Verwendung einen 
Erlaubnisschein erhalten können. Auch im Wege des Großhandels dürfen ihnen Gifte 
nicht geliefert werden, da sie nicht Wiederverkäufer sind, die Abgabe der Stoffe an 
sie also sich nicht als Großhandel darstellt. 

Gegen die Zahntechniker selbst wegen der Benutzung giftiger und starkwirkender 
Stoffe vorzugehen, erscheint, abgesehen von den Fällen, wo ihre Behandlung Gesund
heitsschädigungen bewirkt hat, nach der Lage der Gesetzgebung und Rechtsprechung 
nicht angängig. Denn die Verwendung giftiger Stoffe durch sie bei der Behandlung 
kranker Zähne ist nicht als Abgabe von Arzneien anzusehen (Entscheidung des Reichs
gerichts vom 16. Juni 1900 und des Kammergerichts vom 19. Juni 1899). Strafbar 
wäre nur die Abgabe giftiger oder starkwirkender Substanzen zur Verfügung ihrer 
Patienten. 

Dagegcn muß ich als wünschenswert erachten, daß gegen die Händler, die den 
Zahntechnikern den Vorschriften zuwider Gifte und Arzneistoffe liefern, eingeschritten 
wird, sowohl um die begangenen Übertretungen zu ahnden, wie auch um den Zahn
technikern den Bezug der Stoffe, deren Benutzung durch sie gesundheitliche Bedenken 
hat, zu erschweren. 

Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren daher, der Verwendung starkwirkender Arznei
mittel durch Zahntechniker besondere Beachtung zuzuwenden und Sorge dafür zu 
tragen, daß bei den amtlichen Besichtigungen von Apotheken und Drogenhandlungen 
die Revisoren ihr Augenmerk auch besonders darauf richten, ob vorschriftswidrige 
Abgabe von starkwirkenden Arzneimitteln und Giften an Zahntechniker festzustellen 
ist. Auch wird zu erwägen sein, inwieweit die sogenannten Dental Depots als Gift
und Drogenhandlungen anzusehen und einer entsprechenden Aufsicht zu unterwerfen 
sind. 

~er in bielem (Erlalfe entwirfelten 2lnfdjauung, bafi 2a~ntedjnifer fteg nidjt ag ~in< 
reidjenb crutJerläfjig an5ufe~en leien, ift bas D.iE.@. nidjt beigetreten. (Es entfdjieb unter 
bem 11. W.ptil1910 (WCeb.W. 1910 <S. 556) wie folgt: ,,~ie iEerfagung ber (Erteilung eines 
ltrlaubnißfdjeines an 2agntedjnifer ßum meöuge bon 2hfen unb Sfofain fann nidjt burdj 
allgemeine @riinbe, b. g. febiglidj burcf) ben S)inweis aUf bie rein tecf)nifdje Wusbilbung 
ber oetreffcnben s:jjerlonen geftü~t werben. (Es mufi bargetan werben, aus wefdjem be< 
jonberen @runbe bie einöe!ne s:jjerfon nidjt bie 2uberIäf)igfeit beli~t, bafi au jie @ifte ao· 
gegeben werben bürfen." 

%ür bie metedjtigung ber W.potqefer Jur Wbgabe bon @iften an ~entiften 
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Die Erlaubnisscheine werden von der Ortspolizeibehörde 1) nach 
Prüfung der Sachlage gemäß Anlage III ausgestellt 2). Dieselben werden 
in der Regel nur für eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch für den 
Bezug einzelner Gifte während eines ein Jahr nicht übersteigenden Zeit
raums gegeben. Der Erlaubnisschein verliert mit dem Ablaufe des vier
zehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine Gültigkeit, sofern auf dem
selben etwas anderes nicht vermerkt ist 3 ). 

An Kinder unter vierzehn Jahren dürfen Gifte nicht ausgehändigt 
werden. 

§ 13. Die in Abteilung 1 und 2 verzeichneten Gifte dürfen nur gegen 
schriftliche Empfangsbescheinigung (Giftschein) des Erwerbers verabfolgt 
werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der 
Abgebende (§ 10) auch von diesem sich den Empfang bescheinigen zu 
lassen. 

Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen 
Muster 4 ) auszustellen, mit den entsprechenden Nummern des Giftbuchs zu 
versehen lIDd zehn Jahre lang aufzubewahren. 

Die Empfangsbestätigung desjenigen, welchem das Gift ausgehän
digt wird, darf auch in einer Spalte des Giftbuchs abgegeben werden. 

Im Falle des § 11 Abs. 2 ist die Ausstellung eines Giftscheins nicht er
forderlich. 

§ 14. Gifte müssen in dichten, festen und gut verschlossenen 
Gefäßen abgegeben werden; jedoch genügen für feste, an der Luft nicht 
zerfließende oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 und 3 dauerhafte 

fommt es a6er au~er bet ~rüfung ber 2uberIiiHigfeit ber Cl:mpfiinger nod) barauf an, 
06 biefe bas @ift Iebiglid) i\u einem erIau6ten IIgeroer6Hd)en 2roecf" im ®inne bes § 12 
6enu~en rooIIen, ober 06 T)ier6ei aud) eine IH6ga6e tJon @iften "aIs ~eHmittel" tJodiegt, 
ro06ei bann laut § 16 ber \8eftimmung in § 12 nid)t IHnroenbung finben roürbe. Wlan wirb 
T)ier folgenbe Unterfd)eibung treffcn müHen: 

1. Cl:ine IH6ga6e i\U geroer6Hd)en 2roecfcn liegt nur bor, menn bie ®toffe öU i\aT)n> 
ted)nild)en 2mecfen, mie 2(nfertigen bon 2aT)nfronen, (lje6iffcn ufm. bienen loHen . .;sn 
bielern ~aHe ift bie IH6ga6e lebiglid) nad) ber (ljiftuerotbnung i\u 6eurtciIcnj b. T). ®toffe, 
bie unter bas i{5eqeid)ng bcr (ljiftc fallen, bürfcn nur an als i)uberIiiHig 6etanntc S)en> 
tiftcn unter ben borgefd)tie6enen ~ormantiiten ((ljiftfd)eine unb (ljift6ud)), fonft nur 
gegen Cl:dau6ngfd)ein a6gege6en roerben. 

2. Cl:ine IH6ga6e au Sjei1aroecfen Hegt bagegen fiets bor, menn bie Wlittef 6ei IHui3. 
ü6ung ber 2aT)nT)eilfunbe, i). \8. i)um ~erbtöten, lilluri)eI6eT)anbefn, IHniiftT)efieren, 
6enu~t roerben joHen. .;sn biefen ~iilfen ift bie IH6ga6e aui3fd)lie~lid) nad) ben i{5orfd)riften 
ü6er bie ~I6ga6e ftadmidenber IHqneimittef (I. ®eite 353) ilu 6eurteilen j b. T). bic auf 
(ljrunb biefer i{5orfd)riften bem IHpotT)etenT)anbbedauf entßogencn WWtef bütfen nur auf 
iit3tlid)ei3 ober i\aT)niiqtlid)es ffiei)ept bera6folgt roerbcn. 

S)iefe IHnfid)t roirb aud) bom fiid)fifd)en Wlinifterium (Cl:rlali bom 28. S)ei\cm6cr 1897), 
fomic bO,m ~am6urger Wlebii\inalfollegium (i{5erf. tJom 21. IHuguft 1900) getcHt. 

1) U6er bic \8eT)örben, meld)e in ~rculien bie Drtspoliaeigeroaft aU0ü6cn, fieT)e 
®eite 244. 

2) s)ie IHusftellung einei3 lold)en Cl:rIau6nii3fd)eines muli feiteni3 ber ~oli3ei. 
6eT)örbe nut bann erfolgen, menn bcr ~ad)fud)enbe bcn ~ad)meis feinet 2uucrIiiffigfcit 
er6rad)t T)at (D.i{5.(lj. 20. Wlai 1904, ~T).2tg. 1904 ~t. 43). 

3) S)er Cl:rfau6nii3fd)ein 6lei6t Cl:igentum bei3 Gl:mpfiingeri3. 2Hi3 \8emeii3 für b05 
i{5otT)onbenfein bei3feI6en bient ber i{5ermerf in ffiu6tif 2 bes @ift6ud)es. 

4) s)ic i{5orfd)rift in § 13 IH6f. 2 ber @iftbetotbnung, roonad) auf ben @iftfd)einen 
aud) bie lill 0 T) n ung b ei3 Cl: mp f iing er5 angege6en fein muli, geT)t ü6er bie @renaen 
ber Poliileilid)en ~ürforge im gefunbT)eitlid)cn .;sntereffe T)inaui3 j fie bient lebigHd) ilur 
Cl:rIeid)terung ber Sfontrolfe burd) bie ~oliaei6eT)örben unb iftbei3f]aI6 nid)t rcd)trid) qalt> 
6ar (Sf.@. 8. ~e6ruar 1912, ~IJ.2tg. 1912 ~r. 16). 
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Umhüllungen jeder Art, sofern durch dieselben ein Verschütten oder Ver
stäuben des Inhalts ausgeschlossen wird. 

Die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen müssen 
mit der im § 4 Abs.1 angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe 
sowie mit dem Namen des abgebenden Geschäftes versehen sein 1 ). 

Bei festen an der Luft nicht zerfließenden oder verdunstenden Giften der 
Abteilung 3 darf an Stelle des Wortes Gift die Aufschrift "Vorsicht" ver
wendet werden. 

Bei der Abgabe an Wiederverkäufer, technische Gewerbetreibende 
und staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten genügt indessen jede 
andere, Verwechslungen ausschließende Aufschrift und Inhaltsangabe; 
auch brauchen die Gefäße oder die an ihre Stelle tretenden Umhüllungen 
nicht mit dem Namen des abgebenden Geschäfts versehen zu sein. 

§ 15. Es ist verboten, Gifte in Trink- oder Kochgefäßen oder in 
solchen Flaschen oder Krügen abzugeben, deren Form oder Bezeich
nung die Gefahr einer Verwechslung des Inhalts mit Nahrungs- oder Genuß
mitteln herbeizuführen geeignet ist 2 ). 

§ 16. Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den Apo
the ken finden die Vorschriften der §§ 11-14 nicht Anwendung 3). 

1) Gfine befUmmte ~arbe ber 6ignaturen (wie in § 4 für bie mufbewaf)rungi3< 
gefäjie) ift für bie Wbgabegefäjie nie!)t tlOrgefe!)rieben. 

2) § 15 ber lBerorbnung gilt, wie aui3 § 16 f)er\Jorgef)t, aue!) für bie Wbgabe bon 
ßJiften a1i3 S)eiImittel in ben W~otf)efen. 0eboe!) beftef)t für ben W~otf)efcr feine lBer< 
~flie!)tung, ilum S)anb\Jedauf bon @iften fee!)i3eefige ~lafe!)en ilu berwenben, wie 
fole!)e bure!) § 9 ber lBerorbnung \Jom 22. 0uni 1896 (f. 6eite 356) für bie \Jon einem Wrilt 
berorbneten äujierlie!)en Wlittel, alfo für bie ~kile~tur, borgefe!)rieben finb (B.@. !Se!)neibe. 
müf)l 2. 0anuar 1904, ~f).3tg. 1904 iJ1r. 16). '!Ienn aue!) runbe Wlebiöinflafe!)en finb 
nae!) biefem Urteile weber if)rer ~orm nOe!) il)rer 5{köeie!)nung nae!) geeignet, ilu einer 
lBerwee!)flung bei3 0nf)alti3 mit iJ1af)rungi3< ober @enujimitieln Wnlaji &u geben. '!lagegen 
\Jerftöjit i). lB. bie j{5erabfolgung bon !Sd)ltJefelfäure in einet lBierflafe!)e gegen § 15 ber 
®iftberorbnung, ba lBierflafd)en if)ter ~otm frnfolge geeignet finb, un~ei1bollc j{5cr< 
wee!)flungen f)er\Jorilurufen (st'.@. 28. ~ebruar 1907, ~1).3tg. 1907, iJ1r. 21). 

Wnberfeiti3 gilt bie lBeftimmnng in § 15 natürlie!) nut für bie im j{5eröeid)nii3 ber ®ifte 
genannten !Stoffe. ~ür bie Wbgabe anberer, nie!)t unter bie @ifte im !Sinne ber (,IJiftbetotb< 
lllt1lg fallenber gefunbf)eiti3fe!)äblie!)er ober efelerregenber ~lül\igfeiten, wie ~etroleum, 
lBenilin, !Salmiafgeift, !Säuren unb Baugen, in )ffieinc, lBiet< ober WlinerahuaHerflafd)cn, 
befte'f)t ein lBerbot nie!)t, aue!) ift, toie ein WlinA~d. bom 29. Wuguft 1910 befagt, "ein 
lBebürfnii3 nae!) einer angemeinen ffiegelung einftweilen nie!)t anilucrfennen, bOe!) befte'f)en 
lBebenfen nie!)t, etwaigen er'f)eblie!)cn Wlijiftänben bute!) lBeilirfi3< obcr ~ro\JiniliaI<~oliöci< 
berorbnungen entgegeniluwitfen. JI 

:tro~ bei3 ~e'f)leni3 einci3 bireften lBerboti3 ift aber bor ber lBenu~ung fole!)er ~lafe!)en 
für gefunb'f)eiti3fe!)iiblie!)e ~lü\\igfeiten öU warnen, ba im ~ane einei3 Unglücf;3 bure!) lBet· 
\uee!)flung ber ~la)e!)e bie Wlöglie!)feit befte'f)t, baji ber j{5edäufer wegen fa'f)diiHiger st'ör~et< 
\Jerle~ung ilut j{5erantwortung geilogen wirb. 

3) ~ür bie Wbgabe \Jon @iften al;3 S)eilmittel in W~otf)efell gelten bie 
§§ 11-14 ber @ift\Jerorbnung nie!)t. 0n bieier lBe~ie'f)ung finb \Jielme'f)r majigebenb bie 
§§ 1-9 ber lBorfe!)riften über bie Wbgabe ftarfwirfenber Wr~neimittel in ben 2{jJotl)efen 
\Jom 22. 0uni 1896 (f. !Seite 353). 

Wui3 bem )ffiortlaut bei3 § 16 gef)t ieboe!) beutlie!) 'f)er\Jor, baji nur bie Wbgabe bon 
@iften ali3 S)eilmittel in ben W~otf)efen aui3gcnommen ift, aUf bie 91bgabe \Jon @iften 
ali3 S)eilmittel in '!Irogen~anblungen bie lBorfe!)riften ber §§ 11-14 )omit 9(nwenbung 
finben; b. 'f). ba § 12 bie Wbgabe bon @ift nur ~u einem gewerblie!)en, wirtje!)aftlie!)en, 
wiffenfe!)aftlie!)en ober fünftlerife!)en 3weef (nie!)t aber S)eil~weef) geftattet, bürfelt @ifte, 
aue!) wenn fie fonft bem freien lBerfef)r überlaHen finb, cr u S) eil~w e efen in '!Irogen'f)anb< 
lungen nie!)t abgegeben werben. S)eil~weef ift fein wirtje!)aftlie!)er ober wiffenfe!)afüie!)er, 
fonbern ein ~raftife!)er 3wecf. '!Iie Wbgabe ß. lB. bon e!)lorfautem st'ali ilum @utgeln gegen 
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Besondere Vorschriften über Farben. 

§ 17. Auf gebrauchsfertige Öl-, Harz- oder Lackfarben, soweit 
sie nicht Arsenfarben sind, finden die Vorschriften der §§ 2-14 nicht An
wendung. Das gleiche gilt für andere giftige Farben, welche in Form 
von Stiften, Pasten oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zum 
unmittelbl}ren Gebrauch fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen 
Stück oder auf dessen Umhüllung entweder das Wort "Gift" beziehungs
weise "Vorsicht" und der Name der Farbe oder eine das darin enthaltene 
Gift erkennbar machende Bezeichnung deutlich angebracht ist!). 

UngeziefermitteI. 
§ 18. Bei der Abgabe der unter Verwendung von Gift hergestellten 

Mittel gegen schädliche Tiere (sogenannte Ungeziefermittel) ist jeder 
Packung eine Belehrung über die mit einem unvorsichtigen Gebrauche 
verknüpften Gefahren beizufügen. Der Wortlaut der Belehrung kann von 
der zuständigen Behörde vorgeschrieben werden 2). 

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von 
Quassiaholz oder Lösung von Quassiaextrakt zubereitet in viereckigen 
Blättern von 12 : 12 cm, deren jedes nicht mehr als 0,01 g arsenige Säure 
enthält und auf beiden Seiten mit drei Kreuzen, der Abbildung eines Toten
kopfes und der Aufschrift "Gift" in schwarzer Farbe deutlich und dauer
haft versehen ist, feilgehalten oder abgegeben werden. Die Abgabe darf 
nur in einem dichten Umschlage erfolgen, auf welchem in schwarzer Farbe 
deutlich und dauerhaft die Inschriften "Gift" und "Arsenhaltiges Fliegen
papier" und im Kleinhandel außerdem der Name des abgebenden Geschäfts 
angebracht ist 3 ). 
----
S)aH31d)meqen ift lomit in ~rogenljanblungen unöuliiHig. (sr.@. 30. 3anuat 1899, 8. WCai 
1899, sr.@.2L III, ®. 452, sr.@. 6. 3uni 1910, I,ßq.ßtg. 1910 91t. 50). 

1) ~ie ~arben, auf roe1d)e lid) bie ~etotbnung beöieljt, linb im ~et5eid)niil ber 
@ifte 21bt. 1 unb 3 genannt. ~erner ift beim ~erfeqt mit ~atben bail @ele~ bett. bie 
~erroenbung gelunbqeitilld)iibHd)et tyatben bei bet S)erftellung bon 91a1)rungilmitteln, 
@enulimitteln unb @ebraud)ilgegenftiinben bom 5. 3uH 1887 (I. ®eite 192) öU bead)ten. 
~ie )8eftimmungen ber @iftberorbnung über tyarben finb neben biefem @efe~e red)t5-
gültig (sr.@. 28. 3uni 1909). 

3n einer ~erfügung bom 17. 3uli 1907 mad)te bet ffieg.-l,ßriilibent in WCinben 
barauf aufmedfam, "bali für ben S)anbel mit giftigen tymben, bie in tyorm bon ®tiften, 
l,ßaften ober ®teinen ober in gefd)lolfenen %uben 3um unmittelbaren @ebraud) fettig. 
gefteHt finb, eine @iftfonöeffion erforberlid) ift." Q:bcnfo entjd)ieb qinfid)tlid) bleid)romat~ 
qaltiger tyarbftifte ba;3 sr.@. unter bem 12. 910bember 1909 (l,ßlj.,8tg. 1909 91r. 97). 

2) ~ie ~er1Jflid)tung öur )8eigabe bon beleqrenben )ffiarnungen bei 2!b. 
gabe bon Unge3iefermitteln beöieqt fid) nid)t nur auf fold)e I,ßtii1Jarate, roeld)e fid) felbft 
a1;3 @ifte im ®inne bcr 2!nlage I errocifen, fonbcrn auf allc ,8ubcrcitungen, roeld)e unter 
~erroenbung eine;3 inber 2!nlage I genannten @ifte;3 ljergefteHt unb 3ut ~ertilgung 
fd)iiblid)er %iere irgenb roeld)cr 2!rt beftimmt finb. ~er )ffiortlaut ber )8eleljrungcn fann 
bon ber 3uftiinbigen )8eqörbe borgefd)rieben roerben. ~;3 ift jebod) nur bereinöelt ge
fd)eqen, fo in ben ffiegierung;3bei)irfen srönig;3berg, )ffiie;3baben unb ®tabtfrei;3 merlin. 
@ebrucfte meleqrungen finb im ~erlage bon 3u!iu;3 ®1Jringer erf d)ienen. 

3) tyür ba;3 atfenqaltige tyliegen1Ja1Jier gUt folgenbe;3: 2!rfenqaltige;3tyliegen-
1Ja1Jier fiillt unter 2!bteifung 1 ber @ifte unb geqört ÖU ber l,ßofition: ,,2!rfen, belfen ~er
binbungen unb ,8ubeteitungen, aud) 2!rfenfaroen." ®omit muli e;3 roie alle anberen 
@ifte bet 2!oteifung 1, in ber @iftfammer böro. bem @iftfd)riinfd)en ber Dffiöin aUf
betoaqtt roerben. 2!ud) bie 2!bgabe be;3 tyliegen1Ja1Jier;3 regelt fid) nad) ben allgemeinen 
meftimmungen (§§ 10-16). ®ie barf bemgemiili nut gegen Q:intragung in;3 @iftbud) 
unb 2!u;3ftellung eine;3 @iftfd)eine;3 erfolgen. Q:tn Q:r1auoni;3fd)ein tft jebod) nad) § 12 
nur bann erforberlid), roenn bie ba;3 WCHte! er1)altenbe l,ßerfon nid)t "ag 3ubediiffig be-
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Andere arsenhaltige Ungeziefer mittel dürfen nur mit einer in 
Wasser leicht löslichen grünen Farbe vermischt feilgehalten oder abge
geben werden!); sie dürfen nur gegen Erlaubnisschein (§ 12) verabfolgt 
werden 2). 

Strychninhaltige Ungeziefer mittel dürfen nur in Form von 
vergiftetem Getreide, welches in tausend Gewichtsteilen höchstens fünf 
Gewichtsteile salpetersaures Strychnin enthält und dauerhaft dunkelrot 
gefärbt ist, feilgehalten oder abgegeben werden 3 ). 

Vorstehende Beschränkungen können zeitweilig außer Wirksamkeit ge
setzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizeilicher 
Aufsicht außerordentliche Maßnahmen zur Vertilgung von schädlichen 
Tieren, z. B. Feldmäusen, zu treffen. 

fannt" ift. :tJa>3 im § 18 entgaltene 0)ebot: "anbete atfenl)altigc Ungeijiefetmittel" in 
jebem ~alle nur gegen 0:daubni~jd}<:in abllugeben, beiliegt fid), \1Jie au!3 feinem Wort· 
laut unb feiner ®tellung ginter bem arfengaltigen ~liegen,pa,pier unfeglbat gerborgegt, 
eben nur auf "anbere" arfengaltige ~J(ittel, nid)t aber auf ba0 ~liegen,pa,pier. :tJM be. 
ftiHigt aud) ber nad)fte1)enbe 0:rl. ber beteiligten Whnifter bom 15. 0uni 1903: 

Zu der Vorschrift in dem § 18 Abs.2 der Polizeiverordnung über den Handel mit 
Giften wird gegenüber hervorgetretenen Zweifeln bemerkt, daß die Verabfolgung von 
arsenhaItigern Fliegenpapier nicht von der Beibringung eines Erlaubnisscheines (§ 12 
der Polizeiverordnung) abhängig gemacht werden sollte. Es hat indes nicht die Absicht 
bestanden, die Abgabe arsenhaItigen Fliegenpapiers auch von dem Erfordernis der in 
§ 13 der PoJizeiverordnung für die Verabfolgung von Giften der Abteilung I und Ir 
vorgeschriebenen Empfangsbescheinigung auszunehmen. 

~etner erging nod) ein \min.·0:rl. bom 10. 0uni 1907, betr. (Ioo,per>3 ®d)af· 
\u a f d),p uI b er. 0:r beftimmt, baji biefe>3 Wafd),pulber am arfengaltige0 Ungeöiefermittel 
anöufeljen ift unb bager nad) § 18 21bf. 3 ber \ßoIiäeiberorbnung über ben &)anbeI mit 
@iften nur mit einer in Waffer leid)t lOOIid)en grünen ~arbe bermifd)t feilgeljalten ober 
abgegeben ttJerben barf. 

!) :tJiefe 5l3eftimmung beöief)t ficI) nur aUf bie 513 e f d) a ff Cn f) e it arfenf)altiger Un· 
gC5iefermittel. ~ür bie 5l3eöeid)nung ber ®tanbgefälie genügt nad) einem Urteil be!3 
Sf.@. lJom 29. 21,pril1909 (\ßg.3tg 1909 9fr. 36) bie 2fufjd)rift ,,21rfenif". 0:13 ift nid)t 
erforbedid), baji bie ~ufjd)rift "grüngefärbtei3 21r[enif" lautet. 

2) 2me anberen ar[engaltigen Ungeöiefermittef aujier ~liegen,pa,pier 
bürfen nur gegen 0:rlaubni!3[d)ein abgegeben \1Jerben unb müHen mit einer in 
WaHer leid)t föi3Hd)en grnnen ~arbe gefärbt fein. 2Iu!3 bie[er ~orbernng ergibt fid) 
aud), baji ®d)\ueinfurter @rün, ttJenn ei3 am Ungeöiefermittel bienen foll, nod) befonber~ 
mit einer ttJaf[edöi3lid)en grünen ~arbe bermi[d)t [ein muji. :tJie 5l3eftimmung, baji 
ar[enljaltige Ungeöiefermittel nur gefärbt abgegeben ttJerben bürfen, fd)liejit jebod) 
burd)aui3 nid)t bie 21bgalie bon reinem, ungefärbtem 21r[enif öu anberen 3ttJecfen 
(natürlid) gegen @iftfd)ein) au~. :tJie 5l3eftimmnng ülier bie 2Xbgabe bon arfengaltigen 
ltngeöiefetmitteln gilt aud) für bie 2fbgabe an Sfammcrjäger. 9(ud) l)ietliei finb @tÜn. 
färbung unb Q;tlauliui~[d)ein erforbetlid). 

3) lSon ftr~d)ningaltigen Ungeöiefermitteln ift nur ba~ ® tr ~d)ni ng e treib e 
(®tr~d)ninttJeiöcn u[ttJ.) in ber oben angegebenen 3ufammen[e~ung geftattet, bie 21b· 
gabe anberer ftt~d)ninljaltiger \mittel öum 3ttJede ber lSertilgung bon Ungeäiefer ift 
berboten. :tJie[e 5l3eftimmung lieäiegt fid) aber nur auf ftr~d)nin,"galtige" Ungeöiefer. 
mitte1, alio 113ubereitungen" bou ®tr~d)nil1, [d)liejit baget bie 21bgabe bon reine m 
®tr~d)nin 5u einem erlaubten \uirt[d)aftljd)en 3ttJecf, Wie 5. 5l3 .. 5u. lSertilgung bon 
\mäufen, ffiauli5eug u. bgl., nid)t aui3 (Si'.@. 28. \mätö 1898, Sf.@.2L H, ®. 317; ::ted)ni[d)e 
Si'ommiffion für ,pljarm. 21ngelegengriten 3. 0uli 1900, \ßg.3tg. 1900 9ft. 74). ~erner 
cnt[d)ieb bai3 O.lS.@. nnter bem 12. \mai 1910 (\ßf).3tg. 1910 9fr. 40): lI:tJer &)anbel mit 
®tr~d)nin,ptä,paraten 5ur lSertiIgung bon ffiauliöcug, ~üd)fen ufttJ., ift nid)t betlioten. 
:tJie 5l3eftimmung in § 18 ber @iftberorbnung lieöieljt fid) nur aUf ben lSerfe~r mit Unge. 
öiefermitteln. ~üd)[ejinb aber nid)tß~ Ungeöiefer anöu[egen." 
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Gewerbebetrieb der Kammerjäger. 

§ 19. Personen, welche gewerbsmäßig schädliche Tiere vertilgen 
(Kammerjäger), müssen ihre Vorräte von Giften und gifthaItigen Un
geziefermitteln unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 4, 7 und, 
soweit sie die Vorräte nicht bei Ausübung ihres Gewerbes mit sich führen, 
in verschlossenen Räumen, welche nur ihnen und ihren Beauftragten zu
gänglich sind, aufbewahren. Sie dürfen die Gifte und die Mittel an andere 
nicht überlassen. 

§ 20. Diese Polizeiverordnung tritt oam 1. März 1906 in Kraft, mit 
Ausnahme der Bestimmungen über den Verkehr mit arsenhaitiger und arsen
freier Salzsäure und Schwefelsäure, die erst am 1. Juli 1906 Geltung er
langen. Alle entgegenstehenden Verordnungen, insbesondere die Polizei
verordnung vom 24. August 1895 - Min.-Bl. f. d. inn. Verw. S. 265 - und 
die Bekanntmachung vom 16. Oktober 1901 - Min.-Bl. f. Med. usw. Angel. 
S. 263 - werden von dem gleichen Zeitplmkte ab aufgehoben. 

§ 21. Die für Apotheken über den Handel mit Giften bestehen
den weitergehenden Vorschriften bleiben auch ferner in Kraftl). 

§ 22. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, 
soweit in den bestehenden Gesetzen nicht höhere Strafen vorgesehen sind, 
nach § 367 Nr. 5 des Strafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig Mark oder mit Haft bestraft 2 ). 

Anlage 1. 
Verzeichnis der Gifte. 

Abteilung 1.3) 

Akonitin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Arsen, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, auch Arsen-
farben, 

Atropin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Brucin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Curare und dessen Präparate, 
Cyanwasserstoffsäure (Blausäure), 

Cyankalium, die sonstigen cyan
wasserstoffsauren Salze und derml 
Lösungen, mit Ausnahme des Ber-

1) lEorfd)tiften über ben S)anbe1 mit GJiften liltb naclj Wufqebung bCß Wnqangß 
Bur lJreujiilcljen WlJotqeferorbnung (I. 6eite 259) nicljt meqr tJorqanben, e§ fann baqer 
mit obigem nur gemeint fcin, baji bie lEorfcljriften über bie Wbgabe ftarftvirfenber Wqnei, 
mittel in ben WlJotqefen tJom 22. ,J'uni 1896 lotvie bie ~eftimmungen ber WlJotqefen, 
betriebilorbnung noclj tveiterqin aIil in srraft befinbIiclj ou betracljten finb. 

2) Wuf GJtunb biefeil l,j3aragtalJ1)en rönnen naclj einem Utten beil sr.(;sJ. tJom 
6. Wlai 1907 (l,j3q.,3tg. 1907 IJCr. 39) auclj bie oum ~anbeI mit GJiften nid)t befugten 
l,j3etfonen beftraft tvetben, tvcnn fie gegen bie ~eftimmungen ber GJifttJetorbnung tJer, 
ftojien. lEorauilfe~ung für bie Wntvenbbarfeit bet GJifttJerotbnung ift nur, baß ein ge~ 
tverbilmäjitget GJiftqanbeI tJorItegt. Wnbernfallil tritt § 367, 3 6tr.GJ.~. ein. lJCad) einem 
flJäteten Urteil beil sr.GJ. tJom 28. ,J'uni 1909 beJieqen ftclj inbeffen bet § 367, 5 6tr.GJ.~. 
unb bie Wlinifteria!lJoItöeitJerorbnung betr. ben ~anbeI mit GJiften nur auf ben befugten, 
b. q. fonöe)fionierten GJiftqanbeL megt ein unbefugter ~anbel biefer Wrt tJot, fo greift 
§ 367, 3 6tt.GJ.~. I,j3la~. 

3) \}Üt bie GJifte ber Wb teilung 1 gilt foIgenbeil: 
W u fb etv aqtung: mit Ww3naqme tJon I,j3qoßlJqor im GJiftlcljranf b~tv. ber GJift. 

fammet. 
Wbgabe: gegen GJiftfcljein unb Cl:intragung inil GJiftbuclj, bei nicljt aIil 3utJerIäfjig 

befannten l,j3erfonen fotvie bei anberen arfenqaItigen UngeatefermitteIn aIil \}Iiegen
lJalJier aujierbem nur gegen Cl:daubniilfcljein. 
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liner Blau (Eisencyanür) und des 
gelben Blutlaugensalzes (KHlium
eisencyanür) 1), 

Daturin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Digitalin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Emetin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Erythrophlein, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Fluorwasserstoffsäure (Flußsäure), 
Homatropin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Hyoscin (Duboisin), dessen Verbin

dungen und Zubereitungen, 
Hyoscyamin (Duboisin), dessen Ver

bindungen und Zubereitungen, 
Kantharidin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Kolchicin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Koniin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 

Nikotin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen, 

Nitroglycerinlösungen, 
Phosphor (auch roter, sofern er 

gelben Phosphor enthält) und die 
damit bereiteten Mittel zum Ver
tilgen von Ungeziefer, 

Physostigmin, dessen Verbindungen 
und Zubereitungen, 

Pikrotoxin, 
Quecksilberpräparate, auch Farben 

außer Quecksilberchlorür (Kalo
mel) und Schwefel quecksilber (Zill
nober) 2), 

Salzsäure, arsenhaltige 3), 
! Schwefelsäure, arsenhaltige 3), 

Skopolamin, dessen Verbindungl\Tl 
und Zubereitungen, 

Strophanthin, 
Strychnin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, mit Ausnahme "Oll 

Rtryclminhaltigem Getreide, 
Uransalze, lösliche, auch Uranfarbpl1. 
Veratrin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 

1) 'ner 9Jlinifter ber 9.neb.'%lgefegcnf)citcn 'f)lÜ 'f)icröu unter bcllt 12. 0uni 1908 cnt~ 
fd)iebcn, ban ffif)obanalltmoninm unb ffi'f)obanfaIium fru bcn @iften im ®inne ber 
l,ßoliöcibCrotbnl1ng bom 22. l};coruat 1906 üoet ben Sjanbe1 mit @iftcn n i cf) t gc'f)ötcn. 
0n I2lbteilung 1 bet l,ßoliöeüJcrorbnung finb nur bie @:tlantuafferftofffäurc unb beten ®alöc 
aUfgenommen, bie ffi'f)oban, ober ®ulfoctlanfäute ftcnt aoct eine anbete d)cmifcf)c lBC1> 
biubung bar unb ift aud) nicf)t in I2llltcilung 2 ober 3 ber @ift\Joliöcibcrorbnung 
aufgefü'f)rt. 

2) ~ä'f)renb bie (SJiftoetorbnung an anbeten ®tellen (jo llei bcn mciftcn @iftcn bcr 
2lbteiIung 1) aucf) bie 3ubereitungcu obet (tuie llei@ummi,@utti, l,ßara\J'f)cntllenbiamiu u. a.) 
bie Böfungcn ber @iftc mit cinbcgreift, nennt fic 'f)ier nur "uucdfiloer\Jrä\Jatate", tuor, 
untcr nacf) § 1 nur cf)emifcf)c I,ßrä\Jatatc fru oerftc'f)en finb. (§~ ift be~'f)alb ftreitig getuorben, 
oll ®uoIi mat\JaftiHcn nnb ®ullIi matföfungcn, bie nur ,,3ubcrcitungcn" beB uuecf· 
filbct\Jräpm:atcB ®uolimat finb, unter bie @ifttJetorbnung fallcn. @)ublimat\Jaftillen linb 
jebocf) i'f)rei3 l)o'f)en ®uolimatge'f)nltei3 tuegen ötueifelloi3 ben "uuecfjilberjJräpatalen" im 
®inne bet lBcrotbnullg gleicf)öuftellen. ®cf)tuäcf)ere ®uolimatlöfullgen tuetben aber nacf) 
bem ~ortlaut ber lBerorbnung bon biefer nicf)t betroffen. @leicf)ei3 gilt nacf) Urteilen 
bci3 .Il'.@. tJom 6. ®e\Jtcmoet 1907 (1,ß~.3tg. 1907 ~Ct. 91) unb bei3 0.8.@. ffioftoa bom 29. 
Dftooet 1909 (9.neb.2L 1911 ®. 79) für graue ®albe, ba fie nicf)t ein uuecffilliet\Jtä\Jarat, 
jonbern nur bie 3ubeteitung einci3 folcf)cn iit. 

3) Anmerkung: Salzsäure und Schwefelsäure gelten als arsenhaltig, wenn 1 ccm 
der Säure, mit 3 ccm Zinnehlorürlösung versetzt, innerhalb 15 Minuten eine dunklere 
Färbung annimmt. 

Bei der Prüfung auf den Arsengehalt ist, sofern es sich um konzentrierte Schwefel
säure handelt, zunächst 1 ccm durch Eingießen in 2 ccm Wasser zu verdünnen und 1 cem 
von dem erkalteten Gemische zu verwenden. Zinnchlorürlösung ist aus 5 Gewichts
teilen kristallisiertem Zinnchlorür, die mit 1 Gewichtsteile Salzsäure anzurühren und 
vollständig mit trockenem Chlorwasserstoffe zu sättigen sind, herzustellen, nach dem 
Absetzen durch Asbest zu filtrieren und in kleinen, mit Glasstopfen verschlossenen, 
möglichst angefüllten Flaschen aufzubewahren. 

TIöttger- Frban, Apothekengesetze. 5. Auf!. 25 
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Abteilung 2.1) 

Acetanilid (Antifebrin), 
Adoniskraut, 
Aethylenpräparate, 
Agaricin, 
Akonit-extrakt, -knollen, -kraut, 

-tinktur, 
Amylenhydrat, 
Amylnitrit, 
Apomorphin, 
Belladonna-blätter, -extrakt, -tink

tur, -wurzel, 
Bilsen-kraut, -samen, Bilsenkraut

extrakt, -tinktur, 
Bittermandelöl, blausäurehaltiges, 
Brechnuß (Krähenaugen), sowie die 

damit hergestellten Ungeziefer
mittel, Brechnuß-extrakt, -tinktur, 

Brechweinstein, 
Brom, 
Bromäthyl, 
Bromalhydrat, 
Bromoform, 
Butylchloralhydrat, 
Calabar-extrakt, -samen, -tinktur, 
Cardol, 
Choräthyliden, zweifach, 
Chloralformamid, 
Chloralhydrat, 
Chloressigsäuren, 
Chloroform, 
Chromsäure, 
Cocain, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Convallamarin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Convallarin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
Elaterin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Erythrophleum, 
Euphorbium, 
Fingerhut-blätter, -essig, -extrakt, 

-tinktur, 
GelseInium-wurzel, -tinktur, 
Giftlattich-extrakt, -kraut, -saft, 

(Laktukarium), 

Giftsumach-blätter, -extrakt, -tink
tur, 

Gottesgnaden-kraut, -extrakt, -tink
tur, 

Gummigutti, dessen Lösungen lmd 
Zubereitungen, 

Hanf, indischer, -extrakt, -tinktur, 
Hydroxylamin, dessen Verbindungen 

und Zubereitungen, 
J alapen-Harz, -knollen, -tinktur, 
Kirschlorbeeröl, 
Kodern, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Kokkelskörner, 
Kotoin, 
Krotonöl, 
Morphin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Narcei'n, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Narkotin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Nieswurz (Helleborus) grüne, -ex

trakt, -tinktur, -wurzel, 
Nieswurz (Helleborus) schwarze, -ex

trakt, -tinktur, -wurzel, 
Nitrobenzol (Mirbanöl), 
Opium und dessen Zubereitungen 

mit Ausnahme von Opiumpflaster 
und -wasser, 

Oxalsäure (Kleesäure, sog, Zucker-
säure), 

Paraldehyd, 
Pental, 
Pilokarpin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Sabadill-extrakt, -früchte, -tinktur, 
Sadebaum-spitzen, -extrakt, -öl, 
Sankt Ignatius-samen, -tinktur, 
Santonin, 
Scammonia-Harz, (Scammonium)

wurzel, 
Schierling (Konium)-kraut, -extrakt, 

-früchte, -tinktur, 
Senföl, ätherisches, 

1) ii'ür bie 0.lifte ber ~tbteilullg 2 gilt folgenbei3: 
2(ufbemal)rung: bon anbeten )!Baren getrennt, mebct über nod) llnmittell.Jar 

neben 9Ial)rungi3< ober 0.lenuflmitteln, 
I2lb g Cl be: gegen 0.lifticf)ein unb ili:intragung ins 0.liftbltcf), bei nicf)t aHl 5ltberräffig 

betannten \l3erfonen auflerbem nttr gegen ~tlaubnii3fcf)ein. 



Verzeichnis der Gifte, Abt. 2 und 3. 387 

Spanische Fliegen und deren wein
geistige und ätherische Zuberei
tungen, 

Stechapfel-blätter, -extrakt, -samen, 
-tinktur - ausgenommen zum 
Rauchen oder Räuchern -, 

Strophanthus-extrakt, -samen, -tink
tur, 

Strychninhaltiges Getreide 1), 

Sulfonal und dessen Ableitungen, 
Thallin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Urethan, 
Veratrum (weiße Nieswurz) -tinktur, 

-wurzel, 
Wasserschierling-kraut, -extrakt, 
Zeitlosen-extrakt, -knollen, -samen, 

-tinktur, -wein. 

Abteilung 3. 2) 

Antimonchlorür, fest oder in Lösung, 
Baryumverbindungen außer Schwer-

spat (schwefelsaurem Baryum), 
Bittermandelwasser, 
Bleiessig, 
Bleizucker, 
Brechwurzel (Ipecacuanha) -extrakt, 

-tinktur, -wein, 
Farben, welche Antimon, Baryum, 

Blei, Chrom, Gummigutti, Kad
mium, Kupfer, Pikrinsäure, Zink 
oder Zinn enthalten, mit Aus
nahme von: Schwerspat (schwe
felsaurem Baryum) , Chromoxyd, 
Kupfer, Zink, Zinn und deren 
Legierungen als Metallfarben, 
Schwefelkadmium, Schwefelzink, 
Schwefelzinn (als Musivgold) Zink
oxyd, Zinnoxyd 3), 

Goldsalze, 
Jod und dessen Praparate, ausge

nommen zuckerhaltiges Eisenjo
dür und Jodschwefel, 

Jodoform, 
Kadmium und dessen Verbindungen, 

auch mit Brom oder Jod, 
Kalilauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile, Kalium
hydroxyd enthaltend, 

Kalium, 
Kaliumbichromat (rotes chromsaures 

Kalium, sogenanntes Chromkali), 
Kaliumbioxalat (Kleesalz), 
Kaliumchlorat (chlorsaures Kalium), 
Kaliumchromat (gelbes chromsaures 

Kalium), 
Kaliumhydroxyd (Atzkali), 
Karbolsäure, auch rohe, sowie ver

flüssigte und verdünnte, in 100 
Gewichtsteilen mehr als 3 Ge
wichtsteile Karbolsäure enthal
tend, 

Kirschlorbeerwasser , 
Koffein, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen, 
Koloquinthen -extrakt, -tinktur, 

1) ~ie 5Se5eidjnung ,,(\)ift~afer" unb ,,(\)iftmeiaen" für ftrlJdjnin~amgei3 (\)e. 
treibe ift nadj einem W1in.~5Sefdjeib bon 1899 angemein übfidj unb barf bei3~alb audj 
bei b~r crintragung in bai3 (\)iftbudj angemenbet merben. 

UOer bie ~ufbema~tUng unb ®ignierung bon ftrlJdjnin~altigem (\)etreibe 
erging nad)fte~enber W1in.~crrl. bom 9. Dftober 1908: 

Auf die Anfrage vom 30. September d. Js. erwidere ich, daß strychninhaltiges 
Getreide ein Gift der Abteilung 2 aus Anlage I zur Landespolizeiverordnung vom 
22. Februar 1906 über den Handel mit Giften ist, demnach rot auf weiß zu bezeichnen 
und nicht in der Giftkammer, sondern nach Art der in gleicher Weise bezeichneten 
Arzneimittel in den Apotheken vorsichtig und von den harmlosen Stoffen getrennt 
aufzubewahren ist. Die Abgabe strychninhaItigen Getreides hat den Vorschriften 
der Polizeiverordnung über den Handel mit Giften gemäß zu erfolgen. 

2) \yür bie (\)ifte ber ~Oteilung 3 gilt foIgenbei3: 
2fufbemaI)rung: oon anberen )fiaren getrennt, meber über nodj unmittelbar 

neben l)1a~rungi3<- ober (\)enuj3mitteIn. 
~b gab e: o~ne (\)iftfdjein unb o~ne crinitagung ini3 (\)iftbudj, bei nidjt a1i3 sUber

lä\[ig befannten ~erfonen aber nur gegen crrraubnii3fd)ein. 
3) ~erg1. ~ieqll § 17 ber (\)iftberorbnllng (®eite 382) unb bie lluge~örige \yuj3note. 

25* 
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Kreosot, 
Kresole und deren Zubereitungen 

(Kresolseifenlösungen 1), Lysol,Ly
sosolveol. usw.), sowie deren Lö
sungen, soweit sie in 100 Gewichts
teilen mehr als ein Gewichtsteil 
der Kresolzubereitung enthalten 2), 

Kupferverbindungen, 
Lobelien-kraut, -tinktur, 
Meerzwiebel- extrakt, - tinktur, 

-wein 3), 
Mutterkorn-extrakt (Ergotin), 
Natrium, 
N atriumbichromat, 
Natriumhydroxyd (Ätznatron, Sei-

fenstein), 
Natronlauge, in 100 Gewichtsteilen 

mehr als 5 Gewichtsteile Natrium
hydroxyd enthaltend, 

Paraphenylendiamin, dessen Salze, 
Lösungen und Zubereitungen, 

Phenacetin, 
Pikrinsäure und deren Verbindun

gen, 
Quecksilberchlorür (Kalomel), 
Salpetersäure (Scheidewasser), auch 

rauchende, 
Salzsäure, arsenfreie 4 ), auch ver

dünnte, in 100 Gewichtsteilen 
mehr als 15 Gewichtsteile wasser
freie Säure enthaltend, 

Schwefelkohlenstoff, 
! Schwefelsäure, arsenfreie 4), auch 

verdünnte, in 100 Gewichtsteilen 

1) ~n ben strejolfeifenföjungcn "ge~ört aud) ber im 'lleutidjen 9(qneioudj V aufge< 
fü~rte Liquor Cresoli saponatus. UOn bie 5Senu~ung bC5jelocn in ber .\) e 0 a lJt lJt e n < 
vra6i0 erging nadjftelJenber WhnAhI. bom 18. ~anuar 1911: 

)Jachdem mit dem Inkraftreten des neuen Deutschen Arzneibuches, 5. Ausgabe 
UHO (zu vgl. den Erlaß vom 11>. Dezember 1910), ein nenes Kresolseifenpräparat all· 
gemein eingeführt worden ist, bestimme ich unter Anfhebnng des Runderlasses vom 
19. Oktober 1907, daß an Stelle der "Kresolseife" künftig die "Kresolseifenlösnng" des 
Deutschen Arzneibuchs (Seite 309/10) seitens der Hehammen zur Anwendnng zn ge
langen hat. 

il,iir bie 2(ogaoe ber .\'hefolfcifenlöjung gcltcnbie gleid)cn 5Seftimmungen luie für 
bie anberen CIlifte ber 9!oteilung 3. 'lla bie .\)eoammen nodj bem Q;rI. bom 7. il,eowor 
1905 (1. ®eite 378) al5 3ubcrläfjig im ®inlte bon § 12 ber (\\ifttJerorbnung an3ujef)ell 
[inb, brbarf es &ur I2{bgabe bcr Sfre[olfeifenlöiul1g llll [ie eine':; Q;rlaufmis[djeillc?' nidjt. 
i'l;erncr erging I)ierüber folgenber 9.nht.<~kjd)eH) bom 11. il,eliruar 1911: 

Nachdem durch meinen Erlaß vom 18. ,Januar d. J. der Runderlaß vom 19. Ok
tober 1907 aufgehoben worden ist, können die Hebammen die Kresolseifenlösung auch 
auß~rhalb der Apotheken nnter Beachtung der den Verkehr mit Giften regelnden Be
stimmungen beziehen. 

3m neuen s;)eoammcnle~rbudj (2fu!5gabe 1912, § 116) wirb alier ben .\)eliammcll 
ber jßeßug ber stre[ol[eifclllöfung au!5 ber l2{J.lOtL)efe angegelicn. 

2) ,8u ben strefolauocreitungen ge1)ören aujier ben in ber 58erorbnung fellif! 
genannten in50e[onbere nodj folgenbe ~rä,parate: 5Sacillol, jßabarol, Cl:relium, Q;nterol, 
CIlermol, strefamin, streja,pol, stre[in, strejoIin, strej~lol, strej~lfäure, Liquor desinfectans, 
39fjtol, 3~fo,paft, !metafatin, ~~enoIin, ®a,pofarliol, ®aporrefol, ®aprol, ®olutol, ®olbeot, 
:rrifrejol, :rrifre[olamin. 

strefol[eifen1öfungen ge~ören ol)ne l2{u5na~me 5u ben CIliften, im ®inne bet 
CIlift,po!i3eioerorbnung. Q;!5 lommt nidjt barauf an, ob fie in 100 CIlewidjgteifen me~r 
al5 einen CIlewidjgteil strefolöuoereitung ent1)alten, ba le~tere l2{u~na1)me nur für bie 
3ö[ungen oon foldjen strefolilubereitnngen in jßetrad)t fommt (st.CIl. 28. 9(obemoer 1907, 
~~.,8tg. 1907 9(t. 99). 

Cl: re 0 1i n ift nadj einem !min.~Q;rL bom 6. I2{pril 1906 nidjt al5 strefoliluoereitung 
aniluje~el1. 'lliejer Q;r1. lautet: 

Der Handel mit Creolin wird durch die Bestimmungen unserer Polizeiverordnung 
vom 22. Februar 1906 über den Handel mit Giften nicht betroffen. 

3) !m e e rcr wie 0 er in ®uliftana ge~i.irt ntd]t öU ben CIliften ber CIliftiJerorbnung. 
3e~tere j,pridjt nur bon bem Q;6traft, ber :rinftur unb bem 1illein ber !meeqwieliel (st.CIl. 
30. ~r,prilI908, ~1).,8tg. 1908 9(r. 38). 

4) Anmerkung: Siehe Anmerkung zu Abteilung I. 
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mehr als 15 Gewichtsteile Schwe
felsäuremonohydrat enthaltend, 

Silbersalze, mit Ausnahme von Chlor
silber, 

Stephans (Staphisapria) -körner, 
Zinksalze, mit Ausnahme von Zink

karbonat, 
Zinnsalze. 

'1lie 2{nfagen II, III unb IV, ent~aUcnb bie muftet für ba~ @iftbud), bcn 
~rfaubni~fd)ein ~um ~rltJerb \:Jon @ift unb ben @iftld)ein, finb ~ier nid)t mit abge
btucft. )Eorfd)rift~mäliig eingerid)tete @iftbüd) er, 10ltJie ~ormulare für ben ~t1aub< 
nii3fd)ein ~um ~rltJerb \:Jon @ift unb ben @iftfd)ein finb im )EerIage \:Jon ~u 11 n~ 
® lJ r i n ger in 5Serlin erfd)ienen. 

Gifthandel außerhalb der Apotheken. 

'tJurd) bie \j301i&eiberorbnung bom 22. iJebruar 1906 ift bie ~U'3übung be'3 
@iftqanbe15 unb 3tuar fotuoqf innerqafb ber ~,potqefen tuie in ben übrigen @ift
qanbfungen erfd)ö,pfenb geregeft. 91id)t beruqrt bon ber ~erorbnung ift aber 
bie iJrage ber 3ufaffung &um @iftqanbeL .~ieruber befteqt eine ffieiqe befonberer 
)Sefümmungen, bie aHerbing'3 nur für ben @iftqanbef auf)erqafb ber ~,potqefen 
in )Setrad)t fommen, ba ber ~,potqefer auf @runb feiner )Setrieb'3bered)tigung 
auel) 3um ~ertrieb ber @ifte oqne tueitere'3 bered)tigt ifi. 'tJie @etlJ.O. für ba'3 
'tJeutfd)e ffieid) qat e'3 im § 34 (f. ®eite 8) ben Banbe'3regierungen übedaffen, 
tJor&ufd)reiben, "baf) &um .~anbef mit @iften befonbere @eneqmigung erforber
hd) ifi. /J 'tJie5 ifi für bie äfteren @ebiegteHe tJOn \j3reuf)en gefd)ef)en in ber Ilm
gemeinen \j3reuf)ifd)en @etlJerbeorbnung tJOm 17. S'anuar 1845 in ber iJaffung 
ber 910ueHe bom 22. S'uni 1861 (\j3r.@.®. ® 441). 

Preußische Gewerbeordnung. Vom 22. Juni 1861. 

§ 49 Abs. 1. Denjenigen, welche Gifte!) feilhalten 2) ..• wollen, ist der 
Beginn des Gewerbebetriebes erst dann zu gestatten, wenn sich die Be
hörden 3 ) von ihrer Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten 
Gewerbebetrieb überzeugt haben 4). 

1) Unter ,,@iften" im ®inne biefer 5Seftimmung finb nur bie in 2hlfage I ber iliift
iJoliiJei\:Jerorbnung \:Jom 22. iJebtuar 1906 (I. ®ette 384) genannten '1lrogen, I,ßräiJamte unb 
3ubcreitungen ~u berfte~en (Sl'.ili. 30. 2{iJrif 1908, 1,ß~.3tg. 1908 I)(r.38). 

2) illad) bielet gejetllid)en ilirunbfage ift nidJ! ieber Sjanbel mit iliiften, jonbem nur 
ba-3 "jI,eiIf)alten" bon iliillen bon einer iJoliöeilid)en ~rlaubni~ abf)ängig. (Sl'.ili. 5. 2{iJtif 
1906, Sl'.01.'?f. VI, 6. 527). I!tu~ biefcm ilirunbc ift audJ, luie bM Stili. am 4. ~uli 1898 
(~.ili.9L II, 6 . .326) entjd)ieben Ilat, ber iliroflf)anbel mit iliiften, jofem er mit einem 
"iJeilf)alten" nid)t betbunben ift, nid)t fOllDcHion~iJflid)1ig. )Eon einem iJeilf)alten fann uad) 
einem ltJeiteren Urteile be!3 Stili. \:Jom .3. ®eiJtember 1907 (1,ß~.3tg. 1907 illr. 74) nur 
bann 'oie ffiebe fein, luemt )illaren in einem ffiaum Jum )Eerfauf bereit geftent finb ober burd) 
I,ßlafate bamuf ~ingeltJiefen ltJirb, bafl geltJiHe )illaren ßum )Eerfauf bereit ge~alten ltJerben. 
illad) einem Urteil be!3 Sl'.ili. \:Jom 11. I)(obcmber 1912 (1,ß1).3tg. 1912 ~)/r. 9.3) mufl auc~ 
'ocr iJilialleiter einer iliift~anblung eine eigene ®iftfOl1öCfjiol1 ~aben. 

3) Über 2Inträge aUf ~rtellung ber iliiftfonöeHion bejd)lieflt nad) bem ,3u
ftänbigfeit!3gefe~ \:Jom 1. 2{uguft 1883 (§ 114) ber Sfrei~.(®tabH\1Mfd)ufl, böw. in ben 
&U einem 53anbfreife ge~örigen ®täbten mit me~r ali3 10 000 ~inltJo~net1t 'ocr magiftrat 
(I. iJuflnote 1 auf ®eite 8). 

4) '1lie lhteilung ber iliiftfon~effiol1 batf in I,ßreuflen nur bann \:Jerlagt ltJetben, wenn 
ei3 bem ilieltJerbetteibenben an bet erforbetlid)en ,3u\:JerläHigfeit fe~1t, nid)t aber ltJeil 
fein 5Sebütfnii3 \:Jorf)anben fei. ~ine I,ßrüfung bet 5Sebürfni!3frage ift in ber iJreuflifd)en 
ilieltJerbeorbnung Dom 17. Sanuar 1845 nid)t \:Jorgcje~en (5Seöidi3aui3[d)ufl metfeburg 
27. Suni 1902, 1,ßf).2tg.1903 iJlr.4; 5Seöirfi3au§fdJu\"3 5Sromberg 28. 6clltentlier 1906, 
1,ßl).3tg. 1907 iler . .30). 

'1lie iJreu!lifd)e ~lUi3fü~tUngi3anltJeifung ~ur ffieid)s<ilieltJ.D. \:Jom 1. mai 1904 befagt 
~ieril u in I)(r. 50; 
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t5'ür bie neu erttJorbenen .2anbe5teiIe 6cf)re5ttJig.~orftein, ~annober unb 
~effen.))(affau, für ttJelcf)e bie ~reuflifcf)e @ettJ.D. nicf)t bö11ige @ültigfeit erlangt 
f)at, ifi bie Sfon5effion5Vflicf)tigfeit be5 @iftf)anbeI5 burcf) befonbere ~oli5ei. 
berorbnungen ber Dliervräfibenten eingefüf)rt ttJorben, ttJelcf)e lauten: 

Provinz Schieswig-Hoistein. P.V. vom 5. Juli 1898 und 6. Januar 1902. 
§ l. Zum Handel mit Giften, soweit derselbe nicht in Apotheken 

betrieben wird oder als Großhandel anzusehen ist, ist die zuvorige Ge
nehmigung des Kreisausschusses, in Stadtkreisen des Stadtausschusses, in 
den einem Landkreise angehörigen Städten von mehr als 10000 Einwohner 
des Magistrats erforderlich. 

§ 2. Als Gifte im Sinne dieser Polizeiverordnung gelten die in dem 
nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Drogen, chemischen Präparate und 
Zubereitungen 1). 

§ 3. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß dem Nachsuchenden die für den 
beabsichtigten Handel erforderliche Zuverlässigkeit fehlt. 

Provinz Hannover. P.V. vom 24. Mai 1898 und 18. März 1902. 
§ 1. Die Berechtigung zum Handel mit Giften und gifthaItigen Waren 

außer in Ausübung des Apothekergewerbes ist, soweit der Verkauf nicht 
ausschließlich an Wiederverkäufer stattfindet, von einer besonderen Er
laubnis des Kreis-(Stadt-)Ausschusses abhängig. Dieselbe darf nur an 
Personen erteilt werden, welche in Beziehung auf den beabsichtigten Ge
werbebetrieb für zuverlässig zu erachten sind. 

Bei Erteilung der Erlaubnis ist auszusprechen, auf welche Gifte oder 
auf welche Klassen von Giften sich dieselbe erstreckt. 

Als Gifte und gifthaltige Waren im Sinne dieser Polizeiverordnung 
gelten die in Anlage I der Polizeiverordnung der Minister der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten, des Innern und für Handel und 
Gewerbe über den Handel mit Giften, vom 24. August 1895 2 ) aufgeführten 

Im früheren Geltungsbereiche der Preuß. Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 
darf gemäß § 49 a. a. O. der Gifthandel nur von denjenigen betrieben werden, von deren 
Zuverlässigkeit in Beziehung auf den beabsichtigten Gewerbebetriel:t sich die Behörden 
vorher überzeugt haben. Zu diesem Zwecke kann dem Antragsteller, sofern er nicht 
die Approbation als Apotheker besitzt, die Beibringung eines Zeugnisses des 
Kreisarztes darüber aufgegeben werden, daß er die zur Erkennung und vorschrifts
mäßigen Behandlung der betreffenden Gifte und gifthaItigen Stoffe erforderliche Sach
kenntnis besitzt. 

ilCä1)ere 21:ntlJeijungen für bie $rüfung bon $erjonen, tlJeld)e bie @ene1)migung 
3um @ift1)anbel nacljjucljen, ent1)ält § 56 ber ~ienftantlJeifung fitr bie srrei~. 
ärcrte (f. 6eite 242). Wlit me3ug 1)ierauf befagt ein gemeinfamer Wlin.·(hL bom 
7. ,;sanuar 1910: ,,60tlJeit bie srrei~· unb 6tabtau~fcljitjfe babon noclj nicljt @ebraud) 
macljen, tlJirb i1)nen unter ~intlJei~ auf bie 1lliid)tigfeit be~ Umftanbe~, baji nur cru
berIäjfigen unb fad)funbigen $erfonen ber @ift1)anbe1 erlaubt tlJirb, na1)e iJll legen 
jein, baji jie bie $ritfllng ber 21:ntragfteHer angemein iJur mebingung macljen. /I (:);in tlJei. 
terer gemein!amer Wlin.·(:);rl. bOm 1. ,;suni 1910 bemerft baiJu: ,,(:);!3 muji ben SfoniJe[fion!3. 
be1)örben itbetlajfen bleiben, baritber crU entfcljeiben, ob im (:);increlfa1!e ein iljnen 1.10rge!egte!3 
$rüfung!33eugni!3 3um ilCacljtlJei!3 ber 2uIJedäffigfeit aU!3reicljt, ober ob - 3. m. tlJegen 
'2lblaufe!3 eine~ langen 2eitraume~ jeit ber $rüfung, oljne baji ber ,;snI)aber in&tlJijd)en 
einen iliiftI)anbel betrieben - bie meibringung einC5 anbertlJeiten 2eugnijfe!3 erforber. 
Iid) .erfcljeint. /I 

1) ~a~ )Beri\eicljni~ entfpticljt bemjenigen beI $ .• )B. üoer ben Sjanbel mit iliiften. 
2) ,;sett $ .• )B. bom 22. 15ebruar 1906 (f. 6eite 374). 
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Drogen, chemischen Präparate und Zubereitungen, und die später etwa 
erfolgenden Ergänzungen dieses Verzeichnisses. 

§ 2. Die Genehmigung (§ 1 Abs.2) darf nur zum Verkauf von solchen 
Giften und gifthaitigen Waren erteilt werden, welche nicht nach der Ver
ordnung vom 22. Oktober 1901 (R.G.Bl. S. 380), sowie den hierzu etwa 
noch ergehenden Ergänzungsbestimmungen ausschließlich in Apotheken 
feilgehalten werden dürfen. 

Provinz Hessen-Nassau. P.V. vom 20. April 1899 und 23. Mai 1902. 
§ 1. Das Feilhalten und der Verkauf der in der Anlage I der Polizei

verordnung der Herren Minister für Handel und Gewerbe, der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und des Innern vom 24. August 
1895 1 ) aufgeführten und der in etwaigen Nachträgen zu jener Polizei
verordnung noch aufzuführenden Gifte ist außer den Apothekern nur den
jenigen Personen gestattet, die hierzu eine besondere Genehmigung er
halten haben. Diese Vorschrift findet auf den Großhandel mit Giften keine 
Anwendung. 

§ 2. über Anträge auf Erteilung der Genehmigung zum Feilhalten 
und Verkauf der im § 1 bezeichneten Gifte beschließt der Kreis-(Stadt-) 
Ausschuß, in den zu einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr als 
10000 Einwohnern der Magistrat. 

§ 3. Die um die Genehmigung nachsuchenden Personen müssen durch 
ein nicht über vier Wochen altes Zeugnis ihrer Ortspolizei behörde ihre 
Volljährigkeit, Unbescholtenheit und Zuverlässigkeit nachweisen. 

~ie bie ~rteHung ber ®iftfon~effion bon bem snacf)weife ber 3uberIäffig
feit ab'f)ängig ift, fo fann fie aucf) fjJäter, wenn aui3 S)anbfungen ober Unter
faffungen ber WCangef ber erforberfid)en 3uberfäffigfeit er'f)eIft, wieber & u ru cf
genommen werben. )8g1. 'f)ietüber § 53 ber ®ew.D. ((Seite 14). 

~ine Uberwacf)ung bei3 ®ift'f)anbefi3 auj3er'f)afb ber 2rjJot'f)efen 
finbet flatt einmal burcf) Sl'omntiffare bet Drti3,j:Jofi5eibe1)örbe auf ®runb ber 
WCin.-~rL bom 22. '1le5embet 1902 unb 13. Sanuar 1910 (f. (Seite 55) unb öwei
teni3 burcfJ bie Sl'reii3äröte auf ®runb bei3 § 54 ber '1lienftanweifung für bie Sl'reii3-
äqte (f. (Seite 242). S'm 2rnfcfJfuj3 an biefe )Seftimmungen erging nacfJfte'f)enber ~rfaj3 
bet 9Rhtiftet bet WCebi&inalangefegen'f)eiten, bei3 Snnem unb für Sjanbef unb 
@eltJerbe: 

Min.-Erl., betr. die Revisionen der Lagerräume und Verkaufsstätten für Gifte. 
Vom 17. April 1903. 

Der Erlaß vom 18. Juli 1896 bestimmt zur Sicherung des Vollzuges 
der Anordnungen der Polizeiverordnung vom 24. August 1895 über den 
Handel mit Giften, daß in Zwischenräumen von etwa zwei Jahren unver
mutete Revisionen der Lagerräume und Verkaufsstätten für Gifte statt
zufinden haben. Nach den §§ 54 und 55 der Dienstanweisung für die Kreis
ärzte vom 23. März 1901 liegt jetzt dem Kreisarzte die überwachung des 
Handels mit Giften unter Beobachtung der vorbezeichneten Polizeiverord
nung ob. Das Ergebnis der von dem Kreisarzte abgehaltenen Revisionen 
gelangt durch die alljährlich zu erstattenden Gesundheitsberichte zur 
Kenntnis der Zentralinstanz. 

Die angeordneten anderweiten Besichtigungen der Lagerräume und 
Verkaufsstätten für Gifte erscheinen hiernach nicht mehr erforderlich, zu
mal für dieselben durch meinen, des unterzeichneten Ministers der Medizinal-

1) S'e~t \~VR bom 22. l"Jebtuat 1906 (]. !Seite 374). 
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angelegenheiten, ergangenen Erlaß vom 22. Dezember 1902 entsprechend 
gesorgt ist 1). Die Bestimmungen des eingangs gedachten Erlasses vom 18. Juli 
1896 werden daher hiermit aufgehoben. 

XVIII. Besichtigung der Apotheken. 
:!lie ®ntnbfä~e, nacf) benen bie m1Jot:f)efenrebifionen erfolgen, finb nieber

gelegt in nacf)fte:f)enber mnttJeifung be~ 9Rinifter~, bie ~ug!eicf) mit ber je~t geUenben 
m1Jot:f)efenbetrieMorbnung edaffen ttJurbe. 

Anweisung rür die amtliche Besichtigung der Apotheken. 
Min.-Erl. vom 18. Februar 1902. 

Allgemeines. 

§ 1. Jede Apotheke, Zweig-, Krankenhaus- wie ärztliche Hausapo
theke ist innerhalb dreier Jahre mindestens einer amtlichen, vorher geheim 
zu haltenden Besichtigung in unregelmäßigen Zwischenfristen, jede neu 
errichtete Apotheke vor, jede verlegte nach der Eröffnung des Betriebes 
möglichst bald, nachdem die Fertigstellung der Einrichtung dem Regierungs
präsidenten angezeigt ist, einer amtlichen Besichtigung zu unterziehen. 

§ 2. Die Besichtigung wird von Bevollmächtigten des Regierungs
präsidenten, nämlich dem zuständigen Regierungs- und Medizinalrate, 
welcher ausnahmsweise durch einen Kreisarzt vertreten werden kann, und 
mindestens einem für diesen Zweck und auf die Geheimhaltung des Be
sichtigungstermins verpflichteten Apo t h e k e nb e s i t z er 2) ausgeführt. 

§ 3. Beim Ausscheiden eines der zurzeit tätigen pharmazeutischen 
Bevollmächtigten fordert der Regierungspräsident den Vorstand der 
Apothekerkammer auf, nach Anhörung der Apothekenbesitzer des Re
gierungsbezirkes drei bis fünf Apotheker des Bezirkes zur Auswahl eines 
oder mehrerer pharmazeutischen Bevollmächtigten binnen einer Ausschluß
frist in Vorschlag zu bringen. Werden sämtliche Vorschläge beanstandet, 
so ist die Aufforderung zu wiederholen; werden auch die neuen Vorschläge 
verworfen, so bestimmt der Regierungspräsident nach Anhörung des Re
gierungs- und Medizinalrats die Bevollmächtigten. Als pharmazeutische 
BevQllmächtigte sind nur Apothekenbesitzer zuzuziehen, deren Apotheke 
sich dauernd in gutem Zustande befindet. Mit Genehmigung des Ministers 
der Medizinalangelegenheiten kann ausnahmsweise ein früherer Apo
thekenbesitzer als pharmazeutischer Bevollmächtigter berufen werden. 

§ 4. Die Bevollmächtigten bilden eine Kommission lmd handeln 
gemeinschaftlich unter gleicher Verantwortlichkeit für jeden Einzelbefund. 

1) Wht ber ÜberttJac(JUng be§! Gl)ift~anbeg aufler~alb bet 2{1.JOt~efen befaflt fief) noc~ 
folgenber, an bie ffiegierungi3priifibenten gerief)teter @rf. ber 9Rinifter bei3 3nnern unb 
ber 9Reb .• 2{nge!egen~eiten bom 3. mtober 1907, betr. ben Gl)iftberfe~r in Sjanblungen 
mit p~otogtap1)ifef)en 9htifeln: 

In Handlungen mit photographischen Artikeln sollen vielfach Gifte zu Zwecken 
der Photographie an das Publikum verkauft werden, ohne daß der GeschäftsinhabE'r 
im Besitze einer Giftkonzession ist oder den Vorschriften der Polizeiverordnung vom 
22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften, genügt. Ew. Hochwohlgeboren 
ersuchen wir daher ergebenst, das hiernach im dortigen Bezirk etwa Erforderliche ge
fälligst anzuordnen. 

2) Über bie Gl)ebü~ren ber p~atmacreuti!ef)en 58etJOUmiief)tigten f. eseHe 145 unb 148. 
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§ 5. Ein Besichtigungsplan für das Jahr wird nicht vorweg auf
gestellt. Der Regierungspräsident erteilt dem Regierungs- und Medizinal
rat zur Vornahme der Apothekenbesichtigungen eine schriftliche Ermäch
tigung für den dreijährigen oder einen längeren Zeitraum. Der Regierungs
und Medizinalrat ist für Erledigung aller Besichtigungen innerhalb dreier 
Jahre verantwortlich. Nahe beieinander gelegene Apotheken dürfen nicht 
in unmittelbarer Reihenfolge besichtigt werden. 

§ 6. Der Kreisarzt und der Apothekenbesitzer dürfen an ihrem 
Wohnort keine Besichtigung ausführen l ), nur in Städten mit mehr als 
100 000 Einwohnern können die Besichtigungen dem Kreisarzt übertragen 
werden; auch darf ein dort ansässiger Apothekenbesitzer als pharmazeu
tischer Bevollmächtigter mitwirken, jedoch nicht bei der Besichtigung der 
seiner eigenen Apotheke zunächst belegenen Apotheke. 

§ 7. Zu jeder Besichtigung ist der zuständige Kreisarzt vertraulich 
einzuladen; er hat, falls nicht triftige Gründe ihn hindern, zu erscheinen, 
wenn eine Apotheke an seinem Wohnorte besichtigt wird. 

Die Besichtigung. 

§ 8. Die Besichtigung soll in der Regel bei Tageslicht nicht vor 
8 Uhr vormittags stattfinden und mit einem kurzen Rundgange durch 
sämtliche Geschäftsräume beginnen, damit die Bevollmächtigten Gelegen
heit haben, zunächst einen allgemeinen überblick über die Geschäftsführung 
in den einzelnen Räumen, insbesondere betreffs der Ordnung und der 
Sauberkeit zu gewinnen und etwaige Betriebsunregelmäßigkeiten fest
zustellen. 

§ 9. In demjenigen Raume, in welchem beim Rundgange Vorschrifts
widrigkeiten bemerkt worden sind, beginnt nach beendetem Rundgange die 
eingehende Besichtigung, sonst in der Offizin. Hier, wie in allen 
Vorratsräumen müssen die Arzneimittel, welche einer chemischen oder 
physikalischen Prüfung nicht unterliegen, genau nach ihren sinnlich wahr
nehmbaren Eigenschaften auf ihre Güte und Brauchbarkeit geprüft, die 
unbrauchbaren ausgeschieden und, soweit sie nicht durch Umarbeiten 
wieder brauchbar gemacht werden können, unter Zustimmung des 
Apothekenvorstandes sofort in Gegenwart der Bevollmächtigten ver
nichtet werden 2 ). Falls der Apothekenvorstand Einspruch gegen die Be
anstandung einer Ware erhebt, ist dieselbe unter Dienstsiegel des bevoll
mächtigten Medizinalbeamten und Privatsiegel des Apothekenvorstandes 
dem Regierungspräsidenten zur Entscheidung zu überreichen. Mit vor-

1) SDiele jSeftimmung flel)t mit ber allgemeinen I5tellung bell Sheillar3tell ben 
~vot1)efern gegenüber (I. SDienflanmeilung für bie Sfreillär3te, l5eite 239) unb mit bem § 28 
ber ffiebilionllanmeilung, monad) ber Sfreillar3t alle 2lvot1)efen leinell Sfreilell jä1)rlid) einmal 
fiu mUftern 1)at, in einem gemiHen )ffiiberlvrud)e. 9Iad) obigem ~aragrav1) bürfte ber 
Sfreillar3t in ürten unter 100000 ~inmo1)nern bie 2lvot1)efen leine!3 )ffio1)nottell über-
1)auvt amtlid) nid)t betreten. 

2) ~ine ?Bernid)tung unbraud)barer 2lr3neimittel barf 1lUt unter ,3uftimmung 
bell 2lvot1)efenborftanM erfolgen. ~rteift bieler leine ~inmilligung nid)t, 10 ift eine ?Ber
nid)tung gele~lid) unöuläHig. 2lud) im gerid)tlid)en ?Berfa!)ren fannin lold)en ~äl1en 
nid)t auf ?Bernid)tung edannt merben. SDenn ,3umiber1)anblungen gegen bie 2ljJot1)efen. 
bettieMoorjd)riften (§ 367,5 I5tr.®.jS.) jinb ftrafted)tlid) Übertretungen. ~ine efin. 
3ie1)ung bon ®egenftänben5ft aber nad) § 40 151r.®.jS. (;. l5eite 131) nur bei 5Eerbred)en 
nnb 5Eerge!)en ßuläHig, bei Ubertretungen nid)t. ~n bi elen ~änen fann ba!)er and) nie!)! 
aUf 5Eernid)tnng erfannt merben (Sf.®. 7. \21vri11898, Sf.®.9L 11, 15.243). 
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schriftswidrig vorrätig gehaltenen Arzneibereitungen ist in gleicher Weise 
zu verfahrenI). 

§ 10. Das Umarbeiten von Arzneimitteln, welche wieder brauch
bar gemacht werden können, ist tunlichst während der Anwesenheit der 
Bevollmächtigten vorzunehmen. Wenn sich das sofortige Umarbeiten als 
nicht ausführbar erweist, so ist Vorsorge zutreffen, daß ein Verkauf oder 
Verbrauch der als unbrauchbar ausgeschiedenen Waren ausgeschlossen wird. 
Minderwertige Waren dürfen, abgesehen von den lediglich zu tech
nischen Zwecken dienenden, nicht geduldet werden. 

§ 11. Die Besichtigung erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften der 
Apothekenbetriebsordnung: dabei ist aber in jedem Falle den be
sonderen Verhältnissen entsprechend Rechnung zu tragen. 

§ 12. In jeder Apotheke müssen gefordert werden: tadellose Arznei
mittel, Ordnung und Sauberkeit. 

§ 13. Besondere Aufmerksamkeit ist den zur Aufbewahrung von über
schießenden Vorräten bestimmten Räumen und Behältnissen zu 
widmen; auch diese müssen ordentlich gehalten sein. 

§ 14. Der bevollmächtigte Medizinalbeamte prüft die Bescheinigungen 
über die Richtigkeit der Wagen und Gewichte, die Taxierung von 
mindestens zehn herausgegriffenen ärztlichen Verordnungen, die Persona
lien des Apothekenvorstandes, der Gehilfen und der Lehrlinge und nimmt 
die Verhandlung über die Besichtigung nach dem beigefügten 2) Muster auf, 
welchem weitere Bemerkungen der Bevollmächtigten, soweit erforderlich, 
hinzuzufügen sind. 

3) Der pharmazeutische Bevollmächtigte führt unter Beachtung der 
Vorschriften des Arzneibuchs die chemische und physikalische Prüfung 
der dazu geeigneten, im Arzneimit.telverzeichnis mit einem Stern bezeichne 
ten 4 ), sowie auch anderer vorrätiger, namentlich solcher Mittel aus, welche 
erfahrungsmäßig oft verfälscht werden oder verderben. Er stellt auch die 
spezifischen Gewichte der in der Anlage IV des Arzneibuchs aufgeführten 
und anderer geeigneter Flüssigkeiten fest. 

Beanstand ungen werden in die Verhandlung eingetragen. 
§ 15. Der Apothekenvorstand hat folgende Bücher und Papiere 5 ) 

auf Erfordern vorzulegen: 
1. das Arzneibuch für das Deutsche Reich, 

1) 9Rallgeoenb für eine etwaige ,;}noerwaI)rungnaf)mc ober 5Befd)lagnaI)me 
oorfd)rift;3wibriger Illrbneimittef finb lebiglid) bie §§ 94-98 ber 6tr.l:ß.:O. (j. 6eite 140). 
:tJanad) ift bur ,;}noerwaI)rungnaI)me ober 6id)erftelfung aud) ber 9Rebi5inafbeamte 
unb llliJotI)efenreoifor befugt. :tJie 5Befd)lagnaI)me bagegen fteI)t nur bem ffiid)ter 5u, 
bei @efaf)r im )Eer5uge aud) ber 6taat5anwaHfd)aft ober benjenigen \]3o!i&ei. unb 6id)er. 
I)eit;3beamten, weld)e alB ~ilf;3beamte ber 6taat;3anwartfd)aft ben Illnorbnungen Der. 
feIben ~olge &u leiften I)aben. ~iequ geI)öten u. a. Die SfriminalfommiHare, \]30!i5ei. 
fommiHare, Illmt;3vorfteI)eri bie 1JI)arma&eutifd)e ffieoifion;3fommiHion aber fid)er nid)t. 
:tJall in;3befonDere bem 9Rebiöinalbeamten bei ffieoi\ionen ein 5Befd)lagnaI)mered)t oI)ne 
3u&ief)ung ber :Ort5iJo!i&ei nid) t &Uftef)t, I)at ba;3 ffi.@. in einer ~ntfd)eibung vom 
22. ~ebruar 1900 (Sf.@.Ill. III, 6. 370) bargelegt. 

2) :tJie beigegebene Illnlage lift f)ier nid)t mit abgebrudt. 
3) Illof. 2 in ber ~aHung be;3 9Rilt.·~rl. oom 15. :tJe5ember 1910 (f. 6eite 299). 
4) 6. 6eite 301. ~in 9Rin.·~rr. oom 21. 6eiJtember 1898 beftimmt, ball "bie ){Je. 

voIlmäd)tigten 5ur 5BeI)ebung etwaiger 3weifel unb ~iberfiJrüd)e bei ben ffieoifionen 
fteg je ein ~!;emiJlar be;3 III r bn e i mit t cl 0 e q ci d) ni ff e;3 bei ber 5Bejid)tigung mit fid) ßU 
füf)ren flaben". )Eergl. aud) bie )Eerf. oom 26. ~ebtuat 1913 (6eite 432). 

5) )EgI. I)ier5u § 26 ber llliJotI)efenbettieMorbnung (f. 6eite 299). 
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2. die Arzneitaxe und die vorhandenen ärztlichen Verord
nungen 1 ) des laufenden Jahres, 

3. die reichs- und landesgesetzlichen, sowie die reglementarischen Be
stimmungen über das Apothekenwesen, 

4. die in einem Aktenhefte vereinigten, auf die Apotheke bezüglichen 
behördlichen V e rf ü gun gen in Druckexemplaren oder Originalen 
nach dem Datum geordnet und den Bescheid über die letzte amt
liche Besi<,htigung. 

5. die eichamtlichen Bescheinigungen über die Nachprüfung 
der Wagen und Gewichte, 

6. die Urkunden über die Betriebs- und Besitzberechtigung, 
7. die Approbation und den Vereidigungsnachweis, 
8. das Arbeitstagebuch, 
9. das Giftverkaufsbuch nebst den Belegen (Giftscheine), 

10. das über den Empfang und die Abgabe von tierischem Impfstoff 
geführte Buch, 

11. die vorhandenen Unterrichtsmittel, einschließlich einer Pflanzen
sammlung oder guter Abbildungen von Pflanzen. 

§ 16. Approbierte Gehilfen haben ihre Approbation, nicht 
approbierte ihre Gehilfen- und sonstigen Zeugnisse, Lehrlinge ihr amts
ärztliches Zulassungszeugnis nebst dem Nachweis über die vorgeschriebene 
wissenschaftliche Vorbildung (Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
5. März 1875 § 4 Z. 1)2), eine selbst zusammengestellte Pflanzensammlung, 
das Arbeitsbuch und die eigenen wissenschaftlichen Bücher 3 ) vorzulegen. 
Lehrlinge sind in der Botanik, Chelnie, Physik, Pharmakognosie und 
Gesetzeskunde der Dauer der Lehrzeit entsprechend zu prüfen und, falls 
sie eine undeutliche Handschrift haben, auf die Vervollkommnung derselben 
aufmerksam zu machen. 

§ 17. .Der Apothekenvorstand und dessen Geschäftspersonal sind ver
pflichtet, den Bevollmächtigten bereitwillig entgegenzukommen und 
berechtigten Forderungen derselben zu entsprechen. 

§ 18. Die Verhandlung (§ 14) ist nach Vor- oder Durchlesung von 
den Bevollmächtigten und dem Apothekenvorstand, sowie von dem etwa 
anwesenden Kreisarzt zu vollziehen. Einwendungen des Apotheken
vorstandes gegen Inhalt oder Wortlaut der Verhandlung sind nebst 
der Begründung vor der Vollziehung von den Bevollmächtigten auf
zunehmen. 

§ 19. Ein Verzeichnis der beanstandeten Arzneimittel ist dem 
Apothekenvorstand mit der Weisung zu hinterlassen, die unbrauchbaren 
Waren unverzüglich aus dem Geschäft zu entfernen. Handelt es sich um 

1) 'l:lie j8er-\'fficI)tung bes W-\,ofgefers, bei ffiebilionen ben st'ommilfaren tteinige 
\ßafete ta!ietier ffiqe-\'te" bot5ulegen, finbet in :titel II § 2 ber reb. W-\,.ü. (f. 
®eite 255) fgre recI)tHcI)e \Begrünbung. Wnbererfeits roirb allerbings bem W-\,ofgefen
IJorftanb in § 35 ber W-\,.\B.Ü. (I. ®eite 308) berboten, bie IJorganbenen är5tHcI)en j8er
odmungen anberen \ßerlonen a!;3 bem betorbnenben Wrllte, bem st'tanfen unb belfen 
\Beauftragten ober j8ertreter iJu iJeigen. 

2) Se~t \ßrüfung~orbnung für W-\,otf)efer bom 18. smai 1904 (I. ®eite 21). 
3) 'l:lie iYorberung, ba~ ber Eef)rIing eigene roijfenjcI)aftlicI)e \BücI)er beji~en mu~, 

ift fonft nirgenM erf)oben. ~!3 ift bielmef)r joroof)I in § 15 ber ffiebifionsanroeijung roie 
in ben §§ 26 unb 44 ber W-\,.\B.Ü. gejagt, ba~ ber W-\,otf)efentJorftanb für bie erforber
IicI)en UntetricI)t!3mitteI !Ju forgen f)at. WucI) ber \Beji~ eine~ eigenen WqneibucI)e~ roirb 
ie~t bom Eef)rIing nicI)t mef)r geforbert. \RUt eine felb!t angelegte \ßflaniJenfammIung 
unb ein Wrbeiti:lbucI) mu~ er befi~en. 
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unwesentliche Mängel, welche bereits während der Besichtigung be
seitigt sind, so ist die Erledigung in der Verhandlung zu vermerken. 

§ 20. Der Regierungspräsident erläßt auf Grund der Verhandlung 
mit tunlichster Beschleunigung einen Bescheid und erteilt dem oder den 
pharmazeutischen Bevollmächtigten Abschrift desselben. Soweit es sich 
um die Abstellung vorgefundener Mängel handelt, ist dieselbe inner
halb einer bestimmten Frist dem Apothekenvorstand aufzugeben 1). 

§ 21. Die Vorstände der beteiligten Apotheken haben nach Ablauf 
der gestellten Frist über die Erledigung jeder einzelnen Beanstan
d ung an den Regierungspräsidenten durch Vermittlung des Kreisarztes 
zu berichten. Die Erledigung der Bescheide ist von dem zuständigen 
Kreisarzt, und zwar für Apotheken seines Wohnortes alsbald, für die übrigen 
Apotheken des Bezirkes gelegentlich anderweiter dienstlicher Tätigkeit an 
dem betreffenden Ort oder bei der Jahresmusterung (§ 28) zu überwachen. 

§ 22. Im allgemeinen ist jede Besichtigung an einem Tage mit 
acht Arbeitsstunden auszuführen. Für die Besichtigung großer Apo
theken und beim Vorliegen zahlreicher oder grober Unregelmäßigkeiten 
sind zwei Tage zulässig. 

§ 23. Bei groben Unregelmäßigkeiten können vom Regierungs
präsidenten Nachbesichtigungen auf Kosten des Apothekenvor
standes 2 ) so lange angeordnet werden, bis der ordnungsmäßige Zustand 

1) illictben in bem ~efd)eib unoered)tigtc ~eanftanbungen angefü~tt unb 
beten C:fdebigung bann im ,,3wangßwege" (f. § 30) bctlangt, fo ftc~t bem mpot~efet 
bie Q3efd)teitung be0 ~erwa1tungi3ftreitbetfa~teni3 offen (f. ~eite 243). 

2) ::Die ~iet unb im § 24 entI)altene O:eftfe~ung, ball bie Sfoften ber inad)oejid), 
tigungen bom mpot~efenbOtftanb 5u tragen finb, entoe~tt ber ffied)ißfmft. ::Dai3 ü.~.@. 
~at in 5wet Urteilen bom 18. O:ebruat 1907 (\T3~.3tg. 1907, inr. 54) unb 5. inobemoer 1908 
(\T3~.3tg. 1909, inr. 6) entfd)ieben, ball aud) bei inad)rebifionen bon ~rpot~efelt bie 
Sfoften bet ~taat0faffe &Ut ,\3aft faUen. ::Die oeiben Urteile finb wegen i~rer ptin5ipiellcll 
Q3ebeutung im 12!njd)luji an bie ffiebijioni3anweijung (~eite 399unb 401) abgebrudt. inad)bem 
bai3 (I )8.@. biefe Q;ntjd)eibungen getroffen, 1)at and) ber WCinifter bai3 )8erfa1)ren 1)in. 
fid)t!id) ber inad)rebi(ionen geänbert. Q;i3 etging folge nb er Q;rl. an bie ffiegierultgi3. 
vräfibenten: 

Min.-Erl., betr. die Kosten für die Nachbesichtigungen der Apotheken. 
Vom 30. Dezember 1908. 

Unter Bezugnahme auf meinen Erlaß vom 25. Mai v. Js. teile ich Euerer Hoch
wohlgeboren ergebenst mit, daß das Oberverwaltungsgericht auch in einer neuen Ent
scheidung vom 5. November d. Js. den §§ 23 Abs. 1 und 24 der Anweisung für die 
amtliche Besichtigung der Apotheken vom 18. Februar 1902, soweit sie die Kosten 
für Nachbesichtigungen betreffen, die Rechtsgültigkeit abgesprochen hat. 

Durch diese Entscheidung sehe ich mich der Möglichkeit beraubt, bei den im 
Aufsichtswege zu treffenden Maßnahmen auch ferner den besonderen und eigenartigen 
Verhältnissen im Apothekergewerbe in schonender Weise Rechnung zu tragen und 
das seit länger als 100 Jahren unangefochten geübte Verfahren, durch die bloße An
ordnung einer kostenpflichtigen Nachbesichtigung den Apothekeninhaber zur Herbei
führung ordnungsmäßiger Zustände anzuhalten, auch für die Zukunft aufrecht zu 
erhalten. 

Euere Hochwohlgeboren ersuche ich hiernach, in Zukunft von der Anordnung 
kostenpflichtiger Nachbesichtigungen abzusehen, dafür aber gegen solche Apotheken
vorstände, in deren Betrieben bei den amtlichen Besichtigungen grobe Unregel
m ä ß ig ke i te n festgestellt werden, die strafrechtliche Verfolgung herbeizufiihren 
(vgl. § 367 Nr. 5 des Reichsstrafgesetzbuchs, Apotheken-Betriebsordnung nebst Be
sichtigungs-Anweisung vom 18. Februar 1902). 

~1Jätet ~at bann ber WCinifter in einem C:frl. bom 16. mtooer 1909 aU0gefprodlen, 
ban er "feine Q3ebenfen !Jat gegen bie ~(norbnung foftcnVflid)tigct inad)befid)tigungen bon 
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hergestellt ist. über die Nachbesichtigung ist eine vollständige Verhand
lung aufzunehmen, aus welcher hervorgehen muß, daß auch diese neben 
der Abstellung der bei der ersten Besichtigung erhobenen Beanstandungen 
den Gesamtbetrieb im Auge gehabt hat. Nachbesichtigungen müssen in 
der Regel drei Monate nach Erlaß des Bescheides ausgeführt werden. 

§ 24. Die Kosten für die Besichtigungen fallen der Staatskasse 
zur Last; die für Nachbesichtigungen im Falle des § 23 erwachsenden 
Kosten trägt der Apothekenvorstand 1). Wenn der mangelhafte Zustand 
einer Apotheke nicht auf Nachlässigkeit des Vorstandes, sondern nur auf 
ungünstige Verhältnisse, z. B. längere Krankheit, Mittellosigkeit, zurück
zuführen ist, so sind die Kosten für die Nachbesichtigung auf die Staats
kasse zu übernehmen. 

§ 25. Für die Besichtigung der Krankenhaus- und ärztlichen 
Hausapotheken sind die §§ 49-51 der Apothekenbetriebsordnung maß
gebend. Die Bevollmächtigten müssen die Genehmigungsurkunde, die 
Approbation oder den Befähigungsnachweis des Betriebsleiters, das Kranken
tagebuch und das Belegbuch über die Herkunft der Arzneimittel, sowie das 
Deutsche Arzneibuch und die Arzneitaxe, diese jedoch nur in ärztlichen Haus
apotheken, einsehen und prüfen, ob in letzteren die Bestimmungen über Ab
gabe lmd Preise de rArzneimittel innegehalten sind. Auf Zweigapotheken 
finden die Bestimmungen über die Apotheken entsprechende Anwendung. 

§ 26. Homöopathische Abteilungen in Apotheken, sowie ärzt
liche homöopathische Hausapotheken werden auf Grund der be-

~(jJotf)efen, ]ofem bie betreffenben ~q)ot(lefer fid) frcilDHliß ~1It Übctltaljme ber .\foften 
bereit erW\ren". 

mjJotf)efer, bon benen unrccf)tmäflig Sfoften für bie 91acf)bejicf)tigung ber mjJotl)efe 
cinge~ogen worben li nb , fönnen auf beten nacf)trägHd)e ffiüdetftattung gegen ben 
ffiegierung~jJtäjibenten flagen. iYüt jolcf)e Sflagen finb bie orbentlicf)en ®ericf)te ~n~ 
ftänbig (O.~.®. 19. (5c,).l!entber 1909, ~.®. l,ßofen 5. 910bember 1909, 1,ßf).2tg. 1909 
~h. 101. )(\g1. auel) I,ßIj.gtg. 1912 SJlr. 2.1). '3)ic rntgegengele~te Ilfnicf)auung, baji für 
3ibilflagen aUf ffiürferftattung [rül)er ge~a9lter ?Jlacf)rebijion<3foften bie orbentlicf)en (Slericf)te 
l1icf)t öuftänbiß unD ber ffiecf)t0l1.leg in jold)cn jl'älfcn niel)t gegeben [ci, bertrat bao~.(S) . 
. ~1alle a. S. nnter Dem 23. 0ul1i 1910 (\~f).3tg. 1910 ~l(r. 80). Scf)fieflficf) erging audj l)icr~ 
über ein beionberer Cl:rfafl: 

Min.-Erl. betr .. die Rüokforderung ersta.tteter Revisionskosten. 
Vom 14. April 1910. 

Zur Frage der Reehtsgültigkeit deR § 24 Abs. 1 der Anweisung für die amtliche 
Besichtigung der Apotheken leitet das Obel'verwaltllngsgericht in seiner Entscheidung 
vom 5. November 1908 den Satz, daß vorliegendenfalls die Bildung eines Gewohnheits
rechtes ausgeschlossen sei, aus der Natur der Apothekenrevisionskosten als Polizei
kosten her .. Diese Erwägung trifft aber nur zu gegenüber einer unmittelbaren Forde
rung der Kosten vom revidierten Apotheker, nicht aber gegenüber einer Regreßnahme 
gegen ihn. Daß die Revisionskosten als Polizeikosten zunächst dem Träger der Poli
zeikosten obliegen, ist anzuerkennen. Daher können die Revisionskommissare ihre 
Anspriiche nur gegen diesen Träger geltend machen. Damit ist aber noch nichts darüber 
entschieden, ob diesem nicht ein Erstattungsanspruch gegen den revi
dierten Apotheker zusteht. 

Polizeiliche Verfügungen, durch welche die Kosten für Nachrevisionen dem re
vidierten Apothekervorstande auferlegt werden, sind nach der Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichtes allerdings nicht zulässig. Die Rückforderung erstatteter 
Revisionskosten im Wege der condictio in debit i würde aber nur dann begründet sein, 
wenn auch ein Erstattungsanspruch im vorgedachten Sinne nicht bestände. 

Ob nicht ein solcher gewohnheitsrechtlich besteht, würde das ordentliche Gericht 
selbständig zu prüfen haben. Das hierzu erforderliche Material gibt das mit Erlaß vom 
25. Mai 1907 übersandte Rechtsgutachten an die Hand. 

1) (5. bie borftelienbe iYuj3note. 
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stehenden Vorschriften und gemäß § 52 der Apothekenbetriebsordnung 
besichtigt. 

§ 27. Soweit möglich, haben die Bevollmächtigten auch Drogen
handlungen, welche an demselben Orte sich befinden wie die besichtigten 
Apotheken, nach den darüber bestehenden Vorschriften 1) zu besichtigen. 

§ 28. Der Kreisarzt hat alle Apotheken seines Bezirkes einmal jähr
lich, soweit tunlieh gelegentlich anderweiter Dienstreisen, außerordentlich 
und unangemeldet zu besuchen und namentlich hinsichtlich der Ordnung 
lmd der Sauberkeit in den Räumen, wie an und in den Arzneibehältnissen 
und Arbeitsgeräten, aber nur im allgemeinen zu mustern, ungünstige Be
funde, sowie zu seiner Kenntnis gelangende Unregelmäßigkeiten im Ge
schäftsbetriebe dem Regierungspräsidenten anzuzeigen. Bei dieser Muste
rung sind etwa vorhandene Lehrlinge nach Vorschrift zu prüfen 2). 

§ 29. Bis zum 31. Januar des folgenden Jahres erstattet der Regie
rungs- und Medizinalrat einen eingehenden Bericht über die Ergebnisse 
der im Vorjahre bewirkten Besich tigungen an den Regierungspräsidenten, 
welcher denselben in beglaubigter Abschrift mit einem Verzeichnis der be
sichtigten Apotheken und Drogenhandlungen nach beigehendem 3 ) Muster 
kurzerhand, eventuell mittels Beischrift dem Minister der Medizinalange
legenheiten spätestens bis zum 1. März einreicht; die Verhandlungen werden 
dem Berichte nur auf Erfordern beigefügt 4). Nach Ablauf des dreijährigen 
Umlaufs hat der Regierungs- und Medizinalrat in dem Jahresberichte die 
Erklärung abzugeben, daß sämtliche Apotheken des Regierungsbezirks be
sichtigt worden sind; dabei ist das etwaige Unterbleiben einzelner Be
sichtigungen näher zu begründen. 

Schlußbestimmungen. 

§ 30. Zuwiderhandlungen der Apotheker gegen vorstehende 
Anweisung werden nach den bestehenden Bestimmungen bestraft 6). Im 
übrigen hat der Regierungspräsident seine Anordnungen erforderlichenfalls 
gemäß § 132ff. des Landesverwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 (Gesetz
sammlung S. 228) im Zwangswege zur Durchführung zu bringen. 

§ 31. Die Befugnisse, welche in dieser Anweisung dem Regierungs
präsidenten zugewiesen sind, werden innerhalb des der Zuständigkeit des 
Polizeipräsidenten zu Berlin unterstellten Bezirks 6 ) von dem letzteren aus
geübt. 

1) ffiebijion5anmeijung für ~ogen. unb @ift1)anblungen bom 22. ~e&emoer 1902 
unb 13. 3'anuar 1910 (j. ®eite 55). 

2) )8g1. 1)ier&u bie §§ 45-51 ber ~ienftanmeijung für bie srrei5iiqte (1. ®eite 239 ff.). 
3) ~ie oetr. 2Infage II ift 1)ier nidjt mit aogebrucft. 
4) 3'n Gfrgiin&ung biefer j8eftimmung ift in einem Whn.·Gfr1. tJom 2. ~eijemoer 1903 

angeorbnet, bafl bem nadj § 29 ber 2Inmeijung für bie amtIidje j8ejidjtigung ber 2I.po. 
t1)efen tJom 18. ~eoruar 1902 Oi5 ijum 1. Wliirij jeben 3'a1)re5 einijuteidjenben j8eridjte 
be5 ffiegierung5' unb Wlebiöinalrag üoer bie Gfrgeonijfe ber im j8orja1)re oemirften 2(.po. 
t1)efenoejidjtigungen in ,8ufunft aufler ber in ber 2Inlage II ber 9Xnmeijung oe&eidjneten 
91adjtveijung eine @ejamtüoerjidjt üoer bie 2I.pot1)efcnber1)iiltnijfe be5 j8eijirf5 nadj einem 
bejonberen Wlufter anijujdjIieflen ift. 

5) ~ie ®trafbeftimmung ift § 367, 5 ®tr.@.j8. (j. ®eite 137). 91adj einem WlinA.l:rl. 
vom 21. 3'anuar 1902 (j. ®eite 237) joII inbejjen in Ieidjteren ~iiIIcn von einer 
j8eftrafung 2Ioftanb geno m mcn unb bem 9(j.Jot1)efer in ber auf ben ffievijion;3oefunb 
ilu erlajfenben )Berfügung megen mojteUung bcr Unregelmiijiigfeiten ba!5 jonft Q;rforber. 
lidje eröffnet merben. 2Iudj ber Wlin.·Q;rL bom 30. ~eilemoer 1908 (j. ®eite 396) orbnet 
bie ftrafrrdjtlidje )8erfofgung nut oei "grooen UnregeImäfligfeiten" an. 

6) )8g1. 1)ierüoer ~uflnote 1 auf ®eite 327. 
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fmäf)tenb bie m~otf)efemebifion5anitJeifung in ben §§ 23 unb 24 untet ge· 
itJiffen ~omu5fe~ungen bie mbf)altung bon 9Cad)tebifionen bet m~otf)efen auf 
stoften be5 m~otf)efenbotftanbe5 botfief)t, f)at ba5 D.~.®., itJie betei15 auf 
Eieite 396 etitJäf)nt, in ~itJei Urteilen biefe jßeftimmung für ungültig erHärt unb 
ben ®tUnbfa~ awgef~rod)en, ba~ aud) bei 9Cad)befid)tigungen bie stoften ber 
Eitaa15faffe ~Ut -2aft faUen. ~ie beiben @ntfd)eibungen finb, ba fie eine itJid)tige 
@rgän&ung ber ffiebifion5anitJeifung bilben, nad)ftef)enb im fmort!aut itJieber
gegeben. ~ie etftere bon if)nen bef)anbelt au~erbem im mnfd)lu~ an § 45 ber 
m~otf)efenbetrieMorbnung bie ~mge, in itJeld)en ~äUen einem m~ot1)efer bie 
jßefugni5 &Ut mU5bilbung bon -2ef)rIingen ent&ogen itJerben fann. ~ie beiben 
Urteile lauten: 

Urteil des O.V.G. vom 18. Februar 1907. 

mlas nun 5unäd)ft bie inad)befid)tigung ber genannten Ill~ot~efe auf Sl'often bes 
Sl'lägers ange~t, fo glaubt ber lSeflagte, bie lSetecl:)tigung ber l.ßoli5eibelJörbe 5u beren 
Illnorbnung aus ben §§ 23 Illbl. 1, 24 ber bom Wlinifter ber geiftHd)en, Untenid)ti3. unb 
Wlebi5inalangelegenlJeiten am 18. ~ebruar 1902 erlaHenen "lllnttJeifung für bie amtlid)e 
lSejid)tigung ber lll~otlJefen/l lJerleiten öU fönnen. ~ort ift benn aud) folgenbei3 beftimmt 
ttJorben: 

,,§ 23 Illbla~ 1: lSei groben Unregefmäfligfeiten fönnen bom ffiegierungs~räfibenten 
inad)befid)tigungen auf Sl'often bei3 lll~ot1)efenborltanbei3 10 lange angeorbnet l1.Jerben, 
biS ber orbnungi3mäflige ,8uftanb lJergefteUt ift." 

,,§ 24: ~ie Sl'often für bie lSefid)tigungen fallen ber @Jtaati3faHe 5ur 2aft; bie für 
IJCad)befid)tigungen im ~ane bei3 § 23 erttJad)fenben Sl'often trägt ber lll~otlJetenbor. 
ftanb. 

mlenn ber mangellJafte ,8uftanb einer Ill~ot~ete nid)t aUf 9cad)lälfigteit bei3 58or
ltanbei3, 10nbern nur auf ungünftige 58erlJältniffe, 5. lS. längere Sl'rant1)eit, Wlittel. 
lofigteit, aurücf5ufülJren ift, 10 finb bie Sl'often für bie inad)befid)tigung auf bie @Jtaati3· 
taHe 3U übernelJmen./I 

Ill!lein biele 58orfcl:)riften entbe1)ren, injottJeit fie bie Sl'often für bie inad)
belid)tigungen ben lll~ot1)efenborftänben auferlegen, b er ffi ed) ti3 g ülti g feit. 0::i3 ergibt 
jid) bai3 aui3 folgenben 0::rttJägungen: 

0::ine geleblid)e lSeftimmung barüber, ttJem bie st'often ber ld)on im ::titel II § 1 ber 
relJibietten lll~ot1)eterorbnung 1J0m 11. Oftober 1801 borgefe1)enen auflerorbentlid)en 
)ßilitationen ber lll~ot1)efen böttJ. ber 1)ier in ffiebe fte1)enben IJCad)befid)tigungen aur 2aft 
fallen, befte1)t für ben 1)ier in lSetrad)t fommenben @eltungi3bereid) ber gebad)ten Ill.).lo, 
tf:)eferorbnung nid)1. ~er § 6 a. a. 0., bie ein5ige geje~licl:)e IJCorm, bie 1J0n ben Sl'often 
ber Ill.).lotf:)efenbelid)tigungen 1)anbelt, lJerorbnet nur bai3 inad)ftef:)enbe: 

,,~ie auf bie gettJöf:)nlid)en )ßiiitationen gef:)enben @ebüf:)ren unb Sl'often, ttJie 10ld)e 
in ber WlebWnalorbnung .).lag. 72 unb in bem f:)ier beHiegenben ,8itfular Unierei3 
@eneral·~ireftorii bom 6. ~ebruar 1798 beftimmt finb, tragen bie @Jtabtfämmerei 
unb bie Ill.).lotf:)efer öU gleid)en ::teilen./I 

Ob biele )ßorfd)rift überf:)au.).lt nod) @ültigfeit befi~t, ober ob jie nid)t bielmef:)r ali3 
aufler Sl'raft geje~t an3ujef:)en ift, erfd)eint fraglid) ; benn fie ift feit bem ~al)re 1812 nad) 
bem mlillen ber Sl'öniglid)en @Jtaati3regierung nid)t mel)r 3ur IllnttJenbung gebrad)t ttJorben, 
inbem bie Sl'often ber gettJöl)nlid)en lSelid)tigungen bon ba ab auf bie ~iätenfonbi3 ber 
ffiegierungen, alfo auf bie @Jtaati3falfe, übernommen ttJorben linb (bg1. bie bei bon ffiönne 
unb @Jimon: ~ai3 WlebiainalttJejen beizl .).lreuflild)en @Jtaateizl, lSanb I, @Jeite 744 ff. ab. 
gebrucUen WlinifterialetlaHe - ini3befonbere benienigen tJom 20. Wlai 1812 - unb ~n
jtruftionen, fottJie ben bom Wlinifter ber geiftlid)en, Unterrid)ti3. unb Wlebiainalanllelegen. 
lJeiten in Illbid)rift mitgeteilten 0::dafl bei3 Wlinifteriumizl bei3 ~nnern, allgemeinei3 \ßo!iaei. 
be.).lartement, bom 5. ~ebruar 1812, ber mit bem @Ja~e beginnt: ,,~a bie )ßifitation ber 
lll.).lot1)efen ein rein .).loliaeilid)er @egenftanb ift, jo ttJünfd)t bai3 ~e.).lartement ber all· 
gemeinen 1.ß0liaei, bie Ill.).lotf:)eter mit allen babei borfallenben Sl'often ilU berid)onen unb 
bieje auf ben 1.ß0liaeifonbi3 au bringen/l). ~ie obige ~rage fann iebod.J bal)ingeftellt bleiben. 
lllusgejd.Jloffen erid.Jeint es auf alle ~älle, ben § 6 auf anbm ffiebiiionen, ali3 bie ge-
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tuöI)nlief)en, anllutuenben. SjiertJon gcI)t auef) ber 5Seflagte felbft aUi3, ba er fonf! nief)t 
ber Wnfief)t fein fönnte, bafl bie miniftcrielle 91ntueifung tJom 18. ~ebruat 1902 mit ffieef)t 
bie Wilo!I)efentJorftiinbe allein aur :tragung ber I)ier fraglief)en Sl'often tJerilfIief)!e. 

~eI)lt ei3 aber an einer gefe~lief)en ®ile5ialtJorfef)rif! über bie Sl'often ber maef)befief)< 
tigungen, fo fann ei3 fief) nur noef) batum I)anbeln, ob fief) bie in ben oben angeiJogenen 
~aragrailI)en ber Wl!lueijung tJom 18. ~ebruar 1902 tJorgefeI)ene ~erbinblief)feit ber 
9XilotI)efenborftiinbe au§ allgemeinen ®runbfii~en I)erIeiten liefle. :va;3 ift au tJerneinen. 
:vie anflerorbentIief)en 5Sefief)tigungen unb bie maef)befief)tigungen ber WilotI)eien bienen 
bemfelben ,8tuecfe \uie bie regelmiifligen. 5Seibe finben nief)t im 0ntereHe ,be!3 WiloU)efer!3, 
fonbern im öffentIief)en 0ntereHe ftatt, um ®efunbI)eit unb ,8eben bor ben ®efaI)ren 5u 
fef)ü~en, bie buref) eine naef)IiiHige unb unorbentIief)e ~ertualtung ber WilotI)efen l)erbot< 
gerufen tuerben. 5Seibe bilben mitI)in einen rein ilolilleilief)en ®egenftanb. ~on ben 
Sl'often ber maef)befief)tigungen mufl be!3I)alb bai3felbe gelten, \ua!3 tJon ben Sl'often ber 
re(.jelmäfligen 5Sefief)tigungen gilt. .Jene l]aben tuie bieje bie t:figenfd)aft bon ~olioei. 
foften. :verartige Sl'often fallen aber naef) ilreuflifef)em ~er\ualtungßreef)te nief)t ben be< 
tdligten ~ribatilerfonen ßur ,8aft, mögen fie, tuorauf bie Wntueifung tJoml8. ~ebruar 1902 
anfef)einenb ein aui3jef)laggebenbei3 @etuief)t legt, bon biefen berfef)ulbet fein ober nief)t 
(fieI)e ß. 5S. ~ntfd)eibungen beß [)l)erbertualtungi3(.jerief)t§ 5Sanb 31 ®eite 310ff. unb 
5Sanb 28 ®eite 107). jillo eine 2Ib\ucief)ung tJon biefem ®nt1tbfa~e ftattfinbet ba beruI)t 
bie!3 auf eincr bie ~erilflief)tung begrünbenben befonberen gefe~lief)en ~orfef)rift, \uie \je 
bdfilie!i3\ueife in bem § 3 beß ®efe~e;3, ben 5Setrieb ber :vamilffeHel betreffenb, bom 
3. 9J1ai 1872 (®.®. ®eite 515) unb in bem § 1 bei3 ®cfe~e!3 tJom 8. 0uli 1905 betreffenb 
bie froften ber ~rüfung überluaef)ung!3bebürftiger 2(nlagen (®.®. ®eite 317) gegeben ift 
(tJgl. auef) bie 5Segrünbung iJum t:fnttuurf be§ le~teren @eie~ei3 - :vrucffaef)en be;3 Sjaule;3 
ber 2lbgcorbneten [2lnlagen iJu ben ftenograill)ifd)en 5Serief)ten], 20. ,8egii3laturileriobc, 
1. ®eHion 1904/05, 1. 5Sanb :Vntcffad)en ®eite 587ff. -, in ber e!3 u. a. f)eiflt: ,,:vie Wuf< 
\uenbungen ilur ilcriobifef)en ~eftftellung be§ ,8ufllmbe!3 ber obengenannien gefiiI)rlief)en 
9Tnlagen ftellen lief) banad) bei bem ~eI)fen befonberer gefe~!ief)er 5Seftimmungen a!i3 
Sl'often be!3 :vienftbetriebc!3 ber ~oli5eibeI)örbe bar. . . .. :vie gegentuärtige ffieef)t§Iage 
bietet alfo mit 2ht;3naI)me be§ § 3 bei3 ®efe~ei3, ben ~etrieb ber :vamjJffeHeI betreffenb, 
bom 3. 9Rai 1872 feine 9J1öglicf)feit, bie Sl'often ber UOer\uaef)ung ber in erfter ,8inie, in 
ben meiften ~iillen fogar aU;3fef)liefllief) öum 9(u~en ber ~igentümer betriebenen, gefiiI)r< 
Iief)en ~htla\1en ben 5Sefi~em auf5uerIegenli). t:fine folef)e an;3brücflief)e unb flare 5Sr
ftimmung befte1)t 1)ier aber, \lJie bereiti3 oben barge1egt, nief)t. Unb bei ber fo geftelltcn 
meef)t;3Iage fann e;3 enblid) auef) nief)t barauf anfommen, bafl bie Sl'often ber maef)befirI), 
tigungen bi;3l]er tJon ben WilotI)efenoorftiinben getragen \uorben finb. 

SjiemarI) ermangeln bie §§ 23 Il(bfa~ 1, 24 ber Wntueifung tJom 18. ~ebruar 1902, 
ba fie tueber in einer gefe~lief)en ~orfef)rift, nod) in allgemeinen ®runbfii~en H)re ®tü~e 
fhtben, neue!3 ffieef)t aber buref) fie in biefer 5SeöieI)ung nief)t gefef)affen \uerben lonnte, 
ber ffieef)t;3gültigfeit. :vie auf iI)nen fuflenbe iloliöeilief)e Wnorbnung einer maef)befief)< 
tigung auf Sl'often bei3 Sl'läger;3 muflte baI)er aufler Sl'raft gefe~t \lJerben. 

:vie Sl'lage ertueift lief) aber auef) in iI)rem tueHeren, gegen bie t:fntaieI)ung ber 5Sefug< 
nii3 öur Wui3bilbung· bon ,8el]rlingen gerief)teten :reUe al;3 begrünbet. 

:vie retJibierte 21ilotI)eferorbnung tJom 11. flftober 1801, beren 5Seftimmungen I)ier 
~Ta~ greifen, fiel)t im § 15 b be;3 I. :titeli3 bie 9J1öglief)feit tJor, ben WilotI)efern bai3 ffied)t 
aum Sjarten tJon ,8eI)rfingen öU ent5ieI)en. (8 finbet fief) bort aber nur foIgenbe0 
tJerorbnet: 

Ii~rgiibe lief) aber, bafl bie ®ef)ulb ber ~erfiiumnii3 in ben ,8eI)rja~ren tueniger am 
,8eI)rlinge, aIß tJielmeI)r am ,8eI)rI)erm felbf! liege, fie befteI)e nun in borfii~lief)er ~er< 
naef)läffigung bei3 ,8eljrlingi3 ober in ertuiefener UnfäI)igfeit, brauef)bare ®ubjefte 5u 
bilben, fo foll einem folef)en WilotI)efer bie tueHere 5Sefugni;3, ,8eI)rlinge au I)aUen, 
9än5lief) unterfagt tuerben. 1i 

Sjiernaef) if! bie ~ntöieI)ung ber 5Sefugnm, ,\,leI)rlinge 5u I) alten, nur tuegen ~er< 
fe~ung ber bem ,8eI)rI)errn obliegenben ,8eI)rilflief)t öuIä)fig. 

:Ver § 45 ber bom 9J1inifter ber geiftlief)en, Unterrief)t;3< unb 9J1ebiöinalangelegenI)eiten 
um 18. jyebruar 1902 erlaffenen 21jJot1)denbetrieMorbnung, ben ber mefragte ~\uar nief)t 
aU;3brücflid) er\uiiI)nt, naef) feinen WU;3füI)nmgen aber iJur Wntuenbung gebraef)t tuiffen 
\Om, beftimmt nun allerbingi3: 

,,~inem 21ilotI)efentJorftanb, tuelef)er feine ~flief)ten al;3 ,8el)r1)err nief)t erfÜllt ober 
fief) anber\lJeitig in fad)lief)er ober fittlief)er 5SeJie'f)ung unöutJerHiffig ertueift, fann bie 
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lSefugnii3,3cl)t1inge aUi33ubilben, burclj ben ffiegierung5~räfibenten auf Seit ober 
bauernb ent30gen toerben. 1I 

~ie lSetriebsorbnung gel)t alfo cinerfei!5 toeiter als bie m~otl)eferorbnung, luäl)renb 
fie anberfeit!3 infofern l)inter bicfer öurücroleibt, ali3 fie nur bie lScrecljtigung, Bel)rliuge 
a1l53uoilben, oegreift, nid)t biejenige, Bcl)t1inge öU l)alten. 

lJCad) allgemeinen fficclj!5grunbfä~en unterlicgt es jebod) feinem Stoeifel, baji bie 
9q.lotf)efcnoetrieosorbnung bie burclj ®eie~ (bie rebibierte 9l~otl)eferorbnung) geregelte 
~nt3ic1)ungsbefugnis nicljt wucHern unb auf anbere ITälle, afi3 bie gefc~!iclj borgefel)enen, 
ausbe1)nen burfte. ~er § 45 a. a. Ü. ift bcsf)alo für ben ®eltllngi3lJereiclj ber rebibierten 
9l~otl)elctorbnung nur gültig, infotoeit cr bie gebacljte lSefugnii3 auf bie )Berle~mtg bcr 
.Bef)r~flicljt grünbet. ~ie UnöuoetläHigfeit in jacljlicljer obcr fittlicljer lSeöiel)ung muji 
folgliclj im borliegenben tyalle ali3 ~ntöiel)ungi3grunb ausjcljeiben (bg1. stul)n, ~ie ffied)gl< 
berl)ältniffe ber m~otl)efcr in I,jSreujien oeöügliclj ber Stellbertretung, ber )Ber~acljtuug 
bcr m~otl)efen unb bei3 Sjalieni3 bon 2ef)rlingen im )BetltJaltungsarcljib lSanb 15, Seite 60ft., 
ini3oefonbere Seite 105ff). ITür bie öU treffenbe ~ntfcljeibung ift mitl)in - ol)tte baji e<3 
einei3 ~ingef)en,:i auf bie 9ln< unb 9Iui3fül)rungen, toelclje an bai3 angeolid)e ~1erbenleiben 
bei3 stlägcri3 gefnü~ft iinb, bebarf - lebigliclj öU ~rüfen, ob bem stläger eine )Berle~ung 
feiner Bel)r~flicljt öur Baft fällt. ~ai3 ift aoer feloft für ben ITalI, baji bie lSef)aUl.ltungen 
bei3 lSenagten ag ricljtig unterjtellt toerben, nicljt bargetan. ~ie am 7. 0uni 1904 ftatt< 
gel)abte lSeiicljtigung luürbe alsbann ötoar ergeoen l)aoen, baji ber nal)eöu ötoei Z'la1)re 
in 9(~otl)efen tätige 2el)rling ~1. IJC. nur ein fel)r bürftigei3 Sjerbarium gefammelt uub 
überaw3 luenig eigentliclj<cljemifclje I,jSräl.larate l)ergeftellt l)atte, fotoie baji er in ber orga< 
nifcljen ~f)emie unb in ber lSotanif oloU geringe stenntniffe befaji. ~i3 ferylt aoer an jebem 
~racljtoeije bafür, bau bieie WCänge! auf ein )Berfcljulben bei3 stlägeri3, auf eine )Berle~ung 
ber biefem ooliegenben Bel)r~flicljt burücrbufül)ren finb. 

lJCaclj allebem liegen bie tatfäd)licljen )Boraui3je~ungen nicljt bor, toelclje bie 1,jS0liöei< 
oel)örbe naclj :rite! I § 15 b ber rebibierten m~otl)eferorbnung öum ~rlaffe ber in ben 
angcfocljtenen )Berfügungen entf)altenen iltoeiten 9lnorbnung berecljtigt 1)ahen toürbcn. 
~i3 luar mitl)in auclj biefe mnorbnung gemäji § 127 mbfa~ 3 Sifter 2 bei3 Banbei3tJcr< 
\ual1lmg~gefe~e~ bom 30. 0uH 1883 aujier straft öU le~en. 

Urteil des O.V.G. vom 5. November 1908. 

0n bem l)iermit in lSeöug genommenen Urteil bei3 ®.ericljti3ryofe~ bom 18. ~ebtltar 
1907 (~ntfclj. ~b. 50 Seite 381) ift bei3 näf)eren bargelegt, bau biefe lSeftinllnl1ngen1), 

infotoeit jie bie stoften für bie lJCacljbeficljtigungen ben 9l~otl)efenborftänbcn auferlegen, 
für ben f)ier in lSetracljt fommenben ®eltungi3bereiclj ber ffiebibierten m~otl)eterorbnung 
bollt 11. mtooer 1801 ber ffiecljti3gültigfeit entbe1)ren, lucil fie tocber in einet gefe~Hcljen 
)Borfcljrift noclj in allgemeinen ®tlntbfä~en il)re Stü~e finben. S)ieran ift auclj gegenülJer 
ben mu~fü1)rungen bei3 bom lSenagten borgelegten lnecljti3gutacljteni3 feftöu1)alten. 1lcr 
in biefem bertretenen muffaffung, baji für bai3 gebacljte ffiecljti3geoiet ein ®etooI)n1)eiti3< 
recljt beftel)e, naclj toeld)em bie Sl'often Tür bie lJCad)rebifionen ben 9l~otl)efenborftänben 
bur Baft fallen, unb baji biefei3 ®etool)nl)eiti3recljt bem § 24 mlJfa~ 1 a. a. ü. bie erforber< 
lid)e recljtliclje ®runblage berleirye, farm nicljt ilugeftimmt toerbcn. ~enn auclj illl lSe< 
reiclje bei3 )Bertoaltungi3recljtei3 ffiecljti3fä~e im ~ege ber getoof)nl)eiti3recljtlicljen UOung 
entftef)en fönnen, 10 ilt boclj bie WCögIicljfeit ber lSilbung einei3 ®etool)nl)eiti3recljtei3 ber 
bom lSenagten lJef)au~teten mrt ausgefcljlojfen. 0n bem Urteil bom 18. ITebtltar 1907 
ift in eingel)enber ~eije bargetan, baji bie aujierorbentlicljen lScficljtigungen unb bie lJCad)< 
oejicljtigungen ber 9{~otf)el'en ganö benfelben Stoecfen bienen toie beren regelmäjiige lSe< 
jicljtigungen, baji beibe mrten tJon lSeficljtigungen mitl)in einen rein ~o1ii\eilicljen ®egen< 
ftanb oilben, unb bau bemgemäji bie stoften ber fämtlicljcn genannten lSeficljtigungen 
bie ~igenfd)aft bon ~oHileifoften befi~en. muclj ift bort bereiti3 l)erborgef)oben, baji ber< 
artige stoften naclj ~reujiifcljcm )Bettoaltungsrecljte grunbfä~Iiclj nicljt ben lJeteiligten 
I,jSritJatl.lerjoncn ilur Baft fallcn, gleicljbiel 00 fie bon biefen berfcljulbet finb ober 
nicljt. 1la§ laffen bie in bem ffiecljti3gutacljten angeöogcnen ältercn ~rlaflc (bg1. tJon 
ffiönne unb 0imon, ~ai3 WCebiilinaJtoefen bei3 ~reujiifcljen 0taatei3 lSb. I Seite 944ff.) 
unberücflid)tigt, toenn lie mit ber mntoeifung bom 18. ~ebruar 1902 babon aU>ilge1)cn, 
"baß bie unorbentlidjen unb nacljläfligen 9l~otl)efer für bie bloji burclj il)re 0clju!b not< 

1) §§ 23 \l(bf. 1 unb 24 ber 9l1:J0t1)efenrebilioni3antoeifung bom 18. tyelJruar 1902. 
Böttger,Urban. Apothekengesetze. 5. Auf!. 26 



402 XIX. Steuergesetzgebung. 

tuenbigen ~acf)rebifionen bie baburcf) entfteljenben .\foften gan& aIlein fragen müHen". 
SDaburcf), baß ber mangelljaftc ,8u(tanb ber Wvotljefe, ber bie ~acf)befidjtigung erforber< 
lid) gemadjt ljat, auf ein ~erfd)ulben bei3 91votljeferi3 öurücföufüljren ift, tuirb an ber redjt, 
lidjen (;l;igenfdjaft ber ~,acf)befidjtigungi3foften nidjg geiinbert. Wud) in biefem ~allc 
l)anbelt ei3 [iclj nicljt ettua, luai3 lene (;l;rlaHe an[djeil1enb anneljmen, um bie ~erljiingung 
einer tStrafe, fonbern um bie Wuferlegung bon ~oliöeifoften (bgl. auclj ben (;l;rlaß be?! 
WHnifteri3 ber geiftlidjen, Unterricljti3< unb 9.lCebiöinalangelegenljeiten bom 21. 0'anuar 1902). 
SDie burdj befonbere gefe~lid)e ~or[d)riften ober burdj allgemeine ®ntllb[ii~c geregelte 
~erVflidjtung öur srragung bon ~oliöeifoften ift aber ber Wbiinbexung burdj ®ctuol)nljdEl< 
redjt entöogen. SDie burclj bie ~ornaljme eine?! voliöeilidjen Wfte?! bernr[ad)tcll .~oftell 
(~oliöeifoften) [inb nidjt eHuas tSelb(tänbiges, für fidj )Sefteljenbei3, [ie fteHen biehnel)r 
lebiglidj nottuenbige ~olgen be?! gebadjten 9Htes bar, oljne ben fie überI)auvt nidjt Clt!< 
fteljen unb gar nidjt gebadjt tuerben fönnen. 21U;3 biefer ®ebunbenljeit ber fraglicljcn 
.ft'often an bie jetueilig in )Setradjt fommenbcn voliöellidjen ~anblungen ergibt fidj, bnß 
jene im angemeinen nndj ben[elben red)tlidjen ~ormen beurteilt tuerben müffen luie bicie. 
SDat nb er bie in Wu;3üOung einei3 tStaat;3l)oljeit;3redjte;3 bon ben ~ofiöeibeljörben im 
öffentlidjen 0'ntereffe lualjrJunef)menbe)~ )Sefidjtigungen ber 911Jotljefen nid)t einen 
®cgenftanb bcr gewoljnljeiti3redjtlidjen Ubung bilben rönnen, bebarf feiner luciteren 
SDarlegung. 

mt ljiernadj bie )silbung be;3 bom )Seffagten beljauvteten ®etuoljnljeiti3rcdjtes rccljt< 
lidj unmöglidj, fo fann bon einem (;l;ingeljen auf bie fonftigen WUi3füljxungcn oe;3 ffiedjt;3< 
gutadjteni3 abge[eljen tuerben, ba biefe nur für ben ~all erljeblidj fein tuürben, bafl oic 
WCöglidjfeit ber fraglidjen )silbung an fidj an3uerfennen tuiire (tJgl. im übrigen aber !lud) 
bai3 Urteil be;3 ®eridjgljofe;3 tJom 5. WCiir~ 1892, (;l;ntfdj. )Sb. 22 tSeitc 98ff.). ~(udj bebarf 
ei3 bei biefer ffiedjt;3lage feiner (;l;rörterung, ob nidjt bcr (;l;ntfte~ung be;3 fraglidjen ®e~ 
tuoljnljeitsredjtes bie ~or[djriften be;3 im ffiegierung0be~irfe sr. bii3 3um 0'nfrafttrctC1l 
bei3 )Sürgerlidjen ®e[e~budje;3 gültig gewe[enen Code Napoleon cntgegengeftanoen ljnben 
würben, oa biefe;3 ®eje~budj befanntlidj bai3 ®etuoljnljeiti3redjt nur in ganJ berein~eJten 
~iinen al;3 matgebenb ~uliißt (bgl. J. )S. ,8adjariac bolt Eingentljal, ~anobud) bei3 ~ran< 
ilöfifdjen ,8ibilredjt;3 § 23 8. Wuff. tSeite 89ff. unb tStabel, 0'nftitutioncn bC;3 ~rnnJö[ifcljcn 
,8ibilredjt;3 tSeite 13, 14). 

:vie auf @run9 biefer beiben @ntfcf)eibungen be0 ü.~.@. ergangenen m(in.~ 
@rfaffe, bie eine I2tnberung in bem ~erf(1)ren beöügIicf) ber 9Cacf)retJifion bon 
~{pot1)efen bracf)ten, finb auf 6eite 396 unb 397 abgebrucft. 

XIX. Die Steuergesetzgebung. 
Sn ber preußifd)eH unb reicf)0recf)Uid)en 6teuergefe~gebung finben fid) ber< 

fcf)iebene )Beftimmungen, bie tei10 unmitteibar ba0 12ttJot1)efentlJefen betreffen, 
teig 5tlJar angemeiner 9Catur finb, aber in i1)rer ~an(1)abung für ben I2tpot1)efer< 
ftanb befonbere )Bebeutung getlJonnen 1)aben. :vie )Beftimmungen erfterer ~{rt 
finb im 6temtJeIfteuergefe~1) ent1)aIten, tlJä1)renb bie an ötlJeiter 6teIfe genannten 
lRecf)t0normel1 ben @ebieten ber @rgä115Ul1g0fteuer, @etlJerbefteuer, 8utlJacf)s<, 
Umfa~< unb @runbfteuer angef)ören. 

Stempelsteuer gesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 30. Juni 1909 (Pr.G.S. S. 535). 

§ l. Gegenstand der Stempelsteuer. 

(1) Die in dem anliegenden Tarif aufgeführten Ur kunden ..... unter
liegen den darin bezeichneten Stempelabgaben ... 

1) ~gl. ljieri\u: "SDie tStemVelfteuer in ~reujien". tSonbernbbrucf aU0 ,,~ljar< 
ma3eutijd)e 3eitung" 1909 mr. 83 unb 84, )SerIin, lßerIag bon 0'uHus tSlJringer; 
iowie ben Wrtifel: ,,~er WvotI)efen<SfoufftemveI" in ~ljarm. ,8tg. 1913 ~r. 14. 
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(3) Ergibt sich die Einigung über ein Geschäft aus einem Briefwechsel 
oder einem Austausch sonstiger schriftlicher Mitteilungen, so wird in der 
Regel ein Stempel hierfür nicht erhoben. In einem solchen Falle tritt aber 
die Verpflichtung zur Entrichtung des betr. Stempels dann ein, wenn nach 
der Verkehrssitte über das Geschäft ein förmlicher schriftlicher Vertrag 
errichtet zu werden pflegt, diese Errichtung indessen nicht stattgefunden 
hat und von den Beteiligten beabsichtigt ist, durch den Briefwechsel oder 
den Austausch der sonstigen schriftlichen Mitteilungen die Aufnahme eines 
solchen Vertrages zu ersetzen 1 ). 

§ 4. Sachliche Stempelsteuerbefreiungen. 

(1 ) Von der Stempelsteuer sind befreit: 
a. Urkunden über Gegenstände, deren Wert nach Geld geschätzt werden 

kann, wenn dieser Wert 150 Mark nicht übersteigt, insoweit 
nicht der Tarif entgegenstehende Bestimmungen enthält. 

§ 6. Wertermittelung. 

(1) Die Ermittelung des Wertes eines Gegenstandes zum Zwecke der 
Berechnung der Stempelsteuer ist auf den gemeinen Wert desselben zur 
Zeit der Beurkundung des Geschäfts zu richten. 

§ 9. Versteuerung mehrerer über denselben Gegenstand aus
gestellter Urkunden. 

(1) Werden über denselben Gegenstand mehrere Urkunden gleichen 
Inhalts ausgefertigt, so wird die auf dem Gegenstande ruhende Steuer nur 
zu einer derselben, und zwar in der Regel zu derjenigen Urkunde, welche 
als Hauptausfertigung bezeichnet ist, verwendet; die übrigen Ausferti
gungen sind lnit demjenigen Stempel zu versehen, welcher nach der Tarif
steIle "Duplikat" beizubringen ist. Eine Ausfertigung einer Verhandlung 
darf nur dann als Nebenausfertigung versteuert werden, wenn das Vor
handensein einer als Hauptausfertigung versteuerten Urkunde nachgewiesen 
wird ... 

§ 10. Versteuerung mehrerer in derselben Urkunde enthaltener 
Gegenstände. 

(1) Wenn bei Rechtsgeschäften übermehrere verschiedenen Steuer
sätzen unterliegende Gegenstände das Entgelt ohne Angabe der 
Einzelwerte ungetrennt in einer Summe oder Leistung verabredet ist, so 
kommt für die Berechnung des Stempels der höchste Steuersatz2 ) zur 
Anwendung, sofern nicht von den Ausstellern der Urkunde auf derselben 
die Werte für die einzelnen Gegenstände innerhalb der im § 16 angegebenen 
Fristen 3) noch nachträglich angegeben werden. Trägt die Steuerbehörde 
Bedenken, die ursprünglichen oder nachträglichen Angaben der Steuer-

1) 0;n g ag e m en gIlti ef e für ba5 2(~off)efeniJetlollal fillb bemnad) ftem~eIfrei, 
ba bei ber 0;ngagierung bon 2(~otlJefergelJilfen ein förmlid)er jßertrag in ber ffiegeI nid)t 
abgefd)lolfen tuirb. 

2) 2(U5 bieler 5Seftimmung ergibt hd), bau e5 bei 2(,poff)eten.St'aufbertriigen i1tued~ 
jßermeibung einer lJölJeren 5Sefteuerung nötig ift, bie I.13reile ber einheinen Dbjefte ge. 
trennt an3ugeben. 

3) Etud 1illod)en nad) bem :rage ber 2(Ui3fteUung. 
26* 
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pflichtigen über die Einzelwerte als richtig anzunehmen, so kommen die 
Vorschriften des dritten Absatzes des § 7 zur Anwendung 1 ). 

(2) Enthält eine Urkunde verschiedene stempelpflichtige Geschäfte, so ist 
der Betrag des Stempels für jedes Geschäft besonders zu berechnen 
und die Urkunde mit der Summe dieser Stempelbeträge zu belegen. 

(3) Sofern die einzelnen in einer Urkunde enthaltenen Geschäfte sich als 
Bestandteile eines einheitlichen, nach dem Tarife steuerpflichtigen Rechts
geschäftes darstellen, ist nur der für das letztere vorgesehene Stempel
betrag zu entrichten. 

§ 11. Mindestbetrag der Stempelsteuer und Abstufungen der
selben. 

Die Stempelabgabe beträgt, insoweit dieses Gesetz und der Tarif nicht 
abweichende Bestimmungen enthalten, mindestens 0,50 Mark und steigt 
in Abstufungen von je 0,50 Mark, wobei überschießende Stempelbeträge 
auf 0,50 Mark abgerundet werden. 

§ 26. Rechtsweg. 

In Beziehung auf die Verpflichtung zur Entrichtung einer Stempel
abgabe ist der Rechtsweg zulässig. Die Klage ist bei Verlust des Klagerechts 
binnen sechs Monaten nach erfolgter Beitreibung oder geleisteter Zahlung 
gegen diejenige Oberzolldirektion zu richten, in deren Verwaltungsbezirk die 
Steuer erfordert worden ist. 

§ 27. Verjährung der Stempelsteuer. 
(1) Die Stempelsteuer verjährt, wenn sie auf einen Bruchteil des Wertes 

des Gegenstandes zu bemessen ist, in zehn, sonst in fünf Jahren nach Ab
lauf des Kalenderjahres, in welchem die Zahlung der Abgabe hätte erfolgen 
müssen. 

Stempeltarif. 

Gegenstand der Besteuerung. 

1. (1) Abschriften, beglaubigte, unter denselben 
Voraussetzungen wie Zeugnisse, amtliche in 
Privatsachen, s. diese 2). 

5. Apotheken, s. Erlaubniserteilungen, Buch
staben a. 

ß. Approbationsscheine, s. Erlaubniserteilungen, 
Buchstaben b. 

7. Atteste, amtliche, wie Zeugnisse, amtliche in 
I Privatsachen, s. diese. 

Steuersatz 

1) lJCad) bem f)ier ange~ogenen § 7 Wbf. 3 be>3 @efe~e>3 finb bie jSef)örben ober 
jSeamten, wenn fie jSebenfen tragen, bie Wngabe ber I5teuer~flid)tigen a10 rid)tig an~ 
jlmef)men, unb eine Q:inigung mit ben fe~teren nid)t ftattfinbet, befugt, "unter Eu~ 
öief)ung 15 ad) tl erftänbig er, bei beren Wui3waf)1 etwaige lEorfd)läge ber I5teuer~flid)~ 
tigen mit ~u berüdjid)tigen finb, bie für bie jSered)1tlltlg ber I5teuer erforberlid)en @runb~ 
lagen öu ermitteln unb banad) bie 6teuer 5U erf)eben. SDie Sfoften ber Q:rmittlung fallen 
bem 6teller~flid)tigen 5ltt Baft, wenn ber ermitteIte )illert ben bon bem 6teller~flid)tigen 
angegebenen )illert um 10 % ober mef)! überfteigt./1 

2) Wmtlid)e EeugniHe in \j3ritlatjad)en unterliegen !lad) Eiffer 77 befl :l:ariffl ber 
6tem~el~flid)t nur bann, \1Jeltll jie "innerf)alb b er Eu ftii!l big feit bc r a u>3ftell enben 



10. 

16. 

22. 

Stempeltarif. 

Gegenstand der Besteuerung 

(1) Ausfertigungen von Schriftstücken der Be
hörden und Beamten, ... sofern für die Schrift
stücke nicht ein durch diesen Tarif bestimmter 
Stempel zu entrichten ist . 

(2) Befreit sind Ausfertigungen: 
a. von Bescheiden auf Gesuche, Anfragen und 

Anträge in Privatangelegenheiten, sie mö
gen in Form eines Antwortschreibens, einer 
Verfügung, einer Verfügungsabschrift oder 
einer auf die zurückgehende Bittschrift 
selbst gesetzten Verfügung erlassen werden. 

(1) Duplikate (Nebenausfertigungen) von stempel
pflichtigen Urkunden 
jedoch nicht über den zu der stempelpflichtigen 
Urkunde selbst erforderlichen Stempel hinaus 1 ). 

Erlaubniserteilungen (Approbationen, Kon-I 
zessionen, Genehmigungen usw.) der Behörden 
in gewerbepolizeilichen Angelegenheiten: 

a. (1) Konzessionen: 
zum Betriebe einer Apotheke 2), 

wenn die Konzession vererblich und ver
äußerlich ist 3 ) 

vom 
Hundert 

405 

Steuersatz 

J( I ~ 
T 

3 

3 

{ des Wertes der 
Konzession 4) 

\Beljörbe ober bes ausfteHenben \Beamten erteilt" finb. '1)araus ergilit jidj, 
baj3 audj beglaubigte 2Ibfdjriften nur unter ber gleidjen Q3oraui3fe~ung ftem1Jel~ 
jJflidjtig finb. 2 u ftä nb ig öUt Q3ornaf)mc bon \Beglaubigungen finb bornef)mlidj 'lI1Itt§~ 
geridjte unb motare. 'lInbere \Beljörben nut bann, wenn iljncn burdj befonbere CIle~ 
\c~e ober Q3crorbnungen bie \Beglaubigungi3befugnii3 aui3brücflidj beigelegt ift. j'l;iir 
1,ß0liöeibeljörbcn ini3befonbere trifft biefe 2uftänbigfeit nur bann ÖU, wenn bie 2cug~ 
nijfe (Driginale) in H)rcn 'lIften bilW. CIlauaf)rfam fid) bcfinbcn. S1It alIgcmeinen finb 
alfo beglaubigte 'lIbfdjriften nur bann ftcmjJeljJflidjtig, wcnn bie \Beglaubigung burd) 
CIletidjt ober ilCotar erfolgt ift. Q3gl. ben ~rI. bei3 fficg.~l,ßräfibent. uon W1agbeburg tJOlll 
15. Sufi 1902 (®ette 412). j'l;ür bie \Beglaubigung jJritJaten 3tlJecfen bienenber 2eugni]fc 
ift bie l,ßoliöei jebod) beredjtigt, CIlebiiljren öU erf)eben. 

1) Q3gI. f)ieröu § 9 bei3 CIlefe~ei3. 
2) Q3gL l)ieröu bie auf ®eite !H3 unb 414 angefiil)rtcn W1i11.~~r1aHe. 
3) Unter uererblidjcn unb tJerällj3erlidjen SfonöeHioncn jinb babei aUe 

jJI)armaöcutifd)en ffiedjt;3titeI, auf benen in I,ßreuj3en 2I1Jotljefen beruljen, öu uerftel)cn, 
mit 2Iui3naf)me ber I,ßribUegien unb ber feit bem 11. 0'uli 1894 berliel)encn reinen l,ßer. 
jonaHonöcHionen. Q3gL ben W1in.~~rL bom 9. W1ai 1904 (®eite 414). 

4) \yür bie ~rmitte(ung bei3 )illertei3 ber Sfonöejfiolt gibt bie )Bf. bei3 \yin(l1t3~ 
miniftcr;3 bett. 2Iu;3fül)rungsbeftimmungcn öum ~anbe;3]tem1Jc1ge\e~ tJom 16. 91ugu]t 1910 
folgenbe 2Inroeifung: 

Zur Ermittelung des stempelpflichtigen Wertes vererblicher und veräußerlicher 
Konzession ist der die Konzession Nachsuchende zur ~Wertangabe und zur Vorlegung 
des über den Kauf der Apotheke etwa geschlossenen Vertrages aufzufordern. Aus dem 
Vertrage ist fesb:ustellen, ob und was die Vertragschließenden über die Vergütung für 
den übergang der Konzession auf den neuen Erwerber verabredet haben. Wird der an· 
gegebene Wert für zu niedrig erachtet und findet eine Einigung mit dem Steuerpflich. 
tigen nicht statt, so ist der Wert, falls ihn die die Konzession erteilende Behörde nicht 
selbst zu begutachten vermag, nach der Vorschrift des § i Abs. 3 des Gesetzes und unter 
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Gegenstand der Besteuerung 

mindestens aber . 
sonsti) . 

zur Errichtung einer Zweig-(Filial- )Apo
theke 2 ) • 

zur Verlegung einer Apotheke auf Antrag 
des Besitzers 

(2) Befreit sind die vererblichen und 
veräußerlichen Konzessionen für diejenigen, 
welche dieselben erbschaftssteuerfrei ererbt 
haben. 

(3) Außerdem findet die Bestimmung 
unter Ziffer 2 Ermäßigungen und Befrei
ungen der TarifsteIle "Kauf- und Tausch
verträge" sinngemäße Anwendung 3). 

b. Approbationen für: 
Apotheker. 
diejenigen Personen, welche sich als 

Ärzte (Wundärzte, Augenärzte, Ge
burtshelfer, Zahnärzte und Tierärzte) 
oder mit gleichbedeutenden Titeln be
zeichnen oder seitens des Staats oder 
einer Gemeinde als solche anerkannt 
oder mit amtlichen Funktionen be
traut werden sollen 

(§ 29 der Reichsgewerbeordnung) 
c. Erlaubniserteilungen: 

zum ständigen Betriebe der Gastwirtschaft, 
Schankwirtschaft oder des Kleinhandels 

Steuersatz 
vom 

.K ~ Hundert 

150 
150 

10 

20 

50 

1 50 

tunlichster Vermeidung von Kosten anderweitig zu ermitteln, wobei unter Umständen 
auch die in früheren Verträgen über das Entgelt für die betreffende Konzession getroffe
nen Vereinbarungen als Anhaltspunkte werden dienen können. Den die Konzessionen 
erteilenden Behörden bleibt es überlassen, zur Ermittelung der Konzessionswerte die 
:\Iitwirkung der Oberzolldirektionen in Anspruch zu nehmen. Insoweit der Wertstempel 
unstreitig ist, muß seine Verwendung auf der Konzessionsurkunde innerhalb der im 
§ 15 Abs. 1 des Gesetzes angegebenen Frist erfolgen, während der Stempel fiir den et
waigen nachträglich ermittelten Mehrwert später auf der Urkunde zu entwerten ist. 

)ßon ben Ijier angeiJogenen 5Beftimmungen ift § 7 Wbf. 3 be~ @efe~e~ auf 6eite 404 
abgebrucfti Eiffer 6 ber 5Befanntmad)ung beftimmt, baB bei ber Q:rmittIung ber für bie 
5Bered)nung ber 6tem~eIfteuer erforberlid)en @runblagen bie Q:ntfteljung bon 5roften 
tunlid)ft iJu bermeiben if±. 

1) Q:mVfiinger ~erfönlid)cr, unberfäuflid)er, auf @runb ber 5rabinetti3orber bom 
30. 3'uni 1894 berlieljener 5ron~eHionen liaben einen feften 6tem,pel Mn 150 9Rf. NU 
cntrid)ten. Q:~ wirb Ijierbei fein Unterfd)ieb gemad)t, ob e~ fid) um bie 5ronJeffion JU 
einer W~otljefenlteualtlage ober um eine l)cimgefallene 5ronöeffion einer fd)on befteljenben 
I)l~·otljefe ljanbelt. 

2) )ßgl. ljierßu ben Q:rL auf 6eite 415. 
3) :tIaburd) ift für ben Übergang bon Wfßenbenten an :tIefßenbenten 6tem~el. 

freiljeit gefid)ert. 



S tempeltarif. 

Gegenstand der Besteuerung 

mit Branntwein oder Spiritus (§ 33 der 
Reichsgewerbeordnung) 

wenn der Gewerbebetrieb 
wegen geringen Ertrages und Kapitals 

von der Gewerbesteuer frei ist 
in die vierte Gewerbesteuerklasse gehört 

dritte 
- zweite 
- erste 

32. (1) Kauf- und Tauschverträge und andere 
lästige Veräußerungsgeschäfte enthaltende Ver
träge einschließlich der gerichtlichen Zwangs
versteigerungen, insoweit nicht besondere Tarif
steIlen zur Anwendung kommen, wenn sie be
treffen: 

a. im Inlande gelegene unbewegliche Sachen 
oder ihnen gleichgeachtete Rechte 1 ) 

c. andere Gegenstände aller Art, falls die Ver
träge nicht auf Grund der Tarifnummer 4 
des Reichsstempelgesetzes der Reichs
stempelabgabe unterliegen oder von dieser 
befreit sind 2) 

(10) Ermäßigungen und Befreiungen: 
2. Befreit sind Verträge, durch welche unbe

wegliche Sachen oder diesen gleichgeachtete 
Rechte oder bewegliche Sachen allein oder 
im Zusammenhange mit anderem Vermögen 
von Aszendenten an Deszendenten über
tragen werden. 

3. Befreit sind Kauf- und Lieferungsverträge 
über Mengen von Sachen oder Waren, sofern 
dieselben entweder zum unmittelbaren Ver
brauch in einem Gewerbe oder zur Wieder
veräußerung in derselben Beschaffenheit oder 
nach vorgängiger Bearbeitung oder Verarbei
tung dienen sollen oder im Deutschen Reiche 

1 

bei Kauf- u.Lie
ferungsverträ· 

gen vom Kauf
od. Lieferungs-

preise unter 
Hinzurechnung 
des Wertes der 
ausbedungenen 
Leistungen und 
vorbehaltenen 

Nutzungen. 

1) mei Illvot~efenbet:fäufen unterliegen bie \Berträge über ben \Betrauf be'3 
Clhunbftücfe5 bem in ::tariflteHe 32 a borgele~enen 0mmobiliarftemvel bon 1 % be5 
jillerte5. 'tIie mltbetrauften Wlooilien, ~inriel)tungi3gegenftänbe Ul\t1., mit ~lu(lna~me ber 
jillaren, unterliegen bem Wlooiliarftemvel aui3 ::tariflieHe 32 c in Sjö~e bon 1/3 % be'3 
jillette5. mei \Beträufen vribifegiettcr Illvot~efen unterliegen auel) bie I,ßtibilegien 
bem 1 %{smmooHiarftemveI, fofem fie am @runbftücfe ~aftcn ober alt' "biefem gIeiel)~ 
geael)tete ffieel)te" an&ufe~en finb. SJ(ii~ere'3 l)ierüher \ie~e 6eitc 425ff. 

2) 'tIiefer 6temveI fann unter Umftänben oei IllröneiIieferung5berträgen, 
bie bem einöeInen IllvotI)cfer ein fIagoare'3 ffieel)t auf S3ieferung ge\t1ä~ren, Illltttlenbung 
finben, fofem e5 fiel) niel)t gemäß ber l)Xu5na~meheftimmnng in Eifter 3 um foIel)e 9Xtö~ 
neimitteI h&\t1. Illr&neien ~anbe!t, bie bon bem %Ivot~efer lelhft Ctbcugt übct I)etgefteHt 
finb. \BgL bie \Berfügungen auf 6eite 415. 
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Gegenstand der Besteuerung 

in dem Betriebe eines der Vertragschließenden 
erzeugt oder hergestellt sind1 ). 

38. Lieferungsverträge, s. Kaufverträge. 
71. Verträge 

1. (1) durch welche ein früherer stempelpflich
tiger Vertrag lediglich aufgehoben wird. 

2. (1) über sonstige vermögensrechtliche Gegen
stände, wenn keine andere Tarifstelle zur An
wendung kommt . 

Sind die Verträge nur Nebenverträge eines 
Hauptvertrages und werden sie mit diesem 
zusammen in einer Urkunde beurkundet. 

jedoch nicht über den zu dem Hauptver
trage selbst erforderlichen Stempel hinaus. 

(2) Ein auf unbestimmte Zeit oder Kün
digung abgeschlossener Vertrag gilt in betreff 
der Stempelpflichtigkeit als ein auf ein Jahr 
abgeschlossener. 

(3) Befreiungen: 
a. Lehrverträge, 
b. Verträge, durch welche Arbeits- und 

Dienstleistungen auf bestimmte oder un
bestimmte Zeit gegen zu gewissen Zeiten 
wiederkehrendes Entgelt (Lohn, Gehalt 
und dgl.) versprochen werden, wenn der 
Jahresbetrag der Gegenleistung 1500 Mark 
nicht übersteigt. 

77. (1) Zeugnisse, amtliche, in Privatsachen, 
innerhalb der Zuständigkeit der ausstellenden Be
hörde oder des ausstellenden Beamten erteilte 2) 

Steuersatz 

H~~~~rt Jf" ~ 

3 

3 

1 50 

3 

1) 2Xuf ®runb bic(er jBeftimmllng ift oci 2XjJotI)efcnocdäufen ber ~reiB beB :illnrcn~ 
rn g c tB oon ber 6tcmvelftcllcr oefreit. 

2) jRndj ßiffer 77 beB :tarifB ]inb nidjt nlle nmtfidjen ßeuglliffe in ~riont~ 
fadjen ftemvelVfHdjtig, fonbern nur biejenigen, l1JeIdje "innerl)aHJ ber ßnftänbigfeit 
ber nUBftellenbell jBel)örbe ober beB aUBfteUenben jBealllten crteift" finb. :illid)tig ift 
biefe ~eftftellullg nalllentlidj für Unter(djriftBoeglnnoigungen. ~in ~rI. bcBiminiflcrB 
beB 3nnern vom 28. mlooer 189ß oefallt l)ierüDer: 

Zur Behebung von Zweifeln über die Frage, in welchen Fällen von Behörden 
vollzogene Unterschriftbeglaubigungen der Stempclpflicht unterliegen, mache ich 
darauf aufmerksam, daß derartige Beglaubigungen, wenn sie von anderen Behörden, 
als Gerichten und Notaren, insbesondere von Polizeiverwaltungen, Magistraten, 
Dorfgel'ichten, Gemeindevorständen, Amts- und Bezirksvorstehern usw. erteilt werden, 
in der Regel stempelfrei sind. Der Zeugnisstempel für Unterschriftbeglaubigungen 
kann nur dann beansprucht werden, wenn entweder die Beglaubigungen von den 
durch § 8 des Gesetzes, enthaltend Bestimmungen über das Notariat usw. vom 
15. Juli 1890, dazu berufenen Organen, den Amtsgerichten oder Notaren, ausgehen, 
oder andere Behörden durch Gesetz oder rechtsgültige Verordnungen zur Vornahme 
von Beglaubigungen für zuständig erklärt werden. 

fJiernndj fann Der ßeugniilftcmVe1 für Unterjdjriftbelllauoigungcn nur banlt oe· 
cmfvrudjt I1Jcrbcn, ItJenlt Die ~eglauoigungett bon 2XmtBgcridjten ober ?Rotaren aw3gel)en. 
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Gegenstand der Besteuerung 

(3) Befreit sind: 
a. Zeugnisse, auf Grund deren ein anderes amt

liches Zeugnis oder ein Paß (Reise- oder Lei
chenpaß, Paßkarte ) ausgestellt werden SOlll) ; 

d. (1) Führungszeugnisse, insoweit sie nicht zur 
Erlangung der in den Tarifstellen "Erlaub
niserteilungen" und "Lustbarkeiten" auf
geführten Genehmigungen usw. erforder
lich sind 2). 

(2) Den Führungszeugnissen stehen gleich 
Zeugnisse über geleistete Arbeit in Anstal
ten, welche von unmittelbaren oder mittel
baren Staatsbehörden betrieben werden. 

(4) Inden unter a und c bezeiclmetenFällen 
tritt die Stempelfreiheit nur dann ein, wenn 
der dieselbe begründete Zweck aus der Ur- I 
kunde hervorgeht. Wird von den Attesten 
zu anderen Zwecken nachträglich Gebrauch 
gemacht, so ist der Stempel nachzuver
wenden. 

Steuersatz 

H:l~~rt J(,. ~ 

~ie lnecf)t0orbnung lJinficf)t1icf) ber merftempelung, bie burd) borftel)enbes 
@efet für bie ben WpotlJeferftanb lierülJrenben Urfunben gefcf)affen ift, lJat burcf) 
berfcf)iebene Wänifterialerfaffe unb merfügungen eine ttJertbOlle Q;r1äuterung er< 
falJten. ~iefe metfügungen lief)anbe1n folgenbe Urfunben: 

a. Lehr-, Servier- und Führungszeugnisse. 

Min.-Erl. (für Med. Angeleg. und Finanz-Min.) vom 21. Mai 1907. 

Nach dem Inkrafttreten der Prüfungsordnung für Apotheker vom. 
18. Mai 1904 regelt sich die Stempelpflicht der für die Prüfung und die 

~er g1eief)e @runbfa~ gilt für ben bei Q3eitlerbungen um m1JoU)efenfoniieffionen ein> 
~ureief)enben amtlief) beglaubigten i{5etmögeni3naef)l1Jeii3, fomit ei3 fief) babei nur um 
eine llnterfef)rifti3beglaubigung 'f)anbeU. .Bautet bie Q3eglaubigung ieboef) ba'f)in, ball bic 
'(I;äl)igfeit bei3 2tui3ftelleri3, ben angegebenen i{5ct1Jflief)tungcn naef)iiufomllten, amtlid) 
befef)einigt itlirb, 10 gilt für folef)e Q3eglaubigungen naef) einet (fntief)eibung ber OOeqoll< 
bireftion Q3rei3lau bom 22. 9Jläq 1910 folgenbe!3: ",Bur Q3eglaubigung bon i{5ermögeni3> 
11llef)itleilen finb bie ~oli3eibe'f)örben 3uftänbig. ~erartige Q3eglaubigungen jinb bal)er, 
luenn nief)t aui3 i'f)rem )ffiortlaut 'f)erl.Jorge'f)t, ball fie lebiglief) aUf @tunb einei3 borge1cgten 
6teueröetteg erteHt finb, ftem1Jel1JfIief)tig." 

\l;ür ~'f)arma3euten geUen ali3 ftem1Jel1JfIief)tige amtlief)e ,8eugniHe in ~ribatfaef)en 
bic ,8ulajfungi33eugnijfe iium 2t1Jot'f)eferbctuf foitlie bie ,8eugnijfe über bai3 Q3efte'f)en bcr 
1J'f)arma3eutifef)en i{5or> unb 6taa!i31Jtüfung. 

1) muf @tunb biefer Q3eftimmung finb bie Be'f)rlingi3öcugniHe, bie 6crl.Jiewug< 
ni[fe bot bem 6tubium unb bie Unil.Jcr[itägatteftc ftem1Jelfrei, ba fie nief)t a1'3 felbftänbigc, 
[onbem nur al'3 "borbcreltcnbe" ,8cugniffe gelten. 

2) \l;ü'f)rungi3öeugni[le (im Driginal), itlelef)e 3ur ~rlaltgung ber m\J1:ltobation 
ag m1Jotljefet obet einet 911Jot1)efenfoniie\jion bienen follen, jinb banaef) ftem1Jel< 
1JfHef)tig, ba biefe beiben @ene'f)migungen in :rariffteHe 22 l1lli3brücfHd) aufgefü~tt linb. 
Über bie 6tem1Jel1Jflief)t begIl1ltbigter ~{blef)tiften I. 'Jullnote 2 auf 6eite 404. 
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Approbation der Apotheker erforderlichen Zeugnisse usw. nach den Tarif
steIlen 22b, 77a und 77d des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 wie 
folgt!) : 

1. Die nach § 51 Abs. I der Dienstanweisung für die Kreisärzte vorn 
23 . .März 1901 auszustellenden Zulassungszeugnisse zum Apotheker
beruf erfordern einen Stempel von 1,50 .Mk. 2) 

2. Das Zeugnis über die Tätigkeit als Apothekerlehrling (§ 6 Ziff. 2 der 
Prüfungsordnung) und dessen amtliche Bestätigung durch den 
Medizinalbeamten ist stempelfrei. 

:3. Das Zeugnis über das Bestehen der pharmazeutischen Vorprüfung 
(§ 14 Abs. 1 der Prüfungsordnung) erfordert einen Stempel von 
1,50 Mk.3) 

4. Die Zeugnisse über die Tätigkeit als Gehilfe ·vor der Ablegung der 
pharmazeutischen Prüfung (§ 17 Abs. 4 Ziff. I der Prüfungsordnung) 
sind stempelfrei. 

5. Die Zeugnisse über die Führung während der zu 4 genannten Tätig
keit sind stempelfrei (§ 17 Abs. 6b der Prüfungs ordnung) 4). 

6. Die Zeugnisse über das Universitätsstudium (§ 17 Abs. 4 Ziff. 2 der 
Prüfungsordnung) sind stempelfrei. 

7. Das Zeugnis über das Bestehen der pharmazeutischen Prüfung 
(§ 30 Abs. 3 der Prüfungsordnung) erfordert einen Stempel von 
1,50 Mk. 5) 

8. Die Zeugnisse über die Tätigkeit als Gehilfe nach der Ablegung der 
pharmazeutischen Prüfung (§ 35 Abs. 3 der Prüfungsordnung) er
fordern bei der Beglaubigung durch den Kreisarzt einen Stempel 
von 1,50 .Mk. 6) 

1) 5Bei ben in obigem (l;rl. unter inr. 1, 3, 7, 8 unb 9 genannten Urfunbcn beträgt 
nadj bem je~t geltenben ®tem,pelfteuergefe~ bom 30. S'uni 1909 (:tariffteHe 77) bie 
®teuer nidjt me~r 1,50 WH., fonbern 3 WH. (f. ®eite 408). ~ie ~er,pflidjtung ~ur Ba~
lung ber ®tem,peHoften bei biefen Urfunben liegt in aHen jJäHen nidjt bem 5Bc
fi~er, fonbern ben betreffenben 2tngeftenten ob, ba bie 5Beglaubigung ber Beugniffe Iebig
Hdj in beren S'ntcreffe erfolgt. 

2) S'e~t 3 WH. ~ie @ene~migung be~ Bulaf[ung~öeugnif[e~ beim lffiedjfel ber 2e~r
ftene bmdj ben neuen Sfrei~aqt gemäji § 43 ber 2t,p.5B.D. ift jebodj ftem,peffrei, ba e~ fid) 
l)ierbei nur um eine einfadje 5Beglaubigung ~anbelt. jJür ba~ Bulaf[ung~creugni~ felbft er
llält ber Sfrei6arcrt nadj bem @ef. bett. bie @ebü~ren ber WCebiainalOeamten bom 14. S'uli 
1909 (f. ®eite 146) 6 WCf. @ebü~ren. S'm übrigen ~at bie 5Beglaubigung ber ~ienft
attefte ber 12(,pot~eferle~rlinge unb ber ®crbieröcugnif[c ber 2t,pot~eferge~ilfen burdj bie 
SfreiMröte gebü~renfrei au erfolgen. 

3) S'eN 3 WCf. 
4) S'n Biffer 5 ift bon Beugnif[en über bie jJü~rung ttJä~renb ber ßU 4 genannten :tätig

feit (§ 17 2tbf. 6b ber I,]3rüfungi3orbnung) bie ffiebe, b. ~. bon jJü1)rungi3öeugnif[en über 
bie ®erbiewit a15 uneraminierter @e~ilfe. (l;in foldjei3 jJü1)rung~atteft ift iebodj in bcr 
I,]3rüfung~orbnung nirgenM borgefe~en. S'n § 17 2tbf. 6b ttJirb bielme~r nur, IIfaH~ ber 
Sfanbibat fidj nidjt a15balb nadj bem 2tbgange bon ber Uniberfität melbet, ein amtlidje>3 
Beugni~ über feine jJü~rung in ber BttJifdjen5eit" geforbert, alfo ein jJü1)rungi3ßeugnii3 
für bie Beit ßttJifdjcn 5Beenbigung be~ ®tubium~ unb WCeIbung ilut ®taat$,prüfung. ~a~ 
ift etttJai3 ganö anbere~, al~ ber WCinifterialerlaji fagt. ~ie ®tem,pelfrei~eit· biefei3 jJü~
rung~creugnif[e~ ttJirb aber babutdj nidjt berü~rt. 

5) S'e~t 3 WCf. 
6) S'e~t 3 WCf. ~ie 5Bcfdjeinigungen über bie :tätigfeit lll5 Sfanbibat ber l,]3~arma3ic 

~atte ber WCinifter ber WCebi3inalangelegen~eiten in feiner 2tu~fü~rungi3anttJeifung 5ur 
I,]3rüfungi3orbnung bom 15. ®e,ptember 1904, Biffet 6 (1. ®eite 43) nodj für ftem,pelfrei 
crflärt. S'e~t muji inbeffen obige entgegengefe~te 5Beftimmung ag majigebenb geHen. 
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9. Die Zeugnisse über die Führung während der zu 8 genannten Tätig
keit (§ 36 Abs. 1 der Prüfungs ordnung) und 

10. die Approbation als Apotheker (§ 36 Abs. 2 der Prüfungsordnung) 
erfordern einen Stempel von je 1,50 Mk.1) 

Min.-Erl. (Finanz-Min. und für Med. Angeleg.) vom 14. Mai 1908. 

Im Anschluß an den Runderlaß vom 21. Mai 1907, betreffend die 
Stempelpflicht der für die Prüfung und die Approbation der Apotheker 
erforderlichen Zeugnisse, ist die Frage angeregt worden, ob und inwieweit 
die kreisärztlichen Beglaubigungen unter den Servierzeugnissen approbierter 
Apothekergehilfen der Stempelpflicht unterliegen. 

Die Erwägung, daß der zur Erlangung einer Apothekerkonzession er
forderte Nachweis über die Führung und Leistungen der approbierten 
Apothekergehilfen durch die Zeugnisse der in jedem Einzelfalle beteiligten 
Apothekenbesitzer erbracht wird, die kreisärztliche Beglaubigung dieser 
Zeugnisse sich im allgemeinen aber nur auf die Bestätigung der Zeitdauer 
der Tätigkeit des Zeugnisinhabers in einer bestimmten Apotheke erstreckt 
und im Interesse der staatlichen Aufsicht über den Apothekenbetrieb und 
über das in den Apotheken beschäftigte Personal erfolgt, läßt es gerecht
fertigt erscheinen, bei Zeugnissen approbierter Apothekergehilfen, sofern 
sie sich nur über die Zeitdauer der Tätigkeit des Zeugnisinhabers in einer 
bestimmten Apotheke aussprechen, von der Erhebung eines Stempels ab
zusehen. Dagegen erfordern die gleichen Zeugnisse, wenn sie neben der 
Beschäftigungszeit zugleich eine Bescheinigung der Leistungen enthalten 
und die darunter befindliche kreis ärztliche Bescheinigung ohne jede Be
schränkung ausgestellt ist, einen Stempel von 1,50 Mk. In letzterem Fall 
handelt es sich um ein gemäß § 73 des Handelsgesetzbuches im Privat
interesse ausgestelltes Zeugnis, dessen Beglaubigung nach dem zweiten 
Absatz dieses Paragraphen nur dann auf Stempelfreiheit Anspruch hat, wenn 
die "Ortspolizeibehörde" das Zeugnis beglaubigt. 

Wenn hiernach der Zeugnisstempel zu den Beglaubigungen nicht zur 
Erhebung kommen soll, so erübrigt nur, daß in den nach § 50, Abs. 2 der 
Dienstanweisung für die Kreisärzte von diesen zu beglaubigenden Be
scheinigungen der Apothekenbesitzer nur die Art und Zeit der Beschäftigung 
des Apothekergehilfen angegeben, oder die kreisärztliche Beglaubigung, wie 
das schon jetzt mehrfach geschieht, ausdrücklich auf die Beschäftigungs
dauer beschränkt wird, falls das zu beglaubigende Zeugnis sich auch über 
Führung und Leistungen des Apothekergehilfen ausspricht 2). 

1) ':tier ®temiJel für bie 15üljrungs&cugniffe beträgt jeN 3 WH., für bie ~iJiJ1:O' 
bation mie früljer 1,50 Wlf. 

2) ':tianaclj (inb aflo bie IScglaubigungen ber ®eroiewugniHe aiJiJrobierter ~iJO' 
tljefer ftemiJelfrei, menn entmeber bas 3eugnÜl (iclj nut über bie 3eitbauer ber :tätig
feit bes ,Jnljabets aUi3fiJricljt ober bie fteii3ärötliclje lSeglaubigung nur auf bie lSe
Icljäftigungi3bauet befcljränft mirb, mai3 ben mebi&inaliJoli&eiHcljen ~nfiJrücljen oollfommen 
genügt. ':tiie ':tiienftanmeifung für bie ~reii3är&te lieljt auclj in § 50 (\. ®eite 241) aus
brücfliclj oor, ban bie ~rei;3är&te bai3 ~ntlaHung1$öeugni;3 nur "ljinlicljtliclj ber lSefcljäf~ 
tigungi3&eit" beglaubigen. ~ntljält bagegen bai3 3eugniB auner hem 3eitteftat noclj eine 
[ßürbigung ber 2eiftungen beB ,Jnljaber1$ u n b be&ieljt ficlj bie fteii3ä.rötliclje lSeglaubigung 
auclj auf fettere, fo tritt bie ®temiJeliJfHcljt ein, bie aber naclj ber Iltnberung be1$ ®eleteB 
nicljt meljr 1,50 WH., fonbem 3 wef. beträgt (:tariffteHe 77). 
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b. Beglaubigte Abschriften. 

Min.-Erl. (des Innern und für Med. Angeleg.) vom 31. Juli 1897. 

Hinsichtlich der Versteuerung von Führungszeugnissen, deren es 
zur Erlangung der in den TarifsteIlen 22: "Erlaubniserteilung" und 39: 
"Lustbarkeiten" des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 aufgeführten 
Genehmigungen usw., insbesondere der Konzessionen zum Betriebe von 
Apotheken, bedarf, sowie hinsichtlich der Verstempelung von zustän
diger Seite beglaubigter Abschriften solcher Zeugnisse, welche zu 
dem gleichen Zwecke dienen sollen, wird nicht überall gleichmäßig ver
fahren, weil augenscheinlich die hierauf bezügliche Vorschrift der Tarif
steIle 77 des Stempelgesetzes noch nicht ausreichend bekannt ist. 

Zur Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens machen wir darauf 
aufmerksam, daß Führungszeugnisse nach dem geltenden Recht nur noch 
insoweit abgabenfrei sind, als sie nicht zur Erlangung der bezeichneten 
Konzessionen, Approbationen und Genehmigungen erforderlich sind. Sie 
wollen hiernach verfahren, die ihnen unterstellten Behörden und Beamten 
- auch die Kreis-(Bezirks-)Medizinalbeamten - mit entsprechender An
weisung versehen und sie namentlich darauf hinweisen, daß sie im Falle 
der V orlegung eines entgegen der Vorschrift steuerfrei erteilten Zeugnisses 
für die N achbringung des fälligen Stempels Sorge zu tragen haben 1). Wir 
bemerken noch, daß bei beglaubigten Abschriften jedes einzelne Be
glaubigungszeugnis der Stempelabgabe unterliegt. Sind jedoch Abschriften 
mehrerer Urkunden durch ein und dasselbe hinter die letzte Abschrift 
gesetzte Zeugnis beglaubigt worden, so bedarf es nur des einmaligen 
Stempels. 

Es ist ferner bemerkt, daß Behörden und Beamte in den in Rede 
stehenden Fällen die Ausstellung stempelpflichtiger Führungszeugnisse durch 
Wahl einer nicht der Abgabe unterliegenden Schriftform (eines Berichtes 
oder eines Schreibens) zu vermeiden suchen. Ein derartiges Verfahren ist 
unzulässig und allgemein zu untersagen, da dasselbe nicht im Sinne des 
Stempelgesetzes liegt, welches Äußerungen über die Führung eines Be
werbers zu den angeführten Zwecken mit wohlbegründeter Absicht hat 
stempelpflichtig behandelt wissen wollen. 

Verf. des Reg.-Präsid. in Magdeburg vom 15. Juli 1902. 

Nach der TarifsteIle 1 des Stempelsteuergesetzes vom :31. Juli 1895 
sind beglaubigte Abschriften unter denselben Voraussetzungen 
stempelpflichtig, wie amtliche Zeugnisse in Privatsachen, d. h. wenn sie 
innerhalb der Zuständigkeit der ausstellenden Behörde oder des ausstellen
den Beamten erteilt werden. Es kann daher der Stempel für Beglaubigungen 
von Abschriften und Unterschriften, wie auch in dem Erlasse des Herrn 
:Finanzministers vom 28. Oktober 1896, IH. 13950 (Min.-Bl. f. d. inn. Verw. 
S. 202) ausgesprochen ist, nur dann gefordert werden, wenn sie von den 
Amtsgerichten oder Notaren ausgehen oder andere Behörden durch 
gesetz- oder rechtsgültige Verordnung ausdrücklich zur Vornahme von Be-

1) g)er Gl:rl. befagt nicf)t etwa, bafi bie beglaubigten Wbfdjriften in allcn lYällen 
ftem.pel.pflidjtig finb. Gl:r befrie1jt ficI) vielmeljr, wie bie~ audj im (l:ingange be~fe1ben beut< 
lidj gefagt ifi, aufier auf bie Originale nur auf bie "von frufiänbiger ®eite beglau< 
bigten \lTbfdjriften". g)iefe finb unb bleiben natütlidj ftc1llpelpflidjtig. jßgl. ba'3 öU :rarif
fteIle 1 auf ®eite 404 @efagte. 
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glaubigungen allgemein oder für bestimmte Fälle für zuständig erklärt 
worden sind. 

Die in Abschrift vorgelegten Führungszeugnisse sind von dem Bürger
meisteramt in Philippsburg in Baden und einem hiesigen Polizeikommissar 
beglaubigt worden. Die von dem vorgenannten nicht preußischen 
Bürgermeisteramt beglaubigten Abschriften würden in Preußen stempel
pflichtig sein, wenn dies bezüglich der von einer gleichartigen preußischen 
Behörde beglaubigten Abschriften der Fall wäre 1). Dies muß verneint 
werden, ebenso wie die von dem Polizeikommissar beglaubigten Abschriften 
als stempelpflichtig nicht angesehen werden können, da die Befugnis zur 
Beglaubigung von Abschriften den Bürgermeisterämtern und Polizeibehör
den in der gedachten Art nicht erteilt worden ist. 

Ferner kann ich die Abschriftsbescheinigungen der Lehr- und Servier
zeugnisse, abgesehen von vorstehenden Ausführungen, auch aus dem Grunde 
nicht als stempelpflichtig ansehen, weil die Originalzeugnisse der gedachten 
Art nach dem Erlasse des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten vom 6. März 1891 (Centralbl. der Abgaben usw., 
Gesetzgebung und Verwaltung S. 82) und die durch Medizinalbeamte aus
gestellten Beglaubigungen der Servierzeugnisse der Apothekergehilfen nach 
dem Hunderlasse desselben Herrn Ministers vom 28. Oktober 1897, M. N. 
7682, für stempelfrei zu erachten sind. 

Verf. des Stempel· und Erbschaftssteueramtes in Münster vom 8. August 1905. 
Unter Bezugnahme auf den in der Nr. 24 der Pharmazeutischen Zei

tung vom 25. März d. J. S. 251, Zeile 2 abgedruckten Artikel "Stempel
gebühren" teile ich ün Auftrage des Herrn Provinzialsteuerdirektors hier
selbst der Redaktion ergebenst mit, daß die durch die Polizeibehörden 
beglaubigten Abschriften von Apothekerzeugnissen einem Stempel 
aus Tarifstelle 1 bzw. 77 preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 
1891; nicht unterliegen. Eine entsprechende Belehrung der Polizeibehörden 
in W'pstfalen ist veranlaßt2). 

c. Apothekenberechtigungen. 
(Med.-)Min.-Erl. vom 23. März 1901. 

Nach Tarifstelle 22a des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 unter
liegt die l~onzession zum Betriebe einer Apotheke, wenn die Konzession 
vererblieh und veräußerlich ist, einem Stempel von V2 % des Wertes der 
Konzession, mindestens aber von 50 Mark 3 ), und wenn die Konzession nieht 

1) \,ßoHöeilidje ITül)rungi3atteftc aui3 nidjq.Jteuflijdjen Itltäbten jinb ftemvcl~ 
frei, \lud) Illcnn biejellien 3Ut lBelllerliung um WvotI)efenfon3ellionen in \,ßreuflen bcr~ 
loenbet Illerben joHen. Sn biejem Itlinne ergingen folgenbe lBejdjeibe: 

1. Nach § 2 des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 unterliegen 
der Stempelsteuer nur die im Auslande errichteten Urkunden über Geschäfte, welche 
im Inlande befindliche Gegenstände betreffen; das anliegende Führungsattest ist daher 
stempelfrei. Stempelsteueramt I Hannover 7. Juni 1898. 

2. Auf die in Frage stehenden Führungszeugnisse bzw. die beglaubigte Abschrift 
finden die Bestimmungen des § 2 des St.-St.-Ges. vom 31. Juli 1895 nicht Anwendung 
sie unterliegen somit nicht der preußischen Stempelsteuer. Provinzialsteuerdirektor 
Berlin 26. Juli 1898. 

2) 'Ilattluf~in erlieji ber meg.~\,ßräjibent in Wnt~lierg unter bem 17. Wuguft 1905 
eine ~erf., Itlotin er bie "voli&eilidj lieglauliigten Wli\djriften bon Wvot~efet5eugniffen" 
für nid)t ftemveljteuervflidjtig erflärte. 

3) Se~t 150 W1f. ((. !Seite 406). 
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vererblich und veräußerlich ist, einem Stempel von 50 Mark 2 ). Dieser Stempel 
ruht auf der Urkunde über die Erlaubniserteilung und ist daher von dem 
Regierungspräsidenten, welchem die Ausfertigung der Konzession obliegt, 
zu verwenden und einzuziehen. Die Kaufurkunden selbst unterliegen, 
soweit in ihnen Veräußerungen von Apothekenprivilegien beurkundet 
sind, nach TarifsteIle 32 des Stempelsteuergesetzes einem Stempel von 1 % 
des Kaufpreises; handelt es sich dagegen um die Veräußerung kon
zessionierter Apotheken, so unterliegen die Vereinbarungen über die 
übertragung der Konzession auf den Erwerber oder über den Verzicht des 
Verkäufers auf die Konzession dem in TarifsteIle 71 Nr.2 bestimmten all
gemeinen Vertragsstempel von 1,50 Mark 1 ). 

Es ist nun darüber Klage geführt worden, daß vielfach schon bei dem 
Abschlusse des notariellen Vertrages über die Veräußerung vererblicher und 
veräußerlicher Apotheken von dem instrumentierenden Notar der Konzes
sionsstempel von 1/2 % des Konzessionswertes zur Berechnung gebracht 
wird, und daß später der Regierungspräsident bei Ausfertigung der Kon
zession nochmals diesen Stempel feststellt und einzieht. Zur Vermeidung 
dieser doppelten Einziehung des Stempels und der sich daraus ergebenden 
Unzuträglichkeiten hat daher der Herr Justizminister durch Runderlaß 
vom 23. November 1900 (abgedruckt im Justizministerialblatt für 1900 
S. 638) die Gerichte und Notare, welche die Veräußerung von Apotheken
grundstücken beurkunden, angewiesen, sich in Zukunft der Verwendung 
und Einziehung dieses Konzessionsstempels zu enthalten und sich auf die 
Verwendung und Einziehung des zur Kaufurkunde erforderlichen Stempels 
zu beschränken. 

Im Einvernehmen mit dem Herrn Finanzminister bringe ich Vorstehen
des hiermit zur Kenntnis. 

Min.-Erl. (für Med. Angeleg. und Finanz-Min.) vom 9. Mai 1904. 

Die von dem Regierungspräsidenten in . . . vertretene Auffassung, 
daß auf Grund des Finanzministerialerlasses vom 29. Juni 1900 - IH. 
7462 - zu den Konzessionen nicht privilegierter Apotheken in jedem Falle 
nur ein Stempel von 50 Mark zu verwenden sei, ist nicht zutreffend. Dieser 
Erlaß bezieht sich nicht auf die Versteuerung der von den Verwaltungs
behörden (Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten) ausgestellten Apo
thekenkonzessionen ; er ordnet vielmehr an, daß zu einem in einem Kauf
vertrag über ein Apothekengrundstück beurkundeten Verzicht auf die 
Apo t h e k e n k 0 n z e s s ion nicht der Wertstempel der TarifsteIle 2 oder 32, 
sondern der allgemeine Vertragsstempel von 1,50 Mark 2 ) der TarifsteIle 71, 
Ziffer 2 des Stempelsteuergesetzes vom 31. Juli 1895 erforderlich ist. Für 
die Versteuerung der Apothekenkonzessionen ist allein die Vorschrift 
unter Buchstabe ader TarifsteIle 22 a. a. O. maßgebend. Nach dieser 
unterliegen die Konzessionen zum Betriebe von Apotheken, wenn sie ver
erblich und veräußerlich sind, einem Stempel von 1/2% ihres Wertes, min
destens aber von 50 Mark 3), und wenn sie nicht veräußerlich sind, einem 
Stempel von 50 Mark 3 ) (zu vgl. Hummel-Specht, Stempelerläuterungsbuch 
S. 603, Anm. 2, S. 605, Anm. 4 und S. 607, Anm. 7). Da die von dem Regie
rungspräsidenten in ... dem Apotheker Gr. in ... erteilte Konzession sich 
auf eine Apotheke bezieht, die vor dem 11. Juli 1894 bestanden hat, 

1) ~e~t 3 roa. ([. ®eite 408). 
2) ~e~t 3 Wlf. ([. ®eite 408). 
3) ~e~t 150 Wlf. ([. ®eite 406). 
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mithin zu den vererblichen und veräußerlichen gehört, so ist mit Recht 
ein Stempel von 1/2% des auf 145000 Mark angegebenen Wertes der Kon
zession mit 725 Mark verwendet worden. 

Min.-Erl. (Finanz-Min. und für Med. Angeleg.) von 1901. 

Da nach TarifsteIle 22a des preußischen Stempelsteuergesetzes vom 
31. Juli i'895 nur die Konzession zur Errichtung einer Zweig- (Filial-) 
Apotheke dem dort vorgeschriebenen Stempel von 5 Mark l ) unterworfen 
wird, kann dieser Stempel nur für die Erlaubnis zur ersten Anlegung 
der Zweig-(Filial-)Apotheke erhoben werden, wogegen die nach der Ver
fügung des Ministers der Medizinalangelegenheiten vom 4. Mai 1895 von 
drei zu drei Jahren zu erteilende Erlaubnis zur Fortführung der Zweig
(Filial-)Apotheke dem Stempel von 5 Mark nicht unterliegt, sondern nur, 
falls ein gezeichnetes Konzept der Erlaubniserteilung bei der Behörde 
zurückbleibt, als Ausfertigung nach Tarifstelk 10 des Stempelsteuergesetzefl 
mit 1,50 Mark 2 ) zu versteuern ist. 

d. Arzneilieferungsverträge. 
Verf. des Hauptsteueramtes in Duisburg vom 9. Dezember 1892. 

Auf Ihre Vorstellung vom 21. September er., betreffend die Versteue
rung von Arzneilieferverträgen, erwidern wir Ihnen ergebenst, daß 
inzwischen seitens des Königlichen Finanzministeriums über die Stempel
pflichtigkeit derartiger Verträge anderweite Bestimmungen erlassen worden 
sind. Hiernach sollen bei Berechnung des Lieferstempels zu solchen Ver
trägen die von den Apothekern dispensierten Arzneien, insoweit sie aus 
zusammengesetzten Arzneikörpern bestehen, deren Mischung von den Apo
thekern bewirkt wird, außer Betracht gelassen werden. Dagegen sind die 
Medikame~te insoweit dem Lieferungsstempel zu unterwerfen, als es sich 
um Gegenstände handelt, welche die Apotheker in fertigem Zustande 
beziehen und in bezug auf welche sie daher lediglich Zwischenhändler sind. 
Dasselbe gilt von den mitgelieferten Gläsern, Schachteln, Etiketten usw. 
Zur Scheidung der Lieferungsgegenstände genügt es, wenn die Vertrag
schließenden nach Ablauf der einzelnen Lieferungsjahre die auf stempel
freie und stempelpflichtige Gegenstände entfallenden Beträge auf Grund 
ihrer Bücher annähernd schätzen. 

(Finanz-) Min.-Erl. vom 19. August 1911. 

Meine Entscheidung vom 5. Mai d. J. bezog sich auf Verträge, die der 
Vorstand eines Knappschaftsvereines mit Apothekern über die Lieferung 
von Arzneimitteln und Verbandstoffen geschlossen hatte. Inhalts dieser 
Verträge hatte der Vorstand den Apothekern das Recht auf die Lieferung 
gewisser Arzneimittel und Verbandstoffe zu bestimmten Preisen übertragen 
und sich nur verpflichtet, seine Kurberechtigten und Sprengelärzte anzu
weisen, alle Arzneimittel, Verbandstoffe und sonstigen Artikel zm' Kranken
pflege unter Ausschluß von Drogenhandlungen und Abgabestellen nur aus 
den zur Lieferung vertraglich berechtigten Apotheken des Vereinsbezirks 
zu entnehmen. 

Die vom Vorstande hiernach übernommene Verpflichtung begründet 
für den einzelnen Apotheker kein klagbares Recht auf Lieferung, da es 

l) ~ett 10 WH. (1. 6eite 406). 
2) ~ett 3 WH. (1. 6eite 405). 
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den Mitgliedern und Ärzten des Vereins unbenommen ist, die Arzneimittel 
usw, aus irgend einer der zur Lieferung vertraglich berechtigten Apotheken 
zu entnehmen. 

Die Verträge sind deshalb nicht als der Tarifstelle 32 des Stempel
steuergesetzes unterliegende Lieferungsverträge anzusehen, sondern er
fordern nur den in der Tarifstelle 71, Ziff. 2 vorgeschriebenen Stempel 
von 3 Mk. 

Die etwaige Annahme, als ob alle Verträge, welche die Kranken
kassen mit Apothekerrn abschließen, nur dem Vertragsstempel von 3 Mk. 
unterlägen, tri fft n ich t zu. Meine vorstehend mitgeteilte. Entscheidung 
beschränkt sich lediglich auf Verträge des angeführten Inhalts. 1 ) 

Zusammenfassung. 

\l{U0 bem 6tempelfteuergefe~ fdbft unb ben ba&u ergangenen etrfaffen uni) 
etrläuterungen ergibt fief) fomit f)infief)t1idJ ber 6tempelpffief)t ber für ben \l{po, 
H}eferftanb wief)tigeren U rfunben folgenbe ffieef)t01age: 

a. Apothekerlehrlinge und -Gehilfen. 

1. 3ufaffung0öeugniffe öm etr1emung ber \lLpotf}eferfunft: ftemiJeI, 
NHef)tig; @enef)migungen berfe16en beim )lliedJfel ber 2ef)rfteHe: 
ftempeIfrei ; 

2. 2ef)rberträge: ftemiJeIfreij 
3. 2ef)rfing0&eugniff e jeber \lfrt, feiten0 ber 2ef)rf)erren aU0gefteHte, 

amtHdJ beglaubigte: ftempeIfrei; 
4. )ßoriJrüfung!3öeugniffe (über ba0 )Beftef)en ber )ßoriJrüfung): ftemiJef; 

pfiid}tig; 
5. etngagemengbriefe für ba0 \lfiJotf)efenperfonaf: ftemiJelfrei; 
6. etngagement0berträge, förmlief)e, wenn bM S'af)re0gef)aH 1500 met 

ni# überfteigt: ftemtJelfrei; fonft: ftempeltJf1ief)tig; 
7. 6erbieröeugniff e, amtlief) beglaubigte, für une6aminierte \lXtJoH)efer, 

gel)iIfen: ftemlJeIfrei; für stanbibaten ber ~f)arma&ie: ftemiJellJfficl)tig; 
für alJtJrobierte \lfpotf)efer, wenn [ie nur 3eitteftate finb ober bie )Se, 
glaubigung fief) nur auf bie )Sefcf)äftigungf;bauer erftreeft: ftemiJelfrei; 
fonft: ftemlJe1lJflid)tig; 

8. Uniberfität0öeugnijfe (\lXbgang0öeugni)fe über ba0 Uniberfität0' 
fiubium): ftemlJe1frei; 

9. 6taagiJrüfung!3öeugniffe (über ba0 )Beftef)en ber 6taat0iJrüfung): 
fiempellJflief)tig; 

10. \lXpprobationen a10 \lfiJotf)efer: ftemiJefWief)tig; 
l1.i5-üf)rung!3öeugniff e (im Original) Dur etrfangung ber \lfiJiJrobation 

aff; \lXlJotf)efer ober einer \lXpotf)efenfonöeffion: ftemiJefpflid)tig; in aUen 
anberen i5-äHen: ftempelfrei; i5-üf)rung0öeugniffe aU0 nief)ttJreuj3ifd)en 
6taaten: ftemiJe1frei; 

12. )ßermögen0naef)roei0, )Beglaubigung be0fe1ben burd) @erid)te ober 
Wotare: ftempe1iJflicf)tig; buref) anbere )BeI)örben, wie ~oliöeiberwaf
tungen, mcügiftrate ufW., Wenn e0 lid) nur um eine Unterfd)tift0ue, 

1) 'I>arnad) linb allo 2lrJneifieferullg~tJerträge nur bann a15 meferung~tJerträgc 
ltad) :tatiiftene 32 mit 1/3 % ftcmveIVflid)tig, wenn jie bem ein3eÜten 2lvot!jefer ein fIag' 
uare~ ffied)t auf mefcwng geWä!jtcn. )Sertrügc, nad) beten 0n1)alt bie 2lrönciemVfüngcr 
freic ~al)l öillijd)en lltcl)tctclt 2lvot!jefcrt !jauen, untcrliegcn nur bem angemeinen ~er~ 
trag~ftemlJcl bon 3 Wir. 
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glaubigung ~anbe1t, ober bie SSeglaubigung lebiglicf) auf ®runb be5 
6teuer3ette10 erteilt ift: ftempe1frei; fonft: ftempelpflief)tig; 

13. 2eugnHlabfef)riften, SSeglaubigung berfeThen buref) ®erief)te ober 
iYCotare: ftempe1pflid)tig; buref) anbere SSe~örben, in5befonbere burd) 
~01i3eibe~örben (aufjer ttJenn bie ürigina13eugniffe fief) in beren mUen 
b3ttJ. ®ettJa~rfam befinben): ftempe1frei; bie fummarifef)e SSeglaubigung 
mef)rerer mDfef)riften erforbert im lraHe ber 6tempelpflief)tigfeit nur ben 
einmaligen 6tempeL 

stiie .~ö~e bes 6tempe10 beträgt für bie ~Tpprobation a10 mpotf)efer (I)(r. 10) 
1,50 Wlt, bei aUen übrigen borgenannten ftempeIpflief)tigen ~apieren 3 Wlf. 

b. Apothekenbesitzer. 

(;fs beträgt ber 6tempel 
1. beim (;frttJerb pribHegierter mpot~efen für 

®runbftüd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% be5 m3ertes, 
mpot~efenprtbifeg, f ofern es ein fubieftlb binglid)e5 ober fe16fiänbiges 
gebud)te5 ift . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 % be5 m3erte5, 
G:inrid)hmg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3% bes m3ertes; 

2. beim (;frttJerb bererblief)er unb beräufjerlief)er mpot~efenfonöeHionen 
für 
@runbfiüd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% bes m3ertes. 
Q;inrief)tung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/3% be5 m3ertes; 
~eröief)t1eiftung auf bie st'onöeHion fettens bes ~orgängers . . 3 9JU. 
Ubertragung ber st'onöeffion buref) bie lRegierung . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 1/2% be5 m3ertes berfelben, minbefiens aber 150 Wlf.; 

3. für (;frteilung einer unberäufjerlief)en ~erfonanonöeHion 150 Wlf.; 
4. für bie st'onöeffion 3ur (;frrief)tung einer 2ttJeigapot~efe .. 10 Wlf.; 

für bie ®ene~migung öur m3eiterfüf)rung berfelben. . . .. 3 ilJlf.; 
5. für bie ®enef)migung öur ~et1egung einer ~Xpotgefe auf mntrag 

bes ~efi~ers ..................... 20 Wlf. ; 
6. für bie (;ftlaubnis öum st'leinf)anbe1 mit ~ranntttJetn, ttJenn ber 

C~ettJerbe6etrie6 IlJegen geringen (;fritages unb st'apitam bon ber ®e
luer6efteuer frei tft, 5 Wlf., in bie bierte ®ettJerbefteuerflaff e gegört, 
15 9Jet, in bie britte 50 Wlf., in bie öttJeite 200 Wlt, in bie etfte 500 Wlf.; 

7. für ~(qttei1ieferungsberträge über fertig beöogene unb unber~ 
änbert ogne lebe ~e~ ober ~erarbeitung ttJeiterberfaufte m3aren, 
fofern ber einöeIne ~(potgefer ein flag6ares lReef)t auf 2iefexung gat, 

1/3 % bes m3ertes biefer m3aren; 
8. für mröneiIieferungsberträge, ttJe1ef)e bem mtöneiempfänget 

bie m3af)l öttJifef)en mef)reren mpot~efen IaHen. . . . . . . . 3 Wlf. 

Ergänzungssteuergesetz. 
In der Fassung der Bk. vom 19. Juni 1906 (Pr.G.S. S. 294). 

st:a5 (;frgänöungsfteuetgefe~ füf)tt in § 4 am fteuerbates ~ermögen u. a. 
an: ,,®runbftüde (megenfef)aften unb ®ebäube) nebft allem 2ubef)ör", ,,6eTh
ftänbige lReef)te unb ®ereef)tigfeiten, ttJeIef)e einen in ®eIb fef)ä~baten m3ert f)aben", 
fottJie""bas bem ~ettiebe eine5 ®ettJerbes bienenbe ~(nIage~ unb SSetrieMfapital". 

Ubet bie "felbftänbigen lReef)te unb ®ereef)tigfeiten" im 6inne be0 § 4 fagt 
bie mwfüf)rung0anttJeifung be0 ~inanöminifters bom 25. Suli 1906 in mrtifel 8 
folgenbes: 

In Betracht kommen hier nur selbständige ausschließliche Ver-
Bö t t ger' U r ban, Apothekengesetze. 5. Anf!. 27 
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mögensrechte, welche einen in Geld schätzbaren Wert haben, ohne 
Unter(5chied, ob sie dinglicher Natur sind oder nicht. 

I. Rechte dieser Art sind insbesondere: 
4. die noch bestehenden ausschließlichen Gewerbegerechtigkeiten 

(Fährgerechtigkeit, Schiffsmühlengerechtigkeit , A potheken
privilegien) sowie die Fischereigerechtigkeit. 

JI. Nicht hierher gehören dagegen: 
1. polizeiliche oder obrigkeitliche Konzessionen, Approbationen, 

Genehmigungen, welche die Befugnis oder Erlaubnis zur Aus
übung eines Gewerbebetriebs, nicht aber ein ausschließliches 
Recht begründen. 

:tJaB ~,q.Jotf)efenlJribHegien ber @rgän&ungsfteuer unterfiegen, ift in 
ber Wwfü1)mngsantueifung bes irinan&minifters atfo beutnd) gefagt. rbtreitig 
tuar aber, ob bies auel) für bie fogenannten bedäufHel)en l2!1.Jotf)efenfon
&effionen gilt. :tJas (U8.@. f)at jeboel) in einem Urteile born 17. imai 1897 
(@ntfel). bes D.)S.@. in rbtaagfteuerfael)en >Sb. V1, rb. 100) biefe irrage berneint. 
:tJie >Segrunbung bes UrteilS, in ber gleiel)öeitig ausgefü1)rt wirb, baB bie Sl'on
&effion auel) nicf)t &um gewerbfiel)en Wnlage- unb >SetriebSfa,!.Jital ge1)ört, lautet 
folgenDermaBen : 

,,~$ fann feinem 3weifel unterliegen, baa bie naef) §§ 3, 5 ber ~erorbnung vom 
24. mtober 1811, § 54 ber WUgemeinen @ew.ü. vom 17. Sanuar 1845 erteilte obrig. 
feitlief)e 5ronijelfion ijum Q3etriebe einer 2(vot~efe fein fe1bftänbige$ ffieef)t im @linne be$ 
§ 4, I 1 be$ ~tgänijung$fteuergefe~e$ barfteHt. ~ie gefe~1ief)e 9Iatur biefer reinen q5er. 
fonalfonöeffion wirb baburef) nief)t geänbert, baa in einöe1nen ~äUen aU$ ~erwaltung$. 
rücffief)ten eine i~re ~eräuaerung unb ~ererbung erfe~enbe ~orm gefunben wirb. @lie 
ltnterfef)eibet fief) ~ierin in feinem wefentlief)cn (0tücfe von ber 5ronöeffion öum Q3etriebe 
ber @aft. unb @lef)anfwirtfef)aft. Wuef) biefe q5erfonalfonijeffion fann tatfäef)1ief) in ber 
~orm übertragen werben, baa ber bi$~erigc Sn~aber gegenüber bem neuen ~rwerber 
auf bie WU$übung gegen 0:ntgelt veqief)tet unb bel.' le~tere bie 5ronijcffion erwirbt. Sn 
beiben 6äUen, bei Wvot1jefen unb @aftwirtfef)aften, wirb aber reef)t1ief) nief)t bie alte 5ron. 
ryeffion auf ben neuen ~rwerber übertragen, fonbern biefer er~ält eine neue 5ronijcHion 
für feine q5erfon. ~in ~erfauf bel.' 5ronöeffion ift viefme~r reef)tnef) unmöglief). ~ie 5ron
öcffionen fönnen be~~afb auef) nief)t einen gemeinen 5ffiert, b.~. einen ~erfauf$wert 
im @linne be$ § 9 be$ ~rgänijung~fteuergefe~e~ ~aben. 

~aa bie obrigfeitnef)e (Voli5cHief)e) 5ronöeffion auef) nief)t öum gewerbHef)en 9Infage. 
unb Q3etrieMfavitaf ge~ört, Wirb im Wrtifef 10, III 3 ber Wwfü1jrung~anweifung an· 
erfannt, inbem ~iernaef) 5um gewerbfief)en Wnlage. unb Q3etrieMfavitaf nur folef)e @e. 
werbebereef)tigungen, ffieef)te auf @ebrauef) ober 9Iu~ung frember @runbftücrc, 5ffiege, 
5ranäle, q5rivatffüHe, @leen u. bgL unb fonftige fe1bftänbige ffieef)te, welef)e in Wrt. 8 ber 
Wu~fü~rung$anweifung a1$ fofef)e beöeief)net finb, gereef)net werben bürfen. 

~ie q5erfonaHon5effionen fönnen ~iernaef) bei ber 0:rgän5ung$befteuerung weber 
a1$ fefbftänbiger :teil be$ fteuerbaren ~ermögen$, noef) a1$ Q3eftanbteil be$ gewerb1ief)en 
Wnlage. unb Q3etrieMfavital$ bewertet werben. ~ie$ gilt auef) für bie Wvot~efenfon. 
öeffionen, ba ba~ @efe~ befonbere Q3eftimmungen ~ierüber nief)t ent~äIt. ~ür bie 0:r· 
gänijung$befteuerung lommen bemnaef) ~infief)tfief) ber Wvot~den allein 
bie noef) befte~enben ffiealvriviIegien in Q3etraef)t, fo baa bei ber Q3ewertung 
von Wvot~efen fteg in fief)erer 5ffiei[e feftgefteut werben mua, ob ein ffiealvrivilegium 
ober nur eine 5ron5effion in ~rage fte~t. ~iefe @runbfä~e finben gfeief)mäaige Wn. 
wenbung auf aHe q5rovin5en be$ vreuai[ef)en @ltaate$./1 

Wn biefer ireftfteHung 1)at ba5 D.)S.@. aud) in einem f1.Jäteren Urteil born 
31. Sanuar 1901 (~1).2tg. 1901 Wr. 27) feftge1)aUen. 1IDa§ 1)ierbei über ber
fäuflid)e W-tJot'f)efenfon&effionen gefagt ift, gilt natürlid) in er1]ö'f)tem Wlaf3e für 
unberfäufIiel)e, wie bie5 auel) ba§ D.)S.@. in einem@rfenntni5 born 3. Suni 1897 
für. eine (bamag 10 Sa1)re fang) unberfäuffid)e W1.Jot1)efenbereel)tigung o1)ne 
wetteres au5gef1.Jroel)en 1)at. 



Gewerbesteuergesetz. 419 

5Beöügliclj ber S)ö 1) e, in ber 2rj:JOt1)efen.).JribHegien bei ber )ßeranlagung öU 
belUerten fiub, 1)at ba5 D.)ß.@. unter bem 17. 9Iobember 1896 entfcljieben, baa, 
lUenn nicljt beftimmte tatfäcljHclje @wnbe gegen bie 2rnna1)me normaler )ßer
I)äUniffe bei bem 2rnfauf ber 2r.).Jotf)efe f,\necljen, bon bem Sfauf.).Jreife aU5öuge1)en 
fein lUirb, ber ben gemeinen )illert iJur ,8eit be5 Sfaufe5 batfteflt. Q:benfo lautete 
eine Q:ntfcljeibung be5 D.)ß.@. bom 10. ,J'uni 1897 (\j31).,8tg. 1897 91r. 65). 

Gewerbesteuergesetz. 
Vom 24. Juni 1891 (Pr.G.S. S. 205). 

a. Gewerbesteuer. 
5Bei ber S)anb1)abung biefe5 @eie~e5 2r.).Jot1)efem gegenüber fommt in {S-rage, 

lUie lUeit bie .).JI)armaiJeutifclje @elUerbeberecljtigung (\j3ribHeg, SfoniJeffion) &U bem 
ber 5Befteuerung unterliegenben 2rnfage. ultb 5Betrieb5fa.).Jttaf ge1)ört. SDa5 
2rnlage. unb 5Betrieb5fa.).Jital umfaat naclj § 23 be0 @efe~e5 fämtficlje bem be· 
treffellbell @elUerbebetriebe bauemb gelUibmeten )illerte. SDaa Die ffieaI.).Jribi
fegien ber 2r.).Jot1)efer 1)ierullter faUen, ifi in 2{rtife117 ber 2{u5fü1)rung0alllUeifung 
be5 {S-inanöminifter5 bom 4. 910bember 1895 aU0Drüdliclj gefagt. 2{.).Jot1)efenfon
iJeffionen bilben aber feinen 5Befianbteil be5 2rnlage. unb 5Betrieb5fapita15 im 
6inne be0 @elUerbefieuergefe~e0. SDie0 1)at ba0 D.)ß.@. in einem litteH bom 
5. weai 1898 unter folgenDer 5Begwnbung entfcljieben: 

,,0m borliegenben jJalle fonnte bie ®djulb bon ... WH. nidjt a15 ~eftanbteil be{\ 
2tnlage- unb ~etrieMfa~ita15 angefel)en luerben, fonbern ber @egenftanb ober bai3 ffiedjt, 
bellen Q:rwerbung butdj Q:ingel)ung ber ®djulb ermöglidjt worben ift. Q:in foldjer @egen. 
ftanb ober ein foldje{\ ffiedjt ift aber übetl)au~t nidjt borl)anben: benn ber ){5erilidjt be{\ 
){5orgänger{\ auf bie Si'onileHion, wofür bte ®djulb eingegangen tft, bilbet ebenfo. 
wenig einen ~eftanbteil be{\ 2tnlage. unb ~,etrieb{\fa~itag, wie etWa ber 
Si'unbenfrei{\, wenn l)ierfür ein beftimmter ~rei;3 bei Ubernal)me einei3 @efdjäfti3 geilal)lt 
worben ifi. ®omit fönnte nur in fI·rage fommen, ob bie stonöellion be{\ ®teuer~flidj. 
tigen felbft ilum 2t~otl)efenbetriebe einen ~eftanbteil bei3 2tnlage. unb ~etrieMfa~itag 
bilbct. '1:Iiei3 ift ebenfalli3 crU berneinen, ba ftaatlidje (~oliileilidje) Si'oncreHionen nidjt ilu 
ben in @elb fdjätJbaren ffiedjten gel)ören (2trt. 17 iRr. 3 ber 9(usfül)rungsanweifung bom 
4. iRobember 1895, Q:ntfdjeibungen be{\ O.){5.@. in ®taati3fteuerfadjen, ~b. VI ®. 100ff.)." 

weit bem @elUerbefieuergefe~ im ,8ufammen1)ang fte1)t noclj ein Urteil be5 
D.)ß.@. bom ,J'uIi 1900 (\j31).,8tg. 1900 91r. 63), lUelclje0 in folgenDen ffiecljt0. 
grunbfa~ aU5läuft: 

"iRadj bem ~reuflifdjen ®taag· unb ){5erwaltungi3gefetJredjte finb bon jel)er bie 
2t~otl)efer ag @ewerbetreibenbe angefel)en, nidjt aber als ~eamte.2tudj bai3 2tmt bei3 
[ogcnannten na[fauifdjen 2tmti3a~otl)eferi3 beftel)t ietJt nidjt meljr. '1:Iie[e finb ebenfall{\ 
@ewerbetreibenbe unb fönnen auf @runb il)rei3 frül)eren amtlidjen <Il)arafteri3 jJrei· 
fteHung bon ber @ewerbefteuer nidjt beanf~tudjen." 

b. Betriebssteuer. 
2{uaer ber eigent1icljen @elUerbefieuer lUirb in Dem @elUerbefteuergefe~ 

110clj bie {S-rage ber 5Betrieb5fteuer für ben Sflein1)anbel mit 5BranntlUein ober 
6.).Jiritu5 geregelt. SDa5 @efe~ ent1)äft 1)iewber folgenbe 5Beftimmungen: 

§ 59. Für den Betrieb der Gastwirtschaft, der Schankwirtschaft, 
sowie des Kleinhandels mit Branntwein oder Spiritus ist jährlich eine be
sondere Betriebssteuer zu entrichten. 

§ 60. Die Betriebssteuer beträgt für jeden, welcher eines oder mehrere 
dieser Gewerbe, allein oder in Verbindung mit anderen Gewerben, betreibt, 

1. wenn er von der Gewerbesteuer wegen eines hinter der Grenze der 
Steuerpflicht zurückbleibenden Ertrages und Anlage- und Betriebs
kapitals befreit ist (§ 7) . . . . . . . . . . . 10 Mk.; 

27* 
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2, wenn er zur Gewerbesteuer veranlagt ist: 
a. in der Klasse IV 
b. in der Klasse III 

15 Mk. 
25 " 

c. in der Klasse II . . . . . . . . . 50 " 
d. in der Klasse I . . . . . . . . . 100 " 

Die Steuer wird bei allen Betrieben, welche geistige Getränke verab
folgen, für jede Betriebsstätte besonders erhoben. 

~ieje ~etrieMfteuer ift eine jä1)rlid) 3u 3a1)lenbe, flaamd) i.leranlagte ®teuer, 
ber aud) 9tpot1)efer, tueld)e bie Chlaubni0 3um S'rlein1)anbel mit ~rannttuein im 
®inne i.lon § 33 ber @etu.o. (f. ®eite 6) befi~en, untertuorfen finb. Wad) bem 
.fi'ommunalabgabengefe~ (9Xwfü1)rung0antueifung i.lom 10. W1ai 1894, mrme(22) ift 
e0 ferner ben @emeinben übedaf)en, ",8ufd)läge &u ber i.lom ®taate i.leranlagten 
~etriebf3fteuer &u er1)eben ober bie befonberen !ßettieMfteuern auf einer @runb< 
lage &u geftaHen, tueld)e bie @röielung einef3 Uberfd)uffe0 über ben ~etrag ber 
ftaatHd) i.leranlagten ®teuer ermöglid)tJ/. 

)Bon biefer aUjä1)rlid) 3U öa1)lenben ~etrieb0fteuer für ben S'rfeinl)anbe1 
mit ~rannttuein nebft if)rett etwaigen ,8 u f d) läg e n finb jebod) 3U unterfd)eiben: 
a. bie einmalige nad) bem ®temtJelfteuergefe~ auf ber Q;rteilung ber @rlaubni0 
ntf)enbe ®temtJeffteuer (f. ®eite 406) unb b. bie einmalige, ebenfaH0 für bie 
Q;rteilung ber Sfonöe)fion ölt öa'f)fenbe, auf 0jrunb be0 .~reif3< unb ~roi.litt3ial~ 
n6gnbengefetler, bereit5bielfad)eingefül)rte S'rreir, f 0 nöefi i 0 nr,ft euer (f. ®eite 423). 

Kommuualabgabengesetz. 
Vom 14. Juli 1893 (Pr.G.S. S. 152). 

~a5 SfOl11l1tunalabgnbegefe~ {)nt mtJotl)efenbered)tigungen gegenüber in0~ 
befonbere für bie Q;r1)ebung ber Umfa~fteuer unb ber @runbfteuer ~ebelttullg 
getuonnel1. 

a. Umsatzsteuer. 
~ar, .fi'onll1tunalabgabengefe~ fagt in ben §§ 13 unb 18 folgenbe0: 
§ 13. Die Gemeinden sind zur Erhebung indirekter Steuern innerhalb 

der durch die Reichsgesetze gezogenen Grenzen befugt. 
§ 18. Die Einführung neuer und die Veränderung bestehender in

direkter Gemeindesteuern kann nur durch Steuerordnungen erfolgen. Die 
Steuerordnungen bedürfen der Genehmigung. 

~arauf finb in öa1)lreid)en @emeinben Umfntfteuerorbnungen ergangen. 
)t1ei ben älteren berfelben lautet § 1 meift nur fofgenbermaf;en: 

§ 1. Jeder auf Grund einer freiwilligen Veräußerung erfolgende Eigen
tumserwerb eines im Stadtbezirke gelegenen Grundstücks unterliegt 
einer Steuer von ... p. c. des Wertes des veräußerten Grundstücks. 

~ei ben neueren UmjaWeuerorbnungen 1)at jebod) § 1 im mnfd){uB an 
ein unter bem 7. 0uli 1906 bon ben W1iniftern be0 0nnern unb ber ~inan3ern 
angegebene0 [J(ufter in ber ffiegel folgenben ~ortfaut: 

§ 1. Jeder abgeleitete Eigentumserwerb eines im Stadtbezirke belegenen 
Grundstücks oder Erwerb eines Rechtes, für welches die auf Grund
stücke bezüglichen Vorschriften gelten (Bergwerkseigentums, Erb
baurechts), unterliegt einer Steuer von ... p. c. des Wertes des erworbenen 
Grundstücks oder Rechtes. 

'l)ie U mfatiteuerorbnungen ber älteren Wrt untertuerfen a1fo nur @runb~ 
ftüde, bie ber neueren, aulier @runbftüden aud) "ffied)te, für tueld)e bie auf 
C~Jrunbftüde beöügficf)en )Borfcf)tiften gelten" ber ~efteuerung. Sl)u biefe bet~ 
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f c1)iebene iJaffung gerobe für bie S)eronöie1)ung ber ~q.Jot1)efenberec1)tigullgell 
ßllt lhnfa~fteuer \.lOn gröf)ter ~ragweite ift, unb öU gani\- abweief)enben (i:rgeb~ 
niffen fü1)rt, nnt\3 öwifef)en biefen lletfcfliebenen 2h:ten \.lOn Eiteuetotbnungen 
f d)arf unterf d)ieben werben. ~ie biesbeöüglid)en ffieef)tsergebniffe finb wegen 
ber anologen Q5er1)üHniffe bei anbeten Eiteuerarten in bem Sl'otJite1 "bie Stcuern 
beim 5Sefit>wed)fe1 bon 2ltJot1)den" auf EieHe 425 f· f· im ,8ufommcn1)onge bel)on~ 
l)onbelt. 

b. Grundsteuer. 

'tIie ftübtifef)en ®runbfteuerorbnungen grünben fief) ouf folgenbe ~oro~ 
grotJ1)en bes Sfommunalaogaoengefe~es: 

§ 23. Die direkten Gemeindesteuern können vom Grundbesitz und 
Gowerbebetrieb (Realsteuern), sowie vom Einkommen der Steuerpflichtigen 
(Einkommensteuern) erhoben werden. 

§ 24. Den Steuern vom Grundbesitz sind die in der Gemeinde belegenen 
bebauten und unbebauten Grundstücke unterworfen. 

§ 25. Den Gemeinden ist die Einführung besonderer Steuern vom 
Grundbesitz gestattet. Die Umlegung kann insbesondere erfolgen nach 
dem Reinertrage beziehungsweise Nutzungswerte eines oder mehrerer Jahre, 
nach dem Pacht- beziehungsweise Mietswerte oder dem gemeinen Werte 
der Grundstücke und Gebäude, nach den in der Gemeinde stattfindenden 
Abstufungen des Grundbesitzes oder nach einer Verbindung mehrerer dieser 
Maßstäbe. 

'tIie ){5eronlagung ber ®runbfteuet erfolgt je~t in ber ffiegel nad) bem "ge~ 
m ci lt e n )ill e r t", b. 1). bem Q5erfouf5Iuett. Unter bem "gemeinen )illert" ift 
oei 2ltJotf)efenl)äufern nad) einem Urteile be5 ü.Q5.®. bom 20. S'anuar 1905 
(~f).3tg. 1905 ~r. 7) öU berftef)en fIber )illert, ben ba5 ®runbftüd mit ffiüd)icf)t 
mlf feine Q5etluenbbatfeit öum ~ltJotl)denbetriebe für jebennann hoL" li:in 
luelteres Urteil bes O.Q5JI:\. bom 30. S'anuar 1912 (\l5~3tg. 1912 9(t. 12) 11C~ 
logt l)ietüber: 

,,'1lcr gemcine ~ert cinc§ '}(jJotl)dcngnlltbftüdefi 6cftim111t lid) nid.)t nad) bcm [lljJi~ 
talilicrtcn G!:rlwAc, lonbcrn nad) bem ~edmtf0i1Jerte, wefd)en jeber ~)clillCr im gCiuiil)n~ 
Hdlen ~erfd)r cröielcn tann. '1lcr gcmeine )fiert ift bel )fiert, lucfd.)cn cincSnd)c nad) 
il)rCI objeftil1en Q3cld.)aifcnl)cit für jebcn ~lclij,lCr 1)aI, bn\'i lubjeftibc 0ntcrcHc folltmt babei 
nirI)t in '!Sctrad.)t." 

Q:ine Q:r1)ö1)ung beß "gemeinen )illerte5/1 bCß ®runbftüdes buref) bie W1Jo~ 
tljefengereef)tigfeit ift alfo in ber ffiegel nid)t öuIäffig. 7ßöUig a usg e f ef) I 0 ff e II 
ift es aber, naef) 2lnalogie ber Umfatfteuer ben b 0 Hen )illert eine5 WtJot1)del1~ 
tJribifeg5 bem gemeinen )illert be5 ®runbftüde5 öu&ufd)lagen unb bon beiben bie 
®tunbfteuer &u er1)eoen. 'tJiefe wief)tige ~eftfteHung 1)at ba5 O.Q5.(S). in einem 
Urteil bom 9. weürö 1906 (~1).8tg. 1906 ~r. 21) getroffen. 'tJie Q:ntfd)eibung 
lautet: 

,,'1lie öur ffied.)tfertigung bes ffied.)Hlmittel!3 erI)obenen Q;inwiinbe linb in ber bollt 
>Borberrid)ter in beöug genommenen G!:ntld.)cibung bei3 ,\).~.@. bom 16. WCär& 1898 
(Q3b. 34 !S. 39ff. ber amtlid.)en !Sammlung) 6creit!3 wibctleAt. 1)ort ift ml0gcriiIJrt, bOB 
ba0 Sfommu1tala6gabengele~ Dom 14. 0uIi 1893 ber .!Steuer Dom @t1lnbbeji~e' nut bie 
bebauten unb unbebauten @t1lnbftiicfe unb nid.)t aud.) lonftigc fötjJerIid)c unb unförjJer
lid)e @egenftiinbe bci3 ~etmögeni3 ~abe unterwerfen woHen unb aud) tatläd.)Iid.) unter
worfen ~abe. '1ler Umfang ber ben @emeinben in bieler Q3eöie~ung gewii~rten Q3efugni0 
lei für bie ganöe WConard.)ie gleid.)mäfjig beftimmt worben. :!lie ßlemeinben feien niel)t 
in 'ocr 2agc, ben Sfrei,:; ber @t1lnbfteuerobje!tc unb ben Q3egriff be0 ftcuerbarcn G\k~ 
bäubei3, wie jener im .\t'ommunalabgabengele~ icftgefteIlt unb bieler im @ebäubcftcuer~ 
gele~ Dom 21. WCai 1861 abgegren3t lei, butd.) i~re 9lutonomie ~u erweitern. . ~~lieraui3 
folgt, wie C0 einer iudteren 9Iui3fü~tllng nid.)t bebarf, baB eine Q3eftimmung ber iStettiner 
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05runbfteuerorbnung, nad) roeId)er ffiealbered)tigungen grunbfteuer,pflid)tig 
wären, red)tsunwidjam wäre. ::Die mui3fü~rungen bei3 ~orberrid)teri3 jinb ba~er 
mit bem [Jrfte~enben ffied)t überall im Grinflang unb laffen einen ffied)ti3irrtum nid)t 
erfennen. 

mud) bie in ber ffiebijioni3jd)rift erwä~nte Grntjd)eibung bes D.~.05. bom 20. ,Januar 
1903 (Grntjd)eibungen ~b. 43 ®. 49) fte~t i~nen nid)t entgegen. g)ort ift aui3gefü~rt, 
bafl WjJot~cfenbered)tigungen, bie mit bem Grigentum an einem 05runbftücf berbunben 
finb, red)tlid) a16 ~eftanbteiIe be{l 05runbftücfi3 gelten, unb bafl bei bem 7Berfaufe be5 
05runbftücf13 H)r ~reü3 ober :mert einen :teil be$ 05runbftücfi3jJreijes ober :merte!3 bilbet, 
weld)er für bie ~emeffung ber in jener ®acf)e ftreitigen Umfa~fteuer in ~etrad)t fam. 
~ei biefet inbireften 05emeinbefteuer werben bie 7Boraui3fe~ungen unb ber Umfang ber 
ISteuerlJflid)t lebiglicf) butd) bie autonome ®atmng ber 05emeinbe beftimmt. :mirb butd) 
jie berorbnet, bafl jeber Grigentumi3erwerb eine$ 05runbftücf!3, ber auf 05runb einer frei
willigen 7Beräuflerung erfolgt, ber UmlaNteuer unterliegt, unb bafl biefe in einem be
ftimmten ~rud)teile be!3 :merte!3 be$ bcräuflerten 05runbftücfe!3 befte~t, jo beftimmt fid) 
'Der ~egriff bes 05runbftücf!3 nad) ben für ba!3 jJribatred)tlid)e ~eräuflerungi3gejd)äft mafl· 
gebenben 7Borfd)riften bei3 ~ribatred)tß, mit~in ie~t nad) benen be$ ~.05.~. g)agegcll 
finb für bie lYrage, wa!3 05egenftanb einer 05emeinbefteuer ,bom 05runbbefi~' nad) § 24ff. 
be!3 srommunalabgabengefe~e!3 jein fann, nier)t bie 7Borfd)riften be!3 bürgerlicf)en ffiedlt!3, 
fonbern, wie in bem erwä~nten Urteile bOHr 16. Wlär& 1898 bargelegt worben ift, 'Die 
be$ öffentlid)en ffied)g majigebenb, ini3befonOere biejenigen, weld)e 'Die 7Beranlagung 
ber ftaatlicf)en 05runbfteuer betreffen. 1i 

)Sei ~rf)ebung ber ®runbfteuer tJOm gemeinen )illert ift arfo bie iDCittJer
anlagung ber in bem S)aufe betriebenen ~{,pot~efenbered)tigung 
nid)t &uläffig. ~ierin liegt ber funbamentale Unterfd)ieb &ltJifd)en ®runb· 
fjeuer unb Umfa~fteuer. 

Kreis- und Provinzialabgabengesetz. 
Vom 23. April 1906 (Pr.G.S. S. 159). 

~a0 st'rei0- unb s;jSrotJin&iaIabgabengefe~ ift baburd) aud) für ba0 ?Beruf0-
leben ber m-lJotl)efer ltJid)tig geltJorben, baf3 e0 bie ®runbfage bUbet &um ~r1afie 
bon st'rei0umfa~fteuerorbnungen für ben Q;rltJerb tJon ®runbfiüden unb biefen 
gleid)gead)teten ffied)ten, foltJie iJur ~rfJebung einer st'rei0fteuer für bie ~rteilung 
ber ~rIau!Jni0 öum st'feinf)anbel mit ?BranntltJein ober IbjJiritU0. ~ie bie0be&üg~ 
fid)en )Seftimmungen lauten: 

§ 6. Der Kreistag ist befugt, mittels Erlasses von Steuer ordnungen 
indirekte Steuern zu legen 

1. auf den Erwerb von Grundstücken und von Rechten, für 
welche die auf Grundstücke bezüglichen Vorschriften 
gelten. Durch die Steuerordnung können Befreiungen von der 
Steuer, insbesondere einzelner Erwerbsarten, vorgesehen werden. 
Der Erwerb durch Erbgang, durch Enteignung und durch über
gabevertrag zwischen Verwandten auf und ab steigender Linie ist 
freizulassen; 

2. auf die Erlangung der Erlaubnis zum ständigen B(;Jtriebe der Gast
wirtschaft, Schankwirtschaft oder des Kleinhandels mit Brannt
wein oder Spiritus (§ 33 der Reichsgewerbeordnung); ... 

Dabei ist eine Abstufung der Steuersätze - insbesondere auch nach 
Kreisteilen - zulässig. 

Die Einführung einer indirekten Steuer durch den Kreis berührt nicht 
das Recht der Gemeinden zur Erhebung einer entsprechenden Steuer. 

)Set ben beiben l)ier genannten st'rei!3fteuern (UmfaWeuer unb ~rannt\t)ein~ 
ronaeHion0ffeuer) l)anbeft e§ fid) fomit nid)t um regelmäf3ig &u &al)lenbe, -lJerio-
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bifcf)e e;teuern, fonbern um einmalige \llbgaben, bie nur beim )8efi~tuecf)fel 
eines 0kunbfiüds bötu. bei Q3rteHung ber )8rannttueinfonöeffion er1)oben tuerben. 

1. )8on ber Q3rmäcf)tigung iJur Q3infü1)rung einer Sfregu mf a~fieuer 1)aben 
bie Sfteife f cf) on bielfad) ®ebraucf) gemacf)t. SDie Sfrei5umfa~fteuerorbnungen 
cntfprecf)en in i1)rer {5-aHung 1U01)1 fteg bet auf ~eite 420 angegebenen mini~ 
fterieHen imufterfteuerorbnung bom 7. Suli 1906, nur baj3 ftatt ,,~tabtbeöhf" 
gefagt ift: "st'~.egbeöirf". SDie Sfrei5umfaNteuer befte1)t neben ber CSJemeinbe~ 
umfa~fteuer. Uber bie \llu5be1)nung biefer ~teuer auf \llpot1)efenberecf)tigungen 
ift in bem Sfapitel "bie ~teuern beim )8efi~lUecf)fel in \llpot1)efen" auf ~eite 425 f·f. 
alle5 tueitete bargelegt. 

2. 2{ucf) Sfrei5fieuetorbnungen über bie Q3rteilung ber Q3tlaubni5 öum Sflein~ 
1) an b cl mit )8 tu n n t tu ein 0 b e r ~ p it i t u 5 flnb f cf)on iJa1)lreicf) edaff en. ~ie 
erftreden i1)re )illitfung, tuo fle befie1)en, aud) auf \llpot1)efer, bie eine berattige 
Q3rlaubni5 er1)alten, unb treffen biefe meift befonbet5 1)art, ba bie Sjö1)e ber ~teuer 
in ber ffiegel nacf) ber )8eranlagung ber betreffenben ®etuetbetreibenben ~ur 
(l;Jetuerbefteuer abgeftuft unb in ben 1)ö1)eren ®etuerbefteuerflaffen teiltueife 
fe1)r 1)0cf) bemelfen ifi. S)iequ traf ba5 D.)8.®. folgenbe {5-eftfteHungen: 

~ei ~efteuerung ber sron~eHion ~um srlein~anbef mit ~rannttuein ift eine ®1Jal. 
tung ber ~etriebe nidjt ftatt~aft. )[Benn bie iBeranlagung ber CIletuerbefteuer mit ffiücf~ 
fidjt auf ben l2{1Jot~efenbettieb unb ben ~ettieb be~ srlein~anbe15 mit ®1Jitituofen erfolgt 
ift, fo mu~ an unb für fidj nadj biefer iBeranlagung au~ beiben ~etrieben bie ~ö~e ber 
sron~eHion~iteuer ijum ~rannttueinUein~anbcl beredjnet )lJerben. \yreifteUung mu~ aber 
erfolgen, tuenn C0 fidj nidjt um einen neuen srlein~anbel mit ®1Jirituofen, fonbern nur 
um bic iBerlegung bC0 ~etdebe~ in ein anbete~ CIlebiiubc I)anbelt. O.58.CIl. 7. ~e~embe, 
1908 (~~3tg. 1908 IJh. 101). 

ü·ür bie ~e,edjnung bet ~tannttueinfonijeHion0ftener fommt bie iBeranlagung 3u, 
CIletucrbeftcuer in ~etradjt unb ijtuat audj bann, tuenn ben CIlegenftanb biefet iBeran· 
lagung nidjt nur aHein einer bet in § 33 ber CIletuerbeotbnung bon ber ~tteilung einet 
~daubni0 ab~iingig gemadjten ~etriebe bilbet. O.iB.CIl. 7. Oftobcr 1912. 

lJCur einDelne biefe! Sfreisfteuerorbnungen fe1)en ~teuerfrei1)eit bor in bem 
zyane, "tlJenn ber Sflein1)anbel mit ~rannttuein ober ~piritus nut in tJerfie~ 
gelten ober tJerfapfelten {5-lafcf)en im lJCebenbetrieb e ftattfinbet, insbefonbere 
in einem Sfo!onial~ ober SDematefltuarengefcf)äft". lJCacf) biefer )8eftimmung 
tuürben aucf) 2Ipot1)efen fteuerftei bleiben. )illo jebocf) eine Sfreisfteuerorbnung 
Ur)ne folcf)e 9Xusna1)mebeftimmung befte1)t, muj3 ber \llpot1)efer bei Q3tlangung 
ber Q3rlaubni5 öum Sflein1)anbel mit ~ranntlUein benjenigen ~teuerfa~ öa1)len, 
ber ber ®etuerbefteuernaffe, öu ber er auf ®runb feines gefamten ®etuerbe~ 
betriebes ge1)ör1, entfpricf)t. Sjöcf)ftens fann in folcf)em {5-aUe eine Q3rmäj3igung 
ber ~teuer aus )8iHigfeit5rüdficf)ten beantragt tuerben. 

llber bie [onftige (periobifcf)e) ~efteuerung bes Sflein1)anbel5 mit ~rannttuein 
ober ~piritU0 bgL bie 2fu5füf)rungen auf ~eite 419. 

Reichsstempelgesetz. 
Vom 15. Juli 1909 (R.G.BI. S. 833). 

lJCeben ben bis1)er ertuä1)nten preu\3ifcf)en ~teuergeye~en finb nocf) ötuei 
meicf)0gefe~e, ba0 ffieicf)5ftempe1gefe~ unb ba0 8utuacf)sfteuergefe~, für bie 
~efteuetung bon \llput1)efenberecf)tigungen, iebucf) nur beim ~efi~tuecf)fe1 biefer, 
bon ~ebeutung. SDer bem ffieicf)0ftelllpe1gefe~ beigegebene :Iarif enfljält unter 
Eiffer 11 folgenbe ~eftimmung: 

Gr undstüc ks ü bcrtragunge n. 
Beurkundungen der Dbertragung des Eigentums an im Inlande ge

legenen Grundstücken und der Dbertragung von Berechtigungen, 
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für welche die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten, 
soweit sie zum Gegenstand haben: 

a. Kauf- und Tauschverträge und andere entgeltliche Veräußerungs
verträge, einschließlich der gerichtlichen Zwangsversteigerungen sowie der 
Abtretung der Rechte aus dem Meistgebot und der Erklärung des Meist
bietenden, daß er für einen anderen geboten habe, Steuersatz: 1/2 vom 
Hundert, und zwar: bei Kaufverträgen vom Kaufpreis unter Hinzurechnung 
des Wertes der ausbedungenen Leistungen und vorbehaltenen Nutzungen. 

Befreit sind: 
1. Kauf- und Tauschverträge und andere entgeltliche Veräußerungs

verträge zwischen Teilnehmern an einer Erbschaft zum Zwecke der. Tei
lung der zur letzteren gehörigen Gegenstände. Zu den Teilnehmern an einer 
Erbschaft wird auch der überlebende Ehegatte gerechnet, der mit den 
Erben des verstorbenen Ehegatten gütergemeinschaftliches Vermögen zu 
teilen hat. 

2. überlassungsverträge zwischen Eltern und Kindern, auch ein
gekindschafteten, oder deren Abkömmlingen. 

Baut § 90 be0 @efe~e0 (in ber burd) ba0 ,guwad)0fteuergefe~ erflaItenen 
iYaffung) wirb oei )8eräuf3etUngen, bie in bie ,geit oi0 &um 30. ~uni 1914 faHen, 
öu ber In ~arifnummer 11 borgefel)enen 2'fogaoe bon 1/3 bom S)unbert be~ 
st'aufjJreife0 ein ,gufd)lag bon 100 % erl)ooen, fo baf3 ber ®temlJel Oi0 öum 
genannten ,geitjJun~t in m3al)rl)eit 2/3 Ofo oeh:ägt. ®jJäter foH ber ®tellerfat 
rebibiert werben. UlJer 'oie ~(nwenbung biefe'3 fog. ffieicf)sullIfatftellllJet? auf 
ben jSefil}tuecf)fd bon 9{jJotfJefen fiel)e 'oie 9fltsfül)nmgen mlf ®ritr 425 f· f· 

Zuwaebssteuergesetz. 
Vom 14. Februar 1911 (RG.B!. S. 33). 

'tiie für 9Lpotl)efen Wid)tigften )8eftinl1l1ungen biefe? ®efetlc? fillb in bell 
erften ~ntllgtl1jJl)en entl)aIten. ®ie Inutell: 

§ 1. Beim Übergange des Eigcntums an inliindi"ehen GI' u ndstü k
ken wird von dem Wertzuwachse, der ohne Zutun des Eigentümer'" ent
standen ist, gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes eine Abgabe (Zuwaehs
steuer) erhoben 1 ). 

§ 2. Die Vorschriften dieses Gesetzes über Grundstüekc finden Anwen
dung auf Berechtigungen, für welche die sich auf Grundstüeke beziehen
den Vorschriften des bürgerlichen Hechtes gelten; ausgenommen sind un
bewegliehe Bergwerksanteile. 

§ 7. Die Zuwachssteuer wird nicht erhoben: 
1. beim Erwerbe von Todes wegen im Sinne der §§ 1-4 des Erbsehafts

steuergesetzes, sowie beim Erwerb auf Grund einer Schenkung unter 
Lebenden im Sinne des § 55 des Erbschaftssteuergesetzes, sofern nicht 
die Form der Schenkung lediglich gewählt ist, um die Zuwachssteuer zu 
erilparen. 

§ 8. Als steuerpflichtiger Wertzuwachs gilt der Unterschied zwisehcn 
dem Erwerbspreis und dem Veräußerungspreise. 

'tia? @efe~ erftredt fid) nad) § 62 auf alle lRecl)t0borgänge, 'oie nacl) bellt 
31. 'tießemoer 1910 ftattgefunbell l)aoell. 2'fud) bie m3itfung be? ,guwadJ?fteuer~ 
gefe~e? auf 2'fjJotl)efenoerecljtigungen ift in bem fofgenben 2'fofd)nitt oerüdfid)tigt. 

1) '1Iie 3uttJadjsfteuer beträgt 10-30 % bC5 )illertöllluadjle5 ie nadj bem 1Jro< 
öentuaIen QSer1)äHnis bi eIes &um C\:rttJerM1Jreile (bei einer jillertfteigerung bi5 &U 10 %: 
10 %, bolt 10-30 %: 11 %, bon 30-50 %: 12 %, bOll 50-70 %: 1.'3 % 11l\lJ.). 
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a. Die Steuerarten. 
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\Beim \Befi~ltJeef)fel tJon \lljJotf)efen lommen im gmwn folgenbe !'Steuer~ 
arten in \Betraef)t: 

1. 'oie ,8ultJaef)0fteuer (f. !'Seite 424); 
2. ber lReief)0umfa~ftem1Jel 2/3 % (f. !'Seite 423); 
3. ber Banbe0immobHienfiemjJe1 1 % (f. 6eite 407); 
4. ber Banbe0mobilienfiemjJel 1/3 % (f. 6eite 407); 
5. ber Banbe0fonöeffio110fiemjJe1 1/2 % (minbeften0 aber 150 WH.) bei tJt'r~ 

fäuflief)en, 150 WH. bei untJerfäuflid)en SfonöeHionen (f. 6eite 405); 
6. 'oie Sfrei0umfaWeuer, öumeift 1 % (f. 6eite 422); 
7. 'oie ®emeinbeumfaMteuer neuerer 2rrt, öumeift 1 % (f. 6eite 420) 
8. 'oie ®emeinbeumfa~fteuer ärterer 9ltt, öumeifi 1 % (1. 6eite 420). 
~ie erften fünf !'Steuern gelten in gan& jßreuaen, Sfrei0~ unb ®emeinbe~ 

umfaWeuern natürHef) nUt ba, ltJo folef)e eingefüf)rt finb, ltJa0 aber bei erfteten 
tJielfad), bei Ie~teren faft überall ber ~all ift. \Bei @emeinbeumia~fteuern ift 
nad) iljrer ~affung öltJifef)en neueren unb älteren öU unterfef)eiben. 

b. Die Steuerobjekte. 
\Bei ber C5:rljebung ber tJorgenannten 6teuern beim 2rtlOH)efenbefii)\ued)fe1 

fOl1lmen al$ !'Steuerobjefte in \BetracI)t: ba0 ®runbftürf, 'oie C5:imid)tung unb 
ba0 )illarenlager, fo\uie 'oie tJer[cI)iebenen 9lrten tJon 9!jJoti)efenbmcI)tigungen, 
'oie babei nacl) iljrem red)tlief)en Cl:l)luafter öU trennen finb. 

1. (Shu nb ft ü cf e. 6ie unterliegen bei 11t )Befi~ltJe(l)fef fteg 'on ,8U\Uar1)0 
fteuer, bem lReief)0umfaWem1Jel, bem jJreuaifef)en 0m1110bilienfte1111Jd, bet 
St'rei0u11lfa~~ unb jeber ®e111einbeU111fa~fteuer, nlfo fiimtlicI)en unter u. aufge~ 
iläljIten 6teuern mit 9Xu0nalj111e tJon 4 unb 5. 

2. 911Jotl)denjJritJiIegien, ltJelef)e tJon tJornl)erein auf (Sjrunb 'on ?Ecr~ 
leil)llngsmhmbe mit bem 0::igentu m an bem (ljrullbftürf tJetlJUnbell, f u 11 je ft i lJ ~ 
bingfid)er 9Catur )tnb, gelten nad) ber feftfteljenben lHed)tf1Jreef)ul1g bes 
8~(Sj. aEl \Beftanbteife bes (!ljrunbftüdes im !'Sinne tJon § 96 \B(5)\B. ,,(Ije1lleint 
finb aber ba mit, ltJie angemein anerfmmt iit, bie fubiemtJ~binglicI)en 'iHecl)tt', 
alfo lHed)te, ltJeld)e untrennllar mit bem (!lhunbftücf tJerllunben fi11b unb beifen 
bnuembe 9{u0[tattung llHben." (r:.?E. (lJ. 6. 0uni 1910 unb 30. ~mär& 1911.) 
0l1t ®runbbuef) ftef)en biefe ~ritJi1egien faft ftets auf bemfefben '!SInti tuie bns 
(SJrunbftücf. 9JCaagebenb ift aller in biefem ~nne nid)t 'oie lrintragung, fOllbern 
nur ber tntfäef)1td)e, aUf ber ~er1eif)ungsurfunbe llerul)enbe Cl:l)Clwfter be0 ~ri~ 
tJUegs. ~as ergillt fief) aus folgenben C5:ntfd)eibungen: 

,,:l)urd) eine grunbbud)mäjiige, unrid)tige SScljanblung (C\'intragung auf ein bejLlll~ 
bcre5 @runbbud)bfatt) fann eine jubjeftilJ binglid)e einem <2lrunbftüd anI)aftcnbe ~qJO~ 
tljefengered)tigfeit nid)t in iljrem )liejen beränbert unb öu einet jefbftänbigen umgettJanbeIt 
)llerben. C\'ntjd)eibenb ift nur bet 0nljaIt bct SSerfeH)ung;3utfunbe." (ffi@. 27. ~ebrunr 
1912, I,ßlj3tg. 1912 IJh. 51.) 

,,:l)n;3 I,ßribi!egium ift aU;3jd)liejilid) Md) ben über 'oie )8crfciljung unb j\Jätere C\';t;tel1~ 
Fon be;3 I,ßtibilegium;3 borljanbenen Udul1ben öu beurteilen. C\'ino.1idungen burd) fficd)h3~ 
l)anblungen I,ßribater aUf feinen 0nljalt uub Umfang jinb injo\llcit nU;3gefd)follen, al{l jold)c 
1tad) ben Utfunbcn nid)t aU<3btüdlid) "ugefallCll finb." (SSe" .• %t;3jeljluji 6d)fe;3ttJig 24. 1J10· 
beml1et 1909, I,ßlj.3tg. 1910 IJh. 89.) 

~ie fubieftitJ~bingfief)en mit bem C5:igentum an bem @runbftüd tJerbunbenen 
2rjJotljefenjJritJUegien finb a10 folef)e, b. lj. mit bem für if)ren C5:rltJerb angenom~ 
menen )illert benfelben 6teuern unterltJorfen ltJie 'oie (!lJrunbftüde, beten )ße~ 
ftanbteile fie bilben, a110 ben !'Steuern unter a. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Urteile bes 
r.~.(SJ. tJom 20. 0anuar 1903 (jßl).,8tg. 1905 9cr. 22), 9. 0uni 1906 (1905, 
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Wr. 47), 20. m~ril, 26. ~uni unb 16. WObembe,t 1906 (1906 ~T(r. 33, 52 unb 94), 
15. ~anuat 1907 (1907 fu.6), 19. mtobet 1908 (1908 Wr. 87), 24. ~uni 1909 (1909 
fu. 53), 20. :QUobet 1910 (1910 Wr. 87) unb 21. WObember 1912 (1912 fu. 96). 

@tunblegenb für bie Sjeranaief)ung biefer m~otf)efen~ribilegien aur Umfat~ 
fteuer ift bie nadjftef)enbe Q;ntfdjeibung be0 O.)ß.@. bom 20. ~anuar 1903 ge~ 
ttJorben: 

"mad) bem jS.@.jS. (§ 96) finb bie 'njJotl)efenbered)tigungen, tueld)e mit bem ~igen. 
tum an einem @tunbftüd berbunben jinb, red)tltd) aHl jSeftanbteiIe be~ @runbftüd~ ßU 
betrad)ten, tuenn aud) nid)t al~ tuejentltd)e unb baljer nad) § 93 bajelbft nid)t aHl un· 
trennbare jSeftanbteiIe (IDCotib ßU § 788 am Eld)lufje). Elie geljen mit bem @tunbftüde 
5ugleid) auf ben ~rtuerber über unb berbleiben iljm bauernb. Elie tuerben aljo al~ [lbieft 
be~ @tunbjtüd~ettuerbe~ beljanbelt unb iljr \j3teiil obcr )fiert bilbet einen :rcil beil 
@tunbftüdiljJreijei3 ober )fiert eil. 1:lanad) ift ba~ bem )fierte einer fold)en 2(,\.10. 
tljefenbered)tigung entf\Jred)enbe IDCeljr bem )fierte beil @runbftüd~ iJUßU
red)nen, unb beibe )fierte 5ujammen fommen bei ber auf ben @tunbftüdilertuerb ge~ 
legten 11 mfa~fteuer in jSetrad)t." 

3. 9X~otf)efen~ribilegien, bie auf @tunb ber )ßerleif)ung0urfunbe 
nicljt an ein @tunbftücr gebunben, fonbern einer S,ßerfon nur für ben Ort ober 
Orgteil berlief)en finb, alfo fubjeftib ~ ~erfönficlje, feIbftänbige ffiecljte 
barftellen, unb im @runbbuclj ein e ig en e6 Q3 Ia tt erf)arten f)aben. ~iefe S,ßri~ 
bilegien fönnen nicljt a10 Q3eftanbteUe be0 @runbftücf0 gerten. 6ie unterliegen 
alfo ben berfdjiebenen @tunbftücf0iteuern an ficlj nicljt, ttJof)l aber finb fie a16 
"felbftänbige ffiecljte, für ttJelclje bie auf @nmbftücfe beaüglicljen )ßorfcljriften 
gerten", an&ufef)en unb baf)er überall ba a10 folclje fteuerpflicljtig, ttJo bie 6teuer 
aU0brücfliclj auf berartige "ffiecljte" aU0gebef)nt ift. ~a0 ift ber ?Jall bei ber 
,8uttJaclj0fteuer, bem ffieiclj0umfatftempel, ber Banbe0immobilienftempelfteuer, 
ber SIrei0umfatfteuer unb ber fommunalen UmfaWeuer neuer mrt, fomit 
bei ben 6teuern unter a. 1, 2, 3, 6 unb 7. (O.)ß.@. 14. 9Xpril unb 6. ~uni 1910, 
S,ßf).,8tg. 1910 Wr. 33 unb 47.) Q3ei bieien S,ßribilegien ift jeboclj bie Q;intragung 
in5 @tunbbudj nadj ber jetigen ffiecljtfprecljung be0 Ü.)ß.@. bon maj3gebenber 
)B e b eu tu ng. )}CU! ttJenn ein foldjeil \,jStioileg ein eigene% @runbbudjblatt {Jat, 
ift efl ben genannten @)tenern nnterttJorfen. (O.)ß.(,)j. 17. )}Cooember 1910 unb 
18. 9Jeär& 1912, S,ß1).,8tg. 1910 Wr. 96 unb 1912 Wr. 24.) 

4. mpotf)efentHibiIegien, bie nicljt für ein @runbftücf, fonbern eben 
fa1l0, ttJie bie unter 3. genannten, a10 fubjefttb ~ ~erföltIicfJe, feIbftänbige, 
bererblidje unb iJeräuj3erliclje ffiecljte berlief)en tuorben, f~äter nber auf ba0~ 
felbe @runbbucljblatt a10 ",8ube1Jör" befl @runbftücr0 eingetragen )inb. ~iefe 
S,ßribUegien fiel)t bn~ O.)ß.@. im @egenfat &ur frü1)eren ffiecljtfflrecljung jett 
nicljt mef)r a10 Q3eftanbteil be0 @tunbfWcr", im 6inne iJOlt § 96 Q3.@.Q3. 011. 
~n bem Urteil bom 6. ~uni 1910 (S,ßf).,8tg. 1910 Wr. 89) finbet ficlj f)ierüber 
foIgenber S,ßOffU0, ben bie f~ätere Q;ntfcljeibung bom 30. 9JCär& 1911 (1911 Wr. 69) 
faft ttJörtliclj ttJieberf)olt: 

,,~~ ift nid)t einaufeljen, tueilljalb eine @ered)tigfeit, bie bi~ 3Ut ~infüljtung bc~ 
jS@jS. Bubeljör einei3 @tunbftüdil tuar unb bieje ~igenjd)aft infolge beil )fied)je{~ ber 
@efe~gebung berloren ljat, lebiglid) bamit in eine anbere materiell red)tltd)e il3erbinbullg 
5u bem @tunbftüd getreten fein follte. 0ener )fied)jel ber @eje~gebung für jid) aUein ljat 
lJielmeljr nUt bie biilljertge red)tlid)e il3erbinbung iltuifd)en bem @tunbftüde unb bem bg· 
ljerigen Bubeljör befeitigt, oljne eine anbere an beten ElteUe öU je~en. Sjiequ tuürbe eil 
einer jJojittben geje~1id)en il3orjd)rift bebürfen, unb eine jold)e befteljt nid)t. 'nUerbing\3 
ljaben ber Btueite Elenat unb aud) ber ie~t erfennenbc Eliebente Elenat beil @erid)t;3ljof0 
in einer ffieilje bon ~ntjd)eibungen angenommen, baji ein \Jerjönlid)cil bererblid)eii> unb 
beräujierlid)eil 'n\Jotljefen\Jribilegium, tueld)e~ bor bem 0nfrafttreten beil ~@~. einem 
@wnbftüd alil Bubeljör im @wnbbud) öugejd)rieben tuorben ift, jeit ber 0'infüljwng be" 
~@~. auf @wnb bcr il3orjd)rift beii> § 96 a. a. [l., jolange bie il3erbinbung im @wnbbud) 
bauert, a1!l jubieftib.bing1id)e~ ffied)t beötu. alii> ~eftanbteil beil @runbftüdii> anöufeI)en jet. 
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~efe 2lnnn1)me läjit fid) jebod), tuie fid) nUß ben oorfte1)enben 2lußfü1)tungen· ergibt, nid)t 
nUfred)t cr1)nHen." 

ml\3 feloftänbige ffied)te, für ltJeld)e bie auf @runbftücfe oeDüglid)en ~or~ 
fd)riften gelten, fommen fold)e I,ßrioilegien aoer eoenfalI\3 nid)t in lBetrad)t, ba 
fie fein eigene\3 @runboud)olatt ljaoen, fonbern nod) auf bemfeloen lBlatt ltJie 
ba\3 @runbftüd fteljen (D.~.@. 30. [J(ärö 1911). 'tJarau\3 ergiot fid), baa I,ßri~ 
oilegien biefer llirt ltJeber ber ,8ultJad)\3fteuer nod) bem ffieid)\3umfa~ftemlJel ober 
irgenbeiner Umfa~fteuer unterliegen. DU bie IStempelfteuer für .3mmooilien 
(a. 3) oon ben I,ßrioUegien biefer llirt erljooen ltJerben fann, ift fraglidj. .3n 
ber I,ßrati\3 gefdjie1)t e\3 ltJoql meiften\3. (~gI. baöu bie lBemerfungen unter 91r. 5.) 

5. llipotljefenprtoHegien, bie eoenfall\3 fuoieftio~perfönlidjer 2Xrt finb, 
alfo nicht an einem @runbftücfljaften, iebodj im @runboudj ü 0 erlja upt ni dj t 
eingetragen fteljen. 'tJiefe I,ßrioilegien finb ltJeber )8eftanbteil eine\3 @runbftüde\3 
nOdJ feloftänbige ffiedjte, für ltJeldje bie aUf @runbftüde oeöüglidjen ~orf djriften 
gelten, unterliegen alfo ltJeber ber ,8ultJadj\3~ n?dj ben oerfdjiebenen Umfa~~ 
fteuern. (D.~.@. 14. 'tJeöemoer 1908 unb 4. [J(at 1911, I,ßlj.,8tg. 1908 91r. 102, 
1911 91r. 37.) IStreitig ift, 00 berartige im @runboudje nidjt eingetragene 
llipotljefenprioilegien ber @)tempelfteuer unterltJorfen finb. 'tJa\3 st'.@. ljat in 
einer Q:ntfd)eibung oom 24. lSeptemoer 1909 biefe ~rage oeialjt; ba\3 ffi.@. ljat 
fie burd) Urteil oom 1. 91ooemoer 1910 oerneint. 'tJa\3 ffi.@. nimmt an, baa 
ungeoud)te feloftänbige @eredjtigfeiten grunbftüd\3g1eid)e ffiedjte nidjt finb, ba 
nadj llirtife1 40 be\3 lliu\3füljrung\3gefe~e\3 öum lB.@.)8. bie auf @runbftüde fidj 
oeöieljenben ~orfdjriften be\3 )8.@.)8. aUf feloftänbige @eredjtigfeiten nur llin~ 
ltJenbung finben, ltJenn fie ein @runboudjolatt qaoen. 'tJanadj ltJürbe oei ber 
~eräuaerung foldjer I,ßrioUegien feine ber unter a. genannten @)teuern, fonbern 
nur ber angemeine ~ertrag\3ftempel oon 3 [J(f. (3iffer 71 91r.2 be\3 preuaifdjen 
IStempeftarif\3) öU öaljlen fein. 

6. ~edäuflidje 2Xpotljefenfonöeffionen finb nur bem im preuaifdjen 
@)tempelfteuergefe~ feftgefe~ten, oefonberen IStempel für bie oereroHdje unb 
oeräuf)erlidje st'onöefflOn öum )Betriebe einer 2XtJotqefe oon li2 % be\3 )illerteß 
~öltJ. minbeften\3 150 [J(f. (a. 5) unterltJorfen. 'tJiefer IStempel ltJirb für bie 
UOertragung ber st'onöeHion burdj bie ffiegierung geöaljH. (~ür bie oei ~er~ 
fäufen foldjer 2Xpotljefen feHen\3 be\3 ~orgänger\3 aU\3öufpredjenbe 03ltJo im ~er~ 
trage oereinoarte ~etöidjt1eiftung auf bie st'01wHion ift lebiglidj ber allgemeine 
~ertrag\3ftempel ber ,8iffer 71, 91r. 2 be\3 IStempeHarife\3 in Sjölje oon 3 [J(f. 
öU öaljlen.) 

~on groaer )illidjtigfeit für biefe @ruppe oon llipotljefenoeredjtigungen 
ift bie oon ber gefamten .3ubifatur getroffene ~eftftellung, baa ein ,8ufdjlag 
be\3 für ben )illert einer perf önlidjen lli pot lj ef e n bett' dj ti gun 9 geöaqUen 
I,ßreife\3 öU m @runbftüd\3tJreife öltJed\3 ~eranlagung öU ben oerfdjiebenen 
@runbftüd\3fteuern n idjt öu1äffig ifi. 'tJa\3ljat für bie U mf aMteuer be\3 D.~.@. 
unter bem 25. lSeptemoer 1911 (l,ßlj.,8tg. 1911 91r. 79) entfdjieben. ,,'tJie ~er~ 
gütung ltJirb in foldjem ~alle nur für ben ~eröidjt auf eine [J(onopolftellung, 
nidjt für ben ljoljen )illert be\3 @runbftüd\3 geöaljlt. /I 2Xudj früljere Urteile be\3 
D.~.@. (fo oom 12. [J(ai 1905, 19. llipril1907 unb 19. 91ooemoer 1908, I,ßlj.,8tg. 
1905 91r. 39, 1907 91r. 36 unb 1908 91r. 97) oeftätigen, ban ber )illert oerfäuf~ 
lid)er llipotljefenfonöeHionen niema15 @egenftanb ber UmfaWeuer fein lann. 

Sjin)idjtnd) ber IStempe{fteuer ljat fidj ba\3 ffi.@. in fonftanter I,ßrat i\3 
baljin au\3gefprodjen, baa bie im st'aufoertrage entljaltene ~eräuaerung ber 
oerfäuflidjen 2Xpotljefenfonöeffion fein ben @runbftücf\3ltJert erljöljenbe\3 [J(o~ 
ment barftellt unb ftempe1redjtlid) ein oefonberer ~ertrag ift, ber lebiglidj bem 
allgemeinen ~ertrag\3ftempef (oon 3 [J(t) unterliegt. .3n einer Q:ntfdjeibung 
oom 8 . .3uni 1893 fagt ba\3 ffi.@.: 
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"mad) bem :tatbeftanb linb 'oie für 'oie ~XOtretuJ~g ber SfolqeHion bered)netcn 
50000 9J/f. al5 ~ergütung für 'oie ~eqid)tleiftung be3ttJ. Ubertragullg bOll ffied)ten an3n~ 
leIJen, ttJeld)e ag für lid) befonber5 beftef)enbe ~ertrag5gegenftällbe nnb nid)t al;3 5Seftanb~ 
teile be!3 uerfanften @runbftücI!3 nnb n1lr31lr Cl:rf)öf)ung be!3 1illerte!3 be!3lelbcn bienenb öU 
betrad)ten linb. '1)er ~eqid)t nnb 'oie Übertragung bon ffied)ten flub a6er bem Sl'auf~ 
fte mlJ er n id) t nn te rttJ orfen. ~on biefet Cl:tttJägung ift ba!3 ffieid)!3gctid)t in einer ffieif)c 
iif)nlid)er 'iStälle au~gegaJlgel1. 11 

@anö gIeicl)e Urteile, in benen ba~ ffi.@. ülJereinftimmenb unb au~briicmu) 
feftftent, baj3 ber jillert einer berfiiuf{icl)en 2{~otf)efenfon&effion ni d) t lll~ )8eftllnb~ 
teil ober luerterf)öf)enbe ~igenfcl)aft be~ berflluften @runbftüd~ an3uief)en unb 
bllf)er n iu) t bem J'mmooi1ienftem~el untertuorfen ift, ergingen unter bem 
19. J'uni 1884, 16. mtooer 1884, 8. welli 1885, 28. ~llnuar 1886, 23. 9(obemoer 
1886, 4. 9r~riI 1895 unb 31. ~)(iirö 1898 (\13i).2tg. 1898 9(r.40 unb 1913 9(r.14). 
~er bon einöelnel1 6teueroei)örben l1euerbing? tuieber gemllci)te ~erfuu), 
ben St 0 11& eff ions tu e rt einer bediiuflid)en 2{~oti)de ll10 \uerteri)öi)enbe ~igen~ 
fd)aft bes @runbftücres lln&ufei)enunb baf)er bcm jillerte bes letteren !Jei )8ereu)~ 
Hung be? ffieid)sumfat~ unb be? ~llnbe?immo!Ji1ienftem~e10 IJin&u&ured)nell, 
tuirb fomit bon ber ffied)tf~red)ung burd)l1Jeg llogelei)nt. jilleitere? i)ierüoer 
jielle \13f).2tg. 1913 9(r. 14: ,,~er 2{~oti)efen~Staufftem~el". 

7. Ul1berfiiufIid)e 2{~otf)efe1tfOll&effionen. ~er )8efitl1Jed)fe1 bOll 
2{~otf)efen, bie auf einer unüoertragoaren SBereu)tigung oerui)en, fmm Hur buru) 
.\)eimfallen ber StollöeHion unb jillieberberlei1)Ultg berfelOen an einen )8elueroer 
nad) erfolgter öffentlid)er 9lu?fd)reioung fid) boll3ie1Jcn. ~n fotu)en {Siillen ift 
im 6tel11~elfteuergefet ein fefter 6temtJel bon 150 ~)(f. für bie ~rtciflt11g einer 
lln\.lerfäufIiu)en 2{~oti)efenfonöeffion feftgefett (a. 5). 

8. ~er 5runbfd)aftsiuert. J'11 ben ~serträgen üoer ben )8efittueu)fel 
bon 2{~oti)efen tuirb bistueilen llufier bellt \13reis für bie 2{~otf)efenoered)tiguJ1g, 
für bll? SjllU?, bie ~i11tid)tung unb ba? jillarenlager llUd) nou) ein oefti111ll1ter 
9Xnlat für bie "Sfunbfd)llft" ober bas ,,@efd)äft" au?geluorfen. .\)ierau i)lloen 
1)Ü11icl)tlid) ber 6temjJelfteuer bll? m.(\J. (8. ,cHooer 1891 unb 11. j)·ebtuar 1889, 
~[).3tg. 1892 ~(r. 97 unb 99) 111lb bll? Sf,(\). (15. ~eoruar 1906, \131).3tg. 1911 
~(r. 69) fOl1Jie f)infid)tHcI) bet Umflltfteuet bll? ,c.~.(\). (30. ~)(är& 1911, \13i).3tg. 
1911 9(t. 69) entfd)ieben, bllj3 bet für bie "Sl'unbfdlllft" Oatu. bll? ,,@efd)äft" 
aU0geworfene 5rauftJrei? aI? ein ::reH be? \13reife0 bes C5)tul1bftüd0, O&tu. aI? 
werterf)öf)enbe @igenfd)llft besfe1!Jen, an&ufei)en unb wie biefe0 mit bem ~111mo~ 
oiliarftem~d öu betftem~dn oötu. öU beriteltem ift. ~iefe 9rnfid)t IlJirb llUd) 
in ~erfügungen be? ffieid)?fllnö1er? bom 28. ~uIi 1911 unb bes tJreuj3ifd)en 
~inll11&minifters tJOm 8. 2{uguft 1911 bertreten. 9(1ld) biefen ~erfügul1gen 
foH ber jillert be0 ,,@efd)üft?" 0&11J. bes ,,@efd)äft? neoft Stunbfu)aft" bllnn aI? 
l1Jerterf)öi)enbe @igenfd)aft eine? 9rtJoti)efengrunbftücts llngeief)en tuerben, 
iuenn fiu) mef)rere 2{~otf)efen llm Crte oefinben. ~s ift bllrau0 &U folgern, baj3 
in llUen {Süllen, I1JO oeim )8efittued)fd einer 2{tJotf)efe, bie nid)t bie einöige llm 
,crt ift, ein oefonberer ::reil bes Sl'lluftJreifes für bie "Sfunbfd)aft" ober ba? ,,@e~ 
fu)üft" llu?gel1Jorfen l1Jirb, biefer bem @runbftücrstuert i)inöu&ured)nen unb fo~ 
mit genalt ben gleid)en 6teuern untertuorfen ift l1Jie bas @tunbitüct (Fei)e 
2iffer 1). @? f)anbelt fid) f)ieroei jebod) nid)t nm ben Ston&e)fionsiuert 
(3iffer 6), fonbern um einen aufierbem llngenommenen oefonberen jillert. 
~ie {Sifierung eines berartigen jillertes im ft'llufiJertrage emtJfiei)1t fid) bllf)er 
Hiu)t. 

9. ~ie @inrid)tung. {Sür bie geflll11te @inrid)tung ber 2{tJotl)efe fommt 
nur ber im tJreuf3ifd)en 6temtJditeuergele~ ausgel1Jorfene 6teueroetrng bon 
1/3 % bes jillerte~ (a. 4) in 9rnfa~ 

10. 't!a s jilla ren! llg er unterfiegt üoerf)a1t~t feiner SBefteuerung, ba ber 
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lJreutifef)e WCobHienftemlJef, ber allein {Jier anroenbbar roüre, buref) eine be~ 
fonbere )8efreiung~borfef)rift in :tarifftelle 32 au~gefef)a1tet ift. 

m3eitere 6teuetobiefte lommen be.im )8efi~roeef)feI bon mlJotf)efen nief)t 
in e:rage. 8um 8roede ber Ieief)teren Uberfief)t finb bie ffieef)t0berf)üItniffe in 
borfteqenber :tabelle crufammengefe~t. 'Ilm:in bebeutet "ia" bie 6teuer~ 
1JfHef)t, "nein" bie 6teuerfreiqeit. 

c. Die Handhabung der Steuern. 

Über bie ~anbf)abung ber beim )8efi~roeef)feI einer mlJoti)efe 3U eri)ebenben 
6teuern Hegt eine ffieii)e bon roeiteten Q;ntfef)eibungen bOt, bie fief) 3roat crumeift 
auf bie Umfa~fteuet grünben, aber auef) für ben ffieief)~umfa~ftemlJel unb bie 
Banbe~~Smmobmenftem1Jeffteuet anroenbbar fein bürften. 'Ilie Urteile befagen 
folgenbe~: 

g)er 9JCagiftrat, roelef)er ein WjJotgefenlni\Jileg 5ur Umla~fteuer \Jeranlagt, mUB 
ben 9C ad) ro eii3 fügren, baB ei3 lief) um ein 101ef)ei3 I,ßri\Jileg ganbelt, roelef)ei3 ber Umla~
fteuer unterliegt. ~)elingt bieler 9Caef)roeii3 nief)t, 1o ift bie ~rgebung ber Umlatfteuer nief)t 
bereef)tigt. ü18@. 27. WjJrif 1908 unb 1. 0'uni 1908 (I,ßg,8tg. 1908 9Cr. 37 unb 47); ü18@. 
22. WjJriI 1912 (1912 9Cr. 34). 

Umfatfteuer barf nur \Jom gemeinen Wert einei3 @runbftücfei3 ergoben rocrben. 
~er gemeine Wert beftimmt fief) aber naef) bem 18erfaufi3jJrei(e, roelef)en jeber Q3efiter 
im geroögnlief)en 18erfegr erilieIen fann, nid)t etroa nad) bem fajJitaIifiertcn tatfäd)lid)en 
~rtraAe. [)'18.@. 24. ®ejJtember 1908 (1908 9Cr. 79). 

g)ie Umfatfteuer fann nur nad) bem uertraglief) für bai3 @runbftücf feftgefetten 
Stauf jJreii3 bemeffen rocrben, ba ber gemeine Wert bei3 @runb(tücfi3 burd) eine in igm 
betriebene WjJotl)efe nief)t ergögt roirb. ü.18.@. 12. lYebruar 1907 (1907 9Cr. 14). 

g)er Um(aNteucr barf nur berjenige Wert einei3 @runbftücfci3 ilugrunbe gelegt 
rocrben, roelef)en bai3(elbe ilur ,8ett bei3 Q3eiitroeef)(eli3 gat. ü.18.@. 6. 9JCai 1907 
1907 9Cr. 39). 

g)ie Umfat(teuer fann nief)t naef) ber .\löge ber .\l lJjJotgefenfef)ulben bemeffen 
roerben. Un5utreffenb ift ber ®tanbjJunft, baa ber gemeine Wert minbefteni3 fo god) 
lei ali3 bie .\llJ!Jotgefenlaft. Cfi3 ift reef)tlief) roogl möglief), baji bie ®ef)ulben megr betragen 
ali3 ber ~ert bei3 @runbftücfei3. O.18.@. 25. 9JCäq 1909 (1909 9Cr. 27). 

Q3ei Q3ereef)nung ber Umfa~fteuer barf immer nur ber roagre, butef) orti3üblief)e 
:tal;en ermittelte, nief)t aber ber eingebilbete ober ibeelle Wert einei3 @runbftücfei3 in 
Wnreef)nung fommen. Wuf @efef)äfti3betriebe, bie in bem @runbftücf betrieben roerben, 
ift babei nief)t ffiücffief)t 5u negmen. Q3e5.-Wui3fef)uji Q3rei3lau 9Couember 1907 (1907 9Cr. 95). 

Wenn 5ro ei I,ßri tJ He gi e n in einet .\lanb lief) befinben, 10 barf bie Umfa~fteuer nur 
llon bemjenigen lubjeftiu-binglief)en I,ßritJileg ergoben roerbcn, rocIef)ei3 fru bem tJerfauftcn 
@runbftücf gegört. ~cr Wert biefei3 I,ßri\Jilegi3 fann aber buref) bie :tatlaef)c, baB fief) frroei 
\,ßritJilegien in ber .\lanb bei3feIben Q3eli~eri3 befinben, legr gefteigert roerben. O.18.@. 
23. 9JCai 1910 (1910 9Cr. 44). 

~ie 9Caef)ueranlagung einei3 I,ßritJilegi3 i\ur Umfa~fteuer ift, aud) roenn biefci3 
urfiJrünglief) beim Q3efi~roeef)feI fteuerfrei geIaffen roar unb ber Stauf fef)on megrere 0'agre 
ilurücfliegt, jebewit 5uIäffig. :D.18.@. 12. 0'uni 1906 (1906 9Cr. 67). 

~enn ein jJerfönIief)ei3 I,ßritJileg i\ur ,8 eil bei3 Q3efi~roeef)fe!i3 nief)t im @runbbuef) ein
getragen ift, 1o fann bie fjJäter erfolgte ~intragung nief)t eine 9Caef)ergebu]lg berUm
fa~fteuer frur lYolge gaben, ba für bie ~rgebung biefer nur bie öur ,8eil be!3 Ubergangei3 
obroaltenben 18ergältniffe maagebenb fein fönnen. Q3eil.-Wu!3lef)ua '\!iegni~ 29. W1Jril1911 
(1911 9Cr. 42). 

lYür bie Umfa~fteuer 9 aften Stäufer unb 18eträufer folibarifef). ~ie ®tabt gat 
ba1)er bai3 ffieef)t, bie uoHe ®teuerjJflid)t gegen jeben ber beiben fefti\ufe~en; fie mUB aber 
babei fenntIief) maef)en, baB bie ®teuer nur bon einem 5u entrief)ten ift, unb baa bie ,8aglung 
buref) einen ben anberen befreit. ü.18.@. 1899 (1899 9Cr. 67). 

~ine im Staufuertrage entgaltene StIaulel: ,,~er Stäufer öaglt lämtlief)e Stoften unb 
®temiJeI bielei3 18ertragei3 loroie aHe Wbgaben" genügt nief)t, um auef) bie ,8uroaef)i3-
fteuer auf ben Stäufer ab3uroäl5en. ~i31)ätte bie Wertöuroaef)i3fteuer aUi3brücflief) ali3 uom 
Stäufer öU übernegmen im 18ertrage aufgcfülJt± lein müHen. ffi@. 1911 (1911 9Cr.85). 
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58ei ber 'Sered)nung ber 2u\1Jad)~fteuer für jeJbftänbigc 2{voff)efenvritJilegien 
mit eigenem @runbbud)blatt jinb @runbftüd unb ~ritJileg getrennt öU bef)anbe1n. 58ei 
ber getrennten 58ered)nung fann eine 2ured)nung nad) § 16 be~ 2u\1Jad)~fteuergeje~e~ 
in 2rnjef)ung ber 2rvotf)efengered)tigfeit nid)t ftattfinben, ba bie 2rn\1Jenbung biejer ~or~ 
fd)rift auf 58ered)tigungen au~gejd)loHen ift. C:l:benjo\1Jenig fann § 20 2rbj. 3 2{n\1Jenbung 
finben, ba bie 2rvotf)efengcred)tigfeit jid) nid)t al$ ;reH einei3 örtlid) unb \1Jittjd)aftnd) ~u~ 
jammenf)ängenben @tunbbeji~ei3 anjef)en läjit. 6äd)jijd)e~ O.~.@. 17. Oftober 1912 
(1913 IJlr. 9). 

E1eit Snfrafttreten be§ lReid)§,~rbfd)aft§fieuergefe~e§ bom 3. Suni 1906 
(lR.@.lSL EI. 654) finb aUe ~r\t)erbungen burd) ~rbgang ober auf @runb einer 
E1d)enfung unter ,2ebenben laut § 60 be§ @efe~e§ bon ber Umfa~fteuer 
befreit, ba in biefen 6üUen bie genannte ~rbfd)aft§fieuer eintritt. 



Nachtrag. 

~äqrenb ber ~ruCf(egung erging ber fofgenbe auf bie 9(tJ0tljefenreuifion<3-
anhJeijung fi~ oe&ieljenbe Cl:r1afl: 

Min.-Erl. betr. die Beschaffenheit des Hydrastis-Fluidextrakts sowie der galenischen 
Arzneimittel überhaupt. Vom 26. Februar 1913 .. 

Wie bei Gelegenheit einer Verhandlung des Reichs-Geslmdheitsrats 
mitgeteilt worden ist, sind von interessierter Seite in verschiedenen Apo
theken des Reichs Ankäufe von Extractum Hydmstis fluidum vorgenommen 
worden. Angestellte Untersuchungen haben ergeben, daß ein großer Teil 
der entnommenen Proben nicht die vorschriftsmäßige Beschaffenheit besaß, 
indem der Hydrastingehalt nicht den Anforderungen des Deutschen Arznei
buchs entspmch. 

Ew. pp. ersuche ich ergebenst, gefälligst die mit der Besichtiglmg der 
Apotheken des dortigen Bezirks betrauten Kommissare anzuweisen, der 
Beschaffenheit dieses sehr wichtigen Arzneimittels sowie der galenischen 
Arzneimittel überhaupt besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden lmd die 
Apotheker zu peinlichster Sorgfalt bei Herstellung der galenischen Arznei
zubereitungen anznhalten. Die von den Apothekern etwa im Handel be
zogenen derartigen Präparate dürfen erst nach Prüfung und Feststellung 
der ordnungsmäßigen Beschaffenheit an das Pnblikum abgegeben werden. 
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Abgabe stark wirkender Arzneimittel 
353. 

Abkochungen, Vorrätighalten 292. 
Ablösung von Exklusivprivilegien 

262. 
Abschriften, beglaubigte, Stempel-

steuer 404, 412, 413. 
Abtreibungsmittel 132. 
Akademische Grade, Führung 136. 
Akten der Apotheke 30l. 
Alkohol siehe Branntwein. 
Amtsapotheker, nassauische, Ge-

werbesteuerpflicht 419. 
Amtsvorsteher 245. 
Analytische Geräte in Laboratorien 

297. 
- - Eichung 94. 
Angestellte, freie Arznei in Krank

heitsfällen 126. 
- Verletzung des Warenzeichen-

gesetzes 180. 
- Zeugnis 128. 
Angestelltenversicherung 165. 
- Ausgabestellen 170. 
- Befreiung 166, 171. 
- Beiträge 168. 
- Beitragsentrichtung 169. 
- Beitragsstelle 170. 
- Beitragsmarken 170. 
- freiwillige Versicherung 171. 
- Gehaltsklassen 167, 168. 
- Merkblatt 170. 
- Postscheckverkehr 170. 
- Ruhegeld 168. 
- Vorsichorungskarto 170. 
Ankündigung von Geheimmitteln, 

Arzneimitteln und Heilmethoden 
368, 369. 

- von Heilmitteln als unlauterer 
Wettbewerb 184. 

Ankündigungen, verschleierte 366, 
368. 

Anlage- und Betriebskapital bei der 
Gewerbesteuer 419. 

Anmeldung des Personals 316. 
Anreibungen, Vorrätighalten 293. 
Anschüttelungen , Vorrätighalten 

293. 
Anstiftung 131. 
Antikonzeptionelle Mittel 132. 
Antipyreticum compositum, Abgabe 

360. 
Anweisung für die amtliche Besich

tigung der Apotheken 392. 
Apotheke, Anzeigepflicht des Be-

triebes 5. 
- Empfehlung durch den Arzt 245. 
- Firmenschild 5, 287. 
- im Besitz eines Nichtapothekers 

247. 
- Nichtapotheker als stiller Teil

haber 247_ 
- Pertinenzstücke 122. 
- Schließung 240. 
- Verkauf in revisionsfähigem Zu-

stande 124. 
- Weiterführung durch den ehe-

maligen Besitzer 274. 
Apotheken, Anlage neuer 261,265. 
- Aufsicht 236, 239, 254. 
- Ausschließung von der Lieferung 

für Kassen 154. 
- Besichtigung 254, 392. 

Einrichtung 287. 
- Einziehung überflüssiger 280. 
- Errichtung und Verlegung 3, 244. 
- heimgefallene 276. 
- Musterung 239, 398. 
- Nachbesichtigungen 396, 399. 
- Rechtsverhältnisse 281. 
- Steuern beim Besitzwechsel 425. 
- Unfallversicherung 158, 159. 
- Verkauf konzessionierter 260, 284. 

Böttger-Urban, Apothekengesetze. 5. Aull. 

Verlegung 244, 266, 279. 
28 
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Apotheken, Vermehrung 242, 263, 
264, 265. 

- Verpachtung 13, 277. 
- Zwangsversteigerung 285. 
Apothekenarbeiter in der Gewerbe

ordnung 20. 
Apothekenberechtigungen, Stempel

steuer 413. 
Apothekenbesichtigungen, Kosten 

145, 397. 
Apothekenbesitzer allein arbeitende, 

Berufserleichterung 311. 
-- Mitbewerbung um Apotheken

konzessionen 271, 272, 273, 274. 
- strafrechtliche Verantwortlichkeit 

19, 138. 
- zivilrechtIiche Haftbarkeit 123, 

129. 
Apothekenbesitzwechsel, Steuern 

407, 425. 
Apothekenbetrieb 286. 
- unbefugter 18. 
Apothekenbetriebsordnung 287. 
- Rechtsgültigkeit 287. 
Apothekeneinrichtung als Pertinen-

zien des Hauses 286. 
- Steuern 417, 428. 
Apothekenembleme 136. 
Apothekengeräte bei Pfändungen 

13I. 
- erforderliche 288. 
Apothekengrundstück, Enteignung 

283. 
- gemeiner Wert 42I. 
- Subhastation 285. 
- übernahme 277. 
Apothekenhandverkauf, Umfang 

353. 
Apothekenkäufe, Stempelsteuer 403, 

407. 
Apothekenkonzessionen, Ausschrei-

bung 267, 270. 
- Bewerbung 267. 
- Einführung 259. 
- Erteilung neuer 276. 
- heimgefallene 276. 
- Rechtsverhältnisse 283. 
- rechtzeitige Ausschreibung 263, 

265. 
- Steuern 405, 414, 417, 418, 419, 

421, 427, 428. 
Übertragung 284. 

- Übertragung karul nicht wegen 

zu teuren Kaufs verweigert wer
den 261. 

Apothekenkonzessionen, Unverkäuf
lichkeit 275, 276. 

- Veräußerung 260, 284. 
- verkäufliche, rechtliche Bedeu-

tung 283. 
- Verleihung 266, 270, 271, 273, 

274. 
- - an Apothekenbesitzer 271, 

272, 274. 
- Verpfändbarkeit 284. 
- Wertermittelung für die Stem-

pelsteuer 405. 
- Zeugnisse bei der Bewerbung 267. 
- Zurücknahme 10. 
Apothekenprivilegien 246, 261. 
- Ablösung 262. 
- Eintragung in das Hypotheken-

buch 282. 
- Enteignung 283. 
- Erlöschen 247. 
- Ersitzung 247. 
- Erwerb durch unvordenkliche 

Verjährung 247. 
-- Rechtsverhältnisse 281. 
- Steuern 407, 414, 417, 418, 419, 

421, 425. 
Apothekenräume 287. 
- bauliche Veränderung 287. 
Apothekenrevisionen 392. 
- Kosten 145,397. 
- Teilnahme des Kreisarztes 240. 
Apothekenrevisoren 392. 
- Gebühren 145. 
Apothekenverkäufe, Steuern 407 , 425. 
Apothekenverwaltung 13, 328. 
Apothekenvorstand, Behinderung 

240, 31L 
- Eingaben 240. 
- Meldepflicht 239, 316. 
- Verantwortlichkeit strafrecht-

liche 19, 138. 
- - zivilrechtliche 123, 129. 
- Wohnen in der Apotheke 287. 
Apothekenwesen in den Schutzge

bieten 1. 
Apotheker als Kaufleute 110. 
- - Nahrungsmittelchemiker 219, 

224. 
- - Trichinenschauer 9. 
- - Revisoren von Drogenhand-

lungen 56. 
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Apotheker, Annahme von Gehilfen 
und Lehrlingen 11. 

- Berufsgeheimnis 135. 
- Besitz nur einer Apotheke 260. 
- Dienstpflicht 65, 75. 
- einjährig-freiwilliger Dienst 75. 
- Konkursforderungen 130. 
- Meldepflicht 239, 316. 
- Titel 18. 
- Unfallversicherung 159. 
- Verantwortlichkeit für die Arz-

neimittel 303. 
- Vereidigung 254. 
Apothekeranwärter , Dienstpflicht 

75. 
Apothekerdrogisten als Revisoren 

von Drogenhandlungen 56. 
Apothekergehilfen, siehe auch Hand-

lungsgehilfen und Gehilfen. 
- als Handlungsgehilfen 115. 
- Anmeldung 241, 316. 
- Annahme 11. 
- ausländische 48, 315. 
- Berufsausübung 6. 
- Dienstpflicht 65, 75. 
- freie Arznei in Krankheitsfällen 

126. 
- Gehaltsanspruch bei Behinde-

rung 125. 
- in der rev. Ap.O. 252. 
- Invalidenversicherung 161. 
- Krankenversicherung 150. 
- rechtliche Verhältnisse 125, 257. 
- Stellung zum Prinzipal 250. 
- Zeugnis 39. 
- Zulassung in deutschen Apothe-

ken 47. 
Apothekergewerbe, Ausübung durch 

Nichtapotheker 18. 
Apothekerinnen, Prüfung 241, 320. 
- Zulassung 21. 
Apothekerkammerausschuß 234. 
Apothekerkammern 230. 
- Anhörung 266. 
- Beiträge 234. 
- Berufung 233. 
- disziplinare Befugnisse 230. 
- Gesamtzahl der Mitglieder 232. 
- Geschäftskreis 230. 
- Mitglieder 230. 
- Staatsaufsich1; 23·1. 
- Umlagerecht 234. 
- Vorstand 233. 

Apothekerkammern, Wahlen 231. 
Apothekerlehrlinge, siehe auch Hand-

lungslehrlinge und Lehrlinge. 
- Abgangszeugnis 313. 
- Anmeldung 241, 316. 
- Annahme 11, 250. 
- Ausbildung 312, 313. 
- - Aufsicht des Kreisarztes 241, 

251, 312, 313, 314. 
- - Entziehung des Rechts 252, 

313, 400. 
- Dienstpflicht 65, 75. 
- Dispensationsgesuche 36. 
- in der rev. Ap.O. 250. 
- Invalidenversicherung 161. 
- Krankenversicherung 150. 
- Lehrplan 314. 

Zahl 312. 
- Zeugnis 38. 
- Zulassungszeugnis 43. 241, 252. 
- - Gebühren 241. 
Apothekerordnung, revidierte 244. 
- - Gültigkeit 246. 
- - Strafen 258. 
Apothekerordnungen, ausländische 

246. 
Apothekerrat 228. 
Apothekertitel, Führung als unI. 

Wettbewerb 184. 
Apothekerwarenhandlung als Fir-

menschild 18. 
Approbation 5. 
- Erteilung 21, 35. 
- Gesuch um Erteilung 4l. 
- Muster 39. 
- Stempelsteuer 406, 411. 
- Verlust 19. 
- Zurücknahme 14. 
Approbationen, Veröffentlichung 6. 
Approbationsalter, Berechnung 268, 

271, 274. 
Arbeiter in Apotheken 20. 
Arbeitstagebuch 301, 303. 
Arbeitstisch 298. 
Arsenik, Standgefäße 383. 
Arznei, freie, für Krankenkassen

mitglieder 151, 152. 
- Gewährung an Hilfsbedürftige 

172. 
- Gewährung bei Unfällen 160. 
- Lieferung an Krankenkassen 155. 
- und Heilmittel in der RV.O. 151. 
- Signatur 305. 

28* 
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Arzneibuch, Deutsches 299. 
- homöopathisches 324. 

Arzneimittel mit vergälltem Spiritus 
101. 

- im Besitz des Lehrlings 395. 
Arzneien, Eisenbahn- und Postver

kehr 350. 

Patentfähigkeit 172. 
i-Prüfung 256, 303, 393, 394. 

- wiederholte Abgabe 354. 
Arzneigefäße, Desinfektion ge

brauchter 304. 
- Wiederbenutzung 304. 
Arzneigläser, Beschaffenheit und Be- I 

zeichnung 353, 356. 
Arzneihandel im Umherziehen 15. 
Arzneikeller 295. 
Arzneilieferung 

322. 
an Strafanstalten 

Arzneilieferungsverträge, Abschlies· 
sung 310. 

- Stempelsteuer 407, 415, 417. 
Arzneimittel, Abgabe nicht freige

gebener 137. 
- - stark wirkender 353. 

abgefaßte 290. 
- - in Drogenhandlungen 59. 
- andere, Dispensierung 258, 307. 
- Ankauf dem freien Verkehr ent-

zogener 132. 
- Ankündigung 362, 367. 
- - als unlauterer Wettbewerb 187. 
- Aufbrauch älterer 300. 
- Beförderung auf Eisenbahnen 350. 
- - durch die Post 350. 
. - Bereitung und Aufbewahrung 255. 
- Beschaffenheit und Bezeichnung 

der Standgefäße 357. 
- Beschlagnahme vorschriftswidri

ger 393. 
- branntweinhaItige, Betriebs

steuerpflicht 7. 
- - Nachweis von Holzgeist 106, 

107. 
- Einziehung 131. 
- Eisenbahn- und Postverkehr 350. 
- Freizeichen 176. 
- Güte 303. 
- Hausierhandel 15. 
- Herstellung 303. 
- inDrogenhandlungen,Beschaffen-

heit 57. 
- Körperverletzung durch Abgabe 

stark wirkender 133. 
- lichtempfindliche 357. 
- Lieferung an Strafanstalten 322. 
- methylalkoholhaltige 59, 96. 

Selbstbereitung 256, 303, 313. 
Substituierung, durch ein an

deres 258, 307. 
Umarbeiten bei Revisionen 394. 

- und Nahrungsmittelgesetz 188. 
- Verkauf 4. 
- Verkehr im Umherziehen 15. 
- - Kaiserl. Verordnung 48. 
- Vernichtung unbrauchbarer, bei 

Revisionen 393. 
- Verordnung besonders billiger 

151. 
- - wortgeschützter 307. 
- Vorrätighalten in Apotheken 

301, 327 
- Wortzeichenschutz 178. 
Arzneimittelverzeichnis bei Revi

sionen 299, 301, 393. 
! Arzneirechnungen, Bezahlung durch 

Krankenkassen 155. 
- für Krankenkassen, Beifügung 

der Rezepte 155. 
- Prüfung durch pharmazeutische 

Revisoren 307. 
- Versendung 350. 
Arzneitaxe, Deutsche 16, 300. 
- überschreitung 19, 134. 
._- Vermerk der Einzelansätze 306 . 
Arznei- und Giftverkehr, Strafbe-

stimmung 137. 
- und Verbandmittelanstalt 79. 
Arzneiverkehr außerhalb der Apo-

theken 55. 
- - - - Beaufsichtigung 242. 
- - - - Großhandel 49. 
- - - - Regelung 58. 
- - - - Strafbestimmung 137. 
- in Apotheken 327. 
Arzneiverordnung durch Fernspre

cher 354. 
ökonomische Haftpflicht, der 

Ärzte 151. 
Arzneiverordnungen, 

137. 
übertretung 

Al'zneiverwechselung 133, 134. 
Arzneiweine, Buchführung 213. 
- Verkehr 205. 
Arzneizubereitungen, 

gepreBte 292. 
zusammen-



Sachregister. 4i:l7 

Arzt, Bevorzugung einer Apotheke 
vor der andern 245. 

Ärzte, Arzneiabgaberecht 137, 250. 
322. 

- Haftpflicht für Verordnung zu 
teurer Arzneien 15l. 

- im Sinne der Verordnung über Ab
gabe stark wirkender Arzneimittel 
353. 

- in der Krankenversicherung 153. 
- Konkursforderungen 130. 
- unbefugte Arzneiabgabe 137. 
Ärztliche Behandlung, freie 15l. 
- Hausapotheken 250, 319. 
- - Besichtigung 397. 
- - Genehmigung 322. 
- homöopathische Hausapotheken 

323. 
- Titel, Beilegung 18. 
Arzttitel, unbefugte Führung 18. 
Äther, Abgabeverbot 358. 
- Herstellung 104. 
- Lagerung 34l. 
- Verkaufs- und Ankaufserlaubnis-

scheine 105. 
- steuerfreie Verwendung 104. 
Aufgaben für die Vorprüfung 45. 
Aufgüsse, Vorrätighalten 292. 
Aufsicht über die Apotheken 236, 

239, 254. 
Aufsichtsbehörde im Sinne der Prü-

fungsordnung 43. 
Augenwässer, Repetition 357. 
Ausfertigungen, Stempelsteuer 405. 
Ausländische Gehilfen, Zulassung in 

deutschen Apotheken 48. 
Ausstellungen, Schutz von Erfin

dungen, Mustern und Waren
zeichen 182. 

Bäder-Zubereitungen, Freigabe 49. 
Bakteriologische Untersuchungen in 

Apotheken 295, 343. 
- Untersuchungsanstalten 345. 
Bakteriologisches Untersuchungs

material, Versandgefäße 345. 
Bankerutt 130. 
Bauliche Veränderungen bei Apo

theken 287. 
Beanstandungen, unberechtigte bei 

Apothekenrevisionen 394, 395, 396. 
Beglaubigung von Servierzeugnissen, 

Gebühren 143. 

Beihilfe 132. 
Belehrungen über Gifte 382. 
Beleuchtung der Offizin 288. 
Berufsgeheimnis der Apotheker 135. 
Berufsgenossenschaften 160. 
Berufspflichten der Apotheker, Zu-

widerhandlungen 17. 
Berufsunfähigkeit 167. 

I Beschlagnahme 140. 
- vorschriftswidriger Arzneimittel 

393. 
Besichtigung der Apotheken 23G, 

392. 
Besitzverhältnisse konzessionierter 

Apotheken 275. 
Bestrafung, Abstand in leichteren 

Fällen 238, 396. 
- bei groben Unregelmäßigkeiten 

396, 398. 
Betriebsabgaben 4, 268. 
Betriebsgeheimnisse, Verrat 186. 
Betriebssteuer 7, 419. 
Betriebsunfälle 159. 

i Betriebsvorschriften, Rocltt.sgiU,ig-
keit 245. 

- Verstöße 138. 
Betrug 134 .. 
Bierflaschen für Gifte 381. 
Bilanz 113. 
Blei- und Zinkgesetz 188. 
BlutwAin 206. 
Bovo-Tuberkulin 343. 
Brände, Hilfeleistung 137. 
Branntwein, Abgabe in Apotheken 

7. 
- Ankaufserlaubnisschein 103. 
- denaturierter auf Rezept 99, 102. 
- Handel mit vergälltem 8, 95, 96, 

101. 
- Kleinhandel, Steuern 406, 417, 

419, 423. 
- Konzessionspflicht 6. 
steuerfreie Verwendung 97. 
- - von unvergälltem 98, 105. 
unvollständig vergällter 102. 
Verbrauchsabgabe 95. 
vergällter bei Heilmitteln 99. 
- Verwendung 100. 
Vergällung 95, 99. 
Verkaufserlaubnisschein 103. 

Branntweinhaltige Arzneimittel, 
Nachweis von Holzgeist 107. 

Branntweinkontingent 95. 



438 Sachregister. 

Brann tweinkon tingen t, Beseitigung 
96. 

Branntweinkonzession, Stempel-
und Kreissteuer 406, 423. 

Branntweinschärfen, Verwendung 95. 
Branntweinsteuerbefreiungsordnung 

97. 
Branntweinsteuergesetz 95. 
Branntweinsteuergesetzgebung 94. 
Brausteuerausführungs bestimmun -

gen 109. 
Brausteuergesetz 109. 
Briefe mit Rezepten 360. 
Brom, Standgefäße 290, 357, 376. 
Brusttee, Abgabe 303. 
Bücher bei Besitzwechsel des Ge

schäfts 114. 
- und Papiere, Vorlegung bei Revi-

sionen 394. 
- wissenschaftliche 301, 395. 
Buchführung in Apotheken ll3. 
Bürgerliches Gesetzbuch 122. 

Chemiker, Gebühren bei gericht-
lichen Feststellungen 145, 146. 

Chemische Meßgeräte, Eichung 93. 
- Verfahren, Patentfähigkeit 172. 
Choleraerreger 343. 
Columbiaspiritus 96. 
Coopers Schafwaschpulver 383. 
Creolin, Verkehr 388. 

Dampfapparate in dem Laborato
rium der Apotheken 296. 

Dampfkoch- u. Dampfdestillations
vorrichtung 296. 

Degen- und Säbelscheiden, Dunkel-
färben 73. 

Dekokte, Vorrätighalten 292. 
Denaturierung siehe Vergällung. 
Dentaldepots, Abgabe von Giften an 

Zahntechniker 55, 379. 
Desinfektionsanweisung 305. 
Desinfektionsmittel, Freigabe 49. 
Destillierapparate 296, 297. 
Diachylonwundpuder 193. 
Diakonissen, Arzneidispensierrecht 

319. 
- Prüfung 241, 320. 
Dialysatum Digitalis Golaz, Ab

gabe 369. 
Dienstboten, Versicherungspflicht 

159. 

Dienstpflicht im stehenden Heere 61. 
Dienstverhältnis, Auflösung 117. 
- - ohne Kündigung 117, 128. 
- Kündigung 127. 
- Unterbrechung 125. 
Dienstvertrag 125. 
Dienstzeugnisse 65, 119. 
Digalen, Abgabe 359. 
Digipuratum, Abgabe 359. 
Diphtherieheilserum , Abgabe 336, 

338. 
- Einziehung 335. 
- Fabrikationsstätten 335. 
- festes 336. 
- hochwertiges 337. 

Kennzeichnung 336. 
Preise 337. 
Verkehr in Apotheken 335. 
Verpackung in Glasampullen 

336. 
Diplomprüfungen der Technischen 

Hochschulen bei der Nahrungs
mittelchemikerprüfung 220. 

Dispensationsgesuche 35, 44. 
Dispensieranstalten in Krankenhäu

sern 242, 320. 
Dispensierrecht der Arzte, Kranken-

kassen und Vereine 137. 
Doktortitel, Führung 137. 
Drogenhandel, Untersagung 8. 
Drogenhandlung neben der Apotheke 

310. 
Drogenhandlungen als Lieferanten 

der Krankenkassen 157. 
- Beaufsichtigung durch den Kreis

arzt 242. 
- Betriebsvorschriften 58. 
- Empfehlung durch den Arzt 246. 

Firmenschilder 18. 
Güte der Waren 57. 
Revisionen 55, 398. 
- durch Apotheker 56. 
Revisionsgebühren 146. 

Drogenschränke, überwachung 55. 
Drogisten in Apotheken 312, 317. 
- Unterlassungsklage gegen 183. 
Duplikate, Stempelsteuer 405. 
Durchsuchung 140. 

Ehefrau, Tätigkeit in der Apotheke 
256, 318. 

Ehrenämter, Annahme 311. 
Eichämter 83. 
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Eichfehlergrenzen 83, 84, 
Eichgebühren 83, 88, 
Eichordnung 84, 
Eichpflicht der Apothekengeräte 81. 
Eichscheine 90, 
Eichung chemischer Meßgeräte 81,82, 
Eidesformel der Apotheker 255, 
Eigenschaften, zugesicherte 124, 
Eigentum, geistiges und gewerb-

liches 172, 
Einatmungen, Repetition 357, 
Einjährig,Freiwillige, Diensteintritt 

63, 
- - Zurückstellung 61. 
Einjährig-freiwilliger Dienst 75, 
- - - Berechtigung 62, 
Einspritzungen unter die Haut, He-

petition 356, 357, 
Einziehung, strafrechtliche 131. 
Eisenbahnverkehr mit Arzneien 350, 
Elaborationsbuch 25, 30L 303, 
Endotin 343, 
Engagementsbriefe, Stempelsteuer 

403, 416. 
Engagementsverträge, Stempelsteuer 

416. 
Enteignung von Apothekerprivile

gien 283, 
Entlassungszeugnis, Ausstellung 119, 

121, 316. 
Erfindungen, Anmeldung zum Pa

tent 172. 
- Muster und Warenzeichen auf 

Ausstellungen 182. 
l<Jrgänzungssteuergesetz 417. 
Erlaubniserteilungen, Stempelsteuer 

405. 
Erlaubnissehein zum Erwerb von 

Gift 378, 380. 
Errichtung und Verlegung von Apo

theken 3, 244. 
Ersatzbehörden 61. 
Ersatzpräparate, Verabfolgung als 

unlauterer Wettbewerb 186. 
- Warenzeichenschutz 181. 
Ersatzreservepflieht 61. 
Essigäther, Herstellung 104. 
- steuerfreie Verwendung 104. 
Essigessenz, Verkehr 190. 
Essigsäure, Besteuerung 108, 

Ordnung 108. 
Verbrauchsabgabe 96. 
Verkehr 190. 

Essigsäure zur Heilmitteldarstel
lung 108. 

Exklusivprivilegien, Ablösung 262. 
Extract. Hydrastis fluid. Prüfung 

432. 
Extrakte, narkotische, Standgefäße 

291. 
Extraktlösungen, Vorrätighalten 292. 

Fabrik, Geschäftsbezeichnung als 
184. 

Fachausbildung höhere, Anrechnung 
bei Konzessionsbewerbungen 269. 

Fahrlässige Körperverletzung 133. 
- Tötung 133. 
Familiennamen als Firma 111. 
Farben, Aufbewahrung 375. 
- Gespinste usw., Untersuchung auf 

Arsen 192. 
- gesundheitsschädliche, bei der 

Herstellung von Nahrungsmitteln 
usw. 192. 

- giftige 382. 
- - Löffel 376. 
Farbenblindheit, Prüfung durch 

Kreisarzt 241. 
Farbengesetz 188, 192. 
Farbenhandlungen, Revision 55, 242. 
Feilhalten im Sinne des N ahrungs-

mittelgesetzes 189. 
Feldlazarett-Verwaltungsdienst,Aus-

bildung von Apothekern GG. 
Fenchelhonig 189. 
Fernsprecher, Arzneiverordnung 354. 
Fette, chemische Untersuchung 188. 
Feuergefährliche Stoffe, Lagerung 

138, 346, 349. 
Feuerlöschpflicht der Apotheker 

132. 
Filialapotheken siehe Zweigapo

theken. 
Firma 111. 

als Warenbezeichnung 179. 
- Änderung 113. 
- verwechselungsfähige 186. 
Firmenbezeichnungen In polnischer 

Sprache 305. 
Firmenschilder 5. 
- bei Apotheken 287. 
- der Drogisten 18. 
Flaschen, sechseckige, beim Hand

verkauf von Giften 356, 381. 
Flaschenweine, Kontrolle 209. 
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Fleischbeschauer 9. 
Fleischbeschaugesetz 188. 
Fleischkonservierungsmittel 188. 
Fleischsaft als Arznei 152. 
Fliegenpapier, arsenhaltiges 302. 
Forderungen bei Konkursen 129. 
- der Apotheker, Verjährung 123. 
Formulare für die pharmazeutischen 

Prüfungen 40. 
Fortbildungsschulen, Beiträge 20. 
Frauen, als Apothekerinnen 21. 
- - Nahrungsmittelchemiker 217. 
- Immatrikulation 22. 
Freizeichen 175. 
Friedens-Sanitätordnung 79. 
Fruchtsäfte, Färben 190. 
- Konservieren 190; 
Führungszeugnisse, Stempelsteuer 

268, 409, 410, 411, 416. 

Galenische Präparate, Prüfung 432. 
- - Selbstdarstellung 313. 
Gebrauchsanweisung in der ärzt-

lichen Verordnung, Kopie 305. 
Gebrauchsmuster, Anmeldung 174. 
- Bezeichnung 174. 
- Eintragung 174. 
Gebrauchsmusterschutz 174. 
- Dauer 174. 
Gebührenordnung für Zeugen und 

Sachverständige 141. 
Gefäße, Benutzung geschützter 179. 
Gehalt, Zahlung 117, 125. 
Gehaltsanspruch eines Angestellten 

125. 
Geheimmittel, Abgabe im Handver-

kauf 363, 369. 
- Ankündigung 362, 366, 367, 369. 
- Ausstattung der Gefäße 362, 369. 
- Begriff 367. 
- Empfehlungen 369. 
- Hausierhandel 15. 
- Namensänderung 365, 368. 
- Untersuchung, Gebühren 147. 
- Verkehr 308, 362, 366, 369. 
- - im Umherziehen 16. 
- Warnung vor Nachahmungen 

366. 
Geheimmittellisten 370. 
Geheimmittelschwindel als Betrug 

135. 
Geheimnisse, unbefugte Offenbarung 

135, 186. 

Geheimzeichen auf Rezepten 310. 
Gehilfen, siehe auch Apotheker

gehilfen und Handlungsgehilfen. 
- und Lehrlinge, Annahme 312. 
Gemeindeschwestern siehe Diako

nissen. 
Gemeingefährliche Krankheiten, Ge

setz betr. Bekämpfung 1. 
Genfer Neutralitätszeichen - Gesetz 

182. 
Genußmittel, Verkehr 188. 
Geräte, analytische, in Laboratorien 

297. 
- für die Rezeptur 288. 
- - Gifte 376. 
Gerichtsverfassungsgesetz 141. 
Geschäftsbücher bei Besitzwechsel 

des Geschäfts 114. 
Geschäftsgeheimnisse, Verrat 186. 
Geschäftsnachfolger , Präsentation 

276. 
Geschäftsräume, Zustand 116. 
Geschäftswert, Steuern 428. 
Geschlechtskrankheiten, V orbeu-

gungsmittel, Ankündigung 132. 
Geschmacksmuster 175. 
Geschworenenamt, Berufung von 

Apothekern 141. 
Gesellschafter, stiller 247. 
Gesetzeskunde, Prüfung im Staat,,-

examen 32. 
Gesetzsammlung in Apotheken 300. 
Gesuche, Formulare 41. 
Gesundheitsamt, kaiserliches 2. 
Getränke, verfälschte 139. 
Gewerbeberechtigungen, ausschließ-

liche 4. 
Gewerbebetrieb im Umherziehen Ir>. 
- stehender 5. 
- - Anzeigepflicht 5. 
- Untersagung 8. 
Gewerbegerichtsgesetz 20. 
Gewerbeordnung für das Deutsche 

Reich 3. 
- preußische 263, 389. 
Gewerberecht 3. 
Gewerbesteuergesetz 419. 
Gewerbe - Unfallversicherung 158. 
Gewichte, Beschaffenheit 85. 
- Eichung 81. 
- Einziehung unrichtiger 84. 
- englischen Systems 81. 
- Fehlergrenzen 85, 87. 
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Gewichte für Gifte 376. 
- Prüfung 394. 
- unrichtige 82. 
Gewölbe statt Keller 295. 
Giftbehältnis der Offizin 290, 377. 
Giftbuch 301, 378. 
Gifte, Abgabe 377. 
- - als Heilmittel 381. 
- - an Kinder 380. 
- - an Zahntechniker 379. 
- - in Apotheken 381. 
- - unzulässige 137. 
- Aufbewahrung 290, 375. 
- - in Apotheken 376. 
- Beibringung 133. 
- Beschaffenheit und Bezeichnung 

der Abgabegefäße 375, 380, 381. 
- Geräte 291, 376. 
- Großhandel 375, 378, 389. 
- Handel 8, 374, 389. 
- Handverkanf 381. 
- Hausierhandel 15. 
- in Drogenhandlungen 381. 
- Revisionen der Lagerräume und 

Verkaufsstätten 391. 
- Signaturen, Farbe 381. 
- Verkehr 374. 
- - Strafbestimmung 137. 
- Verzeichnis 384. 
- Vorratsgefäße, Bezeichnung 375. 
- vorschriftswidrige Aufbewahrung 

137. 
- Zubereitung 137. 
Giftempfänger, Wohnung 380. 
Gifthafer 387. 
Gifthandel 8, 374, 389. 
- Beaufsichtigung durch den Kreis

arzt 242. 
- in photographischen Handlungen 

392. 
- Polizeiverordnung 374. 
- Prüfung 242. 
- überwachung 55, 242, 391. 
- unbefugter 137, 384. 
- Zulassung 8, 389. 
Giftkammer 294, 375, 377. 
- in Apotheken 294. 
Giftkonzession, Entziehung 14. 
- Erteilung 389. 
- Prüfung der Bedfufnisfrage 389. 
- ,- - Zuverlässigkeit 389. 
Giftprüfung 390. 
Giftschein 380. 

Giftschrank 294, 375. 
- Abteilungen 29l. 
- besondere Geräte 291. 
- der Offizin 290, 377. 
- Schlüssel 291, 294. 
Giftverkaufbueh 301, 378. 
Giftverordnung 374. 
- übertretung 137. 
Giftwage 376. 
Giftweizen 387. 
Gläser, braune 357. 
- runde 356. 
- sechseckige im Handverkauf 356, 

381. 
Großhandel 49. 
Grundbuch, Eintragung der Apo-

thekenprivilegien 282. 
Grundbuchordnung 282. 
Grundsteuer 421. 
Grundstück, übernahme durch den 

Konzessionen 277. 
- Zubehör 122. 
Grundstücke, Steuern 425. 
Gummistempel statt Unterschrift 

auf Rezepten 306. 

Haarfärbemittel 193. 
Haftpflicht, strafrechtliche, der Apo

theker 19, 138. 
- zivilrechtliche, der Apotheker 123, 

129. 
Handelsbriefe, Aufbewahrung U3, 

U4. 
Handelsbücher U3. 
- Aufbewahrung 114. 
- bei Besitzwechsel des Geschäfts 

114. 
Handelschemiker 9. 
Handelsfirma lU. 
Handelsgeschäft, Gesellschafter 112. 
Handelsgesellschaft, offene 111. 
Handelsgesetzbuch llO. 
Handelsgewerbe llO. 
Handelsgewichte, Prüfung 85, 92. 
Handelskammern, Beiträge 112. 
Handelsrecht llO. 
Handelsregister 111, 112. 
- Eintragung von Apotheken 112. 
Handelsstand llO. 
Handelswagen 86. 
- Prüfung 92. 
Handlungsgehilfen siehe auch Apo

thekergehilfen und Gehilfen. 
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Handlungsgehilfen, Anspruch auf 
Verpflegung und ärztliche Behand-
1ung If6. 

- Fürsorge in Krankheitsfällen 116. 
- im H.G.B. U5. 
- Kündigung U7, U8. 
- - bei Wechsel der Geschäftsin-

haber 118. 
- militärische Dienstleistung 116. 
- selbständiger Geschäftsbetrieb 

ll5. 
- sofortige Entlassung 118. 
- ungerechtfertigt entlassene ll9. 
- Vertragsbruch 118. 
- Zeugnis ll9. 
Handlungslehrlinge siehe auch Apo-

thekerlehrlinge und Lehrlinge. 
- im H.G.B. ll5, 120. 
- Kündigung 120. 
Handlungsvollmacht U4. 
Handschrift, Deutlichkeit 315. 
Handverkauf, Abgabepflicht 304. 
- Umfang 353. 
Handverkäufer in Apotheken 312, 

317. 
Handverkaufsartikel, Berechnung 17. 
- Höchstpreise 156, 157. 
- Signatur 305. 
Handverkaufstisch 288. 
Hannover, Gifthandel 3S0. 
Haus, übernahme durch den Kon

zessionar 277. 
Hausapotheken,Arzneimittelbe,;tand 

322. 
- ärztliche 250, 317, 322. 
- - homöopathische 31!), 324, 325, 

397. 
- - Konzessionierung 322. 
- - Kopieren der Rezeptf' 305. 
- Besichtigung 397. 
- in Strafanstalten 321. 
Hebammen, Abgabe von Sublimat-

pastillen an 378. 
- Kresolseife für 388. 
Hebammenlehrbuch 379. 
Heer, stehendes, Zugehörigkeit 66. 
Heerordnung 75. 
Heilkunde, Ausübung 5, 309. 
- - durch Apotheker 17,249. 
- - im Umherziehen 16. 
Heilkünstler, unlauterer Wettbewerb 

184. 
Heilmethoden,Ankündigung 362, 367. 

Heilmittel, Ankündigung 367. 
-- als unlauterer Wettbewerb 187. 
- Definition 49. 
- freie für Krankenkassenmit-

glieder, 151. 
_. methylalkoholhaltige 96. 
- mit denaturiertem Spiritus her

gestellte 97, 99. 
- Verwendung von steuerfreiem 

Branntwein 97, 99. 
Heimgefallene Apotheken, Behand-

lung 276. 
Herbarium 26, 301. 
Heroinrezepte, Repetition 355. 
Hessen-Nassau, Gifthandel 391. 
Hilfsbedürftige, Arzneigewährung 

172. 
Hilfskassen 157. 
Hilfskassengesetz , Aufhebung 149, 

157. 
Hilfspersonal in Apotheken 312,317. 
Himbeersirup mit Salizylsäure 191. 
Hofapotheke als Firma 111. 
Hofapotheker, Titel 136. 
Hoffmannstropfen, Abgabeverbot 

358. 
Holzgeist, Nachweis in branntwein

haItigen Arzneimitteln 106, 107. 
Holzgeistbranntwein, Handel 103. 

I Homeriana, Verkehr 53, 371. 
Homöopathen, Dispensierrecht 324, 

326. 
Homöopathische Apotheken 323. 
- - Besichtigung 397. 
- Arzneien, Abgabe 356. 
- Arzneimittel, Aufbewahrung 323. 
- - Begriff 323. 
- Arzte, Dispensierrecht 324, 326. 
- Hausapotheken 323, 324. 
- - Besichtigung 397. 
- Schrankapotheken 323. 
- Vereine, Arzneiabgabe 327. 
- Zubereitungen, Abgabe 356. 
Homöopathisches Arzneibuch 324. 
Hühneraugenmittel, Freigabe 49. 
Hydrargyra im Giftschrank 291. 
Hydrarg. oxydul. nigr., Aufbewah-

rung 291. 
Hydrastisfluidextrakt, Prüfung 432. 
Hygienisch - chemische Untersu

chungsstationen in Lazaretten 79. 
Hypothekenbuch, Eintragung der 

Apothekenprivilegien 282. 
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Immatrikulation der Pharmaziestu
dierenden 29. 

Impfstoff, Aufbewahrung und Ab-
gabe 295, 332. 

- Buchführung 301, 333. 
- gegen Viehseuchen 334. 
- Niederlagen in Apotheken 332. 
- Verkehr 332. 
Impfstoffbuch 301, 333. 
Infusa, Vorrätighalten 292. 
Invalidenversicherung 161. 
- Beiträge 164. 
- Selbstversicherung 162. 
- Weiterversicherung 162. 
- Zusatzversicherung 162, 165. 
Inventur 113. 
Inverwahrnahme vorschriftswidriger 

Arzneimittel 393. 

Jod, Standgefäße 290, 357, 376. 
J odoformium, Aufbewahren 293. 
- Wage 293. 
Jodoformwattekugeln für Heham-

men 379. 
Johannistee, Brockhaus, Verkehr 

365. 
Johanniterkreuz 183. 

Kalium, Aufbewahrung 376. 
Kalktrockenschrank 300. 
Kalomelpulver 292. 
Kammerjäger, Gewerbebetrieb 384. 
Kandidat der Pharmazie, Erwerb 

einer Apotheke 248. 
- - - Konditionszeit 34, 36. 
- - - Konditionszeugnis 35, 39. 
Kandidatenzeugnis, Stempelsteuer 

410. 
Käse, chemisehe Untersuchung 188. 
Kassenverbände 157. 
Kassierer in Apotheken 317. 
Kästen 290. 
Kauf- und Tauschverträge, Stempel-

steuer 407. 
Kaufleute 110. 
Kaufmann 110. 
Kaufmännisches Personal m Apo

theken 20, 317. 
Kaufmannsgerichte 20. 
Kaufpreis, zu hoher bei Apotheken

käufen 26l. 
Kaufurkunden, Stempelsteuer. 
Kaufverträge über Apotheken 123. 

Kaufverträge, Vorlegung 284. 
Kellerkontrolle 208. 
Kinder von Apothekern, Rechte 

248, 279. 
Klystiere, Repetition 357. 
Knappschaftsgesetz 158. 
Knappschaftskassen 158. 
Knöterich, Verkehr 52, 365, 37l. 
Kochkessel 297. 
Kognak, Abgabe in Apotheken 7. 
- Buchführung 213. 
- Gewährung für Kassenpatienten 

152. 
- im Weingesetz 207, 212. 
- Kleinhandel 6. 
Kognakverschnitt 207. 
Kohlensaure Getränke, Herstellung 

und Verkehr 214. 
Kolier- und Preßtücher 297. 
Kollodium, Lagerung und Aufbe-

wahrung 349. 
Kommanditgesellschaft 111. 
Kommunalabgabengesetz 420. 
Konditionszeit, Anrechnung bei 

Konzessionsbewerbungen 269. 
- dispensweise Anrechnung 34, 

36. 
- Unterbrechung 34. 
Konkurrenzklausel 119. 
Konkurs eines Apothekers 285. 
Konkursforderungen 129. 
Konkursordnung 129. 
Kontrollversammlungen 77. 
Konzession, Verlust 19. 
- Wertermittlung für die Stempel

steuer 405. 
Konzessionierte Apotheken, Besitz

verhältnisse 275. 
- - Verkauf 275. 
Konzessionierung neuer Apotheken 

263, 264, 265. 
Konzessionsbewerber, Auswahl 268, 

269. 
- nicht preußische 270. 
Konzessionshewerbungen, Papiere 

267. 
Konzessionsurkunde 287. 
Konzessionsverfahren 266. 
Konzessionswesen, geschichtliche 

Entwicklung 259. 
Kopfschmerzmittel, Abgabe 360. 
Körperverletzung, fahrlässige 129, 

133. 
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Korpsstabsapotheker 65, 68, 69. 
Kosmetische Mittel, Freigabe 49. 
- - Herstellung 193. 
- - mit Methylalkohol 96. 
Kraftwein 206. 
Krankengeld 152. 
Krankenhausapotheken 317. 
- Arzneimittelverkehr 318, 321, 322. 
- Besichtigung 397. 
- Einrichtung 317. 
- Errichtung 321. 
Krankenhäuser, unbefugte Arznei-

abgabe 137, 318. 
- Vorrätighalten von Arzneien 318. 
Krankenkassen 151. 
- Arzneibezug aus Drogenhand

lungen 154. 
- Arzneilieferung durch bestimmte 

Apotheken 154. 
- Arzneilieferungsverträge 154, 15.'5. 
- Beiträge 157. 
- Bezahlung von Arzneirechnungen 

155. 
- knappschaftliche 158. 
- Leistungen 151. 
- Mitgliedschaft 153. 
- Rechnungslegung 156. 
- Selbstdispensieren von Arznei-

mitteln 137, 156. 
- unbefugte Arzneiabgabe 137, 156. 
- ungenügende Arzneiversorgung 

156. 
- Verhältnis zu Ärzten und Apo-

thekern ] 53. 
Krankenkassenverbände 157. 
Krankenpflege 151. 
Krankenschwestern siehe Diako-

russen. 
Krankenunterstützung 152. 
Krankenversicherung 149. 
- Beiträge 157. 
- freiwillige 150, 151, 153. 
Krankheit der Angestellten 116, 125. 
Krankheitserreger, Verkehr 343. 
Kräuterkammer 294. 
Kreditieren der Arzneien 304. 
Kreis- und Provinzialabgabengesetz 

422. 
Kreisarzt 238. 
- Aufsicht über die Apotheken 239. 
- - - Ausbildung des Lehrlings 

314. 
- Dienstanweisung 239. 

Kreisarzt, Gebühren 144, 146. 
- Gesetz, betr. Dienststellung 23\J. 
- Musterung der Apotheken 398. 
- Teilnahme bei Apothekenrevisio-

nen 240, 393. 
Kreisumsatzsteuer 423. 
Kresolseife für Rebammen 388. 
Kresolzubereitungen 388. 
Kreuz, dem Genfer Kreuz ähnliches 

183. 
Kriegs-Sanitätsordnung 80. 
Kündigung 117, 127. 
Kundschaftswert, Steuern 428. 
Kurpfuscher - Rezepte, Anfertigung 

308. 

Laboratorium 295. 
- chemisches, Bezeichnung als öf-

fentliches 192. 
- feuersichere Anlegung 295. 
Laboratoriumsjournal 301, 303. 
Lagereiberufsgenossenschaft 160. 
Landesgesetzgebung 225. 
Landespolizeibezirk Berlin 236, :327. 
Landesverwaltungsgesetz 226. 
Landrat 238. 
Landsturm, überführung 78. 
Landsturmpflicht 61. 
Landwehr, überführung 78. 
Landwehrarmeeuniform, Erlaubnis 

zum Tragen 78. 
Landwehr-Dienstauszeichnung, Ver-

leihung 70. 
Landwehrpflicht 61. 
Lateinkenntnisse, Nachweis 22, 23. 
Lattenverschlag als Giftkammer 375, 

377. 
Laugen, Standgefäße 290, 357, 376. 
Lazarettapotheke 79. 
Lazaruskreuz 183. 
Lehr- und Servierzeit, Reglement 

250. 
Lehr- und Servierzeugnisse, Beglau

bigung 43, 119, 121. 
- - -' bei Konzessionsbewerbun

gen 268. 
- - - Stempelsteuer 409. 
Lehrlinge siehe auch Apothekerlehr-

linge und Handlungslehrlinge. 
- Annahme 11. 
- Ausbildung 400. 
- - Entziehung des Rechts 252, 

313, 400. 
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Lehrlinge, Berufswechsel 121. 
- Besitz eigner wissenschaftlicher 

Bücher 395. 
Entlassungszeugnis 121. 

- im H.-G.-B. 120. 
- Kündigung 120. 
- unbefugter Austritt aus 

Lehre 121. 
- Wechsel der Lehrstelle 312. 
Lehrplan für Apothekerlehrlinge 314. 
Lehrstelle, Wechsel 312. 
Lehrverhältnis, Kündigung 120. 
Lehrverträge, Stempelsteuer 408, 

416. 
Lehrzeit, Dauer 24, 120. 
- Unterbrechungen 24. 
- Verlängerung 27, 44. 
Lehrzeugnisse 38, 43. 
- Stempelsteuer 409, 410, 416. 
Lichtempfindliche Präparate 357. 
Lieferungsverträge, Stempelsteuer 

407, 415. 
Liköre, Kleinhandel 6. 
Lösungen, einfache, Begriff 355. 
Lösungsverhältnisse, Bezeichnung 

293. 
Lymphe, siehe Impfstoff. 

ltIädchengymnasium, Zeugnisse 
217. 

Mahnungen auf Standgefäßen 
Mäklervertrag 128. 
Malzextrakt, Steuer 109. 

22, 

291. 

Mandelöl als Arzneimittel 189. 
Mangel einer verkauften Sache 124. 
Margarinegesetz 188. 
Marineapotheker, Rangverhältnisse 

und Uniform 69. 
- Titel 69. 
Maß- und Gewichtsbezeichnungen, 

abgekürzte 80. 
Maß- und Gewichtsordnung 81. 
- - - Ausführungsgesetz 92. 
- - Gewichtswesen 80. 
Maße, Einziehung unrichtiger 84. 
- unrichtige 82. 
Materialkammer 294. 

! Medizinalbeamte, Gebühren 143. 
- Reisekosten 144, 147. 
Medizinaldrogerie, Firmenbezeich-

nung 19. 
Medizinaledikt, Gültigkeit 245. 
Medizinalkollegien 236. 
Medizinalpersonen, Meldepflicht 239, 

316. 
Medizinalwesen, wissenschaftliche 

Deputation 227. 
- Zuständigkeit 225. 
Meerzwiebel 388. 
Meldepflicht der Medizinalpersonen 

239, 316. 
i Meldungen, verspätete, zur Prüfung 
. 43. 

Mensuren, Eichung 81. 
Meßgeräte, chemische, Eichung 81, 

82, 93. 
- übergangsbestimmungen 83. 
- Unbrauchbarmachung lind Ein-

ziehung 84. 
- Verkehrsfehlergrenzen 87. 
Methylalkohol. Verbot 96. 
Migraenin, Abgabe 360. 
- Aufbewahrung 291. 
Mikroskop 300. 
Mikroskopische übungen, Teilnahme 

29. 
Militärapothekenwesen 60_ 
Militärapotheker , Auszeichnungen 

70. 
Beförderung 70, 76. 
Beschwerden 71. 
Beurlaubungen 71. 
Dienstbekleidung 71, 72. 
Disziplin 70. 
einjährig-freiwillige, Anstellung 

66. 
- Befähigungszeugnis 67. 

- - Prüfung 67. 
- Einteilung 64. 
- Gehaltssätze 69. 
- Gesuche 71. 
- Grußfrage 69. 
- Heiraten 71. 
- Helmabzeichen 69. 

Maximaldosen, überschreitung 307. I - in der Schutztruppe 66. 
Medizinal-Kognak 207. - Krankheits- und Todesfälle 71. 
- -Süßwein 206. 
- -Tokaier 206. 
- -Ungarwein 206. 
- -Wein 206. 

- Meldungen 70. 
- persönliche, Dienst- und 

kommensverhältnisse 64. 
- Rangverhältnisse 68. 

Ein-
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Militärapotheker, Uniform 71, 72. 
- Verabschiedung 70, 78. 
- Versetzung 70. 
Militärdienstzeit, Anrechnung auf 

die Lehr-, Gehilfen- und Studien
zeit 37. 

- - bei Konzessionsbewerbungen 
45, 268. 

Militärische übungen, Gehaltszah-
lung 125. 

Militärpaß 75. 
Militärpflicht 61. 
Minderung infolge Mangels 125. 
Mineralöle, Verkehr 346. 
Mineralsäuren, Standgefäße 290, 

357, 376. 
Mineralwasser als Arznei 152. 
- Ausschank, Konzessionspflicht 6. 
- künstliche, Freigabe 49. 
- - Polizeiverordnungen 214. 
Mineralwasserapparate, Prüfung 216. 
Mineralwasserflaschen, Benutzung 

für Gift 381. 
Minister , Verordnungsrecht 226. 
Ministerium des Innern 225. 
Mittagspause 12. 
Mittäterschaft 131. 
Mobilmachung 77. 
Modelle,Gebrauchsmusterschutz 174. 
Morphium, Aufbewahrung 292. 
- Geräte 292. 
- Zubereitungen 292. 
Morphiumrezepte, Repetition 355. 
Morphiumschränkchen 292. 
Muster, Schutz auf Ausstellungen 182. 
Musterung der Apotheke durch den 

Kreisarzt 239, 398. 

Nacheichung 82, 89. 
Nacheichungsgebühren 88. 
Nachrevisionen 399. 
- Kosten 396. 
Nachtglocke 287. 
Nachtschluß der Apotheken 311. 
Nahrungs- und Genußmittel, Ge-

bühren für Untersuchung 147. 
- - - süßstoffhaitige, Wieder-

verkauf 201. 
- - - Verfälschung 190. 
- - - Verpackung 193. 
Nahrungsmittel, Einziehung 19l. 
- gesundheitsschädliche 19l. 
-- Verkehr 188. 

Nahrungsmittelchemiker, Anstalten 
zur Ausbildung 220. 

- Anstellung 139, 216. 
- Befähigungsausweis 223. 
- Frauen als 217. 
- Hauptprüfung 219. 
- - Gebühren 223. 
- - Zulassung der Apotheker 219, 

224. 
- praktische Tätigkeit 219. 
- Prüfungsordnung 216. 
- Studium 217. 
- Vorprüfung 216. 
- - Gebühren 219. 
Nahrungsmittelgesetzgebung 187, 

188. 
Nahrungsmittelkontrolle 189. 
N abrungsmitteluntersuchungsan

stalten, öffentliche 189, 192. 
Nalther Tabletten 373. 
Narkotische Extrakte, Lösungen, 

Vorrätighalten 292. 
Natrium, Aufbewahrung 376. 
Nebengeschäfte 310. 
Neunuhrschluß 12. 
Nichtapotheker als stiller Teilhaber 

einer Apotheke 247. 
N ormal-Eichungskommission 83. 
Normalgewichte 93. 
Normaltropfenzähler 299, 300. 
- Eichpflicht 81. 

Oberapotheker 65. 
- Beförderung zum 68, 76. 
- im Mobilmachungsfalle 77. 
- übungen 67. 
- Verabschiedung 78. 
Oberpräsident 235, 263. 
Oberrealschüler , Zulassung zum Apo-

thekerberuf 23. 
Oberstabsapotheker, Rang und Uni-

form 64. 
Oblaten, Herstellung 193. 
Offiziers-Paletots 72. 
Offizin 288. 
Ökonomische Arzneiverordnung, 

Haftpflicht der Arzte 151. 
Okularmikrometer 298. 
Oleum Hyoscyami, Abgabe 353. 
Ordnungsstrafen 138, 237. 
Ortskrankenkassenverband 158. 
Ortspolizeibehörde 243. 
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Packer in Apotheke 318. 
Pain ExpelleI', Verkehr 372. 
Papierbeutel als Einlagen in Kästen 

290. 
Papiere, Durchsicht 140. 
- und Bücher, Vorlegung bei Re-

visionen 394. 
Papierschilder , lackierte 290. 
Patente, Dauer 173. 
- Erteilung 172. 
Patentgesetz 172. 
Patentschutz, Kosten 173. 
Pepsinwein, Glyzerinzusatz 211. 
Personal 312. 
- nicht, pharmazeutisches in Apo

theke 317. 
Personalkonzessionen, 261, 275. 
Pertinenzstücke einer Apotheke 122. 

286. 
Pfändung 131. 
Pflanzen, narkotische und aroma-

tische Aufbewahrung 293. 
Pflanzensammlung 26, 301. 
Phantasiewappen, Benutzung 136. 
Pharmazeutische Bevollmächtigte 

für Apothekenrevisionen 392. 
- - Gebühren 145, 148. 
- Kunst, Ausübung 255. 
Pharmazieschulen, Besuch 24. 
Phosphor, Aufbewahrung 290, 295, 

376. 
Phosphorpaste, Aufbewahrung 376. 
Phosphorpillen, Aufbewahrung 376. 
Photographische Handlungen, Gift-

verkehr 392. 
Polizeibehörden, Aufsichtsgewalt 

über das Apothekenwesen 237. 
Polizeiliche Verfügungen, Klage da-

gegen 243. 
Polnische Sprache auf Plakaten 311. 
Polypec, Verkehr 53. 
Postgesetz 350. 
Postverkehr mit Arzneien 350. 
Poudre Zenento 373. 
Praktische Tätigkeit der Kandidaten 

der Pharmazie 34. 
- - - - Dispensation 36. 
Präzisionsgewichte 85, 97. 
Präzisionswagen 86, 88. 
Preisliste, Gebrauch geschützter 

Wortzeichen 180. 
Presse im Laboratorium 297. 
Prinzipal, Kündigungsrecht 118. 

Privatgeheimnisse, unbefugte Offen
barung 136. 

Privatlaboratorium, Tätigkeit, An
rechnung 29. 

Privilegien, siehe Apothekenprivi-
legien. 

Pro Spirit 96. 
Prokura 114. 
Prospekte, Beförderung 351. 
- Verabfolgung in Apotheken 363. 
Provinzialmedizinalkollegien 236. 
Provisoren 253. 
Prüfungen, pharmazeutische, Zu-

lassung 23, 27. 
- - Formulare 40. 
- verspätete Meldungen 43. 
Prüfungskommissionen für Apothe

ker 27. 
- - Nahrungsmittelchemiker 216, 

219. 
Prüfungsordnung für Apotheker 21. 

I - - - Ausführungsanweisung 43. 
- - - Dispensationen 35. 
- - - übergangsbestimmungen 

37. 
- - Nahrungsmittelchemiker 216. 
Prüfungswesen 21. 
Pulver für die Rezeptur, Vorrätig

halten 292. 

Rang- und Quartierliste 71. 
Reagentien und maßanalytische Lö-

sungen 297, 300. 
Realgewerbeberechtigungen 4, 263. 
- Verpachtung 14. 
Realprivilegien, veräußerliche 247. 
Rechnungen, Anbringen von Wa-

renzeichen 180. 
Rechtschutz, gewerblicher 172. 
Regierungen, Aufsichtsgewalt über 

das Apothekenwesen 236. 
Regierungspräsident 236. 
Regierungs- und Medizinalrat 238. 
Reichsadler, Benutzung 136. 
Reichsamt des Innern 2. 
Reichsgesetzgebung 2. 
Reichsgesundheitsrat 2. 
Heichsgewerbeordnung 3. 
Reichsseuchengesetz 2. 
Reichsstempelgesetz 423. 
Reichsumsatzstempel 423. 
Reichsversicherungsanstalt 170. 
Reichsversicherungsordnung 149. 
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Reichsversicherungsordnung, Ver
waltungsbehörde oberste und 
höhere 156. 

Reingewinn, zugesicherter 124. 
Reinigungs-(Spül-)Vorrichtung 28l:l. 
Reisekosten der Staatsbeamten 147. 
Reklamemittel, Ankündigung 367, 

368. 
Reservepflicht 61. 
Revidierte Apothekerordnung 244. 
Revisionsanweisung 392. 
Revisionsbericht 398. 
Revisionsbescheid 396. 
Revisionskommission 392. 
Revisionskosten 255, 397. 
Revisionsmängel, Abstellung 396. 
Revisionsmonita 3n4, 395. 
Hevisionsprotokoll, Einwendungen 

395. 

Rotes Kreuz, Gesetz zum Schutze 
desselben 182. 

Rotlaufkulture,ll, V erkauf :~44. 

Rotzerreger 343. 
Ruhezeit 12. 

Saccharin siehe auch Süßstoff. 
Saccharine des Handels 194. 
Saccharintabletten, Abgabe in Apo-

theken 195, 198. 
- Fabrikpackung 196, 198. 
Sachen im Sinne des B.G.B. 122. 
Sachverständige 139. 
- Auswahl und Vereidigung 143. 
- Gebührenordnung 139, 141. 

I. Salipyrin, Abgabe 358. 
I Salzlöslmgen, Vorrätighalten 293. 
. Salzsäure, Prüfung auf Arsengehalt 

385. 
Rezeptar, Vermerk des Namens! 

257, 306. 
Sanitätsamt 79. 
Sanitätsdepot 79. 
Sanitätskorps 64. Rezeptbuch 305. 

Rezepte, Anderung und Ftilschung 
135. 

- Anfertigung 256, 304. 
- - durch Lehrlinge 305. 
- - in Drogenhandlungen 58. 
- auf Süßstoff 19l:l. 
- Begriff 354. 
- Beifügung bei Rechnungen 155. 

eilige 304. 
Geheimhaltung 256, 308. 
Irrtümer 257, 306. 
Kopieren 305. 

- Kurpfuscher- 308. 
- Nachtaxierung 394. 
- Postverkehr 350_ 
- Repetition 354. 
- unleserliche 307. 
- unverständliche Ausdrücke auf 

denselben 330. 
- Urkundencharakter 135. 
- Verhalten bei Anfertigung 256. 

Versendung 350. 
- V orlegung bei Revisionen 395. 
- Vorzeigen anderen Personen 256, 

308. 
Rezeptiertisch 288. 
Rezeptur, Geräte 288. 
Rezepturrabatt 156, 157. 
Rhodanpräparate und Giftverord-

nung 385. 
Rotes Kreuz, Führung 182. 

- Ergänzungsbestimmungen 64. 
Sattelwagen 86. 
Saugflaschen, Herstellung 188. 
Saugringe, Herstellung 188. 
Säuren, Standgefäße 290, 357, 376. 
Schachteln, Farbe der Signaturen 357. 
Schadenersatz 125, 129. 
- bei unI. Wettbewerb 185, 187. 
Schafwaschpulver, Coopers 383. 
Schankwirtschaft 6. 
Schaufenster, Verhängen 12. 
Schaumburg-Lippische Apotheker, 

Apothekerkammer 230. 
Schaumwein, Buchführung 213. 
Schenkung unter Lebenden, Steuer 

431. 
Schiebekästen 288, 294. 
Schild Apotheke 287. 
Schleswig-Holstein, Gifthandel 390. 
Schneidemesser 298. 
Schöffenamt, Berufung von Apo-

thekern 141. 
Schrankdrogisten, überwachung 60. 
Schuldverhältnisse, Recht 123. 
Schutzleiste am Fuße der Waren-

gestelle 288. 
Schwefeläther, Abgabeverbot 358. 
- Lagerung 349. 
Schwefelkohlenstoff, Lagerung 349. 
Schwefelsäure, Prüfung auf Arsen-

gehalt 385. 
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Schwestern siehe Diakonissen. 
Seifen, Freigabe 49. 
Selbstdarstellung der Präparate 256, 

303, 313. 
Separanda, Aufbewahrung 291. 
Series Medicaminurn 301. 
- - in Zweigapotheken 318. 
Serumwerk, Sächsisches 336. 
Servierzeit, Unterbrechung 28. 
Servierzeugnisse der Apothekerge-

hilfen, und Lehrlinge, Beglaubi
gung 143. 

- Stempelsteuer 409,410,411,416. 
Siebe 298, 300. 
Signatur der Arzneien 305, 356. 
Sirupus Ipecacuanhae, Abgabe 353. 
- Papaveris, Abgabe 353. 
Sittlichkeitsvergehen 132. 
Sitzgelegenheit für Angestellte 13. 
Sommersprossensalbe, quecksilber-

chlorürhaltige 193. 
Sonn- und Feiertage, Heilighaltung 

11, 12. 
Sonntagsruhe in Apotheken 11, 311. 
Sorge für Leben und Gesundheit 236. 
Sozialpolitische Gesetzgebung 149. 
Spezialitäten, Abgabe 363, 365. 
- Aufbewahrung 290. 
- Gefäße undUmhülllungen 362. 
Spiritogen 96. 
Spiritus denaturat. auf Rezept 99, 

102. 
- siehe Branntwein. 
Spiritusersatzmittel, methylalko-

holhaltige 96. 
Spritol 96. 
Spül-Vorrichtlmg 289. 
Staatsangehörigkeit bei Ausschrei-

bung von Apothekenkonzessionen 
270. 

Staatsbeamte, Reisekosten 147. 
Staatsprüfung 27. 
- Abschnitte 30. 
- Gebühren 34. 
- Meldetermine 28. 
- Prüfungsaufgaben 30. 
- Prüfungskommissionen 27, 33. 
- Wiederholung 32. 
- Zensur 32, 33. 
- Zulassungsgesuche 27, 42. 
Staatsprüfungszeugnis 33, 39. 
- Stempelsteuer 410 416. 
Staatswappen 176, 180. 

Stabsapotheker 65, 68. 
- des Beurlaubtenstandes 68. 
- Einstellung 68. 
Stampfmesser 298. 
Standesvertretung der Apotheker, 

Einrichtung 230. 
Standgefäße, Aufstellung 293. 
- Beschaffenheit und Bezeichnung 

290, 357. 
- für Gifte, Bezeichnung 375. 
- in Drogenhandlungen 59. 
- Signierung 290, 357. 
- Umsignierung 300. 
Stark wirkende Arzneimittel, Abgabe 

353. 
I Stehendes Heer, Zugehörigkeit 66. 

Stellvertreter, Anmeldung 241, 311. 
- Annahme 311. 
Stellvertretung im Apotheken-

betrieb 13, 311, 328. 
Stempel statt Unterschrift auf Re-

zepten 306. 
Stempelkosten, Zahlung 410. 
Stempelsteuer, Rechtsweg 404. 
- Verjährung 404. 
Stempelsteuergesetz 402. 
Stempeltarif 404. 
Steuergesetzgebung 402. 
Steuern beim Besitzwechsel von 

Apotheken 425. 
Stoßkammer 298. 
Strafanstalt, Arzneilieferungsver-

träge 322. 
- Hausapotheken 321. 
Strafen 131. 
Strafgesetzbuch 131. 
Strafprozeßordnung 139. 
Strafrecht 110. 
Strafverfügungen 243. 
Streukügelchen, homöopathische, 

Abgabe 356. 
Stroopal, Verkehr 365. 
Strychnin, Abgabe 383. 
Strychningetreide 383, 387. 
Strychninpräparate gegen Raubzeug 

383. 
Studenten der Pharmazie als Ver-

treter 316. 
- - - Dispensationsgesuche 36. 
Studienanstalten, Zeugnisse 21, 217. 
Studienzeugnisse, Stempelsteuer 410. 
Studierende der Landesuniversitäten, 

Vorschriften 29. 
Bö t t ger' U r ban, Apothekengesetze. 5. Auf!. 29 
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Studierende der Pharmazie, Beschäf-
tigung mit Chemie 29. 

- - - Immatrikulation 29. 
Studium, pharmazeutisches 29. 
- verlängertes, Anrechnung bei Be

werbung um Apothekenkonzessio
nen 269. 

Subhastation eines Apothekengrund
stückes 285. 

Sublimatlösungen 385. 
Sublimatpastillen, Abgabe an Heb-

ammen 378. 
- Verkehr 385. 
Suppositorien, Repetition 357. 
Süßstoff 194. 
- Abgabe 194, 195, 196. 
- - in Apotheken 195, 198. 
- - in Krankenanstalten 201. 
- - zu Lehrzwecken 199. 
- - - wissenschaftlichen Zwek-

ken 200. 
- Aufbewahrung 195. 
- Bestellzettel 196, 204. 
- Bezugsschein 196, 197, 202, 203. 
- Durchfuhr 194. 
- Einführung aus dem Ausland 194. 
- Herstellung 194, 196. 
- -Rezepte 199. 
- Umrechnungstafeln 205. 
Süßstoffausgabebuch 199, 204. 
Süßstoffgesetz 194. 
- Ausführungsbestimmungen 196. 
Süßstoffhaltige Nahrungs- und Ge-

nußmittel, Wiederverkauf 201. 
- Waren, Herstellung 197 200. 
Süßstoff tabletten, Abgabe in Apo-

theken 1 H5. 1 H8. 
- Fabrikpackung IH6 198. 
- Gratisbeigabe 194. 
Syrupus, Schreibweise 290. 

Tabelle B des Arzneibuches, Auf
bewahrung der Mittel 290. 

- C des Arzneibuches, Aufbewah
rung der Mittel 2H1. 

Tabletten, Vorrätighalten 2H2. 
Tablettenstationen in den Laza-

retten 79. 
Tagebuch der Lehrlinge 25, 40. 
Taxe auf Rezepten 306. 
- für Apotheker 16. 
- überschreitung 19. 
Technische Kommission für phar-

mazeutische Angelegenheiten, In
struktion 227. 

! Teilhaber, stiller 220. 
Teilnahme an strafbaren Handlun-

gen 131. 
TelephonischeArzneiverordnung 354. 
Tetanusheilserum, Verkehr 338. 
Thermo-Alkolometer 81. 
Thermometer, Prüfung 94. 
Tierärzte, Kopieren der Rezepte 305. 
Tierärztliche Rezepte, Repetition 

356. 
Tierheilkunde, Ausübung 309. 
Tierheilmittel in Drogenhandlungen 

59. 
- Patentschutz 172. 
Tinctura Opii benzoica, Abgabe 353. 
Titel, Führung 136. 
Tokaier-Weine 206. 
Tötung, fahrlässige 133. 

I Trichinenschau, Ausführung durch 
Apotheker 9. 

Trink- oder Kochgefäße, Abgabe von 
Giften 381. 

Trinkbranntwein im Weingesetz 207. 
- Verwendung von denaturiertem 

Branntwein 108. 
Trockenboden 294. 
Trockenschrank 297. 
Tropfenzähler 299. 

< Tuberkulin, Abgabe 3~1. 
alt und neu 34l. 
Prüfung 341. 
Verkaufsbuch 34l. 
Verkehr in Apotheken 340. 

Tuberkulinpräparate, von Prof. Cal
mette 343. 

Tuberkulinverdünnungen 342. 

Übertretungen 136. 
übungen der Unter- und Oberapo

theker 67. 
- praktische, an der Universität, 

Teilnahme 29. 
Umsatz, Garantierung eines be-

stimmten 124. 
Umsatzsteuer 420. 425. 
- Erhe.bung 430. 
- Nachveranlagung 430. 
- Wertermittlung 430. 
Unerlaubte Handlungen 129. 
Unfall, Anzeige 16l. 
- Krankenbehandlung 160. 



Sachregister. 451 

Unfall, Rente 160. 
Unfallversicherung 158. 

Anmeldung 160. 
- Aushang 160. 
- Leistungen 160. 
Unfug, grober 137. 
Ungarwein 206, 211. 
Ungeziefermittel, arsenhaltige 383. 

Belehrung 382. 
- giftige 382. 
- strychninhaltige 383. 
- Warnung 382. 
Universitäten, Vorschriften für die 

Studierenden 29. 
Universitätsabgangszeugnis im Sinne 

der Prüfungsordnung 22. 
- Stempelsteuer 410, 416. 
Universitätsinstitute, Assistenten

tätigkeit 269. 
Universitätsstudium im Sinne der 

Prüfungs ordnung 22, 29. 
Uni versi tätszeugnis, Stempelsteuer 

410, 416. 
Unlauterer Wettbewerb, Gesetz 

gegen 183. 
Unleserlichkeit der Rezepte 307. 
Unregelmäßigkeiten in Apotheken, 

Bestrafung 238, 396. 
Unterapotheker 65. 

Verbandstoffe als Arzneien in der 
Kassenpraxis 152: 

- Aufbewahrung 291. 
- Freigabe 49. 
Verbrauchsabgabe, Defraudation 95. 
Vereidigung der Apotheker 254. 
Vereine, Dispensierrecht 137. 
Vereinsmarken, Eintragung 175. 
Verfälschen von Nahrungsmitteln 

190. 
Verfassung des Deutschen Reiches 1. 
Verfügungen, polizeiliche, Einschrei-

ten 243. 
Vergiftung, Bestrafung 136. 
Vergällung, unvollständige 99. 
- vollständige 99. 
Vergällungsmittel 99. 
Verjährung 123. 
- unvordenkliche 247. 
Verkauf konzessionierter Apotheken 

284. 
Verlegung von Apotheken 266, 279. 
- - - Stempelsteuer 417. 
Vermerke auf Rezepten 306. 
Vermögensnachweis, Stempelsteuer 

409, 416. 
I Vernichtung unbrauchbarer Arznei-
, mittel bei Revisionen 393. 

- Einkleidungs- und Übungsgeld i 

67. 

Verpachtung von Apotheken 13, 277. 
Verpfändbarkeit der Konzession 284. 
Verpflegung in Krankheitsfällen 126. 

- Übungen 67. 
Unterlassungsklagen gegenDrogisten 

183. 
Unterschriftsbeglaubigungen, Stem

pelsteuer 408. 
Unterstützungswohnsitz, Gesetz 172. 
Untersuchungsmaterial, bakterio

logisches 345. 
Untersuchungsstationen, hygienisch

chemische, in den Lazaretten 79. 
Untersuchungsverfahren, analyti

sehe nicht patentfähig 172. 
Unverkäuflichkeit, 10 jährige 275. 
Unzüchtige Gegenstände, Ankündi

gung 132. 
Urkundenfälschung 135. 

Vegetabilia, im Giftschrank 291. 
Verantwortlichkeit der Angestellten 

138. 
Apothekenbesitzer 19, 123, 

129, 138. 

I Verreibungen, einfache, Begriff 355. 
Versandgefäße für das bakteriolo

gische Untersuchungsmaterial345. 
Verschulden, zivilrechtliches 123. 
Versicherungsgesetz für Angestellte 

165. 
- - - siehe auch Angestelltenver

sicherung. 
Versicherungsvereine auf Gegensei

tigkeit 157. 
Vertrag 123. 
Verträge betreffend Zuwendung von 

Rezepten 310. 
- mit Ärzten usw. 309. 

I - Stempelsteuer 408. 
Vertragsstrafe 120. 
Vertreter, Bezahlung bei Prozessen 

141. 
- in Apotheken, Angestelltenver

sicherung 166. 
Invalidenversicherung 

167. 
29* 
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Vertreter in Apotheken, Kranken-
versicherung 150. 

Verwaltung im Reiche l. 
- in Preußen 225. 
- von Apotheken 13, 312, 328. 
Viehseuchen, Arzneipflicht 344. 
Viehseuchenerreger 343. 
Vorbildung zum Eintritt in den 

Apothekerberuf 23. 
Vorprüfung 22. 
- Abschnitte 25. 
- Anmeldung 23. 
- Aufgabensammlung 44, 45. 
- Gebühren 25, 44. 
- Prüfungskommission 22. 
- Wiederholung 27. 
- Zensur 27. 
- Zulassungsgesuche 23, 4I. 
Vorprüfungszeugnis 38. 
- Stempelsteuer 4-10, 416. 
Vorräte, überschießende, Aufbewah

rung 295. 
Vorsatz und Fahrlässigkeit 123. 
Vorschriftswidrigkeiten in Apothe

ken, Bestrafung 238, 396. 

Wage für Gifte 376. 
'Vagen, Beschaffenheit 86. 
- Einziehung unrichtiger 84. 
- Fehlergrenzen 86, 87. 
- im Arzneikeller 295. 
- Prüfung 89. 
- - Gebühren 88. 
- und Gewichte, Berichtigung 90. 
- - - Eichpflicht 81, 82, 89. 
- - - in Apotheken 80, 288, 294-, 

297, 299. 
- - - Nachweis 91. 
- vorschriftswidrige 82, 91. 
Wandergewerbeschein 15. 
Wandlung infolge Mangels 125. 
Wandschrank statt Keller 295. 
Wappen, unbefugter Gebrauch 136. 
Waren verschiedener Güte 302. 
W arenausstattung,N achahmung 180. 
Warenbezeichnungen, Schutz 175. 
Warengestelle 288. 
Warenlager, Stempelsteuer 408. 
- und Inventar, Wert 124-. 
Warenprüfungsbuch 303. 
Warenzeichen, Anmeldung 175, 178. 

Einteilung in Klassen 175. 
- Gleichartigkeit 176. 

Warenzeichen un Zwischenhandel 
178, 179. 
Löschung 177. 
Schutz auf Ausstellungen 182. 
Schutzdauer 177. 
Verlet,zung 179. 

- verwechselungsfähige, 181. 
- widerrechtliche Benutzung 179, 

180. 
- Wirkung des Schutzes 178. 
Warenzeichengesetz 175. 
Warmmgen als Ankündigungen 366. 
Warzenhütchen, Herstellung 188. 
Wehrordnung 61. 
Wehrpflicht 6I. 
Weibliche Personen im Apotheker

beruf 21. 
Weidemanns russischer Knöterich 

371. 
Wein, bestimmte Stoffe bei der 

Herstellung 207, 211. 
- Bezeichnung 205, 206. 
- Buchführung 208, 212. 
- chemische Untersuchung 209. 
- Gewährung für Kassenpatienten 

152. 
- gezuckerter 205. 
- Kellerkontrolle 208. 
-- Nachmachen 206. 
- weinhaltige und weinähnliche 

Getränke 206. 
Weinbuch, Führung seitens der 

Apotheker 208, 213. 
Weinflaschen für Gifte 381. 
Weingesetz 205. 
- Ausführungsbestimmungen 211. 
- Strafbestimmungen 210. 

I Weinkontrolle in Apotheken 209. 
Weinsachverständige 210. 
Weißes Kreuz, Führung 183. 
Wert,gemeiner einesGrundstiicks430. 
Wettbewerb, unlauterer, Gesetz 

gegen 183. 
Widerspruchsrecht bei Anlage neuer 

Apotheken 262. 
Wiegemesser 298. 
Windofen 297. 
Wissenschaftliche Deputation für 

das Medizinalwesen 227. 
Witwe, Fortführung des Geschäftes 

durch 13. 
Witwen und 'Vaisen, Fortführung 

der Apotheke 248, 276. 
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Wohn- und Schlafräume der An
gestellten 116, 127. 

\Vohnung des Apothekenvorstandes 
287. 

Wortgeschützte Arzneimittel, Ver-
ordnung 307. 

Wortzeichen 175. 
- kombinierte 182. 
Wortzeichenschutz von Arzneimit-

teln 178. 
Würden, unbefugte Annahme 136. 

Zahntechniker, Abgabe von stark-
wirkenden Arzneimitteln an 379. 

Zeugen, Gebührenordnung 14l. 
Zeugnis, Beglaubigung 119. 
- über die pharmazeutische Prü· 

fung 39. 
- - - - Vorprüfung 3R. 
- - - Tätigkeit als Apo'theker-

gehilfe 39, 316. 
- - - - - Apothekerlehrling 38. 
Zeugnisabschriften, Stempelsteuer 

417. 
Zeugnisse, amtliche, in Privatsachen, 
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- Formulare 40. 
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Zitronensaft, künstlicher 19l. 
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Zivilversorgungsschein bei Konzes-

sionsanwärtern 270. 
Zubehör im Sinne des B. G. B. 
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lehrlinge 252, 312. 
- Gebühren 146, 241. 
- S;tempelsteuer 410, 416. 
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Giftverordnung 378. 
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Zuwachssteuergesetz 424. 
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thekern 243, 398, 
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285. 
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:Bedag bon ,Juliuß <Springer in Q3edin. 
- ------------~ -~- -~-~ - -- --~--- ------

~ie reidjsgefetllidjen tJeftimmungen über ben 
~edel)r mit !lr3neimittdn tluiJerl)tllb ber !lvotl) den. 

(~aifed. Q3erorbnung Uom 22. mtober 1901.) 
Hnter Q3enu~ung ber 6:ntfd)eibungen ber beutfd)en eßerid)tsl)öfe 

ediiutert uon <!)r. ~. Q3öttgcr. 
Q3iette, uermel)rte <.lluflage. - ~artoniert cpreis ~. 3.60. 

~ie gefetlHdjen tJeitimmungen über bie !lnfünbigung 
uon 6>el)eimmittdn, !lr3neimittdn unb ~eilmetl)oben 

im ~eutfdjen meidje, 
einfd)lieBlid) ber Q3orfd)riften über ben Q3edel)r mit eßel)eimmitteln. 

Sum eßebraud) für CSel)örben, 'lll>otl)efer, t)'abdfanten unb bie 9)reffe 
bearbeitet uon 6:. Urban, 

9tebafteur an ber cpl)arma3eutifd)en Seitung. 
~artoniert cprets ~. 2.60. 

9ladjtrag, 
entl)altenb bie bis ~iir3 1908 ergangenen Q3eftimmungen unb 6:ntfd)eibungen. 

9)reis ~. 1.-. 

tJetriebsuorfdjriften für ~rogen:: unb 6>iftl)tlnblungen 
in ~reuiJen. 

Sum eßebraud) für eßeroerbetreibenbe unb Q3el)örben 
bearbeitet uon 6:. Urban, 

9tebafteur an ber 9)l)arma3eutifd)en Seitung. 
~artoniert 9)reis :lR. 2.-. 

-- ----------------- - -------~--

~l)tlrmtl3eutifdjer Rtllenber . 
.nerausgegeben uon m. <.llrenbs unb 6:. Urban. 

3roei ~ei(e: 1.: 9)l)arma3eutifd)es ~afd)enbud). 2.: cpl)armalleutifd)es '3al)rbud). 
'3n l.?einroanb gebunben (2. ~eH gel)eftet) 9)reis 3ufammen <;m. 3.-. 

3n l:eber gebunben (2. ~ei( gel)eftet) 9)reis 3ufammen ~. 3.50. 

meinbudj für !lpotl)der 
unb fonftige ~leinuerfiiufer Uon '1l3eill. 

91ad) ben <.llusfül)rungsbeftimmungen 3um '1l3eingefef3 Uom 9. 3uH 1909. 
~artoniert 9)reis ~. 1.-. 

6üiJitoff::!lusgtlbebudj. 
91ad) ben <.llusfül)t"Ungsbeftimmungen 3um 6ü13ftoffgefef3 uom 17. CDellember 1908. 

9)reis ~. -.50. 
-----~------------- ------- ------ --- -- - -------

6>iftuedtluf lltJudj für !lvotl)der unb ~rogiiten. 
6:ntl)altenb bas uorfd)riftsmiiflige t)'ormular lIum 6:intragen ber uedauften eßifte. 

eßebunben 9)reis ~. 2.40. 

ijreigegebene unb nidjt freigegebene !lr3neimittd. 
60nberabbrucf aus bel; "cp.l)ar~a3eutifcf)en 3eitung" 1911, 911:. 65-67. 

9)rels ~. -.50. 



15edag bon JuUUi3 <Springer in ~edin. 

~ie (fftidJtung von ~l'otbefen in ~feu&en. 
'(Yür ':mebi3ina{, unb cnerltlaltungsbeamte unb '2lpot~efer 

bearbeitet bon ~t. '2l+ 6t.'tingfe!b, 
~egierungs= unb (ße~. ':mebi3inalrat. 

cpreis ':m. 1.40. 

~ie ~l'otbenbettiebsfedJte in ~feu&en. 
cnon S)etmann .eetuinsft), 
~ecf)tsanltla(t unb 9(otar. 

cpreis ':m. 2.40. 

Aleinef 9l,ttgebef fÜf ben ~l'otbefenfauf. 
cnon ~r. (f. 9.nt)UuS. 

3ltleite, berme~rte unb berbefferte '2luflage. 
cpreis ':m. 1.40. 

~ef ~l'otbefef als ffie;dJiiftsmann. 
cnon ~r. (f. 9.nt)lius. 

cpreis ':m. 2.40. 

~ie faufmönni;dJe ~udJfübfung in bef ~l'otbefe, 
nacf) bequemer unb praftifd)er ':met~obe an ber .nanb eines ~eifpiels 

in inftruftiber cmeife bargefteUt. 
cnon ~t. cm. 9.nat)et, 

'2lpot~efer. 
CDritte, betme~rte '2luflage. 
5eartoniert cpreis ':m. 1.40. 

~ie IDla&::: unb ffiewidJfsofbnung. 
bom 30. ':mai 1908 

mit ben 2lusfü~rungsbeftimmungen. 
Unter ~enutjung amtlicf)er ~ueUen erläutert unb ~erausgegeben 

bon ~t. cplato, 
5eaif. (ße~. ~egierungsrat unb ':mitglieb ber 5eaif. 9(ormal·(ficf)ungstommiffion. 

3n ~einltlanb gebunben cpreis ':m. 5.--. 

~ie !nabmngsmittelge;ellgebung im ~eut;dJen 9leidJe. 
(fine 6ammlung bel' @eictje unb )tlicf)tigften :nerorbnungen betl'cffenb ben 
~etfe~r mit 9(a~rungsmitteln, (ßenufjmitteln unb (ßebrllucf)sgegenftiinben, 

nebft bcn amtlid)en 2lnltleifungcn 3U i~ret cf)emifcf)cn Unterfucf)ung. 
cnon ~t. se. bon CBud)fa, 

cprofeffot, (ße~eimer 0ber=~cgierungsrat, bol'tragcnbel' ~at im ~eicf)sfcf)Ilt)llmt 
unb cnorftanb bcr 5ellif erlicf)en ~ecf)nif cf)en cprüfungsfteUe. 

31tleite '21uflllge. - ':mit 3 in ben ~e~t gebrucften '(Yiguren. 
3n reinltlanb gebunbcn cpreis ':m. 5.-. 

~ie Sfeml'el;teuef in ~feu&en. 
60nberabbrucf aus ber I/CPf)arma~eutifd)en Seitung" 1909, 91r. 83 unb 84-. 

cprei~ ':m. -.30. 



=
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mOlJembet 1912. 
60eben etid)ien: 

~ic 

IDla~~ unb ~ClUi~tßorbnung 
vom 30. Wlai 1908 

mit bett musfül)rungsbeftimmungen 

Untet !l3enunung amtIid)et UueUen 
etläutett unb l)etausgegeben 

non 

S,)r. ~Iato 
.\tal!. Glel). lnegietungstat 

unb IDlitglieb bet .\tai!. 9lotma{,<fid)ungsfommiiiton 

277 Geiten. ~n Eeinwanb gebunben I,ßteis rot 5,-. 

wUt bem 1. mVtil 1912 ift Me IDtaj3= unb ffiewid)ts= 
otbnung vom 30. IDtai 1908 in sttaft getteten. ,3al)!teid) 
finb Me meuetungen, bie fie auf ben veti#ebenften metfel)ts= 
gebieten gebtad)t l)at. mamentHd) ift bet <tid)3wang auf 
weite stteife von Sjanbel= unb ffiewetbetteibenben ausgcbel)nt 
wotben, Me il)m bisl)et nid)t unterlagen. - mud) bie 6ttaf: 
beftimmungen l)aben eine ~nbetung erfal)ten. (,!)ie ~egtiffe 
"öffentlid)et metfel)t" unb "eid)vflid)tiget metfeljt" finb viel 
umfaHenbet in il)tet ~ebeutung gewotben.) Sjierbutd) ift 
gegenübet bet IDtaj3= unb ffiewid)tsorbnung vom 17. muguft 
1868 eine völlig neue ~ed)ts{age gefd)affen. <ts witb bal)et 
ben Dtganen bet ~ed)tfvted)ung wie benen ber ?EerwaHung 
nid)t unwiUtommen fein, wenn il)nen 3U biefem vielfad) tein 
ted)niid)e iYtagen betüljtenbcn G3'~fe!3 aus betufenet iYebet 
<ttläutetungen geboten werben. ~ei bet gtoj3en ~id)tigfeit 



ber morfd)riften für bas gefamte etrwerbs!eben werben aber 
aud) bie gcwerblid)en .streife ben .stommentar mit etrfo!g be< 
nusen fönnen. Wid)t minber ift er geeignet, ben etid)beamten 
in fd)wierigen ~ragen bie etntfd)eibung 3U erIeid)tern, ba bie 
iurifttfd)en ~eftimmungen bes ffiefeses nid)t minber aus< 
füljrlid) beljanbeIt finb wie bie ted)nifd)en. mefonbers 
em:pfeljlenb für ben .stommentar ift ber Umftanb, ba\3 ber 
merfaHer fd)on bei ben morbereitungen bes ffiefe!3es tätig war 
unb aUen ~eratungen bis 3U feiner merabfd)iebung unb 
.snfraftfe!3ung beigewoljnt ljat. 

'!las m3ed bringt in feinem erften ;reHe 3U jebem ~ara< 
grapljen bes ffiefe!3es bie erforberIid)en etrIäuterungen. .sn 
ben barauf folgenben mnlagen finb bie in musfüljrung ber 
W1a\3< unb ffiewid)tsorbnung edaHenen merorbnungen bes 
.staijers unb bes munbesrates veröffentrid)t. etdäuterungen 
3U biefen merorbnungen finb im erften ;reil entljaHen. ets 
folgen bie übergangsbeftimmungen ber .staijerlid)en Wormal, 
etid)ungsfommiffion, bie etid)orbnung vom 8. ~november 1911, 
bie abgefür3ten W1a\3, unbffiewid)tsbe3eid)nungen, bie W1a\3, 
unb ffiewid)tsorbmmg für. ben Worbbeutfd)en munb vom 
17. muguft 1868, bie .snternattona!e W1etedonvention, § 5 bes 
fficle!3es 3ur ~efäm:pfung bes unlauteren m3ettbewerbs mit 
ben ba3u edaHenen mefanntmad)ungen bes munbesrats, 
W1uftergültige ~ormen ber etid)< unb Saljtesftempel, .su< 
fammenfteUung von mus3ügen aus ben fteuetlid)en ~e' 
ftimmungen übet W1e\3geräte, bie meglaubigungs< ffieOüljten, 
orbnung unb bie ffiefe!3e betreffenb bie me3eid)nung bes SZaum, 
gef)aIts ber eid)Ctnfgefä\3e vom 20. Suli 1881 unb 24. Suli 1909. 

1 ';!jet Untet'3eid)nete befteUt l)ietmit bei bel' ll3ud)l)anblung 

I 

. etxpL ~nato I IDlaj3= unh ffiewicf)tsorhnung. 
ffiefmnben I,ßteis an. 5,-. 

(metlllg von Z\utius Springer in j)3erlin.) 
Drt unb ~atum: \Jlllme unb !lliognung: 

.......................................... 11 

22. 11. 12. 100. 
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